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Battifche. Schragen. 

Wire provinziellen Zuftände haben im Ganzen eine ſehr langſame Ent 
widelung aufzuweifen und find noch immer in vielſacher Hinſicht das Bild 
einer anderwärts vollftändig ausgelebten Vergangenheit. Hier oder da 
trat eine neue Einrichtung ins Leben, ward ein Mißbrauch abgeſtellt, jelten 

aber hat man eine weientliche Reform unternommen. Die Grundzüge 

unferes provinziellen Charakters blieben bisher Gtetigfeit und Zähigfeit. 
Jetzt ſcheint endlich febendigere Bewegung einzutreten und die Periode des 
„Immer langſam voran“ fih abzuſchließen, wenn auch allzu fanguinifde 

"Erwartungen nicht gehegt werden fönnen. Die Kraft defjen, was da war, 

weicht nicht feicht der Einficht, daß es anders werden foll. Die große 
Mehrheit-hält den Untergrund der ‚Vergangenheit noch immer für feſt; in 

der That aber lodert er fid) Immer mehr. Wer Augen hat zu fehen, der 
fehe! Wir können nicht der Ruhe pflegen, während alles um uns ber in 

‚ Bewegung iſt; wir müffen vorwärts aus eigener Kraft, bei Gefahr, in 
octropirte Zuftände zu gerathen, welche unferer Eigenthümlichfeit nicht" 
eutſprechen und uns daher nur mit Unbehagen erfüllen köunen. 

Unfere politijche Arbeit muß weſentlich Einigungsarbeit fein — Ueber 

brückung der Kluft zwifchen Stadt und Land, Ausgleichung der propinziellen 
und focalen Unterſchiede. Im diefer Richtung Handelt es ſich unter anderem 

um ein allgemein-baltiſches Gewerbegefeg an Stelle der vielen 
Sonderbeftimmungen, welche nicht einmal gefammelt vorliegen, ſondern nur 

auf einer Rundreiſe durch unfere Provinzen erhoben werden Lönnten, Zu 
Baltifde Monatsfehrit, 3. Jahrg. Sb. VL Hfel. > 1 
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einer ſolchen Ausgleichung auf gewerblichem Gebiete anzuregen, iſt der 
Zweck des gegenwärtigen Verſuches. 

Es iſt wicht zu verfennen, daß bei ung das Aufblühen der Städte 

hinter dem des flachen Landes zurücgeblieben ift. Wenn die Ab» oder 

Bunahme der Bevölferung einen Maßſtab für den volfhwirthfehaftlichen 
Zuftand abzugeben geeignet ift, fo And die für den Zeitraum der legten 

25 Jahre ermittelten Data umferen Städten nicht günftig. 
Die Bevölkerung der Städte Livlands betrug 1835: (nad der 

8. Reviflon) 94,695 Individnen, dagegen 1860 (nad) officiellen Nachrichten) 

119,898, die Zunahme demnach nur 25,203. Zugenommen bat-die Ber 
dölferung von Riga, Dorpat, Bernau, Arensburg und Schlock; dagegen 
abgenommen die von Werro, Wolnar, Lemſal, Wenden und Fellin. In 

Kurland betrug die Bevölkerung der Städte 1835: 84,199, dagegen 1860: 

63,010, fie verminderte ſich alſo um 21,189”). Es vermehrte ſich die 

Bevölkerung von Mitan und Windan und verminderte ſich größtentheils 
beträchtlich die der übrigen 8 kuriſchen Städte, die Libau's nur um 300 
Individuen. Die Bevölkerung der 6 Städte Eftlands betrug 1835: 

- 25,209, 1860: 29,644, fie vermehrte ſich alfo nur um 4435, Wenn 

) Dof die Bevölferung der kutlandiſchen Gtäble in Laufe eines Viertetjahthunderts 
foß um den vierten Theil zurüctgegangen fein follte, war — froß der zu Anfang der 
viergiger Jahre flattgefundenen Auswanderung mehrerer taufed Ebtaer aus Halenpoth und 
andern furlänbifchen Stäbten nach dem füblichen Mufland und ro der Decimirung der 
meiften Siadte biefer Provinz, namentlich Mitaw's, . durch) Die Cholera im Jahre 1843 — 
eine fo auffollende Thatache, doß die Reb. davon Weranlaffung nahm, den Cerrelär des 
tutlandiſchen fatififchen Gomites, Herm Baron Alphong von Hepfing, ben verbienftvollen 
Herausgeber des gegemmärlig in zweiten Japrgange erfchienenen „Statififeen Jahrbuhes 
für das Gouvernement Kurland“, um nähere Austünfte hieriber zu erfuchen. . Darnach 
ergiebt fich denn, daß nach ben Mevifiondliften des Rameralhofes die Beuölterung der 
11 Städte Kurlands und bes dledens Polangen ‚bei der 8. Revifion (1835) 80,360 

- Steuerpflichtige und 2229 Berfonen Taufmännifchen Gtanbes betrug, beider 10: Revifion (1858) 
aber 85,512 Steuerpflichtige und 4777 Perfonen kaufmänniſchen Standes. Somit hätte 
denn innerhalb biefer Zeit nichl-eine Verminderung, fondern eine Vermehrung der ange 
fgriebenen fäbfilhen Vevölferuig ftatigehabt, Mbers fellt fih die Frage über die 
wirkliche, in den Stübten fehhafte Bevölferung, über welche erft in ben Iepten Jahren 
genauere Fefftelungen ermöglicht worben find. - Sad) dem „Natififhen Jahrbuch für 1862* 
betrug bie fäbtifhe Bevölterung in Rurland im Jahre 1861 68,985 Perfonen. CS dürfte 
fomit anzunehmen fein, ba im Tepte für das Jahe 1835 — für welches feine Daten über 
die wirkliche Bepölterung vorhanden find. — bie.angefchriebene, für das Jaht 1860 
aber die wirkliche Bevölferung angegeben worben it, D. Red. 
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nun Reval während dieſer Zeit um 9092 ſich vermehrt haben ſoll, fo iſt 
erſichtlich, daß die übrigen Städte beträchtlich in ihrer Bevöllerung zurück- 
gingen. Im allgemeinen ſpricht hierbei noch zum Nachtheil der Städte 
aller drei Gouvernements, daß das in den Städten ſtationirte Militair von 
den Angaben des Jahres 1860 nicht in Abzug gebracht worden ift, die 
Bevöfferungszunahme daher, bejonders für jede der größeren Städte, wie 
Riga, Reval, Mitau, eine um mehrere taufend geringere iſt. Zu Gunften 

der größeren, namentlich der Seeftädte, fpricht- aber der Umftand, dag ſich 
viele Perfonen in ihnen aufhalten, welche nicht zu ihnen „angefchrieben“ 
find, während zum Nachtheil der kleineren Städte anzuführen ift, daß in 
ihnen häufig ſich beträchtlich weniger aufgalten, als die Zahl der zu ihnen 

angeſchriebenen Einwohner beträgt. Es wäre wohl ſehr zu wünfchen, da 
* diejenigen, welche die Nachweiſe dazır in Händen haben, Die wirkliche Ber 

vöfferung unferer Städte ermittelten, damit das leidige Schwanfen in den 

Nachrichten über fo wichtige DVerhältniffe endfic einmal bei uns aufhöre, 
Jedenfalls fteht aber fo viel feit, daß bie große Mehrzahf der baltischen 
Städte Hinfihtlich ihrer Devöfferung innerhalb , eines Zeitraums von 

25 Jahren beträchtlid zurücgegangen ift, ftatt ſich zu heben. 
Weit günftiger fteht e8 dagegen mit der Bewegung der Bevöfferung 

des flachen Landes in demfelben. Zeitraum. Während die Einwohnerzahl— 
der Städte Livlands nur um 25,203 fi) vermehrte, nahm die bes 

flachen Landes um 250,391 zu. In Kurland vermehrte ſich die Landbe— 

vöfferung um 90,248 und verminderte ſich die der Städte um 21,189. 
In Eftland vermehrte fi) die Bevölferung der Städte um 4435, während 
die Zandbevölkerung um 20,684 zunahm. 

Wir wagen darauf hin den Schluß, daß verhäftnigmäßig die Lande 

wirthſchaft ſich ſtärler entwidelt hat, als Handel umd Gewerbe in den 

Städten. Daß außerdem and) andere Gründe mitwirken, ift ung nicht 
unbelannt und wir behalten ung die Darlegung derfelben in einem befon- 
deren Aufjage vor; aber, daß der Eutwickelungszuſtand der wichtigften Ber 
ſchäſtigungsweiſen a uch einen Grund und zwar einen weſentlichen abgiebt, 
fann feinem Zweifel unterliegen. Es wird fid) nicht Teugnen laſſen, daß 
die Landwirthſchaft bei uns in den letzten Jahrzehnten unvergleichlich 
größere: Fortſchritte gemacht habe, als das Handwerk in den Städten. 

Das Werk der Befreiung aus der Leibeigenfhaft war es, welches die 
Randbevöfferung Liv⸗, Efte und Kurlands gegen die frühere Zeit anſehnlich 

förderte und die jeitdem erlaſſenen — beſſeren oder ſchlechteren, den Bauern 
1* 
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günftigeren oder ungünftigeren Agrargefepe hatten auch jedesmal eine ftärfere 

oder ſchwaͤchere Vermehrung der Bevölferung zur Folge. 
Ebenfo ift unferes Erachtens die hemmende Zunftwerfaffung ein Haupt 

grund des mangelhaften Gebeihens der Städte geweſen tund- diefe haben 
daher feinen Grund anf ihre freie Bewegung gegenüber dem flachen Lande 
ſtolz zu fein. Handwerk: und Handel unterlagen vielfachen Beſchränkungen 
und unterliegen ihnen zum Theil noch, fo daß von einer Stadtfrohns " 
arbeit gegenüber der bäuerlichen die Rede fein kann. Wollen alfo die 
Städte befferer Berechtigungen in Bezug auf das flache Land theilhaftig 

werden, fo.mögen fie erft innerhalb ihrer Mauern aufzuräumen anfangen; 

denn auch dort giebt e8 viele Beſchräänkungen, für deren Gegenftüde auf 
dem flachen Lande die Städter ein fehr ſcharfes Auge zu haben pflegen. 

Die Gegenfäge auf dem betreffenden Gebiete find Bünfte und Ge» 
werbefreiheit. Jene haben eing beſtimmte, hiſtoriſch überlieferte Ords 

nung; für diefe hat die Ordnung fc erft zu bilden. Es ift eine Verdäch⸗ 
tigung, wenn man ber Gefepmäßigfeit der Zünfte die ſchrankenloſe 
Willkühr der Gewerbefreiheit gegenüberftellt; der Unterſchied Liegt nur 
darin, daß das Zunftwefen eine hiſtoriſch ausgelebte, die Gewerbefreiheit 

eine fich erſt hineinfebende Ordnung iſt. Mit Recht Hat man daher auch 

von einer Innung der Zufunft, im Gegenfag zu der vergebenden, geredet. 
Unfere baltiſchen Lande ſtehen noch in der Zunft, ahnen die Möglichkeit 

der. Gewerbefreiheit für unfere Zuftände kaum und haften meift die flarre 

Zunſtordnung für eine jener werthvollen Ueberlieferungen, welche unfer Heil 

bedirigen. Gehen wir daher zurück auf die Entftehung und Herausbildung 
der Zünfte überhaupt, wicht blos um die Vergangenheit zu erfenuen, fondern 

aud um den Anforderungen der Gegenwart gemäß das Gewordene zu 
geftalten und das in der Zufunft Werdende vorzubereiten. ‘ 

Der Grundcharakter mittelalterliher germaniſcher Zuftitutionen ift die 

Einigung verwandter Elemente zu Iunungen, Corporationen, Gilden. 
Die mittelalterliche Zeit war die des unverbürgten Friedens, der herrichenden 

Unfigerheit. Handel und Gewerbe flüchteten ſich hinter die feften Stade 

mauern, denn auf dem flachen Lande vagabundirte das Raubritterthum. 
Innerhalb der Stadt aber ſchloſſen ſich Handeltreibende und Handwerker 
zu Gilden, leßtere aud) zu Zünften zufammen. Ja die Städte gingen auch 

über ihr eigenes Weichbild Cinigungen mit anderen Städten ein, um durch 
die Verbindung ſich zu Fräftigen. 

War ein Gewerbe zahlreich in einer Stadt vertrelen, ſo bildete daſſelbe 
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ein eigenes Faͤhnlein, eine Rotte oder Zunft. Hatte irgend eine Zunft 
R bei der Verteidigung der Etadt weſeutlich ſich hervorgethan, fo erhielt 

fie von den danfbaren Mitbürgern irgend eine Vergünſtigung, ein Privile- 
gium. In deu äÄlteften Zeiten aber waren die Zünfte zu gewerbliden 
Zweden noch vollftändig unbefannt. Cie haben ſich erſt im Lauf fpäterer 
Jahrhuuderte entwidelt und mande Einrichtungen und Formen, vorzüglich 
die geſetzlich bindende Kraft und nicht wenige der mannichfachen Einſchrän- 

kungen haben ſich erſt in den legten Jahrhunderten heransgebildet. Zwar 
finden wir ſchon in den anfänglichen politifchen und wirthfehaftlichen Verhälts 

niffen der Etädte die erften Keime zu den fpäteren Zünften; aber e8 war 
das nur eine Verbindung der Handwerfer überhaupt, Feine gewerblichen 

Zünfte. Jeder fonnte ſich währen wie er eben wollte, 'wenn es nur auf 
redliche Weile geſchah, jeder fonnte ‚arbeiten‘ was, wie und wo ex wollte, 

Meifterprüfungen waren vollfommen unbekannt, das Arbeitsgebiet war ein 
volftändig unbegrenztes. Auch die Daner der Lehrzeit und die Beftimmungen 
über dieſelben waren ganz und gar dem freiwilligen Webereinfommen der 
Betreffenden überlaffen. Erſt nad und nad) ſcheiden ſich bei dem Wachs- 

thum der Städte aus der Menge der Handwerfer einzelne Gruppen, die 

ſich bei der Verwaudtſchaft der Arbeit hanptfächlich wegen der Aehnlichkeit 

des zu verarbeitenden Rohmaterials von felbft bildeten. ALS die Theilung 
der Arbeit eintrat, bildeten ſich die Zünfte aus und repräfentirten fo in 
wirthſchaftlicher Hinſicht einen außerordentlichen Fortſchritt. Die Arbeits, 
theilung geftattete dem Handwerfer in gleicher Arbeitszeit und bei dem 
Aufwand gleicher Kraft mit Erſparniß von. Rohmateriat nicht nur mehr 

und dann billiger, fondern auch folider und, geſchmackvoller zu arbeiten. 
Dadurd), daß die Arbeit eines Jeden auf einen geringeren Kreis von Ger 
ſchäften eingeſchränkt ward, flieg die Geſchicklichleit, verminderte ſich der 
Gebraud; von Rohprodueten, ward foviel Zeit erfpart, als fouft, zu dem . 
Uebergange von einer Arbeit zur anderen erforderlich war. Der Arbeiter 

konnte billiger arbeiten, gelangte aber doch dadurch, daß er mehr produ⸗ 

eirte, leichter zu einem gewiſſen Wohlſtande. 
Mit dem Wachsthum der Städte wuchs au das Bedürfniß, nahm 

auch die Zahl der Handwerker zw Nicht nach Jahrzehnten, nein nach 
Jahrhunderten müffen wir hier zählen. Ganze Generationen verſchwanden, 

ehe diefe Umwandfungen eintraten. Immer aber noch war das Handwerk 

frei, Die Schrlingszeit zwar länger als heutzutage, aber noch ganz unger 

regelt. Wie lange Zeit die-Zunftfornren gebraucht Haben, ſich zu feften 
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Gefegen zu geftaften, fäßt fih nicht genan beſtimmen. Die ältefte Nach- 
riet einer Zunft datirt aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, wo Herzog 

Heinrich der Löwe die der Krämer amd Tuchſcheeret beftätigte. Im 13. Jahr⸗ 

hundert bildeten fih mehrere mit oder ohne Bewilligung der Landesherrn. 
Doc) waren noch im 14. und 15. Jahrhundert eine Menge Handwerfe 

und auch noch fpäter die weniger zahlreichen unzünftig. In München 
bildeten ſich erft 1769 die Gewerbe zu der noch. engeren Form des Renl- 

rechts ans. Erſt in den letzten Jahrhunderten erhoben die Zünfte das 
Verbot der umzünftigen Arbeiter und Gehülfen zum Geſetz. Das Hand» 
werfszeug innerhalb der Zunft wurde vorgeſchrieben, man beftinmte den 

Verkaufspreis, den Ort der Ausübung des Gewerbes, die Zahl der Meiſter 
einer Zunft und die Zahl der von jedem Meifter zu haltenden Gefellen 

und Lehrlinge, man erfchwerte die Grlangung des Meifterredhts dur 

Prüfungen ‚vor der Zunft und hohe Meiftergebühren. Diefe größtentheils 

vollftändig nugfofen Beſchränkungen, infofern fie zu der Theilung und 
Vervollkommnung der Arbeit in feiner Beziehung ftanden (wie es mit der 

Beftimmung eines Arbeitogebietes amd der Anordnung ‚einer Meifterprifung 
der. Fall war), mußten ebenfo das Handwerk in den Rüchſchritt bineinleiten 

wie die Arbeitstheilung den Fortſchritt vermittelt hatte, Handwerker und 
das arbeitbeftellende Publifum litten durch dieſe mißbräuchlichen Ber 

ſtimmungen in gleicher Weiſe. Je länger dieſe Beichränfungen dauerten, 
in defto tieferen Verfall geriet) das Handwerk und defto weniger fonnte 

es den Anforderungen eutſprechen, fondern mußte den allgemeinften und ” 
gerechteſten Umwillen erregen. Die Gewerbtreibenden felbſt ſuchten ſich 

außerhalb der Belchränfungen zu ftellen, die Zunftmonopolie hatte zur 

nothwendigen Folge. eine Reihe von Ansnahmbeftinmungen, Eonceffionen, 
fo daß diefe zuletzt die dabei immer nod) geltende Zunftdictatur zu einer 
bloßen Scheinmacht Herabdrücten und die Ausnahmen immermehr zu Regeln 

nurden. Der Staat übernahm es anfangs nur Ausnahmzuftände für- ges 

wife Fälle Herzuftellen, allmaͤlig bildete ſich aber ein vollftändiges Syſtem 
von Dispenfationen und Concefſtonen aus. So erlangte der Große und 
Babrifbetrieb Freibriefe gegen die Anfprüche der Zünfte, einzelne Handwerfer- 
erhielten Erlaubniß den Zwang der ftädtifchen Bannmeile zu föfen, eine 
größere Zahl von Geſellen und Lehrlingen zu halten, über ihr Arbeitögebiet 
hinaus zu arbeiten u. f. w. Der Weltverfehr brachte neue Producte 3.8. 

Taback, Baumwolle, deren ‚Bearbeitung außerhalb der Zunft geſchah. 
Andererſeits entſtanden durch die Vervollkommnung der Technik, durch die 
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Fortſchritte in den Naturwiſſenſchaften entweder ganz neue Stoffe, wie 
chemiſche Zabrifate, MetallsLegirungen, Porzellan, Steingut, oder c8 wurden 
durch neue Entdeckungen Arbeitägebiete geſchaffen, welche ſich mit den bis, 
herigen Zünften nicht mehr vereinigen liegen. Die Cfeftricität und der 
Maguetismus brauchten neue Apparate, mit deren Herſtellung ſich der keiner 

Zunft angehörige Mechanikus beſchäftigte. Die Fabrikation muſikaliſcher 
Inſtrumente und aller der vielen anderen neuen Gegenftände brauchte 
immer neue Arbeitskräfte. Ueberall Fortfchritt, überall neue Stoffe, neue 
NRohproducte, neue Herftellungsmethoden auf der einen Ceite, auf der 
anderen dagegen Das ftabile Feſthalten der Bünfte- an ihren alten Gefegen, 
fein" Accommodiren an die veränderten Zeitverhältniffe, häufig fogar ein 
Anfämpfen gegen diefe Neuerungen, welche durd) ihre Eoncurrenz gefährlich) 
warden. Mit dem Verbot waren die Zünfte- gar bald bei der Hand. 

Sollten aber den Bewohnern eines Staates die ueneren Gemerbeerzeugniffe 
nicht vorenthalten werden, fo mußte den neu entftandenen Gewerbtreibenden 
eine Ausnabmftellung geftattet werden und das geſchah abermals durch 
Eoneeffionen. Dieſe neuen Gewerbtreibenden bildeten feine Zünfte, denn 
die Verhäftniffe, welche wor Jahrhunderten die Zunft als heilfam und 

ſegensreich eintreten ließen, find in weiter fortgefehrittenen Staaten, bei 

weiter enfwidelten gewerbfichen Verhaͤlmiſſen nicht mehr vorhanden, das 

Bedürfniß der Einigung wird längft nicht "mehr gefühlt‘). Der Staat 
ſchuht den -Einzefnen umd der Einzeine ift felbftftändiger geworden. Die 
Kraft der Perfönlichkeit hat die Kraft der Corporation gebrochen, Auch 

das Handwerk kann meift nicht mehr blos erfahrungsmäßig erlernt werden, 
es erhält immer mehr eine wiffenfehnftliche Grundlage, Das ift in Deutfds 

fand die Geſchichte der Zünfte mıd ihr nicht unaͤhnlich die unſrige. 
Die nad) Livland einwandernden deutjchen Cofoniften übertrugen nebft 

anderen Inftitutionen auch die Zunftorduung. Die erften Handwerksämter 
Riga's bildeten fi in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, aus 

welcher Zeit- auch ihre Schragen ftammen. Die älteften find die der Gold« 

fhmiede (1360), Schmiede (1382), Bierträger (1386), Bäcker und Kürfehner 
(139%. Die Hauptbeſtimmungen der älteften und älteren Schragen wieders 

holen ſich in den fpäteren Bearbeitungen, welde im „Rigaſchen Schragens 
buche” gefammelt ſich vorfinden. Die vier neueften Schragen flammen aus . 

"7 Vgl ewerbeſteiheit und Breigügigfeit. Mit bef. Berücfihtigung bes gemerbtichen 
Zuflanded im Königreich Sachfen und bes ererbegefepentmwurfes won 1860 nach fatififchen 
Duelle bearbeitet don Hermann Renffeh. Dreeben 1861. 5 
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der ruſſiſchen Zeit, aus den Jahren 1732, 1733, 1738, 1748). Die 
Schragen Kurlands find meift aus dem 17. Jahrhundert, demnächſt aus 

dem 18. und 19., die Äfteften von 1597). Auch in den älteren Schragen 
Riga's findet fi der Grundſatz der Ausſchließlichleit des Gewerbebetriebes 

durch die Zünfte noch feineswegs ausgeſprochen. Vielmehr waren die Hand» 
werferberbindungen freie Innungen, deren Satzungen ſich nur auf ihre 
Glieder bezogen, ohne die Gewerbeproduction der. Unzünftigen zu beſchränken. 

Daß das Handwerk anfangs auch außerhalb der Zunft betrieben wurde, 
geht aus mehreren der Äfteften Schragen ſelbſt hervor. ' Ebenfo war der 

Negel nach die Zahl der von jedem Meifter zu haltenden , „Knechte und 
Zungen” nicht beftimmt. Daß nur Gefellen zur Meiſterſchaſt gelangen 

Fonnten, wird ebenfowenig als Regel aufgeftellt, fondern nur, in einigen 
Schragen ausgeſprochen, daß der Gefelle, welcher Meifter werden wollte, 

ein Jahr als Gefelle gearbeitet haben müſſe. Als nothwendige Bedin⸗ 

gungen erſcheinen hingegen die eheliche Geburt, der gute Ruf, die Anferti— 

gung eines in den meiften Schragen genau beſchriebenen Meifterftüds,. der 
Beſitz einigen Vermögens, des nöthigen Handwerfszeugs und der gehörigen 
Boffen, fowie endlich eine Abgabe an Bier, oft auch au Wachs und Geld. 

Zur Zeit des Kafenderftreites (Ende des 16. Zahrhunderts) wurden der 

feinen Gilde zur Liebe die. Bönhafen abgeſchafft und am Anfange des 

17. Jahrhunderts (1640) ausdrücklich der Stadt Riga wiederum biefe 
Abſchaffung zugeſtanden. Denjenigen, welchen die Bruderſchaſt abgeſchlagen 

wurde, oder die ſich nicht um dieſelbe bewarben, wurde jede bürgerliche 
Nahrung, ſomit auch das Betreiben eines Handwerks unterfagt. 

Die Rigafchen Schragen des 16. und 17. Jahrhunderts haben Then, 
die Tendenz, das Handwerk zu Gunften -der Zünſte zu monopolifiren. 
Dagegen enthielt die in Riga fubfidiär gültige ſchwediſche Handwerfers 
ordnung, mehrere Beftimmmmgen, welche wine ganz entgegengeſetzte Tendenz 
verrathen, wie z. B. daß Bürgermeifter und Rath einen taũglichen Hand⸗ 

werfer von der zur Erlangung der Meiſterwürde nöthigen Bedingung der 

dreijährigen Gefellenfehaft dispeuſiren fönnen;-ferner, daß die Anfertigung 

des Meifterftücts in eines Meifters Werfftatt und in Gegenwart des‘ Schau 

meifter8 dem fünftigen Meifter nicht zur Beſchwer gereihen oder Unfoften 

verurfachen folle, Dispenfation vom Wandern, Beſchränkung der Meifter- 

gelber au auf 1 15 Thaler nebft 8 Mark Ladungsgebühr nad) Anfertigung des 

FL. Dig, Siadtblattet 1800, Pr. 40. ö 
>) Bol. Statififches Jahrbuch für das Gouvernement Kutland für 1861. 
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Meifterftüds und ein paar Thaler wor Anfertigung deſſelben, endlich die 

Erlaubniß, fremde oder fogar ausländiſche Meifter gegen eine Gebühr von 

6 Thalern ohne Anfertigung eines Meiſterſtücks aufzunehmen. In den 
neueren Schragen fehen wir aber eine” ſehr ausführliche und bisweilen 

kleinliche Normirung der Meifterftüde, die zum Theil foftfpielig, zum Theil 
unzweckmaͤßig waren und als Folge hiervon /das mißbräuchliche Abföfen der 
Fehler eines Meifterftücts durch Entrichtung einer Geldfunme. Die Meifter- 

gelder find in einigen Zünften ziemlich he: im Maleramte 156 Mark 

und eine Mahlzeit von 7 Thalern, im. Knochenhaueramte 43 Thaler und 
12 Thaler zur Mahlzeit, im Hutmacheramte 351 Mark und 60-70 Marl 
zur Mahlzeit, im Maureramte 63 Thaler u. ſ. w. Diefe Koften werden 

in den meiften Schragen zu Gunften der Meifterföhne, bisweilen aud der 

Schwiegerſoͤhne, auf die Hälfte oder fonft bedeutend ermäßigt, fo wie ihnen 
auch das Muthen d. h. das einjährige Arheiten ala Gefelle nad) dreis 

jähriger Wanderung‘ erlafen wird. Die Anzahl der. zu Haltenden Gefellen 
und Lehrlinge wird meift auf 2, 3 oder hödjftens A, hin und wieder auch 
nur auf einen-einzigen befchränt. Die Lehrzeit ging von 3 bis auf.6 Jahre, 
Fonnte aber in manchen Aemtern gegen Zahlung einer Gebühr verkürzt 

werden. In einigen Aemtern war die Erlangung des Meifterrehts fogar 
an einen Termin gefnüpft. Alle zünftigen Gewerbe fuchte man auf die 
Stadt zu befhränfen: Die wenigen im Rigaſchen Schragenbuche befindlichen 

Schragen des 18. Jahrhunderts huldigen denfelben Tendenzen. Daffelbe 

"gilt von den Schragen der übrigen Städte der Oftfeeprovinzen, namentlich 

von denen der Stadt Mita. Die befehränfenden Beftimmungen der 
Rigaſchen Schragen finden fih auch hier und außerdem gefchlofjene Nemter 
von 6 und fogar von nur 4 Meiftern, deren es in Riga nur wenige gab. 

Auch in den Dorpatiihen Beftimmungen waltet das Streben möglichfter 
Abgeichloffenheit vor. Ein Kupferfchmied erhielt 1740 das Recht des aus— 

ſchließlichen Betriebs feines ‘Gewerbes. Die Königin Chriſtine 
verbot den Handwerfsbetrieb der Unzünftigen fogat auf dem Lande. De 

Adel proteftirte uud das Verbot fam nicht zur Ausführung. Die Knochen—⸗ 

bauer von Dorpat wollten fogar gegen die Rigafchen, Revalſchen und 
Narvaſchen das Monopol des Biehlaufens im Dorpatifchen Kreife behaupten 

Die Schmiede verlangten, ei. Keimuhrmacyer folle bei ihnen das Meifters 

recht gewinnen. 

Seit dem Anfange des jegigen Jahrhunderts begann das auch fon 

von Katharina I. in ihrer Bunfterdnung vom Jahre 1785 anerfannte 
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Arbeitsrecht der Unzünſtigen in Livland Geltung zu gewinnen. Durch die 
Handwerlerordnungen der livläudiſchen Gouvernements⸗Regierung von 1817 
und 1818 wurde es feſtgeſtellt, jedoch in der Art, daß die Ungünftigen 
nur durch ihrer Hände "Arbeit d. h. ohne Gehülfen arbeiten durften, Bei 

der großen Anzahl unzünftiger Handwerker in Riga, welche zum Theil 
Gewerbe betrieben, "bei denen Gehülfen unerläßlich waren, war. diefe Ber 

ſtimmung ungenügend. Aus diefen Handwerfen wurden fog. Meine Aemter 
mit beſchraͤnlteren @ewerbererhten gebildet”). Gegenüber den Zunft: Bes 
ſchränkungen haben auch in amferen bältiſchen Lauden Gonceffionen feitens 
der Staatsregierung zu Gunften des Großbetriehs eintreten müͤſſen. 

+. Unfer baltiſches Handwerfsweien hat die Wirkungen ungeitgemäßer 
und weder dem Arbeitgeber noch dem Arbeitnehmer zum Vortheil gereichender 
Beftimmungen im reichlichſten Mae au ſich erfahren und es ift wahrlich, 
hohe Zeit zum Ambahnen einer durchgreifenden Reform. Das Handwerks, 
unweſen ift feineswegs die mothwendige Folge der zünftigen Ordnung, 
fondern nur der Uebermacht der Zünfte, in welcher diejelben nicht ſelten 
gerade durch diejenige Autorität gefchügt wurden, welche im Intereſſe des 

Gemeinwohls der Beeinträchtigung des Ganzen. zu Gunften einer einzelnen 

Genoſſenſchaft ſchon laͤngſt hätte entgegeutreten müffen. Die meiften unferer 
baltiſchen Zunfteinrichtungen find fein Sicherungs-, fondern ein Behinde— 
rungsmittel gewerblichen Fortſchrittes. Denn während der Lehrling und 
Gefelle zur Erlernung des Handwerks an eine beftimmte Zeit von Jahren 

gebunden find und die Gelangumg zum Meiſterrecht durch eine Prüfung 
vor der in Bezug auf den neuen Coneurrenten durchaus nicht unbetheiligten 

Zunft bedingt ift, behindern auch nach Erfüllung aller dieſer Vorbedingungen 
den Meifter dennoch viele einſchränkende Beſtimmüingen, wie Die Berechtigung 

zur Ausübung des Handwerks nur an einem beftimmten Orte, nur inner— 

halb einer beſtimmten, oft [ehr eng begrenzten Art der Arbeit, nur mit 
einer beftimmten Zahl von Gefellen und Lehrlingen. Ueberall Behinderung 
des Handwerfers und als Aequivalent eine bejondere Begünftigung des 

zünftigen, unter welcher dann wiederum das Publikum durch dennoch 

mangelhafte Arbeit, Nichteinhalten des Lieferungstermins und hohe Preife 
zu leiden hat. Das DVerfangen, fowohl das Handwerk als das Publikum 

von ſolchen durch die Entartung des Zunftwejens bedingten Uebelftänden 
zu befreien, hat feine vollfommene Berechtigung und es ift daher nur aus 

T eber die gefeichtfihe Gntwicelung -des Zunftweſens in den Dffeeprobinzen, 
namentlich, in Rige, bon X, ». R. im „Infanbe* 1857, I. 9 ind 10, 
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einer unverzeihlichen Apathie zu erklaͤren, daß dennoch ſo lange in unſeren 
baltiſchen Landen trotz vieler Klagen alles beim Alten blieb mit dem uners 

quicklichen, fo häufig bei. fo vielen Gelegenheiten unter uns wiederholten 

Troft, daß Neuerungen vielleicht noch ſchlimmere Zuftände herbeiführen 
‚ würden, während die alten Einrichtungen unzweifelhaft ſchlimme Wir 

fung zeigten. Nicht gegen die Zunft, ſondern nur gegen ihre ſchädlichſten 
Seiten foll zunächft unſer Kampf gerichtet fein, denn daß unfere baltischen 
Lande der Zunft zeitweilig noch bedürfen, wollen wir fpäter ausführen. 

Im Sinne zeitgemäßer Umbildung der Zünfte haben die 
neueften Rigaſchen Schragen‘) wirken wollen. Ihre Beftimmungen 

feinen uns einer ganz befonderen allgemein-haltifchen Beachtung werth, 
denm gleiche Uebel werden mit gleichen Heilmitteln überwunden werden 

fönmen. Die Darftellung wird, wir hoffen es, nicht blos das Jutereſſe 

für unfer baftijches Handwerksweien, das wahrlich der Hebung Bedarf, in 

weiteren Kreifen anregen, fondern auch den Beweis liefern,‘ daß unfere 
baltiſchen Städte — wie fie zu einem nicht geringen Theil einſt das Ri— 

gaſche Recht annahmen und vielfach noch jetzt bei demfelben ſich wohlbefinden, 
wenn daſſelbe vielleicht auch im Jutereſſe der neueren Zeit einer Umarbeir 

tung bedürftig wäre — fehr wohl, one ihrer Eigenthümlichkeit zu ſchaden, 

die nenen Rigaſchen Schragen bei fih einführen könnten. Nur die Ueber 

zengung, Daß dieſes neue Gefep ein zeitgemäßes und der Entwicelung des 

Handwerts färderfiches fei, fol dazn verutögen, nicht etwa der Umftand, 
daß die größte der baltiſchen Städte es erlaffen. 

"Die Zünfte werden eingetheilt in gemifchte oder zyfammengefeßte, 
welche werfehiedene Gewerksgattungen in ſich vereinen und einfache, welche 

nur eine befondere Gewerfsgattung in fid begreifen. Außerdem werden 
unterfipieden zünftige und zunftverwandte Meiſter. Zünftige Meiſter 
find Diejenigen, welche in einem als zünftig beſtehenden Gewerk das Meiſter- 

recht und zugleich aud die Berechtigung erlangt haben, in Riga ihr Ger 

werbe auszuüben. Zu ben zunftverwandten Meiftern zählen Diejenigen, - 
welche freie, keinem Aunftziwange unterliegende Gewerfe mit Gehülfen zu 
betreiben bereiptigt find, Die zunftverwandten Meifter müffen entweder 
ſich einem bereits beftchenden Gewerksamte anfcpließen, oder fie können zur 
Bildung neuer Aemter zufammentreten.. Zu den Zunftverwandten werden 

gerechnet: Mechaniker, Optifer, Lithographen, Graveure und Stempelfchneider, 

>) 1) Ehingen für die Gemertömeifer in Rigs, 1800, 2) Eihragen für bie Hard: 
wertslehrlinge in Riga, 1860, 3) Schragen für bie Handwertsgefellen in Riga, 1861. 
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Holzipniger, Bergolder, Gypsarbeiter, Dachdecker, Steinſetzer, Schiffszim- 
merleute, Seifenfieder und Lichtzieher, Eonditore, Weber, Färber, Deca- 
tirer, Gummiarbeiter. -Die Bezeichnung anderer freier Gewerfe erfolgt, für 
bald diefelben in Riga zur Ausübung fommen. 

Zünftige und zunftvermandte Meiſter unterliegen der gleichen Ord⸗ 

mung für die Aufnahme in die Rigaſchen Gewerfsämter. 

Zur Aufnabme als Meifter in ein Amt find erforderlich: chriſtliches 

Befenntniß, freier Stand, untadelhafte Führung, Keuntniß des Lefens, 

Schreibens md Rechnens und techniſche Befähigung zur felbftftändigen Aus, 
Übung. des betreffenden Gewerfs. 

Zur Prüfung der Meifter if eine befondere Prüfungscommiffion - 
für jedes Gewerf beftellt. Sie beftcht aus drei Gliedern, von welchen nur , 

eines Meifter der betreffenden Zunft üft, die beiden andern aber vom 
Amtögerichte zu berufende Sachverſtändige. Dieſe beiden Sacverftändigen 

find, wo möglich, aus Perfonen zu aaa, welche keinem Zunſtver⸗ 

bande angehören. 
Iſt ſchon durch ſolche Beſtimmung der Prüfungscanbidat (Stücmeifter) 

dem Urtheit feiner zufünftigen Autsgenoſſen nur in einem DMeifter unters 

ftelt und fomit der bisherigen alleinigen, und entfjeidenden Beurtheilung 
der betreffenden Zunft entzogen, jo hat derjelbe ferner noch das Recht, ent» 

weder aus einer ihm borzulegenden, vom Amtsgericht fir jede Prüfungs 
commifflen, genehmigten Specification von Probearbeiten eine ihm belie— 

bige auszuwählen, oder fogar auch über dieſe Specification hinaus eine 
felbftgewählte, zum Gebiete des betreffenden Handwerfs gehörende, ſich zu 

erbitten. Die Probearbeit wird aber unter der beftändigen Aufficht zweier 
Antsmeifter der betreffenden Zunft (Echanmeifter) angefertigt und mit einem 
ſchriftlichen oder mündlichen, Bericht derfelben der Prüfungscommilfien vors 

-geftellt, welche nicht nur die Arbeit befichtigt, fondern aud über die für 

das Gewerbe erforderlichen, Kemitniffe des Stückmeiſters fi) Gewißheit 

verſchafft und ihm ſodann erft ein Zeugniß ausſtellt. Bei ungünftigen 
Ausfall der Probearbeit oder Prüfung Fönnen diejelben nad) Ablauf von 

ſechs Monaten wiederholt werden, indeß kann der Stückmeiſter aud) gegen 
die Entfeidungen der Prüſungscommiſſion, fowie gegen Anordnungen ders 

felben überhaupt beim. Amtsgerichte Beſchwerde führen, 
Aber auch von der Probenrbeit, und zwar won dieſer allein oder fogar 

auch bon der Prüfung, fann der um Aufnahme in ein Amt Nachſuchende ent- 

bunden werden. Hat nämlid die Prüfungscommiffton über die techniſche 
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Befähigung des Eandidaten ausreichende Kenntniß erfangt,. fo tritt eine 
bloße Prüfung ohne Probearbeit ein. Beide Forderungen, fowohl Prüs 

- fung als Probearbeit, werden aber eraffen, wein der Gandidat ein ihm zur 
Ausübung beftimmter Gewerbe ertheiltes Patent oder Privilegium beibringt 
— oder ein Zeugniß von technologiſchen Inſtituten, Afademien, gelehrten 
Geſellſchaften u. dgl., wodurd er ala befähigter Techniler oder Künftler 

fegitimirt wird — uder Beweife, daß er in einer der beiden Hauptftädte 
des Reichs oder an einem namhaften induftriellen Orte des Ins oder Aus« 

landes entweder nad) befonderer Prüfung, das Meiſterrecht erlangt, oder auch 
nur fein Gewerk mindeftens ein volles Jahr als funftfertiger Meifter in 

tadellofer Weiſe felbftftändig und mit Gehülfen ausgeübt hat. 
Die Erlangung des Meiſterrechts ift demnach nicht abhängig von der 

zunftmaͤßigen, an eine beſtimmte Reihe von Jahren gefnüpften Erlernung 

als Lehrling und Gefelle, nicht einmal von der handwerfsmägigen, quch 
nicht von der localen, indem nur überhaupt der Nachweis erfolgten Er— 

lernung oder auch nur erfolgreicher Ausühung des Handwerks genügt. Die 

fegtere Beſtimmung iſt freilich beſchränkt auf namhafte oder Hauptorte; 
aber wenn erſt dieſelben Vorbedingungen der Meiſterrechtserlangung an 

den verſchiedenen bezüglichen Orten, insbefondere unſerer Provinzen Gel 

tung haben werden, dann wird auch diefe Beſchränkung fallen fönnen, welche 

ja nur eine: Sicherheit gegen diejenigen Orte gemähren foll, welche das 

Meifterwerden nicht auf Grund jener für ausreichend gehaltenen Beweiſe 
vor ſich gehen laſſen. 

Aber auch die betreffende Zunft wird nicht nur durch die Abordnung 
eines Meiſters in die Prüfungscommiffton und die beiden die Arbeit beauf- 
fichtigenden Schaumeifter, fondern auch noch fonft gebührend berüdfichtigt. 

Denn es werden die Zeugniffe der Prüfungscommiffion über die genügend 
abgelegte Probearbeit und über die beftandene Prüfung oder die von Anz 
fertigung eines Meifterftücds befreiende Declaration derfelben oder die vom 
Eandidaten beigebrachten fonftigen Beweiſe, welche ihn der Arbeit und 

Prüfung entbinden follen, dem Vorſtande der betreffenden. Zunft zur Ein, 
ficht mitgetheilt, ſowie aud) die bezügliche Probearbeit zur Befichtigung. 

Außer dem Nachweis der techniichen Befähigung werden noch / gefordert: 
214ähriges Alter, Nachweis der Mittel zur Einrichtung einer Werkſtatt 

"und — für den zünftigen. Meifter — Aufnahme in die Stadtgemeinde, 

während als Zunftverwandter ſowohl der Ins als Ausländer zugelaffen wird. 
Das Arbeitsgebiet der zünftigen Gewerfe ift entweder ein freie, 
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allgemeines oder beſonderes. Zu. den freien Arbeitsgebieten zählen - 
Diejenigen Arbeiten, welche feiner Zunft ausſchließlich vorbehalten, vielmehr 
der freien Mitwerbung aller Meifter anheinigegeben ſind. Die allgemeinen 
Arbeitsgebiete normiren ſich nach den in den verfhiedenen Gewerfen zur 
Verarbeitung fommenden Materialien mit Bericfihtigung der Arbeitsme- 

thoden oder nad) der Art und Gattung der ausgeführten Arbeit ſelbſt. An 

ihnen nehmen die Meiſter verſchied ener Zünfte nad) den in den Schragen 
angeführten näheren Beſtimmungen mehr oder weniger Theil. Die beſon—⸗ 

deren Arbeitsgebiete umfaſſen diejenigen in den allgemeinen Arbeitögebieten 
enthaltenen Verrichtungen, welche der betreffenden Zunft als ganz eigen» 

thümlich zukommen und auf deren Ausführung die Meifter derfelben ein 

ausjchliepliches Net haben. Einigen Meiftern find noch ausdrüdtich als 

dritte Kategorie genau fpecificitte Nebenarbeiten geftattet. Nur die 

Schornfteinfeger haben blos ein befonderes Arbeitsgebiet zugewieſen erhalten. 
Die Arbeitsgebiete der zunftverwandten Gewerke find ohne die Unterfcheis 
dung eines allgemeinen und befonderen Arbeitsgebiets uud ohne Hinzu 
fügung bon Nebenarbeiten feftgeftellt. Zu anderen Verrichtungen endlich, 

wenn fie auch das Arbeitsgebiet anderer Zünfte berühren follten, find für 

wohl zünftige als zunftverwandte Meifter berechtigt. Dahin gehören: die 
Anfertigung und Ausbeſſerung der ‚in dem eigenen Gewerföbetriebe nöthir 
gen Werkzeuge, die ABubereitung der Rohſtoffe zur Ermöglichung einer 
weiteren handwerfsmäßiyen Berarbeitung, das Derfehen der angefertigten 
Gegenftände mit den zu ihrer vollſtändigen Herftellung erforderlichen Neben« 

theifen, die Vollendung der Erzeugniffe aus der eigenen Werkſtatt durch 
Verzierung, die Anpafjung-von Erzeugniffen anderer Gewerke au die eigenen, . 

fowie die Aufſtellung, Befeftigung und Anpaſſung der Tepteren. 
Die ſchragenmäßige Folge der Unterfheidung der allgemeinen und 

befonderen Arbeitögebiete ift, Daß die zünftigen Meifter außer allen in ' 

ihr eigenes allgemeines Arbeitsgebiet fallenden Arbeiten auch diejenigen aus 
fremden allgemeinen Arbeitögebieten anzufertigen berechtigt find, welche fie 

mit Hülfe der ihrem eigenen Gewerf ganz eigenthůmilichen Materialien, 
Werkzeuge und Arbeitsmethoden berzuftellen im Stande find. Außerdem 

kann der zänftige, gleich dem zunftverwandten Meifter alle Arbeiten des 
Tepteren und alle Handwerlsarbeiten, für welde fein Arbeitsgebiet aufger 

ſtellt ift und feine Handwerfsämter beftehen, ausführen. 
Eine weitere und wichtige, ſowohl zünftigen als auch zunftverwandten 

Meiftern zugeftandene Conceſſion ift, daß ein Meifter.das Meiſterrecht in 
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mehreren Zünften erwerben und gleichzeitig ausüben darf. Auch dürfen 

mehrere Meifter deſſelben, auch verfchiedener Gewerke zu gemeinſchaft- 
lich eim Gewerfsbetriebe im ganzen Umfange oder aud nur für einzelne 

Theile ſich vereinigen. 
Berner find die Meifter in der Zahl der von ihnen angenonmenen 

Geſellen, Gehüffen, Lehrlinge umd Arbeiter nicht befhräutt. Auch brauchen 

diefe. Gefellen und Lehrlinge nur zunächſt aus der Zunft des betreffenden 

Gewerls des Meifterd . genommen zu werden, können aber auch -auderen 
zinftigen Gewerfen angehören, ſowie auch unzünftige Gehülſen fein. Na 
mentlich ift jeder. Meifter des Grobfshmieder, Stellmacher⸗ und Sattler 

amtes berechtigt, mit Zugiehung günftiger Gefellen und Werkführer aus den 
beiden anderen Bewerfen, Wagen, Schlitten und Fuhrwerke aller Art zu 

+ erbauen und vollftändig herzuſtellen und zu repariren. Unter gleicher Bes 
dingung iſt jeder Meifter aus den Aemtern der Maurer und Zimmerleute 

berechtigt, Bauten und Bauliche Neparaturen aller Art infoweit auszuführen, 
al diefe beiden Gewerke ihren Arbeitsgebieten nad) dazu befugt find. 
Unzünftige Gehülfen können von den Meiftern gebraucht werden bei allen 

im-befonderen Arbeitsgebiet nicht Bezeichneten Arbeiten und bei allen zu den 

Bauwerken erforderlichen Vertihtungen. Zu allen, jedem zünftigen und 

zunftverwandten Meifter außer feinem Arbeitsgebiet beſonders erlaubten und 

zu allen dem freien Arbeitsgebiet gehörenden Arbeiten können zünftige oder 
unzünftige Gehütfen, zu erfteren auch zünftige Gehülfen genommen werden. 

Unzünftige. Arbeiter, nach Umftänden auch Frauen. und Kinder können zu 

den in den Schragen hervorgehobenen Huͤlſsleiſtungen angeftellt werden. 
Die Benutzung von Maſchiuen iſt den Meiſtern für ihr Gewert ſchra⸗ 

genmãßig zugeſtanden. 
Der Umfang des Arbeitsgebietes eines Meiſters iſt ſomit bedeutend 

- erweitert und die Steigerung der zu feinen Arbeitsgebiet zu verwendenden 

Arbeitsfräfte der Zahl nach ganz unbeſchränkt. So fan das Handwerk 
nad Umftänden die Ausdehming eines Fabrifbetriebes erreichen, was 
auch von den Schragen nicht ausgefchloffen ift; nur wird dem Meifter in 

diefem Falle die Verpflichtung auferlegt, die betreffenden geſetzlichen Steuern 
zu entrichten. Ebenſo ift auch ‚den Meiftern geftattet, die Handels, 
ftewern zu entrichten, um dadurch Das Recht zum Handel oder zu einem 
erweiterten Gewerföbetriebe zu erwerben, ohne daß fie deswegen gezwungen 
find, aus dem Gewerkftande auszufcheiden. Nur beim förmfichen Mebertritt 

> in Die große (Handels) Gilde muß auf die Betreibung eines Gewerks ver⸗ 
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zichtet werden. Eine Bude zum Verkauf feiner Gewerkerzeugniffe zu Halten, 
iſt ein Meifter ſchon ohne Erlegung der Handelöfteuern berechtigt. 

Der Meifter wird gegen den Eindrang Unbefugter in die ihm zuger 
ftandenen Arbeitsgebiete gejhügt, aber ‚nicht in Bezug auf Arbeiten, welche 
einzelne Berfonen ohne Beihüffe anderer verrichten. Hiervon find nur der 

alfgemeinen Sicherheit halber die Schlofferarbeiten ausgenommen und ſolche 
Gewerke, welche nach befonderen Vorſchriften nur durch geprüfte BWerkfun- 
Dige ausgeübt werden können. £ 

Iſt fomit einerfeits die Gelangung zum Meifterrecht weſentlich er, 

leichtert, ohne daß die durch die Prüfung gebotene Garantie fehlt, und 

find andererfeits.die den Arbeitöbetrich einengenden Beſchraͤnkungen des Ars 
beitögebiete® und der Arbeitskraft fortgefallen, fo haben die Rigaſchen 
Schragen die nicht mehr Feitgemäßen, das Publikum ſowohl als das Ger 

wer behindernden Beftimmungen aufgehoben -und dadurch das Fortbeftehen 

der Zunft und das Fortwirfen ihrer vortheilhaften Einrichtungen ermöglicht, 
welde allein in dem wahren Zwed der Zunft begründet find und aus ihm 
hervorgehen. Die Mißbraͤuche find beſeitigt, der Gebrauch ift erhalten. 

Ad erfter Zwed der Zunft wird ſchragenmäßig anerfannt: für die 

Vervollkommnung des. Gewerkes Sorge zu fragen. Insbeſondere ift den 
Amtsvorftänden die Verpflichtung auferlegt für den guten Fortgang des 

Gewerls und. deſſen Vervolllommuung Sorge zu tragen, amd haben die 
Amtsverfammlungen über die allgemeinen. Intereſſen der Zunft und die 

Vervollfommmung des Handwerks zu berathen. Außerdem ift den Zünften 
geftattet, in allen auf ihr Gewerk und den befferen Fortgang deſſelben ber 
zuͤglichen Fragen bei der ihnen unmittelbar vorgefeßten Behörde, dem Anıts- 
gerichte, mit Vorftellungen einzukommen. Beſſer aber als alle diefe Maß— 

nahmen wird zur, Vervollfommnung des Gewerks die durch die freiere 
Bunftverfaffung vermehrte Concurrenz der Meifter wirken. Die dur 

. eine Beftimmung der Schragen motivirte Befürchtung, als könnte auch 
- bei der Geltung dieſer freieren Schragen die Concurrenz behindert werben, 
inden Meifter unter einander. über den Preis für ihre Arbeiten, über- Die 

Art und Weile der Arbeitsausführung und über die Lohnfäge für Gefellen 
umd Gehüffen Verabredung treffen, ſcheint uns nicht begründet, wenn auch 
die Vorfiht das Ausſprechen eines bezüglichen Verbots rechtfertigt Da- 
gegen ift die Freiheit der Verwendung der Arbeitöfraft des Meifters fcyra- " 

genmäßig dadurch erweitert, daß er in Fabriken und Etabfiffements aller 

Art für Lohn arbeiten kann und überhaupt berechtigt ift, ſich bei Anderen 
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in Engagement zu begeben und für dieſelben aus deren Material Gegens 
ftände des eigenen Gewerls anzufertigen. 

Als zweiter Zwed der Zunft ift gefeßt: die Ausbildung und die 
Beauffichtigung der Genoffen. Um ben handwerlsmaͤßigen Unterricht ber 
Lehrlinge zu fihern wird verlangt, daß Meifter, welche wegen Kranfpeit 

oder aus einer anderen Urſache ihrer Werfftatt nicht felbft vorftehen können, 
einen tüchtigen Gefellen als Werkführer halten folen. Der Fürforge für 
anderweitige Ausbildung entipricht die Beftimmung, daß die Zünfte einen 

der Zahl und den Vermögensverhältniſſen ihrer Meifter entſprechenden 
Geldbeitrag zur Unterhaltung der Schule für Handwerfefehrlinge liefern 

. müffen. Zur Benuffichtiguug des Betragens der Genoffen dient die zunfte 
mäßige Organifation in enter mit einem Amtsvorftande. Der Antse 

vorftand hat richterliche Befugniß. - Ale Streitigkeiten zwiſchen Meiftern, 
Gefellen, Gehtilfen und Lehrlingen einer und derfelben Zunft müffen, bevor 
fie an das Amtsgericht gelangen, zuerft bei dem betreffenden Amtsvor- 
Stande verhandelt werben, der ein. Mal wöchentlich für den Fall, daß Klagen, 

Beſchwerden oder Geſuche im Verlauf der Woche eingegangen fein follten, 

fi verſammeln muß und Sachen, deren Streitgegenftand nicht 7 Rbl. 
50 Kop. überfteigt, auch von ſich aus entfcheiden kann. "Gegen die 

Entſcheidungen des Anıtsvorftandes kann beim Amtsgericht geklagt werden, 
Schon jeder einzelne Meifter hat aber das Recht bei Streitigkeiten 

zwiſchen feinen Geſellen und Burfchen zu vermitteln, und nur wenn dieſe 

Vermittelung nicht gelingen follte, geht die Sache an den Amtsvorftand, 
As dritten Zweck der Zunft heben die Schragen hewor die Ber 

waftung der Amtslade, ſowie die Leitung der Unterflügungscaffen der Zunfte 

genoffen. Als vierten die Fürſorge für die armen, Eranfen und hülfs- 

bedürftigen Zuuftgenoſſen ſelbſt, fowie für deren Wittwen und Waiſen. 
Es ift ftets ein Hauptzwed der "Zunft geweſen: eine gegenfeitige Hülfe« 

feiftung der Glieder zu begründen. Dem Unterftügungszwed diente früher 

nur die Amtscaffe, in fpäterer Zeit traten aber noch verſchiedene Unter» 
ſtützungseaſſen hinzu, Die Amtscaffe wird gebildet: aus den Strafgeldern 
welche für die Verlegungen der Handwerksordnungen erhoben werden, aus 
den von den Handwerkern bei ihrer Aufnahme in die Zunft zu entrichtenden 

Geldbeiträgen, aus den nad Beftinmung der Amtsverfammlung zu zah— 
lenden Quartalgeldern, aus den dem Auite zugewandten Schenkungen und 
aus“ den Renten und Revenüen des etwa vorhandenen Amtsvermögens, 
Die Amtsverſammlung beftimmt den Betrag der Quartalgelder der Meifter 
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ſowohl der zünftigen äls zunftverwandten. Jeder zahlt hei feiner. Aufnahme 
in ein Amt die für daſſelbe fefigeitellten Eintritts- oder Meiftergelder zum 
Beften der Amtscaffe. Uebt ein Meiſter in mehreren Zünften das Meifter: 

recht gleichzeitig aus, fo hat er in jeder diefer Zünfte die Meiftergelder und 
anderweitigen Abgaben und Beiträge zu den reſp. Amtscaſſen zu entrichten. 

Die Antsgelder werden veransgabt für. Förderung der gemeiujamen 

gewerblichen Intereſſen der Zunft, für die Unterhaltung der Handwerls— 

ſchulen, zut Unterflügung für kranke und arme Handwerker und Handwwers 
Termittwen und Waifen, fowie zur Förderung anderer wohfthätiger wege, 

für die Unterhaltung des Amtslocals, für Gehalte des Amtsvorftaudes, des 
Auntsicpreibers und des Anıtsboten, überhaupt zur Veſtreitung der bei der 
Verwaltung der Zunft vorfallenden Koften. 

Es wäre zu wünſchen, da die Amtscaſſen namentlich der Förderung 

gemeinfamer gewerblicher Jutereſſen ihre Mittel immer veichlicher zuwenden. „ 
Die Zunft muß ſich als ein Ganges zur Förderung des Gewerbsbetriebes 
überhaupt betrachten und Daber auch willig ihre Mittel zu dem Zweck vers 

wenden. Die Zunft hat fid; wie überalf jo auch bei ins häufig dadnech 
unfiebfam gemacht, daß fie fi den gewerblichen Fortſchritten gegenüber 
gleihgüftig verhielt oder gar ihmen feindlich entgegentrat, indem fie die alte 
eingelernte Methode als eine genügende, weil mit dem Auuftitempel verjer 
bene und daher allein berechtigte und frucptbringende anfah. Deshalb vers 

forgten ſich auch fo viele uuferer inländiihen Reiſenden in Aublande; des⸗ 
halb aud wurden Handwerks- und Babrifarbeiten aus dem Auslaude oder 
den Hauptftädten des Reichs bezogen — von hiefigen Kaufleuten, ja felbft 

von Gewerbtreibenden, welche nun ſtatt eigener fremde Arbeit verkauften 
und dennoch für die Zunft ſtritten, wie jener Berliner Sancho Pauſa 
der preußifch - junkerlichen politifchen Donquigoterie, welcher für die Zunft 
ftreitet, während er ſelbſt größtentheils Fremde Arbeit verfauft uud ſomit 
ſchon Längft aus einem zunftmäßigen Handwerker ein nichtzünftiger Haͤndler 
geworben it. 

Richt minder ift es aber auch erforderlich, daß die Handmerkeränter 
es als ihre Pflicht erfennen, für die Schulanſtalten zum. Zwed der Aus- 
bildung des Handwerkerftandes mehr zu thun als bisher, daß fie den 
Glauben aufgeben, als habe dafür allein der Staat oder die geſammie ‚por 
nitiſche Gemeinde zu forgen. Weber den gänzlichen Mangel an ſoichen din⸗ 
ftaften, fowie Die Mangelpäftigfeit der beftehenden proninziellen Handwers 
kerſchulen, welche lediglich durch einige wenige Sountageſchulen in einigen 
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größeren baltiſchen Städten repräfentirt find, Haben wir uns ſchon früher 

wiederholt ausgefproden. Es iſt anzuerkennen, daß die Schragen.auss 
drücklich den Zünften empfehlen, einen der Zahl und den Wermögensver- 

haͤltniſſen ihrer “Meifter entſprechenden jährlichen Geldbeitrag zur Unter- 
haltung der Schule für Handwerkslehrlinge darzubringen, ja dab fie auch 

ſogar die Gejellenfchaften dazu auffordern. Aber es müßte auch, unter Zur 

ziehnng von Gemeindemitteln, für Errichtung eigentlicher Handwerlerſchulen, 
wie wir fie in unferm Aufjag: „Bildung der Nichtgelehrten,“ geſchildert 

haben, Sorge getragen werden. Leider iſt aber jelbft der Beſuch der ber 
ſtehenden Schulen vielfach ein ſehr mangelhafter. So meldet der Jahres— 

"Bericht der literärifcp-practifchen Buͤrgerverbindung Riga's, daß die unter, 
ihrer Leitung ftehende Sonntagöſchnle im Jahre 1861 nur 185 Schüler 

-gehabt habe, eine im Vergleich zur Geſammtzahl der Lehrlinge Riga's ger 
wiß fehr unbedeutende Anzahl. Dagegen ift die Zahl der Schüler in der 

zweiten Claſſe 70, in der dritten gar 92, gewiß eine zu große, als daß 

tretz der, meift unentgeltlich, in den drei Claſſen unterrichtenden zwölf Lehrer 

ein auch nur bei der Mehrzahl erfienlicher Erfolg erzielt werden könnte, 
wenn nicht etwa, was der Bericht freilich wicht ausſpricht, ſchon Parallel- 
claffen eingerichtet worden find. 

Die Amtsgelder werden aber auch’ ferner verwandt zum Beſten der 
Handwerkögenoffen und ihrer Familien. Diefer Unterftügungszwed iſt 

chragemnaäßig als ein Hauptzweck der Zunft und als ein Recht der Meifter 
hingeftelt. Die Quoten beſtimmt die Amtsverſammlung, in dringenden 
Fällen ſchon der Amtsvorftand. Für den durd Krankheit an Vetreibung 

des Handwerks behinderten Meifter, oder wenn diefer im Kraukheitsfall 

feinen Gejellen oder Gehülfen hat, der für ihm die Arbeit verrichten kann, 

bat auf fein Anſuchen bis zu jeiner Wiederherftellung der Amtövorftand 

die nöthige Hülfe zu befchaffen. Er läßt dem Krauken ärztliche Pflege und 

Mediein zukommen, falls der Meifter dieſe Ausgaben jelbft nicht beftreiten 
kan, oder verſchafft ihm einen Gehülſen zum Betriebe feines Gewerfs oder 

unterftigt ihm auch mit Geld. Einem nicht durch fein eigenes Verſchulden 
Erunt, Verſchwendung oder. ähnliche Urſachen) kranken ober verarmten 

Meifter fol die Zunft die erforderlihe und ihren Mitteln entſprechende 
Hülfe aus der Amtscaffe gewähren. Dügegen hat der wieder zu Ver— 
mögen fommende Meifter die empfangene Unterftäßung (ohne Zinfen) 
zurück zuerſtatten. u 

Befondere Berpflichtungen legen die Schragen der Zunft gegenüber 
2” 
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Bittwen und Kindern verftorbener Meifter auf. Die Wittwe eines ver- 

fiorbenen Meifters, welche von untadelpafter Führung iſt, darf, dmit Ans» 
nahme der eines Maurers, Zimmermanns oder Schornfteinfegers, bis zu 
ihrer Wiederverehelichung das Gewerk ihres Mannes, unter der Leitung 

eines Gewerfführers, welchen erforderlichen Falls ihr das Amt ftellen muß 

fortfegen und gfeich den Meiftern, Gefellen, Gehülfen und Lehrlinge halten, 

Dagegen ift auch eine ſolche Withve verpflichtet, alle Amtsbeiträge gleich 

einem Meifter zu erlegen. Die ummündigen Sinder eines verftorbenen 
Meifters können Anfpruch erheben auf eine Unterftügung ans der Amts- 

caſſe und müffen, falls fie männlichen Geſchlechts find, und zur Betreibung 

eines Handwerks Geſchick und Luft haben, vorzugsweife von den Amts- 

genoffen als Lehrlinge aufgenommen werden. 
Außer diefer zunftmäßigen Verpflichtung und Berechtigung zur Unter 

ftüßung von Angehörigen ift e8 noch den Zünften geftattet, befondere Kranfen-, 

Sterbes, Witten und WBaifencaffen zu errichten, entweder jede einzelne 
Zunft für fi oder in Verbiudung mit anderen Zünften, aber nur unter 

Aufnahme von Handwerfern. 

Zu wefentli gleichen Zweden find die Geſellenſchaften gebildet, 

deren Ordnung ein nothwendiges Complement der Zunftverfaflung ift. Die 
ihnen gewidmeten Schragen baben aber in gleicher Weiſe wie die der Meifter 
die Fortbildung des Juftituts im Ange gehabt. B 

Die Geſellenſchaften find entweder zünftige d. h. fie beftehen ent- 
meder aus Gefellen einer Aunft oder mehrerer, wenigfteng nach der 
Art des Gewerfs einander ähnlicher, oder allgemeine, in welhe Ges 

fellen aus allen Gewerken aufgenommen werden. Die Geiellen der zunfte 
verwandten Gewerfe unterliegen hinſichtlich der Gefellenfchaften dens 
felben Regeln und Beftimmungen wie die zünftigen Gejellen. 

Die Zwede der zünftigen Gefellenihaften find die Förderung der Aids 

bildung, die Beauffihtigung des Betragens der Gejelen, die Fürſorge und 
Verpflegung der erfranften, armen und hüffsbedürftigen Gefellen und die 

Verwaltung der gemeinſchaftlichen Caſſen. Die Vereinigung der Gefellen 

zu allgemeinen Gejellenjchaften bat den Zweck, den. Gejellen Mittel und 

Gelegenheit zu geben, ſich für ihre gewerbliche uud bürgerliche Stellung 
intellectuell und fittlih auszubilden. 

Die Gejellenfhaft wird obrigkeitlich beftätigt und fteht unter der Aufficht 
des Amtsgerichts. An der Spitze der zünftigen ſteht ein Amtsvorſtand 
aus 5 Perfonen, darunter zwei Meifter, die in der Amtöverfammlung der 
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Meiſter gewaͤhlt werden und den Namen Ladeumeiſter führen; die drei 
anderen Geſellen, gewählt von dieſen ſelbſt. Von den lepteren iſt einer 
Altgeſell und find die beiden anderen feine Gehülfen. Die Ladenmeifter 
müffen allen Verſammlungen des Gefellenvorftandes und der Geſellenſchaſt 
beiwohnen, fie fellen darüber machen, daß feine gejegwidrigen Handlungen 
beſchloſſen oder ansgeführt werden, haben aber nur eine heratheude, Feine 

entſcheidende Stimme... Der Altgefelle und feine. Gehüffen müſſen für das 

Beſte und für die Bedüriniffe der Geſellenſchaft forgen,. alle Angelegenheiten 
der Geſellenſchaft betreiben umd diefelbe hei der Zunft, den Behörden und 

Autoritäten vertreten. Die Gefellencaffe wird von den Ladenmeiftern, dem 
Altgeſellen und deſſen Gehülfen gemeinſchaftlich verwaltet. 

Hur Förderung des Ausbildungszweds wird aud den Gefellen em⸗ 

pfohlen, aus ihrer Lade jährlich zur Unterhaltung der Schulen für Hand» 
werfer einen der Zahl der Gefellen und deren Vermögensumſtänden ente 
ſprechenden Beitrag an Geld zu bewilligen. Auch der Geſellenſchaft ift err 

laubt ihres beſſern Fortganges wegen der betreffenden Zunft oder dem 
Amtsgerichte Vorftellungen zu machen. 

In Rückſicht auf die der Geſellenſchaft zuftändige Beauffichtigung des 
Betragens der Geiellen wird dem Gefellenvorftand eine gütliche Ber 

mittelung aller- Klagen und Streitigfeiten der Geſellen unter einander und, 

fogar die Entſcheidung der unwichtigeren zugeftanden. 

Die Eafje einer Gefellenjchaft wird gebildet aus den bei der Aufnahme 

zu zablenden, aus den außerdem von der Geſelleuſchaft felbft zu beftim- 

menden, aber vom Amtsgericht zu beftätigenden Beiträgen, aus den Straf 
geldern für Uebertretung der Schragen oder auderer gefepficher Vorſchriſten, 

aus den der Geſellenſchaft gemachten Schenfungen, aus den Renten und 
Revenüen des Vermoͤgens der Verbindung. Verausgabt werben Diefe Geld» 

‚mittel zur Beförderung wohlthätiger und nüplicrer Zwecke überhaupt, ind- 

beiondere für das Begräbniß unbemittelter, ohne wohlhabende nächſte An- 
verwundte verftorbener Geſellen, zur Unterftügung kranker, armer und alter 

Geſellen und zur BVeftreitung der durdy eine Gefellenfchaft verurſachten 
Verwaltungsfoften. 

Außerdem ift auch den Gefellenfhaften geftattet zur Unterftügung hülfs- 

bedürftiger Genofjen bejondere Kranken-, Sterbe- und Unterftügungscaffen 
zu errichten, zu weldem Zweck die Vereinigung mehrerer Geſellenſchaften 

geftattet: if. j 
Die aus der Geſellenſchaft für den einzelnen Gefellen ſich ergebenden 
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Rechte find: ſich von dem Amtsvorſtande, ſowohl der Zunft als Gefellen- 

ſchaft, und dem Amtsgerichte im Falle von Verlekungen feiner Rechte vers 

treten zu laſſeu, für feine Perfon Hüffe und Unterſtützung von der Gefel- 

lenſchaft zu beanfpruchen, falls er vermögenlos ift und unverſchuldet zur 
Arbeit untauglich wird oder in ſchwere Krankheit verfält, und für Rechnung 
der Gefelleufhaft beerdigt zu werden, fall er feine Angehöriger oder Mittel 

zur Beftreitung der Berrdigungsfoften hinterlaffen haben ſollte. 
Die Verpflichtungen des Geſellen beſtehen in der Beobachtung der 

gefeglichen Vorſchriften, guter Fihrung , in der Uebernahme der ihm 

zugetheiften Memter, der Bezahlung der Beiträge u. |. w. Das Wandern 
der Gefellen erkennen die Schragen wenn auch nicht als Verpflichtung, fo 

doch als wůnſchenswerth an. 
So wie das Meifterrecht, kann auch das Geſellenrecht nicht blos durch 

Beſcheinigung von Zünften und Gewerksämtern, jondern auch von Obrigs 
keiten, gewerbfichen Behörden und Lehranftalten erworben werden. Es ift 

ferner jedem Handwerfer geftattet durch Anfertigung einer Probearbeit (Ber 
fellenftü) oder eine entſprechende Prüfung bei einer Zunft die von einem 
zünftigen Gefeflen geforderte tedhnifche Befähigung darzuthun und dadurch 

das zünftige Gefellenrecht zu erwerben, ja auf dieſe Art kaun daffelbe fogar 

in mehreren Zünften erworben werden. Auch die Arbeitsberechtigung des 
Geſellen ift eine ziemlich ausgedehnte. Denn er kaun ſowohl mit Arbeiten 

’ feines eigenen Gewerks als and als freier Arbeiter mit den Arbeiten an 
derer Gewerfe ſich beihäftigen,, auch alle im befonderen Arbeitsgebiet 

der Meifter nicht bezeichneten Arbeiten, ſowie alle in den Bauwerken vor— 

fommenden und alle den freien Arbeitsgebieten zugezähften Verrichtungen 
ansführen. Auch ift jeder Geſelle berechtigt ſowohl bei Meiftern feines eis 

genen Gewerke, wie auch bei Meiftern anderer Gewerfe (dody wohl nur 

auf Grundfage der für die Annahme der Gefellen anderer Gewerke den 

Meiftern vorgeſchriebenen Veftimmmngen?), fowie in Fabrifen und Betricher " 

anftaften zu arbeiten. Indeß kreten Geſellen, welche in den beiden- letz— 

teren ſich verdingen, zeitweilig aus der Geſellenſchaft aus. Dagegen ift es 
den Gefellen verboten andere Gefellen zu miethen ader Lehrlinge zu haften 

und mit Gehülfen zu arbeiten, fowie beifammen zu wohnen, um für gemeins 

ſchaftliche Rechnung Arbeiten auf Beſtellung oder zum Verkauf auszuführen. 

ueber den Abſchluß, die Bedingungen und Aufhehungsgründe des Gon- 
tracts zwiſchen Meifter und Gefellen und die geſetzlichen Gründe der Ent 
laffung des Gefellen und feines Vertaffens des Meifters, über die Stellung - 
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des Geſellen zum Meiſter in verſchiedenen Bezichuugen ſind wufaflende Bes 
ſtimmungen in den Schragen vorhanden, welche jedem Weiſter namentlich 

auch das Recht eines Hausherru gegenüber den Geſellen zugeſtehen, jedoch 
mit Ausſchluß jeder Züchtiguug. Die Arbeits zeit des Geſellen iſt auf zehn 
Stunden täglich feſtgeſetzt. 

Auch das Verhältuiß des Gefellen zum Burſchen iſt geuau jefgefteht. 

Mäßige Zurechtmeifungen ſind geftnttet, Züchtigungen auch in Diefem Ver⸗ 

haͤltniß unterfagt. Namentlich ift aber auch die Verpflichtumg der Gefeklen 

hervorgehoben, nad) Kräften zur Ausbildung der Behrlänge beizutcagen. 
Herbergen find den ‚Gefellen ausdrücklich geftatiet. Mit Erlaubniß 

des Borftandes ihrer Fünfte und des Auitsgerichts Tann entweder jede Ge⸗ 
fellenfchaft für ſich oder in Verbindung mit anderen eine ſolche einrichten. 

Sie ſoll als gemeinfchafeliche Wohnung dienen für Disfenigen Geſellen, 
welche zeitweilig nicht in Arbeit fiehen oder nicht hei ihren Meiftern mohnen. 
Haben mehrere Geſelleuſchaften eine gemeinfchaftliche Herberge, fo ift die 
Auordnung zu treffen, daß jede Gejelienſchaft ihre Verſammlung zur Ber 
rathung ihrer Angelegenheiten ohne Theiluahme Der anderen abhalten fan. 
Ein jeder Gefelle hat Das Recht die Herberge zu bawyen, ſobald er ohne 

Rüdftände feine Abgaben an die Gefellenlade entrichtet Hat. Jedoch kann 

ein Gefelle nur ausnahmsweiſe und mit Bewilligung des Amtsvorſtandes 
fänger als einen Monat, in den Sommermonaten aber sicht däuger als 
zwei Wochen ohne Arbeit in der Herberge bleiben, mit Ausnahme der ber 

jahrten und alterbſchwachen Geſellen, welchen die unentgeltliche Benupung 

der Herberge geftattet worden if. Ebenſo darf auch niemand in die Her⸗ 
berge zurückkehren, wenn cr wicht wenigftens ‚einen Monat in Arbeit ger 
wefen ift, eine Ausnahme fan nur mit Bewilliguug and unter Berantwors 
tung des Aeltermanns gemacht werden. Die Geſellen, welche nicht bei einem 
Meifter in Arbeit ſtehen, erhalten in der Herberge unentgeltlich Wohnung, 

Heizung und Beleuchtung; Koft amd andere Lebensbedürfnifie mfjen fle 
ſich ans ihren eigenen Mitteln anſchaffen. Den Gefellen ift es aufs frengfte 
unterfagt, ſich zu betrinfen, wie auch Läem md "Streit in der Herberge zu 
veranlaſſen umd wenn fie in der Herberge wohnen, ‚die Nächte außerhalb 

derfelben zuzubringen. Der die Aufficht in der Herberge führende f. g. 
Herbergövater, welcher aus der Zahl der Meifter oder Der Gefellen, falls 

fihh fein Meifter dazu werfiehen follte, zu mählen and Durch das Amtsge⸗ 

richt zu beftätigen ft, muß feinen beftändigen Aufentpakt in der Herberge 
haben. Die Verpflichtungen des Herbergsvaters zum Zweck der Mufreihte 
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erhaltung der Ordnung find genau ſpecificirt. Auch der Amtsältermann 
hat die Berpflihtung die Herberge öſters zu befuchen und auf piünft- 

liche Erfühung der Obfiegenheit des Herbergsvaters zu ſehen. 

Die Schragen für die Lehrlinge fepen als Bedingungen für die Aufr 

nahme Befenntniß zu einer chriftlihen Conſeſſion, freien Stand und Zu> 

rüdfegung des.dreigehnten Lebensjahres. Der Zeitraum der Erlernung 
wird auf nicht weniger ala 3 und auf wicht mehr als 5 Jahre jeftgelegt. 

Diefe Lehrzeit kann aber, falls der Lehrling ſchon vor derfelben etwas zu 
feinem Handwerk Gehöriges erlernte, contractlich vermindert, falls der Lehr⸗ 
ling aber während. der Lehrzeit nicht die gehörige Ausbildung erlangt 
haben follte, unter Beftätigung des Amtögerichts verlängert werden, Der. 

Lehrlingszeit geht eine Probezeit voraus von 2-6 Monaten. Läuft diefe 
Zeit zur Zufriedenheit des Meifters ab, jo muß diefer fofert mit dem Lehr⸗ 

fing einen -gehörigen Lehrcontenet abſchließen. 

Diefem Rehrcontract ift ein beftimuter Inhalt fhragenmäßig vorge 
ſchrieben. Namentlich) joll er dem Kehrmeifter die Verbindlichfeit auferlegen, 

den Lehrburfchen im Handwerk gründlich zu unterrichten, ihn zu einem fitt- 
lichen Lebenswandel und zum Befuche der Sonntagsſchule oder einer anderen 

Schule anzuhalten. Der Lehrbutſch ſoll dagegen verpflichtet werden, in 
Erternung des Handwerks Fleiß und gegen den Meifter Achtung und Ges 

horfam zu bezeugen. Auch der Burſche ift zu zehnftündiger Arbeit ver- 
pflichtet. Ein jeder Meifter hat über feine Lehrlinge das Recht eines 
Hausheren. Bleiben die Ermahnungen und Strafen des Meifters fruchtlos, 

fo ift es feine Pflicht, bei dem Amte oder erjorderlichen Falles bei dem 

Amtsgerichte auf die Beftrafung des Burſchen anzutragen. Der Lehrcon, 

trace wird vom Amtsvorftande geprüft und beftätigt. Auch die Aufpehungs- 

“gründe des Gontractes fowohl für den Meifter als den Lehrling geben.die 

Schragen genau an. 
Zur Erlangung der Freiſprechung muß jeder Burſch im legten Biers 

teljahr feiner Lehrzeit eine Probearbeit oder ein |. g. Geſellenſtück unter 

Aufficht eines Meifters anfertigen. Findet der Amtsvorftand die Arbeit 
gut und hat der zum. Gefellen freisüfprecpende Lehrling die erforderlichen 
Schulkenntniſſe im Lefen, Schreiben und: Rechnen, fo ſpricht auf Antrag des 

Lehrherrn der Amtsältermann den Burſchen frei. " 
Die Zwede der Zunft fehen wir durch die vorftehenden Beftimmungen 

wenigſtens gejegmäßig als gewahrt an. Wir frenen uns defen, ausdrüdlic, 
als Zweck der Zunft die Vervolllommnung des Handwerks angegeben zu 
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finden. Bir find, überzeugt, daß insbefondere die den Handwerfömeiftern 

äugeftandene freiere Bewegung in ihrer Arbeit durch Ermeiterung des Ar⸗ 
beitögebieted und Steigerung der Arbeitöfraft die Möglichkeit, ja die Noth⸗ 

mendigfeit der. Vervollkommuung herbeiführen wird, denn entſchieden ift 

dadurch zugleich auch Die Concurrenz der Mitmeifter eine gefährlichere ges 
worden und dadurch ein jeder zur Steigerung der Güte feiner Leiftungen 
gezwungen. 

Wenn ferner als weſentlichet Zweck der Zunft die Ausbildung erfannt 

ift, fo wird dieſer gweck freilich in feiner Unbedingtheit dadurch wieder in 
Brage geftellt, daß aud auf Grund anderer als zunftmäßiger Erlernung 
das Meifterredht erworben werden fann. Es wird nun aber wohl um fo 

mehr Pflicht der Zunftgenoffen fein, zu beweifen, daß in der Zunft Das 

Handwerf am beften erlernt werden könne. Unſere baftifchen Zunftver- 

hältniſſe liefern diefen Beweis bisher vielſach nicht. Der Lehrling wird 
vom Meifter häufiger gebraucht als belehrt, Der Meifter ift in den 

feltenften Zällen Lehrmeiſter und der. Geſelle weiß ſich dieſer Verpflichtung 

faft volfländig ledig. Lehrmeiſter und Gejelle lud häufig zu fehr Leber 
männer geworden, als daß fie ihre foftbare Zeit lernbegierigen Burſchen 
opfern oder gar in diefen erfi die Lernbegier weden follten. Der Lehrling 
wird auch viel zu fange in der Regel mit den einfachften, bald erlernten 
Arbeiten befchäftigt, als daß er Das Handwerk von Stufe zu Stufe in für, 
zerer Zeit, ja felbft nicht einmal während feiner fangen Lehrzeit genügend 
erlernen follte und könnte. Wie viele Werkftuben find wahrhafte Lehrftätten ? 

Nicht beffer ſteht es leider mit der zunftmäßigen Beauffichtigung. 
Weder üben die Meifter diefe im ftrengen Maße gegen einander, um fich 

und ihrer Gefammtheit, ihrer Zunft den Ruf der Zuverläffigkeit in Bezug 
auf Güte, rechtzeitige Rieferung und mäßigen Preis der Arbeit zu ſichern, 
ned herrſchet eine ftrenge Zunft-Sittenpolizei in Bezug auf Gefellen und 

Lehrlinge, welche häufig ſchon durch die eben gerügten Mängel der Meifter 
zur Treue nicht angeleitet werden. Soll aber die Zunft im engeren Sinne 
ſittlich wirken, ſoll fie unſittliche Rohheit mildern und unfttlichem Verkommen 

vorbeugen, fo kann fie dieſe gwecle nur durch ein MWiederaufrichten derje- 

migen Hausordnung erfüllen, welche Meifter, Gejellen und Lehrlinge als 
Glieder einer Familie betrachtet. Diefer Verband ift aber meift längft 

gelockert und nur die Arbeit und allenfalls mod) die Mahlzeit vereinen alle 

Glieder zu einer Gemeinfdaft, aber die Muße führt alle drei Veſtand⸗ 

theile aus dem Haufe hinaus in verfchiedene Wirthehäufer. 
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Die Zunft hat ferner den Unterftüßungszived ihrer Genoffen und deren 
Angehörigen. Wenn fie diefer Aufgabe getveulich nachkommt, fe ſichert fie 

nicht blos ſich felbft einen wefentlichen Halt, indem es ein beruhigendes 
Benußtfein der Glieder ift, auf die Hülfe ihres engeren Streijes ſich ver- 

faffen zu koönnen, fondern nimmt auch der allgemeinen Wohlthätigfeitspflege 
eimen nicht geringen Theif ihrer Arbeit ab, denn das Handwerk hat ja jept 

bäufig nicht mehr einen goldenen Boden. Aber wie oft reichen die Mittel 
ver Zunft für diefen umfaſſenden Zweck wicht aus. Sollte ferner der Uns 

terftügungszwed® im engeren Sinne — nicht der in Bezug auf die Bort- 

führung der Handwerfsarbeit durch beigelegte Werkführer — nieht auch und 

mindeftens ebenfogut duch Caſſen anderer Art erreicht werden können ? 
Bir dürfen neben diefen thatfächlichen Einwänden in Bezug auf die 

- Erfüllung der durch die Zunft zu erreichenden Zwecke nicht einige Bedenken 
gegen die ſchragenmäßigen Beftimmmugen verſchweigen, wenn wir auch im 
Sarzen den wefentlichen Fortſchritt, welcher durch dieſelben augebahnt wird, 
anerlennen müfjen und gelegentlich anerkannt haben. 

Die Brüfungecommifften fell wo möglich nur aus eimem Gliede der 

betreffenden Zunft, neben zwei auderen, Beinem Zunftverhande angehörenden 
Perfonen befttgen. Gegen dieſe Veftimmung an ih, da fie offenbar die 
Unparteilicjfeit der Beurtheilung bezweckt, ift unzweifelhaft nichts einzu 

wenden, aber wohl gegen die Möglichkeit ihrer Ausführung, wenigftehs in 
fleineren Städten. Diefer Einwand würde zwar in der Tegteren Einfchräns 

fung nur gegen die von und gewünſchte Veraflgemeinerung der rigaſchen 
Schragen zu richten fein, nicht aber gegen diefe ſelbſt. Wir halte zwei 
Kategorien von Sachverftändigen Dabei für mögich. Cürmal die Händler 

mit Handwerlswaaren und zweitens Techniker. Erſtere amd Teßtere werden 
in größeren Städten namentlich in Riga leicht herbeizuziehen ſein, wenn 

auch nicht gerade für alle Handwerlsarbeiten. Aber insbeſondere an den 

lehteren wird es in miferen kleineren Städten unzweifelhaft fehlen; denn 
diefe haben wohl felten Glieder Diefer Kategorie aufghweifen, wie denn übere 

Haupt die Pertreter der Technik bei ums bisher auch ſelbſt in größeren 

Städten nur wandernde, aber nicht anfäffige waren. Aber die’ Schragen 
haben es ja felbft für Riga nur als wünſchenswerth durch den Zuſatz „wo 

I möglich“ bezeichnet und diefe Einfhräufung wird daher auch für die am 
deren Städte, bis fie allgemeiner zu tüchtigen Teahnifeen und überhaupt zu 
folchen gelangen, einftweifen gelten müffen. Selbſt der ſachkundigen Händler 

werden diefe vorläufig meift und in vielen Beziehungen entbehren. 
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Berner feheint und die Verpflichtung dev Zunft, Hanbwerferwittmen 
das Bortführen des Gefthäftes ihres Mannes durch Beiordnung von Werk 
führern zu.eemöglichen, wenn auch Hifterifch begründet, fo dach in Schragen, 
welche entſchieden einen Fortſchritt anbahnen wollen, principiell unbrgrändet. 

Der Zweck der Zunft ift in er ſter Reihe gewiß Arbeit und erft in zweiter 

Unterftägung. Gift als Bedingung der erfteren als zünftiger, vollberech⸗ 
tigter das Erlangen des Meiſterrechts, mit welchem Mecht Toll du cin Werk 

führer, der nicht Meifter wurde, blos um der Wittwe halber einem Meifter 
am Arheitsberechtigung gleichgeftellt werden. ZA aber der Werkführer fähig 
der Meiſterſchaft, weshalb ſoll miht idın, ſondern der Wittwe der volle 
Kohn der Arbeit werden? Hier iſt offenbar Die Conſequeuz der Zunftord⸗ 

nung lediglich einer zu unterftügenden Wittwe halber verlegt und es wäre 

wohl zu wünſchen, daß ein ſolches Durch Die Vervollfemmaung der Zunft 
nicht bedingtes und fie in, Frage- Reflendes Privilegium aufgehoben würde. 

Denn es fann wohl feinem Zweifel nuterliegen, daß die Zunfterdinng im 

Verbäftnifi zu Gefelfen und Lehrlinge wegen der geteilten Herrſchaft 
des Werfführers und der Meifterwittwe, indem jenem mehr der techuiſche 

Anteil, dieſer mehr der ſittliche und hausordirungsmäßige Antheil zufallen 

wird, nicht kräſtig genng, weil nicht einheitlich gehandhabt werden kaun. 
Nicht minder ſcheint uns die Bevorzugung der Meiſterſöhne bei der 

Annahme von Burſchen nicht motivirt. 

Erwünſcht wäre es auch geweſen, wenn die Schragen das Haus, 
herrnrecht des Meiſters gegenfiber Geſellen und Burſchen genauer 

prãciſirt hätten, da der Begriff dehnbarer Ratur iſt und dieſe Dehnbarkeit 
ſchon oft zu Goflifiomen geführt Hat. 

Crdfich konnen wir Die, werm auch hiſtoriſche Sitte der Geſellenher- 
bergen nicht anerkennen, wobei wir einräumen, daß durch Die ſchragenmä⸗- 
Bigen Beftimmungen dem Unweſen moͤglichſt vorgebeugt iſt. Es ſcheint uns 
«heutzntage fein mefenffüher Grund mehr verzuliegen, das Wohnen der Ges 

fellen allgemeiner polizetlicher Aufficht zu entziehen und ihnen überhaupt 

über die Art und Weiſe des Wohnens noch befondere Vorſchriften zu machen. 
Auch ihre Verſammlungen Fönnten derfelten porizeifihen Aufſicht unterſtellt 
werden. Indeß befäyeiden wir uns gerne gegeniiber praktiſchen amd localen 
Gründen Tür die Beibehaltnug jenes Juſtituts. 

Diefe im Ganzen nicht weſentlichen Bedenken, welche durch entgegen— 
ſtehende Beſtimmumgen Feicht weggeräumt werben Fönnten, vermögen gewiß 

nicht die allgemeine mie beſondere Brauchbarkeit der Rigafchen Schragen 
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in Frage zu flellen und wir können nicht umhin auszuſprechen, daß fle 
im Ganzen für unfere Zuflände. höchſt geeignet ſcheinen und ibre allſeitige 
Einführung den. Fortfchritt des baltiſchen ‚Saudwerts und defien Einheit 
weſentlich befördern würde. 

Aber wir begegnen in unferen ‚Landen ſchon einigen, wenn nod) mer 

nigen Anhängern der Gewerbefreiheit und glauben auch nach Liefer Seite 

bin die Annahme wener Schragen zunftgemäßer Ordnung rechte 

fertigen zu müffen. 
Das Streben der legten Jahrhunderte geht auj das Erwerben. oder 

auch Wiedererlangen der perſönlichen Freiheit, deren Feſtſtellung und Ver— 

wirklichung nach allen Richtungen. Die Reformation war eine Wirkung 

Des Gtrebens nach geiftiger Freiheit, die Aufhebung der Leibeigenſchaft 
follte den mibernatürlichen Unterſchied freier und unfreier Menfchen ver» 

nichten, die Freiheit des Erwerbs jedem Freien geftatten, feine Thattraft 

zur Erlangung materieller Güter ſchrankenlos zu verwenden. \ 

Die mittelalterliche Zeit mußte einer nenen weichen. Die Perfönlich- 

keit, welche bisher nur als Glied einer. Gefammtheit Geltung batte, ftrebte 

nad) eigener jelbftftändiger Geltung, ſowohl in der kirchlichen Gemeinſchaft, 

wo der Geift die Feſſeln geiſtlicher Knechtſchaft ſprengte, als in den bür—⸗ 

gerlichen Gliederungen der verſchiedenen Corporationen mit ihren mannich- 

fachen fie gegen einander abſchließeuden Privilegien. Die Geſchloſſenheit 
der Adelscorporationen auf altes Geſchlecht oder ſelbſterworbene Verdienſte 

der Glieder begründet und dafür mit mannichfachen perſönlichen Vorzügen, 
Rechten der privifegirien Gerichtsbarkeit, ja des Gerichts ſelbſt über ihre 
Untergebenen und dem auöfchließlichen Güterbefigreht bedacht, -— wurde 
meiſt gelöft: Der Staat handhabte felbft das Bericht und gab den Grund» 

beſitz frei. Das fachliche verdrängte das perjönliche Element, nicht der 

Ritter, fondern der Rittergutsbefiger wurde der nunmehr — aber aud) nur 

in Bezug anf feinen Beftg, nicht feine Perſönlichkeit — befonders Berech- 
tigte. Auch die Handel- und Gewerbtreibenden batten im Mittelalter zu 

Eorporationen, Gilden, großen und feinen ſich zufammengefchloffen und er— 

freuten fid) einer bevorrechteten politijchen Stellung in den Städten und 

eines ausfchließenden Handels und Gewerbobetriebes. 

Die den Eorporations» und Genoffenfhaftsgeift überwindende Kraft 

der einzelnen Perfönfichfeit, die Erfenntniß, daß der Werth des Einzelnen 

durch. ihn felbft und nicht durch die Hiugehörigkeit zu einer Gemeinſchaft 
bedingt fei, lockerten, (öften. bie Zorn der Gemeinſchaft. Die notwendige 
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Folge war aber, daß, da die Geſammtheiten wicht mehr die wirlenden 

Mächte waren, ihmen aud die Macht des Ausſchluſſes Anderer vom Er 

werbe genommen werden oder von jelbft ihnen abhanden kommen mußte. 

Dennoch waren die mittelalterlihen Mächte, fußend auf hiſtoriſchem Boden 

und der Gewohnheit ihrer Machtftellung, sicht leicht zu überwinden. Cs 

begann der Kampf zu Gumften des freien Exwerbes von Grund und Boden, 
der Handeld- und Gewerbefreiheit. Ein Kampf, der noch jegt vielfach ges 

- fämpft wird, welchen aber der eudliche Sieg jo unzweifelhaft verbießen ift, 

als überhaupt die Unfreiheit der Freiheit, Die Privilegirtheit der Gleichbe⸗ 

rechtigung weichen muß. Die Frage des Ausganges des Kampfes der 

neuen Zeit gegen die mittelalterliche iſt nur eine Frage der Zeit, nicht des 

Principe. Das Princip, die Freiheit jelbft hat -längft den Sieg davon 

getragen, die Verfechter haben nur noch nicht gegen die Gegner den-Streit 

praftifch ausgetragen. 
Frankreich ſchlichtete den Streit in biutigfter Weile, deun die frauzö— 

ſiſche Revolution des vorigen Jahrhunderts war es, welche die perſönliche 

Freiheit und die des Erwerbs gewaltjam zur Geltung brachte. Sie äne 

derte den troftlofen Zuftand der franzöſiſchen Bauer mit’einem Schlage, 

fie ließ die Privilegien des. Adels verſchwinden, auf welche diefer ſelbft im 
einer denhoürdigen Sitzung ‚der Nationalverſammlung verzichtete, fie hob 

die Zünfte auf, und ein ſranzöſiſcher Monarch Napoleon III. iſt es, welcher 
Eobden’ihe Handelsfreigeitstgeorien auch auf Tranzöflichem Boden zu vers 

wirklichen ſtrebt. 

Mit Abſcheu ſah das übrige Europa dem blutigen franzöſiſchen Re 
volutionaſchauſpiel zu, aber deſſen Refultate waren nicht zu verfennen. 

Benn Frankreich. jelbft die Blutzeit durch Gewaltherrſchaften und immer 

waͤhrende Verſaſſungsaͤnderungen und Umwaͤlzungen zu büßen hatte, fo leitete 

das übrige Europa aus voller Uebergeugung und in ruhiger Ueberlegung 

im Zrieden die‘ nothwendigen Reformen ein im Intereſſe det‘ Verwirklichung 
und allfeitigen Verwerthung der perfönlichen Freiheit. Unfer Jahrhundert 

ward zum -Beitalter materieller Reformation, wer dieſe feine Aufgabe 

noch heute in der ‘zweiten Hälfte defjelben verfennt und’ noch immer vor 

mittefalterlicher Unfreiheit auf deu Knien liegt, der paßt zu den Todten, 

aber nicht: zu den ‚Lebenden oder ſetzt fid auf die Lifte der Geweſenen. 
Das conftitutionelle englifche Freiheitsland bedurfte der gewerblichen Re 

form nur in geringerem Grade. Nach gemeinem englifhen Rechte waren 
alle Gewerbe jreis Gewerbebeſchraͤnkungen wurden erft durch Statuten und 
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Berleihungen von Corporatioutechten ga Zürfte und. Innuugen eingeführt, 

Dis Gewerbe auf dem Laude blieben frei. Aber ſchon unter den Stugrus 
begannen die Junungen zu verfallen und wurden bfpße Brüderipaften, zu 

Zweite geureinſchaftlicher Gielage, Laden u, ſ. m. Das Belek 54 Geo. Iu 
© 96 gab endlich auch rechtlich deu factiſch längſt gefintteten Gewerbebe · 

trieb außerhalb der Zunft frei. Trotz der allgemeinen Gewerbefreiheit be⸗ 
ſtehen jedoch für gewiſſe Gewerbe ſtrenge polizeiliche Borichriften uud: Rex 
gulative 5. B. für Bäder, Brauer, Schoruſteinfeger. Die zahlreichen ge- 
werblichen Immumitäten und zünſtigen Privilegien der Gtadkorbprationen 
Wborougha) erhielten ſich bis zue Municipalteform v. 1835. Zur Ausbildung 
einer privilegienpaften Zunftorduung als allgemeiner, das ganze gewerbliche 

Reben des Landes gleichmäßig durchziehender Juftitution war es in England 
nie gelommen. Außerhalb deu boraughs fonnten ſich die Gewerbe ganz 
frei entfalten und fo bildete die neuere Induſtrie iu der, Atmoſphaͤre der 

Gewerbefreipeit die jept größten Gewerbsſtaͤdte heran. Die einzige all» 
gemein gültige Beftimmung für's engliſche Gewerbeleben, welche an die 

züuftige Ordnung in. Deutſchland erinuert, iſt die fiebenjährige Lehrzeit, 

welche für alle Gewerbe unmmgänglip durch ein Statut Eliſabetha (1562) 
vorgejehrieben wurde. Allein dieje Vorſchriſt, verbunden wit dem Umfiande, 
daß die Befugniß zur Lehre un die Bedingung gewifier Laudreuten des 
Vaters gefwäpit wurde, entſpraug der Abfisht, der Landwirthichnft einfeis 

tigen Vorſchub zu leiſten. Trotz der Aufhehung dieſer Vorſchrijt (1814) 
wurde denuoch die ſiebenjährige Lehrdauer freiwillig in vielen Ge⸗ 
werben beibehalten. . 

Zu Fraukreich waren ſchon im 16. Jahrhundert die Zünfte desfelben 

Abgeſchloſſenheit verfallen wie in Dewsichland. Jai 17. und 18. maren 
die. Zuuftmißbräuche faft nirgends größer, Schon A614 war auf dem 

frangöfiigen Reichstage auf Abſchaffung der Zünfte-vom dritten Staude 

angetragen ‚werden. Aber noch Turgot lonnte die Aufhebung dev Zünfte 
gegen den Willen des Parlaments. nidjt duscfegen (4776). Erſt im März 
1794 wide jedem Franzoſen der Betrieb jeglichen Gewerbes unter der 

Bedingung der jähnfichen Löſung eines Patontes geftattet, Ein Geſetz vom 

14. Juni 1794 perbot fogar ‚alle Bereine von Arbeitern defjelben Hand ⸗ 

werls, Die Einführung von Mitgliederliften, Bereinscaffen als. Eruenerung 

der Zünfte, 

In Deuiſchland verhandelte ſchon der Reichstag von 1672 über die 

Albſchaffung des Zunftweiens und drohte der Reichsſchluß von 1731 mit 
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der. Gewerbefreieit. In unferem Jahrhundert war es beſouders Preußen, 
welches auf dem Wege der Gewerbeſreiheit war — fpäter aber leider zur 
rüͤckging. Durch das preußiiche Gewerbeſteueredict vom 2. November 1810 

wurde von der preußifchen Regierung als Grundſatz ausgeſprochen: „Die 
möglichfte. Gewerbefreiheit, ſowohl in Abficht der Erzeugung als des Ver— 
triebes und Abfapes der Producte.“ Die Edicte von 1810 und 1811 
brachten allgemeine gewerbliche Arbeitsfreiheit, die Auflösbarfeit des Zunft» 

verbandes, die Ablöfung der realen Gewerbeberegptigung. Das preußiſche 

Gewerbe überflügelte unter dem Einfluſſe der Gewerbefreipeit ſehr raſch 
alle zünftigen deutſchen Staaten. Bon 1816 —1846 ftieg die preußiſche 
Boltszahl um 46 %,, während Beifpiefsweile die Bevölkerung des zünftigen 
Baierns in derſelben Zeit fih um nicht volle 20 %/, vermehrte, Die Ger. 

werbefreiheit vergrößerte nicht nur den Betrieb, jondern vermehrte auch die 

Zahl felbſtſtãudiger Erxiftengene mwehanſche Künftler und Handwerker waren 
in Preußen: 

. 1816. 1825. 1843. 

Meifter 258800 ° 315,118 400,932 
Gehülfen und Lehrlinge 145,459 187,176 309,570 

Insbeſondere haben die Meifter der altzünftigen Gewerbe ihren Betrieb 
und ihr Ginfonmen unter dem Regime der Gewerhefreiheit vermehrt. Na 

mentlich hat die Gehülſenzahl im Verhättuiß zur Meifterzahl fehr ſtarl zus 

genommen, denn die Gewerbefreiheit hat den Großbetrieb der Meiſter immer» 
fort gefteigert nnd damit die kümmerlichen Exiſtenzen feiner und bald in 
Armuth gerathender Meifter zurüdgedrängt. 

Zin Februar 1849 brachte die neue preußiſche Gewerbeordnung das 

preußiſche Gewerbewejen um einen Theif feiner früheren Freiheit. Aber 
diefer Rückſchritt war politifch, nicht gewerblich motivirt. Jene Ords 
nung war die Folge einer Transaction der damaligen Regierung mit dem 
Handwerferftanbe, welder dur den Verein zur Hebung des ‚Gewerbes 
ſtandes ſich eutſchieden gegen Gewerbefreipeit ausgeſprochen hatte und der 
bei der damaligen politiſchen Lage gefchont und gewonnen werden follte. 
Hinfichtlich feines Juhaltes war diefe Gewerbeordnung ein Beweis, wie 
wenig die Grundfäpe der Freieit und Unfreiheit durch Halbe Maßregeln, 
welche die erftere anzuftreben vorgeben und die zweite durchzuführen nicht 
wagen, fid) vereinigen laſſen. Hinſichtlich ihres Erfolges fann verwieſen 
“werben auf deu vielfagpen Tadel, welche fie durch einſichtsvolle Schriftſteller 
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erfähren und die thatſächliche Widerlegung durch die fpäteren deutſchen 

Gewerbegefege im Sinne der Freiheit”). 

Bemerfenswertb find insbeſondere die Ausführungen des Eutwurfs 

des Gewerbegejeges für das Königreich Sachſen von 1860 gegen den Ent- 

wurf deſſelben von 1857: „Die fümmtlichen Kleingewerbe halten allerdings 
an dem Corporationszwange feſt, fie fallen aber dabei faſt ohne 
Ausnahme nicht die ſocialpolitiſche Ceite der’ Eorporationen als Anhalter 
uud Mittelpunkt einer gefellichaftlichen Entwidelung des Gewerbeftandes 
und gemeinnügiger Beftrebungen , fonderu den Schuß gegen Eoncurs 
renz als die hauptſache auf; felbft das Lehrling, Gefellen- uud Meifters 
präfungswefen wird, foviel aud dabei von Hebung des Gewerbeftandes 

geſprochen wird, Dod im Grunde vorzugsweife dieſem Gefihtspunfte unter, 

ſtellt. Gerade diejenigen wenig zahlreichen Stimmen aber aus den Kreifen 

der Kleingewerbe, welche von der Ueberzeugung durchdrungen find, daB ihr 

wirthſchaftliches Gedeihen, die Aufhaltung ihres materiellen Unterganges 
nicht durch Feſthaltung der Verbindungsrechte, fondern im Gegentheife durch 

Aufhebung derfelben, durch Gleichſtellung aller ruͤckſichtlich ihrer Befugniffe 
erreicht werden könne, verirtheilen den Entwurf am entſchiedenſten; fie er- 

warten von Durchführung des Gorporntionszwanges nichts und legen. feinen 
Berth darauf; fie glauben wielmehr, daß der Gewerbeftand durch die mit 

der Durchführung der Ideen des Entwurfs verbundenen Umähderungen 

und Neugeftaltungen nur neue Beſchwerungen obue Noth erfahren werde, 

die man ihm erfparen mühe, da der Uebergaug zu völliger Freiheit 
doc nicht ausbleiben könne. -Won den verfpiedenften Seiten wird 

hierbei als ein Umftand, welcher anı deutlichften zeige, wie ſchwer ein Zur 
ftand, wie ihn der Entwurf. ſich denke und als Combination der techni— 

ſchen Sreipeit mit der focialen Gebundenheit bezeichne, feſtzu⸗ 
balten und zu gedeihlicher Entwidelung zu bringen fein werde, der bes 

zeichnet, daß troß des offenen Beſtrebens, weniger Conceiflons- und Auf 
fichtsweſen in die Gewerbeſache zu bringen, der Entwurf doch noch reiche 

lichen Gebrauch von Eonceffionen, Dispenfationen und fonftiger Regierungsr 

thätigfeit machen müffe — theils um eine mißbräuchliche Anwendung des 
Eorporationswefens in der Richtung der Beſchränkung zu verhäten, theils 
um Hätten des Spftems zu mildern, theils um an und für- fi nicht fer 

bensfähige Geftaltungen zu fügen. Wenn man fi in dem Entwurje von 
2 x 

) Bergl. Schäffte in Bluntſchlrs Staalswotterbuch 5. v. Benerbe. 
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1857 für die Beibehaltung mancher Schranke auch in techniſcher und wirth⸗ 
ſchaftlicher Beziehung erffärt hatte,-fo war dies. bei voller Erlenntniß der 
mancherlei nachtheiligen Wirfungen aller Verbietungsrechte befonders darum 
geſchehen, weil man ſich der Hoffnung hingab, durch Erhaltung und Aus 
breitung eines Fräftigen Corporationsweſens auf dem focialen und politis 

ſchen Gebiete, daß diefe Vortheile jene Nachtheile aufiwögen. Auch würde 

durch Ausdehnung des Genoffenihaftszwanges über alle Kreife der Haupt 

übelftand des zu ſchroffen und unvermittelten Gegenfaßes zwiſchen ganz 

freien und gebundenen Bewerben vermieden worden fein. Indem man ſich 

genöthigt flieht jene Hoffnungen aufzugeben, tritt die Frage vorwaltend auf 
das rein wirthſchaftliche Gebiet über. Die beabſichtigt gewefene Maßregel 

erfheint nunmehr vein in dem Charakter einer Webergangsmaßregel — auch 
wenn man fih der Hoffnung hingeben dürfte, daß diefelbe längere Zeit 

feftgehalten werden Fönnte. Ihr einziges Werdienft beftände dann darin, 
die Schranfen nicht mit einem Male zu bredjen und menigftens für mehr 
oder minder lange Beit den Sleingewerben einen gewiffen Schuß und den 
geordneten Lehrverhältnifien- innerhalb gewiſſer Kreife geſetzliche Fortdaner 
zu fichern. Für den Weiterblidenden kann faum ein Zweifel darüber bes 
ftehen, in welcher Richtung ſich die Gewerbegefeßgebung der deutichen 

Staaten in den nächften Jahren bewegen werde, und daß, wenn an eine 
Uebereinſtimmung der deutſchen Gewerbeverfafjungen, welche von großem 
Berth wäre, gedacht werden foll, der Vereinigungspunft ſchon darum fer 
diglich in der Freiheit zu finden fein wird, weil über das Maß und die 

Art der beizubehaltenden Beſchränkungen, befonders nachdem einige Staaten‘ 

ſchon die Gewerbefreiheit eingeführt haben, nie ein Einverftändniß erzielt 

werden kann. Es ftellt ſich damit alles, was man jeßt thun fann, ohne 
auf Gewerbefreipeit überzugehen, von vorn herein beftimmt als eine Neber- 

gangsmaßregel dar, welche der definitiven bald wird Platz machen 

müſſen u. f. w. Dies ales zufammengenommen hat die Staatsregierung 

- zu dem Entſchluß führen mäfen, fi fofort dem Principe der Gewerbe, 
freiheit zuzuwenden.“ 

Nicht minder, unter vielen anderen Verhandlungen über die Gewerbes 
freiheit, find von Intereſſe die in Hamburg gepflogenen, insbefondere der 
Bericht einer von der⸗ techniſchen Section der Hamburger Geſellſchaft zur 
Beförderung der Kunſt und nüglichen Gewerbe ernannten Commiſſion zur 
Unterfupung der Gewerbeverhaͤltniſſe an dieſem Orte (1861). Die Eom- 
miffion vernahm Männer aus verſchiedenen zünftigen” nnd angänftgen Gr 

Baltiſche Monateſchrift. 3. Jahrg. Bd. VL, Hft.1. 
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werben und fieß deren Erflärungen ihrem Bericht zur Grundlage dienten: 

Das Refultat war, daß die Commiſſion fi für Beſeitigung jedes Zunfts 

und Gewerbezwanges ansfprad, ohne daß damit die Fragen über. Nieders 

laſſungsrecht und die damit zu verbindenden geſeßlichen Bedingungen bes 
rührt werden follten, aber fie erflärte fi) auch gegen eine Gewerbeord- 

nung umd nur für Förderung freier Vereine von Arbeitsgenoffen zu ger 

werbfichen Zwecken (Afociationen). Die Hamburger Bürgerihaft hat denn 

auch in den Tepten Wochen für die Gewerbefreiheit ſich ansgefprochen, aber 

gegen die Freizügigfeit und ift damit auf halbem Wege ftehen geblieben. 
Denn die Freizügigkeit, die gleiche Berechtigung Aller an jedem Orte 
jedes Gewerbe unter denfelben Bedingungen zu treiben, verhütet, daß die 
ſichere Ernährung von der Gewerbefreiheit bedroht werde. Die Freizügigeit 

zieht die überfchüffigen Kräfte von einem Orte ſchnell an einen andern, 
wo Spielraum fürsihre Bethätigung iſt. 

Nachdem der zuerft den Fortſchritt in der Gewerbeordnung anbahnende 
Stant Preußen aus politiſchen Motiven auf Wunfd des fein Intereſſe 
ſchlecht verfichenden Handwerferftandes zu einer weſentlich befchränften Ger 

werbefveiheit zurüctgefehrt war, erjchien 1855 felbft in den ſtarr conſerva⸗ 

tiven- Defterreich ein auf dem Principe der Gewerbefreiheit beruhender Ger 

werbeorbnungsentwurf. In den legten Jahren find außerdem ſolche Ent 
würfe erfeienen in Hannover, Bayer, Gotha und Koburg, MWürtemberg, 

Naſſau, Bremen, Oldenburg. Im Mai 1860 führte Defterreih die Ger 
werbefreiheit ein. In Bremen beſchloß der Senat im Fehrun 1861 die 

unverzügliche Einführung vollſtändiger Gewerbefreipeit, in Bayern wurde 

aber die Gewerbefreiheit jhon von den Ständen abgelehnt. In Würtems 
berg will die Regierung nad ihren Grundzügen zwar Gewerbefreiheit bes 
willigen umd alle Arbeitsbefchränfungen aufpeben, indeſſen- follen noch ges 

wifje Meifterprüfungen beibehalten werden, jo daß zwar jedem freifteht, fi 

denfelben zu unterwerfen oder nicht, daß aber das Recht der Wählbarfeit 

zu Zunftmeiftern daran gefmüpft wird. Ebenſo will die Würtembergſche 
Regierung die Beitrittspflicht zu Innungen beibehalten. Nur in wenigen 

Staaten Dentfehlands ift feine Gewerbefreiheitsbewegung bemerkbar"). 
Diefe geſchichtliche Verbreitung der Gemerbefreiheit ift wohl zu ber 

achten. Es unterliegt feinem Zweifel, daß wenn auch fpäter, jo doch nicht 

in gar zu ferner Zeit auch umfere baltiſchen Lande zur Gewerbefreiheit 

*) Bgl. Lammers, bie deutſche Gewerbefreiheitsbernegung Bd. M. Hft.3. diefer Monats- 

ſcheift 



Baltiſche Schragen. 35 

gebrängt werden. Die zu erwartende Bewegung Part uns aber nicht 
unvorbereitet treffen, wir müffen ein Hebergangsftadium anzubahnen fuchen, 
fonft wäre der dereinftige ploͤtzliche Anfall der Gewerbefreipeit fein Stadium 
der Bortentwidelung, fondern zunächft mannichfacher Schädigung unferes 
Handwerls. Wir Haben den Vortheil, das Weien, die Wirkungen der 
Gewerbefreipeit und auch die Folgen eines plötzlichen Ueberganges zu ders 
felben in anderen Ländern wahrnehmen zu können. Faſſen wir Daher das 
Weſen der Gewerbefreiheit näher in das Auge und prüfen wir, imvieweit 
Die von uns dargeftellten Schragen ihr den Weg bahnen, denn die hart- 

nädige Beibehaltung der Zünfte für alle Zeit ift eine Unmöglichkeit, die 
Aufhebung derfelben ift auch bei und nur eine Frage der Zeit. 

Gewerbefreiheit ift Arbeitsfreiheit auf dem Gebiete 

der gewerbligen Bethätigung. Die bei und trog der Geltung 
derfelben eintretenden Befchränfungen find von der einzefnen fie zulaſſenden 

Perſoͤnlichteit ſelbſtgewollte und infomeit giebt es auch bei der Gewerbe 
freiheit eine beſtimmte Ordnung. Die Zunft bannt aber unter ihr 
Geſehz, fo daß man ſtraflos demſelben fi Nicht entziehen fan. Bei der” 

Gewerbefreiheit erftreben die Gewerbetreibende felbft eine beftinmnte Ord⸗ 

"mung der Ausbildung und der Vereinigung zur gemeinſchaftlichen Anſchaffung 
von Rohftoffen, zum gemeinſchaftlichen Betrieb und zum gemeinfchaftlichen 

Verkauf der Handwerfserzeugniffe und zur gemeinſchaftlichen Unterſtützung 
der Genofjen. Die Zunft aber zwingt die Ausbildung in eine beftinmte 
Lehrzeit hinein, hat den gemeinfchaftlihen Betrieb des Handwerks meiſt 

fireng unterfagt und die gegenfeitige Unterftügung den Zunftgliedern als 

Verpflichtung auferlegt, welche die unmittelbare Folge des Eintrittes in 

die Zunft iſt. 

Die Gewerbefreipeit, ſchafft ſich eine felbftgewollte- Ordnung für die 
Gewerbetreibenden allein, die Zunft drängt ihre Ordnung auch 

Niäptgewerbetreibenden, den fibrigen Theilen der Gefammtheit, dem 
Bublifum auf, indem fie die Freiheit der Arbeitsbefteller beſchränkte. Sie 
bannte die Ausübung der Arbeitsbefugniß an einen beftimmten Dit, ftellte für 

"Die einzelne Zunft ein beſtimmtes Arbeitsgebiet feft, für den einzelnen Zunfte 
meiſter eine beftimmte Anzahl von Gejellen und Lehrlingen, ſchloß die Vereini— 

gung verfshiedener Arbeiter zur Herftellung eines gemeinfhaftlihen Werkes 
aus und bevorrechtete die Arbeit der Zünftigen. Gegen die Zunft erhob 
fih daher nicht blos der Widerſpruch der durch ihre Beftimmungen einge 

zwängten Gewerbtreibenden, fondern auch des durch fie zu einer beſtimmten 
3* 
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Weiſe der Arbeitöheftellung gezwimgenen Publikums. Den Gewerbetreibenden 
ward wenigftens, infoweit fie ſelbſt Glieder der zünftigen Ordnung wurden, 

durch die Bevorzugung diefer in Bezug auf Die Arbeit ein Etſatz, ein 

Kohn für die zu erduldenden Beſchränkungen ihrer Arbeitsfreiheit, das arbeite 

beſtellende Publikum mußte aber der zünftigen Arbeitsordnung fich Tügen 
ohne wefentliche Vortheile von derfelben zir geniegen, indem die zünftige 

Arbeit immer mehr die Eigeuſchaften der größeren Vorzüglichkeit einbüßte 

und dennoch des Zunftftempels wegen ſich immer mehr vertheuerte. 

Natürlicherweife war auch flets das arbeitbeftellende Publikum cher zur 

Aufpebung der Zünfte ala die Gewerhetreibenden felbft geneigt, wenn gleich 

auch die letzteren, infoweit fie die Faͤhigkeit hatten bei vollfommen feier 

„Bethätigung der gewerblichen Arbeitskraft trotz vielfacher Eonenrrenz mit 
Vortheil ihre Arbeit zu verwerthen, folder Breiheit-wehrende Befhränfungen 

als drüdende empfanden. 

Es ift ein vollfommen unhaltbarer Einwand gegen die Gewerbefreiheit, 

daß fie aller Ordnung, wie fie die Zunft aufgerichtet und geftügt babe, 
"enibehre: Es ift vielmehr feine gewerbliche Bethätigung ohne beſtimmte 

Drdnung denkbar. Die Ordnung der Zunft ift die Hiftorifhe, doch 

aux. für die älteren Gewerbe, faft alle neueren Gewerbe haben fih nicht 
einer zünftigen Ordnung unterworfen und, ſomit den Beweis geliefert daß 
der Gewerbsbetrieb ‚ohne zünftige Orduung vor ſich gehen könne. Die 
neueren Gewerbe find dazu noch meift Die funftreicheren, die äfteren die 

einfacheren. - Wenn nun die zunftmaͤßig betriebenen Gewerbe nur mit Mühe 

und oft nad) hartem, blutigem Kampfe die Zunftfeffeln geiprengt haben, fo 

war es wicht blos das felbfifüchtige Intereffe der Aünftler, welde dem 

Privilegium das arbeitbeftellende Publikum zu beſchatzen nicht entſagen 
wollten, fondern es war das heichapte Publikum ſelbſt, welches vielfach) für 
die Zünfte in die Schranfen trat, indem cs die alte gewohnte Orduung 
nicht einer ungewiffen Neugeftaftung binopfern wollte. Die Bünfte bifdeten 
einen Beftandtheil des mittelalterlichen ſtaatlichen Mufterbaus. Fendal- 
und Zunftwefen waren mit einander, went auch häufig in Feindſchaft genen 
einander erwachſene Ordumgen, welche ſich gegenüber der andrängenden 
neuen Zeit als die vielhundertjährigen, feftgemauerten Bollwerke und Schutz⸗ 
wehren anfahen gegen den Andrang. und das Anſtürmen der Kämpfer fr 
fubjective Freiheit und Gleichberechtigung und gegen allen Corporation: 

zwang, mag er feudaliſtiſch oder zunftmäßig ſich geberden. Deßhalb reicht 

moch heute der fendatiftifche Kreuzzeitungejunker der ſchwieligen Hand des 



Baltiſche Schragen. 37 

zünftigen Schuſters die, rechte, um gemeinfghaftlich zu vertheidigen die 
Außerften Rechte, Welche Verwandlung! Bei ihrer Entſtehung rotteten 
ſich die Zünfte gegen Das Ritterthum zuſammen, um ihre ſtädtiſche Freiheit 
zu wahren, und num find fie geeint Hand in Hand, um unter dem Scheine 
der. Wahrung der Gorporafionsorduung, ja gar des Staatswohles die 
Selbſtherrlichkeit jedes einzelnen Corporationsgliedes ſicherzuſtellen gegen 
die plebeje Gleichmacherei des modernen Rechtsſtaates, welche an die Stelle 
der Macht Einzelner das Recht Aller zu jegen ſich unterfängt. Die Ge 
werbefreigeit kennt einen ‚Lehrzwang, feinen Arbeitszwang und feinen 
Unterfbügungszwang, und, dennoch hat fie eine. dieſe Zwangsorduungen weit 
überbietende Ordnung. R 

Daß der Einzelne nad) Aufhebung der Zunft ohne Erlernung des 

Gewerbes fi jofort auf eigene Hand jegen und die Betreibung deffelben 

beginnen werde, das wird wohl nimmer vermuthet werden können. Auch 
trog der Gewerbefreiheit wird das Erlernen des Gewerbes eine Noths 
wendigkeit bleiben, ja es. wird eben wegen des Beftehens jener eine bes 

trächtliche Steigerung der Anforderungen an Die Kehrmethode erfolgen müffen. 

Denn feinen Schuß hat in der Gewerbefreiheit der Gewerbetreibende zu 
erwarten von der nicht mehr wirkfamen Macht der aufgehobenen Zunft, ex 
muß ich ſelbſt ſchutzen durch feine eigene Arbeitstüchtigfeit. Er tritt in 

das Gewüht lauter gleichberechtigter Arbeiter ein uud nur feiner tüchtigen 

Arbeitserzeugniffe halber, als des einzigen Beweiſes für feine Tüchtigkeit, 
wird er befhäftigt, und je nach dem größeren Werth derfelben immer mehr 
beſchäftigt. Die Gewerbefreiheit drängt fomit zur möglichft beften Ber 

werthung der Arbeitskraft, während die Zunft den Gewerbetreibenden bie 

zum Meifterftid innerhalb der geſetzlich geforderten Lehrjahre im mäßigen 
Tempo fortbewegt und dan den größten Theil der praftifivenden Meifter 

zum Stilftande in Bezug auf gewerbliche Entwickelung bringt, fowie ders 
jenige, welcher einen gelehrten Grad nad) beendeten wiſſenſchaftlichem Curſus 

erlangte, damit häufig feine wiſſenſchaftliche Bildung abſchließt, wenn nicht 

auch ihm lebhafte Concurrenz in dem von ihm ergriffenen Lebenslanfe zur 

Fortbildung drängt, um feine Mitwerber überbieten zu können. 

Mannichfache Vorzüge hat die Lehrordnung der Gewerbefreiheit. Zus 

naͤchſt fällt der Bwang, das Gewerbe nur bei einem Handwerfermeifter zu ers 

fernen, ganz fort, auch jede andere Art der, Erlernung ift ſtatthaft. Daß 

unter den verjchiedenen Arten die zwecdmäßigeren werden gewählt werden,, 

erheifcht der Vortheil des Lernenden ſelbſt, der ja zum Aushalten ber 
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Concurrenz moͤglichſt gut-und möglichft viel Ternen muß. Selbſtverſtändlich 
wird bei nicht wenigen, namentlich den alten und den einfacheren Gewerben, 
wie dem- Schneider, Schuhmacher, Bäder-Handwerke auch während der 

Gewerbefreiheit die Erlernung bei einem und zwar dem bewährteften Ges 

werbtreibenden ftattfinden. Deun wo follten fonft diefe Gewerbe erlernt 

werden? Der Lehrcontraet wird ein vollfommen freier, nicht nach zunfte- 

mäßigen Regulativen abgefaßter fein. Dennoch wird fich für ihn ziemlich 
allgemein eine beftimmte gleihmäßige Ordnung herausftellen, dieſe wird 

aber lediglich durch das Wefen des Gewerbes und die dadurch geforderte 
Lehrart und Lehrzeit bedingt fein. Daß für die verfhjiedenartigften Ger 
werbe eine und dieſelbe Lehrzeit zunftmäßig feftgefegt war, mußte vielſach 
Widerſpruch erregen, da doch die zu überwindenden Schwierigkeiten bei der 

Erlernung im Veräftniß zur Schwierigkeit des einzelnen Gewerbes ſelbſt 
zu bemeffen waren. Aber auch die Feſtſehung verfchiedener Lehrzeiten 
für verſchiedene Gewerbe genügte nicht. Dem and) die Individualität des 

Lehrlings, die größere_oder geringere Fähigkeit und Willigfeit defjelben ' 
für die Erlernung und bei derfelben müfjen in Betracht fommen, um dems 

gemäß die Lehrzeit zu verkürzen oder zu verlängern. 
Die Ausbildung des Lehrlings kann in techniſcher und ſittlicher Ber 

ziehung in der Gewerbefreiheit nur gewinnen. Denn nad beiden Ric» 

tungen Tegt der freie, nicht ſchragenmäßig beftimmte Lehrcontract dem Lehrs 
herrn ganz beftimmte Verpflichtungen auf, die, wenn fie nicht erfüllt werden, 
zur Auflöfung des Gontractes führen, Der Burſch fommt zum Lehrmeifter 
wefentlich mit dem Zwed der Erlernung, nicht aber bios deshalb weil er 

auf feinem anderen Wege, als dem zünftigen, dereinſt zur Berechtigung 
ausgedehnten, bevorrechteten Haudwerfsbetriebes gelangen kann. Die tech-⸗ 
niſche Unterweifung und ſittliche Beauffichtigung des Lehrburfchen find zwar 
ſtillſchweigende Vorausfegungen zünftiger Lehre, aber eben deshalb werden 
fie von den Zunftmeiftern, welche ihre Lehrlinge lieber verbrauchen als 
unterweifen, wenig beachtet. Dabei ift ja der Zunftmeifter außerdem ſich 
deſſen bewußt, daß ber Lehrling bei ihm Teruen muß, da nad) der ſtrengen 
Zunftorduung der zunftmäßige Weg der einzige demfelben geftattete iſt. 
Der Meifter erweißt feinem Dafürhalten nach alfo ſchon dem Burſchen eine 
Gnade, wenn ex ihn überhaupt in feiner Werlſtatt duldet, dafür fol diefer 
ihm mögfichft dienftbar werden. Der Vorteil des Lehrheren, nicht der des _ 
Lehrlings ift vielſach in erfter Reihe für das Verhäftniß beider maßgebend. 
Wie viele unferer baltiſchen Meifter Föunten dem in Wahrheit widerfprechen? 
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Trotz der Gewerbefreiheit ift alfo die Möglichkeit der Erlernung des 
Handwerks gefichert und, wie ausgeführt wurde, in reichlicherem Maße als 

bei der Zunft, wo fie zur Zeit faft allgemein degenerirte. Gleiches gift 
von der fittlichen Erziehung, denn der Lehrmeifter, welcher auf fie nicht 
achten wollte, wird fi) feines Vertrauens erfreuen fönnen und die Wege 

nahme des Lehrlings würde eine nothwendige Folge fein. Einem tüchtigen 
Lehrmeiſter gegenüber wird vieleicht auch ein Lehrgeld gezahlt werden 
müfjen, äber andererfeits wird ja auch der Lehrling etwas Tüchtigeres und 

in fürzerer Zeit erlernen, da der Lehrmeifter ihi nicht möglichft lange zu 

leichten, oft wur handfangermäßigen Arbeiten wird ausnutzen Dürfen, ſondern 
ihm ſtufenweiſe zu den jehwierigeren, aber auch unmittelbar nad) Erlernung 

der feichteren, wird fortſchreiten laſſen müfjen. 

Daß die Gewerbefreiheit zur Vervollfommmung des Handwerks führen 
müfje, kann gar feinem Zweifel unterliegen, da die durch fie entflehende 
großartige Concurrenz jeden einzelnen Gewerbetreibenden zur möglichften 

" Bervollfommmunyg feines Betriebes treiben muß. Auch die Prüfungen der 
Gewerbtreibenden erſcheinen ſolchem Selbfizwange gegenüber als vollkommen 

überflüſſig, abgefehen davon, daß die geprüften" Zunftmeifter nicht einmal 
vollftändige Garantie für Die geſchickte Betreibung ihres‘ Gewerbes nad) 

allen Richtungen bieten und ihre Weiterentwidelung durd das Bewußtfein, 
dem arbeitbeftelenden Publikum gegenüber ein Zwangsrecht in ihrer zunft- 
mäßigen Privifegirtheit zum ausgedehuten Arbeitsbetrieb zu befigen, in der 
Regel vernachläffigt wird. 

Nicht minder ift die urſprünglich bezweckte Garantie der Arbeit des 
einzelnen Zunftmeißters durch die gefanmte Zunft vollfommen fertgefallen 
ſowohl in Bezug auf die Befchaffenheit als den Preis, beide werden auch 
durch freie Gonenerenz fi) weit cher zum Vortheil der Arbeitsbefteller 

herausſtellen. 
Es könnte nun noch der Vortheil der Zunft als einer Einrichtung zur 

gegenſeitigen Unterſtützung der Zunftgenoſſen und ihrer Familien in Betracht 
kommen, aber das Inftitut der Affociation hat die zünftige Hülje weit 

überholt. 
Die Affociation hat aud) den Betrieb des Handwerks, nicht bios die 

materielle Unterftügung der Handwerker in Angriff genommen. In erfterer 
Beziehung And entflanden Verbände zur gemeinſchaftlichen Anfhaffung des 
Rohmaterials, zum gemeinfchaftlihen Betrieb des gejanmten Handwerks 
oder einzelner Theile deſſelben, zur gemeinfhaftlichen Benuhung einer für 
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den Betrieb erſorderlichen koſtbareu Maſchine und zum gemeinſchaftlichen 
Verkauf der gefertigten Arbeitserzeugniſſe in gemeinſchaftlichen Localen oder 
Induſtriehallen. Den Zweck der materiellen Unterftägung verfolgten die 

Vorſchußvereine, Hülfscaffen, Sterbecaffen u, f. w. Unzweifelhaft beugen 
jene erftgenannten Vereine in Verbindung insbefondere mit den Vorſchuß⸗ 

vereinen der Verarmung der Handwerfer befjer vor als die Zunft es je 

vermochte, welche wejentlich erft den ſchon hülflos Gewordenen Hülfe anges 
deihen ließ, während jene Affocintionsinftitute dem Entftehen folder Hülfs 
Tofigfeit entgegenwirken. Co. wie bei der zahlreichen Verbreitung der Säug ⸗ 

lings/ und Kinderbewahranſtalten die Zahl der Durch mangelhafte Verpflegung 
in den erften Lebensjahren frühzeitig Gefchwächten und damit der frühzeitig 
Arbeitsuntüchtigen immer mehr abnehmen wird, fo wird die zeitig gebotene 
Hülfe zur Verwerthung- der Arbeitskraft vor Verfall in Armuth ſichern. 
Die Affociation wird die Armenanftalten leeren, die Zunft hat fie gefült. 

Die Gewerbefreiheit wahrt auch vor Ueberſchätzung der Kraft und 
des Werthes der eigenen Arbeit, da nur größere Umſicht und Thatkraft 
und vorzügliche Beſchaffenheit der Arbeitsleiftung einen ſelbſtſtändigen, 
umfafenden Betrieb zu unternehmen befähigen. Die Zahl der Heineren 
Eriftengen, welche ſich als dienende. Glieder einem größeren Ganzen. an 
ſchließen, wird wachfen. und dadurch den übertriebenen Lebensanſprüchen 
der zünftigen Meifter, welche wohl das Meiſterrecht erlangten, aber nicht 
mit Erfolg ihr Handwerk betrieben, gewehrt werden. Wie viel verarmte 
Meifter hat nicht gerade die Zunſt qufzuweiſen! Die oft gegen die Gewerbe» 
freiheit ausgeſprochene Befürchtung, als e fie zu unbedachten Nieder 
laſſungen Die Hand bieten, ſchließt ſich durch die Wirkungen der Eoncurrenz, 
welche jeden Gewerbetreibenden treffen, ganz von ſelbſt Aus. In gewerbes 
freien Staaten hat die Zahl der Huͤlfsarbeiter weit ftärfen zugenommen als 
die dev Inhaber umfaſſenderen Eewerbsbetriebs. 

AUS ein Hauptargument iſt zu Gunften der Zunft ferner dereinpoitifce 
Bedeutung als eines Gliedes der ſtaatlichen Verfaflung angeführt ingrden. 
Selbſt der deutſche vollswirthſchaftliche Congreßz, welchem man feine xeac- 
tionaisen Tendenzen wird ſchuld geben wollen und der fid) principien für 
die Gewerbefreipeit und deren fofortige Einführung ausſprach, that ſolches 
nur unter dem Vorbehalt „der erforderlichen Gefepesänderungen im 
denjenigen Ländern, mo politiſche Inſtitutionen auf das alte Zunftwefen \ 
geftügt find“. Auch wir erfennen diefen Vorbehalt au, aber zum dauernden \ 
Hinderniß der Einführung der Gewerbefreiheit darf er nicht werden. Eine 
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" Berfaffung, welche die freie Entwidelung des Gewerbsweſens hehindert, 
kann als eine wohlthätige nicht anerkannt werden. Bas Hilft es die Form 
erhalten, wenn dabei das Weſen gefährdet wird. Selbſtſtändige Gewerbs 
treibende d. h. ſolche, welde zur Gewährung des umfaffenden Betriebes 
eine Gewerbeftener entrichtet Haben, wie ſolche in gewerbefreien Staaten 

üblich ift, fönnen aber ebenfowohl Glieder der politiihen Handwerfercorpor 

ration werden als es früher Zunftmeifter wurden. Nur um eine Aenderung, 

nicht um Aufhebung der Verfaſſung Handelt es ſich alfo dabei. Die 
notwendige Folge der Gewerbefreiheit iſt demnach; leineswegs die Ber, 

örung beftehender politifcher Suftitutionen. 
Auch vom politiſchen Regierungsftandpunfte aus erſcheint die Zunft in 

zwiefachet Weiſe als eine die Regierung erleidhternde und Daher befördermde 
Gliederung. Nach der Regierungsmethode des alten Staates wurden Ber 
ufsgenoffen zu Corporationen zufammengefchloffen oder wenigftens der 
vollzogene Zufammenfhluß befördert, um Die Regierung über gefchloffene 
Gefanmtheiten und nicht über jede einzelne Perfönligkeit handhaben zu 

können. Andererfeits regierten ſich die Gorporationen vielſach ſelbſt und 

nahmen der Regierung fomit -eine beträchtliche Laſt ab, ‚verengerten den 
‚ Kreis der Verpflichtungen derſelben. Die neuere Zeit Hat die Corporations⸗ 
bande zu loͤſen geftrebt, und ift an die Stelle des ſtaͤndiſchen Das Staats- 
bürgerthum getreten. Aber ebenfowenig wie die Gewerbeſreiheit aus ges 

werblichen Gründen die Auflöfung der Handwerfercorporation, fondern nur 
deren Abänderung bedingte, ehenfowenig wird es denjenigen Staaten, welche 
noch auf dem Princip ftändifcher Claſſificationen begründet find, benommen 
fein, aus den gewerbfreien Handwerkern Eorporationen in Anfeitung jener 

zu enteichtenden Gewerbeftener einzurichten oder ſelbſtgebildete anzuerkennen. 

Die Regierung wird alfo nad wie vor aud) in Bezug auf den Haudwerker⸗ 
fand über eine geſchloſſene Corporation das Regiment führen Können, fowie 
diefe durch Sefbftregierung einen Theil der Regierungspflichten als Mit 
leiftung übernimmt. 

Die Zunft erſcheint fomit” in gewerblicher, ethiſcher und politiſcher 
Beziehung entbehrlich, während die Gewerbefreipeit noch zu ihren übrigen 
Vorzügen politiſch⸗otonomiſche fügen fan. Faffeu wir ſaͤmmiliche Vorzüge 

noch einmal zuſammen. 

Die Gewerbefreiheit verbürgt eine zweckmäßigere Erlernung, eine grös 

dere Bervolltommnung des Handwerfs, eine firengere fittliche Beauffich-⸗ 
tigung der Lehrlinge, eine ausreichendere Unterftägung der Gewerbögenoffen, 
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Sie verbürgt dem Publikum neben der beſſeren Waare einen geringeren 
Preis und geſtattet demſelben volllommene Freiheit bei der Arbeitsbeſtellung, 
indem weder die Ausführung der Arbeit durch Zünftige mehr gefordert 

werden kann, noch zur Herftellung eines Geſammtwerkes, wie eines Hauſes, 
verfhiedene zünftige Handwerker herbeigehoft werden müſſen, fondern 
über das Ganze mit einer Perfönlichkeit Abrede getroffen werden kann. 
In politiſcher Beziehung eutſtehen durch die Gewerbefreiheit feine weſent⸗ 
lichen Unterſchiede. In politiſch⸗öͤlonomiſcher Rückſicht find aber die Eingel- 

exiſtenzen der Gewerbtreibenden beſſer geſichert, wirlt die Hebung des Hand⸗ 
werls auf den Wohlſtand des geſammten Volkes vortheilhaſt ein, indem 
jenes einen größeren Abſatz gewinnt, dieſes beſſere Arbeit für einen gerin— 

geren Preis erlangt, der inländifhe Markt aber von dem ausländiſchen 
immer weniger zu beziehen hat, ja in manchen Artikeln immer mehr dort« 
hin verjenden kann. 

Wenn demnach die immer. fteigende locale Verbreitung und die prin— 
eipiellen Vorzüge der Gewerbefreipeit derſelben für fie und gegen die Zunft 
ſprechen, fo ſcheint der Schluß nahe zu Tiegen, daß zum Wohl unferer bal- 

tifchen Lande auch fofert in diefen die Einführung der Gewerbefreiheit ftatte 

haben müfe. Dennoch müffen wir uns dagegen ausfprechen. 
Die Anwendung eines richtigen. und dazu noch hiſtoriſch bewährten 

Principe ift noch von einem dritten abhängig, den Eigenthümlichfeiten der 
betreffenden Dertlichkeit. Wir halten unſere baltiſchen Gewerbeelemente 

für die Gewerbeſreiheit noch nicht für reif. — 
Unfere Gewerbe find bisher unter dem harten Drucke zünftiger Bes 

ſchränkungen in ihrer Entwicelung wefentlich gehemmt worden. Die Vor— 

bedingungen einer gedeihlichen · Entwickelung, insbefondere die freie Bewer 

gung und ausreichende Bildung Haben faft gänzlich gefehlt. 
Die Borbildung der Handwerferlehrlinge war eine ſehr dürftige und 

nicht ſelten äugerft mangelhafte. Selbſt die Rigaſchen Schragen haben 

diefem Umftande Rechnung tragen müffen, indem fle erft von freizufprechen« 

den Burſchen Kenntniſſe im Lefen, Schreiben und Rechnen verlangen, währ - 
rend diefelben doch ſchon dem exft mit dem 13. Lebensjahre in die Lehre 

eintretenden Burfchen eigen fein müßten. Zu Riga gefchieht aber noch ver- 

hältnißmäßig das Meifte für die Vor und Ausbildung der Handwerks, 
burſchen, wie viel ſchlechter fteht e8 damit in den anderen baltiſchen Städien. 
Nicht minder war die tepuifche Ausbildung der Burſchen durch ihren Meifter 
eine mangelhafte und vielfach ſtark vernachläſſigte. Eine’ nicht geringe Zeit 
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hindurch ergänzte fih fo aus ſchulmäßig und techniſch mangelhaft ausge⸗ 
bildeten eſtniſchen oder lettiſchen Bauerburſchen der Geſellenſtand. Der 

Geſelle aber, der das Wandern in Städte, wo die Gewerbe auf einer hö— 

heren Stufe der Entiwidelung, ja ber Bervollfommmung ſtanden, auch immer 
mehr aufgab, hatte feine Gelegenheit ſich beſſer fortzubitden, da auch die 
Handwerkerfortbildungsanftalten bei ung zur Zeit noch gänzlich fehlen. Ein 

ſolcher Gefelle ward Meifter aber auf einem engbefchränften Arbeitsgebiete, 

fo daß feine Arbeitsleiſtung fd) innerhalb beftimmter Grenzen halten mußte. 
Die Ergänzungen durch auswärtige Kräfte waren eine lange Zeit hindurch 
vollfommen abgeſchnitten. 

Die Gewerbefreigeit fordert wie jede Freiheit die Zähigfeit von der» 

felben einen paffenden Gebrauch zu machen und die Kraft ſich in derfelben 

zu behaupten. Diefe Eigenſchaſten müffen wir zur Zeit dem größten Theil 
unferer baltifhen Handwerker abſprechen. Eine zur Zeit in unferen Landen 

verkündete Gewerbefreiheit würde unfer Gewerbe entweder in die Hände von 
Ausländern bringen oder die Waare des Handwerks zum Handelsartifel 
der Einfuhr machen. Die techniſche Entwickelung unferes einheimifchen 
Handwerts fönnte nur mod) ftärfere Rüdferitte machen und fid auf die 
Arbeit der Reparaturen beſchraͤnken, wie ſolches freilich bei men Hands 

werk fehon gegenwärtig der Ball ift. 

Aber es Tann nicht blos die techniſche Seite, es muß, auch 
Tiche in Betracht gezogen werden, Wir müfjen auch unferen einheimiſchen 
Handwerfern die moratifcpe Kraft abſprechen ſich als einzelne Perſönlich⸗ 

feiten in dem Gewühl der Gewerbefreipeit zu behaupten. Die mangelhafte 

Bors und Ausbildung derſelben laͤßt es ihnen an dem fo nothwendigen 
Rückhalt für die Selbftftändigfeit fehlen. Nur beffer gebildete Individuen 
bedienen fih der Freiheit mit Erfolg zu ihrer weiteren, felbftftändigen Eut⸗ 
widelung, ſchlechter gebildete verwechſeln aber leicht Freiheit mit Geſetzlo⸗ 

figfeit. Der tüchtig Gebildete erfennt das Geſeh in der Freiheit an und 
weiß es zu finden, der mangelhaft Gebildete denft, daß, wenn die bishe⸗ 

tigen geſetzlichen Schranken gefallen find, fein Wille der einzige Regulator 
feines Verhaltens zu Anderen ift. Für ſolche Freipeitsfhwärmer ift eine 

fefte Ordnung eine notwendige Schranfe, Die Zunft muß zur Bors 
ſchule umgeftaltetwerden für die nahende Gewerbefreiheit. 

Die Zunft muß von ihren die Unfreiheit der Perſönlichteit bewirkenden 
Einrichtungen befreit werden, um den Uebergang von der Unfreiheit zur 
Freiheit zu bewirken. Durch die freiere Zunft zur Gewerbes 
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freiheit — das iſt die; Rofung für. die Entwickelung dei Gewerbe in uns 

feren baltiſchen Landen, 

Zur Erfüllung. diefer Aufgabe empfehlen wir ben baltifchen Städten 
die Annahme der Rigaſchen Schragen, welde augeuſcheinlich 
einen Webergang zur Gewerbefreipeit bezwecken und gewiß ermöglichen. 
Haben alle Städte gleiche Schragen, dann wird die Freizügigkeit der 
Bürger als Gewerbtreibender eine Wahrheit fein, weil die Bedingungen der 

Riederlaffung zur Ausübung eines Handwerks überall diefelben fein werden. 
Der erft im Laufe der Zeit eingetretenen Beſchraäͤukung der Lehre, der 

techniſchen Vorbildung für das Handwerk find die Rigaſchen Schrageu ante 
gegengetreten. Weder fordern fie als. Bedingung der Erlangung des Meis 

flerrechts in der Zunft die handwerlsmäßige Vorbildung, noch ift die Lehr— 

zeit auf einen jeften Termin eingeſchränkt. Die Dauer der Lehrzeit ift aus 
einer abfoluten zu einer velativen geworden. Die relative Beſtimmung 
bifdete einen paflenden Uebergang zur Tehrordunng der Gewerbefreiheit, 
welche vollkommen abhängig von der freien Vereinbarung im Lehrcone 

fenct Bleibt. - ° 5 
Daß das Gejellenverhältnig ſchragenmäßig georduet iſt, muß als ein 

weiterer Vorzug der Nigaſcheu Schragen angefehen werden, Gegen die 
Ueberwachung der Gefellen auch durch Amıtsmeifter wird aber gegenüber 

den fo verſchiedenartig gearteten und gebildeten Gefellen gerade in unferen 

baltiſchen Landen nicht eingemwendet werden Fünmen. Den Uebergang zu 
einem freien Verhältniß ſehen wir aber in intellectueller und fittlicher Ber 

ziehung augebahnt durch die ſ. g. allgemeinen Gefellenfgafte, fo wie-in ma⸗ 
terieller Ruͤckſicht durch die den Gefellen geftatteten mannichfachen Unter- 

ſtützungscaſſen und iu gewerbliger durch die and) den Gefellen erweiterte 

Arbeitsfreiheit. 
Nach faſt allen Richtungen Haben aber die Meiſterſchragen den“ 

Uebergang zur Gewerbefreiheit vorbereitet, Die Gewerbefreiheit ſetzt feinem 
Gewerbtreibenden ein beftimmtes Arbeitsgebiet feft. Die. Schragen haben 
dem zünftigen Meifter die gleichzeitige Ausübung mehrerer Gewerbe, freilich 
unter der Vorausfegung einer für jedes abgelegten Prüfung, die Verei— 

nigung mehrerer Meifter deffelben oder auch verfchiedener Gewerke zu ges 
meinſchaftlichem Gewerfsbetriebe im ganzen Umfange oder aud nur für 
einzelne Theile, und die Anfertigung der Arbeiten aud) aus dem allgemeinen 
Arbeitögebiete fremder Gewerke, wenn aud im beſchränkten Maße geftattet. 

Außerdem find die freien Arbeitsgebiete der freien Mitwerbung aller Meifter 
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anheimgegeben und find beſtimmte andere Werrichtungen, wenngleich fle 
das Arbeitsgebiet anderer ‚Zünjte berühren, allen. Meiftern freigeftellt. Es 

unterliegt wohl feinem Zweifel, daß im Vergleiche zur früheren engen Ab⸗ 

greuzung des Arbeitsgebietes des Zunftmeifters wefentliche Fortſchritte in 

‚der Richtung zur Gewerbefreiheit hin geſchehen find. R 
Die Gewerbefreiheit Fennt feine Befchränfung der Zahl der Gefellen 

und Lehrlinge für jeden einzelnen Meifter, die Schragen haben diefe Ber 

ſchränkung gleichfalls  vollftändig falfen faffen, im Gegenfag zur früheren 
genauen Seftftellung der Zahl. Die Gewerbefreiheit kann natürlich, nad) 

dem Aufhören der Bünfte, feinen Unterfchied von zünftigen und unzünftigen 

Gefellen und Xehrlingen weiter fegen. Die zunftmäßigen Schragen aber, 

zur Anerkennung derfelben gezwungen, haben Diefe Unterſchiede in ihrer frike " 
heren Strenge gemildert. Es brauchen hinfort die Gefellen und Lehrlinge 

nur zumächft Der Zunft des betreffenden Meifters, können aber auch anderen 

Zünften oder nich gar feiner Zunft angehören. Früher fomiten Gefellen und 
Lehrlinge mut aus der Zunft des betreffenden Meifters genommen werben. 

Die Gewerbefreiheit hat dem Handwerk den Große und Fabrikbetrieb 

und den Handel eingeräumt, die Schragen haben es in gleicher Weiſe be— 

rechtigt, wenn auch gegen Entrichtung größerer. Steuern. 
Die Gewerbefreipeit fennt -Teine Meifterprifungen der Regel nach, 

wen auch trof der Einführung derſelben in Würtemberg die Prüfungen 
. zw einem befonderen Zweck beibehalten wurden. Die Schragen haben die, 

fefben fortbeftehen laſſen müſſen zur Aufrechterbaftung des Unterfchiedes 
zunftberechtigter Meifter gegenüber den als Einzelnen arbeitenden Gewerbtreis 

"Henden. Aber für Die Erwerbung der nachzuweiſenden -Kenntniſſe it nicht 
mehr wie früher die Zunft die einzige Anftaft, auch werden nicht weiter 

beſtimmte Zahre der Vorbildung gefordert. Andererfeits kann auch unter 
beſtimmten Vorandſetzungen, namentlich der blos einjährigen, aber erfolg. 

reihen Ausubung des Handinerfs an einem Hauptorte, die Prüfung forte 
fallen. Auch in dieſen Beſtimmungen, fowie in den über die möglichſt 
unparteiiſche Zuſammenſetzung det Prüfungscommiffton wird ein wefentlicher 
Bortfehritt, gegen die frühere Ordnung nicht verfannt werden. 

Die Gewerbefreipeit: Hat eine neue Ordnung des gegenfeitigen Ver⸗ 
haͤltniſſes der Gewerktreibenden durch mannichfache Affocintionen erfangt. 

Die Schragen Haben ausdrücklich den Meiſtern geftattet, behufs einer bil- 
ligeren und befferen Anſchaffung der bet ihnen zur Verarbeitung kommien ⸗ 
den Materialien ſich nach freiwilliger Uebereinkunft zu gemeinſchaftlichen 
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Einkäufen zu "vereinigen. Ferner iſt, wie wir bereits oben anführten, die 

Afociation der Meifter defjelben und verſchiedener Gewerfe zur gemein» 
ſchaftlichen Arbeit geftattet. Nicht minder fönnen Unterftägungscafien aller 
Art durch Meifter gebildet werden. 

Die Schragen haben den Gewerbtreibenden fomit unter der Aegide der 
Zunft das Arbeitsgebiet wefentlich erweitert und unter der Einwirkung der 

Mat der Aſſociation das Handwerk fichergefiellt gegen die Uebermacht 
des Capitals und die Verarmung durch Vereinigung feiner Arbeits« und 
Geldmittel. 

Die Aſſociation, beruhend auf der Selbſthülfe, iſt berufen, die 
Innung der Zufunft aufzubauen und ihre freiere, felbftgewollte Ordnung wird 
die Zunft ablöfen, welche in ihrer ftarren Gebundenheit die Bewegung der freien 
Perfönligpkeit mehr zu hemmen, als zu fördern geeignet ift. Beide, ſowohl 

die Zunft als die Affeciation, beruhen auf dem Princip der Einigung, aber 
jene ift die Form für mangelhaft entwicelte, diefe für beſſer entwidelte 
Berföntichkeiten. Die Zunft muß zurädfinfen mit allen Inftitutionen mit» 

telalterlicher Unfreiheit in das- Grab der Vergangenheit, die Affociation er- 
hebt ſich in newer Kraft zur Umbildung der Gegenwart und Bildung der 
Zukunft anf Grund der —* J 

Auf dem Wege der Aſſociation wird auch unfer baltiſches Handwert 

den Tepten Einrichtungen des Zunftwejens fi entwinden können. Gie zu 
befördern in ihren mannichfachen Einrichtungen wird daher die Aufgabe 

des Handwerks’ und feiner Freunde fein. 
Es gilt eine Emancipation des Handwerfers, wie es einft eine des 

Bauern aus der Reibeigenfhaft und noch jeßt aus "der Frohne gilt. Die 
Eonfequenz treibt zur gleichzeitigen Anerkennung der Frohne und Zunft, 
die Gonfequenz verlangt aber auch von den Gegnern der Frohne die Geg- 
nerſchaft der Zunft. Daß dennoch bei uns diefelben, welche für die Frohne 

find, gegen die Zunft fich erffären, umd diejenigen, welche die Frohne bes 
Kampfen, für die Zunft flreiten; ftügt nur den alten Gap, daß die meiften 

im eigenen Haufe geſtrenge Herrn zu fein ſich für berechtigt halten, im 
fremden aber die firenge Herrſchaft der betreffenden Herrn für Wilfür, ja 
für fehreiende Ungerechtigfeit halten. Verfangt daher unfer aufgeflärtes 
Bürgertfum, daß auf dem flachen Lande die Frohne weiche, fo forge es 
dafür, daß in der Stadt die Zunft ſich möglichft bald von ipren dem ger 
fammten Publikum Täftigen Beſchränkungen befteie, um die Zünftigen durch 
größere Arbeitsfreipeit und Gewöhnung an eigene Hülfe vermittelft der 
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mannichfachen Einrichtungen der Affociationen von der gebieterifchen Herr⸗ 
ſchaft und nur für Schwache aufgerichtefen Stüge der Zunft zu befreien. 

Dann werden die Städte felbftftändigere, tüchtigere Bürger und wird das 

Handwerk Aunftfertigere Arbeiter erhalten. Ohne fräftiges und arbeitstüch-⸗ 

tiges Bürgertum ift aber an eine fortfchreitende Entwidelung unferer Städte 
gar nicht zu denfen. Wo das Gewerbe nicht blüht, verfommt die Stadt. 

Das mögen insbefondere unfere Meineren baltiſchen Städte, aber nicht mine 
der die größeren beherzigen. 

Das Bürgertfum auch unferer” Lande rühmt ſich deffen gerne, den 
Fortſchritt zu vertreten. Man gebe den thatfächlichen Beweis, bloße Phrafen 
haben feinen Werth. Mögen ſich denn die Städte bald zu einer Zunfte 

reform entſchließen und nicht fange damit warten laſſen. Wir haben um⸗ 

ſere Kräfte fange genug ruhen laſſen, eine durch die gegemvärtige Zeit ernft« 
lichſt ‚geforderte ftärfere Anftrengung wird unfere leibliche Exiſtenz nicht 
bedrohen. Wir Haben fo lange gezögert mit” Nenderungsmaßregeln und 
unfer Ruf. confervativ zu fein ift fo feft begründet, daß ein raſcher Angriff un 

nicht als Ueberftürzung wird ausgelegt werden Fönnen. Darum vorwärts! 
Ohne gewerbthätige, bewälferte Städte wird alle Entwidehng des 

flachen Landes wenig nügen. Stadt und Land müſſen ſich ftügen in ihrer 

Arbeit, dann wird der Reichthum des gefammten Landes wachſen. Richt 
blos geiftige, fondern auch materielle Einigung der fih noch meift fremd 
gegenüberftehenben Efemente ift zu fordern. Und dazu muß vor allem die 

Einfiht wachen, daß der Fortſchritt des einen Factors des Landes durch 

den des anderen bebingt ift. Möge der Bewohner des flachen Landes feine 
Augen daher nicht blos auf Feld, Flur und Wald richten, fondern auch auf 
das Treiben der Städter. Möge ebenfo der Städter nicht blos an Luft« 

partien in das Land ſich genügen faffen, jondern aufmerffamen Blickes die 
Entwidelung des Landes verfolgen. Ackerbau, Handel und Induftrie find 
eig verbundene Mächte, es müfjen daher auch ihre Bertreter in unferen 

Landen immer enger fid) verbinden, damit fie geeint eine Macht bilden. 
Stadt und Land Haben lange genug gegen einander gekämpft, mögen fie 
jegt nit einander kämpfen für den geiftigen ‚und materiellen Fortſchritt 
der gemeinſchaſtlichen Heimath. 

Dorpat, im März 1862. 
A Bulmerincq. 



Hachträge zu dem Auſſahe: „Weber die Entwine- 
lungsfähigkeit des Amurlandes, namentlich in mer- 

rantiler Peziehung.“ 
Gergl. Balt, Ronatsfchift, Bb. 1. Hft. 4. ©. 291—855).*) 

Brei Jahre und einige Monate find verflofien, feit id den Auffag, zu 
dem ich hier Nadıträge liefern will, vollendete. Die Entwidelung des Amur« 
landes bat — und es Fonnte nicht anders fein — in diefer verhäftniß« 
mäßig ſehr furzen Zeit mur geringe, faum bemerkbare Fortſchritte gemacht, 
das Sand felbft jedoch, defien Grenzen gegen China endlich definitiv 
feftgeftellt find, ift in der feßten. Zeit von vielen wiſſenſchaftlichen Expedis 
tionen durchforfcht worden und darum gegenwärtig weit befannter als gleich 
nach feiner Erwerbung durch Rußland. Dadurch aber haben wir für die 
Abſchaͤzung feines Werthes auch eine um vieles genägendere Grundfage 
als die frühere war erhalten, ıind konnen, uns auf dieſe ftügend, mit mehr 

Sicherheit als bisher feine Entwicelungsfähigfeit beurtheilen und Schlüffe , 

*) In einem inhaltreichen Aufſahe „ein Bi auf die ruffifcen Erwerbungen 
im Amurgebiete* in ber Breuf. Gtern-Zeitung 1860 wirb (Beilage zu Rt. 555) 
darauf hingewieſen, daß bie tuſfiſchen Nachrichten über ben Amnur ‚offenbar mehr barmıf 
berechnet feien, überttiebene Vorſtellungen herabzuftimmen als zu erweden“ und gefragt: 
ſollte diefe Nüchternheit bes Urtheils ganz ohne Tendenzen fein?” benn ber Gntiwicelung 
der Macht Rußlands in Of-Afien wäre es günftiger, wenn bie europälſchen Staaten noch 
feine Notiz von feinen dortigen Eriverbungen nehmen. — Dagegen Habe, ich zu bemerfen, 
daß faſt alle ruffifchen Berichte über den Amur viel mehr beffen Licht: als beffen 
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über feine Zukunft ziehen. China und Japan, der Charafter ihrer 
” Regierungen und die Handelöbedürfniffe ihrer Bewohner find ebenfalls näher 

befannt geworden; in Süd-Oft-Afien und in der Infelwelt Bolyne- 
fiens ift nicht Alles unverändert geblieben; die nordamerifanifche 
Union ift in zwei feindliche Lager getheift, was auf die handelspolitifchen 
Verhältniffe des großen Deeans. einen unberechenbaren Einfluß ausüben 

und Daher auch die Handelsverhäftniffe des Amurlandes mit berühren muß. 
Auf den folgenden Seiten werde ich zuerft verfuchen, die Erweiterungen 

unferer Kenntnife vom Amurgebiete, foweit fie unferem Zwecke entjprechen, 

kurz mitzuteilen,“ fowie das Wenige vollftändig anzuführen, was (meines 
Wiſſens) für die Entwickelung und Umgeftaltung deſſelben geſchehen iſt; 
dann will ich ſchließlich an die Vorgänge mıd Creigniffe in anderen Laͤn⸗ 

dern erinnern, welche auf Gegenwart und Zukunft des Amurlandes und 
auf die weitausgedehnten Handelöbeziehungen des ftillen Meeres im Alle 
gemeinen nicht ohne Einwirkung. bleiben fönnen. Die Reihenfolge des zu 
Beſprechenden werde ich ſoviel wie möglich derjenigen meines früheren Aufe 

fages anpafien nnd auf die Pagination deſſelben werden fich auch die hie 
amd da vorfommenden, in Kammern eingefpafteten ahlen beziehen, wenn 

nicht andere Schriften, zu denen fiergehören, bejonders angeführt fein follten. 

Die Verträge des J. 1858 zu Siahalin-Ula-Choton”) und Tienstfin 
G. 291) übergaben alles Land links vom Amur und rechts vom Uſſuri 
den Ruſſen; die genauere Zeftftellung der Grenze amı Amur und von der 

UfuriMündung bis zum Meere, fowie die formelle Abtretung des nörd« 
lichen größten Theiles der Infel Sſachalin an Rußland (dev füdliche klei— 

Schattenfeiten Hervorheben, was zum Theil davon Ferrähten mag, daß das üppig mit Laub . 
Hola bemaibete mittlere Mmuethal wirklich einen ziemlich grelen Gegenfah zum öben ober 
mit Rabelfolg bebestien Sibirien bildet, wenn man im Sommer auf feiner Barfe den Strom 
hinabſchiffi und daß erft Unterfuchungen bamals kaum begonnene, viele, nicht gleich, ins Auge 
fallende ungüinftige Derhäftniffe aufgedeckt haben. Men Tendenzen vorhanden waren, fo 
waren · ſie darauf gerichtet, das Amurland im beften Lichte darzuftellen, denn dem Erwerber 
dieſet Gegenden, dem jehigen Grafen ‚Muramjers-Umursti, konnte es nut angenehm fein, 
wenn feine Erwerbung einen vecht großen Werih hatte. Sawoliſchin (Balt. Monatsfchr. I, 
Hft. 4, 296°) iſt fa der einzige Muffe, der mit „Nüchternheit des Urtheils · ben Umur 
und bie Nachrichten über benfelben befprochen hat, unb ich, der 1860 ſchon mehrere Jahre 
in gar feinem Verhättnifle mehr zur Verwaltung Of-Sibitiens fand und auch jept nicht 
fiehe, bin fo. unparteilfch und mahrheitsgetreu vote. möglich verfahren. 

*) Den Bortlaut bes Vertrages von Sfachalin-Aa-Choton giebt der Ukas vom’ 30. 
März (11. Apıil) 1861. (Wergl. auch Journal de St, Pötersbourg 1861, Rr*82). - 

Baltiſche Monatsſchrift. 3. Jahtg. Bd. VE Gft. 1. 4 
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nere Tpeil wird bis jößt von den Zapanern behauptet) brachte jedoch erft der 
Tractat von Peling, welcher am 14. November 1860*) vom Generalen 
Ignatjew abgeſchloſſen und am 4. Januar 1861 wtifeist wırrde. Der 

$ I dieſes Vertrages beſtimmt, daß die Grenzlinie zwifchen China und 
Rußland von der Vereinigung der Schilfa und des Argunj dem daufe des 
Amur bis zur Mündung des Uſſuri folge — das nördlich und öſtlich ger 
legene Land gehört Rußland, Das füdliche und weſtliche China; dag von 

der Mündung des Uffuri Bis zum Sec Kenfa die Flüſſe Uſſuri und Sfun 

gatſchan die Grenze Bilden — das Land öſtlich bis zum Meere ift rus⸗ 

fiſches, das weſtlich chineſiſches Eigenthum; daß ferner vom Ausfluſſe des - 

Sſungatſchan aus dem See Kenka die Grenzlinie den See bis zur Münr 
dung des Belon⸗Ho (Tim) in gerader Richtung durchſchueide, dann dem 
hier beginnenden Gebirgsfanme bis zum Fluß Hupitu (Hupta) folge und 

endlich zwiſchen dem Fluß Khun-Tſchun und dem Meere verlanfe, bis fie 

auf den Fluß: Thu-⸗Menn⸗Kiang, etwa 20 Li (10%, Werft) oberhalb feiner 

Mündung in das Meer trifft, um ſich ſchliehlich Kings dieſes Tepteren. bie 
zum großen Dream hinzuziehen — das Laud öſtlich von diefer Linie ift 

zuffifeh, das weſtlich von ihr chiueſiſch Im & II if ferner befkimmt, daß 
im ‚3: 1861 Gommifjarien der beiden: betheifigten Mächte an der Mün— 

dung des Uffuri zufammenzufommen und von hier bis zur Meeresküſte 

Karten aufzunehmen und: detaillirte Grenzbefchreibungen abzufaſſen hätten 

Grgl. Peterm. Geogr. Mtthf. 1861, 314 und 16: „Karte der Füdlir 
hen Grenzgebiete Oſt⸗Sibiriens“ von G. Radde); fomit gehört allo auch 

die ganze mandſchuriſche Küfte füdwärts faft bis zum 420 R. B. mit der 

großen, vielbuchtigen Victoria-Bai und mit dem Pofflet:Hafen (S. 292) 

zu Rußland”), 
Dieſes große, von den Ruſſen fo raſch und feicht und ohne allen Blute 

verluſt erworbene Gebiet iſt in der jüngſten Zeit forgfäfrigft durchforſcht 

worden, u wobei man nicht verfäumte, aud) feine Aufnerfamfeit, foweit es 

möglich, war, auf die beuachbarten, gegenwärtig noch zu China gehörigen 

*) Mo nißt alter und neuer Ehyf gekhjeig angegeben Alb, beihen fh die Data 
Rats auf den Gregorianifchen Kalender. 

*) Die fa allgemein (und auch früher von mie) gebrauchte Bepeichning. Post 
Hafen verbantt ihre Gritenz lediglich einem Ccheeib- ober. Druckfehler; der richtige Name 
iR Boffiet-Hafen, der vom vuffchen Marineoffiier Poffet Herrährt, weicher an ben 

> erften Aufnahmen und Wermeffungen der ofl-afiatifchen Küſten in bie Muffen in ben 
fünfziger Jahren Thell nahm 
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Ränder zu richten. Namentlich haben die großen wiſſeñſchaftlichen Inſtitute 

Rußlands, die Kaif. Ruf. Geogr. Geſellſchaft (um I: 1845 geftiftet), der 
Rail. Botan. Garten (im 3. 1744 angelegt) und die Kaiſ. Afad. der Wis— 

ſenſchaften (nad dem Plane Peter des Gr. im J. 1726 von Antharina I. 

gegründet) in St. Petersburg durd) Abfendung größerer und Fleinerer Ep 
peditionen ober aud) einzelner Reifenden in diefer Beziehung ſehr Bedeu— 
tendes geleiftet, wie die folgenden Zeilen Iehren werden. 2. Schreuck, von 

der Aademie der Wiſſenſchaften abgejcpict, arbeitete feit dem Auguft 1854 
im unteren Amurlande und auf der Juſel Sſachalin, ging im Sommer 
1855 mit Maximowitſch den Amur und den Uſſuri bis zur Mündung des’ 
Nor aufwärts und Lehrte zur Amurmändung und von diefer im 3. 1856 
längs des Amur nach ‘Daurien und über Irkutsk nah St. Petersburg zur 

rück, wo er gegenwärtig mit der Herausgabe feiner „Reifen und Forſchungen 
im Amurlande in. den Jahren 1854—1856“ (zoologiſchen Inhaltes) bes 

ſchaftigt ift. 
Razimowitfc, der Reiſende für den „Botanifjen Garten“, hatte 

von 1854—1856 feinen bleibenden Aufenthalt im unteren Amurlaude, in 
Marimat (Kifl), während Schrend, mit welchem gemeinſchaftlich er die eben 
erwäßnte Uffurifahrt unternahm, fein Standquartier in Nikolajewsk beſaß. 
Bon Mariinsk machte er verjchledene Ausflüge und Neifen, Eehrte 1856 
nah Gt. Petersburg zurück und gab hier im 3.1859 feine trefflichen 
„Primitiae florae Amurensis“ heraus. Im März deffelben Jahres reifte 

er (abermals im Auftrage des „Botaniſchen Gartens“) wieder zum Amur, 
= um don dort nach Japan ‚zit gehen; im Sommer 1859 drang er auf dem 

Sfongari von der Mündung deſſelben bis in die. Nähe der Stadt Ilan— 
hala oder Sfansfsin vor, mußte aber, ohne diefe erreicht zu haben, von 

dem feindlichen Auftreten der Bewohner dazu genäthigt hier unkehren, um 
Sfongarie und Amursabwärts Nilolajewsl zu erreichen; von Nilolajewsk 
begab er fi im Winter und Frühfing 1860 den Amur und Uſſuri aufe 
wärts umd zur Dlga-Bai, welde er im Juli erreichte und nad) dem Pos— 
ſiet⸗Haſen, wo er ſich nach Japan einſchiffte. Auf diefer Tegten Reife war 
ex zum Theil von. Rordmann begleitet, der reihe ethnographiſche Samıms 

Tungen nach St, Petersburg heimgebracht hat. 
Im Jahre 1855 machten Maack, ich und einige Andere, von der 

feit 1851 beftehenden „Sibiriſchen Abtheilung der Kaif. Ruſſ. Geogr. Ger 

ſellſchaft· ausgerüftet, eine Reife den Amur abwärts; Mand und der Tor 
pographenofficier Saropan: kehrten im Herbſt und Winter von Mariinsk 

4* 
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ftromaufwärts nach Daurien und Irkutsk zurück, ich nahm meinen Rüd- 

weg von Nikolajewsk zu Waſſer nach Ajan und von hier zu Lande über 

Jakutsk und Irkutsk nad) Europa. Maack veröffentlichte im 3. 1859 in 

St. Petershurg in ruſſiſcher Sprache feine „Reije nach dem Amur, ausge 

führt auf Anorduung der Sibiriſchen Abtheilung der Kaiſerlich Ruſſiſchen 

Geographiſchen Gefellichaft im Jahre 1855”; diefes Werk if. naturbiftes 

riſchen, ethuographiſchen und liuguiſtiſchen Inhaltes und von einem großen 

Atlas begleitet. Gleich darauf begab er fid) (wie das erfte Mut für Die 

Geographiſche Gejellfchaft) wieder zum Amur, befuhr, mit Brylfin im Sommer 

1859 den Uſſuri und den Sfungatjchan bis zum Kenka-See und traf im 

Januar 1860 in St. Petersburg ein. 2 
Eine großartigere Unternehmung der Geographiſchen Geſellſchaft iſt die 

Auscäftung der aſtronomiſch⸗topographiſchen Oſt⸗Sibiriſchen Expedition, 
welche 5 Jahre hindurch, von 18551859 inel., Oft-Sibirien und das 

Amurland durchforſchte — von ihren Mitgliedern können hier mır Schwarz 

und Radde näher berüdfichtigt werden. Schwarz, der Ehef der Eyper 

dition, und feine Gehüfjen Uffoljzow, Raſchlow, Kryſchin u. A. beſtimmten 

aſtronomiſch eine Drenge Punkte, fo daß wir die Ausficht haben, bald eine 

genaue Karte Oft-Sibiriens und des Amurlaudes zu erhalten, welche in 

7 Blättern groß Folio erſcheinen fol. Radde unterfuchte die Baifal-Ges 

genden, Dauvien und das Thal des oberen und mittleren Amur bis zum 
Uffuri in phyſikaliſch⸗geographiſcher und naturhiſtoriſcher Hinficht und vers 

öffentticht jegt die Ergebniffe feiner Forfcjungen*). 
Der Geogr. Geſellſchaft verdankt ferner auch eine geologiſche Exper 

dition, unter der Leitung von 3. Schmidt, ind Amurland und nad Sſa- 
chalin ihr Beftchen. Schmidt und feine Gefährten, Glehn und Brolkin, 

unterfuchten im Jahre 1859 einige geognoſtiſch intereffante Localitäten Daus 

riens fowie das Amurthal bis zum Uſſuri; Schmidt überwinterte in Bla 
goweſchtſchensk, ging dann 1860 nad) Sſachalin, wo er mit feinen Gehülfen 

zufammentraf, und feßte bier feine Forſchimgen in den Jahren 1860 und 

OF Amer einigen intereffanten Auſſähen in Petermanns Geogt. Mittheitungen‘ 1860 
und 1861 iſt auch ſchon eine größere Urbeit (vom deren Inhalt bie epen erwähnten Auf- 
füge vorläufige Berichte geben) von Radde srfchienen. Sie führt den Titel: „Berichte über « 
Reifen im Süden von Df-Sibirien,” ift von einem Atlas begleitet und als 29." Bändchen 
ber von Baer und Helmerſſen herausgegebenen „Beiträge zur Kenntniß des nifffchen Reiches 

und ber angrenzenben Länber Aflens“ Gt. Petersburg 1861 erfchlenen. Das eigentliche 
KReiſewert Rabbe's ſoll ebenfalls balbigft dem Publitum übergeben werden und aus 4 Quart. 
banden mit einem dilas befiehen. \ B 
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1861 fort; in diefem Jahre (1862) beabſichtigte er das Dfeja- ımd das : 
Burejathal zu beſuchen“), um im Herbfte in die Heimath zurüdzufehren. 
ergl. Schmidts Bericht an die Geograpbiſche Geſellſchaft über feine Leis 
ungen 1860 und 1861 in den „Sapisft Aufl. Geogr. Obſchtſch.⸗ 
1862, Hit. I, ©. 5774; ferner Schmidt: „Ueber geognoſtiſche Unter- 

fuchungen am Amur“ in Grm. Arch. XX, 247—268 und Geogr. Mitth. 
1862, Hit. 4, 149). 

Noch find ſchließlich zwei von der fen Regierung abgefendete wiſſen⸗ 
fehaftliche Expeditionen zu erwähnen. Die eine unter. Leitung des Obriften 

Budogoski bereifte 1859 das Uſſurithal und drang bis an Die Grenzen 

Koreas vor; die andere vom Aſtronomen Gamomw unternommen befuchte 
in demfelben Jahre 1859 das Amur- und Ufurithal. (Berge. Gap. R. 
©. Obſchiſch. 1861, 9. 1, 106-171 und 9. I, Schfuß). 

Es haben ſich aber nicht Ruſſen allein der Erforſchung Oft-Sibirieng 
und des Amurlandes zugemendet, auch Ausländer beſuchten diefe Gegenden 

„und veröffentlichten die Ergebniſſe und Erlebniffe ihrer Reifen. So der 

engliſche Maler Th. W. Atfinfon („Oriental and Western Siberia“), 

der von 1846—1854 fast ganz Weft- und Oft-Sibirien durchftreift hat, 

aber nie im Amurlande geweſen iſt, obgleich er in feinen Schriften („Tra- 
vels in he regions of Ihe Upper and Lower Amoor etc.“) von feinem 

Aufenthalte dafelbft ſpricht; der deutfhe Kaufmann A. Lühdorf, der 

1857 die Amurmündung befuchte und fandwärts nad) Europa zurückkehrte 
G. M. 1858, 334); der Nordamerifaner Collins, der im Jahre 1857 
von Daurien’ aus deu Amur hinabfuhr. (Brot. Heine, Expeditionen in 

die Seen von Ehina, Japan und Ochotst Bd. II, 1859; ©. M. 1859, 
12 fi). Endlich verliehen im Frühling 1861 die Herren Meynier und 
Eichthal, mit wiſſenſchaftlichen Inſtructionen von der Pariſer Akademie vers 
fehen, St. Petersburg, um das nordöſtliche Aſien und das Amurgebiet lennen 
zu fernen. Die Literatur über den Amur ift reich“) md noch in 
der Teßten Zeit erſchienen zwei fehr forgfältige Compilationen über dieſen 

Strom; die eine in frangöfifcher Sprache gefehrieben ift von C. de Sabir 

*) Uffoligom, einer ber Gehülfen Schmwarg’s, machte freilich im Jahre 1857 eine Reife 
zu ben Quellen des Giljui und ber Dfeja und beflimmte hier aflronemifch mehrere Punkte 
(Dergt. Wen, R. ©. Dbftfh, 1858, Pr. 4 und Grm. Arch. XVII, 195) — das Meifte 
Bleibt jedod) noch zu thun übrig 

·) Vergl. den gründlich. ausgearbeiteten Yuffah” „Das Amurlanb“ in „Unfere Zeit.“ 
Dahrbuch zum Gonerfations-Seriton Bb. V 1861, S. 17-58. 
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Gle fleuve Amour“ Paris 1861), die andere engliſch verfaßt von Ra 
venftein („the Russians on ihe Amur, its discovery, conquest ste.“ 

London 1861). Während im Jahre 1857 nur das. Mindungsland und 
einigermaßen, augh die Ufer des Amur ſelbſt etwas genauer bekannt waren, 
find jetzt nicht nur diefe Gegenden, fondern auch das Uffurigebiet, wenige 
ftens fein ruſfiſcher Theil md der untere Lauf des Sfongari, fo weit und 

fo gründlich als möglich erforfeht. worden und bald werden auch die Thäfer 
der Bureja und der Dieja, welche F. Schmidt in diefem Jahre (1862) zu 

beſuchen gedenft, aus dem Dunkel, das fie bis jetzt umhüͤllt, mehr bervor⸗ 

treten. Die Eypeditionen im Amurlande haben ein unendlich reiches Mar 

terial, nicht nur in zoologiſcher, botanifcher und geognoſtiſcher Hinficht, fon 

dern auch in jeder anderen Beziehung zufammengebracht und obgleich da- 
von gegenwärtig verhäftnigmäßig nur Weniges ſchon veröffentlicht ift, denn 
die Bewältigung und forgfältige Bearbeitung des angehäuften Stoffes vers 

tangt Zeit, fo hat dieſes Wenige und die vorläufigen Mittheifungen der 
Forſcher dennoch ünſere Kenntniffe des Landes: fehon jegt ſehr bedeus - 
tend erweitert. 

Dem Boden (S. 299) in den mittleren Regionen des Amurlandes ger 

ſteht Radde eine gute Ackerkrume zu und meint, daß hier, wo aud) die 
jãhrliche Regen- und Schneemenge eine hinreichend große iſt, Akerhau 
(S. 300) mit Erfolg betrieben werden fönne. Weniger geeiguet für den 
Getreidebau ift das Land am oberen Amur und im eigentlichen Daurien”) 

ſowohl wegen des Klimas in Bezug auf Wärme ind Kälte und die Boden- 
beichaffenheit (Radde: Beitr. z. 8. d, ruſſ. R. XXIII, 356) als auch nas 

mentlich dadurd), daß die wäſſerigen Niederſchläge nur ſpäͤrlich erfolgen. 

An wenigften günſtig für Bodencultur aber zeigt ſich das Muͤndungeland, 
öftlic vom Sfihota-Alin-Gebirge, wegen der dafelbft herrſchenden zu großen 
Feuchtigfeit, wegen der Befchränktheit der zum Anbau geeigneten Locälitäten 

und wegen des ungünftigen Einfluſſes, Den die nordöſtliche Lage und die 
Nachbarſchaft des ochotskiſchen Meeres auf fein Ktima ausüben. (Radde 

in ©. M. 1861, 457) "*). Die hier kurz wiedergegebenen Auſichten Raddes, 

*) In Daurien kann Ackerbau mit Gewinn nur in ben fubalpinen, regenreicheren Lan. 
destheilen betrieben werben. (Radde in ©. M. 1860, 391 und in Zeile, z. 8. d. cufl. 
R. XXI, 498). 

“) Günftiger fpricht ih, Romano in biefer Beziehung fiber das Küſtengebiet aus, 
wo in der That, wie ich als Augenzeuge behaupten kann, wenigſtens verfehiebene Gemüfe- 
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welcher den velativen Werth des unteren Amurlandes einzig und allen in 
der Wafferftraße feines Stromes fieht, fallen für die Ertragfähigkeit der 
Gebiete des obegen und unteren Amurlaufes in Bezug auf Aderbau alfo 
noch ungünftiger aus, als ‚die von mir (S. 299, 300) ausgeſprochenen; 
dennoch bin ich überzeugt, daß Getreide, da es auf feinen großen Eyport 
zu rechnen Hat (S. 330), und namentlich Roggen, im Amurlande, auch 

wein diefes einft fehr ſtark bewölfert fein follte, in volllommen hinreichen⸗ 

der Quantität fowohl für das eigene Bedürfniß als auch für Die eventuelle 
geringe Ausfuhr wird producirt werden können. 

Don Klima fagt Radde, der fein Hauptſtandquartier am mittleren 
Anne im Bureja-Gebirge aufgeſchlagen hatteund vorzüglich hier feine Bes 
obachtungen machte, wörtlich wie folgt: „Warme, fehr feuchte Sommer, 

aber nur ausnahmsweiſe ſchneereiche Winter, die große Kälte bringen eine 
ganz kurze  Frühlingsperiode (in welcher Die Vegetation plöͤtzlich erwacht 
und fid) umendlich raſch entfaltet) und ein lange anhaftender Hexbft (der 
im September [hen Reif und Nachtfröfte bringt). find für den Mittellauf 

des Amur charakteriſtiſch.“ (G. M. 1861, 265). Hier finden in verhäfte 

nigmäßig kurzer Beit fehr bedeutende Schwanfungen der Lufttemperatur 

ftatt*) und während im Sommer um 2 Uhr Nachmittags 2ER. im Schatten 

und 32380 R. in der Sonne fehr häufig find, ift andererfeits wieder 
die Wiuterkaͤlte oft eine fo große, daß fle an diejenige von Jakutst ers. 
innert. (Radde in Beitr. z. K. d. ruf. R. XXI, 533—547)*). Durch 

diefe Beobachtungen Radde's, durch diejenigen, die Maximowitſch machte, 

der dem Miündungslande einen trüben, naſſen und rauhen Sommer zus 

ſchreibt („Nachrichten von Uffurisgtuffe, 19. (31.) October 1860“ — Sepa⸗ 
ratabdruck aus dem Bull. de l’Ac. de St. Petersb. T. II, 587; Erm. A. XX, 

204 N.) fpwie durch die Erfahrungen der übrigen Forſcher ift das Wenige, 

arten teefflch gebeihen. (Wrgf. Topograpf. Stizze der Gegend zwiſchen ber Gaftries-Bai 
und dem YAmur“ in.G. 4. XIX, 50, 51 und Balt. Monatsfche: 1, 300). 

*) Rabdes Thermometer zeigte 2.8. ben 17.(20.) Ypril 1858 um 10 Uhr Abende 07 
und ben 28. April (5. Mai) deffelben Jahres (alfo nur 6 Zage ſpaͤtet) um biefelbe Stunde " 
180 N. (G. M. 1861, 269). 

**) Radde beobachtete im Januar 1859 um 7 Uhr Morgens an acht (aber wicht auf: 
einanberfolgenben) Tagen eine Kälte von 30 und mehr OR. (am 11. (23.) Januar ſtand 
das Thermometer auf — 35° R); nach Rabbe's Aufzeichnungen zu feliefen beträgt bie 
mittlere Monatetemperalur des Janıar im Bureja-Gebiege ungefähr (an einigen Tagen fielen 
Die Beobachtungen aus) — 261° R. (©. M. 1861, 265, 268). 
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was ich (©. 299) über das Klima des Amurlandes jagen fonute, im all- 
gemeinen. beftätigt und weiter ausgeführt worden. Mein Verzeichniß der 

fremden, möglicher Weife in diefes von Rußland neu erworbene Gebiet 

einzuführenden und anzubauenden Gufturpflangen müßte daher vielleicht 
noch dürjtiger ausfallen, als es den Anfichten Anderer gegenüber bereits 

geihehen ift (S. 300 ff.). Das Klima des Küftenftrihes der ſüd— 

lichen Mandſchurei zeigt fid) im allgemeinen gemäßigt; die feuchten 
Sommer find nur felten fehr heiß, dagegen ift aber die Kälte im Winter 
oft fehr groß (Berefin in &. A. XX1, 103—105). Das Klima des Us 

furisThales, deſſen vechte Seite zu Rußland gehört, ift nach Maximo— 

witf (Nachr. v. Ufuri-$L.,“.587) rauh, wegen der Nähe höherer Gebirge 
und wegen des abfühlenden Einflufes, den das wicht fern liegende ochots- 

fie Meer ausübt; Nachtfröſte dauern im Frühling lange fort und bes 

ginnen im Herbft ſchon früh; dennoch gedeiht Hier die wichtigfte Nahrungs, 
Pflanze der Mandſchurei, Hirfe (Setaria italica Roem. et Schult,) oft beffer 
als in den bedeutend milderen, aber auch (vorzüglich was den oberen und 

mittleren Lauf betrifft) bedeutend regenärmeren Ufergegenden des Sfongari. 
Nichts defto weniger aber wird gerade im oberen und mittleren Theile des 

Sfongari-Thales, troß der Trockenheit des Klimas, am meiften Acker- 
bau getrieben, weil ſich bier ein fruchtbare Thonboden findet und Fiſch-⸗ 
fang und Jagd, welde die Anwohner des unteren Stromlaufes noch aus⸗ 

reichend ernäßren, hier nur wenig ergiebig find (Maximowitſch „Nachrichten 
vom Sſungari-Fluſſe den 17. (29.) Juni 1861." — Separatabdrud ans 

den M&langes biolog. tires du Bull. de l’Ac. de St. P£tersb., T. IV, 61 ff). 

Hauptgegenftände des Anbaus in diefem füdlihen Theile der Mandſchurei 
find die fhon erwähnte Hirſe, Moorhirſe (Sorghum vulgare Pers.), Gerfte, 

Bohnen (Soja hispida Moench), Taback und der fogenannte ſpaniſche Pfeffer 

(Capsicum annuum L.). 
Zu Bezug auf Viehzucht (S. 302) macht Radde (G. M. 1860 

und Beitt. z. 8. d. ruſſ. R. XXI, 486 fi.) darauf aufmerkfam, daß in 
Daurien, wo die tiefer gelegenen Regionen und alle Steppengegenden 
für diefen Ewerbszweig ſehr geeignet find, viel zu viel Rinder und Pferde 

im Verhaltniß zur Anzahl der Schafe gehalten werden und meint, daß in 
diefem Lande, welches ſich für Viehzucht und für Bergbau weit entwides 
tungsfähiger zeigt als für Aderban, die Schafzucht troß mancher natürs 
lichen Hinderniffe in einem 25—27 Mat größeren Maßſtabe immer noch 

mit bedeutenden Gewinne wird betrieben werden können, wenn nur ein 
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einigermaßen genügender Abfag von Wolle, Talg und Häuten, welcher bie 

jeßt noch gar nicht exiſtirt, vorhanden wäre. Die Schwierigfeiten, die ſich 
"der Entwidelung der Schafzucht in- Daurien entgegenftellen, find die ver» 
eingelt, aber nicht felten vorkommenden heftigen Schneeſtürme, der Mangel 

an fügem Wafler in den mit Salzlehm bededten Steppen, in der warmen 

and derfelbe Uebelftand bei dem gewöhnlich nur geringen. Schneefalle in 
“ver falten Jahreszeit, fowie aud) wieder die nicht Häufig, aber faft perio- 
diſch auftretenden fehr ſchneereichen Winter, welche die Thiere, die der 
Landesſitte gemäß das ganze Jahr hindurch im Freien ihre Nahrung ſuchen 

müffen, Hunger leiden laſſen. Zu den für die Schafzucht günftigen Ei- 
genthümlichteiten Daurien's rechnet Radde (Beitr. z. K. d. ruſſ. R, XXI, 
491) die Salzauswitterungen des Bodens und den Mangel der in anderen 
Gegenden z. B. in Süd-Rußland ſo häufig vorkommenden, teils für die. 
Geſundheit der Thiere, teils jür die gute Erhaltung der Wolle derſelben 

nachtheiligen Pflanzen, wie e$ die Stipa-Arten und Medicago minima Willd. 
find, von welchen namentlich die Tegtere durch ihre ſtachligen Hülfen, die 

an der Wolle hängen bleiben und dieſe verfilzen, ſehr ſchädlich werden lann. 
Aber auch im mittleren Amurlande ſind die Bedingungen für Schafzucht 

nit ungünſtig. Der Waſſerreichthum ift hier nicht nur größer ale in _ 

Daurien, das Klima iſt im allgemeiner beffer und das Uebrige zum Ger 

deihen der Schafe Fönnten hier, wie auch im Quelllande, Hürden und Ställe 
" fowie das Einſammeln von Heu für den Winterbedarf thun; dadurch Fönnte 

die Schafzucht zu einer fehr bedeutenden Entwidelung und zu großer Wich- 
tigfeit gelangen”). Bei der Rindviehzucht könnte die bisher faſt gänz⸗ 
lich vernachläffigte oder nur höchſt unvolllommen betriebene Bereitung von 
Butter und Käje, wenn fie in Auſſchwung fommt, einft von großer Wich⸗ 
tigfeit werden (Radde in G. M. 1860, 391 und Beitr. z. K. d. ruf. 

R. XXI, 495). ä 
Nach Radde, dem ich wenn nicht in allen Punkten, fo doc) im allge 

meinen beiftimmen muß, Tiegt alfo die Hauptbedentung Dauriens und des 

oberen Amur in der Schafzucht, die des mittleren Amurlandes im Acker⸗ 

bau und endlich die des unteren Laufes und des Mündungslandes in 

der Schifffahrt des Stromes, welcher die Producte des ganzen Gebietes 

dem" offenen Meere zuführt. Nicht zu vergeffen ift aber auch, daB das 

) Begen Vernadjläffigung det eben befprodhenen Bedingungen ift bie vor wenigen 
Jahren verfüchte Ginführung von Merino-Schpfen in Daurien gänzlich mipgüct und ber 
ſchlechte Erfolg Hat vor fpäteren Unternehmungen ber Art bis jept zurüctgefchteit. 
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mittfere Amurland und im algemeinen das ganze Amurthal ſfich recht gut 
für Viehzucht, namentlich was Rinder uud Pferde betrifft, eignet. 

Ohne eine zahlreiche Benöfferung aber. (S. 305) ift ein raſches Auf 

blühen des Amurlandes gänzlich unmöglich und woher dieſe Bevölkerung 

fommen fol, weiß man im gegenwärtigen Augenblicke ebenfowenig als vor 
8 Jahren. Ich dachte an eine Einwanderung aus China (S. 308); Radde, 
der, wie mir ſcheint, mit. vollem Rechte die Mehrzahl der bisherigen An« 

fiedler d. h. die Kofafen für untauglich hält, lebensfähige Eofonien zu 
grũnden, ſchlägt vor, die Regierung möge Dentihe ins Land ziehen (G. 

M. 1861, 267) — was fid aber wohl ſchwer realifiten faffen würde. 
Einige ruſſiſche Zeitjchriften z. B. die Otetſcheſtwennija Sapisfi (1860, 
Septemberheft) Vergl. auch Balt. Monatsſchr. IV, 61 ff.: „die neue Welt 
des Dftens“) ſabeln von dem inneren Geeleudrange ins Amurland ausge 
wandern und das jlavifche „Weltreich“ mit herftellen zu helfen, welchen die 
Staven Oeſterreichs und der Türfei empfinden follen — aber bis jeßt 
Find weder Ehinefen, noch Deutſche und am aflerwenigften Czechen, Serben , 
‚oder andere nicht⸗ruſſiſche Slaven am Amur erſchienen, um an feinen Ufern 

eine nee Heimath zu ſuchen und zu finden“). . Mad) wie vor ziehen nur 

Koſalen und verabſchiedete Untermilitärs fowie einzelne Bauern mit oder 
ohne Familien, Halb freiwillig, Halb gezwungen in das ferne gelobte Land 

des Dfiens; fie kommen in der That jept nicht mehr ausſchließlich aus 

Daurien und Transbaifalien, wie es anfangs geſchah, ſoudern auch ſchon 

aus dem übrigen Oſt- und Weſt⸗Sibirien, ja ſelbſt aus den öſtlichen Gou— 

vernements (aus Wologda, Wjätka, Perm, Orenburg) des europiifchen 
Ruplands — ihre Zahl aber if immer nur gering und in den meiften 

*) Gine Cotteſpondenz ber „Rord. Po“ aus Jrkutet melbet: 40000 Slaven aus 
dem Staate Miffouri beabfichtigen an ben Limur überzufibeln, um nicht im Chaos der ame- 
tifanifchen ‚Nationalitäten unterzugehen (ig. Ztg. 1862, Nr. 92). Der mit, perfönlich recht 
gut befannte Verſaſſet diefer Gorrefpondenz und mancher ähnlichen findet e8 auch nicht 
feroer Chineſen an den mittleren Amur zu ziehen und glaubt, es fei blos nöthig eine Bre- 
gatte ad Japan zu fchitten, um beliebig viel Japaner einzupöfeln und zum Amut zu x 
Geingen ; Ghinefen und Japaner will er am mittferen Tpeil des Amut und am Ufiuri an- 
fiebeln, bie Sladen aber, feine Stammverwanbien „an den Häfen bes öffichen Deean, da 
biefe Gegenden bie rihften find.“ („Die reichfien*!?) Derfelbe Gorrefponbent tollte'ver 
velton 8 Fahren auf diefelbe Weiſe wie jept Iapaner, bamals Chinefen importiten (6. 809). 
Damalg gelang es nicht, Hoffentlich wird es biefeg Mal beffer gehen. 
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Fällen ihre Befägigung, die ſeſte Baſis eines großen Staatsgebäudes mit _ 
zu Stande bringen zu können, eine not geringere. 

Wenn wir einen Blick auf die Bis jetzt von den Ruffen befie 
—delten Gegenden des Amurlandes werfen, fo finden wir, dag am 
tinfen Amurufer, von der Vereinigung der Schiffn und des Argunj, 
von Uſtj⸗Streljta bis gegenüber der Uffuri-Mündung, die gange 
Strede mit zahlreichen Dörfern, die in der Regel höchſtens 40 Werft aus- 

einander liegen, beſetzt iſt. Diefe Dörfer. find aber nur Hein,*) beſtehen 

meift aus ans wenigen Hütten umd Die geringe Zahl ihrer Bewohner, 
welche faſt ausſchließlich Infanteries und Kavallerie-Koſalen find, unterzieht 
fi nut mit Unluſt und blos weil fie von der Regierung Dazu ‚gezwungen 

„wird, der Bearbeitung des Bodens und den übrigen Beſchäftigungen wirt» 

licher Goloniften. Blagoweſtſchensk, der Hauptort bes Amurgebietes, 
Per Amursfaja Oblajft) am finfen Ufer an der Dfeja-Mündung gelegen, 
bemüht ſich bis jetzt noch vergebens das Ausfehen einer Stadt zu gewinnen ”*). 
Bon der Mündung des Uffnri (oder richtiger von der nicht" weit 

unterhalb derſelben am rechten Ufer des Amur gelegenen Anfiedelung Eha- 

barowla) bis Sofjewsf und Mariinsk am Eingange in den -Kifl-Gee 

fehlen ruſſiſche Dörfer noch gänzlich, obgleich hier beide Amucufer Ruß⸗ 

fand gehören, und von hier weiter bis Nilolajewsf und bis ‚zur Amur- 

Mündung finden wir außer Sofjewsf und Mariinsk immer mır noch die 
wenigen ſchon 1855 gegründeten Dörfer (S. 306), Am rechten Ufer 
des Uffuri, von feiner Mündung aufwärts bis etwa LO Werft unterhalb 
der Mündung des Sſungatſchan trefjen wir aber wieder auf ruſſiſche, feit 
1857 von Infanterie-Kofalen. angelegte Niederlaffungen, deren Zahl im 
Zahre 1860 20 betrug; von der letzten derfelhen, Buſſewa, folgen am 
rechten Ufer des Sſungatſchan bis zum KenfarSee nur Kofaken-Stanizen 
und Pifete, die ſich aber ziemlich, dicht aneinander reihen. Die ruffir 
ſche Küfte der Mandſchurei iſt fortwährend fleißig umterſucht und auf 

*) Die größten und volfeichfien Dörfer ſind: Jekaterino-Rifoljet am Ofttanbde 
des Bureja-ebirges; Michailo-Semjänomet, gegenüber der Mündung bes Sſongari 
und Ghabaromfa am rechten Amurufer, unterhalb ber Mfuri-Mündung Rarimoroitfe, 
¶Nochtichten vom Sfungari-Fluf,“ ©. 48). 

**) :Bergl. „Reifitber vom Mfnur* (Huszug sans ben "Schilderungen des Her Ma- 
ximow, ber 1860 den Amut bereiſte entnommen ıbem Morskoi Sbotnith in E. A. XXI, 
©. 290-308. 



60 Ueber die Entwidelungsfähigkeit 

genommen worden”) und hier find die zahlreichen zum Theil vortrefflichen 

Buchten und Bufen: die Bai de Caftries, der Kaiferhafen oder die Bar- 

racouta⸗ oder Hadſchi-⸗Bai, die Bullod-Bai, die Sibylle-Bai, der Wladimir 
Hafen, die Olga-⸗Bucht, die Victoria» oder Peter des Großen Vai, der 

Poffiet-Hafen, faft alle mit größeren oder Hleineren ruſſiſchen Poſten beſetzt. 
Die meifte Aufmerkſamkeit wendet die Regierung jegt auf die ſüdlichſten, 
der gegenwärtigen Grenze am nächften liegenden Häfen, welche dem oberen 

Uffuri benachbart find und in deren‘mgegend ſich Steinkohlenlager finden — 

es find die Vietoria-Bai und der Poffet-Hafen. Die Victoria-Bai 
oderdie Bai Peter des Großen theilt fid) in mehrere kleinere Buchten, 
don denen der Amur- und Uſſuri-Golf (d. i. der Guerin- und Napoleons 
Golf) ſowie der Woſtock- und Amerifa-Bufen zu nennen find; an allen vier 

Häfen find Poften angelegt, von denen der am Woſtok-Buſen den folgen 
Namen Wladywoftof führt; in der Nähe des Amerifa-Bufens hat man 
Goldſeiſen entdeckt und auszubenten begonnen. Im PoffietsHafen 

findet ſich die Bai Nowgorod mit der Niederlaſſung gleichen Namens, 
von deren Zukunft man ſich viel verſpricht. Von Wichtigkeit iſt, daß ſich 

an der Bictoria-Bai und am Poſſiet- bafen brauchbare Steinfoplen ger 
funden haben, welche, obgleich nur in, wenig mächtigen Schichten vorkom— 

mend, ſeit 1860 von der Regierung gebrochen und mit Vortheil für ihre 
Dampfſchifffahrt angewendet werden. — Schließlich Haben wir noch die Juſel 

Sfachalin zu betrachten. An ihrer Weſtküſte, dem Feſtlande gegenüber, 
liegen ‚die ruſſiſchen Poſten Dui (51° 30° N. B.) und Kuſſunai (480 N. B.), 
an der Oſtküſte Manue (480 N. B.); Kuſſunai und Manue befegen dem " 
ſchmalſten Theil der Juſel, welche von hier füdwärts bis zur Aniwa-Bai 
von Ainos bewohnt und von, den Japauern, die hier Fifchfang treiben und 
Holz füllen, als ihr Eigenthum betrachtet wird. Der Hauptort der Ja— 

paner an der Weftfüfte ift Endungomo oder Tunnai; im Süden an der 

Aniwa-⸗Bai haben fie mehrere größere Niederlaffuugen; fie wollen in feinen 

Verkehr mit den Ruſſen treten und verbieten ihm and; den Ainos. Sſachalin 

befigt .Steinfohlen, die obgleich bröckelig recht gut brauchbar find, und 
ift ſchon darum für Rußland von Werth. Die Steinfopfen finden ſich vor« 

*) Bergl. Romanom „Resumd historique des recentes explorations des Russes 
sur les cötes de la mer du Japon ei döseription de la nouvelle fronliere russo-chi- 
noise“ im Bull. de la’ Societt Geogr. de Paris 1861, 123—127. Babtin „Ueber 
neue Gntdedimgen und Drtsbeftimmungen an ber Küfie ber- Manbfehurei* im Morstoi 
Sbornit 1860 (8. U. XX, 288, 289). 
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‚züglich an der Weftfüfte bei Dui und am ganzen Ufer des tatariſchen Meer 
buſens von Dui bis ſüdlich von Kuffımai ; auf dieſer Strede, zwiſchen den 
Mündungen der Flüffe Najas und Sſochoton, beutet der Nikolojewſche 
Kaufmann Baurow mit Vortgeif feine Steinfohfengruben aus”). Die rus⸗ 

ſiſchen Niederfaffungen in den neuerworbenen oſtaſiatiſchen Beſitzungen“) 
beichränfen fich gegenwärtig alfo immer nur noch auf die Stromfinie des 

Amur abwärts bis zum Uſſuri, auf den Lauf diefes feßteren und auf den 
des Sſungatſchan, fowie auf einzelne Punkte im Mündungslande, an der 

mandſchuriſchen Küſte und auf der Zufel Sſachalin; fie folgen nur den 
Grenzen ud find bis jept noch nirgends tiefer in das Innere des Landes 
eingedrungen. 

Wenden wir und zu der eingeborenen Bevölkerung der Ge— 

biete.des Sfongari und des Uffnri fowie der Juſel Sſfa— 

chalin (Die des eigentlichen Amurthales ift ©. 305 furz herädfihtigt) und 
zu den hier eingewanderten Chineſen (und Sapanern), fo ift von ihmen etwa 

Folgendes zu berichten. Am unteren Sfougari, von der Mündung bis 

etwa 240 Werft fromaufwärts, wohnen wenig zahlreich tungufliche Golde, 

die fih, je weiter man "aufwärts dordringt, immer weniger mit diſchfang 
und Zagd, um fo mehr aber mit Ackerbau beſchäſtigen und in Kleidung, 
Sitten und Gebräuden den Ehinefen, deren Sprache fie zum Theil felbft 

angenommen haben, inner ähnlicher werden. Anf diefe Golde folgt ſtrom⸗ 
aufwärts eine ziemlich dichte, Aderban und Zucht von Pferden, Rindern 
und Schweinen fowie Handel treibende Bevöfferung von Mandfcn und 

‚Ehinejen, deren Hanptverfehröpfag Ilan-hala“““) ift, wohin im Sommer 

) Das Wefultat einer von den Chemitern Frihſche und Ginin in St:Petereburg ge: 
machten Ynalpfe der Steinkohle aus dem Umurgebiete (ein genauerer Fundort in nicht an- 
gegeben) findet fih, (entnommen ber deutfch. St. Petersb. gig) in der Rig. Aig. 1862, 
Nr. 50 mitgetheilt. 

) Rußland fol, wie bie Köln Big. 1862, Nr. 6 Beil, 1 berichte, im vorigen Jahre 
1861 auf der Infel Tonfima oder Tfu:fima (unter 340 12N.B), zwiſchen Korea und 
Kiufiu gelegen, eine fefle Nieberlaffung gegründet haben, — ich kann micht umihin, wer 
migftens bis auf Welteres,“an ber. Olaubroürbigteit diefer Nachricht zu yweifeln. 

*") Zlan-hala oder San-fsin if erft neuerbings dunh Cinwanberer aus China, 
die fich in den lehten Jahrzehnten hier nieberliefen, von Webeutung geworben. Ueberhaupt 
wird das SfongariThal, nachdem die frengen Grengbeftimmungen zioifchen der Manbfchurei 
ud bem eigentlichen China ſowie das Auswanberungs-Berbot nach ber Manbfehurei von 
der chinefifchen Reglerung alıfgehoben worben find, von Chinefen überfehroemmt, wie uns 
die Miffonäre de la Bruniere und Venault, Huc und Gabet berichten, 
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bie Bewohner des unteren Amurlandes und des Uſſuri⸗Gebietes firömen, 
um chineſiſche Warren gegen Pelzwerk und drgl. einzutauſchen (Maximo⸗ 

witſch Nachrichten vom Sſungari-Fl., 58 ff.). An unteren und mittleren 
Laufe des ufſuri Bis zur Stun Mündung finden fih Golde-und 

EHinefew, deren Zahl jedoch fo ‘gering ift, Daß fie von derjenigen der 
” hier augefledeiten wenigen Ruſſen ſchon jegt bei weitem: übertroffen wird. 

Die Golde beſchaͤſtigen fih mit Jagd und Fiſchfang; die eingemanderten 
Ehinefen treiben am mittleren aufe Acherbau oder geben ſich mit dei Auf- 
fuchen: der von ihnen fehr. geſchätzten und thewer bezahlten: Dſchin-ſeng ⸗ 
Wurzel (Panax Schin-seng Nees v. Es.): ab; die am unteren Paufe wohs 
nenden Ehinefen dagegen find meift Kaufleute und handeln mit den Zuns 

gufen des Uffuri und des unteren Amur. Die Thaͤler der linken Rebens 
flüffe des Uffuri, welche faft alle zu China gehören, find bis auf dasjenige 

des Greuzfluſſes -Sfungatihan gänzlich unbewohnt; an’ den rechten (ruſſi-⸗ 

ſchen) Nebenflüſſen aber leben in nicht unbetraͤchtlicher Auzahl Zungufen 
Golde und Drotſchen) und Chineſen (Maxim. Nachr. nom Uſſuri⸗Fl., 
580-590). Die oͤde, mwirthbare mandſchuriſche Küſte wird hie 
und da, namentlich an den Mündungeu der. Flüſſe, von einzelnen Tunguſen 

ſparſam bewohnt ober dieſe nehmen: bier noch häufiger blos einen zeitwei⸗ 
gen Aufenthalt, um zu fifchen und zu jagen. 

Auf Sfayalin finden wir drei, völlig. von einander verſchiedene 
Vollsſtaͤmme: den Norden nehmen Ghiljaken, die Brüder der Anwohner 
des unterften Amur und des benachbarten Meeres, ein; den mittleren Theil 

der Inſel bis zum Hafen der Geduld bewohnen tungufifche Orongen und 
das. Südende Ainos. Ghiljalen und DOrongen waren bisher ganz unab⸗ 

hängig, die Amos zahlen deochen⸗ Kom lange und auch jetzt den Zar - 
panern Tribut, 

Die tunguflfchen Golde, Orotſchen und Drongen halte ich ehenfowenig 
wie die übrigen Tungufenftämme des Ainuelaudes, die Mandſchu etwa aud- 
genommen, (©. 305). für ſehr bildungsfähig; fie werben bei der fortfchrei» 
tenden Cultur des Landes ihre‘ Rationalität aufgeben müffen und als ei» 
genes Volt verſchwinden; wicht anders dürfte es auch den Opitjäfen und 
den Ainos gehen. Mandſchu und Ehinefen im Amurlande und‘ Japaner. 
auf Sſachalin aber wären, wenn ſie fih nur maſſenhaft anfiedeln wollten, 
von großer Bedeutung für die Entwickelung dieſer Länder-Gebiete, deren 

Eivitifation nicht won innen, nicht von ber ihnen eigenthümlichen Ber 
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wohnerſchaft fontmen- fan, fondern yon außen, von fremden, dazır ber 

fähigten Einwanderern herrühren muß. 

Da fih bis jetzt eine zahlreiche Bevölkerung , welche zum Gebeihen 

des Amurlandes durchaus nothwendig it, daſelbſt noch nicht findet, fo 

können die Fortſchritte in der Entwickelung deſſelben nur ſehr geringe fein, 
und in der That fallen, wer wir fragen, wie es mit Akerbau und 

Viehzucht, mit Induſtrie und Handel fteht, die Antworten 

Höchft. unbefriedigend aus. Nene Dörfer und Städte find, wie wir geſehen 
haben, entftanden, nicht aber durch ein inneres Bedürfuig der Bevölkerung 

hervorgerufen, fondern immer noch auf Befehl der Regierung (©. 309), 
In und bei den Älteren Dörfern am Amur finden ſich Küchengärten mit 

Zwiebeln, Rettigen, Gurken, Kohl, Erbſen, Taback und dergl., Felder mit 

Roggen, Gerfte, Hafer und Buchweizen, fowie kleinere Landſtücke mit Kartoffelu 
Zlachs und Hanf beſetzt — der. erzielte Ertrag befriedigt aber noch nicht 
einmal den geringen einheimiſchen Bedarf, an Ausfuhr (welche übrigens 

bis jegt- auch noch nicht verlangt wird) iſt gar nicht zu denken. Am Us— 

furi befpäftigen fih die Ruſſen gegenwärtig noch gar nicht oder nur ſehr 

wenig mit Aderban und müſſen Hirfe und Gerfte, die fie in Heinen Quan« 
titäten von den Chineſen erhaudeln, mit gewaltig hohen Preifen bezahlen 

(Maxim. „Nacht. vom Uſſuri⸗-Fluß, 575). Das Mündungsland fan 
Ackerbau nur in höchft beſchräuktem "Maße betreiben und wird, wie Radde 

(9. M. 1861, 267) meint, wohl ftets vom mittleren Amurthale „ernährt“ 

werden müflen — jeßt wird es nod) immer von Daurien und Transbais 
falien mit Getreide verforgt. Die” Viehzucht ift bis jetzt ebenfowenig 

wie der Aderbau in Aufſchwung gekommen und obgleich faft alle Arten " 
Hausthiere der gemäßigten Zone im Amurlande vepräfentirt find, fo ift die 

Zucht der wichtigften derſelben, der Schafe und der Rinder, doch faft anı 

meiften vernacpläffigt. Für die Entwidelung der Induftrie ift bis jegt 
nur noch fehr wenig geſchehen. Die meiften erſten induftriellen Unter» 

nehmungen im Amurlande ſcheiterten (wie wir es oben bei der verſuchten 
Einführung von. Merino-Schafen in Daurien gejehen haben) oder ihre 
Erfolge entfprachen bei weitem nicht den gehegten Erwartungen, weil man 

die natürlichen Verhäftiiffe des Landes zu wenig berüfichtigte, feine Bros 
duction an Rohftoffen zu hoch anſchlug oder die mögliche Größe des Ab- 

ſatzes zu fehr überfpägte; je gingen in der Anlage begriffene Talgſiedereien, 
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Lichtfabrilen, Gerbereien, Anftalten zum Einfalzen und Dörren von Fleiſch 
u. ſ. w. nod) früher, als fie ihre Thätigfeit wirklich begonnen hatten, wieder , 
ein. Durch ſolche Erfahrungen belehrt und vorfichtiger gemacht, hat man 
ſich in neueſter Zeit den gegebenen Bedingungen mehr anzupaffen gefucht 

und in der That beffere Refultate als früher erzielt — alles ift jedoch 
nod immer in den erften Anfängen begriffen. 

Betrachten wir den inneren und äußeren Handel des Amurlandes 
fo finden wir, daß alljährlich Züge von zahlreichen, der Stone gehörigen 
Barfen mit Lebensmiteln, Munition und Waaren aller Art (Branntwein, 

Eifen- und Thongeräthe, feine, wollene und baumwollene Gewebe, Glas⸗ 
gefäße, Thee, Zuder, Kaffee, Weine u. a. Colonialwaaren 2c.) beladen, 
von Tſchita und Nertſchinsk die Ingoda, die Schilfa und den Amur abwärts 

gehen, um Blagoweſchtſchenst, Chabarowla, Sofjewst, Mariinst und Nifo- _ 
Injewfs mit allem Nöthigen für ſich umd für die übrigen Orte des Amur- 

und Uſſuri⸗Gebietes zu verfehen. Privatbarfen ſieht man mır felten. 
Ferner befährt den Amur eine nicht unbeträchtliche Zahl Meinerer und 
größerer Dampfer, die theils der Regierung, theils Actien⸗Geſellſchaften 

‚oder einzelnen Privatperfonen gehören; fie befahren den Strom feiner ganzen 

Länge nad) von Berg zu Thal und umgefehrt und find auch ſchon anf dem 
Uffuri vorgedrungen, wo im Frühling 1860 das erfte Dampiboot 
„Mechanik“ erſchien und trotz des damaligen fehr niedrigen Waſſerſtandes 

bei einem Tiefgange von 2'/,‘ überall ausreichendes Fahrwaſſer fand, fo 
daß es auch durch den Sſungatſchan in den Kenka-See gehen konnte. 
(Marim. „Nachr. vom Uſſuri⸗Fluß“ 575). Die Beſchiffung des Sion, 

gari, welche den Ruſſen ebenfo wie die aller übrigen noch in-der Gewalt 
der Chineſen verbliebenen rechten Nebenfliffe des Amur nad den abge 

ſchloſſenen Tractaten unbedingt offen fteht, wird von chineſiſcher Seite durch 
jedes denlbare Mittel, durch falfche Vorfpiegehungen, durch Drohungen und 
ſelbſt durch Gewalt zu verhindern gefucht”). Nach diefen Daten fann von 
einem inneren Handel des Amurlandes nicht die Rede fein. Was den 
auswärtigen Handel im Mündungslande (und in den Häfen der 
mandſchuriſchen Küfte) betrifft, ſo überwiegt der geringe Import, der vors 

*) Der ruffiſche Kadfmann Tſchedotarew aus Nikolajewet wurde im Jahre 1860 auf 
. beim Gfongari vori den Ghinefen gefangen genommen unb ermorbet. Nienmowitſch war in 

demfelben Jahre, den Sfongari aufwärts rubernb,- burch bie ihm offeh entgegentretenbe 
feindliche Gefinnung der Gingeborenen gezwungen feüher umgufehren, als es anfangs feine 
Abficht war (Marim. „Rache, vom Sfungari-Fluß, 60). 
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züglid) in Colonial- und Manufaeturwaaren (velche aber immer auch noch 
über Sibirien, wie eben bemerkt, eingeführt werden) befteht, den Export 
(Wolle, Seife, etwas Pelzwert, gefalzues und gedörrtes Fleiſch, Hänte, 
Talg 2c.) um mehr als nur das 50fache. Bon den importirten Waaren 

gebt “einiges (gucker, Gewürze, Spirituofa) ſtromaufwaͤrts ins Amurland 
und nach Danrien, doch ift der Abſatz dahin nur Hein”). Nifolajewst 

ift bis jept noch immer, troß des ſchwierigen Zuganges zur Ammr- Mündung 
und troß mancher anderen Webelftände faft der einzige Pla für den aus— 

wärtigen Handel, in -weldem gegenwärtig außer amerifanifhen Schiffen, 
welche ihn früher allein befuchten, auch hanfeattiche (aus Hamburg und 5 

Bremen), dänifhe und japaueſiſche erſcheinen — ihre Zahl ift aber nicht 
908”). Zn die Häfenan der mandſchuriſchen Küfte, namentlich 
in die Gaftries-Bai, die Olga-Bucht und den Poſſiet-Hafen, welche bedeur 
tend früher von Eis befreit find als die Mündung des Amur und der 
nördliche Theil der tatariſchen Meerenge, laufen nur im Frühling Schiffe 
ein, um offenes Fahrwaſſer nach Nikolajewsf abzuwarten, In de Caſtries 
findet auch ausmärtiger Handel flatt und die importirten Waaren gehen 
über Mariinst und Sofjewsf firomaufwärts. Der Plan des Baues einer 
Eiſenbahn zwifhen Sofjewsf am Amur und Alexandrowsk an der Bai 
de Eaftries ſcheint gänzlich der Vergeſſeuheit übergeben zu fein; dagegen 
erwedt das obenerwähnte Nöwgorod, an einer Nebenbucht des Pofflet- 

Hafen, bei vielen fehr große Hoffnungen, welche ſich aber faum realifizen‘ 

dürften; man will vom Amur den Uſſuri aufwärts dahin einen Handelsweg 
bahnen und Nowgorod ſo zum Haupthafen des Amurlandes machen. 

Zum Schluſſe der Darftellung des gegenwärtigen Zuftandes des Amur— 
landes, mögen hier noch einige Nachrichten über das ſchon im Jahre 1854 

gefaßte Riefenproject eines fibirifhen Telegraphen, der von Rußland 

*) Zu Jahre 1859 kamen Amurabwärts aus dem Inlanbe nach Nifolajerost für 
76,046 RbL. 92 Kop. Woaren und von Nitolajerosf‘ wurde ftromaufivärts erporlict für 
120,837 NÖ. 7Y, Kop. (Brgl. „Unfere Zeit” V, 1861, 58). 

**) In den Jahren 1855 und 1856 waren je zwei Schiffe, (d. h. Handelsſchiffe) in 
Nitolejeroet; 1857 fieben mit Ledungen von 500,000 MbL; 1858 wieder nur bier mit 
einem Gehalt von zufammen 805 Tonnen und Ladungen im Werthe von 174,651 BL. 
Im Jahre 1859 liefen in Ritolajewst 8 Kauffahrer ein, davon 2 ruffifche und 6 frembe 
65 Norb-Amerifaner und ein Däne). Auch die de Gaftries-Bai wurde im Jahre 1859 
‘von 5 Bahrzeugen, 3 ruffifchen und 2 norbamerifanifchen, befucht. Der gefammte Tonnen- 
gehalt war 4414 und ber Werth der Sabungen betrug -1,014,668 Rbl. Der Gport aus 
Nitolajeroet erhob ſich 1859 auf 19,777 R6L 30.Rop. (Bryl. „Unfere Seit“ V. 1861, 52. 58). 

Valtiſche Monatafärift. 3. Jahrg. Bd. VL, Sft.1. 5 
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durch ganz NordsAften bis zum öſtlichen Ocean gehen fol, folgen (S. 355). 
Dieſer Plan Glied nicht fo unbeachtet, wie es den Auſchein hatte; vielmehr 
wendete die Regierung ihm ihre ganze Aufmerkſamleit zu, zog Erlundigungen 
ein, ließ Unterſuchungen anftellen und. kam endlich zu dem Rejultate, daß 
die Möglichkeit feiner Ausführung vorhanden fei. Am Anfange des Jahres 
1861 würde die Kaiferliche Genehmigung zur Legung zweier "gewaltiger 
Zelegraphendräpte ertheilt, Der. eine foll von Nikolajewsk am 
Amur diefen Strom aufwärts bis Chabarowka und yon hier dem 
Uffuri folgend über das -Küftengebirge nad Nowgorod an der Poſſiet⸗ 
Bai gehen; er wird ungefähr 1900 Werft fang fein, auf. Koften des Marine⸗ 
Miniſteriums errichtet ynd foll im Jahre 1862 begonnen werden. Die 
andere Linie foll von Kafan (das ſchon zum europäiſch-ruſſiſchen 
Telegraphen-Verbaude gehört) bis Omsk (1900 Werft) verlaufen und 

von der Ober Verwaltung der Waſſer⸗ und Wege-Communisationen. herz 
geftelft werden; fohatd fie vollendet ift, fol der Draht von Omsk nad 
Irkytsk (2475 Werft) fortgeführt werben. Die Regierung hat alfo durch 

einen Beſchluß 2 Zelegraphendrähte von zuſammen 6275 Werft Länge 

durch ihr umermeßliches Reich zu ziehen, unternommen. Che aber der. 

atlantiſche und der große Ocean auf der Dfihälfte der Erdkugel) durch 
Eleltro⸗Magnetismus mit einander vereinigt fein werden, muß, die Voll 
endung der beſprochenen Linien vorausgeſetzt, noch eine telegraphiſche Ver⸗ 

bindung von Irkutst über Kjachta nach Chabaromfa (c. 4000 W.) 
zu Stande kommen, was gewiß geſchehen wird, ſobald die Ausführung der 
beiden anderen Linien, welche. verbunden werden follen, volftändig geſichert 
oder ſchon beendet if. Den Nufen eines folden Telegraphen wird 
Niemand in Abrede ftellen, doch find auch die Schwierigfeiten feiner Er⸗ 

richtung und Erhaltung nicht zu läugnen. Iſt er aber einmal in Function 
— und wir hoffen, daß das bald geſchehen werde, wenn auch nicht ſchon 

nad 2, 3, höchſtens A Jahren, wie einige Optimiſten ausgeſprochen 
haben — fo ſteht das Project einer erdumgürtenden Telegraphenlinie feiner 
Verwirllichung nicht fern, denn der Draht muß von der Amur⸗Mündung 
nut nach San-Francisco gezogen werden, was vieleicht über die Alcuten - 
geſchehen könnte, wobei außerdem eine Zweiglinie über Sſachalin nad; Japan 
denkbar ift. (Brgl. Journ. de St. Petersb. 1861, Nr. 81). 

*) Der vor kurzem vollenbeie Telegtaph von New Yott nach San-Braneisco (f unten) 
verbindet ſchon beide Deeane auf der weftlichen. Hemifphäre- 
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Ueber die Stanten am großen Ocean und über die Infeln defielben, 
fowie über ihre handelspolitiſchen Verhältniſſe und ihre‘ Veziehungen zum 
Amurlande habe id) in meinem früheren Auflage (S. 314—330) ausführlich 
gefprochen; bier follen einige ergänzende Bemerkungen folgen und das 

"Hiftoriiche foweit fortgeführt werden, als die neueften Nachrichten reichen 

(8. 3. 1862). : — 
Das Küſtengebiet des ochotskiſchen Meeres und die Halb- 

infel Kamtſchatka, welde feit dem Kriege mit den Allürten von der 

ruſſiſchen Regierung faft ganz vernachläffigt wird, fowie das ruffiſche 
Nord-Amerifa werden, wie [hen (S. 314—316) hervorgehoben ift, 

ftets mit Lebensmitteln zu verforgen und vielleicht Abnehmer des einftigen 

Getreidecherfluffes des Amurlandes fein. Britifh-Colümbia und 
die Vancouver-Inſel (S. 316) entwiceln fi langſam, aber ftätig, 

find jedoch Bis jegt noch nicht it Verkehr mit dem Amurlande getreten. 
Die Gebiete Wafhington und Oregon und der Staat Ealifornien 

der nordamerifanifen Union werden. ihrer Entfernung vom Kampfplatze 
wegen und weil ihre Intereſſen bei der Sklavenfrage verhäftnißmäßig nur 
wenig in Anſpruch genommen find, vom Kriege zwilchen dem Norden und 
dem Süden der Vereinigten Staaten und von den Folgen deffelben wahr- 
ſcheinlich weniger leiden als manche andere Gebiete — ein Rüdichlag auf 
ihren Handel ſcheint jedody unvermeidlich und dürfte vielleicht auch im 
Amurlande bemerkbar werden, da diefes bis jetzt faſt ausſchließlich nur mit 

San-graneisco in Verbindung ſteht. Die Staaten der Weſtküſte 
Mittel- und Süd-Amerikas .(S. 319) können ſich ihrer unficheren 
und ſchwankenden Zuftände noch immer nicht entledigeny fie verharren ent» 
weder in ihrer hoffnungs⸗ und enhwidelungslofen- Apathie, welche nur dann 
und warn durch innere politiiche Zerwürfnife unterbrochen wird*) oder 

aber ſolche Zerwürfniffe führen zum offenen Kampfe, wie in Mexico, und 
zu Interventionen fremder Mächte). Chile allein ſchreitet auf der ber 

*) Im Februar 1962 wurde der Präfibent ber Republit Honduras, General Guar- 
Diofa, ermordet — wahrſcheinlich auf Unftiften feines Gegners, des Generals Francisco Lope 
E 3. 1862, Rr. 79, 8. 1). 

) England, Zeankreich und Spanien haben die merifanifchen Angelegenheiten in ihre 
Hände genommen: Die Union dagegen, bie unter anberen Umftänben nicht ruhiger Zur 
ſchauer geblieben wäre und ih gewiß nicht ohne irgend eine Errungenſchaft für ihre Macht- 
fellung zuftieden gegeben hätte, ift durch bie eigenen Zwifigfeiten gezwungen fid) in ber 
merifanifchen Frage paffto zu verhalten und die günftige Gelegenheit, ihre Pläne in Merico 
und auf Suba auszuführen ober wenigftens bebeutenb zu förbern, " vorübergehen zu Taffen. 

= 5.* 
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tretenen Bahn einer Fräftigeren Entwidelung rüftig fort. Alle diefe Staaten 
aber haben bis jept noch feine Bedeutung für das Amurland erlangt. 
Ehenfowenig find Nen- Holland (S. 320), deſſen Wichtigkeit mit 
der fortfehreitenden Erforfchung feines Inneren durch deren im allgemeinen 

günftigen Nefultate zuzunehmen fheint*), oder Nen-Seeland (S. 320), 

wo der Aufftand der eingeborenen Maori gegen die Engländer, namentlich) 
auf der füblichen Inſel, faft ungefchwächt fortdauert, in irgend ein Ver— 

hältniß zum Amurlande getreten. Daffelbe muß von den hinterindiſchen 
Snfeln (&. 320) gefagt werden. Von ihnen wird Borneo, was feine 

Nordfüfte betrifft, immer mehr ein Augeumerk der Coloniſationsluſt der 

Engländer, welche hier ſchon Sarawak und Labnan befigen (S. 345) und 
offenbar mit dem Gedanfen an neue Erwerbungen umgehen. Im Süden 
der Inſel, der zum großen Theil den Holländern gehört, herrſchen Aufftände 

* der Gingebornen, welche noch inmer nicht gedämpft werden Fönnen, obgleich 
ein Führer, Antijari, mehrmals gefchlagen und ein anderer, Pangerang 
Hidayat, am Anfange diefes Jahres 1862 gefangen genommien worden ift. 

(8. 3. 1862, Nr. 119, Bl. 1). Auf den Philippinen (S. 324), wo 
bis dahin nur Manila auf der Inſel Luzon den auswärtigen Handel . 

vermitteln durfte, hat vor einiger Zeit die ſpaniſche Regierung auch die 
Häfen Iloilo auf Panay, Zomboanga auf Mindanao ind Sual an der 

Weſtküſte von Luzon dem Öffentlichen Verkehre übergeben (©. M. 1860, 
240) — für das Amurland jedod find diefe Häfen, von welchen Jloilo 

am meiften verfpricht, nur von Höchft geringer Bedeutung. Siam (S. 321) 

erſchließt ſich in erfteulicher Weife immer mehr und mehr dem europäifchen 

Verkehr. In Paris und London find Anfang Juni 1861 fiameflihe Ger 

ſandtſchaften angekommen und in erfterer Stadt ſoll eine beftändige Legation 

. errichtet werden (8. 3. 1862, Nr. 6, Bl. 1). Ferner hat Siam mit 
Preußen und den Hanſeſtädten einen preußiſch- hanſeatiſchen Handels-, 
Freundſchafts · und Schifffahrts ⸗Vertrag (vorläufig auf 12 Zahre) und einen 

ähnlichen Tractat mit Holland abgeichloffen, deren Stipulationen mit denen 
der früheren fiamefljchen Verträge mit Groß-Britannien, den Bereinigten 

Staaten und Frankreich faft gleichlautend find (K. 3. 1862, Nr. 20, Bl. 1, 

Nr. 87, Bl. 1, Nr. 91, Bl. 1). Im Junern des Landes aber herrſchen 

*) Am 8. Juni 1859 errichtete bie britiſche Regierung eine neue felöffändige Golonie 
auf Neu-Holland, indem der nocbiwefliche Theil von Rew-Cüb-Wales ald „Queensland“ 
gu einer folchen erhoben wurde; ber erfie Goubemneut jo am 10, December in bie Haupt. 
fiabt Brisbane ein (©. M. 1861, 32 fi) . 
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Unruhen und namentlich nahm der Aufftand in Cambodſcha immer mehr zu, 
bis auch hier die Aufrährer in neuefter Zeit gefchlagen wurden , doch iſt 

die Ruhe. noch fange nicht hergeſtellt G. 3. 1862, Nr: 74, Bl. 1, Nr. 91, 
Bl. 1). In Annam (S, 323), das ſich namentlich in neuerer Zeit vom 
Verkehr mit Europa fern zu halten fuchte und das Abſchließen von Trac⸗ 

taten mit fremden Mächten confequenit verweigerte, find die Ftanzoſen im 

Bunde mit Spanien in Folge der legten Ehriftenverfolgung (1855) eingerückt, 
wozu als Rechtsgrund die früheren Beziehungen Fraukreichs zu Cochinchina 

gelten follen”). Die Franzofen haben fi) 1858 in Saigun feftgefegt und 
zeigen eutjepieden die Abficht das Land nicht mehr zu verlaffen; der Krieg 
aber dauert fort; im December 1861 belagerte der Eontre-Admiral Bonard 
den Hafenert Hone Coche an der Oftfüfte und Hatte die Abfiht nad) der 

fiher voranszufehenden baldigen Uebergabe deſſelben die Hauptftadt” von 
Annan, Hue oder Phustäuansthien (mit 100,000 Einwohner) anzugreifen 

(8. 3. 1862, Nr. 32, Bl. 1, Nr. 94, Bl. 1, Nr. 95, Bl. 1). 

Bei Ehina, das wir jept betrachten müfjen, werden wir ung (ebenfo 

wie bei Japan) länger aufzuhalten haben als bei den bisher beſprochenen 

Ländern, deyn beide Reiche find für den Welthandel von unendlich viel 

größerer Wichtigkeit. Die Vorgänge bei den Taku-Forts am Peiho im 
Juni 1859 (S. 322), welche den Engländern' und Fränzoſen eine kmpfind⸗ 

liche Niederlage bereiteten, führten, da alle Vermittelungsvorfcläge der 
Alliirten von den Chinefen mit ſtolzer Verachtung zurücgewiefen wurden, 

zu einem neuen, aber furzen Kriege. Lord Elgin und Baron Gros, der 

britiſche und fennzöftfche Bevollmächtigte, begaben fi) auf ihre Poften nach 

Dft-Afien, das verbündete Geſchwader fammelte fi) bei Tſchuſan, das die 
Engländer befegten, und erſchien im Juli 1860 im Golf von Peticheli; 

am 21. Auguft fiel das Hauptfort von Tafu, die übrigen Befeftigungen 
ergaben fi ebenfalls und am 24. Auguft wurde Zientfin genommen. 
Nachdem neuangelnüpfte Verhandlungen mit China ebenfalls zu feinem 
genügenden Refultate geführt hatten, brachen die Verbündeten am 9. Sep- 

tember nach Peking auf, ſchlugen unterwegs zwei Mal die ih ihnen ent 

*) Im Jahre 1787 unter ber Regierung Ludwig XVI. ſchloß Ftankreich, als Befchüger 
der Ghriften in Of-Uflen auftrelenb, mit Godin-Ghina einen Offenfio- und Defenfio-Bertrag 
und erhielt als fein Eigenthum die Stadt Ruang-namı oder Turon nebft einem anfehnlichen 

„Küftenftriche und bie Infeln Haiwen und Faifo abgetreten. Während ber Revolution kam 

diefe Angelegenheit gänzlich in Vergeffenheit und erft Louis Philipp fing ſich 1843 wieder 
an mit iht zu befchäftigen. ; 
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gegenftellenden mandfehnrifchen Truppen, zerftörten und verbrannten Anfang 

October einen in der Nähe der Hauptftadt gelegenen Sommerpalaft des 

Kaiſers, welcher fein Heil in der Flucht gefucht hatte, und waren ſomit 
faktifc die Herren von Peking. Jetzt endlich gaben die Chineſen nad und 
ſchloſſen am 24. und 25. Detober 1860 mit den Engländern und Franz 
zoſen Frieden. In diefen Pekinger Vertrag wurden alle Bedingungen des 

Tractats von Tientſin (1858) aufgenenmen und die Beftimmung, daß eine 

englifche und frauzöſiſche Geſandſchaft in Peking vefidiren folle, ausdrücklich 
wiederhoft. Jede der beiden verbündeten Mächte erhielt die Zuficherung 

des Erſatzes ihrer Kriegsfoften und au Fraukreich machte China außerdem 

noch) ein Zugeftändniß von unberechenbarer Tragweite, nämlich das fofgende: 

an Sranfreih allen Grund und Boden, der jemals im 

Befige katholiſcher Miffionen gewefen, auf ewige Zeiten 
als beftändiges Eigenthum zu übergeben. Das Verbot der 
Auswanderung der Chinefen wurde aufgehoben (was für England, das in 
feinen Colonien Arbeiter braucht, von größerer Bedeutung fein dürfte als 

für Rußland und das Anmıeland) und den Briten die Hongfong gegenübers 
liegende Halbinſel Kau⸗lun, welche cin verhältnißmäßig gefundes Klima 

befigt, abgetreten, jedoch mit der Bedingung, daß die Inſel Tſchuſan, 
welche die Engländer beim Beginn des Kampfes befepten, ‚geräumt werde, 

Nachdem der Vertrag abgeſchloſſen, verließen die Verbündeten Pefing, in 
Tientfin blieb jedoch) eine Befagung von 5000 Mann, zur Hälfte aus 

Franzofen und zur Hälfte aus Engländenn beftehend, bis auf weiteres zurücd, 
Diefe Vorgänge fih zu Nug machend, trat Rußland auf und ſchloß durch 
feinen Gefandten Ignatjew mit China am 2/4 November 1860° den Ein 
gangs ſchon beſprochenen Tractat von Peking, der außer den Paragraphen 

über die Grenzbeftümmung auch Artifel enthält, welche den bisher faſt mir 
auf Kjachta und Mairmaistihen beihränften Landhandel zwiſchen Rußland 
und China auch für jeden belichigen anderen Grenzort freigeben und den 

Ruſſen fogar geftatten, in der Mongolei Haudelöpläge zu gründen und 
Conſule zu halten. Zw der Urga, wo auch ſchon ein ruſſiſcher Reſident 
feinen Siß genommen hat, ift bereitö-eine ruſſiſche Factorei errichtet. Der 
innere Zuftand Ehina’s ift ein in vielfacher Beziehung beflagens- 

werther. Der Kaifer Hien-fung, deſſen für.fein Land höchſt unglückliche 

Regierung am 26. Februar 1850 begann, floh bei dem Vorrücken der 
Verbündeten, gegen Pefing nach einem feiner Sagdfchlöffer bei Dſchehol in 
der Provinz Tſchili, jenfeit der großen Mauer und 30 M. von der Haupte 
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ſtadt entfernt, wo er ohne feine Mefidenz wiedergefehen zu haben am 

24. Auguft 1861 ſtarb. Sein Ättefter Sohn und Nachfolger auf dem 

Throne, der den Regenteiinamen Kir-Siung angenommen hat, ift minder- 
jährig und die alt⸗chineſiſche, renctionäre, den Fremden feindliche Partei 
verftand ihm ebenfö, wie fle es mit feinem Väter gethan Hatte, in ihre Netze 
zu ziehen und fuchte ihm in denfelben feftzuhalten. Der Oheim des jungen 

Kaifers jedoch, Prinz Kung, „der Fremd der Barbaren“, und feine Ans 
bhänger gewannen die Oberhand und ‚behaupteten das Feld; die alten 
reactionären Minifter wurden am 7. November abgefegt und zum Theil 
"mit dem Tode beftraftz Fortfchrittsmänner kamen an ihre Stelle und die 

Regeniſchaft führen jegt zwei Wittwen des verftorbenen Kaiſers, von welchen 
die eine die Mutter Ki-Siang's ift — der eigentliche Regent aber ift der 
liberale Prinz Kung, der ohne irgend einen offciellen Titel zu haben als 
Zriebfeder aller Regierungshandlungen gilt (8. 3. 1862, Nr. 6, Bl. 1, 
Nr. 14, BL, Nr. 15, Bl. 1, Nr. 16, DB. 1). Nach manden Reformen, 
die er verfucht- und zum Theil durchgeführt hat, denkt Prinz Kung jetzt 
daran in China eine Art Repräfentativ-Berfaffung einzuführen, 

welche namentlich einen Provinzial-Rath, zu welchem jede Provinz zwei 
Abgeordnete ſchickt, ins Leben rufen foll (K. 3. 1862, Nr. 134, Bl. 1). 
Die Zufunft aber wird ung fehren, wie lange die jetzige fremdenfreundliche 
und teformatorifhe Gefinnung der chineſiſchen Regierung dauern wird. 

Die Rebellen, die Taipings, find troß der Niederlagen, die ihnen 
der tapfere Maudſchu-⸗Fürſt Sangkolinſin wiederholt beigebracht hat, immer 
nod) mächtig und werden ed in manchen Gegenden täglich mehr und mehr. - 
Am 9. December 1861 nahmen fie Ningepo nnd Bald darauf das wicht fern 
davon Tiegende Hangstihen, die Hauptftadt der Provinz Tſche⸗kiaug, ſowie 
im Januar 1862 die Stadt Kosfarhong (zwiſchen Shanghae und Wofung) 

und zeigen fih in Nanfing, das fie befegt halten, den Fremden gegenüber 

feindlich geftimmt. Ein Hauptziel ihrer Groberungsluft ift aber das in 

den Händen der Kaiferlihen und der Alliirten befindlihe Shanghae; ſie 

bedrohten die Stadt ſchon im Jahre 1861, wagten am 25. Januar 1862 
einen Angriff, der aber von den Engländern und Franzoſen zutücgefchlagen 
wurde, ſchloſſen jedoch ungeachtet deſſen Shanghae immer enger und enger 
ein, ſo daß ber ſrauzöſiſche Admiral Protet fie bei Ning-po angreifen wollte, 

was jedod nicht gefehehen zu fein feint; vielmehr wurden die Rebellen 

von den Alfirten bei Minfong, 20 Meilen von Shanghae, geihlagen und 
dadurch ſowie durd) andere Fleinere Gefechte zurüdigedrängt; die Weſtmächte 
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follen den Plan haben, alles dran zu fegen, die Stadt Nanfing, wo die - 
Fremden mehr und mehr bedroht werden, den Händen der Taipings zu 

entreigen (8. 3. 1862 Nr. 15, DL. 1, Nr. 38, Bl. f, Nr. 53, Bl. 1, 

Nr. 59, Bl. 1, Nr. 73, Bl 1, Nr. 75, Bl. 1, Ne. 77, Bl. 1, Nr. 82, 
Bl. 1, Nr. 92, Bl. 1, Nr. 10, Bl. 1, Ne 117, Bl. 1, Nr. 121, Bl. 1, 

Nr. 134, Bl. 1). Im Welten China's hat die Regierung gegenwärtig 

faft gar feinen Einfluß mehr; hier wüthet ebenfalls ein Aufftand, doch 

ſollen die Theilnehmer deſſelben, die ext feit 1860- energiſcher aufgetreten 
find, von deu Taipings ganz unabhängig fein (G. M: 1861, 424); den 
Herd diefer neuen Revolution bilden Ammentlic die Provinzen Szütſch-hüan 
und HYünnan, in welcher fepteren auch die mohamedanifche Bevölkerung an 
der Bewegung lebhaft Tpeif nimmt, im SW. des eigentlichen China. Bei 
ſo mißfichen Verhältniſſen konnte fih Handel und Verkehr in China 
‚nur wenig entwickeln und die den Fremden freigeftellten, Forſchungen im 

Innern des Landes waren ebenfalls durch den Aufftand beeinträchtigt und 

befehränft oder gar gänzlich verhindert, > Von den zahlreichen dem öffent 

lichen Verkehr übergebenen Häfen Ehina’s behaupten Kanton und 

Shanghae”), wie bisher den erften Rang: erfteres verforgt den Süden, 
letzteres den Norden des himmiliſchen Reiches mit fremden. Erzeugniffen ; 

wichtig zu werden verfprechen aud) Thaiwan auf der Juſel Formoſa““) 
und Swatan in der Provinz Kuantong — die übrigen Orte ſcheinen 
weniger Bedeutung für, die Zufunft zu haben””*).. Was den auswärtigen 

Handel ferner betrifft, fo hat China mit Preugen und den Hanfeftädten 
am 2. September 1861 einen Handelgvertrag abgefchloffen, der namentlich 

den Städten Hamburg, Bremen und Lübeck, deren Schiffe nicht jelten 

*) Im Jahre 1859 wurden. in Shanghae Waaten importict für 15,194,920 2 6t. 
unb erportirt fir 18,930,055 2 &t.; die Zahf der angefommenen Echiffe betrug 926 mit - 
287,100%,, bie ber abgegangenen 939 mit 289,709"; Tonnengehalt (©. M. 1861, 46). 

"*)- Die probuctenreiche und für ben Handel günftig gelegene Infel Bormofa if bis 
iebt unangefochten im Beflpe Shinn's geblieben und nicht von ben Beriniglen Glanten 
beanfprucht worben (B. 328, 349). 
*) Ueber ben Grport und Import China’s, über ben Bedarf deffelben an 
fremden und über bie Gisferige Verfchiffung eigener Waaten ſowie über andere Hanbelt- 
verhältnifle vergl. man: „Auszug aus den Berichten über bie Handelsbegiehungen zum 
öftficen Ufien von ben commercielen Mitgliedern ber preufifchen Handelspolitiicen Erpebition 
(G. Jacob und F. W. Grube)" in der Köln. Ztg. 1862, Nr. 1, Bl. 2, Rr. 7, BL 2, 
Mr. 9, Bl. 2, Nr. 11, Di. 2, Nr. 15, 8. 2, Mr. 19, Bl. 2 und Re. 28, BL 2 und bie‘ 
„Berichte“ felbft. 
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China beſuchen erwünfcht fein muß (S. 326). Der Verkehr zwiſchen 

Fremden und Eingeborenen im Innern des Reiches iſt der ungeordneten 
Zuftände und auch der feindſeligen Stimmung der Bevoöllkernng gegen alles 
Fremdartige und Ungewohnte wegen immer nur noch ein fehr beſchränkter 

geblieben. Bis jegt können von den vielen großen und commerciel wichtigen 
. Städten an den Ufern des Janctjerfiang nur Tſchin⸗kiang (an der Mündung 

> des Kaiferfanals) und die mehr abwärts am Strome belegenen Orte befucht 

werden. Drängen die Allüirten und die Kaiſerlichen aber die Rebellen 

weiter nad) W. zurüd, fo werden aud die europäiſchen Kaufleute ohne 
allen Zweifel den Zanstfesfiang, an welchen die Orte Hankau und Kiuskiang 
Bedeutung für den Handel erlangen fönnen, weiter firomaufwärts befhiffen. 
Außer neuen Aufnahmen und Vermefjungen an den Küſten der Maudfchurei, 

Rorea’s und China’, welche vorzüglich von Eugländern und Ruffen eifrig 
fortgefegt worden find, kamen in dei letzten Jahren durch Briten und 

Branzofen neue Flußauſnahmen in China (S. 323) zu Stande. Den 

Sanctfestiang befuhren von Ranking bis Hankau (300 33‘ NB, und 1320 ° 
OR. von Ferro) im Herbft 1858 Commodore Ward und im Frühling 1861 
von Hanfau bis Pingfhan (im Süden der aufrühreriſchen Provinz Szütſch⸗ 

hian) Capt. Blafifton und Obriftlteut. Sarel. Der bis dahin mod) ‚ganz 
unbefannte Lauf des Si⸗kiaug oder Weftftromes, des bedeutendeften der 

Fluͤſſe, welche den Gantons oder Perl-Strom bilden, wurde im Jahre 1859 

durd Mac Eleverty und d'Aboville bis. Wutsfchan (Ngtſchau) — 230 28 NB. 
und 128° 54° OR. von Ferro — unterfucht (G. M. 1861, 107 ff. und 

411 ff.). Im November 1859 befuchten die Miſſionaͤre Krone und Graves 
von Canton aus den am Zongsfiaug (einem Nebenfluffe des Tſchu⸗liang) 
Tiegenden berühmten Berg' Lofan, der fon feit mehr als taufend 
Jahren von den Heiligen der Taou⸗Selte, welche den Unſterblichkeitstrank 
zu bereiten verftehen, bewohnt wird (©. M. 1860, 277). In demfelben 
Sahre-veifte der Graf Escayrac de Lauture an der Spige einer franz öfi- 
ſchen wiſſenſchaftlichen Expedition nad Ehina und ift ſchon 

jegt mit der Vorbereitung eines „Atlas der Provinzen China's“ hefchäftigt 
G. M. 1860, 117; 1862, 155). Endlich ift 1861 Mugden, die Hauptz 
ftadt der Mandſchurei, von Tienstfin aus don englifhen Officieren bejucht 

worden (G. M. 1862, 150). 
Zu Japan (©. 324) zeigt ſich ſowohl Regierung al Volk in weit 

höherem Grade wie in Ehina den Fremden feindlich gefiunt und die Me» 

gierung ſcheint Alles aufbieten zu wollen, um die den Europäern durch die 
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abgefchfoffenen Tractate verbirgten Rechte in jeder Beziehung und ſoviel als 
"möglich zu fhmälern. Zu den Handelsverträgen iſt feſtgeſetzt, das 100 

amerilaniſche Piaſter im Verkehr genan ebenſoviel gelten ſollen als 311 

japaniſche Itzibous; die japaniſche Staatscaſſe aber nahm bei den Abgabe— 
zahlungen ihrer Unterthanen von dieſen den Piaſter nur zu einen’ bedeutend 
niedrigeren Eonrfe an, fo daß das Volk fih gezwungen ſah, die Preife 
ihrer Waaren den Fremden gegenüber um foviel zu erhöhen, als ihnen dom 

wirffichen, vertragomaßig feftgeftellten Werthe des Pinfters von der Regie— 
rung abgezogen wurde. Diefes Verfahren hörte freilich endlich in Folge 
der Befchwerden der Gefandten auf und der Pinfter wurde wieder als voll 

gültig angenommen; die Regierung erfann aber neue Maßregeln, um Handel 

und Verfehr zu erſchweren ud ſobald die eine derfelben auf wiederholtes 

Einkommen der Fremden aufgehoben worden war, erſchien ſchon wieder 
eine andere Verordnung zu demfelben Zwecke (8. 3. 1862, Nr. 52, Bl. 2). 
Japan ging mit Preußen feinen definitiven -Handelsvertrag ein, ſondern 

erflärte, es fei nicht au der Zeit neue Verträge mit neuen Fremden zu 

ſchließen (8. 3. 1862, Nr. 6, Bl. 1); doch wurde der preußiſchen Flagge 
die Zulafung in die dem auswärtigen Verkehr geöffueten Häfen Japans 

zugeftanden, den Schiffen der hanſeatiſchen Städte aber, für welche Preußen 
mit anterhandelte, eine ſolche verweigert (8. 3. 1862, Nr. 60. Bl. 1). 

Als gewichtigfter Vertreter und Vertheidiger diefer hermetiſchen Abſchließung 

Japans nach außen galt im Rathe der Regierung der Prinz von Meto 
und ihn betrachtete man als alleinigen Urheber aller Maßregeln, welche 

den Fremden feindlich waren; der weltliche Kailer von Japan, Mina 

Motto, fol dagegen den Fremden nicht abhold ſein, fand aber vollkommen 

unter der Herrfchaft des Fürften von Meto. Das jupanifche Volk zeigte 
fid) weniger aus eigenem Antriche als von der Regierung dazu angeftachelt 

den Fremden (die übrigens, namentlich was die Engländer betrifft, durch 
Brutalität und Willkür elbft genug Veraulaſſung zur Unzufriedenheit ges 

geben haben) feindfelig; folgen Aufreizungen der Regierung, welche ftets 
nur vom Prinzen von Meto ausgegangen fein follen, hat man es zu vers 

danfen, daß im Jahre 1861 der Conſul der Vereinigten Staaten ermordet 
und das englifche Gonfulats-Gebäude in Jeddo erbrochen wurde. Der 
Prinz von Meto ift am Ende des vorigen Jahres geftorben, fein 
Sohn und Nachfolger zeigt ſich den- Europäern mehr geneigt, die Forte 
fchrittöpartei in Der Negierung und im Volle wächſt und fo dürfte, ohne 

militäriſche gwaugsmaßregeln der Weftmächte, Bad ein’ befferes Verhältniß 
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zwiſchen ihnen und Japan zu Stande kommen (8. 3. 1862, Nr. 6, BL. 1, 
Nr. 58, Bl. 1; Nr. 59, BE 1, Nr. 61, Bl. 1), Als erſtes Anzeichen 
diefer Annäherung an Europa dürfen wir nicht mit Unrecht die Abfendung 
einer Japaniſchen Geſandtſchaft dahin betrachten‘). Die Gefandt- 

ſchaft verließ im Januar 1862 ihr Vaterland und Fam über Sue 
nad) Marfeillle, von wo fie nad) Paris zu gehen und über London, Berlin 

und St. Petersburg in die Heimath zurüdzufehren beabfichtigte (8. 3. 1862, 
Nr. 14, Bl. 1, Nr. 15, Bl. 1, Nr. 78, BI. 1, Nr. 82, Bi. 1, Nr. 90, 
BL, Nr. 96, Bl. 1). In Paris wurde fie am 13. April vor Louis 
Napoleon empfangen und ging am 29. April nad) London (K. 8. 1862, 

Nr. 104, Bl. 1, Nr. 105, Bl. 1, Nr. 106, Bl. 1, Nr. 120, Bl. 1, 

Nr. 129, Bl. 1, Nr. 137, Bl. D. 

Der Handel Japans mit Europa und den übrigen fremden Staaten 

tounte ſich unter den angegebenen Umftänden nicht raſch Heben; doch famen 
im Jahre 1859 in den japanifhen Häfen 123 europäiſche und nordameris 

kanifche Schiffe mit einem Gehalte von 48,700 Tonnen au und es liefen 

aus 134 Schiffe mit einem Gehalte von 49, 055 Tonnen (G. M. 1860, 

239. Don den dein Fremdenverkepre it Japan, deſſen Küften Engländer, 
Franzoſen und Ruſſen forgfältig aufzunehmen fortgefahten find, geöffneten 
Häfen (©. 325) hat fi) Simoda auf Ripon feiner ſchlechten Rhede wegen 

als völlig unbrauchbar erwiefen; für Simoda fol Kanagawa auf Jeddo 
als Erſatz eintveten, vorläufig ift dafür aber das benachbarte Yokuhama 
(eit 1860) dem Handel erſchloſſen; die verſprochene Eröffnung Jeddo's 

ſelbſt ift Dagegen wieder auf unbeftimnte Zeit hinausgeſchoben worden 
(8. 3. 1862, Nr. 75, Bl. 1); auch Nigata an der Wefftüfte Nipon’s 
fand man zum Handelspfape nicht geeignet — es [oll dafür ein anderer 
Hafen an derfelben Küfte den Europäern eingeräumt werden; Hioga, das 

dem Bertrage nach im Jahre 1863 zugänglich wird, verfpricht mehr als 
alle bis jet genannten Häfen (ausgenommen Zebdo). Die Haupthändels, 
orte Japan's find aber gegenwärtig immer noch Nangafafi und valodade, 

*) Zu den Vereinigten Staaten wurde ſchon 1860 eine japanifche obſonditei inſtallirt 
(G. M. 1861, 241). 

)Ausfũhrliches über bie Handelsverhältniſſe Japan's findet man in bem (für China 
in biefer Beziehung ſchon angeführten) „Ausjuge aus ben Berichten ber commerciellen 
Mitglieder der preufifcpen Hanbelspolifichen Gpebitien“ (8. 8. 1862, Nr. 52, Dt. 2, 
Mr. 57, BL 2, Re 58, Bl. 2, Re. 73, Bl. 2, Re 75 Bl. 2, Re 76, 3.2, Ne 00, 
DL 2 und Ar. 95, 8. 2),' ’ 
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letzterer Hafen namentlich wichtig für die Verproviantirung der zahlreich, 
bier einlaufenden Walfiichjäger (G. DE 1860, 194). 

In Polyneſien find die Fidſchi-Jufelu'), deren König im Jahre 
1858 das Protectorat über diefelben der Königin Victoria autrug, (S. 329) 

durch die Verträge vom 12. Detbr. und 14. Dechr. 1859" britifches Eigen- 

thum geworden und der engliihe Gonful Prichard hat hen am 16. Dechy. 

deffelben Jahres Regierung und Rechtspflege der Inſeln übernommen; die 
Hauptftadt und der wichtigfte Handelsort dürfte Suwa an der Südküſte 

der Juſel Viti⸗Suwa werden (G. M. 1861, 235). Ju den politiſchen 

Verpäftnifen der Sandwich Infeln (S. 329) find feine bemerfenswerthe 
Veränderungen vorgefommen, doch ſcheint fich auf denfelben der franzöſiſche 

Einfluß dem britifhen und dem nordamerifanijchen gegenüber in der letzten 
Zeit nicht wenig gehoben zu haben. - 

Werfen wir ſchließlich noch einen Bid auf den weiten „großen Ocean” 
und auf feine politiſchen Verhäftwiffe, jo iſt nicht in Abrede zu_ftellen, daß 

das Bild, welches ſich uns heute darbietet, ein anderes’ ift als das vor 

zwei Jahren. Damals waren England und die Vereinigten Staaten die 

beiden Seemächte, welche fid) zum Kampfe um Die Herrſchaft über den 
Welthandel rüfteten und zwar ſchien die Union im Vortheil zu fein — 

Fraukreich ſtand, wenn auch nicht unbetheiligt und nicht als müſſiger Zur 

ſchauer da, fo doc) weit mehr im Hiutergrunde. Gegenwärtig iſt die Kraft 
der Union durch ihren Zerfall wenigftens zeitweilig gelähut und die Wag- 
ſchale Englands ihr gegenüber wieder ‚geftiegen. Frankreich aber hat feine 
Zeit nicht verloren, nimmt eine drohende Stellung zu Groß-Britaunien ein 
and beanſprucht auch feinen Theil an der Herrſchaft im Often, wo ſich die 

Intereſſen beider Mächte fo vielfältig kreuzen. 

\ Die Vereinigten Staaten haben, jo viel id) weiß, in den letzten 
Jahren feine Erweiterung ihrer Macht im großen Decan zu erreichen ges 

ſtrebt; ſchon tobte das Fieber, das bald ausbrechen follte, wenn auch faft 
unbemerkt in ihrem Innern. Die verſchiedenartigen Intereſſen der foger 

nanuten freien und der, Sflaven-Staaten fiegten zuletzt doch über Die ges 

weinjchaftliyen der ganzen Union, das Band zwifchen dem Norden und 
dem Süden derfelben wurde von den Sklaven-Staaten zerriffen und der 

begonnene Kampf nahm feinen Fortgang. "Mag num, wie nicht unwahrs 

*) Bergt. „die Bit oder Bü Inſeln im großen Ocean“ mit Karte in ©. M. 1861, 6771. 
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ſcheinlich iſt, der Norden fiegen oder aber auch der Güden feine Gelbft- 
fändigfeit erringen, Nord⸗Amerika if immer für längere Zeit aus feiner 

bisherigen Machtſtellung verdrängt. Behält der Norden die Oberhand, ift 

die Union in ihrem früheren Umfange wieder hergeftellt, ſo werden die, 
inneren Zuftände genug zu ſchaffen geben, um zu verhindern, daß der Ein- 

Muß nad) außen mit aller Energie geltend gemacht werde. Bleibt der 

Sonderbund beftehen, fo wird er von England, das aus feinen Gtaaten 
Baumwolle bezieht. und die Märkte derſelben mit britijchen Fabrikaten über 
ſchwemmit, unzweifelhaft anerkannt und -in einem gewiffen Abhängigfeitsver- 

häftniffe erhalten werden — in beiden Fällen aber ift, wie ſchon eben bes 
merkt, die bisherige Macht Nord-Ameriki’s bedeutend geſchwächt. Trotz 
der inneren Wirren aber und des Kriegslärmes ift der elektriſche Te 

legraph zwiſchen Californien und den fogenannten untern Stanten, 

zwiſchen San Trancisco und New-York vollendet und am 24. 

October 1861 der öffentlichen Benugung übergeben worden; er hat eine 
Länge von 500 dentſchen Meilen, ift mit vielen Schwierigkeiten ausgeführt 
worden und ein wahres Niefenwerf, das nur von der rufflichefibirifchen 

Telegraphenfinie von St. Petersburg bis zu den Geftaden des großen 

Dcean, wenn dieſe einſt vollendet ift, übertroffen werden wird. Durch diefen 

Telegraphen wird ber Handelöverfehr zwiſchen den Staaten am atlantifchen 
amd am großen Ocean fernen bazardipielartigen Charakter, der durch die 

Schwierigleit einer Berechnung der Marktzuftände- an der entgegengefeßten 
Küfte des Gontinents entftehen ‚mußte, verlieren und nicht nur ſolider, 

fondern auch, weil fiherer, lebhafter werden. - 
Durch Ameril 5 Schwäche verliert Groß-Britannien auf unbe— 

ſtimmte Zeit einen gefährlichen Nebenbuhler, den e8 von Jahr zu Jahr 
mehr zu fürdhten und der (©. 348) den engliſchen Erfolgen in merfantiler 
und politifcher Beziehung nicht ſelten hemmend in den Weg zu treten 

wußte; es behält freie Hand feine Pläne zu verfolgen und Hat Zeit, ehe 

Nord-Amerifa die frühere Kraft wiedererlangt, feine ſchon hie und da ſchwan⸗ 

fend gewordene Macht vom neuem zu befeftigen. Groß-Britannien hat in 
den legten Jahren nicht nur neue Erwerbungen an feiner Handelsftraße um 

-Afrifa nach Afien und Anftralien gemacht,”) fondern fih auch an- neuen 

Punkten im großen Dean feftgefeßt. Die Fidſchi⸗Jufeln find, wie 
*) Im Jahre 1861 wurde den Engländer das Gebiet von Lagos an ber Bai 

von Benin abgetreten und in bemfelben Jahre befegten fie die Guano-Infel Ichaboe an 
der Küfte des Namaqua-Lanbes, welche ber Gap-Golonie einverleibt wurde (6. 3. 1861, 395). 
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oben erwähnt, britiſche Beflgung; die Fanning-Inſel (dentiſch mit 

„American“ und WashingtonsInfel) im fogenannten Amerikaniſchen Poly« 
nefien“ (S. 327), einige Zeit hiudurch von den, Vereinigten Staaten als’ 
ihr Eigentum betrachtet, wurde vom englifchen Dampfer „Alert“ am 8. Be 
bruar 1861 im Namen der Königin Victoria in Befig .gerommen”). Auch 
in China erwarb England; wie ebenfalls bereits gemeldet, die Halbinfel 
Kanslun, welde dureh ihre geſundere Kuft für Hongkong jedenfalls von 
Bedeutung ift. 

Am thätigften aber if Fraukreich (S. 327 und 346) gewefen, feinen 

Einfluß und feine Macht in Oft-Aften_ und im großen Ocean, fowie auch 
an dem dahin führenden Wege in Dft-Wfrifa zu vergrößern. _ Bis vor 

‚wicht Tanger Zeit hatte es weder in Hintere Indien noch in China oder im 
indiſchen Archipel Befipungen; gegenwärtig aber kämpft es um Godin, 
ch ina, das einmal erobert nicht wieder aufgegeben werden dürfte, hat durch 
den Befinger Vertrag von Ehina alle ehemaligen Befigungen fatholifcher 

Miffionäre als ſein Eigenthum erhalten und wird nicht verfäumen im himms 
liſchen Reiche feften Zuß zu faffen, fowie durd fein als Deckmantel für 
andere, Abfihten dienendes Protectorat, über die Fatholifhen Chriſten im 
Dften an vielen Orten Eingang und Einfluß zu ſuchen und zu finden. 
Gegen Ende des Jahres 1861 bejegten die Franzoſen die Fleine Inſel 

Pulo-Condore, füdlic von Annam im chineſiſchen Meere gelegen, nicht 
vorübergehend, etwa nur für die Dauer des cochinchineſiſchen Krieges, fons 

dern um — wie e8 ſcheint — aus ihr eine wirkliche, bleibende Colonie 
Frankreichs zu machen. Pulo-Gondore, wo im vorigen Jahrhundert furze 
Zeit hindurch eine englifche Niederlaffung beftand, beherrſcht durch feine 
Lage in der Nähe der Mündung des Me-chong den Zugang zum Haupte _ 
handelsplatze Annams, Saigon, und einigermaßen auch das chineſiſche Meer, ' 
deffen Zugänge (©. 345) jedod) ganz in den Händen der Engländer find 

(8. 3. 1862, Mr. 26 Bl. 1, Nr. 29 Bl. 1). Der franzöſtſche Einfluß 
in Pefing und auf den Sandwich-Infeln ift bedeutend gewachſen; die 
oceaniſchen Colonien gedeihen und bilden von Neu-Ealedonien bis 
zu den Paumotur und Marqueias-Infeln beinahe eine zufammenhängende 

Linie von faſt 35N0 engliſche Meilen (circa 760 deutfche Meilen) Ränge, 

*) Die danning Zufel liegt etwa unter 30 48 N B. und unter 176040° D.8. 0. Bereo, 
hat gutes Trinkwaſſer und ift reich an Cocognüſſen, aus welchen Del zum Export gepreßt 

wird (&. 328; vrgl. auch G. M. 1859, 173 aund 176); yon politiſcher Bebeutung ſcheint 
fie nicht zu fein. i ö 
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welche fih von W. nad O. durch den großen Dkean erſtreckt und die 

Handelsftragen von dem N. nad) den ©. deſſelben durchſchneidet und über 
wacht („Unfere Tage” I, 645 und IM, 437). Außerdem find in Aſien 

Syrien, in Afrifa Negypten und Madagascar und in Amerika der 
Iſthmus von Panama diejenigen Gebiete, denen Frankreich feine bes 

fondere Aufmerkfamkeit widmet und in welchen fich feftzujegen es ihm nicht 
an Verlangen fehlt. 

Belgien endlich läßt gegenwärtig die öſtlich von Neu⸗Guinea gelegenen 
Inſeln der Salomon-Gruppe, namentlich) in conimercieler Beziehung, 

unterſuchen und ſoll die Abficht haben, hier eine Handelsfactorei anzulegen 

(G. M. 1862, 36). Belgien kaum aber, wenn es fd) auch bleibend feſt- 
feßt, feinen Anſpruch auf irgend eine politiſche Bedeutung machen. 

Zum Schluß noch einige Worte über die für den Welthandel jo ber 

dentungsvollen Schifffahrts-Ranäle von Suez und Panama. Die na— 
mentlich für’ Frankreich wichtige Vollendung des Suez- Kanal (©. 346) 

ſcheint wirklich in nächfter Zukunft bevorzuftehen; denn trogdem daß die 

Pforte auf Drängen Englands im Jahre 1859 die Fortſetzung der Arbeiten 
verbot und möthigenfalls ſogar durch Waffengewalt zu verhindern befahl, 

" ging der Bau, deffen Weiterführung auch im Jutereſſe des Vicefönigs von 
Aegypten lag, ruhig. feinen Gang fort; im Jahre 1861 nahm der Vice 

fönig Said-Bafca für 90 Mil. Fr.- Suez-Kanal-⸗Aetien, was ihn verane 
Iaßte zur Befcpfeunigung des Unternehmens alles in feinen Kräften Stehende 
aufzubieten. Daß am Kanal eifrig gearbeitet wird fteht feft, in welchem Maße 
«8 aber gefchiebt, ift uns ſchwer anzugeben, da die Nachrichten einer und 
derfelben Zeitung einander widerfprechen. So meldet die K. 3. (1862, 

Nr. 21 Bl. 1) daß unter Leitung erfahrener Ingenieure 2000 Europäer 
und 10,000 Araber an der Vollendung des Niefenwerkes arbeiten, jagt, 
aber (Nr. 68 Bf. 1) fpäter, daß es Said-PBafcha endlich gelungen fei, die 
Zahl der einheimifehen Arbeiter auf 2500 (ein Viertel von 10,000) zu 
bringen. In demfelben Blatte Nr. 70, Bl. 1 heißt e8 fogar, der Bice- 
fönig habe, um den ihm oft läſtigen Reclamen der europäiſchen Gonfulate 
zu entgehen, alle abgejchloffenen Eontracte mit fremden Beninten und Ar— 
beitern annullirt und Nr. 87, Bl. 1 berichtet dennoch, die Suez-Kanal- 
Arbeiten würden eifrig fortgefept. Der dem Siecle entnommene, in der 
Rig. Hand.Ztg. 1862 (Beilagen Nr. 25, 26 und 27) abgedrudte Auffag, 
über den Suez -Kanal, defjen Verfaſſer die Eröffnung deffelben in das 
künftige Jahr 1863 feßt, ſcheint alles zu vofig zu ſehen. 
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Weit weniger günftig flieht es mit dem baldigen Zuftandefommen des 
interoceanifhen Banama-Ranales aus, troßdem daß immer nod) neue, 
Linien gefucht und gefunden werden; M. Wagner giebt der Linie zwifchen 
der Limon-Bai und dem Golfe von Panama entfhieden den Vorzug vor 
allen übrigen zum Kanalbau projectirten Richtungen und hält hier die Aus— 

führbarfeit eines Scyleufenfanals für „ſicher“ erwieſen (G. M. 1861, 79 ff. 

und Ergänzungsheit 5, 1861 „Beiträge zu einer phyſiſch⸗geographiſchen 
Skizze des Iſthmus von Panama,“ mit Karte). Wie wichtig der Kanal 

wäre geht ſchon daraus hervor, daß der Verkehr über die Landenge auf 
der Eijenbahn von Aspinwall nad Panama (aud was den Waarentrand- 

port betrifft) befländig zunimmt und für den Welthandel ſchon von Ber 
“deutung geworden ift. 

In den handelspolitiſchen Verhaͤltniſſen des Welthandels und fomit 

auch in denen des großen Oceans ſehen wir alfo in wenigen Jahren die 
frühere Macht Nord Amerifa’s geſchwächt, die England’s dadurch wieder 
gewachſen und das früher unbedeutendere Gewicht Frankreichs zu großer 
Geltung gefommen ; an eine Rivalität. Rußland’s mit Frankreich, England 
oder felbft mit den Vereinigten Staaten auf dem hier betrachteten Gebiete 

ift aber bis jetzt noch nicht zu denken. 

E N ®. Gerſtfeldtꝰ). 

*) Der veichbegabte Berfffer (hub. in Dorpat 1845-49, zulett Dberehrer am Reale 
> gpmmaflum zu ige) IM leider am 4. Juni b. 9. am einem fidh thfd; entwidelnben Lun- 

genleiben gefiorben, zu dem er den Grund auf feinen weiten Reifen gelegt hatte, 
- D. Red. 
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Iwan Poſſoſchkow. 
Erſter Artikel. 

Mn hat in nenerer Zeit wohl hin und wieder den Verſuch gemacht, 
neben der Geſchichte des ruſſiſchen Stunts die des ruſſiſchen Volkes 
zu ſchreiben: mur iſt für letztere feider ſpärliches Material, Denuoch ift in 

unferem Jahrhundert, in welchem die Gefelkfepaft, die geiftige Atmofphäre, 
das Leben und Weſen außerhalb des Stantes vielſach mehr als früher zur 

Geltung fam, das Herbeiſchaffen manches foftbaren hiſtoriſchen Materials 
gelungen, von deifen Dafein als hiftorifches Material frühere Zeiten wenig 

Ahnung hatten. Waren es früher die Stantsactionen, welche für den Hi— 
ftorifer im Vordergrumde ftanden, fo ftehen heute die ſocialen Entwickelungen 

als Gegenftände der Gefchichtöbetrachtung mindeftens gleichberedhtigt weben 
ihnen; legte man früher faft ausſchließlich Gewicht auf Kriege und diplo- 

matifchen Verkehr, fo beachtet man jegt mit faft gleicher Aufmerkfanfeit 

Religion, Wiſſenſchaft, Kunft, Literatur, Wirthſchaft; war die Geſchichte 
feüher eine Gallerie berühmter Perfonen, fo hat fie ſich jept zu einer Ber 

trachtung der Erfheinungen in den Maffen erweitert, Mit der Aufklä- 
rungsliteratur in Frankreich und England, mit Boliugbrofe und Voltaire 

‚ beginnt dieſe freiere, grandiofe Wahl der Objecte für die Geſchichtsbe—⸗ 

trachtung, aber die Fortſchritte darin find bis in die neuefte Zeit langſam 
genug geweſen. Erſt Hiftorifer wie Schloffer, Tocqueville, Buckle haben 
mit Vorliebe fogenannte Nebengebiete mit dem Bewußtſein hiſtoriſch bes 

Valtiſche Monatafgrift. 3, Jahrg. Bd, VL, fd. 6 
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trachtet, daß fie dadurch der Geſchichtswiſſenſchaft neue Provinzen Hinzu 
eroberten. Das find einzelne Errungenſchaften, aber man ift fi der Mer 

thode folden Fortſchritts wenig bewußt, weil wir weder eine ausreichende 
‚ Theorie noch eine Geſchichte der Geſchichte befipen. 2 

Zn Betreff der ruſſiſchen Geſchichte find einzelne mehr oder minder . 
gelungene Verſuche gemacht worden außer den Staatsactionen die Entwicke- 
dungen innerhalb der Gejellichaft zu beleuchten. Dahin gehören die Unter 
ſuchungen Schtſchapows über den Raskol, dahin mande Darftellung Kor 

flomarows, und namentlid) die Zeit, wo der Staatsgedanfe in Rußland 

während des 17. und 18. Jahrhunderts mit großer Energie den anderen 
Kategorien hiſtoriſchen Lebens gegenüber oder zur Geite titt, will, um voll- 
kommen verftanden zu werden, nach diefen beiden Seiten hin betrachtet fein. 

Die Kenntni der Bühne trägt zum Verſtändniß der handelnden Perfonen 
bei und umgefehrt: es gilt nicht bloß die Geiftesrichtung und Thätigfeit 
Peters des Großen zu kennen, fondern auch den Stoff, an dem ſich diefe 

gewaltige Kraft verfuchte. Und noch mehr. Diefer Stoff, der zum Theil 
fo merkwürdig gefügig fid) gezeigt hat, er war nicht fo ganz paffiv, als 

man beim Leſen der officiellen Geſchichte wohl zu meinen verſucht ift, die 
Eigenfchaft der Anetbarkeit nicht fo hervorragend, als die Gelbftthätigkeit 

dieſes Bolfes, das bald den modernen Staatsgedanfen förderte, bald ihm 
mit aller Zähigfeit des Nationalgefühls, mit aller Hartnädigfeit des Feft- 

haltens am Herfommen fidh entgegenftemmte. Beide haben vecht: der preu- 

Bifche König Friedrich Der Große und der ruffifche Bauer Iwan Poſſoſchlow. 

Erfterer fagt von Peter dem Großen: „il travaillait sur sa nation coinme 
de l’eau forte sur le fer“, und Poſſoſchkow äußerte einmal: „Unfer Monarch 
zieht mit etwa zehn Menfchen den Berg hinan, und den Berg hinunter 
ziehen Millionen: wie fol da feine Sache gedeihen 2") 

So gewaltige Entfcheidungen, welche die Frage vom Orient und Der 
eident, vom Gegenfaß des Nationalen und Kosmopolitifchen betrafen, mochten 

nicht immer fih in fo fehroffen Alternativen bewegen. Das Volk, um 
deffen Geſchicke es ſich handelte, hat eben deshalb dauernd weder für das 

Eine nod) für Das Andere fich entſchieden und if in gewiffem Sinne incon- 
fequent gewefen, wenn man das hiftorifche Xeben, die Eutwicelung, den 

wuchtigen Kompf der alten und neuen Zeit fo bezeichnen will. Daſſelbe 

Volk, welches in kurzer Zeit eine große Zahl Fremdwörter in feine Sprade 

Voſſoſchkows Schriften Herausgegeben von Pogodin, Moskau, 1842, ©. 95. 
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aufzunehmen fähig war, hat oft genug die ausländifche Bildung voll Ver 
achtung- von ſich weifen wollen und gegen das Bartſcheeren proteftirt, da 

es doc) das Tabalſchnupfen annahm. Es hat in den durchgreifenden Res 

formen Peters einen Verrath an der Nation, in der Einführung der Staats, 
maſchinerie, die im Weſten üblich war, die Ankunft des Antichriſts erkennen 

wollen, und iſt doch andererfeits den hochfliegenden Plänen Peters gefolgt, 
ja hat fie durch feine Gefügigkeit und Anftelfigfeit gefördert, und wenn es 

auch hier und da Halb naiv Halb verramt fih den Einfläffen vom Weften 

hat entziehen wollen, jo hatten doch letztere Erpanfivfraft genug gezeigt, um 
alle Schranfen des Vorurtheils uud Aberglaubens zu durchbrechen. 

Alle diefe erwähnten Für und Wider mögen felten in fo eigenthüm—- 
licher Miſchung vertreten fein, als in dem Bauer Iwan Poſſoſchlow, defien 

Schriften die [häpenswertheften Beiträge zu einer Geſchichte der geiftigen 
Atmofphäre in Rußland liefern. Wir begegnen hier dem Typus der Fort 

ſchrittsſtimmung unter Peter dem Großen, der, bei aller Einficht in die 

Notäwendigfeit von Reformen überhaupt, eiferfüghtig über dem Erhalten 
der Nationalität wacht und deffen Stichwort in den Worten ausgedrüct 

iſt: „Die Deutfhen find viel weiter als wir in den Wiſſenſchaften, aber 

die Unferen find an Wiß, Gott fei gedankt, nicht fahlechter als fle, und fe 

ſchmähen uns ohne Grund und Urſache.“) 

Bir Haben mr ſpaͤrliche Notizen über das Leben Poſſoſchkow's, und 
dieſe verdanfen wir feinen Gehriften. Es geht daraus wenigftens ſo viel 
hervor, daß er ungefähr 1670 geboren fein mag und ein Landınamı war. 

Ein durd gefunden wirthſchaftlichen Sinn und unermüdliche Thätigfeit er- 

worbenes Vermögen, fo wie die durch mannigfaltige Geichäftöverhältniffe 
und wiederholte weite Reifen erworbene Erfahrung fepten ihn in Stand, 

fein Urtheil Über die rechtlichen, wirthſchaftlichen, geiftfichen und militäͤriſchen 
Zuftände Rußfands in jener Zeit abzugeben und felbft mit hohen Würdens 

trägern in Berührung zu fommen. Eine eigenthümliche Schreibfeligfeit 

zeichnete ihn aus. Wir wiffen von fünf Schriftftücden, die wir in gewiſſem 
Sinne far ſämmtlich puliciftiih nennen können, infofern fie Staats- 

angelegenheiten betreffen, die indeffen nicht für die Oeffentlichkeit beftimmt 
waren. Die umfaffendfte Schrift if: „über Armuth und Reichthum,“ ein 
Memoire, das in den Jahren 1721--24 entftand und für den Kaifer bes 
ſtimmt war. Es ift zum erfienmal von Pogodin nach zwei Handichriften 

) A. a D, 6 27. 
6* 
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gedruckt worden und wird wohl auch Hier und da in der ruſſiſchen Ger 

' ſchichtsſchreibung citict, ohne daß die ganze Bedeutung davon bisher in das 
echte Licht gefegt worden wäre, Bereits 1704 ſchrieb Poſſoſchkow ein 

an den Bojaren Fedor Alexejewitſch Golowin gerichtetes Gutachten über 
die Kriegsangelegenheiten (o paraoms nosezenin) und [don früher ſcheint 

ex, 1700, ein Finanzproject geliefert zu haben, deffen in dem an Golowin 

gerichteten Memoire gedacht wird (S. 282); 1708 wurde fein Sohn auf 
Befehl des Kaifers zur Ausbildung ins Ausland gefchiet, und dieſes gab 
ihm Veranlaffung eine „väterlihe Ermahnung“ an denfelben zu richten, 
die übrigens nicht dativt ift. Endlich giebt «8 noch einen Bericht Pos— 

ſoſchlows an den Metropoliten Stephan Zaworsfi, ebenfalls ohne Datum, 

Diefes ift die ſchriſtſtelleriſche Tpätigfeit eines Mannes, der in eigenthümz 
licher Weife zwiſchen Staat und Geſellſchaft vermittelt, einestheils befangen 

ift in den Vornrtheilen der alten Zeit, anderntheils gegen die beftehenden 

Zuftände mit einem Eifer zu Felde zieht, der daran erinnert, Daß es das 

Zeitalter der Aufflärung ift, in welchem feine Schriften entftchen. 

Bir wählen zum Gegenſtande unferer folgehden Betrachtung die 
„väterliche Ermahnung“ Poſſoſchklows an feinen Sohn. Sie ift wie die 

anderen Schriften ein Zeugniß für den praktiſchen Verſtand, das tiefe re— 
figiöfe Gefühl, die Unterthanentrene und Vaterlandsliebe diefes Mannes. 

Sie enthält Winke über den Deutſchenhaß Poſſoſchkows und läßt doch die 

Auerkennung der weſtlichen Bildung durchblicken. 
Das Schreiben beginut zärtlich und warm mit einem Hinweis auf den 

Zwei der Reiſe in die „Uropiſchen“ (europäiſchen) Läuder und mit dem 
. Bunfd den Sohn vor Fehltritten zu bewahren. Wenn der Sohn diefe 
Ermahnungen Häufig leſen und darnach thun werde,fo würde er damit 
Gott wohlgefallen und dem Zaren und feinen Aeltern. Wahrheit, Liebe, 

Barmperzigfeit, Milde und Reinheit feien die Zierden der Seele; ohne fie 
fei der Menſch ein Feind Gottes. Zunächft jei nad) dem R che Gottes 

zu trachten, weil diefes das eigentliche Vaterlaud der Menſchen fei, wäh 

rend fie Gäfte uud Fremdlinge fein auf Erden. Eine große Anzahl von 

Bibelftelen bekräftigt diefe Ermahnungen und bezeugt die maͤtkwürdige 

Bibelfeftigfeit Pofleichfens. Eine folche ift um fo mehr zu Gemundenn, als 
jene Zeit dazu ſehr wenig Analogien aufzuweifen gehabt haben njag. Im 

dem Sendſchreiben an den Metropoliten Stephan Jaworski verbireitet ſich 
Poſſoſchtow ſehr umſtändlich über die Unwiſſenheit feiner Standesgenoffen 
in Saden der Religion und Kirche, was der hriftlichen Kirche fin Ver⸗ 
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häftnig zum Islam fehe großen Schaden bringe. In Moskau wiffe kanm 

der hundertfte Menſch, was eigentlich die vechtgläubige Kirche und was Gott 

fei, worin Gottes Wille beftände und wie man feben folle; und was endlich) 

gar die Randiente betreffe, fo fei das noch viel ſchlimmer, indem es ſchwer 

fein dürfte aus zehntaufend Menſchen auch nur Einen zu finden, der von 

diefen Dingen einen Begriff habe (S. 308). Poſſoſchlow hat anf diefen 
geiſtlichen Theil diefes feines Ermapnungsichreißens augenfcpeinfich viel Ger 
wicht gelegt, da er an einer anderen Stelle (S. 18) daſſelbe als Schul— 

buch einzuführen empfiehlt, indem es ausführliche Vorſchriften enthalte, 
wie man fid) zum geiſtlichen Stande vorbereiten, den Unglauben und die 

Ketzerei ausrotten helfen, wie man Gott lieben, zu ihm beten und feinen 

Willen thun ſolle. 

Nach dieſer Einleitung über religiöſe Fragen wird auf die Untertha— 

nentrene Übergegangen. Der Sohn folle daran denfen, daß er der Knecht 

des Zaren fei, der ihm mit der Sendung ins Ausland nicht eine Strafe 

auferlege, fondern eine Güte erweife. Zwiſchen dem Wiffen und dem Nicht 
wiffen ſei eine hohe Schranfe und deshalb müffe man die theure Jugend⸗ 
zeit zum Lernen ausbenten und nicht eine Stunde in unnigem Spiel und 

Tand vergenden. Ein verlorener Tag, eine verlorene Stunde fei in Ewig- 

feiten nicht wiederzuerſtatten: es fei nichts theurer als die Zeit. Diefer 

wirthſchaftliche Sinn PBoffofhfows if vielleicht das Ausgezeichneifte an ihm 
und verdient um fo, mehr Beachtung als das „Ume is money“ damals 
wohl noch weniger in das allgemeine Bewußtſein übergegangen. war als 
heutzutage. Indeſſen will ſich mit diefer Strenge gegen Zeitverfchwendung 
der Stundenpfan nicht ganz veimen, den Poſſoſchkow für feinen Sohn ent 

wirft. Da ift alles in vollen Stunden angefegt: für das Aufftchen, Waſchen 

und Ankleiden 1 Stunde, für das Gebet 1 Stunde, für die Grammatik 

2 Stunden, für die übrigen Wiffenfchaften 3 Stunden, für das Erwarten 

des Mittagsefjens 1 Stunde, für das Eſſen 1 Stunde, für das Spazieren- 

gehen nad Tiſche 2 Stunden, für Nachmittagsſtudien 3 Stunden, das 

Abendeſſen 1¶ Stunde, das Abendgebet 1 Stunde, das Schlafen 8 Stunden. 
Im Beften finden wir für jene Zeiten Doch ein größeres Bewußtfein von dem 

Werthe der Zeit. Zu dem „Reglement wie Mein ältefter Sohn Friedrich 
feine Studien zu Wufterhaufen haften foll,“ das‘ 1721 der preußifche 
König Friedrich Wilhelm I. entwarf, ift für das „geichwinde und hurtig 
anziehen und fid “propre walchen, ſchwänzen und pudern und Das Gebet 

‚eine Vierthel Stunde” angejept, und an einer anderen Stelle heißt es: „In⸗ 
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deß er ſich Fämmen und einſchwaͤnzen läßt, ſoll Er zugleich Thee und Frühe 
ſtück nehmen, daß das zugleich eine Arbeit ſei, und muß dieſes Alles vor 
halb fieben Uhr fertig fein,” und noch anderswo: „um drei Vierthel auf 

elf Uhr fol er ſich das Geſichte geſchwinde mit Waſſer und die Hände 
mit Seife waſchen“ und dgl. m.*). 

Die Wiffenfhaften follen nach der Anſicht Poſſoſchkow's nicht als 

Selbftzwe getrieben werden, ſondern als Vorbereitung auf den Staats- 
dienft. Zu dem Zwecke foll der Sohn die deutfche, auch ganz befonders 
die franzöſiſche Sprache fernen und in diefen fremden Sprachen die Arith— 

metif treiben. Dieſe feptere fei die Thüre und die Grundlage zu allen 

mathematiſchen Wiffenichaften. Die Mathematik enthalte die Geometrie, 
die Architektur und Die Fortifieationswiſſenſchaft, Die Erdfunde, Kartenkunde, 
die Kunft des Kompaſſes und die Aſtronomie. Nicht um Ingenieur oder 

Seemann zu werden folle der Sohn diefe Fächer fhudiren, fondern für den 

Fall, daß der Kaifer ihm eine Anftellung zuweifen wollte, wo er folder 
Kenntniffe bedürfte. Namentlich beim Feftungsban jei es von der größten 
Wichtigkeit, daß Einheimifche darin bewandert wären, weil ein ausfändifcher 
Ingenieur bei der Befeftigung irgend einer Stadt oder eine Flockoens, oder 
bei der Belagerung feindlicher fefter Pläße leicht ungewiſſenhaft fein könnte, 
wo denn der Sohn durch gründliche Kenntniſſe, durch ſcharfen Verftand 

und techniſche Fertigleit jedesmal Hinter die Wahrheit würde kommen können. 
Wenn der Ausländer ſchlau und tückiſch ſei, jo könne er ihn entlarven und 

wuüͤrde vom Kaiſer Lob, Ehre von feinen Lundslenten einernten. 
Diefes Mißtrauen gegen die Ausländer ift allerdings charakteriſtiſch. 

Während Poſſoſchkow an vielen Stellen die Deutſchen als nachahmungs— 

mürdige Muſter bezeichnet, ihre Wirthichuftlichfeit, ihre Handelöpoligei, ihre 
Sparfamfeit nicht genug zu rühmen weiß (S. 71), wünſcht er doch, Rußs 

land möge ſo unabhängig wie möglich vom Auslaude daftehen und ſich von 

ansländijher Sitten, von ausländiſchen Waaren u. f. w. emancipiren 
(©. 120). Er giebt zu, Daß man ausländiſche Arbeiter ins Land berufen 
und ihnen günftige Bedingungen bieten müſſe, aber er lehut ſich Dagegen 
auf, daß man den ruſſiſchen Arbeiter jo gering achte (S. 145). Er will 
lieber mauche Waare, wie z. B. Soldatentuch, im Lande nit größeren Uns 

foften produeiven, als das Geld dafür ins Ausland gehen laſſen (S. 127). 

Es find Grundfäge des Mercantilfyftens, die hier. zu Tage kommen, aber 
daneben die nationale Giferfucht, die dem Fremden Selbſtſucht und Tüde 

*) fi Preuf, Sriebeich der Große, Berlin 1832 1. 19 ff. 
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zutrant. Man müfe den Stolz der Ausländer brechen, fagt er einmal, 
und lieber das Geld ins Waſſer werfen als 3. 2. für ausländifhe Ger 
tränfe ins Ausland gehen laſſen (S. 137). Die Ausländer verlangten 
für ihre nichtigen Wanren hohe Preije und wollten den Werth der ruffle 
ſchen Waaren nicht anerkennen; fie erlaubten ſich wider alles Recht deu 

Werth der ruſſiſchen Münzen zu beftimmmen, was gegen alle geſunde Ber- 

munft fei und die Hoheit des ruffiichen Staats verletze (©. 123). Ja er 

geht fo weit zu fügen, die Ausländer hätten in Rußland cin Loch gemacht, 

durch welches fie ganz genau den Zuftand des ruſſiſchen Staats umd der 
ruſſiſchen Induſttie fehen könnten, diejes Loch fei die Poft, die dem Laude 
viel Unheil bringe, weil die Ausländer nun ‚alle Preife wüßten und den 

Umfang der Waarenvorräthe fennten, aljo die beften Conjuncturen ber 
müßten und reich würden, indeß die Ruſſen arm blieben. Man müſſe jeden. 
falls diefes Loch zuftopfen, die Poſt vernichten, ja ſelbſt reitenden Voten 
von Privatperfonen das Handwerk legen (S. 279). Nie und nimmer dürfe 

man fih auf die Ausländer verlaffen und namentlich ihnen Feine Liefer 

rungen von Munition uud Waffen auftragen, weil fie in verrätheriicher 
Abſicht ſchlechte Dinge lieferten (S. 285). Und zulegt fönnten die Ruſſen 
ja alles eben fo gut machen als die Deutfchen, die Nuffen hätten ganz 

eben folche Hände wie die Deutſchen, feien Menjchen wie fie, ‚die doch auch 
nicht vom Himmel herabgefommen wären (©. 282) u. |. w. 

Und allem dieſem gegenüber die Thatfache, daß der Sohn im Aus— 
fande ftudirt, die ausläͤndiſchen Wiffenfhaften ſtudirt und dort in ziemlich 
ausländifcher Weife Ieben foll. Boris Godunow hatte Lehranftalten nad) 
dem Mufter der ausländiſchen in Rußland errichten wollen, hatte aber die 

ganze Geiftlicjkeit gegen ſich gehabt, welche meinte, „ihr Rand wäre weit 
und. groß, einig in der Religion, Sitte und Sprade: würden die Mos— 
fowiter andere Sprachen und Zungen Ternen, dürften großer. Zant und Uns 

einigfeit unter ihnen entftehen und dadurd) von ihrer aften griechifchen Re— 
figion abfallen und des Landes Untergang daraus folgen""). Der Pope 
Laſar hatte den Zaren Alexei Michailowitſch ſtreng um deswillen getadelt, 

daß „an feinem Hofe weile Philofophen feien, welche die Gebilde der Erde 

und des Himmels. erflärten, ja fogar die Schweife der Sterne mit Ellen 
zu meſſen ſich anmaßten"*). So hatte es einen Zwiefpaft gegeben zwiſchen 

*).S. anopz, Pycexik pacsorz crapooöpaaersa, Kasans, 1869. 98, 

**) fi ebenbafelöf, S. 94. 
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der. Regiernng, welche den Werth der weſtlichen Bildung erfennend, ein 
Benfter ua Europa durchbrechen wollte, wie Puſchlin jagt, und den Maſſen, 
die in Einfeitigfeit und Starrfinn jede Berührung mit audländiſcher Bit- 

dung ſcheuten und „alle fremde Nationen paganiſche heißen,” wie Buſſow 
ſagt. Merfwürdig, wie diefe beiden Richtungen in Poſſoſchkow vertreten 

find. Er ftand der modernen Staatsmaſchine nahe, hatte wie aus ©. 153, 

213 und 268 hervorgeht von der Regierung Aufträge erhalten, war Zeuge 

gewejen der Siege und Niederlagen im ſchwediſchen Kriege und glühte vor 

Ehrgeiz Rußlands Macht fich fteigern, fle über die Nachbarländer trium- 
phiren zu fehen. Auf feinen Reifen, in feinen Gefdhäftsverbindungen hatte 
er vielfach Gelegenheit gehabt ſich mit den Vortheilen und Nachtheilen der 

fremdländifchen Elemente in Rußland befannt zu machen, und wenn er 

auch oft genug das Ausland mit feinen Vaterlande vwergleichend dem erfteren 

den Vorzug giebt, fo ift doc) feine fehriftftellerifche Thätigfeit zum guten Theile 

wie eine Verwarnung an feine Landsleute, das feidige Spruͤchwort: „es ift 
nicht von weitem her“ praftifch zu machen. 

Um fo merfwürdiger iſt e8, daß er feinem Sohne empfiehlt Bis zu 
einem gewiffen Grade die Vergnägungen und Gebräuche der Ausländer 
mitzumachen. Er ſchreibt ihm, er möge zur Erhohung und Auffrifchung des 
Geiſtes ſich junge Leute aus guten Häufern zum Umgange wählen, die 

Komödie und die Oper befuchen, Cavaliersübungen anftellen d. h. fechten 

und ſchießen, ein Roß tummeln und zu Pferde mit der Büchſe um— 
geben lernen. 

Hin und wieder fehen wir Poſſoſchkow in feinen Schriften gegen Lu— 

therifche und Römiſche eifern. Seinen Sohne indeffen prägt er Toleranz 
ein, indem er ihn auffordert namentlich an Zefttagen der Armen. zu gedenken 

und zu diefem Bwede eine befondere Sparbüchſe einzurichten. Wenn er 
dann einem Arreftanten oder einem Krüppel oder Elenden, der von Hunger 

und Blöße leide, begegne, fo folle er ihm ohne auf die Nation oder das 

Glaubensbekenntniß Rüdficht zu nehmen, Almoſen reichen und damit den 

Feiertag heiligen. An Sonn und Feſttagen folle der Sohn von allen 
Studien ausruhen und ſtatt defjen ſämmtlichen Gottesdienften beiwohnen, 
die heilige Schrift fefen und den Katechismus lernen zur Befeftigung im 

Glauben. Einzelne Schriften namentlich des Alten Teftamentes werden 
befonders empfohlen. 

Bor dem. übermäßigen Trinfen warnt der Vater den Sohn ſehr drin— 

gend; es fei Dies ein Feind, der auf den breiten Pad des Verderbens 



Zwar Poſſoſchkow. 89 

feite, den man fliehen müffe, weil Diefe Leidenfchaft gleichzuachten wäre mit 

dem .geiftigen Tode. Wer ihr anheimfalle fei zu den Wiſſenſchaften nicht 
mehr tauglich und noch weniger fähig das Geelenheil zu erlangen. Das 

gegen folle der Sohn feinen Augenblick vergeffen, wie gnädig ihn die Vor— 
fehung auf der fangen Reife nach Holland beihügt habe vor Miubern, 

Schiffbruch und dgl. m. Der wahre. Schub fomme ftets von Gott, deſſen 
Auge über den Geſchicken der Menſchen wache. 5 

Im Umgange mit Menſchen folle der Sohn höflich, freundlich und 

nachgiebig fein uud von aller Hoffahrt fih frei erhalten. Wenn er einen 

Sprachlehrer miethe, fo jolle er die größte Vorſicht anwenden, damit er 
nicht irgendivie bon Demfelben beftopfen würde, ° Mit Geld müſſe man vor« 

fihtig fein und deshalb folle, außer den ihm mitgegebenen ruffiichen Ber 

gleitern Niemand von dem Gelde, das er bei fich habe, etwas willen. Jeden» 

falls müßten die Einnahmen und Ausgaben genau angeſchrieben werden. 

In den Ausgaben wird empfohlen Maß zu halten. Wegen der großen 
Entfernung könnten die Gelbfendungen vielleicht bisweilen etwas verfpäten, 
und da könne es leicht geſchehen, daß eine voreilig gemachte Ausgabe Geld» 
verfegenheit zur Folge hätte, was im fremden Lande fehr fatal wäre. 

Dem Sohne werden zum Unterhafte angewiefen 100 Jefimfi monatlich, 
oder 150 Gulden, was „bei den heutigen theuern Wechfelcourien” 90 Rubel 

bettage; fomit hatte der Sohn jährlich über 1000 Rubel zu verzehren, 

und dies Tißt auf ziemlihen Wohlftand des Vaters ſchließen. Auf S. 123 
der Schriften Poſſoſchlow's wird recht ausführlich das Verhältniß des 
ruſſiſchen Geldes zum ausländiihen beſprochen. Dort klagt Poſſoſchkow 
naͤmlich ſehr eifrig über das Steigen der Preiſe auf ausländiſche Waaren: 
1 Pud Kupfer habe früher 3 Rubel gekoſtet und koſte jept 8 Rubel, 1 Pub 

Blei früher 3, jept 6 Rubel, Jefimti Hätten früher 18 Altın (54 Kopeken) 
gegolten und jet müfje man 8 Griwnen (80 Kopelen) dafür zahlen. 

Offenbar hängt eine ſolche ungünftige Veränderung mit Verſchlechterung 
der Münze zufammen, weldhe allerdings während Der Regierungszeit Peters 
des Großen wiederholt ftattfand. Die Verhältnifje dieſer Müngverjchlech- 
terung entſprechen fo ziemlich jenem Steigen der Preife auf ausländiſche 
Waaren, das den Poſſoſchkow fo jehr in Harniſch bringt, obwohl es offenbar 
nicht ſowohl ein Steigen der Preife auf ausländiſche Waaren als ein in 

der Natur der Sache liegendes Sinken der ruffiichen Valuta genannt wer« 

den muß. Nach den Ufafen vom 14. Februar 1718 und von 19. April 1719 

galt der volle Rubel nur 42, Stüber, während er im Jahre 1633 den 
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Werth von 100 Stübern gehabt hatte, und aus einem Pud Kupfer wurden 

anfangs 12, ſpäter aber 40 Rubel Kupfermünze geprägt. Wenn auch 
diefe Finauzmaßregeln jüngeren Datums find als die Remeſſen des alten 
Poſſoſchkow an feinen Sohn, der ja 1708 nad) Holland veifte, jo mag die 

Werthverringerung der Kopefen (nut Ufas vom 11. März 1700 und 20. 

Auguft 1706 und a. m. auf den ungünſtigen Wechſeleours, deſſen Pos— 

ſoſchtow erwähnt, Einfluß gehabt Haben”). Um 1000. Rubel vom Jahre 

4708 mit 1000 Rubeln heute zu vergleichen, mag es hinreichen zu erwähnen, 

daß ein Tſchetwert Roggen -im Jahre 1701.50 Kopefen galt (S. 279), 
während es heute 3—4 Rubel koftet. Auch der Tagelohn von 5 Kopefeu, 

deſſen Poſſoſchlow an einer anderen Gtelle (S. 145) erwähnt, deutet därs 

‚auf hin, daß man den Werth eines Rubels von 1708 dem Werthe von 

6-8 Rubeln von heute gleichftellen kann. Somit bezog denn der rulfiihe 

Student in Holland einen ſtattlichen „Wedhlel“ von Haufe, hatte aber aller 
dings zwei Begleiter zu unterhalten.  Nady Vorichrift- des Vaters foll der 

- Mittagstiih für 3 Perjonen nicht: mehr foften als 15 Stüber für jede, 
alſo 45 Stüber für alle drei, ebenfo das Abendefien zu 10 Stüber für 

jede Perfon, alſo 30 Stüber, macht 75 Stüber für den Tag und, wie der 

genau rechnende Pofiofcjfow ‚bemerkt, monatlid) 2287 Stüber, den Monat 

zu 30%, “Tagen gerechnet. 5000 Stüber machen 150 Gulden, woraus 

hervorgeht, daß 33%, Stüber auf den Gulden fonımen, jo daß jene 2287 

Stüber in runder Summe 70 Gulden machen. Ferner bewilligt der Vater 
in dem Budget für den Sohn 390.Stüber oder ungefähr 12 Gulden füt 

. Getränfe, welche den ehvaigen Gäften vorgejegt werden jollen, eine Summe, 
die wahrſcheinlich hinveichte, um die Honneurs eines anftändigen „Corpse 

burſchen· zu machen amd Die zugleich von ruſſiſcher Gaſtfreundſchaftlichteit 
zeugt. Für Kleider, Hüte, Perrüden, Strümpfe, Schuhe, Fauſthandſchuhe, 

Wäaͤſche und fonftige einigkeiten find 50. Gulden monatlich) auögeworfen, ſo 

daß der Reſt von nur 18 Gulden zum Ankauf von Büchern, Inftrumenten 
umd für ſouſtige Beduͤrfniſſe übrig bleibt. Für Wohnung, Holz und Licht 

find feine weiteren Summen beftimmt, jo daB wir vermuthen müffen, diefe 
feien in dem allerdings fehr hohen Koftgelde irgendwie einbegriffen‘) 

*) Vergl. Herrmann, Gefih. des ruſſiſchen Staates, IV, 400. 
*") Üuch mag wunderbar erfcheinen, daß die Koften für die Studien foft gar feinen 

Poſten im Vubget bilben, indeffen waren ſolche allerdings in jenen Zeiten auffallend bilig. 
Heutzutäge würde ein Sprachlehtet wie ber für ben Sohn gewünfehte einen techt bebeu- 
tenben Theil des Budgeis foften, während wir an einer analogen. Erſcheinung aus bem- 
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Die Aufzählung dieſer Unkoſten ſchließt mit der Erwartung, der Sohn 
werde einen regelmäßigen, geordneten Haushalt führen lernen, ſich von allen 

Schulden frei erhalten, wodurch er unfehlbar Ehre bei den Ausländern 
und Gnade beim Kaiſer erwerben würde. So erwerbe man unverlierbare 
Scäge, welche zugleich eine Wehr und Waffe fein gegen alle liſtigen Ränfe 
und fihtbare und unſichtbare Pfeile der Gegner. 

Durch die Wiſſenſchaft allein, heißt es zum Schluß, Fönne man ſich 
von der urfprünglichen Rohheit befreien. Gott möge dem Sohne den Geift 

der Weisheit, den Geift der Vernunft,‘den Geift der Gottesfurcht verleihen, 
Altern und Verwandte wünſchten ihm alles Gute und beteten zu Gott, 
daß er ihm zunehmen laſſen möge an Kenutniffen und guten Sitten, zur 
Freude der eltern, welche ihn wiederzufehen hofften wie Jakob im Alter 

den Zofeph wiederfah und große- Freude hatte, 

. Sind nım auch die Klugheitsregeln, Die Pofjoihkow feinem Sohn auf 

deffen Stwdienreife mitgiebt, nicht ſo ſchlagend, gedrängt und von tiefer Mens 
ſchenkenntniß zeugend, wie die Abſchiedsworte des Polonius an feinen Sohn 

Laertes, als dieſer wiederum Die Univerfität bezog, (Hamlet, 1. Aufzug, 
3. Scene); find Vorſchriften, Verhaltungsregeln und Studienplan bier auch 
nicht jo ausführlich und pedantifch, als das Reglement des preußiichen 

Königs für den berühmten Kronprinzen, fo mag doch Poſſoſchkow's Send» 

ſchreiben einige Beachtung verdienen. Dergleichen Material ift ſchätzbar für 
die Geſchichte der Privatwirthſchaften, der Preife, der Sitten und der Bors 
urtheile. Und felbft Iegtere hiſtoriſch zu betrachten ift ja lehrreich, wie 

denn in neuerer Zeit gejagt worden ift, es wäre eine höchſt würdige Aufe 

gabe die Gefcjichte. des Aberglaubens zu ſchreiben, weil man damit einen 
Maßſtab gewinne für den Stand der Wiſſenſchaften und für deren Einfluß 

auf die Völker”). 

* felben Jahre (1708) erfehen, daß dergleichen Untoften in gac feinem Perhäftniß zu ben 
anderen ftanben. In ber Ertract Rechnung“ eines Hamburger Geldpatriciers vom Jahre 
1708 werben als im Jahre ftattgehabte Unkoſten aufgeführt: „ein Schlafrod von franpöfl- 
{cher Gtoffe mit güfdenen Blumen“ 522 Mark, ein neues Belt 1460 Matt, ein Gaftgebet 
bei Gelegenheit einer Taufe 695 Mark, „eine Repelituht für meine Frau 1200 Mark,“ 
‚Sinem Studenten, der meinem Sohne bie Erercicen zu Haufe maden 
hilft, weil er ein Doctor werben foll — 24 Mark“ () f. Biedermann, „Deutfch- 
land im achtzehnten Jahrhundert Bd. I, S. 525. 

*) U. Helfferih, die Wiſſenſchaft und das em” Deutſche —————— XxvV 

Nr. 94, 5. 116 (1801). 
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Nun, wir meinen Poſſoſchkow's Schriften enthielten nad) dieſer Rich- 
tung das ſchaͤtzenswertheſte Material in Bezug auf die Wirthſchaftslehre 
und die Wirthſchaft. Wir erhalten hier Aufihlüffe über die Sfonomifchen 
Zuftänide in Rußland am Unfange des vorigen Jahrhunderts, und wir fefen 

natiomalsöfonomifche Meinungen heraus, die für die Gefchichte der Wifjen- 
ſchaft von Bedeutung find. Poſſoſchkow ift der erfte Nationalöfonom Rußlands. 

4. Brüdner. 

Rebacteure: 
Th. Bottichet. A. Baltin 6. Bertholg 
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lich anf die Geſchichte der Inden in Europa. 
Tantum relligio potuit suadere malorum.“ 

Lucret, 

Wenn man den Culturgang der europaͤiſchen Menſchheit ſeit dem Erlö- 

ſchen des Alterthums durch die Jahrhunderte religiöſer Finſterniß und por 

litiſcher Barbarei verfolgt, dann ſtößt man hin nnd wieder zur Seite 

und im Hintergrunde auf eine ſchreckliche Erſcheinung, fremdartig, 
unveränderlich, eben fo anziehend als abſtoßend — ich meine das Bott 
der Juden. Da wandeln 3. B. in der mittelafterlichen Reichsſtadt am 
Oſtertage oder am Beft des Schußheiligen die ehrenfeften, ftattlichen Hand⸗ 

werker und die fittigen Frauen in Miedern und Schleiern in den Dom 
zur Mefje; die Arbeit ruht, blanf glänzen die Eifenbefchläge der ſchweren 
Hausthüren, die Orgel tönt über den ftillen Markt hinüber — und abge 

Tegen zur Seite, in einer eigenen Heinen Stadt, dem jüdifchen Ghetto, da 
fchreit's, da geſtieulirrs, da geht der ſchmutzige Trödel fort; heute wagt 
fi Niemand hinaus in die hriftlihe Stadt; nur fhücstern Taufchen die 
Kindergeflcpter mit ſchwarzen Loden und ſtechenden Blicen durch die Mauer- 
-fpalten hinüber; über das, was im Innern jenes Ortes vorgeht, ſorgſam 

“ dem Auge verborgen, weiß Niemand etwas Beftimmtes und nur ſchauerliche 

Sagen erzählen davon, das Blut erhigend. Zuweilen bricht der Wahn des 
Boltes und der Bürgerſchaſt mit fieberhaftem Fanatisinus aus und der 
Ghetto wird geftürmt, wie 3. B. in Straßburg im Jahre 1349, wo gegen 

2000 Juden ergriffen und auf ihrem eigenen Kichhof auf een ver 
Baltiſche Monatsfeicft. 3. Jahıg. Wh. VL Hft. 2 
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brannt werden , die drei Amtsmeiſter aber, weil fie das Beginnen hatten 
hindern wollen, ihrer Gewalt entfegt werden und froh find mit dem Leben 

davonzufommen‘). Oder — e8 ift die Zeit der Kreuzzüge — mitten in 
dem Elend der gegenwärtigen Welt hat eine Himmelsphantaſie die Vöͤller 

ergriffen, Fürften und Grafen fleigen zu Roß, die Geringen fammeln ſich 

aux Fahne des Kreuzes — und in diefer erhöhten Stimmung — womit begiunen 

die Gottesftreiter ihren Zug?- Längs dem ganzen Rhein, von Trier und 

Köln bis Worms und Speier fallen ſie wüthend über die Juden her; -in 
Mainz tettet der Erzbiſchof Ruthard eine Anzahl in feine Pfalz, aber, wie 

die Ehroniften fagen, in verrätheriicher Abficht, denn nieht bloß läßt er von 

nachdringenden Kreuzfahrern die Flüchtigen niedermachen, fondern er will 

num deren hinterlaffene Güter nicht herausgeben; in andern Städten warten 
die unglücklichen die Ankunft der fanatiſchen Schaaren nicht ab, ſondern 

töõödten ſich ſelbſt; Frauen werfen ſich von der Brücke in den Strom, 

Mütter erſtechen ihre Kinder mit dem Meſſer; and die nothgedrungene 
Taufe rettet nur das nadte Leben, denn der Getaufte wird gezwungen, 

als guter Chriſt all feine Habe der Kirche zu opfern. Dies war das Vors 

ſpiel des erften Kreutzuges! Auf dem Zuge ſelbſt aber, in Aien, ia 
werden bei Einnahme Zerufalems.die Juden in die Synagoge ;getrichen 
md diefelbe dann in Brand geſteckt, denn ſchon ‘der heilige Ambrofins 
hatte dem Kaiſer Theodofius mit feierlicher Wuth geſchrieben: „ich erkläre, 
Daß id) eine Synagoge in Brand geſteckt Habe oder durch Andere habe in 
Brand ſtecken laſſen, Damit fein Ort fei, wo Epriftus gefeugnet werde.“”") 
— Oder, um aus dem katholiſchen Mittelalter in die proteſtantiſchen 
‚Zeiten hinüberzufpringen, da ftirht im Jahre 1574 der Kurfürft von 
Brandenburg Joachim H.: ſogleich wird fein Caſſirer und Hofjude Lippold 
eingezogen und eine ſtrenge Commiſſion foll feine Bücher und Rechuungen, 
fowie ſeine Münzverwaltung rebidiren. Leider aber findet fid) Alles in 
Ordnung, es ift dem Juden nichts nachzumeifen und die Verfolger find in 

Berlegenpeit. Da verfällt man auf eine neue Anklage, nämlich die der 
Schwarzlunſt: Lippold fol durch Zauberei die Gunft des Kurfürften ger " 

. wonnen und ihn endlich vergiftet haben. Wirklich findet fi im Haufe 

des Angeffagten ein Zauberbuch wie dergleichen in jenen Zeiten oft gedrudt 

°) Zac. Tioinger v. Rönigshöven im+Code hist et- diplom. de la ville de Stras- 
bourg T.T. Strasb. 1883: ©. 181 fi. 

**) Ambtos, epist 40.8: Proclamo quod syungogam’incenderiin, certe ‘quod illis 
mandaveritn; ne esset locus In quo Christus negaretur. 
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wurde). Zwar leugnet der Jude, aber die Juſtiz hat Mittel den Verſtockten 
zum Reden zu bringen. Ex wird auf die Folter geſtreckt, ſtromweiſe ftürzt 
ihm das Blut aus dem Halfe, man erfrifcht den Halbtodten durd) Wein " 
und ſtarkriechende Effenzen, das dauert fo Wochen, Monate lang. Endlich 
am, Mittwoch vor Faſtnacht des Jahres 1573, dank den Bemühungen 
Meifter Balzers, des Zolterers, eines in feinem Berufe fehr geſchickten 
Mannes, befennt der Angeflagte vollftändig: er giebt zu, den Kurfürften 
verzaubert, dadurch feine Gunft erſchlichen und ihn endlich vergiftet zu haben, 

Kippold wird dann Öffentlich auf dem Neumarkt zu Berlin erft 10 Mat 
mit glühenden Zargen gezwickt, dann von unteh gerädert, dann fein Körper 
in 4 Stücke zerhauen, dieſe an vier Galgen aufgehängt, der Kopf auf das 
Georgienthor geſteckt und die Eingeweide mit ſammt dem Zauberbuche ver 
brannt. Unter dem Gerüfte lief eine Maus hervor — offenbar der Teufel, 

den der Jude im Dienft gehabt. Alle Juden erhielten Befehl, die Marken zu 
verlaffen; nur wer Ehrift werden wollte, durfte bleiben; da fid) feiner dazu 
verſtehen wollte, fo wurden fie ſämmtlich über die Grenze geſchafft.“) 

Solche Scenen begegnen dem Durchftöberer after Acten und Zeiten auf 
jedem Tritt und Schritt. Die jüdiſche Geſchichte auf europäifchen Boden ift 

ein großes Martyrologium, ein tragiſches Narrenfpiel, ein wahres Auto da fe 
d. h. ein Glaubensactus. Nirgends blickt man der Religion fo tief ins Herz, 

nirgends verrathen ſich die innerften Motive des Glaubens fo fehr, als in 
der Ketzer⸗ und Zudenhiftorie. Aber das religiöfe Intereſſe wird vielleicht 
nod) überwogen von dem politiſch⸗ethnographiſchen, ſowie von dem cultur- 

hiſtoriſchen. Iſrael in der Zerſtreuung ift ein fo merkwärdiges Object, 
daß fich nichts damit vergleichen läßt. In einzefne Familien, in gefonderte 
Gemeinden zerftüdelt, über drei Welttheile ausgeftreut, ohne Staat und 
Baterland, ohne Territorialverband und feſte Nationalpalladien erhält es 
ſich 18 Jahrhunderte laug — bloß genealogiſch und religiös zufanmen- _ 
gehalten. Die Mannichjaltigkeit menſchlicher Thätigfeit ift ihm verfagt; 

von dem Rechtsleben, der Bewegung der Geſchichte ift es ausgeſchloſſen; 
die Religion viearirt kümmerlich für das entzogene politiſche Dafein, die 
veligiöfen Organe werden zu Rechtsorganen und die Rabbinen entſcheiden 
Streitigkeiten und Eigenthumsfragen zwilchen einzelnen Juden, aber, da ihnen 
feine Machtvolllommenheit zur Seite fteht, unter ewigen Appellationen und 

gegenfeitigen Verfegerungen und Bannfprügpen. Diefem fo fragmentarifchen 
Leben lagert von außen Druck und Gewalt in rohefter Geftalt gegenüber. 

*) 6, Gallus, Geſchichte der Mark Brandenburg. 2. Aufl Band 3. 1799, S. 124 ff. 
q* 
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Dft glaubt man, der lehte Todesftoß ſei eudfic) gefallen, taufend Mal lieſt 
man, in dieſer Stadt jeien alle Juden niedergemacht oder verbrannt, aus ' - 
jenem Lande feien alle verjagt, dort feien ihnen alle Kinder genommen 
und unter das Land verfheilt worden — und dennoch finden mir nach 

einiger Zeit wieder ein Ghetto gefüllt, wieder die furchtſamen gebückten 
Geſtalten durch die Straßen ſchleichend, mit geringen Anfängen ihrem Ger 

werbe nachgehend, Schmach und Expreffung geduldig hinnehmend und 
Einzelne in beneidetem und gefährlihem Reichthum ihre Juwelen und 

Goldgüßden hütend. Und was noch wunderbarer ift — nicht bloß allen 
Gräueln des Fanatisinus und der Gewalt gegenüber erhält ſich diefe intenfiue 
Nationalität, fondern auch gegenüber dem viel mächtigern Zuge der Ger 
wohnheit und des Beifpiels. Jahrhunderte lang lebten die Juden unter 
den Religionsformen und Sitten eines neuen Vaterlandes, fie bedienten ſich 

der Sprache des jedesmaligen Volkes, unter dem fie Wobnfige genommen 
— dennoch gingen ſie nicht auf in das allgemeine Element, das fle umgab. 

Sie erhielten fi) religiös und genealogifch rein. Und, was gleichfalls ſtaunens⸗ 

würdig ift, fie verfümmerten in diefer Reinheit des Blutes nicht. Die 
Friſche natürlichen Lebens . verlangt Stoffwechfel; Adelsgeſchlechter und 
Königsdynaftien wie Nationen flechten dahin und wurden ſich felbft zum 

Elel, wein fie durch Abfonderung gleichfam vom Gattungsleben ausgefchloffen 

waren. Anders die Juden. Auf ſich ſelbſt beſchränkt, in langer Reihe 
von Generationen fid in ihrem Typus unauslöſchlich befeftigend, wurden 
fie nicht alt, fondern blieben jung, bewahrten und fteigerten den Adel ihrer 

geiftigen und phyſiſchen Bildung, und wie fie das weftliche und das öftliche 

romiſche Kaiferreich überlebt haben, fo werden fie vielleicht noch manches 

Volk überleben, 3. B. das polniſche. Alles dies zeugt von einem unger 
meinen Maß unmittelbarer Naturfraft zugleich und einer gemeinen 
Energie abftractiver Freiheit, Die ſich in dieſem Falle gegenfeitig unterftügten. 

Naturmacht und Abftraction in gegenfeitiger Durcdringung zeichnet 
- eben fo das innere Geiftesleben der Juden in einem fo fangen Zeitraum 

aus, ihre Sprache, ihre Literatur. Schon in der Epoche des babyioniſchen 
Exils begann das Hebräiſche in Paläftina als lebende Sprache zu ver- 
ſchwinden, das Volk bediente fih des aus dem Nachbarlande Syrien ein. 
gedrungenen Aramäfhen; die Kundigen verfaßten die neuhinzufommenden 
Bücher noch in der heiligen Sprache, der Menge aber mußte das archair 
ſtiſche Idiom des Gejeges und der Propheten ſchon durch Erläuterung 

und Unterricht vermittelt werden. Bis dahin war das Verhältniß noch 
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ein gang normales und gefundes. Alle Religion ift confervativ: fie ftellt 

das Wilfen und Denken eines frühern Geſchlechts den fpätern und deren 
wechfelnden Geiftesbedürfniffen als normative Autorität entgegen und warnt 
und ſtraft bei jedem Schritte fortftrebeuder Entwidelung. Religionsurfunden 

ift daher die archaiſtiſche Sprache weſentlich; Priefter und Leviten bringen 

ihre Formen durch Verkündigung immer wieder unter Das Volk; auf die 
tägliche Rede aber, wie fie im Haufe- und auf dem Marfte herrſcht, wirft 

« diefer Zufammenhang mit ihrem Afterthum iur wohtthätig, erhält fie in 
organifchem Gange und trägt ihe das auf dem Wege des Lebens Verlorene 
immer wieder nad. So erwuchſen die romaniſchen Sprachen unter beftäns 

diger Erinnerung an ihre Vorzeit d. b. das Latein: fo hätte die lutheriſche 

Vibelüberfegung, wenn man fie umangetaftet gelaffen hätte, Die jlingere 

Sprache vor mancher Berwilderung geſchützt. Indeß — die Muft zwiſchen 

der Sprache der Götter und der Meuſchen (nad) Homer) oder der heiligen 

und der Bulgärfpradpe kann auch zu groß werden. Was mit einer Sprache 
geichieht, wenn fie von dem natürlichen Boden des Lebens gelöft ift, wie 
weit der Menſch in feiner Freiheit, durch) Wi und Mechmung, durch 

alchymiſtiſche Kunft ein Todtes, in dem fein Blutumlauf mehr ift, in Schein, 

bewegung erhalten faun — Dies. lehrt die Sprachgefhichte der Juden in 
einem eminenten Beilpiel”). Die Miſchnah, geſchrieben in Tiberias im 2. 

Jahrhundert unferer Aera, ift ein Mittelding zwiſchen Althebräiſch und 
Aramãiſch; die beiden Talmude, der paläftinenflihe vom A. und der babyr 
loniſche von 5. Jahrhundert, find chaldäiſch, aber mit Stüden, die an das 
jüngere Hebräiſch, mit andern, die au das Idiom der Miſchnah erinnern, 
Als der Jslam aufgetreten war, wurde in deffen weiten Reichen das Ara— 

bifche die Sprache des Lebens: in der Schule, der Synagoge, der Literatur 
berrfchten drei oder mehr Heilige Sprachen; dieſe wurden willkürlich ger 

miſcht, fie wurden immer feltfamer und gefünftelter, conventionelle Allegos 
riſtik deutete den Sinn der Wörter um, Räthſel und Anfpiefung umgab 

den dreifach verhüßten Gedanfen mit efoterifchem Dunfel, das die Feinde 

don Außen, die Zeloten von Inuen abwehren follte. Allmälig aber nahm 
auch die Literatur Das Arabiſche an und nuu wetteiferten die Juden mit 

ibren Herrſchern, den Arabern, in commentatoriſchen, medieinifchen, mathe 

matiſchen, kabbaliſtiſchen Werfen in arabifher Sprade. Da vertreibt 
der Fanatismus um die Mitte des 12. Jahrhunderts eine Menge Juden 

*) ©. darüber und über das Folgende das tpeffüiche Wert E, Renon's: Hist. des lan- 
gues Seinitiques. Paris 1855. (1. Auflage). 
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ans Spanien; fie wenden ſich nach Südfrankreich; nad) Italien, von da 
weiter nad) Deutſchland; dert ift das Arabiſche natürlich unbekannt ; -e8 

beginmt daher eine- allgemeine Ueberfeperthätigfeit und mit ihr tritt ein 

neues, ebenfalls künſtliches Idiom auf, das ſogenanute Philoſophiſch-⸗ 
Rabbiniſche. Dieſes philosophico-Rabbinieum ift ein reiner Sprach-⸗ 

homunculus, nicht auf natürlichem Wege gezeugt, fondern durch Mifhung 

und Deftillation, eine erfundene Sprache mit eigenen ſcholaſtiſchen Voca-⸗ 

bularium. Füuͤr die neuen philoſophiſch-logiſchen, naturwiſſenſchaftlichen, 

dãmonologiſchen Begriffe nämlich zeigte ſich das Hebräiſche der Bibel, das. 
Ehaldäifhe des Talmuds und der Commentatoren zu eng; es wurden alfo 
nicht nur die Foiuten und Phrafen aus all den verfhhiedenen Quellen der 
Tendition frei gemiſcht, fondern auch den ſinnlichen Ausdrüden der alten 

Zeit andere Bedeutungen untergelegt, dieſe wieder als Bilder für nene Abs 
ſtraetionen verwendet und fo fort in einem mehrfachen Umbildungsproceß. 
Unterdeß aber ging die Vulgärſprache, von Religion und Wiſſenſchaft ger 
trennt, ihre eigenen Wege, die gleichſam um das nationale Heiligthum herr 

umführten. Die Juden in den yerſchiedenen Ländern ſprachen nãmlich die 

Sprache des Volkes, unter dem fie wohnten, hier arabiſch, dort ſpaniſch, 
dort italienifd) oder deutſch. Aber die Werfolgung trieb fie von einen 
Rande ins andere, von diefem in ein drittes; fle brachten die bisher ge- 

wohnte Sprache mit, die nun ſelbſt unter ihnen wieder fiehen blieb und 

zu einem todten, traditionellen, Halb heiligen Sdiom ward. Go fpreden 
die Zuden in -Conftantinopel und in der Moldau und Walachei noch jeht 

ſpaniſch, aber ein alterthümliches Spaniſch, wie es im 15. Jahrhundert 
gebraͤuchlich war; fo war aud) in Spinozas elterlichen Haufe in Amfterdam‘ 
das Spaniſche Familienſprache, fo reden die polniſchen Juden ein alter⸗ 
thuͤmliches Deutfä), einen verdorbenen aus ihrer früheren Heimath mitge- 
brachten Provinzialdialett. Bei neuer Auswanderung wird Dann auch dies 
Deutſch zur hafbvergeffenen Rede der Großeltern, die dem Enfel wie eine 

ehrwürdige Kindererinnerung vorſchwebt; tritt er in die Schule, unter die 
Zucht der Rabbinen, dann empfangen ihn in mehrfachen Abftufungen die 
alten heiligen Sprachen, Gipfel erhebt fid), fo zu fügen, über Gipfel und 

will er durch einen Hynmus feinem veligiöfen Gefühl Ausdruck geben, fo 
muß er auf künſtlichem Wege der künſtlichen Form erſt Meifter werden 
und es verſchmilzt ſich ummittelbarftes Gefühl, ehwa wie bei dem Je— 

Tuiten Balde und manchen anderen Neulateiner, mit der Fälteften mechaniſch 
operivenden Reflerion, ® 
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Denfelben Gang nahm die hebräiſche Literatyr ihrem wateriellen 
Gehalte nad. Iſraels literariſche Production war in den 18 Jahrhun« 

derten eine der. Maffe nach unüberfehliche, der Mannicfaltigfeit nach uner- 

ſchöpfliche und dennoch, muß man fagen, unfruchtbare, weil widernatürliche. 

Da der Mofaismus an eine göttliche Schrift geknüpft war, fo wandie fich 
alle geiftige Kraft zunäͤchſt auf Deutung des heiligen Textes. Bald wurde 
die eine und die andere Auslegung canonifd, diente dann wieder. als Text 

neuer Commentare und fo flieg Das exegetiſche Material allınälig bergehoch. 

Die Erklärung ward immer willfürliher, die Methode immer. verwidelter, 
Speculation löſte den Text und die Tradition in Nebel auf; da das alle 

gemeine Weltieben ausgeſchloſſen war und Luft und Licht feinen Eingang 
fanden, fo bildete fi) eine jeltfame, ſaſtreiche, aber ungefunde Vegetation; 

dumpfe Glut, formlofe Phantaſie durchdrang ſich mit zerfegendem aber 

wigigem Scharfſinn. In der arabiſchen Zeit. bricht die Kabbalah ein, 

myſtiſche Gnofis, tieffinnig-kindiche Theoſophie. Welt und -Gefchichte wer⸗ 
den ein ungeheures Phantadma, aber — und dies ift charakteriſtiſch — 

aufgebaut aus den abſtracteſten, formalen Verftandesfpielen. Ziffern, Bu» 

ftaben, Zahfenverbindungen, Anagramme des Namens Gott-erhalten die 

Kraft metaphyſiſcher Principien, dienen als Stufenleiter frommer Erhebung”). 
Auf der praftijchen Seite tritt Die Kabbalah als Magie und, Aftrofogie, 

als Thaumaturgie und Alchymiſtik auf. Auf geheimen Kanälen dringt diefe . 

orientalifhe Phantafie auch in die hriftliche Welt ein, durchzieht alle Völker 

in einem verwortenen Sagengeflecht, erſcheint z. B. als Roman vom heir 

ligen Gral, wuchert im Schooß des Tempelherrnordens; Toledo wird 

zum Wallfahrtsort, wo der chriſtliche Jünger von weilen Rabbinen in ma, 

giſches Wiſſen ſich einweihen läßt, Unngefehet drang auch chriſtliche Scho— 

laſtik, halbverſtandene ariſtoteliſche Philoſophie in die jüdiſche Literatur 
ein. Abſtracter Spiritualismus kämpfte auf Tod und Leben mit fabbalis 

ſtiſchen Pantheismus. Die Stepfis fühner Deufer hüllte ſich, der Selbft- 
erhaltung wegen und um nicht anzuftoßen, iu das Gewand der Gehein- 
tehre, entging aber auch hier ihrem allgemeinen Schickſal nicht: im Jahre 
1305 erging der rabbinifche Bann gegen Pas Studium der Philofophie in 
den Schulen’). Ale diefe Geiftescultur fand ihr Ende durch den aufs 

tretenden Humanismus, der nicht nur die cpriftliche Scholaſtit, ſonderu 
auch die jüdiſche Talmndiſtik wie häßliche Nachtgeipenfter beleuchtete und 

. Io, Gejch. des Judenthums und. feiner Secten, Abthl. 3, Leipzig 1859. S. 65 ff. 
H Joſt a. a. O. S. 48 ff, 
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verſcheuchte. Gfeichzeitig trat das für die jüdifhe Geſchichte feit Zerſtö— 

rung Zerufalems wichtigſte und folgenreichfte Exeigniß ein, die große fpa- 

niſch⸗portugieſtſche Iudenvertreibung. Doch ehe wir auf diefe Kataſtrophe 
eingehen, iſt erſt in kurzem ein allgemeines Bild der Lage des iſraelitiſchen 
Volkes im Mittelalter zu entwerfen”). 

Daß die Juden ſchon zur Zeit der Nepublif und der erſten Kaifer 
in Rom eine zahlreiche und mächtige Genoffenfepaft bildeten, lehren pres 
chende Zeugniſſe hei den Alten jelbft. Cicero in der Rede pro Flacco 28 
tft aus: Scis quanta sit manus (nämlich der Inden in Rom), quanta 
concordia, quantum valeat in concionibus, und nachher: multitudinem, 
flagrahlem nonnumquam in concionibus, pro republica contemnere gra- 
vitatis summae fuit. Nachdem darauf Rom eine Monarchie geworden 
und Eäfar ihnen überall freien Cultus zugeftanden, wimmelt es in. Rom 
und den Provinzen von Juden, die eng zufammenhaften und ihren 
Mittelpunkt im Tempel zu Jeruſalem und in der Perſon des Hohenpriefters 

haben. Horaz am Schluß der vierten Satire des erſten Buches ruft ſcher⸗ 

gend aus: „willſt Du mir das Dichten verwehren, fo hofe ich die ganze 

Zunft der Versmacher mir zu Hülfe, denn wir find in Rom zahlreich und 
befehrungsfüchtig wie die Zuden“”Y). Der refigidfe Eifer, das Jutereſſe 
für Ausbreitung allgemeiner Prineipien war den Mömern, die Jeden gern 
glauben ließen, was er möchte, unverftändligh und lächerlich. Als ſich ans 

dem Judenthum eine befondere Secte unter dem Namen der Christiani 
hervorbildete, traf der Abſcheu der ächten Römer beide auf gleihe Weile. 

Tacitus fand beide von dem odium humani generis befeelt. Später als 

die Ehriften immer zahlreicher, das Chriftenthum fogar officielle Religion 
geworden war, da begann auch die Verfolgung gegen die Mutterreligion : 
chriſtliche Bifchöfe wüthen in ihren Schriften gegen die Juden und werfen 
Feuer in ihre Synagogen. Indeß, auch die chriſtlichen Römer waren doch 
von ‘dem alten römiſchen Nechtsgrunde noch fo fehr beherrſcht, daß fie den 

Zuden die Bürgerrechte nicht entzogen — die Theologie hatte einen Reſt 
von cioifem Rechts⸗ und Menſchlichkeitsgefühl nicht ausrotten fönnen. Die 

*) &; den geiftolfen unb geleheten Arlitel „Juden (von Selig Gaffel) in ber Enchel 
von Grfch und Gruber, 5 

**) Hor. Sat. 1, 141: 
Multa poctarum veniel manus, auxilio quac 
‚Sit mihi, nam multo plures sumus, ac veluli te 
Judaei cogemus in hane concedere turbam. 
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Hertſchaft der ärianiſchen Gothen änderte an diefer Rage der Dinge nichts. 
Der Arinnismus, der von der katholiſchen Bevölkerung ſelbſt als eine Art 

Keperei gehaßt wurde, mußte gegen alle Unterdrücte Human und tolerant 

fein und fo ſchrieb auch König Theodoric) (bei Cassiod. Var. 2, 27): „Wir 
fönnen feine Religion gebieten, weil Niemand gezwungen werden kann, 
elwas gegen feinen Willen zu glauben“”). Als nun aber das Gothenreich 
fiel, König Chlodwig mit feinen Franken katholiſch, nicht arianiſch wurde, als 
Mittels und Süditalien nebft Sieilien unter das Regiment der byzantinifchen 
Hofsdogmatif und ihrer Eunuchen römifchen Biſchöfe aber an dem Werke 

der einen allgemeinen Kirche gewaltig arbeiteten, England ihrem Stuhlunrte 

warfen und Deutſchland durch ihre Sendboten eroberten — da war das 
wirkliche Mittelalter eingebrochen und mit ihm die Aera refigiöfer Dämonik 

die erſt dumpf und trübe, dann zur Zeit der Kreuzzüge in Exaltation aufs 
foderte, von wo an fle dann wieder in langſamer Ermattung ſich abfühlte, 

Drei Momente find c8, in denen fid) jeitdem das Schidjal der Juden 
in Europa zufammenfaffen läßt: das canonifhe Recht, der Racens 

widerwille und das Zinsgefchäft. Wo fle zufammenwirken, da fteigt, 
wie bei Sturmfluthen, das Maß der Greuel und des Elends am höcften. 

Das canoniſche Recht oder die Geftaftung der Geſellſchaft nach . 

Kirchen» und Priefterbegriffen vertrug ſich mit der Eriftenz Andersgläubiger 
eigentlich gar nicht, Zuerft entfedigte fi) das vom chriſtlichen Geift früh 

und tief durchdrungene Frankreich in wiederhoften Zuckungen feiner jüdiſchen 
Elemente; ſeit der Zeit der Karolinger mehrten ſich die Flüchtlinge aus 
Frankreich in Lothringen und Elſaß, in den Landſchaften am Rhein, in 

Schwaben uud Franken. Dies iſt der Urſprung der fogenannten deutſchen 

Juden, die ſich dann, Raſt und Heimath ſuchend, immer weiter nad) Oſten, 
nad) Böhmen und Polen und Ungarn verbreiteten. Aber die Kirche und 

ihre canoniſchen Sapungen famen ihnen überal nad. Bald war es in ganz 
Europa ausgemacht, daß fein Jude ein Amt befleiden oder einer Zunft 

angehören konnte, daß er fein unbeweglices Vermögen, fein Grundſtück 

” befigen durfte — nur ein Kirchhof war den Verftoenen von dem allger 

meinen Erdboden geftattet. Die Kirche verbietet deu Juden aufs firengfte, 

chriſtliche Mägde oder Knechte in Dienft zu haben; Eheverbindungen 
zwiſchen Juden und Chriſten werden mit dem euer beftcaft.” Cine ſcharfe 

Grenze fol das verdammte Zudenvolf von der Heerde St. Peters fcheiden 

*) Religionem imperare non possumus, quia nemo cogilur, ul eredat invitus. 
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— daher die Sagungen vom Ghetto-und von den Abzeichen. Ueberall, 
wo. Juden geduldet werden, follen fie am einem eigenen, unreiuen Orte 

zufammenwohnen, in Italien und der Levante Ghetto genanut. Mas 
ein rechter Chriſt iſt, betritt dies Füdenviertel nicht gern; dort herrſchen 
Lumpen, Schmutz und Elend. Zu Ron lag. der Ghetto jeit uralter Zeit 

"jenfeit der, Tier, in einer Gegend, die jährlich vom Fluß überſchwemnit 
wurde und Daher fumpfig und fieberhaft war. Im Venedig war er me 

- manert und mit Thoren geſchloſſen; jedes Thor hatte einen nächtlichen 
Wächter, der ein Chriſt fein mußte und von den Juden ſelbſt bezahlt 

wurde. Schimpflicher ald der Ghetto war das Judaszeichen, das feit 

Innocenz III. jedet Jude tragen mußte, Es war dies ein muhamedauiſcher 
Brauch, der in die Decretalien des Stellvertreter Chrifti Einlaß gefunden 
hatte. Den dem mmweifen fymbolifirenden Geifte des Morgenlandes war 

es. nicht möglich, ein Ideelles, ein Allgemeines anders als äußerlich-ſtunlich 
ic), anzueignen — daher Stand, Religion, Nationalität fi durch Farbe 

und Schnitt der Gewänder auszeichnet. So trugen ſich die Juden in den 
Ländern des Islam ſchwarz, das weiße Gewand, der grüne Turban zeigte 

den Gläubigen, den Herrn im Lande an, Bald aber begnügte ſich der 

Fanatismus damit nicht: die Verworſenheit des Unglaubens mußte durch 
einen offenbaren Schandfleck ſich ſelbſt jedem Age Fund thun. Als ſolcher 
diente am gewöhnlichſten eine gelbe, runde Kufarde, die jeder Jude auſtecken 
mußte — im Gegenfag zu dem islamitiſchen Halbmond deutete das ger 
ſchloſſene Rund auf den Verleugner des Propheten. Und in dieſer 

Geftalt adoptirten die päpſtlichen canones das Abzeichen. Ein runder 

Lappen von gelber Farbe bezeichnete von nun an dem Volke denjenigen, 

der in der Perfon feiner Vorfahren Chriftum gefveuzigt hatte und den es 

verhöhnen, aud wohl nad) Umftänden plündern und verbrennen konnte. 
In Deutſchland kamen ftatt des Lappens auch fpige oder ſogenannte ge⸗ 

hoͤrnte Hüte für die Männer, gelbe Schleier für die Frauen ais Schand⸗ 

zeichen auf. Auch in allen übrigen Beziehungen trennte das -canonifche 
Recht den jüdifchen Menſchen forgfäftig von dem chriſtlichen; fol z. B. ein 
Jude einen Eid leiften, fo [hwört er zwar auf die Thora, oder auf einer 

Kubhaut ftehend u. f. w. Dabei verfäumte die Kirche nicht, erſtens der 

Bermehrung des Judengeſchmeißes Grenze zu fegen (denn jedes Neus 
geborene war ja eine Beute mehr für den Rachen des Satans), dann die 
Verſtockten zu befebren und fo zu retten. Das Erftere ward auf ver 
ſchiedene Weile verſucht, z. B. indem die Zahl der jährlichen Chen ber 
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fchränft wurde; eine Form für das Letztere waren die Judeudisputa- 
tionen und die JZudenpredigten — heitere Epifoden in diefem, 
blutigen Drama. Die Dispntationen fanden in feierlichen Kreife zwiſchen 
den Rabbinen, die die Juden ſtellen mußten, und den chriftlichen Doctoren 

flatt: gewöhnlich präfidixte ein Kirchenſürſt, Moͤnchsbrüderſchaften ſtanden 

umher, die angefehenften. Juden waren gleichfalls, von. der andern Seite 

als Gegendyor verſammelt. Natürlich überzeugte feiner den andern: Die 

Rolle der Rabbinen war aber offenbar die ſchwierigere, do fie in ihrer 

Polemik fehr"vorfichtig fein mußten und nur ad hominem bemonftriren 

konnten. Häufig endigten diefe Disputationen mit einem Wunderzeichen, 

3. B. Die herbeigebrachte Hoſtie ſtrahlte Licht aus oder. flog im Saale 

umher, worauf denn, wie die Chroniken fagen, alle anweienden Zuden fid) 
taufen ließen. Die Judenpredigten waren ein alter Gebraud, den 

Papft Gregor XII. erneuerte. Eine Anzahl Juden mußte, fih in einer 
> hriftlichen Kirche verfammeln und dort die Predigt anhören, die gewöhnlich 

von einem Mönd) des Prädicantenordens gehalten wurde. Aufſeher waren 

durch die Kirche vertheilt und wo ein Paar Juden flüfterten oder einer 

einzuſchlafen im Begriff ſchien, da erfolgte ein ermunternder Stoß mit der 

Hellebarde; auch die Ohren wurden befichtigt, ob dieſe nicht etwa verftopit. 
waren. Später trieb man die Bosheit jo weit, zum Text der Predigt 
gerade diejenige Stelle des Alten Teftaments zu wählen, die am Zage 

zuvor in der Synagoge erflärt worden war, fo daß auf das jüdifhe Gift 

unmittelbar dag chriſtliche Gegengikt folgte. 
Bo ſich nun der Fanatismus, diefer canoniſchen Gefepgebung mit dem 

natürlichen Abſchen verband, der alle Racen auf erſter unmittelbarer Stufe 

gegen einander beherrſcht, da treten uns wilde tragikomiſche Erſcheinungen 

entgegen, Büge eines Dämonifepen, oft-groteöfen Abermiges. Jenen magern, 

Ichwarzäugigen, dunkelhaarigen Menſchen mit den zudenden Armbewegungen, 
Kindern einer andern Zeit und Zone, die ihre Bräuche und ihr Treiben fo 
tief verbargen, deren Bergamentrollen, mit fo wunderfamen, von der Rechten 
zur Linken laufenden Charakteren bezeichnet waren — dieſen traute das 
Mittelalter das tieffte Willen, aber auch die feindfeligfte Bosheit und alleu 

infernafifhen Zauber zu. Darum waren z. B. die Aerzte des Mittelalters 
vorzugsweiſe Juden, die Heilfunf ward als Zauberkunft, Macht der Geifter 

über die Natur gedacht. Manche gewannen dadurch Macht und, Einfhik 
an den Höfen, die fie Daun zur Rettung ihrer Glaubensbrüder verwandten, 

Anden, ward ihr vermeintliche Wiſſen zum Verderben, denn regelmäßig, 



104 Blick auf die Gefhichte der Juden in Europa, 

wenn ein Herrfcher geftorben, mußte ihm fein jüdifcher Arzt vergiftet haben: 

diefe Anklage geht von Balduin, König von Zerufalem, bis auf Eliſabeth, 

Königin von- England. Ueberhaupt wurde jeder Schreck, der die Völker 
ergriff — und das Mittelalter war, wie die Kinderfeele und wie jedes 

unreife bloß von Ahnuugen beherrſchte Bewußtfein, abſolut furchtfom — 

am die Juden gefnikpft und den Juden verderbtich. Sie haben die Byzan— 
tiner’ an die Perfer, fpäter an die Zürfen verrathen; fie bereiten alles für 

die Ankunft der Türken an den Alpen und am Mhein vor; fie haben den 
Arabern den Weg nad) Spanien und Frankreich gebahnt; fie haben. den 
Mongolen in Schlefien Waffen zugeſchickt, Wegweiſer zugeführt; Sultan 

Soliman hat Rhodus nur mit ihrer Hülfe erobert u. ſ. w. Noch im 
vorigen Jahrhundert iſt der Frankfurter Conrector Schudt in feinem Haffl- 

ſchen Buche über die Juden (Jüdiſche Merfwürdigkeiten‘) überzeugt, der 

größe Sturm, der Karl's V. Flolte auf dem Zuge nach Algier zerftörte, fei 
eine Folge jñdiſcher Kabbala geweſen. Und ging eine Seuche über Land, 

wie Die ſchwarze Peft im 14. Jahrhundert, ſo haben die Juden die Brunnen 
vergiftet und es beginnt ein allgemeines Schladhten und Verbrennen. Das 

Brumnengift wurde verſchieden gedacht, in dem Mixtum aber pflegten 
Chriſtenherz und Hoftie nicht zu fehlen. Dies hängt mit einem andern allger 

meinen Wahn zufanmen, den ſchon die Kicchenväter der erften Jahrhunderte 

theilten. Die Juden feiern ihren Sabbat hinter Ihren Mauern und in ihrer - 

Synagoge — was vollbringen fie dort? und wozu? Ste befriedigen ihre alte 
Rache, fie ſetzen das Kreuzigungsöwerk fort. Sie nehmen das corpus Domini, 

dia geweihte Hoftie, und ſtechen fie fo fange mit Nadeln, bis Blut heraus» 

fließt, wie damals da Ehriftus am Kreuze hing. Diefer Oreuel entflammte das 

Volk, befonders in Deutſchland, kurz vor dem Ende des 13, Jahrhunderts. 
Ein Fanatifer aus Schwaben, ein gewiffer Rindfleiſch, hatte die noch 
blutende Hoftie vor der Thür eines Juden gefunden, verfammelte das Volt 
ſchaarenweiſe um fi), vief: wer ein guter Chrift ift, folge mir nad — 
und ein Blutftrom, eine Feuerlohe ergoß ſich durch Schwaben und Franfen 
bis an den Rhein und die Donan. Diesmal war es die Hoftie, viel 

häufiger aber find die Fälle, wo ein Cpriftenfind in der Epragoge ger 
Freugigt worden war. Wie es dabei herging, kann flatt aller übrigen” 
folgender Vorfall in Trident Iehren, den die annales Placentini (bei Mura- 

tori Tomus XX.) unter dem Jahre 1475 erzählten. Einem Bürger war 
fein kleines Kind verloren gegangen, der Leichnam wurde am Gründonnerstag 
im Fluſſe gefunden, wo er am Rade einer jüdifchen Mühle Hängen gebfieben 
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war. Yu der Stadt erhob ſich das angſtvolle Gerücht, der Knabe fei von 

den Juden gefreugigt worden und wirklich zeigte der Körper an vielen 
Stellen Verietzungen. Die Juden wurden eingezogen, leugueten, geſtanden 
dann auf der Folter, und nun begann das Mordgefpäft der Juſtiz, der 

Leichnam aber des Kuaben, des Simon beatus, verrichtete viel Wunder, 
und fein Grab wurde ein befuchter Wallfahrtsort. Enpfindlicher als ſolche 

Ausbrüche, die ihrer Natur nach nur ſporadiſch fein fonnten, war der 

ununterbrodpene Hohn und Efel, der die Juden und alles Jüdiſche traf. 

Dahin gehört die Sage vom foetor Ebraieus, der ſich gleichfalls ſchon 

bei den Kirchenvätern finder In einer Zeit bloßer barbariſcher Natürlichkeit 
feßt ſich der veligiöfe- und genealogiſche Widerwille von ſelbſt in folde 

fenfuelle Empfindung um: ‚Reliquien duften, der Satau aber ftinft und 

man merkt es wo er dagewefen ift und eine arme Seele geholt hat: das 

Mittelalter, Das ganz in einem überweltlihen Geifterreid lebte, war eben 

darum auch Fraß ſinulich wie grob egoiſtiſch. Eine Streitfrage, die die 

Gelehrten häufig beſchäftigte imd die auch in den epistolis obseurorum vi- 
rorum beſprochen wird, war die, ob ein Jude, werm er Ehrift werde, den 

foetor verliere oder nicht. Diejenigen, in denen das Rucegefühl lebendig 
war, behaupteten, der Jude ftinfe fort; die mehr vom religiöſen Geſichts- 

punkt urtheilten, waren-der Meinung, der neue Heiligleitsgeruch löſche 

alles Frühere aus. Die Ceremonie am Sabbat, wurde weiter behauptet, 

bezwecke nur, den foetor zu umterdrüden. Die Zuden, fagt Luther, müffen 
Chriſtenblut Haben, daß fie nicht ftinfen, und wie alle Ausſprüche Luthers 

wurde auch dieſer bei den proteftantifchen Theologen bis ins 18. Jahr⸗ 

hundert hinein maßgebend. Eine andere Auskunft giebt der ſpaniſche Autor 

Lucius Marineus Sieulus iu feiner Schrift de rebus Hispanieis memora- 

bilibus”). Die Juden, fagt er, befannten bei der Unterfuhung: anum 

sabbato nihil agentes digitis purgamus. O ſchändliches Volt, fährt er 

entrüftet fort, das, von Natur gezwungen ift, in (am foedam corporis 

partem digitos immittere! — Kein Wunder, daß eine fo verachtete 
Menſchenklaſſe auch zu Volksluſtbarleiten mißbraucht wurde. Bekannt iſt 
der Judenlauf am legten Carnevalsabend in Rom. Die Juden mußten 

den fangen Corſo hinab zur Schau rennen. Ma: gab-ihnen-dorher reichlich 

zu effen, um ihnen den Lauf beſchwerlicher, den Zufchauern ergößlicher zu 
machen. Sie Tiefen in voller Zurie, unter dem Hetzgeſchtei und Jubel- 

gelaͤchtet des Volles, während der Heilige Vater auf einem geſchmückten 

*) Zei A. Schottus, Hispania illustr., Francof. 1603 foL, Vol. L, p. ABl seq. 
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Balkon ſtand und herzlich lachte. Im Jahre 1667, wo Diefer Rauf das 
legte Mal ftattfind, Tiefen erft die Efel, dann die Juden, dann die Büffel, 
endlich die Pferde; im folgenden Jahre geftattete der Papft den Zuden 

ſich für eine Summe Geldes toszufaufen und noch bis auf den heutigen 

Tag muß der Ghetto zum Carnevalsfeſt jeinen Tribut darbringen*). 
Das Geld war überhaupt in unzähligen Fällen der Lebensretter wie 

das Verberbe der Juden. Der Haudelögeift, der Vollsnatur urſprünglich 
gegeben, fand in dem Umftänden eine immerwährende einfeitige Nabrung. 
Heimath⸗ und befigfos, ohne concreten Beruf, kaum geduldet, was blieb den 

Juden als das ganz abftracte, förperlofe Zinsgefhäft? Im jener bunten 
Mannichfaltigeit unmittelbarer, gebundener Volkszuftände, die man das 
Mittelalter nennt, bildeten die Juden mit, dex verallgemeinernden Schärfe . 
ihrer rechenden Logik fogar ein nothwendiges Element: die politiſche Ent⸗ 

wickelung der feudalen Jahrhunderte iſt ohne jũdiſche Wechſeltiſche nicht zu 

denken. So oft in den italieniſchen Handelsſtädten Geldnoth eintrat, 

wurden regelmäßig Juden berufen, um der. Finanzerifis abzuhelfen. So 

thaten Florenz, Piſa, Venedig mehr als einmal. Selbft in kleineren Städten 
war von Stantswegen ein Jude angeftellt und befoldet, dad ginsweſen zu 

regeln. In demfelben Stun erklärten die Kaiſer ſeit der hohenſtaufiſchen 
Zeit die Juden für Kammerknechte des Röm. Reiches, servi camerae Nosirae, 
d. h. Zuden zu halten war faijerlihes Vorrecht. Der Kaifer verlieh dieſes 

Necht zuweilen verarmten Städten als Gnade oder Eutſchädigung. Die 
goldene Bulle, 1356 ermächtigte aud die 7 Kurfürften, der weftphätiiche 
Friede endlich. alle Neichsftäude zur Judenbenutzung. Man ftedelte eine 

Anzahl Zuden anz diefe ſchacherten und wucherten, wie die Raupen fpinnen 
und die Bienen Honig jammeln: von Zeit zu Zeit nahm man ihnen das 
Gefpinnft und den Honig wieder ab. Zu jüdifhem Gelde zu gelingen 

gab es taufend Wege; wer all die zahlreich benannten Abgaben aufzählen 
wollte, denen das ZJudenviertel unterworfen war, hätte viel zu thun. 

Quod non capit Christus, rapit fiscus — war ein ganz. richtiger Spruch. 
Wollen die Zuden-ihr Pafjahfeft feiern, fle müffen die Erlaubniß für 
Geld erfaufen — was nicht hindert, daß fie nicht aud) für das chriftliche 
Ofter- und Weihnachtsfeſt den Opferpfennig zahlen müfjen. Jeder lebende 

Jude muß den Reibzoll entrichten, aber auch jeder todte, ehe er in die 

Exde kommt, den Leichenzoll. Jeder Einzelne zahlt für fein Individuum, 
aber auch der Ghetto als Ganzes muß zahlen. Kein jüdifcher Handels, 

*) ©. Oregorovius, Figuren: der Ohetto. 
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mann kaun des Weges ziehn ohne Geleitsbrief mid Schitzzoll; in Die 
Känzelleien můſſen die Juden Pergamenthäute lieſern, in die Küche Näpfe, 
in die Schlafkammer Betten; der Kaiſer in feiner Gnade erläßt zuweilen 

den Grafen und Herren, ja ganzen Reichskreiſen ihre Judenſchulden u. ſ. w. 
Die gegen Ende des Mittelüfters immer eingreifendere Geldmacht errefte 
zuletzt die Aifnierffämfeit und Reaction der Kirche. Ein Symptom ders 
ſelben it in der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts der merkwürdige Kreuzzug 
eines Predigerntdus, des Bernatdinus Tomitanus, gegeh das judiſche 
Zinswefen. Bernardimis zog ton Stadt zu Stadt, donnerte gegen allen 

Geldhandel, entflammte Die Bürger zur Abſchaffung der Zinfe und Wechſel 

überhaupt und errichtete fiberall montes pietatis als kirchliche Form der 

Unterftügung der Armuth. Er war eine Art Proudhon in der Kutte, ein 

Börfenprediger, deſſen höchſtes Ideal der mont-de-piets war. Seine Ber“ 
redfamfeit konnte indeß den Fortſchritt der Finanz, die nod bei Luther 

ſoviel bedeutet als Betrug, nicht aufhalten. 
J Als nım die Epoche der Renaiſſance herangekonmien war, die den 

Kreis der Sitten und Begriffe in Europa fo mächtig erweiterte, daß ein 
neues Weltafter von da am Datirt, "trat gleichzeitig auch für Schickſal und 

Euftur des Judenvolles eine verhängnißvolle Wendung ein, die große 

ſpaniſch⸗portugieſiſche Vertreibung. 
Der Zuſtand der Juden in Spanien war ſehr verſchieden von dem 

im übrigen Europa. Die laͤngere Dauer des Arianismus, der Einbruch 

der Araber, die Begegnung und Humanifirung der drei Religionen anf dem 

gemeinſanien neutralen Gebiet der Ritterehre und der Wiſſenſchaſt — dies 
hatte die Juden in Spanien vor der Ermiedrigung bewahrt, in die fie in 

andern Laͤndern verfunfen waren. Die ſpaniſchen Juden waren ein ftolzes 

md reiches Volk, fie befaßen Landgüter und Weinberge; jedes Amt fand 
ihnen offen; - fie waren an den chriſtlichen Fürftenhöfen einflußreich. Der 
Adel Spaniens ſcheute die Verbindung mit den Töchtern Zudas nicht. Der 

Amerikaner Prescott”), der ſich zugleich auf Llorente beruft, ift der Meinung, 

daß es kaum ein Adelsgeſchlecht gebe, deſſen Blut nicht ſtark mit der mala 

sangre d. h. mit jüdiſchem gemifcht ſei. Wohl traten auch in Spatiien 

geiten düfterer Serupel ein. Die Coneilien ſchärften drohend die canonie 
ſchen Gebote ein, ſchwache oder fanatiſche Fürften gündeten Scheiterhaufen 

an. So kam es, daß im 15. Jahrhundert Spanien voll von fog. Maranen 

y History of ie reign of Ferdinand and Isabella. Gl. ed. London 1850. 
Volk i. p. 302. f 
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oder Converſos war d. h. Scheinchriſten, die ihre Anhänglichleit an den 
alten Glauben mehr oder minder forgfältig geheim hielten. Hier nun 

liegt die eigentliche Quelle der ſpaniſchen Inquifition, die weſentlich 

gegen den heimlichen Judaismus gerichtet war, erft ſpäter aud) die Keperei 

überhaupt in ihren Kreis z0g. Es fann hier nicht die Abſicht fein dies 

greuelvolle Inſtitut näher zu. befhreiben : wer e8 fennen zu fernen wünfcht, 
findet feine ausführliche Geſchichte in dem authentifchen Quellenwerke 

Llorente's. Es gemüge zu bemerken, daB die Zahl der Schlachtopfer, die 

die heilige Hermandad von 1481 bis 1808 dem Moloch des Fanatismus 
darbrachte, ſich auf 343,000 beläuft. Bald rüdte auch für die offenen 

Juden die Stunde des Verderbens heran. Der Klerus, befonders der 
Dominifanerorden, an feiner Spitze der Großinquifitor Torquemada, machten 
8 dem ohnehin finfteren König Ferdinand wid der von ihrem Beichtvater . 
beherrſchten Iſabella zur Gewiſſenspflicht, ihr Land von der Peft nicht- 

chriſtlicher Untertanen zu fäubern. Der Berbannungsbefehl gegen die 
Juden erfolgte am 30. März 1492, demfelben Jahre, wo Granada erobert 

und Amerika entdedt wurde. Eine Deputation der Judenſchaft ftellte unter 
Flehen und Thränen dem König und der Königin den Antrag, ihnen einen 

Tribut von 30,000 Ducaten zu zahlen und fid) von den firengften Satzungen 
des canonifhen Rechts einfchränfen zu laſſen, wenn der Befehl zurückger 

nommen werde. Schon wanfte der König, da ftürzte Torquemada mit 

dem Crueifix in der Hand ins Zimmer und rief: Judas hat den Herm 
um 30 Silberlinge verfauft — bier ift er, nimm und verfaufe ihn für 

30,000 Ducaten. Diefe Rede wirkte. Schrecklich wie der Befehl war 
die Art der Ausführung deſſelben. Als äußerfler Termin waren nur 
4 Monate geftellt: bis dahin -follte ‚jeder Jude feine unbewegliche Habe 
verfauft haben und fid) außer Landes befinden, aber mu Wechſel und 
Ereditbriefe, Tein baar Geld folte mitgenommen werden. Die Zahl der 

Auswanderer ift ungewiß, Manche berechneten fle auf 800,000, Prescott 
nimmt mer 160,000 Köpfe an. Dan muß fich die innere Lage der Länder 
im Mittelalter, den unentwicelten Zuftand des Credits und der Kauf 

und Verkaufsformen, den Mangel an Poften, an Verkehrs und Lebens, 
mitteln und an gebahnten Straßen vergegenwärtigen, um das Elend diefes 
plöplichen Aufbruches zu ermefien. Wer allein zog ward gepfündert und 

erſchlagen, die fich zufammenthaten kämpften mit Hunger und Pet. In 
den Hafenorten firömten die Flüchtigen zufammen, die Schiffsgelegenpeit 

veichte nicht für alle aus, die Schiffe wurden überladen, das Meer ver- 
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ſchlang fie, andere ſcheiterten gn den maroccanifchen Küſten und die Mann- 
{haft ward als Selaven verkauft; die den Hafen erreichten, fanden. fih in 

den Händen roher, raubgieriger Barbaren. Der ftärffte Zug ging über 

die Landgrenze nach Portugal. Der König von Portygal nahm die Gele“ 
genpeit wahr feinen Schaß zu bereichern: wer. ohne Zahlungsſchein ankam, 

wurde als Sclave verauft, Ein Unglück war e8, daß Emanuel der Große, 
der. bald daranf den Thron beftieg, fi) grade um die Hand der Tochter 

Ferdinand's und Iſabella's bewarb und die fpanifche Fürftin ihm die Ber 

dingung. ftellte, Feine Zuden am Tajo zu dulden. Schon erwartete er die 

Braut an der Grenze, aber ein Brief von ihr meldete, fie wolle fein Land 
erft dann betreten, wenn es von den Mördern Ehrifti gereinigt ſei. Go 
erging 1496 der Befehl an die Zuden, ſich entweder taufen zu laſſen oder 
das Land zu räumen. Da es finanziell Nachtheil brachte, fie ziehen zu 
faffen, fo wurden. fie durch die empörendften Maßregeln zum Uebertritt 
gezwungen, ſo daß viele-Gltern es vorzogen, ihre Kinder felbft zu toͤdten. 
AS einziger Reifehafen war Liffabon beftimmt; weil hier die Schiffe fehlten, 
verſtrich die Frift und die Gewalt begann aufs neue. Da gab endlich 

der ſchlaue König, vielleicht von jüdifhem Rath unterftüßt, das Geſetz, 
wer das Ehriftenthum annehme, folle 20 Jahre lang wegen feines Glaubens 

unangefochten bleiben. . Dies war fo viel als Duldung, während der. Schein 
bewahrt blieb. Von nun am ging die Auswanderung regelmäßig ihren - 

Gang, bis nad) Emanuels Tode 1522 die Inquifition auch nach Portugal 
hinübetkam und die legten Reſte des Judenthums ausrottete. 

Zür die Eultur der Welt aber, fowie für die Entwidelung des jüdie 

ſchen Geiftes war dieje ſpaniſche Kataftrophe von nicht geringer Bedeutung. 
Das nahe gelegene Italien, deſſen Handelsſtädte feit der Beichiffung der 

weſtlichen Meere fichtlic in Verfall geriethen, empfing mit den jüdiſchen 
Einwanderern neue Impulſe. Während Piſa verödete, wurde ein benach⸗ 
bartes kleines Fiſcherſtaͤdtchen, Livorno, welches die. Medicher den Juden 
zum Sammelplag auwiefen, ein Handelsort erften Ranges, deſſen Thätigkeit 

auf Spanien und weiter über dem atlantiſchen Ocean ging: Livorno iſt eine 
rein jüdifhe Gründung. Ankona, ein zweiter Zufluchtsort der ſpauiſchen 

Juden, fing an das ſchon erſtarrende Venedig im levantiniſchen Handel 

abqulöfen, bis fpätere fanatiiche Päpfte die Verfolgung erneuerten und An«’ 
konas Blüthe herabdrüdten. Weiter im Oſten nahm Sultan Soliman die 
Emigranten mit einer die chriſtliche Welt beſchaͤmenden Humanität auf: 

die türfifchen Monarchen jener Zeit zeigen eine Größe des Charakters,’ die 
Baltiſche Monatsſchrift. 3. Jahrg. Bd. VL oft. 2. 8 
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wir an den europäiſchen Höfen vergeblich ſuchen. Zwei Ränder, fagt ein 
neuerer Gefhichtipreiber, waren lange Zeit in Europa die einzigen, wo 
Geiſteoſreibeit herrſchte: die Türkei und Holland. Holland wurde in der 
That das Hauptaſyl für die Flüchtigen ms Portugal: wie alle Keher, Neor 

logen und verbotenen Bücher aus ganz Europa, fo fanden ſich auch die 

Zuden in Amflerdam zuſammen, welches bald die erfle Haudelsſtadt der 
Belt wurde. Im die Synagoge ſelbſt aber und ihr verfteinertes Ritual, 
in die verfünmerte, ſchmutzige Sittenwelt der nordiſchen Gemeinden brachten 

die ſpaniſch · portugieſiſchen Inden neue belebende Elemente. Sie waren 

wie ein adeliges Geſchlecht, hervorragend durch Bildung uud Selbſtachtuug, 
auch durch förperliche Wohlgeſtalt; in ihren Schulen hertſchte eine mehr 
wiſſenſchaftliche Richtung und noch jett find die beiden großen Fractionen, 
in welge die Nation gerfäht, die portugiefiihen und bie Deutigen 
Zuben, fehr verſchieden von einander — zum Beweile, dag Klima wad 

Schidſale doch auch anf den feſtgewurzelten jüdifhen Stammtypus wicht 
ohne Einfluß geblieben find. Uebrigens brachte die Reformation in Deutſch⸗ 

land den Juden feinerlei Grleichterung. Luther hatte bald nad) feinem 

Auftreten aud) in Betreff der Juden einige verjöhnende Worte fallen Taffen: 
mit den Jahren aber, da dogmatiſcher Eigenfinn und das odium theolo- . 

gieunı fein Herz immer mehr vereugten, da gehen feine Judenſchriften (J. B. 

von den Füden und ihren Lügen) au DVerfolgungseifer den Monchstractaten 

des Mittelaiters nichts nach. Ueberhaupt erfühte der Proteftantismus zu 
naͤchſt nur wenige der im ihm fich anfündigenden Hoffnungen. Ja die 

Finſterniß war faft noch Dieter geworden. Wer von der Eoncordienjormel 
abwich, der ward als Keper verfolgt; im der Hand des Landesherrn lag 

neben ber obevften weltlichen Gewalt auch Die geiftliche, das jus circa sacra. 
Bo Teufelöglauben, Heyenverbrenmung und alle Art Juſtizbarbarei herrſchten, 
da fonnte auch der Judenhaß nicht fehlen. Wenn 4. B. der Leipziger Us 
ſeſſor im Schoͤppenſtuhl uud Proleſſor Benedikt Carpzow, der Prophet und 
das Haupt der churfächſiſchen Jurisprudenz, in feinem Leben gegen 20,000 
Todesurtpeile gefälkt Haben fol, Darunter wiele auf Banberei und Teufels 
bũndniß lautend und durch das Geftändniß auf der Folter motivirt, fo 
fann es nicht auffallen, daB gleihhzeitig die frommen Männer in Schriften- 

und auf Kanzeln fortfuhren die alte Mazime im Munde zu führen: Was 
beflagft du Dich, verdammter Jude, über zeitliche Beiden, da du doch auf 

ewig verloren bift? oder daß es in einer Handelsordnung vom Jahre 1746 

heißt: „Afldieweil Die Kaufmanusgilde aus ehrlichen und redlichen Leuten 
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zuſammengeſetzet, als joll fein Jud, Gottesläfterer, Mörder, Died — folgen 
noch mehrere folder Titel — in unſerer Gilde nicht gelitten fein.“ Nadhs 

dem dann zuerft der engliſche Deift Tolaud es gewagt hatte, für die Juden 

in die Schranfen zu treten, wurde duch Montesgnien, Voltaire und die 

Gucyfiopädiften, in Deutſchland durch die wolfiſch-rationaliſtiſche Aufklärung 
die Idee der Menfchheit aus der ſtarren beengenden Hülle der poſitiven 
Religion und Kirche gelöft und das Gemüth der Menſchen erweitert, ibr 
umwöffter Blick geöffnet. In Berlin trat der Popularphiloſoph, M. Mens 

delsfohn auf — und die Welt erftaunte, daß dies ein Jude fein follte, 

etwa wie Liſſabon erflaunte, als es den erften ſchwarzen Menſchen jab. 
Die franzöfiche Revolution endlich ſchwemmte mit ihren gewaltigen Fluthen 
unter allem anderen hiſtoriſchen Unrath auch die canoniſche Judengeſetzge⸗ 

bung mit fort; der Kaiſer Napoleon verſammelte den großen Sanbedrin 
in Paris, wo die Judenſchaſt feines weiten Meiches ſich als gleichberech- 

tigte Religionsgeſellſchaft frei conftitwirte; im Großherzogtum Frankfurt 
und im Königreich Weſtphalen waren die Juden zum erften Mal auf 
deutſchem Boden volle Bürger. he 

Zegt nun find die Juden in ganz Europa ein wichtiger Factor in 

der großen Culturbewegung geworden, die immer neue Elemente in ſich aufs 

nimmt, um in ümmer veinerer und tieſerer Loͤſung das Ideal. der Humas 
nität zu realifiren. Es ift als wenn die jüdijhe Nation, unter Leiden und 
Elend auf ſich lelbſt zurücgedrängt, in ihrem Typus befeftigt und unger 
mifcht erhalten werden follte, um im rechten Moment um fo entjheidender 
in den Cultuwroceß einzugreifen. Wenn die Geſchichte jeit dem Mittels 
alter nichts ift, als eine Auflöfung des ſtarren Ackerbauthums in die öfor 
momijche Freiheit des Individuums, fo findet dieſe Mobiliſtrung d. h. Idea⸗ 

liſirung Des Beſthes ihr Hauptorgan in dem finanziellen Geiſte der Juden. 
Selbſt der directen Politif giebt diefe Minorität vielfach Richtung und Ber 

wegung: Die feudalen Ritter des preußiſchen Herrenhaufes, die. Enfel der 

Kreugfahrer, haben ſich bis vor furzem von einem haarſcharfen jüdischen 
Sophiften in ihrer Mitte die Lofung geben laſſen, Die altgermaniſche Tory⸗ 
oppofition im englijchen Unterhaufe folgt der Fahne eines romantifchen und 

witzigen Juden. Frankreich hatte im Jahre 1848 zwei ungetaufte Juden 
zu Miniſtern, fpäter fogar einen jüdifchen Staatsminifter: Präſident und 

Vicepräfident der deutſchen -Nationalverfammlung waren Juden, der eine 
getauft, der andere ungetauft. Der deutjchen Literatur ift feir 30 Jahren, 

feit dem Auftreten Börnes und Heines, der judiſche Geift durch alle Adern 
8" 
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gedrungen, mehr als oberflähliche Beobachter ahnen: die alten pebantijchen, 

gläubigen, langweiligen‘ Zeiten find dahin. Oft genug ‚haben auch die 
Bortführer der chriſtlich ⸗ germaniſchen Treue die Klage und Anklage wieder« 
holt, der Journalismus, diefe neben dem Geldhandel verderblichfte Erſchei-⸗ 

nung der Gegenwart, fei von jüdifchen deftwuctiven Tendenzen befeelt, Zur 
demig, jüdifhe Frivolität benuge ihn als Mittel, Feigheit und Chrlofige 
keit in der Welt zu verbreiten, der revolutionäre Wahnſinn fei der frommen 
deutſchen Nation von den Juden eingeimpft. Die Thatſache ift unleugbar: 
nicht blos Talons und Coupons, auch die Tagesblätter und ihre Eorrer 
fpondenzen find in den Händen der Kinder Iſraels. Etwas Wiß aber ift, 
in dieſem betrübten Erdenleben eine ganz angenehme Zugabe; deſtructiv 
verfahren ift aud nicht immer ein Frevel — alles kommt darauf an, was 

zerftört wird; alles Werden geſchieht durch Zerftören. Der Muth für die 
Idee und in ihrem Dienft ift [hön: aber der Muth für ſich, der Muth 

in abstracto, gleichviel wo und wofür, Diefe Nerventugend war den alten 

Griechen unbekannt und gift erft feit den Ritterzeiten. - Auch die Ehre ift 
ein zweideutiges Surrogat haraftervoller Sittlihfeit: Mommfen in feiner 
Roͤmiſchen Gefchichte, da wo er den Charakter des Vercingetorix befpricht, 
fagt von ihm, es babe feinen ritterficheren Mann gegeben, aber, fügt er 
richtig hinzu, der Menſch foll fein Ritter fein. Und endlid — 
was heißt Frivolitit? Wer eine höhere ſittliche oder theoretiſche Bildungs» 
ſtufe erftiegen hat, wo die Bewegung freier ift, der erſcheint dem in der 

Sapung des Alten Gehundenen immer als frivol: in den Augen des Ae- 

gypters war der Grieche Teihtfinnig, in den Augen des Aſiaten ift es der 

Europäer noch jet. Grade auf dem Gebiet des Charakters Hat die jüdiſche 
Nation einzelne Hafflihe Geftalten hervorgebracht z. B. Spinoza, dies erha⸗ 
benfte fittliche Vorbild, oder Boͤrne, der mit ber feinften nervöfen Empfinds 
lichkeit einen unverrücbaren Adel der Geflunung verband, Wie jeder Volls— 
individualität haften freilich auch der jũdiſchen ihr eigenthümliche Mängel an, 
fie ift nicht frei von manchem abftoßenden, fehneidenden und grellen Zuge. 

Hoffen wir, daß die Teilnahme au Staat und Recht, an Wiſſenſchaft und 

Geſellſchaft diefe Härten mildern wird, denn wie fange ift e8 denn her, daß 
> die Zuden nicht blos Leidend fi bewähren, fondern auch pofitiv Me 

ſchen fein dürfen? Der Sturmwind fonnte dem Wanderer den Mantel 

nicht entreißen, die Sonne aber vermochte es mit ihren milden Strahlen. 
: 2. Hehn., 
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Die endemifchen Angenkrankheiten Fivlands. 

Di: geiftige Entwidelung eines Volkes ift weſentlich mit bedingt durch 
‘eine günftige Geftaltung feiner materiellen Verhältniſſe. Erſt wenn auf 

diefem Gebiete Bedürfniffe in gewiffer Ausdehnung ſich entwideln und eine- 
Befriedigung derjelben erftrebt wird, pflegt ein Culturleben angebahnt zu 
werden, das mit der Zeit auch geiftige Blüthe treibt und reife Früchte 
hervorbringt. Nur die Individuen und Völker, die ſchon ein ſolches Cul⸗ 
turleben ſich zu eigen gemacht, vermögen von temporären Zufländen des 

Elends ihre geiſtige Eutwickelung unabhängig zu machen. 

Die ländlihe Bevöllerung in den Dftfeeprovinzen, insbefondere die 
Bewohner Eftlands und der nördlichen Hälfte Livlands, die Eften, ind noch 

weit entfernt davon, die materiellen Bedürfniffe modernen Culturlebens zu 

empfinden, geſchweige denn die Mittel zu deren Befriedigung ſich angeeignet 
zu haben. Reichliche, Fräftige Nahrung, gut eingerichtete Wohnungen mit 
veinfihem Haushalt und reiner frifcher Luft Andet man mır ausnahmeweil 

die meiften, ‚eben noch nicht das Bedürfniß danach) fühlend, ermangeln. for 

mit der nächften Anregung, ſich durch Fleiß und Intelligenz die Mittel zu 

einem natürlichen Comfort des Lebens zu erwerben. 

y Die Gelegenpeit zur Schulbildung wird unter ſolchen Umftänden nicht 
gefucht, fondern wo moöglich umgangen, und in dem Maße als der Schul 
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bildung die wünfhenswerthe Verbreitung nicht ermöglicht wird, gefangen 

and die materiellen Verhäftwiffe zu feiner gedeihlichen Entwidelung”). 

Alles was zu jener unheilvollen Wechſelwirkung beiträgt, verdient die 
forgfättigfte Beachtung ‚derer, denen die Intereſſen der Ländlichen“ Bevölke- 

rung diefer Provinzen nicht gleichgültig find. 

Die allgemeine Verbreitung der Augenfranfbeiten unter derfelben, durch 
tocale und nationale Eigenthümlichkeiten fortlaufend erzeugt und ftetig unters 

halten und fomit als endemifc zu bezeichnen, fpielt feine untergeords 

nete Rolle bei jener wachtheiligen Wechſelwirkung. Geftörtes oder gänzlich 
aufgehobenes Sehvermoͤgen ift der Erlangung materiellen Wohlſtandes in 
hohem Grade hinderlich; ebenfo aber beeinträchtigt es, insbefondere bei 
Perfonen einer niederen Bildungsftufe, die Entwidelung geiftigen Lebens, 
fei es daß es bei jüngeren Individnen die" Schulbildung unmöglich macht, 

fei es daß es überhaupt den Kreis ſinnlicher Wahrnehmungen, auf deren 

Grundlage die geiftige. Action ſich entwicelt und erhäft, befchränft und 
die Leidenden zu einem dunpfen Hinbrüten verurtheilt. 

Niemand bezweifelt diefe endemiſche Verbreitung der Augenkrankheiten 

in unferen Provinzen, Niemand fteilt ihre traurigen national-ökonomiſchen 
Folgen in Abrede, und doch ift nichts geſchehen, um diefes Elend zu ver— 
mindern, Es werden in feßter Zeit häufiger Aerzte für Landgemeinden 

: angeftellt, felbft hier und da feine Holpitifer auf dem Lande errichtet; 

doc) ift von einer Berbeiferung im Stande der Augenfranfpeiten nichts 

zu vernehmen, und fehlen von der Geite her bezügliche Mittheilungen. 
Klagen über die wachjende Ausbreitung unferer endemiſchen Augenkranfs 
heiten machen ſich dagegen ſchon feit Beginn diefes Jahrhunderts in mehr 
reren Schriften geltend und fnüpfen ſich daran Erörterungen über das Weſen 
und die Urſachen derfelben. Theils find es allgemeinere populär⸗medici- 

niſche Schriften, in denen der Augenkrankheiten unter anderen Erwähnung 

geſchieht, theils find es wiflenfchaftlich medieinifche, von denen die meiften 

den Augenfranfpeiten nicht ſpeciell gewidmet find. Die erſte Monographie 
diefes Gegenftandes verdanfen wir Seidlig, der als Affiftent der chirurgi— 

ſchen Klinik in Dorpat feine Aufmerkſamkeit auf die Häufigkeit der Augens 

Franfpeiten unter dem eftnifchen Landvolk richtete und feine einfchlägigen 

Beobachtungen in. einer Inaugural-Diſſertation (1821) niedergelegt hat. 

*) Diefe allgenmeine Schilderung des Sachverhalts bezieht fih vorzugemeife auf bie 
* efinifche Bevölkerung, deren Verhältuifle dem Werfaffer näher bekannt find. Daß erfreuliche 

Ausnahmen nicht ganz vereinzelt daſtehen, ſoll damit Durchaus nicht in. Ubrebe geftellt werben. 
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Die i in den folgenden Jahren auf diefen Gegenſtand Bezug uehmenden Die- 
Tertationen enthalten nur Bruchſtücke defen, was Adelmann i in einer aus⸗ 
führlichen Abhandlung in feinen „Beiträgen zur mediciniſchen und chirur⸗ 
gücyen Geilfunde Bd. U 1845“ veröffentlicht hat. Ex findet ſich veranlagt, 
eine „endemifche Angeneutzündung der Eften“ als beſondere Krantheitsform 
aufzuftellen, womit wohl insbefondere auf den hei unferem Randvolfe fi) 

geltend machenden Complex ſchädlicher Urſachen hingemiefen , nicht eine 
auoſchließlich bei uns vorkommende Augenkrautheit aufgeftellt werden folte. 

Bie, ift es zu erklären, daß dieſe eruften Mahnungen feinen Boden 
gefunden haben in der baltiſchen Bevölkerung, dag fie verhallt find phne 
andy nur die geringften Vejtrebungen zur Abhilfe wachgerujen zu haben? 

Es fehlte zunächft au einer prüciien Feſtſtellung des Befan- 

bes und der Ausbreitung des Uebels, einer beftimmteren 

Erörterung feiner Urjaden, cs fehlte an beftimmt jormultrien, 
praktiſch durchführbaren Vorſchlägen zur Befeitigung ders 

" felben, denu nit Hypotheſen und philautropiſchen Ratpfcplägen ift der Sache 
nicht gedient, wenn fie allgemein gehalten find und feine Handhabe dazu 
bieten, die Sache fofort in Angriff zu uehwen. b 

. Um diefen nächften Anforderungen (dem zu einer Umgeſtaltung 
der anerkannten Mißſtände bedarfes guten Willens und aufopfernder 

thätiger Mitwirkung in weiteren Kreifen) nachzulommen, eut⸗ 
warf Samſon v. Hinmelftiern, Proſeſſor der Stantsarzneilunde iu Dorpat, 

den Plan, ärztlich gebildete Perfonen zu veranlafen, auf allen Gütern Livs 
lands ein Verzeichniß der Augenkrauken nebſt näherer Beſtiumung der 
Kranfpeit und aller Unſtände, die zur Erkenntniß der Urſachen förderlich 

ſein konnten, anzufertigen. Zur näheren Zeftftellung dieſer ſtatiſtiſchen Ar⸗ 
beit und zur Durchführuug der zu ihrer Ausführung erforderlichen Maß⸗ 

regeln verband ſich der Verfafer dieſer Abhaudlung mit dem Profeſſor 
Samſon zu gemeinſamem Wirken. Die livländiſche gemeinnützige und ölo— 
uomifhe Societät, ſowie die Naturſorſcher⸗Geſellſchaft in Dorpat, jede von 
ihrem Standpunkte bei dem Unternehmen intereſſirt, boten in Jübergfer 

Weiſe die Geldmittel zur Ausführung deſſelben. 
Neben der Geſammtzahl der Augenfranten kam es darauf an die Zahl 

derer, die au der endemiſchen Augenfrankpeit litten, feftzuftellen und die 
wichtigere auf dieſe bezäglicien Fragen von den unterfugenden Nerzten-in 
einer geeihmäßig geordneten Weile gewürdigt zu fehen. Zu dem Zweck 

wurden auf- jedem Gute die Notizen über jeden Augenfranfen nad einem 
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tabellariſchen Schema gefammelt, welches nicht nur die für die Ärztliche Ber 
urtheifung der Krankheit wichtigen Fragen enthielt, fondern noch insbeſon⸗ 

dere die berfchiedenften Verhältuiffe, die zur Exmittelung der caufalen Mor 

mente dienen fonnten, berüdfihtigte: die geographifde Tage des Gutes oder 
eines ganzen Kirchſpiels (Erhebung über der- Meeresfläche, Areal, Beſchaf- 

fenheit des Bodens und der Vegetation, Angaben über Sümpfe, Flüſſe, 
Seen, Meeresfüfte), Eigenthüimlichfeit der Bevölferung (Geſchlecht, Natio- 

nalität, Diehtigkeit, Wohlſtaͤnd, Befhäftigungen), Beſchaffenheit der Wohns 

pläge (Ebenen, Höhen, Thäler, Wälder, Dörfer, Streugefinde) und Wohr 

nungen (Bauart, Eintheitung und Benugung der Räume, Licht, Feuerung). 
Die Hülfe der Ortsprediger und der Gutsverwaltungen wurde in Anz 

ſpruch genommen, um die Augenkranfen an dem zur Befichtigung beftimmten 
Tage auf dem Hofe zu verfammeln. Aerztlicher Rath und Arzenei wurde 

dieſen ertheilt, um fie zu bewegen ſich möglichſt zahlreich einzufinden; 
Nach diefem Modus, der hier nicht noch näher erörtert zu werden 

braucht, wurden fucceffive anf den Gütern aller Kirchipiele Livlands die 

Unterfuchungen in den Sommermonaten der Jahre 1856—1859 angeftellt 
; bon den Profeſſoren Samſon und Dettingen, von den auf dem Lande 

praftieirenden Aerzten Dr. Hehn und Bed, und von mehreren anderen ärzte 

lich gebildeten Perfonen, die ſchon das Doctor-Examen, oder doch mit Ers 
folg den kliniſchen Curſus abſolvirt hatten und dazu geeignet waren, die 
Augenfrankpeiten dent Zwede genügend zu benrtheilen. 

Die Protokolle dieſer Arbeiten, die unter verſchiedenen Gefichtspunften 
zum Theil ſchon zu Inaugural-Differtationen von den Doctoren Ed. Mau 
rach und Earl Weiß benutzt worden find, bieten ein voluminöſes Material, 

das noch nad) verfchiedenen Richtungen hin bearbeitet werden kann. Leider 
muß man  zugeftehen, dag diefes Material nicht ebenfo reich und inhalts⸗ 

ſchwer als voluminds ift, ohne daß ein’ Vorwurf gegen das Unternehmen 
und gegen diejenigen, die es durchführten, erhoben werden fan. 

In den feltenften Fällen wird eine ftatiftifche Arbeit frei von Mängeln 

fein und auf Volllomenheit Anſpruch machen können; oft aber wird es 

" möglich eine Gorrectur durch zweckmäßige Controle der Fehlerquellen anzu. 
bringen. Bei der Durchführung des Planes alle Augenkranken der Lands 
gemeinden Livfands zu verzeichnen, find freilich Die Umftände, die der Voll 
ftändigfeit eines ſoichen Derzeichnifies und der Prücifion-der figtiftifhen 
Reſultate hindernd in den Weg freten, unſchwer zu bezeichnen, e8 iſt aber 
kaum möglic; den ftörenden. Einfluß diefer Umftände auch nur annähernd 
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zu berechnen und zu neutrafifiren. Ungeachtet der mit Sorgfalt getroffenen 
Vorkehrungen, fämmtliche Augenkranfe zu veranlaffen fi zu melden; unger 
achtet der anerfennungsmwerthen. Bemühurfgen der Ortöprebiger und, vieler 
Gutöverwaltungen diefen Zweck zu fördern, haben fid doch fehr Viele der 
unterſuchung entzogen: manche durch ernftere körperliche Leiden am Er 
ſcheinen verhindert, manche durch Arbeiten”), andere durch Judolenz. Biele- 
mögen, feit Jahren an einen mäßigen Reizzuftand der Augen gewöhnt, es 

nicht der Mühe werth gehalten haben fid) zu melden; ja nachweiabar find _ 

viele, namentlich jüngere Individuen an den "Augen erfranft, ohne es zu. 
wiffen. Viele Blinde haben ſich der Unterfuhung entzogen, überzengt von 
der Unheilbarkeit ihres Leidens, Einzelne vielleicht and eine Verbeſſeruug 

und den eventuellen Verluſt der Unterftügung von Seiten der Gemeinde 
fürgptend, Andere abgehalten durch Gebrechlichteit, Mangel eines Führers 
und Ähnliche Hinderniffe. 

Nicht geringere Schwierigfeiten ergaben fich bei Feftftellung der ges 

wůnſchten topographiſch⸗phyſtlaliſchen Notizen. Cine genaue Vermeſſung 

des Areals hat bei der Mehrzahl der Güter bisher nicht ftattgefunden. 

Nicht alle Sutöverwaltungen waren durch Perjönlichfeiten repräfentirt, die 
über Bodenbeſchaffenheit, über die bezüglichen Eigenthümlichkeiten der Ge— 

meindeglieder und ähnliche Fragen, wie fle oben angedeutet worden find, 

eine genügende Auskunſt zu geben im Stande waren. 
Selbft die gewonnenen Ausfünfte, insbefondere wo fle zur Feſtſtellung 

der urfächlichen Verhältniffe der endemiſchen Augenkrankheit verwerthet wer- 
den follten, ergaben ſich häufig als fo unzuverläſſig oder waren fo allge- 

mein gehalten, daß ſichere Schlüffe aus denfelben fich nicht ziehen ließen. 

Schließlich kann denn auch nicht in Abrede geftellt werden, daß troß des 
einheitlichen Planes, des gemeinfamen Schema's für die Unterfuchungen, 
der fubjectiven Auffaffung der unterſuchenden Aerzte doch immerhin cis 
niger Spielraum blieb, daß der Eine die Grenze zwifchen gefunden und 
kranken Augen ferupulöfer zog als der Andere, und fomit bei der vergleis 
chenden Beurtheilung der Zrequenz der Augenkrankheiten in verſchiedenen 
Gegenden auch von diefer Geite her Unrichtigfeiten nicht zu vermeiden waren. 

* _ Troß des glänzenden Aufſchwungs, den in den letzten Decennien die 

») Gerade im Sommer, zur Heu. und Erntezeit machte fih jene Abhaltung man- 
nigfach geltend; unb doch war der Sommer vielleicht bie günftigfle Zeit zur Unterfuchung, 
weil in anberen Jahresgeiten’ ungünflges Wetter und chlechte Wege noch hinberlicher ge- 
wefen wären. 
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Statiſtit genommen hat, dürfen wir wicht vergeffen, wie häufig dem Glauze 

Tein rreller Werth zu Grunde liegt, wie oft Schwindelei auf dieſem Gebiete 

ſich geltend macht und wohlfeile Triumphe Unkundigen gegenüber feiert. 
Um fo mehr ift es Pflicht die durch die mehrfach ‘erwähnten Unterfuchrugen 
gewonnenen Zahlen und Notizen nur unter flrenger Berückſichtigung der 

Fehlerquellen zu verwerthen , und ſich lieber mit zuverlaͤſſigen ſtatiſtiſchen 
Folgerungen zu begnügen, Die etwas dürftig ausfallen und den gehegten Er⸗ 
wartungen nicht nachlommen, als aus denſelben ein Gebäude zu couſtruiren, 

welches eines feſten Fundamentes eutbehtt 

Sehen wir zunächft, wie weit es gelungen die Zahl der Augenfranfen 
der Landgemeinden in Livfand feftzuftellen, ausgehend von den Zahlen, die 
Dr. Weiß‘) aus den Unterſuchungs-Protocollen zuſammengeſtellt Hat. 

Mit Hinzuzählung der Perfonen, die, ohne fid) gemeldet zu haben, 
von den Richtern oder Schulmeiftern der Gemeinden als notoriſch Augen: , 

kraule aufgegeben wurden, ergeben ſich folgende Zahlen in den einzelnen 
Bezirlen, denen das Procent-Berhältniß der verzeichneten Augenfranfen zur 

Einwohnerzahl beigefügt ift. Für diefe leßtere ift die Zahl 656,054 nad) 
dem Ausweis der Wnterfuhungsprotocofle angenommen werden. Cie dif- 
ferirt nın cirea 40,000 von den neueften Angaben der Zahl der ländlichen 

- Bevölkerung. Die Differenz erklärt fi aus den Unftänden, daß in der 
Weiß'ſchen Annahme, die Ergebniffe der Revifion von 1850 zu Grunde ger 
legt wurden und daß einige Kirchſpiele des Rigafchen Bezirks (Bidern, 
Dünamände, Schlod) nicht zur Unterfuhung gelangten und deren Einwoh⸗ 

nerzahl fomit ausgeſchloſſen werden mußte. 
Eſtniſcher Diſtrict. 

Pernan 2 ern 0800 10/ 
nee 1253 Io 
Dorpt 22 0 nn 2888 2, 
Bew ..- . .. 1611 Zara 

ceiuuiser Difrict. 
Benden . . . ve... DT ade 

Walt.166 1 

Ran a a ON 
- Wolmar oo en en 26 3u3%/o 

fan 13,734 2,0% ° 

TE Weiß, Zur-Etatifit und Yetiologie ber unter dem Landvolte Livlands ar häu- 
fioften vortommenden Augenttantheiten, befonbers des Tradom's. Dorpat 1861. 
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In dieſer Geſanimtzahl nachgewieſenet Augenftanfen finden fich nicht 

- weniger als 10,495 Patienten, die von dem befonderen in unſeren Pros 
vinzen herrſchenden Augenfeiden afflcirt And: Iy0% der Einwohnerzahl. 

Es iſt oben auf die Verhaͤlmiſſe hingewiefen worden, die eine voll- 
ftändigere Zähfung der Augenkranfen verhinderten und die in der Thnt 
nicht zu gering angeſchlagen werden dürfen, Obgleich Diele Hinderniſſe in j 

feinem Kirchfpiele ganz vermieden werden fonnten, fo gewinmen wir einen- 
richtigern Einbfi in den Stand Der Sache, wenn wir die Procentzahl 

der Augenlranken in den Kirchſpielen, die unter genauer Controle infpicirt 

werben konnten, mit der eines wimittelbar angrenzenden. vergleichen, deſſen 
topographiſch⸗ phyſilaliſche Verhältniſſe und fociale Zuftände nicht wefentlich 

andere find, So fehen wir die Zahl der Augenfranfen im Rappinſchen 

Kirchſpiele, wo der Kirchſpielsarzt Dr. Bed fid) der Mühe die Unterfuchungen 

anzuſtellen mit befonderem Nachdruck unterzog, auf 520%. eigen, während 
fie, im benachbarten Pölweſchen Kirchfpiel kaum die Hälfte, 2,5% erreicht, 

Im Kirchſpiel Carolen im Werroſchen Bezirk ftellte ſich die Procentzahl 
auf O0, während Proieſſor Samſon in dem anſtoßenden Raugeſchen Kirch- 

ſpiel, in dem er ſelbſt beſitzlich iſt und das er beſonders ſorgfältig zu in- 

ſpiciten vermochte, 2,0°/o, alſo mehr als die dreifache Procentzahl cons 
ſtatirte. Dr. Maurach fand im Tallhofſchen Kirchſpiele im Doͤrptſchen Ber 

zirk 146/0 erlraukt; in dem angrenzenden, unter ganz ähnlichen Localvers 
haͤltniſſen befindlichen Lais'ſchen Kirchſpiele fand ich, unterflügt durch per- 

füntiche Bekauutſchaft mit den Gutsverwaltungen, A,ss%/o erkrankt. 

Wenn ſchon nach diefen Zufanmenftelungen die Zahl der Augenkranfen 

als dei weitem zu niedrig beſtinimt erfeheint, fo läßt fid ferner nadweifen, 
daß die genannten höheren Procentzahlen noch immer nicht die wirkliche 
Höhe der Frequenz. der Angenkranken erreichen. 

Wo die Population eines Gutes nuter ganz befonders günftigen Vers 
härtuiffen durchmuſtert werden fonnte, ergab fi) wiederum eine größere 
Zahl von Augenkranken im Verhälmiſſe zu der Durchſchnittszahl des Kirch⸗ 
ſpiels, ſelbſt wenn dieſes zu Den am meiften heimgefuchten zu zählen war. 
Profeſſor Samfon wies nach, daß 4,0% der Bevoͤllerung des ihm gehd- 
tigen Gutes Rauge an den Augen- leide; die Durchſchnittszahl für das 

Nirchſpiel gleichen Namens warde ſchon auf 2,9% angegeben Auf dem 
Gute Jeuſel, wo eine befonders jorgiältige Goytrole mir möglic wurde, 

ſtellte ſich die Prorentzahl auf 5,14%/05 dieſe betrug für Das ganze Kirch- 
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ſpiel St. Bartholomäi, zu welchem jenes Gut gehört, 3,2%/0 nad) meiner 
Ermittelung. 

Dieſe wenigen Beiſpiele mögen genügen, um darzuthun, wie die Zahl 
der Augenkranken auf das Doppelte, Dreifahe und mehr bei der Mög- 

licpfeit einer genaueren Grmittelung angeſchlagen worden wäre, Noch mehr 

wird man won dieſem Sachverhalt -überzeugt bei Berückſichtigung der Re 

fultate, die Dr. Reyher') nach feinen zum Theil mit mir gemeinſchaftlich 

‚ angeftellten Unterfuchungen über den Stand der Augenleiden bei den Kin, 
- dern der Dorfihulen in den Kirchſpielen St. Bartholomäi und Lais vers 

öffentlicht hat. Mit Hinzuzählung der 23 Knaben des Dörptfchen Waifens 

hauſes (Alegander-Afyf). wurden 610 Kinder von 10-17 Jahren unter⸗ 

ſucht amd 379, alfo über 62°/, von unferer endemiſchen Augenfrankpeit 
affleirt gefunden. 

Ein halbes Jahr fpäter, im Sommer 1858 babe ich in den beiden ger 

„nannten Kirchſpielen die allgemeinen oben erwähnten Unterfüchungen ange 

ſtellt und in beiden zufanmen 531 Augenfranfe in den Protocollen vers - 
zeichnet, unter denen iur ein minimer Theil der Schuljugend miteinber _ 

griffen war. Es ergiebt ſich auch hieraus, wie viele Augenfranfe, insbes 
fondere in den früheren, im Alter von 10-17 Jahren am häufigften vor⸗ 

kommenden Stadien der Erfranfung, ſich der Schägung des Krantenbeftan- 
des entzogen haben. 

Die Zahl der Exrblindeten ift nach den Unterſuchungsprotocollen ver⸗ 
hältnigmäßig eine geringe; 619 auf beiden Augen, 1379 auf einem Ange 

Erblindete, fo daß von den erfleren je einer auf 1076 Einwohner fommt. 
Dagegen ift nad) den kliniſchen Erfahrungen in Dorpat die Zahl derer 
nicht unbedeutend, die in Folge der endemiſchen Augenfeiden zu fpät um 

Hülfe für.ihe zerftörtes Auge nachſuchen. Die früher angeführten Gründe 

‚ mögen jene mangelhaften Angaben erflären. Wie fehr fie von dem that» 
ſaͤchlichen Beftande abweichen, ergiebt das Reſultat einer im Jahre 1855 

‚auf Anordnung des Dörptichen Ordnungsgerichtd im Dörptichen Bezirk 
durch die Gemeindeverwaltungen vorgenommenen Blindenzähiung, die in 
diefem Kreiſe 492 auf beiden Augen, 594 auf eineni Ange exblindete In 
dividuen ergab. Es kommt nad) diefer Angabe auf ciren 235 Einwohner 

4 Blinder, wenn.die Einwohnerzahl des Bezirks auf 115,000 geſchätzt wird. 

*) &. Beyer, De trachomatis initis slalisics de eo nolationibus adjunclis, 
Mitaviae et Lipsiae 1857. 
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. Vereinen wir nad dieſem Maßſtab die Zahl der auf beiden Augen 
Erblindeten in Livland, fo erhalten wir die enorme Zahl von 2806, um 

das vier⸗ bis fünffache das in den Protofollen verzeichnete Etgebniß übertreffend. 
Daß diefe Zahl verhäftnigmäßig. eine enorme -ift, lehrt der Vergleich 

mit den ftatiftifchen Angaben über die Zahl der Blinden in andern Ländern. 

Nach Zufammenftellungen des ftatiftiichen Büreau's in Sdhweden ” 

fommen auf 10,000 Einwohner in: 

’ Schweden 1855) - - + + 6 Blinde. 

Norwegen (1855) : 0 0 Win 
Schleswig (1855) - » - + + dumm 
Holften 1855) - .» + bmw 
Dldenburg 1855) . >.» + ds nm 
Hannover 1856) Gm 
Preußen 1855). 2 00 0 dm u 
Königreich, Sachſen (1858) - -» Bm m 
Bayern 1858). 0 0. Dom 
Bürtemberg A853) . . +. Baum 
England und Wales (1851) . - 1a n- 

‚Schottland 1851), - .» «+ nm 

Irland ABM) 0. Msn 

Frankreich (1851) » » +» +» 105 u 

> Dänemarf (1855) . 0. 6m 

und in Livland nad) dem Maßſtabe der Zählung im Dörptichen Bezirk 
nicht weniger als A2,,, Blinde, alfo ungefähr 6—7 mal mehr als in den 
günftig geftellten Ländern des nördlichen Deutſchlands, A mal mehr als in 
England und Frankreich, und um mehr als das Doppelte das Eontingent 

übertreffend, weldes das am ſchwerſten heimgeſuchte Norwegen *) an 
Blinden ſtellt. Der Einwurf, daß die Nähe einer größeren Stadt eine 

ausnahmsweiſe große Zahl von Blinden im Dörpticen Bezirk verfammele, 

erſcheint nicht ftihhaltig, wenn man den Einfluß der Nähe größerer Städte 

auf die Blindenzahl des betreffenden Bezirks nach den ftatiftifchen Angaben 

*) Statistiska Central-Byräns berättelse für ären 1851 med 1855. Tredje och sista 
afdelningen. Stockholm 1860. pag. 56. 58. 
2) Nachdem Welgifchen „Bulletin de la commission centrale de Statistique. 
Tome IL Bruxelles 1847“ pag. 339, ergiebt eine ältere Blindenzählung in Rormegen, 
dom Jahte 1835, nicht weniger als em Blinden auf 173 Ginnohne, fomit 67.. 
auf 10,000! 
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in anderen Ländern berückſichtigt. So 4. B. zählte man im Königreich 
Sachfen- im Jahre 1849 unter 10,000 Einwohnern 8, Blinde, im Kreise 
direchiondsBezivt Dresden 840). Ber Einfluß der damals faſt 100,000 

Einwohner zählenden Stadt ſtellt fich ala unbedeutend heraus. 
Zählungen von Augenfranfen in anderen Rändern find mir nicht 

befannt; es ift jedoch mehr als wahrſcheinlich, daß die Zahl der Augen- 
kranken Livlands ein ähnlich ungünftiges Verhältniß zu der anderer Länder 
einnimmt. Es ſcheint wir müſſig, die aus den Unterfuchungsprotocollen 

bervorgehende Kranfenzatf mit Berückſichtiguug affer angeführten Umftände 
ergänzen und fomit annäherungsweiſe die wirkliche Bejamnrtzahf der Augen- 

tranken in den Landgemeinden Livlands bezeichnen zu wollen. Wer aus 
“obigen Deductionen dicht die Meherzengung gewinnt, daß das Clend auf 

dieſem Gebiete eine erſchreckende Höhe erreicht hat, daß zwedmäßige Rath⸗ 
ſchlage zur Abhülfe und energifhe Durchführung entſprechender Maßregeln 

deingend- nothwendig find, bei dem wird es bie Aufftellung größerer Zablen 
auch nicht thun. 

Ein zwedmäßiges Handeln zur Befchränfung bieſer endemiſchen Augen⸗ 

fraufgeiten feßt jedoch vor allem eine eingehende Erkenutuiß der denfelben 
zu- Grunde Tiegenden Urfachen voraus: - 

In wie weit ift diefe Erkenntuiß durch jene mehrjäßrigen Unterſuchungen 
gefördert worden? 

In der Kranfpeitöfehre ift fein Gebiet trüglicher als die Aetiologie, 

‚ die Feſtſtellung der urſächlichen Momente, Meiſt wirlen verſchiedene Urs 

ſachen zugleich eiu, und iſt man in vielen Fällen zweifelhaft, ob ein ge 

wiffes Moment überhaupt eine urfächlige Bedeutung verdient, fo wird es 
noch ſchwieriger den etwaigen Autheil beffelben bei Mitwirkung anderer zu 
bezeihuen. In der und vorliegenden Frage, concurgiren fo viele Momente, 
die als moͤgliche Urfachen sine Berülfichtigung verdienen, daß der fricten. 

Schlußlolgerung gar wenig Raum geftattet ift, willkürlichen Eombinatiouen 

um fo mehr. 

Dieſe Iegteren, anf welche ſich Die betreffenden Autpren und gechmanner 

bisher ausſchließlich beichränft haben, können auf Grundlage der Unterſu⸗ 

chungsprotocolle durch pofttiven Nachweis Teider nicht völlig erfegt werden. 

Der coneurrirenden Momente find eben zu viele, die vergleichende Beur⸗ 

Seemſche Mitteilungen aus dem Königreich, Sathſen, Herausgegeben vom fati- 
fifen Büreu des Miniferiumd- bes Junern Bevökterung. —* Lecleung 3. 
Dresden 1861, pas. 174 192. 
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theilung des Standes der Augenfranfbeiten in deu verfdiedenen Gegenden 

ift, wie es oben ausführlicher erörtert wurde, durch zu mannigfache Fehler- 
quellen der ftatiftiichen Aufnabmen geftört. Die fiherften Anhaltspunkte 

. werden gewonnen, menu wir und bei einer ſolchen Beurtheilung anf ein 

Terrain beſchränken, das in gleihmäßiger Weile von einem und demfefben 

Arzt gründlich durchforſcht worden ift. Die dabei ſich herausftellende Ver— 

ſchiedenheit der Unterfuchuugsrefultate anf verſchiedenen Teilen dieſes Ter⸗ 
vains möchte zur Schägung der urſächlichen Berhäftniffe den zuverläffigften 
Beitrag liefern. Im Uebrigen dürfte doch nicht zu überjehen fein, daß 
den Urfachen der endemiihen Kraukheiten in allen Theilen Livlands forge 

-fältig nachgeforfcht worden ift; daß die in den verichiedenften Gegenden ge 

fammelten Erfahrungen in gemeinfamer Beratung ausgetauſcht wurden uud 
eine auffallende Webereinftimmung in der Angabe der weſentlichſten Urſachen 
ſich dabei ergab. 2 

Die Refultate diefer übereinſtimmenden Erfahrungen, die übrigens 
von früheren Anſichten wenig abweichen, verdienen nicht als lediglich will 

kuͤrliche Combinationen angejehen und geringer angeſchlagen zu werden, als 
die aus beftinmten Zahlenverhättniffen gewonnenen, 

Es handelt ſich hier nur um Ermitteluug der urſächlichen Momente 
"des endemifchen Augenleideus, das ſich als Katarrh oder Schleimfluß 

der Schleimhäute des Auges und der Fider Ddarftellt, noch häufiger ſich 
durch Entftehung rauher Erhabenpeiten an den innern Lidflächen (Trachom) 

charakteriſirt. 

Die Zahl dieſer Erkrankungen nebſt ihrem dem Auge ſo verderblichen 

Folgezuſtaͤnden verhält ſich zu den übrigen Augenkrankheiten, die nicht als 
endemiſche bezeichnet werden können, wie 100: 14; dieſe letzteren können 
ſomit hier ohne Bedenken unberückſichtigt bleiben. 

Wir faſſen die Reſultate jener Unterſuchungen, ſoweit dieſe die urſäch— 
lichen Momente betreffen, kurz zuſammen, ohne in ausführlichere Eroöͤrte- 

zungen über dieſen Gegenftand uns einzulaffen, wie fie von Adelnlaun, 
Weiß und Anderen in den oben angeführten Schriften für das ärztliche 

Publicım gegeben. worden find. 
Die Bodenbefhaffenbeit-ik nigt ohne Einfluß auf die Erzen- 

gung diefer Krankheiten; fumpfige Gegenden, an Släffen und Seen gelegene 
Riederungen boten unter fonft gleichen Verhältniſſen nicht nur eine bedeus 
tende Frequenz der Erfranfungen, Tondern dieſe zeigten auch einen hart⸗ 
nädigeren Charalter, tiefer eingveifende nacptpeilige Folgezuſtäude. Die in 
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einem Kirchſpiel an Trachom Leidenden flammten, wo eine folhe Scheidung 
durchzuführen war, zum größten Theile aus feucht gelegenen Gegenden her, 
fo 3 8. im Rappinfchen Kirchſpiel, wo aus 69 troden gelegenen Gefin- 
den 26 Patienten, aus 98 feucht gelegenen 81 ſich meldeten, und die Er— 
krankungen in den erfteren zu den feßteren wie 37:82 ſich verhielten. 

Etwas Näheres laͤßt ſich über die Bodenbeſchaffenheit als praͤdispo⸗ 
nirendes, urfächlihes Moment mit Buverläffigkeit nicht fagen, und wir 
können Proſeſſor Grewingf”) nicht beiftimmen, wenn er, ſich fügend auf 

eine Vergleichung feiner geognoſtiſchen Karte der Oſtſeeprovinzen mit der 
von Weiß zur Darſtellung der Verbreitung der endemifchen Augenkrank- 
heiten auf dem’ livläͤndiſchen Feſtlande entworfenen, es als Thatfache 
hinſtellt, daß dieſe Krankheiten ihren Hauptheerd im devoniſchen Sandfteins . 

gebiet haben, wo „ein wenig durchlaffender thonigfandiger Untergrund“ vor⸗ 
bericht, während das füdlicher gelegene dolomitifche, „wie ein fehlecht ges 

fügtes Parquet dem Waſſer leicht Durchgang verftattende Terrain“ eine ges _ 
ringere Frequenz der Krankheiten bedingen ſoll. 

Der Einfluß diefer geognoftifchen Verhältniſſe auf den Waffergehalt 
des Bodens mag unbeftritten bleiben, nur müſſen wir und gegen eine foldhe 

Schlußfolgerung aus: den Angaben der Weiß’fhen Karte verwahren, die” 
wenngleich treu nad) den aus den Unterfuhungsprotocollen hervorgegans 

genen Procentzahlen der ‚Erkrankten angefertigt, doch wegen der mehrfach 

erwähnten unvermeidlichen ‚Bebferquellen für ſolche Deductionen wit maß“ 
gebend fein kann. 

Die klimatiſchen Verhäftniffe Livlands, eine mittlere Jahreswaͤrme, 

die ſich nicht bis + AO N. erhebt, häufige Temperaturwechſel begünſtigen 
die Erkrankung der Schleimhäute überhaupt und insbefondere auch die der 
Augen. Das Hauptübel aber, dad Trachom, Enüpft ſich eben in den meiften 
Fällen an die katarrhaliſchen Reizzuftände der Augen, wenngleich in den 
fpäter folgenden Momenten feine weſentlichſten Urſachen zu ſuchen find. 

Den anatomiſchen Bau des Schädels und Geſichts, fowie 
die Bildung der Augenlider und die Lage des Augapfels Hat 
man wohl mit Unrecht als prädisponirend für Die betreffenden Augenkrank- 

heiten beſchuldigt. Daß diefe anatomiſchen Eigenthümlichkeiten, die vor⸗ 
züglic) bei den Eften ſich geltend machen, dem ſchon erkrankten Auge ver- 
haͤngnißvoll werden, die Kunfthülfe erſchweren können, möchte weniger zu 

*) Dr. © Greringt, Geologie von Lib- und Rurland, Dorpat 1861. pa. 82. 
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beftreiten fein. Nach den Unterjuhungsprotocollen find die Erkrankungen 
unter den Letten nicht feltener als unfer den Eften. Dagegen find Klagen 

‚ Über die bedeutende Frequenz der Augenkrankheiten von verſchiedenen Seiten 
ber laut geworben, wo finnifhe Stänme wohnhaft find: ſo aus den Gou⸗ 
vernements an der mittleren Wolga und ihren Nebenfliffen, wo More 
dwinen, Wotjäden, Tſcheremiſſen ihre Wohnpläge haben. Leider find wir 
nicht im Stande über Dielen Punkt näheren Ausweis zu geben, ja felbft 
über Finland liegen und keine beftimmteren Angaben vor. Dem Hofpital 

für Augenfcanfe in St. Petersburg ftellen aber jedenfalls die Finnen ein 
unverhäftnißmäßig ſtarkes Contingent. an Aranfen, wie ‚ung von den der 
treffenden Aerzten angegeben wurde. 

Das jugendliche Alter ift der Entftehung der Krankheit am günftig- 

ſten vom 10. Lebensjahre au; fie wird aber bis zum 40. noch häufig tn 
ihrer vollen Entwickelung . angetroffen. Im fpäteren Lebensalter find die 

nicht minder gefährlichen Folgezuftände der Krankheit durchaus vorherrſchend. 
Das weibliche Geſchlecht ift eutſchieden häufiger heimgefucht, das Vers 

bhältnig der weiblichen Kranken zu den ‚männlichen. iſt wie 2:1*). Diefes 

auffallende Verhaltniß ift wohl zu erklären durch den Umſtand, daß die 
Weiber den häuslichen Geſchäſten ‚mehr obliegen, auch vorzugsweiſe den 

in den Häufern ſich · geltend machenden nachtheiligen Einfliffen, die wir bes 

ſonders betonen müffen, ausgejegt find. Das Vorherrſchen der Augenkrank- 

heiten unter den Weibern ift beionders auf Die Häufigkeit des Trahoms 

unter denfelben zurückzuführen. Das Trachom ſcheint weniger abhängig 
von den klimatiſchen Einflüffen, als von jenen eben erwähnten. Die männs 
liche Bevölkerung, deren Beruf eine Thätigkeit im Freien in jeder Jahres⸗ 
zeit ohne Rückſicht auf ſchlechte Witterung erheiſcht, ift verhäftnigmäßig 

häufiger den katarrhaliſchen Erkrankungen des Auges ausgeſetzt. Die Zahl 
der an Trachom leidenden Männer verhält ſich zu der von dieſem Uebel 
behafteten Weiber wie 1: 2,905 unter den an chroniſchem Katarrh Zeidenden _ 
iſt das Verhältniß der Männer zu den Weibern 1: 1,5, ja unter den an 
acutem Katarıh Erkrankten fogar 1: Ops- 

Eine Verbreitung diefer Augenkrankheiten Durch Auftetung ift nur bes 
dingt zuzugeben. Zwar find acıte Katarche und Schleimfliffe contagiös 
bei Uebertragung des ſchleimigen Secrets auf geſunde Augen; dagegen ift 

7 Ser wie bei den nachfolgenden Werhältnifgahlen if nicht bie abfolute Bafl ber 
Getrantungen, fonbern deren Wechätnip zus Zahl det männlichen und weiblihen Bevölte 
zung zu Grunde gelegt worben. 

Battife Monateſchrift. 3. Iafrg. Bd. Vi. Hit.2. 9 
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das Trachom für ſich nicht anſteckend. Die Art der Verbreitung der ende- - 

mifchen Augenfranfheiten, unter denen das Trachom obenan fteht, deutet 
auf eine vielmehr durch mannigfaltige andere Urſachen als durch Anftedung . 

bedingte Entftehung. 

Wenn wir nun auch durch Die ſtatiſtiſchen Ergebniffe dazu geführt 
werden, den prädisponivenden Einfluß, welchen Bodenbeichaffenheit, Klima, 
Alter und Geſchlecht bei Gutfiehung der Augenkraukheiten in verſchiedenem 
Maße ausüben, anzuerkennen, jo verdienen doch die, in den verſchiedenſten 

Gegenden des Laudes gejammelten übereinftinmenden Erfahrungen, auch 

ohne mit Zahlen belegt zu fein, wicht weniger Vertrauen, wenn fie vor 
allem die Eigenthümlichkeiten der Rebensweife des Volkes 
innerhalb, und außerhalb des Hanfes, als die vorzüglichſte 
Quelle der endemiſchen Mugenkranfpeiten beſchuldigen. x 

Der Aderbauer ift in der Erfüllung feines Berufes mannigfahen 

Schädlichfeiten, die insbefondere Die Geſundheit der Augen gefährden, unter» 

worjen; bei unferem Landvolf -treten fie noch greller hervor, weil es fo’ 

wenig darauf bedacht ift, ſich gegen dieſelben zu jhügen. - Bei Bearbeitung 

des Feldes, zumal beim Gggen und Walzen wird bei trocener Witterung 
der Staub, beim Küttismachen auch der Rauch den Augen nachtheilig, bei 
der ‚Ernte die Sonnenhige und. das Sonnenlicht, gegen welches fid) die 

Weiber noch jeltener als die Männer zu firmen pflegen. Berlegungen- 
durch Strohhalme geben zu Diefer Zeit häufig den Anlaß zu zerftörenden 

Angenentzündungen. Beim Ausdrefchen des Getreides in den Riegen coms 
biniren fih Staub und Qualm, Hige und Rauch zum Nachtheil des leicht 
verfegbaren Sehorgans. 

Es möchte nicht ſchwer fallen dieſe Schädlichkeiten in ihren vielſachen 
Variationen bei den verjchiedenen Thätigkeiten des Laudmannes weiter zu 

verfolgen; wir begnügen ung damit, nur noch als befonders verhängnißvoll 
für das Sehvermögen den Flach sb au zu bezeichnen. Beim Weichen und 
Trocknen des Flachſes ift der Arbeiter der Kälte und Näſſe, der ſtinkendeu 
Atmojphäre der zum Theil in fauliger Zerfegung befindlichen Pflanze aus 

gefeßt; beim Brechen, Schwingen, Hecheh des Flachſes wird das Auge 

durch die vielen in der Luft juspendirten Abfälle beleidigt, — 

Wenn im Wendenſchen Bezirk die Kirchſpiele Lubahn (2,5%) und 
Loöſern (2,90%), im Riga-Wolmarſchen Kreiſe die Kirchſpiele St. Mathiae 

Ayo), Buxtuet (,a1°Yo), Rujen (Aysı“Yo), Salisburg (Ans°/o), Dideln (69/0) 
die höchſte Zahl der Augenkranfen bieten, fo Tiegt die Bermuthung nahe, 



Die endemiſchen Augenfranfheiten Livlands. 127 

daß der im diefen Kirchſpielen befonders ſtark betriebene Flachsbau nicht 
ohne Einfluß ift auf diefen hohen Stand der Stranfenzaht. 

Eine ergiebige Duelle für Erkältungen und katarrhaliſche Affectionen 
des Auges iſt durch den Aufenthalt in feuchten Niederungen beim Hüten 

des Viehes gegeben, zumal wo auch die Nacht im Freien an ſolchen Orten 
zugebradht wird. Es heißt wohl, der Bauer „gewöhnt fid“ an ſolche 
Söädligfeiten; aber der Arzt Hat hinlänglich die Gelegenheit die im Ger - 
folge derfelben auftretenden Kraukheiten, welche allerdings bisweilen erft 
im fpäteren Alter fid) geltend machen, zu conſtatiren. 

Wir haben bisher die weientlichften urſächlichen Momente der Augen— 
„franfheiten in der Lebensweiſe des Volkes außerhalb des Haufes berührt. 
Noch ſchwerer fallen ins Gewicht die innerhalb des Haufes gehäuften 

nachtheiligen Momente; diefe find «8, die der Entjtehung des verderblichen 

Trachoms ganz bejonders günftig ſcheinen. 
Indem efinifchen Diftrict Livlands iſt der Bauer in der Regel durch 

die Bauart des Haufes und die Art umd Weife, wie er es bewohnt, der 

nachtheiligen Einwirfung des Rauches ausgejegt. Cs läßt ſich diefes nicht 

in Abrede ftellen, wenngleich die Frequenz der Augenkrankheiten im letti— 

ſchen Diſttict in den Gebieten, wo durchſchnittlich rauchfreie Wohnungen 

angetroffen werden, feine geringere ift. Diejer ſcheinbare Widerſpruch wird 

durch die Erfahrung gelöft, daß ein noch ſchaͤdlicheter Einfluß der ungefuns 

den Luftbeſchaffenheit in den verhäftnigmäßig engen, ſchlecht ventifirten Wohn - 

räumen zuzufchreiben ift, wo Ausdünftungen unreinlicher Menfchen ſich häufen. 

"Die gahl der in den Laudſchulen an kranken Augen leidenden Schullinder 
war nad) der oben angeführten, von Neyher augeftellten Ermittelung in den 

rauchfreien Schulzimmern auch kaum geringer, als in den rauchigen, jo daß 
man wohl vermuthen fan, der ſchädliche Einfluß des Rauches werde zum 
Theil durch den Eintritt feifcher Luft ausgeglichen, der in Rauchſtuben uns 
vermeidfich ift und die verdorbene Atmoſphäre doch etwas fäubert. Die 
enorme Hänfigfeit der Augenfranfpeiten unter diefen dicht gedrängt figenden 
Kindern ift daneben gewiß auch durch Anſteckung vermittelt; vielleicht trägt 

einen Theil der Schuld die Anftrengung der Augen in den dunkeln Zimmern 

bei mangelhafter Beleuchtung. Ungleihe Temperatur der Wohnungen in 
der Falten Jahreszeit, Qualm und Hige vervolltändigen die Reihe der 

ſchaͤdlichen Potenzen des Hauſes. Das Geſchäſt des Kochens am Kamin 

oder Heerde und des Waſcheus in dunſtigen Räumen wird den Weibern 
beſonders gefährlich,“ 

= - 90* 



128 Die endemifhen Augenkranfpeiten Livlands. 

Der Antheil, den hinſichtlich der Prädispofition zur Erkrankung der 
Augen ſchlechte Nahrung und mangelnde Reinlichkeit und Pflege des Körpers 
nehmen, ift ſchwer zu beftimmen, aber durchaus nicht gering anzufchlagen. 

Schlecht genährte Kinder zeigen mehr Anlage zu Augenfranfbeiten als 

wohlgenährte. Verarmte- und verfommene Gemeinden ftellen ein he 
Gontingent an Augenkranken als wohlhabende. 

Erwägt man endlich, wie wenig das Laudvolk die erften Anfänge der 

Augenleiden beachtet und das ſchou erfranfte Organ ſchont, im Gegentheil 
es ftetS denfelben Schädlichfeiten wieder ausſetzt; wie es gewöhnlich mit 
uuplofen oder nachtheiligen Quackſalbereien ſich zu helfen ſucht, ſtatt ärzte 

lichen Rath ſich zu holen; wie dieſer endlich oft viel zu ſpät ertheilt wird 
und wegen der Eigenthümlichkeit der Zebensweife der Patienten nicht zweck- 

mäßig befolgt werden fan: fo darf man fi nicht wundern, Daß acute 
Leiden oft in kurzer Zeit das Auge vernichten, chroniſche eine Permanenz 

erlangen, die wenig geneigt ift der Kunſthuͤlfe zu weichen und ſchließlich 
das Auge doch unbraudbar macht; ja «8 ift erſtaunlich, daß der complis 

cirte, leicht verlegbare Schapparat jo mannigfaltigen Schädlichkeiten nicht 
noch häufiger unterliegt. 

Ein nur zu reiches Material liefern uns diefe ätiologiſchen Erörte- 
tungen und wir find in Verlegenheit den Antheil der verfchiedenen Urſachen 

an der Erzeugung der endemiſchen Augenfranfheiten präcis jeftzuftellen. 

Baffen wir zufammen, was übereinſtimmende Ärztliche, kliniſche Erfahrung, 

gründliche Kenntniß der Berhältniffe unferes Landvolkes, die Nefultate dor 

ſtatiſtiſchen Ermittelungen. bei Beurtheilung der urſächlichen Verhältniſſe 
an die Hand geben, ſo können wir doch nicht umhin, ohne die übrigen 

angeführten Momente von ihrem nachtheiligen Einfluß freiſprechen zu, wollen, 
die Lebensweife des- Volkes innerhalb des Haufes als die 
weſentlichſte Quelle der endemiſchen Augenkrankheiten zu bezeichnen. Wir 

thun es auf die Gefahr bin uns dem Vorwurf auszuſetzen, mit unferen 

Urfachen „in der Luft zu ſchweben“ und an der „Unveinigfeit zu Heben“, 
ein Borwurf, den Prof. Grewingk*) den gründlichen Erörterungen der oben 

geführten Differtation des Dr. Weiß entgegenzufegen ſich gemüßigt ſah ; 
wir verzichten gen auf wohlklingende Deductionen and den geognoftifchen 

Verhältniffen, deren Beziehung zu dem uns“ beichäftigenden Gegenftande 
bisher den Bereich vager, Hypotheſen nicht verlaffen hat. Insbeſondere 

Yaan. 
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müffen wir unfere Anficht fefthaften für dit Abkömmlinge finniſchen Stammes, 
die unter den Nachtheilen einer gleichen Lebensweiſe verheerenden Augen- 

franfpeiten ausgefegt find, mögen fie auf dem devonifchen Sandfteingebtet 
Livfands oder auf dem Granitboden Finnlauds oder auf den mannigfaltigen 
Ablagerungen des permiſchen Syſtems in den Ländern der mittleren Wolga 
und des Urals ihre Hütten aufgeſchlagen haben. 

Bir gelangen nummehr zum weſentlichſten Punkt unferer Abhandlung, 
zu der Brage: wie den Verbeerungen der endemifhen Augen, 
franfheiten, deren Ausbreitung nachzuweiſen, deren Urfachen zu .erörs 

tern wir verfucht haben, abzubelien fei. 
Blicken wir zurück auf Die Reihe der dem Uebel zu Grunde liegenden 

Mipftände, fo ergiebt ſich, daß diefe nur durch eine Reform der focinfen 
Berhältniſſe, durch eine Hebung des geſammten Culturzuſtandes unferes 
Landvolkes befeifigt werden Finnen. Die Aufgabe erſtreckt ſich auf fo viel 

fache, verſchiedene Gebiete, daß cin näheres Eingehen auf die notwendige 

Bekämpfung der vorliegenden Schäden, auf die Mittel zur Anbahuung 

befferer Zuftände bier nicht wohl thunlich iſt. Die Erledigung der fih 

bier aufdrängenden Fragen erfprdert das gemeinfame Wirken fachverftändiger 

Männer, denen das Wohl und Wehe der Landbevölkerung am Herzen liegt, 

erfordert auch) ein Entgegenfommen won Seiten diefer, weil von einem 
paffiven Reformirtwerden feine febensfäbigen Reſultate zu erwarten find. 

Bodenbefchaffengeit und Klima fönnen bei forticpreitender Cuitur in 
ihren nachtheiligen Einflüffen günftig modifieirt werden und der Landmann 

wird mehr darauf bedacht fein, fich" diefen letzteren in zwedinäßiger Weiſe 
zu entziehen. Die Beichäftigungen des Acterbaues umd der Viehzucht 
werden akferding& nie der in ihrem Gefolge, auftretenden, den Augen ſchäd- 

lichen Momente entkleidet werden, aber Reinlichfeit und Pflege der Augen 

werden diefen fehligend entgegentreten, wie. wir es gegenwärtig bei fo vielen 

Berufsarien wahrnehmen, die der Geſundheit nicht weniger gefährlich nd, 
durch den höheren Bildungsgrad der ihnen Obliegenden aber unſchädlich 
gemacht werden. Line huͤmane Negelung der Agrarverhaͤltniſſe wird nicht 
verfehlen den Werth der Arbeitskraſt Höher ſchätßen zu lehren, die materiellen 
Bedürfniffe weiter zu entwickeln und Mittel zu deren Befriedigung zu ger 
währen; „die bisher übliche Lebensart kann ſolchen Anforderungen nicht 
entſprechen. und wird um fo mehr in zweefdienlicher Weiſe fid) verändern, 

als intellectuelle und fitttiche Bildung durch ſorgfältige Pflege der Schulen 
weitere Fortfchritte machen. Dann werden Wohn, und Schulhäufer zweds 
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mäßiger , eingerichtet und ſauberer gehalten, nicht mehr der Heerd ſtets 

neuer Erfranfungen fein, dann werden ſich auch durch freiwillige Betheilis 
gung der Gemeinden die Mittel finden, die Zahl der Pandärzte zu ver- 
mehren und ihnen Hospiräler zur Dispofition zu ftellen, und wer fein 

Sehorgan den ſchädlichen Einflüſſen feines Berufs micht hat entziehen Fönnen, 

findet zeitig in der Nähe die Ärztliche Hülfe und angemefjene Verpflegung. 
Und follen wir ung zufrieden, geben wit der Ansficht auf dieſes Zeits 

after, Das ung die Früchte eines ſegensreichen Umſchwungs der ſocialen 
Zuftände bringe, deſſen Eintritt aber nad) Jahrzehnten zu berechnen iſt F 

Werden wir, wenn das Haus in hellem Brande fteht, nur daran denfen 
ein zweckmäßiges Löſchſyſtem für die Zufunft zu organifiren, oder ift es 

nicht Pflicht zunächft dem gegenwärtigen Nothſtande Abhüfe. zu fehnffen? 
Zu wahrlich, es iſt eine brennende Frage, wie dem gegenwärtigen Eiende 
der endemiſchen Augenfraufheiten hülfceich entgegenzutreten fei, und & iſt 
hohe Zeit, abfehend von den günftigen Veränderungen, die von der zumeh⸗ 

menden Proiperität und Bildung zu erwarten find, ohne Verzug auf Mittel 
zu finnen und Maßregeln zu treffen, um. die Kranfheit in ihren Brutftätten, 

insbejondere in den Schulen, aufzuiuchen und abortiv zu befeitigen; wo 

fie fih- ſchon feftgefegt, einer regelmäßigen ambulatoriſchen Behandlung zur 

ganglich zu machen; wo fie dem Sehvermögen ſchnelle Zerftörung droht, 
durch die Aufnahme in ein Hospital einer beftändigen ärztlichen Conttofe 
zu unterwerfen. 

In ihrer Ucberzeugung von der Nothwendigkeit folder Maßregeln, 

beftärft durch das Refultat der im Eingange ansführlicher mitgetheilten 

ſtatiſtiſchen Ermittelungen, Haben der Verfafler dieſer Abhandlung ‚und fein 

College, Profeſſor Samſon, von verſchiedenen Geiten her angegangen, eine 

Handhabe denen zu bieten, ‚die zur Verminderung des Nothftandes nach 
Kräften zu wirken bereit feien, es verſucht beftimmt formulirte, 
practifch durchführbare Maßregeln zu diefem Zwecke in Vorſchlag 
zu bringen. Sie haben diefe veröffentlicht in ihrer Schrift: „Populäre 
Anleitung zur Pflege und Behandlung der unter der länd» 
tichen Bevölferung in den Oftfeeprovingen Rußland, 
insbefondere in Livland, am häufigſten vorfommenden 
"Augenfranfpeiten. Mitan 1860". 

Sie enthält die Beſchreibung der endemifchen Augenleiden, eine Erör⸗ 
terung ibrer Urſachen, eine Anleitung zur Behandlung derſelben, foweit 

diefe den Händen eines vernünftigen Nichtarztes anvertraut werden darj. 
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Sie enthält ferner, und wir möchten hierin den Schwerpunft derſelben 
‚ erfennen, ein Regulativ über das zum Zweck einer allgemeinen Augenpflege 

unter der ländlichen Bevölferung Livlands zu beobachtende Verfahren. 
Es möchte bier genügen den Inhalt dieſes Regulativs Furz anzudeuten, 

das ja Jedem, der fich für dieſe Angelegenheit interefftrt, zugänglich ift. 
Bür jede Guts- oder Paftorats-Gemeinde jollen nAngenpfleger“ defi⸗ 

guirt und zu diefem gweck unterrichtet werden. Dazu dient die in der oben 

genannten Schrift gegebene Anleitung, welche von Gliedern der Gutsherr⸗ 

familie, Predigern, gebildeten Berwaltern nad) Unterweilung des betreffen» 
den Landarztes interpretirt werden joll. 

Gemeindevorfteher, Schulmeifter, Wirthe und Familienväter in den 

Gemeinden werden verpflichtet, der Gutsverwaltung von den geringftet An— 
zeichen einer unter den Samiliengliedern oder dem Gefinde auftretenden Augen— 

krantkheit Anzeige zu machen und werden angefeitet, dem intelligenteren Theil 
der Gemeinde Einſicht in die, jhädlihen Einwirkungen ihrer Lebensart 
innerhalb’ und außerhalb des Haufes beizubringen und ein Verftändniß für 
den wohlthaͤtigen Einfluß -Diefer Maßregeln zu eröffnen. 

Zur Verbefferung der Salubrität in den Schulen, den wejentlichften 
Bildungsftätten der Kranfpeit, werden Anweifungen gegeben, die ſich mit 

mäßigen Geldopfern durchführen laſſen und Erfolg verfprechen. 

Die Betheiligung der Landärzte wird zur Unterweifung der „Angens 
pfleger“ in Anfpruch "genommen ‚ deren Thätigfeit ſie zu überwachen haben. 
Sie übernehmen die Revifton der augenfranfen Individuen, fo wie der 

Verzeichniſſe der Augenfranfen und Blinden, welche nach einem gegebenen 

Scyema von den „Augenpflegern“ geführt werden, und fertigen Jahresver- 
ſchlaäͤge an, die eine fortlaufende Ueberficht des status quo, eine ftatiftiche 

Auffaffung nad) verfchiedenen Beziehungen hin ermöglichen. 
In den Diftricten des Landes, die noch nicht mit Qandärzten verfehen 

find, würden die bezeichneten Obtiegenheiten derfelben zu erfüllen fein von 
ärztlich gebildeten, mit der Augenheilkunde vertrauten Perſonen, die wenig» 
ſtens jährlich ein Mat diefe Diftricte bereifen und in dieſen, wie auch in 

den’ mit Zandärzten verfehenen, wenn es von Diefen Lepteren gewünfcht 

wird, „temporäre Angenoperation®-Stationen“ errichten, zur Heilung der 

Augenfranfpeiten, die ein operatives Eingreifen erfordern. 
Zur Dedung der Reiſeloſten dieſet Aerzte und zur Beſtreitung der 

Koſten der von ihnen unentgeltlich zu verabfolgenden Arzeneien wird vor— 

geſchlagen, von jedem Kopf eine Abgabe von Y/, Kop. S. zu erheben. Die 
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Centralleitung der vorgeſchlagenen Anordnungen ſoll der chirurgiſch⸗ophthal ⸗ 

miatriſchen Klinit in Dorpat, eventuell. dem ophthalmologiſchen Inſtitut 

daſelbſt anheimfallen, wobei auf Mitbetheiligung der für Niga zu erwarten⸗ 
den Augenheil⸗Anſtalt hingewieſen wird. 

Die Verfaſſer Haben es ſich nicht verſchwiegen, daß die von ihnen 

formulirten Vorſchläge, wenn auch ihrem Wejen nad) praltiſch durchführbar, 
doch je nach den verſchiedenen Localverhältniſſen vielfacher Modificationen 

bedürftig find; ja fie haben ſich zugeſtehen müfen, daß fie infofern die 
Rechnung ohne den Wirthen gemacht haben, als an dem Werke, fol es 

gelingen, vor allem die Landaͤrzte thatfräftig ſich beteiligen müſſen, die, 
vieleicht, im Gefühl der Ohnmacht vereingelter Veſtrebungen gegenüber der 
verbreiteten Calamität, in diefer Angelegenheit ſich bisher nicht movirt 

haben; fie haben ſich endlich feinen JIlluſtönen hingegeben in Erwartung 

eines baldigen Erfolges, waren vielmehr darauf gefaßt, daß das Samenkorn 

in nicht allzu fruchtbaren und gut vorbereiteten Boden gelegt fei, daß es 
langſam feimen und vieleicht erft nad ‚Jahren Früchte tragen werde — 

das haben fie aber allerdings nicht vorausgeſetzt, daß Jemand verſuchen 
werde den Keim zu erſticken. : 

In dem Dctoberheft des vorigen Jahrganges diefer Zeitfehrift if von 
Heren Waldhauer eine Aritif jener popularen Anleitung zur Behandlung 
der endemilchen ngenfranfbeiten: und Des Regulatiss zur Drganifation 
einer Augenpflege erſchienen. 

Faſt ein Jahr ift ſeitdem verfteichen und wir Grauen wohl kaum uns 
dagegen zu verwahren, daß dieſe unfere Abhandlung als eine Replik jener _ 
feitijhen Auslaſſungen angefehen werde. Wir möchten dieje am Tiebften 

mit Stillſchweigen übergehen; denn fie fragen nicht Das Gepräge einer un« 
befangenen, von Animofität freien Auffaffung und Darftelung deffen, was 
kritifirt werden fol. Der Kritifer fucht fein Urtheil zu würzen durch Weu— 
dung ernfter Fragen ins Lächerliche, dod) wohl nur dem Theile des Pu— 
blikums zu Gefallen, der die Reife noch nicht befipt, durch den Ernſt einer 
Sache ſich ſeſſeln zu laſſen. Solchen Veurtheilungen geht der Beurtheilte 
lieber aus dem Wege. Die fachlichen Ausſtellungen können aber, da fie 

den Gegenftand diefer Abhandlung beteeffen, nicht wohl übergangen werden , 

und um fo weniger" als zu befürchten ift, daß diefelben unter Nichtſachver- 
ſtãndigen einen guten Boden gefunden haben. Iſt doc Apathie und Zus 
dolenz in ſocialen Fragen da, wo es gilt entſchloſſen die Initiative zu er⸗ 
greifen und mit Gonfequenz das Erfaßte durchzuführen, eine der hervor« 
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tagendften Untugenden unferes provinziellen Lebens. - Einwendingen gegen 
Börfchläge, die Arbeit beanfpruchen, werden gern gehört, und wenn Herr 
Baldhauer fagt: „Iſt es für den Augenblid auch nicht möglich, fo rechne 

man auf die Zukunft,“ jo findet ein ſolches Wort hie und da dod nur zu 

leicht Anflang. Wenn Herr Walddauer num aber gleich darauf fertfährt: 
„Dan lege getroft dad Sgmenkorn in die Erde zur rechten Zeit und halte 
nur das -Unfraut ab” u. ſ. m. fo glauben wir das erftere gethan zu haben, 
und wollen nun, den zweiten Theil diefer Mahnung befonders beherzigend, 

nachzuweiſen fuchen, daß einerfeits feine ſachlichen Ausftelungen unbegründet 

find; audererfeits. das goldene Zeitalter, auf welches ev vertröſtet, fo fern 

liegt, daß die Ausficht anf daſſelbe die Leiden der Gegenwart nicht vers 

geffen macht. Es wäre unerlaubt der Polemik jo viel Raum bier zu ger 
flatten, wenn nicht bei Gelegenheit derfelben Manches zur Eroͤrtekung ger 
langen dürfte, was der Sache dienlich ift. h 

Herr Waldhauer ſieht die ‚populäre Anleitung zur Behandlung der 

endemifhen Augenkrankheiten als einen Verſuch an, das Publikum duch 

eine populäre Augenheilkunde in die Behandlung des Auges einzu⸗ 
führen und nennt dieſes ein gewagtes Unternehmen. Er erklärt es für ger 
faͤhrlich den Kupfer» und Höflenfteinftift dem Nichtarzt in Die Hände zu geben. 

Bei dem gegenwärtigen Stand der Ophthalmologie eine populäre 
Augenheilkunde in die Welt zu ſchicken, wäre eine Abfurbität, und wir ſind 
nicht geneigt eine ſolche uns in die Schuhe ſchieben zu laſſen. Es handelt 
fich dort mır um eine durch leicht aufzufafende Erſcheinungen marfirte Er— 
franfung eines Theiles der Schugorgane des Auges, der Augenlids 

ſchleimhaut. Die acuten Nachſchübe und möglichen Folgezuftände bedürfen 
gewiß der Beurtheilung eines Arztes; ihr Gebiet ift aber in der Anleitung 
fo icharf abgegrenzt, daß die Thätigfeit des „Augeipflegers“ ſich auf einen 
fehr engen Terrain bewegt, Das nur durch die enorme Verbreitung der 

Krankheit eine praftifche Bedeutung erhält. 
Die Möglichteg eines Mißbrauchs folder populärer Anfeitungen ift 

allerdings nicht auszuſchließen, wir werden übrigens diefen Gegenftand noch 

weiter unten zu berühren haben. " 
Daß wir dem „Angenpfleger“ unbefonnener Weiſe den Anpfer-. 

und Höllenfteinftift”) in die Hand gegeben, ift eine Anfchuldigung, die wir - 

*) Co jei hier bemerft, daß ber „öflenfteinftift* ſchlechtweg in ber Anfeitung nicht 
wur nicht empfohlen, fonben hop ausbuüclih (3.92) gelagt worden iR: „Der Höfen 
fo nie ümpermifht ongewandi werben.“ 
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gen bereit ſind Fachgenoſſen gegenüber zu widerlegen; das nicht mediciniſch 

‚gebttdete Publikum, dem Herr Waldhaner feine medicinifchen Bedenfen vots 
zutragen für gut befunden hat, ift weder verpflichtet, Das, was wir dagegen 
aufzuführen hätten, anzuhören, noch berufen, darüber zu urtheilen, und 

bleibt uns nichts Anderes übrig, als eine ſolche Verdächtigung eben hinzu 
nehmen und allenfalls auf das gemichtige, weiter unten anzuführende Ur- 
theil eines in Diefer Frage gewiß vor Vielen competenten. Arztes hinzuweifen. 

Am meiften jedoch erregen die Beftimniungen des Negulativs die Uns 

aufriedenheit des Herrn Waldhauer. Er nimmt zunächft Anftoß an den- 
„Augenpflegern“; fragt offen, wie dieſe „auf jo mangelhafte Art gebildeten 

Bauerjungen“ ihre Pragis üben follen, mit Hinweifung auf die als unzwed- 

mäßig befundene Linführung der fogenannten Chirurgen in Deutſchland 

und der „Discipel® in unferen Oſtſeeprovinzen; er zweifelt an der. Mög 
lichkeit die Augenpfleger bei den weiten Entfernungen zu fiberwachen und 
Unfug zu verhüten, für welchen der controlivende Landarzt die Verantwor- 

tung · nicht übernehmen könne. 

Wir verkennen durchaus nicht die Berechtigung eines ſolchen Zweifels, 
ja find völlig darauf gefaßt, daß Mißbräuche bei den vorgeſchlagenen Maß⸗ 

regeln nicht ganz ausbleiben werden. Hat man doch ſchon Längft anerkannt, 
daß die Heilwiſſenſchaft eine untheilbare ift und Daß- eine Spaltung. in vers 

ſchiedene Efafien vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt fowohl wie vom prakti- 
ſchen verwerflih If; daß der Specialift nur, getragen von einer gründlichen 

allgemeinen mediciniſchen Bildung, den an ihn geftellten Anforderungen 
entſprechen kann; um mie viel mehr ift nicht zu fürdten, daß Perſonen 

ohne allgemeine mediciniſche Bildung der ihnen zugedachten Aufgabe nicht 
werden nachkommen köunen. 

Und doc) iſt der in Vorſchlag gebrachte Weg der einzige, der zunächft 
“unter den gegebenen Verhäftniffen dem Ziele näher führt. Er entbehrt 

auch nicht zahlreicher Analogien, aus denen erfichtlic wird, daß ähnliche 
Inſtitutionen zu allen Zeiten. und an den verfchiedenften Orten ſich bewährt 
haben. Wir weifen zunaͤchſt auf das Jnftitut der Hebammen, Sehen wir 

"ab von den Wengen unter diefen, die einer forgfäftigen Bildung theilhaft 
geworden find und faſt nut in größeren Städten angetroffen werden, fü - 
wird ein aus dem Kreiſe einer ganzen Gutsgemeinde erwählter, durch Ber 

ſonnenheit, Zuverläffigkeit, Verſtändigleit, techniſches Geſchick ſich empfeh⸗ 
lender Man, wenn er von einem-Arzt oder an einer kliniſchen Anftalt. 
forgfältig, mit praktiſcher Demonftratien, unterwiefen worden ift, in der 
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Anbübımg der ihm ald Augenpfleher muferlegten, eng begrenzten Plichten, 
unter der Controle des Arztes ſtehend, durchaus nicht weniger Vettrauen 
verdienen, als bie Hebantme, welche ihrer Bildung und ihrem ganzen Weſen 

nad) durchaus feine größere Garantie bietet. Zar ift fit angewieſen Bir 
fand zu feiften bei einem phyfiologiſchen Mete, doch ſteht dieſer in fh inni⸗ 
gem Zufammenhange wit dem Buftand des ganzen Drgantsmnd und grenzt 

fo nah an Die complicixteften pathofogifchen Vorgänge, dag dem „Augens 

pfleger* in feinen Obliegenheiten bei einem völlig localen Leiden die Roms 

tine weit eher ausreicht und er weit feltener zu Mißgeiffen geführt wird. 
Endlich iſt nicht zu überſehen, dab die Hebamme feibt ihten Bernf gewählt 

hat, oft unbetuſen, durch äußere Verhältniſſe gedrängt oder dir luctative 

NRüͤckſichten bewogen; zum Augenpfleger wird mir beſtinimt, wer feinem 
ganzen Weſen nach dazu geeignet ſcheint; und der von der Gemeinde zu 
leiſtende Erfag für die Muühwaltung wird ſchwerlich die Gewinnſucht retzen. 

Die haufigen und viel beklagten Mißgriffe und Mißbräuche der Heb⸗ 

“ammenpragis haben dennoch nicht vermocht eine Aufhebung des Inſtituts 
det Hebammen herbeizuführen. Sie können eben, ganz abgejehen von dein 
Borzuge weiblicher Hülſe beinn Gebäracte, bei der gegenwärtigen ungenüs 

genden Zahl des Medicinalperſonals auf dem Lunde am mwenigiten entbehrt 
werden, und eine Aufhebung diejes Inſtituts hätte die Verbreitung eines 
fo grauenpaft rohen Verfahtens dei Geburten zur Folge, wie Herr Wald⸗ 

bauer es in fo draftifcher Beile anf dem Gebiete der Quadjaiberei bei 

Augenfrankpeiten ſchildert. 

Weitere Analogien, die wir nicht näher auszuführen branchen, finden 
wir in der Anſtellung von Nichtärzten zur Podenimpfung, zur Hüffeleiftung 
bei Verlezungen nud anderen plößlichen Unglücksſällen, zur Todtenſchau 

und dgl..m. 

Alte Ginrichtungen der Art werden nie die Wirtſamkeit des Arztes er, 
ſetzen und ſchließen Mißbräuche nicht. aus, und doch werben fie erhalten um 

wicht dem Unfug Raum zu geben, der Alles üͤberwuchert, wo man, der 
Zufunft vertrauend, die Mängel det Gegenwart fid jelbft überläßt. Wen 

Herr Waldhauer an der- Möglichfeit zweifelt, die Augenpfleger bei hen 
weiten Entjernungen zu überwachen, fo geben wir die Schwierigkeit für 

manche Locafitäten zu, müffen aber zugleih darauf aufmerkfem machen, 
um wie viel weniger es alsdann dem Lindarzt möglich ift, die Kranken 
ohne Hülfe jener zu Überwachen. Und ſchließllch — es kann doch Hertu 

. Waldhauer nicht unbekannt fein, daß aud) andere Länder yon berfelben 
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Ealamität heimgeſucht ſind, daß insbefondere in Belgien Diefelben oder ähn- 
liche Augenfranfheiten wie bei uns endemiſch verbreitet find, daß man 
feit Jahren dort der Ausbreitung des Uebels durch Drganifation einer 

Augenpflege“ Schranfen zu fegen ſucht, und zwar mit Erfolg. 

Por drei Jahren hat Profefior Adelmann, aus Dorpat zur näheren 
Kenntnißnahme der zu jenem Zwecke getroffenen Maßregeln Belgien bereift 
und durch das collegiale Entgegenfommen der Directoren der dortigen oph⸗ 
thalmologiſchen Iuftitute, von welchen die öffentliche Pflege der Augenkrank- 

heiten ausgeht, wurden ihm die als zweckmäßig bewährten Einrichtungen 

ausführlich mitgetpeilt: Dieſe find von den Verfaffern des Requlativs für 

die Angenpflege in Livland ins Auge gefaßt worden. Die Verſchiedenheit 

der localen Verhäftniffe bedingt natürlich nicht unbedeutende Modifichtionen. 

Ophthalmologiſche Inſtitute, deren Bedeutung für die öffentliche Augenpffege 

binfänglicy anerkannt ift und die in ihrer ſpeciellen Wirffamfeit durch alle 

gemeine Hofpitäler nicht erſetzt werben. föinen, find in der Zahl, wie in 

Belgien, wegen der erheblichen Koften bei ung nicht fo bald zu erwarten. 
Nur Dorpat und Riga bieten ung die Gelegenheit, Augenkranke, die einer 

umausgeſehten Ueberwachung und ſtetigen Behandlung des Arztes bedürfen, 
zweckmaͤhig unterzubringen, bilden den Ausgangspunkt für ärztliche Beſuche 
der Gegenden, wo die Augenkranken jeder Kunſthülfe entbehren. Das In— 

flitut der „Augenpfleger” ſollte zunächft die Lücke füllen, bis auch auf dem 

Lande Arzt und Hofpitnl jedem Gemeindegliede erreichbar werden.- 
Daß diefe unfere Anſchauungen von Perſonen getheilt werden, die vor 

Vielen competent‘ zu einem Urtheil in diefen Fragen find, mag dargethan 
werden durch Anführung einiger Stellen aus einem vom 18. Aprit 1859 
datirren Schreiben von. Zules Anflaug, Director des ophthalmologiſchen 

Inſtituts in Lüttich, an Profeffor Adelmann. Dort heißt es: - 

„Les &coles communales ont considerablement souffert de ’ophthal- 

* mie granuleuse*). J'ai été charg6 par le conseil' communal du soin de 
ees &coles, et je suis parvenu ä en guerir la moilie” depuis. le mois de 
d6cembre. Pour cela jai dü allacher ä chaque Ecole un’&l&ve dejä 
forme, car il m’eül &l& impossible, seul d’en venir ä bout, -surtout 

pendant Phiver.“ Und am einer andern Stelle: „J'insiste de nouvenan . 
sur Pemploi de la solution caustique de nitrate d’argent,**) que je 

*) Die granulöfe Augenentzänbung if eine mit bem Trachom identifche ober mit bem- 
felben wenigflens nahe verwandte Kranfheit. | 

) Höllenftein. . 
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vous recommande, parceque Yous pouvez sans crainte Ia confier A des 
personnes non Initides à la m&dieine. Ce remede peut 
ainsi fort bien convenir aux paysans de votre pays, dont les habita- 
tions sont souvent siludes à de fort longues distances de votre resi- 

dence, el qui se trouvenl par suite dans l’impossibilit® de revenir ä 
la consultation aussi souvent que vous pourriez le dösirer. L’oph- 
thalmie granuleuse &tant end&mique dans votre province, peut &ätre 

“singulierement modifige, si lon ‘parvient ä ineulquer dans les habi- 
tudes rouliniöres el souvent superstilieuses des populations rurales cette 

®e qu’ils peuvenl souvent eux memes prevenir beaucoup d’infirmites 
provenant de l’ophthalmie granuleuse. C’est prineipalement aux admi- 
nistrations communnles et au elerg& que revient la grande 

* part de cetie affaire, 'el je dois dire que nous sommes. fort bien s&- 
condös de In part de ces Messieurs; tächez done d’obtenir le meme 
eoncours chez vous.“ z * 

Ein unbefangener Kritiker wird finden, daß die Beſtimmungen des 

Negulativs, verglichen mit den Anfichten des aus vieljähriger Erfahrung 
Iprechenden belgiſchen Fachmannes, nichts Unmögliches, nichts Unzweckmä- 
Biges enthalten. Berückſichtigen wir auch den niederen Bildungsftand uns 

ſeres Landvolfes, jo find wir doch berechtigt, ausermählten, ſorgfältig in- 

ſtruirten Gemeintegliedern, Gemeindevorftänden und Geiftlihen, deuen der 
Arzt controlivend und unterweijend zur Seite ficht, nicht geringeres Ver⸗ 

trauen zu ſcheuken, als es in Belgien geſchiebt. Erſieht man ferner aus 
dem erften Eifat, daß bei der Verbreitung des Uebels in einer mit Aerzten 
To reich gejegneten Gegend die Kräfte des Arztes zur erfolgreichen Behand» 
lung nicht ausreichen, um wie vielmehr ſtellt ſich für unfere Verhäftniffe- 

die Unmöglichkeit heraus, von den Landärzten allein das Uebel wirkfam 

betämpft zu ſehen. 
Nichtsdeftoweniger fällt die eruftefte Aufgabe nad) den Vorfplägen 

des Negulativs den. Landärzten zu, die Die Unterweifung der „Augen 
pfleger,“ deren Ueberwachung, fo wie eine Revifion der Augenkranken, re 

fpective fpecielle Behandlung derfelben, endlich eine jährliche überfichtliche 

Darftellung des status quo innerhalb ihres Bezirks übernehmen follen. Es 
liegt ferner auf der Hand, daß es hauptſächlich von ihrer Opferwilligleit 

abhängt, ob eine öffentliche Pflege der Augenfranten bei uns ine Leben 
treten werde, Wollen fie bei der Organiſation derſelben ſich nicht bethei- 
tigen, jo jällt das Project ins Waſſer. Und darauf Hin wirft Herr Wald» 
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bamen nach Kräften, wenn er (Geite 352 und 353) fich Darüber ereifert, 
daß. den Arzt fanitätäpofizeiliche Verpflichtungen den Art ſich auferlegen ſolle, 

ud die Hoffnung ausfpricht: „Wenn die Berhättsiffe (%) wicht deiugen, 
wirh er gewiß nicht darauf eiugthen.“ B 

Ber einer jolchen Yuffaflung des ärztligen Berufs iſt es wicht aufe 
fallend, wern en feinen Paſſus mit den Worten fehlieht: „SGomft ſpielt dex 
Arzt im Megnlatin eine zieinlich trautige Rolle" Allerdings, wen es mehe 
darauf anfommt „eine Rolle zu Üpielen, als in Ailles Arbeit ſegendreich 
zu wirlen, verzichtend auf laute Uuerkentung md weichen watariellen Lohn, 

der balte fich übeshaupt fern vom Benufe des. Landarztes. 

Wir verlenuen durchaus wicht die ſchweren Rflichten, denen der Bande 
orz ſchon jeht obfiegt. Aber ein erfolgreichen Belampfen dar verbreiteten 
Augenleiden wird. ihm mehr innere Befriedigung gemähren, als die Row 
beeren, die ar won deu Pupkifnm exutet für manche „gelungene Curan,“ 
wo ein vernünftiges exfpectatives Verfahren eben fein gräfites Verdienſt mar. 

Et iſt dann auch um fo mehr bexechtigt. von der. Gemeinde, deren eigenfte 
Intereſſen er thatkräftig und aufopfernd in die Hand uiumt, zu vealaugen, 
daß fie ihm die Mitteh zu feiner Exiftenz ausreichend darbiete, 

Die Beftiuinungen des Regulativs Über die reiſen den Augenärzte 

veranlaſſen ganz. beſouders Herrn Waldhauer fein humoriſtiſches Talenn in 
glängender Weiſe zu produciren. Wir wollen feine Triumphe auf Dielen 
Selbe nicht ſchmaͤlern und nur auf feine erufteren, inwandungen veflestizen, 
Er meint, Züglinge des ophthalmolegiſchen Zuftitutg, in Darpat, alle St 
donten, weiche die venin praclicandi noch nicht hätten, nabngenäß operar 
tionahufig und zum leichtſinnigen Operizen um fa weht geweigt fein, alq 

Re: dorthin nicht mehn zurückbehren, wo fie geweſen, heſaͤhen wicht: Die Ua ⸗ 
Bang und Exſahnuig, die auch die einfachſten Augenopæratianen erianderten, 
und das Mißlingen derſelben werde die Kranken abſcheecken. Auch zus 

Nachbehaudlung wände weder bie Gurichtung der Augenopacetiousſtationen 
norh, die Zeit von 6 Wochen hinreichen. 

Wir hahen dagegen anzuführen, daß, im Regulativ zunaͤchſt Ang 
ärzte zu dieſen Meilen vorgefehlagen And, demnächſt auch afasdings Elenen 
des in. Dorpat zu errichtenden ophthalmologiſchen Juſtituts, ſelbſtverſtäͤndlich 
folshe, bie ihre mebieinifche- Bildung vollendet, ſich zu Operationen geſchickt, 
ud überhaupt zuwerlaͤſig erwieſen haben, Dem kliuiſchen Vorſtaude, der 
Die: Berantwortung für die Thätigleit der Zögfinge des, Inſtituta, Die die 
venia praclicaudi uoch wicht enkangt haben, übernimuat, folite man fo. viel 
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Gewiſſenhaftigkeit zutrauen, daß er dem die Yutorifation nicht ertheilt, der 
zum leichtſinnigen Operiren um fo mehr fi. aufgefordert fühlt, als er zu 

den Patienten nicht zurücfehrt, daß er den wenig Exfahrenen nicht auf 
eigene Füße, fondern einen erfahrenen Arzte zur Geite ſteilt. 

Ebenſo ift es felöftverftändlic, daß in einer temporären Augenopera⸗ 
tionsftation manche Operationen, die eine befonders forgfältige, langdauernde 

Nachbehandlung erfordern, nicht gemacht werden dürfen, daß ſolche Fälle 

einer regelmäßigen kliniſchen Behandlung zu übergeben find. Zunge Ope« 
rateure pflegen ſich übrigens fleißig zu üben, ehe fie an Lebenden operiren 
und gelangen, wenn fie Geſchick an den Tag legen, auch in der Klinik 

dazu, Operationen an Lebenden zu verrichten. Freilich — Erfahrung ges 
winnt Jeder nur mit der Zeit und nicht ohne durch die ſchwere Schule 
des Miplingens gegangen zu fein. Welcher Arzt ftellt es für ſich in Ab⸗ 
vede? Welches Terrain will denn Here Waldhauer dem angehenden, der 

Erfahrung noch entbehrenden praftiihen Arzt anweiſen? Die bier ing 
Auge zu faffenden Ruͤckſichten find gewiß hinläuglich gewahrt, wenn zunächft ° 

der unerfahrene dem älteren erfahreneren Arzt -an die Hand geht. 
Zum Schluß diefes Abſchnitts ruft Herr Waldhauer mit Enträftung: 

„Es wäre das wirklich ganz hübſch, folgte der hinkende Bote nicht nach, 
der leidige Geldpunft. Die Bauern follen die Zeche bezahlen durch Yz'Kop. 

per Kopf, das ift zu viel!“ 
Wollen wir fehen, wie es Herrn Waldhauer, defien Humanität vor 

einer ſolchen Eontribution erſchrickt, gelingt den „leidigen Geldpunft“ glüd« 
lich zu umgehen und die ſchwierige Frage zu löſen, ohne irgend Jemand. _ 
zu nahe zu treten. Bor allem will er unfere Palliativmaßregeln nicht, die 

äußerlich nad) etwas ansfehen, aber feinen Kern in fich bergen. Nur durch 
Anftellung gebildeter Xerzte fei die Frage zu Töjen und indem 
man SpeecialsAnftalten für Augenleiden ins‘ Leben rufe, und. 

zahlreiche Heine Hofpitäler errichte. Er nimmt die Privatwohk 
thätigfeit zu diefem Zweck in Anſpruch und weit darauf hin, wie ander«. 
wärts, insbefondere in England, umfangreiche Anftalten entftanden, wo die 
Mittel des Stantes und der Gemeinde dem Bedürfniß gegenüber nicht langten. 

Ber will beftreiten, daß in einer Stadt, wie Riga, wo viele taufende 

wohlhabender und reicher Bürger ihren wohlthätigen Sinn auf ein eng bes 
grenztes Gebiet concentriven, Exhebliches geleiftet werden fan und geleiftet 
wird umd auch die Anforderungen des Herrn Waldhauer ausgeführt werden 
könnten. Aber es handelt ſich hier um dem Nothſtand auf dem Lande, 
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wo neben der nationalen Bevöllerung das deutſche Element uumeriſch in 

hohem Grade zurädtritt. Die erftere befigt zur Beftreitung der von Heren 
Waldhauer vorgefchlagenen, mit beträchtlichen Koften verbundenen Einrich- 
tungen nicht "die ausreichenden Mittel, ift überhaupt nicht geneigt ſich hedeus 

tende Opfer zu allgemeinen Zwecken aufzuerlegen. Mehr ließe ſich von 
deu deutfchen Element, das bauptſächlich durch die Gutsbefiger repräſeutirt 

wird, erwarten. Ohne in Abrede zu ftellen, daß auch von diefer Seite 

her in maucher Hiuſicht mebr für Anftalten öffentlicher Pflege gewirkt were 

den Fönnte, al es geſchieht, wäre es doch höchſt unbillig zu derfennen, daß 

diefen vereingelten deutfchen Elementen ohnehin zum größeren Theile Die 
Beſchaffung deffen anbeimfällt, was in Diefer Richtung geleiftet wird, und 
daß die Kaft um fo drüdender wird, als es gilt für eine unverhäftnigmäßig 
ntoße Menge zn jorgen, Die in folchen Fragen die größte Indolenz an den 
Tag legt. „Was dem Einzelnen nicht möglich, das leiſten Heine Beiträge 
Bieler mit Leichtigkeit," ſagt Herr Waldhauer, dem es eben zu viel war, 
daß der Bauer Kop. ver Kopf zum Erſatz der Reifefoften der Aerzte 
zahlen follte, die den Gemeinden, welche einen flehenden Landarzt zu enga— 
given nicht vermögen, Rath und Hülfe bringen ſollen. Uud er trifft mit 

jenem Ausſpruch den Nagel auf den Kopf — aber zur Widerlegung feiner 

eigenen Rathſchläge. Das ift ja eben die unglückliche focinle Lage unferer ‘ 
Provinzen, daß Die vereingeft daſtehen, von denen Privatwopfthätigkeit zu 
erwarten iſt, und daß auf die leinen Beiträge Vieler nicht zu rechnen iſt. 
Wie wäre fonft das grenzenfofe Elend auf dem Gebiete der Vollspflege 
zu erflären, wo die Mittel und Maßregeln des Staates nicht ausreichen. 
Wie wenig ift bisher für Heilung und Verpflegung der Geiftesfranfen ges 

ſchehen! Jeder Fall von Geiftesfranfheit bringt die Familie, die nicht 

bintänglich bemittelt ift, Die Koften zur Unterbringung in einer fernen Seren 
anftalt zu beftreiten, in eine entſetzliche Situation, ımd die Zahl der Gei- 

ſteskranken in unferer Provinz ift beträchtlich. Welcher Arzt auf dem Lande 

oder in den Fleineren Städten ift nicht unzählige Male von Erkrankungs- 

fällen Zeuge geweſen, wo zu helfen wäre, wenn nur die Mittel zu einem 
. zwedmäßigen Unterfommen und zur Verpflegung geboten wären, und wo 

der Kranfe erbarmungslos feinem Schickſal überlaſſen werden muß, weil 

die Privatwohfthätigfeit nicht ausreicht und öffentliche Verpflegungsane 

ſtalten entweder nicht beftehen oder nur für Bezahlung aufnehmen, die die 
Gemeinde nicht bewilligen kann oder will? Und wie find diefe Kranfen« 
häufer beſchaffen ? Wir zweifeln daran, ob im Durdfenitt beſſer als 
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das dörptfhhe Stadthoſpital, wo der Profefjor der Stäntsarzneitunde, 
dem mir bie Ärztliche Leitung obliegt, bisher vergebens ſich bemüht 

hat, dieſer Anftalt eine aud nur mäßigen Anforderungen eutſprechende 

Ausftattung zu erwirfen. Wem bei der Juipotenz des Landes die Mittel 
zur Abhülfe zu erſchwingen, gegenüber diefem Elend, won dem freilich 
nur der Arzt ein vollendetes Bild hat, Herr Waldhauer, der ſich auf feine 

mehrjährige Erfahrung als Landarzt beruft, ſchlichlich ausruft: „Die Städte 
befigen Stiftungen und Vereine, das Land meines Wiſſens noch feine; 

das Bebürfniß ift da, es iſt jetzt ſchon dringend, warum warten ?!“, fo 

weiß man nicht, ift es Naivetät, iſt es Hohn — wohl feines von beidem, 
nur Phrafe- 
Wir empfehlen unferen Eollegen, den Landärzten, welche die Verhee— 

ruugen der endemiſchen Augenkrankheiten ſowie den Unfug der auf dieſem 
Gebiete getriebenen Quackſalberei am beſten kennen und ihr Unvermögen 

fühlen, bei dem jetzigen Stande der Dinge dem Uebel u ftenern, nochmals 

die Prüfung der im Negulativ vorgefchlagenen Dafregeht, 
Keine Kritik, ift fie wohlwollend und ernſt gehalten, kann zu ſcharf 

fein; fie verlegt nicht, auch ohne zu-verfichern, Daß ſie es nicht beabfichtige. 

Beim fürs Eiſte auch nur wenige Aerzte, denen die Sache am Herzen liegt, 
unterftüßt von Perfonen, die, ohne mediciniſche Bildung, doch Werftändnig - 
für den Gegenftand und ernftes Beftreben für das Wohl der Bevölkerung 

zu wirfen mit ſich bringen, zu gemeinſchaftlicher Beratung ſich vereinigen 
wollten, fo wäre ſchon ein wichtiger Schritt getban. Gelingt es ihnen das 
Biel durch andere Maßregeln, als die des Regulatios, erreichbar zu machen, 
mit Mitteln, die zu erihwingen find — wir werden freudig unfere 
Borfhläge fallen faffen und nad Kräften uns am Werke betheifigen, hin— 
lãnglich belohnt durch das Bewußtſein, wenigftens in dem Veftreben, die 

Sache auguregen, nicht geicheitert zu fein. Die Uebrigen weiden, mifen 
fofgen, bahnen zunädsft vielleicht ad nur Einzelne den Weg und legen 
Hand ans Werk, das gewiß Thatkraft und Conſequenz erfordert, and) guten 
Willen von Seiten der Gutöverwaltungen und Gemeinden. Fehlt es an 
diefent, fo wäre überhaupt nicht zu helfen und das Land bliebe bis auf” 
weiteres in dieſem Punkt dem barbarifchen Zuftande überlaffen. 

Daß es beidiefem nicht bleibe, ift wor allen Aufgabe des deutſchen 
Mannes in diejen Provinzen. Gebietet er auch nicht über hinreichende 
materielle Mittel, um ohne Zuthun der nationalen Bevölkerung eine Ber 
beſſerung anzubahnen — das Landvolf wird es um fo ernfter ins Auge fallen, 

Baltifhe Monatsfchrift. 3. Jahrg. Bd. VL. Hfi. 2. 10 
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wenn es felbfithätig bei derſelben ſich betheifigt, obne übertriebene Forde⸗ 

rungen’an ſich weftellt zu fehen. Aber die Anregung zum Werke geben, 
die Organifation in die Hand nehmen und den gedeihlichen Fortgang übers 

wachen, ift Pfliht der Deutſchen. 
Durdy Anerkennung und Ausübung folder Pflichten gegenüber der 

nationalen Bevölkerung wird die Kluft gefüllt, die aus früheren Zeiten her 
befteht und die zu erweitern noch jeßt manche Hände nur zu befliſſen find. 

Mögen bald mwirfinme Schritte für den hier beſprochenen Gegeuftand 
gethan werden und befunden, daß eine fe ernfte Frage nicht vergeblich der 
Erledigung harre. 

Dr.med. ©. v. Dettingen. 
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Iwan Poſſoſchkow. 
Zweiter Artifel. 

FI der neuern und meueften Zeit ift die Kiteratur eine politiſche Macht, 

geworden, welche theils ein Ausdrud der öffentlichen Meinung ift, theils 
ein Regulatio derfefben. Die Deffentfichfeit. bemächtigt ſich aller und jeder 
Tragen, welche Staat und Geſellſchaft betreffen mögen: es wird auf. allen 

Gebieten Kritif geübt und mit jeden Jahre, ſcheint es, fleigern fid die 
Mittel alle die verſchiedenen geſellſchaftlichen Kreiſe zu befähigen, Controle 

zu üben in Betreff des Beftehenden, zu tadeln und zu Toben, zu klagen 
und Wünſche laut werden zu laſſen. Mehr und mehr wird die Literatur 
ein Spiegelbild des Lebens aller Klaffen, mehr und mehr muß-fic daher 

eine reichhaltige Quelle hiſtoriſchen Materials fein. 

Deshalb ift ſelbſt bei Betrachtung der politiſchen Geſchichte die Art 

des Arbeitens eine andere, wenn es ſich um römiſche oder griechiſche Ger 

ſchichte im Alterthum, eine andere, wen es fih um die Geſchichte dev 
Verfafungsfämpfe in Preußen Handelt. Die geiftige Atmofphäre bei der 

letzteren Gelegenheit zu reconſtruiren ‚hat, der Hiftorifer ungleich mehr 
Quellen, als bei dem peloponneſiſchen Kriege etwa, wo die Luſtſpiele des 
Ariſtophanes eine Art Publiciſtik darftellen, oder bei den Kämpfen der 
politiſchen Parteien in Ron, wo, wie wohl gejagt worden ift, die Tribuss 

verfammlungen die Stelle der freien Preſſe vertreten. 
-Bisher hat man oft genug ſich begnügen müffen die Staatsbegeben⸗ 

10” x 



144 Swan Poſſoſchkow. 

heiten zu erzäblen, ohne die Gefdichte der Völfer ſchreiben zu fönnen und 

zu-wollen. Mau hat die Staatsgedanken verfolgt, öffentliche Verfügungen, 

voligeifiche Mafregeln, Pipfomatiide Schachzuge Audirt, und über den Per- 
fonen, welche im Drama der Geſchichte die Hauptrollen übernehmen, alles 

Uebrige vergeffen. Man hat den Hammer kenuen gelernt ohne an den 
Amboß zu denfen. Dies ift insefondere wohl oft mit jenem Zeitalter 

„gefchehen, wo einerfeits die Staatsidee in dem Abſolntismus glänzende 
Triumphe feiert, andrerjeits die Aufflärung eine Welt von neuen Ideen in 

die Geſchichte hineintreten läßt. Man hat dieſes Zeitalter des „despo- 
tisme &claire“ bisweilen einfeitig betrachtet, indem man die Aufklärung 

vorherrſchend auf den Thronen fuchte und wenig Veraufaffung zu haben 

glaubte, in die tiefern Schichten der menfchlichen Geſellſchaft hinabzuſteigen. 
Allerdings eilte der Staat im 17. und namentlich im 18. Jahrhundert 

der Geſellſchaft vielfady voraus und wurde zu jener Beglückungsmaſchine, 

der fo viel Großes verdanft wird, aber die auch viel Unheil bereitete, und 
wo der Staat diefer Aufgabe nicht gewachſen erſchien, wie in Frankreich, 
da wurde er zuerft eine Beute der Revolution ,- weil ſich neben den alten 

und morfchen Formen des ancien r&gime riefengroß die öffentliche Meinung 

erhob und den Fortfchritt vertrat. Der Staat hatte exft, als es zu ſpät 

war, diefe Rolle zu übernehmen ſich entichloffen. 

Es wäre falſch in Frankreich nur die, Oppofitionsfiterafur zu ſtudiren 
und das Treiben der officiellen Mächte nicht zu beachten, aber es iſt ebenfo 
einfeitig , bei der Geſchichte Rußlands zur Zeit Peters des Großen oder 

Preußens zur Zeit Friedrichs des Großen mır die Thätigfeit dieſer Mon— 
archen zu betrachten und darunter eine ruffiiche oder preußifche Geſchichte zu 
verftehen. Eines der Mittel ſolche Einfeitigkeit zu vermeiden, ift die Benutzung 

der Quellen, welche die Literatur dem Hiftorifer zur Verfügung ſtellt. 
Literäriſche Erfcheinungen find allerdings off Thatfachen, welche dem 

Blicke des ausſchließlich erzählenden Hiſtorikers entgehen, weil ihn der 
äußere Vorgang mehr feffelt als die innere Triebfeder defjelden, die Hands 

fung mehr als die Anſchauung, welche ihr zur Grundlage diente, die ein- 
zelne Erſcheinung mehr als die Idee diefer Erſcheinung und das darin 
enthaltene Priucip. Daher mag es, wie in neuerer Zeit die Geſchichts— 

forſchung vielfad) gezeigt hat, oft eben fo lehrreich al anziehend fein, 
ſcheinbar ferner liegendes hiſtoriſches Material namentlich aus dem Gebiete 

der Literatur und der Wiſſenſchaften herbeizuziehen, um das Große und 

Gange politifcyer und ſocialer Zuftände und Entwidelungen zu beleuchten. 
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Wenn wir wahrnehmen, wie in der engliſchen Journaliſtik am Anfange 
des 18. Jahrhunderts alle die Keime der Verfaffungsfänpfe während der 

Regierung Georgs II. beichloffen liegen, wenn wir in Montesquieu's 

„lettres persanes“ bereits die Ahnung des Zuſammenbrechens der alten 
Borurtheile des ancien regime aus jeder Zeile berauslejen müſſen, jo ift 

und, als gelangten wir in-Die innerſte Werfftätte der hiſtoriſchen Arbeit, 
weil wir dort: die Fortſchritte des Geiftes belauſchen, der Zeit an den Puls 
fühlen, das Woher und Wohin beurtheifen zu können meinen. 

In Luthers Thefen, wie in Rouſſeau's contrat social, in den Briefen 

der Dunfeimänner wie in Turgot's Ordonnanzen, -in den Juniusbriefen 
mie in. den Staatsromanen der Socialiſten mnd Gommuniften ift es nicht 
nur die Arbeit einzelner Köpfe, fondern der Ausdrud einer geiftigen Amos 
fohäre, welche der hiſtoriſchen Beachtung werth erſcheint. i 

Es giebt aber eine Wechſelwirkung zwiſchen den äußeren Vorgängen, 

den „Staatsbegebenheiten“, welche fonft der jaft ausfchließliche Gegenſtand 
hiſtoriſcher Betrachtung ware, und der innern Entwickelung in Literatur 
und Wiſſenſchaften. Wie einerjeits das Syſtem der Phyſiokraten gewiſſer— 

maßen ein Refultat genanmt werden fann des Jammers der bäuerlichen 
Verhaͤlmiſſe in Fraukreich vor der Revolution, oder die phantaftifchen 
Ideale Fourier's und Cabet's eine Antwort auf den Pauperismus und 

das Profefariat in unſerm Jahrhundert, ſo haben andrerfeits Friedrich; der 
Große nuud Joſeph I. von der franzöfifcen Aufflärungsliteratur gelernt, 
und Katharina 11. von Beccaria und Zilangieri. Wie Colbert Staatsmann 
und Spftematifer zugleich fein konnte und, mußte an der Schwelle einer 

Wiſſenſchaft von der Wirthſchaft, fo entftand Man Smith's welthiſtoriſch 
fo überaus wichtiges Werk unter dem Einfluß der gefteigerten wirtbichaft 
lichen Tätigkeit Englands, und wurde nachmals oft genug in den Sigungen 
des engliſchen Parlaments eitirt, um fegislative Reformen plauſibel erfcheinen 
zu laffen. Damit treten Wiſſenſchaft und Leben einander näher, und wenn 
heutzutage wiſſenſchaftliche Wahrheiten weniger Zeit brauchen als früher, 
um das praftifche Leben veredeind umzugeſtalten, ſo ift "dies einer der 

ſicherſten Bürgen für den Fortſchritt. " 
Und ſelbſt in Zeiten, wo. der politiſche Dilettautiomus ſich er- 

ſtaunlich entwidelt hatte, wo der Staat alles war und die Geſellſchaft 

nichts, wo Colbert den Tiſchlerarbeitern vorſchrieb, wie fie den Hobel an- 
faflen jollten, wo Peter der Große bei ſchwerer Strafe das Tragen großer 
Nägel an den Stiefeln verbot, weil dies dem Fußboden nachtheilig fei, wo 
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Friedrich der Große die preußiſchen Bauern durch Gensd'armes zwingt 

Kartoffeln zu pflanzen — giebt es eine Kritik der öffentlichen Zuſtände 

von Seiten der Gefellfchaft, eine Wechſelwirkung ven Regierenden und 
Regierten, literäriſche Erfhpeinungen namentlich, die das Woher und Wohin 

der hiſtoriſchen Entwickelung andeuten, Zuftände darftellen, Mängel aufdecken 

und eine Fülle von Wünſchen, Hoffnungen, Idealen enthalten. 

Von der Art ift die fehriftftellerifche Thätigfeit des ruffifchen Bauern Jwan— 

Poſſoſchkow, an dem die Geſchichtſchreibung bisher oft genug gleich 
güftig vorübergegangen ift, ſtatt in ihm unſchätzbares Material zu begrüßen, 
welches der hiſtoriſchen Arbeit weite Provinzen hinzuerobern hilft, Material, 

das eben fo fehr Vergangenheit, Gegemvart und Zukunft der Zeit Peters 
des Großen erflätt, als es darin wiederum feinen Commentar findet. . 

Es ift üblic) die Zeit’ Peters des Großen mit einem Sonnenaufgang 
zu vergleichen, in welchem Peter allein den Tag und alles Uebrige die 
Nacht darftellt. Ummälzungen, wie fie in jenen Tagen ftattfanden, find 
natürlich nicht jo einfach und ſchematiſch, als man bisweilen, namentlich 
von Geiten der officiellen Geſchichtſchreibung, Darzuftellen beliebte. Es gilt 

aus den falſchen Alternativen herauszufommen und fi von den Super 

lativen zu befreien, welche in diefer Webergangszeit entweder eine unheilbrin⸗ 

gende Krankheitserſcheinung oder ein mafellojes Epos erblicken Laffen wollen, 

\ Vieles mochte als ein Bruch mit der Tradition erſcheinen, und war 
doc) der Ausbau deſſen was frühere" Regierungen, begonnen hatten; Vieles 
ſollte das Wohl des Landes und Volkes zum Zwecke haben, und hatte alle 
Schäden der Büreaukratie und Vielregiererei im Geſolge; Vieles erſcheint 
gewaltſam und unliebenswwürdig, und iſt doch ohne Genialitäͤt, ohne das 

Gefühl der Pflicht gar nicht denlbar. Man kann denken, was in den 

Geiftern und Gemüthern in Rußland damals vorging, aber man hat jelten 
genug Gelegenheit ſich dieſe Vorgänge im innen Leben des Volles zu vers 
gegemvärtigen. Die Cfaftieität und Energie einer Gefeggebung, wie die 
Peters, mußte taufenderlei Rechte verlegen und zugleich taufenderlei Vor— 
tbeile bieten: es mußten neue Parteiftellungen entftchen: Alle fpielten ein 

böheres Spiel, Alle hatten mehr als je Veranlaſſung mit der größten 
Spannung nad dem Rieſen Hirizubliden, der am Steuer ftand und die 

ganze Verantwortung der Leitung fo. ganz allein übernehmen zu wollen ſchien. 
Dan politifirte. Dies bietet einen Anlap Poſſoſchlow's Figur her 
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vortreten zu fehen. Ex bebütirt gewiffermaßen als Pubticift, zwiſchen Staat 
und Geſellſchaft geftelt, Kritit übend, mit der officiellen Macht in Gonfliet 

gerathend, und im diefem Debüt ift feine Hiftoriiche Rolle bereits wie im 
Keime enthalten. \ 

In dem legten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts pflegten fih bei dem 

Mönche Awraamij des Andrejewſchen Kiofters zu Moskau einige Männer 
zu verfammeln, welche die Tagesbegebenheiten zum Gegenftand ihres Ges 

ſpraͤchs machten. Namentlich erging man fih in Betrachtungen über die 

Art und Weile der Regierung Peters: e8 war ein reichhaltiger Stoff und 
zur politifhen Debatte recht wohl geeignet. Der Mönd Awraamij blieb 
bei dem bloßen Debattiren nicht ftehen, ſondern brachte die verfchiedenen 

Aenßerungen feiner politischen Zreunde, jowie feine eigenen zu Papier, und 

fo entftand ein Memoire, welches Awraamij im Jahre 1697 dem Zaren 
überreichte. Dringend hatten die Freunde die Ausführwmig eines fo fühnen 
Vorhabens widerrathen, weil fie ſchlinmme Folgen daraus vermutheten, und 
diefe blieben allerdings nicht aus: Awraamij wurde verhaftet, auf Die 

Folter geipannt. Leider ift das Mémoire nicht erhalten oder wicht gefunden, 
aber über deu Inhalt deſſelben könuen wir uns einige Vorftellungen machen, 

weil wir ‘die Acten der Unterfuchung befigen, die ſich am jenes politifche 
Wagſtück fnüpften”). Es waren Leute niedern Standes, welche Awraamij 

auf der Folter als feine Befucher nannte: der Schreiber Nififor Krenew, 
ein Beantter des Troizkiſchen Klofters Kusma Rudnew, der Schreiber 
Iguatij Bubnow und die beiden Bauern des Dorjes Pokrowstoje Iwaſchlo 

und Romaſchlo (für Iwan ımd Roman) Poſſoſchlow. Alle diefe, fagre 

Awraamij aus, feien in dem Andrejewſchen Klofter gewejen und hätten die 
Aeußerungen gethan, welche in dem von Awraamij verfaßten Hejte ent» 
halten ſeien. 

Der Hauptinhalt aber dieſer Aeußernugen beftand in Sagen über 

den jungen Zaren: er entfpreche den Erwartungen nicht, die man von ihm“ 
gebegt; man habe gehofft, er werde nad) feiner Verheirathung ein neues 

Leben beginnen und alles zum Beſten kehren, aber diefe Hoffuung erweife 

fich als eitel, da der Zar nad wie vor ſich jugendlichen Luftbarfeiten 

hingebe. 

Die Gäſte Awraamij's wurden verhaftet, verhört, ihre Ausfagen bieten 

zum Theil Merlwüͤrdiges. 

*) f. Bu6siorpaonueckin Jannex« 1861 Mi 5. Cosossens, Ulxoaa Hocomsopa 
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Krenew fagte ans: »Diefe umd ähnliche Aeußerungen habe ex von vers 

ſchiedenen Perjonen thun hören. Allgemein klage man ferner über die 

Beſtechlichleit der Richter, jo daß er zu Awraamij gefagt habe, man müfje 
die Beamten beſſer bejolden, damit fie für ihre Eyiftenz nicht auf Geſcheule 
angewieſen wären. Es ſeien überhaupt, gegen früher, jegt ſehr viel Be— 

amte und Schreiber. Dagegen jei es ihm ſelbſt nicht eingefallen zu fagen, 
daß der Zar ſich um die Regierung nicht Fümmere und diefelbe gottlofen 
Menſchen überlaſſe, daß der Zar von den Beſtechuugen Der Beamten wiſſe 
und diefelben abſichtlich einfege, damit ie reich würden u. dgl, m 

Nudnew fügte aus: e8 wäre im Wolfe eine allgemeine Wehflage, dag 

der Zar nicht in feinem Palafte in Moskau wohne und feine Gemahlin 

vernachläffige. Mi 

Bubnow geftand, man babe befonders über die Luftbarfeiten des Zaren 

ſchwere Klage geführt, das Volk habe fein Gefallen daran den Poffenfpielen 

zuzuſehen, worin unziemliche Scherze uud ſchandbare, Gott nicht wohlge- 

fällige Handlungen vorfämen. Er verwies in dieſer Hinfiht auf Arvran- 
mis Heft. Die große Zahl der Schreiber und Beamten errege Unwillen, 
auch dad die Beamteuftellen Fäuflich jeien; die Geiſtlichen und Spiegbürger 
fegten ihre Kinder in die Benmtenjtellen ein, woraus viel Unbill erwachſe. 
Der Zar ſei ſtarrſiunig, wolle Niemand anhören, er habe jelbft mit Hand 
angelegt, als jüngft Verbrecher gefoltert und hingerichtet wurden. Auch die 
ewigen Seereifen Peters erregten Mißfalleu. 

Awraamij geftand, er habe bei Gelegenheit des feierlihen Einzuges 

in Moskau nach den Aſower Feldzug fid) mißbilligend darüber geäußert, 

daß der Zar zu Fuße gegangen jei, indeß feine Untergebenen_ritten oder 
führen. Ferner fei davon die Rede gewefen,. daß Unſchuldige gefoltert und 
hingerichtet würden u. dgl. m. 

‚Der Bauer Zwan Poſſoſchtow jagte aus, er fenne den Awraamij um 
ſchon das dritte Jahr; diefer habe ihn wegen eines Prägeftods zu ſich 
holen laſſen, den er als ein Modell den Zaren habe darbringen wollen. 

An dem Juhalt von Awraamij's Heft jei er ganz unſchuldig, er babe nichts 
dergleichen geſprochen. 

Da Awraamij diefe lehzte Audſage beftätigte, jo ging Boffofchfon 
ftraffrei aus, während von dei übrigen Bubnow, Krenew uud Rudnew 

nach erlittener koͤrperlicher Züctigung ale Schreiber nad)” Aſom verfehict 
wurden. Awraamij ftedte man in das Golutwinſche Kloſter. 

Diefes ift die Rolle, welche Poſſoſchlow in dem Drama hatte, das 



Iwan Poſſoſchtow. 149 

die Polizei in Moskau zu Ende des 17. Jahrhunderts in Scene fepie, 
Es ſcheint fein erftes Öffentliches Auftreten gewefen zu jein : beſcheiden genug, 

aber auch charalteriſtiſch genug für feine foätere publiciſtiſche Thätigfeit, 
Et mochte damals nahezu 30 Jahre zählen, weil jein Sohn, als er dene 
felben 1708 ins Ausland jdiete”), ungefähr 20 Jahre geweien fein muß. 

Das Dorf Pofrowsfoje war wohl in der Umgegend. von: Moskau 
gelegen **); in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts lebte Poffofchfon 
in dem Dorfe Ufteifi am Ilmenſee, 20 Werft von Staraja Ruſſa und 100 
von Nomgorod entfernt. Aus einem don Herrn Jeſſipow““) im Reichs- 
ardiv aufgefundenen Aetenftück geht hervor, daß Iwan Poſſoſchkow iu 
Jahre 1698 mit feinem Bruder Roman und feiner Mutter Ulila Michai— 

lowua zu Moskau lebte, 

Hier mag er Gelerenheit gehabt puten die reichften Eindrůcke von = 

der Tpätigfeit der Regierung Peters des Großen zu empfangen. Mit ſich 
ſteigernden Intereſſe verfolgte er die Reiornien im Innern, den Krieg gegen 
den ſchwediſchen König, es trieb ihm mit Wort und Schrift und That a 
der großen Arbeit Theil zu nehmen, die fih damals in Rußland vollzog. 
Faſt Ale waren fie Autodidaften, welche im Gentrum ‚des Staatsmiedanis- 

mus fanden und die Schickſale von Millionen in der Hand ‚hatten; warum 

ſollte nicht auch unter dieſen Millionen Einer, politiſcher Dilettant wie 

die Männer am Stener ja großentheils auch, feine Meinung in Die Wag— 

Schale legen? Die innige Theilnahme an. den Gedeihen Rußlands, das 

Verſtändniß für die Hauptbedingungen des öffentlichen Wohls, ein ſicherer 
Tact für das Detail deſchäſtlicher Berge — alles dieſes waren Eigen 
ſchaften, die ihm befühigten und berechtigten eine Reihe von Memoircs zu 

fchreiben, welche, eben weil fie Reformen, Maßregeln verjchiedener Art in 

Vorſchlag bringen, uns über die herrſchenden Webelftände am. beften ber 
tehren fönnen. Er gefiel fid in diefer Rolle, er warf fid) zum Souffleur 
der Regierung auf, aber dies geſchah mit weniger Selbſtſucht und Abſicht- 
lichkeit, wie etwa bei Dem berühmten Moͤnche Campanella, der gegen Ende 

) ©. 293 ber Connuenia Uvana Hloconona, nasansı no mxannenin Mockon- 
exaro O6weorna Heropin u Apennocreii Poceilicm» Muxäronz Horoanımns, 
Mocxpa, 1842. 

*") Pogodin (Counueuin Hoc sunona) S. XI meint, von dem Dorfe Potrometoje fei 
nichts Zuverläffges zu fagen, Ieffipow (Hoaws Iocommonn &. 2) nennt das Dort 
WNOANOCKORNOL-CA0“, 

* Ecnnos, Mon, Hocomous. Mir benuhten den Sepratabbrut dieſet Zleinen 
- Abhandlung. 
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des 16. Jahrhunderts im Gefängniß für Philipp IL einen genauen Plan 

entwarf, wie Spanien fein jeſuitiſch-habsburgiſches Netz über die ganze Welt 
werfen könne — und zugieich mit weniger moralifirender Tendenz wie bei 
Benelon, der in feinem vefannten Briefe au Ludwig XIV. dem „allerchriſt- 

lüften“ König für die wüßte Wirthſchaft am Hofe die Leniten Ins. 
Naͤchſt den Aetenftüden, welche Sſolowjew und Jeſſtpow in Betreff 

von Poſſoſchkow's Leben aufgefunden und mitgetheift haben, ift fein ums 

faffendftes Wert „von Armuth und Reichthum“*) zugleich Hauptquelle für 

feine Lebensgefchichte. Hier finden fihd Erwähnungen von Vorfällen aus 

feinem Leben, von Schriften, die er verfaßt amd Die zum Theil erhalten find, 
Auffehtüffe über feine geichäftliche Stellung, feine Vernögensverbättniffe. 
Ans allem geht die Beftätigung des Ausſpruches hervor, den der berühmte 

Nativnalökonom Say einmal gethan hat, daß die Nationalöfonomen in der 

Regel auch ehrliche Männer und gute Patrioten feien. 
1701 richtete Poſſoſchkow an den Bojaren Feodor- Alegejewitih Go, 

lowin ein Gutachten „über Kriegsangelegenheiten” (0 paruom» noBezenin). 

Rofanow hat es 1793 unter dem Titel „Poccianuus npomeAamaro Brka" 

zugleich mit der befannten „väterlichen Grmahmung au den Sohn“ von 

17708 herausgegeben. Zwei Stellen in dieſem Schreiben an Golowin 
berichten von bedeutenden Greigniffen in jeinent Reben. An der einen**) 

erzählt er, daß im. jüngft vergangenen Jahre (alfo 1700) der Zar felbft 

bei ibm Schußwaffen beftellt habe. Er babe das Modell davon augefertigt 
und fei bereit fie dem Zaren vorzuzeigen. An der andern Stelle **) cr» 
wähnt er eines jrühern Briefes über Münzaugelegenheiten, der große 
finanzielle Vortheile verſprochen haben muß, von dem wir indeffen feine 

” weitere Spur befipen. 

In dem Briefe an Golowin werden verſchiedene Baffengattungen bes, 
iprochen und der -Sold der Armee. Es fei wirthiehaftlicher, Waffen aus 

dent beften Stoffe zu machen, auch wenn diefer theurer zu ftehen Fomme, 

fowie man beffer thue wenige gute Soldaten gut zu befolden, als viele 
ichlecyte gering. In der Einleitung gedenft er Simſons und deſſen Eſels— 

finnbadens, der Amalefiter, in der Abhandlung ſchildert er mit einſchnei- 

*) &. 1--261 der Ausgabe von Pogodin. 
+) 6. 261--92 Brief an Golowin. Die Grählung von ber Veftelung ber „orue- · 

erprauubia porarkn BL Tpu paga“ ©. 270. 2 
*+) 6 291 und nicht ©. 282 wie Pogodin (in der Vottede S. XI) und (mahrfchein 

lich ihm folgend) Jeffipow, Huasrs Hlocomxon» &, 3 anführen. 



Iwan Poſſoſchlow. 151 

dendem Tadel die Schmach, welde der Feldherr, den Sophie .im Jahre 

1687 mit einen Heere nad) der Krym ſandte, Golizyn, von einer weit 

geringen Anzahl Tataren erlitt; zum Schluß bittet er den Bojaren Golowin, 
fein Gutachten, falls er etwas Tangliches darin fände, dem Zaren vorzulegen 

- ohne indeffen feiner, Poſſoſchtkow's, zu erwähnen; die gemachten Fehler und 

die vielen Mängel folle er verbeffern und gewiß fein, daß der Brief in 

berzficher Aufeichtigfeit gefchrieben ſei, aber mit freilich nicht gioher Sach⸗ 

fenntuiß, da er ein Landmann ſei und Fein Krieger. 
Viele Vorſchläge und Erörterungen, welche in diejem Briefe an Go— 

fowin vorkommen, werden an andern Orten in deu Schriften Poſſoſchlow's 
wiederholt. Pogedin will daraus fließen, daß dieſe Arbeit gar feinen 
praftifchen Erfolg gehabt habe. 

1703 oder etwas jpäter ſchtieb Poſſoſchtow das „Sendſchreiben an — 
den Metropoliten von Rjäfan Stephan Jaworski“. Kalaidowitſch bat es 
1814 abgedrudt*). Hiet iſt es die Unwilfenheit des Volfes und die Roh⸗ 
heit der Geiftlichen, welde- mit lebhaften Farben mehr klagend als tadelnd 
geichildert wird. Die eiuſachſten Grundzüge der Giaubenslehre feien uns 
betanut, in Moskau wiſſe kaum der hundertſte Meuſch, was die chriſtliche 
Lehre, oder was Gott fei und ſein Wille, oder ein Gebet, und von dem 
Wolfe auf dem platten Sande dürfte unter 10,000 kaum Einer fein, dem 
die Grundzüge der Religion auch nur aͤuherlich bekaunt wären. Man müfe 
die Priefter überwachen, daß fie ihre Pflichf thun, und alle Aeltern, daß 
fie ihre Kinder gut erziepen und nicht bloß Chriften heißen, jondern auch 
feien. Die eingehenden Bemerfungen über das Anzünden der Kerzen in 
den Kirchen, über die Fehler bei.der Erziehung der Kinder laſſen tiefe 

Einblicke thun in das innere Leben des ruſſiſchen Volkes jener Zeit, Er 

ſchließt mit den Worten, es jei wohl eine ungewöhnliche Kühnbeit ſich mit 

einem ſolchen Sendſchteiben au einen hohen Geiſtlichen zu wenden, der 
Meiropolit wolle doch diejes und die mangelhafte Form des Briefes nach- 
fichtig beurtheilen. Er, der Verfaffer, ſei ein ingelehtter Menſch und ein 

Landmann ımd habe bIoß aus religiöfem Eifer zu ſchreiben gewagt, weil er 
febe, daß nirgends Heil, überall Verderben ſei, wenn nicht die chriſtliche 

Lehre gepflegt werde. 

Poſſoſchlow muß durch dieſe Thaͤtigkeit, durch dieſe rege Theilnahme 
an Den u Gedeihen und- der Bildung des ruſſiſchen Volkes a innerer und 

"In den Pyeexia Averonanarnocrn. In Bogodins Ausgabe ©. 3OT-B1T. Die 
Handjchrift”it in der Spnodalbibliothet zu Wostau aufgefunden worden. 
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äußerer Politif die Gunft mancher Männer gewonnen haben; in deren 

- Händen das Schichal Rußlands ruhte. Unter den vielen jungen Ruffen, 

welche der Zar ins Ausland ſchickte, um dort Studien zu machen und diefe 

fpäter im- Dienfte Rußlands zu verwenden, war der Seh Poſſoſchkow's. 

Im Jahre 1708 war diejer nah Holland gereift, und dorthin ſchickte ihm 
der Dater jenen Brief, defien in dem Tegten Hefte der Baltiſchen Monats- 

Schrift bereits erwähnt ift. Poſſoſchlow's Vermögensverhältniffe unüſſen 

befriedigend geweſen fein, da er ſeinen Sohn auf Reiſen recht würdig aus— 

flatten konnte. Die Unternehmungsluft, die Fähigkeit Geſchäfte zu leiten, 

der Wunſch nene Wege für Imdufteie und Handel zu bahnen — alles 

diefes ift-ang jeder feiner Schriften berauszufefen und wird auch durch die 
archivaliſchen Nachrichten beftätigt, welche Jeſſipow mittheilt”). Im Jahre _ 

° 4746 fünfte er für 400 Rubel in St. Petersburg ein Hans; ferner zwei 
Häufer in Nowgorod. Im Jahre 1719 war er ſogar im Stande das 
Heine Kirchdorf Marjino im Koſchinſchen Kreife zu faufen, ſodaun ein kleines 
Dorf Safreffenje im Nowgorodſcheu Kreiſe und ein anderes noch, Matwe— 

jewo, in demjelben Kreiſe. Aus einem Actenſtück, einer Bitiſchrift an das 
Manufacturcollegium erhellt, Daß er in Nowgorod durch allerhöchſten Befehl 
als Branntweinbrenner angeftelt war und dafür em Gehalt bezog **). 

An einer Stelle ſeiner Schrift „von Armuth und. Reichthum“”*") wird 

erwähnt, daß er im Jahre 1749 zu ſeiner Fabrik gereift jei, an einer 
andern, Daß ihm 1722 einige Bauern entlaufen fein. Da er mit der 

Brauntweinbrennerei vertraut war ,- jo kaufte er im. Jahre 1720 zu dem 
fleinen Dorfe Matwejewe noch einige Grundſtücke und errichtete auf denſelben 
Brennereien. Auch reichte er Die oben erwähnte Bittſchrift ein, um die Er— 

laubniß zur Errichtung einer Manufactur zu erlangen. Dort beabfigtigte er 
Kattıme, Wollen» und Halbwollenzeuge, Tifchtücher und Servietten zu weben 
und bittet das Manufacturcollegium möge ihm Mafchinen zur ‚Verfügung 
ſtellen, Zollfreiheit bewilligen, ja fogar auf einige Jahre ihm einige Meifter, 

deren einen er namhaft macht, von der Kronsmanıfachi in Katharinenhof 
abtreten +). Ein anderes Geluh um die Erlaubniß eine Branutwein⸗ 

*) Ecnnosz, Heanm Hoconkons ©. 6. 
*) chend. S. 20 „a onpegiiehn YKadoNE 12 BEANKOND Hovraposs ı noaouuunrinn 

uaerebozn aan Kohanse“, 
")'S 163 der Pogodinſchen Ausgabe, Der Bauern wird erwähnt S. 96. Noch 

eine Stelle, wo er von einen „mol verossks“ fpricht ©. 44. 

3) f. Ecunons, Hoanz Ilocomxos» ©. 20 und 21, 
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brennerei zu errichten von Jahre 1719, welches Poſſoſchlow dem Fürſten 

Duitri Michailowitſch Golizyn überſandte, wurde abſchlägig beſchieden. 

Ja er hatte ſogar das Unglück bei dieſer Gelegenbeit, one daß er, wie 

er berichtet”), eine Ahnung hatte aus weldhem Grunde, eingeſperrt zu 

werden. Cine ganze Woche jaß er in dieſer Haft und führt Diefen Vorgang 
als ein Beifpiel an, wie oft in Rußland Unſchuldige ins Gefängniß geworfen 

umd in langer Haft gehalten würden. ” 

Es ik diefes ein eigenthümtiches Verhäftniß. Aus manchen Stellen 
feiner Schriften gebt hervor, daß er viele vornehme und angefehene Beamten 

und Hofleute periönfih Faunte und Dabei wird er, wie er mehrfad) erzählt, 
ſehr oft gefräuft, gedemüthigt, benachteiligt. Unter feinen Gönner waren 

der Fürft Boris Aegejewitfe Golizyn, der Fürft Dmitry Michailowitſch 
Golizyn, Lew Kirilowitſch Naryſchlin, Waſſili Kortſchmin, der Fürft Jurij 

Ehiltow, der Bojar Fcodor Alexeſewitſch m. A. - Im Jahre 1713 gab ihm 
der Metropolit von Nowgorod, Hiob, einen Empfehlungsbrief an den 

„Fürften Jatow Feodorbwitſch Dolgerutow'”). "ES fehlte ihin alſo nicht a 
bober Gönnerfchaft, aber dies fomte mancherfei Zurücfegungen und Der 
mütpigungen nicht hindern. Auf Rußlonds Vortheil bedacht; fucht er die 
eingeführten ausfändifchen Erzeugniſſe durch inländiſche zu erfegen, und 
war namentlich fo glücktich auf einer feiner vielen Reifen Schwefel zu 
finden”*). Als er den Bojaren Boris Alexejewitſch davon Anzeige machte, 
verſprach dieſer ibm eine fo große Belohnung, daß die Kinder und Eutkel 

Bofloihfon's daran genug babe follten, gab ihm aber hinterher nur — 
fünfzig Rubel. 

Poſſoſchlow war aufgebracht. Er hatte, wie er meinte, dem Zaren 

durch · die Entdeckung des Schwefels einen unfhägbaren commercieflen 
Vortgeil und,eine Hüffsquelle für den Krieg zugewendet, ſtatt jahrelang 
in aller Stille diefe Fundgrube für feine eigene Tafche auszubeuten, wovon 

*) ©. 49 Poffofchton bemerft’dabei:" „a wameren m ı1e nocasanih ueronswn; m 
„os Kasas Aurpiä Mnxalsonmz mens anaerz.“ 

*) Bogobin hat den Gmpfehfungebrief in Mocxouranms 1855. 5.85. &, 8 und 9 
abgebruct. Cs ſind darin weentfich conventionelle Phraſen enthalten, der Fürft Habe bem 
Schreiber des Briefes viele Wohlthaten erwiefen, „cero paar # uBinz Mmoanıne npeueer- 
Mamee roenoaue „no Haute © ADACHIR MASOCTH Ko DpyHare.no cero nncanig Tocno- 
muy Hocomkony BD Tpe6opaniixs ero, mpocusz ycepano“ u. ſ. w. Datict den 
24. debruat 1718. x F 

6. 152 und 159. d. Musg. v. Pogobin. Ueber ben Schwefel in Kußland 
ſ. die Abhandlung von I. Stuckenberg in Erman's Ardiv XIV. 882407. 
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er zweifelsoßne tanfend Rubel oder zweitaufend „errafit” hätte (yxarm.an-hı), 

und war mm fo ſchnoͤde abgelohnt worden. An einer andern Stelle klagt 
er”), Die, Ungunſt der Verhäftniffe habe ihn oft an der Ausführung ſchöner 

Unternehmungen gehindert. Zünf, ſechs Pläne habe er entworfen und alle 

feien fie zu Waffer geworden. J 

In das Jahr 1721 fallen zwei Vorgäͤnge, bei denen dem armen 
Poſſoſchkow übel initgefpielt worden ift. Ein Capitain des Preobraſchens⸗ 
tiſchen Regiments JIwan Newelsfi war mit bejondern Aufträgen nad) Now« 
gorod gefonmen, wo Pofofchfon damals lebte. Diefer Mann, der fih - 
in feiner Satrapenrolle gefallen mochte, verjagte den Poſſoſchkow qus feiner , 
Wohnung und wollte-defien Sachen verfiegen. Als Poſſoſchkow's "Frau 

troßig ihm aufforderte die Vollmacht für ein folhes Beginnen zu zeigen, 
Tieß er die ganze Familie mit Gewalt von Soldaten hinaustreiben und 

"fügte Hinzu, daß went die Leute nicht gutwillig die Wohnung räumten, er 

fie eigenhändig auf die Straße hinauswerfen und die Frau bei dem Kopfe 
hinausichleifen wolle. Die Frau fürchtet ſich fo entfeglich vermehrt zu 

werden und hat, wie Poſſoſchkow erzählt, damals über zwei Wochen auf 

fremden Höfen ihr Dafein gefriftet. Die Veraulaſſung des Eonflicts war 

der Eigenthimer des Hauſes, welches Poſſoſchlow damals auf Befehl des 

Fürften Zurij Jakowiewitſch Chilfow bewohute uud der Gedemüthigte 
Hetheuert, dafı er mit Diefem Hauseigenthümer ſonſt keinerlei Zufammenhang 
Hatte, Poffofchfow führt diefen Fall als ein eclatantes Beifpiel -für die 

Eigenmächtigfeit und Brutalität an, welche bei ſolchen auferordentlichen 
Richtern damals wie and ſpäter angetroffen werden. Ex fügt hinzu, daß 

diefer Eapitain, der folche Thaten vollführe, für-einen quten und vernünfe 
tigen Menſchen gelte, während er doch des Hanseigentpümers Wohnung 

von dem Polizeifiegel befreit hätte, weil dieſer ihn beſtochen Habe, und 

Poſſoſchkow's Wohnung verflegelt gelaffen, indem er and, von ihm etwas 
habe abprefjen wollen. Erſt auf Bitten des Fürften Chillow wurden die 

Siegel abgenommen und das Haus von der Wade befreit *). 

Bei Gelegenpeit eines ähnlichen Vorfalles, wobei ein Oberft Porezki 

ihn einen Dieb ſchimpfte, kounte Poſſoſchlow mit feiner Klage bei den Ger 
richt nicht durchdringen und bemerft dazu: wein ſchon er, der doch nicht 
zu den Letzten geböre, fein Recht finde, wie follten es noch Niederere als er? 

*) ©. 142 „nokopmurnen murz ne gan“ bemertt an biefer Stelle Poffofchtom bitter, 
*) ©. 34 und 35 ber wogodinſchen Ausgabe. 
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Aus dem Schidfal einer der Schriften, welche Poſſoſchkow verfaßte, 

fönnen wir fehliegen, daß er wicht jo hoch ftand, um bei.der Regierung mit, 
feinen Vorfäplägen durchzudringen, ja um auch nur fih Gehör zu ſchaffen. 
Er erzaͤhlt an einer Stelle ſeines Werkes „von Armuth und Reichthum““) 

„In dem Jahre 1718 ſchrieb ich an Seine Kaiferliche Majeftät”') über die 
neuen Münzen”) und bewies, daß dieſes neue Geld febr zur Falſchmün— 

zerei anteigen werde. Um dem Zaren diefe Schrift zu überreichen, ging 
id) zu dem Herrn Alexei Waſſitjewitſch Mafarow-f), fonnte aber wegen der 
vielen Wachen nicht bis zu ihm durchdringen und mittferweile war er ins 
Bad gereiſt. Go blieb die Schrift bei mir, und darnadı gab ic) fie den 
Kutſcher Zegor Sergejew rt), der in Mafarow’s Haufe wohnte, und hat ihn 

diefelbe feinem Herrn bei feiner Ankunft einguhändigen. Ich weiß nicht, 
ob er mein Sendſchreiben dem Alexei Waſſiljewitſch abgegeben hat oder 
nicht, auch weiß ih nicht, ob er fie jelbft durchgeleſen hat.” Leider ift 
dieſes Münggutachten bisher nicht aufgefunden worden. 

Es muß ein thätiges, vielfeitiges, inhaltreiches Leben geweſen fein, 

welches Poſſoſchlow hinter fih hatte, als er es am Abend deffelben untere 
nahm, in einem größeren, gewiffermaßen eneyclopädiichen Werke alle die 
gemachten Erfahrungen zu verwerthen, unmittelbar fid) an den Kaiſer wens 
dend, feine Stimme laut werden zu faffen über die dringendften Bedürf- 
niſſe des ruſſiſchen Volles und Staats. Wenige mochten in dem Grade 
ſchon durch die äußeren Verhäftniffe dazu befähigt fein. Durd) Geburt 
wie durch Bildung amd Lebensweiſe war er mit den tiefften, und breiteften 
Geſchichten der Geſellſchaft in Rußland auf das Innigſte verwachſen; durch 
feine geſchaͤſtliche ‚Stellung war er oft gemig mit allen Ständen einerſeits 
in Berührung gefommen, und andererfeits mit der Regierung, deren viel- 
gegliederter Mechanismus gerade damals mit großer Energie feinen ganzen 

) 6. 250 und 251. 
) Mlerbings hatte Peter 1718 den taiferlichen Titel nod) nicht angenommen, als 

aber Poffofehtow biefee Jahres erwähnte, war Diefes bereits gefchehen. Die Schrift „o eny- 
aoern m Gorasern2“ wurde vom Jahre 1721 bis 24 verfaßt, 

+) Meber bie Münzveränberung von 1718 f. Herrmann, Geſchehte bes zufffen 
Sicats 3b. IV, S 501. 

+) Wahrfcheinlich der Rabinetsfeeretär, dem Peter Die „Tueropis Coeiicxoi noiusı“ 
au färeiben"aufeug, Derfelbe Gieß auch Alerei Maffljeoitfe, wie u. a. aus Petarsti, Ha- 
yxa m aureparypa npn Ilerpu Beanxons. CII6. 1862, &. 576 hervorgeht, 
>14) Nach ber einen Hanbfcrift Kyuepy Kupieny Eropy Ceprseny, nad) ber anbern . 
nur. Kyaepy, vieleicht fol e8 „Kypsepy“ fein? &. 251 6. Pogob. Uusg.' 
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Apparat entfaltete. Er war viel gereift, und fannte ſchon dadurch Ruß- 
fand beffer, als mancher Andere: aus vielen Stellen feiner Schrlften geht 

hervor, daß er Penſa, Myenet, Aleyin, Petershurg, Moskau und Nowgorod 
kannte, mit der Waarenkunde Rußlands ſehr genau vertraut war und man- 

cherlei tednifche Gewerbe gelernt hatte. Er hatte, wie aus einzelnen Aus 

deutungen hervorzugehen ſcheiut, bisweilen von der Regierung Aufträge er⸗ 

balten: fo war er z. B. hei der Münze gebraucht worden”), hatte das 

Modell der obenerwähnten Schußwaffen angefertigt, ſcheint auch bei: der 

Bulverbereitung oder Herbeifchafjung des Materials für diefelbe betheiligt. 
geweſen zu fein. Er war Laudmann und Gutsbefiger, Kaufmann und 

Fabrikant, Lieferant und Schriftſteller. 

+ 68 war ein ungeheures Unternehmen, in’einem Werte, wie Poſſoſch⸗ 

tow es im Jahre 1724 begamı, alle Gebiete, Krieg und Rechtspflege, Fir 
nanzen und- Kirche, Landwirthſchaft und Pädagogik, Induftrie und Polizei 

befprechen zu wollen, dies in einem Werke zu thun, welches eigens für den 
Kaiſer . Peter beftinimt war, in einem Werke, von welchem er große Wir- 

fung erwartete. War die Bewältigung des Stoffes [hen fo unermeßlic - 
ſchwierig, wie viel Bedenkliches mochte der Umftand enthalten, daß der Bauer 

und Antodidaft, der Untertban und Dilettant fo etwas unternahm. "Sollten 
alle diefe Gebiete zur Beſprechung kommen, fo mußte Vieles getadelt, Mar 

ches an den Pranger geftellt werden; es- galt die Wahrheit zu fügen, die 
Wahrheit um jeden Preis, die Wahrheit in- einem Staate, wo von Mens 

ſchifow an bis zum Mleiuften Schreiber hinab Alle der Beſtechuug zugäng ⸗ 
lich waren, wo oft genug das Recht der Gewalt weichen mußte und die 

Anzahl der wunden Stellen, um deren Auſdeckung es ſich handelte, um fo 

größer fein mußte, als die Webergänge aus der alten in die neue Zeit 
ſchroff genug waren, um beider Mängel in bunter Miſchung recht grell Her» 
vortreten zn laſſen. Poſſoſchlow Hatte. ein Gefühl Davon, ald er einmal 
ſchriebꝰ): „Es graut mir, daß ich über ſo große Dinge zu fehreiben mic) 
unterfüngen habe, aber meine übergroße Hihe bat mic, dazu gedrungen 
umd gezwungen: Gott’ ift mein Zeuge, Daß es nicht aus irgend, einem Eis 
gennuß oder um eines Vortheils willen geſchehen ift, jondern um der' Liebe 

willen, weldye ic) zu Seiner Kaiſerlichen Majeftät hege, und weil ich ſchon 

von Jugend auf jo beſchaffen war, daß ich, wo ich etwas Böfes fah, eher 

*) „a Dee TO Aemeknoe 4540 yeranopmaz,“ u f. fer habe Arbeiter gemiethet x. 
# ©. 213 d. Bogob. Yusg. 

*)f. 6. 215 der Pogodinſchen Ausgabe 
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litt als den Tadel unterdrüdte.” Diefes Wort fönnte feiner Schrift „von 
-Armuth und Reichthum“ zum Motto dienen. 

\ Drei Jahre fhrieb er daran. Am 24. Februar 1724 war das Werk 
vollendet. Es fliegt mit den Worten: „Und wenn es Ew. Kaiſerlichen 
Majeftät gefallen wird, alle meine Vorſchläge anzunehmen und auszuführen, 
was ich über die Geiſtlichkeit und ‚die Angelegenheiten des Krieges, über 
Recht und Gericht und die Kaufmannſchaft, und über den Gewerbfleiß, die 
entlaufenen Bauern, die Räuberbanden, imd über die Landwirthſchaft und 
die Steuern, und die Verwaltung des Schahes Eurer Majeftät gefagt habe, 
fo kann ich mit voller Zuverficht und auf Gottes Hülfe bauend verfichern, 

daß. ünfer großes Rußland wie nengeboren fein wird; und daß nicht bloß 
Füuͤlle fein wird in dem Zariſchen Schage, ſondern daß aud alle Bewohner 
Rußlands reich und berühmt werden, und wenn die Kriegsverfaffung ver - 

formirt worden fein wird, fo werden wir allen umliegenden Staaten ein 
Schreden fein. Amen." 

£ „Ich habe diefe meine Meinungen über die Ausrottung alles großen 
und Meinen Unrechts und über die Einfegung des Rechts und der Wahıs 

heit mit Gottes Hülfe niedergejchrieben, ohne Nebenrücfichten und Hinter 

gedanfen und lege fie dem einzigen, erhabenen weißen Adler, dem Freunde 

der Wahrheit, dem unerfhütterlichen Pfeiler, dem Kaifer Peter dem Großen 

zur Beurtheilung ‚vor. Gott ift mein Zeuge, daß ich nicht um meiner felbft 
willen jehrieb, -fondern daß der Eifer allein mich dazu getrieben hat. Und 

ob das Büchlein auch nicht, groß ift, fo habe ich doch um der vielen Gejchäfte 

willen erſt in drei Jahren es vollenden können; ich habe es oft umgeſchrieben 
und doc) hat es Niemand gefehen, weil ich allen Fleiß that e8 verborgen 

zu halten, damit nichts von meinen-Vorfchlägen im Volfe befannt würde.“ 

„And nun bitte ich, daß mein Name befonders vor den Mächtigen 
verborgen bleibe, weil fie die Wahrheit nicht lieben; denn ich ſchrieb, wie 

es ihnen nicht gefallen Fan.“ 
„Der Wille Gottes und dein Zarenwille fei in mir. Amen.“ 

„Man kann nicht Gott dienen und dem Mammon; ebenfo wird, wer 

"dem Zaren treu dienen will, der Welt migfalen.“ 
„Dein niedrigfter und elendeſter Sklave, ein herzlicher Freund 

dee Wahrheit, Jwan Poſſoſchkow, ſchrieb ich diefes in 

dreifähriger Arbeit verborgen vor den Augen der Menfchen 
und biete e8 Deiner Zariſchen Majeftät dar. Amen“ 

Bebruar 24. 1724. 
Valuſche Monatefift. 3. Jahrg. Vd. VI. Hft. 2 11 
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Jeſſiaow hat neuerdings folgendes merkwürdige Concept mitgetheikt, 
welches er in dem Reichsarchiv auffand. Es ift der Entwurf der Widmung 

oder Einleitung, mit der Poſſoſchlow fein Werk Peter dem Großen zu 
überreichen gedacht hat. Es lautet im Auszuge”): 

Ich habe in dem rufftfchen Volle, ſowohl bei der richterfichen Obrig- 

keit, als auch bei dem Untergebenen viel Unreblichfeit und eine große Meuge 
Ungehörigfeiten eutdedt. Deshalb gedachte ich Deiner Kniferlihen Ma 
jeftät meiner Meinung zufolge davon eine Darlegung zu machen. Und zur 
Abftellung aller jener Uebel Habe ich dreimal drei Abhandlungen verfaßt. 
Die erften drei betreffen Die Uebel in der Geiſtlichkeit, den Kriegsangele⸗ 

genheiten und der Rechtspflege, und wie dieſen Uebeln abgeholfen werden 

tönne; die zweiten drei beſprechen in derſelben Weiſe Die Mängel und vor⸗ 
zunehmenden Reformen bei der Kaufmaunfdaft, den Gewerlen und dem 

Unweſen der Ränder und flüchtigen Bauern, Die dritten endlich enthalten 
BVerbefjerungsvorfchläge in Betreff des Bauernftandes, des Grundbeſitzes 

und des Staatshaushalts.⸗ 

nDrei Zahre fehrieb ich dieſes Buch umd nannte es das Buch der 
Armuth und des Reichthums,“ weil es die Erklärumg enthält, auf welche 
Weiſe Armuth entfteht und zu vermeiden ift, und wie man einen großen 
Reichtum anfammeln koͤnne, und bei dieſer Gelegenheit mache ich denn 
Vorſchläge, auf welchem Wege man die Unreblichfeit und Unmahrheit in dem 
Bolfe verniähten und die Wahrheit zu Ehren bringen könne, Damit überall 
Ordnung fei, und Liebe und ein ſorgenfreies Leben des ganzen: Volkes." 

„Meine Meinung über diefe Angelegenheiten ift darin beſchloſſen. Wenn 
Gott diefelbe gnädig anfpaut und Ew. Kaiſerliche Majeftät darnach thun, 
fo kann id) zuverſichtlich behaupten, daß jedes Jahr die Einnahmen des 

zariſchen Schatzes wenigftens drei Millionen mehr betragen werden als 
früher... . . (hier foll Das Papier fo durchgefault fein, daß nur einzelne 
Wörter und Buchſtaben lesbar find). Um Eines aber bitte ih Em. Mas 

jeftät. Wenn meine Wünſche zur That werden, ſo verlange ich nichts 
weiter, als daß mein Name den mißgänftigen und ſcheelfuͤchtigen Reuten 

nicht befannt würde, weil fle Verleumder, Rechtsverdreher und Intriguanten 

find. Ich Habe nicht gefäprieben, um ihnen zu gefallen, aber wenn fie meinen 
niedern Stand fehen, Jo werden fle mic fofort nach dem Lehen fliehen und 
meine Tage verkürzen. Indeſſen Gottes Wille geſchehe und der Wille Deiner 

+) Ecamons, Hoanz Ilocomoss, ©, 10, 
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Kaiſerlichen Majeftät, Gott der Herzensfündiger und der heilige Geift wird 
Dich unterweifen wie alles werden folL® - 

„Dies Alles mit eigener Hand gefehrieben von Deinem niederſten 
Slklaven Iwan Poſſoſchkow.“ 

Und nun betrachten wir in kurzen Zügen den Hauptinhalt von Pos⸗ 
ſoſchlows merkwürdiger Schrift „von Armut) und Reichthum.” 

Die Einleitung beginnt mit einer dringenden Ermahnung zur Spar- 
famfeit in der Stäat- wie in der Privatwirthſchaft. Die meifte Armuth 
fommt von übergroßer Eonfumtion, imd es iſt thöricht Luxus mit Reiche 
thum zu verwechfeln, da doch der Luxus ein Feind ift des Reichthums und 

die Ueppigfeit die Menſchen nur verdirbt. 
Zunãchſt foll die Geiftlichfeit gebefjert werden (das erfte der neun Ear 

pitel 0 ayxosnoern). Sobald Säufer und Unwiſſende darunter find, ift 
Keperei unvermeidlich. Die leeren Kirchen, die Unwiſſenheit der Laien und 
Geiſtlichen fordern dringend zu Fraftvollen Maßregeln der Regierung auf, 

Man fol Bücher im Volke vertheifen, Schulen einrichten, den Geiſtlichen 

ganz genau ihre Lebensweiſe vorſchreiben und ihnen durch Unterricht die 

feineren Unterfheidungen der Eonfeffionen deutlich machen. Es ift anger 

noinmen, daß die Söhne der Geiftlihen ihren Vätern in ihrem Amte folgen; 

dies fol nur dann zuläffig fein, wenn die Söhne tüchtig find, da es fonft 
deicht geſchieht, daß bei Geiftlichen Ignoranten und Trunfenbolde find. Nur 
die geiſtlichen Angelegenpeiten follen des Priefters Zeit in Anſpruch nehmen, 
nit auch die Sorge für das leibliche Wohl. Es’ ift höchft unſchicklich, 

wenn die Geiftlichen Landwirthſchaft treiben, nad) der Genfe greifen wie 

bie Bauern und hinterm Pfluge hergehen wie die Bauern, Handel treiben 
wie die „Kaufleute und Darüber den Gottesdienft verfäumen. Es giebt 
Richen, wo im ganzen Zahre nicht zwanzig Mal der Gottesdienft abge 
halten wird, -weil die Geiftlichen, wenn ſie nicht verhungern wollen, wie 
Landleute adfern müffen, ftatt auf den Zehnten angewieſen zu fein und von 

der Pachtrente zu leben. 
Ein zweiter der Beachtung werther Gegenftand find die Angelegen- 

heiten, die den Krieg betreffen, (0 Bosmcruxs ABaax%), das Heerweſen. 
Da ift nun zunächſt der geringe" Sold tief zu beklagen. Als vor einigen 
Jahren ein neuausgehobener Soldat feinen ſchmalen Gold ausgezahlt erhielt, 
bat er ein Meffer herausgenommen und fih den Baud) aufgeſchnitten. Es 
iſt offenbar, daß dies nicht aus übergroßer Freude am Leben gefchehen ift, 
aber die Kriegsbeamten Inden freilich die Urſache diefes Seldftmords dem 

11” 
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Kaifer zu melden unterfaffen. Hungrige Soldaten find ſchlechte Soldaten, 
denn ein Hungriger ift wie Espenlaub, das von jedem Luſthauche bewegt 
wird. Statt den Feind zu bekämpfen, find ſolche hungernde Soldaten viel- 
mehr darauf angewiefen zu plündern, und ftaft Andere zu tödten, wünſchen 
fie ſich felbft -den Tod. Die ſchlechten Waffen und das ſchlechte Schießen 
find Verjchwendung, es geht viel Pulver und Blei verloren, das nicht trifft, 

weil nicht genug Schiegübungen angeftellt werden und die Waffen nicht 
ſchoͤn genug find. Offiziere und Goldaten erlauben ſich Rohheiten aller 
Art gegen die anderen Stände und werben gehaßt, weil es nicht gleiches 
Recht und Gericht giebt für Alle. Die Einquartierungen find deshalb eine 
fo unerträgfiche Laft, weil die Offiziere von Standesgenoffen gerichtet wer- 
den: ein ſolches Gericht ift parteüſch. 

Schwer find die Pflichten des Richters (0 mpanoeyain, drittes Eapitel). 
Er muß Arm oder Reich ganz gleich behandeln und fi vor jeder Ver— 

ſuchung bewahren. Man foll für ihn beten, daß er nicht zu ſchwer verfuht 
würde. DVor-allem ſoll er bei feinen Geſchäften allen Zeitverluft vermeiden, 

damit befonders die unſchuldig Verhafteten bald wieder die Freiheit erlangen. 
Man foll dod nur an die Koften eines Procefes, an den Damit verbuns 
denen Zeitverluft denfen und nicht um Meiner Summen willen Elagbar 

werden. Die Bevölkerung wird arm dadürch, daß viele Gänge in Ee— 
richtsangelegenheiten umſonſt ‚gemacht, viele längere Reifen umſonſt unter« 

nommen werden, Mancherlei Förmlichkeiten bei Schuldverjchreibungen und 
dgl. m. find abzuſchaffen, weil fie Zeit foften und man die Menſchen jhonen 

muß, namentlich) die Kauflente, wie dies in Deutſchland geſchieht und da 

find fie denn allerdings auch veih. Ja fogar bei den Türfen giebt 28 
weniger zeitraubende Förmlichkeiten, die namentlich für den Kaufmanusſtand 

am ſchlimmſten find, weil hier der Aufenthalt oft große Verluſte nach fi 

zieht. Die Abfaffung eines Geſetzbuches iſt dringend; zu dem Ende foll 
man die türkifche und deutſche Gefeggebung ins Ruſſiſche überfegen und die 
Gefege dur) Männer aus allen Ständen entwerfen laſſen: je zwei oder 
drei der verftändigften und gelehrteften aus dem geiftlichen Stande, aus 

dem Bürgerflande, folhe die in Gerichts, umd Kriegömgelegenheiten ber 

wandert find, angefehen und nicht ſtolz zugleih, und aus den anderen 
Ständen, wie aus den Beamten, den Abligen, den Kaufleuten, ja auch aus 
den Bauern. Es. giebt unter den Mordwinen ganz verftändige Leute, wie 
fol es unter den Bauern feine geben? Und nad) Zefiftellung der verſchie- 

denen Punkte der Geſetzgebung, ſollen fie von allem Volke, frei und. ohne 
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allen Zwang angenommen werden, Damit in Diefer Gefeßgebung Niemand 

zurüdgefeßt werde, weder Hochgeborene noch Niedriggeborene, weder Reiche 
noch Dürftige, weder Beamte noch Landleute. Demnach erft follen die 
Geſehe Seiner‘ Kaiſerlichen Majeftät zur Prüfung vorgelegt werde und 
Seine Majeftät mag dann die mißfälligen Gefepe ftreihen oder abändern. 

In allem diefem liegt feine Erniedrigung der fonverainen, ſelbſtherrlichen 
Gewalt Seiner Majeftät, aber um der Wahrheit willen foll Jeder, wer 
er aud) fei, die Geſetze durchſehen, ob er nichts Ungehöriges darin finde, 
und wenn er etwas findet, was nicht gerecht ift, fo foll er ganz unverzagt 
und frei heraus feine Meinung fehreiben worin der Fehler liege und fo zur 
Abftellung deffelben beitragen. Denn jeder weiß am beften, wo ihm ber 
Schuh drückt, und fann dann die Gefeßgeber nicht anlagen und wegen der 
Gefege feinen Streit anfangen, und die. Gejepe werden ewig fein. Die " 
Gefeggebung ift ein hobes Werf, und man muß es fo hinausführen, daB 

die Geſetze umerſchütterlich daſtänden vor allen Ständen. Deshalb kann 

* 

man opme allgemeine Vorberathung und ohne allgemeine guſtimmung nichts 
vornehmen; Gott hat Niemandem für alle Dinge Verſtand gegeben, jons 

dern dem Ginen mehr, dem Andern weniger; auc der Weiſeſte foll nicht 

ſtolz ſein auf feinen Verftand und die Geringeren nicht verachten, denn man 
muß auch dieſe Lepteren in den Rath berufen. Erſt nachdem die Gefege 

in der Pragis fi bewährt Haben, joll man fie druden, dann aber aud in 
Zaufenden von Eremplaren, damit ſelbſt in den Heinften Dörfern Jeder . 

den Willen des Kaiſers fenne, umd das Geſetzbuch foll jo Mar und übers 
fichtlich abgefaßt fein, daß Jeder auch im geringften Stande jeden Augen 
blick ohne Mühe die ihn betreffenden Verordnungen in demfelben fin» 

den könne. - 

Zur völligen Ausrottung der Unwahrheit iſt Strenge unbedingt nöthig- 
Man muß die Beftechlichen unter den Beamten verfolgen, beftrafen, hin» 

richten, zur Zwangsarbeit verurtheilen. Ohne dieſe rückſichtsloſe Strenge 
gegen die Richter wird es nie und nimmermehr gelingen Recht und Ord⸗ 
nung aufgurichten. Bei uns in Rußland ift Zug und Trug zu tief einge- 

wurzelt, und wie man auf dem Zelde erft dann Weizen fäen fanı, wenn 

man den’ Rafen und die Wurzeln ausbrennt, fo muß man aud) bei uns 

die alten Uebel mit Strenge ausbrennen. Sonſt wird der Weizen nie ges 
deihen. Die Richter müffen fo hoc fiehen, daß fie niemand zu fürchten 

brauchen, außer Gott und den Zaren. So fange bei und fein gerechtes & 

Gericht fein wird, fo fange werden wir arm bleiben, denn alles Elend, aller 
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Diebſtahl, das Entlauſen der Bauern nnd das Veröden des Landes — 
alles, alles Unheik ift eine Folge des ungerechten Gerichts. Ein Geſetzbuch 
wird allem Unheil ein Ziel ſetzen; denn es ift wie das Fundament eines 
großen Haufes. Und weil dieſes bei uns bisher fehlt, fo ift es bei un 

wie ein Krieg Aller gegen Alle: Zeder drückt, jo viel in feiner Macht fteht, 
den Anbern, und namentlich die Großen’ richten die Steinen. zu Grunde, 
Freilich iſt es mühevoN ein neues Gefegbuch zufammenzuftellen, denn es 
muß ſehr forgfältig geſchehen. Wenn man ein altes Schiff ausbeffern will, 
fo muß man jeden Balfen genan befehen und die faufen Balken erfegen; 
ebenfo ift e8 bei der Ausbefferung eines Haufes; und wenn es ſich gar um 

neue Geſetze handelt, fo muß man viele verſtaͤndige Köpfe zufanmencufen, 
damit aller Fäufniß und allen darin ſchadhaſten Stellen aboeholſen wuͤrde: 
das iſt ein ſchwierig Ding. 

Jeder foll arbeiten und Niemand darf umfonft fein Brot effen. Des 
halb muß, wer Tagediebe ats folche verffagt, belohnt werden. In anderen 
Rändern giebt es ein Gejeß, demzufolge Almofengeber beftraft werdet: das 
ift gottfos, denn Gott hat den Armen zu geben befohlen. Aber allerdings 
muß man die gefunden Bettler verhaften, und darnad) wird man fehen, 
daß in einem Jahre es gar feine Bettler mehr geben wird. Manche find 
reich und- betteln, oder ſchicken ihre Kinder betteln und arbeiten nicht, wie ” 

auch die Züchtlinge nicht aubeiten und aud) die Gefangenen nicht. Diefes 
alles ſtellt jährlich einen Verluſt an Arbeit von vieleicht zweihunderttauſend 
Rubel, dar, einen Verluſt, der eine Folge ift des Mangels an Recht 

und Gericht. 

Die Aufrihtung von Recht und Gericht wird Rußland reicher machen, 

als die Erhebung von Steuern, bei der es oft fo rückſichtlos hergeht, daß 
die Steuereinnehmer Einem um einer Grinne willen die Seele aus dem 
Leibe zu ziehen bereit find. Das Schonen macht reicher als das Sammeln; 
man.ift fo higig bei dem Sammeln weniger Kopefen und-Läßt daneben 
Tauſende von Rubeln unbemerkt verloren gehen. Die Hauptſache ift, daß 
nichts umfonft verbtaucht werde. So ſchreibt man die Gefhäftspapiere 
viel zu breit; man muß wenigftens fünfzig Zeilen auf einer Seite ſchreiben, 
weil Das breite Schreiben jährlich vieleicht zehntaufend Rubel umfonft aus 

dem Lande gehen läßt. Das Papier wird bei den Deutſchen gemacht, 
aber fie find fparfamer damit und find veicher als wir; und nicht bios mit 
Papier find fie fo ſparſam, fondern in allen Dingen und daher ſtammt ihr 

MReichthum. Wir werden nie reich fein, fo lauge wir nicht fparfam find, 
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ſowohl mit auslandiſchen als-auch mit einheimiſchen Dingen. Die Biene 
iſt nicht groß, und ſammelt den Honig nicht in großen Haufen, fondern nme 
zu kleinen Theifen, und doc fan man leicht mehrere taufend Pud Honig 

uffpeihern. Go ift e8 auch mit dem Reichthum der Menſchen. 
Ohne Kaufmannfaft kann fein Heiner und ein großer Staat beftehen 

(vierted Capitel, o xyneueerss). Der Handel ift ein Hohes Ding und dei 
halb mug man ibm fpügen, und zwar dadurch, daß man ihr am einen ber 

ſondern Staud Muüpft und die anderen davon ausſchließt. Adelige, Bauern 
und Beamte nehmen am Handel Theil ohne dazu die Erlaubniß zu haben, 
zahlen Feine Zölle, jhaden dem Handel und fhmälern des Zaren Einkünfte, 

Ein fernerer Uebelſtand beim Handel iſt das betrügeriſche Weſen; die vielen 

Betrügereien in Betreff der Güte und des Maßes der Wagre find ſtreng 
zu beſtrafen. Gegen die ausländiſchen Kaufleute muß man eine geſchloſſene 
Haltung behaupten, ihnen gegenüber auf Preis halten, nicht nachgeben und 
ſtatt von ihren Waaren abhängig fein, fie von den rufſiſchen Wagren abs 
haͤngig machen. Wir brauden ihr Glasgeſchirr nicht, und ihr Bier und 
die ſeidenen Schnupftũcher nicht, und ihren Taback nicht. Wir wollen lieber 

das Geld ins Waſſer werfen als es für auskindiihe Getränfe ins Ausland 

fielen, wir wollen lieber ruſſiſches Tuch theurer bezahlen, als billigeres 
von den Ausländern kaufen, Es gilt den Stolz der Ausländer zu brechen. 
2 Unfere Induftrie (0 'xyaoecrss, das fünfte Eapiteh, würde viel 
btügender fein, wer mehr Ueberwachung wäre und man die Lehrburfchen 
mehr zum Lernen anhalten würde. Die Juduftvieerzeugniffe follen von In» 

fpectoren, welche für jedes Gewerbe angeftellt werden müſſen, geprüft und 
mit einem Stemipel verfehen werden. uch müffen die ruſſiſchen Mbeiter 
mehr als bisher gefhägt werden, Der niedrige Arbeitslohn laͤßt Viele zu 
Grunde gehen, weil die Arbeiter mit ihren Frauen und Kindern ſich davon 

nicht ernähren können. 
Viele Induſtriezweige müffen bei uns aufblühen, damit wir nnadham⸗ 

giger werden vom Auslande, ja dem Auslande mehrerlei Waaren zuführen 
fönnen. Die Induſtriellen ſollen vom Staate mit Geld und Vorrechten 

unterſtützt werden, und auf neue Erfindungen und Entdeckungen ſollen Par 
tente und Privilegien ausgetheilt werden. Alles kann man in Rußland 
finden, wenn man nur gehörig fuchen wollte: Farbewagren und Gewürze, 
Ayotheferwaaren und Mineralien, Metalle und Gewächſe. 

Das furchtbare Unweſen der Räuber (o pasdolinmkaxs, ſechetes Car 
pitel) hat bei und fo. fehr Ueberhand genommen, weil die Unterfuhungen 
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in Criminalfaͤllen fi) fo fange hinziehen, daß die Verbrecher oft zu ent⸗ 

fliehen Gelegenheit finden. Es ſind ſehr ſorgfältige Maßregeln von Seiten 
der Polizei zu ergreifen. Man muß ſtrenge fein gegen die Räuber und 
Diebe und ebenfo gegen die Dieböhehler, wie gegen diejenigen, welche ſich 

weigern an der Ausrottung der Räuber Theil zu nehmen. Es muß ein 
ſttenges Paßweſen organifiet ‘werden, und wer feinen Paß nicht ſogleich 
auf Verlangen vorweifen will, wird fofort verhaftet. Nur fo ift dem Ent- 
Saufen der Bauern eine Grenze zu feßen. Große Strenge macht alle Räuber 
verfchwinden. Es ‚giebt Gegenden bei und in Rußland, wo faft nie ger 
ftohfen wird, weil die Diebe dort ſogleich ertränft werden. Aber die ber 

ſtochenen Richter laſſen viele Räuber und Diebe entwilhen, und die Bauern, 
wenn fie überfallen werden, ftehen einander nicht getreufich bei, fo daß wenn 

bei dem Einen eingebrochen und er geplündert und gefoltert wird, die Ans 
dern ruhig zufehen ımd zuhören, ohne ihren Nachbarn zu, befreien und defjen 

Hab und Gut zu retten. Es gilt eine Landmiliz zu organifiren, unerbittlich 
ſtreng zu fein, die Beſtechlichkeit abftellen und alle Verdächtigen fofort 

zu verhaften.“ ” 
Die Bauern (0 xpeerpanerss, fiebentes Capitel) find arm, weil fie 

fauf find, weil fie nicht genug beauffichtigt werden, weil fie von den @uts- 
J herren ausgeſogen werden, und endlich weil ſie unwirthſchaftlich und nicht 

ſparſam find. Man muß die Faullenzer ſtreng beftrafen und zur Arbeit 

anhalten, daß der Bauer feine Jahreszeit feiere, fondern im Sommer das 

Feld beftelle, im Winter aber der Forftwirthichaft und der- Hausinduftrie 

obliege. Die Gutsherren follen den Bauern nicht zu viel Arbeit auflegen, 
und fie nicht mit allzugroßen Auflagen bedrüden. Es giebt fo unmenjch- 

liche Gutsherren, daß fte ihren Bauern zur heißen Arbeitszeit nicht einen 

Tag gönnen für fi zu arbeiten; ſo geht mande Saat und mandes Heu 
verloren. Dazu nehmen fie fo viel Abgaben (o6porz) und ftellen ſo un⸗ 

rechtmaͤßige Forderungen, daß der Bauer ganz ins Elend geftürzt wird. 
VBelonders über die reicheren Bauern fallen fie her und deshalb fann ein 
Bauer nie zu Wohlſtand gelangen. Die Gutöherren fpreden: man muß 

den Bauern nicht zu hoch hinaufſchießen laſſen, fondern ihn ſcheeren wie: 
ein Schaf. Und weil fie aud. wirklich fo thun, verödet das ganze Reid; 

die Bauern entlaufen, da ſie nichts mehr Haben: man hat ihnen aud die 

letzte Ziege fortgenonmen. Was geht es den Gutsherrn an, daß der 
Bauer reich ifl, wenn er nur das Feld gehörig beftellt; und wenn er auch 

tauſende von Rubeln hat, und nicht ſtiehlt, und nicht Handel treibt ohne 
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. Dazu befugt zu fein, fo fan es dem Gutsherrn nur eine Ehre fein, wenn 

der Bauer reich ift. Des Bauern Reichthum ift zugleich des Kaifers, und 

man foll den Gutsherren ſtrenge befehlen, die Abgaben fo zu erheben, daß 
der Bauer die Möglichkeit Habe reich zu werden. Aber auch nach den Bauern 
foll man firenge fehen: faum ein einziger unter ihnen kann ſchreiben, des- 
bafb -foll Schulzwang fein, damit in feinem, aud nicht in dem Heinften 

Dorfe die Unmiffenbeit fo arg ſei, daß Niemand ſchreiben kann. Diele 
Unbiung ift die Urſache vieler Unordnungen, weil es oft geſchieht, daß 
ein Betrüger in das Dorf fommt, in welchem Niemand fefen. kann und 
dort angebliche obrigkeitliche Vollmachten vorweift, ihnen Geld abpreft 

umd dgl. m. Zerner fol man den Bauern fireng befehlen den Ward zu 

ſchonen, nicht Stämme zu ‚Brennholz zu verbrauchen, welche zum Bauen 
gut find. Junges Holz darf durchaus nicht gefällt werden; man muß es 
geoß und ſtark werden laſſen. Bisweilen haut man über hundert junge 
und dünne Bäumchen ab, die faum eine Fuhre füllen, während in dem 

felben Walde ſolche Bäume fehen, dag ein einziger zehn Fuhren ausmacht 
und mehr. Da hätte man doc) beffer gethan lieber mit den alten Stämmen 

aufzuräumen nnd die jüngeren heranwachſen zu laſſen. Ebenſo foll man 
feine Nüſſe pflücken vor dem Simonstage, damit fie Zeit haben reif zu 

werden. Wer unreife Nüffe abpflüct, hat ſelbſt feinen Vortheil davon, 
fpmälert die Zolleinfünfte des Zaren und verfürt feine Nebenmenfchen, 
welche fonft die reifen Nüffe effen würden. Strenge Strafen und Ueber _ 
wachung muß diefem Uebel abhelfen. Ebenſo wird beim Fiſchfange das 

Intereſſe des Zaren Feeinträchtigt. Die Bauern fangen aus Unverſtand 
die jungen Fiſche weg und laſſen ihnen feine Zeit groß zu werden. In 
einem Löffel fann man ein Paar Hundert folher Fiſche zählen, welche wenn 

“ man ein Jahr warten wollte zwanzig Suppen liefern würden. Dieſelben 
Bifche, weiche fo Mein nur einen Dſchetwerik füllen, betragen nad) zwei 
Jahren ſchon zehn Fuhren und mehr noch. Viele Magen über den färg- 
lichen Fiſchſang und fehen die Urfache nicht: wenn man alle Kälber ſchlachten 

will, wird bald fein Vieh mehr fein, und wenn man die Küchlein zwei 

oder drei Jahre hindurch tödtet und werfpeift, fo wird e8 feine Hübner 
mehr geben. So ift es mit den Fiſchen« auch: man fol ftrenge Strafen 

darauf ſehen, wenn Jemand die allgujuigen Fiſche wegfängt und verkauft, 
dann wird Das Land fo reich werden, Daß alles Volk von Fiſchen fatt 
werden önnte. > 

Bas ferner Die Landwirthſchaft anbetrifft (achtes Eapitel, o AaBopa-. 
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HEX», o KPECTBARBXE M-O SEMAAHBIXB A6A0X5) ſo iſt zunächſt die große 
Zerjpfitterung der Güter ein Mebelftand. Die Adeligen theiten, wenn fie 
ein Erbe antreten, Güter und Dörfer in viele Theile, und davon leidet der 
Landbau. Geld läßt fih ohne Schaden immer weiter theifen, nicht aber 

ein Gut. Dadurch wird die Beſteuerung erſchwert und viele zahlen gar 
feine Steuern. Es ift nöthig eine genaue Vermeſſung aller Grundftüce 

vorzunehmen, und alles zu Papier zu bringen. Darnach muß man-genan 

die Stenern beinefien, welche jedes Grundſtuͤck zu zahlen hat und in welche 
Kategorie es gehört. Immerſort müffen‘ Inſpectoren umherreiſen, die das: 
Nöthige anordnen, die Wegebauten leiten und darauf ſehen, daß die Bauern— 

häufer nicht in zu großer Nähe von einander gebaut werden; wegen der 
Fenerögefahr. 2 

Die Steuern (neuntes Gapitel, o napckoms Kurepeer) müſſen fo er- 
hoben ‚werden, daß man die Beftenerten nicht zu Grunde richtet. Das 
Schonen ift ein guter Gefährte des "Sammeln. Und das Gefammelte 
muß viel beffer verwaltet werden als bisher. So darf z. B. nirgends 
Bauholz verfanfen ohne gebraucht zu werden, wenn es fehon gefällt ift; fo 

darf man die Schiffe nicht aus ſchlechtem und undauerhaftem Bauholz 

machen, weil ein gutes Schiff gewiß beſſer ift als zwanzig ſchlechte; ja 
gutes Fichtenholz ift beſſer als ſchlechtes Eichenhotz. Oft wird Tchlechtes 
Tauwerk, ſchlechte Tifchlerarbeit, oft werden ſchlechte Waffen der Krone ger 
liefert, weil die Aufeher beftechlich find. Die Steuern fol man durchaus 

vereinfachen und die Zahl der Steuerbeamten verringern, denn es madıt 

große Unfoften. Ebenſo wie" man einem Stiere nur einmal die Haut abe 
ziehen ann, fo muß von allen Waaren aud) nur einmal Zell erhoben 

merden, ſtatt wie bisher fo oft beim Transport aus der einen Stadt in 
die andere, beim Kauf und Berfauf u. |. f. Die Salzitener foll mäßig 
fein; die hohe Salzſtener ift die Urſache vieler Krankheiten und ‘des frühen 
Todes vieler Menjchen. Die Trinkſteuer muß viel mehr abwerfen und das 
wird fie, wenn die Verwalter derfelben nicht mehr jo ſchlecht fein werden 

und die Scyeufen auch. Alles muß klar, kurz und überfichtfich eingerichtet 
werden, nicht fo weitläufig wie bisher. Man muß genau Alles beauffich- 

tigen und: den Adeligen feinenfalls geftatten Branntwein zu brennen, vor 
allem aber ehrliche Benmte anftellen. Die Münze fol ſchön und vollhaltig 

fein. Die Ausfänder wollen unferm Sitbergeld noch mehr Kupfer beimifchen, 
während doch der gerinnfte Menfc begreifen kann, daß das Unſinn ift und 
zur Falſchmünzerei auffordert. So wie der Glaube von aller Beimiſchung 
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reingehalten werden foll, fo auch die Münze, damit der Keifer ewigen 
Ruhm ernte. Freilich gilt bei uns die Münze nicht nad) dem Metallinhalt, 
fondern nad) dem Willen des Kaiſers; aber mie alles Taiferlich fein. ſoll, 
fo and) die Münze. Darin unterſcheiden wir uns von den Ausländern, 
daß fie ihren Königen nicht fo viel Macht laſſen und daß die Kauflente im - 

Ausfande in ihren Könige nur einen Bürgen für die Vollwichtigkeit der 
Münzen arfehen, während, wenn der Kaifer bei uns einer Kupfermünze den 
Werth eines Rubels verleiht, fie für einen Rubel geht, denn unfer Kaifer 

iſt ein ſelbſthertlicher und mächtiger Monarch und meder ein Ariſtokrat 
noch ein Demokrat. 

So ift im Wefentfihen der Hauptinhalt von Poſſoſchtow's großem 
Wert, das nahezu dreihundert Seiten umfaßt und deſſen Grundzüge wir 
um fo Fieber in wenigen Andeutungen zufanmendrängten, als wir Veran. 
Taffung haben werden auf einzelne Theife diefer Encyelopädie zurüczufommen. 

Es ift allerdings eine Gucyelopädie, wie denn jeder Geſetzgeber encyelo⸗ 
pãdiſche Bildung haben muß, um mögfichft vielen Kategorien menfchlichen 
Weſens gerecht zu werden. Es entſpricht diefer Zug fo ganz dem Eharafter 

der Zeit. Montesquieu's Geift der Geſetze weift unaufhörlich hin auf all« 

gemeine Wahrheiten und deutet oft genug dadurd) die Entftehung neuer 
Wiſſenſchaften an, wie der wiſſenſchaftlichen Geographie, der Gtatiftif und 
der politifhen Oekonomie; Katharina IT legt die Menfchenwürde, das 
Naturrecht und die Vernunft ihrer Gefeggebung zu Grunde, wenn fie die 

Theorie derjelben in der berühmten Instraction pour la commission. char- 
göe de dresser le projet d’un nouveau code de loix entwidelt; und 
Adam Smith, der eigentliche Begründer der Oekonemie als Wiſſenſchaft, 
iſt nicht zufällig Profeſſor der Sittenfehre und Verfafler der Theory of 
(he moral sentiments gemefen. Ebenſo geht Poffofehfom von ganz allger 
meinen Gefichtspunkten, von Religion, Wahrheit, Nächftenliebe, don der 

Idee des Staates ans und langt bei wiſſenſchaftlichem Detail an, das, fo 
ungeorbnet es bier und. Da zufammengemürjelt erſcheint, doc; immer von 
einem Maren Kopf, einer unfafjenden Kenntniß der Menſchen und Verhält- 

niffe zeugt und ihm das Recht geben könnte zu fagen: Nihil humani a 
me. alienum puto. ° 

Es wird fpäteren Abhandlungen vorbehalten bleiben müffen genauer 

AT detrachten, aus welchen Vildungsquellen Poffofhlew ſchöpfte. So viel 
mag nur aus dem Inhalt feiner Schriften von vornherein Mar fein, daß 
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feine Belefenheit nicht groß geweſen fein fann und ſich auf einige religiöſe 
Schriften und die Bibel beihränfen mochte. Die Geſchäfte erzogen ihn, 

die alltäglichen Vorkommniſſe vertraten ihm die Stelle der Bücher, feine 

Reifen waren feine Schule und Peter der Große mit feiner ganzen Fluth 

von Reformen ſein Lehrer. Dieſer docirte ja voni hohen Katheder herab 
Millionen von Zuhörern eine Encyeloyädie der Wiſſenſchaften “im allge- 
meinen, der Staatswiſſenſchaften insbefondere, wie ſollte da unter den Mils 
tionen nicht Mancher davon angeregt worden fein, ähnliche Bedanfenreihen 

zu verfolgen wie Peter, mit ähnlicher Bildung ausgeftattet ähnlichen Idealen 
‚ madzuftrehen. Und dieſe Füle geiſtigen Inhalts iſt bei Poßſoſchkow um 
fo inehr merfnürdiger,"als ex offenbar nicht vereinfamt daftehtfondent mit - 
Zaufenden im Volke im Contact ift. "In Poſſoſchkow's Geifte tritt uns 
nicht die Weisheit eines Gefeggebers auf dem Throne entgegen, die auf 
einfamer Höhe ſich in Abftractionen gefällt und nad) einem felbftgewählten 

Schema Millionen yon Menſchen zu beglüden ſich zutraut, noch auch der 

Gelehrtendünfel der ftaubigen Studirftube, der in vornehmer Abgeichloffen, 

beit, mit dem Ausdruck der Ueberlegenheit und des mitfeidigen Lächelns 
ewig geltende Wahrheiten herausklügeit und den Wirklichkeiten feinen ans 
dern Zweck vindieiren will, als in die willfürfich aufgeftellten Syſteme bins 

eingezwängt zu werden. Schon die düftere Inquifitionsepifode von 1697, 

deren. wir am Anfange unferer Betrachtung erwähnten, deutet darauf bin, 

daß Poſſoſchkow mit feinen Anſichten und feiner Fähigkeit nicht allein ftand. 
Sein Leben, feine Gefdhäfte flatteten ihn mit dem nofhwendigen Material 
aus die öffentlichen Verhaͤltniſſe fo ausführlich zu beſprechen, feine Vaters 

landsliebe, jeine Unterthanentreue und jeine, fittliche Kraft mit dem Willen, 

"jo warm, fo eindringlich, fo überzeugend zu thun. Das find nicht 
bloße Andeutungen, nicht Aphorismen, fondern ein Ganges und Großes; 
nicht ein Briflantfenerwerf von Phrafen und Wortgeflingel, das aus der 

dunkeln Nacht der Unwiſſenheit als ein Meteor, eine Anomalie erſcheint 
und verpufft, ohne daß wir eine Ahnung hätten von dem Woher und Wohin 
diefer Erſcheinung; nicht das findliche allen der naiven Ignoranz, welche 

das Höchſte und Schwerfte zu betrachten fid) vermißt, ohne auch mur im 
Entfernteften die Tragweite und den Umfang ſolchen Beginnens zu begreifen: 
es ift der Ausdrnd eines öffentlichen ‚Bemußtjeins, das Ausſprechen von 
Gedanfen, welche der ganzen Zeit angehören, einer Zeit, die Unerhörtes 

vorgehen fab und in raſcherem Tempo fid) vorwärtsgubewegen dien; es iſt 

ein Suftem, das feinen "Schwerpunft in den Bedingungen einer beftimmten 
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Vildungsftufe ruhen hat; ein Buch, deſſen Exfcheinen um fo berechtigter 
war, al8 es zugleich eine Statiſtit des Beftehenden war und eine Anmweir 
hung für die Zufunft, eine Klage und eine Aufforderung, bitterer Tadel und 
die gewiffe Zuberficht, daf eine Vefferung unfehlbar ſei. 

Poſſoſchtow nennt jeine Schrift „von Armuth und Reichthum,“ weil 

fie darlegen joll „woher zu vermeibende Armuth entftebe und woher Das 

Volfsvermögen ſich vermehrte.“ Es iſt harafteriftifc, daß Adam Smith 
auch nach den „Urſachen des Volfswohlftandes“ fragte. (Inquiry into Ihe 
nature and causes of Ihe’ wealth of nations). Weder den Einen no 

den Andern wird man ohne ungerecht zu fein eines allzumateriellen Sinnes 
anklagen Lönnen, aber während Adam Smith ſich weſentlich auf Unterfur 

Hungen über das wirthfchaftliche Leben beſchränkt, betrachtet Pofjofhlow fo 

verſchiedenartige Gebiete, Daß der enge Titel gar nicht im Stande zu fein 

ſcheint den mannigfaltigen Inhalt zu decken. Sollte der Titel, wie Por 
godin zu meinen fcheint, als ein Epigramm, die Aufgabe haben, ‘Peters 
Aufmerfjamfeit mehr zu jeileln, um ihn dann gewiffermagen an der Hand 
der wirthfehaftlichen Fragen anf die wichtigften Gebiete des politiſchen und 
focialen Lebens zu führen? Oder ift der Titel nicht vielmehr ein Ausdruck 

dafür, daß die Löſung der ſchwerſten Tragen, welche Rußland beſchäftigten, 

von einer gefteigerten wirthſchaftlichen Thätigkeit zu hoffen war? Sollte 
nicht Poſſoſchlow eine Ahnung davon gehabt haben, was lange vor ihm 
Baco von Verulam ausſprach, als er fagte, der Reichthum verhalte fich 
zur Tugend wie das Gepäck zum Herm? Die Zukunft Rußlands lag in 

den Reformen, die fehon in jener Zeit in Bezug auf Die Bauernfrage, die 
Handelsbilang, die Sicherheit des Eigenthums und die Steigerung der 

Staatsmittel als überaus dringend erſcheinen mußten. Rußland mußte in 
- dem Maße als es reicher wurde auch mächtiger, vom Auslande unabhän- 

giger, im Innern geordneter, glücficher werden: daher drängten ſich die 
Reformfragen insgefammt in die Alternative zufammen: arm oder rei, 
daher durfte und mußte der Titel eines- fo umfaffenden Werkes, wie die 

Schrift Poſſoſchlow's „von Armuth und Reichtum" lauten. Es ift ein« 

mal eine Gegenfeitigfeit zwiſchen geiftigem Auffhwung und materiellem 
Wohlſtand. Die Entwickelung des Proteftantismus und der Anfang eines 
Welthandels find nicht blos gleichzeitige Ereigniſſe, fondern es befteht ein 
inniger Zufammenhang zwiſchen ihnen; und wie die Entwidelung des Ver⸗ 
faffungstebens in der neueften Geſchichte gar nicht denkbar ift ohne die Bes 

grändung einer ganzen Reihe von Wahrheiten der Nationalöfonomie, ſo 
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befteht ein Zufammenhaug zwiſchen der Erfindung der Spinne und Web 
mafcjinen in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und den Rev 
Autionen in unferen Tagen, wo die Erfeheinungen des Proletariats und des 

+ Pauperismus nicht fo fehr Die Gegenwart im Vergleich zu anderen Zeiten 
herabfepen, als vielmehr ein Beweis dafür find, daß der Anſpruch an mitte 

Seren Wohlftand heute allgemeiner ift als je früher. Es iſt nicht zufällig, 
daß die fogenannten Staatsromane den Anſpruch machen gerade Sonn» 
miſche Fragen zu löfen, „die Angſt des Irdiſchen“ Hinwegzunehmen, und 
ebenfo ift es nicht zufällig, dag Poſſoſchlow feine ftants- und geſellſchafts⸗ 
wiſſenſchaftliche Encyelopädie „von Armuth und Reichtum“ taufte. 

Wollte man hiſtoriſche Ereigniſſe nach ihrem Erfolge oder nach den 

äußern Wirkungen meſſen, fo würde ällerdings Poſſoſchlow's Schrift zu 
einer lächerlich winzigen Thatſache zufammenfhrumpfen. Wir wiſſen nichts 
von irgend welchem größeren Erfolge feiner literäriſchen Thätigkeit ; feine 
Ideale blieben unerreicht, feine Vorſchläge unausgeführt; wir haben fogar 
Grumd zu vermuthen, daß Peter der Große, für den ausſchließlich Pos- 
ſoſchlow gefchrieben Hatte, vieleicht gar nicht in den Beflp des Manuferipts 

gelangt ift. Im Februar 1724 hatte Poſſoſchlow feine Arbeit beendet, wer 
nige Monate damad war Peter nicht mehr, und wenn man an das uns 

befannte Schiefal des Memoires über die Geldfrage von 1718 denkt, fo 
erſcheint es als nicht unwahrſcheinlich, daß Poſſoſchlow's Manufcript wer 

nigſtens in unrechte Hände gekommen fein mag. Von der geringen Vers 
breitung der Schrift zeugt der Umftand, daß nur zwei Handfehriften davon 
bekannt find. Die eine derjelden wurde von Bolſchalow im Jahre 1810 

auf der Auction, die nad) ‘dem Tode des Sammlers alter Handſchriften 

Laptew ftattfand, erftanden, die andere ſtammt aus der großen Sammlung 
von Manuferipten, welche P. M. Gtrojew”) auf feiner zehmjährigen 

archäologischen Reife anlegte. 

Poſſoſchlow hat, feiner Aeußerung zufolge das Buch vielemal umge⸗ 

ſchrieben, aber es doch vor den Leuten "geheim gehalten. Ex hatte fein 
Intereſſe an deffen Verbreitung: er wollte feine Propaganda machen, 
fondern nur auf den Kaifer wirken. Wir wiſſen durchaus nichts ‚weiter 

don den Schilfalen der Schrift und müffen ung mit wenigen Bemerfungen 
begnügen, um unſere biographiſche Skizze zu ſchließen. Herr Jeſſtpow 

*) Sie ging in Pogobins Befip über, beffen Sammlung 1852 für bie ffentfihe 8. 
hlothet angekanft wurde, f. Erman, Uchto IL. 490 fi und Pagohin a a. D. RX 
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theilt folgende Vorfälle ans den Acten mit, welche er in dem. Archiv ein« 

zuſehen Gelegenheit hatte. Wir leſen darin die Kataſtrophe Poſſoſchtow's. 

„Um 26. Auguft 1725 wurde der Branntweinbrenner Iwan Poſſoſchlow 
verhaftet und in Die Cauzlei für geheime Unterfuchungsangelegenheiten gebracht, 
während fein minderjähriger Sohn Nikolai zu Haufe bewacht wurde. Alle 

Papiere Poſſoſchlow's wurden in deifen Wohnung mit Befchlag belegt, in 

die Ganzlei gebracht und dort durchgeſehen; bei der Beſchlagnahme waren 
zugegen der Ganzleibeamte Sfemen Schurlow, der Eorporal des Preo- 
braſchenskiſchen Leibgarde-Regiments Jakow Janowsli und vier Mann 

Soldaten.” 
Das halbverfaufte Papier, welches diefen Bericht enthält, ift von 

Andrei Iwanowitſch Uſchakow uſterſchrieben. 
In den Acten findet ſich feine Audeutung der Urſache von Poſſoſch⸗ 

low's Verhaftung. Indeſſen fügt ein Umſtand permuthen, daß diejelbe 
mit feinem Memoire im Zufammenhange ftehen mag. As nämlid) am 
29. Auguft, aljo drei Tage nad) der Verhaftung Pofſoſchkow's, ein in die 
Angelegenheit ded Nowgorodſchen Erzbiſchofs Theodofius verwidelter 
Schreiber in der geheimen Canzlei verhört wurde, richtete man an ibn 

die Frage, ob er nicht irgend welche Bücher des gemeienen Erzbiſchofs von 

Nowgorod bei ſich gehabt habe und darunter das Bud) von Iwan 
Poſſoſchkow „Armuth und Reihtbum"”)? Der Schreiber ver« 

neinte Diefes und erhielt die Freiheit, indefien Poſſoſchlow in Haft blieb. | 

Offenbar deutet eine ſolche Frage im Verhoͤr daranf Hin, daß Poſſoſchkow's 

Schrift unter die von der geheimen Canzlei geächteten gehörte. 
Am 11. October reichte der Schwiegerfohn Poſſoſchkow's, der Oberſt 

der Kiewſchen Garnifon, Node, bei der Kuiferin Katharina I. eine Klage 

gegen Poſſoſchkow ein; derſelbe habe feiner Tochter Palageja eine Mitgift 
von 1000 Rubel an Geld, ein Dorf und eine Ausftener im Werthe von 

300 Rubeln verfprohen und halte nun dieſes Verſprechen nicht, weil Rode 

ein Ausfänder und mit den Canzleigeſchäften nicht vertraut fei””). In Folge 

deſſen erſchien Poſſoſchlow gefefelt zum Verhoͤr in der geheimen Canzlei. 

‚Hier jagte er aus: feine Tochter habe bei ihrer erſten Verheirathung alles 
Verſprochene erhalten, der erſte Mann fei 1723 geftorben und er, Pos⸗ 

ſoſchlow, habe feitden nicht allein feine weitern Verſprechungen gegeben, 

*) f. Ecunopz, Hoauz Hocommopz ©. 17 „BL Tomz wicız xuury naganis Hsaua 
"Hoconmxopa 3OBOMyIO cKyAocrb Ch 6orarcrBow.“ 

**) „970 myarD ne pocelickoli manin m HPIKRAUSID AL-EL ue anacTz.“ 
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ſondern die Tochter habe ſich ohne ſein Wiſſen in zweiter Ehe mit dem 
Oberſten Rode verheirathet. Er wurde darauf in den Kerker zurüdgeführt, 
und am 16. November erfolgte aus der geheimen Ganzlei.an das Güter 

sollegium die Mittheihung, Poſſoſchkow fei eines ſchweren Criminalverbrechens 

angeklagt und deshalb dürfte fein unbewegliches Vermögen auf Niemandes 

Namen umgejchrieben werden. 

Am 9. Januar 1726 entſchied Katharina die Bittſchriſt Rode's dahin, 
doß ein Theil des unbeweglichen Vermögens der Tochter Poſſoſchlow's abe 

getreten werden folle. 
Der Verfaſſer von „Armuth und Reichthum“ ſchmachtete nicht fange 

im Serfer der Peterpaufsfeftung. Am „A. Februar 1726 gegen 9 Uhr 
Morgens. ift er geftorben. Er wurde laut Entfdeidung der geheimen 
Eanztej bei der Samſonkirche begraben. F 

Sein Leben, fo weit e8 und befannt ift, beginnt mit einer Kerker⸗ 
ſcene, es ſchließt mit einer Kerlerſeene, dazwiſchen Tiegt „Armuth und 

NReichthum“). A. Brückner. 

) Herr Kuprianow Hat unter dem Xitel: „Ana nenssserasie npoakra Tlocoumopa“ 
im Zoumal Oreueornennsın sannexu 1856 Mb. CV. eine Hanbfehrift abgebruckt, wekhe 
ex in ber Sophienbibliothet zu Nomgorob auffand. Es ift an feiner Gtelle biefer Hanb- 

ſchrift etwas von” Poſſoſchtow als dem Yutor derfelben enwähnt. Der Inhalt betift bie 
Berhältniffe der Beiftichteit und Münzverhäftniffe, eine Urt Grebitfoften an Papiergeld 
erinnernd. -err Kuprianono Hält dafür, daß die Uutorfchaft Poffofhtows gar nicht in 
Bweifel lebe, umb beruft ſich auf bie Beiftimmung Pogobin's in biefer Angelegenheit. 
Verſchiedene Gründe veranlaffen uns in Bezug auf bie Entſcheidung biefer Frage zurüd- 
Haltender zu fein. Bir haben ‚es deshalb für angemeffen erachtet Ruprianow's Beitrag 
nicht in den Tert zu vermeben. "Eprache, Zeit und Inhalt biefes Mernoites werben zur 
Beantwortung der Frage von der Autorfoft beitragen. 
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Eioländifche Correfpondenz. 
Riga im Juli 1862. 

Die ſocialpolitiſche Temperatur der letzten ſechs Monate baltiſchen Pro— 

vinziallebens war weſentlich von zwei außerhalb deſſelben ſtehenden Factoren 
bedingt: dem Erſcheinen gewiſſer die baltiſchen Agrarzuſtaͤnde betreffender 
Broſchüren und den jüngſten Ereigniſſen im ruſſiſchen Volfs- und Staats- 
leben, das feit dem 19. Februar 1861 in eine neue Epoche getreten war. 

Faft umbegreiflich für jeden, der die baltiſchen und fpeciell die livlän— 
diſchen Zuftände der letzten zwanzig Jahre nicht genauer fennt, mußte die 
Thatſache fein, daß man in den Dftfeeprovinzen bis zum Beginn des 
vorigen Jahres nur, jehr oberflägpliche und ungenügende Kunde von dem 

Umfchmung hatte, der fid) jeit etwa ſechs Jahren in dem rufflihen Stantse 
leben und der Literatur vollzogen hat. Die eigenthuümliche Abgeſchloſſenheit 
der baltiſchen Provinzialen Hatte feit dem Eintreten der deutfchen, bejondees 
der preußiichen Reaction ihren Höhepunft erreicht; die einzigen Wirkungen 
von außerhalb, die einf—hneidend in unfer öffentliches Leben eingegriffen 

hatten, waren, außer dem orientaliſchen Kriege und der demſelben nach 

folgenden Finanzkriſis, die reactionären Beſtrebungen in Preußen gewefen, . 
die namentlich auf den livtändiſchen Landtagen jener Periode ein ger 

treues Echo gefunden hatten, und — der Abſicht der großen Majorität der 
Landtagsglieder nach — zu einem Umfturz deſſen führen follten, was der 
im Brühling des Jahres 1856 verftorbene frühere Landmarſchall Hamilfar 

Baron Foͤlkerſahm in den vierziger Jahren erlämpft hatte, 
Baltiſche Monatsfärift. 3. Jahrg. Br. VI, Sft.2. 12 
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Die provinziele Tagesliteratur, die bis gegen Ende des Jahres 1859 
ein einziges größeres Tageblatt, die „Rigaſche Zeitung“, und eine nur mit 
Opfern fortgeführte Wochenſchrift, „das Inland“, befeffen batte, berichtete 
gemohnpeitsmäßig einzig von Avancements, Regierimgserlaffen oder Hofe 

mewigfeiten und bot im allgemeinen kaum mehr als eine treffende Illuſtraion 
des bekannten Hoffmann von Fallerslebeu'ſchen Liedes: 

Wie ift doch die Zeitung fo intereffant! 
Gott fegne das liebe Vaterland! 

Der Geftaltung des politiſchen Lebens in den Oſtſeeprovinzen wie 
ihrer Beziehungen zum Neid) follte, foweit die Preffe an diefer Aufgabe 
mitwirken fonnte, die im Herbft des Jahres 1859 ins Leben gerufene „bal⸗ 

tifhe Monatsſchrift“ eine Wendung -geben; es that das Programm 

derfelben des Auſſchwuuges der neuen ruſſiſchen Publiciftif und Literatur 

Erwähnung und verfprach neben genauer Berückſichtigung der heimifchen 
Zuftände Nachrichten über die Entwidelungsphafen im Innern des ruffiichen 
Reiches. Der erſte Jahrgang brachte bereits verſchiedene Aufiäge von 

Bedeutung, eine einfehneidende Wirkung aber übten erft die im Jahre 1861 

erfhienenen Hefte aus. Noch ziemlich unbeachtet ging ein in den beiden 
erſten Heften diefes Jahrganges erſchienener Verſuch über die fivfändifche 
Landtagsgeſchichte vorüber, weit derfelbe fat ausſchließlich bei der formellen 

Seite des Gegenftandes ſtehn bfieb und ſich mehr mit rechtsgeſchichtlichen 

als praltiſch⸗potitiſchen Erörterungen befchäftigte; von defto bedeutenderer 

Wirkung war die im Aprilheſt deſſelben Jahres enthaltene vielbeſprochene 
Abhandlung „über den Domainenverfauf in den Oftjeepropinzen und das 

Gůterbeſihrecht. 

Gelegentlich dieſes Aufſatzes trat ein Zwieſpalt zu Tage, der fich ber 

reits ſeit langerer Zeit im Schoße der livländiſchen Geſellſchaft angebahnt 

hatte, wenn er gleich nur Wenigen zu klareni Bewußtſein gekommen wär. 

Während es naͤmlich einem Theil der denkenden Patrioten vorwiegend 

darum zu thun war, die Errungenfcaften des modernen Staatslebens 

überhaupt in die Oſtſeeprovinzen einzuführen, die Rechtsverſchiedenheiten 

zwiſchen den verſchiedenen Ständen auszugleichen, den vollswirthſchaftlichen 

Fortſchritt von den beengenden Feſſeln ſtändiſcher oder züuftiger Gebunden, 

heit zu befreien, der längft zur Nothwendigfeit gewordenen‘ Juftigreform 

zu ihrem Recht zu verhelfen, war eine andere Partei aͤngſtlich datum bes 

forgt, daß über dem Streben nad) neuen Lebensformen nicht die theuren, 
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[hwererfämpften und forgfältig gehüteten Erwerbungen der Väter verloren 
gingen. Die Cardinalfrage, um die es fid) in dem Gonflict der Progress 
fiften und der Eonfervativen im Lande noch jept handelt, ift das Verhältniß 

zu der beftehenden, von der. Staatsregierung. garantirten Sonderverfaffung 
der baltifpen Provinzen. Während die erfteren es betonten, dieſe Ver- 

faffung beftehe ihrem Weſen nad einzig aus Sonderprivilegien der einzelnen 
Stände, befipe feinerfei Organe zu continuirlicher Fortbildung, involvire 
die Gefahr einer Stagnation, die gegenüber den Reformbeftrebungen des 
Reiches zum, Verderben des Landes werden und einen wohlverdienten 
uUmſturz der beſtehenden Verhaͤltniſſe / nach ſich ziehn könne, legten die 
Conſerativen das ganze Gewicht darauf, daß die befſteheude privilegirte 
Verfaffung der Provinzen die einzige ftaatsrechtliche Garantie der Sonder 
ſtellung derjelben fei, daß fle neben den drüdenden Privilegien auch die 
rechtliche Stellung unfrer Landeskirche, Sprache und Nationalität begründe, 2 

mit dem Aufhören dieſer Verfaſſung alſo der Livländer zum bloßen „Deuts 
ſchen in Rußland“ werde und rechtlich aller Anfiprüche auf eine exceptionelle 
Stellung gegenüber den andern Reichsangehörigen verluftig gehn müſſe. 

Entſprechend feiner Angehörigfeit zu einer oder der andern dieſer 
beiden, faſt unvermittelt einander gegenüberftehenden Richtungen beurtheilte 
der Leſer denn auch die in dem erwähnten Aprilheit der baltiſchen Monater 

ſchrift erſchienene Beleuchtung des Güterbeſitzrechts und der Domainenfrage. 
" Die große Maffe war felbſwerſtändlich mit derfelben ohne weiteres fertig: 
-Das aus Anhängern der in unfern Provinzen vielverbreiteten Kreuzzeitung 
beſteheude Gros der conjervativen Partei (das von den einzelnen bemußten 
und zum Theil wahrhaft freifiunigen QVertretern dieſer Richtung wohl zu 
ſcheiden ift), fah in der angezogenen Schrift einzig ein Product der liberali- 

firenden Nivelicungsgelüfte eines mißgünſtigen Literatenthums und half ſich 
mit gewohnten alten Schlagworten, die der Terminologie des preußiſchen 
Junkerthums unſchwer zu entnehmen waren. Die große Ueberzahl der 
liberalen Stimmen dagegen hielt fich einſach am die handgreiflihen Reful- 
tate jenes Auffapes und- fragte wenig nad) der rechtlichen uud politiſchen 
Sticphaltigfeit ihrer Mottvirung. 

Der flüchtige Abriß, den die vorliegenden Zeilen verſuchen wollen, 
Bann fi) bei der fpeciellen Gedichte der Schrift über den Güterbefig 

nicht weiter aufhalten noch von den Entgegnungen, Die diefelbe hervorrief, 

Act nehmen, feine Aufgabe muß ſich darauf beichränfen, Den Tageser⸗ 
ſcheinungen der Hratın Zeit im Ganzen und Großen nachzugehn. Es fei 

12°; 



176 Livlãndiſche Correfpondenz. 

daher nur noch bemerft, daß die Wirkung der in Rede ftehenden Abhand» 

lung unter allen Umftänden als eine wohlthätige bezeichnet werden muß: 
fie war der erſte Verſuch zu rüdfichtslofer, bis dahin unerhörter Kritif 

defien, was bisher den Meiften als unverftandene Thatfache entgegengeftanden 
hatte und wedte zu ernfterem Nachdenfen über die Lage des Landes. 

Zum Schluſſe des Jahres 1860 war an dem literärifhen Himmel der 
Oſtſeeufer ein neuer Stern aufgegangen, der von den Einen ala unheil 
verheißender Komet, von den Andern als wohlthätige Leuchte angefehn 
wurde: die Revalſche Zeitung. * 

¶ Eſtland gift bei feinen ſüdlichen Nachbarn für den politiſch wie ſocial 
am meiſten zurückgebliebenen Theil der baltiſchen Provinzen; in dieſem 

Zande war der Adel der allein maßgebende Stand geweſen; die ländliche 
Bevölkerung war feit Aufhebung der Leibeigenfchaft wenig in ihrer Lage 

gebeffert und hatte durch die im Jahre 1858 zum Ausbruch gefommenen 
Erhebungsverfuche zu ernften Befürchtungen Veranlaſſung gegeben; die 

Städte waren bis auf das im nrittelafterlichem Zunftwefen befangene Reval 

zu unbedeutend, um in Die Wagſchale zu fallen; der del felbft zeigte 
wenig Neigung zu politiſchem oder juridifhem Wirken, widmete feine 
Söhne in der Regel dem Militärdienft und befand fi zudem ökonomiſch 

in einer bedeutend üngünftigeren Lage als der Kur» und Livlands. 

Diefe Verhältniſſe machten das Erſcheinen einer eigenen Zeitung in 
Reval bereits an und für fi) zu einem bedeutfamen Ereigniß; aber ber 
deutfamer war es, daß Die: neue Zeitſchrift ihre Aufmerkfamfeit fofort und 

energiſch heimathlichen Zuftänden zumandte, faft in jeder Worhe eſtländiſche 
Kocalfragen mit rüdfichtölofer Wahrheitsliebe und Unerſchrockenheit vers 

handelte und auch die hervorragenden Erfeheinungen der ruſſiſchen Prefie 
mit Eifer verfolgte. Die eben gefenngeicnete, weſentlich durch die Vor⸗ 
gänge in Rußland ind Leben gerufene progreſſiſtiſche Richtung fand in der 

Revalſchen Zeitung ihre ungeſchminkteſte Vertreterin; die beftehenden Ver⸗ 
fafungsformen, die in Eſtland allerdings am herbeften hervortraten, wurden . 
ohne weitereö als „überwundener Standpunkt” bezeichnet und „von dem 

Rechte das mit uns geboren“, war faft ausſchließlich die Frage. Die 
eftländifchen Verhältniffe felbft machten es begreiflih, daß die. Reaction 

gegen die herrſchende Bewegungslofigieit defto entjchiedener und, wie «8 

Vielen ſchien, vhue die gehörige Rüdfict auf die eyceptionele Gtellung der 
Dftfeeländer zu Tage trat. r 

Underdeffen war auch die Rigaſche Zeitung bemüht geween, den 
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an fie mit Recht zu flellenden Anforderungen in höherem Maße nachzu-⸗ 

kommen : eine im Herbft des Jahres 1861 neneingetretene Redaction beſtrebt 

Mich, im dem Blatte diefes Vororts der Oſtſeeprovinzen nicht allein eine 
beftimmte politiſche Richtung in allen auswärtigen, zumal den deutfchen 
Fragen zu vertreten, Tondern auch die Bedürfniffe des engeren Baterlandes 
mit befonnenem Freimuth zu beleuchten und Kunde aus dem immer mehr 

an Wichtigfeit gewinnenden Gebiete der ruſſiſchen öffentlichen und literärie 
ſchen Zuftände zu bringen. 

Nur febr aflmälig regte ſich in-dem Gros der baltifhen Geſellſchaft 

eine Theilnahme an den publiciftifhen Beftrebungen , die von Riga und 
Meval aus in das Land drangen. Der Sommer 1861 war zwar durch 
das in Riga gefeierte baltifche Sängerfeft, zu welchem ſich zahlreiche 
Gäfte aus allen Theilen der Provinzen und fernerber eingefunden hatten, uns ° 

gewoͤhnlich bewegt geweſen und hatte einen momentanen Auſſchwung ber 
öffentlichen Stimmung mit ſich gebracht; aber ſchon der Winter 1861/62 
brachte ſchwere, yum Theil nicht unverſchuldete Verluſte für den größten 

» Handelöort der Provinzen mit fi; binnen wenigen Monaten hatten fünf 
der bedeutendften Handlungshäufer Rga's ihre Zahlungen eingeftellt und 

ernfte Beforgniffe für die nächfte Zufinft waren heranfbeichworen. E 
Der Landadel fah unterdeifen dem für den Februar ausgefchriebenen 

liwiãndiſchen Landtage mit Spannung entgegen: der $ 588 der neuerlaffenen 
Bauerverordnung batte die Realleiftungen- der Bauern an die lutheriſche 
Kirche für aufgehoben erflärt und die materielle Zukunft der Landeskirche 
einzig in die Hände des beſißlichen livläändiſchen Adels gelegt; der Landtag 

ſollte Vorſchlaͤge machen, wie das neue Gefeg mit den beftebenden Ord⸗ 

nungen in Einflang zu bringen ſei. 5 
Die Schwierigfeit dieſer Aufgabe and auch den forgfofeften Optimiften 

und Indifferentiften drobend gegenüber. Von Often her übte:die Aufhebung 
der Leibeigenſchaft den mächtigſten Einfluß und wurde fogar den Nationalen 
ein Gegenftand der Theilnahme. Die Univerfitätswirren in St. Peters 

burg trugen das ihrige dazu bei, den Winter des Jahres 1861 zit einem 
erregten zu machen: man fragte fih in engern und meitern Kreifes alles 

Ernſtes, wie den progreffftifchen Richtungen in-Rußland die Wage zu 
baften fei und jorſchte nad Mitteln und Wegen, um die divergirenden 
Intereſſen innerhalb Livlands ſelbſt einigermaßen in Ginflang zu bringen. 

Um diefe Zeit erfhien die in Berlin bei R. Gärtner verlegte Bros 
ſchüre: "Der Efte und fein Herr” und war binnen wenigen Wochen der 
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Gegenftand allgemeiner Aufmerkjamkeit. Obgleich jene Schrift fait aus 

ſchließlich eftländifhe Verhältniſſe betraf-und die Deutſchen, wie überall, 
aud) in den Dfffeeprovingen geborene Particnlariften find, „die in der 

- großen Welt fi) feine Welten machen“ und wenig nad) Dem fragen, mas 

fich außerhalb- des eigenen Haufes zuträgt, fo erregte fle doch auch in Kur« 

und Livfand die lebhaitefte Theilnahme. 

In Lioland war die Agrarfrage feit Decennien Die brennende gewefen, 
und je nach der Stellung zu ihr follen fich die Parteien auf den Landtagen 
gruppirt haben. Die fiberate Richtung hatte. Frohnabolition, möglichft 
ſchleunige Einführung der Geldpachten und die Begünftigung des mit Hüffe 

der Bauerrentenbanf durchzuführenden bäuerlichen Grundeigenthumgermerbes 

zu ihren Lofungsworten gemacht; liberal wurde jeder genanut, der fi) mit 
diefen Grundzügen der fogenannten Fölferfahmicen Agrarpofitit einver- 
fanden erklärte. Nach dem jonftigen politiſchen Glaubensbefeuntniß der 
Parteiaugehörigen wurde in der Regel nicht gefragt: es lag indefen nahe, 

daß die Anhänger des bäuerlichen Fortfehrittes ihrer Mehrzahl nad) auch 
nad) anderer Seite hin liberaleren Anſchauungen folgten als ihre Gegner, 
die. vom feudalariſtokratiſchen Standpunkte aus die Macht der ritterſchaft- 

lichen Corporation durch feinerlei Eonceffionen geſchwächt willen wollten und 
ftricteftes Abhängigfeitsverbältuig der Bauern für geboten hielten. 

* Unter fo bewandten Umſtänden war es natürlich, daß der von dem 

anonymen Verfaffer des „Eiten und jeines Herrn” behandelte Gegenftand auch 

in Livland allgemeine Aufmerlſamkeit erregte. Das genaunte Buch vers 
ſuchte den Beweis zu führen, daß alle feit Aufhebung der Leibeigenſchaft 
geſchehenen Schritte der eſtländiſchen Ritterſchaft ledigüich darauf heredjnet 
geweſen ſeien, den Bauernſtand zu verfürzen und ihn mit neuen Leiſtungen 
an den Stand der Befigenden zu belaften. Adel, Geiftlicjfeit. und die 

ſtädtiſche Bevölkerung warden beſchuldigt, gemeinfam zur Unterdrüdung 
des Eſtenvolkes zu confpiriren; der jamofe Satz: „der Deutſche fei nur da 
human und liberal, wo es ihm nichts Tofte“, ift bezeichnend für-den Stand» 
punkt des Autors, der ohne jede Beruͤckfichtigung der Hiftorijch gewordenen 
Verbältniſſe, der Zeit und Culturmomente, welche die Eroberung und 
Unterjochung Eſtlauds begleitet hatten, von fociafiftiich » nationalifirenden 
Prämiffen ausging und mit dem Maßſtab einer theoretiſch⸗liberalen Ahr 

firaction die geidhichtliche- Entwidelung eines halben Jahrtauſends meſſen 
wollte. . 5 \ 

Was die fpecielle Kritik der ekländifchen Agrarverhältnifie betrifft, 
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fand die Sache allerdings anders; der Berjaffer entwidelte eine Kenntniß 
der Berhäftniffe, die von gründlichen, wenn aud) nicht praktiſch betriebenem 
Studium zeigte , wies auf.zuhfreiche bis dahin in Abrede geftellte Schäden 
des Bawergefegbuches für Eftland hin und erörterte bis zur Evidenz, daß 
die eſtniſchen Banern unvergleichlich ungünftiger geftellt feien, als ihre fiv- 
und furländifchen Brüdern, ja er flellte den, Sag din, daß ihre Rage 

vielleicht in ganz Europa die mindert günftige ſei; feine Nachweiſe führte 
der Autor mit ftatiftiichen Angaben ,- die allerdings mehrfache Irrthümer 

enthielten, im Ganzen und, Großen aber nicht widerlegt worden find. 

Bir übergehen, die Sturmeentanifeftationen, die fih in Eſtland gegen 
die „gelbe Broſchüre“ erhoben und diefelben monatelang zum Gegenftande 

einer lebhaften Debatte in der Revalſchen Zeitung machten, deren Redaction, 
in wohfgemeinten Gifer für die Sache des Fortſchritts, aber in unrichtiger 
Würdigung der Verhältniffe, die principielle Feindſchaft des Autors gegen 

die deutichscenjervativen Elemente des baltifhen Landes allzuleiht mit 

einigen dentfchpatriotifchen Reſervationen abfertigte, fih im Uebrigen aber 

mit den Anklagen gegen den Adel völlig einverftanden erflärte. Ihrem 
Beifpiele folgte das Gros der progreffiftiichen Richtung: von der Gefahr _ 
derartiger Angriffe und Verdächtigungen des deutſchen Elementes wurde im 

„ Eifer des Gefechts abgefehen und mit dem Autor gemeinfchaftlihe Sache 
gegen die feudalen Anfchauungen und Beftrebungen ‚gemadht. 

Faſt eiuftimmig lautete Dagegen das Verdict des Adels aller Provinzen 
und der Conſervativen wider die mehrerwähnte Schrift; man -überfah die 

wohlverdiente Rüge deſſen, was das eſtlaͤndiſche Bauergefeg und feine 
Urheber begangen oder vielmehr unterlafjen hatten, hielt fi an dem deut⸗ 

fen » feindlichen Radicalismus des- Eftenfreundes und ließ ſich auf eine 
Prüfung der Einzelangriffe defjelben nicht weiter ein. 

Es zeigte ſich unterdeffen, daß man aud in Deutfhland von den 
Vorgängen in den baltiihen Landen Kunde erhalten; die Kölniſche Zeitung, 

welche mit dem Beginn d. 3. den Poftdebit in Rußland erlangt hatte, 

brachte in den erften Tagen des Januars zwei längere Artifel, welche die 
fortfeprittsfeindliche Stellung der hiefigen ritterſchaftlichen Corporationen 

aufs beitigfte ungeiffen und vor allem Freigebung des Grundbefipes vers 
langten. Konnte man fid) auch bald davon überzengen, daß der Autor 

jener Artikel die baltischen Zuftände nicht eben fehr genau kannte, ſo war 

es doch von Bedeutung, daß ſich auch aus dem ung fonft entfremdeten 
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Weſten mahnende Stimmen gegen den status quo erhoben, die u des⸗ 

wegen hier empfindlich genug anklangen. 
Im Gefolge des „Eſten und feines Herrn“ waren inzwiſchen einige Ans 

geiffe des f. 9. „Jungfettenthumg” gegen den Provinziafadel und die 
deutſche Geiftlichfeit Tio- und Kurlands aufgetaucht. Schon feit einigen 

Jahren war von einer Gruppe deutſchgebildeter Letten, beftehend aus Ber 
amten, Gelehrten, zum größten Theil aber Volksſchullehrern, ein lettiſches 
Nationalitätsprineip erfunden und in einer neubegründeten fettifhen Zeitung 
„Mahjas weefis“ (der Hausgaft) Emancipation der Nationalen von den 
Einflüffen deutjcher Herren und Geifttichen gepredigt, mit ihrer Zugehörigfeit 
zur großen flavifchen Völferfamilie großgethan, gelegentlich auch wohl ans 
gedeutet, Daß eine Beſeitigung der deutſchen Cindringlinge „zeitgemäß“ fein g 
dürfte; lettiſche Volkslieder wurden aufgefucht und gepriefen, Anläufe zu 
einer Gedichte des lettiſchen Volkes gemacht und ſchließlich der Plan 

einer neuen lettiſchen Geſellſchaft mit Hinzuziehung griechiſch-orthodoxer 
und römiſch⸗katholiſcher Elemente zu Tage gefördert — einer Geſellſchaſt, 
die offenbar zu der unter der Aegide lutheriſcher Paftoren ftehenden ätteren 
„8ettifcheliteräcifchen Gefellipaft” in Oppofition treten ſollte. 

Gegen diefe ‚junglettiihe" Richtung waren in dem November- und 

Decemberheft der Balt. Monatsſchrift polemiſche, Übrigens durchaus maß« 
voll gehaltene Artikel eines kurländiſchen Predigers erſchienen, die in 
der mehr und mehr auf provinzielle Zutereffen eingehenden Rigaſchen Zeitung 
eine anerfennende Beſprechung gefunden hatten. Zunächft gegen dieſe 
Recenfion, fpäter gegen die Artikel der. Monatsfchrift ſelbſt erfolgten alsbald 

< heftige Angriffe (vergl. Rigafche Zeitung vom December 1861; das „Inland“ 
von 1862 Nr. 1); ihnen folgte die bei F. U. Brockhaus in Leipzig er⸗ 

ſchienene ſ. g. „grüne” Broſchüre: „Ueber baltiſche, -zunächft fvfändifche 
Banenyzuftinde" — ein maßlofer, Häufig platter und- überall gehäffiger 
Angriff auf die Ritterfchaft und die deutſche Bevöllerung Livlands, ohne 
jeden pofitiven Gehalt und unendlich tiefer ftehend al die in ihren Fritifchen 
Unterfuchungen überall fachliche obenerwähnte Sort: „ver Efte und fein 
Her“. ? 

Unterdefjen war der Januar 1862 und mit ihm der Zufammentritt 

zahlreicher enffifcher Adelsverfammlungen herangefommen; in Mosfau und 
. St. Petersburg gab es lebhafte Debatten, über welche die ruſſiſche Prefie 

eingehend veferirte: die Bufunft der aus der Leibeigenſchaft entlaffenen ruſſi- 
ſchen Bauern erforderte ein Zufammengehn der Staatsregierung mit dem 

\ 
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Mel, der zu der Löfung der vorliegenden Aufgaben herangezogen ward. 
Die Deffentlicpkeit der Verhandlungen, die Wichtigkeit der ventilirten Fragen 

verfiehen jenen Berfammfungen gegen ihre jonftige Natur einen politiſchen 
Eharafter. Durch die Rigaſche Zeitung wurde unfer provinzielles Publikum 
mit den Vorgängen in Moskau, St. Petersburg, Twer u. ſ. w. befannt 

gemacht; die Baltifhe Monatsſchrift rejumirte Die in der rufflihen Preſſe 
miedergefegten Anfichten über die Zufunft des Adels in einen längeren 
Auffage: „Was wird aus dem ruffiichen Adel?" der.die behandelten Fragen 
mit großer Durchfichtigfeit dem Verſtändniß deutſcher Lefer nahe Tegte. 

Diefe aufgeführten Thatſachen, die literäriſchen ſowohl wie die prafs 
tiſch ⸗ politiſchen, begannen auch im livländiſchen Adel ihre Wirkung zu 
aͤußern. Insbeſondere die deutſchenfeindliche Stimmung der ruſſiſchen de⸗ 

mofratifchen Preſſe und jene publiciſtiſchen Kritiken der baltiſchen Agrars 

zuftände erweckten die Ueberzeugung, daß es eine politiſche Nothwendigkeit 

für den bisher einzig vertretenen Stand fei, den. beredptigten Wünfcen 
feiner Mitftände Rediung zu tragen, ihnen zu gemeinſchaftlichem Handeln 

die Haud zu bieten, ehe es zu fpät geworden. 
Weſentlich unter diefen Eindrüden trat der außerordentliche Landtag 

im Febrnar 1862 zuſammen. Faſt gleichzeitig verfammelten fich Die Lands 

tage Kurz und Eſtlands. Erfterer hatte — was bisher noch nicht vorge⸗ 

kommen — einen Delegirten nad Livland geſchickt, zu beiden wurden Ver⸗ 

treter der livländiſchen Ritterſchaft delegirt. "Die Anſichten über die durch 

Aufhebung der kirchlichen Reallaſten eutftandene „Kirchenfrage“ und die in 

diefer Beziehung einzufhlagenden Were waren, was das Weſen der Sache 
betraf, übereinftimmende und -gingen eigentlich nur in Bezug auf die. praf- 
tiſch zu nehmenden Utilitätsrückſichten auseinander; von. Parteidifferenzen 

forte in Bezug auf dieſelbe nicht die Rede fein, denn es handelte ſich 
um ein Prineip, welches aufrechtzuerhalten jedenfalls ein gemeinfames Ins 

tereffe fein mußte, J 

Bir übergehen die Verhandlungen über dieſe kirchliche Real 
laſtenfrage; cine Berührung derfelben konnte wicht ‚umgangen werden, 
weil fie, neben der nothwendig gewordenen Erörterung einer neuen „Pafe 
ordnung“ und der damit im Zufammenhange ftehenden Vorſchläge zur 
Regelung der- hänerlichen Freizügigfeit,, die eigentliche Veranlaffung zum 
Zuſammentreten des Landtags geboten hatte und weil fie durch ihren Ernſt 

und ihre Bedeutung den weientlichften Einſluß aued die Stimnmng der 

——— ausgeübt hatte, 
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Der Gedanfe an größeren Austaufc der Meimungen, an gemeinfchaft- 

liche Beiprehung und Behandlung der allen drei Oftfeeprovinzen gemein _ 

famen, zur ritterſchaftlichen und landtäglichen Discuffion gelangenden 
Intereffen war im livländiſchen Adel wenn nicht neu, fo doch ungewohnt. 
Das eigentliche Gros der alten Foͤllerſahm'ſchen Partei war, wie befannt, 
faft ausſchließlich um agrariſche Fortſchrittsideen gefammelt worden und 
hatte geglaubt mit Gonceffionen an den Bauernftand feine politifche Aufgabe 
gelöft.zu haben. Wohl war der dahingegangene Führer jener Partei weiters 

gehenden Anſchauungen keineswegs fremd gewejen, wohl fonnte es feinem 

feltenen Scharfblick und feiner gründlichen Kenntüß der Verhältniſſe nicht 
entgangen fein, daß die Agratfragen mit der Zeit von wichtigeren verdrängt 
werden würden; wohl hatte er, wo fid die Veranlaſſung dazu bot, auf 

das Behenfliche der gegenwärtigen Beziehungen zu den Mitftänden hinges 
wiefen: die Zeit, in der er lebte, bot aber nur fehr ausnahmsweiſe derar- 
tige Veranlaſſungen oder gar nur die Möglichkeit, an einen Ausbau der 
Berfaffung und ein Heranziehn der übrigen Stände zu den Intereſſen des 
Adels zu denken. Auf ein joldhes mußte es in dem in Rede ftehenden 
Zeitpunkt aber befonders anfommen. 

Aus diefen Urſachen ift es zu erklären, daß die Reformideen, die den 

Kandtag. von’ 1862 bewegten, im Schoß der Liberalen Partei ſehr ver: 

ſchieden beurteilt wurden und fein allgemeines Iebhaftes Entgegenfommen 

fanden. Wenn unter den Anhängern der confervativenriftofratifchen Ideen, 
welche in Bezug auf die Agrarreform von 4847 die Oppofition und in 
den livlandiſchen Renctionsjahren 1851-57 die Majorität gebildet hatten, 
der Gedante an eine Annäherung an den bis dahin für feindfelig gehaltenen 
Bürgerftand fein günſtiges Terrain fand, fo ift das leicht erklätlich. Wohl 
hatte e8 unter den Anhängern beider Richtungen an denfenden Männern 
nicht gefehlt, die auf die Unzulänglichleit des bisherigen Programms und 
‚die Widerſprüche aufmerffam gemacht hatten, welche die ausſchließlich nach 
der verſchiedenen Auffaſſung der Agrarfrage geregelte Parteibildung mit ſich 
führen mußte; zu wiederholten Malen war von dieſer Seite her auf die 

Nothwendigkeit hingewieſen worden, ſich über’ die Beziehungen zu der poli» 
tifchen Zufunft des Landes zu verftändigen umd die frühere, ihrer Zeit ber 
rechtigte Scheidung fallen zu laſſen, wo es die Vertretung höherer Intereſſen 
gelte. Noch war aber die Erinnerung an die heißen Kämpfe der beiden 

‚legten Decennien im Gedächtniß der Parteigenoffen zu lebhaft, nod die 
Beranlaffung auf diefelben zurückzukommen zu häufig, um eine Aenderung 
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der bisherigen Parteibeziehungen zu ermöglichen; dazu fam noch, daß bie 
Liberalen, vielleicht nicht mit Unrecht, vorausfeßen mochten, es hätten ihre 

Gegner, wenigftens der Mehrzahl nach, ſchwerlich ein Organ für das Ver⸗ 
ftändniß der Zeitanforderungen und fei es nicht zu erwarten, daß diejenigen, 
die das adelige Intereffe bisher über jedes andere geftellt, plöglich bürger- 

freundlich geworden feien: hei einer Fuſion mit ihnen und einer Auflöfung 

der beftehenden Parteien fei darum nichts au gewinnen, vielmehr eluzig gu 
verlieren. x 

. Bie jede Zeit, fo ſchafft auch jede Idee ihre eignen Männer; nur 
ausnahmsweiſe weift die Geſchichte Beifpiele davon auf, daß es Einem 

vergönnt gemefen, mehr als eine große politiiche Ayfgabe-zu löfen. Die 

Idee der Verſchmelzung bürgerlicher und adeliger Intereſſen 
in Livland, einer fräftigen unt entſprechenden Vertretung des Bürgers 

ftandes. oder richtiger gefagt der Städte auf dem Landtage hat bis jetzt, ob 

fie gleich im Adel in ihrer Nothwendigfeit anerfannt worden ift, das 
Schidſal gehabt, ohne ausreichende Vertretung geblieben zu fein. Die 
Veteranen der Foͤllerſahm'ſchen Agrarpolitit waren der Idee einer ſolchen 
Verſchwelzung gar nicht abgeneigt, fle vermochten es aber nicht, des ihnen 
neuen Gebietes vollftändig Herr zu werden: wo fie das gewohnte Arbeitsfeld 

verließen, fühlten fle ſich unſicher, ohne zuverläffigen Niüdhatt bei den 
Geſinnungsgenoſſen und vor allem ohne ein Mares Bewußtſein davon, ins 
wieweit die neuen Ideen mit den Zeaditionen ihrer Partei uud ihres 
Standes in Einklang zu bringen fein, wo die Grenze fei, über welche 
man nicht hinaus dürfe, ohne das Znterefje der Corporation zu gefährden. 
Außerhalb diefer Partei gab ſich höchſtens die Neigung fund, dringend 

geroordenen Zeitanforderungen machzugeben und Fleine Opfer zu bringen, 
ehe größere gefordert würden. 

So blieb der directe und lebhafte Wunſch nach einer BVerfaffungs- 

änderung gu Gunften der Städte und des Bürgerftandes, troß der allge» 
mein anerkannten Nothwendigfeit von Berfaffungsreformen, auf den fleinen 
‚Kreis derer beichränft, die ihn zuerſt und ſchon früher gefaßt hatten: alle 

Parteien verſicherten, als das Project einer Berfafungs-Revifions-Kons 
mifflon eingebracht wurde, fie häften ſich mit ähnlichen Gedanken getragen, 
feine aber brachte eih ausgearbeitetes Programm mit oder zeigte ſich 
bereit das gebotene völlig zum eigenen zu machen sine hatte ein Direcres 
Intereffe an der Durchführung deflelben. su einer gründlichen Berftändi« 
gung gebrach es an Zeit und Gelegenheit: um von den Worten cudlich 
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zu Thaten überzugehn, winde von ber feinen Gruppe der felbs 
fländigen und freiwilligen Vertreter des Reformprojects beſchloſſen, auf eigne 

Hand und fm Vertrauen auf die gute Sache vorzugehn; ein Mitglied des 
Landtages ftellte am 21. Februar den motivirten Antrag: 

Die Verſammlung wollte den fofertigen Zufammentritt einer Commiſton 
beſchließen, deren Aufgabe es fein folle, wo möglich unter Zuziehung anderer 

Sachkundigen, das Project eines baltiſchen oberften Gerichtähofes, die Wie» 
derherftellung des Rechts fämmtlicher livländiſchen Städte den Landtag zu ber 

ſchicken, die Wiederherftellung des 90jährigen Pfandbefipes, endlich die 

Anbahnung eines für gemiffe Fragen gemeinfepaftlichen Landtages für die 
Oftfeeprovingen in Ermägung zu zieht. 

Die Verſammlung beſchloß verfaffungsmäßig die Uebermeifung des 

Antrages an den engern Ausfhluß; aus der bloßen Thatfache diefer Ueber⸗ 
weifung ließ ſich aber ſchon darauf Schließen, daß die Majorität des Lands 
tages dem Gedanken der Niederfegung einer Gommifflon zur Reviflon und 

“ zum Ausbau der Sandesverfaffung nicht abgeneigt fei. - . 
In der That war der erfte Eindruck, den die Anträge vom 21. Februar 

hewordrachten, ein bedeutender; war man auch in gewiſſen Kreiſen der 

Landtagsangehoͤrigen ähnlichen Gedanken nicht fremd geweſen, fo wirkte bie 
oͤffentliche Verwirklichung deſſen, was bis dahin als bloße Moͤglichteit er- 
wogen worden war, übercafdhend und befebend; wurden die „vier Punkte⸗ 
von der Ritterfchaft angenommen,‘fo trat die Geſchichte diefer in eine neue 

Pbafe, fo war der Anfang zu einem Uebergang in erweiterte ſtändiſche 

Lebensformen gemadt und ein Zufammengehen mit dem Bürgerftande an« 

gebahnt. x 

In diefem Sinne ſprach ſich die öffentliche Meinung in den legten 

Tagen des Februarmonats entfcieden zu Gunften jener Anträge aus: wäre 

diefe anfängliche Stimmung die herrſchende geblieben, hätte ſich aus ihr 
eine warme, Tebendige Parteinahme auch nur einer Partei für das Re— 

formprofect entwidelt, fo hätte der 21. Februar 1862, was das feruere 

Schickſal der Anträge auch geweſen wäre‘, das Anrecht auf eine bleibende 

Erinnerung des Landes erworben. Ob das je geſchehn wird, mag aber 
vielleicht ſchon heute, und zwar einerſeits durch Vie für unpraktiſch erachtete 
gemeinſchaftliche Behandlung ziemlich heterogener Gegenftände, andrerjeits 
auch durd) die Haltung des Adels ſelbſt, aweifelhaft geworden fein: follten 
die Ereigniffe jenes Tages eine ermuthigende und Vertrauen einflößende 
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Wirknag ausüben, fo mußten fle zum wenigften im Adel felbft eine warme 

Theilnahme und wirklichen Glauben an ihre innere Lebensfähigfeit-erweden. 

Bo ein Prophet aber an Die eigene Lehre nicht glaubt, iſt er wenig dazu 
geeignet, Profelyten zu machen: das Schidfal des Antrags vom 21. Febr. 
Bat fih, fürchten wir, bereits im Schoße des Adels felbft vollzogen; nach 

den Wirkungen, die er auf diefen geübt, nad) der Betheifigung, die er bei 
ihm erweckt zu haben feheint, läßt ſich auf die Bedeutung fehließen, die er 
für die übrigen Stände gewonnen habe oder nod) gewinnen werde. 

= Bir Haben die ihrer Zeit vielverhandelte Frage, ob die Verfpmelzung 
jener Anträge in eine Geſammtbill dem Zwed entfprechend geweſen fei oder 
nicht, hier nicht weiter zu unterſuchen: Thatſache ift es, daß Die-belichte 
Faſſung in einen Antrag die einzige geblieben ift und weder zu motivirten 
Gegenanträgen noch zu modifieirenden Amendements veranlagt hat. War 

die Sache feldft eine gewichtige und der Lage der Verhältniſſe entfprechende, 

fo fonnte die Art und Weiſe ihrer Formulirung wohl diefe oder jene 

Schwierigkeit und Bedenklichkeit hervorrufen, nicht aber über den Werth 

oder Unwerth ihres Inhalts entſcheiden; einer Betrachtung diefer Frage 
glauben wir. daher überhoben zu fein. 

Indem wir uns den einzelnen Beftandtheilen des Antrages dom 
21. Februar zuwenden, müſſen wir hier auf eine eingehendere Erwägung 
und Abſchaͤtzung derfelben verzichten. Es möchte nur nod) einer Erinnerung 
bedürfen, daß jene „vier Punkte” nicht, wie e8 von mancher Seite und 
namentlid) durch die Kölnische Zeitung gefchehen, nach einem theoretiihen 

Maßſtabe, jondern einzig darnach bemefjen werden dürfen, in wie weit fie. 

wirklichen praftiihen und. zur Zeit erreichbaren Bedürfniffen der Provinzen 
entſprachen und dadurch auf den Bürgerſtand ermuthigend und Vertrauen 
erwedend wirken konnten. 

Weder der Antragfteller noch fonft jemand kann fi dem Gedanken 

bingegeben haben, daß mit ihnen der Entwicelungsgang der Innern politis 
ſchen Geſchichte Livlands definitiv vorgezeichnet fei. Es kommt nur darauf 
an, in wie weit der Inhalt jenes Antrages die Borbedingungen eines Fräf- 
tigen, von innen Fommenden „wahrhaf taufbauenden Zortfchritts zu gewähren 
im Stande war, 

Was zunaͤchſt den Antrag auf Herbeiführung eines baltiſchen 
Obertribunals anbetrifft, fo entſpricht derfelbe einem von alteröher 
enpfundenen und ſchon häufig ausgeſprochenen Bebürfniß unferer Provinzen 
in Bezug auf’ ihre eigengearteten Rechtsverhältniſſe. Abgeſehen von der 
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“noch nicht bekannt gewordenen Stellung der Staatsregierung zu einem 
ſolchen Antrage, glaubte man gerade bei diefem Punkte auf einmüthige 
Behandlung von Seiten der niederzufegenden Commiſſion und auf ein 
annehmbares Refultat ihrer Arbeiten am meiften hoffen zu dürfen. Bor 

laufig war, foviel wir wiſſen, über den Modus der Beſetzung des projers 

tirten Tribunals noch nichts Beftimmtes gedacht worden, obgleich man fh 
nicht verhehlte, daß darauf nicht weniger als alles anfommen werde. 

Der zweite Punft des Antrages vom 24. Februar proponirt die 

Hinzuziehung fämmtlider Städte des Landes zum Landtag, 
verſucht alfo direct den Ausbau oder vielmehr die Reftitution der alten, 
ſtaͤndiſch gewefenen, aber im Laufe der, Zeiten zu einer aueſchließlich adeligen 
gewordenen Verfaſſung. 

Bis zum Ende des 16. Jahrhunderts hatten die Städte eine eigene 

Landtags⸗Curie gebildet, waren mithin der Vertretung des Adels auf den 
Landtagen coordinirt gewejen. Im Laufe der Zeit waren die Städte 
allmäfig ausgeſchieden und hatte fi der nunmehr von, allen befiglichen 
Edelleuten beſuchte Landtag. zu einem Adelstage umgeformt, auf welchem 

das ftädtifche Element einzig durch eine Deputation des Rigafchen Rathes 
vertreten wird. 

Die allgemein gehaltene Faſſung dieſes Antrogspunftes. giebt feinen 

Bingerzeig für Die den Städten zugedachte Fünftige Stellung auf den Land« . 
tagen: an eine Reftitution der alten Eurien iſt felbftverftänblic nicht mehr 
zu deuten. So beſcheiden aber aud) die materielle Bedeutung diefer Eon« 
ceffton ausfallen mag, ihrer formellen und moraliihen Seite nach darf 
diefelbe nicht zu leicht gewogen werden. Es würde vielmehr die beabfich-⸗ 
tigte Hinzugiehung der Städte zum livlaͤndiſchen Landtage als freiwiliges 
Zugeftändnig einer günſtigen Wirkung ficher nicht verfehlt habe. Einmal 
konnte dieſelbe ein lebendiges Zeugniß vom guten Willen der Ritterſchaft 
ablegen, dann aber bahnte fie die Möglichkeit einer gegenfeitigen Verftäns 

digung und Annäherung an, welche der bis hierzu eingeriffenen Verſplitte⸗ 
zung der Jutereſſen wie der.Kräfte ein Ziel ſetzte. R 

Grade wegen der bloß formellen und moralifchen Bedeutung dieſes 

zweiten Deliberationspunftes mußte aber bürgerlicherſeits der volle Nach⸗ 

deu? auf den dritten Puult, die Reftitution des alten 90jährigen 
Pfandbeſitzes an Landgütern gelegt werden; erwarb der Bürger⸗ 

liche das Recht auf dauernden Gruudhefitz, war ex in jeiner eigenen Oeimath 
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nicht mehr dazu verurtheilt, nach dem Ablauf von je 9 Jahren aus dem 
erworbenen Eigenthume verdrängt zu werden, fonnte er feine öfonomifdhen 
und techniſchen Kenutwiſſe dauernd zum Vortheile des Landes wie feiner 
felbft verwenden, fo war ihm und feinem ganzen Stande damit Die Bafls 
geboten, von welcher aus ein felbftändiges, fräftiges Bürgerthum fich ent« 
falten fonnte, um einen mitbeſtimmenden Einfluß auf das politiſche Leben 
der Provinzen zu gewinnen. An einer ſolchen Bafls hatte es bis jept 
gefehlt: die Städte waren dem bürgerlichen Element fängft zu eng geworden; 
die anf mittelalterlichen Zunftinftitutionen begründete Verfaffung derſelben 
ſchloß jeden, der nicht Kaufmann oder Handwerker war, von politiſcher 

Wirkſamkeit aus. Wenn diefer Vogelfreiheit des Mittelftandes ein Ende 

gemacht wurde, jo war damit ſchon viel gewonnen; von viel größerer Wich⸗ 

tigfeit aber war e8 noch, durch die Erweiterung des Käuferkreifes für den 
großen Grundbefig die wirthfhaftlihen Kräfte des geſammten Landes zu 
entfeffeln, bürgerfichem Capital und bürgerlicher Intelligeuz die Möglichkeit 

zu gewähren, ihre Kräfte im Dienft des‘ Grundes und Bodens zu ver« 
werthen. Was die mangelhafte Vertretung des Bürgerftandes durd ein 

zelne ſtädtiſche Deputirte vergeben haben mochte, konnte wieder einge ⸗ 

bracht werden, wenn der Adel, anochte er aud) fein Privilegium auf den 

Grundbeflg, welches anderthalb Jahrhunderte hindurch ber Grisapfel ſtaͤn⸗ 

diſchen Haders geworben war, nicht formell aufgeben, wenigſtens die Refti« 
tution des altprovinziellen, noch Bis in den Anfang des gegenwärtigen 
Jahrhunders flatthaft gewejenen Tangjährigen Pfandbefiges im Intereſſe 

des Bürgerftandes bei deer Staatsregieruug befürwortete, 

Der vierte Punkt, die Herbeiführung eines Allgemeinen 
Landtages für alle drei Oftfeeproningen, entzieht fich jegt noch 

jeder Beurtheilung, koͤnute aber als unabweishares Mittel zu einer Bere 

ſtaͤndigung über- gewiffe gemeiufame, Steuer» u. a. ähnliche Tragen von 
unverfennbarer Bedeutung fein: der Modus feiner Realiftrung ift aber 

nirgends angedeutet, und dieſe felbft fann nicht eher eintreten, als bis in 
Live, ER und Kurland die innern Verfaſſungsfragen geordnet find -— 
ein Zeitpunft, der ſich gegenwärtig noch nicht abfehn läßt. 

Belanntlich hat der livländiſche Landtag den Antrag vom 21. Februar 
in allen 4 Punkten, nachdem derfelbe durch den Ausſchuß begutachtet 
war angenommen und die Commiffionsglieder gewählt. Es iſt aber die 
Trage, ob man fi) innerhalb der beiden alten Randtagsparteien über Die 
Stellung zu den neuen Anträgen, der neuen Phafe, in welche das politiſche 
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Leben der Ritterſchaft trat, auch nachdem wochenlang über jene discutirt 

worden war, bewußt geworben ift. Zwei Möglichkeiten [einen nur gegeben: 

entweher nahm eine der beiden alten Parteien die Sache der Berfaflungs- 

veform in ihre Hand, oder die beiden alten Parteien zerfielen und. es 

gruppirte ‚fi um den Antrag vom 21. Februar eine neue Fraction; 
hatte jener Antrag irgend welche einſchneidende Wirkung ausgeübt, hatte 
man ihn in feiner vollen, bahubrechenden Bedeutung erkannt, fo war es 

unmöglich, daß er ein neutraler Boden blieb, der inmitten der alten Agrar» 

parteien freigelafjen wurde, um von den Mitgliedern derfelben je nad) Ber 
lieben angefeindet oder vertheidigt zu werden. An ihrer Stellung zu den 
Rebensfragen erfennen ſich die Gleichgefiunten; wenn man ohne vorher 

gängige Verftändigung über diefe zufammengehn kann, fo hat man entweder 

gar feine Gefinmung oder feine gleiche. Es heißt aber, da die heftigften 
Angriffe gegen den Vorſchlag der Reftitution des YHjährigen Pfandbefiges 
grade aus dem Schoße der Liberalen Richtung hervorgegangen find; daß 

der Saß-aufgeftellt worden, der liberale Edelmann habe nur Eonceffionen 

an den Banernftand zu machen, braude fih aber um den Bürgerftaud 

durchaus nicht zu befümmern — wenn dem fo ift, ein fchlagender Beweis 

dafür, wie bedeutungslos die frühere Parteibildung für alle bürgerlichen 
Zoriſchrittshoffuungen bleiben muß, fo lange der hergebrachte Agrarliber 
ralismus nicht überfhritten wird. Unferes Erachtens hätte felbft die 
vorläufige Verwerfung des Reformprogramms, wert daſſelbe nur mit 
Wärme und in rechter, nachdrücklicher Weile vertreten worden wäre und 
den Keim zu einer gefunden Parteibildung gelegt hätte, einen minder depri« 

mirenden Eindruck hervorgebracht, als eine laue, nothgedrungene Annahme 
in der nirgend der warme Herzſchlag einer-in ihrem innerften Weſen interes⸗ 

firten kampf» und opferbereiten Majorität pulfite. 
Allerdings konnte die völlige Unficherheit über die Zukunft der ange 

ſtrebten Reformprojecte ihrerfeits dazu beitragen, die Betheiligung an den 
felben zu lähmen; in Bezug auf Agrarfragen war man fi der Durhführ- 

barkeit der gehegten Wünfche bewußt und durfte auf eine günftige Aufe 
nahme derjelben feitens der Staatsregierung rechnen; -die Realifirbarfeit 
einer Verfafjungsreforn war aber problematiſcher Natur und konnte jahres 

fang auf fi warten laffen. 
Ueber die Zukunft des wenn nicht begonnenen, fo doch angefündigten 

Reformwerks laſſen ſich heute nur Vermutungen ausfpredhen: die Relation, 
welche wir über die Entftehungsgefepichte deſſelben zu geben verſucht haben, 
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wollte nur erklären, wie ed gekommen, daß die Befürchtung ſich zu regen 
beginnt, e8 feien die Beſchlüſſe vom 21. Februar, trog der Wärme, mit der 
fie anfangs begrüßt wurden, ſchon jet in den Hintergrund getreten. Ob 

es der von der legten Landtagsverfammlung ernannten oder einer audern 
titterichaftlichen Commiſſion vorbehalten fein wird, die beftehenden Were 
faſſungsformen durch neue und zwar durch ſolche zii erfegen, die alb Organe 
einer continuirlichen Fortbildung dienen Fönnen, — das vermag heutigen 

Tages ſchwerlich Jemand zu beurtheilen. Nur das darf mit Ueberzeugung 
ausgeſprochen werden: Die innere Notbwendigfeit einet derartigen Umge— 
Haltung wird fih ihr Recht ſchaffen. 

Es ift dem „haftifdyen Liberalismus“ von feinen confervativen Freunden 
und Feinden häufig der Vorwurf gemacht worden, in ſchablonenmaßiger 
Weiſe feine Anforderungen nach allgemeinen Theorien und doctrinären 
Programmen geſtellt und den beftehenden Verbältniſſen nicht genügend 
Rechnung getragen zu baben: möchten die Dänner, die mit jenen Vor— 

würfen in gleichfalls fhablonenmäßiger Manier zu Felde ziehn, doch nicht 
ganz außer Augen jegen, daß bei aller Berechtigmng des individuell Er— 
wachfenen und Geftalteten dieſes in lepter Juftang doc nach einem allge 
meinen Maßſtabe gemefjen werden müffe, weil die Gntwieehmgsgefhichte 
der Menicbeit fid mac beſtimmten, übern! gültigen Gefepen vollzieht. 
Zu den allgemeinen Gefetzen des natürlichen Cutwidelungsganges, die fid) 
zu allen Zeiten und au allen Orten ihr Recht ſchaffen, gehört aber auch 

die Wahrheit, welche die Alten mit den Worten ausſprachen: Ducunt 

volentem fata, nolentem trahunt 
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Unfere Fiſchereien 
und die Mittel zu ihrer Verbefferung. 

Dr Unzufängligfeit der bisherigen, feit dem vorigen Jahrhundert faft 
ganz nuverbeffert gebliebenen Fiſchereigeſetze veranlaßte bereits vor vielen 
Jahren den Entwurf einer neuen Fifcpereiorduung, zu deren Ausarbeitung 
eine aus Gliedern der livländiſchen Ritterfhaft zufammengefepte Commiſſton 
niedergefeßt worden war. Leider unterblieb die Einführung diefer Ordnung, 
welche im Jahre 1844 dem Landtage vorgelegt ward und vielleicht nur 
in wenigen Punkten modifieirt zu werden brauchte, hauptſächlich deshalb, 

weil jaft ſämmtliche Localbehörden, denen man diefelbe zur Begutachtung 
zuſchickte, dagegen proteftirten. Als Grund diefer Protefte galt zum Theil 
die Verlegung angeblich wohlbegründeter Rechte, zum Theil die vermeint- 
liche Unzweckmaͤßigleit der Schupmaßregeln. Die zur Befeitigung der her- 

vorgehobenen Mängel veranftaltete Umarbeitung jenes Entwurfs hatte große, 
in der Sache ſelbſt begründete Schwierigkeiten zu befiegen und wurde, 
durch verſchiedene Umftände verzögert, erft vor etwa zwei Jahren beendigt. 
Inzwiſchen fanden in den Jahren 1851 und 1852 die Unterfuhungen des 

Alademilers K. E. v. Baer und der ihm beigegebenen Commifflon über 
die dFiſchereien des Peipusfees und der Oftfeefüfte Statt, nachdem ſchon 
im Jahre. 1848 der livländiſche Gonvernements-Chef dem Minifterium der 

Reihs-Domänen über die zunehmende Verſchlechterung dieſer Fiſchereien 
berichtet Hatte. Ein allgemeines Büchereigefeg für ganz m dag im 

> Baltifge Monalaſchtiſt. 8. Jahıg. Mb. VI. Hft 8. 
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Jahre 1858 im Entwurf vor, verbfieb indeß bis jept im Stadium eines 

Projectes, während für den Peiprsfee eine Fiſchereiordnung, die von Baer 
verfaßt ift, am „23. November 1859 die Allerhöchfte Beftätigung erhielt 

und bald darauf publicirt wurde. Die nene Tivländilche Fiſchereiord— 

nung harrt noch der Beftätigung. Es ift [gmit Ausficht vorhanden ; daß 
in Kurzem durch die Gefeggebung, ſoviel an ihr liegt, erfüllt fein wird, 
was eine Verbefferung des folange vernachläffigten Fiſchereiweſens ermög« 

lichen fann. Solange aber die Bevölkeruung nicht erkannt hat, daß die 
Aufrechthaltung des Gefeges das allgemeine, ebenfo wie das Einzel-Wohl 
befördert, wird diefes Geſetz, und fei es auch noch fo vollfommen, nicht 
viel mehr als ein todter Buchftabe bleiben. 

Die öffentliche Meinung über die Wichtigfeit der in Rede ftehenden 
Vorſchriſften vorläufig aufzuflären, irrige Anfichten zu befeitigen, an einer 

Darftellung der bisherigen Sifchfangsmethoden Die Uebelftände derſelben 
offenbar zu machen, dagegen die günftigen Erfolge eines rationellen Fiſche— 
reibetriebes nachzuweiſen: das fol im Nachftehenden verſucht werden, 
Einige eigene Erfahrungen und gefammelte Notizen hat der Verfaſſer durch 
Benugung der Schriften von Baer’), Holmberg“) und einigen Anderen 
zu verbolfftändigen gefucht und legt diefe Zuſammenſtellung den Lefern der 

Baltiſchen Monatsſchrift mit dem Wunſche vor, daB fie einigermaßen dazu 
beitragen möchte, die bevorftehende Fiſchereiordnung ihre volle - heilfame 
Wirkung üben zu laſſen. 

1. 

Lebensweiſe und Fortpflanzung der Fiſche. 

Ihre Abnabme und deren Urſachen. 

Alles was den Fiſchfang und die Maßregeln zum Schuß der Fiſche 

betrifft, hängt fo innig mit den Lebensverhäftnifien derſelben zufammen, 
daß wir diefe zuvoͤrderſt zu betrachten haben werden. 

RG. v. Baer, Materialien zu einer Geſchichte des diſchfanges in Kußland und 
ben angrengenben Meeren, im Bulletin de la classe physico-mathömatique de Yacadimie 
des sciences de St Pötersbourg, Tom XL. 1853. Hacangonania 0 coeromin Ps10o- 
aopcrBa 3 Pocein, MBJAHBT MANNCTEPCTDONG TOCYARPCTRENHEING  MMYITCETDE. 
Tows I. 1860. 

9-9. 3. Holmberg, über Fiſcheultut in innland, im Wülletin ber Moskauer 
nur. @ef. 1660, Re, und 1861, Rr.L; auch in den Mittheilungen ber & fr. Atonom. 
Goeleliſch. zu St Petersburg, 1801, Geft 85. 
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Wenn aud die alte, anf den verfdiedenen Wohnort begründete Arir 

ſtoteliſche Eintheifung des Reiches der Fiſche nicht ſtreng durchzuführen ift, 
da eine Menge von ihnen ebenſo gen im falzigen wie im füßen Waller, in 

Seen wie in Flüffen lebt: fo bevorzugt doch die Mehrzahl das eine oder 

das» andere Gewäffer, ja hält ſich ausſchließlich in einer beftimmten Art 
deffelben auf. Innerhalb diefer mehr oder minder weit gezogenen Grenzen 
ihres Verbreitungsbezirkes ziehen dieſe für ein Wanderleben fo recht ger 
ſchaffenen Thiere bin und her: die größten Reifen machen diejenigen, welche 
wie Lachs, Stör 1. a. abwerhfelnd im Meere und in Flüffen verweilen. 

Um bei der Dftiee ſtehen zu bleiben, jo hat man in dem Leibe von an 

unferer Küfte gefangenen Lachſen Angelpafen gefunden, die offenbar preußis 
ſchen und ſchwediſchen Urfprungs waren. Bon den Nachbarfüften herbeie 
gefhwommen, gebt der Lachs, dieſer werthvollſte und wichtigfte unferer 
Fiſche, bis zu den Quellen der Flüſſe aufwärts, wenn fi) nicht unüber— 

windliche Hinderniffe ihm entgegenftellen. Der Aal fteigt bald nad) feiner 
Geburt in die Flüffe und ſucht die mit ihnen in Verbindung ftehenden 
Landjeen anf, wo er bleibt, bis er erwachfen ift; dann geht er auf Nimmer« 

wiederfehr ind Meer, wo er die Nähe der Flußmündungen liebt. Ein 

eigentlicher Meeredfiſch ift der Häring amd feine Offfeeform, der Strömling; 
er wechſelt feinen Aufenthalt nur zwiſchen Den tiefen und den flachen Küften. 

* Die ehemals allgemein angenommene Anfict, daß der Häring jährliche 

Wanderungen vom Polarmeere zu den envopäifchen Küften anftelle, beruhte 

auf ungenaner Beobachtung. Die Forelle, ein echter Süßwaſſerfiſch, zieht 
zu gewiffen Zeiten das falte Waſſer der Quellbäche, zu anderen Zeiten 
ilare Sen, die von Bäͤchen durchfloffen werden, vor. Gleichgiltiger gegen 
die Beſchaffenheit des Waſſers find einige farpfenartige Fiſche, Hechte und 

Barſche, welche ebenfogut in Flüffen als in ftchenden Seen und Zeichen, 
ja manche von erfleren in Heinen Wafjerpfühlen gedeihen, Fragt man 
nad) der Urſache diefes verfchiedenen Verhaltens, fo ift mancherlei dafür 

anzuführen, obwohl eine uollftändige Erklärung ſich bei den jegigen Stande 

der Wiffenfijaft nicht geben läßt. Bei der Leichtigkeit, mit welcher ſich die 
Bafferbewohner der Beobachtung zu’entziefen vermögen, iſt es wicht zu 
verwundern, daß wir don ihnen weniger wiſſen als von den Landthieren. 
Eine wichtige Rolle fpielt bei dem Wandertriche der Fiſche offenbar die 
Nahrung: diejenigen, welche ſich nicht von ihresgleichen nähren, fondern 

auf vegetabiliſche Stoffe, allerlei Heine Waſſerthierchen, Laich u. ſ. w. 
angewieſen find, müffen dies Sutter bald hier bald dort ſuchen und ziehen 

— Ba Ye 
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die Raubfiſche in ihrem Gefolge nad. Andere Veranfaffungen zur Ortss 
veränderung find: Temperaturwechfel, Winde und damit zufammenhängend 
höherer oder niedrigerer Waflerftand, Beimiſchungen von Schlamm, durd) 

welchen Stürme, Hochwaſſer, Eisgang das Flußwaſſer trüben. Auch das 

Grundeis, welches fih auf dem Flußgrunde bildet, bevor der Fluß eine 
Eisdecke erhalten und das, ſich ablöfend im Waſſer ſchwimmt, ift den 
Fiſchen ſehr mißliebig und vertreibt fie. Während der Sommerhige ſuchen 
fie gern die tiefften Stellen auf und viele begeben ſich auf den Grund der 
Seen auf eine Tiefe, von wo fie fein Netz — höchſtens die Grundangel — 

heraufbringen kann. Im Winter wiederum fliehen die meiften das oft bis. 

auf den Gefrierpunft abgefühlte Flußwaſſer und — ſich entweder ins 
Meer oder in die Landſeen. 

Den mächtigſten Impuls zu ihren Zügen * wir aber aus der 
Nothwendigleit hervorgehen, zum Abfegen ihres Laiches paſſende Stellen 

aufzuſuchen. Am geeignetſten für das Gedeihen der Eier iſt klares Waſſer; 
daß es fließend. ſei, iſt nicht bei allen Fiſchen Erforderniß. Die bevor⸗ 
zugten Laichplaͤtze find ſeicht, und nur einige Seefiſche ſetzen ihre Eier in 
größerer Tiefe ab. Wo das Waſſer flach iſt, hat die atmoſphäriſche Luft 
raſcheren Zutritt zu den Eiern und der zu ihrer Athmung nöthige Sauer- 
ftoff wird ihnen beftändig zu Theil. In ſtark fließendem Waſſer werden 

die Eier auf den fandigen oder fteinigen Grund gelegt; wo die Strömung ° 
gering ift und Waſſerpflanzen den Boden bedecken, ſetzen viele Suͤßwaſſer⸗ 

fiſche ihren Laich an dieſen Pflanzen ab. Vermöge ihrer Klebrigkeit haften 
die Eier denſelben ar und bleiben dort, ringsum vom Waſſer umfpült, bis 

zum Ausfhlüpfen der Jungen. Während die farpfenartigen Fiſche und 
and) viele andere fih im großen Schaaren vereinigen, fobald die Fort- 

pflanzungszeit herannaht und beim Laichen felbft ſich dicht au einander 
drängen, ſchwimmen die Lachſe paarweife und wo fie eine ihnen zufagende 
Stelle finden, da Höhft Das Weibchen durd) zitternde Bewegung des 

Schwanzes eine Heine Vertiefung in den jandigen Boden aus und läßt in 
diefelbe feine faft erbjengroßen, röthlichen Eier fallen. Das Männchen 
giebt unmittelbar darauf feine Milch von ſich und befruchtet hiedurch die 
Eier, Iſt der Flußgrund fteinig,' fo benupen fie die vorhandenen Ver- 
tiefungen zu demſelben Zwei. Das Laichen wird nie an einer ‚Stelle 
beendigt, ſondern am verſchiedenen Stellen wiederholt und zwar gefchieht 

„dies befonders in den Morgen» und Abendftunden. Die Temperatur hat 
einen ſehr beftinmten Einfluß auf den Eintritt des Laichens, denn es ift 
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erwiefen, daß daffelbe nur innerhalb gewiffer Grenzen der Wärme ftatt- 
finden fann. Das Fältefte Waſſer verlangen die forellenartigen Fiſche: fle 

laichen im Spätherbft, Im Frühjahr macht der Hecht den Anfang, ihm 
jolgt der Barſch und den Beſchluß machen im Sommer die Karpfen, 
Schleien und deren Verwandte. Natürlicherweife wechfelt daher in vers ” 

ſchiedenen Jahren die Laichzeit je nach der Witterung, fo daß fie fih um 
14 Tage und mehr verzögern kann. Aber auch andere Urfachen hindern 

die Fiſche im Laichen: Stürme verjagen die dem Ufer zugeſchwommenen 
Züge iu Die Tiefe zurüc, Geräufch, der Anprall am ausgehängte Nee, 
bellangefteichene Gebäude ſogar fegen fie in Schreden und machen fie 
umfehren. Werden fie dergeftalt von den pafjenden Laichplätzen abgehalten, 
fo laichen fie an minder geeigneten, was das Verderben der Eier zur Folge 
hat, oder auch fie begeben ſich in andere Gewäffer, die fie auf Koften der 
verfaffenen bevdikern. Wo nun vollends durd)-Raturereigniffe, durch Fünfte 
liche Abdänmung oder Ableitung das Belt eines Gewäflers und fein Niveau 
verändert ift, da bleibt die Nachkommenſchaft folange wöeg bis dieſe Hinder- 
niffe befeitigt oder neue Laihpläge entftanden find. 

Erklären ſchon derartige Umftände zum Theil das Verſchwinden der 

Fiſche aus manchen Gegenden, jo wird diefe Erſcheinung noch mehr ver- 

anlaßt durch die vielfachen Gefahren und Zufähigkeiten, denen die fid) ſelbſt 

überlafjenen Eier preisgegeben find. Wühlen Stürme den Grund auf, fo 
bededt fie der Schlamm oder die Wellen werfen fie ans Ufer aus; fällt 

das Waffer oder fteigt es zu fehr, fo find fie gleichermaßen dem Tode 

anheimgefallen, nicht zu gedenken der zahllofen ihnen eifrig nachftellenden 
Thiere, unter welchen die Fiſche felbft mitzählen, und der Zerftörungen, 

welche durch Netze, Dampfigiffe (indem fie Wellen ſchlagen und die Eier 
aus ihrer Lage bringen) u. f. w. angerichtet werden. Daß biefem allen 
ungeachtet noch ein jo großer Theil ausgebrütet wird, dafür iſt durch die 
faſt. unglaubliche Menge der Eier geforgt, welche die meiften Fiſche legen. 
Ein mittelmäßig großer Barſch enthält über 28,000 Eier; in einem 1/, Loth 

wiegenden Gierftod des Rothauges (vulgo Radaune) hat man 84,570 Eier 

gezählt; im Brachfen wurden .137,800, im Hecht bis 272,160, in einem 
Karpfen bon 72, Pfund fogar 342,140 Gier gefunden. Was wollen aber 
diefe Zahlen gegenüber folgenden bedeuten? 7,635,200 Eier gab ein Stör, 
9 Millionen eine Steinbutte von 1'/, Fuß Länge! Verhältnißmäßig wenig 
Eier producirt der Lachs; Exemplare von 9 Pfund Schwere haben nach 
Holmberg etwas über 6000, ſolche von 22'/, Pfund Schwere etwas über 
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11,000 Gier. Da letztere ſehr groß, durch ihre Farbe leicht bemerklich 
und viele Thiere ſehr leder nad) ihnen find, fo wird wohl der größte, 

Theil verzehrt und die möglichfte Schonung der Laichfiſche ſowie Beſchũhung 

der Eier iſt ſchon deshalb bei den Lachſen geboten. 

Die Zeit, welche die Gier verſchiedener Fiſcharten zu ihrer Eutwickeluug 
bedürfen, ift bald länger bald fürzer, je nach der Zeimperatur des Waſſers. 
Anı langſamſten bildet fid) der Embryo bei denjenigen aus, die im Herbſt 

und Winter Inichen: der Lachsembryo braucht Dazu (bei uns im Norden 
wenigftens) 4--6 Monate; Dagegen ſchlüpfen die Zungen der. Frübjahres 

amd Sommerfiſche in einigen Tagen oder Wochen aus. Man hört häufig 

von Laien die Meinung äußern, als ob die Einwirkung der Senne zum 

Ausbrüten erforderlich. fei. Dies ift dahin zu berichtigen, daß die Eier 

- jeder Fiſchart zu ihrer Entwidelung einer beftinmten Wafjertemperatur 
bedürfen. Nicht nur ift eine ſtarke Erwärmung des Waſſers häufig ſehr 

fepädfich, fondern die Entwidelung geht aud im Dunfeln fo gut, wie bei 
Tageshelle von ftatten. 

Das nengeborene Fiſchchen iſt Änßerft unbehülflich und vermag ſich 

faun von der Stelle zu rühren, denn ihm hängt am Bauche ein unförms 

licher Sad, der ſ. % Dotterfad an. Aus diefem zicht es anfänglich feine 

ganze Nahrung und erft wenn der Zuhalt des Sackes verzehrt iſt, ver— 
ſchwindet derſelbe Durch Neforptiön; dann vermag das Thierchen umher— 

zuſchwimmen und macht Jagd anf mifrosfopifce Organismen, deren afle 
Gewäffer eine Menge enthalten. Das Lachsjunge verbfeibt gegen zwei 
Jahre in demfelben Gewäſſer umd zieht Damm — etwa zu Ende des 
Winters — zum erſten Male ind Meer, wo es bis zum Sommer, vielleicht 

auch länger lebt und bei reichlicherer Nahrung als im ſüßen Waſſer raſch 

herauwächſt. Sur dritten oder vierten Jahre wird der Lachs, gleich den 

“meiften anderen Fiſchen, fortpflanzungsfähig; die Münden werden cs 
wohl auch früher und mau hat an in Teihen erzogenen Exemplaren beob— 
adtet, daß fie ſchon im Alter von zwei Jahren reife Milch geben. Bon 
der Zeit der Pubertät an aber wachſen die Weibchen ſtärker und übertreffen 

ſtets die Männchen an Größe. 
Es ift eine, wie es ſcheint, jeht erwiefene Thatſache, daß die Lachſe 

aus dem Meere it denfelben Fluß zurückkehren, wo fie geboren find. 
Baer hat zwar Die Unzuverläffigkeit angeblicher, in / der Bretagne im vorigen 
Jahrhundert angeftellter Verſuche, nach welden bezeichnete Lachſe mehre 

Jahre hintereinander wiedergefangen fein ſollten, dargethan. Aber wenn 
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wir auch andere ähnliche, aus Schottland berichtete Beobachtungen unbe 

rückſichtigt laffen, fo ſprechen wohl die Erfolge der heutigen Fiſchzucht in 

Scotland und namentlich in Norwegen, von denen wir fpäter zu ſprechen 

haben werden, zu deutlich für jene Thatſache, als daß fie noch Tänger in 
Zweifel‘ gezogen werden dürfte"). " Daß nicht alle Individuen wiederfehren, 
vielleicht auch nicht einmal die meiften, daß, Umftände genug eintreten 
Fönnen, die fie daran verhinderten: wer wollte dies beftreiten? Die Rückkehr 

in die Flüſſe beginnt etwa im Mai, am ſtärkſten ift in der Düna der Zug 
im Juli und Auguſt. Und fo ungeſtüm find fie in Ihrem Streben, die 
oberen Flußgebiete zu erreichen, daß fie Netze, Wehren, Dämme, ja felbft 
Waſſerfaͤlle zu überfpringen ſuchen. Bei MHeineren Fällen von 6—8 Zuß 

Höhe gelingt ihnen dies auch. Sie. find aber Fühn genug, es fogar bei fo 
Hohen Fällen wie derjenige der Narowa zu verſuchen; aber freilich, mühen 
fie Ay dort vergeblich ab und fallen den Fiſchern dabei anfeim. SDiefe 
beobachten, ‚anf Gerüften ſtehend, welche unmittelbar vor dem Falle von 
der dortigen Brüde aus errichtet find, die fpringenden Lachſe und willen 
fie geicpieft im Sprunge zu harpuniren. Nach Baer's Anficht ift es nicht 

ein dunkler Trieb, der fie zum Anfteigen gegen den Strom zwingt, fondern 
das Bedürfniß, Waſſer möglichtt raſch durch ihre Kiemen ſtrömen zu laffen, 
ein Bedürfniß, das ſich fteigert, je näher die Laichzeit heranrückt. Wie 
dem auch fei, Toviel iehrt die Beobachtung, daß der Lachs ſich in den 
reißendften Stromſchnellen gefällt und. eine befondere Genugthuung darin‘ 
zu finden ſcheint, Hinderniffe, die ſich feinem Steigen entgegenftellen, zu 
befiegen. "Darauf gründet fid) aud) die Fangmethode deffelben in Wehren. 

Ungeachtet diefer Vorliebe für raſch ftrömendes Wafler ift der Lachs dod) 
auch im Stande in Seen zu leben und ſich in den Zuflüffen derfelben fort- 

zupflanzen. Im Jahre 1852 wurde von der Commiſſton zur Unterſuchung 

der Peipusfiicherei der Verſuch gemacht, Lachſe (Cachsforellen) in den 
Beipusfee zu verfegen: amd dieſer Verſuch iſt volfkändig geglüdt. Während 
es zuvor als Äußerfte Seltenheit galt, wenn ein Lachs im Peipus gefangen 

wurde, fo find nad) 1852 ziemlich viele an verſchiedenen Punkten des 
Sees gefangen und unter ihnen auch junge Individuen. Sogar in den 

Wirzjerv find Lachſe durch den Embach gelangt. Eine folde Bevöllerung 
von Gewäfjern mit Lachjen wird aber ſtets duch natürliche Verhältniſſe 
befepränft- fein. Ein Fluß mit teägem Laufe, der viele Zuflüffe aus Mooren 

*) Auch) der Häring und Stömling kehten an ihre Brätepläge zuräct, um zu laichen, 
und es it ſehr wahrfcheinlich baf auch andere diſche biefe Gewohnheit haben. 
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hat, wie z. B. die kuriſche Aa, wo nur felten Zachfe vorfummen, wird nie 
zu einem lachsreichen gemacht werden können. In die Ewſt feigt der Lachs 

. aus der Düna nur foweit fie einen fteinigen oder grandigen Grund hat; 
bei Lubahn, wo das Flußbett fumpfig ift, fommt er gar wicht vor. In 
Schweden hat man aus einem Fluß, den Indalself, dur, Hineinfeitung 
des Waſſers von einem (vielleicht im Torfe gelegenen) See die Lachſe ver 

trieben. Iſt aber das Waſſer ar und hat hinreichende Strömung, fo 

gelingt es verſchiedene Lachsarten ſelbſt in Teichen aufzuerziehen, wovon 
uns der Gutöbefiger Wrafffi im Waldaigebirge den Beweis geliefert hat‘). 

Je Heiner "aber das Gewäfler, deſto Meiner der Fiſch: das ift allgemeine 
Regel und gilt auch für den auf füßes Waller befepräntten Lachs. Selbſt 

in dem großen Ladogafee, in welchen er fehr häufig ift und aus dem er 
nie ins Meer gelangt, wird er nicht fo groß als der Meerlachs. Uebrigens 
anterfrheidet er ſich auch anderweitig von dieſem und wird als eine befondere 
Het angefehen. Wie groß aber der Einfluß der Beſtandtheile und fonftigen 

Beſchaffenheit des Wafjers auf das äußere Anfehen ebenfowohl, als auf das 

Inunere des Körpers der Fiſche ift, fehen wir in unzähligen Fällen beftätigt. 
Sept man einen Fiſch aus. den Fluß in einen Teich, fo wird feine Farbe 
dunkler; bringt man ihn umgefehrt aus einem ſchlammigen Teiche, wo fein 
Fleiſch einen Modergeſchmack hat, in Flußwaſſer, fo verliert ſich dieſer 
Geſchmack in einigen Tagen. In reinem Quellwaſſer ift die Forelle heller 

gefärbt als in ſolchem, das über Torfgrund fließt; in dem einen Bache ift 
ihr Fleiſch weiß, in dem andern röthlich. So wird aud das Fleiſch des 

Meerlachſes, je länger ex im Fluſſe verweilt, defto blaffer, magerer und 
unſchmackhafter, befonders nad) den Laichen; feine Körperfarbe wird grünlic) 
mit braunrothen Fleden. In dieſem Zuftande, wo mar ihn Kupferlachs 
nennt, geht er zu Ende des Winters dein Meere zu, wo er ſich gleichſam 
verjüngt: der Silberglanz an den Seiten fehrt wieder, die grünliche Farbe 

verſchwindet, die brauurothen Flecken verwandeln fid in ſchwarze, das Fleiſch 

*) Gin Herr v. Oppenfeld auf Reinfelb in Pommern maſtet breijährige Lachfe, Forellen 
und Maränen. in Vans, die mit Queftwaffer gefpeift werben. Gr wirft ihnen junge 
Süeipen, Schfeien, Brachfen und Plögen vor, umd trägt Sorge, daß keine Raubfife mit 
hineintonnnen uferbem füttert er fie mit Malgfeimen, Blut, Regentwüitmern, Bleifchabfällen 
u. dgl. Durch eine derartige reicliche Bütterung erreicht er in einem Jahre eine Ge- 
wichtegunahme ber Bifche, zu welcher fie im freien Zuflande 4—5 Jahre brauchen. (Mitt. 
d. £ fr. Ökonom. Gef. in St. Petersburg, 1861, Heft VI, S. 405—407. Dafelbft findet 
ſich auch eine Anleitung zur fünftlichen diſchzucht von Dr. Stepfau): 
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röthet fi wieder und nach einigen Monaten fehrt er, bedeutend gewachlen, 

in den Fluß zurück. 

Seine Lieblingsfpeife, Die Häringe, zeigen noch größere Formverändes 
ungen nach“ Aufenthalt, - Jahreszeit und Alter. In der Oſtſee haben fie 
größere Köpfe und ‚größere Augen als im Ocean und werden daher als 
Strömlinge von jenen unterfchieden. Wie verfchieden ihr Geſchmack, ift 

befannt. Auch die Strömlinge ändern wieder mannichjaltig in der Oſt- 

fee ab: An der Euriichen Küfte haben die liviſchen Fiſcher des Gutes Don- 

dangen nicht weniger als neun verfchiedene Bezeichnungen für die zu vers 

ſchiedener Zeit erſcheinenden Strömlinge). Ein lettiſcher Fiſcher in Kurs 

land unterſchied nach Kawall fünf Abarten zum Theil nad) der Größe, 

zum Theil aber auch nach verſchiedenem Ausſehen. Naturhiſtoriſch find 
dieſe vermeintlichen Abarten nicht unterfucht, allein es ift wahrſcheinlich, daß 
diefelben nicht bloße Altersverſchiedenheiten find, da man wenigftens bein 

Häringe mehrere conftante Formen wiljenfchaftlich feftgeftellt, die gewiſſen 
Dertlicpkeiten eigenthümlic, find. Gleich den Häringen laicht ein Theil der 
Strömlinge im Frühjahr, ein anderer im Herbft. Sie haben es mit jenen 

wie mit allen Filchen gemein, daß fie zur Laichzeit am fetteften und wohl 
ſchmecendſten find. Zu diefer Zeit verfammeln ſie ſich in großen Schaaren 

und ſuchen Stellen von 1—2 Faden Tiefe auf, wo der Boden’ aus Sand 
oder Steinen befteht oder mit Meereöpflanzen bewachſen ift. Aber auch 
außer der Laichzeit eben fie gefellig und ziehen, um Nahrung zu ſuchen, 
hin und her. Diefe befteht aus Laich und allerlei Kleinen Meeresthieren, 

wie Garnelen, Affeln u. [-w. Die Strömlinge lieben Faltes Waller und 
finden fid) Daher im Bottniſchen Meerbufen häufiger als im Finniſchen, 

und in Diefem Ießteren im Ganzen zahlreicher als an den Küften Preußens. 
Daß ihre Häufigkeit übrigens an demjelben Drte in verſchiedenen Jahren 

fehr verſchieden fein kann, ergiebt fi ſchon aus den oben erwähnten 
‚Gründen, Im Zahre 1831, als in Eftland faft gar feine Strömfinge er- 
ſchienen, war der. Fang bei der.Zufel Rügen fo reich, wie er feit Mens 

ſchengedenken nicht gewefen: mit einen Zuge wurden joviel Fiſche ans Ufer 

gebracht, daß vier Tage zur Entleerung des Netzes, das die gunze- Zeit 
im Waffer blieb, nöthig waren. Ju der Bucht won Pernau hatte man 
vor einigen Jahren einen nod)’ergiebigeren Fang, und ähnliche Fälle find 
an verichiedenen Punkten unferer Küſte auch in neuerer Zeit vorgefommen. 

Ebenfo erfährt man auch von einzelnen reihen Zügen anderer Fifcharte. 

*) 1. Paflor 9. Kamwall im „Inlande* 1857, Ar. 46. 
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3. B. Fiſcher erzählt in feiner Naturgeſchichte von Livland, daß zu Ende 
Auguft 1789 ein. ftarfer NW.-Wind, der einige Tage anhielt, eine fo. uns 

gewöhniche Menge Lachſe in die Dina getrieben, daf ein Paar Wochen 

hindurch einige taͤuſend Lachfe auf den Markt gebracht wurden. Fiſcher ſah 
ſelbſt 47 große Lachſe und 2 Taimchen mit einem Neb ausziehen. Ueber 
einen noch reicheren Faug berichten die Rigaſchen Stadtblätter von 1810: 
am Wibersholm 5 Werft oberhalb Niga war am 10. Jannar ein 300 Faden 
lauges, 3 Faden breites Ne in eine Eisöffnung geworfen worden; als 
die Fiſcher daffelbe am Abend herausziehen wollten, befanden ſich foviel 
Brachſen, uebſt einigen Wenngallen, in dem 5 Faden fangen ade des 

Nebes, daß fie ihn nicht aufs Eis herausbringen kouuten. Sie ſchöpften 
vier Tage: lang, bis fie erſt den Sad nor) voll Fiſchen aus dem Waſſer 

befamen. — Solche Fülle waren aber vor alters ebenſo wie jetzt felten und 
finden ihre Erklärung in einen bejonders günftigen Zufanmentreffen von 
matüxlichen Bedingungen, welche die einninlige, msnahmsweife zohlreiche 
Vermehrung begünſtigten). Zur Regel kann eine fo ftarfe Vermehrung 

nie werden. Abgeſehen von den Zerftörungen, welchen Gier und Brut bei 

gewöhnlichen Umſtänden nicht zu entgehen vermögen, hängt die Menge der 
Fiſche in einem Gewäſſer ganz von der in demſelben vorhandenen Nahrung 

a6. Ueberläßt man in einem von Naubthieren freigehaftenen Karpfenteiche 
die Fiſche ihrer eigenen Vermehrung, fo entwicelt ſich zwar eine große Anz 

zahl junger Karpfen, aber aus Mangel an Nahrung Fönnen diefelben nicht 
heranwachſen. Sept man mm einige Hechte ein, welche den Ueberſchuß 

der Brut verzehren, fo nehmen die übrigbleibenden vafıh an Größe zu. 

Diefer Vorgang im Keinen fehrt uns, was in größeren Gewäfjern geſchieht. 
In ihnen finden ſich immer Fiſche verſchiedener Art, welche fid) theils von 
Raub, teils nicht von Raub währen. Beiden jtellt der Menſch mit aller 
erdenfficyen Liſt nach: jo groß iſt aber die Fortpflanzungsfähigkeit der Fiſche, 

daß gewöhnlich ebenſoviel wieder heranwächſt, als das Gewäſſer ernähren” 

kann. Nur der Vorrath nährender Stoffe kann ſich nicht im Verhältniß 

zur Fruchtbarkeit der Fiſche ſteigern. Dies ſcheint der Hauptgrund zu fein, 
weshalb Die eine Art Die andere, welche mit ihr gleiche Nahrung hat, in 

ihren Menge bejehränft. Vermindert fid) irgend eine Fiſchart, fei es durd) 
eine Ueberzahl von Raubfiichen, fei es durch übermäßigen Fang, fo vermehrt 

fi) zum Gxfaß meiſt eine mudere Art. So Haben fi im Peipus die Gtinte 
>) &in weicher Brachfenfang fol vor Jahren beim „Rummel“ baburch Beonapt wor 

den fein, doß Dafelöt eine Steufe mit Getreide verfunten. 
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"bedeutend zahlreicher eingefunden, feitdem die Brachſen daſelbſt größtentheils 

ausgerottet find. Folglich kann man jagen, daß die verſchiedenen Fiſcharten 
dazu da find, um in großen Waſſerbehältern immer die gleiche Maffe an 
Fiſch überhaupt zu erhalten, ſolauge ibm nicht durch eine Verlegung der 
natürlichen Ordnung die Pahrung entzegen oder der Weg zu den Laich⸗ 
plägen verſperrt wird. 

Wir haben gejehen, dag die Nahrung der nicht auf Ranb ansgehens 

den Fiſche ſehr mannichfaltig it. Ihrerſeits (eben-Die niederen Thiere, auf 

welche jene größtentheils angewieien find, auch von lebenden oder todten, 

zum Theil ſchon zerfegten und aufgelöften Thieren und Pflanzen. Die 

Waſſerpflauzen ſelbſt, obwohl fie auch auf vein fandigem Grunde angetroffen 

werden, wachſen doch in bei weiten größerer Menge da, wo der Boden 
ang verweften Pflanzenftoffen beſteht. Somit hat zuletzt alle Fiſchnahrung 
ihren Urſprung aus organifchen Theilchen, die durch fließendes Waſſer in 
die verſchiedenen Waſſerbecken gebracht wird, und man kann fagen, die 
Waſſerbecken find Felder, welche gedüngt werden zufolge des Geſetzes der 
Anziehungskraft des Waſſers, Felder, welche eine Ernte au Fiſchen liefern, 

die nicht nur der Menge jenes Düngers entjprieht, fondern bei der Fruchts 

barkeit der Fiſche jogar ein Ucbermaß. Hiedurch ſcheint aud) die Frage ge⸗ 
löſt, warum wenig eultivirte Linder fiſchreicher find, als mehr cultivirte; 
denn der Aderbau entzieht den Gewäſſern ſoviel als möglich den Dünger, 
d. h. die Meberrefte des organiſchen Lebens. Außerdem verwandelt er 

Wälder und Wüfteneien in Felder und entzieht dadurch den Gewäflern 
einestheils eine Menge orgauiſcher Subſtanz, welche ihnen fonft durch 
laugſames Faulen hineinfalender Bäume u. ſ. w. zu gute kam; anderens 

teils werden die zahlreichen, an waldigen Ufern baufenden Juſecten, die 
mit ihren Larven von den Fifchen verzehrt werden, durch Abholzen derjelben 

vertrieben. Auch andere mit der jortjchreitenden Cultur Hand in Hand 

gehende Veränderungen in dem Zuſtande der Gewäfler tragen zur Beſchräu— 
fung des organiſchen Lebens in denſelben bei. So die Mühlendämme, 

welche viele orgauiſche Stoffe zurückhalten und die Fiſche von ihren Laich— 

pfägen abhalten. So verfhiedene Fabriken, aus denen ſchädliche Stoffe 
ins Waller abflichen. So much Wafferbauten, die zur Regulicung eines 
Flußbettes ausgeführt werden. Wed) erzählt, dab vor Gindämmung der 
Oderbrüche dajelbit ſoviel Rothaugen gelangen wurden, daß man die 
Schweine mit ihnen mäftete; ſpäter habe fih dies von felbft verboten. 

Aus Diefen Venerfungen gebt hervor, daß wo eine Fiſchabnahme ber 
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merklich wird, der Grund nicht immer eine übertrieben ausgeübte Fiſcherei x 
zu fein braucht. Bei der Ermittelung der Urſachen einer foldhen Abnahme 

ift es Daher unerläßlich alle Umftände zu berückfichtigen. Je fleiner ein 

Waſſerbecken ift, defto ſchädlicher wirft natürlich ein ftarfer Fiſchfang, je - 

größer es ift, um fo weniger ift ein „Ausfiſchen“ deffelben zu befürchten. 

Wenn mar aus dem alten Geſetze Riga’s, den Dienftboten nicht mehr als 
zwei Mal wöchentlich Lachs zu eſſen zu geben, auf eine damalige enorme 
Menge diefes Fiſches ſchließt, jo vergißt man dabei, daß in jenen Zeiten 
die Handelöbeziehungen und die Bevölferung der Stadt ſehr gering waren 

und daß, wenn auch nur ebenfoviel Lachs gefangen wiirde als jet, ein 

Ueberfluß vorhanden fein mußte, da er an Ort und Stelle confumirt wurde. 

Daß eine Verminderung des Lachſes dennoch ftattfindet, mır in geringerem 

Grade als gewöhnlich angenommen wird, witerliegt feinem Zweifel. Die 
älteſten geſchichtlichen Nachrichten laſſen erfennen, daß die Oſtſee in der 

Borzeit einen weit größeren-Fifchreichthum beſeſſen hat; namentlich iſt dies 

an den Ufern des füdlichen Schwedens, Pommerns und Preußens ere 

wiefen. Als ein faft abgefchloffenes Becken hat fie ungeachtet ihrer Größe 
ſich den Ginflüffen der fleigenden Cultur nicht entziehen können. Was den 
Steömlinig betrifft, fo Hat Baer eine ſtetige Abnahme deffelben nicht feft- 
ftellen können. Man hat als Beweis einer ſolchen die zunehmende Ein— 
fuhr des Härings angeführt; allein aus ſtatiſtiſchen Quellen ergiebt ſich 

nur, daß in Narwa allerdings diefe Einfuhr feit 1824 um das Fünffache 
geftiegen ift, in den übrigen baltifchen Häfen dieſelbe aber eine fehr vers 

änderfiche gewejen. Auch der Preis der Strömliuge fol im Vergleich zum 
Roggenpreife feit 75 Jahren nicht geftiegen fein; und da man annehmen 
muß, daß jept die Nachfrage größer geworben, fo felgt darans fogar, daß 

gegenwärtig er Strömlinge gefangen, werden, nicht etwa weil mehr vor- 
handen, fondern weil mehr Arbeit auf den Fiſchfang verivendet wird. Nach» 

weisfich Hat mur an der Narowamindung eine ftetige und fehr merkliche 

Abnahme dieſes Fiſches ſtattgefunden, daher auch die dortige vergrößerte 
Hãtingseinfuhr. Baer Hält es für wahrſcheinlich, daß hieran eine Nivenu- 
erhöhung des Peipus umd die dadurch bedingten Veränderungen an der 

Flußmündung Schuld feien, indem die größere Menge fügen Waſſers, wel- 
ches ſich in der Richtung nad) NW. ins Meer ergießt, den Strömfing von 
feinen Laihplägen vertreibt. z 

Wie fehr Übrigens auch Meeresbezirke durch befondere Anläffe fiſchatm 
werden Fönnen, zeigt folgendes Beifpiel. In den Scheeren von Bohuslän, 
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im N. von Gothenburg bis zur noriwegifchen Grenze, wo im XVII. Jahr- 

hundert ein reicher Häriugsfang geweſen, verlor’ ſich der Fiſch aus unbe⸗ 

kannten Gründen. In der Mitte des vorigen Jahrhunderts aber fanden 
ſich wieder fo viele Häringe ein, daß die dortige ſchwache Bevölkerung dies 

fen Reichthum nicht völlig auszubeuten vermochte. . Die Regierung veran⸗ 
faßte daher Einwanderungen, in Folge deren. der Fang ſich jo verftärkte, 

daß außer dem großen Verbrauch im Innern des Landes mehr als 400,000 

Tonnen exportirt wurden. Da der Preis durch die ſtarke Production 
fanf, richtete man Thranftedereien ein, deren Zahl ſich bald auf 1800 bes 

tief. Da bemerfte man aber nad) einiger Zeit, daB an Stellen, wo die 

Ueberrefte der ausgefochten Häringe ins Meer geworfen waren, fein Häring 
mehr zum Laichen erſchien. * Troß allen Verboten hörte man nicht mit dier 
ſem nachtheiligen Verfahren auf, bis ſich zu Ausgange des XVII. Jahr- 

hunderts der Fang jo fehr verringert hatte, daß die Regierung 1808 für 

die Ueberfiedehung der verarmten Bevölferung von Bohuslän anderswohin 

. Sorge tragen mußte. Im Jahre 1817 bemerkte nun einer der wenigen 

dort zurücgebliebenen Fiſcher eine geringe Menge Heiner Häringe am Ufer 
und begann fle einzufangen. Sein Beifpiel fand Nachahmung und der 
Fang wurde allmälig bedeutender. Die Sicher hielten diefen jungen Hä— 
ing für eine beſondete Art und ließen ſich von diefer Anficht, ungeachtet 

der Bemühungen der Regierung, welche den Naturforfeper Nilſſon wieder 
holt dahin abfandte, nicht wieder abbringen; denn fie fürchteten Das Ver— 
bot ihrer engmafchigen Nee Man fegte ſpäter Prämien auf weitmaſchige 
Nege und dies hatte fo guten Erfolg, daß der Fang ſich immer mehr vers 
Beffeste, bis endlich Die Musfepung.von Prämien überflüffig wurde”). 

In Rändern mit ſtarker Bevölkerung, die den Fiſchfang faſt unbeſchränkt 
ausüben durfte, hat ſich diefer bereits feit lange auf ein Minimum reducirt. 

In Schottland hat kaum die Hälfte der Ströme, die früher reich an Lachſen 
gewefen, ſolche mehr aufzuweiſen. Die Befiger von Radjsfifchereien mußten 

ſich mit immer geringeren Pachtſummen begnügen, ja fanden zufeßt Feine 
Pächter mehr. In dem Flüßchen Tay brachte der Lachsfang dem Lord 
Grey noch 1830 jährlich 4000.Pfd, Sterl. ein; im Jahre 1853 dagegen 
nur 2000 Pd. Auch in Norwegen haben die vormals überreichen Lachs» 

fiſchereien fo bedentend abgenommen, daß fie jetzt kaum Y, von dem Er 
trage abwerfen, den fie vor 35—4O Jahren gegeben haben, und der Zeits 

*) Die game Darfielung von Geite 200 bis hicher nach Barı, Hacısaonanis. 
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punft ihrer völligen Erſchöpfung nicht fern wäre, hätte man nicht wirkſame 
Vorlehrungen gegen das herrſchende Ausrottungsſyſtem getroffen. 

Blicken. wir auf Fraukreich, jo zeigt ſich die Verödnng der dortigen 
Flüſſe auffallender, als vielleicht irgendwo fonft, mit Ausnahme etwa von 
Italien, das faſt ganz fiſchleer genannt werden kann. Di die Fiſchereien 
in Frankreich meiſt Staatseigenthum ſind und verpachtet werden, fo geben 
die Archive intereſſante Data über die Tragweite des. Uebels. In der Bres 

‚ tagne 3. B. waren vor 1789 die Lachöfifhereien für 200,000 Francs ver⸗ 

pachtet, während 1859 jünmtliche Fiſchereien Frankreichs nur 594,953 Fr. 
Pacht eintrugen,. eine Summe, die bei dem gefunfenen Geldwerthe auf 
wenig mehr zu veranfhlagen ift als die erſtgenanute. Vergleicht man die 

Einfünfte von einzelnen Stüffen, fo ergeben ſich fehr beträchtliche Unter» 

fhiede in der Höhe derfelben, obgleich die natürlichen Bedingungen in den 

vergfichenen Flüſſen fo ziemlich diejelben find. Hieraus läßt fich ſchließen, 
daß die Urfachen dieſer Ungleichheit nur in Vernachläſſigung aller Scho— 
nungsrückſichten zu juchen find, 

Es fehlt für Rußland an hiſtoriſchen und ſtatiſtiſchen Daten, um ähn— 

liche Vergleiche anzuſtellen. Nichtsdeſtoweniger iſt es eine leider uur zu 

wohl erwieſene Thatſache, daß die Fiſchereien in den Hauptſtrömen, wie 
namentlich in der Wolga*), und in den Binnenſeen, wie im Peipus, ſehr 

im Abnehmen begriffen find. Was den Tepteren betrifft, fo machten noch 

vor 70 Jahren feine Brachſen die Hauptuahrung der Eften ans. Zu Ende 

des vorigen und Anfang dieſes Jahrhunderts wurden große Brachfen noch 
in ſolcher Menge gefangen, ‚daß man ftellenweife nur ihre Zungen, die von 
Feinſchmeckern fehr geihägt werden, zubereitete, den Fiſch ſelbſt aber deit 

Dienern überließ. Auf den Peipusfee fommen wir weiter unten näher zu 
fprechen, wie wir denn überhaupt int folgenden Abſchnitt die durch über— 
triebenen Fiſchfang verurſachte Abnahme des Fiſchreichthums näher ins Auge 

faffen werden. . 
: e 

18 

Fifherei an der Küfte, in den Slüffen und in den 

Landſeen der Oftfeeprovinzen 

Das wichtigfte Fanggeräth für jedes größere Gewäfler ift das Zug— 
netz Es beſteht aus drei Theilen: einem Sad imd zwei Flügeln. Er- 

*) Ueber Baer’s Unterfuhungen am Gaspifee und in der Wolga ift ein umfaſſender 
Bericht erfchienen, ber mir Telber bisher nicht zugänglich. geweſen. 
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fterer hat diejenige Form, welche fein Name andentet und engere Mafchen 

als die Flügel, in welchen diefelben, je weiter vom Sad entjernt deito 

woeitläufiger werden. Die Flügel find Netzſtreifen von ungfeicher Länge, 

welche mit dem Sad zufammenhängen und dazu dienen, eine gewiffe Stelle 
des zu befiſchenden Gewäſſers einzufchließen und die vorhandenen Fiſche in 
den Sad zu treiben. Beim Gebrauch des Neges wird der Fürzere Flügel 
zuerſt ausgeworfen, darauf der Sad, zufegt der längere Flügel und diefer, 

nachdem er einen Kreis beichrieben, zuerft wieder ausgezogen. Oft baben 
die Fiſcher ein Anfagftüc zu dieſem Flügel in Referve, um nad) Ermeſſen 

der Unnftände denfelben verlängern zu können. Die Dimenfionen des Zuge 
meßes und die Mafchenweite find ſehr verſchieden, je nad) der Größe des 
Gewäſſers umd der Fiſchart, für welche e8 angewendet werden foll. Die 
größeren Zugnege werden Wadden genannt und find,über 100 Faden lang. 

Das Sepuep it ein einfacher Nepftreifen ohne Sad und hat deri 
Zwei, im Waſſer ausgefpannt die ſtreichenden Fiſche an ihren Siemens 

deckeln zu fangen. Es wird daher gewöhnlich mittelft Pflöden und Steinen 

oder Ankern am Grunde bejeftig. Sind die Enden.des Netzes an Böten 

befeftigt, die mit deinſelben im Waller treiben, ſo nemt man es Laufnetz. 
Beiderlei Neparten werden bei der Meeresfiſcherei angewendet. Die 

Wadden dienen in der Nähe der Flußmündungen zum Lachsfang, die Sehr 

nege für Strömlinge und Butten. Erſtere ziehen an der Oberfläche des 
Waſſers, daher das Neh nur ehwa 1%, Faden breit zu fein braucht; das 
Buttenneß Dagegen muß bis auf den Grund reichen. Die Fangmethoden 

an der Oftfeefüfte find übrigens fehr verfchieden, auch für eine und dies 

felbe Fiſchart. Dies beruht nicht nur auf natürlichen localen Verhättniffen 
ſondern · auch auf den Gewohnheiten derjenigen Nationen, durch welche die 

Fangmethoden eingeführt find, namentlich der Eften, Deutſchen, Schweden 
und Ruſſen. Der Steömlingsfang verdient befondere Aufmerkfamfeit, da 
diefer Fiſch mit dem Killoſtrömling das wichtigfte Fiſchnahrungsmittel für 

Eſtland und Livland bildet. Er wird auf der öſtlichen Hälfte des Norde 

ufers von Eftland, wo diefes bekanntlich ſehr hoch iſt, in der Weile ber 
trieben, dag Wächter auf den höchſten Uferftellen ansgeftellt find, welche 

die Züge der ſich dem Ufer nähernden Fiſche beobachten und den Fiſchern 
in ihren Böten Zeichen geben, wo fie die Netze auszuwerfen haben. An 
dem weſtlichen, minder hohen Ufer werden Dagegen Böte ausgeſchickt, welche 

die Züge auffuchen und den anderen Böten Zeichen geben, wie fie zu fahren 
haben, um die Züge einzufpliegen. Auf der Inſel Dagoe thun fih mehr 
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rere Fiſcherfamilien zufammen, binden ihre Geßnepe au einander, ſodaß 
deren Ränge mehrere Werft beträgt and laſſen fie frei im Waſſer ſchwimmen. 
Die ſchwediſchen Anfiedier am nordweſtlichen Ende von Eſtland fiſchen ger 

wöhnlich mit Zugnegen von 10--90'Faben Länge und gebrauchen dabei 
10—12 Menfhen, von denen jeder feine beftimmte Verrichtung hat. Die 
Ruſſen wiederum, welche in den Buchten von Reval und Baltiſchport die 
Fiſchereien gepachtet haben, ſiſchen mit eben fo großen Zugneßen, aber nur 

ihrer vier arbeiten zur Zeit mit ihnen, indem fie der Reihe nach mit den 

Verrichtungen abwechſeln. Zum Ausgiehen der Nepe gebrauchen fie Winden, 

welche auf zwei Meinen Böten angebracht find. Außerdem werden längs 

dem Ufer von Narwa bis Riga und wohl ebenfo am ganzen kuriſchen Ufer 
die Steömlinge im Frůhjahr und Herbſt mit Setznetzen gefangen. Die 
ruſſiſchen Fiſcher übertreffen alle anderen an Geſchicklichleit und verdräugen 

namentlich die Eſten immer mehr, ‘obwohl von ihnen z. B. in Baltiſchport 
eine höhere Pacht gefordert wird als von Einheimiſchen. Sie kommen 
jährlich mit ihren Meinen Böten und einem Vorrath neuer Nege durch den 
finniſchen Meerbuſen nad) den verfchiedenen Küftenorten und fehren im Winter 
zu Lande in ihre Heimath nach Oftafchfow zurück, mit Ausnahme einiger 

wenigen, welche zur Bewachung der Zifchereigeräthe zurückbleiben. Durch 
fie hat an diefen Küften das Zugneg mit engmaſchigem Sad (u 3—4 Mar 
ſchen auf einen Quadratzoll) Eingang gefunden, obwohl e8 für die Meeres, 
fiſcherei ganz überflüffig ift die Mafchen fo eng zu machen. Ob durch 

diefe Beichaffenheit des Netzes viel Schaden angerichtet wird, darüber fpricht 
fid) Baer, dem wir hier folgen, nicht entſchieden aus, fondern meint, ehe 
man hierüber ein ficheres Urtheif fällen könnte, müßte man zu verſchiedenen 
Jahreszeiten den Fang mit ſolchen Negen beobachten. Duichaus verwerflich 
ſei aber die Anwendung der Heinen engmaſchigen Netzart der Ruſſen, welche 
Mutnik heißt, für den Buttenfang, da mit derſelben geradezu Brut ges 
fangen werde. Die Butte hält fid) immer in der Nähe ihres Geburts 
ortes auf; der durch Diefe Fangweiſe angerichtete Schaden beſchränkt ſich 
demnach auf die Dertlichfeit, wo fie betrieben wird. 

Diefe wenigen Bemerkungen über die eigentliche Meeresfiicherei mögen 

genügen, indem im offenen Meere von einer wirklichen, durch Fiſchen mit 

zerftörenden Fangmitteln oder durch zu flarkes Wegfangen der Laichfifche 

verurſachten Verminderung der Fiſche in der Oftfee nicht füglich die Rede 

fein kann oder doch eine folche noch nicht conftatirt-ift, Die natürlichen 

Urſachen der Schwankungen in dem Ertrage in verſchiedenen Jahren Haben 



Unfere Fiſchereien und die Mittel zu ihrer Verbeſſerung. 207 

wir bereitS Fennen gelernt. Weit tiefer eingreifend in den, Zuftand des 
Fiſchereiweſens ift das Verfahren an der Mündung der Flüffe: hier 
kommt alles darauf an, daß eine genügende Anzahl Laichfiſche in den Fluß 
eintrete und daß fiberhaupt der Durchgang nie gänzlid) geiperrt werde, 

. Dies fordert die Natur und es läge im wohlverſtandenen Intereſſe der 
- Bifcper ſelbſt, die Fortpflanzung derjenigen Geſchöpfe, von welchen ihre Eyir 
ſtenz abhängt, zu befördern: was aber geſchieht ſtatt deſſen? Engherzig 

nur auf den augenblicklichen Vortheil bedacht, ſchliehen fie durch Nepe oder 

Behren die Mündungen foviel fie nur irgend vermögen ; ſogar das ſchmale 
Fahrwaſſer der ſchiffbaren Flüſſe ſuchen fie bei Nacht zu werfperren; Zuge 
nege werden ohne Unterlaß ausgeworfen und bevor noch das eine heraus: 

‚gezogen, wird ſchon das andere hineingefaffen. An der Mündung der 
Düna haben die Bauern des Krongutes Magnushof die Berechtigung, mit 
ſechs Wadden und außerdem mit foviel anderen Nepen als ihnen beliebt 
zu ſiſchen. Durd) Verbindung mehrer Setzuetze miteinander, durch Aufftellen 
derfelben in mehren Reihen hinter einander, ift es ihnen ein Leichtes, bei 

ruhigen Wetter und nicht zur hohen Waſſerſtande den legten Lachs wegzue 
fangen. Aus einem vor’ wenig Zähren geſchehenen Vorfall erhellt, in wels 

. dem Maßftabe diefe Ausbeutung betrieben wird. Das Rigaſche Fiſcheramt, 
welches fid) durch die beftändigen Uebergriffe jener Bauern in feinem Exr« 
werbe geſchmaͤlert fah, pfändete in einer Nacht im Auguſt 25 Nepe, ein 

‚Jedes von etwa 30 Faden Länge und 4-5 Faden Breite, die mit eifernen 
Anfern verjenft waren; und einige Nächte darauf wiederum 17 folder 
Nepe. Diefe 42 Nege gehörten blos 18 Bauerwirthen. 

Außer dem Gute Magnushoj haben noch verfhiedene Güter Fiſcherei- 
berechtigung in der Nähe der Dünamündung und alle Uferbewohner fiſchen 
bis Riga und weiter hinauf mit allen möglichen Nepen und bisher faft 

ohne alle Ueberwachung. 

Das Rigaſche Fiſcheramt hat feit alters das Recht, „vom Rummel 
(einer Stromſchnelle bei Klein-Jungfernhof, etwa & Werft oberhalb Riga) 

Dis zum falzigen Waſſer mit Laufnegen“ zu fen. Es hatte früher ſechs 
Wadden; aber durch die Berfandung des Flußbettes find die alten „Rohmen“ 
oder Zugftellen unbrauchbar geworden und der Ertrag Hat ſich vurch das 
immer mehr vervollfommmete Fangiyftem an der Mündung fo verringert, 
daß das Fifcheramt jet nur noch mit zwei Wadden fiſchen kann. Diefe 
werden zu beiden Seiten der Sandbanf von ‚der Stadt gezogen und die 
tiefften: Stellen längs beiden Ufern werden nicht befiſcht. Cine befondere - 

Baltifäe Monatsfärift. 3. Jahrg. Bd. Vin Hſt. 8. 14 
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Fiſcherei üben die Rigaſchen Bücher längs der Düngfloßbrücke aus, indem 
fle Garnreufen, ſ. g. Körbe, längs der oberen Geite derjelben einfenfen. 

Dieſe Reufen, welche gegen A Fuß über den Grunde ſchwimmend erhalten 
werden, haben eine Oeffnung von 9 Fuß, die ftromabwärts gerichtet ift, 
Im Mai und Juni werden in denfelben hauptſächlich Wemgallen gefangen. 

Diefe ziehen nach dem Laichen fromabwäris, werden Durch das Geräuſch 

auf der Brüde zurückgeſcheucht („fallen zurück“ wie der Fiſcher-⸗Ausdruck if) 

und gerathen fo in die Reuſen. 

Oberhalb Riga, zwiſchen den Inſeln Dahlholm und Nolpenholm, for 
wie zwiſchen Dahlholm und dem linken Dünaufer geſchieht der Lachsfang 
in Wehren, die folgendermaßen beſchaffen find: Es find Geſtelle, |. g. 
„Böde, Waſteli,“ aus Balken in der Weile zufammengebunden, dag zwei 
Türzere ziemlich aufrecht flehen, ein dritter etwa doppelt fo lang weit ſchräger 
geftellt ift. Letzterer heißt der Kopf, die beiden erfteren Die Füße des Bockes. 
Die Köpfe gegen den Strom gerichtet, wird eine Reihe von Böden ins 

Baffer eingeftellt, beſchwert — damit fie dem Andrange des Stromes wider- 
ftehen können — und mm Tängs denfelben Stäbe dicht nebeneinander bis 
anf den Grund verjenft. An einigen Stellen läßt man Oeffnungen frei 
und fegt an diefen die „Körbe,“ mit der Deffnung ſtromabwärts, vor. 
Diefe Körbe beftehen aus einem viereckigen Holzrahmen von etwa 4 Fuß 

im Quadrat, an welchen ein in eine Spige zufaufendes Netz mit etwa 1 Zoll 

Maſchenweite befeſtigt ift. Das Netz wird durch Reifen ausgejpannt exe 
Halten und fein Ende an ein befonderes Geftell, „ven Heinen Bod, Ahſis,“ 

feftgebunden, damit es nicht vom Strom au die Wehre getrieben werde, 
Geſetzlich muß an der tiefften Stelle des Fluffes die Wehre eine Durchs 

fahrt von 4 Faden Breite freilaſſen. Im nicht ſchiffbaren Flüſſen braucht 

diefe ſ. g. Königsader nur 2 Faden breit zu fein. Die Wehre beim Gute 

Dahlen hat-das Eigenthümliche, daß fie zu beiden Seiten der Königsader 
flußabwärts durch „Flügel“ verlängert, wird. Diefe beftehen aus Böden 
gleich den der eigentlichen Wehre, werden mit Stäben verdämmt und mit 
Nefkörben befefst; ihre Ränge beträgt 32 Faden. Der erſichtliche gwec 
diefer Flügel ift, den Nugen der Königsader möglichft zu paralyſiten, indem 
die Fiſche, welche einmal hinter die Flügel gerathen find, nicht mehr den 
Weg zur Königsader finden können. In der livlaͤndiſchen Aa find eben» 

falls an den Wehren Flügel, jedoch nut 12 Faden lang, geftattet. Inden - 
Behren der Düna werden außer Lachſen und Taimdhen noch befonders 

Bemgallen und gelegentlich M ante, Brachſen, feltener Sandarte, Sige und 
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dgl. gefangen. - Diefe Fiſchetei begiunt febald das Frühjahr-Bochwafler für 
weit abgeftrömt ift, daß die Wehren geſchlagen werden Fönnen: gewöhnt) 
kurz vor Johannis. Um dieſe Zeit ift der Wemgallenfang am. ergiebigften. 

Dieſer Fiſch ſcheint gleich dem Ströwling verſchiedene Laichzeiten zu haben, 

denn wie erwähnt fängt man bei Riga im Mai und Juni abgelaichte mas 

gere Individuen, die hinabziehen, in. den Wehren aber bis in den Auguft 

hinein auffteigende, die noch wicht gelaicht haben und ſeht fett ſind. Zunge, 

nicht fortpflangungsfähige Fiſche findet man in den Körben uie, aus dem 
einfachen Grunde, weil ſolche ſich nicht in die flarfe Strömung in der 
Nähe der Wehren wagen. Vom Auguft an beginnt der Lachsfang lebhafter 
zu werden umd dauert bis in den Epätherbft hinein, wo das Gteigen des 

Waſſers und Treibeis das Ausheben der Webre nöthig machen. Die 
Menge der Lachfe richtet ſich meift nadı dem Wafferftande md dem Winde, . 
ſowohl weil fie bei tewind zahlreicher fteigen, als auch weil fie bei uns 
ruhiger See und hohem Wafler an der Mündung leichter durchſchlüpfen. 
Auch find dunkle Nächte, Regenwetter n. |. w. von entſchieden günftigem 

Einfluß auf den Fang beim Lachs wie bei anderen Fiſchen 
- Eine wichtige Fiſcherei in der Dina ift auch die der Neunaugen. 

Sie unterſcheidet ſich von jeder anderen dadurch, daß fie nicht mit Nepen, 
fondern mit aus Weidenrutpen verfertigten Neufen betrieben wird. Der 
Neunaugenfang findet hauptfächlich im Herbit in Wehren Statt, die vom 
Rummel an bis Kirchholm in geringen Entfernungen auf einander folgen. 

Diefe Wehren find Ähnlich gebaut wie Die Lachswehren; die Reufen oder 

Körbe (Murde) werden aber mit der Oeffnung gegen den Strom verjenft. 

Die Neunaugen drängen ſich beim Steigen durch die engen Zwilhenräume 
der Wehrftäbe und werden vom Strom in die Reuſen zurückgeſchnellt. So 

bei den großen Wehren, die in Stromſchnellen errichtet werden. Auders 
bei der Uferfiſcherei inf. g. Wirgen, Hleinen Verdämmungen, die man eis 
nige Faden vom Ufer aus baut und an denen die Körbe ftromabwärts ans 
gebracht werden. Dieſe verſchiedene Aufftellung gründet fi Darauf, daß 

die Neunaugen im ruhigen Waller ſich gern in Reiſig verkriechen, ſodaß 
man aud) einfach Reifigbündel Hineinfegen kaun, um ſich Neunangen daran 
anfaugen zu laſſen. Dieſes Verfahren wird an den Hölmern bei Riga 

practiſirt. — J 
Obgleich die Weidenruthen der Körbe moͤglichſt nahe aneinandergefügt 

find, werden unerwachſene Neunaugen nicht mitgefangen. Dieſe gehen 

entweder hindurch, oder, was wahrſcheinlicher ift, die Zungen ſchließen ſich 
14* J 
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den Zügen der laichfertigen Thiere nicht an. Auch andere Fiſche verirren 

fih, mit Ausnahme des Aales, der ähnliche Gemohnbeiten hat wie das 

Neunauge, fehr felten in die Körbe. Nachden ſich die Eisdecke gebildet, 

werden diefe Körbe in Löcher eingefeßt und der Fang Dauert den ganzen 

Winter über, bisweilen ziemlich ergiebig, fort. Nach gewöhnlicher Angabe 
ift der Frühling die Laichzeit der Nennaugen und im Sommer halten fie 
ſich auf dem Flußgrunde zwiſchen Steinen auf. Was die fonftigen häufi: 
geren Fiſcharten der Düna betrifft, fo werden diefelben in der Gegend von 

Riga und unterhalb der Stadt mit Negen verfepiedener Art gefiſcht. Das 

Radaunennep z. B. ift ein Sepneh von 30 Faden Länge und 24, Faden 
Breite, mit Maſchen von 1 Zoll im Quadrat; das Brachſennetz ift eine 
Garnreufe von 4 Faden Länge, 6 Fuß Breite, mit Mafchen von 2-3 
Quadratzoll u. ſ. w. Die Erfahrung hat die für jede Fiſchart zweckmä- 

Bigfte Vorrichtung ermittelt und wahrſcheinlich ift eine jede den beſonderen 
Gewohnheiten des betreffenden Fiſches möglichft angepaßt. Daß fie indeß 
der Vervolllommnung fähig find, daß viele der Ruͤckſicht auf Schonung der 
jungen Thiere nicht genug Rechnung tragen, namentlich die Zugneße, ift 
gewiß. In der oberen Düna, von Kirchholm an gerechnet, wird "mit 

großen Zugnegen nur dann und wann bei hohem Waſſerſtande gefifcht. 
Die Fiſcher der unteren Dina erbitten ſich hiezu die Erlaubniß von den. 

Uferbefigern, weldhe ſelbſt von ihrem Rechte feinen Gebrauch machen, weil 
der Fang im allgemeinen fo gering iſt. Nur im Beginne des Frühjahr 

gleich nad) dem Eisgange giebt e8 einen etwas reicheren Fang mittelft Heiner 

Zugnege und ber bereits, erwähnten Wirgen und Reufen, die gleich den 

Neunaugenkörben conftruirt, nur Heiner find und Butſchis heißen. Da wer» 
den namentlich Barſche, Alante, Quappen, Welſe, Hechte und verſchiedene 

Weißfiſche — alle noch ſehr jung — gefangen. Dies ift aud) die Zeit, 
. wo die berüchtigten Watenetze, Wadſchi, aus gewebtem Zeuge in Thätigfeit 
gefegt und unzählige Mengen von Fiſchbrut mit ihnen herausgeſchöpft 
werden. Es giebt eine Vorftellung von der Größe ber hiedurch angerich⸗ 
teten Zerſtoͤrung, wenn man erfährt, daß nad) glaubwürdiger Mittheifung 
ein einziger Bauer vor einigen Jahren acht Schiffpfund Fiſchreſte, die nach 

Auslochen von Thran aus jungen Fügen übrig geblieben waren, in der 

Nähe der Bolderaa zum Verkauf anbieten konnte. Auch im Herbft, wenn 

Eisſchollen treiben und der Strom reißend ift, flüchtet ſich die Brut an die 
Ufer und fällt der Rückſichtsloſigleit der Uferbewohner anheim. 

Eine andere Unfitte, die hie und ba m ber Düne im Schwange, iR 
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die Klapperjagd oder der Fiſchtallus (Sufeks). Es verfammeln ſich 

hiezu alle Fücher eines Gebietes mit ihren Böten und Neen, ausgerüſtet 

mit Stangen, an denen bewegliche eiferne Ringe befindlich find. Mit dieſen 

ſchlagen fie auf das Waſſer und machen fonftwie Lärm, nachdem die Netze 
ausgelpannt ſind. Daß durch ein ſolches Verfahren alle in dem Gewäfler 
vorhandenen Fiſche in die Netze getrieben werden begreift fi, ebenfo klar 
ift aber, daß dies ein eigentliches Ausrottungsfgftem iſt. Nach einem alten 
Gebrauch hielt man dieſe Klapperjagden nach Michaelis für erlaubt; fie 

finden oft aber auch früher ſtatt. 
Die Haupt-Lachswehren der Düna befinden ſich, wie erwähnt, in der 

Nähe von Dahlholm. Auch bei dem Gute Thomsdorf wird zwiſchen dem 
linfen Dünaufer "und "einer Inſel eine Lachswehre errichtet, welche jedoch 

einen geringen Ertrag geben ſoll; dies iſt meines Wiſſens die einzige in 
der oberen Düna. Eine Aalwehre giebt e8 bei dem Gute Kinden; ihre 

Eonftruction weicht von anderen Wehren darin ab, daB fie firomabwärts 
„ einen Winbel bildet und die Spige dieſes Winkels durch ein geftridtes 

Sacknetz gefhloffen wird; zur Abdämmung gebraucht man nicht Stäbe, 
- fondern Faſchinen, welche mit hölzernen Haken an den Grund befeftigt 

werden. Der Aal wird hier im Spätfemmer, werm er ftromabwärts zieht, 

gefangen. Er kommt aus den Zandfeen und fonftigen ruhigen Gewäffern, 

um im Meere zu laichen und daſelbſt feinen Winteraufehthalt zu nehmen. 
Genaueres weiß man von der Fortpflanzung des Aales nicht; man fabelte 
fonft, daß der Anl Tebendige Jungen gebäre, was aber neuerdings widerlegt 

worden. Wahrſcheinlich laicht er im Winter, denn im Frühlinge zeigen 
ſich an den Flußmündungen oft zahllofe, ein paar Zoll fange Yale, die hin— 

anfteigen. Im der Oger und Ewſt fängt man. ebenfalls Aale und auch 

Lachſe in Wehren, fowie in der Nacht bei Feuerſchein mit der Hacpune. 
Repteres wird auch fonft in der Düna häufig ausgeübt. Lachs und Hecht 
find in der Laichzeit fo unvorſichtig, daß dies ſ. g. Stechen nicht einmal 

eine beſondere Geſchicklichkeit erfordert. J 
Gelingt es ſchon in einem Strome wie die Däna dem Lachſe den Weg 

zu den oberen Flußgebieten faft ganz abzuſchneiden denn bei Dünaburg ift 
er ſchon eine ‚Seltenheit), wieviel leichter kann Dies in kleineren Flüſſen ges 

ſchehen. In der Aa fängt man bei Wenden und Wolmar nur in und 
wieder Lachſe; in der Ammat häufiger als in der Ya. Daß fle aber 
weiter anfteigen würden, wenn man fie nicht früher wegfinge, beweift ihr 

Vorkommen ald Einzelerfcheinung in der Tirſe, einem Zuflulfe der oberen Aa. 
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Die Oger wurde ſonſt bis nahe zu ihrem Urſprunge von Lachſen beſucht; 
vor etwa 30 Jahren fing man noch bei Erlaa zuweilen Lachſe. Im der 
Salis fteigen fie eßenfalls nicht weit hinauf und böchſt wahrſcheinlich aus 

demfelben Grunde wie in der. Ya und Oger. Bei den Wehren der uns 

teren Salis hat Herr Schultz, Mitglied der Commiſſion zur Unterfuchung 
der Fifchereien, 1852, eine befondere Vorrichtung fennen gelernt, um die 
Wirkung der Königsader aufzuheben. Es werden nämlich zu beiden Seiten 

derfelben an den Enden der Wehre Klöbe, ſ. g. „Hunde,“ befeftigt, die im 

Waſſer ſchwimmen und die Lachſe aus der Königsader zur Wehre jagen. 

Sie fönmen, im Falle eine obrigfeitliche Beſichtigung bevorfteht, in wenigen 

Minuten weggenommen werden, Bon den Flüſſen Eftlands find die meiften 
Mein und an der Mündung feiht; diejenigen, durch welche Lachfe auffteigen 

könnten, waren, bei Baer’s Bereifung diefer Küfte, vollftändig durd) Reuſen 

oder Wehren geſperrt. Einige diefer Flüſſe haben fo hohe Fälle, daß fein 
Lachs fle überfpringen. kann. Die Fifcherei an der Narowamündung war 
unter der Bedingung verpachtet, daß die Zugnetze abwechſelnd von dem 
einen und dem andern Ufer aus bis zur Mitte ausgeworfen würden ; wos 
bei es aber. fraglich blieb, ob diefe Beftimmung genau eingehalten wurde. 

Wie es mit der Flußfiſcherei in Kurland beftellt ift, darüber gehen 
mie ausführliche Nachrichten ab. Herr Paftor Kawall zu Puſſen ſchreibt 
mir don feiner Umgegend Folgendes: Der Lachs geht in der Windau 
bis zu dem Wafferfalle bei Gofdingen, der Rummel“ aufwärts, bisweilen 

etwas weiter, indem er diefen Fall überfpringt. Gefangen wird er nur in 
Netzen. Wehren werden, obwohl verboten, für andere Fiſche Hin und wieder 
angebracht. Der Lachs tritt in alle Heinen Bäche ein, die in der Oftfee 
fliegen und fteigt in dieſen fo hoch hinauf, als er nur immer kann, befon« 

ders wenit fie mehr Waſſer Haben: in der Irhe und Anger bis zur Mühle 
bei Angermünde. Ebenda hat man auch die Lachsforelle bemerkt. Die 
Bachforelle findet ſich in der Swehte, jedod nur in befäjränften Bezirken, 
da fie in der. Bodenbefchaffenheit waͤhleriſch ift; in den Puſſenſchen See 
und in Die Anger geht fie nicht hinein. (Hiezu fei bemerkt, daß auch in- 
vielen rafchfliegenden Bächen Livlands, namentlich der höhergefegenen Pars 

tieen des Landes, ftellweife Bachforellen vorkommen). 

Unter den Landſeen fteht der Peipus obenan und wir befigen 
durch Baer eine fo gemane Beſchreibung der Fiſcherei in demfelben und der 
Veränderungen, welche in feinem Fiſchbeſtande vorgegangen find, daß wir 

damit ein volftändiges Überzeugendes Bild von den verderblichen Einflüffen 
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»verfehrter Bangmethoden -felbft auf jo große Waſſerbecken, als diefer See, 
befigen. Wie groß deffenungeachtet fein Fiſchreichthum noch immer ift, ergiebt 
ſich daraus, daß die Uferbevöfferung, welche man mit Wahrſcheinlichleit auf 
22,000 Judividuen veranfchlagen kann, ganz vom Fiſchfang lebt und über- 
dies zur Winterzeit ſehr viel Fremde zum Fiſchen hinzufommen. In dem 
ſüdlichen Theile allein, welcher der Pſkowſche See heißt, beihäftigen ſich 
im Winter mehr als 2000 Fiſcher mit dem Stintfang; und Die Kaufleute, 
welche die Talapinſeln bewohnen, verkaufen jährlich an 50,000 Tſchetwert 
Stinte, was etwa die Hälfte der Gefammtausbente darftellen mag. Der 
Werth dieſer Teßteren beträgt ciren 500,000 Rubel. 

In dem nördlichen Theile des Sees, dem eigentlichen Peipus, fücht 
man nicht foviel Gtinte, fordern vorzugsweiſe Brachfen, Rebfe, Barſche 
und Sige. Im Ganzen kommen 27 Fiſcharten im Peipus und deifen Zus 

flüffen vor. Dieſe laichen natürlich zu ſehr verfchiedenen Zeiten und da 
die Laichzeit, wie überall, den beften Fang abgiebt, fo ſiſcht man auf dem 
Peipus faſt das ganze Jahr. Sobald ‚das Eis aufgeht, beginnt der Fang 

der Stinte, Sandarte, Hechte, Barfche und Kaulbarſche. Um Pfingften 
ſucht der Brachſen, der geihäßtefte der dortigen Fiſche, feihte mit Gras 

oder Schilf bewachſene Buchten auf und wird hiebei erbeutet. Das Laichen 
dieſes und der vorgenannten Fiſche dehnt ſich zuweilen bis Johannis aus. 

Im Hochſommer, wo die großen Fiſche ſich in der Tiefe verborgen haben, 

wurde fonft hauptſächlich der jo äußerſt nachtheilige Brutfang betrieben. 

Im Spätherbft fommt erft der Gig, dann der Rebs an die Reihe zu 

Inichen, ganz zulegt und ‚zwar erſt im Januar laicht die Quappe. Die 

Winterfiſcherei ift“erfichtlicherweife der Vermehrung der Fiſche weit weniger 
ſchaͤdlich, als die Sommerfiſcherei. Brut wird im Winter weif weniger 
mit den Nepen herausgezogen, als zu anderen Jahreszeiten, unter welchen 
der Uebergang vom Frühling zum Sommer, wern das Waſſer ſich zu er» 
wärmen begimut, am Gefährlichſten ift. Aber auch im Winter leidet der 

Fiſchreichthum dadurch, daß an eine Schonung irgend welcher Art nicht 
gedacht wird, im Gegentheil es recht darauf abgeſehen ift, alle tieferen 

Stellen, wo ſich die Fiſche jammeln, möglichft volftändig auszufiſchen. 
Und da in den, Schamen der Stinte fih, gegen die Gewohnheit anderer 
Fiſche, junge noch nicht fortpflanzungsfühige Thierchen von 2.301 Länge 
“in nicht geringer Menge befinden, fo werden dieſe alle bei der unverhälts 
nißmaͤßigen Engmafcjigfeit der Nee mitgefangen. Daß im folgenden 

Jahre deffenungenchtet ebenſoviel Stinte wie früher vorhanden find, erklärt 
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fh zum Theil daraus, daß die Gtinte ſchon im zweiten Lebensjahre fort 
pflanzungsfähig find und eine fehr große Zabl Eier produciren, zum Theil 

daraus, daß die flacheren Stellen des Sees, die im Winter nicht befiſcht 
“werden fönnen, ihnen eine Zuflucht gewähren. Es ift ſogar conftatirt, wie 

bereits erwähnt, daß diele Fiſchart, ſowie Plötzen, Rothaugen und Kaul—⸗ 

barſche zahlreicher geworden find, ſeitdem werthvollere Arten, wie Brachſen 

und Rebſe, fi vermindert haben. Im Ganzen ift aber der- eigentliche 
Peipusſee entſchieden ſiſchaͤrmer geworden, während der Pſkowſche Gee feine 
Abnahme erkennen läßt. An jenem Theil des Sees verarmf die Fiſcher⸗ 

bevöfferung immer mehr und beginnt anderweitig ihren Unterhalt zu fuchen. 

Die Rufen, welche auch am livläͤndiſchen Ufer in Ueberzahl wohnen, haben 
ſich nad) Eſtland und Livfand gezogen und dortige Landfeefifchereien, fowie 
Küſtenfiſchereien (f. 0.) gepachtet. Am meiften haben fnter ſolchen Ums 
fänden die eftnifchen Fiſcher, als die minder gewandten, gelitten; und auch 
die Bewohner der dem Peipus benachbarten ‘Gegenden, welche zum großen 
Theil auf geſalzene Fiſche angewiefen find, empfinden den eingefretenen 

Fiſchmangel ſchwer genug, indem fie ſich jegt nur die ſchlechteſten Arten, 
wie Plögen und. Kaulbarſche, verfhaffen können. Die befferen Fiſche find 
zu theuer geworden und werden nach Petersburg und anderen Städten 
verführt, Im Jahre 1852 foftete ein mehr als zehn Pfund ſchwerer 
Brachſen an Ort und Stelle fünf Rubel SIb., während nad Fiſcher ) zu. 

Ende des vorigen Jahrhunderts oft 100 Stück für A—6 Rubel gefauft . 
werden Tonnten. ie 

Daß gerade der Brachſen am meiften unter der -rückſichtsloſen Aus— 
ũbung des Fiſchfanges gelitten, hängt mit der äußerſt furchtſamen Natur 
diefes Fiſches zufammen. Wird er von feinen Laihplägen einmal vers 

ſcheucht, fo lehrt er nicht wieder. Baer fand, daß zur Laichzeit nur ſehr 
wenig Brachſen gefangen wurden, während im Winter und zur Zeit, wo 
das Eis ſchmilzt, mehe vorfommen. Die Erklärung diefer Erſcheinung fand 
er in dem Umſtande, daß durch den Embach aus dem Wirzjerwſee Brachſen 
und andere Fifche im Winter nad) dem Peipus ziehen. Die Menge diefes 

jährlichen Zuſchubs war bis vor etwa AO Jahren fehr bedeutend; indem 
bis dahin die Fiſcherei auf dem Wirzjerwſee nur. mäßig betrieben wurde 

und da feine Seichtigleit und jonftige Beſchaffenheit außerordentlich günſtig 
für das erfte Wachsthum der Bent find, fo war der Fiſchreichthum in dem— 

felben fehr groß. Da aber fanden ſich ruſſiſche Fiſcher ein, welche nad 
*) Naturgefchichte Liblands vom Jahre 1791. 5 
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demfelben grauſamen Syſteme, wie fie c8 auf dem Peipus gewohnt waren, 
den Wirzjerw zu befiſchen anfingen; und in einigen Jahren zeigten ſich 

die ſchlimmen Folgen daven night. nur in diefem See, . fondern auch im 
Peipus, in weldem lepteren erft dann recht fühlbarer Mangel eintrat. 
Und bemerfenöwerth iſt es, daß auch im Wirzjerw, wo früher Stinte gar 

nicht oder nur in geringen Maße vorgekommen, diefe Bilde an die Stelle 
der fpärlicher gewordenen größeren Arten getreten find. 

Aber weldes find denn“ die Zerftörungsmuittel, die fo gewaltſam in 
den Haushalt der Natur eingegriffen haben? Ohne auf eine ausfuͤhrliche 
Schilderung der Fanggeräthe und der Art des Fanges einzugehen, worüber 

in Baer's Bericht und den Auffa von A. v. Tideböhl im „Inlande” 1856 
und 1857 über „den Fiſchfaug und die Fiſcher des Peipusſees“ Genaneres 
zu finden ift, wollen wir zur Beantwortung diefer Frage nur einige Punkte 

hervorheben. 
Wenn es auch am Peipus eine Menge verſchiedener Netze giebt, deren 

jedes feine beſondere Beſtimmung je nad) Fiſchart und Jahreszeit hat, fo 
find fie doch weſentlich wie anderwärts, entweder Zug« oder Seßznetze. 

Das zur Fifherei unter dem Eiſe gebrauchte Zugnep ift das Tängfte; es 
mißt 300 Zaden und hat einen Sad von 12 Faden Länge. Bei offenem 
Waſſer begnügt man fig mit 80—200 Faden langen, weil dad Winter 
netz zu ſchwer iſt. Die Maſchen des Sades bei allen Arten von Zuge 
‚neben find fo eng, daß alle in ihr Bereich gerathenden, felbft nur ein Paar 
Zoll langen Fiſche herausgefcpöpft werden. Im Frühjahr und Herbft 
treibt man noch dazu die Fiſche durch Lärm in den Sad. Hiezu dient 

ein höfgernes tricpterförmiges Iuftrunient, womit auf das Waſſer gefchlagen 
wird; dies bringt einen ftarfen Ton hervor, den das Geräuſch auffteigen- 
der Luftblaſen folgt. Dies. Mittel veranlagt zwar eine Vermehrung des 

Fanges, verfeßt jedod zugleich eine Menge Fiſche auf. weite Entfernung in 
Schrecken und fört fie im Laichen. Eine kleinere Art Zugneg, der Mutnif, 
von welchem ſchon die Rede geweſen, wird hier. befonders für Kaulbarſche 

benugt: es ift am feinem unteren Rande mit Steinen beſchwert, damit es 
in den Schlamm einfinfe. Wird es unn heransgezogen, fo trübt ſich durch 

Aufwühlen des Bodens das Wafler und erſchwert den Fiſchen das Ent« 
ſchlüpfen, wobei alte Nepftüde, die feitli an den Schnüren befeftigt find, 
noch mithelfen. Solcher Mutnits bedienen ſich vorzüglich arme Fiſcher, die 
nicht im Stande find, fi größere Netze anzuſchaffen; daher, fo verwerflich 
diefelben find, man fie bisher nicht Hat verbieten mögen. Die Gepnepe 
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variiren von 12—50 Faden Länge und ihre Maſchenweite von 1,3%, 
HZoll und werden entweder einzeln oder der Länge nach verbunden aufges 

flellt. Sige und Hechtnethe, von je 30 Faden Länge, werden ju 30 Ctüd 
aneinandergebunden und bleiben drei Tage amd Nächte verfenft. Bei Sep 
netzen fällt Gugmafchigfeit weniger ins Gewicht als hei Zugneßen, denn, 
es liegt im Intereſſe des Fiſchers. fie von paffender Weite zu machen, um 

nicht blos kleine Fifhhe zu fangen. Der Nachtheil der Setzuetze macht ſich 
befonders da bemerflich, wo Zugänge zu Laihplägen, Mündungen der Zur 
flüffe mir ihnen gefperrt werden; und ſolches geſchah Leider bisher in ganz 
unbeſchränktet Weife am Peipus. Auch Wehren errichtete man an den 

Flußmündungen, ohne die Königsader offen zu Halten. Das ruſſiſche Ger 

feß ſchrieb eine ſolche Maßregel auch nicht einmal vor. 
Eine Modification der Setznetze find die Garnreufen oder Körbe, deren 

mandherfei befondere Formen am Peipus in Gebrand) find und zum Brachienz, 
Rothaugen und Anlfang u. |. w. in Anwendung kommen. Ferner. ift die 

aufammengefeßte Angel oder Sehangel ftark in Gebrauch: die Hafen wer⸗ 

den an eine 300 Faden Tange Leine auf, eine Entfernung von I—1/, Faden 

von eihander befeſtigt und mit Würmern beſpickt. Solcher Leinen werden 

30 und mehr verbunden und in gerader Linie auf den Grund gefenft. 
Alle übrigen Fangmetgoden, wie z. B. mit aus Metall oder ‚Zeug nadyr 
geahmten Fiſchen als Köder, an Angeln, oder mit Harpunen, find von ges 

tingerer Bedeutung. 
Bir fommen wieder auf den Brutfang zuric, welcher vor Erlaß der 

"neuen Fiſchereiordnung ungefepeut in großem Maßſtabe betrieben wurde. 
Die Heinfte Sorte nannten die Fiſcher Sewoletki, d. h. Zunge deſſelben 

Sommers, faum größer als eine Biene, etwa zwei Monate alt; fie wurde 
‚zum Kochen, als Suppe, verbraucht. Etwas größer find die Chochliki 
(oder Dkuſch fi, wenn fie hauptſächlich aus jungem Barſch beſtehen), Jaͤhr⸗ 

linge von 1—2 Zoll Länge, die entweder an Ort und Stelle verzehrt oder 
getrocknet nach dem Pſkowſchen Gonvernement verfauft wurden; es follen 

ihrer jährlich an. 10,000 Fäſſer oder 5000 Tſchetwert dahin verführt wors 

den fein. Zu diefem Fang wurde ein Zugneg mit gewebtem, nicht ger 

ſtricktem Sade angewendet. Auf 1%, Zoll diejes Gewebes zählt man 
12—24 Maſchen und da das Garn jehr did ift, jo bleiben fo geringe 
Zwiſchenräume, daß kaum eine Fliege hindurch kann. Uebrigens ift nur 
der obere Theil der Wandung fo engmafchig, weil die Fiſchchen nad) oben 

zu entfliehen fuchen. Wäre der ganze Sad ebenfo dicht, ſo hielte es ſchwer, 
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das Ne zu ziehen. Diefer Brutfang iſt unftreitin das fehlimmfte unter 
allen Mißftänden der Peipusfiſcherei gewefen und findet hoffentlich nicht 
mehr flatt. Ihm zunächſt feht das Störeu des Laichens; und in dritter 

Stelle ift das unausgeſetzte Fiſchen faft Das ganze Jahr bindurd mit enge 
maſchigen Nepen zu nennen. Wir fahen, es find dieſelben Uebel, an 
welchen auch die Flußfiſcherei laboritt. Und wie mit dem Peipus, fo mag 
es mit den übrigen Seen der Oſtſeeprovinzen meift auch beichaffen fein 

und wenn auch nicht von allen diefelbe Klage gehört wird, daß fie fiſcharm 
geworden, fo möchte doch faum ein See zu finden fein, der ſoviel Fiſche 
entbielte, als er zu ernähren im Stande wäre. Ueber einige größere Seen 
verdanfe ich Anwohnern derielben brieflihe Mittheilungen‘). Im Burt- 

nekſchen-See, der fonft den Auf genoß, unter den livländiſchen Seen 
die größten und zahfreichften Brachſen zu liefern, erſtreckt fich heutigen Tages 

der Fiſchſang vorzüglich auf Hechte, Barſche und Weihfiihe. Nur aus 
nabmöweife fommen “größere Züge von Brachſen vor; und Sandarte find 

faft ganz verfehwunden. Der eigentliche Fang findet im Winter ftatt von 
Mitte November bis Anfang Januar. Das Gut Schloß Burtnek überläßt 
denfelben auf halben Gewinn ruſſiſchen Fiſchern und mag fid) dieſer viel- 

Teicht auf 400 Rubel im Durchſchnitt befaufen. Die übrigen Güter, welche 
einen weit geringeren” Anteil an dem See haben, verpachten die Fiſcherei 

"nicht. Im Sommter wird nur für den eigenen Bedarf gefiſcht. Heimlicher⸗ 
weife fangen die Bauern in diefer Jahreszeit im ſeichten Uferwafler mit 
Heinen Sadnegen Feine Fiſche, von denen fie den größten Theil Kihſ 6”) 

nennen. Dies mag wohl meift Fiſchbrut fein. 
Auch im Lubahnfhen Gee, welcher eine niedrige und fumpfige 

Lage hat, wird am meiften und reichlichſten der Hecht gefangen, welcher 

"hier bis 2 Liespfund ſchwer wird. Außerdem kommen vor: der Wels, 
der Brachſen, der Sandart, der Aal und die fonftigen, au) in der Düna 
häufigften Arten. Stinte fehlen hier. Im Winter wird det See durch 
Fiſcher aus dem Twerſchen Gouvernement. (alſo wohl auch aus Oſtaſchkow), 

und in deren Ermangelung durch anmohnende Bauern nach rufflicher Dias 
nier, mit Zugnegen von mehreren hundert Faden Länge und mit Setzangeln 

befiſcht. Im Sommer wenden die Bauern, welche freie Fiſcherei Haben, 

) Namentlich ben Herren G. Parrot, M. Treu, H. Kawall und M. Schmidt, welchen 
ich) hiemit meinen Dank ausfpreche. 

) Rinfis iR nach Stender der Kaulberſch. Zeboch heißt ber Stintfer bei Miga:- 
u »efere. 
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Setznetze, kleine Handnege, Angeln, Stecheiſen und, in den kleinen Neben 
flüflen, Straudwebren an. Das Gut Lubahn, weldes livländiſcherſeits 
allein augrenzt, foll vor dreißig Jabren eine Revenie von 300 Rubel aus 

der Fiſcherei gemacht haben, während fie diefelbe jegt für 100 Rubel ver- 

pachtet. Eine Abnahme der Fiſche im Lubahnſchen See und in der Ewft 
will man befonders feit ‚etwa zehn Jahren bemerft haben, feitden diefe Ger 

wäſſer ftärfer mit Böten befahren werden, welde Frachten zwiſchen dem 

Witebskiſchen und "Riga transportiren. Die Bootsleute bedienen ſich der 

Bifhförner oder Cockelslörner, dom Volke „Kugelfant“ genannt), die fie 

auswerfen und welde, von den Fiſchen gierig verſchlungen, dieſe augen, 

blicklich betäuben, ſodaß fie zum Theil auf der Wafferoberfläge erſcheinen 
und aufgelefen werden können. Der größte Theil ftirbt aber ohne zum 
Vorſchein zu fommen. Von allen Fangmitteln, wenn man diefes.and fo 
nennen kann, verdient wohl Feines firenger gerügt zu werden, als ein ſolches 
Betäubenz — ein Mißbrauch, der auch an andern Orten geübt wird, ohne 

daß ſolches zur öffentlichen Kunde fäme. Webrigens wird an der Fiſchab⸗ 
nahme im. Lubahnſchen See die Oſtaſchkowſche Methode wohl ebenfogut 

ihren Theil haben, als dies im Burtneffchen und allen andern Seen, wo 

ſich Diefelbe eingeſchlichen Hat, der Fall ift. Diefe Vermuthung findet einen 
ferneren Beleg in der Thatſache, daß in Geen, wo feine Rufjen fiſchen, 
von einer Verminderung der Fiſche nichts wahrgenommen wird. “Ein folder 
See ift der große Usmaitenfhe See in Kurland, im N. von Gols 
dingen, obwohl-er gleich dem Peipus ein Freiſee ift, in welchem alle Ums 

wohner und Fremde ohne Beſchränkung fiſchen können. In früheren Jahren 
find auch ruſſiſche Fiſcher hingekommen, aber ſchon ſeit langer Zeit nicht 

mehr geſehen worden. Am meiften werden dort Barſche, Brachſen, Sands 
arte, Hechte und Rebſe gefangen und man hat bemerkt, daB je niedriger 

der Waſſerſtand defto reichlicher die Ausbeute ift. Ueber die Art des Fanges 

ift nichts Befonderes zu bemerken, wenn nicht etwa, daß. man zu beiden 
Seiten der Setzuehze Netze „mit falſchen Augen,“wie die Letten fagen, auds 
ſpannt. Dieſe Haben den Zweck, die an das Hauptnetz anpralfenden Fiſche 
ſich verftriefen und gefangennehmen zu helfen. Die Setzkoͤrbe find zuweilen 
mit Flügeln von 610 Faden Länge verfehen. Der- Sad des Zugnetzes 
hat an der Spige nur '/, Zolk große Mafchen und ein Schonen der Brut 
wird nicht beobachtet. Dennoch bleibt der Fiſchvorrath fo ziemlich derfelbe, 

wahrſcheinlich weil der Fang minder intenfiv betrieben wird als im Peipus. 

Auch in dem nahen, viel kleineren, dafür aber tieferen Puſſenſchen See 
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hat man feine große Verminderung beobachtet, obwohl hier mit einem 
noch engmafhigeren Zugneß gefifcht wird. Schließlich fei es erlaubt, noch 

des Babitfees, eines mit der kuriſchen An in Verbindung ſtehenden, bei 
Schlock nahe der Meeresfüfte- befegenen, fehr ſchilfigen und flachen Sees, 
zu gedenken. Die Fifchereiverhältniffe diefes Sees bieten manches Juter⸗ 
effante dar. Es befinden fid) in dieſem See „Fiſchwege,“ tiefere kanalar- 
tige Stellen, die nicht mit, Scilf bewachſen find, und von denen man 

glaubt, daß fie fünftfich angelegt feien. Im diefe Fiſchwege begeben ſich 
die Fifche, wenn daB Waffer füllt oder das Wetter ſtürmiſch ift. Die häu— 
figften Arten find: Hechte, Barſche und Rothaugen, in geringerer Menge 
Brachſen und Alante, felten Quappen. Im Frühling beim Aufgehen der 

Aa fleigen fie in den See, laichen und verweilen dafelbft den größten Theil 

des Winters, bis das Waſſer bei Oftwinden ſtark füllt. Die Rothaugen 

verlaffen dann zuerft den Gee, ihmen folgen die Barſche, hierauf ziehen 
die Hechte in den Meerbufen, danach die Brachfen und zuletzt die Alante. 

Während dieſes Abzuges ift die Hauptfiſchetei, alfo unter dem Eiſe. Zu 
derſelben werden Sepförbe mit Flügeln, deren Größe fid) nad der Breite 

der Fiſchwege richtet, an dem Ausgange diejer Tepteren aufgeftellt. Befons 
ders ertragreich ift die Fiſcherei, wenn nad) anhaltendem. Oftwinde diefer 

nad) Weften umfpringt: dadurch entfteht ein Zufluß friſchen Waſſers aus 
der Aa, welden die Fiſche in Menge zufchwimmen. Bei fehr fange dau— 

ernden Oftwinden finden Die Fiſche oſt in den Fiſchwegen ſelbſt ihren Tod 

durch die flarfe Fäulniß organiſcher Stoffe in dem feiht gewordenen 
Waſſer. Brachſen vertragen die moberige Beſchafſenheit des Waſſers beffer 
als die anderen, denn fie fliehen daſſelbe erft dann, wenn alle übrigen 
ſchon fortgezogen oder umgefonmen find, Es giebt etwa 30 Fiſchwege im 
Babitfee, die meiftbietlich vergeben werden. Der Ertrag ift im Ganzen 
3—400 Rubel. In Jahren, wo bei hohem MWafferftande der Winter ftreng 

geweſen, wird die Fiſcherei dadurch beeinträchtigt, daß Erdkloöße, durch⸗ 

flochten von Schilfwurzeln durch das Eis gehoben und vom Waſſer in die 
Fiſchwege getragen werden. Das Reinigen der fegteren von dieſen „Berren“ 
iſt ſehr muͤhſam. Im Frühjahr wird der See nicht befiſcht, im Sommer 
aber betreibt mau. den Fang mit „Katitzen“: einer Art Fallen, die mar 
aus Pergeln (Kienfpänen) von 4—5 Fuß Länge mat. Die Späne wer⸗ 
den am Stellen, wo viel Calmus und Schilf wachen, ſenkrecht in den 
Boden getrieben in der Weife, daß fle eine Tänglicherunde Kammer mit _ 
enger Deffnung und einer Mittelmand, Die aber nicht ganz durchgeht, bilden; 
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ihre Verbindung unter einander geſchieht durdy Birkenzweige. Während 

der heißen Sommerzeit, wo der Hecht Kühlung fucht, begiebt er ſich in die 
Ballen und findet nicht mehr den Ausweg. Mit Zugnegen darf in dieſem 
See nicht gefiſcht werden; und fein Reichtum an Fiſchen bieibt ſich immer 
ziemlid gleich. Es braucht kaum bemerft zu werden, wie verftändig jenes 
Verbot. ift und wie daffelbe fiherfich am meiſten zur ——— Forte 

dauer der FBortlgen Fiſcherei beiträgt. 

III. 

Schutzmittel für die Fiſche. 

Die leitenden Grundfäge, für alle Vorſchriften zum Schuß der Fiſche 
ergeben ſich aus der vorhergehenden Beleuchtung ihrer Rebensverhäftniffe 
und des gebräuchlichen Fiſchereibetriebes von ſelbſt. 

Vor allem muß die Fortpflanzung gefihert fein. Die zu dieſem 
Behuf zu ergreifenden Mittel fönnen aber mit den Hegungsgefegen der 
jagddaren Landthiere -wenig gemein haben. Denn die Sorge für. die 
Zungen fällt bei den Fiſchen (wenigſtens bei den hier in Betracht Fommen« 
den Arten ganz weg; die Eltern fünnen Daher ohue Schaden gleich nad) 

dem Laichen weggefangen werden. Dagegen hängt das Gedeihen ihrer 
Nachkommeuſchaft fehr davon ab, wo die Eier abgefegt worden. Daraus 

folgt, ‘daß die zu laichen im Begriff ftebenden Thiere ſich die ihnen zufa 
genden Laichplätze frei und, ungeftört müffen wählen können und dag man 
ihnen den Zugang zu denfelben nicht verfperren and fie in dem Laichge- 

ſchäſt nicht ſtören darf. Während der ganzen Laichzeit den Fang zu ver« 
bieten, ift weder ausführbar noch erforderlich, aber man foll Sorge tragen, 
daß wenigftens ein Theil der fortpflanzungsfähigen Thiere übrig bleibt: 
Ebenfo wichtig ift die Rückſicht auf die Eier und die Brut, und muß, 
abgejehen von directer Zerftörung durch Fiſchen, alles vermieden werden, 
was ihre Entwickelung verhindert. Endlich muß das Princip aufrecht er- 

halten werden, abfichtlich feinen Fiſch früher zu fangen, als im dritten 
oder vierten Rebensjahre, d. h. erft dann wein feine — 

organe entwickelt ſind. 

Wie laſſen ſich dieſe Grundfäge nun in der Praxis Buchfüßten? 

Werfen wir einen Blick auf die Älteren und neueren Fiſcherei ⸗Geſetze 
in verſchiedenen Ländern, fo finden wie in Denfelben mehr oder wenigen 
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das Beſtreben documentirt, den genannten Forderungen zu entſprechen. 
Schon frühe hatte die Beobachtung der natürlichen Vorgänge die Völter 

von der. Notbwendigfeit einiger Schonung ihrer Gewaͤſſer überzeugt. Bei - 
den alten Germanen eriftirte bereits Das Gefeg der Königsader neben den 

Verboten, enge Eingänge in Buchten zu fperren, Lärm beim Fiſchen zu 
machen und bei Nacht zu fiſchen. In Preußen erließ der deutſche Orden 

polizeiliche Verfügungen zum Schuß der Fiſche und bis heute iſt die Scho— 

mung ſtreng beobachtet worden; die wohlthätige Wirkung hievon zeigt ſich 

in dem Fiſchreichthum Dftpreußens. Zu England und Schottland 

entwickelten ſich die Schonungsgefepe feit Etheired II., König der Anglor 
Sachſen, welcher 966 den Verkauf junger Füche verbot. Malcolm H. bes 
ſtimmte 1030 die Jahreszeit, wo der Lachsfang erlaubt jein follte und wo 

das Fangen der Lachsbrut, ſowie der alten Lachſe verpönt war. In Schotte 

fand wurde 1214 beftimmt, daß jeder Fluß in der Mitte foweit offen ges 

halten werden ſollte, daß ſich ein dreijähriges Schwein in der Oeffnuug 
umdrehen könnte, Ein firenges Geſetz erfhien 1318 unter König Robert L, 

das bei ſchwerer Strafe fetftehende Fangeiurichtungen jeder Art . verbot, 
wodurch das Auf und Abgehen der Fiſche im Fluß gehindert würde, 
Jacob I. unterſagte 1424 Reufen in Flüffe, namentlich in ſolche, wo Ebbe 
und Fluth vorhanden, zu berjenfen. Zur Ernenerung und Verſchärfung 
oder näheren Beftimmung diefer Verordnungen ergingen nachher nody mehr 
rere Befehle, aus denen die Umfiht und Sorgfalt der Regierung vorzüg« 

lich für die Lachsfiſchereien hervorgeht und melde zeigen, daß früher Lachſe 
in Gewäffern Schottlands und Englands vorfamen, die heutzutage feinen 
einzigen aufzuweifen haben. Die Fiſchereien gaben bei folcher Pflege einen 
größeren Ertrag, als für den Bedarf des Landes erforderlich war und noch 
in neuerer Zeit wurden fehr reiche. Fiſchzüge gemacht. Man, berichtet, daß 
1743 im Thurfofluffe mit einem Netzzuge 2560 Lachſe gefangen worden, 
was denn aber freilich der größte Fang geweſen, welchen die Geſchichte der 

Lachsfiſchereien lennt. Seitdem die britiſche Negierung aufhörte die weile 
alte Gefeggebung aufrecht zu erhalten, verfielen die Fiſchereien immer mehr 
bis man in neufter Zeit ſich endlich entſchloſſen hat, einen beſſeren Zu⸗ 
ſtand der Dinge herbeizuführen. 

Auch in Frankreich wurden ſchon im 14. Jahrhundert Schonungsges 
fege publicitt, die aber wohl in Vergeffenheit geriethen. Neuerdings vers 
ſuchte man, duch Erlaſſung einer Fiſchereiordnung im Jahre 1829, die 
Gewäfjer wieder zu bevollern. Diefelbe war aber ziewlich unvollfommen 
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und da zudem nicht auf Einhaltung ihrer Vorſchriften geſehen wurde, ers 

wies fih als erfolglos. Für die Meeresfiicherei ift 1859 ein Reglement 

in Sranfreih erlaffen, nach welchem an der Küfte die Fiſcherei bis auf 

300 Meter (900 Fuß) von der Mündung der Häfen, Lagunen, Flüſſe, 
Bäche und Kanäle, ſowohl vor denfelben als zu beiden Geiten vom 1. März 
bis zum 30. Juni, ferner daſelbſt His auf eine Entfernung von 25 Metern 
vom 1. Zuli bis zum 28. Februar verboten iſt. Zu den verbotenen Dingen 
gehören ferner: Nee, die bis auf den Meeresgrund reichen; Brutfang und 
Brutverfauf ; Hineinwerſen ſchädlichet Stoffe ins Waſſer, um Fiſche zu ber 
täuben; der Gebrauch von Stangen, an welden Lappen, Werg und ähn . 
liche Gegenftände befeftigt find; mittelft Feuergewehren Fiſche zu erlegen, 
auch den Fiſch anderswie zu ſchrecken und das Waller zu trüben; an den 
Mündungen der Flüſſe Wehren zu ſchlagen. 

Ale dieſe Beſtimmungen moͤchten auch für unſere San wünfchend« 

werth fein, mit denjenigen Abänderungen natürlich, welche hinſichtlich der 
Zeit des Fiſchſanges durd das Klima bedingt werden. 5 

Die Aehnlichkeit der Naturverhäftniffe Schwedens mit den unfrigen 
machen uns das 1852 für dieſes Nachbarland erlaffene Fiſchereigeſetz be— 

fonders interefjant.. Auch ift daſſelbe auf vieljährige Unterfuhungen und 
Erörterungen begründet, indem die Eommilfion, welche mit der Ausarbeitung 
deffelben betraut war, fieben Jahre hiemit befchäftigt geweien. Wie groß 

die Schwierigkeiten einer folhen Arbeit find, zeigt ſich in diefem Falle 
recht deutlich; denn "ungeachtet Material genug über Torafe Verhältniſſe 
gefammelt war, ift jene Fifchereiordnung doc) fehr allgemein gehalten und 
überläßt die befonderen Beftimmungen über die erlaubte und verbotene 
Fangzeit, die Art des Fanges und was fonft zum Vortheil und zur Er— 
haltung der Fifchereien dienen mag, der Beſchluhnahme der “in demfelben 

Gewäffer Fiſchenden. 

Der Statthalter kann diefe Beſchlüſſe beftätigen oder verwerfen; im 
Tegteren Falle erläßt er von ſich aus eine Verordnung, gegen welche jedoch 
Proteſt erhoben werden darf. Die einzige fpecielle Beftimmung, welde fie 
enthält, betrifft das für den Häringsfang geftattete Zugnetz, deſſen Dimen- 
fionen ‚auf 40 Faden Länge und 4 Faden Breite bei einer Maſchenweite 
von einem Boll beſchränkt wird. Die Königsader fol, wo eine ſolche von 
alters her beflanden, ein Drittheil der Breite desjenigen Theils des Fluſſes 
oder Bades, wo die Tiefe das Ziehen ber Fiſche erfaubt, betragen.” Wo 
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zuvor feine geweſen, braucht fie nur halb fo breit zu fein. Sicherlich ift 

es richtiger, daß ſich die Breite der Königsader nach derjenigen des Ge 
wäflers richte, als daß dieſelbe, wie bei ung, nur in Rückſicht auf die 

Schifffahrt, auf 4, refp. 2 Faden, normirt ift. Berner heißt es dort: Hat 
jemand das Recht der Abdämmung eines Gewäflers, fo muß er in dem 
Damme ſolche Oeffuungen frei laſſen, die den Fiſchen den ungehinderten 

Durchgang im Frühling und im Herbft geflatten. In den Oftfeeprovinzen 
find bedentende Flüſſe, wie die furifche Ya bei: Bausfe, die livländiſche Aa 
in ibrem oberen Gebiet total abgedämmt; und im allgemeinen werden die 
Gewäffer weit höher aufgeſtaut, als für den Zwed erforderlich wäre, was 

nicht nur große, Landftreden dem Aderbau entzieht, fondern auch auf die 
Vermehrung der Fiſche (Durch Verderben des Laichs) nachtheilig wirkt. 
Bo es ſich erweifen läßt, daß vorhandene Uferwaldungen für die Fiſcherer 

erſprießlich find, da dürfen diefelben, zufolge der ſchwediſchen Fiſchereiord⸗ 
nung, nicht argetaftet werden. Bei Sägemühlen müſſen Käften bereit ge» 

halten werden, die jeden Abfall aufnehmen, damit er nicht ins Waſſer 

falle; aud) darf überhaupt Nichts, was ein Seichtwerden des Waſſers ver 
anfaffen könnte, bineingeworfen werden. Noch mande andere Punkte. ver 
dienten der Erwähnung; wir übergehen fie jedoch, um nicht zu ermüden, 

und fügen nur noch in der Kürze einiges aus dem am 3. März 1860 in 
Norwegen veröfjentlichten Hegungsgeſetze für Lachſe hinzu. Danach dürfen 

diefe Fifche vom 14. September bis 14. Februar gar nicht gefangen werden, 
in der übrigen Zeit nicht vom Sonnabend Abend 6 Uhr bis Sonntag 
Abend 6 Uhr. Zu Flußmündungen kann der König, wenn foldes zum 

Vortheil der Fiſchereien für nöthig erachtet wird, eine Gtrede beftimmen, 

in welcher Setznetze oder Ähnliche Geräthſchaften nicht eingelegt werden 
dürfen, In Flußmündungen und foweit als Lachſe und Lachsforellen in 

die Flüſſe fteigen, ſollen die Nepe nicht kleinere Maſchen als 2%, Zoll 
zwiſchen den Knoten haben. Niemand darf Lachſe unter 8 Zoll Länge 
verkaufen. Lachsfiſchereibeſitzer können Vereine bilden zur Anftellung von 
Aufiehern bei den Fiſchereien. Dieſe Aufieher follen gleich Polizeibeamten 

betrachtet werden. Solche Vereine find bereits zu Stande gefommen und 

haben fi fehr wirffam erwiefen.. 

Auch in Finnland hat man das Princip der freien Vereinbarung in 

Heineren Diſtricten angenommen. In dem mir von Herrn Holmberg ger ° 

fäligft mitgetheiten Programm für Fiſcherei-Bereine heißt es, daß für Die 

eigentliche Meeresfifcherei, welche fid) auf den Strömling beſchraͤnkt, eine 
Baktifche Moneisferift. 9. Zahıg. Mb, VL HF 8. 15 
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andere Vorkehrungen erforderlich find, als daß die Netzmaſchen hinreichend 
weit feien, um der Brut Durchgang zu gewähren. Hinſichtlich der Landſeen 

und der Scheren, foweit in letzteren Barſche, Hechte, Brachſen u. f. w. 
gefiſcht werben, fei zu beachten, daß das Zugneß in kleineren, namentlich 
ſeichten Gewäfjern gar nicht, in anderen nicht zur Qaichzeit angewandt werde. » 
Die Laichzeit für Sommerfiſche könne vom 4. Mai bis 15. Juni ange 
nommen werden. Die Größe der Maſchen beim Zugnege müffe für den 

Fang von größeren und kleineren Fiſchen verſchieden beftimmt werden. 

Neuſen aller Art fowie Setznetze könnten auch zur Laichzeit benupt werben, 
wenn ‚man nur die Vorſicht beobachtete, die denfelben anflebenden Eier 

ſogleich wieder ind Waſſer zu werfen. J 
Baer hat für den Peipusfee Maßregeln für nöthig befunden, die 

von ‚den vorftehenden abweichen. Die verbotene. Zeit beginnt erft am 
24. Juni und endigt am 30. Auguſt, wobei vielmehr die Schonung der 
Brut, als der Laichfifche ins Auge gefaßt ift. Im Mai werden noch viel 

Stinte und Kaulbarſche und im Juni Rebfe gefangen, was aus Rückſicht 
auf das Wohl der Fiſcher nicht füglich unterfagt werden konnte. Aud) 
wurde bereit8 oben angedeutet, daß in großen Gewäflern mit vielen ver- 
ſchiedenen Fiſcharten eine Hegung während der Laichzeit unausführbar ift. 

Während der verbotenen Zeit fol auf dem Peipus auch mit Sezznetzen 

nicht geflfht werben. Am frengften iſt der Brutſang verpönt. Ger 
webte Nee find ganz, gebundene dan, wenn die Maſchen fo eng find, 
daß mehr als 30 auf einen Quadratwerſchok (oder etwa 8 auf einen 
uadratzoll) gehen, verboten. Die Definungen in Wehren und Setzuetzen 
follen von derſelben Breite fein, als das ſchwediſche Geſetz befagt. Lärm 
beim Fiſchen zu machen und gewiffe mit Lärm verbundene Faugmethoden 
anzuwenden, wird unterfagt. Die Commiſſion, welche das Fiſchereigeſetz 
für den Peipus entworfen, hat dem fehr verftändigen Grundfage gehufdigt, 

nur die alernothwendigften und in ihrem Erfolge zweifellofeften Belhrän- 
Zungen müßten für den Anfang eingeführt werden, Bufäße könnte man 
fpäter, wenn die Fiſcher ſich am die anfänglichen einfachen Vorſchriften ger 

wöhnt hätten, leicht machen. So befteht denn die jepige Ordnung für 
den Peipus aus bios 17 Punkten, deren wefentlichfte oben angeführt find. 
Diefe wird ſelbſtverſtaͤndlich die livländiſche Fiſchereiordnung in ſich 
aufnehmen mit Hinzufügung derjenigen Maßregeln, welche für die Fluß⸗ 
fiſcherei und die Seefüfte von Wichtigkeit find. Daß aud) diefe Vorſchriften 
maͤglichſt bündig und auf das unumgänglich Nöthigfte beichränkt fein und 
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ihre Faffung die natürlichen Verhältniſſe und die in andern Ländern ers 
Tangten Refultate berüdfichtige, dürfen wir wohl hoffen: Die große Bes 
deutung derſelben für die Zukunft unferer Fiſchereien braucht nad) dem 
Vorhergegangenen nicht weiter auseinandergefegt zu werden. s 

w. 
Bifäzuägt 

Wie groß nun aber auch dev Nupen ift, welcher dem Fifchereiweien 

aus einem geregelten Schutzſyſtem erwächft, jo ift damit die Aufgabe doch 

noch nicht völlig gelöft. Es genügt nicht, die Fiſche, ohne Unterfhied der 
Axt, zu hegen, jondern es muß darauf Bedacht genommen werden, daß die 
werthvollſten Arten fid) am meiſten vermehren. Die Beſchaffenheit der 

Gewäſſer ſetzt einem ſolchen Streben allerdings gewiſſe Grenzen, allein 
unzweifelhaft kann durch Beihilfe des Menfchen der Verbreitungsbezirk 

vieler vorzüglicher Fiſcharten jehr erweitert werden. Die gelungene Ver— 

pflanzung von Lachsarten in den Peipus liefert einen naheliegenden Beweis 

hievon; und höchft wahricheinlich würden ſich mande andere Geen der 
Oſtſeeprovinzen ebenfogut hiezu eignen; am beften ſolche, die in directem 

Zufammenhange mit dem Meere ftchen und Zuflüſſe von reinem Waſſer 

mit fandigem Grunde haben. Wo Lachſe nicht gedeihen könnten, würde 
man mit Vortheil Sige und Rebſe oder wenigftens Brachfen, Aale u. dgl. 

einfegen können. Wie viele Heinere Seen und Mühlenteihe find faſt ganz 
feer oder enthalten meift werthlofe Fiſche, wie Nothaugen und andere 

Weißfiſche, nebft einigen alten Hechten, die beftändig unter ihnen fo ſtark 

aufräumen, daß es nie zu einer ftärferen Bevölferung kommt. Lehtztere 

laſſen ſich jedoch mit Hülfe der Grumdangel wegfangen, wonad man beliebige 

Arten ziehen kann. Der Transport lebender Fiſche behuſs der Verſetzung 

hat aber in den häufigften Fällen mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. 

Wir laſen zwar kürzlich in den geitungen von einem Transport von 

45000 Iebenden Fiſchen aus China nad) Frankreich, müſſen indeß bes 

zweifeln, das ſich Aehnliches mit irgend einer unferer einheimiſchen Arten 

bewerfftelligen ließe. Bon diefen vertragen nur Karpfen, Schleien und 

Raraufehen eine Verjendung auf weitere Entfernungen; erſtere brauchen 

fogar nur in feuchtes Moos gepadt zu werden, Zür andere Arten hat 

man weite Gefüge nötig, muß für gleigmäßige erg Waſſers 
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umd beftändige Rufternenerung Sorge tragen, ftarfe Erſchütterung vermeiden 
und fo fort. Manche Arten, wie Rebfe, find fo zarter Natur, daß fie 
fich gar. nicht transportiren laſſen. 

Diefe Schwierigkeiten werden nun durch Die künſtliche Befruch— 

tung der Eier gehoben, Rogen und Milch werden zu dieſem Behufrin 
ähnlicher Weiſe mit einander in Berührung gebracht, wie es in der Natur 

geſchieht, und nachdem der Embryo eine gewiffe Ausbildung erlangt, vers 
tragen die Eier einen ziemlich weiten Trandport. Unmittelbar nad der 
Befruchtung, ſowie vor derfelden, verderben fle dagegen leicht. Am beften 

und einfachften.ift es, die Eier in ein Höfgernes-Käftchen, zwiſchen Schichten 

von feuchtem Torfmooſe zu Tegen und zwar fo, daß fie einander nicht ber 
rühren. Iſt Froſt zu befürchten, fo thut man ein oder mehre folcher Kaͤſt- 
hen in eine größere Kifte und füllt die gwiſchenräume mit trocknem Moofe 

aus, Unterwegs bedarf es feiner weiteren Fürforge, als daß man eine zu 

flarfe Erwärmung und ein Austrocknen des Moofes verhütet. Hat man 
Teßteres bei weitem Transport zu befürchten, fo beneßt man das Käftchen 

durch Eintauchen in Waffer, das diefelbe Temperatur hat, als der Inhalt 
des Kãſtchens. Man hat auch feuchten Sand, wollene Tücher, Waffer- 
pflanzen zur Verpadung augemandt und der franzöftiche Fiſchpächter Millet 
hat Eier zwifhen Leinewandläppchen von Paris nad) Florenz gefandt, die 
nad) 20 —2ötägiger, Reife wohlbehalten angekommen und ausgebrütet 
worden find. e 

Waͤre die ſolchergeſtalt gegebene Möglichkeit, Fiſcharten zu verbreiten 

und in Gewäffer, denen fie fehften, zu verfegen,, der einzige Gewinn der 
tüuſtlichen Beſtuchtung, fo hätte man ſchon alle Urſache, die Entdeckung 
derfelben zu den wichtigften, welche die neuere Zeit aufzuweifen hat, zu 
zähfen,. Allein fie gewinnt noch bedeutend an Werth dadurch, dab fie 
erlaubt, die Eier in geſchloſſenen Räumen zur Eutwicklung zu bringen und 

die Zungen bis zu einer beliebigen Zeit aufzuerziehen. Erinnert man. fih 
der vielfachen Gefahren, welchen Eier und Junge in der freien Natur ausger 
ſetzt find, fo leuchtet der Vortheil diefer |. g. künſtlichen Fiſchzucht ein. 

Seit etwa zwölf Jahren hat diefe neue Induſtrie viel von fih reden 

gemacht und die Organe der Deffentlichfeit haben eine Zeitlang dem Publi— 
kum häufig von den Fortſchritten derjelben Nachricht gegeben, namentlich 
was die gelungenen Verſuche und größeren Zuchtanftalten in Frankreich 
betrifft. Minder allgemein belannt möchte es fein, daß bie Fiſchzucht auch 
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im Norden Eingang gefunden, und gerade dieje Thatfache feftzuftellen, iſt 
für uns wichtig, um an Die Ausführbarkeit derfelben, auch unter unferen 
tlimatiſchen Verhältniſſen, glauben zu machen. 

Bor fieben Jahren veranlaßte der Profeffor Raſch in Chriſtiania die 
erſten Verfuche mit der Ausbrätung von Lachseiern. Sie fielen ſehr günftig % 
aus, deim in den Gewäſſern, wohinein man die ausgefommenen Jungen 
ſetzte, zeigte ſich nach 1—2 Jahren eine entſchiedene Vermehrung von 
Lachſen. Dies ermuthigte viele Fiihereibefiger zur Einrichtung von Brüte 
anftalten, Der Staat lieh der Sache, deren Tragweite vom Storthing 

fofort richtig gefhägt wurde, feine Unterftügung in liberaler Weife. Er 

bewilligte eine jägrlihe Summe zur Anftellung eines Beamten in der Perfon 
des Herrn ‚Hetting und eines Gehüffen defjelben, welche beibe zur Bereifung 

des Landes Geldmittel angewieſen erhielten, 

Ihre Aufgabe war vornehmlich, Anweifung in der Fiſchzucht Allen, 
die es wünfchten, zuw°ertheifen, den Zuftand der Fiſchereien zu prüfen und 
Vorſchläge zu ihrer VBerbefferung zu machen. Bald konnten zwei Perfonen 

den zahlreichen Nachfragen nicht mehr genügen und es mußten zeitweilig 
noch einige andere Affiftenten zu Hülfe genommen werden. Die Zahl der 

Anftalten ftieg bis zum Jahre 1858 auf vierzig und 1860 beftanden deren 
bereits ſiebzig: ein umwiderleglicher Beweis günſtiger Refultate. An den, 
jeuigen Flüffen, wo Fiſchzucht betrieben wurde, bejoldete der Staat bejon- 
‚dere Auffcher und ließ, wo es nöthig befunden wurde, „Lachstreppen“ ans 
Tegen, "dazu beftimmt dem Lachs das Steigen in Stromfchnellen und über 

Bafjerfälle zu erleichtern. Der Nutzen letzterer Vorkehrungen hat ſich 
glänzend erwieſen und Zlußgebiete, die zuwor gar nicht von Lachſen bejucht, 
werden fonnten, haben jet einträgliche Fiſchereien. Die Gefammtfoften 
für die Beamten, deren Reifen und die fonftigen erwähnten Maßregeln 
betragen 3000 Speciesdaler (4500 Rubel). Die Anlage der Brütanftalten 

geſchah auf Koften der Fiſchereibeſitzer; dieſe Koften find gering, denn fle 

befchränfen fi auf die Errichtung eines Häuschens, Anſchaffung einiger 
Tiſche der „Brüttifche”), einiger Bupend Höfzerner Käſtchen, (der „Brüt- 
fäftchen“, in welche die Eier niedergelegt werden), Anlegung eines Wafler- 
behälters für die Brut u. dgl. Die Pflege der Eier macht, fals alle Ber 
dingungen für ihre gedeihliche Entwicklung gegeben find, wenig Mühe und 

bejchränft ſich faft daran, die etwa verdorbenen Eier zu entfernen. Die 
größte Sorgfalt Hat man darauf zu verwenden, daß das die Gier, über 
ſtroͤmende Waſſer ſtets rein von Schlamm und anderen Uüreinlichleiten ſei. 
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Am beften ift deshalb (und ebenfo auch wegen der gleichmäßigen Temperatur) 
" Quellwaffer. Außer vom Lachs und der Forelle hat man in Norwegen 

auch Rebs⸗ und Sig⸗Eier künſtlich befruchtet, es aber nicht zweckmäßig 
befunden, dieſe in Apparaten den Winter über zu halten. Dan kann die 
Zungen von diefen Fiſcharten erft im Sommer. in die Geen fegen; fie 

alten ſich aber folange nicht in den Behältern wegen der zu ftarfen Er— 
märmung bed Waſſers. Beffer ift es daher, die befruchteten Gier gleich 
im Herbſt in ſolchen Strömen oder Bächen auszuftteuen, die ſich in dieje- 
nigen Seen münden, welche man bejegen will. Verödete Gebirgsbädhe 
wurden mit Gigs und Forellenbrut verſehen amd ſchon nach einigen Jahren 
erwieſen ſie fih nicht nur reich an dieſen Fiſchen, fondern dieſelben erreichten 
felbft eine ungewöhnliche Größe. Intereffant iſt auch der Verſuch, den 

- jemand bei Stavanger gemacht hat, einen Meilen fangen Fjord mit 
enger Mündung durch ein Gitter abzujperren, um darin Lachſe zu erziehen. 
Da falziges Waſſer (wohl hauptſächlich wegen der in demfelben vorhandenen 
befferen Nahrung) das Wachstyum der Lachſe ungemein befördert, und 
ſolches Waſſer zu jenem Fjord Zutritt Hat, fo verſpricht man ſich von diefer 
Einrichtung einen weſentlichen Fortſchritt in der Lachscultur. Eigentliche 
Zucht ⸗Teiche giebt es bis jetzt in Norwegen für Lachſe und Forellen nur 
wenige: man begnügt ſich meiſt damit die Zungen foweit aufzuziehen, big 
fie den Dotterfac verloren Haben und anderer Nahrung bedürfen. Diefer 
Moment tritt etwa 6-8 Worhen nach dem Ausfchlüpfen ein umd dann 
giebt man ihmen_die Freiheit, \ ® 

Daß die fünftlie Fiſchzucht ſich auch unter minder günftigen klima⸗ 
tiſchen und Örtlichen Verhaͤltniſſen betreiben laͤßt, als Norwegen fie dar⸗ 
bietet, das lehrt uns das Beiſpiel Fiunlando. Hier ift diefelde vor drei 
Jahren durch die Bemühungen des Herrn Holmberg eingeführt worden. 
Auf wiederholten Reifen nach Schweden, Norwegen, Schottland, Holland 
und Deutſchland Hat derſelbe fi) mit dem Stande der heutigen Fiſchzucht 
vertraut gemacht und iſt, wie Schreiber dieſes durch perſönliche Beknunte 
ſchaft weiß, durchaus befähigt, feine ſchöne Aufgabe durchzuführen. Der 
Seenteichthum und bie ſtarle Küſtenfiſcherei in Fünnfand erhöhen die Wichs 
tigkeit der Fiſchzucht für diefes Land in erheblicher Weiſe. Herrn Holm 
berg’8 Stellung ift eine ähnliche wie die Hetting’s in Norwegen. Er 
überwacht die Befolgung der Fiſchereigeſetze; hat Streitfragen, die ſich in 
Bifchereie Angelegenheiten" erheben, zu unterfuchen; die Bekanntmachung und 
Verbreitung der Kenntniffe in der. Füjchzugt zu vermitteln; die Bildung 
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von Fiſcherei⸗Vereinen zu veranlaffen; Privatperfonen bei der Anlage von 
Brütanſtalten behuͤlflich zu fein.und jährlich Bericht über feine Tätigkeit 
an den finniſchen Senat abzuftatten. Ungeachtet der Kürze der Zeit find 
doch bereits Erfolge erreicht, die die beften Hoffnungen für die Zukunft 

erregen. Sechs Anftalten find von Privatperfonen gegründet und mehrere 

andere ftehen in Ausficht. Bei dem Mangel an Quellen war man genöthigt, 
Flußwaſſer zu benugen und da nian es unterließ, diefes zu filtriven, ehe 
es auf die Brüttifche gefeitet wurde, fo fonnte es nicht auöbleiben, daß 
ein Theil der Eier durch Schlammabfag verdarb, Dennoch ift eine ziemliche 
Menge von Lachsjungen produeirt worden und diefe wäre noch größer ges 
weſen, wenn nicht die Ausbrätung im allgemeinen zu fpät, nämlich im 
Mai, erfolgt wäre: das Waffer war zu diefer Zeit ſchon zu warm geworden 

(6i8 15° R., während eine Temperatur bis 9° diejenige ift, welche Eier 
und Brut am beften vertragen), in Folge deſſen ein großer Theil der 
Zungen erkrankte und umkam. Dieſem Uebelftand wird dadurch abzuhelfen 
fein, daß in dem Brüthaufe, welches in Finnland ohnehin mit einer 

„Heizvorrichtung verfehen werden mußte, die bisher gewöhnlich eingehaltene 
Temperatur etwas erhöht wird. Iſt das Waller auch nur um einen 

Grad wärmer, jo ſchlüpft das Junge um 2—3 Wochen früher aus und kann 

ins offene Waffer gebracht werden, bevor die warme Jahreszeit beginnt”). 

Iſt Finnland dem übrigen Rußland in der freien Zucht voranges 

*) Aus bem nach Einſendung biefes Auffahes erfhienenen lehten Berichte Holmberg's 
von Februar d, 3. (Bulletin eie. de Moscou, 1862, 1) it erfihtlich, baß fid) in ginnlond 
eine tätige Teilnahme an ber diſchzucht in immer weiteren Kreifen kund thut und bie 
günfligen Refultate fih mehren. Näherer Mitteilungen aus dieſem wiederum an Thatfachen 
und intereffantert Beobachtungen reichen Verichte müffen wir uns enthalten, Tönnen iedoch 
nicht umbin, eine Stelle wörtlich wieberzugeben, welche einen neuen Veweis für bie Wieber- 
ehe ber Sachfe an ihren Geburtsort und bie Bortheife ber freien gucht enthält. In einem 
Brief des Herm Hetting, datirt Gprifiania ben 8. December 1861, heißt e8: „Aus bem 
Apparate in Hougfund (in Dramself) wurden im Mai des Jahres 1858 circa 150,000 
eine Lachſe in ben Buß gelaffen; ba man aber Luft hatte einige berfelben zu bezeichnen, 
Hieft mon 110-Stüet im Apparat und fütterte fie fehr art. AUS fie eine Länge von 3 goti 
erlangt Hatten, fnitt man ihmen bie Fettfloſe gänzlich ab und gab ihnen bie Freiheit. 
Bon den fo bezeichneten Lochſen find ben vergangenen und biefen Sommer 16 ober 17 
Stüc gefangen worben. Die im vorigen Sommer gefangenen hatten ein Gericht von 
4 6is 91, Mort, die jeht gefangenen wogen von 18 bis 30 Mat (1 Mark nom. — 
% Pfund non. = nahezu % Pfund rigifh). Bei Svelvik fing man biefen Sommer 
am 1. Augufi drei ber bezeichneten Bifche, bie von 20 bis 30 Mark per Stuck wogen; fie 
maren alfo 3%, Jahr alt, während die im vergangenen Sommer gefangenen nut 21, Jahr 
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gangen, fo Hat dagegen das Waldaigebirge eine Mufteranftalt für ge— 

ſchloſſene Zucht aufzuweiſen. Dies Etablifjement, das Werk des Herrn 
Wraſſki, Beſihers des Gutes Nikolsk, verdient in jeder Beziehung die 
größte Beachtung, ſowohl was die günftige Oertlichleit, die- großartigen 
Verhältniſſe des Betriebes betrifft, als hinſichtlich der Einfachheit und er— 
probten Zweckmäßigleit der, Einrichtungen‘). Achtjährige Erfahrungen 
und Beobachtungen fiehen dem energifchen Unternehmer zur Seite und jeine 
bisherigen Erfolge Fiegen in dem großen Vorrath felbft aus dem Ei ew 
zogener Lachſe und, Forellen vor... Here W. hat es ebenfo für vortheilhaft 
erkannt, ſich nur mit der Zucht diefer Fiſcharten zu befaffen, wie man es in 

Norwegen and Finnland gethan, aus dem einfachen Grunde, weil fie die 

Mühe am beften lohnen. Möchte fein vühmliches Beilpiel recht Vielen, 

die über ähnliche günftige Rocalverhäftniffe zu diſponiren Haben, nachahmuugs⸗ 
werth erſcheinen! 

Für den vorliegenden Zweck genügte es, kurz auf Das bisher i im Norden 

Geleiftete hinzuweifen, wie denn überhaupt eine Abhandlung über kůnſtliche 
Fiſchzucht außer Abficht Tag, ſondern diefer nur zur Vervollftändigung des 
Borhergegangenen Erwähnung geſchehen it. Der auf fünftlihe Fiſch- 
zucht bafirte Filhereibetrieb ift das Ziel, wohin wir zu 

fireben haben. Wenn bereinft die Fiſchereigeſetze in unferem Lande 
Wirlſamleit erlangt haben werden, dann können wir hoffen, Dies Ziel durch 

gemeinſame Betheifigung der Fiſchenden auch in größeren Waffergebieten 
zu erreichen. Bis dahin wird die Fiſchzucht in ihrer Wirffanfeit anf eine 
zelne Dertlichteiten, befchränft bleiben müſſen. Ausſchließliche Befper von 

Fiſchereien an Flußmündungen und Seen werden ſich am eheften entjchliegen, 
fi) auf diefen Induſtriezweig zu legen, weil jie den ſicherſten Nupen’ vore 

ansfehen können. Man wird den Vortheil um fo größer findeit, wenn die 
natürliche Beſchaffenheit des zu Gebote ftehenden Gewäſſers erlaubt, werth⸗ 
volle Fifche zu cultiviren. Bon Umftänden wird es abhängen, ob man " 

alt waren (fie wurden nämlich‘ im Bebriar 1858 gebrütet). Diefe Reſultate ftimmen alſo 
ganz mit denen vom Herzog von Athol in Schottland gemachten überein. Sie [deinen 
mir fo bemertenswerth, af fie befannt gemacht zu werben verbienen, inben fie beutlich 
beweiſen, daß man nicht fo lange auf einen Gewinn ber fünftfichen Fiſchzucht zu warten 
braucht, als wohl Diele es Bis jeht geglaubt haben.” 

*) Eine auf eigene Anſchauung des Derf. gegründete nähere Befchreibung biefer, fotvie 
ber Brütenanftalt in Kepholm am Ladoge-See, findet man im Gorefp. BL. bes naturf 
Dereins zu Riga, 1861, Jahrg. XIL, Ar, 10, 



Unfere Fiſchereien und die Mittel zu ihrer Verbeſſerung. 231 

ſich für freie oder gefchloffene Zucht entjcheidet. Wo brauchbare Teiche 
bereits vorhanden oder Teicht arizulegen find, erſcheint Teßtere gerathen; an 
den Mündungen der Flüſſe ind Meer ift hingegen die freie Zucht vorzus 

ziehen. Im jedem Falle aber ift das Terrain genau zuvor zu erforſchen, 
ehe man an die Ausführung geht, und muß man die Wahl der zu cultis 

virenden Fiſchart wohl überlegen. Souft ift ein Fehlſchlagen fehr leicht zu 
befürchten. Ganz leicht darf man ſich die Sache überhaupt nicht vorftellen 
und muß darauf gefaßt fein, daß die erſten Verfuche nicht aufs befte 

gelingen werden. Erſt einige Erfahrung lehrt, was unter den befonderen 

örtlichen Bedingungen. zu berückfichtigen, welche Vorſichtsmaßregeln zu ers 
greifen find, um ſchädliche Einflüffe zu befeitigen. 

Eine große Schwierigfeit hat fi uͤberall, wo Fiſchzucht begonnen 
wurde, in dem Umftande herausgeftellt, daß es am der hinreichenden Zahl 
von Laichfiſchen zur rechten Zeit mangelte. Lange vor der Laichzeit fie 

einzufangen und in Behältern aufzubewahren, ift unftatthaft, weil der Laich 
bei enger Gefangenſchaft der Fiſche nicht zur Reife gelangt. Hat man alſo 
feine große, paſſend eingerichtete Teihe, in denen die Thiere von einem 

Jahr zum andern oder doch einige Monate hindurch ohne Schaden ver 
weilen können, fo fehlt es leicht an Eiern. Sobald eine Hegung in der 

Laichzeit durchgeſetzt worden, vermindert fid) diefe Verlegenheit; aber immer 

werden ſich mır in einzelnen Zlüffen Cremplare in Ueberfluß fangen faffen: 
An ſolchen Flüſſen müffen dann Brütanftalten in größeren Maßſtabe ein 
gerichtet werden, damit von ihnen aus die anderen Auſtalten mit Eiern 

verforgt ‚werden können; wie ſolches bereits feit Jahren durch das von ber 
franzöftfejen Regierung gegründete großartige Etabliſſement bei Hüningen 
unweit Bafel geſchieht. Eine derartige Vermittlungsanftalt ift nothwendig, 
um der Fiſchzucht. überall Eingang zu verfhaffen, denn mit ihrer Hülfe 
täßt fid) dieſer Betriebszweig an jedem Drte, wo fonft günftige Gelegenheit 
geboten ift, ins Leben rufen. 

Faffen wir zum Schluß die Hanptmomente, auf welche e8 bei Orga— 

uiſation einer rationellen Fiſcheultur ankommt, zufammen, fo beftehen fie in 

Folgendem: 

1) Hegung der Laichfiſche, wozu insbeſondere Offenhalten der Fluß- 

mündungen und der Königsader gehört, 

2) Schonung der jungen, noch nicht fortpflanzungsfähigen Fiſche. 
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3) Befegung der Gewäſſer mit den pafiendften und werthvollſten 

Fiſchen und Anlegung von Lachstreppen, 

4) Einrichtung von Brütanſtalten und einer Ceutral-Brütan— 

ſtalt zum Verlauf von Eiern, * 

5) Anftelung eines Fiſcherei-Inſpectors, Bildung von örtlichen 

Fiſcherei-Vereinen und Ueberwahung der Fiſchereien 

durch eigens ernannte Aufſeher. 2 

ä 8 Bubhfe, 



Das Betreiben 
der Statifik in den baltifchen Provinzen. 

E⸗ ſcheint ein charalteriſtiſches Merkmal unferer durchaus auf das Prak- 

tiſche gerichteten Zeit zu fein, daß faft auf allen wiſſenſchaftlichen Gebieten 
ganz vorzugsweiſe ein Streben nah Erforſchung der Thatſachen rege 

geworden iſt. Ueberall wird emfig dad Material zufammengetragen und 
aufgefpeichert, das wohl erft eine fpätere Generation vollftändig auszunugen 
im Stande fein wird und ür feiner Zeit dürfte das aprioriſtiſche Raiſonne— 
ment mehr in Mißeredit gerathen fein, als grade in der gegenwärtigen. 
In den Naturwiſſenſchaften fpielt das Milroslop, die chemiſche Analyfe, 

die Beobachtung eine fo hervorragende Rolle, wie man fie früher faum für 

möglidy gehalten Haben mag. In den Hiftorifchen Wiſſenſchaften hat man 
die Methode, fih die Vergangenheit nad) gewillen Prineipien und vorge 

faßten Meinungen zurechtzulegen, als unwiſſenſchaftlich bei Seite geſchoben 
und es für zwedmäßiger erachtet, alle Thätigkeit auf das Durchforſchen 

der Archive zu concentriren. Auch im Stantsleben hat man nach mannig- 
fachen traurigen Erfahrungen, nad) einer gewiffen Ernüchterung begonnen, 
das Dogmatiſtren, das Beglüden der Menſchheit nad) gewiffen Theorien, 

‚die leidige Principienreiterei aufzugeben und dagegen um fo mehr durch 
Feſtſtellung des Thatſächlichen die Bebürfniffe der Gegenwart zu erfennen 
fi bemüht. So hat denn in den Staatswiſſenſchaften die Statiftit immer 

mehr und mehr eine wichtige Stelle eingenommen und auch im praktifchen 
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«Leben hat man aufgehört diefe Wiffenfhaft nur für eine hefäftigende 
Spielerei zu halten. Dabei ift es intereffant, daß die Statiſtik bei dem 
Volke felbft nirgends in größerem Anfehen fteht, als grade in den Linder 

- wo man die Bahnen der Nevofution verlaffen und den einzig zum Ziele 
führenden Meg der Reſormen eingeſchlagen hat. England und Belgien find 
ja bekanntlich die Mufterländer für die Statiftit geworden. Die ſchlimmen 
Zolgen der Unkenntniß der Thatfahen im Staatsleben, namentlid) von 
Seiten der obern Verwaltung, werden fehr treffend in der Kleinen Schrift: 

„Meber die Nothwendigfeit und die Mittel zur Erlangung vollftändiger - 
Landesftatiftif“, die man dem frühern hannöverſchen Minifter Stüve zur 
ſchreibt, beleuchtet. Es heißt darin: „So“ (d. h. da man nun entweder 

feine oder doch wenigftens feine unter allgemeinen Gefihtspunften geordnete 
Kenntniß der Berhäftniffe hat) „jo hält man ſich denn ſchließlich lieber an 

fogenannte Principien, die man einmal, wohl ‘oder übel, als Wahrheit 

‚annimmt, obgleich fie in der Negel gar nichts find, als mangelhafte Schlußr 
folgerungen aus mangelhaft erfanten Thatſachen und tröftet ſich, wenn die 
Dinge nicht paſſen wollen damit, daß fe doc) principiell richtig feien, alſo 

endlich pafjen müſſen, wenn nur erft der Webergaug vorüber ſei. Dies 
Verfahren, dies Handeln nach „Principien“ ift in der That das Lebens: 

element der Revolution. Mit diejem Revolutioniren von oben ift feit 
dem Ende des vorigen Jahrhunderts die Revolution von unten wahrhaft 
provocirt und es giebt Fein anderes Mittel dem entgegenzutreten, als die 
entſchiedene Rückkehr zu den Thatſachen“. Das find, wie uns fheint, 

goldene Worte, die fi) namentlich Diejenigen beherzigen follten, welche in 
Allem ein revolutionäres Gebahren wittern, aber nichts dafür thun wollen, 
die Revolution auf geeignete Weile zu bekämpfen, das mögen ſich auch 

diejenigen confervativen Elemente unter ung gejagt fein lafjen, "die alle 

ſtatiſtiſche Ermittelungen für höchſt gefährlich halten. Es giebt wohl kaum 

“einen größern Widerſpruch in ſich jelbft, als mit aller Eutſchiedenheit, oft 

mit unbegründeter Leidenfchaftlichfeit gegen das jogenannte bureaukratiſche, 
der Keuntniß der vorhandenen Zuftände und Bedürfniffe ermangelnde, 

Vielregieren aufzutreten umd doch gleichzeitig. der obern Verwaltung die 
Mittel zur Erlangung einer beſſern Kenntniß zu eutziehn. Wir können es 

ung wicht verhehfen, daß in unfern baltifchen Provinzen noch vielfach diefe 

Abneigung gegen flatiftifche Forſchungen anzutreffen ift. Bei den obwals 

tenden Verhältniſſen muß ſolche Abneigung grade bei ung als ein Vers 
fennen der. und zugewiefenen Aufgabe bezeichnet werden. Unfere Reform⸗ 
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beftrebungen tappen fo häufig im Dunkeln umher und manches unreife 

Projekt hätte gewiß nicht das Licht der Welt erblickt, wenn nicht die 
Kenntniß des Thatſaͤchlichen gefehlt hätte. Andererſeits gibt es entſchieden 
kein anderes Mittel, dasjenige, was uns an unſern Zuſtänden lieb und 

theuer iſt, gegen unberechtigte und entftellende Angriffe zu ſchützen, als die 
unummundene, offene Darlegung der Thatſachen. Wit geben uns der 

Hoffnung bin, daß die Erkenntniß von der Nothiwendigteit ftatiftiiher Er— 

mittelungen auch in unfern Lauden mehr und mehr allgemein werden wird. 

Wir können dabei nicht unterlaffen zugleich darauf aufmerffam zu machen, 

daß eine gewifie Theilnahme der Bevölferung am Stantsleben vor allem 
dazu angethan iſt, ein wahrhaft-veges Intereffe an der Zuſtandsſchilderung 

des Staats wachzurufen (Vergf. hierüber das Jahrbuch für amtliche Sta- 
tiftit des Preuß. Staats I. Jahrg. 1862 Thl. 1, Vorwort), Wir beab— 

fioptigen in den nachfolgenden Zeilen die Frage zu unterfuchen, wie die 
Statiftif bei uns am zweckmaͤßigſten zu organifiren wäre, wobei wir nicht 
werden vermeiden können, uns zu vergegenwärtigen, was denn bisher auf 

den Gebiete der Statiftit in unferem Staate geleiftet worden ift. 

Die Fundamentalfäge für die Betreibung, namentlich der amtlichen 
Statiftit laſſen fi) in die Worte zufammenfaffen: „Die Thatſachen können 

nur von unten auf gefammelt werden, die Ordnung muß von oben 
fommen.“ ° &o einfach, fo einfeuchtend auch die Richtigkeit dieſer faft felbfte 
verftändfichen Säge ift, fo ſehr Hat man doc) in der Praxis gegen Diefelben 
gefehlt. Es liegt auf der Hand, daß eine jede ftatiftifche Unterfuchung 

zwei verfchiedene Thätigkeiten in Anſpruch nimmt, die Einſammlung des 
Materials und die Bearbeitung defelben. Es kann nicht eher von einer 
ſtatiſtiſchen Darftellung die Rede fein, als bis genügende Auskünfte über 
den darzuftellenden Gegenftand beſchafft worden find. Und doc) hat man 
bei ums fo oft gemeint, damit das Meiſte gethan zu haben, daß man „geifte 

veiche” Programme zu ſtatiſtiſchen Arbeiten gab, ohne fid um die Frage 
- zu kümmern, aus welchen Quellen denn eigentlich die nöthigen Auskünfte 

fliegen ſollen und ob die ſtaatlichen Iuftitutionen auch dazu angethan find, 
dergleichen Unterfuchungen zu machen. Die ftatiftiihen Gonvernements- 

Eomite’s hatten früher ungefähr 7O verſchiedene ftatiftifhe Tablenur jährlich 
einzureichen. Das Programm zu ihren Arbeiten war in gewiffem Sinne 
großartig zu meinen; man verlangte Nachrichten über die verſchiedenſten 
Gegenftände, ‚von den detaiflirteften Angaben über Bevölferungsverhäftniffe 
an bie zu der Notiz herab, wieniel Pud Fiſche verſchiedener Gattung in 
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jedem Kreife jährlich gefangen worden, wieviel davon confumitt, wieviel 
verfauft und zwar zu welchem Preife. Schon dadurch aber, daß man zur 
Einfendung diefer Auskünfte einen viel zu frühen Termin feſtſetzte, fo daß es 
eine abfolute Unmöglichkeit war, die Einfammlung und Controle der Aus- 
fünfte zu bewerfftelligen, bewies man, daß man dem Safe: „die That 

fachen können nur von unten auf gefammelt werden“ nicht gehörig Rech-⸗ 
nung getragen hatte. Die fogenannten Gouvernements-Berforgungs-Eoms 
mifftonen haben z. B. jährlich fon Ende October einen ziemlich detail 
lirten Jahresbericht einzureichen, welcher unter anderm Zahlen-Daten dar⸗ 
über Kiefern foll, wieviel Tſchetwert Korn verſchiedener Gattung und Kar— 
toffeln und wieviel Pud Heu in den einzelnen Theilen des Gouvernements 
in demfelben Jahre geerntet worden. Um mit der ſchwierigen und com⸗ 

plicirten Zufammenftellung zur Zeit fertig werden zu Eönnen, muß die Vers 
ſorgungs⸗Commiſſion die Polizeibehörden verpflichten, die verlangten Aus— 
fünfte fpäteftens Ende September einzureichen und die Polizeibehörden 
wieder find aus demfelben Grunde gezwungen, von den einzelnen Gute» 

verwaltungen 2c. zu verlangen, daß fie die Daten fpäteftens Anfang Sep- 

tember einfenden. Wenn man nun erwägt, daß die Gutsverwaltungen, 
am über den Ausfall der Ernte genügende Notizen zu beſchaffen, Auskünfte 
von allen Gefindeswirthen ꝛc. beziehen müſſen, dazu alfo doch auch einige 

Zeit nöthig haben, fo liegt auf der Hand, daß die Auskünfte über die 
Exnteerträge zu einer Zeit ertheilt werden müfjen, wo der Landwicth eben 
erft zu dreſchen angefangen Hat und unmöglich willen ann, wieviel er ges 
erntet: In Folge diefer verfrühten Einforberung von Ausfünften enthalten 

die Jahresberichte der Berforgungs-Eommiffton über die Ernteerträge fo 
auffallend unrichtige Zahlen, daß man die Verwendung der fhönen Zeit 
und der vielen Mühe auf eine ‚fo verfehlte Arbeit wohl bedauern muß. 

Nach den Angaben diefer Commiſſion fällt in Kurland die Ernte regelmäßig 

fo ungenügend aus, daß im Vergleich mit dem wahrfheinfihen Bedarfe 
der Provinz fi) ein bedeutendes Deflcit namentlich. an Winterforn her⸗ 
ausftellt. Und doch weilen richtige Auskünfte über den Kornhandel Kur 
lands evident nach, daß ſelbſt bei fehr mittelmäßigen Ernten aus Kurland 
2 bis 300,000 Tſchetwert Korn ausgeführt werden. Nad den Ausfünften 
der Berforgungs-Gommiffton wird in Kurland nie mehr geerntet, als 5 bis 
6 Korn über die Saat (im Jahre 1861 an Wintergetreide 4'/;, an Sommer 

getreide 5%, und an Kartoffeln nur 4 () Kom), und doch dürfte es feft- 
ftehn, daß wenigftens in ben meifen Gegenden Kurlands es dem Lands 
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wirthen bei. folchen Durchfehnittserträgen kaum lohnend erſcheinen kann, 
feine Gelder überhaupt zu bearbeiten. Soweit unfere Erfahrungen über 
ſtatiſtiſche Arbeiten reichen, wird die Beſchaffung genügender Auskünfte über 
die Ernteerträge bei uns nod) fängere Zeit mit den größten Schwierigkeiten 
verbunden fein; will man aber ernftli daran gehn, diefe Ausfünfte zu 

ſammeln, fo verlange man die Einfendung der Daten nicht im October 
deſſelben, fondern im Fruͤhlinge des folgenden Jahres. Diefe verfrühten 
Vorftellungen haben aber außer der verlorenen Mühe, über die man ſich 
teöften Fönnte, noch andere Nachtheile, die nachhaltiger wirken. Auf diefe 

Weife werden die Ausfunftsertheiler, die Gutspolizeien und Gemeindeges- 

richte, d. h. die Quellen, aus denen ja allein alles ſtatiſtiſche Materinl für 
das Land gefhöpft werden kann, daran gewöhnt, es mit der Richtigfeit 
ſtatiſtiſcher Auskünfte nicht genau zu nehmen. So ſchwindet zugleich in 
den ftatiftifchen Arbeiten der Ernft und die Gewilfenhaftigeit, ohne die 

nun einmal nichts Gebeipliches zu Tage gefördert werden kaun. 
Aber auch das Programm felbft zu den verſchiedenen ftatiftilhen Un— 

terſuchungen ließ häufig exfennen, daß man jenen oben hervorgehobenen 
Zundamentalfag außer Acht gelafen. Es wurden Hin und wieder Aus 

" fünfte über Gegenftände verlangt, über die einigermaßen zuverläffige Nach— 
richten zu fammeln bei den obwaltenden Umftänden mnausführbar war. So 
follte 3. B. genau angegeben werden, für wieviel Mubel-jedes einzelne 
Handwerk jährlich Arbeiten geliefert, eine Notiz, die doch nicht anders zu 
befchaffen ift, al8 daß man jeden Handwerksmeifter verpflichtet, ein forg« 

fültiges Bud) über Einnahmen und Ausgaben zu führen und jährlic, vor- 
zulegen; fo wollte man willen, wieviel der Zahresumfag jedes Kaufmanns 
beträgt, während man doch bisher dem Kaufmanne nicht Kat zumuthen 

wollen und fönnen, fein Geheimbuch zu veröffentlichen; fo verlangt man 
namentlich die Eingabe der genaueften und detaillirteſten Daten über 
den effectiven Beftand der Bevölkerung der einzelnen Städte, Flecken zc. in 
jedem Jahre, ohne daß doch bisher jemals eine zu ftatiftifhen Zwecken 

brauchbare Volkszäͤhlung flattgefunden. Zur Beleuchtung unſeres Gegen- 
ſtandes und wegen ber hefonderen Wichtigkeit gende der Bevöfferungs-Sta- 
tiſtik fei es uns vergönnt, diefen letzten Punkt etwas ausführlicher zu, ber 
trachten. In unferem Staate finden bekanutlich behufs der Erhebung der 
Kopfftener von Zeit zu ‚Zeit, etwa alle 10 Jahre, fogenannte Geelenrevir 
flonen Statt. Da es bei denfelben nur darauf ankommt, alle feuerpflich- 
tigen Individuen zu ermitteln und anzufhreiben, fo werden alle Perfonen 
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eximirter Stände entweder gar nicht oder doch nur ganz beiläufig gezählt. 
Kann fomit die Seelenreviflon ſchon aus diefem Grunde zur Ermittelung 
der Bevölkerung in ihren verjehiedenen Beziehungen unmöglich ausreichen, 

fo ift fie zu ſtatiſtiſchen gwecken infofern faft gänzlid) unbrauchbar, 
als fie das Individuum ja nicht nad) feinem Anfenthalte, feinem Wohne 

orte, fondern nad) feinem Auſchreibungsorte und feiner Hingehörigteit aufs 
nimmt. Bei unferer Gemeindeverfaffung ift, namentlich in den Städten, 

die Zahl der angefpriebenen Seelen eine gänzlich andere, als die Zahl 
der wirklich vorhandenen Bewohner. Die Statiftif wil nun aber die Be- 

völferung eines Landes, einer Stadt ꝛc. vor allem nad) ihrem wirklichen 
Beftande kennen lernen, fie will hieraus Schlüffe auf die Beichaffenheit des 
Landes oder der Stadt, auf die Größe der Confumtion und Production zc. 

machen. Welches Bild werden wir z. B. von der Stadt Riga gewinnen, 
wenn wir über ihre Bevölkerung nichts mehr erfahren, als wieviel fteuer- 
pflichtige Individuen ‚zu ihr angefrieben find? Zu Pilten find im Ger 
genſatze hiezu über 3000 Individuen verzeichnet und es wohnen in diefem 
elenden Städtchen wohl faum mehr als 1000 Menfchen. Zu den aufblü- 
henden Sieden Zalfen und Frauenburg ift endlich gar feine Seele ange 
förieben, weit die fleuerpflichtigen Einwohner derfelben zufällig Feine felbft- * 
‚fändige Gemeinde bilden. Daß die Angabe der angefchriebenen Bevölte- 

tung zu ſtatiſtiſchen gwecken wenig brauchbar ift, Hat man denn auch bald 
eingefehn, uud in Folge deſſen find den ſtatiſtiſchen Gouvernements⸗Comité's 
mehrmals Weifungen zugegangen, nur die wirklich vorhandene Bevölkerung 
der. einzelnen Landestheile zu ermitteln. Nictödeftoweniger Hat man .bisr 
her das Eiuſchlagen des einzig zuläffigen Weges zu folder Ermittelung, 
nämlid) die Veranftaltung einer Bolkszäplung nicht nur unterfaffen, fondern 
fogar geradezu verboten. Man vergegenwärtige ſich die Ange z. B. eines 
Hauptmannsgerichts, welches detaillirte Auskünfte über den Beftand der 

‚effectiven Bevölkerung des Kreifes eingeben fol. Wie das Hauptmanns- 
gericht den ihm gewordenen Auftrag anders erfüllen kann, als indem es 
die betreffenden Gutspolizeien und Gemeindegerichte anweift, die verlangten 
Zahlen Daten zu ſammeln und einzufenden, und wie wieder dieſe letztere 
Inſtanzen der Aufgabe anders nachkommen können, als indem fe in jedem 
bewohnten Punkte auf ihrem Territorium die Einwohner zählen, alſo eine 

Volkszählung machen, das ift ein nicht zu loͤſendes Näthfel. Aber ange- 
nommen, jedoch nicht zugegeben, daß die Mefultate der Seelenrevifionen 
für Die Statiftit ausreichend wären, fo liegt doch auf der Hand, daß man 



Das Betreiben der Statiſtik in den baltiſchen Provinzen. 239 

dann über den Beftand der Bevölkerung nicht jährlich Auskünfte ver- 
langen fan. x 

Die Thatſachen müffen alfo von unten auf gefammelt werden! Dazu 

ift vor allem erforderlich, die Gommunal- Statiftif mögfichft zu ber 

fördern. Es müßte durch ein Geſetz die Verpflichtung jeder Gemeindevers 

waltung ausgeſprochen werden, ein ſtatiſtiſches Grundbuch zu führen, in das 

alle auf die Berhältniffe der Gemeinde bezüglichen Nachrichten eingetragen 
werden müßten. So würde das Land in ſtatiſtiſcher Beziehung in ſoviele 

Bezirke zerfallen, als Gemeinden vorhanden find und jede Gemeindever- 

waltung wäre zugleid ein ftatiftifches Bureau. In den Gtädten wäre 
durchaus nothwendig, Comite's für die Communal-Statiſtik zu begründen, 
die unter dem Borfige einer mit den ftatiftifchen Arbeiten betrauten Perfon 
etwa aus den Neltermännern und dem Polizeichef -(Gerichtsvogt) beftehen 
fönnten. Auf dem Lande wirde ausreichen, daß der Inhaber der Guts— 

polizei in Gemeinfhaft mit dem Gemeindegerichte die ftatiftiichen Notizen 
ſammelt und in das Grundbuch einträgt. Iſt das Intereffe für die Sache 

einmal geweckt und überzengen ſich die Gemeinden von dem großen Nutzen, 
der ihnen jelbft ans der ſtatiſtiſchen Ermittehung und Unterfuhung ihrer 
eigenen Verhältniſſe erwächſt, dann erſt wird die-Statiftit and bei ung 

raſch einen erfreufichen Aufſchwung nehmen. Dann wird es nicht mehr 
nöthig fein, die Polizeibehörden mit ftatiftiichen Arbeiten in Anſpruch zu 

nehmen, mit Arbeiten, die’ diefen Behörden mehr oder weniger fern liegen. 

Aber one daß alle diefe ſtatiſtiſchen Arbeiten von oben geleitet und 
geordnet werden, kann von einem allgemeinen Nugen der Statifti 
nicht die Nede fein. Auch gegen diefen Grundſatz iſt bei ums vi 

fehlt worden. Die Statiftif ift eine vergleichende Wiſſenſchaft. Die ver- 
eingefte Thatſache, die am einem Punkte des Landes beobachtet worden ift, 
bietet wenig allgemeines Intereſſe. Erſt wenn überall gleichzeitig über den— 

felben Gegenftand, und zwar längere Zeit hindurch, Beobachtungen gemacht 

worden, wenn das gefundene Reſultat zu andern Thatſachen in Beziehung 

und Vergleichung gebradit wird, erſt dann beginnt die Statiftit Früchte 

zu tragen. Dazu ift erforderlich, daß im ganzen Lande nad) denjelben 

Principien, nad) demfelben Schematismus beobachtet und gefammelt werde. 

Welche Principien die richtigften, welche Schemata die zwedmäßigften find, 
darüber kann nur von ſachkundigen Perfonen berathen und Beſchluß gefaßt 

werden. So. liegt denn die Nothwendigkeit einer ſtatiſtiſchen Centralbe— 

hörde vor, fei fle num für den ganzen Staat, fei fie für einzelne Diſtricte 
Baltiſche Monataſchtift. 3. Jahrg. Bd. VL, Oft. 3 16 2 
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deffelben eingerichtet. Es ift den Beratungen der internationafen ftatiftis 

ſchen Congreſſe vor Allem zu danfen, daß in menerer Zeit in faſt allen 
europäifhen Staaten die Nothwendigfeit folder Centralifirung der ftatifti- 
fen Arbeiten zur Anerkenntniß gelangt iſt. Die ftatiftifchen Abtheilungen 
der einzelnen Minifterien find in Folge defien zu Gentral-Bureaug zufammen- 

geſchmolzen worden ; auch in unferen’ Staate ift an Stelle des ſtatiſtiſchen 

Comite's des Minifteriums des Innern ein Gentral-Esmite getreten und 
auch die ftatiftifchen Gouvernements-Eomite’S bringen, ihrer Zufammenfegung 
aus den Chefs der verfchiedenen Nefjorts nad), das Princip der Concen— 

trirung der ftatiftiichen Ermittlungen zur Auſchauung. Nichtsdeſtoweniger 
Hält ſich jeder Verwaltungsgweig nad wie vor noch immer“ für beredtigt, 
auf eigene Hand Gtatiftif zu treiben. Diefer Umftand hat nad zwei 
Seiten hin die nachtbeiligften Folgen. inerfeits liefern ftatiftiiche For— 
Hungen, die nicht mit andern Erſcheinungen des Staatslebens vergligen 

und zufammengeftellt werden, nur einfeitige und darum unrichtige Refultate, 
andererjeit8 aber werden die Auskunftgeber, namentlich die Poligeibehörden, 
die man mm einmal als ftatiftifche Bureaux zu behandeln beliebt, durch 

die fortwähtenden verfchiedenartigen Aufträge, die ihnen von den verfdier 

denften eiten her zukommen, ermüdet und erdrückt. Der ftatiftiiche Co— 
mite hat 3. B. eben mit vieler Mühe und indem er die Arbeitskräfte aller 

Gutd- und Gemeindepolizeien oder aller Geiftlihen in Anſpruch genommen 

hat, Ermittelungen über die Zahl der bewohnten Punkte oder die Bevöl— 
ferungsbewegung beendet. Da füllt es einer anderen Autorität ein, über 
denfelben Gegenftand Auskünfte zu ſanmieln. Ohne fid mit dem Gou— 

vernements-Eomite in Relation zu fegen, entwirft diefelbe ein Schema, das 

in einzelnen Bezichungen einige Unterabtheitungen mehr hat, als das Schema 
des Comite's oder. das die ganze Frage von irgend einem anderen Gefichts- 
punkte aus betrachtet, Wieder gehen Aufträge an die Polizeibehörden, 

die Guts- und Gemeindepolizeien und die Geiftlichen aus und diefe Ber 

Hörden und Perfonen müffen die ganze Arbeit von Neuen beginnen. Dazu 
Tommt noch, daß das Entwerfen eines. brauchbaren und ansführbaren 
Schema's eine gewiſſe Hebung und Erfahrung in ftatiftifchen Arbeiten, eine 
gewiſſe Kenutniß der Zuftände des Landes erheifht und daß in Folge des 

Mangels folder Erfahrung und Kenntniß oft Schemata zur Ertheilung fta- 

tiftijcher Auskünfte in die Welt gefandt werden, die nicht nur unlogiſch, 
ſondern aud völlig unverftändlih find. Wir halten demnach eine gejeh- 
liche Beftimmung darüber für wünfgenswerth, daß alle ſtatiſtiſchen Ar 
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beiten nicht anders als mit Beziehung auf die Gentralbehörde gemacht 

werben dürfen. Dabei ift es nicht nur zuläffig, fondern auch ſehr zweck-— 

mäßig, daß jeder Verwaltungszweig feine beſtimmte Branche von ftatifie 

ſchen Ermittelungen bewerfftelligt. Nur müßte durchaus eine Berathung 

und Feftftellung in der Gentralbehörde darüber vorangehu, welche Gegen- 
fände überhaupt, in welcher Weile und von wen zu unterfuchen find, und 
ebenſo daß fi alles ftatiftiiche Material durchaus in der Centralbehörde 

concentriven muß. Was Die gegenwärtige Organiſation der ftatiftifchen 

Gouvernements-Eomite’s betrifft, fo unterliegt es nach allem Obigen feinem 

Zweifel, daß die Zufammenfekung derjelben aus Repräfentanten der ver— 

fehiedenen Verwaltungszweige eine überaus zweckmäßige ift. Die Aufgabe 

diefer Comite's kann aber auf jeden Full feine andere fein, als die einer 

berathenden und beichließenden Verſammlung. Die eigentlich ftatiftifchen 

Arbeiten können unmöglich von dem Gomite, fondern nur bon denjenigen 
Perſonen gemacht werden, die amtlich Dazu berufen find. In allen euros 

päiſchen Staaten ift das ftatiftiiche Bureau der Arbeiter; die Central— 

Commiſſionen find vielmehr nur dazu da, über allgemeine Fragen, fo 

namentlich darüber Beſchluß zu fallen, wie, die ſtatiſtiſchen Ermittelungen 
zu organifiven find. Es verftcht fi von ſelbſt, daß Verarbeitungen des 

ſtatiſtiſchen Materials ebenfo von den Gliedern des Comité's, wie von 
jeder Privatperfon bewerfftelligt werden fönnen. Die Vorausfegung aber, 
dag man durch ein Meglement eine Anzahl von Beamten plötzlich zu einer 
gelehrten Gefellichaft machen Fan, dürfte kaum zutreffen. 

Was die Frage über die Gentralifation der ftatiftiichen Exmittehungen 
in den Oſtſeeprovinzen betrifft, fo fiegt der Wunſch nahe, diefe 3 Pros 
vingen, die in fo vielfadjer. Hinficht ähnliche Verhältniſſe bieten, in nähere 
Beziehungen zu einander zu bringen. Ob es aber ſchon jeßt, wo Die 

Communal⸗Statiſtik noch fat gänzlich darnieder Liegt, zweckmäßig und 
ausfuͤhrbar ift, die drei ſtatiſtiſchen Gouvernements-Comitö's zu einem balti- 

ſchen Eentral-Eomite zu verſchmelzen, wie man hin und wieder gewünſcht 
hat, das’ ift eine Frage, die wir nicht unbedingt bejahen koͤnnen. Die 
gegenwärtig zu Recht beftehende Gouvernements-Verfaffung bringt es mit 
fi, daß die obere Gouvernements-VBerwaltung ſchwerlich ein ſtatiſtiſches 
Bureau eben fürs Gouvernement gntbehren kann und werden ſich die Rela— 
tionen zwiſchen der Verwaltung und, der Statiſtik alfmälig unzweifelhaft 
immer lebhafter geftalten. Dazu fommt noch, daß unfere baltischen Gouver⸗ 

nements, einzeln genommen, am Areal ſchon groß genug find, um ein 

16* 
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ſtatiſtiſches Provinzial» Bureau vollſtaͤndig zu beſchäftigen. Wenn die 
Communal» Statiftif bei uns einen erwünfchten Aufſchwung genommen 
haben, wenn für Die obere Gonvernements-Berwaltung die Nothwendigkeit 
weggefallen fein wird, von ſich aus nad allen Seiten bin ftatiftifche Nach- 
richten zu erteilen, dann erſt wird es möglich fein ein baltiſches Gentrale 

Bureau zu organifiren. Die jo jehr wünjchenswerthe Annähermig der drei , 

baltiſchen Provinzen dürfte vorläufig auch auf andere Weile zu erzielen 
fein. So müßten namentlich etwa, einmal jährlich Gonferenzen von Der 

putirten des ſtatiſtiſchen Gouvernements-Gomite’s abgehalten werden bei 

denen nicht allein gegenfeitige Mittheilungen gemachter Erfahrungen ftattz 

zufinden hätten, fondern auch über gemeinfames Vorgehn alfo darüber 
Beſchluß zu faſſen wäre, welche Gegenftände in allen drei Provinzen gleich- 

mäßig, nach denfelben Prineipien und denſelben Schematen ſtatiſtiſch zu 

unterſuchen ſeien. Dem entſprecheud ließe ſich dann gewiß auch eine Ver— 
reinbarung über die Form, in der das ſtatiſtiſche Material zu veröffentlichen 
wäre, erzielen. Es wäre daun vielleicht zu ermöglichen, daß ein baltiſches 
ſtatiſtiſches Jahrbuch herausgegeben werde, deſſen Druck abwechſelnd ein 
Gouwernements⸗Comité zu beſorgen hätte und zu dem alle drei Comité's 
das Material Tiefern müßten. Oder wenigftens würden die in jedem 

Gowvernement einzeln heranszugebenden Jahrbücher zur Ermößlichung der 
Vergleichung in genau übereinftimmender Form erſcheinen. 

Wenden wir uns endlich zu der Frage über die Benrbeitung ııd. 
Veröffentlichung des ftatiftijchen Materials, fo halten wir es vor allem für 
notwendig, daß die Beobachtungen des verfloffenen Zahtes kritiſch gefichtet, 
geordnet und_ dann Durch den Druck ‚veröffentlicht werden. Es verſteht 
ſich von felbft, daß die Erfejeinungen eines einzelnen Jahres Feine allge— 

meinen Grund» und Erfahrungsfäge zur Anſchauung bringen fönnen und 
dürften Viele die Veröffentlichungen über dieſe Jahres-Erſcheiuungen daher 
für trogen und nicht intereffant genug halten. Und doch find grade dieſe 

-Zahress Beröffentlihungen die Hauptaufgabe der ſtatiſtiſchen Bureaux. 

Das flatiftifche Material mn zum allgemeinen Eigenthum des Publikums 
gemacht werden; Leder mag aus demfelben das entnehmen, was ihm zu 
wiffen. nöthig ift. Dabei ift es wicht genug, das rohe, ungeorduete Mate 

rial zu bieten; es muß dafjelbe in ein Syftem gebracht und mit procentalen 

Ausrechnungen, die allein eine Vergleihung moͤglich machen, ausgeſtattet, 
mit einem Worte dem Publikum, fo zu fagen mundgerecht gemacht werden. 

Das kurlandiſche ftatiftifche Bureau bemüht ſich aus feinem Jahrbuche, das es 
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in dieſem Sinne vedigirt, allmälig dasjenige zu machen, was das Jahrbuch) 

für die amtliche Statiftif des preußiſchen Staats zu werden ſich vorgefegt 
bat: „ein Repertorium des Neneften und Wiſſenwürdigſten aus dem Staats» 

leben des Landes, ein Vademecum für den Staatsmann und Staatswirth, 
ein unentbehrliches Hilfs und Nachſchlagebuch für jeden, der ſich für das 
Sand intereffirt." GEs kleben dieſem Furläudifchen ftatiftifhen Jahrbuche 
unzweifelhaft noch vielfache Mänyel an; aber nur durch derartige, vegel- 

mäßig erſcheinende Veröffentlichungen läßt ſich eine allgemeine Landes 
Statiſtik erzielen. 

Dagegen müſſen wir die einzelnen einen ſtatiſtiſchen Notizen, wie wir 

fie hin und Her zerftreut und ohne Zufammenhang z. B. im „Inlande“ 
finden, einer Wochenſchriſt, die ſich eine Zeitſchriſt für die Gtatiftif der 
Oſtſeeprovinzen nennt, für völlig zwecklos haften. Will das Inland irgend 
etwas Nützliches für die Landes-Statiftif thun, fo made es ſich kritiſche 
Beſprechungen ftatiftifcher Zahlen-Daten und Bearbeitungen einzelner Abs 
fehnütte zue Aufgabe. Ebenſo wenig können wir wolumindfe ſtatiſtiſche 

Beſchreibungen des Landes für nüpfich erachten, ehe nicht Jahre der ſtati- 
ftifchen Beobachtung vorangegangen find. 

Dir fliegen unfere Zeilen, mit denen wir die Leſer der Monatsfchrift 

vielleicht [ehon zu lange in Anfpruc; genommen zu haben fürchten müffen, 

mit dem doppelten Wunfche, daß die Ueberzeugung von der dringenden 
Nothwendigfeit ftatiftiiher Ermittelungen in der Bevölkerung unferes Landes 
fi mehr und mehr Bahn brechen, Daß aber auch die oben von und bes . 

rührten Sundamentaffäge in ihrer Anwending auf die praftifge Wirkfams 
feit der ftatiftifchen Behörden mehr als bisher zur Geltung Fonımen mögen. 

Alfons v. Heykiug. 



Ztreifzüge im Gebiete der Wntional- Orkonomie. 

Distis der Ackerbau der Senior uuter den Induſtriezweigen ift, fo 
hat fein bemooftes Haupt doch nur ein fehr langſames Begriffsvermögen 

gezeigt. Als nicht mehr ‚überall veife Früchte der ausgeftredten Hand ſich 
boten, als die fahrenden Milchkühe mit dem ſilbernen und die barmherzigen 

mit dem ehernen Zeitalter verjchwanden, brad) das eiferue Giculum mit 
der Erfindung des Pfluges herein. Lange ſchon hatte mau das Brot im 

Schweiße des Angefchts gegeffen, ehe man ein Tuch webte, um ihn zu 
trocknen, und wiederum war der culturfähige Boden Tange ſchon angeeiguet, 

ehe das fteile Ackerland Früchte durch den Tauſch trug. Die Welt war 
ſchon ziemlich alt, als Hieram dem Könige Salomo Bauhöfzer zum Tempel» 
bau verkaufte; gewiß aber hätten die Phönizier ſich niemals bis zu den 
Säulen des Herfules gewagt, wenn ſie anf ihren ſchmalen, unfruchtbaren 
Küftenftriche Nahrung gefunden hätten; und ebenſo gewiß hätten fie ſich 

niemals auf diefen unglücklichen Boden verirrt, wenn im Bereich ihrer 
nomadifhen Füße in größerer Ergiebigfeit nod) ein unbebautes Land zu 
erreichen oder ein bebautes zu erobern gewefen wäre. Noth lehrt — ers 

finden, das beweiſen uns diefe großartigen gwiſchenhändler und Fabrikanten; 
und vielleicht wäre auch der Aderbau ſchneller fortgejchritten, wenn er nicht 
wenigftens vor der unmittelbaren Noth meiftens gefichert wäre. Genug, 

trog des mächtigen Auſſchwunges, den er in unfern Tagen genommen, ſteht 
er nad) fo langer, mühevoller Weltreife auch nicht annähernd auf der 
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Höhe, auf welcher die fpäter betriebenen Induſtriezweige ſich ſchnell und 
ficher emporgeſchwungen haben. Vielleicht werden wir einen oder den andern 

Grund dafür entdecken, vorläufig aber-genügt die Thatſache, an die ſich 
weitere Entwidelungen knüpfen Taffen. 5 

Entſprechend der angeführten Behauptung ift nämlich das Grund» 

eigenthum auch die ältefte Form des Eigenthums, fo weit nämlich Eigen» 

thume nicht bloß unmittelbare Nusnießung war; denn führt man das Beis 

fpiel der Hirtenvölfer an, die ihr bewegliches Eigenthum auf diefer oder 
jener nicht bebauten Trift weideten, jo haben Diele, wie die Stämme der 

Rothhäute ihre eigenen Jagdgründe, ebenfalls ihre bejonderen Parken 
gehabt; und überdies giebt es unter Nomaden im ökonomiſch-philoſophiſchen 
Sinne fein Eigenthum, da es überhaupt feinen Urfprung in einem geordneten 

Zufommenfeben, in gegenfeitiger Anerfennung und Garantie hat. Als die 
älteſte Form des Eigenthums bat es ſich wiederum am ftandhafteften gegen 
jede Fortentwickelung geftemmet und der Gonfervativismus des Grund- 

befigers iſt längſt fprichwörtlic geworden. Er hat einmal dies ſelbſt⸗ 

genügfame Beharrungsvermögen und laſtet wie ein Gegengewicht gegen die 

beweglicheren, ftrebfameren Iutereffen des Lebens. Ja in Diefer Tragkraft 
hat ex feine Geſetze erſt laugſam aus den weiter entwidelten Gefeßen des 
induftviellen Lebens geholt und das Grundeigenthum ift erft wahrhaft 

Eigenthum geworden oder füngt zum Theil noch an es zu werden, nachdem, 
das bewegliche Eigenthum alle Entwidelungsftufen des öfonomifchen Ger 

triebes durchlaufen hat. B 
Man kann nämlich nicht ſagen, daß in alten Zeiten das Grundeigenthum 

in dem ganz perfönlichen Sinne eigen war wie heute und wie das beweg— 
liche Eigenthum jet. Vielmehr war es die Grundlage des. Bamiliene , 
ſyſtems in jenen halbpatriarchaliſchen Staaten, und es gab einen aus—⸗ 

ſchließlichen Eigenthümer nur, inſofern es ein abjolutes Oberhaupt der 
Familie gab. Das Haften an der Scholle, die Leibeigenſchaft war damals 
feine Laſt, vielmehr ein Recht für den Hörigen, welcher dem Bamilienbegriffe 

und feinen Vertreter ſubordinirt in den Mitgenuß des Eigenthumlohnes 
trat. Ja urſprünglich war eine Exiſtenz außerhalb dieſer Sphäre fo uns 

denkbar wie eine Arbeit, während ſpäter freilich die Hörigkeit, unter minder 

glimpflichen Titeln eingefühet, im Gegenfage zur freien Arbeit befonders 
laͤſtig wurde. Es ſcheint aber auch, daß alle Geſetzgeber die charalteriſtiſche 
Eigenthümlichkeit des Grundbeſitzes ins Auge faßten und in demſelben 
eine fühlbare Schranke gegen den Jndividualismus aufrichteten. Nicht 
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nur feine Theilbarfeit wurde befejränft, ſondern auch feiner Vergrößerung 

3. B. in Sparta, ein gefeßlicher Damm entgegengeftellt, und in feiner 
Stabilität unterftügte er einerfeits direct den Staat, andererfeits rahmte 

er die Dispofitionsfähigfeit des Eigenthümers, feine Machtvollkommenheit 

in beftimmte Grenzen ein. Selbſt nad Jahrtauſenden fehen wir bei 
jugendlichen Völkern eine Auffafjung des Grundeigenthums als eines 
Staatshoheitsrechts auftreten, das nur durch Belehnung zu Gunften ‚Eins 

zelner und zwar zeitweife aufgegeben wird, Ja Diefe Anſchauung wird jo 
vorherrſchend, daß fogar freie Eigenthümer ihr Allodium mächtigen Herren 

zu Lehen auftrugen. So hatte man bei Gründung des Eigenthums nicht 

die Abfiht, dem Grundeigenthume die Beweglichkeit und Freiheit heutiger 

Tage zu geben, und zugleich wurde öffentlich anerkannt, daß Eigenthum 

innerhalb einer ftaatlichen oder geſellſchaftlichen Garantie exiſtirt. Erſt 

von der Energie des beweglichen Beſitzes und von feinen finanziellen Com— 
binationen lernte das Grundeigenthum, und heute ift der Eigenthümer 

nicht an das. Eigenthum gefeffelt, fondern umgekehrt — ein Bankier trägt 
in jeinem Portefeuille Meiereien und Landgüter, die er nie gefehen Hat 
und die in 5 Minuten ihren Befiger gewecjjelt haben können. Die Ver 
treter ſtabiler Intereſſen, welche die Energie der Induſtrie fürchten und 

von einer Dampfmaſchine mehr Wirkung ſehen wie von einem Stamm⸗ 

baum, möchten dem Eigenthum, d. h. dem Eigenthum Anderer, gerne die 
alten Feſſeln aufegen, welche die Revolution von 1789 gejprengt hat. 
Was jene Herren nod) fürchten, ift längſt geſchehen. Das bewegliche 
Eigenthum hat das Grundeigenthum überflügelt uud erobert; die Möglich- 
keit ift gegeben, Daß felbft die freie Arbeit jene Subſtanz erringt, an die 

fie ehedem gefeffelt war. e 

Den Beivegungen der Induſtrie analog ift and) die Grundrente ente 
fanden, die bei. der früheren befepränften Auffaſſung des Orundeigenthums 
eine Unmöglichfeit war. Die Aneignung geſchah urfprünglic durch) Arbeits- 
kraͤfte; fo weit fie ein Gebiet umfaßten, fo weit wurde es Eigenthum. 
Natürlich Änderte die Zeit ſolche Verhältniſſe und der Einzelne kam durch 
verſchie denartigen Anheinfall oder durch Eroberung zu Ländereien, die er 

mit feinem Gefinde nicht cultiviren konute. Aber der Begriff des Pacht- 
ſchilling war nicht vorhanden; er widerſprach der damaligen Theorie des 
Eigentums und darf mit der fpäteren Abgabe an den Lehnsherrn nicht 
verwechſelt werden. Gin deutſcher Kaiſer ohne eigenen Beſitz war eine 
Häglihe Erſcheinung; hätte ev aber von allen Reichslehen, die er doch bei 
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ZTobesfällen einziehen fonnte, einen auch nur mäßigen Pachtſchilling bezogen 
oder hätten die Gefälle an jeine Krone mr entfernte Aehnlichkeit damit 

gehabt, er hätte feine Lehnsträger nicht jo oft um Geld bitten müſſen. Das 

Eigentum wurde früher aljo ohne Pacht, nur gegen gewiffe, fehr mäßige 
Leiftungen, oft mır gegen Ehrendienfte überlaffen; der Lehnöträger überließ 
es nad) feinem Ermeſſen wieder an Andere, und fo war es ein wirkliches 
Beneficium und feine Pachtung. Don der Induſtrie erft mußte der Grund« 

befig das Einmaleins Iernen und es entftand endlich aus der Lehre vom 
Reingewinne die Theorie der Grundrente. Man darf aber dabei nicht an— 
nehmen, daß die alten-Lehnsherren uneigeunütziger waren; fie folgten viel 
mehr nur dem allgemeinen Gebrauche, der eine andere Deutung des 
Grundeigenthunts, eine Nugung der Naturkraſt nicht zuließ. Später erft 
als die kaufmänniſche Algebra das Product in die. drei Factoren der 
Nohftoffe, der Arbeitslöhne und des Neingewinnes zerlegte, fam der 

Grumdbefig auf den fruchtbaren Gedanken, die ſchaffende Naturfraft als 

eine Art Robftoff zu behandeln und fie bei der Berechnung des Bodens 
productes mit in Anfag zu bringen. Was alfo nach Abzug der Arbeits 

löhne und eines Neingewintes von dem Bruttoproduct übrig blieb, war 
die Bodenrente; ihr Reinertrag capitalifirt nach dem üblichen Zinsfuße gab 
den Werth des Grumdftüdes an, der jedoch fehr verſchieden von dem Ver⸗ 
faufswerthe war und heute noch iſt. 

In der That — eine audere Erfläcung der Bodenrente als durch die 
"Nufung der Naturfenft wäre ſchwer denfbar, und doc) ift diefe Erklärung 
faft fo fihhaltig wie das berüchtigte lueus a non lucendo. Es kann 
nämlich ſehr leicht ſich ereignen, dag ein Ader dauernd nur fo viel Früchte 
trägt als diefe unbedingt Wirthichaftskoften verurfachen, und man würde 
alsdann dem Boden die Rente, der Natur jedoch nicht Die zeugende Kraft 
abſprechen Lönnen. Es kann ferner derfelbe Ader für den einen Befiger 
die Grenze der Rentabilität überfteigen, für den andern hinter derjelben 
zurückbleiben; es kaun, vorausgeſcht dag die Bewirthſchaſtung für die 
Naturkraft die güuſtigſten Chancen bietet, die Rente von einer Menge von 

Zufälligkeiten cher abhängen als von der Naturkraft derjenigen Eigenſchaft 
des Eigenthums, die ſich am wenigften aneignen läßt. 1846, in einem 
der ſchlimmſten Nothjahre, war der vierte Theil der normalen Noggenerute 

ausgeblieben, als der normale Preis ums Dreiſache flieg. Während alfo 
die Naturkraft um ein Viertel ihrer gewöhnlichen Bethätigung nachgelaſſen 
hatte, ftieg der Ertrag eines Morgens um mehr als das Doppelte; für 
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den Defonomen dagegen, der nicht in der Lage war Getreide zu verfaufen; 
war die Rente begreiflicherweiſe unter Null. Hinter einander folgende, 
fehr reichliche Jahre find der fiherfte Ruin für den Defonomen, und wenn 
die Aecker ſämmtlich durch eine treffliche Kultur’ ein Viertel über ihren 
Normalertrag lieferten, jo würde der jonderbare Fall eintreten, daß die 
höher entwidelte Naturkraft ein Sinfen der Bodenrente zur Folge hätte, 
Diefe Wirkungen werden zwar durch einen oder den andern Umſtand neu— 
tealiftet, immerhin aber zeigt ſich, daß die Bodenrente in einem allein maß— 

gebenden Ver hältniſſe zur ſchaffendenden Naturkraft Eeineswegs fteht. 

Der Grund hiervon liegt in einem gewiſſen Antagonismus des öffent⸗ 
lichen und des privaten Intereſſes, der aus dem Eigenthume entſpringt. 

Um nicht mißverftanden zu werden, wollen wir bemerken, daß. wir Das. 
Eigenthum als die Baſis des phyſiſchen und normalen Wohlſeins, fowie " 

‚die Eigenthumstofigkeit als die Quelle aller jeeinlen Leiden anfehen. Eine 
Veſchrantung feiner Freipeit, in den Beſitz des Einzelnen überzugehen, 
wie ſie von übel berathenen Conſervativen augeſtrebt wird, ift daher ein 

gemägigter Commnnismus, wie ja überhaupt jene Conſervateurs der eigent- 
liche Sauerteig der Revolution find. Gleichwohl können wir jenen uta— 
gonismus nicht verſchweigen, Fraft deſſen das Partikularinterefje fortwährend 
das Gefammtinterefje auszuſchließen ſucht und in dem zugleich der mäch- 

tigfte "Sporn für individuelle Auſtreugung liegt. Zunächſt conſumirt die 

Geſellſchaſt das Bruttoproduct und hat einen Gewinn fo lauge, als es die 
aufgewendete Arbeit lohnt. Der Eigenthimer dagegen hat nur Jutereſſe 
für dns Nettoproduet und wird den Acker nicht bebauen, der in feinem 
Erzeugniſſe nur die Arbeit lohnt. Won einem ſolchen Producte ſchließt er 

alfo die, Gefellichaft aus, ja er muß fortwährend gegen deren Jutereſſe 
im Innern confpiriven, wen auch machtlos. Eine ſehr reichliche Gute 

verurſacht ihm größere Wirthſchaftskoſten, ohne ihm eine größere Einnahme 
zu gewähren. Ueberfluß an Gerealiäy, Billigkeit des Schlachtviehes iſt 

für ihm Verluſt, für die Geſellſchaſt Wohlſein. Wenn er die Früchte für 
feine Wirthſchaft referviet hat, verkauft er günſtiger aus einer ſparſamen 
Ernte, denn wir haben bereits nachgewieſen, daß die Preife über oder 

unter einer mittleren Linie nicht im einfachen Verhaͤltniſſe zu den Vorräthen 

finfen oder fleigen, ſondern nad) beiden Seiten hin mit beſchleunigter 
Geſchwindigkeit ſich bewegen. 

Dieſes überaus wichtige Geſetz erklaͤrt ſich aus dem ökonomiſchen 
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Budget der Gefelliaft. Es find für den Kopf 4 Scheffel*) Roggen er 
forderlich, mögen fie herfommen, wo fie wollen. Die Nachfrage wird ger 

bieteriſch, die, Induſtrie Tann und darf für ihre Bedürfniſſe das Verfaufs- 

recht ſich wicht nehmen laſſen. In demfelben Maße, als die Nachfrage 
fich an den Markt drängt, zieht ſich das Angebot zurück. Der Induftrielle, 

der fremde und eigene Eapitalien 3 bis 4 mal des Jahres umfept, wird 
aud) die Conjuncturen des Marktes ſchneller benugen müfjen. Der Defonom 

wartet und Hält an fih, und es ift ein Glück, daß er es thut, fo ſehr auch 

die Welt über Wucher Tamentirt. Jeder Markttag bringt eine Preis- 
fteigerung, jede. Preisfteigerung zwingt zur Sparſamkeit. Je mehr die 

Vorräthe angegriffen werden, deſto fefter werden fie angehalten. Eine 
Hungersnoth Könnte wirklich entftehen, wenn dem andrängenden Begehren 
plötzlich die Vorrathslammern geöffnet würden... So aber wird in fnappen 
Jahren verhäftnigmäßig mehr gefpart als in reichlichen. Der Defonem 

forgt allerdings mer für fein befonderes Intereffe, durch eine höhere ökono— 

miſche Nothwendigfeit wird aber oft ein Meines PBartifularintereffe der 
mächtigfte Hebel der Gefammtinterefjen. . 

Wenn nun ein Bedürfniß & tout prix eine unverhältnißmäßige Preis- 

ſteigernug hervorruft, wenn in Nothjahren auf die höchſte Nachfrage ein 
Angebot nur bis zu einem beftimmten Grade ftattfinden kaun, fo iſt bei 

reihen Ernten das Budget and) ſchnell und reichlich verforgt. Der Con— 

ſument mußte ſich manches audere Bebürfniß verfagen, wm den Hunger zu 
filten; jeht fHlt ex feinen Hunger, verforgt ſich mit den nethwendigften 
Gerealien und befriedigt feine übrigen Bedürfniffe reichlicher aus den Er 

zeugniffen der Induftrie, Hierin find feine Bedürfniffe unbegrenzt, wogegen 

er den Etat von 4 Scheffeln Roggen ſchwerlich überſchreiten wird, In 

dem Maße, als das Angebot fleigt, vermindert ſich die Nachfrage. So 
wenig Getreide fonft feinen Nutzwerth verliert, jo ſeht wird cs bei dem 
eonftanten Bedarf und wenn nicht auswärtige Abzugsquellen fid eröffnen, 
plötzlich entwerthet. Es hat eine momentane Ueberproduction ftattgefunden 

und der Verkaufspreis kann unter den Koftenpreis finfen. Finden danıı 
die Pharaonen feinen Zofeph, jo wird viel Getreide unproductiv verwendet, 
amd in diefen Falle würde felbft fein Nutzwerth. zerftört. Wird dagegen 
diefer Nutzwerth gewahrt, fo hat die Gefellfchaft aus der, potenzirten Natur 
fraft einen potengirten Genuß, denn. die höhere Meute entzieht ihr unter 

*) Ungefähr 8 Lof tig, 
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Umftänden einen Theil des Einkommens, den fie auf Genüſſe aus dem 

Reiche der Anduftrie, alſo jedenfalls anf höhere Genüfje verwenden Fünnte, 

Ein Steigen der Rente wie ein Steigen der Getreidepreife wäre demuach 

ein ökonomiſcher Rückſchritt; wir werden fehen, ob beide wirklich oder bloß — 
nominell geftiegen find. . 

Wenn der Fabrifant feine Bücher abſchließt, um den Jahresgewinn 

zu berechnen, jo wird er nicht uur die laufenden Zinfen für fremde Gapis 

talien, fondem auch die für das eigene Capital dem Gejchäfte zu Laſten 
„bringen, fo wie er auch bei dem Product die Lagerzinfen der Rohſtoffe mit _ 
calculirte. Erſt nach Abzug derſelben exgiebt ſich der Reingewinn als die 
Praͤmie für das Riſilo des Unternehmers und den dominirenden Geift, 
der aus todten Capitalien ein lebendiges, ſich ſchnell bewegendes Umſatz⸗ 
kapital zufammenftellte. Ohne diefen Reingewinn wäre jede Unternehmung 

Thorheit; durch denfelben kaun auch der Nichtfapitafift Unternehmer wer— 

den, wenn er es nur verſteht Gapitalien an ſich zu ziehen. Gelingt ihm- 
das ohne falſche Vorſpiegelungen, it fein Geſchäft ſonſt nach ventabfen 

Grundjägen angelegt, fo iſt es theoretiſch gerechtfertigt und er hat ſich nur 
noch zu hüten, Daß diefes Capital ihm in geldarmen Zeiten nicht entzogen 

oder durch ſäumige Zahler feftgefegt wird. "Weiß er diefe Klippen zu ums 

gehen, fo wird er durch Capitaliſiruug des Reingewinnes ſelbſt Capital” 
erwerben, immerhin aber entwidelt ſich der Neingewinn in dem Producte ” 
ganz feloftftändig von den Gapitalzins und das eigene Capital Fönnte man 

als Depot für die Gläubiger. md für etwaige Nothfälle anfehen. Diefer 
Neingewinn wird wieder nach Procenten des umgefegten Capitals taxirt 

und man fpriht von ventablen Gefchäften in dem Maße, als fie einen 

Zins außer den üblichen Zinfen laſſen. Ganz anatog geht es bei dem 
Grumdeigenthume zu; es wird von dem Befiger gleich einen Capitafe an 

den Unternehmer überlaffen und der letztere wird dahin fehen, daß ex außer 

der Rente einen Reingewinn herauswirthſchafte, ja er wird in feiner Vor— 
ausrechnung erſt den möglichen Bruttoertrag veranfchlagen, davon Arbeits- 

md fonftige Koften, fo wie einen entiprechenden Reingewinn abziehen und 

dann erft die Pachtrente in der Höhe des überſchießenden Bruttoproducts 
zugeftehen, Hiet beginnt Das vollswirthſchaftliche Ginmaleins und hier 

wird die Entftehung der Grundrente aus entjprehenden Verhältniſſen der 
Kapitalwirthſchaft volllommen Elar. 

So lange der Kapitaliſt ſelbſt Unternehmer war, machte er teinen 

Unterſchied zwiſchen Zins und Reingewinn. Aus der Vermehrung der 
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Kapitalien entftand das Ausleihen derfelben, mit dem Zins entftand' der 
Reingewinn. Inmitten der bewegten Induſtrie wird er ihr leitender Ger 
danfe und ſucht "Dem SKapitale’ einen Theil feiner Nenten zu entziehen, 

indem er felbft Kapital wird und dem Aulagekapitale durch geſchickte Come 
binationen andere Kapitalien entgegenftellt, 3. B. Hypotheken auf die. Zur 

kimft des Marktes, Greditpäpiere u. a. Eine Zeit lang wird die gefteigerte 

Induſtrie auch diefe ſchnell anmachfenden Kapitalien abforbiren und zu 
Neingewinn verarbeiten, aber endlich wird fie hinter dem Eredit zurück— 

bleiben, der dem Kapitale immer neue Goncurrenten ins Feld ſchickt und 

endlich den Zins wie den Reingewinn unter feine Botmäßigfeit befommt, 

Indem nämlich die Kapitalien durch die dem Credit zu Grunde Fiegende 
Theorie fich ſchueller änſammeln, als die Induſtrie fteigt, wiirde ein ver« 

hältwigmäßig größeres Zinfenquantum aufgebracht werden müffen, als die 

Arbeit ſich von ihrem Producte abziehen laſſen kann. Bei einer ruhigen 

Kapitalbildung würde alſo der zuläffige Abzug auf eine größere Kapitat- 
menge vertheilt werden und der Zinsfuß müßte fallen. Unter andern Um— 

ftänden wird der Reingewinn geihmälert, Unternehmungen werden unpro— 

duretiv und der Bankerott, das große Sicherheitsventil der Geſellſchaft, 

entfäßt die zu große Kapitalſpannung als Rauch. Beide Erfolge gehen 

mit Sicherheit neben einander her. Von Zeit zu Zeit liquidirt man in 
der Geſellſchaft und die Ueberbildung der Kapitalien wird gehemmt. Dann 

aber drängt der Unternehmungsgeiſt mit Stetigfeit die Kapitaltente zurück 
und der Zinsfug fällt langſam, aber gewiß. England, das eine ganz 

entwidelte Induſtrie hat, zeigt uns ein ſolches Bild. Wir find noch in 

der Eutwicklung begriffen, unſere Iuduftrie kann noch zu viel Kapitalien 

abforbiven und doch erfährt auch bier der Zinsfuß trotz augenblicklicher 
Querfprünge eine langſame Reduction. Geld hat in England einen weit 

geringeren Werth als bei ung; Geld hat bei und einen geringeren Werth, 
als es noch vor ungefähr zwanzig Jahren hatte, die Mengen kaliforniſchen 

und auſtraliſchen Goldes vermochten den Metallpreis wenig zu drüden, 
Die in den Schmelztiegel der Induſtrie geworfenen, durch das ſchnell ente 

ftandene Ereditwefen vervielfachten Kapitalien haben dagegen das Verhält- 

wiß des Geldwerthes zu andern Werten bedeutend gedtüdt; den auch 
das Geld ift eine Waare und als ſolche veränderlich in ihrem Werthe, 
Giebt es eine Menge von induftriellen Kapitalien, von Waaren, die gern 

und leicht gegen’ Geld oder feine anerkannten Werthzeichen umgetaufcht 
werben, fo finft das Geld im Werthe, der Exedit ſtrebt unaufhörlich dahin, 
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diefe Waaren in Werthzeichen zu verwandeln oder das Verhaͤltniß der 
Geldwaare durch Vervielfältigung gegen andere Waaren umzugeftalten. 

Der Eredit ift die revolutionärſte Theorie; er erlennt den Adel des Geldes 
an, um feine Unterthanen in den Mdelftand zu erheben. Die menſchliche 
Geſellſchaft, umgeben von zahllofen Producten, gruppirt fie nad) dem zus 

fammengefegten DBerhäftniffe ihrer Nußbarkeit und Seltenheit, durch die 
fie fi zum Tauſch qualifieiven. „Die Verhältnißzahl an diefer Scala ift 

ihe Werth; das edle Metall drüdt ihn als Zahl aus, weil es jene Eigen- 
ſchaften in hohem Maße, als Taufchbarfeit vorzugsweiſe beſaß. Diefe 

Tauſchbarkeit iſt im Verhältniß gegen andere Waaren geſunken oder die 

Tauſchbarkeit der andern Waaren iſt durch die Gredit- und Goldeszeichen 
dem Silber näher getreten; alſo hat das Silber den vorzugsweiſen Werth 

der Werthbenennung in etwas verloren und iſt billiger geworden, oder 
jene Werthe haben ihre Benennung geändert. 

Wir ſagten, Nugbarkeit und Seltenheit machten vereint den Werth 

"einer Waare aus. Das Getreide hat daher nad) dem verſchiedenen 
Zahresertrage Das Beftreben, feinen Werth zu verändern, fo wie es durch 

feine urſprüngliche Nugbarkeit an der Scala der Werthe feinen Pla zu 
behaupten ſucht. Ja wir fahen bereits, daß es auch in feiner Veränders 

Tichfeit Teirht über das Maß hinausgeht, weldes anderen Werthen durd) 
Seltenheit oder Vorrath beftimmt wird, Dennoch ſtrebt dieſe leicht be—⸗ 

wegliche Wage immer wieder nad dem Einſtande, weil wenigſtens fein 
Nutzwerth ein nicht minder feſtgeſtellter als der des Silbers iſt. An den 

Durchſchnittspreiſen des Getreides hat man in England die Wandlungen 
des Geldwerthes beobachtet. Wir glauben ſchon jetzt mit Sicherheit be— 

haupten zu können, daß der Durchſchnittspreis des Roggens ſeit einigen 
Jahrzehnten eine bedeutende Steigerung erfahren hat. Läßt ſich nun nicht 

nachweiſen, daß auch bei der erhöhten Bodenkultur und der beſſeren Ader- 
wirthſchaft Die Einträglichkeit des Ackerbaues, fein Reingewinn geftiegen iſt, 
fo ift die Steigerung des Bodenproducts nur eine nominelle, nur durch das 

Sinfen des Geldwerthes entftanden; denn eine etwaige Steigerung der 
Bodenrente könnte doch nicht auf das Product zurückwirken, aus dem fie 
erſt entſtanden ft, oder fie erklärt ſich aus Urſachen, die dem Bodenpro⸗ 
duete fremd bleiben. Wenn alle Ackerbeſitzer Europas erffärten, den 
Pachtſchilling um einige Thaler pro Morgen zu erhöhen, würden wir das 

durch wirklich theurere Kornpreife befommen? 
Sprechen wir nod von dem teinen Ackerbau, der bei weiten das 



Streifzüge im Gebiete der National-Defonomie, 253 

größte Areal inne hat, fo bleibt die Frage, ob derjelbe einen großen Reinz 

gewinn läßt, noch ungelöſt. Appelliren wir an das öffentliche Urtheil 

durch ein Beifpiel und fiellen wir die Frage gleich auf die Spitze, indem 

wir den Defonomen vom Grundbefige trennen und nur als Unternehmer 

binftellen. Geſetzt es pachtete Jemand, mit Keuntniſſen und Mitten volle 

ftändig ausgerüftet, in einer Gegend lebhaften Verkehrs mehrere taufend 

Morgen zu angemefjenen Preifen. Die Ausdehnung des Areals möge 

den Erfahrungen binveichend entſprechen, das Inventarium werde öfono« 
miſch eingerichtet, die Gebäude aufs zwedmäßigfte hergeftellt und als un— 

erfägliche Bedingung die Pachtzeit fo weit reichend, daß eine entſprechende 

Amortifation des Baufapitals eintritt. Manches würde ein ſolcher Untere 

nehmer vor dem Pächter voraus haben, der in eine eingerichtete Pachtung 

tritt, da er eben alles den neueften Anforderungen gemäß einrichten kann. 
Nachdem er mit feinem Bau fertig ift, foll ex noch ein baares Wirthſchafts-— 

Fapitat in Händen haben, weldhes ihm die zweijährigen baaren Koften 
det, und det Himmel behüte ihm vor Unglück! Der induftrielle Unter— 

nehmer ift felten fo günftig geftellt, daß ex jo viel Einrichtungen aus baaren 
Mitten beſchafft; natioualökonomiſch wäre alſo aud gegen dieſes Unter 

nehmen nichts einzuwenden, wenn man nicht im voraus zugiebt, daß der 
Ackerbau au fi feinen Reingewiun läßt. Allein wie fange glaubt man, 

daß der Unternehmer wirthſchaften wird! Ein folder Zweifel in aller 
Beſcheidenheit läßt ſich durch verfhiedene Erfahrungsfäge rechtfertigen. 

Ein Bauergut, frei von großen Laften, hat 340 Morgen preuß. in 

einer Breite, Boden zumeift dritter, vierter Kaffe und außerdem Wieſen, 

die mit 9 Thaler pro Morgen verpachtet-werden können. Die Gebäude 

koſten mindeftens 10,000 Thaler, das Inventarium ift in vorzüglichem 
Stande, der Hof kann nicht dismembrirt werden, und wie er. daliegt giebt 

fein Menſch 50,000 Thaler dafür. Was in dem Dorfe an Aeckern zu 
verpachten iſt, Foftet bis 12 Thaler pro Morgen, der Werth eines ger 
ſchloſſenen Hofes bleibt alſo unter der kapitaliſirten Grundrente um einen 
enormen Procentjag. Woher dieſe Erfheinung, wenn der Aderbau gar 
noch großen Neingewinn ließe! Der Befiger lebt in einer patriarchaliſchen 

Einfachheit mit ſehr Heiner Familie, und doch verfichern Leute, deren Ur— 
theil in jeder Beziehung Vertrauen einflößt, daß er jährlich nicht 2000 Thaler 

erübrigt, Solcher Beifpiefe laſſen fi viele anführen. In Preußen hat 
mancher Grumdbefiger mit Geſchick dismembrirt, viele ftädtiiche Defonomen 

haben ihre Aecker einzeln verpachtet, und trotz dem ihre großen, leeren 
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Gebäude entwerthet find, ftehen fie ſich als Rentiers beffer denn als Wirthe, 
Bolfreihe Städte fönnen davon erzählen, was ihre Ackerbürger in langen 

Jahren bei aller Betriebſamkeit vor ſich gebracht haben. Der Gewinn des 

Defonomen ift der Kapitalgewinn durch die erhöhten Aderpreife, der Ge- 
winn Einzelner etwa eine günftige theilweile Verpachtung unter den oben 
angegebenen Umftänden. Die Bodenrente für größere Complexe ift aljo 

bedeutend niedriger als die Rente für einzelne Aecker, oder, was. dafjelbe 
fagen will, das in der reinen Ackerwirthſchaft angelegte Grundkapital giebt 
nad) heutigem Ackerpreiſe eine niedrige Rente und einen zweifelhaften Rein. 

gewinn. Ein Grumdfapital von 10,000 Tpalern ift mit einem gleichen 
Geſchaͤftskapitale auch nicht annähernd zu vergleichen. Ein Bauer, defjen 

Grundftüd 3000 Thaler werth ift, lebt Dürftiger als ein Tagelöhner in der 

Stadt. Durch die Induftrie, den Handel und den, beiden erfprießlichen, 
Eredit wird ein gleicher Geldbefig vier⸗ bis fünfmal umgewälzt; es ift alio 

flar, warum der Zinsfuß zuerft bei dem ftabilen Grundeigentum fallen 
mußte. Menjchenkraft und Spannkraft ift auf dem Lande um vieles theurer 

geworden; der Defonom muß häufig zupachten, um fein Vieh durdzubringen, 
und fo bejehneidet ihm wieder die hohe Pacht die Nente feines geftiegenen 
Grundfapitals. Biel thut hier freilih auch der Schlendrianz im alls 

gemeinen aber Tommen wir auf den Sap zurüd, daß der veränderte Geld» 
werth einestheils das Steigen der Rente und des Ackerpreiſes hervorgerufen 
hat, anderntheils auch zeitweilige Umftände den Fruchtpreifen höhern Geld- 
werth, der Rente und dem Boden höhern nominellen Werth gegeben haben. 
Diejen in etwas zu behaupten, wird vielleicht die Induftrie im Stande fein, 

Wenn nämlich das erſte Bedürfniß der menſchlichen Geſellſchaft in 

engen, beftimmten Grenzen fich bewegt, wenn Ueberfluß an Cerealien 
für den Defonomen gleichbedeutend mit Entwerthung ift, wenn alfo 
die ſchnell forteifende Entwickelung der Defonomie anfgeinend den 

Oelonomen bedroht, fo haben doch die Bodenwerthe, wenn fie über Das 
große Spinnrad der Induftrie Inufen, eine immer neue Bedeutung für 

das Wohlſein der Menſchen. Der Engländer conſumirt mehr denn dreis 
mal fo viel Zucker als der Deutfche, und diefer könnte unftreitig noch mehr 

verzehren, als der Engländer es thut. Eine folde Steigerung des Con— 
fums von Brotfrüchten wäre platterdingd eine Unmöglichkeit; eine Ber- 
wendung der Körner zur Viehfütterung käme endlich einer unproductiven 
Verwendung gleich und deshalb bemächtigt die Induftrie ſich fortwährend 

der Roherzeugniffe des Bodens und wehrt mit ihrem unerſchoͤpflichen Bes 
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dürfnifje der Entwerthung der Bodenerzeugnife, die in einer gefteigerten 
Production an den Markt kommen. Diefelbe Induſtrie aber ftrebt forte 

während nad) Billigfeit"des Nohftoffes und wir verdanfen ihr daher die 
Aufmunterung des Aderbaues, der durch erhöhte Bodenkraft ihren Anfors 
derungen zu genügen firebt. Vertheuert fie dem Aderbau die Arbeitskräfte, 
d. h. giebt fie dem Arbeiter die Mittel zu höherem Genuffe, fo werden die 

Rohſtoffe ſcheinbar etwas fteigen; in der That aber ſind die Arbeitslöhne 
höher geftiegen als verhäftnißmäßig die Fruchtpreiſe, und ſtatuirt man eine 

Veränderung des Geldwerthes, fo wären alſo die Rohftoffe, darnach redu— 
eirt, eher gefallen als geftiegen. Raſch fteigt die Bevölkerung der Erde 

und es haben Eindliche Nationalöfonomen ſchon den Zeitpunkt berechnet, 

wo fie einmal feine Nahrung finden würde. Wie weit wir von einem 

Hungertode, der auch in einer afehgrauen Zukunft zu den Unmöglichfeiten 
gehören dürfte, entfernt find, beweift der Umftand, daß der kultivirte Boden 

eine entjprechende Verwerthung der Induftrie bei den Bedürfniſſen zweiten 

Ranges ſucht. 

"Die induftrielle Verwerthung ber Bodenerzeugniffe ift daher Tängft 
der Zielpunft größerer Defonomen geweſen. Das Prosperiren derjelben 
hat wohl feinen Grund in dem Verſtandniſſe der volkswirthſchaftlichen 

Grundlagen gehabt. Obſchon größere Grundftüde zur Dekonomie geeig- 

neter find als kleinere, fo ift der Bodenwerth im untrennbaren Complex 
ein geringerer als im einzelnen — ein neuer Beweis fr die Uebermacht 
des freien, beweglichen Kapitals über das gefeffelte. Um fo mehr drängt 
das Intereffe dahin, die Macht des induftriellen Kapitals zu Hülfe zu 
rufen, um Nutzwerthe zu höheren Taufchwerthen zu machen. Der Bauer 

‚muß oft das Bruttoproduft in die Krippe ſchütten, während der Fabrikant 

vorher den Reingewinn extrahirt. Dazu laſſen fih die chemiſch oder in 
duſttiell zerfegten Bodenwerthe viel leichter an den Markt bringen, wenn 

fie von dem die Fracht vertheuernden, in der Wirthſchaft aber hochwichti- 
gen Ballaft befreit find. 

Das Refultat aber, welches ſich und aus dieſer flüchtigen Skizze aufe 
drängt, ift die Ueberzeugung, daß das Grundkapital, aus zahllofen Grüns 
den gefeffelt und von außerordentlich geringer Beweglichleit, zwar feinen” 
Werth gegen den gefunfenen Werth flüffiger Kapitalien behauptet Bat, d. h. 

im Preife geftiegen ift, daB dagegen die Grundrente im Verhaͤltniß zur 
Kapitalrente fehneller zu finfen ſtrebt, eben weil das Orundvermögen in 

Baltiſcha Monatöfgrift, 3. Jahtg. Bd, VE, Hd + 47 



256 Streifzüge im Gebiete der RationalsDekononie. 

feiner Starrheit von den beweglichen, Leicht. umfegbaren Kapitalien über— 
flügelt wird. Gteigt nun die Grundrente wegen der veränderten Geld» 

wirthichaft mit dem Aderpreife, fo ift die Steigerung der Rente ohne Eins 
fluß, weil nur nominell. Wird fie dagegen durch andere Einflüffe augen« 

blicklich höher getrieben, fo abjorbirt fie den Reingewinn des Aderbaues 

und wirft ſchãdlich gegen fid) jelbft. Dagegen.wird die Grundrente mit bes 

deutend verzögerter Geſchwindigleit finken, fobald die Induſtrie ihren Rufe 
werthen höhere Nußbarkeit, alfo auch Tauſchbarkeit verſchafft. 
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Ein Ergebniß der Centralifation im ruſſiſchen Ztaate 
während des 17. Jahrhunderts. 

D: Baltiſche Monatsichrift brachte in ihrem erften Jahrgang die ger 

drängte Ueberficht eines Werkes vom Biſchof Mafarius über das Schisma 
‚in der griechifchen Kirche. Bis noch vor wenigen Jahren war die Kunde 
diefes Gegenftandes nur durch die ſtatiſtiſchen Data verſchiedener Behörden 
repraͤſentirt, die mit großer Mangelhaftigfeit und Ungenanigfeit zufammens 
geftellt zu werden pflegten. Die Veröffentlichung eines Werkes über die 
Eutſtehung und Entwidelung des Schisma konnte daher mit Recht auf die 
volle Erkenntlichkeit des wißbegierigen Publifums zählen, Leider find aber 

die kirchlichen Ereigniffe in dem genannten Werke in ihrer ganzer Iſolirt-⸗ 
heit dargeftellt; ob fie in irgend einem gnſammenhange mit den politifchen 
Begebenheiten der zu jener Zeit fi confolidirenden ruſſiſchen Monarchie 
ftanden und inwiefern — Davon erfahren wir nichts. Der gegenwärtige 

Standpunft der geſchichtlichen Forſchung verlangt eine weitere Erläuterung 
jener Vorgänge und nur die Betrachtung des gefammten focialen und po—⸗ 
litiſchen Lebens des ruſſiſchen Volkes in jener Periode kann ung über die 
Urfachen der Entftehung ‚und Verbreitung des „Raskols“ die genügende 
Aufklärung geben. Erſt feit ganz kurzem ift jener Periode in der rufflfchen 
Kiteratuv die ſchuldige Aufmerkfamfeit gejhentt worden und durch Ver— 

öffentfihung mehrerer wichtigen Urkunden hat man die große Bedeutung 
jener Zeit für die ganze nachfolgende Entwidelung des Gtantes zu bes 

gründen gejucht, 

Die Refultate der neueren Forfhung find in einer Abhandlung von Hem 

Tiſcha pow af Decemberheft der „Dietichefwennyie Sapisti“ für 1864 
17* 
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dargelegt. Abgefehen von dem nitraflavifgen Standpunkt des Verfaſſers; 

der über die Reformen Peters des Großen und feiner Vorgänger als etwas 

der ruſſiſchen Nationalität Fremdes und Verderbenbringendes völlig den Stab 

zu brechen ‚geneigt ift, beanſprucht feine Darftellung infofern ein befonderes 

Jntereſſe, als die Schriften der Sektirer und die darin motiviten Forderungen 

derſelben ebenfalls Beachtung finden und einer Kritik unterzogen werden. 

Um den Urfprung und die Bedeutung des Schisma verftchen zu 

fönnen, ift es vor allem nothwendig, die Schickſale fid) zu vergegenwärtigen 

welche der Zarenftant bis zum Concil des Patriarchen Nikon im Jahre 

1654 erlebt hatte; denn von jener Zeit Datirt jener Zwiefpalt; der immer 

ſchroffer werdend, Bis auf den heutigen Tag den allerentfchiedenften Proteft 

gegen das Beftehende zu unterhalten firebt. 
Bei der Bildung des Staates durch die allmälige Vereinigung der 

tuſſiſchen Fürſtenthümer mit dem Großfürftentfum Moskau behielten diefe 
Fürftenthümer anfänglic noch ihre volle Autonomie; fie befapen das Recht 

ihrer eigenen Bezirks und Provinziol-Landtage, zu denen Abgeordnete von 

der gefammten Landſchaft gewählt wurden; die freien Landgenteinden wur- 
den durch Erwählte aus ihrer Mitte verwaltet und regiert. Es gab dar 

mals noch feine Stände, wie wir fie fpäter fi) bilden fehen; die Lande 
beipohner betrachteten ſich als freie Anfiedier, die zu freien Gemeinden con 
ſtituirt, untereinander gleichberechtigt da ftanden. Das Geflecht der Bo- 

jaren bifdete nicht einen duch Vorrechte abgegrenzten Stand, fondern wie 

durch perſönliche Verdienſte entſtanden, fo wurde e8 auch durch ſolche in 
ſeiner bevorzugten Stellung erhalten. Seine Intereſſen gingen noch Hand 
in Hand mit denen der übrigen Bevöfferung und wir ſehen beide immer 

einmüthiglich handelnd auftreten. Die Verwaltung der. Städte und Fleden 
entſprach ganz der von Landgemeinden umd die Angelegenheiten beider wurs 
den. auf den Probinzial-Landtagen gemeinfhaftlich berathen. Bei einer 

Forderung des Zaren an Geld oder Maunfchaft, war es die Pflicht diefer 

Provinzial-Landtage die Vertheilung der Steuern gemäß dem Gebrauche 
zu beftimmen und für deren Erhebung Sorge zu tragen. Diefe Autonomie 
der Provinzen erſtreckte ſich ſogar auf kirchliche Angelegenheiten, über die 
auf den Landtagen zuweilen’ Bejclüffe gefaßt wurden, namentlich in Now— 

gorod und Pleskau, wodurch einige Abweichungen von den gottesdienftlichen 
Gebräugen in Moskau entftanden. Außer diefen Provinzial-Landtagen 
traten bei wichtigen Anläffen Abgeordnete aller vereinigten Fürftenthümer 
zu einer gemeinſchaftlichen Randesverfammlung (semexik codops) zufammen, 
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die für. das gange Reich bindende Beſchlüſſe faßte. Eine ſolche Landes- 
verſammlung erhob 1613 die Dynaftie der Romanow auf den Zarenthron. 

Diefe Provinzialverfaflung (semekoe erpoeme) befand fi) in den einz 
zelnen Fütſtenthümern meift: noch) anf einer ſehr niedrigen Stufe der Aus» 

bildung, enthielt aber alle Bedingungen einer weiteren Entwidelung und 
nur die Nachbarſchaft eines mächtigen eroberungsfüchtigen Reiches im Weften 
machte die Gentrafifation des jungen moskauſchen Staates notwendig und 

gab dem ganzen provinziellen Leben eine andere Richtung. 
Schon jeit Iwan II. war es das Streben der Zaren die Autonomie 

der mmectirten Fürftenthümer immer mehr -und mehr einzufchränten und 
eine wirkliche, von Mosfau aus regierte Monarchie zu bilden. Das Joch 
der Tataren, die zunehmende Macht Polens und beftändige innere Uneinigs 

keiten hatten hinreichend gezeigt, wie ſchwach das Land war, einem Äußeren 

Feinde Widerftand zu feiften. Die nächſten Nachfolger von Iwan III. 

waren durch immerwährende Kriege und Eroberung einiger neuen Pros 

vinzen im Oſten des Reiches verhindert, die Verjchmelzung der einzelnen 
Theile zu vollenden; zum Theil trafen fie darin auf einen hartnädigen 
Biderftand, wie z. B. in Nowgorod, das feine Selbftändigfeit bis auf's 
Aeußerfte vertheidigte. Als aber nad) dem Ausfterben des Rurikſchen 
Mannsftammes und mit dem Auftreten der falſchen Demetrier die heillo- 

fefte Verwirrung im ganzen Reiche entftanden und der mosfaufche Thron 
zulegt eine leichte Beute der Polen geworden war, da mußte e8 dem neu— 

erwählten Zaren aus dem Haufe Romanow einleuchtend fein, daß nur durch 

die innige Verſchmelzung der Provinzen zu einem mächtigen Staate diejer 
gegen jeinen kriegeriſchen Nachbar zu behaupten war. Seit jener Zeit ber 

gann. die foftematifche Gentralifation und wir jehen fie trog aller ſich ent- 

gegenftellenden Schwierigkeiten mit feltener Conſequenz durchgeführt, durch 

Beter den Großen felbft ins Extrem fortgeſetzt. 
Bor allem wurde die Verwaltung einer jeden Provinz in eine Ber 

bhörde concentriet mit dem Statthalter (Wojewoda) als Ehef; unter diefer 
fanden Unterbehörden (Prifafe), welche ebenſo wie die erfterwähnte Admis 

niſtrativ/ und Juſtizbehörden zugleich waren. Indem diefe neuen Juſti— 

tutionen die Provinzen der Willkür einer Menge von Beamten überlieferten, 
machten fie mit einem Schlage der Gemeindeverwaltung und der Inſti— 

‚tution gewählter Richter ein Ende, Die Bewohner der Städte, Flecken, 
ſelbſt größerer Dörfer bekamen bejondere Vorrechte und Verpflichtungen, 

in Folge deren fie ſich von der Landhevölferung völlig trennten und all „ 
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mälig einen eigenen Stand zu bifden begannen, Die Landgemeinden wur 
den in privilegirte und fteuerpflichtige eingetheilt ;. ihre Glieder als Staats, 

Pallaft- und gutsherrliche Bauern „angeſchrieben“ und dadurch definitiv au 
die Scholle gebunden. Der Staat eignete ſich dad Monopol aller allge 
meinen Einnahmequellen an und erhöhte die ſchon -beftehende Salzſteuer 

bedeutend. In diefe Zeit fallen auch die Anfänge eines fichenden Heeres 
in Rußland; Rektutenaushebungen wurden gemacht. Durch die Zählung 

und Verzeichmung der Geiftlihen mit ihren Zamilien bildete fidy diefer Stand 

allmälig zu einer Kaſte aus; und alle diefe neuen Verordnungen wurden 
endgültig durch die Herausgabe eines allgemeinen Geſetzbuches (Uloſchenie) 
unter dem Zaren Alexei Michailowitſch fixirt. Seit jener Zeit trennten 

ſich die Zutereffen der Landbevöllerung von denen der Regierung; alle 
Laten fielen auf den niedrigften und aͤrmften, jedoch zahlreichſten Stand, 
während die Bojaren, von denfelben gänzlich befreit, nody mit Gütern 
und Leibeigenen belohnt wurden. 4 

Wie die neue Ordnung in den Provinzen aufgenommen wurde, das 
erfuhr man in Moskau bald. 

Als 1613 Michael Feodorowitſch zum Zaren erwählt war, vermöge 
einer Urkunde, die von der Rathsverſammlung des ganzen Landes verfaßt 
war, da, heißt e8, freuten ſich alle Leute, vornehme umd geringe, Abgeord⸗ 

nete und Nichtabgeordnete, alle Leute des Landes, Groß und Kein, daß 

Gott Allen einen Gedanken ins Herz gelegt. Dieje Freude dauerte aber 
nicht fange. Bereits 1619 war man genöthigt eine Verſammlung nad) 
Moskau zu berufen, um Die Menge von Klage- und Bittfchriften zu prüfen, 

die von den Bezirks- und Provinzialgemeinden eingereicht worden waren. 
Sole Klagen der Gemeinden und ganzer Provinzen wurden immer häu-⸗ 

figer und lauter, fo daß bald eine eigene Behörde zu ihrer Annahme und 
Erledigung eingerichtet werden mußte. Bei Gelegenheit einer neuen Lan— 

deöverfammfung in Moskau drang die Mehrzahl der Abgeordneten auf die 

Befriedigung diefer Befchwerden, welche von der Regierung die Wiederein, 

führung der früheren Provinzial-Verfaſſung und eine gleichmäßige Verthei— 

Tung der Laſten forderten, Mach der neuen Ordnung, heißt es in den Bitt⸗ 
ſchriften, werden die Reichen noch reicher, aber die Armen können gar nicht 

mehr leben und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, ala Haus und Hof 

zu verlafen und in die Wälder zu fliehen, Die allgemeine Unzufriedenheit 
wuchs immer mehr und mehr und brach endlic in offene Empörung aus. 

Zuerſt entfland in Moskau ein Vollksaufruhr 1648, bei dem ein dem Zaren 
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nabeftehenber und angefehener Bojar Pleſchtſchejew ein Opfer der Volks⸗ 
wuth wurde; damı erfolgte ein Gleiches in. Kolomua, in Plesfau, in Now⸗ 
gerod und in dein jegigen Wologdaſchen Gouvernement. Im Süden vers 
einigten ſich die Unzufriedenen unter der Anführung des berüchtigten Kor 
fafenhäuptlings Stenfa Raſin und zogen in einem immer größer werdenden 
Haufen gegen Moskau. Alle diefe nacheinander folgenden Aufftände wur 
den" jedodr glücklich unterdrückt, die Rebellen theilsTniedergemacht, theils in 

Bälder und Sümpfe zerfprengt, die Unzufriedenheit aber mußte dadurch 
nur noch. gefteigert werden. 

In diefe bewegte Zeit nun fällt das Concil, welches 1654 von dem 
Patriarchen Nikon berufen den verbefjerten Meßbüchern die Sanction geben 

follte. Außer der allgemeinen Unzufriedenheit, in Folge welcher jede neue 

Maßregel der Regierung mit großen Mißtrauen vom Volke aufgenommen 
wurde, ſchadete der glücklichen Durchführung diefer Angelegenheit noch bes 
deutend die Perjönlichfeit des Patriarchen. Seine Macht hatte ſich in der 
tegten Zeit auf Koften derjenigen des Zaren ungemein vergrößert; auf dies 
felbe trogend verfuhr er hoͤchſt willfürlih und rückſichtslos mit feinen Uns 

tergebenen und hatte fid Dadurch eine Menge von Feinden unter der Geiſt- 

lichteit zugezogen. Die erſte Umeinigfeit auf dem Concil entftand daher 
wohl aus verfönlichen Beweggründen, hervorgerufen durch bie gebieteriſche 
und verleßende Verfahrungsweife des Patriarchen. Es läßt fih auch füg- 
lich fein anderer Gruud der’ Uneinigfeit annehmen; denn die Fehler der 

alten Meßbücher, entftanden durch unwiſſende Abfchreiber, mußten bei der 
Vergleichung mit dem Urtegte wohl jedem gebildeten Geiſtlichen einleuch⸗ 
tend fein und es forderte ja dann ihr eigenes Intereſſe eine fhleunige Ber 

befferung derfelben. Nichtsdeſtoweniger fehen wir, daß der Proteft weniger 
GSeiftlihen auf dem Concil in furzer Zeit einen gewaltigen Anhang unter 

dem ‚niederen Volke, das weder Iefen noch fehreiben Fonnte, deſſen ganze 
Neligionsfenntnig blos in dem Herfagen der Worte „Chriſtus,“ „Mutter 

Gottes“ beftand, wie foldhes in den Ausfagen der Geftiver vor Gericht 

wiederholentlich hervorgehoben wird; außerdem beftand ein Theil der erſten 
Anhänger des Raskol aus nichtſlaviſchen Bewohnern der nördlichen Pros 
vinzen, denen das Slavoniſche gänzlich unverfkändlid war. Diefer kirch-⸗ 
liche Streit war offenbar nur ein erwünfchter Vorwand, um gegen die be 
ftehende Regierungspolitik Oppofltion zu machen. Bei ihrer Unwiſſenheit 
in kirchlichen Dingen verfianden die Schismatifer ihre Prätenfionen nicht 
beffer zu formuliren und klammerten fi mit aller Zähigfeit an unbedeu⸗ 
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tende Aeußerlichleiten, die nichts Wefentliches in den Dogmen der griedhis 

ſchen Kirche änderten, aber nichtödeftoweniger auch heute noch die Unter 
feidungsmerfmale der altglänbigen Kirche darftellen. Damals fühlten fie 

fich unter der veligiöfen Fahne als Vertheidiger ihrer Selbftändigfeit und 

der alten Ordnung, von der das Wohl und Wehe ihrer ganzen Exiſtenz 

abhing. "Dies beftätigt Das Verhalten der Geftirer während der erſten 
Zeit aufs fehlagendfte; fie verwarfen nämlich das neue Geſetzbuch, als ein 
Machwerk von Ausländern und bildeten bei der wachſenden Verfolgung als 
freie Anftedfer Gemeinden in Wäldern und Einöden, dadurch die ganze 
beftehende neue bürgerliche Ordnung verwerfend. So entftanden die Ges 

meinden in dem Archangelihen und Dlonepfifchen Gonvernement, unweit 

Starodub im Tſchernigowſchen, am Don und in Kafanz fpäter auch in den 
Oſtſeeprovinzen. Ueberall fuchte man die alte-Gemeindeordnung einzuführen, 
wie fie früher in den Provinzen eriftit hatte. In den Büchern der Alt 

gläubigen wird befonders der gemeine Mann verherclicht und gepriefen 
und als Märtyrer der Neuerungen dargeftellt. Bon der damaligen Regie- 
zung aufs heftigfte verfolgt, aus ihren Niederlafjungen wiederholt vertrieben, 

zerftreuten ſich die Glieder der Gemeinden in alle Gegenden, um bei jeder 

Veranlaſſung wieder fh zu erheben und auf die Seite der Empörung zu 
treten. Go bildeten die Altgläubigen das Haupteontingent zu ben Schaaren 

Stenfa Rafin’s, der nach Moskau zog, um die Bojaren’und die Beamten 

zu vertilgen, wie e8 in feiner Proclamation Heißt; Altglänbige veranlaßten 
" die wiederhoften Aufftände der Strelipen, mit denen Peter der Große zu 

Lämpfen hatte; fie waren es, die noch nach hundert Jahren in dem Pugas 

tſchewſchen Aufruhr ihr drohendes Haupt erhoben. ALS. endlich Peter der 

Große gänzlich und für immer mit der alten Ordnung brach und mit eifer- 
ner Hand ſchonungslos feine Reformen durchführte, da entftand unter den 

Schismatikern die Lehre vom Antichriſt; fie fagten ſich völlig los von 

aller beftehenden bürgerlichen Ordnung und von der Gemeinfchaft der übri— 

gen Bevölkerung. Ohne Hoffnung hienieden, ſuchten fie durch einen reis 

willigen Tod oder ein obdachloſes und umherirrendes Leben den Himmel 
zu erwerben. Nur in denjenigen Gemeinden, die am weiteften von den 
Eentralpunkten des Verkehrs abgelegen waren und unter günftigen Ver— 
hältniſſen eine jelbftändigere Exiſtenz ſich erhalten Hatten, konnte im Laufe 
der Zeit, wenn nicht eine völlige Verföhnang, fo doch eine Annäherung an 

die herrfchende Kirche angebahnt werden. ©, Arronet. 
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dur Grundbefih-Ftage in Kurland. 

Je näher, der Zeitpunkt heranrückt, in dem es der kurländiſchen Ritters 

ſchaft geſtattet ſein wird, im Hinblick auf die bevorſtehenden agrariſchen 
Reſormen ihren Hoffnungen, Wünſchen und Befürchtungen an maßgebender 
Stelle einen offenen Ausdruck verleihen zu dürfen, je mehr die Ueberzeugung 

ſich geltend macht, daß wir vor der Löfung einer Frage ftehen, deren focials 
politifche Bedeutung die Exiftenz der Ritterſchaft auf das engſte berührt, 

die den Wohlſtand der ganzen laͤndlichen Bevölferung bedingt und den 

Glauben an die.Sicherheit des Eigentfums und fomit das DVertrauen in 

Handel und Wandel zu kräftigen, oder in Frage zu flellen vermag, — um 
ſo mehr ift es unfere Pflicht der unbefangenen und vorurtheilsfreien Beurs 

theilnng ale diejenigen Standpunkte zu unterziehen, die bei der Berathung 
diefer Frage und entgegengetveten und denen — abgefehen von ihrer for 

mellen und faktiſchen Berechtiguug — wir ſelbſwerſtaͤndlich das erfreuliche 

Zugeſtändniß nicht verſagen dürfen, daß ihre Vertreter gleich uns das eine 
und alleinige Ziel, die Wohlfahrt des ganzen engern Baterlandes im Auge 

behaltend, bemüht find, die unabweislich gewordenen Reformen mit dem 

Zortbeftehen unferer Adels-Eorporation in Einklang zu bringen. Sofern 
es ſich hier nicht um principielle Gegenfäge in Bezug auf das Ziel und 
den Zwe handelt und ein Parteienkampf glüdlicherweife vermieden werden 
tan, fo lange nur Meinungsdivergenzen über die Mittel und Wege eine 
Verftändigung füchen, ift es Pflicht, mit Offenheit die eigenen Wünſche 
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darzulegen und die Vorſchläge der Gegner einer loyalen Kritit zu unters 
ziehen, einer Beurtheilung, der wir auch unfererfeits nicht entgehen und 
die, fo fange fie nicht den gehäffigen Charakter der perfönlichen Parteis 
ftellung angenommen, nur zu der allerfeits gewünfchten Vermittelung führen 

kann und muß. 

Es find ſowohl in den Vorberathungs-Stadien, als auch im Lande 
Stüfmen laut geworden, Die eine neue Agrar-Verordnung nicht zu fegens- 
reichem Abſchluß bringen zu können vermeinen, ohne an eine Abtrenmung 
von Herrn⸗ und Bauernland zu gehen, die einen ſpecificirten Gemeindeboden 
anftreben, zu diefem Zwecke eine Qualification des ländlichen Fundus befür— 
worten und, eine größere oder geringere Quote der privilegieten Stellung 
entziehend, bereit find, diefe Quote am Perjonen zu überlaſſen, die zum 

eigenthümlichen Befige adligen Grumdes bis hiezu nicht berechtigt waren, 
— während andererſeits die Meinung verfochten wird, daß nur dem 

Bauernftande, diefe Freigebunng des Grundes und Bodens zu Gute fommen 

und derfelbe ihm, fei es zur Pacht auf beftimmte Zeit, ſel es zu eigen⸗ 

thümlichem Erwerb, vorbehalten bleiben ſolle. 

Die Vertreter des „Bauernlaudes“ haben vielfach durch Wort und 
Schrift an den hiſtoriſchen Beruf des Adels appellirt und in der 

von ihnen augerathenen Art und Weiſe diejenige Löſung der bezüglichen 
Frage gefunden, die einzig und allein der Billigkeit und der abſtracten 
Rechtsidee entſpräche; fie haben ſich durch die entichiedenfte Mißbilligung 

des freien Verkaufs und Prognoſticirung der unausbleiblichen Folgen 

deſſelben nicht nur ſowohl bei ihren Gegnern die Auerkennung voller Ueber- 
zeugungötrene erworben, fondern auch diefe ihrerfeits zu klarer Darlegung 

der letzten Ziele und Zwede herausgefordert, einer Darlegung, die je näher 
die Zeit der Entjheidung heranruͤct, dem ganzen Lande nicht Länger vor— 
enthalten werden darf. 

Die Idee des Bauernlandes an ig, wofern daſſelbe als Hiftorifches 

Nefultat aus unſerer - bisherigen AgrarsBerfaffung herzuleiten und nad) 
einem beftimmten Princip zu bemeſſen wäre, könnte jo mandes für ſich 

haben, dem wir eine Anerfennung nicht zu verfagen im Stande find; je 
mehr man fi aber zu einer Auffaffung bingezogen fühlt, der eine tief 
fittfiche Grundlage nie wird abgeſprochen werden können, um fo. weniger 

kann es fehlen, daß bei näherer Prüfung der verfdiedenen Eritwürfe, bei 
genauerer Erwägung der einftweiligen Sachlage man zu der Ueberzeugung 
yelangt, auf diefem Wege fei fein Heil! Die praktiſche Durchführung einer 
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in thesi confervativ erfcheinenden Idee führt weiter als uns die geehrten 

Herren zugeben möchten, fie führt aber nichtödeftoweniger Schritt für Schritt 
zur Geltendmachung von Theorien, die wir mit dem mildeften Ausdrud 
als doftrinäre ung zu bezeichnen erlauben. Es ift vielfach auf die Schweſter⸗ 

provinzen „hingewiefen worden. In Livfand hat die rechtliche Unterſcheidung 
von Herrn» und Banernland, aus dem Privilegium derlSteuerfreiheit des 

Adels Hervorgehend, feit langer Zeit beftanden; die mühjamen Vorarbeiten 
und Katafter aus der ſchwediſchen Periode haben bei allen agrarifchen Re 

formen ein hiſtoriſch ſchätzenswerthes Material geliefert. Hat in Livland 

nm durch diefe Abtheilung der Baueruftand weentlich gewonnen? Wir 

ſehen von Aufang der 40er Jahre bis 1856 fortlaufend erfolgreiche Ver— 

handlungen und Beſchlüſſe der Landtage, die, der von der Staatsregierung 
verfolgten Tendenz normirter Pachten gegenüber das den Bauern unent- 

ziehbare Gehorchsland und deſſen formelle Gonftitwirung und Abgrenzung 
anftrebten; dieſe Garantie genügte nicht, man fehritt ſchon 1849 zur 
Eonfolidirung des Bauernftandes durch Begünftigung des Erwerbs von 

bäuerlichen Grundeigentum und ſchuf zu diefen Zweck die Bauernrentene 
bank. And) fie hat zahfreiche Gegner gefunden. Ob nuu das neue liv⸗ 

Tändifche Bauerngeſetzbuch von 1860 alle Theile zufrieden ftellen wird, das . 

muß die Zeit lehren! — Eſtland hat erft vor wenigen Jahren durch die 

Beſchraͤnkung der Frohne die freie Geldpacht auf dem kürzlich abgetheilten 

Bauernlande ermöglicht; es find Opfer von Seiten der Gutsherren gebracht 
und dennoch Fam es zu blutigen Exceſſen. Troß Banernland find die Auss 

wanderungen zahlreich und die Zuftände jedenfalls gleich denen Livlands 
nicht zur Nachahmung gleichartiger Verſuche einladend. Wenn wir Kırs 

Tänder — der Wahrheit die Ehre zu geben — nicht außer Acht laſſen 

dürfen, daß glücticheres Klima und günftigere Bodenverhältniffe uns überaus 
zu flatten gefommen, fe gereicht es und andererfeitö zur wahren Genug. 

thuung, daß neben der perpetuellen geſetzgeberiſchen Thätigfeit in unjeren 

Nachbarprovinzen die kurländiſche Agrarverfaffung, wie jemand fehr richtig 
bemerft, ein domesticum der Ritterfchaft geblieben ift und zu den befriedi- 

gendften Refultaten geführt hat. — Der einheimiſche Rechtsgelehrte Bunge 
fagt u. 9: „Im Uebrigen ift die Unterſcheidung von Hofes- und. Bauer 
fändereien in Kurland eine rein faftifhe und von feiner politifchen und 
rechtlichen Bedeutung.” Unſere Gegner erkennen nun auch den einftweiligen 

Zuftand als vollfommen beredhtigt an, fte fielen nur die Frage, - ob es 
nicht aus politiſchen, nationalöfonomifchen und Billigkeits-Gründen wüuſchens⸗ 
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werth fei, daß ein beftimmter Theil jedes Landguts zu Bauernland qualie 
ficitt, der Reſt aber als Herrenland, mithin als nicht zu alterivende Baſis 
für den einheimiſchen Handel, rejerwirt werde. Die Bejahung diejer Frage 
führt fie num zu Vorſchlägen über das relative Quantum des Bauernlandes, 
deſſen nähere Zeftftellung und Ausrechnung jedenfalls der formellen Conſti— 

tuirung deffelben vorausgehen muß; fie fommen hier meift auf das Jahr 
1817 zurüd; die Zeit der Aufhebung der Leibeigenfhaft ſoll den Nachweis 
Hiefern, was dazumal Gehorchsland reſp. communalpflichtig geweſen. Von 

dieſem urſprünglich en Bauernlande ſoll auch ſogar ein relativer Theil 

zum Zweck ölonomiſcher Reformen, als praeeipuum, von Bauernland in 
Herrenland convertirt, wo aber ‚dies Verhältniß bereits überfchritten, „mehr 

eingezogen worden,“ nichtöbeftoweniger der status quo, weil „unter geſetz⸗ 

licher Garantie entſtanden“ aufrechterhalten werden, 

- Abgejehen num von den Schwierigkeiten eines ſolchen Nachweiſes zu 
dem beabfichtigten Zweck und den, Jahrzehnte raubenden, Vorarbeiten, die 
vielleicht. gerade ihre Endichaft erreichen dürften, wenn durch eine Ver— 

ſchmelzung von Capital und Arbeit die Verufsklaffen ih weniger möchten 
abgrenzen Taffen, als die bezuglichen Aecker, -— abgejepen Davon liehe ſich 
vermittelſt genauer Nachforſchungen und arbiträrer Schlußfolgerungen 
allenfalls ein beftimmtes Refultat denfen, ſoweit es fich nm die ditirung 
eines ideellen Antheits handelte; — wie ſoll aber die Ausrechnung da zu 
Stande kommen, wo es gilt, den aufrecht zu erhaltenden status quo genauer 

zu präcifiren, wo es ſich darum handelt, ob überhaupt, oder ob „mehr 

eingezogen "" Was foll der mit einer ſolchen formellen Abgrenzung betrauten 
Commiffion als Merkmal dienen für die Ländereien, die weil „eingezogen 
zum Hofesfand gehören? Werden hier nicht ehon Begriffe vornusgefeßt, 
deren Entwidelung erft geſucht und angeftrebt wird, denen annoch die reale 

Bafis fehlt? Iſt z. 2. ein Wirthſchaftshof von beiläufig 150 Kofftellen 

Ader, wenn er nad) 1819 theilweife aus eingezogenen Gefinden entftanden, 

ein Beihof oder ein Doppelgefinde? Im Grobinſchen würde er feiner 
Größe, wegen als eifterer veclamirt werden, im Doblenſchen bedürfte es 
hiezu ſchon eines andern Titels. Oder ift es der Stand des Pächters, 
der das Grundſtück qualificitt, iſt es der deutjhe Name, der Styl, der 

größere Luxus in den Bauten, ift es die fogenannte Selbſtbewirthſchaſtung? 
— Nein! antwortet man uns von vielen Seiten, es ift das Nichtvor⸗ 

handenſein der Gemeindelaft Das harakteriftiiche Merkmal für das Hofesland. 
Dies ift allerdings eine vielfach verbreitete, doc) der Staatsregierung gegen⸗ 
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über jedenfalls auf einer concreten Auffaffung beruhende Idee. Indem 

‚ nämlic) in Kurland im Gegenjag zu Liv- und Eſtland die Territorials 
Verhältniſſe die Gemeindefaften nie als eine perſoͤnliche Leiftung der Bauer- 

gemeindeglieder, fondern nur als eine Reallaft des ganzen Guts rationell 
aufzufaffen geftatteten, hat aud) nie eine Verwaltungs- oder Polizei⸗Behoͤrde 

fi) an die Gemeinde als ſolche anders als formell gehalten; wo biefer 
zuviel zugemuthet wurde, da ift die Gutsverwaltung vermittelnd eingetreten 
und demgemäß ein Streit über die Zuftändigkeit der Gemeindefaften nur 
nod) theoretiſch intereſſant geblieben. Während einzelne unferer Gutsherren 

ſich der Ueberzeugung hingaben, daß die bevorzugte Stellung der alten 

Höfe in Bezug auf die Communallaften mit der Zeit als Waffe gegen fie 
gebraucht, mutatis mutandis ein privilegium odiosum werden würde, und 
daher eine Steuerfreiheit nicht beanfpruchten, wo es das Befte ihres ganzen 

Dominiums galt, — haben andere aus Billigkeitsgefühl die öffentlichen 

Laſten der eingezogenen Gefinde auf fid) genommen oder irgend eine andere 

Entfchädigung den Ueberbürdeten gewährt. Diefe Obſervanz ift allmälig 

ein Princip geworden; die Renllaft der Güter als folder — in Ermanges 
fung von Gemeindeboden — de jure längft vorhanden, ift nun auch de 
facto anerfannt und fo mancher Conflict vermieden, der zu wahrhaft unhalt« 

baren Situationen hätte führen müffen und noch Heutzutage führen dürfte, 
wenn neben der Anerkennung des status quo die Gemeindefaft nur von 
dem „nicht eingezogenen“ frühern Gehorchslande zu präftiren wäre Wir 

nennen es eine unhaltbare Situation, in die unjere Landpolizeibehörde ger 

bracht würde, wenn fie z. B. von einer Heinen Gemeinde, die mır aus 

Deputatz Kuechten befteht, vergeblich Zpännige Podwodden requirirte, — 

werin an der Wegegrenge eines Fleinen Guts, das bereits jetzt feine wenigen 
Gefinde verkauft und eine Reviftonslifte, aber feine Seele befigt, wenn 

hier der Wegerevident deu Hofesauffeher zurückweiſen und nach dem Ge 

meindeälteften verlangen würde, — wenn eine Einguartierung abgelehnt 
werden fönnte, weil die vorhandenen Gefinde mit Menfchen überfüllt oder 

gar von denjelben geleert wären. Wie in Riv- und Eftland auch einen 
humanen Herrn nie zuzumuthen ift, fih an den Gemeindelaften zu betheis 
ligen, e8 fei denn, daß e8 ihm darauf anfäme, im allgemeinen menſchliche 
Härten zu mitdern, fo könnte es in Kurland felbft einem harten Grundheren 

nicht in den Sinn fommen, einem Meinen Theil nod) vorhandener Wirthe 
die Leiftungen für die ganze Bauerſchaft zu übertragen; er würde fein Eir 
genthum umd ſomit ſich ſelbſt blosſtellen. Wir achten und ehren alle die⸗ 
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jenigen Bedenfen, die fi, bei einer etwaigen Reform, der Nichtberückfichtigung 
des status quo entgegenftellen,, wir feßen aud) voraus, daß eine weile 
Staatsregierung den gefeplichen Zuftand garantire, aber wir boffen zugleich, 

daß fie dem „unter gefeplicher Garantie Entftandenen“ nicht mehr 
Schutz werde angebeihen laſſen, als dem unter gefeglicher Garantie Ber 

ſtandenen, d. i. dem vollen unbefhränften Eigentum des Grimdheren 

‚am ganzen Grund und Boden. So weit die rechtlichen Bedenken, bie 
unferer Anſicht nach allein genügen, alle Eingriffe fern zu halten, welche 
einen tiefen Schnitt in die Vermögensverhäftniffe tun, ja fie zum Theil 
in Frage ftellen würden. Wir folgen aber den Vertretern des Bauernlandes 
auf das Gebiet der Billigfeit wıd gehen dann zu dem der Swednäßigfeit 
über. „Politiſches Unrecht“! Wollte Gott, man wäre ängftlicher darauf 
bedacht, es Heutzutage zu vermeiden, als früher etwa begangenes zu fühnen! 
Welches ift denn der Befigtitel, auf den fi) unfere Grundherren fügen ? 

Nur wenige Ieben noch, denen 1817 das Kaiferliche Wort heilig ihren 
Grund und Boden zugefihert. Durch Erbgang und Kauf ift eine neue 
Generation in den Befig gelangt; im guten Gfauben ift fo manches Grund» 
ſtück theuer bezahlt und nur einen geringen Theil des Pretiums nennt der 

Acquirent fein eigen; ex hofftä:durch Thätigkeit in ferner Zukunft feine 
Stellung jefter zu begründen: fol Diefer leiden unter dem Fluch der for 
genannten böfen That? Wir find auf die Antwort gefaßt; man wird uns 

vom benifieio inventarũ ſprechen, man wird auch die Legal-Sentenz her⸗ 

beihofen: nemo plus juris ꝛc. niemand kann mehr Rechte übertragen, als 
er ſelbſt gehabt. Hier iſt aber von feinem wirklichen Recht, von feinem 
jus eivile die Rede, es fol bier ja nur aus Billigkeitsgründen zes 
gulirt werden! Regulirung ift aber der techniſche Ausdruck, wie unlängft 

in einem parlamentariſchen Körper gejagt worden; für etwas anderes: regu⸗ 

Tixen heißt wegnehmen! 
Der Bauer, der 1817 auf der ihn bindenden Scholle zum freien 

Arbeitsmann geworden, er hat nach wie vor, „im Schweiß feines Angefichts“ 
gearbeitet; ja! infofern als die Arbeit des Ackermanns ein ſchwerer und 

wenngleich lohnender, doch mühfamer Erwerb ift; dieſer „Schweiß“ ift aber 
in Kurland bei den, Gefindespächtern mit Gottes Hülfe fo weit getzodnet, 
als er zu fittlicher Enträftung irgend berechtigen könnte. Wir fehen mit 
täglich geringer werdenden Ausnahmen einen wohlhabenden, fi) fühlenden, 

mitunter fein. Arbeitsvoll ſtark drückenden Pächterftand; neue Elemente 
find in die Berufaktafie Hineingetveten, die wahrhaft in leiner Verwandt ⸗ 
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fat mit den 1817 „beraubten Wirthen“ ſtehen; die Sicherheit wächſt; 
wir fehen täglich mehr die öffentliche Meinung eine Macht werden, die — 

weil fie eine woralifche, — eine um fo zwingendere iſt; die Pachter- 

hoͤhungen ftehen in feinem Verhältniß zu dem fteigenden Preife der Cerea- 

lien, zu den jährlich, wachſenden Lohnjägen, die der Hof für feine Arbeiter 
leute zu bewilligen bereit iſt und die doch theilweije aus den Erträgen der 

Pachtſtellen beichafft werden müffen. Es find in menerer Zeit bei Guts- 

verfäufen 30—35 Rbl. pro Lofſtelle des Gefammtarenls bewilligt worden, 

eine kleine Anzahlung ift geleiftet. - Auf diefen Gütern figen Pächter, die 
für das befte Aderland 37, in vielen Gegenden nur 21, Rbl. pro Lofe 

ftelle zahlen. Wer mit den ländlichen Verhältnifen vertraut, mit den 
wechfeloollen Zufälligfeiten des Ackerbaues befannt ift, der mag antworten, 

ob hier noch mehr von Opfern des Gutsbefigers die Rede jein kann ? Iſt 
num das Bufammenlegen einzelner Gefinde zu Höfen eine jo Drohende 

Gefahr und iſt dafjelbe His hiezu dem Gemeinwohl gefährlich geweſen? 
Auf den großen Gütern find verhäftnigmäßig nur wenige Gefinde aus 

der frühern Lifte verſchwunden; zum Theil haben ſich dadurd) Höfe arrondirt 

und find laͤhmende und läftige Nachbarn befeitigt worden, wobei die frühern 
Wirthe in der Regel durch neue Anlagen oder vacante Gefinde entſchädigt 
wurden; zum Theil haben Zufammenziehungen ftattgefunden, um Bauten 
in holzarmen Gegenden zu erfparen oder aus Gefinden, die an ſich nicht 
lebensfähig waren, felbftändige Anlagen zu ſchaffen; dagegen Haben ſich 
auf der andern Seite in den Höfen neue Pachtftellen gefunden, die bei der 

fteigenden Wohlhabenheit der Bauern vielfad) von „eigenen Leuten“ bejept 
wurden oder deren Pächter uachträglich in den Gemeindeverband getreten 
find. Es läßt ſich wohl einftweilen noch nicht annehmen, daß die Gefahr 
einer zu weit gehenden Verſchmelzung einzelner Etabliſſements bereits da 
wäre; es iſt unmöglich‘, bei einem größern Gut, Geld und Thätigfeit in 
ſolchem Maßftabe zu beſchaffen, daß die fogenannte Selbſtbewirthſchaftung 
der Höfe ſtatt der Ausnahme die Regel werde; die Geldpacht muß und 
wird diejenige Form bleiben, in der die Grundrente dem Herrn zufließt; 
die Paghlhoͤſe aber werden dem Inhaber die Zinfen feines Capitals und 
Erſatz für feine Mühewaltung reichlich abwerfenz irgend‘ eine gefäßrliche 
Coneurrenz ift noch nicht vorhanden! Auf Heinen Gütern mögen die fo 
nomiſchen Reformen, weit durch die Ange der Befiper in der Megel mehr 
geboten, durchgreifender gewefen fein; mit wenigen Ausnahmen aber, die 
Die Öffentliche Meinung vichtet und Die auf mie weiter in Betracht fommen 
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dürfen, fo lange es heißen wird: „summum jus, summa injuria,* haben 
diefe Reformen einen humanen und billigen Charakter bewahrt, und ihnen 
iſt der Aufſchwung in der Landwirthſchaft und die dadurd) bedingte Wohl- 
habenheit des grundbefiglichen Adels geoßentheils zu verdanken. Allerdings 

find einige Wirthe in die Zahl der Dienftboten oder aus der Gemeinde 
getreten, aber die. Gefammtbevöfferung hat unbedingt gewonnen. Rechnen 
wir den zehnten Mann als Wirth bei normalen Werhältnifien, fo Haben 

wahrlich die übrigen Leute nichts eingebüßt. An die Stelle Feiner felbft 
gedrüdter Brodherren find die großen getreten. Sehe man die durchgäns 
gige Lohnſteigerung, das bei der intenfiven Wirthfchaft ſich mehrende Ar- 
beitsbedürfniß an, blide man auf die großen Deputate, die eine gute und 

reichliche Nahrung garantiren und man wird wahrlid zu der Meberzeugung " 
fommen, daß das eigentliche Arbeitsvolk vorzugsweiſe in letzter Zeit 
feine Lage da am meiſten verbeffert Hat, wo die größten Reforinen flätte 

gefunden. Wenn fih die Zahl der Wirthe verringerte, fo hat ſich die 
Zahl der Landfnechte, die in dem größten Theil von Kurland die Arbeiter 

kraft der Höfe fihern, wefentfid vermehrt. So Tange es bei entſprecheiider 
Rocalität vortheilhaft fein wird, Leute mit Land abzulohnen und fie durch 
die Ausficht des eigenen Vortheils zu Fleiß und erhöhter Thätigfeit anzu 
fpornen, fo fange bei den neuen Paßbeftimmungen durch Landdotation die 
Bevölkerung von Teichtfertigem Wandern abgehalten werden kann: fo lange 
mehren fid) Die Knechtöftellen, und liegt hierin nicht ein reichlicher Erſatz 
für die wenigen eingezogenen Gefinde? Diefer zahfreichen Kaffe von Land⸗— 
knechten, deren directe Beziehungen zu dem Haupthofe auf den Wohlftand 

der Arbeitöbeböfferung den fegensreichften Einfluß geübt, flehen zum Theil‘ 

in Livland, vorzüglich aber in Eſtland und auf den kurländiſchen Domainen 

die „Rostreiber" gegenüber — diefe Bauern ohne Bodennugung, auf ihrer 
Hände Arbeit angewiefen, ganz der Discretion der Meinen Wirthe über 
laſſen. Wo die Noth groß ift, find auch Die Bedingungen der Arbeitsgeber 

nichts weniger als billig; der Familienvater muß, um dem augenblicklichen 
Mangel abzuhelfen, fi auf Gnade und Ungnade ergeben und da fehen 
wir dann, wie mit dem fleigenden Schuld⸗Conto der Wucher wächft, wie 

innerhalb einer und derfelben Race, innerhalb einer und derſelben Berufsffafle 
die Groͤßern die Kleinern drücken mit der ganzen empörenden Brutalität, 
die unferm niedern Landvolk eigen if, Wenn nun aber wirklich ein Aus- 

weg gefunden würde, Die nad) oben Geſagtem' unfeser Anficht nach bereits 

fruſtritte Abgrenzung zwiſchen Herrn⸗ und Bauernland zu bewerkiieligen, 
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wenn ſie als vollbrachte Thatſache vor uns läge: wie würde ſich dann die 
Phyfiognomie des Landes geſtalten? — Der Riß in das Eigenthum der 
Herren würde; von Seiten diefer eine Rejervation zur Folge haben, 
die dem verlegten Rechtsgefühl nicht fremd geblieben; fie dürften, durch 

die Geſchichte belehrt, wohl annehmen, daß dieſer Beſchränkung ihres uns 
mittelbaren Rechts die confequente Durdyführung einer weitern Bevormun— 

dung nachfolgen muß: der Qualification des Bodens entipricht das Regu— 
lativ, die Pachtnorm mit illuſoriſcher Ausfiht auf eine Steigerung in ferner 
Zukunft. Vermöcte denn auch die Abtrennung des Landes allein die 

Banergemeinde gegen die Willkür des Gutsherrn fiherzuftellen? hat fte 
nicht auch in nächfter Nähe Beftimmungen über die Leiftungsfähigfeit der 
Frohnpflichtigen mit ſich gebracht? In Eſtland ift Die freie Vereinbarung 
bei der Geldpacht nur ſoweit geftattet, als es dem Bauern nicht vortheils 
hafter erſcheint, an Stelle einer ihm umbillig dünfenden Zahlung die alter- 

nativ ftatthafte Frohe zu wählen, eine Präftation, die aber bei der neueften 
Abgrenzung nad) den Wadenbüchern vevidirt und nun unabänderlich feft- 

geftellt worden; die freie Vereinbarung ift dort fein Princip, ſie it nur 
ein gelegentlies Mittel fih der Norm zu entziehen. Gobald erft 
die Grundrente figirt ift, wird das fündbare Capital dem unfündbaren 

vorgezogen, beide Theile wünfhen Liquidation, wer mehr hat verliert und 

“bie Ablöfung tant bien que mal ift da! In den verfdiedenen Phafen, 
die diefe Angelegenheit zu durchlaufen hat, in den Jahren, die der unaus- 
bleiblichen Krifis vorausgehen, wo das natürliche vormundſchaftliche Ver 

hältniß des Herrn zu feinen Leuten in ein fünftliches, geſchrobenes verwan« 
delt werden würde, wo erfterer jeine Grenzen ftreng bewachen läßt und 

feine bis dahin übliche Communität in Wald und Weide geftattet, das 

Bauholz nur nothdürftig, vielleicht gar nicht verabfolgt, weil ex feinen 
Bald in eigener Grenze befigt, wo von anderweitiger Hülfe bei Neubauten, 

wie jept ganz allgemein üblich, gar nicht mehr die Rede iſt, — in diefen 
Sahren werden wir dann das Herenfand mit neuen, jeder Thätigkeit Raum 

+ bietenden Anlagen ſich ausdehnen jehn, zugleich den unter dem behaglichen 
Gefühle der Rechtsficherheit wachſenden Wohlftand feiner Bevöllerumg, und 

wenn wir dann einen Blid werfen auf ein nad) allgemeiner Schablone 
veglementmäßig abgetheiltes Gefinde, ringsum beengt und überwacht, dann 

erſt werden wir bdereinft mit vollem Verſtändniß den Satz leſen: „Es 
erwähft nun für den Staat die [hwierige Aufgabe, andere 
g eſetzliche Garantien für die Aufrehterhaltung derjenigen 

Baltfe Monstsfärift. 3. Jahrg. Bd. VL, Hfh3. 18 
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Rechtsverhältniſſe zu geben, welde früher Die Gutsherren 
Thon deshalb überwachten, weil an fie ihre Vortheile ger 

knüpft waren.“ 

Soll nuu das Bauernland den Bauern als ſolchen allein, oder auch 
andern Leuten, die fih dem Landbau zuwenden, nutzbar werden? Wir 
tommen fpäter auf die Beanfwortung diefer Frage zurüd, wollen hier einft- 
weilen aber hervorheben, daß eine Schrift,') deren edler Ton Anerkennung 

verdient, in meuefter Zeit einen Meinen Theil des Bauernlandes für die 
Induſtriellen beanfprucht. In derfelben wird gejagt: „es müßte dem Gutd« 

heren freiftehn, Bauernland auch anderen Perfonen, als Bauern, zu vers 

Taufen, damit die Möglichkeit der Anlage von Fabriken, Mühlen zc. Meinen 

Landfigen in.der Nähe von großen Städten nicht ausgefhloffen fei, mas 
der Hebung der Induſtrie hinderlich im Wege fteht."") Es erſcheint Dies 
als ein Permiffto - Gefeß, das uns den auf die „Billigfeit” begründeten 
Anſpruch in Frage ſtellt, daher auch nicht im entfernteften die Faſſung 
eines beftimmten Gefeges andeutet, fondern nur etwa einen frommen 
Wunfſch, eben weil der Herr Verfaſſer der bezeichneten Schrift fid) nicht 
die Außerfte Eonfequenz vergegenwärtigen will oder kann. Fabriken, Mühlen, 
Sommerfige — erſcheint ſehr harmlos, Heißt eine zeitgemäße Eonceffion ; — 
wünfeht man vielleicht auch hier mit einem willkürlichen Zahlenverhättnig 
einen Theil des Bauernfandes zum Induftries Fundus zu qualificiren, 
oder hat man den Fall profpieirt, daß Die „andern Perjonen“ das ganze 
Bauernland eines Guts wegfaufen, indem fie auch ihren Wünfchen nach 

Landleben, Ackerbau und wirthſchaftlicher Thätigkeit genügen, Wünſchen. 
die dem politiſch/ ſittlichen Charalter des Grundbeſitzes entſprechen? Der 
Verſaſſer ſetzt als wahrſcheinlich und wünſchenswerth voraus, daß der gute 
langjährige Pächter nicht von einem, beliebigen Fremden verdrängt werde, 
geht aber nicht fo weit, von der Nutznießung eine ganze Geſellſchaftsgruppe 
auszuſchließen; er fühlt es wohl, daß er damit auch vielfach Einzöglinge 

*) Abgebruct im Juniheſt ber Baltilhen Honatsfehrift (S. 524-533). — Da es 
in Begug auf diefen uffap wünfehensioerth fein mußte, daß auch Die entgegenfiehenbe 
Meinung in der Monatsfhrift vertreten werde, fo Haben wir ben Hern Werfaffer bes Hier ' 
mitgeteilten Expofe's um bie Beteffenbe Erlaubniß erfucht unb find ihm Mus bie Veweh⸗ 
vun biefer Witte zu befonberem Dante berpflchtet. D. Re. 

H Die citiche Stelle Hat dem Herm Berfaffer in ihrer urfprünglicien gaſſung vorge: 
Tegen, nit wie ſie bei Gelegenheit bes Abbrucks im ber Baltifden Bonaufärh —28R 
582-688) abgeänben, sep. belimmtes formulist worden A. De. 
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* begünftigen würde, die, wenngleich augenblicklich Bauern, weniger hiſtoriſch 
begründete Anfprüche aufzuweilen hätten als eben jene andern Perfonen, 
bie bei der bevorftehenden Agrar-Reform wie die Paria ausgeftoßen werden 
folten, blos der durch die Geſchichte bereits gerichteten Idee eines „confers 

vativen“ Bauernflandes zu Liebe. Wenn confervativ gleichbedeutend ift 
mit dem fih Sträuben gegen jede Neuerung, mögen wir uns wohl einen 
vorurtheilsvollen und ftörrifhen Bauern denfen; wenn aber hier von der 
großen Idee des Conjervativismus die Rede ift, der mit dem innigften 
Bewußtfein chriſtlicher Nächftenliebe, Pflichterfüllung und Berufstrene vor 
allen Dingen der Selbfiverleugnung bedarf, fo juchen wir vergeblich nad) 
diefem Element im heutigen Bauernſtaude. In gedrückten Verhältniſſen, 

von den Sorgen des Tages hingenommen, kann der arme Bauer ohne 
gutsherrlihen Schug und genoffenfchaftliche gegenfeitige Beihülſe nicht ber 

ftehen, er ift fein felbftändiger Factor im Staat; der reiche Bauer ent⸗ 

fernt ſich aber, wie die geſchichtliche Erfahrung lehrt, mit der fteigenden 
Wohlhabenheit nur zu leicht von der guten alten Sitte und der traditio- 
nelfen Einfachheit; aus feiner urſprünglichen Berufsklaffe, dem Bauern» 

ftande, heraustretend, wird er zumal beim Recht der Theihung in infinitum 

gar bald ein verſchuldeter, mißvergnügter, Heiner Grundbeſitzer. Wahrhaft 
confervatine Elemente, fo vielfach es noch deren anderweitig geben mag, 
men heutzutage nur vorausgefegt und gejucht werden. bei dem relativ 

geoßen Grundbefig, bier zu Rande alfo nur bei dem Stande der Gutöber 
figer. — Bir fchließen hiermit unfere Kritif über das „Bauernland“. Ohne 

zu glauben, daß wir das einzige Mittel beſäßen, die nothwendige Reform 
für alle Theile ſegensreich zu geftalten, Haben wir den Muth der ueber⸗ 
zeugung, das hier auszuſprechen, wofür wir zur gelegenen Zeit ſtets einge 
ftehen bereit find. 

Wir wünfhen, daß aller ländliche Grund und Boden, ſofern er "nicht 
durch Stiftung, oder ſtatutariſch dem freien Verkehr entzogen, — daß alles 
diefes Land mit Aufhebung des ausfchließfihen Rechts des kurländiſchen 
Indigenats ·Adels zum Güterbefig nach freier Mebereinfunft gekauft werden 
konne von jedem unbeſcholtenen Manne chriſtlichen Glaubens aus dem kur⸗ 

laͤndiſchen Adels, Bürger und Banernflande, Indem wir ein großes, 
hiſtoriſch begründetes Vorrecht des Adels aufzugeben bereit find, werben 
wir und der ganzen Berantwortfichteit bewußt; wir thun es in der innig« 
ſten Ueberzeugung, durch Die veränderte Form das innere Wefen der Cor⸗ 
poration wicht nur nicht zu alteriven, ſondern im Gegentheil nachhaltig zu 

18* 
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ftärfen. Eine derartig durchgeführte AgrarsVerfaffung erſcheint ung wie 
ein Licht in dunfler Nacht; wir erbliden in ihr die Hoffnung auf Realis 
firung eines wahrhaft conjervativen Wunfches — auf Ausbildung unferer 

Adels-Berfafjung zu einer wirklich ſtändiſchen Verfaſſung. Bis zu der Freis 
faffung der Bauern in Kurland war die ausfchliegliche Berechtigung des 

Adels zur Landesvertretung völlig miotivirt durch die geringe Bedeutung 
des Bürgerftandes; auf die Freilafjung der Bauern muS aber nothwendig 

feüher oder fpäter ihre Befähigung zur Erwerbuug von Grundeigenthum 
und demmnächft zu partieller Theilnahme an der Landesvertretung folgen, von 

welcher alsdann auch der Bürgerftand nicht länger wird ausgeſchloſſen wer- 

den fönnen. Wenn nur das ftändifche Prineip feftgehalten und dafür ger 

forgt wird, daß fein Stand von vornherein gefeplich übermäßig bevorzugt 

ift, fo liegt in derfelben die fiherfte Buͤrgſchaſt für die Erhaltung und rur 
hige Fortbildung des beftehenden Rechtszuſtandes. Es ift wicht zu leugnen, 

daß die fegensreichen Wirkungen unferer Adelsverfafung, denen zum großen 

Theil die Erhaltung und Kräftigung aller unferer geiftigen und materiellen 
Güter zuzuſchreiben ift, die Frage anregen müffen, ob es dem ſchon jetzt 
an der Zeit wäre, fie auf das Ungewiſſe hin aufzugeben? — Ueber das 
Zeitgemäße einer Reform vermag immer nur der Erfolg zu entſcheiden, doch 
hier liegt es nicht in unferer Hand, deu Entwidelungsproceß hinauszu- 

ſchieben; wir müffen eine Antwort ertheilen und che wir Palliative in 

Vorſchlag bringen, ehe wir auf anderweitig bereits überwundene Stands 
punkte zurüdweichen, fo gehen wir offen und wahr auf das Ziel hinaus, 

dem eine gerechte Staatsregierung hoffentlich) ihre Zuftimmung nicht vers 

Tagen wird. Die Gefahr liegt in der Gegenwart, weil in dem Berzuge! 
Wir find feiner extremen und radifalen Tendenzen verdächtig und wir ger 

ſtehen es daher um fo mehr ein, daß wir in der allmäligen Entwickelung 
der andern focialen Elemente unferer Provinz die eigene Sonderftellung 

zu fräftigen glauben und das Corporationsweien mehr gefihert fehen, wenn 
wir der erfte, als wenn wir der einzig politiſch berechtigte Stand verbleiben. 

Daß diefer Uebergang fein gewaltfamer und übereilter fein wird, dafür 
bürgt uns zunächft unfere Provinzialverfaffung, das Bewußtfein der eigenen 

Kraft. Noch haben wir unfer Ständereht, noch haben wir Die Vertretung 
des Ganzen: der Adel im Befig von Grund und Boden mit Vorliebe für 
den foliden Beruf des Landwirte, mit angeborenem Hang zum Landfeben, 

ex wird ſich nicht kopflos in ein Aufgeben feiner materiellen Baſis ftürzen. 
Wohl werden die verpfändeten Güter in volles Eigenthum verwandelt 
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werden, — auch wahrſcheinlich, daß hin und wieder Gutöbefiger einen 

Theil ihres veftirenden Kaufpretinms durch das Aufgeben einzelner Gefinde 

und Höfe tilgen, um defto fiherer und unabhängiger den Reſt, das Stamm, 

fand des Hauptguts, zur bleibenden Stätte für ihr Haus zu begründen, 

— aber wo liegt die Gefahr? Hat das Erbpfandreht, das in feinen recht» 

lichen Wirkungen dem Eigenthume völlig gleich kam, und hat das neuere 
Pfandrecht nicht vermocht, die adelichen Güter aus den Händen unferer 
Familien zu bringen zu einer Zeit, wo bei ſehr zweifelhaften Wohlftande 
des Adels die Greditverhältnife mangelhaft waren, fo ift bei einem ermöge 
lichten Verkauf von Parcellen dies noch viel weniger zu befürchten — 

eben weil momentane Verlegeuheiten nicht durch das Aufgeben des ganzen 
Guts beſeitigt zu werden brauchen. ntfernte, ftreu- und abgejondert ger 

legene Eompfeye. genügen einfweifen dem’ vorhandenen Kaufbedürfuiß hin— 
langlich und der Päcpterftand faun unterdefjen Zeit und Mittel finden, in 
den Befig desjenigen Capitals zu gelangen, welches ihm es möglich macht, 
die Pacht dereinft in Eigenthum zu verwandeln. 

- 68 ift die Anfiht hin und wieder verbreitet, daß dem jegigen Bauern» 

ftande eine Gefabe durch die Bürger erwachſe und diefe daher nicht nur 

von dem Kauf eites ganzen Guts, jondern auch von dem der einzelnen 

Parcelle auszuſchließen jeien, der Adel und der Bauer die einzigen Befiger Pr 

des zur Zeit adelichen Grundes und ‚Bodens fein follen. Abgejehen von 
dem wahrbajt politiſchen Unrecht, ſoviel es an uns liegt, einen Stand von 

der Exde feiner Heimath auszufchließen, der Jahrhunderte fang uns treu 
zür Seite geflanden, in dem wir unfere Geelforger, unfere Lehrer, den Arzt 
und den Rechtsfreund gefunden, diefen Stand auf dad Gebiet der geiftigen 
Arbeit und der Induſtrie allein und ausihließlic zn verweilen, ohne ihm 

jedoch das Monopol für dieſe feine Berufsthätigfeit garantiven, ohne ihn 

vor dem Zudrang anderer Elemente jhügen zu fönnen, — abgefehen von 
dem Umftande, daß das Erbrecht es nicht geftattet, dem Bauernfohne, der 

" Bürger geworden, die durch feine Geburt geſicherten Rechte vorzuenthalten: 
vermögen wir überhaupt nicht den jegigen Bauernftand als einen politiſchen 

Körper anzuerkennen, und fo fange ihm die weſentlichen Requiſite eines 

feft begrenzten Standes fehlen, dürfen wir die ſocialen Gruppen neben ung 

nur uach ihrem Beruf, nicht nad) ihrer Geburt auseinanderhaften. So 
lange wir noch nicht Herrn und Bauernland haben, fönnten wir e8 wohl 

den Bauern oder Bürgern wehren, ein ganzes Gut eigenthümlich zu ers 
werben, wir vermöchten aber nicht den Bürger von der Parcelle auszur 
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fliegen, ohne ihn dadurch ganz und gar vom Grundbeſitz fernzuhalten, 
denn e8 giebt eben feinen eigens für ihn qualificieten Ländlichen Fundus 

— es feien denn die wenigen bürgerlichen Lehen und die der allgemeinen 

Eonenrrenz offenftehenden Kronsfermen. Und thäten wir dies, fo vers 

Lören wir das wichtige Glied in der Kette und drängten fo von beiden 
Seiten die Abfplitterungen der andern Stände in ein wüftes Ehnos, das 
der Eulturhiftorifer genugfam gefennzeichnet und das bis hierzu erfahrungs- 

mäßig der Tod des ftändifchen Lebens gewefen. Alſo Jedem das Seine! 

Thatfählid wird der Mittelftand auch die ihm angewiefene Sphäre 

behaupten und innerhalb derfelben verharren! Iſt es auch denkbar, daß 
bei der fporadifchengLage von Taufenden von Gefinden der größeren Güter, 
zumal der Waldgüter — einer Rage, Die ein Zufammenfegen unftatthaft 
macht, — daß ſich Bürger finden follten, welche die Meinen Grundſtücke 
alle zu Eigentum acquirirten? oder würden fie dadurch nicht eben Bauern 
werden und Fönnte diefer Zuwachs nicht unter Umftänden zum Vortheil ger 

reichen, einer Auffrifhung gefunfener Kräfte gleichlommen? Haben aber 
dieſe Bürger nicht vielmehr Grund, ihre beſcheidenen Mittel einftweilen 
als Betriebs-Eapital auf gepachteten Haupte und Beihöfen hoch zu ver 

venten, anftatt fie in fefter Asprocentiger Mente zu binden? Und dann! 
wenn wir von unfern ehrlichen Gegnern vielfach das Zugeftändniß gehört, 
daß ohne den guten Willen der Gutsherren allerdings die Abtheilung 

des Bauernlandes nicht recht denkbar wäre, warum follten wir denn diefen 
Factor hier außer Acht lafjen? Die willfürlichen Beftimmungen der alten 

Gehorchstabellen ſind, wiewohl nie mit Strenge gefordert und eingehalten, 
num aud in der Form aufgehoben und wohlüberfegte gegenfeitige Verab⸗ 
redungen getroffen worden; die Pachtverhäftnifie haben ſich ohne alle Ru 

gulative und Bevormundung glücklich entwicelt, es iſt für unfere Herren 
großentheils eine Ehrenpflicht geworden, nur an „eigene Leute“ Gefinde zu 
vergeben, follten nun Diefelben Herren, wenn fe überhaupt verfaufen, den 
jemaligen Wirth dem fremden Geldſack opfern, follten fie nicht dann nur 
ein Gefinde aus öfonomijchen Gründen einziehn, wenn fie, wie auch jetzt, 
den alten Wirth erſt anderweitig placirt, ihm einen neuen Wirkungskreis 
gegeben? Haben wir erft volle Rechtsſicherheit, ift Die Kriſis überftanden, fo 
wird das Vertrauen bald fegensreiche Früchte tragen, wir werden die Pachten 

auf viele Jahre abſchließen, denn unfer Vortheil fordert es; wir werden neue 

Stellen errichten und bei dem erfreulichen Wohlftande des Arbeitervolfs wird 

der Grund und Boden im Großen und Ganzen dem Abel verbleiben. 
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Einen relativen Theil der Gemeindelaften des ganzen Guts übernimmt 
ein jeder nee Acquirent von Grundeigenthum und teitt, vorbehaftlich feir 
nes perſönlichen Gerichtöftandes, in den weitern Gemeindeverband und die 
durch denſelben bedingten Pflichten. Ein befonderes Reglement kann fuͤglich 

das Nähere für eine ſolche Abtrennung von. dem Hauptgute feftftellen. Bei 

den Verkaufsbedingungen müffen Stipufationen, eine Repartition enthaltend, 
beigefügt fein, die foweit nod; der Eontrole der Verwaltungsorgane bes 

dürfen, als die hinreichende Sicherheit für den Staat und die Commune 

zu gewäßrleiften ift; die Intereſſen der Nitterfchaft bezüglich Stimmrecht, 

Willigungen zc. werden durch Die örtliche Adels-Nepräfentation überwacht. 

Bas den Exedit der zu verfaufenden Grundftüde anbelangt, fo dürfte 
die freie Vereinbarung bei dem facultativ freien Verkauf alle Diejenigen 
Hüffsquellen in Ausficht ftellen, die bei ginem Zwangsverkauf, reſp. einer 

Ablöfung außer Betracht kommen. Zunaͤchſt ift bei dem freien Verkauf 

anzunehmen, daß das reſp. Grundftücd Lebensfähigfeit genug befige, um 

in ein Öffentliches Eredit-Syftem aufgenommen zu werden, wenn der Acquis 

rent nicht etwa Baarzahlung leiftet oder Prioritäten beftellt, Es liegt je 
denfalls im Zutereffe beider Theile, möglichft viel Credit zu beſchaffen; 

um günftige Bedingungen zu erhalten, wird der Verkäufer außer hir 
pothefarifchen auch den perfönlichen Credit bereitwilligft gewähren. Bei 

"der Abtöfung aber zieht ſich das Capital des Grundheren zurüc, ſoweit 

nicht ſchon gegen deſſen Willen über ſolches verfügt worden; der Renten» 
brief, den Schwankungen der Börfe unterworfen, generalifit Die Hypothek 

und während der Bauer einerfeits feine Schonung bei Mißernten, fein 

Moratoriun in Unglücdsfällen findet, verflüchtigt ſich amdererfeits das Ab⸗ 
töfungs-Eapital des Gutsheren in Form einer figirten Rente, wird auch 
mit den Jahren, wie wir Dies jüngft in Oefterreich gefehen, durch mehr- 

fache Gonvertirung von Seiten des Staats in werthlofe Affignaten ver- 

wandelt, - 
Man hat vielfach die Frage wegen der fogenannten Majorate (Prir 

mogenituren), wenngleich unferes Erachtens noch zur Ungeit berührt; da 
dies nun aber einmal geſchehen, wollen wir unfere Anfiht hierüber nicht 
zurüdhalten. Daß bei dem facuftativ freien Verkauf nicht von fideicome 
miffarifchen Stiftungen, deren Subſtanz der Dispofttion der jeweiligen Nußs 

nießer entzogen ift, die Rede fein kann, liegt auf der Hand, ebenfo wie es 

einleuchtet, daB allgemeine Maßregeln der Stantöregierung, wie etwa die 

Eonftituirung von Bauernland, fo lange fie nicht die Eigenthumd-Frage 



278 i Zur Grundbeſihz⸗Frage in Kurland. 

direct berühren, auf die redhtliche Natur des einzelnen Guts Feine Rüd- 

fit nehmen werden. Die Stiftung von Fideicommiffen iſt annoch dem 
Adel als werthvolles Privilegium erhalten und können fomit um fo mehr 

letztwillige Verfügungen und Erbverträge innerhalb der Familie den adeli- 
hen Grimdbefig vor allen Verlockungen des momentanen Gewinns fiher- 
ftellen. In der großen Zahl der Majorate und der durch diefelben ers 

moͤglichten Gefcjloffenheit des Grundbefiges jehen wir eine ganz befondere 

Sicherheit für das Fortbeſtehen der Corporation; zahlreiche Familien find 
durch die Fürforge der Vorfahren an das enge Vaterland gebunden, mit 
feinen Geſchicken verfettet, fie müfen die guten wie ‚die böfen Tage theilen: 

Weun man der Befürchtung Raum giebt, daß der freic Verkauf den Grund⸗ 
befig in gefahrdrohender Weile mobilifiren könnte, wenn man annehmen 

möähte, daß unfere Corporation ſich thatſächlich ſelbſt aufgeben wollte, dann 
müßte man jedenfalls diejenigen Inftitute zu erhalten bemüht fein, welche 

die Stetigfeit der Verhältniſſe verbürgend, einen feften Stamm der Core 

poration fcherzuftellen im Stande find, Wäre irgend eine Möglichkeit vor⸗ 
handen oder nur denkbar, einen allgemein umfangreichen Grundbeſitz 
des Adels nach einem relafiven Maßſtabe gefeglic zu erhalten und ſicher- 
zuftellen, wie wären gern bereit diefen Minimalſatz zu acceptiren; da wir 

aber nad) allen Auskunftsmitteln bis jegt vergeblich geſucht, die gefährliche 
Klippe der Abtrennung von Herrn- und Bauernfand auf anderem Wege. 

zu vermeiden, — da ung eine Vermittelung der beiden ſich diametral ent⸗ 
gegenftehenden Prineipien allenfalls für den Augenblick etwas Zweckmäßiges, 
nicht aber für alle Zeiten Dauerndes, weil nichts Grundjägliches. verſpricht, 
— fe fügen wie mit feßter und innigfter Ueberzeugung: Das Prineip der” 

freien Vereinbarung hat uns in die Lage gebracht, daß bei den glücklichſten 
Rechtszuftänden ſich dennoch einige Mängel und Lücken herausgeftellt haben, 

aber nur“ die .confequente Durchführung deffelben Principe kann uns herr 
aushelfen und das angefangene Werk zum ſegensreichen Abſchluß führen. 

Bir haben zu wählen: hier freie Vereinbarung, dort Die Präfiminarien 

zur zwangsweifen Ablöfung, — ein Dritteö giebt e8 nie und nimmermehr ! 



Hoc) ein Wort zur Ftage über die endemiſchen 
Angenkrankheiten Sivlands. 

Di Auguſtheſt dieſes Jahrganges der Baltiſchen Monatsfchrift enthält 
eine Abhandlung des Herrn Profeſſor's Dr. von Dettingen, über die epide- 
miſchen Augenkrankheiten in unfern Oftfeeprovinzen. Diefe Abhandlung 

fol nun, wie ausdrücklich bemerkt wird, feine Entgegnung fein auf meine 

„Beiprechung der populären Augenpeikkunde” im Octoberheft vorigen Jahres, 
wie denn auch eine ſolche Entgegnung nad Ablauf fat eines Jahres, wo 
der Gegenftand des Streites längſt vergeffen, etwas Ungemöhnfiches wäre. 

Deſſen ungeachtet befchäftigt ſich aber der zweite Theil diefer Abhand⸗ 
lung ausfehliegfih mit einer Polemik gegen meine Bemerkungen, ud da 
nun, was ich dort gefagt, mic in mehrſachet Beziehung mißverftanden zu 
fein feheint, fo muß ich ſchon mich zu einer- Erklärung entfchliegen, theils 

um die Auffaffung des Herrn Profeffor’s von Dettingen hie und da zu 
berichtigen, theils um ungerechtfertigte Anſchuldigungen zurüczumeifen. Eine 

weitere Befprechung der vorliegenden Arbeit über epidemifche Augenkrank⸗ 
heiten würde auf wiſſenſchaftliches Feld führen, eignet ſich daher nicht für 
diefes Blatt. 

Es ift, fo weit mir befannt, bisher üblich geweſen, öffentliche Sanis 
tãtsmaßregeln, zu denen die im Regulativ der „populären Augenheilkunde” 
projectivten auch gehören, fei e8 daß fle angebahnt werden, fei es daß man 

eine Abänderung ſchon vorhandener herbeiführen will, der Prüfung Sadr 
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verftändiger vorzulegen, am gewöhnlichften dadurch, daß man fie in einer 
wiſſenſchaftlichen Zeitfchrift beſpricht. Das war von Seiten der Herrn 

Verfaffer nun nicht gefthehen, fondern fie traten mit ihren Plänen ſogleich 

vor's größere Publikum, offenbar mit. dev Abficht, die auch jegt von Herm 
Profeffor Dr. v. Dettingen zugeflunden wird, für Die vorgeſchlagenen Eins 
richtungen Propaganda zu machen. So mußte denn auch auf diefem Felde 
dem Project gleichfalls „populär“ entgegengetreren werden, wenn abweis 

chende Anfichten ſich berechtigt hielten, fi) geltend zu machen. Da mım 
eine elfjährige Pragis anf dem Lande in verfchiedenen Gegenden Kure und 

Livlands, mid) die Verhältniſſe und Bedürfniffe des Landvolls ſowohl, als 
des Landarztes kennen gelehrt; da es ferner meine innerfte Ueberzeugung 

war, daß aus der Saat, die’ hier geſtreut werden jollte, nichts Gedeihliches 
hervorgehen würde, habe ich unumwunden meine Meinung gejagt. Ich 

glaube nicht, daß jener Artifel in dem Mae von Animofität erfüllt geweſen, 

wie der Herr Profeffor v. Dettingen meint, fo da man ihm fogar aus 

dem Wege gehen follte, ich bin mir vielmehr wohl bewußt Tediglich die 
Sache im Auge gehabt zu haben und der unparteiifche Lejer wird zugeben, 
dag Ernftes auch mit allem Ernſt, der ihm gebührt, behandelt worden ift, 

Ob es während meines Wirkens auf dem Lande mein Beftreben gewejen 
blos „eine Rolle zu fpielen“ ober ob ich, fo viel mir möglich, meine Pflicht 

gethan, darüber mögen diejenigen ihr Votum abgeben, in deren Mitte ich 

thätig geweſen. 
Zept zur Sache. Vollkommen habe ich mit Herrn Profefor v. Det 

fingen übereingeftimmt,, daß das befprodjene Uebel ein großes geworden 

in unſern Provinzen; vollfoymen ftimme id) ihm bei, Laß das Uebel in 

vielen Gegenden größer ift, als die fehr verdienftlichen ſtatiſtiſchen Nach 
weife ergeben haben und daß es der Abhülfe bedarf; nur Darin, was dagegen 

zu thun, gehn unfre Anfichten auseinander. Im einem ihrer Axtifel fagt 

die Times (fie ſpricht von den Foftfpieligen Maßregeln die Gladftone für 
die Armen eingeführt und lobt die guten Refultate derfelben): „Alles was 

für Einrichtung von Sanitätsanftalten ausgegeben wird, hebt den Wohl 
fand und die Productionskraft eines. Volkes.” Bei uns num fleigt in 
Folge der veränderten Bauernverhältniffe und der dadurch hervorgerufenen 

größer Productionsfähigfeif.des Landes, der Werth der Arbeit um Vieles. 
Ber gefund ift, braucht nicht zu darben, wohl aber darbt der Arbeiter, 
ſobald er erkrankt eher als. unter den frühern Verhältniffen. Von diefer 
Anſchauung ging ich aus, wenn ich auf Anftellung einer größern Anzahl 
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von Aerzten und Anbahnung "eines Hospitalwefens auf dem Lande Drang, 
damit dem Arzt ein gedeihliches Wirken in Augenfeiden ſowohl, als auch 

in andern Krankheiten möglich gemacht werde. Ich hob hervor, daß erſt 
mit der Möglichkeit einer eingreifenden Wirkfamfeit des Arztes, das Ver⸗ 

trauen zum Arzt fih bilde. Möge man fpäter herbeiziehen, was noch 
etwa zur Vervollftändigung nöthig, dies ift die Grundlage, welche durch 
nichts erfeßt werden kann; jedes Suchen nach Surrogaten ift Selbfttän 

fung. 
Daß der Roftenpunft Schwierigkeiten bieten würde, ift bereits in 

meiner Arbeit hervorgehoben, daß er aber überwunden werden könne, Davon 
bin ich überzeugt; ebenfo davon, ‘daß die Sache ſich bezahlt machen werde, 
ſelbſt wenn die Koften beträchtlidy fein follten. Ich wies darauf hin, daß 

der Arbeitgeber vorzugsmweife feinen Vortheil ſowohl, als feiner Pflicht 

nachkomme, wenn er für die Gefundheit derer forge, die für ihn arbeiten; 
und Arbeitgeber wäre jetzt nicht nur der Gutsherr, fondern auch der Pächter 
oder Befiger eines Gefindes. Ferner wurde auf die Privatwohtthätigfeit 
hingewieſen. Wenn ich Englands Beifpiel heranzog, wo auf diefem Felde 

fo Großes geleiftet wird, To glaube ich nicht gefehlt zu haben. Weshalb 
nicht aud) auf dem Lande bei uns auf dem Wege der Privatwohlthätigkeit 
etwas Gedeihliches gefchaffen werden könnte, weshalb dazu erft Jahrzehnte 
vergehen follen, ift nicht abzufehn. Es war daher weder Naivität noch 
Hohn, noch auch Phrafe, fondern voller Ernſt, wenn ich Gewicht darauf 

Tegte, daß es in den Städten Stiftungen gebe, auf dem Lande noch feine; 
das ift Thatſache. Auch auf dem Lande werden große Eapitalien erworben 

und bleiben oft genug für fachende Erben; es Tiegt gar nicht fo fern, daß 
ein wohlthätiger Sinn auch denen, deren Schweiß das Capital erwerben 

half," etwas davon zu Gute fommen ließe. Durch folde Mittel wird die 
Kluft nicht erweitert, die zu füllen uns Deutfchen obliegt; gerade eine - 
feäftig eingreifende Privatwohlthätigkeit ift eine ſtarke haltbare Brücke. 
Wie Übrigens unlängft in der Rigaſchen Zeitung zu Iefen gewefen, befteht 
bereits in Livland, irre id nicht in der Gegend von Rufen, ein Hospital 
durch) eine wohlthätige Hand errichtet und erhalten. Der Anfang wäre 
alſo gemacht. Hoffentlich wird Herr Profeſſor v. Dettingen mic) jet nicht 
mehr des Widerſpruchs zeihen, wenn id) die Abgabe von Y, Kop. per Kopf 
für zu Hoc) hielt um damit die Zerienreifen der Zöglinge des ophthalmo⸗ 
logiſchen Inſtituts zu Dorpat zu bezahlen. 

Was num die projecticten Angenpfleger betrifft, fo'dürfte doch, obgleich 
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Gerr Profeffor v. Dettingen ſich bemüht hat, fie als „möglicher-darzuſtellen, 
in ihnen fein Analogen mit den Hebammen, Podenimpfern ꝛc. zu finden 

fein. Bei den Hebammen hört ihre Thätigfeit auf, ſobald der gefundheits- 

gemäße Proceß abnorm wird; bei den Augenpflegern beginnt fie, ſobald 

das ‚Auge erkrankt und endet —? Ich bin nicht im Stande die Grenze 

zu ziehn; man leſe die populäre Augenheilfunde und frage fi, ob das 

mögtich ift. Außerdem glaube id) nicht, DaB man geeignete Perjonen aufs 

finden werde, die ſchlecht bezahlt, ohne „Gewinnſucht“ thun werden was 

ihnen aufgegeben; die Hand, welche den Pflug leitet auf unfern Aeckern, 
und die, welche Samftags ihren Bejen führt, thut einmal bei uns feine 

Werke der Barmherzigkeit ohne Lohn, das ift ein Erfahrungsfag, und foll 
fie gut bezahlt werden, fo wäre die Einrichtung wahrlich nicht billig ; übers 

dies führt die Mafregel,- das ift noch immer meine Ueberzeugung, zu 
ſchädlicher Curpfuſcherei. 

Das endemiſche Vorkommen der granulöſen Augenentzüudung in 
Belgien ift befannt, wir verdanfen ja einen großen und ſchätzbaren Theil 
der Literatur dieſer Krankheit belgiſchen Aerzten. Das Land ift aber 
achtmal ftärfer bevölfert (die Provinz Lüttich) zumal hat 9900 Einwohner 
auf einer D⸗Meile), die Einwohner wohnen in Dörfern und Städten, die 

Intelligenz reicht weiter hinab als bei und. Aerzte, Kranfenhäufer, Aus 

genheilanftalten find genügend vorhanden, woran ſich dann Sanitätseine 

richtungen Tehnen können. Auch findet ſich dort eine zahlreiche katholiſche 
Geiſtlichleit, die gewöhnlich viel freie Zeit hat. Bei uns ift das Land 
dünn bevölfert, die Geſinde liegen zerftreut, an Aerzten ift Mangel, Hos— 

pitäler beftehen auf dem Lande faft gar nicht, in den Städten find fie mans 
gelhaft, die’ Prediger wohnen auf weite Entfernungen verftreut und würden 

bei ihrer fonftigen Amtsthätigfeit blos durch ihr Wort wirken fönnen, was 
fie bereits jegt ſchon thun. Vergleichen wir noch jene Communalbehörden 
mit ihrer wohlorganifirten Armen und Krankenpflege und uuſre Gemeinde 

gerichte, wo an die Armen noch etwas, am die Kranken gar nicht gedacht 
wird, fo erfeheinen die Verhältniſſe dort und hier jo ungleich als möglich. 

Blicken wir nun auf den citixten Brief des bekannten Ophthafmologen 
Anſiaur, fo kann ich darin die Züge der reifenden Augenärzte und ber 

»  Augenpfleger: nicht wiedererfennen. In mehreren Communalſchulen, ob in 

Lüttich felbft und der näcjften Umgebung oder weiter im Lande wird nicht 
gefagt, (ich muß daher annehmen Lüttich und die allernächſte Umgebung, 

denn man pflegt Doch ſtets an die nächften Werzte zu gehen und dort iſt 
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am denfelben fein Mangel) war die granulöfe Augenentzündung ausgebrochen. 
Dem genannten Arzt war die Behandlung der Schuljugend übertragen ; 
er übergab jede Schule zur Specialbehandlung einem „eleve dejä ſormé,“ 

einem ältern Practicanten feiner Klinik und anf diefe Weiſe gelang es ihn 
nad etwa 5 Monaten die Hälfte der erkrankten Schüler zu heilen. - Hierin 

iſt denn füglich nichts dem Juftitut der veifenden Augenärzte irgend Ana— 

loges zu exfennen, e8.ift eben nur die gewöhnliche polikliniſche Behandlung, 

wie fie auf jeder Univerfität geübt wird. Der Profefjor übergiebt einen 
oder mehrere Kranke einem Practicanten, der unter Eontrole die Behand» 
fung im Haufe leitet. Ja felbft, wenn ausnahmsweife z. B. zu Zeiten 
großer Epidemieen, wie dies zur Cholerazeit auch von Dorpat-aus gefchehn, 
ältere Mediziner dem Mangel auf den Lande und in Hospitäfern abzuhelfen 

hierhin und dorthin abdelegiet wurden, fo wird wohl-nientand daran Anftoß 
nehmen. ud) ließe fi, wenn das hie und da bei Epidemien von Augens 

leiden gleichfalls vorkäme, noch nichts dagegen fagen; wenn aber, wie das 

Regulativ fagt, für den Sommer, alfo die Ferien, die reiſenden Aerzte, 
Zöglinge des ophthalmologiſchen Inftituts zu Dorpat, in Gütercomplexe 
von etwa 10000 Seelen geſchickt werden follen, fo wird das dadurch Regel. 

Nun müfjen fie, wenn fie Studenten find, dod nad) Ablauf, der Ferien 

“wieder zurück, denn zu fludiren ift jedenfalls ihre erfte Pflicht, und Anflaug 
"brauchte ungefähr 5 Monate (December bis April) um erft etwa die Hälfte 
der Erkrankten herzuftellen. Berner befinden fie ſich unter denfelben miß« 

lichen, von und urgirten DVerhältniffen der Landärzte; auf die fliegenden 
Lazarethe gebe ich gar nichts. Sollen die Herren ſchon im Beſitz der venia 

practicandi fein und bleiben, fo lange fie in der Gegend nöthig, fo würde 
man mit der Y/, Kop. Steuer zu ihre Honorirung wohl nicht langen und 

beffer thun ſogleich einen Arzt zu engagiren. Was nun die „personnes 
non initiees à la medicine“ betrifft, fo fteht in dem Brief, dag man eine 

Höllenfteinföfung auch ſolchen Perfonen nad) Haufe geben könne, Das 

thut man bei uns aud. In dem Pafus ;ä inculguer—ophthalmie gra- 
nuleuse“ wird der unbefangene Lefer wohl nichts entdeden können, was 
dem Juftitut der Augenpfleger ähnelt. Weitere Audeutungen einer orgas« 
nifirten Augenpflege in Belgien finde ich nicht. Derftändige Leute in der 

Gemeinde und andre wohlwollende Perfonen, häufig unter den Verwaltern 
und Gutsbefigern oder Angehörigen ihrer Familien, find immer eine große 

Stüpe des Landarztes in feiner Thätigkeit gewefen und. jeder verftändige 
Arzt wird fie mit: Dank: zu benugen wiffen. Man Iafje es auch hiebei und 
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ſuche das Intereſſe zu weden und zu mehren, aber man dränge feine 
„Drganifation“ hinein, wo dadurch nichts gebeffert fondern nur verſchlim⸗ 
mert werden kann, denn das Publifum glaubt daran etwas zu haben, hat 
aber in der That nichts, und der Bid wird von dem Nothwendigen und 

« umächft Liegenden abgelentt. 
Haben fi auch unfre beiderfeitigen Anflchten wenig ausgeglichen, muß 

ich mich auch jegt noch entſchieden gegen die Vorſchläge zur „Organifation 

der Augenpflege” erklaͤren, fehe ich auch nach wie vor nur in einem vers 

mehrten ärztlichen Perfonal, in Anlegung von Kranfenhäufern auf dem 
Rande, in einem geordneten und verbefjerten Unterftügungs- und Berpfle- 

gungsſyſtem innerhalb Der Gemeinde, in der Berbeflerung der Wohnungen und 
Abſchaffung der Rauchſtuben, Maßregefn die, wenn auch anfangs mit Opfern 
verlnüpft, doch bald. gedeihliche Früchte tragen werden: fo find wir trotz 

mancher vielleicht noch vorhandenen Mißverſtändniſſe darin einig, daß wir 

jeden Schritt, der zur Befeitigung der einmal tief empfundenen Calamität 
vorwärts gethan wird, freudig begrüßen werden. Möge die praftiihe 
Erfahrung zum Boden der Verfländigung werden! " 

Baldhauer. 

B ve: 
Th. Böttcher A. Baltin ©, Bertholz. 
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Die heutige Mändifche Verfaffung in Prenfen. 

Dr politische Jargon unferer Tage ift dahin übereingefommen, mit den 
Ausdrüden „Repraͤſentativ-Verfaſſung“ und „fändiiche Verfaſſung“ den fun» 
damentalen Gegenfaß zweier ftaatlichen Ordnungen zu bezeichnen, und über 
diefen Gegenfag der Worte und ihre eigentliche Bedeutung ift in Deutſch⸗ 
fand feit deu Verhandlungen des Wiener Eongrefies viel geſchrieben, ges 
ſprochen und geftritten worden. Zrogdem wird man in all’ jener pubficie 

ſtiſchen Literatur eine genaue und erſchöpfende Vegriffsbeftinmung der einen 
und der anderen Bezeichnung, fowie ihres wejentlichen Unterſchiedes durchs 
"gehends vermiffen. Es handelt ſich in beiden Verfafungen um die grund« 

gefepliche Theilnahme oder Mitwirkung von Volfselementen an der Staats 
gewalt, an dem nicht abſolut fürftlichen Regiment; auch ift man darüber 
einig, daß in der Form, in der ſolche nationalen Elemente zur Ausübung 
befonderer politiſcher Gerechtſame berufen werden, das unterfpeidende Merk 
mal beides Verfaſſungen zu ſuchen if. Nur das fragliche Merkmal felbft 
will ich ſchwer beftimmen laſſen. Bülow-Cummerow z. B. in feinem bes 

„ fannten Werke über Preußens Berfaflung und Verwaltung legt den charak- 
teriftifchen Unterſchied zwiſchen beiden Berfafjungsfgftemen darin, daß in 

dem einen, dem repräfentativen, die Perfonen, in dem anderen, dem flän« 
diſchen, die Intereſſen bei der Theilnahme des Volles an der Staatsge⸗ 

walt vertreten werden. Damit ſtreiſt man jedod nur ſehr oberflaͤchlich, 
unbeftimmt und zweidentig an das Weſen der Sache heran. So wenig 

fi) Perfonen ohne Intereſſen denken laffen, fo wenig giebt es Intereſſen 
Valtiſche Monatsfärift. 3. Jahrg. Bd. VL. Hft, 4. 19 
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ohne Perfonen, und in der That finden überall in den vepräfentativen Ver- 
faffungen die focialen Intereſſen einzelner Volkselaſſen, insbefondere die 
des induftriellen Bürgertfums eine ſtark ausgeprägte Vertretung, während 
die Unterfcheidung der Stände und das Maß ihrer Herrjchaftsrechte fih 
nur in fehr geringem Grade auf die Derfchiedenheit ihrer Intereſſen als 
mannichfaltiger Berufselaffen und mindeftens in demfelben Grade auf per⸗ 
fönfiche Privilegien zurücführen läßt. Etwas zu leicht macht man ſich die 
Sadye, wenn man das repräfentative Syftem als das der Kopfzahl, der 

umorganifchen "Maffen, das ftändifche als das der organiſchen Gliederung 
des Volkes bezeichnet. Das giebt ein einfeitiges tendenziöfes Urtheil aber 

feine Beſchreibung und. noch weniger eine Definition. Näher tritt man 

dem Kern der Frage, wenn man mit dv. Lancizolle die Standidaft pofitiv 

in die dauernde obrigfeitliche Gewalt über eine beftimmte Dertfichfeit ſetzt, 

und hierin bie Grundlagen ftändifcher Verfaſſung ſucht, die unbedingt nur 
ihr eigenthümlich angehören. Man berührt dadurch bereits den Punkt, der 
thatſächlich in dem Ständewejen, wo es befteht und beftanden hat, fignir 

ficant hervor⸗, im Repräfentatiofpftem aber grundſätzlich zurücktritt. Wo 
die Repräfentativverfafjung von urfprünglihen Volksrech ten aus 

> geht, da geht die ſtändiſche Verfaffung immer und überall von hiſtoriſch 

gegebenen Gerechtſamen der Grundeigenthümer aus. Und fo, glaube ich, 

wird man principiell darauf verzichten . müſſen, nach ihrem’ Inhalte beide 

Verfaſſungen erſchöpfend definiven und Ddiftinguicen zu wollen. Nur bes 
ſchreibend läßt fich das unterfheidende Weſen beider dahin kennzeichnen, 
daß die eine die gemeinfame Formel für die modern revolutionären Staats- 
theorien mit ihren Vorausſetzungen angeborener allgemeiner Menſchenrechte, 
anfprünglicher Vollsrechte und einer gewiſſen, bald bewußt bald unbewußt 
geltenden Voltsfouveränität darftellt, die andere aber alle Beftrehungen um- 
faffen foll, welche ſich auf die geſchichtliche Entwickelung des Grundbeftges 

in Deutfpland feit dem Verfall des einheitlichen deutſchen Staaisweſens 
ftüpen and die in diefer Entwickelung den verſchiedenen Claffen der laͤnd⸗ 
lichen und ſtädtiſchen Grundeigenthümer zugefalene politiſche Stellung im 
Staate ald dauernde Norm der ftantlichen Ordnung erhalten, fortgebildet 
oder reſtaurirt wiffen wollen. Form und Inhalt der repräfentativen Ver⸗ 

faflungen beftimmt fich hiernach ſehr willkürlich mit bald conftitutionellem 
bald demolratiſchem Gepräge in den verſchiedenen Ländern mehr-nach ab» 
ſtraeter Doctrin und nach dem Maße der Kraft, das die Lehren von vers 

wünftigen Stante in ihrem Streben nad) Verwirklichung dem beftehenden 
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Berfaffungsrecht entgegenzufegen im Stande find. Form und Inhalt der 

ſtaͤndiſchen Verfaffungen mit ſtets ausgeprägtem feudalem Charakter iſt über- 
wiegend durch die geſchichtliche Entmictehung bedingt, welche in den ver 
fhiedenen Landſchaften dem Grundbefig, dem adligen und ritterſchaftlichen 
obenan, zu Theil geworden ift. 

In der Geſchichte der conftitutionellen Entwidelung in Preußen iſt 
die Beobachtung interefant, wie von Anbeginn an die Ideen repräfentativer 

und ftändifher Ordnung mit einander im Streit lagen. Jene waren der 
eigentlich treibende Factor der ganzen Strömung und wir finden fie als 
die erfien in den conftitutionelleu Entwürfen der Negenerationszeit. Ale 

mälig drängen fid) die letzteren am jene heran und verdrängen fie in dem 

Anfchauungen der feitenden Staatsmänner. Hardenberg mit feinem anges 
borenen Liberalismus der Denfart blieb zwar immer dem Repräfentativs 

foftem zugeneigt, aber feine Kraft, den entgegenarbeitenden Einflüffen der 
Metternichſchen Politik zu widerftehen, nahm von Jahr zu Jahr ab. Stein, 

folange er fih im Volgenuß männlicher Kraft und ſtaatsmänniſchet Ihär 
tigfeit befand, hatte mit Schonung des geſchichtlichen Rechts und Beibehal⸗ 

tung ftändifchen Beiwerls eine National-Repräfentation verwirklichen zu fönnen 

geglaubt; je länger er, aus feinen Kreiſen herausgeſchlagen, auf feinem 
weſtphaͤliſchen Grundbefi greifenhaft verkam, deſto [härfer entwickelte fich 
in dem Reichsfreiherrn eine ſtändiſche Geſinnung vom reinften Wafler. 
Man verfuchte dann, die-revolutionären Elemente der repräfentativen Vers 

fafjungöbeftrebungen durch die Wiederbelebung der Formen des Gtänder 
weſens mit Vorbedacht zu neutralifiven. Vergebens! Man merkte die Abs 

fiht und blieb verftimmt. Selbſt in den ftändifchen Formen arbeiteten 

jene Ideen ununterbrochen fort, und als man bereits glaubte, die eigentlich 

landſtaͤndiſche Verfaffung Bis an die äußerfte Spitze vollendet zu haben, 
bricht die Spitze um, der allgemeine Landtag wird zur Nationalverfamme. 
kung und in gewaltfanfter Ummwälzung des Beſtehenden findet die Reprär 
fentativserfaffung doch die gefürchtete Verwirtlichung, das Ständewefen in - 
feinem Kewme zerfprengend. 

Eine „allgemeine NationalsRepräfentation“ erflärt das 
Rundfgreiben Stein’s vom 24. November 1808 zum Wohle des Staats 
erforderlich ; „jeder active Staatsbürger, er befige 100 Hufen oder.eine, 
ex betreibe Landwirthichaft oder Fabrikation oder Handel, er habe Ein bür« 
gerliches Gewerbe oder fei durch geiflige Bande an den Staat gefmüpft, 
babe ein Recht zur Repräfentation! . . . „Landſtändiſche l) Reprä— 

19* 
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fentanten“ follen nad) der Verorduuug vom 26. December 1808 ($ 17) 
an den Geſchäften der Provinzial-Berwaltungsbehörden Theil nehmen; fie 

follen — neun an jeder Regierung — volles Stimmrecht im Eollegium ber 
fipen, hierdurch „die öffentliche Adminiftration mit der Nation in nähere 

Verbindung fegen, den Gejchäjtsbetrieb mehr beleben, die Mängel der Ad» 
miniftration zur Sprache bringen, nach ihrer praftifchen Erfahrung Bor- 

ſchlaͤge zu deren Verbefjerung machen, ſich felbft von der öffentlichen Staats- 

venvaltung überzeugen und diefe Ueberzeugung in der Nation gleichfalls 
erwecken und bejeftigen.” Eine „zwectmäßig eingerichtete Repräfentation 

ſowohl in den Provinzen als für das Ganze“ verheißt von Neuem das 
Edikt vom 27. Dctober 1810 über die Finanzen des Staats und das 
Steuer-Edift vom 7. November 1811. Im einer Cabinets,Ordre aus | 

Paris vom 3. Juni 1814 behält fid der König vor „über die ſtän— 
diſche ) Verfaſſung und Repräſentation“ nad) feiner Rückkehr 

Beſchluß zu fallen. Es folgen Die Verhandlungen des Wiener Eongrefjes 

über die deutſche Bundesacte und Bundesverfhfung. Schon wurde auf 

preußiſcher Seite in verfchiedenen Entwürfen und Denkjchriften nur noch die 
Rothwendigfeit der Zufiherung einer „(land-) ftändifhen Verfaſſung“ in 
jedem einzelnen Bundesftante und eines Minimums „ſtändiſcher“ Befug- 
niſſe in der Bundesacte betont, (Klübers Acten des Wiener Congrefjes 
Bd. J. "9. 1. ©. 59), oder, wie es an einem anderen Orte heißt, die Ans 

erfennung des hiſtoriſch begründeten Auſpruchs auf eine „Repräfentativr . 
Verfaffung, welche von den älteſten Zeiten her in Deutſchland Rechtens 

geweſen jei”(?) vertheidigt (Clüber a. a. O. S. 69 und Bd. II. ©. 107). 
Nach dem preußiſchen Entwurfe der Bimdesacte_($ 9) ſollten wiederum 
alle Claſſen der Staatsbürger an der landſtändiſchen Verfaſſung 
Theil nehmen. Das Reeſultat dieſer Verhandlungen war befanntlic die 
nichtsſagende Feſtſetung des Artifelis 13 der deutſchen Bundesacte vom 
8. Juni 1815: „in allen Bundesftaaten wird eine Tandftändifhe Ver 
faffung fiattfinden.” Schon vorher war in Preußen die Fönigliche Ver⸗ 

ordnung vom 22. Mai 1815 erjienen, welche in 4 kurzen Paragraphen” 
‘als Beſchluß der Krone verkündete, es folle eine „Repräfentation des 
Volks“ gebildet, zu Dielen Zwecke () die Provinzialftände wiederher- 

geftelt und neu geordnet, aus den Provinziafftänden die „Berfammlung 

der Landes-Repräfentanten“ gewählt, und diefen die Berathung über 
alle Gegenftände der Geſetzgebung, welche Die perfönlichen und Eigenthumss 
rechte der Staatsbürger mit Einfluß der Befteuerung betreffen, zuger 



Die Heutige ſtäͤndiſche Verfaffung in Preußen. 289 

wiefen werden. Hier haben wir bereits die vollfändigfie Vermiſchung res 
präfentativer und ſtãndiſcher Verfaffungdelemente. Auch erfolgte durch Car 
biuets · Ordre vom 30. März 1817 die Bildung einer Commiſſion zur „Orga⸗ 
nifation der Provinzialftände, der Randes-Repräfentanten und - 
der. Ausarbeitung einer” Verfaſſungs⸗Urkunde,“ über deren Arbeiten jedoch 

bisher Pofitives niemals in die Deffentlichfeit gedrungen iſt. Noch einmal 

fehrt dann in der Verordnung vom 17. Januar 1820 wegen der fünftigen 
Behandlung des Staatsſchuldenweſens der zweifelhafte Ausdruck einer Toms 
menden „reihsftändifhen Verſammlung“ wieder, und von da ab 
markirt ſich mit den Karlsbader Eonferenzen, der Periode der f. g. Dema⸗ 

gogenverfolgungen und dem Tode / Hardenberg's (1822) entſchieden die Wens 

dung von der repräfentativen Verfaſſung fort, der eigentlich ſtaͤndiſchen zu. 
In Karlsbad hatte man fi) bereits zu der Deutung des Artikels 13 der 

Bundesacte durchgearbeitet, Daß das Gebot ſtändiſcher Verfaffung das 
Verbot repräfentativer involvire. " 

Der Minifter Graf Voß, der durch die Megenerationgzeit in feinen 
fendalen Anſchauungen unerſchüttert während des Tepten Jahrzehnts ſich 
vom Hofe fern in Tändlicher Zurücgezogenheit gehalten hatte, trat wieder 
in den Gtaatsdienft zurüd, um fofort in der unter des damaligen Krone 

Prinzen, nachmaligen Königs Friedrich Wilhelm IV. Vorſiß neugebildeten 
* Kommifften für die Verfaffungsangelegenheiten einen hervorragenden Platz 
einzunehmen. Es begann der Aufbau des Ständewefens. Das allgemeine 

Geſet wegen Anordnung der Provinzialftände vom 5. Juni 1823 fing 
damit an, den Wirkungsfreis der fünftigen Provinziafftände u normiren, 
die, wie es im Eingange des Gefehes heißt, „im Geifte der älteren, deut ⸗ 

ſchen Verfafjung, wie ſolche die Eigenthümfichfeit des Staates und das 
wahre Bedürfnig der Zeit erfordern” ins Keben treten follen. Form und 

Grenzen der ftändifchen Verbände, verſchieden in den einzelnen Provinzen 
und Landestheifen, verordneten dann drei umfangreiche Statute vom 1. Juli 
1823 für Brandenburg, Preußen, Pommern und fünf Befege vom 27. März 
1824 für Schleflen, Sachſen, die Rheinprovinz, Weſtphalen und Pofen. 
Die allgemeine Beftimmung der Teßteren Gelege, daß die „Ereisftän 

difhen Berfammlungen,“ wo fie bis dahin noch flattgefunden bis 
auf Weiteres ferner- beftehen, wo fie früher beftanden wieder eingeführt 

werben follten, wurde in den Jahren 1825—1828 durch eine Reihe von 
‚ fieben „Rreig» Ordnungen“ verwirklicht, wiederum jede mit beſonderer 

provinzieller Wirkſamkeit. 
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Die Art diefes Aufbaus ift bezeichnend für die Anſchauungen, "Reis 
gungen und die Methode diefer Neftauratoren. Dan wählte die Perfpective 

hoch und allſeitig: das hiftorifche Recht deutſcher Vergangenheit, die Natur 
preußiſchen Stantöwefens und die Bedürfniſſe der Zeit. Die Fundamens 
tirung des Gebäudes und feine Krönung dur) das Dad) — Sreisftände 
und Reichsſtände — blieben zunächſt bei Geite. Die Provinzialftände 

wurden vor allem in Angriff genommen. Die Fagaden des Oberbaues 
mußten zuerft aufgeführt werden. Hier bot die. Mannichfaltigkeit der Gaue 
und Landſchaften, aus denen fid) Preußens Provinzen zufammengejept Haben, 

ein reiches hiftoriiches Material. Hier hatte die Phantafie einen weiten 
Spielraum, allerlei gothiſche Schnörkel und buntes Schnigiverf anzubringen, 

das der Architeftonit des Ganzen für den Belchauer ein ehrwürdiges und 

tomantijches Gepräge gab. Der hiftorifh-romantifche Gefichtspunft gewann 

überhaupt den entichiedenen Vorrang vor dem modern-preußiichen. Den 

gefeglihen Wirfungsfreis der Prowinziafftinde möglichft ſchmal und. 
dürftig abzumeffen, Damit war man in dem aülgemeinen Geſetz vom 5. Juni 

1823 raſch fertig. Alle Mühe, Sorgfalt und Liebe wandte man dafür der 
Zufammenfegung und Gliederung des Körpers der verfhiedenen prowin- 
zialſtändiſchen Verbände zu. Es mar eben ein Bau der Fagaden; mehr 
find die preußiſchen Provinzialftände niemals geweſen nod) geworden. 

Die fehr mannichfaltige Bildung der Provinzialſtände in den verfchier 

denen Provinzen im einzehten zu verfolgen, bietet fein allgemeines Inter 
eſſe dar. Eine derartige Darftellung würde die Grenzen eines Journal- 
artikels weit überjchreiten und zudent nur ein todtes Regiſter einer Unzahl 
hiſtoriſch zufälliger oder romantiſch willfürliher Bildungen abgeben. Nur 

am die.gemeinfamen allgemeinen Grundzüge können wir uns halten, wobei 
and). dann noch vorausgeſchickt werden muß, daß folhe nur für Die ſechs 

Öftlichen Provinzen auffindbar find. Die beiden weftlihen Haben ſoviel 
wieder mur ihnen eigentpümfiche Singularitäten, daß diefe abgefehen von 
‚einigen fpeciellen Erwähnungen ganz bei Seite bleiben müffen. 

In Preußen, Brandenburg, Pommern und Pofen hat man fid mit 
einer breitheiligen Gliederung der Stände begnügt: den erſten Stand bildet 
die Ritterſchaft, verftärkt durch Viril- oder Collettivſtimmen einzelner grör 
ßerer Familien⸗Fideicommiß⸗Beſitzer oder ein Dom⸗Capitel (Brandenburg), 

den zweiten die Staͤdte, den dritten die Landgemeinden. In Preußen bes 
fteht der Provinzialandtag aus 45 zu wählenden Abgeordneten, des 

erſten, 28 des zweiten, 22 des dritten Standes, In Brandenburg fiellt 
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ſich dafielbe Bahlenverhäftnig der Abgeordneten auf 31, 23, 12; in Pom⸗ 

mern auf 24, 16, 8; in Pofen auf 22, 16, 8. In Schleflen, Sachſen, 
Weſtphalen und der Rheinproviaz tritt dieſen drei Ständen als erfter noch 
ein Stand, aus Fürften, Reichsunmittelbaren oder Standesherren gebildet, 
vornan, fodaß hier im Ganzen vier Stände exiſtiren. Von ber ſelbſtver⸗ 
Rändlich ftets ſchwankenden Stimmenzahl diefes erften Standes adgefehen, 
verteilen ſich hier die übrigen drei Stände in dem Berhältniß von 36, 

30, 16 in Schleſien, 30, 24, 13 in Sachſen, dreimal 20 in BWeftphalen, 
in der Rheinprovinz von dreimal 25 Abgeordneten des refp. zweiten, dritten 

und vierten Standes. Ueberall bis auf Pommern find, wie man fieht, 

Bürger: und Bauernfland zujammen der Ritterfihaft an Stimmenzahl auf 
den Provinziallandtagen überlegen, und in der nur repräfentativen Natur 

ihrer Vertretung iſt die Ritterſchaft den beiden anderen Ständen gleichgeftellt. 
Gemeinfame Vorbedingung für das active und paſſive ſtaͤndiſche Wahls 

recht in allen Ständen ift Grundbefig und zwar zehnjähriger ununter- 
brochener Grundbefig ; nur für das active Wahlrecht im Stande der Stadt- 

und Landgemeinden genügt eigenthünlicher Grundbefig an fi. Jeder Ber 

fißer eines Guts, das, fei es traditionell, fei es in Folge befonderer könig— 
licher Verleihung, Ritterguts-Quntität befipt, ift in den fechs öͤſtlichen Pro— 

vinzen wahlberehtigt und wählbar im Stande der hierfür in befondere 
Wahlbezirle eingetheilten Ritterſchaft. In den Städten ſteht das Wahl, 

recht allen denjenigen zu, welche den Magiſtrat wählen; jede zu einer Viril- 

ftünme berechtigte Stadt wählt ihren Abgeordneten in ſich, die übrigen 

Städte wählen Wahlmänner, und zwar für 150 Zeuerftelen allemal einen, 
die dann collectiv in Wahlverſammlungen zur Wahl von Abgeordneten zus 

fammentreten. Wählbar find in diefem Stande nur ftädtijde Grundbefiger, 
welche entweder zeitige Magiftratöperfonen find, oder ein bürgerliches Ges 
werbe betreiben; Umfang des erforderlichen Grundbefiges und Gewerbes ift 
in den verſchiedenen Provinzen je nad der Größe der Stadt verſchieden 
normirt: durchſchaittlich auf den Geldbetrag von wenigftens 10,000, 4000 
und 2000 Thalern, je nachdem die Stadt eine große, mittlere oder Meine. 
Am compfieirteften hat man Die Wahlrechte deö legten. Standes geordnet. 

Die provinzialſtändiſchen Gefege der öftlihen Provinzen mit Ausnahme 
Poſens beftimmen gleichmäßig, daB die Wahl den Dorfgemeinden — in 
Poſen: allen Befigern eines bäuerlichen Grundflüdes von wenigftens 30 

Magdeburger Morgen — zufteht, welche eine jede nach ihrer für andere 
Dorfangelegenheiten hergebrachten Weiſe einen Ortswaͤhler wählen, daß 
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dieſe Ortswähler ſich demnaͤchſt mit den Beflperm der einzeln liegenden 
zu feiner beftimmten"Dorfgemeinde gehörenden bäuerlichen Grundftüde ber 

zirksweiſe zur Wahl von Bezirfswählern verfammeln, und die Bezirkswähler 
dann endlid) zur Wahl der betreffenden Landtagsabgeordneten des Bezirls 
zufammentreten. Die Wählbarfeit zum Abgeordneten ift in diefem Stande 

an den Befig eines als Hauptgewerbe bewirthſchaſteten Landguts geknüpft, 

das in Preußen 1'/, Kulmilhe Hufen auf der Höhe, 1 Hufe in der Nies 
derung enthalten, in den anderen fünf Provinzen des Oſtens einen theils 

nad dem Areal — 40-80 Magdeburger Morgen — theils nad dem 
Betrage der Grundfteuer, theils nach der Ausſaat bemeſſene Größe haben 

muß. Gemeinfames Grforderniß der MWühlbarfeit zum Abgeordneten in 
allen Provinzen und allen Ständen ift ſchließlich noch die Gemeinſchaft 

mit einer der chriſtlichen Kirchen und Vollendung des 30. Lebensjahres, 
Für die activen Wahlrechte ift von dem erften Erſorderniß abgefehen, das 
Tegtere ift auf 24 Jahre, die allgemein civilrechtliche Großjährigfeit, her- 
abgefegt. 

Die Bahlen der Abgeordneten erfolgen unter Aufſicht und Leitung 

des Kreis ⸗ Landraths regelmäßig auf ſechs Jahre, dergeftalt jedoch, daß alle 
drei Jahre die Hälfte der Abgeordneten eines jeden Standes ausſcheidet 
und ale drei Jahre für diefe Hälfte zu Neuwahlen gefhritten wird; ins 
deffen find die legteren nur zum Theil Urwahlen, da die einmal gewählten 

Bezirls-Wahlmänner alemal ſechs Jahre’ fungiren. 

Die preußiſchen Provinziallandtage befigen Periodieität: fie follen alle 
* zwei Jahre zufommenberufen werden, „ſofern hinreichende Weranfaffung 
dazu vorhanden fein wird“. Ihre Einberufung, Eröffnung und Schliegung 
erfolgt Dusch den königlichen Randtags-Commiffarius — den Oberpräftdenten 
der Provinz — welcher überhaupt den ganzen Verkehr zwiſchen ihnen. und 
der Staatsregierung, dem Könige wie den Miniftern, vermittelt. Den Bes 
zathungen felbft wohnt er nicht bei. Der Vorfig auf dem Landtage ber 
findet ſich in den Händen eines vom Könige aus dem Stande der Fürften 
and der Ritterſchaft für jede Sitzungsperiode frei ernannten Landtagsmars 

ſchalls oder deſſen Gtellvertreters, des ebenfo creirten Vice⸗Landtagsmarſchalls. 
Deffentlichteit der Verhandlungen findet nicht ftatt. Das Reſultat ders 

felben, die Propofitionsdecrete, Eingaben an den König und die Landtags- 
abfegiede, werden am Schluß jeder Sigungsperiode durch den Drud öffent 
lich befannt gemacht. n — 

Den Wirkungskreis der Provinzialftände hat das Geſetz vom 
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5. Zuni 1823 dahin bemefien, das ihnen 1) die Gejegentwürfe, welche 
allein die Provinz angehen, 2) folange feine Reichsftände vorhanden find, 
auch alle Entwürfe ſolcher allgemeinen Geſetze, „welche Veränderungen in 

Perſonen- und Eigenthumsrehten ud in den Steuern zum 
Gegenftande haben, zur Berathung vorgelegt werben follen”, dag ihnen 
3) das Recht zuftehen fol, Bitten und Beſchwerden, welche auf das 

ſpecielle Wohl und Intereffe der Provinz Bezug Haben, an den König zu 
richten, endlich auch A) ihren Beſchlüſſen unter Vorbehalt Löniglicher Ger 

"nehnrigung und Auffiht die Communal-Angelegen heiten der Pros 

vinz d. i. die Verwaltung der Provinzial-Inſtitute, Provinzial-Ireenz, 

ZTaubftummens, Blinden-Anftalten, des provinziellen Landarmen-, Melios 

rations⸗, Stipendien⸗Fonds, der Provinzial,Feuer-Societät und dgl. über 

laſſen bleibt. 

Man wird e8 hier beftätigt finden, was wir oben hemerften: das abs 
norme Mifverhättniß zwilchen dem ungeheuren bei der Bildung der Stände 
gemachten Aufwande und der enormen Schwächlichkeit der Stände ſelbſt 
in ihrer realen Exiſtenz, ihren Machtbefugniffen, ihrer Fähigkeit der Lebens» 
Äußerung und Bethätigung, Es waren noch etwas weniger ala Poftufat- 
fandtage, um die man die preußifche Verfaſſung bereichert hatte. Neben 
einem wefenfofen, confultativen Votum bei der Emanation gewiffer Geſetze 
wie Bitt- und Beſchwerderecht, in feiner Ausübung, wie alle die Fönigliche 
Prärogative berührenden Beſchlüſſe, an eine -Majorität von ?/, gebunden, 
und wie die zahfreihen abfälligen Landtagsabſchiede bald bewieſen, auf 

die allgemeinen Bedürfniſſe des Staatswohls feineswegs berechnet. 
Kein Bewilligungsreät irgend welcher Steuern, feine entſcheidende 
Mitwirkung an der Gefeggebung, felbft wenn fle Berfafjungsveränderugen 
zum Gegenftande hatte, feine Controle eines Staatshaushalts und feiner 
Rechnungen. Man fonnte diefe ftändifhen Verſammlungen tagen laſſen, 
folange man wollte, mit ihrer Schließung [wand regelmäßig jede Spur 

ihres Daſeins. AI ihren Beſchlüſſen wohnte fo wenig effective Bedeutung 
bei, daß zu der durch das Gefeß zugelaffenen ftändifchen 1u0 in partes 
auf Antrag von ?/, der Stimmen eines Standes wohl kaum je hinreichende 
practiſche Veranlaffung vorlag. " 

Auf diefe ſchwache Seite des Siechthums bei allem förperlichen Um⸗ 

fange warf ſich daher aud von Anfang an die liberale Bewegung, nicht 
auf die Unterlagen des Ständeweſens. Nach diefer Seite allein hin er- 

folgte die Entwidelung, unter der Preſſton der auf Repräfentativ-Berfaf- 
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. Fung. Hingielenden Strömung im Bürgerthume auf der einen Seite und der 
Gegenwirfung der Anſchauungen König Friedrich ‚Wilhelm IV., deſſen 
eigenftes Werk die reftaurirten Stände ja urſprünglich geweſen. 

Die Landtagsabſchiede vom Jahre 1841 ordneten die Bildung von 
Ausſchüſſen der Landtage an, denen wichtige Propofitionen zur gründe 
lichen Vorberathung ſchon vor der Eröffnung der Landtage zugefertigt 

werden follten. Es ergingen demnächſt acht Verordnungen vom 2. Zuni 

1842 über die Bildung ſtändiſcher Ausſchüſſe, welche als vereinigtes 
ſtändiſches Organ mit ihrem Gutachten dann, wann die Provine 
ziallandtage nicht verſammelt, gehört werden und. insbefondere in Wirkfams 
feit- treten follten, wo das Bedürfniß einer Ausgleichung divergirender Ans 
ſichten bei der Beratung von Gefegentwürfen auf den Landtagen der ver» 

ſchiedenen Provinzen oder aber in den höheren ftaatlichen Inſtanzen der 

Legislation fi geltend mache. — Die Landtage follten dadurch einmal 

einen fie den Reichsſtänden näher bringenden Zufammenhang unter einander 
und dan mehr Gontinuität in fid) gewinnen. In der That find auch ders 
artige außerhalb der Hauptverſammlungen fortfebende und fortwirfende 
Ausſchüſſe in den eigentlich ftändifchen Verfaſſungen ftetS ein überaus wirks 

fames Element fefter Formation gewefen, das die conftitutionelle Theorie 

teoß all ihrer Nachahmungsſucht zu ihrem eigenen Schaden vollftändig ver- * 

nachläſſigt hat. In jener Zeit kam es freilich in Preußen, wie ſchon ber 

merft, der freipeitlichen Bewegung weniger auf fefte Formation als auf 

die realen Macptbefuguiffe der Stände an, da man fo wie jo überzeugt 

war, daß, fowie dieſe nur erft einen Theil wirklicher Staatögewalt errungen 
haben würden, fie von felbft in die damals allein intereffirende Geftalt xes 

präfentativer Vollsvertretung übergehen müßten. Dies war aber das eigent- 

liche Ziel, auf dem die liberalen Elemente auf den Provinziallandtagen 

felbft in den Jahren 1843 bis 1845 ununterbrochen Hindrängten, und für 

deſſen Erreichung der „Liberalismus die Provinziallandtage nur als Mittel 

anfah. Die Regierung verhielt ſich ſchroff ablehnend, verwies ein über das 
andere Mal im ihren Abſchieden die Landtage zur Ordnung und in ihre 

provinziellen Grenzen zurück, bis plötzlich das Patent vom 3. Februar 1847 

die fang erfehnten Reichsſtände als „Vereinigten Landtag“ der 

Monarchie ins Leben rief. ; 

In $ 1 des Patents wird beftimmt, daß den zum vereinigten Land⸗ 

tage verfammelten Provinzinlftänden — 80 Mitglieder des Standes der 

Fürften, Grafen und Herren, die zum Theil für ſich berathende Herren⸗ 
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Curie” bildend, 231 Abgeordnete der Ritterſchaft, 182 Abgeordnete der 
Städte und 124 Abgeordnete der Candgemeinden ftellten als Summe der 
Provinziafftände fämmtlicher Provinzen den Körper des Kandtages dar — 

Rändifhe Mitwirkung und Zuftimmung bei allen neuen Anleihen, 
der Einführung neuer oder der Erhöhung der beftehenden Steuern ge 

bühren fol. Der 8 2 fihert die Periodicität für die Zufammenbes 
tufung des vereinigten ftändiihen Ausſchuſſes auf regelmäßig mindeftens 

alle vier Jahre, wie ihn die erwähnte Verordnung vom 21. Juni 1842 
gefhaffen Hatte. Der $ 3 endlich überträgt dem vereinigten Landtage und 
in deſſen Vertretung dem vereinigten ftändiihen Ausſchuſſe a) den Bei 
vath bei der allgemeinen Gejeßgebung, den das Geſetz vom 5. Juni 1823 
bis zum Vorhandenfein von Reicyaftänden den Provinzialftänden überwiefen 

hatte d. h. alfo, infomeit die Geſetze Veränderungen in Perfonens und Eigen» 
thumsrechten zum Gegenftande haben, d) Mitwirkung bei der DBerzin« 
fung und Tilgung der Staatsfhulden, c) ein Betitionsrecht über innere, 

nicht blos provinzielle Angelegenheiten. . x 
Nachdem der vereinigte Landtag von 4. April bis 26. Zuni 1847 

getagt und nur dem noch immer nicht befriedigten Streben nad). Volkes 
tepräfentation einen verfhärften Ausdruck gegeben hatte, machte die Geſetz⸗ 
gebung noch einen Verſuch, die Fortbildung der Verfaſſung innerhalb der 

Grenzen des Ständewefeng zu erhalten. Es follte der legte fein. Unter 

dem 6. März 1848 wurde die dem- vereinigten ftändifchen Ausſchuſſe vers 

fiehene Periodieität auf den vereinigten Landtag übertragen und die von 
vorne herein mit mißgünftigen Augen angejehene Wirfjamfeit diejes Aus- 
ſchuſſes zu Gunften des vereinigten Landtages bejehränft. Der Erfolg ift 

befannt. Als der vereinigte Landtag am 2. April 1848 zum zweiten 
Male zufammentrat, fahen die Dinge in Europa fehr wenig mehr nad) 

ruhiger. ſtaͤndiſcher Fortentwidelung aus. Der Landtag fonnte nichts mehr 
thun, als ſich felbft das Todesurtheil forechen und in feinen feßten 

Willen das fernere Schickſal preußiſchen Verfaſſungslebens einer aus allge⸗ 

meinen Wahlen hervorgegangenen conſtituirenden , National-Verſamm- 

lung“ übermachen. 
Die folgenden fünf Jahre war man in Preußen ziemlich allgemein 

der Ueberzeugung, daß mit dem Untergange des vereinigten Landtages, bei 
der durch die Eharte geſchaffenen conftitutionellen Volksvertretung die Pros 

vinztalftände fowohl nad) der Art ihrer Zufammenfegung, wie dem Inhalt 
ihrer Gerechtſame von felbft unmöglich geworden feien, gleichviel ob und 
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welche neue Ordnung den Provinzialverfafjungen gegeben würde. Die 
feudafe Fraction übernahm jedoch den thatfächlichen Nachweis, daß dieſe 

Ueberzeugung eine irrige und die Provinziafftände trop Gharte und Gon- 
flitutionalismus noch fehr wohl ihren Plag in dem preußiſchen Verfaſſungs⸗ 

recht finden könnten. Durch das Gefeh vom 24. Mai 1853 begnägte fie 

fich nicht damit die revofutionäre Kreise, Bezirks- und Provinzial-Ordnung 
vom Jahre 1850 aufzuheben: fie rief poſitiv die alten Provinzialftände 

der vormärzlichen Zeit wieder ins Leben zurüc, Mit Heftigfeit Iehnte man 
ſich anfangs gegen diefe verfaffungswidrige Neftauration auf, bis man ſich 
dann allmälig an die Reftaurationen überhaupt und and) an den galvani— 

firten Körper der Provinzialftände zu gewöhnen begann. So haben -fie 
fi) denn unverändert bis ‚in die Gegenwart hinein erhalten. Niemand 
fümmert fi) um fie, frage nad) ihrem Thun und Laffen, und wenn man 

fich nicht an die ihnen vorbehaftene Verwaltung der Provinzial » Inftitute 

erinnerte, wüßte man bei dem völligen Zurüctreten der provinziellen Ges 

feggebung und neben der legisfativen Volkövertretung in der That nicht, 
wie und wovon fie noch leben. 

Der vorftehende ſtizzenhaſte Abriß preußiſchet Provinzialftändenerfaffung 
läßt jeden organiſchen Zufammenhang zwiſchen Provinzial und Kreis— 

"Ständen und jede Erwähnung der letzteren vermifen. Daß ein derar- 
tiger Zufammenhang in Wirflicjfeit fehlt, iſt bereits oben bei Angabe der 

Data der verfehiedenen Statute über die Bildung der Provinzial und, 
Kreisſtaͤnde und der in ihnen obwaltenden verfehrten Zeitfolge angedeutet 

worden. Da eine innere Verbindung nicht vorhanden ift, fann auch die 

Darftellung ſich nicht anders helfen, als auf diefen Mangel aufmerffam zu 
machen und mit einem abſchneidenden Striche von dem einen Gegenftande 
des Vorwurfs zum andern, hier von den Provinzialftänden zu den Kreis » 

ftänden überzugehen. 

Schon die Grundgedanken bei der Neufchaffung und Wiederherſtellung 
der Kreisſtaͤnde und Provinzialftände und die leitenden Motive der Geſetz⸗ 
geber waren wefentlich verſchiedene. Während es bei jenen, den Provinzial- 
ftänden vor allem darauf ankam, die conftitutionellen Beſtrebungen durch 

einen recht impofanten den Schein glei;mäßiger Repräfentation aller Volls- 

claffen erweiternden Aufbau zu taͤuſchen und abzufenfen, hierin- aber, in 
diefer fo überaus forgfältig ausgeführten äußeren Architeltonik die Vorzüge 
des Provinzialftändemweiens zu ſuchen find, feine wirklichen Machtbefugniffe 
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dagegen, der inhalsloſe Beirath bei der Gefehgebung und das lere Poftu- 

latrecht abfichtlich auf das Minimum von Theilnahme an der Staatsgewalt 

bemefjen wurden, find die Kreisftände nicht berathende fondern weſentlich 

verwaltende Körper; in ihren, inhaltsvollen Verwaltungsrechien Liegen 
ihre Vorzüge, ihre Formation dagegen zeigt die äußerſte Nohheit und 

Mißgeftaltung. Im der äußeren Bildung der Provinziafftände laſſen ſich 
noch die Einflüffe der Negenerationsgefeßgebung und die Benugung einiger 

von der letzteren für die conftitutionelle Landesrepräfentation aufgeftellter 
Geſichtspunkte bemerfen, nur getuell abgeftumpft und abgeſchwächt durch 

die herrſchenden Mächte bureaukratiſcher Staatsallgemalt. In der Äußeren 

Bildung der Kreisftände hat der preußilche Feudalismus fi rein verförpern 

fönnen. Dieſe Natur der Kreisftände gebietet ihre Beſchreibung nicht mit 
dem äußeren der Förperlihen Zufammenfegung, fondern mit dem 

inheren Gehalt ihrer corporativen Rechte zu beginnen. 
- Die Eintheilung des ganzen Staates in Kreife als Einheit der Ber 

waltungsbezirfe, mit einem Landrath als aberftem Verwaltungsbeamten 
an der Spiße, ift in Preußen eine feit Jahrhunderten überfommene Ein- 

richtung. Bei der Bildung der Kreife ift in den alten Kernbeftandtheilen 
der Monarchie meift die gefchichtfiche Ueberlieferung, in den neueren Pror 

vinzen mehr der geographiſch abrundende Zirkel beftimmend geweſen. Jeden 

dieſer Kreiſe faßte die kreisſtaäͤndiſche Verfaſſung des dritten Jahrzehnts 
dieſes Jahrhunderts nur als eine Corporation zuſammen, in-allen 

den ganzen Kreis betreffenden Communalangelegenheiten durch die vom 
Landrath als Vorſitzenden geleitete kreisſtändiſche Verſammlung vertreten. 

Die Kreisftände haben Namens der Kreiscorporation allein verbindende 

Erklärungen abzugeben. Insbefondere beftehen ihre Befugniffe: 1) in der 

Repartition der freisweile aufzubringenden Staats - Präftationen auf die 

Kreigeingefefjenen; 2) in der Abgabe ihres Gutachtens über alle Abgaben, 
Leitungen, Naturaldienfte für Kreisbedürfniffe und der Rechnungsabnahme 
über die hierfür verwendeten Gelder; 3) in dem Petitionsrecht; 4) in der 
Wahl von Mitgliedern aus ihrer Mitte zu verfdjiedenen nad). dem Geſetz 

aus Stautsbeamten und Communalvertretern zufammengefegten Gommilftonen 
für die Ergänzung des ſtehenden Heeres, die Veranlagung von Staats 
ſteuern, Einfommenfteuer, Grundftener u. dgl. Ihr wichtigftes und ums 

fafendftes Recht bildet jedod 5) die Befugnig, Ausgaben für gemein- 
nügige Einrichtungen, welche in dem Intereſſe des gefammten Kreifes ber 

zuben, zu befpließen, Hierzu ſowohl die Nutzungen (Revenuen) des Kreis» 
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EommunalsFonds und die gefparten Einfünfte ans den Iepten fünf Jahren, 
als auch ausnahmsweiſe das apital des Fonds felbft zu verwenden, oder 
die Aufbringung der erforderlichen Mittel durch beſondere Beiträge und 
Leiftungen der Kreiseingefeffenen, mit anderen Worten durch Selbſtbeſteue⸗ 

rung der Kreiscorporation zu beſchließen. In dem letzteren Falle dürfen 
die Kreis-Communalfteuern jedoch niemals eine Zeitdauer von zwei Jahren 
überfeigen, der Beſchluß muß auf einer Mehrheit von %/, oder doch 24 

beruhen und die Beftätigung der Regierung muß hinzutreten. Hat jedoch 
auf dem Kreistage eine lüo in partes dahin flattgefunden, daß zmei 
Stände dagegen geftimmt haben, fo gilt der Beſchluß troß der vorhandenen 
erforderlichen Majorität als wicht zu Stande gefommen ; und wenn dabei 
auch nur. ein Stand opponirt hat, entſcheidet über die Ausführung der - 
Minifter, des Innern und der Finanzen. 

In Rheinland und Weftphalen gebührt den Kreisftänden endlich aüch 
noch die Präjentation dreier Gandidaten für das Kandrathsamt, aus 

denen der König definitiv eruennt. In den übrigen Provinzen ift die 
Regel, daß diejes Präfentationsrecht ſich ausfchlieglih in den Händen der 

Rittergutsbeſitzer, des ritterfchaftlichen Kreisftandes befindet und daß auch 

nur Nittergutöbefiper des Kreifes zum Landrathe gewählt werden können. 
Es ift dies eine Reminifcenz aus der altftändifchen Verfaſſung, aus der 
heraus ſich überhaupt in Preußen das Landrathsamt entwicelt hat. Ur« 

ſprünglich rein fändijcher Deputirter, dann zugleich fürſtlichet Comiſſarius, 
* dann Mitglied und Untergebener- der königlichen Kriegs und Domänen- 

tammern, dann immer ausſchließlicher königlicher Verwaltungsbeamter, hat 
der preußifche Landrath in ſich ziemlich alle Phafen der abfteigenden Metar 

» morphoje ded Ständewejens und des auffteigenden Staatsabjolutismus 

durchgemacht. In Pofen allein wird der Landrat) von der Krone ohne 
alle ſtäͤndiſche Mitwirfung und opue jede Beſchränkung auf die Claſſe der 

ritterſchaſtlichen oder fohftigen Gutsbefiger frei emannt. Dagegen wählen 

ohne Ausnahme die gefammten Kreisftände zwei ſ. g. Kreis-Deputirte 

aus dem Stande der Rittergutsbeftger, welche als Amtsgehülfen des Lande 
raths denfelben in feinen Amtsgefhäften zu unterftügen und ihn in allen 
vorübergehenden Behinderungsfällen mit unbeſchränlter Vollmacht zu ver 

treten haben. 

So lange man hierbei fiehen bleibt, wird man in dem Zuſammen ⸗ 

hange des die geſammte Kreispolizei handhabenden Landraths mit. den 
Ständen, nicht minder in dem Inhalt der felbftändigen Befugnifje der fep- 
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teren ein gutes und eutwickelungsreiches Stud communaler Gelbftverwaltung 

verwirklicht finden. Auch kaun nicht geleugnet werden, daß Die preußifhen 
Kreisftände auf. dem. Gebiete der materiellen Intereſſen, des Communi- 
cationswefens ır. dergl. Bedeutendes an gemeinnüßigen Einrichtungen bis 
auf diefen Tag thatfächlic gefhaffen haben. Einen anderen Eindruck 
macht freilich die Kehrfeite des Bildes, die Art, wie die freisftändijchen 

Verſammlungen ſich zufammenfegen. Grundnorm ift hier, daß jeder Ritter» 

gutsbefiger mit einer Virifftimme, jede Stadt in der Regel durch einen 
Abgeordneten und fänmtliche Landgemeinden des Kreifes immer durch zu— 
ſammen drei Abgeordnete auf dem Kreistage vertreten find. Wähler ift in 
den Städten gewöhnlich nur der Magiftrat, und ftädtifcher Kreistagsabge ⸗ 
ordneter kann ebenſo nur eine noch fungirende oder ehemalige Magiſtrats- 

perſon ſein. Die in drei gleiche Drittel getheilten Landgemeinden des 
Kreiſes wählen jedes Drittel feinen Abgeordneten in derſelben Weiſe durch 

das Medium von Drtss und Bezirkswählern, wie dies zum Provinzial« 

landtage geſchieht. MWählbar find Hier im allgemeinen nur wirkliche, im 
Dienft befindliche Dorfihulzen oder Dorfrichter. Die Wahl der Depus 
titten erfolgt in Brandendurg, Pommern und Sachfen auf Lebenszeit, in 
den übrigen Landestheilen auf die Dauer von je 6 Jahren, , 

Der preußifce Staat ift in feinen oͤſtlichen Provinzen an Rittergütern 
überreih. Die Rittergutsbefiger mit ihren Virilftimmen haben daher auf 

den Kreistagen überall vermöge ihrer überwältigenden Majorität eine fo 
unbedingte Alleinherrfchaft, daß die Vertretung der beiden anderen Stände 
zu einer bloßen Scheinvertretung herabſchrumpft, die hödftens in dem 
Ansnabmefall einer Itio in partes ſich negativ durch Verhinderung von 
Beſchlũſſen äußern kann. Um ein Paar eclatante Beifpiele zu erwähnen, 
wie mitunter dad Stinmenverhäftniß der drei Stände zu ſtehen kommt, 
führe ich an, daß in einem Kreiſe der Kreistag aus 163 Rittergutöbefgern, 
einem -Städtenbgeordneten für eine Stadt von 10,000 Einwohnern und 
drei ländlichen Deputicten für etwa 62,000 Barern zuſammengeſetzt if: 
Auf einem anderen votiren 65 Rittergutsbefiger neben drei Staͤdte und 
drei Bauernabgeordneten für eine ſtaͤdtiſche Bevoͤllerung von 29,000, eine 
bäuerlihe von 27,000 Ginwohnern. Auf einem dritten Kreistage ift eine 
Stadt von 50,000 Einwohnern, welche ziemlich die Hälfte der gefammten 
Kreisbevölferung abgiebt, mit zwei Stimmen neben “m Rittergutss 
befigern vertteten. 

Grade diefer fiheren Alleinhertſchaſt wegen, welches das Prineid der 
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Freisftändifchen Zufammenfegung der Ritterſchaft gewährleiftet, waren es 
aber aud die Kreisftände, welche die feudale Reaction in. Preußen nad) 

- dem Jahre 1850 zum beftimmenden Fundamente der ganzen Gtaatsver- 
aſſung zu erheben gedachte. Nachdem die Kreisftände mit den Provinzial 
ſtaͤnden zugleich im Jahre 1848 gefhwunden, dann durch die Bezirls-, 
Kreißs und’ Gemeinde-Drdnung d. 3. 1850 gefeplich beſeitigt, fpäter mit 
den Provinzialftänden zugleich reſtaurirt worden waren, ging dad Streben 
der Feudalpartei dahin, die Kreisftände in ihrer Zuſammenſetzung mit den 
Virilſtimmen der Rittergutsbefiger intact zu erhalten, dafür ihre Befugniffe 
nad) der Seite der Poligeigewalt, der Gerichtöbarfeit und des Gemeindes 
lebens moͤglichſt zu erweitern, auf diefe Kreisftände die Provinzialftände 

feft zu gründen und als ihre Höchfte Emanation dann aus ihnen den Landtag 
der Monarchie mit feinem conftitutionellen Antheil an der Geſetzgebung 
und dem Steuerbewilligungsredht hervorgehen zu laſſen. Dies galt dort 
als das Ideal jenes ſtändiſch gegliederten, wahrhaft organijchen Staats- 
weſens. Hätte ſich diefes Ideal verwirklichen laſſen, die preußiihe Ver⸗ 

faſſung wäre in der That dem Vorbilde aller feudalen Parteidoctrin, der, 

mecklenburgiſchen Verfaffung, fehr nahe gekommen. Freilich wäre dieſe Nähe 

nur für einen Augenblid möglich geweſen. Denn es find in Preußen die 
erſten Grundlagen ſeudal⸗ſtändiſcher Ordnung, die in Mecklenburg in all 

ihrer Integrität mit Ausſicht auf noch fange Dauer feit Jahrhunderten bis 

heute unverändert fortbeftehen, feit Jahrhunderten durch die königliche 

Gewalt und zufegt durch die Stein⸗Hardenbergſche Gejeßgebung derartig 
jerftört worden, daß eine Gtaatsordnung, die in Mecklenburg bis auf diefen 

Tag ihren relativ berechtigten Boden hat, in Preußen immer ein finnfofer, 

willfürlicher Anachronismus bleiben muß. Ein kurzer vergleichender Blid, 

den ih zum Schluß auf Mecklenburgs Verfaffung richten will, wird, " 
Haube ich, die Wahrheit diefer Behauptung, die befte Kriti des preußiſchen 
Ständewefens und des Ständeweiens überhaupt nach feinen wejentlichen 
Grundlagen ergeben. 

Vorweg find die Nittergüter in Medlenburg noch ziemlich ſouverän 
im Befige nicht bloß der niederen, fondern, der eigentlichen obrigkeitfichen 
Gewalt, der Gerichtsbarkeit, Polizei, Adminiſtration über ihre Hinterfaffen, 
und die ganze ländliche Bevöfferung befteht aus Hinterfaffen der Ritterſchaft 
oder der um nichts beſſer geſtellten Bewohner des fürftlihen Domaniums. 
Zwar ift die Leibeigenfhaft der Bauexn feit dem Jahre 1820 geſetzlich 
aufgehoben; aber durch die zum Theil mit der Armenpflege zufemmens 
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bängenden Erſchwerungen des Niederlafjungsrechts, den faftijchen Mangel 
aller Freizügigfeit und die ftets ungehindert gebliebene und jehranfenlos 
ausgebeutete Niederlegung der Bauernhöfe befindet ſich die ländliche Ber 
völferung in einem Zuftande dinglicher Unfreibeit und höriger Dienftherr- 
ſchaſt, der ſich in Bezug auf Rechtsfähigleit und Befip von der Leibeigen- 
ſchaft nicht allzuviel unterfheidet. Es fehlen ſelbſt die Anfäge freier Dorfr 

gemeinden. In Preußen ift die Batrimoninfgerichtsbarfeit und gutsherrliche 

Polizei von den Nittergutsbefigerit feit der Orindung der Monarchie ſteis 
nur kraft fingirten köuiglichen Mandats und unter durchgreifendſter Gone 
trofe der Staatsbehörden ausgeübt worden. Das erfte Attribut ift für 

immer dahin, das zweite völlig verwiſcht. in in perfönlicer und dinge 
licher Beziehung vollfommen freier, vermögender Bauernftand, zahlreiche von 
alters her fräftige freie Dorfgemeinden haben in Preußen die Rittergüter 
längſt zu einem blos durch hiſtoriſche Reminifcenzen ausgezeichneten mittleren 
Grundbefig Herabgedrüdt. 

Das Städteleben ift in Mecklenburg, wie überall, wo der Feudalismus 
in Blüthe, zurädgeblieben. Die Städte find gering an Zahl, Hein an 

„Größe, durch verknöcherte alte Verfaffungen, zahlloſe Rechtsbeichränfungen, 

wie fie das Mittelalter für die Arbeit, den Erwerb» und Güterverkehr 

erfunden, durch Zunft- und Monopolweſen, durch eine Menge innerer Zoll 
ſchranken -— 83 inländiſche Zolftätten wurden im Jahre 1840 gezählt 
der ganzen modern induftriellen Entwickelung beraubt geblieben. Cine 
Bürgerfchaft im eigentlichen Sinne fehlt diefen Gtädteverfaffungen: der 
Magiftrat ift in ihnen alles, was es von ſtädtiſchem Selbſtrecht giebt. 
Bon 1830—1840 hat man in Schwerin 16 Städten neue Berjafjungen 

gegeben. Aber der unbeholfene Verſuch, durch Erweiterung der Rechte 
der Bürgerſchaft den Städten ein fräftigeres. Leben einzuhauchen, blieb 

erfolglos und ſcheiterte in feiner weiteren Ausdehnung vollends an dem 
hartnädigen Widerftande der Stadtmagiftrate ſelbſt. Die einzige Stadt 
von intellectueller und materieller Bedeutung, Roftod, fteht zu Medlens 

burg in einem mehr föderativen Verbande. Sie hat ihre Verfaſſung für 

ſich, ihre Gefeggedung, ihr Münzregal, ihre Stadtjoldaten, ſelbſtverſtaͤndlich 
auch ihre Gerichtsbarkeit und Polizei, ohne alle Auffiht der ja überhaupt 
dort faum egiftirenden Staatsbehörden, und ihr Zuſammenhang mit dem 
übrigen Staate vermittelt ſich ziemlich ausſchließlich durch den Landtag 

und ihre Contribution zu den allgemeinen Staatsbedürfniſſen. Diejes 

Städteleben hat an ſich einen durchaus ſtäudiſchen Grundton und läßt ſich 
Baltifhe Monatefärift. 3, Jahrg, Bd. Vi. Sit.d. 20 
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ohne Schwierigkeit in einen ftändifchen Stantsverband einfügen. . Dagegen 

iſt es ein Unding, das nur die politiſche Tollheit erzeugen kann, das 
preußiſche Bürgerthum im preußiſchen Städteweſen mit feinem Umfange, 
ſeinem Beſitz, ſeiner Rechtsgleichheit, feinen freien demokratiſchen Städte- 

Ordnungen heute noch in eine ſtändiſche Gliederung einzwängen zu wollen. 
Zn Medlenburg iſt daher auch Verſtaud darin, wenn in den Aemtern, 

welche den preußiſchen Kreifen etwa entſprechen dürften, die Ritterfchaft allein 

erſcheint, die Städte der drei Kreife Parchim, Güftrow und Neu-Branden- 
burg ihre Gonvente für ſich abhalten, Roſtock daneben ganz iſolirt fteht, 

wenn anf den Landtage die Ritterfchaft durch 690 Viritftimmen der Ritters 

gutsbeſitzer — die Zahl der Nittergüiter wird im Ganzen auf 700 ger 
ſchaͤtzt — die Landſchaft durch AA Deputirte der landtagsberechtigten 

44 Städte oder eigentlich der die Stadtobrigkeit aus eigenem Recht hand« 

habenden 44 Stadtinagiftrate vertreten, und von einem dritten Stande 
überall feine Rede ift. Welchen Sinn follen aber auf den preußiſchen 
Rreistagen die Virilſtimmen der Rittergutsbefiper überhaupt, das Heror- 
gehen der Städtenbgeorbneten nicht aus der Wahl der freien Bürgerichaft, 

fondern der Magiftrate, die abfolute Nichtigkeit der Vertretung der Land- 
gemeinden und die darauf beruhende Dligarchie der Rittergutsbefiger haben? 

In einem Lande, das lediglich aus 700 ſouveränen Ritterguts-Terri- 
torien — als Souveränitätsreht wird man wohl die Befugniß der mecklen— 

burgiſchen Ritterſchaſt bezeichnen müffen, jedem Fremden durch Aufnahme 
in ihr Territorium die Eigenfchaft des Juländers zu geben — aus einigen 

landesherrlichen Domänen und einer kleinen Anzahl halbſouveräner unbe— 
deutender Städte beſteht, iſt es nur naturgemäß, wenn die Ritterſchaft etwas 
mehr als die Hälfte des Antheils an der das Ganze umſaſſenden Staats- 
gewalt inne hat. Man kaun nicht einmal fagen, daß in den alljährlich, 
abwechſelnd in Sternberg und Malchin frattfindenden Landtagen die meckfens 
burgiſche Ritterſchaft die haupifaͤchliche Form ihrer ſtaatlichen Mitregierung 
findet, ſelbſt wenn man von der ritterfehaftlichen Territorial-Obrigkeit aͤbſteht. 
Allerdings iſt es die Regel, daß die weientlichen Rechte der Geſammtſtände, 
freieſtes Steuerbewilligungsrecht mit der einzigen Maßgabe, daß 
nad) dem L. ©. ©. E. (Randes-Grund-Gefeglichen. Erbvergleid von 1755) 
ein gemifjes jährliches Averfionsquantum als Beihülſe zu den Staatslaſten 

in Pauſch ımd Bogen, „wenn Ritter und Landſchaft und deren Hinterſaſſen 
ruhig bei den Ihrigen wohnen und deffelben zu ihrem Unterhalt und Behuf 
geniegen können,“ und. ebenfo 20,000 Rth. Pringeffinnenfteuer bei der Vers 



Die heutige fändifche Verfaſſung in Preußen. 303 

heirathung jeder Tochter eines der beiden regierenden Herren ohne jegliches 
Budget bewilligt werden müffen, und die fegisfativen Befugniffe: ent⸗ 
fheidende Zuftimmung zut Schaffung, Veränderung und Abſchaffung 
aller Geſetze, welche die Privilegien der Stände berühren, „ratbfames 

Bedenken“ bei „gleichgültigen“ Gefegen auf dem geordneten Landtage 
ausgeübt werden. Aber mecklenburgiſche Landftände können ſich nah Gut— 
dünken nicht minder zur Berathung und Beſchlußfaſſung über Laudesange ⸗ 
legenheiten in particulären und allgemeinen Eonventen (conventus omnium 

ac singulorum) vetfanmteln, ohne weiter von Sandesherren Notiz zu nehnten, 
können ſolchergeſtalt auch nach geſchloſenem Sandtage in Form eines allger 
meinen Gonvents tagen, fo oft und fo. lange fie wollen. Gin Bedürfuiß 
hierzu. mag, allerdings nicht häufig vorliegen, da für die Wahrnehmung der 

fandftändifchen Gerechtfame auch außerhalb des ordentlichen Landtages durch 

den ſ. g. engeren Ausschuß geforgt iſt. Diefer, beftchend aus 2 Lands 

räthen (adligen Mitgliedern des der landftändifhen Verſammlung vor 
ſtehenden Landtagsdirectorinmg), 3 Deputirten der Ritterſchaft, dem Bürger 
meifter der Stadt Roftod und 3 Depntirten der Landftädte Pardyim, Güſtrow 

und Neubrandenburg als Vororten der Landſchaft, hat feit 1620 als pers 
manente Behörde, kraft allgemeiner Vollmacht und fpecieller Aufträge des 

Landtages Namens des letzteren fortzumalten, zu verhandeln und zu bes 

ſchließen. Der engere Ausſchuß ober,der Landtag felbft nimmt dann endlich, 

auch an der Staarsverwaltung” feinen Autheil, inden er in Form der 
Prüfentation einen Theil der Stellen an den wenigen oberften Staatsbe⸗ 
Hörden, dem Ober + Appellationsgericht in Roſtock, dem Gentraleriminnle 

Gollegium in Bügom, den Sandgerichten, verfchiedenen vom Landesheren , 
und den Ständen gemeinfam erhaltenen Inſtituten mitbefegt und zu einer 
nicht geringen Zahl rein ſtaͤndiſcher Verwaltungsftellen ohne jede Coucurrenz 
des Landesheren beruft. 

Mecklenburg ift eine Polyarchie ſtaͤndiſcher Obrigfeiten, zufanmenges 

halten durch ein |. g. feuveränes Bürftenthum, defjen Träger als principes 
der Stände ein größerer Grundbefig (die Domänen), ein höheres Geburts, 

echt, einige Negalien und jura reservata vor den Mitftänden auszeichnen. 
Ständiſche Obrigkeit ift dad Grundweien des Nitterguts, der Stüdtes 

verfaffung und des Fürftentfums in Medlenburg. Dieſe ſtaͤndiſche Viel 
herrſchaft ift wor Jahrhunderten begründet, ift befeftigt worden durch den 

& ©. ©: E. vom 18. April 1755 zu einer Zeit, wo fonft überall in 
Europa die fürftlihe Gewalt ihre landesherrliche Abfolutie über den 

20* 
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Trümmern des Ständewefens abſchloß, fe ift unberührt geblieben durch 

alle Stürme der Revolutionen und alle fociafen Umwälzungen in der 

induſtriellen Entwidelung der Neuzeit hindurch, und fe gravitirt noch heute 

mehr nad) den alten, Ordnungen des Mittelalters zurüd, als nach den 
modernen Umbildungen diefes Jahrhunderts zu. Hier, in einer ſolchen 
Geſchichte des Landes Tiegt ein hinreichender Erflärungsgrumd und aus— 
reichende Rechtfertigung für fein Verfaſſungsrecht, die Elemente und Funk— 
tionen des Landtages und das ganze ritterjchaftlihe Regiment. Nachdem 
aber in Preußen ſchon die erften Hohenzollern der Marken die Art an die 
Wurzeln der ritterlihen wie der flädtifhen Oligarchie gelegt, nachdem ber 
reits der große Kurfürft allen allgemeinen Ständeverfammlungen ein Ende 

gemacht und von da bis zum Wiener Congreß faft ununterbrochen eine 

> aufs comfequentefte feftgehaftene antisftändifpe Politik vollfte Gleichheit 
des Private und öffentlichen Rechts zwiſchen Ritter, Bürger, und Bauern 
begründet, fann im dem heutigen Preußen nur der Aberwig noch den 
Verſuch unternehmen, einen ritterfchaftlichen Landtag nach mecklenburgiſchem 
Mufter mit einem Löwenantheile an der Gefegebung, Steuererhebung und 
obrigfeitfihen Gewalt, ritterfchaftliche Provinziallandtage mit entſprechenden 
provingiellen Machtbefugniffen zu ſchaffen und die Nittergutsobeigkeit zum 
Fundamente der Kreisverfaffung wie des gefammten Staatsweſens erheben 

zu wollen. * 

Nichts charakteriſirt den Geift”einer Verfaſſung prägnanter, als die 
Natur der inneren Verfaſſungskämpfe des Landes. Daß diefe Iepteren ſich 
in Mecklenburg immer ftreng innerhalb des geichlofjenen Kreiſes des ritter⸗ 
ſchaftlichen Ständeregiments gehalten haben, ift der ſchlagendſte Beweis für 

"die Feſtigleit diefes Regiments. Um welche Fragen haben ſich die Eonflicte 
dort Tediglich gedreht? Da ift durch die von alters her zu Gunften der 
übermachtigen Mannſchaft unbeſchränkt gebliebene Verpfändbarkeit und Ver 
äußerlichfeit der Lehnsgüter und zahlreiche Verkäufe derfelben, zumal an 

bürgerliche Beamte aus den Städten, Notarien und dergleichen Rotüriers 

das bürgerliche Geburtselement in die Ritterſchaft eingedrungen und der 

bürgerliche Nittergutsbefiger fteht in feiner obrigkeitlichen Territorialgewalt 
verfaffungsmäßig dem adeligen durchgehends glei. Dem gegenüber hat 
der Indigenatsadel ‚die Tendenz Fundgegeben, ſich als eingeborener oder 
tecipiter Adel corporativ abzufchliegen und feiner Eorporation einige Vor⸗ 
rechte, die ausfchliegliche Verwaltung und Nugung der Landesklöfter, das 

alleinige Anrecht an eine gewiſſe Zahl von Stellen im Landtugsdirectorium 
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— 11 adlige Mitglieder neben dem Deputirten der Stadt Roſtock — im 
engeren Ausſchuſſe und der Stuatsverwaltung vorzubehalten. Um diefe 

Vorrechte und Tendenzen, die ſich mitunter bis zu der Neigung verftiegen, 

die bürgerlichen Nittergutsbefiger von der Landtagscorporation ganz auszu⸗ 

ſchließen, um die Grundjäge der Reception in den Indigenatsadel, um die 

Competenz des Randtagsdirectoriums und engeren Ausſchuſſes gegenüber 

dem Landtage, endlich wohl anch um die tumuftuarifhe Handhabung einer 
Äußerft mangelhaften Landtags-Gefhäfts-Ordnung, darnm allein ift bis 
zum Jahre 1848 zwiſchen bürgerlicher und Fndigenats-Ritterfhaft mit Er» 

bitterung gefkeitten worden, und darin erfjöpiten ſich die mecklenburgſchen 

Verfaffungsfätnpfe. Wenn pin und wieder aud) ein Antrag eines bürger- 
fichen Nittergutsbefipers auf Durchgreifende Tibernle Reformen in Verfaffung 
und Verwaltung Flanglos auf dem Landtage verpallte, fo kounte ſoichen 
Erſcheinungen niemand eine Bedeutung beimeffen. Dann freilich fanı das 
Jahr 1848 mit, feinen Stürmen, und für einen Augenblid ſchien es, als 

follte die Standſchaft endlich auch hier von der Oberfläche mit einem Stofie , 
weggefegt werden. Bon der Oberfläche vielleicht! Zür einen Augenblid 
zwar legten aud hier die Stände die Vereinbarung und Einführung einer 
Repräfentativverfaffuug in die Hände einer aus allgemeinen Wahlen 

hervorgegangenen! Gonftituante. Auch hier wurde unter dem 10. Oktober 
1849 ein Staatsgrundgeſetz vereinbart und ‚ein Wahlgefeg für die Reprä— 
fentation: 40 Abgeordnete aus allgemeinen Wahlen (20 für die höͤchſt-⸗ 
beftenerten, 20 für die niedriger beftenerten Genfusclaffen), 20 Abgeordnete 
aus Wahlen der Berufsftände hervorgehend (8 für den Stand des großen 

Grundbeſitzes, 6 für den Gewerbes, 6 für den Handelsftand) follten im Ein« 
fammerfoftem das Abgeordnetenhaus bilden. Es ift niemals zufannnenger. 
treten. Staatsgrundgeſetz und Wahlgefepe wurden im Jahre 1850 von 
der Reaction bejeitigt, und die alte ſtändiſche Verfaſſung in ihrem vollen 
Umfange ohne alle Beränderungen rehabilitirt. Seitdem ift alles geblieben, 

wie es von alters her war, und in feinem anderen deutfchen Lande find 
alle Spuren des Jahres 1848 fo vollftändig verwiſcht, wie dies in Meck— 
tenburg moͤglich geweſen. Die conftitutionelle Partei in der bürgerlichen 

Ritterſchaft, geführt von Maueke und den Pogge’s, fteht mit ihren 
auf die Repräfentativverfafjung gerichteten, auf dem Landtage niemals zur 
Intimation fommenden Anträgen wieder fo vereinzelt da, wie vordem, und 
ihre Zahl, wie. ihre Kenft ſchwindet täglich. Die ſtaͤdtiſch-demokratiſche 

Partei in Mofto, die Gebrüder Wiggers an der Gpige, befigt ihre 
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Stärke wefentlih in dem Particularismus und der Abneigung Roftods 
gegen ben mecklenburgiſchen Stantsverband überhaupt; außerhalb Roſtocks 
iſt fie zur Zeit ziemlich ohne allen erheblichen Anhang, und wirkliche Bes 

deutung kann auch heute jo wenig ihr, wie jener erfteren Partei beigemeffen 
werden. Bebeutungsvoller ift dafür die Abweſenheit eines tüchtigen Gelbft- 

gefühls in der großen Maſſe des Bürgerftandes, das die Moͤglichkeit eines 
ernfthaften Conflietes mit der ritterfihaftlichen Oligarchie für die Zukunft 
andentete, und die Abwejenheit aller tiefer gehenden Beftrebungen, welche 
aus der Bevölferung des platten Landes, den Tagelöhnern der Ritterfchaft, 
im Wege einer Agrargefeggebung, wie fie Preußen durchgemacht hat, freie 
Dorfgemeinden, einen freien bäuerlichen Grundbefig zu ſchaffen wenigftens 

verfuchten. Der bürgerliche Liberalismus iſt wohlverwahrt innerhalb der 

Ritterſchaft geblieben und dadurd) unſchädlich gemacht. Die Stüdtever- 
faſſung, das fädtifd bürgerliche Keben, von dem allein mit Ausficht auf 

Erſolg der politiſche Foriſchritt über Stadt und Land ausgehen fünnte, 

ſtaguirt im Großen und Banzen. Colange hier eine durchgreiſende Aende— 
rung wicht eintritt, {ft eine fundamentale Reform der mecklenburgſchen Vers 
fafung von Danernderem Beftunde, als es im Jahre 1848 geſchah, nicht 

abzuſehen. 
Zi denn aber eine ſolche Reform überhaupt nothwendig? Medlen- 

burgs Verſaſſung hat ihre Vertbeidiger nicht blos auf feudaler, aud auf 
tiberaler Seite gebabt, und bejonders auf Der Liberalen Geite, die für den 

Stanssabjohtionms des vorigen Jahrhunderts niemals mehr Siun, ald 
den zu einer Jyvective, being. Wenn man in der That die Alternative nut 
jo bornirt binzuftellen vermag, ob ſtändiſche Gelbftverwaltung oder centtar 
‚Äfirter Staatsabſolutismus beſſer fei, daun iſt die abſolute Vortrefflichfeit 
der mecklenburgiſchen Verfaſſung freilich zur Evidenz erwieſen. Ein meck— 

lenburgiſcher Rittergutsbeſizer iſt unbezweifelbar ein ſehr ſreier Maun und 
ein frauzöſiſcher Stautsbürger kann gegen ihn nicht anffommen. Warum 

„aber, könnte man fragen, foll es nicht ein Land geben; defjen Bevölkerung 
nur aus freien Nittergutöbefigern mit ihrem Gefinde neben einigen 
„Städten mittelalterlicher Tagen mit nicht minder unabhängigen zünftigen 
Handwerkern und Kauflenten befteht? Muß denn ſchlechterdings überall 

baͤuerlichet Grundbefg, Fabrikweſen, Fabrifbevötferung, Handwertsproles 

tariat und der ganze unterſchiedsloſe ſtaatsbürgerliche Brei von Stadt und 

Laudleuten fein? Kann nicht Meckleuburg von der Vorfehung dazu beftimint 
fein, wie es die großen ſchiffbaren Ströme Curopa's, die Pulsadern des 
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Verlehrblebens, verfihtig umgangen haben, jo überhaupt von der moderns 
wirthſchaftlichen und der darauf ruhenden politiſchen Entwickelung frei, in 

der Phafe-des Agriculturſtaates ſtehen zu bleiben und ſich als Oaſe rittere 

licher Landwirthſchaft zu erhalten? 
Zwei bekaunte Erſcheinungen ſprechen Dagegen, dag Mecklenburgs Ver— 

faſſumg auch nur für Mecklendurg Berechtigung und. Ausficht auf Beſtand 
beſihe: die Stärke der Auswandernug und der unehelichen Geburten. Beides 
beweift, daß Mecklenburg den wirthſchaftlichen Strömungen, welche die übrige, 

civilifiete Welt beherrſchen, mit unterworfen iſt, daß die nicht ritlerſchaft⸗ 
lichen, nicht ſtändiſchen und ungünftigen Volksclaſſen geringerer Nechtöfü- 

bigkeit auf dem plaiten Sande ud in den Städten das Bedürfniß freier 
individueller Entwidehung in Gründung von Hausftand und Familie, in 
Arbeit und Erwerb ebenfo lebhaft, wie anderswo, empfinden und daß diefes 

Bedürfniß es ift, das ſich auf Koſten der Quantität und Qualität der in⸗ 
laͤndiſchen Bevölferung feine unnatürlichen Auswege ſucht. Beides hat zur 
Folge, daß die Bevölkerung des Landes, die [dom immer eine dünne ges 

weſen, von Jahr zu Jahr nicht zus, ſondern abnimmt, Der ritterſchaftliche 

Grundbeſitz leidet, mit darınıter und wird immer eutſchiedenet in das vers 
derbfiche. Syftem der großen Koppelwirthſchaft, des großen Weideweſens 
hineingedrängt. Die Latifundien find aber feit den Tagen Roms noch je— 
dem Staate verhängnißvoll geworden, und ob die Plautagenarbeit von 

Sklaven oder das Scharwerk höriger Knechte ihre weiten Räume ſchwach 
belebt, ift nur cin Äußeren Unterfhied. Die innere Kraftlofigkeit der Ber 

füßer und der Arbeiter, die den Stunt widerfiandslos jeden von aufen 

kommenden Stoße unterliegen macht, iſt überall die gleiche. Man mag 
ünmerhin den Wopftand- und das behäbige Wefen von Lad und Leuten 
in Mecklenburg rühmen und nirgends die Gefahr einer Krifis ſehen; die 

focinte Ordnung des Ganzen franft dennoch an großen moraliſchen Uebelu. 
Und der Sap, zu dem fi) Thiers am Schluffe feines Napoleoniſchen 
Geſchichtswerkes durdgearbeitet, hat feine gemeingüttige Wahrheit für alle 
Zeiten und Alle Länder: in der Geſchichte nd es die moraliſchen Urs 

ſachen allein, welche die großen Geſchicke der Völker Geftinmen, und nur 

die geringfügigen Greiguiffe gehen aus materielfen Urſachen hewors 

Dr. Mittelftädt 
in Poſen. 
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Iwan Poſſoſchkow. 
Dritter Artikel. 

Seine Anfichten über den Handel. 

Di auswärtige Handel Rußlands hat in deſſen Gejchichte eine bedeutende 
Mole. Bereits in frübefter Zeit begrüßen wir den Handel mit dem Gyzan- 
tinifchen Reiche als eine Lebensbedingung für die Entwicelung Rußlands, 
als die Hauptgrundlage diplomatiiher Verhandlungen und die Haupte 

urfache der Conflicte mit dem Auslande. Die Friedensſchlüſſe mit Byzanz 

im 10. Jahrhundert find ihrem Hauptinhalte nach Handelöverträge: es ift 
der Handel der Hauptgegenftand der damaligen internationalen Verhältniſſe. 

Dann famen die furchtbaren Etürme der innern Kriege der Theile 

fürften, die Verheerungen durch orientaliſche Völker, welche wie Ebbe und 

Fluth erfhjeinend und verſchwindend das Abendland heimfuchten: Moskau 

ward allmälig der Mittel- und Anfangspunft für ftantliche Entwickelung. 

Da war es die Regierung Joanus IV., welche ſehr ausdrucksvoll die 
Richtung anbahnte, die zum Beſitz der Meeresfüften, zur Vermehrung der 
internationaten Bezüge geführt hat. Zreili ward fie durch die Revolutions- 
zeit aın Anfang des fiebengehnten Jahrhunderts unterbrochen; aber nachher 
mit um fo größerer Energie von den Romanows, namentlich von Peter 

dem Großen wieder aufgenommen, hat fie Großes gewirkt für Gewerb⸗ 

fleiß und Handel. Daun wiederum waren e8 Handel und Gewerbfleiß, 
welche vielfache Veranlaſſung gaben zum Anfnüpfen internationaler Bezüge. 
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Man verfchrieb Induftrielle aus dem Auslande nad) Rußland, man tegefte 

die Handelsverhältniffe mit den ausländiſchen Kaufleuten, man ſchloß 

Handelöverträge mit den ausländiſchen Staaten. Jeue berühmten Gefandtz 

ſchaften, denen fo überaus ſchätzenswerthes Material ‚über die ruſſiſche 
Geſchichte verdankt wird. und die zugleich den Geſichtskreis der ruſſiſchen 

Regierung erweiterten, haben für ihre Verhandlungen großentheils den 
internationalen Handel zum Gegenftande. Die mercantifen Intereſſen 
MRußlands gingen Hand in Hand mit dem Streben nad) werten, das die 

ganze neuere ruſſiſche Geſchichte charalterifirt. 

Die große Bedeutung des Handels in der ruſſiſchen Geſchichte enthält 
die Mahnung an den Geſchichtsforſcher, dieſem Zweige der Thätigkeit des 
ruſſiſchen Staates md Volkes befondere Aufmerffamfeit zu widmen. Und 
nicht blo8 die Äußeren Thatſachen dürften hiebei ein anziehender Gegen— 

ftand der Unterfuchung fein, fondern auch die Auſchauuugen, welche der 
commercielfen Thätigkeit zu Grunde lagen. Das Material für eine 

Geſchichte der Handelstheorien ift uur ſehr fpärtich vorhanden, und doch 
find die über den Handel herrſchenden Anſichten, wie volkswirthſchaftliche 

Anfichten überhaupt, oft genug im Stande ung über wichtige Thatſachen 

aufzuklären. Es gilt den Zuſammenhang zu erfenuen zwiſchen Theorie 

und Praxis, zu fehen, wie einerfeits die Theorie bisweilen als eine Copie 
der Äußeren Wirlichfeit eutfteht, wie andereifeits Vie in die geiftige Amo- 
fphäre Übergegangene Theorie auf den Äußeren Gang praftifher Verhält- 
niffe unmittelbaren Einfluß gewinnt. 

Daher mag es nahe liegen, die uns bereits befannte Schrift des 
ruſſtſchen Bauern Iwan Poſſoſchlow „Über Armut und Meichthun“ aus 
"der Zeit Peters des. Großen, nad) Diefer Richtung hin zu betrachten. Auch 
für die damaligen Anfigten über den Handel überhaupt, wie über den 
Handel Rußlands mit dem Auslande insbelondere, ift fie ein ſprechender 

Ausdruck. Es mag lohnend fein den erſten Nationalöfonomen Rußlands 

in feinen Betrachtungen über den Handel zu folgen und ſich dabei die 
Grundzüge der damals herifchenden Handelstheorie, ſo wie die Verhälts 

niſſe des ruſſiſchen Handels in jener Zeit zu vergegenmwärtigen. 

"Wie die Anfihten, in Betreff der Arbeit überhaupt, fo And auch die⸗ 
jenigen über«den Handel, bei verſchiedenen Voöͤlkern und in werfhiedenen 
Zeiten verſchieden. Je weiter zurüc in der Weltgeſchichte, defto verbreitete 
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iſt Die Meinung, daß Arbeit und geiſtige Bildung mit einander unverträge 
-fich fein. Erſt mit der Befreiung von vielen Vorurtheilen Font die 
Arbeit zu Ehren, die Arbeit al folde, und wie fange Zeit es braucht, 
daß folche aufgeflärtere Anfichten ſich Buhn brechen, zeigt das Beifpiel 

Solons, der ein Geſetz erließ, dem zufolge niemand anf dem Markte we— 
gen Kleinhaudels oder feines Gewerbes beſchimpft werden durfte, dennoc) 
zu gleicher Zeit den. attifchen Bürgern die Salbenbereitung und den 

Salbenverkauf als ein freier Männer unwürdiges Gewerbe verbot. Waͤh— 

rend enophon meint, die Kaufleute ſollten im Gtante geehrt werden, 
urtheilt Plato, die Gewerbe entehrten den Menſchen und deshalb Könnten 
Perfonen, die fid) einer fo eleuden und erbärmlichen Beſchäfti— 

wenden, feine pofitifchen Rechte geniegen. Nach PBlato befchäftigen fid) die 
Kaufleute mit Zug und Teng und können nur als nothwendiges Uebel im 
Staate geduldet werden; feinen Idealſtaat will er nicht am Meere gelegen 

wiffen, weil eine ſolche geographifche Lage durch Hinleitung auf deu Handel 

dem Krämergeifte Vorſchub leiten würde. Cicero jagt „die Kaufleute ber 

. hrügen nur amd nügen nichts“, und wie Das Altertpum überhaupt in Ber 
treff dieſes Punktes dachte, zeigt der Umftand, daß Mercur zugleich der 

Gott der Kaufleute und der Diebe war. 5 

Solche Vorurtheile bepielten ihre Kraft bis in fpätere Zeiten, wie 
der Haß gegen die Ziden, als den worzugsweile bandeltreibenden Stand 
im Mittelalter, zeigt. Luther meint noch: „Anstaufden und beim Aus - 
tauſch gewinnen, ift fein Werk der Liebe, ſoudern ftehlen. Jeder Wucherer 

ift ein Dieb, der den Galgen verdient hat. Ich nenne Wucherer, wer 
gegen 5—6, Procent ausleiht", jo daß Luther heutzutage fat den ganzen 
Kaufmanudſiand hängen müßte. Aehnlich urtheilten Dante, Melanchthön, 
Shafejpeare über das Zinsnehmen, während Calvin ſchon aufgeflärter bes 

hauptet „nicht won Gelde felbit, fondern von dem Nugen des mit Oelde 

Gefanften entfiehe der Zins“, eine Anſicht, welche langſam und zuerft in 

den proteffautifchen Ländern durchging, woranf die katholiſchen folgten. 
Es war einer der Gründe für die Oppofition der oberitalienijhen Handelss 

republifen, gegen den. Papft im Miltefalter, daB ihnen das kanoniſche 

Recht, welches u. A. das Zinsnehmen verbot, natürlich nicht behagen konnte. 
Ueber die Ehre der Arbeit im Vetreff des Handels ſind noch im 

achtzehnten Jahrhundert die ansgezeichnetften Köpfe verſchiedener Anficht, 
Montesquien ift volllommen überzeugt davon, daB es dep Weſen des 

Handels durchaus nicht eutſpreche, wenn in einer Monarchie der Adel am 
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Handel Theil nehme. Im Hinblit auf andere Länder meint ec, Frank 
reich fönne ein folches Beiſpiel nicht nachahmen und den Adel zur Theils 
nahme am Handel auffordern, weil diefes das geeignetfte Mittel fei, 
die Egiftenz des Adels aufs Spiel zu feßen, ohne daß dem Handel dar» 

aus ein Nußen erwachſe. Gleichwohl hatte Colbert Prämien für die Schiffe 

fahrt nad) der Oſtſee und für die Fiſcherei ausgefegt und dabei erflärt, 
dem Adel ſtehe der Seehandel frei, er vergebe feinem Stande nichts, wenn 
ex fich unmittelbar oder mittelbar an demfelben betheilige. Noch in der 
zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts hat Genoveſi die Entftehung 
und Entwickelung des Adels hiſtoriſch nachweiſen zu müffen geglaubt, um 

aus den Veränderungen, die mit dem Adel vorgegangen wären, darzuthun, 
daß es laͤcherlich fei, von einer Verunehrung des Adels durch den Handel 

zu reden. j 

Faſt ebenfo verſchieden waren. die Anfichten‘ über die nationalökono— 

miſchen Bortheile des Handele. Die Einen wollten in ihm die Quefle 
alles Reichthums, die Hauptftüge aller andern wirthfchaftlihen Thätigfeit 

entdecken, während die Audern ihn bisweilen geradehin für ſchädlich ers 

klaͤrten. „Der Geift des Handels ift der Geift der Eroberung”, jagt ein 
Nationalökonom des achtzehnten Jahrhunderts, während Montesquien ger 

tade in Dem Abbängigfeitsverhäftnig zwiſchen Handeltreibenden Völkern 

unter einander eine fihere Bürgfchaft für den Frieden erbfiden will, 

Hobbes meint, es fünne ein Staat, der anf einer Infel liege, nicht größer 
als der Wohnplatz erfordere, ohne-Saat, ohne Fifchfang, blos durch Handel 
und Gewerbe reich werden, während die Phyfiofcaten feinen Augeublick 
anftehen, den Handel eine Schmaretzerpflanze zu nennen. 

In Rußland war man aus vielen Gründen zu liberaleren Anſichten 

über den Handel geneigt. Von dem Zaren an bis zum geringften Bauern _ 
herab, nahm, wer irgend konnte, am Handel Teil. „ille Ruſſen fieben 
den Handel”, berichtet Kilburger in der zweiten Hälfte des, fiebengehnten 
Jahrhuuderts als Augenzeuge”). Die ausländiſchen Gefandten, welche fir) 
in Rußland aufpielten, hatten oft Gelegenheit zu fehen, wie felbft der 

hoͤchſte Adel kaufte und verkaufte, wechſelte und tauſchte, ſich an die Spitze 

von Handelsgeſelſchaften ſtellte und durch große Handelöunternehmungen 
Reichtpümer erwarb, ohne irgend zu glauben, Daß er dadurch feinem Stande 

*) Rilburger, kutzer Untereicht von bem tuſſiſchen Handel u. f. f. im Jahre 1674 in 
Büfhings Magazin Vb- II, S 248. 
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ehvas vergebe, In einem Gefeg Peters des Großen heißt es: „Wenn 
jüngere Söhne adeliger Familien in den Kaufmannsſtaud treten oder au 
einem anfehnficyen Gewerbe’) Theil nehmen wollen, fo foll diefes weder 

ihnen wor) ihren Familien in irgend einer Weife zum Schimpf gereichen“. 

Und in der That wurde, was inf weftlihen Europa eine Herabwirdigung 

war, in Rußland ganz anders betradptet. Wo der Zar der erfte und 
oberfte Handelshere war, wo Die Großen des Reiches in vielfahem Zur 

ſammenhange mit Handelöintereffen fanden, wo ſelbſt geiſtliche Stiftungen 

und Klöfter Handelsgefchäfte betrieben, ganz beionders aber, wo die breiten 

und tiefen Schichten der Geſellſchaft die Tpätigfeit im Handel jeder andern 
vorzogen, da war es erflärlic, wenn Städte wie Moskau [don durch ihre 
äußere Phyflognomie, die zahfreichen Budenreihen und die in großen Male 

fen ‚ aufgeftapelten Waaren aller Länder und Völker die Bedeutung des 
Handels Fund thaten. Auch an Feiertagen pflegten in Moskau die Ver— 

Faufslocale nicht gefchloffen zu werden. ä 

In dem Leben diefer Nation fpielt der Handel eine glänzendere Rolle 
als der Aderbau, Es fehlen die günftigen Bedingungen für das Gedeihen 
des fichenden Capitals; es fehlen die Gelegenheiten für eine bedeutendere 

productive Wirkung deſſelben; die Achtung vor dein ftehenden Capital, 
eine Hauptbedingung für höhere Stufen der Landwirthſchaft hat ſich nicht 
ausbilden fönnen, Der Handel bedarf mehr des umlaufenden Eapitnls als 

des ſtehenden; er bietet namentlich) auf nieder Culturſtufen wenn auch un— 

regelmäßigere fo dor) größere Vortheile als der Aderbau. Es fehlt nicht 

an Arbeitfanifeit überhaupt, im Gegentheil: der ruſſiſche Nationalcharacter 

zeichnet ſich durch Juduſtrioſität aus, nur daß diefe mehr auf den Unter 
nehmergewinn , 'und wohl auch auf den Arbeitslohn in dem Gewerbfleiß 
gerichtet iſt, ſtatt fih mit der Scholle zu befaffen. Der ruſſiſche Baner 

ift bereit Hunderte von Werften mit der Art auf der Schulter zu durch— 

wandern, um als Zimmermann durch Handarbeit einige Rubel zu verdiene, 

die er mit feichter Mühe durch Aderbau oder Viehzucht erwerben könnte. 

Es giebt in-der rufflihen Sprache Worte, die eben wegen diefes hervors 
ſtechenden Zuges im Nationalcharacter ſich nicht ganz leicht in andern 
Sprachen wiedergeben laſſen, wie 5. B. mpoiisiers, noapaguns (Hands 
thiecung, Unternehmer). Sobald der Bauer etwas erübrigt hat, denft er 

*) „Buatnoe syaorcerno“. Poſſoſchtow verfeht unter xyaomeerna nur Gewetbe. 
Das Gefet; Peters ift vom 29. März 1714, dgl. Hosuoe Co6panie Baxononz "Band V 
Nr: 2789, 15. 
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feltener daran, es als Capital zur Verbefjerung feiner Felder, zur Aus- 

dehnung feiner landwirthſchaftlichen Thätigfeit zu verwenden, als vielmehr 
am ben npomsreaz, jene Michung von Wandern, Handeln, Unternehmung, 
Arbeiten um Tage» oder Stücklohn. Sein Ghrgeiz iſt noapaaunks zu 

werden, wobei fein Scharfſinn, feine Ingeniofität am befriedigendften 
befchäftigt find”), wobei die größten Vermögen erworben und verloren 

werden, \ 
Eine voriviegend bäuerliche Bevoͤlleruug ift als jolde in der Regel 

ſtabil, coufervativ, ſchwer beweglich. Der ruſſiſche Bauer hingegen wandert 
gern und diefe Wanderungen der tiefften Schichten der Nation find rei 

an Reſultaten in der ruſſiſchen Geſchichte. Es ift die Wanderluft der nier 

deren Claſſen, welche den Schlüffel enthält für die Gedichte der Koſalen— 

finder am Saume Rußlands, es ift die Wanderluft der niederen Claſſen, 

welche die glebae adseriplio motivirt und jene Fluth von Geſetzen in 

Betreff der entfaufenen Bauern veranlaßt, welche in der Geſchichte des 
ruſſiſchen Rechts einen überaus wichtigen Abſchnitt ausmachen; es ift Die 
Wanderfuft der niederen Claſſen, welde Sibirien erobern Half, indem 
Haufen von Abenteurern aus der Kindfichen Bevölkerung, ſehr characteriſtiſch 

mit der Bezeichnung „nponbim aeuunnu“ ofhwärts zogen, nomadiſirend, 
plündernd, erobernd. Das Wort „Koſak“ bedeutet Arbeiter. 

Bereits das Tatarenjoch hatte ein Aufblühen der aderbauenden Claſſe 
als folder verhindert. Die unaufhörlichen Einfälle der aftatifchen Horden, 
welche ganze Dorfſchaften in Afche legten und viele Länderſtrecken vers 

wüfteten, ließen den Bauern nicht zur Ruhe kommen, und wenn er einmal 

feinem Felde mehr Sorgfalt zugewendet hatte, ward er immer wieder aufr 
geihredt, von Haus und Hof verſcheucht, darauf angewiefen in die Stadt 

zu flüchten, fein Gütchen preiszugeben“). Später verleidete Bedrückung 
von verſchiedenen Seiten her dem Bauern fein Geihäft. Die Gutsherrn 
erblickten in ihren Bauern Saugſchwämme, geeignet um Vermögen auf 
zunehmen und dan ausgepreßt zu werden, ein Umftand, der natürlich allen 
Fleiß und Eifer bei den Bauern unterdrüden mußte. Hatte der Bauer 

heimlich etwas erworben, jo war es viel natürlicher, daß er es auf andere 

Weiſe anlegte als im Aderbau, weil das Aufblühen des leßteren dem 
Gutsheren Anlaß zu neuen Plünderungen bot. Mancherlei Bemerfungen 

*) Bol. Grmans Ari VON, 182 ff. 
+) Bgt. Koſtomarow, Ouepkz aomanmei Aurmm Beamkopycexaro napo4a, S 34. 
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von Ansländern in Rußland, vielerlei Andentungen in der rufflichen Ger 
ſetzgebung und ausführliche Anseinanderfegungen Poſſoſchkows ftimmen in 

diefenm Punkte genan überein. Aber nicht bloß dieſes Verhältnig war dem 

Aufblüben des Bauernftandes als ſolchen hinderlich, fondern auch der Res 
gierungamechanismus, die habfüchtige Bureaukratie, namentlich jene Wojer 
woden, die ebenſowohl mit den Gatrapen des alten Perfiens als mit den 

Jutendanten und Präfecten des ceutraliftcten Frankreichs verglichen werden 
können, . Das Bolt haßte fie, wie die bei Gelegenheit des Aufftandes von 

Stenfa Rafin an ihnen verübten zahlreichen Mordthaten deutlich, zeigen; 

der Staat glaubte fie nicht entbehren zu können und mußte doch alles 

Mögliche aufbieten durch Ueberwachung und Gontrole ihre Schädlichkeit 

zu verringern. Sie waren es nächſt den Gutsherren, welche den Bauern- 

ftand mit Steuern aller und jeber willfürlihen Art, mit Forderungen von 
Naturalabgaben und perfönfihen Leiftungen aufs äußerfte entmuthigten. 
Weber nennt fle „Raubvögel, welche glauben, daß ihnen bei ihrem Antritt 

zugleich mit injungivet worden, den Landmann bis auf die Knochen aus— 
zuſaugen und auf den Ruin ihr Glück zu gräuden“”). 

Diefe Nachtheile einerfeits, die Anftelligfeit des ruſſiſchen Bauern für 

Handel und “Gewerbe andererfeits erflären uns die Vernachlaͤſſigung des 
Aderbaus zur Gemäge. Dagegen fehen wir die Hausinduftrie bereits in 
früherer Zeit zu bedeutender Entwickelung gedeihen und die verarbeiteten 
Producte, wie Leder, Pottaſche und Talg in den Ausfuhrliften fat gleihe 

Stelle einnehmen mit den Rohproducten des ruffiihen Handels. Eine fo 
großartige Arbeitstheilung, wie fie auf dem platten Lande in Rußland 
wahrzufichmen ift”"), wo ein Dorf ſich ausſchließlich mit dem Mäften von 
Kapaunen, ein anderes mit dem Verfertigen von Schlittengloden, ein 

drittes mit Fabrication von Fauſthandſchuhen beſchäftigt, ſetzt natürlich eine 
bedeutende Entwidelung des Binnenhandels voraus und periodiſch wieder 

kehrende Wanderungen. Die koloſſalen Dimenfionen des Reiches, die 
großen Preisdifferengen in den verfdjiebenen Landestheilen, die niedere 

Culturſtufe, welche eine Menge von Ausnahmepreifen und großen Unter 

+ nehmergewinn geftattete — alles dieſes Tieß im Handel die ergiebigfte 
Wohffundsquelle erblicken und lud auch die Meinften Gapitalien zur Theis 
nahme daran ein. 

*) Das veränderte Rußland, Bb. I, ©. 49. 

*) f. Harthaufen, Stubien: 
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Sehr ausdrucksvoll wird dieſes Verhaͤltniß durch die Stellung bezeich⸗ 
net, welche Poſſoſchlow in feinem Leben und in feinen Schriften den ver— 
ſchiedenen Arten wirthſchaftlicher Thätigfeit gegenüber einnimmt. Er, der 
„Bauer des Dorfes Poktowsfoje” ſpricht offenbar mit weit geringerer Vor: 
Tiebe vom Ackerban wie vom Handel, mit weit weniger Achtung von dem 

Banernftand wie von den Kaufleuten. Er fdjeint fein Vermögen vielmehr 
feiner induftriellen Thätigfeit zu verdanken als der Landwirthſchaft, und 
wäre bei letzterer ſchwerlich zu der Stellung gefommen “die ihm den An— 
fauf ganzer Dörfer, die Anlage von Fabrifen geftattete, ihn mit den Größten 
des Landes in Berührung Brachte und durch viele Meifen im ganzen Reiche 
ibm Gelegenheit bot fein Vaterland genaner ald viele Andere kennen zu 

fernen. So oft er von der Landwirthſchaft fpricht, fcheint ihm dad Wich— 

tigfte: die Bauern zur Arbeit anzutreiben, weil ihr eingefleifchteftes Uebel 

die Trägheit fei, zugleich die Haupturſache ihrer Armuth. Die ftrengften 

Strafen feien erforderlich, um den Bauer von der faulen Bank abzuhalten, 

weil Müfiggang alter Lafter Anfaug ſei; der Gutsherr, wie die Stants- 

beamten follten unermüdlich darauf Acht haben, daß der Bauer nicht müßig 

fei, fehle, ſich betrinfe u. dgl. m. Bon der Ehre der ländlichen Arbeit, 
wie eine joldhe in den Volksbewußtſein des altklaffiichen Hellas und Rom 

beftand, ift bei Poffofchkow nirgends die Rede. Er ift nicht Phyſiolrat 

wie Sully, welcher Aderbau und Viehzucht als „les deux mamelles de 
Petat“ bezeichnete, noch auch hatte er eine Ahnung von der politischen Ber 

deutung der vielen Millionen Banern, wie Joſeph II., welcher wohl einmal 

äußerte: „wenn der Bauer nicht will, dann find wir alle pritjch”, für 

Poffofchkom ift die bedeutendfte Erwerbsquelle für den Einzelnen. und auch 
in Bezug auf den Staat die anſehnlichſte wirthichaftliche Thätigfeit — der 

Handel; die Kaufleute ganz befonders empfiehlt er dem Schutze der Re— 
gierung. Gr ſchreibt: 

„Der Handel ift ein genifig Ding! Ale Beamte jollen unermüdlich) 
thätig fein ihn zu ſchützen, weil durch die Kaufmanuſchaft jeder Staat reich 
wird und chne diefelbe fein Staat, audy- fein noch fo geringer, beftchen 
kann; deshalb mug man den Kanfmannsftande die größte Sorgfalt ange— 

deihen laſſen und ihn vor jeder Kränfung fügen, weil er fonft verarmt 
und Seiner Kaiferlihen Majeftit nicht mit Hingebung nützlich fein kaun.“ 

An einer andern Stelle heißt es: R 
‚Man darf die Kaufmannfcaft nicht gering achten. Ohue dieſelbe 
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kaun auch das Heerwefen nicht beftehen: das Heer kämpft, die Kaufleute - 

aber verfehen es mit allem Nöthigen. Wie Seele und Leib unzertrennlich 
pr fo Heerwefen und Handel. Das Heerwefen erweitert ‚die Grenzen des 

eiches, der Handel ſchmückt e8 im Innern aus. Es giebt thörichte Menſchen, 

welche die Kaufmannfchaft nichts achten, fie verfolgen und fränfen, während 
es doch auf der Welt feinen Stand giebt, der den Kaufmann entbehren könnte.“ 

Die Hauptbedingungen aber der Blüthe des Kaufmannsftandes ift, 

nach Poſſoſchtows Meinung, daß derſelbe auch wirklich einen befondern 
Stand bilde, und vor der Concurrenz der andern Stände geſchützt werde 
Deshalb Heißt es weiter: 

„Man muß für die Kaufmannfcajt in der Weile forgen, daß, man 

die Kränfungen verhindert, welche andere Stände den Kuuflenten und dieſe 
ſelbſt einander zufügen. Andere Stände follen durchaus feinRecht haben 
au dem Handel Tpeil zu nehmen und ihn fo zu verderben, meil fouft die 
Kaufleute durch ihr Gefhäft nie reich werden und nie.die Schatzlammer 
Seiner Kaiſerlichen Majeftät werden füllen fönnen.“ 

„Wenn die andern Stände und die Ausländer den ruſſiſchen Kaufe 

leuten den Handel nicht mehr verderben werden, fo faun es micht fehlen, 

daß and die Zoleinkünfte unverhältnißmäßig ſich fteigern, und zwei ja 
dreimal mehr betragen werden als bisher. Das Hineinpfufchen der _ 
andern Stände bringt die Schatzlammer um Die größere Hälfte ibrer 

Zolleinkünfte.“ 
„Wenn aber jemand von der Geiſtlichkeit, oder aus dem Mittelſtande, 

oder ein Adeliger, oder ein Beamter, oder ein Bauer Handel treiben will, 

fo mag er feinen Stand verlaffen und ſich in die Kaufmannſchaſt einſchreiben. 
Dan wird er feine Geſchaͤfte mit ehrlichem Gefichte betreiben und nicht 

heimlich, dann wird er den fehuldigen Zol zahfen und alle andern 

Handelögebühren, wie alle andern Kaufleute, und nichts heimlich thun, 

wie ein Dieb zum Nachtheil der Kaufmanuſchaft, und nicht mehr dem 

Staate deu Zoll vorenthalten wie früher.“ 

„Jeder Stand foll feine Pflichten kennen, um vor Gott feine Sünde 

zu thun und vor dem Zaren feine Schuld zu haben. Jeder foll eben, 
wie er heißt. Heißt Einer ein Krieger, fo fei er auch ein Krieger, gehört 

er einen andern Stande an, jo bleibe er darin, und demfelben treu, wie 

es ſchon in der heiligen Schrift ‚heißt: „Niemand kann zweien Herren 
diengn“, und aud) ein Sprichwort fagt: Eines muß man wählen: entweder 
in den Krieg ziehen oder Handel treiben.“ 
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„Wenn foldye Ecyranfen nicht gezogen werdeu, fo wird der Kauf— 

maunsftand nie rei werden und die Zollkaſſe nie voll. Sobald aber 
ein Bauer fo viel bat, daß er für Die Summe von hundert Ruben Handel 

treiben kaun, fo mag er, gleichviel wejlen Bauer er fei, des Kaiſers, der 
Kaiſerin, oder eines Kloſters, oder einer Kronbdomaiue oder eines Ebel—⸗ 

mauns, ſich in die Kaufmanuſchaft einſchreiben. Damit aber muß er. {den 
das Adern und Pflügen laſſen und fein Bauer mebr heißen, jendern ein 

Kauimaın, dann ftebt er muter dem Magiſttat, zahlt Zeil und Gebühren 
u. dol. m; die Edelleute follen ihren Bauern ſtreng verbieten Handel zu 
treiben umd auch ſelbſt nicht an demſelben Theil nehmen „dürfen. Und 
mag ein Bauer noch jo reich fein, fo.darf er als folder doch nicht Handel 
treiben: er mag delder faufen, diefelben bewirthſchaften und feinen Ueberfluß 
an Korn zu Markte tragen; wenn er aber auch nur cin Heines Maß Korn 
von jemand kauft, um es. wieder zu verkaufen, fo muß man ihn ängeben 
und das Hundertfadye des umgeſetzten Geldes als Strafe von ihm nehmen, 
wopen der Angeber den zehnten Theil erhält.” 

„Ale diejenigen, welche andern Ständen angehören und dabei noch 
Handel treiben: Bojaren, Edelleute, deren Gefiude, Dfficiere, Soldaten 

und Bauern — fle alle Handeln zoflfeei, und manche Kaufleute führen auf 
deren Namen Waaren zollfrei ein, was die Zolleinfünfte ſehr ſchmälert. 
Ich weiß, daß alein im Nowgorodſchen Kreife, vielleicht zweipundert 

Baueru Handel treiben und dabei nicht einen Kopefen Zoll zahlen. Ja es 

geſchieht ſogar, daß, wenn” ein Zolleinnehmer den Zoll von ihnen begehrt, 
die Gutsherren ſich ihrer Bauern annehmen md die Beamten mißhandeln. 

So befommt der Kaifer oft von den Reichſten feinen Heller.“ 

„Das alles muß anders werden, dann wird die Kaufmannſchaft wie 
aus eihem. Schlafe erwachen.““ 2 

So lauten die Klagen Poſſoſchkows über die Schäden des Kaufmanns-⸗ 
ſtandes, über die Nachtheile, welche Die Finanzen dadurch erleiden. Sehr 

charalteriſtiſch ift für Poſſoſchlow wie. für die Regierung der Wunſch Por - 

ſoſchlows die Regierung befonders dadurch zu Reformen zu veranfaffen, daß” 
ex derjelben die Finanzvortheile vorhält, welche ihr daraus erwachlen follen, 
Dies. it, jo zu fagen durchaus modern gedacht, und dem Geifte Peters 
entfpreihend, welcher wohl einmal bei Gelegenheit eines Steuergefeges die 

Aeußerung that: „man muB möglichft viel Geld fanmeln, weil das Geld 
Baluiſche Monatofgrift. 3. Iahry. Bd. VL, vft.  . 21 
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die Attetie des Krieges if"). Wie immet ſo auch Hier ſcheint dem Poſſoſch- 
low alles finanzielle Gedeihen Rußlands von der Ausführung feiner Vor— 

ſchlͤge abhängig zu fein: er knüpft am diefe Bedingung die Verheißung 
unermeßlicher Schäge: er fucht darzuthun, daß die Interefen des Handels» 

ſtandes ‚mit. denen der Regierung Hand in Hand gehen und betont ganz 
beſonders darum bei der obigen Betrachtung die Zolleinfünfte. ‘ 

Die fehr complicirte Zollgefeggebung zeugt davon, daß die Regierung 
ſelbſt oft Gelegenheit gehabt hatte zu empfinden, wie die Zolleinfünfte durch 
unbefugte Theilnahme am Handel gefhmäfert wurden. Sie klagt wohl 

einmal”), daß viele Perſonen ohne ein Recht dazu und mit Umgehung des 
Zolls mit Taback Handelten, man habe in Privathäufern verſchiedener Stände 

Tabackvorrãthe gefunden, welche zum Verkaufe beftinmt gewelen feien, ohne 
dab dafür Zoll entrichtet worden wäre. In einer Menge von Verordimms 

gen verlangt fie. entjcjieden, daß wer Handel triebe, auch alle ſchuldigen 
Abgaben, Steuern, Zölle entrichten müffe”**). Aber fie ſcheint eben nur 

dies finanzielle Bedenfen Poſſoſchtows getheift zu haben one in demfelben 
Mage auf das kaufmaänniſche einzugehen; fie äußerte auch wohl gelegentlich, 

daß Perfonen, welche andern Ständen angehörten und zugleich Handel trier 
ben ohne die gebührenden Abgaben zu entrichten, den eigentlichen Kaufleuten 

das Brod entzögen}), aber fie geftattete dabei ganz ausdrücklich allen 
Nichtkaufleuten die Theilnahme am Handel, nur unter der Bedingung der 
Entrichtung aller ſchulbigen Zölle und Abgaben. 

Der Zoll als ein beträchtliche Beſtandtheil des Preifes war natürlich 

eine Lebensfrage für den Waarenhandel. Wenn num durch Regalien, Dos 

nopolien, Privilegien einerfeits, durch Beftehung und Schleihhandel andrer- 
feits der Zoll auf viele Warren wegfiel, fo mußte es für die zollzahlende 
Waare um fo ſchwerer fein mit der zollfteien zu coneurriren, als die Uns- 

foften und Plackereien beim Exlegen des Zolls bereits an und für ſich eine 

bedeutende Laft waren. Die Menge der Zollhäufer felbft im Innern des 

Reichs, das Verpachten des Zolls, das Recht der Pächter verbotene Waaren 
zu ihrem Vorteil zu confisciren mußte den Handel ſtark bedrüden, viele 

*) vgl. Bd. IV S. 663 der ruſſiſchen Gefehfanmnlung: „aeıers xarı vpoonontuo 
eobupari, MOREKe ‚Aenstu Cyrb aprepier Bohnsı“ Ganz analog jener Aeußerung in 
einem Briefe Racis V' „Largent est le nerf de la guerre“. 

*+) f. Gefepesfannlung Bd. IM Nr. 157 debrnat 1697, 
***) ebend, in verfehlebenen Bänden Ar. 2220, 2349, 2433, 2770. 
+) ebend, Nr. 2920. 4. Januar 1709. s 
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und hohe Zölle rufen jedesmal Schmuggelhandel hervor, der große Gewinn 
lieg über die Gefahr ertappt zu werden hinwegfehen”). 

Eine ganze, Reihe gefeplicher Beftimmungen hemmte die freie Con 
currenz. Seit der Entwidelung der abfoluten Gewalt hatte die Krone das 

ausſchließliche Recht auf vielerlei Handelözweige. Der Zar war als folder 
der größte Kaufmann in feinen Gtanten, in deffen Macht es ſtand die Con, 
eurrenz vollftändig zu vernichten. Es kant vor, daß die Krone fogar gleiſch, 
Früchte und Eßwaaren im Kleinhandel verkaufen fieß, oder daß man Kräs 

mern verbot ihre Waare feilzubieten, „bis der Zar feine Waare verkauft 

hätte*’y. Fleicher erzähft, der Zur laſſe bisweilen dur) feine Beawten in 
einzelnen Provinzen und Bezirken die Hauptartifel derfelben zu geringen 

Preifen auflaufen und zu enorm Gehen wieder verkaufen. So wurde 1589 
aller Wachs im ganzen Rande vom Zaren aufgefauft. Wachs, Pottaſche, 
Hanf und andere Warren wurden dann für Rechnung des Zuren nach 

Archangel gebracht und dort gegen ausfäudiihe Waaren getaufcht. In dem 
den Engländern 1569 ertheilten Handelöprivilegium wird befohlen, daß 

alle Waaren der Engländer zuerft der ruſſiſchen Regierung und dann erft 

den rufflicen ‚Kaufleuten angeboten werden follten. Ceide, Bfei,- Tuch, 
Perlen und andere ausläͤndiſche Waaren wurden oft vom Zaren aufgefanft. 

Dft. wurden ſchlechte Waaren den Kaufleuten von den Agenten des Zaren 

aufgedrungen, was namentlich) mit verdorbenem Kaviar geihab. Beim 
Jahrmarkt in Archangel hatte die Regierung den Vorrang in der Wahl 
ausländiiher Waaren, fo daß den Kaufleuten die ſchlechteren Gorten zum 

Ankauf übrigblieben, welche, noch dazu durch Zölle vertheuert, mit den 

Waaren der Krone natürlich nicht zu concurriren vermochten *"*), J 

Peter der Große vermehrte zunächft noch die Handelsnionopolien der 
Krone, indem er befahl, daß Juchten, Hanf, Pottaſche, Theer, Wachs, Talg, 
Hanföt, Leinſaat, Rhabarber, Kaviar, Haufenblafe u. f. m. von den Kaufe 
leuten nur bis an die Fluß- und Seehäfen gebracht werden dürften, da 
die Verſchiffung dieſer Waaren das ausſchliehliche Vorreht des Souve ⸗ 

*) „Auch mit bem Tabat ift viel Unterfhleiff, wie mit bem Branntwein, benn mo 
‚ber Profit allzugtoh, fo baf, mas ich in ber Ukraine vor 1 Kop. tauffe, in Moscau vor 
6, 8. Rop. verfauffen fann, fo werben baburch viele Muffen angelocket es auff ein Gericht 
Rnuten’ ankommen zu laffen.“ Marperger, Moscovitiiher Kaufmann (1728) ©. 236, 

**) vrgl. Hermann, Geſchichte / des ruſfiſchen Staats UI. 726. 
“**) vrgl. Kocromaposs, Osepis Toprosan im Coppemenunz von 1954, Sb. LXI 

Seite 116. 
21” 
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rains war‘). Zu der Geſetzſammlung finden ſich manche Inſtructionen des 
Zaren an feine Beamten, welche nichts Anderes find als kaufmänniſche Ges 

ſchäftsbriefe, worin z. B. der Agent getadelt wird die günftige Jahreszeit 
zur Verfendung von Kaviar, Leim oder Rhabarber verfiumt zu haben, mas 

den Gewinn fhmälere”). Damit „der Wechſeleurs zum Unterhalt des 

Heeres für den Zaren günftiger ausfenne,“ leitet er eine große Specula— 
tion in. Zuchten ein, erläßt ein Manifeft, worin alle Punkte klar und aus 
führlich erörtert, alle Preife beftinmt und alle Infteuctionen enthalten find. 
Niemand darf außer dem Zaren in diefer Zeit Zuchten faufen, bis das 

vorgefchriebene Quantum erftanden ift, md alles foll fo eingerichtet wers 

den, „Daß der Credit des Zaren nicht erſchüttert und das Volk nicht uns 
zufrieden werde”). " Co waren denn dig großen Speicher des Zaren mit 
Waaren aller Art jederzeit angefüllt. Die Gehalte der Beamten, bejons 

ders die der deutfchen, wurden oft in Waaren bezahlt; Waaren dienten zu 
Geſchenken an-fremde Gefandte, wie zu den Ehvenbezeugungen, welche man 
durch ruſſiſche Gefandte an ausländiſchen Höfen erweifen- ließ; und mit 
Waaren remitticte man Geldfummen ins Ausland). 

Allerdings fehen wir zur Zeit der Entftehung von Poſſoſchlow's Mer 

moire die meiften Monopolien der Regierung bereits aufgehoben, indefjen 
iſt gewiß, daß die große Rolle, welche die Regierung ſich gegenüber den 
Handelsintereffen der Nation.vorbehalten hatte, namentlid den Großen des 
Reiches Gelegenheit zur eigenen Bereicherung und zur Bedrückung Anderer bot. 
Sie waren verhaßt bei den Kaufleuten, und forgten vorzugsweife für fi), 

wenn fie von der Regierung mit bedeutenderen Aemtern betraut wurden. 
Erzahiungen von Reifenden, wie im Band) der Weißfiſche Gold geſchmuggelt 
wurde, wie in Rußland alles fo überaus theuer und in Sibirien ſpottwohl- 
feil war, wie die fibiriihen Gouverneurs als arme Leute ihre Aemter an— 
zutreten umd ſehr reich nach Haufe- zurüczufehren pflegten, liefern einen 

Gommentar zu den Sagen Poſſoſchkow's, dab der Handel von mander 

Eoneurreng bedrüdt fer und die Zolleinkünfte mancher Schmäferung ausgeſetzt. 

ragt. Storch, hiſtorſch hatſtihes Gemälbe von Rufland V. 117. 
"IT C.3. Do. Ve 2081. 22. Mai 1718. - 
*) chend. Bd. V Nr. 3056. 22. December 1716. Diefer Juctenfpeculation erwähnt 

auch Weber, das veränderte Rußland, Bo. I, ©. 57. 
3) In einem SPrivatbriefe ſchteibt Peter: „Da wir 200,000 Thaler übers Meer 

ſchiken müffen und fein befferes Mittel dazu ausfinbig machen konnen als Juchten von 
mfffchen Kaufleuten für 300,000 Rubel zu kaufen und an Aueländer zu veräußern, fo 
Kaffe die Hanbelsfeute kommen u. f. “ Bergmann, Peter ber Örofe 11 ©. 385. 
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Andere Zollprivilegien mochten · dem Handel in ähnlicher Weile Nadır 
theil bringen, wie denn überhaupt Hemmuiſſe verſchiedener Art ihm ent⸗ 
gegenſtanden. Im Hinblick auf dieſe Verhaltniſſe ſagt Kilburger 1674 ſehr 
ſchoͤn: „Die Commercien find mit einem Heinen Vogel in der Hand eines 
Menfpen- zu vergleichen; drücket man denfelben zuviel, fo muß ex fterben, 
fäffet man ihm aber auch feinen Willen zuviel, fo entwiſchet er und hat 
fein Herr wieder Nachtheil. In diefem Tepteren Haben die Rufjen fih noch 

niemals verjehen, in jenem erften Stüde aber verfehen fie ſich aflgufehr- 

Sie drüden und hemmen die Commercien auf alle Weile.“ Und in der 
That, dag Zollprivilegien zu dei geeignetſten Mitteln gehören dem Han 
delsverkehr die Kehle zuzuſchnüren, und daß hohe Zölle und Zollplackereien 
die febhaftefte Aufforderung zum Schleichhandel in fih enthalten, iſt aus 

den ruſſiſchen Verhältniſſen jener Zeit fehr lebhaft zu erfehen. As der 
Handel mit dem Auslande in, feinen Anfängen” ſich entwidelte, erſchienen 

gleich eine Menge Zollprivifegien zu Gunften der Ausländer. Bald wurde, 
den Hanfeftidten im 16. Jahrhundert ganz zollfreier- Handel geftattet, bald 
ihnen die Vergünftigung erteilt, daß ihre Wanren nicht befichtigt, ſondern 
nad) Pflicht und Gewifjen declarirt wurden. Ebenſo hatten die Engländer 
ſchon von Joann IV. das Recht erworben unter gewiffen Befchräntungen 
zollfrei zu handeln, und wenn aud) Joanns Tod diefe Vortheile ſchmaͤlerte, 

fo war doc) die Regierung Boris Godunows den Engländern wieder freunds 
licher gefinitt. Erſt die Hinrichtung Karls I. brachte die ruſſiſche Regierung 

dahin dieſes Ereigniß auszubenten, um die Privifegien der Engländer zu " 
veduciren*). Ferner erhielten einzelne Unternehmer zur Anlegung von Far 

brifen, oder wie der Hamburger Kaufmann Peter Marfelis, um die zari- 
ſchen Magazine mit Schmuckſachen und Galanteriewanren zu verfehen, völlige 
Handelsfreiheit auf eine beftimmte Anzahl von Jahren. So mußten die 

- Ausländer ein gewaltiges Uebergewicht über die einheimiſchen Kaufleute ger 

winnen, was namentlich die Engländer mit der diefer Nation eigenen Bes 

gabung ausbeuteten. Ueberall erſchienen ihre Agenten, um mit den ruffle 
ſcheu Großhändlern zu conenrriren, und waren wegen der Geldprivilegien 

fast immer im Vortheil. Durch Geſchenke und Verfprechungen brachten 
de ausländijhen Kaufleute es oft dahin, daß die „Gommercienräthe 

des Zaren,“ wie ein Ausländer dieſe Beamten nennt, ihnen verſchie-— 

dene Handelsprivilegien gewährten. In großer Erbitterung wirft Pos- 
ſoſchlow ihnen vor, daß fie um geringen eigenen Vortheils willen das In— 

*) Vogt. Gorbons Tagebuch, Herausgegeben von Poffelt, Bo. 1, &. 365 ff. 
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tere des ganzen ruſſiſchen Handelsftandes aufs Spiel fegen. Kilburger 
fagt von diefen „Goflen,“”) fle ſeien ein ſchaͤdliches und eigemüßiges Got» 
Tegium, fie beuteten die Privilegien des Zaren aus, um ihre eigenen Bors 

theile zu mehren; ihmen ftellt er das Prognoftifon, daß wenn einmal ein 
Tumult entftehen follte, der Pähel zu allernächft ihnen „die Häffe brechen“ 

würde; ihnen wirft er vor, daß fle früh und fpät darauf ftudieren, „daß 

nirgends fein freier Handel zugelaffen werden möge, damit nur fie um fo 

viel beſſer den Meifter ſpielen und ihre eigenen Säde füllen könnten.“ Und 
in demſelben Sinne redet der engliſche Ingenieur Perry von den Würdens 
trägern, welche Peter den Großen umgaben, der Zar ließe fie ſchalten und 
walten, während er mit der Einrichtung des Kriegsweſens und dem Schiffer 

‚bau beihäftigt ſeiꝰ). 

Mande Zollprivilegien hatten mehr einen privaten Charakter; fo 
3. B. durften manche Mlöfter und chenfo auch mande Beamten und Private 

perfonen für beftimmte Summen fowohl für ſich Lebensmittel zollfrei faufen, 

als auch bis zu einem feftgefegten Belauf zollfreien Handel treiben — Privir 

legien welche, wie man feicht denfen kann, zu vielerlei Mißbräuchen Vers 
anlaſſung gaben und die Maſſe der Handeltreibenden bedrückten. Unhefugte 
benupten diefelben, um unter dem Namen der Privilegirten zu handeln, 
und traten dann nicht felten als deren Brüder, Neffen oder fonftige Ans 

verwandte oder als deren Bevollmächtigte auf. Ja, es gab viele Ausländer, 

melde ohne alle Urkunden von Privilegien freien Handel trieben und 

ſchuuggelten, ohne daß die polizeiliche Controle ausgereicht hätte, um ſolche 

Ausfcreitungen, die nur den Ausländern und wicht einmal den ruſſiſchen 

Beamten zu Gute famen, zu verhindern. Namentlich in, Archangel und 
Ehofmogory blũhte der Schmuggelhandel. Hier ganz befonders ließen ſich 
die Beamten beſtechen, bier geihah es, daß Die Ausländer unter dem Vor⸗ 

wande ihre Waaren lieber in Moskau zu declariren und zu verzollen, Dier 

felben ins Land braten und bereit8 auf den Wege zollfrei zu Gelde 
machten; hier löſchten wohl bisweilen die ausländifhen Schiffe nicht im 
‚Hafen, fondern an eutlegenern Punkten der Küfte, wo dann nächtliher Weile 

*) TOcTuRnaA coTum, eynouuaa cornn. 
*) ‚morinnen Sie Ihe größtes Vergnügen fuchen; welches Amufement Ihnen Ihre 

"Bojaren gar gerne Laffen, woferne Gie nur, wie fie bishero aflegeit gehabt, ſo auch ins- 
Münftige bei Gineichtung berer Gommerien und Binangen frape Hände behalten bärfen,“ 
Bei e6 In ber bauten Usbefehung „Der jepige Gtaat bon Rußland u |. m." von Jo. 
Hann Percy, Gapitain, Leipgig 1717, ©. 408. 
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die ruſſiſchen Kaufleute in Kähnen heranruderten und mit den Ausländern 
verfehrten. Weil diefes ‚num auch den Ruſſen große Vortheile bot, fo 
fonnte die Regierung gegen ſolchen Unfug’ nicht viel ausrichten. - Sie ent- 

“warf wohl den Plan zur Steuerung dieſes Unmefens den Eingang zu den 

betreffenden, Küftenpunften mit Thürmen und eifernen Ketten zu ſperren, 

worauf indeffen die Archangelfehen. Zollbeamten einwarjen, daß”es an ges 

eigneten Stellen für dergleichen Vorkehrungen mangele*). 
Das waren Eollifionen des Intereſſes Einzelner- init dem Intereſſe 

„des Staatshaushaltes und zugleich mit der „Handelsfreiheit,“ welche Pos, i 

ſoſchlow verlangt.- \ a 
Eine fernere Klage betrifit ein in der gefammten Kaufmannſchaft felbft 

tief eingewurzeltes Uebel, die Umehrlichfeit. Poſſoſchtow ſchreibt darüber: 

„Es ift eine ſchlimme Sitte unter den Kaufleuten, daß einer den andern 
beträgt und belügt. Ausländer wie auch Ruſſen liefern oft Waaren, welche 
von oben anzufehen gut fdeinen-und inwendig iſt alles verdorben und faul. 
Und dazu nehmen fle noch oft ungebüͤhrlich hohe Preife, wodurch Uners 

fahrene in großen Schaden fonmen. Im Gewicht und Maß finden oft 
Betrügereien ftatt und eine ſolche Unwahrheit gilt für feine Sünde.“ 

„Dabei ift offenbar, daß die Betrüger durch ihre Rüge fetbft verderben 
und in Armuth und Elend gerathen. Weny in der Kaufmannfchaft chrifte 

tiche Wahrhafligkeit herrſchte, fo daß gute Waare für gute, mittlere für 
mittfere, und fchfechte für ſchlechte verfauft würde; wenn die Preife nad) 
der Güte der Waare geftellt würden, und Niemand den Andern durch 

allzuhohe Preife übervortheifen, wenn Jeder allzuhohe Preife nicht einmal 

verlangen, gefchweige denn nehmen, weder Alte noch Junge noch Unerr 
fahrene betrügen und in allem der Wahrheit gemäß verfahren wollte, fo 

würde Gottes Enade über der Kaufmannfchaft leuchten, und der Handel 
wäre heilig.” “ 

Wie gegründet auch diefe Klagen waren, bezeugen die Nachrichten 
vieler ausländifcer Reifenden in Rußland. Schon Herberftein ſpricht von 
dem oft ftattfindenden Betrug im Handel zwiſchen Ausländern und Ruſſen. 

*) 68 mag für die Geſchichte bes Schleichhanbele und ber Zoffgefehgebung nicht un- 
intereffant fein, daf auch der dothe Mein, ber für die Auelander zur Abenbmahlefeier be: 
Aimmt eingeführt murbe, gu Bollbefraubationen Gelegenheit gab. Gin Gefeh von 1890, 

"X. M Nr 1878 vom 6. Mai, TI. C, 3. Hagt darüber, und aud; Marperger, Moscobiti- 
ſchet Kaufmann &. 61 enmähnt biefes Mifbrauchs, Die Gegenwart bürfte analoge Fälle in 
großer Zahl aufgumseifen haben. 
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Gewöhnlich, berichtet er, beobachteten Die Ruſſen in Verfehre mit den Auge 

fündern die Lift, wenn jemand ihnen eine Waare anböte nur die Hälfte 
Des verlangten Preifes dafür zu bieten, während fie eigene Waaren, die 

etwa einen Tukaten wertb waren, zu zwanzig aubzubieten pflegen. Die . 
Muſſen woren übrigens in den Künften der Unehrlichkeit größere Virtuoſen 

als die Auständer, jo daß ſie lieber mit Auslaͤndern ats mit ihren eigenen 

Kandelcuten zu thuu hatten, wobei ſich indefjen die Gewandtheit der Rufen 

erft recht zu bewaͤhren Gelegenbeit batte, da fie es zum Erftaunen der ande 

lãndiſchen Reiſenden fogar verftanden als Ausländer auftreten. Es war 

daber wicht mehr als biffig, wenn Die Ausländer die, rufichen Kaufleute 
„Schelmie“ nannten und fih in aller Welſe vor ihnen zu ſchützen ſuchten. 
Hatte ein Ausländer Einfüufe au machen, fo nahm er wohl einen ruſſiſchen 
Freund mit, der als Kenner die Waaren zu prüfen und die Preiſe zu con⸗ 

troliren übernabm, aber oft geſchah es, daß ein folder Begleiter, der für 

feine Mübe nafürfid Geld erhielt, auch zugleih im Solde der anderen 
Partei. ſtand und fi mit dem Verkänfer verftändigt hatte. Es war [den 

damals, wie auch beute noch, an der Tagesorduung bei Gelegenbeit von - 
Gandelsgeſchaͤften die gröbften Lügen binter die heiligiten- Schwüre zu ver— 

ſiecken. Eine. fo fage Moral ſaß tief in dem Volfsgeifte. Kilburger klagt, 
daß die Ruffen bei dem Verfauf von Weidaſthe die Fäſſer jo did machten, 

‚daß der Käufer über die Quantität der Wanre groöblichſt getäufcht werde, 
bei Talgfäſſern verliere man anf diefen Wege gegen adıt Procent. Beſon— 
ders viel Schelmerei wurde mit Biberwolle begangen, melde die Rufen 
mit Bett, Mehl, Bleiweiß, Abfall von Eiſen beſchmierten und mit -Kagens 

und Hafenhaaren vermengten, fo daß fie in Franfreid gäuzlich verboten 
wurde, amd die deutſchen Kaufleute oft empfindliche Verluſte erlitten. Oft 

wurde Rhepouticum ſtatt Rhabarber verfauft, oder’ aus den Beuteln der 
Mofcusthiere der Moſchus herausgenommen und einfach Bockoblut hin— 

eingethan und dal. m. 

Gegen ſolche Fehler ſchlägt Poſſoſchlow recht energiſche Mittel vor: 
„Zur Aufeichtung der Wahrhaftigteit in der Kaufmannſchaft muß. man 

Hunderte, Zunfzige und Zehnmänner beitellen, welche: Maße und Gewichte 
couttoliren und die Edjuldigen beftrafen mögen. Und zwar muß, wer einen 
zu hohen Preis genommen hat, für jeden überzäbligen Kopefen 10—20 
Kopefen als Geltftrafe erlegen und außerdem Förverfich gezüchtigt werden, 

welche Strafen im Wiederholungsfalle zu verſchärfen find. Falſches Gr 

wicht fol mit Erlegung des zehnfachen Werths der Waare er Gewichts- 
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Differenz?) beſtraft werden. Und wenn diefe beſtallten Männer ſtattge- 
fundene Betrügereien verjchweigen, fo follen fie ſelbſt ftrenge Strafe erltiden, 

inden der Zehnmann den zehnfachen, der Füufzigmann den fünfzigiachen 
und der Hundertmann den hundertfachen Werth der betreffenden Waaren 
zu bezahlen amd außerdem eine körperliche Züchtigung zu erleiden hat. 

"Alle follen die gemeſſenſten Befehle erbalten, einander und die einzelnen 
Händler ſtreng zu überwachen, jede Zälihung der Waare zu ſtrafen, falſches 
Maß und Gewicht, ſowie ungehührliche Preife zu verbindern.“ 

Das wären allerdings recht rigoroſe wirthſchaftspolizeiliche Maßregeln. 
Der Begriff der Polizei im modernen Sinne hat ſich erſt in den letzten 
Sahrbunderten entwickeln köunen, wo der Staat fo große Rechte und Pflichten 
an fid), wo er Verautwortlichkeiten übernahm, an welche in frühern Zeiten 

die Gentrafgewalt nie und. nimmer zu denfen wagte. Es ift in dem Pos— 
joichfow eine feltene Miſchung von Hingebung an die centrafe Gewalt und 

von jenem Streben nad) autonomen ſocialen Kreijen, welche in der früher 

Geſchichte Rußlands eine fo große Bedeutung haben, deren Unterbrüdung 

durd) die Gentrafgewalt zu ſo ſchlimmen Gonflicten führte und die off gr 
nug einen ſocialiſtiſchen Beigeſchmack haben. Es iſt ein Gemenge von 
Socialismus, Selfgovernment und aufgeklärtem Despotismus, welches dem 
Poſſoſchkow feine Theorien dictirt. Der Begriff der Organiſatiou der 

firengen Ueberwachung umd der Polizei, der Begriff der Zunft ſteht bei 
Im im Vordergrunde. Gr richtet feine Denffgrift an Peter und. zeigt 
Damit, Daß er in dem Kaiſer den Schiedsrichter für alle Streitfragen, den 

Helfer. ans affer Noth, die Quelle aller Organifation erblickt, und wiederum 

haben feine Vorſchläge oft corporative Einrichtungen zum Gegenftande, 
welche, wie die Prazis oft geung zeigt, ziemlich felbftändig zwiſchen dem 
Staat und dem Individunm zu ftehen pflegen. Wie er in dem Handelss 
ande überhaupt eine Kufte erbfiden will, fo frebt er innerhalb derſelben 
nad einer durchaus ſtraffen Organiſation, nad einer. pedantifchen Abſtu— 

- fung verfejiedener Grade und Competenzen, wobei ihm als nothwendiges 

Requifit der ganze Apparat der Polizei unumgänglich erſcheint. 

Peter der Große fügte einmal bei Gelegenheit eines induſtriepolizei- 

lichen Gefeges: „Unſere Unterthanen find wie Kinder, welche ‚nicht lernen 
wollen, und nie aus eigenem Antriebe an das Abebuch gehen, fo daß fie 

immer gemeiftert'werden müſſen. Und wenn diefes ihnen auch zuerſt läſtig 
iſt, fo find fie nachher dafür um fo danfbarer, wie aus vielen Beifpielen 
zu erfehen iſt.“ In gang ähnlichen Sinne urteilt Poſſoſchtow bei feinen 
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vielen Vorſchlaͤgen, deren Ausführung die freie Selbſtbeſtimmung ausge⸗ 

ſchloſſen und jeden Einzelnen nur als Mitglied der Zunft zur Geltung ger 
bracht Hätte. Man darf fi darüber nicht wundern: auch in der Utopia 

des Thomas Morus herrfiht. Organifation der Arbeit, und während in dem 

aufgeflärten England im ganzen fiebenzehnten Jahrhundert nur Wenige 
wie Walter Raleigh, North und Davenant eine freiere Richtung anftrebten, 

erwarteten ſelbſt dort Viele alles Heil vom Stante. In Rußland mußte die 

Bevormundung noch notwendiger erſcheinen, wie denn der Jugenieur Perry 
bie Leute in Rußland vom Staate zum Fleiß aufgemuntert und dadurch 

glücklich gemacht wiffen will, weil der Handel nur fo die gehörige Aue— 
‚ breitung erlangen könne. Bei Poſſoſchlow deuten ſchon die häufig wieder» 

fehrenden Worte „feftftelen „beſehlen“ „anordnen“ u. f. f. darauf hin, 

daß er von dem Individunm als ſolchem nicht eine Zhätigkeit erwartet, 

welde dem Ganzen des Handels zu Gute kommen könne). Der Staat 

fol nach feiner Auſicht die focialen Kreife an ihre Pflichten’ mahnen, fie 

zur Thätigfeit auffordern, und der Gemeindegeift in der Nation, die Vor— 

liebe für das Zunftweien, die Neigung zur Aſſociation erzeugten hierbei 

das Gefühl der Unmündigkeit. Alles diefes mußte in dem Zeitalter des 
aufgeflärten Despotismus um fo erflärlicher fein, als die Obrigfeiten durch 

Vielregiererei den Einzelnen von der Pflicht der Sefbftthätigfeit und Selbft- 

verantwortlichfeit zu entheben gefliffentlich bemüht. waren. 

Es finden fich in den Anfihten Poſſoſchlow's feltfame Widerſprüche: 
ex will, „Freiheit des Handels“ und läßt doch fo außerordentlich viel von’ 
obrigfeitlichen Anordnungen abhängen; er will Concurrenz und and) feine : 
er mill fie, indem ex Alle durch officielles Eintreten in den’ Kaufmanns- 

fand unter die gleichen Bedingungen zu ftellen wünſcht; er will fie nicht, 
“indem er über die Eigenmächtigfeit der Kaufleute Flagt, welche durch wills 

fürfiches Stellen der Preije einander fo großen Schaden anthun, und dann 

endlich: er will fie nicht gegenüber den Ausländern. Wie eine abgefchloffene 

Zunft foll die Kaufmannfhaft in Rußland dem Auslande gegenüberftehen, “ 
nad) gemeinfanier Hebereinkunft Handeln, und zwar um Rußland unabhängig 
zu machen vom Auslande, ja noch mehr: um es mächtig zu machen über 
das Ausland, " 

*) vogl, die Bemerkungen des Profeflors Leſchtow in ben Bocnommnania 12. Au- 
papa 1855. (Jubiläum der Mostauer Univerftät). Apenuan pyccxan mayka o napoa- 
now» 6orareraz m Gaarococronsin. &. 32. 
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Hören wir Poſſoſchkow's Anfihten über das Verhalten zum Auslande: 

„Benn irgend ein xufflfher Kaufmann einem angereiften Ausländer 

ohne Bewilligung feines Obern auch nur für einen Rubel Waare verfauft, 

fo muß man hundertfaches Strafgeld won ihm nehmen und außerdem ihn 
förperlich ſtreng zlchtigen, damit er ſich in Zukunft dergleichen nicht wieder 
in den Sinn fommen laſſe. Alle Kaufleute follen den Ausländern nur mit 
der Erlaubniß ihres Obern und gemäß der Webereinfunft der ganzen 

Kaufmannfhaft Waaren verfaufen, damit niemand gefränft werde.” 

„Nur fo kann es friedlich und einmäthig in ber ganzen Kaufmann- 

ſchaft Hergehen. Nur fo werden die Preife der Waaren nicht fallen, und 
wenn Ale in Betreff beftimmter Preife übereingefommen And, fo müfjen 

die Ausländer unfere Forderungen, wenn auch ungern, bewilligen.“ 
„Wenn aber die Ausländer den Preis herabdrücken wollen, und auf 

unfere. Forderungen nicht eingehen, fo muͤſſen ſchon die reihen Kaufleute 
die Waare von den unbemittelten übernehmen. Dan kann fogar die Uns 
bemittelten mit Geld aus der Rathhauskaſſe unterftügen und fle ihres 

Weges ziehen laſſen, damit fie ein anderes Gewerbe ergreifen, folange der 
Handel mit dem Auslande ftodt. Jedenfalls muß man ihnen fireng ver 

bieten den “Ausländern die in Rede ſtehenden Waaren zu billigeren Prei⸗ 
fen zuzuführen. * 

„Und wenn die Ausländer, um die ruffiihen Kaufleute zur Herab⸗ 
fegung der Preife zu zwingen, mit leeren Schiffen heimzufahren ſich ans 

ſchiclen, fo mögen fie nur die mitgebrachten Waaren gleich mit übers Meer 

nehmen... Solange diefe noch nicht gefauft find, darf man ihnen nicht eine 

"mal geftatten fie in den Speichern zu lagern; ſelbſt wenn fle die Warren 
irgendwo in einem Privathaufe lagern wollen, darf man ihnen foldjes unter 
feiner Bedingung zulaffen. Wenn fie unfere Waaren verfhmähen, fo bebürs 

fen wir der ihren auch nicht. Wie fie diefelben gebracht haben, fo mögen 
fie diefelben wieder zurückführen.“ N 

„Kommen dann die Ansländer im folgenden Sommer wieder, fo 
muß man auf die ruſſiſchen Waaren noch einen Zuſchlag von 10'bis 12 
Procent Iegen, oder fo viel wie Seine Kaiferlihe Majeftät befehlen wird 

und die Kaufmannſchaft bedarf, um das Brachliegen des in den Warren 

ftedenden Capitals zu decken.“ 
„Eine ähnliche Preiserhöhung muß-vortommenden Falls im dritten 

Sommer: erfolgen, und fo jedes Jahr fort, ohne auch nur einen Kopefen 

nachzulaſſen, damit die Zinjen ja nicht verloren gehen. Wenn dann auch 
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die Preiſe doppelt fo hoch find als früher, je müffen wir darauf beftehen, 

und folange fie uns dieſelben nicht bewilligen, nichts‘ von ibnen kaufen, 

weil unfere Preiserhähimg ja nur eine Folge ihres Starrfinns iſt. Bir 

können ja and ganz gut ohne ihre Waaren auskommen.“ 

„Ich bin der Meinung: die Ausländer mögen noch fo ſchlau und in 
kaufmänniſchen umd juriftiichen Dingen erfahren fein, wenn fie die fefte‘ 

Haltung unferer Kaufmaunſchaft feben, fo werden fie es nicht bis zu den 

doppelten Preifen fommen laſſen, fondern alljährlich) mit uns Handel freie 

ben, ihren früheren Gigenfinm und ihre Anmaßung, fie mögen wollen oder 

nicht, doc) ablegen müſſen. Die Noth zwingt den Durftigen auch aus einer 
ſchmutzigen Lache zu faufen. (Hyaaa nogrouners a #3 noruoli Ay) 
Für, uns kann es ja ganz gleichgüftig fein, wenn fie ihre Wanren auch 
gar nicht mehr zu uns bringen, fie dagegen können unfere Waaren uicht 
zehn Fahre fang enthehren. Deshalb gebührt uns über-fie zu berrſchen 
und ihnen: uns gehorfam zu fein und nicht ſtolz. Es wäre plntterdings 

tächerlich, wenn fie mit- ihrem Plunder (6esasaru) daherfonmend, unfere 

nützlichen Waaren (marepia.spasie,‚ToBapsı) Niedrig taxiren wollten.“ 

In all Dieſem ift Syſtem, iſt Nationafgefühl. Wir fehen da die 

Gedanken, welche ſeit dem fnfzehnten Jahrhundert oft genug Fürſten, 

Minifter uud Gelehrte beſchäftigten, Gedauken, die in dem Worte Genoveſi's 
ihren Ausdruck finden: „Der Geift des Handels ift der der Eroberung.“ 

Es Hat langer Zeit bedurft, che man zu der vorurtheilsfreien, kosmo— 

politischen Auffaffung von dem Handel kam, ‚die ihm als „internationale 

Arbeitöteitung" bezeichnet, die in ihm cine Bürgſchaft für den. Frieden, 
ein verföhnendes die Völker und Stanten- umfchlingendes Band erbliden 

will. Ehe die Nationen einander genaner fennen und ſchälzen lernten, 

mußten ſie einander gründlich. haſſen, ehe dic Formen des modernen Völker 

rechts ſich zu der jegigen Bedeutung entwidelten bedurfte es jener allſei— 
tigen Spannung, welche feit dem Urfprung der Diplomatie das weſentlich 

Beftimmende in dem internationalen Verkehr gewefen iſt; ehe man zu der 

Einſicht kam, daB beim internationalen Handel alle Nationen gewinnen, 

daß normalenweife hei jeden Tauſche beide Parteien nach demſelben beffer 

daran find’ als zuvor, bedurfte es des Irrthums, daß bei jedem Kaufe md, 

Berfaufe nothwendig ein Theil verlieren der andere gewinnen müffe. 

In diefen Anfichten ift jener Wettlauf der Nationen in dem Gebiete 

des Handels gegründet, den man mit dem Namen Mercantilismus bes 

zeichnet. Er fegt eine confequent durchgeführte nationale Individualiſtruug 
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"vorand. Jede Nation mußte ih den andern gegenüber als ein abgeſchlos⸗ 
jenes Ganzes fühlen, der Geift der Rivalität mußte fid) entwideli, und fo 
kam man zu einem Syſtem, welches allerdings die nationale Selbftfucht zur 

Devife hatte, welches aber auch zugleich in der politifchen Geſchichte, wie 

in der Geſchichte der Wiljenihaft von großer Bedeutung fein mußte. Die 

Gefammtheit der Nation, der Staat in feinem Verhältniß zu anderen 
Staaten — das find die Träger von Ideen, die ein wiſſenſchaftliches Ger 

präge haben und in der That eine neue Wifjenfchaft begründen helfen. ° 

Eine ſolche Wiſſenſchaft, die das wirthſchaftliche Leben eines Volkes nur im 
Gegenſatz zu dem wirthſchaftlichen Leben der übrigen Völker erkennt, mußte 

als ſolche „national“ ſein; eine Wiſſenſchaft, welche den Staat zum 

weſentlichſten Träger hatte, welche dem Staate die Organiſatien aller wirth⸗ 
ſchaſtlichen Thätigfeit anfeimftellte um anderen Staaten Schach zu bieten, 
mnßte eine „politiſche“ Wiſſenſchaſt fein. So haben ſich aus deu Zeiten 
des Mercantilismus die Bezeichnungen der Wirthſchaftslehre ‚als „National 

öfonomie“ oder als „pofitifche Defonemie” entwidelt, Bezeichnungen, welche 
für den heutigen erweiterten Begriff der Wirthichaftslehre als zu enge 
ericjeinen. 

Es handelte ſich bei Entſtehung dieſer Wihenſchaft um ein Recept 

zur Vermehrung des Reichthums einer Nation; man ſchöpfte die Regeln, 

welche zu einem ſolchen Zwede in Anwendung kommen follten, fo unmit 
telbar aus der Praxis, daß der Gedanfe an eine Weltwirthſchaft, au ein 
Weltvermögen ferne lag. Liegt in neuefter Beit diefer Wiſſenſchaft der fitts 
liche Moment einer glücklichen Bertheilung des Vermögens zu Grunde, jo 

war der Endzweck derjelben früher die Handelsbifang, weiche den Sieg 
darfteflte über andere Völfer; eine Theorie, die ſeltſam genug ſchlechtweg 
einen Krieg aller Nationen gegen alle’ Nationen proklamirte und dem Staate 

die Befuguiß ertheilte, ja ihm fogar die Pflicht auferlegte, einen ſolchen 
Krieg zu organifiren; eine Theorie, die bei all ihrer Seltſamkeit und Uns 
baltbarkeit in der Stimmung der Zeit ihren Grund hatte; eine Praxis, 
deren Grundfäge für gewiſſe Eulturftufen bisweilen ebenjo zweckmäßig fein 

mochte, als fie zu wiſſenſchaftlichen Irtthümern flüchten mußte, fo oft ſie 

ſich für allgemein heilſam ausgeben wollte, 
Im Weften hatte man in den legten Jahrhunderten Staaten durch 

den Handel aufblühen und mit dem Verfall-ihres Handels verfallen ſehen. 
Der Ofanz der italieniſchen Republifen war dahin, ſobald ihre Reichthums—⸗ 

quellen verfiegten; Die Sanfaftädte, ein focialpoliiiäes Phänomen ohne 
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alle Analogie, hatten den Höhepunkt ihrer Macht, ihres Reichthums uͤber⸗ 

Tebt. Neue Wege und Entdeckungen überſchütteten die mächtigfte Groß- 
macht des fechäzehnten Jahrhunderts, Spanien, mit Gold und Silber, ohne 

dag dieſes Land im Stande gewefen wäre feine Wohlftandsblüthe dauernd 

zu bewahren; die Niederlande wurden das Lagerhaus für alle Waaren 

don allen Völkern und aus allen Ländern: als die” „Zußrleute der Welt“ 
dominixten die Holländer in allen Meeren und häuften unermeßfiche Reich- 

thümer auf, ohne aud nur Schiffsbaumaterial daheim zu haben. Höher 

und höher reckte fih Englands Macht empor und führte Krieg mit den 
Hanfeftädten durch Entziehung von Handelsprivilegien und mit den Nieder⸗ 
landen durch die. Navigationsacte. Colberts Zolltarife und indufteiepolis 

zeilihen Verordnungen wurden Lebensfragen für die europäiſche Politik, 
md die beiden Indien, das ganze Eolonialfyftem, bezeichneten zunächft durch 
den Handel eine großartige Erweiterung des Geſchichtstheaters. 

Solche Zeilen mußten fruchtbar fein an Gedanken über den Handel 
und deſſen mationafe und politiſche Bedeutung. Der Begriff der Staats 

macht, der auswärtigen Politik identifieirte ſich oft um fo leichter mit dem 
Begriffe des Handels, als die Hauptbedingung für die Macht der Reid 
thum wurde, Der Staat bedurfte flehender Heere, großer Flotten, fein 

Budget ſchwoll jährlich ins Unberechenbare an: da galt es die Steuerfär 
bigkeit der Unterthanen, der Staatsbürger zu erhöhen, da galt es alles 

an alles zu fegen, um den Reichthum foviel wie möglich daheim zu con« 
centriren, ihm den andern durch Rift und Gewalt, durch Plünderung von 
Silberflotten und durch Prohibitivmaßregeln abzuringen; da galt es alles 

daran zu feßen, daß der einmal errungene Reichthum nicht zerrinne, daß 

‚das Geld nicht aus dem Lande gehe? : 
Die große Anzahl handelspolitiſcher Memoires, welche im flebengehnten 

und achtzehnten Jahrhundert entftehen, vergegenwärtigt ung dieſe Stimmung 
fehr deutlich. Da fehen wir den als Anfiedler und Staatsmann, als Ad- 
miral und Poeten, als Höfling und Hiftorifer berühmten Walter Raleigh 
in einer wenigftens von Vielen ihm zugefchriebenen Denkſchrift mit großer 
Erbitterung die Hufmerffamfeit der engliſchen Regierung auf die hollän« 
diſche Handelsblüthe Ienken; es fei eine Günde und Schande, daß die 
Holländer ſich an engliſcher Küfte die Heringe fingen, welche England für 

theures Geld ihnen abfaufen müffe, daB Ergland in vielen Dingen Hol 
fand unterthan jei. Alles Wohl und Wehe Englands ſcheint ihm davon 
abzuhängen, dag man endlich aufhöre englifches Tuch ungejärbt und um 
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appretirt auszuführen. Da mochte der heruntergefommenen fpanifchen Res 
gierung ebenfo unheimlich zu Muthe fein, wenn der Verkehr der fpanifchen 

Eofonien mit dem Mutterlande ausfchliegfih von Holländiichen- Schiffen 
betrieben wurde, als Pieter de fa Court in den fogenannten Memoiren 
de Witts darüber triumphirte, daB allein diefer Umftand hinreiche einen 

Krieg mit Spanien faft unmöglich zu machen. Da wies Colbert mit Neid 
anf die Handelöflotte der Niederländer Hin, welche vier Fünftel, aller Han 

delsſchiffe überhaupt betrage; da bewies Hornet, daß „Deſterreich über " 
Alles, wenn es nur will“ fein könnte, fobald es fih von dem ansländifchen 

Luxuskram eniancipirte, 

Ueberall galt e8 den Strom der Macht und des Reichthums auf fih 
zu Ienfen, den Andern die Einnahmequellen abzugraben und zu triums 

phiren durch Unabhängigkeit von Andern nicht blos, fondern durch Knech- 
tumg der Andern vermittelft einer günftigen Handelsbilanz. 

Wir finden Poſſoſchlow in derfelben Gedanfenftrömung. Mit Klagen 
über die Armuth beginnt er, und bei den Vorjcjlägen diefer Armuth abzur 

helfen ftößt er notwendig auf die Ausländer, die Rußland Geſetze vor- 

ſchreiben wollten, ſtatt umgekehrt fi von Rußland abhängig zu fühlen. 

Die ganze Vergangenheit des ruſſiſchen Handels erflärt genugfam feine- 
Erbitterung. Rußlands Handel mit dem Auslande war fo gut wie aus— 

ſchließlich in den Händen von Ausländern, und dieſe „holländiſchen, englis 
feben, ſchwediſchen u. ſ. w. Deutſchen (rossanacxie usuner u. dgl. m.) 
verftanden ihren Vortheil zu gut, um die Ruffen an dem Tucrativen Handel 

mit dem Auslande Theil nehmen zu laffen. Namentlich feit der Entdeckung 

der Divinamündung bei Gelegenheit der Expedition der Engländer Chan« 
celor und Willoughby war es wie ein förmliches Wettrenuen der europäi- 
ſchen Handelsvoͤller nach Archangel. Jedem derſelben ag ebenfoviel daran 
die andern zu verdrängen als die Ruſſen auf ihrer niedern Culturſtufe feſt⸗ 

zuhalten. Dieſe letztere war die beſte Bürgſchaft für einen gewinnreichen 
Handel, wie denn immer der Verkehr zwiſchen Völkern von verſchiedener 

Bildung für beide Theile mit großen Preisſchwankungen verbunden ift. 
Hatten die Ruſſen von den fibirifhen Völlern anfänglich) fo Billig Zobelfälle 
gefauft, daß fie für einen eifernen Keffel ſoviel davon erhielten, als in den 
Keſſel gepackt werden fonnten”), fo mußten fie ihrerfeits wiederum durch 
ihre Unwiſſenheit eine Reichthumsquelle für die Ausländer abgeben, wie 

) f. Dopsons, Koanlierneunaa Crarmerma Poccin, ©. 127. ' 
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denn manche Engländer fi rühmten den Rufen Boaren mit 300 Procent 

Gewinn verfauft zu haben. Es war die Zeit wo England, jeine künftige 

Hunvelsgröße,ahmend, ſich nad) neuen Stüfpunkten umfah und wo Are 
changel dazu bejonders geeignet erſchien. Die Englinder ſelbſt bekannten, 
daß ihr Handel nirgendwo fo vielverheißend fei als iu Rußland. Daher 

überjcjüttete mau die ruſſiſchen Gefandten am Hofe Eliſabeths mit gränzens 

loſen Liebeuswürdigleilen?), bot dem-rufftihen Zaren vortheilhafte Pacıte 
verträge und beſtach die Magnaten und Beamten in Rußland mit größern 
und Fleinern Summen, Die Zaren hatten ihren Vortheil die Ausländer 
zu begünfigen und namentlich Joann IV. und Boris Godunew folgten 
diefer Nigptung. Bei dem Tode des erfteru trinmphirte der Bojar 
Schtſchelkalow gegenüber dem engliſchen Geſandten „der Zar der Engländer 

fei tobt“ und den letztern naunten die Engländer ihren Gönner”). Im 
ſechs zehuten Jahrhundert ward es den Rufen. jogar erſchwert ins Ausland 
zu reifen. Wenn ein Handelsmann ohne Erlaubniß der ruſſiſchen Res 
gierung ins Ausland zu reifen wagte, jo geſchah es wohl, daß feine Ber 

wandten daheim der Folter unterworfen und verjchidt wurden”). Co 

folten die Ruſſen auf fange von der Concurrenz mit den Ausländern aue- 
geſchloſſen beißen. Die Politik der Haufeftädte verfolgte chendiefelbe Anſicht. 
In den Statuten des Lübecker Hoſs in Nomgorod hieß es: „Niemand foll 
einen Ruſſen bei ſich über Nacht beberbergen”, oder fremde, ausländiſche, 

auſſenhauſiſche Gäfte auf den Hof bringen; feinem Ruſſen fol man Waaren 
auf Lieferung zufngen, oder auf Zeit oder zu Borg mit. ihm handeln; der 
Ruſſe ſoll exft feine Waare auf den Hof liefern, und darnad) der deutſche 
Kaufmann die feinen folgen laſſen; das Kleine Leder foll man ausſchießen 
amd den Rufjen laſſen. Der Ruſſe fell verbunden fein, die Laden auf dem 
Hofe zu beſichtigen, uud follen ihm Feine Proben oder Gtüden vor gelhlos. 
fenem Kaufe nach Haufe mitgegeben werden“ +). Dieſes eiferfühtige Ber 

wahren des Monopals dauert felbft bis zu Peters Zeit fort, wie viele 

Beilpiele zeigen. Da die Ruſſen aus. Unwiffenheit den Rhabarber ſehr 
billig, zu einer Griwna für das Pfund an die Ausländer verkauften, bot - 
ein Hamburger Kaufmann dem Zaren für das Monopol diefer Wanre 

9 fu W die Erzählung von ben. Zuvorfommenheiten gegen den ruffichen Gefanbten 
Nitulin bei Raramfin (uf) Bd. Al. 78 ff. 4 

dgl. Hermann a, a. D. 3b. I. S 380. 
vgl. Koerowaponz im Conpewenumies 1857 ®. 65 ©. 121. 

H Narperger, Mossoviifcher Kaufmann ©. 197 ff 
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30,000 Rubel und verkaufte darnach in Holland das Pfund Rhabarber au 

8 Rubel, Als der Zar durch einen ſich in Hamburg -aufpaftenden Ruſſen 
davon Nachricht erhielt, lich er in größter Gile Rhabarber aus Sibirien 

fommen, ein Schiff damit beftachten und nad) Holland fegehi, woranf der. 
Hamburgiſche Kaufmann, um den Rufen den Handel zu verderben, den 
Preis ſogleich auf 8 gute Groſcheu herabfepte, fo- daß der ruſſiſche Rha⸗ 
barber unverkauft blieb, in Amſterdam verfaulte und die Holländer fih 

dieſe Arzenei aus Oftindien zu holen begannen”). Die ewigen Klagen 
der verfehiedenen Nationen über einander find unter ſolchen Verhältniſſen 
erftärtic. Die Engländer Flagten über die Holländer, daß fie duſſtſche Ber 
amte beftächen, die Nowgorodichen Kaufleute Hagten über die Holländer, daf 
fie den Handelöverträgen zuwider fich nicht auf den Großhandel beſch änften, 
fondern auch am Detailhandel Theil nähen ; die Kaufleute der Hanie wollten 

nicht geftatten, daß die Andern die ruſſiſche Sprache erlernten; die Ruſſen 
klagten über die Engländer, daß fie faules Tuch lieferten, über die Schweden, 

daß fie Schleihhandel trieben u. ſ. w. Sehr oft fam es, namentlich in 
Archangel, zu Schlägereien zwiſchen den verſchiedenen Nationen. 

Intereffant,ift in dieſer Hinficht die Bitiſchrift, welche die ruſſiſche 
Raufmannfgaft im Jahre 1646 dem Zaren Aezei Michailowitſch überreichte. 
Darin wird Klage geführt: „Die Engländer habe die Erſchöpfung Ruß⸗ 

lands nad) der Revoluttonszeit benugt, und ruſſiſche Beamte beſtochen, um 

ſich Handelsprivifegien- in Rußland zu fichern, während die ruſſiſchen Kaufe 

leute dadurch vollftändig außer Brod gefegt find, mun in verſchiedenen 
Städten fich herumbetteln müſſen. Die Engländer find in viel größerer 
Anzahl nad Rußland gefommen, als ihnen zugeftanden gewefen, haben-in 
Archangel, Eholmogory, Wologda, Jaroslaw, Moskau und andern Städten 

große Kaufhoöͤfe errichtet und Speicher gebaut, Haben aufgehört ihre Waaren 
den ruſſiſchen Kaufleuten in Archangel zu verkaufen und find ſtatt deſſen 
nad Moskau und in die andern Städte mit den Waaren gekommen. Und 

danıı warten ſie noch auf Hohe Preife, uud verfaufen ihre Waaren wicht - 
früger, felöft wenn fie zwei bis drei Jahre warten müffen. - Ruffiſhe 
Waaren kaufen fie nit mehr von den ruſſiſchen Kaufleuten, fondern laſſen 

diefelben durch ihre Bevollmächtigten im ganzen Lande ſelbſt auffanfen. 

Oft gefchieht es, daß fie heimlich und ohne den ſchuldigen Zoll zu entrichten, 
die ruſſiſchen Waaren gleich in Archangel an die Holländer, Hamburger 
and Brabanter verkaufen und anf diefe Weile den Zaren beftehlen. So 

*) Weber, das veränderte Rußland Bd. L S. 449. . 
Baltiſche Monatdſchrift. 3. Jahrg. Bd. VI, Hfi. 4. 22 
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find wir denn von unfern althergebrachten Gewerben ganz abgefommen und 

haben aufgehört regelmäßig nad) Archangel zu reifen. Dieſe „Deutſchen“ 
haben aber nicht blos uns unfrer. Gewerbe beraubt, fondern das ganze 

Moskauiſche Reich efend gemächt, indem fie Fleiſch und Brod auflaufen 

und in ihre Heimath abführen. Wenn man pon ihnen gleihe Zölle wie 
von uns erheben wollte, jo würden die Zolleinfünfte ſehr viel mehr betragen. 

Sie berufen ſich daranf, daß ihr Privilegium auf den Namen ihres Königs 
Karolus laute, aber dabei find fie ja von ihm abgefallen und führen bereits 

das vierte Jahr Arieg mit ipm: Die heute in, Rußland Handelnden Eng- 
länder find gar nicht mehr diejenigen, welche die Privilegien erhielten, 
ſondern fie haben diefelben ganz widerrechtlich fid angeeignet. Die Engländer 
dürfen mer mit ihren eigenen Waaren handeln, verkaufen aber auch andere, 
Waaren, früher heimlich, jegt ganz offenkundig‘). Sämmtlihe Ausländer 

haben ihre Privilegien durch Beſtechung erſchlichen und viele handeln auch 

ohne alle Privilegien und Rechte. Sie reifen dazwiſchen immer wieder 
ins Ausland und theilen dort ihren Laudsleuten genau mit, wie es bier 
zu Lande hergeht und welde Waaren gut im Preiſe ftehen, und handeln 

fo immer nad) gemeinfamer Hebereinfunft. Sie wollen offenbar nicht, daß 

die ruſſtſchen Kaufleute fernerhin den Jahrmarkt in Archangel beſuchen und 

deshalb bieten fie für unſre Waaren fo geringe Preife, dab Mancher ſich 
gar nicht zum Verkaufe entſchließt, uud Andere, die bares Geld brauchen, 

ibre Waaren unter Thränen für einen Spottpreis hingehen müſſen. Peter 
Marjelis und Jeremias Folz haben allen Thran und Unfchlitt im Lande 
aufgekauft und daraus ein Monopol gemacht und verkaufen diefe Waare 

mit 400 Procent Gewinn, während die Leute-an Ber Küfte des weißen 

Meeres, welche den Thran liefern, bei den geringen Preifen nicht beftehen 
können. So verödet Archangel und der ganze Cholmogorifche Kreis. 
Bir müſſen Dir die ganze Bosheit diefer Ausländer offenbaren. , Ein 

ruſſiſcher Kaufmann aus Jaroslaw, Anton Laptew, ift einmal mit, Zobel- 

und Fuchsfellen und Grauwerk über Riga nad Amfterdam gefahren, um 
feine Waaren dort zu verfaufen und dagegen hollaͤndiſche Waaren einzu⸗ 
kaufen. Wie er aber dahin kommt, "haben ſich dieje Deutſchen ſämmtlich 
verabredet nicht für einen Rubel von ihm. zu faufen, fo daß er genöthigt * 
war, mit den Ausländern ſelbſt, auf einem ihrer Schiffe, mit feinem Pelz 

‚wer wieder zurück nach Archangel zu reifen. Als fie nun in Archangel 

*) Denfelben Vorwurf machte man in England ben Hanfefaufleuten, f. Anberfon 3.3 
* 1662 Bd. IV. 14 d. d. Ueberf. 
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angekommen waren, Fauften ihm eben diefe Ausländer, feine Reifegefährten, " 
die Waare zu gutem Preife ab. Da haben dem xufflfche Kaufleute, velche 
zu der Zeit gerade in Archaugel waren, den Deutſchen Vorwürfe gemacht: 
Iſt es wirtlich wahr, Daß einer der Kaufleute des Zaren zu end ger 
fommeh ift und iht habt ihm feine Waaren nicht abfaufen wollen und ihn 
ſchier verhungern laſſen? Nur durch die Gnade des Zaren habt ihr das 

Recht in unferm Sande zu handeln, andy haben wir nie folche Werabredungen 
unter einander getroffen wie ihr; ihr folltet die Gnade unfers Zaren nicht 
mit foldyer. Arglift vergelten.“ Die Deutfchen entgegueten darauf: „Wir 
haben dem Anton Lapten nichts abfaufen wollen, damit fih die ruſſiſchen 

Kauflente überhaupt gar nicht einfallen laſſen in unſer Land zu reifen; denn 

wenn die Ruſſen in unferm Lande Handel zu freiben anfangen, wie wir 
bei euch Handel treiben, fo werden wir ebenſo mus unfern Gewerben ver⸗ 

drängt und fo eleud mie ihr ruſſiſchen Kaufleute. Wir haben den Kauf 
Teuten aus Perfien ganz in derfelben Weiſe heimgeleuchtet, und ihr könnt 

noch ſehr zufrieden fein, daß wir den Anton Lapte nicht wirklich haben 

Hungers fterben laſſen. “So verhöhnen fie uns noch dazu. Und als wir 

in vergangenen Zahre rohe Seide anfgefauft hatten und ihnen anbeten, 
da Haben fie es ganz ebeufo gemacht und nicht ein Loth von und Auifen, 
wollen und hoͤhniſch gedroht: „Wir werden ſchon diefe ruſſiſchen Kaufleute 
dahin bringen, daß fie fih auf den Handel mit Baſtſchuhen beſchränken 
und nicht daran denfen follen uns ins Handwerk zu pfufden.“ O bare ' 
herziger Zar! erbarme Dich unferer, Deiner Knechte und hülfloſen Waifen, 

der Kaufleute des ganzen ruſſiſchen Reichs: fiehe an unfer Elend und laſſe 
uns nicht an den Bettelftab fommen, und erlaube den Ausländern nicht 
uns das Brot zu-entziehen“”). £ 

Hält man diefe Klagen mit den Vorſchlägen Poſſoſchtow's zufanmen, 
fo ift far, daß Teßterer von den Ruſſen gegerüiber den Ausländern genau 
diefelhe: Haltung verlangt, welche die Engländer den Rufen gegenüber 
beobachtet hatten. Die Preisbeftimmung fol nun ausſchließlich von den 

Muſſen abhängen, wie fie damals von den Ausländern abgehangen hätte; 
die Ruſſen follen num in gefcjloffener Phalanx unüberwindlich gegenüber 

den Ausländern daſtehen, wie damals dieſe jeden Verſuch ihre Reihen zu 
durthbrechen mit Hohn zurückgewieſen hatten. Gemeinfame Nebereinkunft, 

Verabredung ſoll jept den Rufen wie Damals den Ausländern, den Sieg 
verleihen. Die „Deutjchen“ herauszudrängen aus Handel und Verfehr ' 

*) Cosopsenz, Meropin Pocein Sd. X. ©. 143—152. " "99 
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war im fiebenzehnten Jahrhundert ſo gut wie zur Zeit-Peters und zur 

Zeit Peters fo Hut wie auch heute noch der heiße Wunſch vieler Vertreter 

der nationalen Entwidehng. Man fühlte ſich abhängig don der Concurreuz 

der gebildeteren und in Handel und Gewerfen geübteren Fremden: es ſchien 
"eine Schmach ſie die erften Rollen übernehmen und die Intelligenz, das 

Kapital und die Arbeitskraft vertreten zu jehen. Wie der Vortheil der 
Ruſſen fo mochte ihr Ehrgefühl darunter leiden, es galt ein Jod) abzumwerjen *). 

Zar ruſſiſchen Volte war die Meinung, daß man der Ausländer 
überhaupt nicht bedürje. Poſſoſchtow ſchilt auf die Poft, melde den Aus- 

Ländern die Zuftände in Rußland kund thue, meinte die aueéländiſchen 

Waaren ganz entbehren zu können und war prineipiell. dagegen, daß Aus— 

fünder im Staatödienfte angeftellt würden, indem er in ihnen ſtets Ver - 

rãther witterte. AS die Kornausführ in Nowgorod nach Schweden, weide 
allerdings einzelnen Speculanten allein vortheifhaft fein mochte, den Haß 

und die Wuth der Nowgoroder Bürger zu offenem Aufrupr emporflammen 
ließ, da hieß es: „die ſchwediſchen Deutſchen find Feinde des Zaren, fie 

TE) Rod in unfern Tagen findet dieſe Stimmung oft Wusbrud: die Enpmensre 
* Baaowoera vom 6. Mai 1862, (Mr. 98), brochten einen in fehr fräftigen Morten abge- 

faßten Wuffat über die Fremdhertſchaft im Handel, wobei übrigens mit Unrecht _biefes 
xpznocruoe npano DT Topromaz; erft von ber Zeit Peters her Datirt wird, wie man benn 
überhaupt mit einem erſtaunlich geringen Aufwanbe von Gefcichtsfenntnip alles Ungemach 
duch) weitliche Bildung der Zeit Peters zur Laſt zu legen gewöhnt if. Die Analogie der 
Hier vorgebrachten Klagen mit jener Vittfehrift von 1646 if auferorbentlich frappant. Wie 
dort darüber gejanmert wirb, daß ber ausfänbifdje Handel burd) Ygenten, bie das ganze 
Reid, überfehtemmten, Rußland beherrfehe, fo Heißt es auch hier, Daß bie auslänbifcdhen 
Vanquiers und Ganbelshäufer, burch ihre Gommiffionärs vertreten, in Rufland ihre Refl- 
dengen ereichtet hätten; wie dort geklagt wirb, baf bie Ausländer allein ben Preis machten, 
fo wird hier bie bittere Yermerfung gemacht, daß die Preisnotirungen an ber Börfe bios 
eine Srucht der Phantaſie der ausländifejen Sperulanten feien, beren Zntereffe eine kichtige 
Preisaufgabe nicht gefiatte („Ueserall giebt 6. Pieife, nur in Ruhlond nicht,“ weil ber 
Handel in den Händen ber Auslänber iſt · — „die Wechfelcurfe hängen von vier Börfen- 
möflern ab* u. dgl. m). Wie enbiich Poffofchtom jauf bem Wege ber Affociation durch 
gemeinfame Berabrebung ber rufffchen Kaufleute untereinander gegen bie Auslander Bront 
machen will, fo wird auch) hier ein Gntrourf mitgetheift, ber bie Errichtung eines großen 
tuffifhen Banquierhaufes, zum Zweck directer Verbindung mit bem Auslande, zur Begrün- 
dung des Grebits ber tuſſſchen Kaufleute im Auslande, zut Vernichtung bes Monopols 
der Mafler, zur Entwidelung bes Binnenhanbels in Ausficht eilt. In allem biefem ift 
übrigens nicht Bios Analogie, fonbern auch Fortferitt. Die Kaufleute von 1646 jammern 
nut und flüchten zur Gnabe des Zaren, Poffofehtem flägt fen innerhalb der Rauf- 
mannchaft feibft Mafregeln vor, bie allebings nur mehe einen befenfiven Gharatter haben; 
die Börfen- Nachrichten endiſch von 1862 wollen biect mit bem Auslande anfnüpfen. 
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werben reich, wir fommen an den Bettelſtab und verhungern, man ſoll 
ihnen nichts mehr verfaufen.” Die Regierung. war andrer Anficht: „man 

könne den Handel nicht fperren; wie fei es möglich, daß zwiſchen den 
Staafen fein Handelsverfehr beftände? wenn man die Ausfuhr verbieten 

wolle, würben auch die Schweden nichts mehr einführen, was offenbar dem 

Staate großen Nachtheil bringen müßte”*). Peter hatte nun vollends 
„die feſte Entſchließung der rufflihen Bosheit ein deutſches Gegengewicht 

zu feßen ad durch Hüffe diefes Tegtern den alten ruffifchen Sauerteig ganz 
auszuſegen,“ wie Weber erzählt, aber er mochte wohl wiſſen, daß feine 
Schüplinge einen fehmeren Stand haben würden, als er diefelben auf feinen 
Sterbebette der- Sorge der Umftchenden empfahl. Die „Jalouſie der 
Rufen, die den Ausländern das Heft aus den Händen dreben wollten“ 

brach immer wieder · Durch und immer wieder wurden Vorfchläge gemacht, 

die Ausländer aus dem ruſſiſchen Handel und Verkehr gänzlich zu entfernen. 
So überreichten "einige ruſſiſche Kaufleute won Archangel Peter II. einen 

Plan, demzufolge alle" fremden Kauflente ganz ausgeſchloſſen und aller 
Handel einer Compagnie vorbehalten bleiben follte, woran ſich die Ver— 

foregungen Mnüpften, doppelten Zoll zahfen, Mauufacturen anfegen und 
einen Kanal graben zu wollen. Solche Dinge mußten freilich fronme 
Wünſche bleiben, noch im Jahre 1764 haben die Engländer das Gieben- 

fache von dem verſchifft, was die Auffen ausführten, und die Zahl der 

engliſchen Schiffe war 194, die der ruſfiſchen Aue 20”). Aehnliche Ver 
hältniſſe beftehen mod) heute. 

Die Feindfeligfeit der Ausländer gegen die Ruſſen wiederum that fd) 

in dem ſyſtematiſchen Streben fund, Rußland wohl im Handel auszubeuten, 
aber nicht durch Unterricht in Künften und Gewerben von dem Kunftfleig 

und der Intelligenz des Weftens abhängig zu machen. Wie man dort 
wohl politifche Bedenken hatte, als bereits im fechszehnten Jahrhundert 

Waffen und Soldaten in großer Menge nad Rußland ftrömten*), fo 

N Coromsens a. a. O. X. © 178. 
**) Büfchings Magazin, Bd. II. S. 955, 344. 
+) Der Herzog Alba war ber erfie, ber bie Gefahr begriff, welche bie europäifchen 

Staaten einft durch Rußland bedrohen kdnue. In einem Exhreiben vom 18. Juli 1571 
ſtellt er dem Reichstag in Frankfurt die Nothwendigkeit vor, zu verbieten, daß dem Zaren 

Joann TV. Harnifche, Mugketen ober Gefchühe zugeführt würben: „baf, mo mur folliche 
derdachtliche zuafuht nicht abgeftelt, ſich Apunftichlich nicht allein biefe Nieberlanbt, fonbern 
auch die ganpe Krifenheif, feiner Macht zu beffaren u. f. m“ f. Hanemann, Innere Ge. 
fehichte Spaniend S. 287. 
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ward es als eine Verlegung der mercantilen und induſtriellen Intereſſen 
betrachtet, wenn Rußland durch Herbeiziehung ausländifcher Handwerker 
fich zu emaneipiren einen Anlauf nahm. In Lübeck fürchtete man auf disfe 

Weiſe den Marft für deutſche Waaren in Rußland zu verlieren: auslän— 
diſche Induſtrielle find in Reval auf dem Wege nach Rußland feftgchaften 

worden." Als Peter einmal Schäfer aus dem Anslande verſchrieben hatte, 
verordnete er, fie ſollen Mosfau nicht zu paſſiren brauchen: dort könnten 
fie mit den Schelmen, den Ausländern, zufammenfonmen, von denen fic 
vielleicht erfchlagen würden, um das Gewerbe in Rußland nidt auffonmen 

zu faffen”). Die ausländifgen Meifter ſuchten oft die ruſſiſchen Lehrlinge 

von einem genauern Einblid in das Handwerk ferne zu erhalten. Der 
belannte Anefdotenfanmifer Stäpfin hat fih nod von einem ſolchen tuffie 

ſchen Lehrling, Schablifin, erzähfen faffen, wie diefer mır vermittelft großer 
Liſt die techniſchen Kunftgriffe feinem DMeifter abſah und dafür von Peter 
belobt wid belohnt wurde*). Sehr dpurafteriftifch iſt der Vorſchlag eines 
Ruſſen (1724), ihm mit einigen Begleitern nach Italien zu ſchicken, um 

dort verfchiedene Zweige der Indnſtrie zu erlernen; Italien ſei dazu viel 

geeigneter als andere Länder, weil bei Der großen Entfernung von Rußland 
faft gar fein Handel zwiſchen den beiden Ländern beftche, Italien alſo feine 
Waaren doch nicht in Rußland abfege, mithin in Bezug auf das Aufblühen , 

der ruſſiſchen Induſtrie fein „Jaloufie Haben werde”). 

So ſah man in diefen Zeiten Handel und Gewerbe als Nationaljache 

an. Daran mußte ſich eine genaue Veobachtung des Verkehrs- und Er— 

werbsfebeng Enüpfen, Allen Maßregeln der Handelspolitit ward der Sten- 

pel der Nationalität aufgedrückt; es war, als fellten ale Nationen ins— 

geſammit durch eine. möglichft ſtarke Ausfuhr uud möglichft geringe Einfuhr 
von einander unabhängig und dabei durch den Handel reich werden, worin 
ein feltfamer Widerſpruch Ing, da wie Heeren fagt+), auf dieſe Weife, ob— 
aleich jede Regierung Handel haben wollte, alle dahin arbeiteten, den 

Handel möglichſt ju vernichten. ‚Dan wollte verfaufen ohfie zu kaufen, 
und es koſte was es wolle, eine günftige Bilanz erzwingen, was noth⸗ 

) Reiche-Gefepe, Bd. V. Nr. 3017, 

**) Stähfin, Aneedotes ‚originales de Pierre le Grand 72. 
***) Ananacsenn, Tocysapersenmoe oani 

menumes 1847 U. 2. 67. ö 
+) Geſchichte des europ. Staatenſhſtems, ©. 226. 

20 npa Ilerpz Besukonz. Conpe- 
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wendig den ganzen Appendix von Luxuspolizei und Fropibitio-Rpregeln 

im Gefolge hatte. , 
Popſſoſchtow ſchreibt: 

„Mit ihren Waaren wollten die Ausländer und arm madyen, und 
ſtatt ung ordentliche nöthige Dinge zuzuführen, bringen fle uns verſchiedene 

Getränke, und preifen uns diefelben Hoc) an, damit wir möglichft viel kaufen J 

and ihnen unſer ſchöͤnes Geld dafiir geben; auch Gringen fie uns Glas— 
geſchirr, welches wir faufen, zerbreden und wegwerfen, während wir doch 

nur fünf oder ſechs Glasfabriken zu errichten brauchten, um alle Staaten 

damit zu verſorgen.“ 
„Deshalb dürfen wir ihren Anpreifungen fein Ohr leihen. Sie denfen 

alles Moͤgliche aus und find gar erfinderiſch: fogar Bier haben ſie und ge 

bracht und verfaufen die Flaſche zu dreißig Kopelen, während wir die 

Flaſche Bier zu zwei oder drei Kopefen liefern könnten.” 

„Nur nad) gemeinſamer Webereinfunft dürfen Waaren von den Aus— 
hindern gefauft werden und zwar nır foldje, welche wirklich gut und dauer- 
haft find. Wollen die Ausländer für ausgefucht gute Waaren höhere Preiſe, fo 
brauchen wir gar feine und ſie mögen damit nach Haufe fahren. Auf feinen 
Fall darf min undanerbafte uud ſchlechte Sachen von.ifmen, damit fie 

nicht - Gelegenheit befommen uns Einfaltspinfel zu nennen. Ihre bezoges 
nen Kuöpfe dürfen fie uns and) für den halben Preis nicht auffchwagen, 
weil fie nicht dauerhaft ind und man ja, während man einen Rock trägt, 
zweis, dreimal neue Köpfe auffegen muß Dagegen mag man Metall 

Inöpfe kaufen, aber auch nur die meffingenen und nicht die von Wismuth. 

Knöpfe müffen fo ftark fein, daß fie zwei oder drei Röcke überdauern. 
Uebeigeng find Gfasfnöpfe. mit feften eifernen Oehren auch gut, fie reißen 
das Tuch nicht, Find billig und tragen ſich nicht ſchlecht.“ P 

„Ebenſo darf man mur die dauerhaften Zeuge faufen, ja man muß 

ſttenge verbieten aus den unzweckmäßigen Stoffen Kfeider zu nähen, weil 
das Geld dafür ganz unnüg aus dem Lande geht.“ 

„Seidene und joder geftridte wollene Strümpfe follen verboten fein, 
ebenfo gar zu dinnes Band oder Band mit Goldftiderei: es geht nur 

unnüg Geld daran verloren. + 
„Seidene Tücher aus Deutſchland oder Perfien dürfen wir auch nicht 

brauchen. Man zahlt einen Rubel oder anderthalb Rubel für dis Stück 

und verliert jährlich noch dazu zwei oder drei Gtüd: ein Stutzer fan 
leicht in zehn Jahren funfzig Rubel auf diefe Weife ausgeben, und fo Runen 
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ganz unmüßerweife 20 — 30,000 Rubel aus dem Lande gehen, während 
die feinenen Tücher zum Putzen der Nafe und zum Abtrocknen des Schweißes 

vom Geficht ‚viel zwecmäßiger find als die feidenen, die nur für Geden 

paffen und das Aüsland bereichern. * 
* „Natürlich berden die Ausländer am allerwenigften ſich angelegen fein 

Toffen uns Sparfamfeit und wirthſchaftlichen Sim beizubringen; fie preifen 
nur das an, was ihnen Vortheil bringt. Sie bereichern ſich und jagen 

uns ind Elend; deshalb follen wir um fo mehr darnad) trachten die Künfte 

des Handels, Krieges und Gewerbes zu lernen; auch follen wir ihrem 

Gewäſch nicht trauen, und ein ſcharfes Auge auf ſie haben, damit fie ung 
nicht bethören.“ - 

„Den Ausländern mag man geftatten in ihren Hänfern ausländiſche 
Getränke zu haben. Dort mögen fie wenn fie wollen mit Rheinwein oder 

Zofnier oder Ale unentgeltlich bewirthen, wenn fie aber für- Geld aus— 
ſchenken, fo muß man hundertfältige Strafe von ihnen nehmen und alles 

noch übrige Getränk coufisciren.“ 

„Nur die höchſten Beamten, die zugleich die reichſten ſind, mögen die 

Erlaubniß haben, ausländiſche Getränke zu kauſen, und auch die mit Maß, 

weit fonft viel Geld verloren geht. „Anh in Falle eines Beſuches Seiner 
Kaiſerlichen Majeftät ift eine Ausnahme geftattet, dem da kann das Geſetz 
feinen Beftaud haben. Im jedem andern Falle ſcheint es mir beffer unier 

Geld ins Waffer zu werfen, als es für Geträufe ins Ausland zu ſchicken, 
im Waſſer kann es doch jemand finden, aber. Geld, welches für Getränfe 

übers Meer gegangen ift, bleibt für alle Zeiten dem Reiche verloren.” 
„Diejenigen Dinge, weiche bei uns vorfammen, mie Sal, Eiſen, 

Nadeln, Glaszeug, Spiegel, Brillen, Fenfterglas, Hüte, Terpentin, Kinders 
ſpielzeug u. ſ. w. darf man unter feiner Bedingung von den Ausländern 
zaufen; auch Soldatentuch nicht, ſelbſt wenn: unfer ruſſiſches Tuch theurer 
zu ſtehen kommen ſollte als das auetändifehe, damit unfer Geld nicht außer 

Landes gehe." 
„Uns hat Gott mit Allem fo reichlich gefegnet, indem er ms Kom 

und Meth und allerlei‘ Getränke gab. Wir haben unzählige Sorten 
Branntwein, unſer Bier iſt nicht theuer, unfer Meth ift köſtlich, fo ſchön 
rein und um nichts ſchlechter als der ausländiſche, ja um vieles beſſer als 
der geringe vom Auslande.” 

„Ebenſo muß man’ Tabadsfabrifen bei ung einrichten und der Taback 
ſoll ſo gut fein wie der ausländifche, und wenn wir mr füchtige Meifter 
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für die Fabriken haben, jo können wir ſogar den Taback ins Ausland vers 

ſchiffen. Hier zu Lande wird der Tabad nicht theurer zu ſtehn kommen 

als einen Kopefen das Pfund, während man für den aysländifchen über 

dreißig Kopefen bezahlt. Plag zum Pflanzen von Taback haben wir genug. 
Wir fönnen Millionen daran gewinnen. Wir haben an vielen Orten des 
Landes gerade ſolches Erdreich, wie der Taback braucht. Dan kann ihn 

bei Simbirsf, Samara, Penfa, Saratow, Aſtrachan u. ſ. w. anpflangen und 
dort jährfic) eine Million Pud ernten. Und dann wird alles Geld; welches. 

wir für Tabad ins Ausland fandten, im Lande bfeiben, ja es wird fogar, 

wenn wir Taback ausführen, Geld ins Land hereinfommen. « z 
„Alſo nody einmal: wir brauchen die Schwindeleien der Aneländer 

nicht und müffen uns hüten ihuen unnüge Sachen abzufaufen. Wir müffen 

unfere fünf Sinne zufammennehmen um das Sand zu bereichern. Und 
wenn alles fo geſchieht, dann werden die Ausländer freundlicher gegen uns 
fein amd ihren Hochmuth fahren laſſen. Wir müſſen feft fein, um. ihren 

Stolz zu brechen und ſie ganz zahm zu wagen, damit wir ihnen unent- 

behrlich werden." 
Das Gefühl der Abhängigkeit, dem Poffofchfew fo- beredten Ausdruck 

verleiht, hatte viel Grund. Die Berührung mit der weſtlichen Givilifation 

hatte bereits in früheren Zeiten neue Bedürfniffe entftehen faffen, welche 
ausſchließlich durch die Einfuht fremder Producte befriedigt werden konuten. 

Höhere Bildung bringt jedesmal eine größere Reihe von Bedürfniffen mit 
ſich und die aus der Berührung verfchiedener Culturſtufen ſich ergebenden 

Handelsbeziehungen pflegen dann wohl auch eine Art Abhängigfeitsnerhätfe 

ni zur Folge zu haben. Wie die keltiſchen Bewohner der iberifchen Hilb- 
infel, füftern nach den itafienifhen Weinen dem xömifhen Eiufluß zuerſt 

durch die römifchen Kaufleute zugänglich wurden, fo find die großen Maffen 
des in. Eihirien couſumirten Champagners ebenfalls nicht ohne Bedeutung 

für die Beziehungen Rußlands zum Werten, für Bilanz und Wechſelcurs. 

Die während der Europäiflrung Rußlands verbreiteten Kenntniſſe, der ſich 

ausbildende Geſchmack, der Luzus der Großen, welcher jept neben dem 
orientaliſchen Character eine Beimiſchung des europaͤiſchen Wohllebens er⸗ 

hielt — alles Diefes mußte die Einfugrliften in Rußland bedeutend vers 
fängern. Unter deu mit einen Schiff in Cholmogory 1605 eingeführten 
Waren finden wir Männerhalsbinden, Spiegel, Glocken, fupferne Waſch⸗ 

becken, Leuchter, Kronleuchter, Shlöffer, Saffian, Eiſendrath u. dgl. m. 

Das aufkommende literäriſche Beduͤrfniß veranlaßte trog der bei Mosfan 
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errichteten Papiermühfe, die Einfuhr bedeutender Quantitäten von Papier. 

Kilburger theilt ein fehr genaues Verzeichniß der in den Jahren 1671—73 
nach Rußland über Archangel und die Oftfee eingeführten Waaren mit. 
Darunter finden wir Perlen, gofdene und filberne Spipen, Edelſteine, 
Seidenftoffe, Metallwaren, Farben, 471 Dugend Brillen, Nähnadeln, 

„Gewürze und Confitüren, Spielfarten, bedeutende Partien, Spiegelgtas, 
Bund, ſpaniſche und franzöſiſche Weine, Satz ü. j.w. Peters Zeit mochte 
den Geſchmack an ſolchen Dingen fleigern und Marperger führt unter 
den nach Archangel eingeführten Wanren milaneſiſches Gold und Silber 

drath, Perrüden, Nürnberger Waaren, Biberfelle aus Canada u. dgl. m. 
a, Die ausländiihen Waren erhielten den Vorzug vor den iuländiſchen 

und die perfiichen gewirkten Tiſchdecken, Schärpen, die feidenen Tücher, 
welche Poſſoſchtows Umwillen ‚erregen, miochten allerdings geſchmackvoller 
fein als die Erzeugniſſe der ruſſiſchen Weberei, die ſpaniſchen und franzö— 
ſiſchen Weine feiner als die nationalen Getränfe: Kwaß, Bier, Meth und 
Branntwein? Taufende vor Oxhoften ausländiſchen Weins, Taufende von 
Laſten frauzöſiſchen Satzes finden fi) in den Einfuhrliſten im ſiebenzehn— 
ten und achtzehnten Jahrhundert. 

Es galt Rußland unabhängig zu machen won der infuhe audländi⸗ 
ſchet Luxusgegenſtäͤnde (unnenkin varviüku wie Poſſoſchkow ſagt) und von 
denjenigen Erzeugniſſen fremder Induſtrie, welche zu den wichtigſten Be-—— 

dürfniſſen des Staates und der breiten und tiefen Schichten der Gefell- 
ſchaft gebören. Vor Peter gab es kaum nennenswerthe Manufacturen und 

‚die Bemühungen früherer Zaren, die inländiſche Production zu fleigern, 
hatten feine tiefgreifenden Wirkungen gehabt. Bereits Zar Michael hatte für 
das Finden von Gold und Eilber und Edelſteinen, für Kupfernrbeiten, 
für die Grrichtung von Sammt und Glasfabrifen Privilegien ertheilt, 
aber unter Peter trat diefe Richtung: durch Steigerung der einheimiſchen 
Induſtrie das Geld im Laude zu behalten viel klarer hervor. Peter ſelbſt 
war ſich über ſolche Aufgaben durchaus Harz die Zeitgenoſſen berichteten, 

daß Peter ausdrücklich, „um nicht fo viel Geld an England zu 
zahlen“?) Schäfer aus Schlefien habe kommen laffen zur Hebung der 

Tuchmanufacturen, daß er „weil er wußte, daß die Einfuhr von 

Seiden-, Wollen- und Leinenzeugen viel Geld Foftet“"*) 
die Errichtung einer Seidenmauufactur beſchloß. Und wie ſehr ſolche mer⸗ 

Weber a. a. D. 1222. 
»*) Marperger a. a. D. 142. 
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»cantilifche Anſichten auch im Volke Verbreitung gefunden Hatten , zeigt 

wiederum Poſſoſchlow, welcher fehreibt: 
„Man muß alle die Waaren, die aus Hanf und Flachs verfertigt 

werben, hier in Rußland machen, flatt das rohe Material ins Ausland zu 
ſchicken. Die einheimiſchen Etoffe werden ſo zwei- bis dreimal billiger” 
zu ſtehen kommen, als die auslaͤndiſchen. Im Auslande find alle Lebens⸗ 

mittel theurer und doch kaufen die Auslander Hanf und Flachs von uns 

für. theures Geld, zahlen Seeaſſecuranz, vielerlei Zölle, leben davon und ges 

winnen noch dabei, indem fie Die Leinewand verſertigen, fie bei mus eins 

führen und für ſchweres Geld uns verkaufen. Wenn wir diefe Waaren 

ſelbſt machen follten, fo würden fie uns ficher nicht halb fo theuer zu ſtehn 

kommen, weil die Lebensmittel bei uns ſehr wohlfeit find”) und nam 

Flachs und Hanf ſehr billig Fanfen kaum. Es iſt doc) offenbar viel beffer 
den Ausländern ſtatt Hanf und Flachs, Segeltuch, Stricke, Tanwerk n. ſ. w. 
zu verfaufen und dafür von ihnen Geld zu erhalten. Ich denke wir Ans 
nen ja wohl ganz Europa mit Reinenaud verforgen und dieſelbe den Aus- 
fändern weit billiger liefern als fie uns. Es iſt beffer, daß wir durch 
fie reich werden, als fie durch ung.” k . 

„Man muß Leute micthen, welche es verftehen Farben zu bereiten, 

und die Farbſtoffe muß man fleißig bei uns im Lande ſuchen, ebenſolche, 
wie die ausfändifehen, die wir gebrauchen, amd Apothekerwaaren und 
Droguen aller Art. Ich bin gewiß, daß Rußland Feinenfalls kleiner ift als 

die deutſchen Lande, md wir haben bei uns Falte und warnıe Gegenden, 

und bergige Orte und verſchiedene Meere, Ein ganzes Jahr dürfte Nicht 

ausreichen, um alle unfere Meeresküſten zu beveifen. Und bei alle dieſem 

bat man bis jept bei uns noch faft gar nichts Brauchbares gefunden, 
„Ich aber bin doch nicht fo viel gereift amd auch ohne Kenuluiſſe 

und dennoch haben auch diefe meine Fahrten Früchte getragen: id) babe 

*) Allerdings muß man über den billigen Urbeitsfohn ſtaunen, der unter Joan IV. 
nut drei Ropeten täglich betrug; f. Bergmann, Peter der Grofe %b.1 &.09. Foſſoſchtow 
enwähnt einmal, ber zu feiner Zeit übliche Arbeitslohn von 5 Ropefen könne eine Arbeiter 
familie nicht ernähren; aber für ben Unterhalt der Züchtlinge finden wir mur 1 bis 2 Kop. 
angefeht; f. Hagemeifler, O aasonaxs Herpa Beinsaro ©. 108, Zu Rilburgers. Zeit 
toftete 1 Tſchetwert Roggen 70 Kop, 1 Pub Dchfenfleifch 28 Kop, I Vud Vutter I Gibl 
ein Huhn 3 Kop. u f. m —f, den Preisconeant ber Lebensmittel bei Kilburger a. a. Dr 
©. 334. Noch 1739 koniıte eine Gnjunehür in Sübrupland den Preis für einen Ochſen 
auf 1 Rubel, für einen Echafped anf 10 Kop. herabbrüden, [Memoiren v. —J 
uff) S. 55. 
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Schwefel gefunden, ſchönen reinen Schwefel, wie Bernſtein fo rein. Im 
der ‚ganzen Welt giebt es nicht folhen wie bei uns. Ich habe auch Apo» 

thelerwaaren und Farben gefunden. Ich weiß auch nicht was man bei uns 
micht finden könnte, nur daß wir nicht zu fuchen werftehen, weil wir nicht 

im Auslande geweſen und folde-Drte, an denen die betreffenden Dinge 

‚gefunden werden, noch nicht gefehen haben. Die Ausländer, die willen es, 
fie wollen e8 ums aber’ wicht jagen." 

Das find einfach die Gefihtspunfte, welche die Lehre von der Hans 
delsbilanz aufftellt, das Mercantilſyſtem; das Gold und Silber anderer 

Staaten nah Rußland zu locken war feit dem ſechszehuten Jahrhundert 
das foftematifche Streben der ruſſiſchen Regierung. Rußland ahnte noch 
nicht, welche Schäge von Gold es beherberge: es mußte die edlen Metalle 

auf dem Wege des Handels erhalten. Die Regierung that alles um aus - 
Fändifhe Münzen im zariſchen Schape anfzubänfen. Meift wurden fie in 
ruſſiſche Münzen umgeprägt mit ruſſiſcher Umſchrift, nicht mit Tateinifcher, 
wie es damals üblich war. Man hat damals gefagt: im weftlicen En— 
ropa würden die Münzen mit Iateinifcher Umfehrift verſehn, damit fle in 
aflen ändern angenommen würden, in Rußland dagegen mit ruſſiſcher, 
damit fie nicht aus dem Lande gingen”). Die Handelsbilanz war auch 

güuftig. Unter den 1671 — 73 eingeführten Waaren finden ſich beträchte 
liche Poften Gold» und Silbermänzen: „Es ift in Rußland viel baares 

Geld“, ſchreibt Marperger, „weil der Zar fo viel Manufacturen etabliret, 

dadurch die Nation mehr Exportanda als Importanda gebraucht“, und 

fügt wie als Devife für die Anſchauungen jener Zeit Hinzu: „welches eben 
- dasjenige ift, fo das Glück der Länder und Republifen macyet, wenn ſolche 

nämlich, alle Jahre etliche Tonnen Goldes mehr vor ihre Waaren eins 
nehmen, als fie vor frembde ausgeben“, Herrmann theilt in feiner „Ges . 
ſchichte des rufftichen Staats“) einen Bericht Leforts vom 9. Januar 1728 

über den ruffiihen Handel mit, demzufolge die Ausfuhr 2,400,000 Rbl., 

die Einfuhr 1,600,000 Rbl. betrug. Die Engländer führten aus für 

700,000 Rbl. und ein für noch nicht 100,000: Rbl. Dagegen betrug der 
Verbrauch frauzoͤſiſcher Weine 200,000 Rubel und außer diefen wurden 
noch viele franzöfliche Liqueuts und Epwanren importirt. 

*) Beber, a. a. O. H 177. 
*) B0.1V. ©. 50.3. Als 1762 ber Zofl verpachtet werben follte, berechnete man den 

. Bert) ber aus- und eingehenden Waaren und nahm das Jahr 1758 zur Richtfehnur. In diefem 
Jahre belief ſich Die Ausfuhr auf 8,150,683 Rubel, die Ginfuhr auf 5,826,126 Rubel. 
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Daß Peter das Seinige that, um diefe Verhäftniffe möglichſt günftig 
zu geftaften, zeigen zahlreiche Gefepe, welche oft durd) ihre vollfontmene 
Uebereinftimmung wit Poſſoſchlow's Wünfchen merkwürdig find. Aud) er 
wies auf die Reichthumsquellen Rußlands hin und fagte in einem Gefepe*): 
„Unſer ruſſiſcher Staat ragt über vielen andern Ländern an Metallen und 
Mineralien hervor,’ welche bisher mit wenig Fleiß ausgebeufet wurden“, 
Bei der Eutdecung von Steinfohfenfagern fagte Peter: „Diefes Mineral 
wird, wenn nicht uns, jo doch unfern Nachkommen jehr nüplic fein”, 

Beil ihm der häufige Beſuch ansländijcher Badeorte durch vornehme Rufs 

fen unangenehm aufgefallen war, fuchte er in Rußland felbft nach Heils 

quellen. 4747 wird der Senat von ihn angewiefen einen Töctor Echus 

bert den Befehl zu ertheilen, in ganz Rußland nad Minerafquellen und 

Geſundbrunnen zu ſorſchen, äͤhnlich denen von Pyrmont, Span u. dgl. Er 
fetbft fuchte durch fein Beifpiel Oloneß als, Bad in Aufnahme zu bringen 
und feprieb eine ganz genaue Anweifung, wie man die Dfonegfcen-Waffer 
brauchen folle”*). Er erließ Verordnungen, man folle im ganzen Lande 
nad) Farbftoffen ſuchen, zu welchem Zwede Proben aller Farben in alle 
Gouvernements gefdjidt wurden””’). Er ſtrebte den Hanfbau ‚zu berr 

mehren, ſprach feine Zufriedenheit über den vermehrten Tabacksanbau aus, 
erließ deu Befehl Saipeterfabrifen anzulegen, ‚gab Privilegien zur Criich - 

tung von Manufacturen und Fabriken aller Art, errichtete Schutzzölle und— 
verbot die Einfuhr mancher Waaren gänzlihr). Als 1717 auf Veranlafe 

fung Peters eine Nähnadelfabrit errichtet wurde, forderte ex zu deren Rein 

tung einen Ausländer auf und verbot die Einſuhr ausländifher Nadeln, 

In ganz Rußland follten nur die Nadeln der ruſſiſchen Fabriken gekauft 
umd gebraucht werden, und die Arbeiten diefer Fabrik hatten in der That 
fo guten Fortgang, daß diefelbe nicht blos das ganze, Reich mit Nähnadeln 

zu verforgen, fondern fogar diefe Waare auszuführen im Stande warf). 

Strenge Verbote wurden ferner u. A. erfafen gegen ausländifdie Gold» 

und Silberftoffe, Strümpfe, Kleiderftoffe aus Deutſchland. Zu Gunften 
einer infändiichen Compagnie zur Errichtung einer Zabrif für feine Leins 
wand, Servietten u. ſ. wẽ wurde die Einfuhr diefer Waaren vom Aus⸗ 

*) TC. 3. Do. V Nr. 3464 10. Dee. 1719. 
**) ebenbaf, Pr. 3092 und Nr. 3338. FE 
*) ebenbaf. Mr. 2559, 2705, 2989, 3218. 
+) Rt. 2705, 2876, 3071, 3368. 
MMS © R 
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lande unterſagt, ebeuſo die Einſuhr von Seidenband in Folge der Bitt⸗ 
ſchriſt eines ruſſiſchen Fabrikanten, welcher ebenſo vorzügliches Seidenband 
wie das auslandiſche und nicht theurer, ſondetn billiger zu liefern verſprach. 
1715 erging eine Aufforderung, die Tuchfabriken fo zu vermehren, daß 
man binnen Jahresfrift nicht nöthig haben follte das Tuch auch nur für 
eine Uniform vom Auslande zu beziehen, Zu dem Zweche wurde die Aus— 
fuhr von Wolle ftreng‘ verboten, und dabei der Wunſch. ausgeſprochen, 
man ſollte das Tuch appretiren, ſcheeren, walken und färben lernen und 
zwar färben mit einheimiſchen Farben, deren ein ganzes Verzeichniß aufs 
gezählt. wird. 1723 erfolgte eine Verordnung des Manufactur- und Come 
merzeollegiums, daß Rußland nicht mit folchen Wanren überladen werden 
follte, wozu e8 die rohen Deaterialien felbr hervorbringe, daß den Fubriv- 
kanten bei Auſchaffung der Rohwaaren Hülfe gefeiftet werden follte, daß 
ausländiihe Techniker die Rufen in ihren Gewerfen unterrichten ſollten, 
damit man fpäter erſtere durch letztere erfehen könne u. dgl. m. ”). 

Ebenſo geſchah vieles um die Ausfuhr einheimiſcher Erzeugnife zu 
fteigern. In Toulon, Liſſabon und Spanien wurden ruffiihe Eonfuln an 
geftelt, damit die Rufen Maftbäume, Brennholz, Eciffsbaupetz, Eifen, 
Hanf, Pech, Teer, Juchten, Pelzwerk u. ſ. w. in erfter Hand verkaufen 
konnten und den Geminnft nicht mit den Ausländern zu theilen brauchten. 
Ruſſiſche Waaren zahlten, wenn fie in ruſſiſchen Schiffen verfaden waren 
weniger Ausfuhrzoll und auch dieſes mit günftigen. Coursbedingungen. 

. Bie Peter fehr aufmerfjam die Ausfuhrliften. ftudirte, fo firebte er darnach 
die ruſſiſchen Warren dem ansländifcen Bedürfniß möglichft anzupaffen. 
Die ruſſiſche Leinwand wurde: in der Regel zu ſchmal gewebt, was‘ den 
Abſatz ins Ausland erfhwerte; deshalb wurde auf das firengfte verboten 
die Leinwand jernerhin fo ſchmal anzufertigen, was offenbar arm mache, 
während die breitere reich made”). Manufachurivanren mußten bei. der 
Einfuhr‘ hohen Zoll zahlen, wie z. B. Wollenſtoffe 25—37 Procent, waͤh⸗ 
end rohe Wolle zollfrei hereinfam. Umgekehrt wurde von bearbeiteten 
Biegenfellen ein Ausfuhrzoll von nur 3 Procent erhoben, von- unbearbeiter 
teu 37% Procent””"). Ein ſehr ſtrenges, bald wieder aufgehobenes Geſetz 
"verbot die Ausfuhr von Hanf- und Leinfaat, und empfahl ſtatt deſſen die 
Ausfuhr von Hanf und -Leindt}) u. f. w. 

“Mr. 3108, 3167, 3307,-3859, 3174, 3176, 3309, 
3 und 3156. 3 —S 35 

2). 2068 Und A. 1 Br. c.a 
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So jehen wir Poſſoſchlow in Bezua auf mercantiliſtiſche Grundfäge 
durchaus mit Peter dem Großen übereinftimmen. Es war die Periode 
des aufgeflärten Despotismus, wo der Staat die Bevommmdung der gan—⸗ 

gen wirthſchaftlichen Tpätigfeit feiner Angehörigen Übernahm, ımd der 
Unterthan felbft diefe Bevormundung nicht Eutbehren zu fönnen glaubte, 

Bir fehen Peter den Großen wie in einem perſönlichen Verhältniß zu 
den einzelnen Zweigen der Induſtrie, in deren einigen er jelbft bis in das 
geringfte Detail Fundig und geübt war. Er will den Zanfen zwingen zur 
Arbeit, ſchreibt hier und da das Genaueſte über die Ausübung des Hands . 

werls vor, und indem ex wiederhoft feine Unterthanen Dringend zur Arbeit 

auffordert, beruft er ſich wohl auf das Beiſpiel Hollands und meint, wenn 
ſchon dort in jenem arbeitsgeübten Staate. die Nöthigung ftattfinde, wie 

follte man in Rußland, wo alle nod; Neulinge fein, der Nöthigung ent⸗ 
behren können. Wir fehen Poſſoſchlow von der Ueberzengung durchdrune 

gen, daß eine ftrenge Handelspolizei die Hauptbediugung wäre für eine 
glückliche Entwicelung des Handels, daß Befehle und Verbote den Handel 

organifiren müßten, daß e8 einer großen Thätigfeit von Geiten des Staats» 
mechanismus bedürfe, um Rußland reich zu machen. Rußland mußte viele 

Erfahrungen machen, um die „Fremdherrſchaft im Handel“ recht drüdend 

zu empfinden, viel lernen, um durch gefteigerte Production zu größerem 

Wohlſtande zu gefangen. Die aus der’ Wirflidfeit empfangenen Gindrüde 
find es, welche Pofofchfows lagen und Peters Gelege hervorriejen. Es 
mußte allerdings auffallen, daß Rußland viele Metalle roh ausführte und 

verarbeitet für den zehn, ja hundertfachen Preid wieder eingeführt erhielt, 
daß Kapenfelle, Hufenbälge und Schweinsborften ſtatt Hüte und Bürſten, 
Leinſaat flatt Del, Korn ſtatt Mehl ausgeführt wurden. Kilburger klagt 

wie Poffofchfow darüber, daß die Hanfinduftrie unentwidelt bliebe, indeß 
doch Hanf und Arbeitslohn in Rußland fo wohlfeil ſei. Grünfpan wurde 
in Rußland bereitet, aber fo -jchlecht, daB man dod) auf Die Einfuhr vom 

Auslande angewiefen war. Während fo viel Eifen im Lande war, daß 

das ganze Land damit verfehen werden Fonnte, wurde es dennoch eingeführt. 
Bereits im fehszehnten Jahrhundert, unter Feodor Jwanowitſch wurde 
Satz an der. Kama ausgeficht, wobet allein 15,000 Vienſchen befchäftigt 
"waren und dennoch wiefen Kilburgers Einſuhrliſten große Partien aus 

laͤndiſches Salz auf. Auch in Bezug auf Kriegsbedürfnife war man auf 
die Einfuhr vom Auslande angewiefen, amd eben deshalb that ſich Poſ- 

ſoſchtow fo viel auf die Entdeckung von Schwefel zu Gute, weil er meinte, 



348 Ivan Poſſoſchkow. 

dadurch zur Erhöhung der politiſchen Macht beigetragen zu haben. Frei— 
lich konnten die Bürſtenbinder und Korbmacher, die Butterweiber und 

Haͤckerlingſchueider, welche Peter kommen ließ, auf die Machtſtellung Ruß⸗ 
lands nach außen nicht fo unmittelbar einwirken, als wenn man durch Er— 

richtung von Pulvermühlen, durch Ansbentung der Schwefelkieslager im 

Zunern des Reichs für diefes wichtige Bedürfniß nicht mehr von der Ein— 
. fuhr abhängig war. Deshalb befahl Peter nad) Schweſel zu juhen, bee 

tief Pulverarbeiter, errichtete Pulvermühfen, und fiedelte (1704) 508 Far 
milien Bauern am Sof bei den dortigen Echwefelhütten an. 

Aber es gelang nicht die Schweſeleinfuhr überflüffig zu machen, noch 

aud die vielen ausländiſchen Farben durch inländiſche zu erfegen, und die 
Klage Peters bei Gelegenheit einer Verordnung in Betreff von Barbfteffen 

„daß die ruſſiſchen Fabriken in großer Abhängigfeit von den audern Völs 

tern fein", wäre heute nod) jo gegründet, wie viele Klagen in der Schrift 
Poſſoſchtons in Betreff des Handels in Rußland überhaupt. 

gl A Brüdner 
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‘ . Bemerhnügen 
über die Bildung nnferes lettifchen Fondvolks. 

Wir sitten unfre Leſer uns nicht zu zürnen, wenn wir wicherhoft auf 
obigen Gegenftand die Mufmerffamfeit zu lenken ſuchen. Die Zeit drängt 
und es fehlt ung nit an mahnenden Zeichen. Ein raſches und Fräftiges 
Zufanmenwirfen aller zum Eingreifen in den Entwidelungegang unſres 
Volles Berufenen, thut noth. Im Märzheite der Baltijchen Menatsihrift 
diefes Jahres finden wir in dem Aufjage „zur Paßfrage“ und dem 2, 

unterzeichneten Zufage zu demfelben Kopifteuer, Kurkoften, Verpflegung der 

altersſchwachen und arbeitsunfäpigen Glieder einer Gemeinde, endlich Res 

frutenftellung als die annoch der unbedingten Wreizügigfeit des baltiſchen 
Bauernftandes im Wege ftehenden Hinderniffe erwähnt, ſolauge die Soli⸗ 

darltät der Gemeinden in ihrer jegigen Form noch fortbefteht. Arbeits- 
bebürftigfeit ift mit Recht aus der Neihe diefer Hemmniffe ausgeichlofen, 

obgleich es Fälle giebt, wo die wohlbegründeten Rechte Dritter, durch die 

Freizügigkeit beeinträchtigt, werden, wenn z. B. ein Widmenbefiger von der 
ihm allerdings zuftchenden Befugniß, die Widmengefinde nad) freier Ber 
einbarung an die Pächter zu vergeben, nicht Gebrauch machen kann, fon» 

dern ſich genöthigt fieht diefelben Pachtſätze beizubehalten, die von der Mes 

gulirungscommifflen für die die Widme umgebenden Krongemeinden feft- 
geftellt worden, falls er nicht zur ganzen Pfarrgemeinde in eine ſchiefe 
Stellung gerathen will, in Folge defien aber, da durch " Beige 

Baltifge Monatöfärift. 3. Jahrg. BD. VL, ft 4. 



350 Bemerkungen über die Bildung unſres lettiſchen Landvolkes. 

in manchen Gegenden bereit8 der Knechts- und Zageslohn faft um das 

Doppelte geftiegen ift, für die Bearbeitung feiner Widmenländereien be—⸗ 
deutend mehr verausgaben muß, als der Pachtzins der Bauern beträgt. 

Doc) dieſes fei nebenbei bemerkt. Bei fo eingreifenden Aenderungen zum 

allgemeinen Beſſern hin-kann es ohne Opfer für Einzelne einmal nicht 

abgehn. 

Aber wörtlich heißt es in dem oben angeführten Aufjage: „Denn es 
iſt unſtreitig eine vollswirthſchaftliche Monſtroſität von dem ‚Arbeiter etwas 

"anderes, als Fräftige Arme oder Geſchicklichkeit oder gewerbliche Intelligenz 
zu verlangen“; und feineswegs fürchten wir zu den offnen oder verftedten 

Gegnern der Freizügigkeit unfrer Bauern gezählt zu werden, oder gar als 
Verfechter eines bei uns etwa jhon überwundenen Standpunftes 
aufzutreten, wenn wir zu den Haupthinderniffen der Freizügigkeit, folange 
die jegige Form der Gemeinden gilt, den Mangel wie an intellec» 

tneller Ausbildung-überhaupt, jo befonders an der reli— 
giössfittlihen Ausbildung unſres Bahernflandes rechnen. 
Ehe diefe, durch feine andre Zugeftändniffe compenfirbare Hauptſchuld an 

unfer Volk gezahlt ift, wird Freizügigfeit unter unfern jegigen Gemeinde- 
verhältniffen aus unferm Bauernflande, infoweit derfelbe nicht befiglich und 

fomit durch das eigne Jutereſſe an die Scholle, gebunden ift, feirieswegs 
tüchtige Arbeiter bilden, die ſich denjenigen Aufenthaltsort wählen, wo fle 
ihre Kräfte am beften verwerthen fönnen, fondern -ein vagabundirendes, 
dem Profetariat verfallendes Geſchlecht erzeugen, das nur dahin zieht, wo 
daſſelbe es am Teichteften zu haben hofft. Schon der Blick auf unite for 

genannten Kleindeutſchen, die als ſeinſollende Handwerker, weit von dem 
Orte ihrer Hingehörigfeit im traurigften phyſiſchen und moraliſchen Zu— 

ftande hier und da zerſtreut auf dem ande leben, zeigt uns, was das 

BVerlaffen der Gemeinde ohne vorhergegangene Bildung für Folgen hat. 
Noch mehr aber werden wir bereits die nachtheiligen Folgen verfrühter 

Breizügigfeit an denjenigen Bauernfantifien gewahr, welche, wenn and nur 
auf wenige Meilen von ihrem Geburtsorte entfernt, als Knechte auf die 

benachbarten Güter, namentlid) in das benachbarte Rittauen, wenn auch 

nur einftweilen hinzogen. Kehren fie zurüc, was in der Megel gejchieht, 
fo finden fie alle Bande der Freundſchaft, ja felbft der Verwandtſchaft ger 

lockert, weil fein Briefwechfel diefe Bande auffrifchte, ja weil— die heimathfiche 
Tracht abgelegt war; die Kinder aber find, bis zum confirmationsfähigen 

Alter etwa, volfommen verwahrloft aufgerwachfen, weil in der fremden Ge⸗ 
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meinde fich niemand für verpflichtet hielt, ſich mn fie zu kümmern, ja nie« 
wand ſich um fie fünmern fonute, weil die Bildungsmittel lange noch nicht 
auch ‚nur- für Die Kinder der eignen Gemeinde ausreihen. Pie unglück- 
lichen Mädchen endlich gehen jaft alle verloren. Unfrer beften Weberzeu 
gung nach follte niemandem das Recht zuftchn feine Gemeinde zu verlafien, 

"der nicht nachweiſen kann, daß er die Gemeindeſchule befuht hat, und 
follten Verheirathete, die mit ihren Familien fortziehn, ihrer Gemeinde das 

für, daß fie ihre Kinder nicht ohne Schulbildung fafjen wollen, nit wer 
niger Sicherheit zu bieten haben, als daſür, daß fie ihre Abgaben zahlen 
werben? Auf diefe Weile würde auch ven diefer Seite -her die Gemeinde 

vor dem Mißbrauch ihrer Verpflichtung, die heruntergefommenen, erwerbss 
unfähigen und erwerbsunfuftigen Glieder zu unterhalten, geſichert fein. 

Ja es liegt in dem wohlverftandenen Intereſſe aller Claffen der Bes 
völßerung unfrer Oſtſeeprovinzen und zwar jept gerade mehr als je zuvor, 
daß die Voitsbildung nicht länger werfinmt werde. CS iff ungerecht 
„und zeugt wahrlich nicht von ungetrübtem Blide in die Entwidelungager 

ſchichte der Gejellfehaft, wem man immer nur etwa die Hertſchſucht des 
Ritterthums und die Lũſternheit des Klerus als den Grund der Knechtung 
eines Theils der Bevoͤllerung eines Landes anklagt und bei der Entſtehung 
der Knechtſchaft nicht auch die Rohheit der untern Vollsſchichten als voll 

wichtig mitwirfenden Factor gelten iaht und die Knechtung im vielen Fällen 
für ein Werk der Nothwehr erkennt, — demgemäß aber auch diefe intern 

Schichten nur durch materielle Entjeffelung und nicht zugleich durch humane 
Bildung einer beffern Zukunft entgegen zu führen fucht, ein Fehler, der 

„bei uns begangen ift und nod immer begangen wird. Das Volk kann 
nicht cher glüclich fein, kann ſich nicht eher ‚Zufrieden geben, und, materiell ” 
entfefjeft, nicht eher von’ der Luft geitefen, vice versa nad Maßgabe feiner 
Kraft und feines Verſtehens an den höhern Schichten zu üben, was an 
ihm geübt worden ift, oder was es unverdient erlitten zu Haben wähnt, 
als bis es inne wird, daß die höhern Schichten es nicht blos an Habe 

und Gut, an Grund umd Boden, an Ungebundenpeit, ſondern auch nach 

Maßgabe feiner Empfänglichfeit und feines Vedürfniſſes an’ ihrem größten 
und ebeiften Gute, an humaner Bildung Theil nehmen fafjen. Die Ber 
nagpläffigung der Bolsbildung raͤcht ſich bereits bei ung, wie [don oben 

“bemerkt, durch die oft genug eintretenden üblen Folgen der’. ferner nicht 

mehr vorzuenthaltenden Freizũgigkeit, — von der” übrigens viel feltener 
Gebrauch geuacht werden wůrde wenn der Kopie" a, ‚nie in dem 

ur io non 
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Wahne lebte, er- habe es nirgend ſo ſchwer als gerade da, wo er Tebt, 
denn an Verbieuft fehlt es fo ziemlich nirgend mehr, — rädht fidh durch 
die bedauerlihen Auswanderungen in Maſſe, wie fie aus Eftland ges 

meldet wurde, durch Die Umtriebe des Propheten Leinberg ), durch die 

Umtriebe der Baptiften, die fih hier und da in Kurland bemerklich machen 

u. fe w., und werden ſich zuverläffig noch empfindlicher rächen, wein zur 
materiellen Emaneipation unfres Landvolkes ſich noch gar einiger Nationals 

ſchwindel gefellt, den man, wie es zur Genüge befannt geworden, bereits 

unter unfern Letten zu weden fucht, den man übrigens „gern überfehn könnte, 
wenn er bei unferm Volke eben nur Nationalſchwindel bfeiben koͤnnte und 

unter den bei uns Hiftorifch erwachſenen Verhäftniffen nicht nothwendig iu 
einen Bauernſchwindel ausarten müßte. Nameutlic dürfte die Freizügigs 
feit, rohen Leuten geftattet, immer wieder eine der Haupturſachen, die zur 

Feflelung am die Scholle, zur Kuechtung umd Leibeigenſchaft führten, er- 
neuern; denn der rohe Menſch liebt, wie [don oben bemerft, das Umher- 

ſchweifen, und ſucht nicht fowohl den Orr, wo er am meiften, fondern wo 
er am leichteſten erwerben fann, und lernt in der Fremde nur gar zu leicht 
es mit den Mitteln des Erwerbes nicht fo genau zu nehmen. 

Man- wendet vielleicht ein, das Volk braude nur materiell gefördert - 

zu werden, brauche nur ſich frei bewegen zu Dürfen, jo werde bei zuneh⸗ 
menden Wohlftande fich das Bedürfuiß nach geiftiger Ausbildung ſchon von 
ſelbſt finden, und mit dem Bedürfniſſe auch die Mittel der Befriedigung 
defielden. Etwas Wahres liegt: Darin, das geben wir zu; die Erfahrung 

ſpricht dafür. Aber — das Fommt für unſre raſche Zeit alles zu fpät, zu 

*) Im Beuilteton der Rigafchen Zeitung wurde freilich eine andre Anficht ausgeſptochen: 
Echulsilbung fhäße nicht gegen das Yusrwanberungsfieber, bas fehe man in Deutfchfanb; 
und Seinberg fei etwa durch Mofis Beiſpiel zum Schtwärmer gemacht. Aber in Deutfch- 
land bürften doch andre Urfachen das Auswanderungefieber fördern, als bei uns, welches 

udem dort nicht, wie in Gftland größtentheils nur Kinder und reife, ſondern nur arbeits- 

kraſtige Leute befält; und Seinberg, wenn wir nicht etwa Lichtenberge Wort: „bie Bibel 
if ein Spiegel; ſchaut ein Affe hinein, fo ſchaut ihm ein Affe entgegen,“ auf ihn anmen- 
en wollen, bürfte ein Opfer jenes Gochmuthes geworben fein, der eben jeben einfetig gebilbeten 
Menſchen gegenüber einer großen rohen Maffe.nur zu leicht befällt. Auch it Geroinnfucht, 
hanble es fh um Geld ober um Bewunderung und Ghre, in ihren Mitteln fehr erfin- 
deriſch Ums Jahr 1820, als in Königsberg der Ebel-Dieftelfche Unfug florirte, richtete 
ein preufifcher Ganbwerfer in ber Gegen von Libau auch einigen religiöfen, Schwarm ar. 
Doch mag er In dem Salgſchmuggel, ben er nebenbei Betrieb, Daueenbere Grfolge egielt 
Haben, als in feinen Bekehrungsverfuchen, £ 
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langſam. Niemand.von uns wartet zu, bis das eine oder das andre- ums 
ſerer etwa der Selbſtzucht überlaffenen, wohlgenährten Kinder felbft nad 
der Schule verlanget, fondern jeder ſieht ſich die rechte Zeit ab. Eben 

daſſelbe, meinen wir, müfjen die höhern Schichten der Geſellſchaft unferm 

großen Kinde, dem Volke, zukommen laſſen — Bildungszwang, — und zwar 

in unfern baltiſchen Landen noch befonders. Unſre ländliche Bevölkerung, 
überhaußt noch fehr dünn, febt ſporadiſch, nicht in Dörfern zufammen, wie 
in Deutfepland, wo aud) der Ungeſchulte aus dem ihm jeden Augenblick 
vor Angen ftehenden Beifpiele der Gefördertern lernt; unfer für jegt noch 
durch bloße und eben noch nicht ſchwere körperliche Anftrengung die gerin. 

gen Vedürfniffe des noch uncultivirten Menſchen reichlich befriedigendes 
Landvoll fieht und hört überhaupt außerhalb der Schule noch zu Weniges, _ 
‚was fein Nachdenken und feine Wißbegierde reizen könnte; endlich die Con- 

curcenz unter den Fortgefeprittenern aus unferm Volfe ift noch zu gering, 
als daß diefelben in ihren frühern Verhältniſſen zu bleiben und als wohle 
tbätiges Ferment unter ihren Gemeindegenofien fortzuleben Luft “haben 
follten. Alles das drängt dazu die Volksbildung in raſchen und allger 

meinen Angriff zu nehmen. 

Aber find wir denn noch immer mit der Volfsbildung ſo „weit zur? 
Nun — über den Zuftand unfrer Volksſchulen ift allerdings recht Vieles, 

zum Theil Schönes und Butes gefagt worden. Die ftatiftifchen Tabellen , 
geben’ hereits recht genaue und zwar nicht unerhebliche Zahlen der Schulen 

und Schüler an. Aber, fo unbedingt wir der auch in diefen Blättern aus« 
geſprochenen -Anficht beiftimmen, felbft falſche ſtatiſtiſche Angaben feien 
immer beſſer als feine, weil fie zu Zurechtſtellungen -veranfaffen und jo 
doc; zuletzt die Wahrheit ans Licht kommt, fo fehn wir uns genöthigt 
offen unfee Zweifel an dem Zutreffen unfrer Schulnachrichten, zumal für 

. Kurland, ‚auszudrücken, und zwar aus Gründen, die niemandes guten 
Billen verdächtigen Fönnen. In Kurland find es, fo viel wir willen, nur 

die Prediger, die über die Vollsſchule einige Auskunft geben können oder 
gegeben haben, und zwar aus mehr nur nothgedrungen artogirter als aus 

gefeplic; berechtigter Pflicht. Die im Kirchengeſeh enthaltenen, die Schufe 
betreffenden Vorſchriften für, die Prediger, „fleißig die Landſchulen zu be⸗ 

ſuchen umd auf die religiöfe Bildung der Jugend Acht zu haben“ ($ 189) 

und „Die allgemeine Aufſicht über den Religionsunterricht in den Schulen 
zu führen“ (8 301,8.) find gleich den fpätern vom Eonfiftorio ergangenen 

Verordnuugen zu allgemeinen Inhaltes; die von den. Synoden geführten 
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Beſprechungen der Schulſache Haben nothwendiger Weile zu ſehr nur den 
Charakter bloßer Voten, als daß aus den betreffenden,der Synode erſtat⸗ 
teten Berichten der Geiftlichfeit irgend ein Mares Bild unſres Volksſchul⸗ 

weſens gewonnen werden könnte. Wir haben Feine Landſchulbe- 
hörde, Fein Schulreglement. Es bleibt nach wie vor jedem Pre— 
diger Aberfaffen, nad) feinet individuellen Anſicht eine bloße Leſeſchule [don 
als Volloſchule zu bezeichnen, wodurd in manchen eben durchaus noch 
nicht vorgejchritteien Gemeinden in den Verfchlägen mehrere Schulen figus 

tiren, während audre Prediger, die Höhere Forderungen atı die Volksſchule 
ftellen zu müffen glauben, die bloßen Leſeſchulen, in denen ein mit, wenigen 
Ruben oder ein Paar Lofftellen Landes kümmerlichhefoldeter Kuecht oder ein 

den Winter über raftender Handwerker den Unterricht ertheilt, gar nicht 

mitzäplen und daher nur eine Schule anizuzihlen haben. Die richtige 
Angabe der Schülerzabl und derey Verhaͤltniß zur Seelenzahl ift noch viel 
fraglichet. Es können z. B. in einer Gemeinde, die 100 ſchulfähige Kinder 
Hat, 50 als die Schule beſuchend angeführt werden, obgleich in der Wirt- 
Tichfeit nur vielleicht 10 derſelben, aber 5 Winter hindurch, Unterricht ges 

nicßen, 90 aber völlig roh erwachſen, während"in einer andern Gemeinde 
vielleicht nur 30 Schüler von je 100 Kindern aufgeführt werden, die aber, 
jaͤhrlich wechſelnd, den dritten Theil der Kinder repräſentiren, und fo nur 70 
völlig ungeſchult bleiben, — wobei, beiläufig bemerft. non multa sed multunı 
wicht im Anwendung fommt, weil, wie {den oben angedeutet, derjenige 

Bauernfohn, der fünf Jahre lang die Schule beſucht, ſchon wur zu oft auf 
vermeintlich höhere Dinge ausgeht, als darauf, Bauer zu bleiben, während 

Diejenigen, die nur einen Winter gejehult werden, Bauern bleiben und was 

‚fie leruten, oft in fehr erfreulicher Weiſe der übrigen Gemeinde zu gut 
tommt. Eine richtige Ueberſicht unſrer Schulverhaͤltniſſe könnte aber nur 
gewonnen werden, wenn genay die Zahl der Kinder eines beſtimmten Alters 
ermittelt und bemerkt würde, wie piele diefer gleich alten Kinder jährlich 

gugleid) zur Schule gen. &o bleiben wir in fietem Dumfel über unfre 
Schulverhãltniſſe und fehn im Zwielicht vieles in ganz andrer Geftalt, als 

daſſelbe wirklich trägt. 
Der größte Nachtheil aber, der für unfer Volk aus dieſer Unzüläng- 

lichtel wird Plan und Herrenfofigfeit unferes Volloſchulweſens entfringt, find 
die Dürftigfeit einers und die Extravaganzen audererfeits, die fid an ums 
ferer Vollsliteratur bemerflih maden, auf welde wir bereits in einem 

früheren Auffage aufmerffam zu mathen verſucht haben. Keineswegs kommt 
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es uns nun freilich in den Sinn, die Vollsſchule in unabänderliche Formen 
qwängen, dem befähigterem Lehrer angſtüch Schranfen ſehen oder dem 
befähigteren 'und ftrebfamen Bauernfnaben ein beftimmtes Bauernmaß von 
Kenntnifjen vorſchreiben zu wollen ;— aber, wenn die Sache gedeihen foll, 
jo muß doch eine ungefähre, allgemein gültige Richtſchnur gegeben fein, 

jo muß doc) ungefähr beftimmt werden, welde Schulbücher zu brauchen 

find, Damit z. B. nicht anderweitig gewedte Sym- oder Antipathien nad) 
Willkühr bei den einzelnen Schulmeiſtern über den Werth oder Unwerth 
eines Schulbuchs entjepeiden; fo muß ein beſtimmter Kreis von Rente 
niſſen als unerlaͤßliches Minimum, als der Sto® der Schule gleichjam 
feftgefegt werden. So fange Diefes nicht der Fall ift, können ſich bei ung 

keine Schulbücher finden, weil bei den hiefigen hohen Druck- und Papiers 

preifen und der geringen Zahl unferer. Letten niemand ein Buch wird 
drucken laffen, ohne die Gewißheit, fein Buch in den Schulgebrauch ein- 

geführt zu fehen. Eine Goncurrenz bereits gedrudter Bücher kaun 

bei ums ja doch nicht ftattfinden. So bleibt die eigentliche Schulliteratur 
bei uns auf dem alten Flecke; und alle diefe Nebelftände haben zum Theil 

wenigfteng zu dem mißlichen Nothbehelf der Tagesliteratur gedrängt, die 
nachgerade eine etwas uugeheuerliche Geftalt anzunehmen droht, Bloß eine 
Häufung von lettiſchen Zeitungen kann unfer Volk nicht ‚fördern. Wir wie 
derholen eine fen früher von uns ausgefprochene Behauptung: die Tages- 
fiteratur kann nur etwa weiter bauen, wo bereit irgend ein Grund gelegt 
iſt; aber grundlegend kann fie ihrer Natur nach nie werden. 

Werfen wir nun näher einen Blick auf den Zuftand des Volks-Schul⸗ 

wefens in unferen Oſtſeeprovinzen, jo ſcheint es mit demjelben allerdings 

in Eftland nod am traurigften zu ftehn. Wenigftens finden wir in Nr. 28 
des Inlandes in dem Aufſatze „Einige Worte über den gegenwärtigen 

Zuftand des Volls-Schulwefens in Eſtland“ eine Schilderung, die jedem 

Volksfreunde nahe gehen muß. Keineswegs find wir aber damit gemeint, 
dort etwa einen geringeren Eifer für Volksbildung bei irgend Einem, der 
auf diefelbe einwirken kann, vorauszufegen, als in irgend einer der ändern 
Oſtſeeprovinzen. Vielmehr ift, fo viel wir wiffen, für die Eften ſchon 

eine’ ziemlich umfafjende Sammlung von Schulbüchern vorhanden, und cine 
jeitlang wenigfiend eyiftirten bereits zwei Zeitungen in eſtniſcher Sprache. 
Aber fo gewiß in Efand die Winter länger und die Sommer fürzer- find 
als in Kurland, fo gewiß kommt der Eſte naturgemäß fpäter zur Kultur 
als der Kure. 
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Gehen wir auf Livland über, jo hat Profeffor Bulmerineg — Inland 
Nr. 17 — über dafelbe in Betreff des Landſchulweſens fon ganz Ans 
deres zu berichten, wenn nähmlid) Die Organifätion des Schulweſens, 

wenngfeid) an uud für ſich ſchon ein großer Fortſchritt, [don Gewähr 
Teiftet für den ‚blühenden Zuftand des zu Organiftrenden ſelbſt. 

Bir entnehmen dem.Anfjage „Livländiſches Schulweſen“ in Nr. 17. 

des Julandes zunaͤchſt über die Organifation des livländiſchen Landſchul- 
weſens Folgendes. „Un Der Spitze ſteht die Oberlaudiſchulbehoͤrde, bee- 

hend aus den 4 Dberfirhenvorftehern, dem livländiſchen Generalſuper⸗ 
intendenten und einem Schulrath, inter dem Präfidio des jedesmal refidis 
renden oder, in Ermangelung eines refidirenden, des im Amte älteften, 
gegenwärtigen Oberficchenvorftehers. Für je zwei Ordnungsgerichtsbezirke 
beſteht eine Kreislandſchulbehörde aus dem Oberkicchenvorfteher, je zwei von 

der Ritterſchaſt erwaͤhiten weltlichen und je zwei vom Provincialconfiftorio 
erwählten geiftlichen Gliedern, unter Vorſitz des Oberkirchenvorſtehers. 

Die Kirchſpiels⸗ oder Localſchulverwaltung beſteht unter dem Vorſitz eines 

vom Kirchipiel Dazu. deſignirten Kirchenvorſtehers, aus dem Paſtor loci, 

dem Kirchſpieloſchullehrer und: einem von fümmtlihen Kircheupormündern 
und Schulalteſten des Kirchſpiels erwählten Kirchſpielsſchulaͤlteſten. „Die 
Obetlandſchulbehoͤrde Hat die Oberleitung des geſammten Landſchulweſens, 

‚trifft Anordnungen, giebt Zuftnictionen für die ihnen untergebenen Schul- 

behörden, läßt fid) von ihmen berichten, ftellt ſelbſt Reviſionen durch den 

Schulrath an und führt neue Geſetze durch DVermittelung der Ritlerſchaft 
herbei. Gie berichtet dem Landtage über den Stand des Schulweſens, 

wötpigenfalls aud dem Adelsconvent und wendet fid) in Fällen, wo die 
Compelenz der von ihr requirirten Kreislandfhulbehörden zur Ausführung 

ihrer Beſchlüſſe nicht ausreicht oder nicht refpectirt wird, an die Laudes - 

zefidirung mit dem Erfuchen fie zu bewirken.“ 

„Die Kreislaudſchulbehörden find die nächften Infpections- und Appel 
Tationsbehörden in Schulſachen über den Kirchſpielsſchulverwaltungen und 
Schulconventen und ftehen in diefer Hinficht unter der Oberlandſchul- 

behörde. Wo ihren Forderungen und Anordnungen, jo weit fle dazır ger 
jegliche Gompetenz haben oder durch Verfügungen ihrer Oberbehörde ver- 

anlaßt ſind, nicht Bolge geleiftet wird, requiriren fie die Ordnungsgerichte 

‚au Zwangsmaßregeln und können in Schulangelegenheiten arbitraire Strafen 
bis 25 Rol. S. verhängen.“ 

Die Airgſplais⸗ oder Localſchulverwaltung. berichtet jaͤhrlich über 
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den Stand der Schulen dem Kirchſpielsſchulconvente und geht ihn erfor» 
derfihen Falles um die Mittel zur Erhaltung der Schulen an, fteht aber 

in der Schulverwaltung felbft nicht unter der Beftimmung des Gonvents, 
fondern unter der Kreislandſchulbehörde. Falls die Anordnungen der 
Schulverwaltung nicht erfüllt werden, requirirt fie Die Gemeindegerichte, 

and wenn dieſe die Requifition nicht erfüllen, wendet fie fi ans Kirch- 

fpielsgericht“. 
Was die Schulen ſelbſt betrifft, fo giebts derjelben zwei Gattungen, 

die Gebiets, oder Gemeindefhulen Pie eigentliche Volteſchute 

und die Kirchſpiels- oder Parochialſchulen. 
"Stehende Unterrichtögegenftände der erfteren find: verftändig Leſen, 

Katechismus, bibl. Geſchichte, Kirchengeſang, wo möglich nad) Noten und 
mehrftimmig; Schreiben und Reden. Leßtere beiden Gegenftände Fäns 

men bei Mädchen durch Unterricht in Handarbeiten erfegt werden. ° Die 
Parochialſchule Ichrt ungefähr daffelbe, nur unfaffender, und dürfte bereits 

in allen Parochialſchulen auch der Unterricht in der deutſchen Sprache bes 

trieben werben. Aus diefen Schulen gehen auch die Lehrer für die eigent⸗ 
lichen Vollsſchulen, die Gemeindefchufen, hervor. ii 

Die Schulzeit ift auf 6 Menate den Winter über feftgefept. 

Außer dem Schulunterrichte dringen die Banerverordnungen auch auf 

den häuslichen Unterricht. Wo diefer ganz darniederliegt werden zeitweilig 
fogenannte Strafſchulen errichtet (die wohl richtiger Zwangoſchulen zu, 

nennen wären). 
Zur Zörderung des häuslichen Unterrichts dienen hier und da Sonn, 

tagsſchulen, befonders aber die fogenannten wandernden Kates 

cheten. Dieſes find Parochialſchüler, die ihren Eurfus mit Erfolg ges 

macht haben und Befähigung zum Unterrichten befigen. "Cie werden für 

die 4 oder 5 Wintermonate engagirt, und nachdem die ſchulbedürftigen 
Kinder z. B. eines Gutes, ermittelt und in Gruppen von etwa 20 gefons 
dert worden, welche ſich an beftimmten Tagen in der Woche in dazu 
geeigneten Gefinden verſammeln, unterrichten diefe Katecheten diefelben, 

von einem Orte zum andern ziehend, im Lefen, in der bibl. Geſchichte, im 

Kotechismus und DMelodiengefange; wobei fehr gute Erfolge erzielt werden, 
fo daß Das. Inftitut der wandernden Katecheten in den zurüdgebliebenen 

Gegenden immer mehr in Auwendung fommt. 
„Die Errichtung und Erhaltung der Bauergemeindeſchule ift unmittelbar 

Dbtiegenpeit der Bauergemeinde, Die Kirhfpielsichule wird von einem 
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oder mehrern Kirchſpielen unterhalten. Im derfelden müſſen auf Koften 

der eingepfarrten Gemeinden wenigitens 18 Böglinge zur Zeit unterrichtet 

werden.” ‘ 
Die nöthigen Geldmittel für Gemeindefhulen wie für Parochial- 

ſchulen werden, jo weit möglich, aus Gtrafgeldern, durch Collecten, 
Geſchente und ſreiwilige Beiträge, auch hier und da durch ein Meines 
Schulgeld beſtritten ? 

Die wichtige Frage: woher Die Lehrkräfte nehmen? eine Frage, die 
eigenthünficher Weile im innern Rußland durchaus Feine Schwierigkeiten 
zu machen feheint, wenn man den raſchen Aufſchwung berückſichtigt, den 
nad) den Berichten und Verſchlägen der daflge Vollsunterricht nimmt, hat 

der Adelsconvent durch danfenswerthe Errichtung der Küfterfchufe.in 

Walt gelöft, mit deren Zöglingen nach und nad) die Parochialſchulen bejegt 
werben. In einem dreijährigen Curfus werden hier die Zöglinge unter- 
richtet: 1) in der Religion, 2) der Größenichre, 3) der allge» 
meinen Geſchichte, A) der Mufif, 5 der Geographie, 6) in 
Sprachen (efinifch, lettiſch, deütſch), 7) Zeichnen und Kalligraphie, 

8) Naturfunde, 9) Erziehungs und Unterrichtslehre. 
Der Gemeindefhullehrer wird vor verfanmelter Localſchulverwaltung 

durch den Ortöprediger geprüft, gewählt von denen, die die Schule geftiftet 
haben, beftätigt u. |. w. von der Localſchuwerwaltung. Zur Beſoldung 
defjelden find, wenn der Gutsherr dazu nicht freiwillig eine Landſtelle von 
7 Thlr. Werth hergeben will, von Seiten der Gemeinde ein Gehalt von 
wenigftens 20 Rbl. und Deputat für 2 Meuſchen anzuweifen. 

Der Parochialſchullehrer aber wird aus der Zahl der von der Küfters 

ſchule mit dem Ateftate der Anftellungsfähigfeit Verſehenen vom Kirchſpiels- 
convent gewählt; feine Abſehung aber, fo wie jede andere Strafe, als 
bloße Ermahnung und Verweis, kann nur durch die Kreislandſchulbehörden 
erfolgen. 5 

Diejes ift nun die Äußere Geſtaltung des livl. Landſchulweſens — 

eine Geſtaltung, auf die wir Kurländer allerdings mit einigem Neide hin- 
zubliden uns veranlaßt fühlen, 

Nicht in gleichem Maße ift diefes aber der Fall, wenn wir auf die 

Menge der Schulen und namentlich) anf das DVerhältniß der in Schulen 

unterrichtete Kinder zur Geſammtzahl derjelben ſehn. Der uns vorlies 
gende Bericht über das livl. Laudfehufwefen vom Jahre 1859, giebt zwar 

die Zahl der Parochialſchulen auf 105, der Gemeindefhulen auf 561, 
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zufammen alfo auf 666 an, welche Zahl, wenn auch immer noch nicht 

-genügend, doch ſchon, falls die Angabe der zwifden dem Tten und dem 
Eonfirmationsjahre ftehenden Kinder auf 142,085 zutrifft, auf je 175 ders 

ſelben eine Schule ergide — ein ſchon fehr günftiges Verhäftnig, wenn 
man in Anfehlag bringt, daß zwifchen dem Tten Kebensjahre und der Cons 
firmation doch ein Zeitraum von wenigftens 8 Jahren fiegt, mithin bei 

einem mie zweijährigen Schulbeſuch — womit als allgemeinen Minimum 
wir vorläufig ſchon zufrieden fein fönnten, wenn das Schulfind nur einige 
wenige Vorfemtniffe im Lefen in die Schule mitbringt — ſich die Zahl 

der Kinder auf den vierten Theil reducirt, und auf jede der vorhandenen 

666 Schulen nur etwa 43 Kinder fümen, die ein Lehrer auch ohne Gehülfen 
ſchon zur Noth bewältigen kann. 

Daß aber, namentlich bei Angabe der Gemeindefchulen, noch. ein fehr 

vager Maßſtab an diefelben gelegt fein muß, glauben wir wie aus ntehreren 
andern, fo befonders auch aus folgenden Zahfen zu erſehn. Im Dorpat- 
ſchen Kreiſe 5. B. exiſtirten 1859 ſchon 119 Gemeindeſchulen und diem’ 

Schulen unterrichteten Kinder verhielten ſich zu der Gefammtzahl der Kinder 
in dieſem Kreife wie 1: 1Y/,, im Rigafchen Kreife nur 6 Gemeindefhulen ; 

das Verhaͤltniß der geſchulten Kinder zu den ungeſchulten war 1 : 19 
Dagegen gab es im Dorpatſchen Kreiſe nur 3923 fertiglefende, während im 
Rigaſchen 5288 als fertiglefeude bezeichnet ind, obgleich im Dorpatſchen 
Kreife bei einem zweijäprigen Schulbefuche nur etwa 20, im Rigaſchen 
Kreife aber beifäufig 500 Kinder auf jede Schule kamen, — Mißverhält- 
nlffe, die durch das Inſtitut der wandernden Katecheten oder durch vers 

ſchiedtnen häuslichen Unterricht allein nicht gut zu erflären find. 
Blicken wir endlich auf Kurland, fo haben wir leider über eine Or⸗ 

gantfatisn des Schulweſens daſelbſt noch immer nichts oder dod nur fehr 
weniges zu fagen. Wir haben feine Landſchulbehörde, weldhe in die Bes 
ftrebungen der Einzelne Plan und Ordnung hineinbringen, und etwa 
Siäumige auzufpornen berechtigt wäre. Wir haben Fein Schulreglement, 

welches einen Maßftab für die Forderungen an die Schule abgeben könnte. 

Vorſchlãge zur Ordnung des Schulweſens find feit vielen Jahren von 
verſchiedenen Geiten her, bald vom Adel, bald von der Geiſtlichkeit Her aus⸗ 
gegängen, zuleßt unſtes Willens vom kurländiſchen Confiſtorio d. d. 

31. Dechr. 1860 für die Kronsgüter, aber immer ohne nachhaltige Wirkung. 
Gin Hauptgrund davon mag Darin liegen, daß Kurlands „Land und Leute“ 
zu einem fo großen Zheife im Befipe der Krone find, Da mag es fih 
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wie in der Ordnung maucher andern Verhältniſſe, fo auch in der Lands 

ſchulſache, um den Vortritt handeln. Zwei verſchiedene Landſchulbehörden 
umd Landſchulgeſetze fönnen wir doch nicht gut haben. Der Unterſchied 
zwiſchen Krons und Privatbauerfhaften verliert ein Merkmal nad) dem 

andern. Barum feinem ſichtlich unaufhaltſamen Verſchwinden durch vers - 

ſchiedene Schulorduungen Hinderuiffe in den Weg ftellen? , Eine einfeitige 

könnte überdem auch nicht gut zur Geltung kommen, auch mur bei den 
Privatbanern allein, oder den Kronbauern allein, da unmöglich jedes Gut 

befondere- Schulen haben Ann, vielmehr jehr oit ein Meines Privatgut ſich 
an ein größeres Arongut anlehnen muß, und umgefehrt. Ebenſo ſcheim 
es unthunlich, einer der beftehenden weltlichen oder kirchlichen Autoritäten 

die Ordnung und Leitung der Volksſchule zu übertragen. Es ift diejelbe 

feineswegs fo leicht, daß fie fo nebenbei einer unfrer in dieſer Zeit des 
raſchen Aenderns aller Verhältnifje genug anderweitig beſchäftigten Behörden 
aufgebürbet werben fünnte. Wir zweifeln daher nicht, es ſtinme uns jeder 

Freund des Volkes vollfommen bei, wenn wir im Namen Aller die Bitte 

ausſprechen: Gebt uns jo bald als möglich, eine Landfepulbehörde, eine . 
gehörig organifitte Schulverwaltung, ein allgemein gültiges Schulgeſetz. 

Es wäre gewiß nicht einer der unwichtigſten Gegenftände, den der fur. 
Landtag in die Hand zu nehmen hätte — Ordnung des Landſchulweſens. 

1817, als die Leibeigenfchaft aufgehoben wurde, flammte auch der Eifer 
füc die Schulſache auf.. Man durchblättre mur, die Japresverhandhungen 
der furl, Geſellſchaft für Literatur und Kunft, 1819. Damals ſtrich der 
General ⸗Gouverneur Paulucci, ans einem ihm zur Anficht vorgelegten " 

Probeblatte, der damals vorbereiteten Latweeschu awises Die ganz einfache ° 
Anzeige, es fei in Odeſſa ein Freihafen errichtet worden, in welchem die 

eine wie Die ausgehenden Waaren feinen Zoll zu entrichten hätten, um 
den Handel mit den Türfen u. f. w. zu heben, — als etwas dem BVolfe 
Unverſtaͤndliches. Das num freilich hat ſich fehr geändert! Wünſchen aber 
muß jeder, der mit befonnenem Auge auf das Volk hinblidt, es hätte eine 

gefunde Schulbildung freilich. nicht eben ſolche Foriſchritte. gemacht, wie 
unfre an Hypertrophie erfranfte lettiſche Tagesliteratur, aber doch infoweit 

Fortſchritte gemacht, daß eben ſolche literaͤriſche Exfepeinungen eine Unmögs 

licpfeit geworden wären. Jept num, wo die Aufhebung der Frohne, 

der Uebergang des Landes in Pacht, ja in Erbbeſitz des. Bauern ganz 
anders in Das ganze innere Leben des Volfes eingreift als damals die 
Aufhebung der Leibeigenſchaft — jet, wo des ſchwediſchen General 
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Gouverneurs Skytte 1632 geſprochenes Wort, „man babe die Bauern 

feither ohne Unterricht gelaſſen, damit man mit den Leibern aud die 

Geiſter Teibeigen mache fönne“ vollends feinen Sinn mehr hätte jetzt, 

meinen wir, wäre es doppelt Zeit, die Sache der Vollsbildung in kräftigen 

und einheitlichen Angriff zu nehmen. Ueber Eſtlands und Liolande Schul- 
wejen ift nun oben geſprochen. Wie aber — fteht es denn mit dem 
ſelben in Kurland wirklich fo ſchlecht, wie aus dem Obigen gefchloffen 
werbeit fönnte? — Keineswegs! ja wir glauben behaupten zu fönnen, 
daß, was man Volksbildung nennt, im Durchſchnitt genommen, in Kurland 

bereite höher fteht und allgemeiner verbreitet ift als im Livland; 
fönnen uns aber bei diefer Behauptung freilich nur mehr auf das Urtheil 
von Perfonen, die beide Provinzen näher in Augenjchein zu nehmen Ger 
legenheit Hatten, als auf ftatifiige Angaben ftüen. Diefe nd aus den 
oben angeführten Gründen bei uns noch ſehr unzuwverkifftig, daher wir auch 
auf unfern anfänglichen Plan, in diefer Heinen Arbeit auch eine ſtatiſtiſche 
Ueberficht über das furl. Voiksſchulweſen zu geben, ad). vergeblich anger 
ſtellten Verſuchen verzichtet haben. Was auf dem Papiere fteht, erfehn wir 

aus den „Statiftiihen Studien über die ländlichen Zuftinde Kurlands von 

Alfons Baron Heyting.“ Hier leſen wir — 309 Schulen vorhanden, alſd 
auf je 1488 Seelen 1. Das hieße ſchon der Beſtimmung des $ 60 der 

Bauernverordnung, nah welcher anf je 1000 Seelen männl. und weibl. 
Geſchlechts eine Schule erbant werden fol, recht nahe gefommen. Aber 
wir fürchten nicht dem Verdienſte diefer ſtatiſtiſchen Studien, die ein ehr 
danfenswerther Beitrag zur Förderung der nähern Kenntniß unfees Länd- 

chens ſind, ohne welche feine Abhütfe möglich iſt, Abbruch zu thun durch 
die Behauptung, daß, wenn eine nad) feften Grundſätzen verfahrende Reviſton 

die vorhandenen Schulen und deren Wirfjamfeit durchginge, fie zu Refuls 

taten füme, die zu dem materiellen Fortſchrilt unfres Bauernftandes eben. 

fowenig als zu den angegebenen Zahlen der Säulen und der Schüler 
paßten. Es giebt gerühmte Schulen in Kurland, für die der Gutsherr 

‚viel gethan bat und noch thut, die aber gleichwohl fehr wenig leiſten, 

weil nur einige wenige Schüler irgend einen andern Unterricht genießen, 

als denjenigen im Katechismus, die mit wenigen Wochen des Katechismus, 
unterrichts abgejertigten Kinder aber in den Berfhlägen mit als Schul 

finder aufgeführt werden, — wogegen es jreilic wieder Gemeinden giebt, 
namentlich Krongemeinden, in denen vielleicht nur wenige, aber 

wirklich aftive Schulen, mit mehreren. ungezäpften Privatnebenſchulen, 
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weil bloßen Leſeſchulen, aufgegeben find — wobei wir denn auch noch der 
Behauptung, die Menge der- Schulen zur Volkszabl fiehe auf den Privat 
gütern in einem, günftigern Verhältniſſe, als auf den Krongütern, die 
Bemerkung entgegenftellen müfjen, das könne nur etwa daher kommen, weil 
häufig auf kleinen Privatgütern von vielleicht weniger als 300 Seelen eine 
befondere Schule befteht, während auf Krongütern wohl immer nur größere 
Seelenzahlen einer Schule zugewiejen werden. 

Damit jei aber dem Berdienfte unfres Adels um das Schulweſen in 
feinerfei Weife zu nahe getreten. Ihm verdanken wir Jtmlau; und auf 
vielen Gütern hat derfelbe durch Errichtung wirklich tüchtiger Schulen 
feinen Bauern viel Gutes gethan. Aber vollendet würde fein Werk erft " 
daftehn, wenn wir demfelben aud) eine geregelte Schulverwaltung verdanften. 

Es würden darum freilich noch nicht gleich alle die nöthigen Schulen ſich 
finden. Aber, was da iſt, wäre denn doch etwas Geregeltes, um welches 

ſich dann ſchon immer neue Schulen legen würden. Das Land erführe 
ferner genau, was wir deun eigentlich an Schulen bereits haben, und mare 

her Säumige würde erfenmen, daß es lange noch nicht fo gut mit der 
Schule fteht, als er glaubt. Die Gemeinden ferner würden fid) überzeu- 
gen, daß die Schulfade nicht etwa blos Cinfall des Ginzelnen, z. 8. des 
Predigers fei, würden nicht, wie es wohl oft vorgefommen ift, Sppofition 

gegen die Schule maden”);' das Verhältniß poiſchen Kirche und Schule, 
oder vielmehr Prediger und, Schulmeiſter würde ſich nicht mehr fo. abſolut 
nad den Eigenthümlichkeiten der einzelnen Perſonen geftalten; ja, die 
Spule würde.nicht mehr, fowie jegt leider oft genug , Veranlaffung -zu 

Migverftändnifien zwiſchen Gutsheren und Prediger ‘geben, und endlich — 
die Schulliteratur könnte erſt dann den gewünſchten Aufſchwung gewinnen. 

Bei der Bildung der Lanbfhulbehörden könnte Kurland immer ſich 
nad) Livland richten; nur etwa daß für Kurland in die Oberlandſchulbe- 

hörde auch ein Glied der Domainenverwaltung zu wählen wäre und in 

den Kreistandjgulbehörden auch die Bezirfsinfpectoren Sig und Stimme 

haben müßten, endlich in Krongemeinden,, da unmöglich der Haupfmain, 

tonfirdenvorfteher, Zeit hätte, Änmer an den Verhandlungen der 

*) Es if Thatſache daß man hie und da von Geiten ber kutlaͤndiſchen Bauern mett. 
würbig bewußte und allgemeine lagen über ben unfichern Beflanb der Schulen zu hören 
Befommt: „fie. fönnten fein Bertrauen zu ihren Schulen haben und nur mit Wiberftreben 
für fi Opfer Bingen, [elange ige Bund und ir Befanb oltommen von ber Mir E 
der Herren abhänge.“ 
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Localſchulbehorde Theil zu nehmen, irgend einer der Arrendatoren- etwa Die 

Dbfiegenheiten des Kirchenvorſtandes jür die Schule zu beforgen hätte. 
Der Koftenpunft freilich füme ehr in Betradht;-jedod kann er jegt 

feineswegs mehr unüberwindliche Schwierigkeiten darbieten. "Der Wohle 
fand der Gemeinden hat ſich in ganz Kurland bedeutend gehoben, die Ges 

meindefapitalien find überall angewachſen und es kommt eben nur darauf 
an, daß die Gemeinde gewahr werde, daß man von oben her Ernſt mit 
der Sache made, .um fie zugleich zu ‚überzeugen, daß es nicht an den dr 
thigen Mitteln dazu fehlt; auch zweifeln wir wicht, daß unfer Adel, wie er. 
feine hiſtoriſch erwachſenen Rechte wahret, jo and) feiner hiſtoriſch erwadhr 

fenen Pflichten gegen feine Bauern eingedenf iſt. 
Freunden der Volfsbildung werden nachſtehende Mittheitungen aus 

dem Kurfand angrenzenden Preußen über das dafige Volkoſchulweſen inter: 
eſſant fein. Unfre Schulen gleich auf preußiſchen Fuß fegen zu wollen kann 

uns freilich nicht einfallen; doch Anfnüpfungspunfte und Winfe können aus. 
dieſen . Mittheilungen gewonnen werden. 

Gefepfid) dürfen nicht ‚mehr als 80 Kinder in einer Claſſe und von 
einem Lehrer unterrichtet werden, was aber wohl nicht immer ftreng einger 

haften wird. Steigt aber die Zahl der ſchulpflichtigen Kinder bedeutender, 

jo wird entweder in demfelben Schulhäufe eine zweite Claſſe mit einem 

zweiten Lehrer eingeridfiet oder man baut auf einem andern Dorfe eine 

neue Schule. 
Eine Anzahl von Dörfern ift immer zu einer fogenannten Schulfos 

eietät verbunden, welcher die Erhaltung der Schule, Beſoldung des Rebe 
vers u. ſ. w. obfiegt. Jede- neue Schule bedingt auch eine neue Schul 
focietät. Eine jede Societät hat einen beſondern Schulvorſtand, deſſen Vor⸗ 

ſthender der Pfarrer des Kirchſpiels ift. Außerdem gehören zum Vorſtande 
die einzelnen Vorfteher der Dörfer, welche' zur Societät gehören und noch 
einige von allen Mitgliedern derfelben gewählte Männer. Der Schulvor⸗ 
fand verwaltet die äußern Angelegenheiten (Bauten, Caſſenweſen, Aufficht 

über den Schulbefuh), der Pfarrer außerdem die.interna, den Unterricht 
ſelbſt. Das Kirchſpiel Memel z. B. zäpft eirca 15000 Seelen uud befteht 
aus 18 Schulſocietäten. Die Drei Pfarrer dieſes Kirchfpiels haben ſich in 
die Schulinfpeetion getheilt. Manche dieſer 18 Schulen hat 2, ſogar 
3 Claſſen. 

Der Pfarrer ats Squlinſpeetor Hat eirca alle 6 Wochen jede Schufe 
zu revidiren und etwa alle halte Jahre den Vorſiand zu einer — 
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und Berathung zu verfammeln. Cänmtlihe Schulen eines Kreifes find 

dem SKreisfuperintendenten (bei und Probſt) als Kreisihulinfpector unters 

worſen, umd dieſer wieder fteht unter der Bezirfsregierung, bei welcher ein 
Schulrath die Schulſachen bearbeitet. Der, Kreisſchulinſpector hat jährlich 
in der Kirche des Kirchſpiels eine Schulvifitation zu halten, worüber er an 
die Regierung berichtet, nicht etwa an die kirchliche Oberbehörde, die mit 

der Verwaltung des Schulwefens gar nichts zu thun hat. Iſt fomit dort 
von einer Emancipation der Schule von der Kirche die Rede, fo ift damit 

-das Verlangen der’ Xehrer, nur von Pädagogen, nicht vom Pfarrer 

und Superintenden infpieirt zu werden, gemeint. Der Pfarrer, als Locals 
ſchulinſpectot iſt übrigens nur dort, wo, wie durchgängig in Littauen, die 

Dörfer öniglicy find, Vorfigender des Schulvorſtandes. In Oft und 

Befipreußen giebt es aber auch Schulen Privatpatronats und gemifchten 
Patronats. Das Geſchaͤft des Pfarrers als Schulinfpectors befteht in Re— 
vidirung der Schulen, Controlirung des Lehrers, ob die für jeden Monat 
feftgefegten Penfa abjofvirt find, wie er überhaupt unterrichtet, ob er die 

Abfentienfifte monatlich einreicpt (für jeden verfäumten Tag werden 4 Gr. 
von der Polizeibehörde eingetrießen zc.) u. |. w. 

Endlicy hat der Pfarrer als Schulinfpector mit feinen Lehrern nıo» 

natlich Gonferenzen zu halten, und zwar ſowohl, theoretifche als prat⸗ 

tiſche, u. ſ. w. 

Als Curioſum bemerken wir noch, daß der Pfarrer für feine Mühwals 

tung in der Regel jährlich einen ganzen Thaler aus der Schulfafle als 

Remuneration erhält. Peluniäre Rüdficpten alfo ind es nicht, die zur 
Emancipation der Schule von der Kirche drängen. 

In Betreff der öfonomifchen und pefuniären Lage der Kehrer ift zu 
bemerken: die Lehrer erhalten alle ein Stück Land, welches ihmen von der 
Schulſocietaͤt bearbeitet wird; außerdem freie Wohnung im Schulhauſe 

(2 Zimmer), freies Holz (bis 15 Klafter à 108 Eubiffuß), Deputat und 

50 Thlr. baar, fo daß fie ſich auf circa 180 Thaler, häufig aber bedeutend 

mehr, ſtehn. 

Die Schulzimmer müſſen geſetzlich Raum fit 80 Kinder aha, 
6 Quadratfuß auf jedes Sind gerechnet. 

» Im jeder Societät befteht eine Schulfafe, welche aus den vepantirten 
Beiträgen der Hausväter gebildet wird und in welche auch die Etrafgelder 
für verfäumten Schulbeſuch fließen. Aus diefer Schullaſſe bezieht auch der 
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Lehrer feinen Gehalt. Aus den Etrafgeldern werden vorzugsweife die“ 

Lehr⸗ und Lernmittel angefhafft. Jede Schule beſitzt eine feine Bihliothef. 
Für die Wittwen der Lehrer wird durch Wittwenfaffen geſorgt. 

Schulfähig wird das Kind mit vollendetem 5. Jahre; ſchulpflich— 

tig mit vollenderem 6.; fein Schulbeſuch endet mit der Confirmation. 

Gegenftände des Unterrichts find 1) Religion, wobei, wie es ſcheint, 

das bloge Gedaͤchmiß zu jehr in Anſpruch genommen witd, was voruchm, 
lich den Kampf gegen die minifterielen Regulative hervorgernfen hat; 
2) Deutſch, Lefen, Schreiben, Stilübungen ; 3) Schöuſchreiben; 4) Rechnen; 

5) Realien, vaterländiſche Geſchichte, Geographie, Naturlehre; 6) Zeigen; 

7) Singen. 

So viel in Kürze über das preußiſche Echulweſen. Hier und da, 

glauben wir-behanpten zu Tönen, wird Aehnliches auch bei und geboten; 
aber nur hier und-da. 

Zweck unfeer- Heinen Arbeit war, den Eifer für die gute Sache der 

Vollsbildung, fo viel an uns, anzuregen. Möge es gelingen! 

Braſche. 

Balt ſhe Monatsfgrt. 3. Jahtg. Bd. Vi. St de 2 



Die Gasbelenhtung Kiga's. 

Dr Blick des Neifenden, der von Petersburg oder Dorpat kommend 
durch die Petersburger Vorftadt der Eity Riga's zueilt, wird auf dem 

ehemaligen Glacis zwiſchen der Nikolai» und Alexanderſtraße von zwei flatt« 
lichen Gebäuden, der Augenheilanftalt und der Gasanftalt, gefeſſelt. Letztere 
bat in diefen Tagen ihre Wirkfamfeit eröffnet, erftere wird es im Laufe des 
Herbſtes. Beide find bedeutfame Zeichen der Zeit, fociale Monumente der 
Culturgeſchichte Riga's, verherrlichende Denkmäler edler Humanität und 

Ternigen althanſeatiſchen Bürgerfinnes. unferer baltihen Metropole: — das 
Hofpital für Augenkranfe das Vermächtniß einer patriotiihen Bürgerin, 
der Frau Rathsherrin Reimers, die Gasanftalt ein Unternehmen der ftäd- 

tiſchen Commune zum Nugen und Frommen ihrer Bürger. Beide find 

die erften größeren Inftitute ihrer Art in unferen Provinzen, beide werden, 

jede in ihrer Weile, Licht geben und beide bilden Triumphbogen der eg 
acten Naturforfjung. Ein phyfilaliſcher Apparat, der Augenfpiegel Helm- 
holz's, als untrüglices directes Erfennungsmittel der Struchurverändes 

zungen im Innern des Auges, bildet die gegenwärtige Grundlage der Augen- 
heitfunde, während chemiſche Unterfuhungen der Zerfegungsproducte der 

Steinfohlen, bitumindſen Schiefer, des Holzes, Torfs u. |. w. die Gas 
beleuchtung begründeten. Indem wir die. nähere Gharakteriftif der Rei⸗ 
mersfhen Stiftung den fachkundigen Fachmaͤnnern überlaffen, deren Leitung 

diefelbe anvertraut worden, wenden wir uns fofort der Gasanſtalt zu, deren 
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Bau nad den Entwürfen des Directors der Berliner ftädtijhen Gasanſtalt 
Heren Kühnell senior von dem Herrn Bauingenieur Stephany ausgeführt 
und vollendet worden. Gie fteht unter der techniſchen Direction des Gas 
ingenieurs Herm Kühnell junior. Die liebenswürdige Zuvorkommenheit 

und tüctige fachliche Durchbildung beider genannten Begründer der Ans 

ſtalt geftatten Freunden induftriellen Fortſchritts gern nähere Einſicht in 

dies ebenfo interefjant wie rationell eingerichtete Etabliffement. 

Auf einer Inſel inmitten des ehemaligen Feftungsgrabens, durch eine 

elegante Brücke mit dem Feſtlaude verbunden, erhebt ſich ein geſchmackvoller 
Eaftellbau mit zwei impofarten Edthürmen. Das Centrum des Gebäudes 
bildet dad Retortenhaus, ein langer Saal mit 8 in fortiaufender Reihe 
als Ganzes an einander gebauten Glühoͤfen, deren zwei je drei, zwei fol 

gende je fünf, die vier (epten je ſieben Gtühcylinder von fenerjeftem Then 
enthalten. Sie dienen zur Entwicelung des rohen Gaſes aus Newcaftler 
Steinkohlen, find ſämmtlich gleicher Form und Größe, 9 Fuß lang; von 
elliptiſchem Querſchnitt, aus einem Stück, faffen 3 Berliner Echeffel oder 
5%, Eubilfuß Kohlenladung und liefern für jede Ladung eirca 1300 Eis 

bitfuß Leuchtgas, fo daß die 24sftindige Production der Einzelretorte 6000 
bis 7000 Enbiffuß, die ‚aller Defen zufaınmen gegen 300,000 Eubitfuß 
Leuchtgas beträgt. 

Dis Licht von 10 Cubikſuß Steinfohlengas entfpricht dem von 4 
Stearinlichtern A Y/; Pid.; demnach repräfentiren 1000 Cubikfuß die Lichts 

menge von 80 Pid. Stenrinterzen und die tägliche Lichtproduction der Ane 
ſtalt für einen Wintertag entſpricht 600 Pud oder 120,000 Stück Ysepfüne 

diger Gtearinfergen. Ein einfacher Ueberſchlag ergiebt; daß die Beleuch- & 
tung, d 3 Rbl. für 1000 Cubikfuß Leuchtgas veranfchlagt, YY der gegen⸗ 

wärtigen foftet oder umgekehrt die Anftalt für den bisherigen Preis die 
achtfache Lichtmenge liefert. 

Der fünftige Jahresbedarf Riga's iſt bei dieſer Anlage auf 40 Mile 
lionen Cubitfuß Leuchtgas geſchaͤtzt, wovon Y, zur Straßenbeleuchtung, 
%/, zum Privatgebrauch in Häuſern, Läden, Fabriken u. ſ. w. In den 
erſten Jahren, bis die gewöhnlichen unbegründeten Vorurtheile des Publis 
huns, Furcht vor Eyplofionen, größerer Beuersgefahr, Unvorſichtigkeit und 
Rachlaͤſſigkeit der Kinder und des Dienftperionals, durch die überwiegenden 
Öfonomifäyen Vortheile, die Sauberfeit und Eleganz der neuen Beleuch-⸗ 
tungsmethode befeitigt werden, wird der wirkliche Jahresbedarf kaum die 
Hälfte beauſptuchen. 

24” 
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Fundamentirung, Vermauerung, Verbindung der Retorten mit den 
eifernen Anfapftüden, den Leitungsröhren und der ſämmtliche Defen horis 

zontal überlagernden und verbindenden Vorlage (hydraulie) innerhalb des 

Retortenhaufes find folid und rationell angelegt; das unterirdifche Cement- 
reſervoit für Theer und Ammonialwaſſer außerhalb deſſelben verhäftnig- 

mäßig Flein, auf rafchen Abfag und weitere Verarbeitung diefer Neben 
producte berechnet, wozu der Anftalt von unternehmenden Technikern bes 

reits mehrfache Anträge gemacht worden. ‘Ein Spftem von feche. jenf- 
rechten oben paarweije verbundenen, unten durch cin vierfächeriges flaches 

Eolinderrefervoir mit einander communicirenden Gußeifenröhren fühlt im 

Nebenzimmer das aus der Theercifterne weiterftrömende nod) warme Gas ab. 

Die Röhren haben 10 Fuß Höhe auf 27, Fuß Durchmeſſer, das ganze 
Spftem demnach ungefähr 60 Fuß Kühlrohrlänge. Die hier vorzuger 

weile verdigpteten flüchtigeren dünuflüffigereu Kohlenwaſſerſtoffe (Benzol 2c.) 
und Ammoniafwaffer fliegen zu den früher condenfirten in die Haupttheer« 

eifterne ab, das abgefühlte Gas tritt durch einen Wafjerwaihapparat unter. 
hydrauliſchem Verſchluß in den anftogenden Reinigungsfaal, paſſirt fur» 

ceſſive vier mit trodenem Kalkhydrat und Eiſenvitriol gefüllte Cifenfaften, 

an die es feinen Gehalt-an Kohlenſäure, Schwefelwaſſerſtoff, Schwefelans 

monium und andern, Leuchtkraft und Gefundheit benachtheiligenden Nebens 
beftandtheifen des Rohgaſes abgiebt, und wird in einem darauf folgenden 

Eifenfaften mit friſch gebranntem ungelöſchtem Kalk in erbſengroßen Stüden 
feines Waſſergehaltes möglichſt volftändig beraubt. Zwei im Nebenfante 
autgeftellte eingefchaltete Dampfluftpumpen (Beale’'s exhaustors) wirken 

dem. durch alle hydrauliſchen Sperrungen, Waſchwaſſer (shrubber) und. 
je fünf zwei bis dreigöllige Kalf-Eifenvitriotfehichten der Reinigungsfaften 
heworgebrachten Rückdruck auf das in den Glühcylindern entwidelte Gas 
jo volftändig entgegen, daß der Verfuft durch Porofltät der Thontetorten 

und mangelhaften Verſchluß ihrer Dedplatten aufs Minimum reducirt wird. 
Sie prefien daß fertige gereinigte Gas durch den Hauptgasmeſſer (Gasuhr, 

compteur, gas meter), als Generalcontroleur der geſammten Tages⸗, 
Wochen⸗ und Jahresproduction der Anftalt, in einen der zwei großen Gas» 
behaͤlter (telescopie gashölder), die die ftattlichen erfterwähnten. Eckthürme 

erfüllen. Bei ſtrenger Winterfälte müß das Frieren des Sperzwaflers im 
untern Geinentbaffin durch Dampfeinfeiten gehindert werden, ein Umftand, 
der die Productionskoſten im Norden bedeutend erhöht, da abgeſehen von: 
den Koften der Dampfleffel, Heizung und Bedienung die Ummanerung ber 
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"großen Gasbehälter allein einen Gapitalbetrag von 20,000 Rbl. oder 
1000 Rol. an Jahreszinſen beaniprucht. In England ſtehen die. größten 
wie die kleinſten Gasbehälter völlig unbededt im Freien, ‘die Wärme des 

eintretenden Leuchtgafes felbft ift zur Erwärmung des Sperrwaſſers wäh- 
vend des Winters meift ausreichend, nur in den ftrengften Tagen wird durch 
einen transportabeln Locemobil-Dampifeffel nachgeholſen. 

An architeltoniſcher Schönheit kann ſich freilich feine Gasanftalt Enge - 

lands aud nur im enffernteften mit der Riga's weffen; leptere ift eine 
wahre Zierde der Stadt. Die folofjalen gas works Londons huldigen 

ausſchlieblich dem Nuͤtzlichkeitsprincip, und freilich wäre es auch eine allzu 
foftfpielige Aeſthetik, Gasbehälter von den Kuppeldimenfionen der Peters, ” 
tirche in Rom oder der Londoner Paulskirche mit modern-antifen Normans 
nenthürmen zu umbauen. \ 

Aus den zwei Gasbehältern, deren jeder den mittleren Bedarf eines 

Winterabends zu faſſen ‚vermag, ftrömt das Reuchtgas durch einen Hydra» 
liſchen Drudregulator der Stadt zu. Letzterer wird durch zwei koniſche 
Schwimmerventile gebildet, die fih um fo mehr öffnen, mithin um fo mehr 
Gas durchſtrömen faffen, je flärker der Verbrand in der Stadt if. Der 

Waſſerdruck von einem Zoll bis anderthalb, ſelbſt zwei Zollen, unter dem 

das Gas aus den Brennern ſtrömt, wird durch diefe ingeniöſe Vorrichtung 
möglichft conftant erhalten und bedeutenden Schwankungen der Flammen 
höhe bei gleichhleibender Stellung der Einzelhähne vorgebeugt. Sie befin- 

den fi mit dem großen Gasmeſſer in demjelben geheizten Zimmer und 

müffen wohl überwacht werden, um durch Einroſten, zufälliges Einklemmen 
und dergleichen Zufälligfeiten nicht an Präcifion einzubüßen. - 

Ein Ausftellungsfaal links vom Netortenhaufe zeigt uns ſchließlich die 
verſchiedenen Anmwendungsweilen des Leuchtgafes im Salon-wie in der Küche, 

in der Werfftube des Handwerfers wie in dem Laboratorio des Chemiters- 
und Phyfifers, von den foftbarften und eleganteften Luſtre's in Gold, Kry—⸗ 

fall und Bronze bis zum unſcheinbaren Flachbrenner des Fabrikarbeiters 

und Kochkünſtlers. Die Direction der Anftalt übernimmt Beforgung und 
Aufftellung derfelben zu feften Sabrifpreifen, ſchaltet Gasmefjer entfprechen- 

"der Größe für Fabriken, Läden, öffentliche Locale aller Art, ſelbſt für jede 
Bamilienwohnung in Privathäufern gegen mäßige Jahresmiethe ein und 
verbindet diefelben nach Bedarf mit den Wafjerleitungs-Apparaten, deren 
Modelle in demfelben Raume in lehrreicher Weife aufgeftellt find, zu Bades 
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vorrichtungen, Brütmaſchinen, Warmwaffer-Refervoiren für chirurgiſche Bwede 
und dergl. m. 

Die Stadt Niga hat ihre Gasbeleuchtung und Waſſerleitung gleich⸗ 
zeitig unternommen und binnen zwei Jahren beide Werke vollendet, Großs 
artige Bauten, wie die Börfe, Gildeftube, find ihnen vorangegangen; an. 
dere, wie das. Theater und das Renlgymnaftum, der- Vollendung nahe oder 
im beften Garige. Der fräftige Gemeingeift, der hier feit ſechs Jahrhun⸗ 
derten wirkſam iſt, wußte alle Schwierigkeiten zu überwinden; der größte 
von Riga’ geiftigen Leuchtapparaten, das Polytechnikum, wird denfelben 
Gemeingeift aufs neue bewähren. 

Dorpat, den 14, Auguſt. 

€. Schmidt. 



sr 

Eivländifhe Correſpondenz. 

Bir feben auf feiner Robinfoninfel,“ fo lautete der weile Spruch 
eines Mitarbeiters der Baltifhen Monatoſchrift (Bd. v ©. 87). Bas 

um uns herum gefdhieht, wirft auf ung zurüd, beſonders wenn das Ger 
ſchehende fo bedeutend ift wie eben jetzt. Rußland will ganz neu werden: 
— erft die Aufhebung der Leibeigenfchaft mit Herftellung fehr autonomer 
Bauergemeinden und mit der bereits geficherten Ausficht auf raſches Were 
den des bäuerlichen Grundeigenthums; dann die Befeitigung des ebenfo 
tief gewurzelten als verberblihen Branntweinpachtſyſtems; darnach das 
Programm zu einer (neuen Stadtordnung; endlich die Grundlinien einer 

neuen Provinzialerfafjung umd der Entwurf einer fundamentalen Neuger 

ſtaltung der Gerichts und Procegordnung; — ohne noch davon zu reden, 
was für das Schulmelen, für Preßgefeggebung und fonft.an fpecielleren Res 
formen im Werf ift. Es iſt eine Zeit für Rußland wenigftens wie einft 

für Preußen die Stein«Hardenbergifhe. 

Und wir, diesfeits des Peipus, wie verhalten wir uns dazu? Wie 
insbefondere zu den Ießtverfündeten Reformen auf den Gebieten der Nechts« 

pflege, der Stadt und Provinzialverfaffung? Die Juſtizreform ift muta- 
is mütandis aud auf uns bezogen; die neue Stadts und Provinzialord⸗ 
nung werden, wenn fie erſt fertig find,. directen oder indirecten Bezuges 
nicht ermangeln. 

Bir haben nun einmal — hiſtoriſch, ſtaatsrechtlich und thatſächlich — 
eine gewiffe Sonderftellung im Reich und wir wuͤnſchen fie innerhalb bil 
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Higer Grenzen zu wahren. Wie wir find, find wir das Reſultat eines zu 
langen geſchichtlichen Proceffes, als dag wir.unfere Befonderheit über Nacht 

aufgeben fönnten, felbft wenn wir wollten. Für unfer bezügliches Wollen 
und Nichtwollen aber giebt es eine oberſte Mazime, die nicht genug behers 

zigt werden kaun umd etwa folgendermaßen lautet: nur folange. und 

infofern unfere Befonderheit ein Borzug, eine Ueberle— 
genheit, oder wenigfiens nicht das Gegentheil davon ift, 

bat fie das Recht und die Macht zubeftehen. Gind wir auch 
nur um einen Schritt den Andern voraus, fo fan und niemand den Weg 
vertreten; bleiben wir aber hinter ihnen zurüd, fo hat der Vorauseilende 
gerechten Aulaß, gelegentlich ih nad uns umzuwenden und und zu ſich 

heranzuziehen. F 
Wem dieſes Bild vom Voräus- und Zurüchſein nicht gefallen möchte, 

dem habe id} zu erwiedern: wenn auch verfchiedene Völfer, Linder, Staaten 

Provinzen jedes feine eigenthünlichen Egiftenzbedingungen hat und nur 
ein haffensmerther Radicalismus alle Stiefel über einen Leiften fchlägt, 

fo’nieht es nichtsdeſtoweniger eine allgemeine Scala der freifeitficgen Ente 
widelung im Staatsleben, ein Wertbmaß der politiihen Inftitutionen, ein 

Eutwickelungögeſetz der modernen Menſchheit im Großen mıd Ganzen. 
Die Säule der Naturwüchfigen, der Meberaushiftoriicien, der Romantiſch⸗ 

Volkstbũmlichen, welche von der großen Analogie nichts willen und die 

Specialifinung als eine unendliche anfeben möchte, ift nur Das andere, 

ebenfo falſche Extrem zu dem erwähnten abfractiensfüchtigen Radicaliemus. 

Die berechtigte Specialiſirung der Inſtitutionen beruht weniger auf der 
Anerkenntniß einer myſtiſchen, fo und nicht anders fein könnenden Naturs 
oulage von Land’ nnd Volk, als vielmehr auf verfländiger Berückſichtigung 
der gegebenen, nur von Generation zu Generation ſich hebeuden Bil— 
dungazufände. 5 

Wie genügen wir mm Dem eben aufgeftellten Kanon? imviefern find 
"wir voraus oder etwa ſchon überholt oder in Gefahr es zu werden? — " 

Bis vor Furzem hatten wir einen Vorzug -anfzuweilen, der alle weitere 

Vergleichung und Werthabſchaͤtzung gleichſam abſchnitt: die Freiheit unſeres 

Bauernſtandes! Das war handgreiflich und überwiegend. Was wollte 
es dagegen verfangen, wenn Der Bauer in manchen Gegenden Großruß⸗ 

lands für arbeitstücptiger und überhaupt- ökonomiſch entwickelter gelten 

Tonnte als der unſrige? — er blicb der Peibeigene, der einer maßloſen 
Willfür Preisgegebene, während unfere Letten und Eſten wenigftens die 
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Freizügigfeit und einen immer mehr ſich befeftigenden Rechtsſtand für ſich 
hatten, auch allmälig — befonders feitdem die Frohne der Pacht zu wei⸗ 
hen anfing — zu befriedigenderen -öfonomifchen Verhältniſſen fortfchritten. 
Nun aber ift e8 vorbei mit dieſem Borzuge; ja fogar befommen wir die 

Anlagen zu hören, unfere Gmancipation ſei „illuſoriſch“ geweſen; jene ans 

dere erſt könne, vermöge der normirten Reiftungen des Bauern und feines 
geficherten Rechtsanſpruchs auf den Bodenbeſttz, als eine wahrhafte und 
genügende anerfaunt werden. Sind auch dieſe Anflagen in gehäffiger Weife 

übertrieben worden — wird auch gern überfehen, daß bei dem Princip der 

‚hreien Vereinbarung,“ auf welches unfer ganzes Cmancipationswerk ge 

geündet wurde, unterdefien gewiffe Gorrective angebracht find, und Lönuen 
und werden wir auch vermittelft dieſes Princips ſelbſt zu der endgültigen 
Löſung unferer Agrarfrage — dem bäuerfichen- Eigenthum — gelangen: — 
der Nimbus ift nun einmal dahin und dieſer Schild fügt uns nicht mehr 
gegen die Mißgunft, der- wir nur allzu häufig begegnen. Um fo mehr 
aber fommt es darauf an, nicht aud) auf andern, uns auf allen Pımften 

die Vergleichung ſcheuen zu müffen, 
Zwar giebt es Dinge genug, in denen wir und unferer Ueberlegen- 

heit fiber fühlen dürfen. Dahin gehört z. B. unfere gefteigerte Tand« 
wirthſchaftliche Technik gegenüber den urwäterlihen Wirthſchaftsmethoden, 
die anderwärts- die faft ausnahmsloſe Regel bilden; dahin gehört unjer 
Hypothelenweſen, unſere Bodencreditbanten, welche die Andern, troß heißen 

Bemühens, uns ſobald nicht nachmachen werden, und noch ſo mandes in 
Stadt und Land. Aber an der Einſicht ſcheint es vielfach zu fehlen, 

daß gerade Vorzüge diefer Art, daß Intelligenz, Thätigfeit, Treue die 
echten Privilegien find, die and den Beſitz befjer fhüßen als Pergamente, 
Gnadenbriefe und Näherrechte, — und auch an der damit verwandten Ers 

kenntnißz daß die Ueberlegenheit in Rechts- und Verfaffungsfragen einzig” 
darin defteht, der möglichſt freien Bewegung aller focinfen Kräfte‘ den weir 
teften Spielraum zu geben. Hiemit ift fein Wettrennen nad) liberalen Ins 
ſtitutionen empfohlen. Ich habe fehon gejagt, daß die Bildungszu- 

Rinde berüdfigptigt fein wollen. Wer noch wirklich der Windeln oder 
Gängelbänder bedarf, dein laſſe man fie! Es ift Hier mur die Frage aufs 
geworfen bedürfen wir deren mehr als unfere übrigen Reichsgenoſſen ? 

Wer ift der Reifere, der Mündigere — wir oder fie? Und find wir nicht 
etwa abſichtlich bemüht, ums in gewiffen Beziehungen eine falſche Illuſion 
der eigenen Unmündigkeit zur machen ? « 
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Da iſt nun die Juftizreform mit ihren großen Prineipien ber Tren⸗ 
nung von Juſtiz und Adminiftcation, der Deffentlicyfeit und Mündlichkeit 

des Gerichtöverfahrend, des verfürzten Inftanzenzuges, der Geſchworenen- 
gerichte, der Aufhebung jedes privilegirten Gerichtäftandes u. ſ. w. Eigent-, 
lich befinden wir und in Bezug auf dieſes Reformwerk in einer fehr güns 

ſtigen Lage dem übrigen Reiche gegenüber. Wir Haben einen, tücptigen 
Advofatenftand, der dort exft gebildet werden joll; wir haben ohne Zweifel 
beffere Richter und werden auch geeignetere Geſchworene ftellen Finnen; —. 
überhaupt alfo-— ohne Ueberhebung kann es gejagt werden — beſſeres 
Material für die neuen Formen. Aber darauf fommt es an, daß wir diefe 

Formen in ihrer principiellen Bedeutung voll und unverfürzt und aneignen, 
To fehr wir auch die hiſtoriſche Eontinuität unferer Rechtsentwidelung zu 

wahren haben und foviel Eigenes in Behördenverfaffung und Proceßform 
wir one Zweifel beibehalten müffen. 

Die letzte „livlaͤndiſche Eorrefpondenz“ im der Baltiſchen Monatsſchrift 

ſchloß mit dem Spruche: ducunt volentem fata, nolentem trahunt; bins. 
ſichtuch der Juſtizreform läßt fid wohl behaupten: volentem ducunt. 
Wenigftens giebt es dafür zwei Anzeichen: 1) den auf dem letzten Tivlän» 

diſchen Landtage in Bezug auf unfere Gerichtsordnung in Anregung gebrachte 
Reformgedanfen ; 2) die in Riga von Ceiten des Raths feit einem halben 
Jahre in Betracht genommene Trennung von Adminiftration und Juſtiz, 
zunächſt auf Veranlafjung, wenn ich nicht irre, jenes durchichlagenden und 

hier ‚befonders- zu erwähnenden Aufſatzes im Stadtblatt 1861 Nr. 44 
Aber fo.guter Wille aud) hie und da vorhanden geweſen fein mag, ſchwer⸗ 

lic Hätten wir etwas Kuͤhnes und Großes zu Stande gebracht. Jept gilt 
es den günftigen Wind zu benutzen und Fräftig zu ſteuern. “ 

Daß unfere mittelalterlihen Städteverfaflungen auf die Länge, nicht 
mehr. haltbar fein, aud Das ift ſchon hie und da empfunden worden. 

Der wefentlicjfte Uebelftand befteht in der fulfchen Abgrenzung der Stadte 

gemeinde, Die nur aus den beiden, Gorporationen der Kaufleute und Hands 

werfer- zufammengefeßt iſt, während alle übrigen Einwohner, felhft wenn . 
fie ſtadtiſche Immobilien befigen und hohe Steuern tragen, nicht mitzurathen, 
mitzuwähfen,, mitzuftimmen berufen find. So entgeht diefen ihr Rechts 
antheil an der Intereffenvertretung; aber dem gemeinen Beften auch entgeht 

das bezůgliche Contingent von Intelligenz und politiſcher Arbeitskraft: In 
den ruſſiſchen Städten war es in diefer Hinficht, vermöge der Stadtordnung 

von 1785, aud) nicht anders; aber feit Jahren ſchon hat Peter&burg eine 
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befondere, Gommunalverfaffung, nach welcher auch diejenigen Hausbeſther, 
die nicht dem Kaufſmanns⸗ "oder Handwerkerſtande angehören, vollberechtigte 
Glieder der Gemeinde find. Diefelbe Verfaſſung, mit geringen Abändes 

rungen, ift in diefem Zahre in Moskau eingeführt, indem zugleich Bore 
fragen für eine allgemeine Städteordnung des ruſſiſchen Reiches veröffent- 
licht wurden, über deren Beantwortung gerade jebt, in befonderen Städte 

Gommilfionen, von Plesfau bis Kiachta Rath gehalten wird. Die Er 
wägungen und Gutachten der Betheifigten follen gehört werden; darnach 
wird die Staatsregierung — daran ift nicht zu zweifeln — ſchnell ans 

Werk gehen, und wenn die neue, liberalere Ordnung da ift, werden auch 

wir — gebeten oder nicht — nachzufolgen bedacht fein müfjen. » Befler 
wäre es gewiß, wir verftänden ſchon früher und in felbftändigerer Weiſe 

den Weg zu finden. Auch bier fönnte man vielleicht behaupten, unfer 

Wille fei nicht ſchlecht, und könnte zum Beweiſe gewiſſe, in Riga und Reval 
vorgekommene Regungen anführen. Aber fie find, wenigſtens in extenſiver 
Hinficht, ſehr ſchwäͤchlicher Natur geweſen. Hat denn das erwähnte minis 
ferielle Programm einer neuen Stadtordnung (von der Rig. Ztg. in einer 
fangen Reihe von Artifein wiedergegeben) aud) nur einigermaßen Senjation 
gemacht? Unfern Stadtbürgern fehlt grußentheils die politiſche Bildung für 
ſolche Fragen, ımd denen fie nicht fehlt, glauben doch leicht an die 

„Robinfoninfel.” 
Aehnliches wird in Bezug auf .die neue Propinziatverfaffung, die [os 

genannte Gouvernements- und Kreisordnung (rySepucrin a yssanbın 

yapexaenia) zu fagen fein. Nach der alten, won der Kaiferin Katharina 
gegebenen Einrichtung hatten Stadt und Land dort ebenfomenig mit ein. 

ander gemein, als diefes bei-uns der Fall iſtz in den Städten gehörte die 
Sorge für das Gemeinwefen den bürgerlichen Berufsftänden, wie ſchon 
erwähnt ;- die Landſchaft übte ihr Selbſtverwaltungsrecht vermittelft der 
‚„Mbelsverfammlung“ mit ihren Gouvernements- und Kreis-Adelsmarſchällen. 

Diefes freng ftändifche Weſen fol jegt einem andern, zeitgemäßeren weichen. 
Nach dem neuen Project (das übrigens noch nicht der kaiſerlichen Genchmie 
gung unterlegen hat, alſo in einem viel vorläufigerem Stadium als das 

> der Juſtizreform fi befindet) foll es Kreis. und Gouvernements ⸗Verſamm⸗ 
fungen geben, beſchickt von den Bauern, Gutsbefigern und .den Städten — 
alſo wirkliche Provinzialſtände. Die Sache ift es werth, fie etwas näher 
zu betrachten. F 

Nach der Bauerverordnung vom 19. Febr. 1861 find die bäuerlichen 
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Landgemeinden in zwei Stufen organiſirt: 1) die Dorfgemeinde (cesseroe 
o6meerno) 2) als umfaſſendere Sphäre, die „Woloſt.“ Nach ungefährer 
Analogie und mit Abfehen von gewiſſen innerfien, Untericieden-, Lönnte 
gefagt werden: der erften entſpricht nad) unferen Begriffen die Gutöger 

meinde, der zweiten das Kirchſpiel. An der Epige jeder von beiden fleht 
ein gewählter Vorftand (dort der cesserif crapocra, hier der BoA0cTHoh 

erapımna), Diefe Gemeindeälteften nun find es, welde nad) der neu 
projectirten Provinzialverfaſſung die bäuerlichen Wähler und zugleid die 

allein Wählbaren ihres Standes fein follen. Gejondert ‚von den Bauern 

haben die Gutsbeſitzer den Kreistag zu beſchicken: — „die nicht zu den 
bäuerlichen Randgemeinden gehörenden Grundeigenthümer,“ fo heißt es in 
dem Entwurf — night ewa: die Edelleute! Infofern nämlich nach den 
Neichögefegen jeglicher Grind und Boden, dem nur feine fröhnenden oder: 
zinſenden Bauern anhängen, aud von Nichtadeligen als Eigentyum befeffen 
werden fan, fo haben. diefe von der provinzialftändifchen Berechtigung 

nicht ausgeſchloſſen werden follen. Das dritte Clement der Kreistage 
werden die ftädtifchen Deputirten fein, und es ift zu bemerken, daß als 

ſolche, in Folge der neuen Stadtorduung, ebenſowohl Edelleute als Kauf - 
leute und Handwerker werden gewählt werden können. An die Stelle des 
corporativen Ständeweſens ſoll eben vorwiegend das Princip der Ortsans 
"gehörigfeit treten. Aus den fo zuſammengeſetzten Sreistagen geht die 
Gouvernementöverfammlung hervor — durch Delegation von je 2—5 Mits 
gliedern jeder Kreisverfammhung , ohne Rüdfiht auf den Unterſchied der 
drei Elemente des Kreistags. Hieraus folgt, daß die Gouvernementsver⸗ 
fammfung vollends nichts Ständiſches an ſich haben wird, Es folgt aber 
auch, daß fie vorläufig feine Bauern, felten wohl auch einen „Mefeptfganin" 
unter ihren Mitgliedern zäpfen, fondern faſt ausſchließlich aus Edelleuten 
beftehen wird, da die Kreistage natürlich nur ihre gebildetften und einfluß- 
reihften Mitglieder delegiren werden. Die bisherige Adelscorporation 

jedes Gouvernements, die ohnehin wenig Welenhaftigkeit gehabt (j. Baltiſche 
Monatöfgrift Märzheft d. I. „Was wird aus dem ruffiichen Adel ?), 
wird neben den neuen Proviuziafftänden kaum noch einen Exiſtenzgrund 

haben, wenn auch von ihrer Auflöfung nichts gefagt ift, vielmehr den 

Adelsmarſchaͤllen aud) in der neuen Ordnung der Dinge eine gewiſſe 
Bumction zugedacht wird; — dem einzelnen Edelmann aber, als dem vor⸗ 

äugswelfe Gebildeten und Beſihenden ift fein Ginfluß und feine Ehren 
ſtellung nach dem Obigen gewahrt. Es liegt alfo in diefer Zufammenfegung 

* 
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der Gouvernementsverfammlung — vermittelft Wahlen in zweiter Potenz 

ohne Standesbeichränkung — ein vorfichtig confervatives Moment, wie 
denn auch ein ähnliches in der Beftimmung zur finden iſt, daß nicht den 

Bauern als jolhen, fondern nur ihren Gemeindeälteften das Wahlrecht für 
die Streistage gegeben wird. Auf breitefter Baſis ruhend, ift diefe Conſtruction 

doch eine foldye, bei welcher der Bildung Rechnung getragen wird. Ueber 
den ganzen, künſtlich genug ausgedachten Schematismus (an weldem, beie 

(äufig bemerkt, der befannte Slavophile Koſchelew Prioritätsrechte Haben 
dürfte, ſ. Balt. Monatsſchr. Märzheft d. I. S. 223) wird nod; manches 

Wort gejagt werden, da jener vorläufige Entwurf wohl gerade deshalb 

veröffentlicht worden ift, um ihn der Erörterung in der Preffe anheimzur 

geben. Unfere oberften Stantsorgane halten es nicht mehr für Raub an 
ihrer Würde, die puplieiftifche Discuffion zu Hülfe zu nehmen und, wenn 
e8 glüdt, von ihr zu Iernen. "Wir, auf baltiſchem Staudpunft,: fönnten 
freilich nur das Allgemeinfte jenes Entwurfs une aneignen wollen: das 

Princip des provinzialftändifhen Zufammenmwirfens an Stelle unferer cor— 

porativen Sonderungen. Im Uebrigen ift diefe Conftrugtion und zu neu 

und feemdartig; nur in anfnüpfender, umbildender Weile mögen wir zu 

Werke gehen; des’ Hiftorifchen Sinnes werden wir uns nie entjchlagen. 
Schon deshalb können wir aud auf einen gewiffen, Die Provinzialverfaffung 
betreffenden Gedanfen der Revalſchen Zeitung in einem fonft geiftvollen 

Aufjag (Baltifhe Fragen der Gegenwart IL, im Eztrablatt zu Nr. 2147 
uımöglic) eingehen. Drei gleichberechtigte Curien der Bauern, Städte 
und des Adels als vereinigter baltifcher Landtag! — das ift weder hiſtoriſch, 
noch rationell. Um nur’ die Hauptſache dagegen einzuwenden: ift der por ' 

litiſche Bildungsgrad unferer Bauern irgend [don darnach angethan, um 

Provinzialintereffen oder gar „baltiſche Gefammtintereffen zu vertreten? Bei 
den rufſiſchen Bauern hat der Entwurf des Minifteriums des Innern dieſe 

Bildungshöhe nicht präfumixen wollen, indem er diefelben zunächſt nur in 

die Kreisyerfammlungen beruft, Bei uns thäte man fürs erfte vielleicht 
genug, wenn man den Banern ausreichende Vertretung auf den Kirche 

[pielaconventen gewährte; da Handelt es fih um ihre nächftliegenden 

Intereſſen, über die ſie allerdings competent find, und fo würde der Bau 
von unten angefangen. Unterdeſſen aber hätte der talent und gefinnungs« 
volle Revalſche Publicift fi) noch die Frage zu beantworten: in welder 
Sprache follen die verfammelten Ketten und Eſten ſich unter einander ver⸗ 
fländigen? Eine Sata Morgana, über den finniſchen Golf herüber, hat 
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fich ihm gezeigt. Aber in Finnland, wo der Bauer nie die Feſſeln der 
Keibeigenfhaft getragen, find andere Grundfagen —- und auch dort ift die 
von Schweden überfommene Vierſtändeverfaſſung (Priefterftand für uns 

eliminiert!) nur wenig erprobt — und in Schweden felbft hat fie bald am , 
fängften gelebt. 2 

Bie nun der Revalſchen Zeitung das finnländiſche Curienſyſtem ger 
fallen hat, fo könnten Andere an Anderes gedacht haben und möglicher 

Weiſe an noch weiter abliegende, der gegebenen Sitte und Bildung noch 
weniger entfprechende Verfafjungs-Schemata. Aber nur heraus auch mit 

den Tuftigften Gedanfenbildern! Das’ ift eben ber Gewinn des Redens 
und Schreibens, dag die Gedanken auf einander ftogen und dadurch auf den. 

Boden der Wirklichkeit zurücgeführt werden. Im vereinfamten Phantaftren 
ift Raum für die beliebigften Hirngefpinfte. 

Drugiehler im Geptemberbeft: 
S 266 3.80. 0.1. Adel fl. Handel. - 
v 280 , 80. u L Urmee fl. Armen. 

Wedacteure: J 
Th. Boͤtticher. A. Baltim ©. Bertholg 
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Unfere ländliche Arbeiterfrage. 

D: freie Bewegung unferer ländlichen Bevölkerung ift von jeher bald 
ganz aufgehoben, bald mehr oder minder befchränft geweſen, und nicht zu 
verfennen ift es, Daß die Gefeßgebung in dieſem Felde ihrer Tpätigfeit 
vorzugäweife, vieleicht ausſchließlich infpirirt gemefen ift von der Befürch- 

tung, daß der Aderbau im allgemeinen oder die Bearbeitung der Guts⸗ 
äder insbejondere in Frage geftellt werden fönnten, wenn blos die Gejege 
freier Concurrenz den Bauern beftimmen follten, fih am Landbau unter 
„den gebotenen Verhältniffen zu betheiligen oder ihm zu entſagen ). 

Unter dem Einfluß dieſer Befürchtung, die gewiß durch den Wunſch 
nach unmolefiter Wirthichaftsführung, den Hang zum forgenlofen Leben 

und den Trieb der Selbfterhaltung motivirt wurde, find einft, mit Hint⸗ 

anfegung der wichtigften Geſetze focialen und wirtbſchaftlichen Gedeihens, 
die glebae adseriptio und Die härtefte Leibeigenſchaft zum heſehlichen Zus 
fande erhoben worden — und von demfelben Standpunkte aus hat man, 

nachdem jene Inftitutionen der Aufflärung des 19. Jahrhunderts. erlegen 

waren, die fogenannte Gouvernements-Pflichtigkeit der Bauern bis auf die 
neuefte Zeit faft ungeſchmälert erhalten ) — md in bemfelben Sinne auch 

*)-GRL. Bauern Geſebbuch v. 1818, $ 585-587. 
*) Liol, Agrar und Bauern-Berorbnung v. 1850, $ 287. — Liol. Bauern-Berorb- 

nung ©. 1862, Beilage D. — Efll. Bauetn Geſehbuch v. 1818, $ 585, 586, 587. — 
GL. Bauern-Verorbnung v. 1867, $ 338. 

Baltiſche Monatsfgrift, 3. Jahrg. Bd. VL, Of. 5. u 25 
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iſt e8 geſchehen, daß die innerhalb letztgenannter Schranke garantirte „perfäns 
liche” Freiheit”) des Arbeiterftandes im Interefje der Gutsherren und Ges 

findepächter auf ein Minimum reducirt wurde. Der freie Arbeiter ift 
nicht nur dann gefeßlich gehindert, feine Heimath aufzugeben und in eine 

andere zu ziehen, wenn er das Unglüd hat, in aufe oder abfteigender 
Linie geiftesfchwache oder überhaupt infirme Angehörige zu haben, die er 
nicht mit fh zu nehmen oder für deren Unterhalt er feine Caution zu 

feiften im Stande ift””) — er muß ſich's fogar gefallen Iafjen, zu Gunften 
der Pärhter, für die er ohnehin fon einer ſchwereren MilitärsVerpfliche 
tung unterworfen ift, in feiner Gemeinde zurüdgehalten und der willkür— 

- lichen Dispofition der Pächter anheimgeftellt zu werden, flatt einem ans 
nehmbaren Erwerbe an einem andern Orte nadzugehen”"). 

Die Läuflingseinigungen der Vorzeit und die Livl. Bauern Verordnung 
von 1862 begrenzen eine Geſetzgebung, die als Hiftoriiches Factum der 

Vergangenheit angehört. Wir müffen annehmen, daß fle auf naturgemäßem 
Wege aus dem freifenden Schoße der Zeit hervorgegangen ift, umd th 
balte es für eine müßige Arbeit zu unterſuchen, ob die obenerwähnte Bes 

fürchtung damals einen guten Grund gehabt hat und ob der Gefeßgeber 
befugt gewefen ift, in feinem Jutereſſe fo drüdende Maßregeln dem Bauern, 
ftande zu octropiren, Da aber die Gegenwart dieſe Erbſchaft der Vergan⸗ 
genheit übernehmen fol, fo dürfte fie recht thun, — und das Recht. fieht 
ihr zu — dieſe Erbſchaft cum inventarü beneficio anzutreten. 

Es muß ung glei) auf den erſten Blick im unfere Zuftände über 
raſchen, dab der Wohlftand der Grundbefiger und die Entwidelung des 

Aderbaues durch die Aufhebung der Leibeigenfhaft, der größten Feſſel 
perfönlicher Freiheit, nicht ohne Weiteres zerftört worden ift, ja dag fogar 
die Brosperität der Grundbefiger und die Ausdehnung des Aderbaues mit 
der Erweiterung der Gmaneipation des aderbauenden und arbeitenden 
Standes ſich fehr wohl vertragen haben und mit dem materiellen Wohl 
Rande der Arbeiterclaſſe in gleichen, fih gegenfeitig bedingenden Verhält⸗ 
niſſen fortgeſchritten find. 

)2.A. u BR. p, 1850, $ 267, — 8. 8-8. v. 1862, $ 229. — Efll Bauern- 
BVerorbnung v. 1857, $ 286. FR 

EU u 88. v. 1850, $ 614 — E. DB. . 1868, 8 4720 — ML OR. 
d. 1867, $ 830. 5 5 

"728-8, v. 1862, 8 850. mr Al. DD. m. 1857, 8482, 406, 490, AOL, 
488, 61T. 



Unfere ländliche Arbeiterfrage. ‚381 

Das ift naͤmlich Thatſache, daß die Gefindepächter ſowohl als auch 
die Dienftboten, ſeitdem fie mehr oder weniger gewiljer Hörigfeitsverhält- 

niffe entdunden wurden, durd die für fie günftigeren Concurrenz.Berhält- 

niffe in den Stand geſetzt worden find, von der Rohproduction des Landes 
einen größeren Antheil als bisher für fih in Anfprud zu nehmen. Es 

gehört aber zu den Zielen einer geordneten Vollswirthſchaft, daß die 

größere Zahl der Landeseinwohner, die Durch die Macht des Befiges und 
des Kapitals gedrüdtefte Claſſe der Arbeiter, durch nichts in dem ficheren 

und reihlihen Erwerbe ihrer Griftenzmittel behindert werde. Wenn wir 

alſo entſchiedenes Mißtrauen gegen die Prätenfion hegen müffen, dab das 
Gedeihen des Aderbaues von der Beſchränkung des Arbeiterftandes in der 

freien Dispofltion über feine Kräfte Direct oder indirect abhängig fei, fo 
veranfagt mich diefer Umftand, die erwähnten Reftrictiv-Maßregeln nach 
ihrer thatfächlihen Wirkung, zunächſt in Liv- und Eſtland, einer nähern 
Betrachtung zu unterwerfen. 

Es bedarf wohl faum eines Beweiſes, daß die geisegeßaft in 
unferem Bolfe einen Grad der Erbitterung erzeugt und erhalten hat, wie 
er faum anderswo zu finden fein möchte. Die Aufhebung berjelben ober 

hätte ſchwerlich bis jeßt ſchon Zeit genug gehabt, diefe Exbitterung nieder 
zuſchlagen, felbft wenn fle durch die neuften Beichränfuugen der freien 

Bewegung in der Erinnerung der Sandfente nicht immer wieder aufgefriſcht 

worden waͤre. Der Pächterſtand hat noch am meiſten Gelegenheit gehabt, 
eine günftige Veränderung feines. Zuftands zu bemerfen: er ift in den 
gefiherten Befip feines Erwerbes gefommen; das Paßgeſetz drückt ihn 
perfönlih nicht, da ihm Drtöveränderung weniger Bedürſniß if. Der 
Arbeiter dagegen ſpürt die Wohlthat geficherten Beſitzes eigentlich nicht, 

"da er feinen ſolchen hatz wohl aber fnipft ſich das Bewußtſein der perjöns 

lichen Gebundenheit an die urfprängliche oder gewählte Heimath, gleichfam 
einer neuen Art Hörigfeit, bei ihm unmittelbar an die alte "Erinnerung 

‘der Leibeigenſchaft an. Wenn er feine Heimath bezeichnen will, fo nennt 
er ſich noch jetzt: „Eigener“ „perris“ dieſes oder jenes Gutes, Dem 

ungebilbeten Theil des Volkes fann-Die Wohlthat eines Geſetzes nur dann 
fühlbar werden, wenn die Vortheile aus demfelben in greifiiher Weiſe 
hewortreten und feine Verwerhfelung mit alten, unbeliebten Verhältniſſen 
geftatten. 

Die erwähnte Anfchauung des Arbeiters von feiner Stellung in der 
Geſellſchaft kann doch nichts anderes hervorbringen, als entfchiedene Miße 

25* 



382 Unfere ländliche Acbeiterfrage. 

ſtiumung, die nicht wenig genäßrt wird durd) ‚die dem Herrn eingeriumte 

Befuguiß, in eigener Sache nad) eigenem Ermeſſen ımd ohne weitere Ver⸗ 

antwortligjfeit die Haus zucht an feinen Arbeitern zu üben. Die ununters 

brochen wirfende Sehnſucht nach einem durch das Geſetz in Ausfiht ge 

ſtellten freien Verpäftniß beſtimmt den Arbeiter, lieber an jedem andern 

Drt als in der Heimath Befchäftigung zu ſuchen. Die Heimath ift ihm 

nicht heimiſch; ihre Grenzen find ihm zugleich die der grumdherrlichen Ges 

wait, deren Bereiche er fid) fo gern als möglich zu entziehen ſucht. Es 

iſt bekannt, daß unſere Arbeiter bei-freier- Wahl fieber- dort ‚dienen, wo fie 

mit ihren Grundherrn in feine Berührung kommen. Das Bewußtfein 

des Arbeiter, daß er arbeiten muß um zu egiftiren, ift unter Umfländen 

an id) laſtig; drüdend kann das Verhältuiß werden, wenn der Arbeiter 

durch die Arbeit nicht entſprechenden Lebensgenuß zu erlangen glaubt; aber 

Erbitterung iſt die Folge, wenn er zur Ueberzeugung fommt, daß er um 

eines Andern willen, und zwar für einen Zwangslohn, zu arbeiten hat. 

Ganz ohne BWiderrede ift Dies die Wirkung des Gemeindezwangs und 

des Paßgeſehes. 

Wie viel Schwierigkeiten hat der Arbeiter in den meiften Fällen zu 

überwinden, ehe es ihm gelingt, einen Paß zu erhalten! Wie oft wird- 

ex ihm unter geſetzlich motivirten, oft nicht niotivirten Gründen vorenthalten! 

Und wenn es ihm endlich gelingt, mit Verluſt von Zeit und Arbeitögeler 

genheit und für feine Verhäftnifje nicht unbedeutenden Opfern an Geld 

einen Paß zu erhalten: gelingt es ihm dann aud) eine Arbeit zu finden, 

die ihm die bereits gebrachten Opfer erſetzt und die Mittel zur Exiſtenz 

gewährt? Der Betrag des Verdienſtes wird wicht durch die Höhe des 

Lohnes beftimmt, fondern durd) den Ueberſchuß des Erworbenen über die 

verurfachten Auslagen. In den meiften Fällen ſtellt ſich, bei den außerhalb 

der Gemeinden arbeitenden Leuten dieſe Bilanz nicht günſtig heraus. Ein 

großer Theil des Verdienſtes wird von der Paßftener”) und dem Zeite 

deriuſt bei Nachſuchung um den Paß, bei dem Suchen nach Arbeit, auf 

der Reife zum Arbeitsort und wieder nad Haufe verſchlungen. Der 

Arbeiter opfert Diefe Verluſte, weil ihn bie Borftellung lodt, daß er nun⸗ 

mehr ein freier, unabhängiger Mann fei. 

=) I den fepten Jahren Aanb ber Lohn gewöhnlicher Aebeiler, für ben Sommer, 

8.5. 6 Monate, auf AD Mub. aufer ber Roft; + Mub. Pahfteuer macht 10 9 ach bieer 

Analogie müßte ein Grumbbefiper, ber jähfich 2000 Muh. seine Gimnahme hat, 200 Bub. 

Steuer zahlen. 
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Bas aber iſt die Folge? — daß der Arbeiter ſich gendthigt ſieht, ſeine 

Kohuforderungen zu-erhöhen, und der Arbeitgeber gezwungen ift, nad allem 

Biligkeitögefühl dieſe zu gewähren. Es figirt fid) ein höherer Lohn, und 
dieſer wird für die in der Heimath Zurüdgeblicbenen ein Ziel, das fie auch 

- dort zu erreichen ſuchen und das, einmal erreicht, wieder auf die Höhe des 

auswärtigen Lohues wirft. So ift das Paßgejeg ein Mittel zur Steigerung 
des Lohnes, während die Rohnerhöhung durch eine nutzloſe Steuer und vielen 
Beitverluft als unproductive Ausgabe abforbirt wird. Die Paßgefege unter 
Rügen alfo in der That night die Wirthſchaft, fondern vertheuern fie noch mehr. 

Welcht Concurrengverhältniffe find es nun aber, die unferem Aderbau 
bei vollkommener Freizügigkeit ſchaͤdlich werden fönnten ? 

Die Auswanderungsverſuche der Bauern in entfernte Gegenden find 

+ biöher immer in ſich felbft zerfällen und haben bewieſen, daß fle eher her⸗ 

vorgerufen waren durch die Sehnſucht nach freieren Lebensverhäftniffen, 
durd) die tiefwurzelude Abneigung gegen eine Gemeinſchaft mit den Deutfchen 

ud endlich vielleicht noch durch die Antipathie gegen fortſchreitende Ord⸗ 
mung und Cultur — eine Erſcheinung die bei rohen Völtkerſchaſten auch 
in andern Ländern’ bemerkt worden iſt — als durch Das Reſultat einer 
richtigen Berechnung materieller Vortheile. 

Eine Moͤglichleit wäre es, daß in Folge der Emancipation der russ 
ſiſchen Leibeigenen die bezüglichen Gutswirthſchaften genöthigt würden, fich 

auswärts nach Arbeitern umzujehen und zunächft den Arbeiterftand unferer 

Provinzen hinüberlocken könnten. Aber — ohne davon zu reden, daß eine 

Abſchließung gegen -die ruſſiſchen Gouvernements zu Repreſſiv-Maßregelu 
berechtigen Rönnte, welche uns einer großen Menge tüchtiger und gefchidter 
Arbeiter berauben würden, die wir alljährlich aus dem Witebsliſchen, Smos 

lenskiſchen und andern: Gouvernements erhalten — ift die erwähnte Be 
fürdtung doch wohl unbegründet. Die Landwirthſchaft unferer Provinzen 
fteht anerkannt höher als die in den. benachbarten Gouvernements; wir 

haben feit länger als einem Decennium die Organifation der freien, nicht 

auf Frohne gegründeten Wirthfchaft kennen gelernt und gewinnen unferem 
Boden einen höheren Reinertrag ab, ala dies dort fürs erfte geſchehen 
tönnte; den Höhen Kohn aber fann man nur vom höhern Keinertrag 
zahlen. Noch werden wir alfo im Stande fein mit der Landwirthfehaft in 
Rußland zu coneurriren, vorausgeſeht, daß der Arbeiter in den focial⸗po⸗ 
litiſchen Iuftitutionen Rußlands Feine Veraulaſſung findet, fie den heimath- 

lichen vorzuziehen. Der Gemeindezwang. und die Paßgefege Fönnten in 
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dieſer Beziehung die Arbeiter, ftatt zu halten, gerade zur Auswanderung 

anfpornen. — Bor der Hand ftehen die Dienftlöhnungen in Liv⸗ und Efi- 
land höher als in den benachbarten ruſſiſchen Gonvernements. Weberhaupt 
aber wäre erſt zu beweilen, daß ein fo großer Theil der bisher in Ruß⸗ 

fand am Ackerbau betheiligten Bevölkerung fi mit einem Schlage einer 

‚ganz anderen Beihäftigung zuwenden werde oder könne, um eine größere 
Einwanderung von Feldarbeitern dorthin nöthig zu machen. Es ift im 
Gegentheil vorauszufegen, da bei der Reorganifation des ruſſiſchen Agrar 
weſens die Einfhränfung der Gutswirthſchaften ebenfo die Folge ſein 
wird*), wie es bei un beim Uebergang zur Knechtswirthſchaft gefehehen ift. 

Es bfeibt uns endlich noch übrig, die Abfperrung der Landgemeinde 

gegen Fabrifen und Städte zu befprechen. 

Es ift vielleicht Feine zu gemwagte Behauptung, zu fagen, daß das 
flache Rand bei uns gegen die Städte feine günftige Gefinmung hege und - 
ihnen höchftens infofern wirthfchaftlihen Werth beifege, als fie dei 
Markt für landwirthſchaftliche Producte bieten. Sonſt erſcheinen fle dem 
Landmann nur noch als Pflanzftätten moralifcher Depravation und als Ber 

*) Ein eflänbifher „Disponent,“ der die Verwaltung des Gutes Kotela im Peters 

burgiſchen Couvernement übernommen, Hatte im Herbft 1861 und im barauf folgenden 
Winter über 60 eftlänbifche Knechte für jenes Gut angeworben. Die Bebingungen erfehienen 
dem Arbeitern befonbers günftig durch die Größe des baten Gehalts; auferbem famen fie 
um ein bebeutenbes Stuck bem gelobten Sande ihrer Nusivanberungsphantafie näher. Als 
aber ber Veſiher bes Oufes im Januar ober debruer ſich felbft ber Verwaltung bes Gutes 
annahm, fo müffen doch genügenbe Gründe ba geweſen fein, ben Verwalter unb mit ihm 

fümmtliche Eſten davon zu jagen. Bon meinem und einem mic benachbarten Gute waren 

auch mehrere Leute, von einem Cute fogar bie fämmtlichen Hofcknechte für Rotela aufbas 
mächfte Jahr engagirt worden. Jept find alle diefe Dienf-Gontracte wieder aufgehoben 
worben. uf bem Gute Kotela im Petersb. Gouvernement wirb bem Knechte gezahlt: 

+18 Pub Mehl ober 2 Aſchetw. Roggen ä 7), Hub. 15 Rub. — Kop. 
12 Game Ötübe. = 
32 Tſchetwerit Kartoffeln 
Kohl — wie in Lioland 
UBab El. una unse aan 

Bu 2 reset 

- Summa 81 Rub. 85 Kop. 
In Abzug kommen die jährlichen Abgaben an bie Jam- 
burgſche Stabtgemeindbe . 22 2 2 mn nee — .r 

beißen nad 76 Muh. 85 Rap. 
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theuerer des Arbeitslohnes. Aber große und. viele Städte und gefegnete 
Ziluren fehen ‚wir überall neben einander beſtehen. Die Bevöllerungs ⸗Sta⸗ 

tiſtik belehrt uns, daß je höher die Eultur eines Landes fteht, ein defto 

größerer Procent-Antheil der Gefammtbevölferung in Städten wohnt und 

ein um fo febhafterer Verkehr zwiſchen den zahlreichen Städten und dem Lands 
volle unterhaften wird. Die Städte. enfftehen nicht aus Lauie und Will, 
für, fondern find immer naturgemäße Kryftallifationen des Landesverkehrs; 

fie find die ſicherſten Werthmeſſer des wirthſchaftlichen und des intellec- 
twellen Fortſchritts; fie ind die unentbehrlichen Werkſtaͤtten, wo die wirths 

ſchaftlichen und fittlihen Reichthümer des Landvolks zu höhern Stufen 

ruf dem Gute Jenſel in Linlanb befleht bie Lähmung bes Knechts (Biol. Jahrbüchei 
der Landwirthſchaft 1862, Seite 17) in: 

12 Lof Roggen ob. 4 Aſchetw a TY, Mub. 30 Rub. — Rop. 
8,0. ah, Ta, 
2, Ce, ah, Ad, a 
8 „Kartoffeln ob.2%5 ,„ a0Rp 2,4 5 

150 Söpfe Kohl 1,50, 
1 Pub lache . 4... 
BAR ee 1, . 

EC EEE 1 6.-. 
” Wohnung und Heizung für I Bamile... 8, — , 

Ropffteuer für ben Arbeiter. . 2 2. 4 - Pe 
Baates Gehalt. 2 22 %,—-., 

Summe 9 Rub. 58 Rap. 
Auf dem Gute Dverlad (1. e. &. 82) tommt ein Arbeiter jahrlich zu eben 110— 

120 Rubel. 
Auf den Gütern des Kirchfpiels Jewe in Eflland befteht bie Löhnung verheitatfetet 

Anechte faſt durchſchnuttlich in: 
24 efl.Lof Roggen ob. 4%, Tſchtw. a 71, Rub. 86 Rub. — Kop. 
2, „Ge, Ah, 1, 0, 
URof Malg, 1 Lof Cröfen, 1 Lof Galp. . . 4, 50 
2 Deffälinen Heufhlg 2 2 2. = s.—-. 

Stroh für eine Kuh. . ‘.,-. 
Bohmung und Beheizung 2 2 2 2. = 8... 
Garten, dlachs, Kartoffeliand u 1 T Salem 5, — „ 
Gehalt in baatem Gele . 2... Wu. n 
MORE 052 a0, Sa 

Summa 101 Rub. 70 Kop. 
Sie I And fe Di A für A, Meng, Oel ei für lea Ob 

7O Rubel befommen. 
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der Entwidelung ' verarbeitet‘ werden und demfelben in dem Maße wieder 
zu gut fommen, als es fähig ift, die Segnungen der Cultur zu ‚genießen. 

Die Zabrifen ſtehen zwiſchen Stadt und Land-und haben die wichtige 

Aufgabe, das Rohproduct des Aderbaues in mannichfaltigſter Weiſe für” 
den eigentlichen Gebrauch herzurichten. Die Fabrifen gewinnen dem Lands» 

bau nicht blos mittelbar Arbeitskräfte, indem fle das Rohproduct am Orte 
der Production des unnügen Gewichtes entfedigen und einen foftfpieligen 
Transport erfparen, fondern auch unmittelbar, indem fie neue vielfache 
Arbeitskräfte durch die Mafchinen herftellen. Wie aber follen diefe Far 
briten thätig fein, wenn e8 den Landgemeinden gelingt, die ländliche Ber 
völferung den beftehenden Gefegen gemäß daran zu hindern, ihre Heimath 
zu verlaffen, um in den Zabrifen zu arbeiten? *) 

Nach Tengoboröfy (Etudes ete. T. II, ©. 264) beſchaͤftigt die ſaämmt⸗ 

fiche ruſſiſche Induftrie 6,064,000 Arbeiter. Wenn wir von diefer Zahl 
als rein landwirthſchaftliche Gewerbe die Leinen-Induftrie, die Brauntwein⸗ 
Brennerei und Bierbrauerei in Abzug bringen, fo bleiben als ausſchließlich 
induſtriell beichäftigte Zabrifarbeiter nad) 1,448,000”). Es verhält fih 

alfo die ländliche Bevölkerung zu den Fabrifarbeitern in Rußland wie 38:1. 
Ueber die livlaͤndiſche Sabrifthätigfeit giebt uns das Rigaſche Stadtblatt 

1861 Nr. 26 eine Ausfunft, nach welcher die Zahl der induftriell ber 
ſchaͤftigten Arbeiter 17,042 betragen fol. Aber auch) hier müffen wir, wie 

oben, die rein landwirthſchaftlichen Nebengewerbe in Abzug bringen”) und 

erhalten dann 11,642 Zabrifarbeiter}). Rechnet man von diefer Meinen 

*) Ul6 die große Baummollenfpinnerei bei Nova Arbeiter aus dem eftlänbifcheu Gou. 
vernement an fich ‚ziehen wollte, fo verweigerten faſt alle Sanbgemeinben bie Grtheifung 
von Päffen an bie ürbeitet. Die dabrit fol um bie Befugniß fupplictt Haben, eine e- 
gene Gemeinde zu bifben, unb biefe follte im Brühjahe 1860 confüituirt werben. Mit ber 
Ausfiät, in biefer neuen Gemeinde Aufnahme zu finden, Löften viele Urbeiter-Bamilien bie 
Bande, die fie an Die Heimath feffeten, und nahmen Dienfte in ber Babrit. Uber zu 
Gt. Georg des Jahres kam bie Goneeffion zur Bildung ber Babrifgemeinbe nicht und bie 
meiften rbeiter mußten in bie Heimath gurüctfehten. Der-größte Theil ber gegenwärtig 
bork arbeitenben deuie ift nicht aus Gfanb, wie man mit gefagt hat, fonbern aus Sivlanb, 
namentlich aus bem Pernaufhen borthin gezogen. 

**) Seinen:Znbufttie 4,500,000 Mebeiter, Branntweinbtennetei 100,000 cheiter, Bier- 
brauetei 16,000 Yrbeiter, Babritarbeitet 1,448,000, Summa 6,064000 Arbeiter. 

+) Brennerei 1764, Brauerei auf dem Lande 956, Mühlenbebienung 2254, Kalkbren - 
nerei 426, Summa 5400. 

-) Im dieſet Zahf find fehe viele nicht zu unferem Sanbvolf gehörige Arbeiter: Ruffen 
und Deutfehe. Sadjtunbige wollen behaupten, deß bie Babrifbevölterung höchftens 60.%% 
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Menge wirklich induſtriell befchäftigter Arbeiter noch die kurländiſchen Ars 

beiter an den Rigaſchen Fabriken ab, fo erhalten wir für unfere Provinzen 
taum das Berhältnig von 90 ländlichen Einwohnern zu 1 Babrifarbeiter- 
— Das Inland 1862 Nr. 4 giebt die Zahl, der eftländifchen Fabrikar⸗ 
beiter auf 1690 an. " 

Aus dem Mitgetheilten hebe ich num hervor, daß die Betheifigung 
unferer laͤndlichen Bevölferung an der Fabrikinduſtrie zwei und ein halb 

Mal geringer ift, als im Mittel die der ganzen ländlichen Bevölferung des 
ruſſiſchen Reichs. Fügen wir nod) hinzu, daß unfere ländliche Bevöllerung 
mer etwas mehr ala die Hälfte der Aderfläche bebaut, die von der ruſſiſchen 
Randbevöfferung in mittlerem Durchſchnitt bewältigt wird*), während die 

Dichtigfeit der Bevölferung unferer Provinzen um 50 Procent größer ift, 
als die mittlere Dichtigkeit der Reichsbevöllerung“), fo können wir aus 
dem Angeführten nicht anders fehließen, ald daß die Gemeinde- und Pag 

ordnung unferer Provinzen, indem fie die ländliche Bevölkerung blos für 

einen, ihre Kräfte bei weitem nicht genügend in Anſpruch nehmenden Aders 

ban zu reſerviren trachtet, die Wohlfahrt des Landes geradezu gefährdet, 
da fie auf diefem Wege die proportionale Entwielung der Induſtrie, ohne 
melde ein gewinnbringender Ackerbau nicht denkbar ift, unterdrüdt und in 
zweiter Inſtanz die Bevölkerung des flachen Landes zwingt, in primitiver 
Kraftvergeudung und maßlofer Trägheit zu verharren. 

Ich habe biöher aus dem Paßgefege dasjenige hervorgehoben und in 

allgemeinen Umriſſen zu beleuchten verjucht, was direct die freie Bewegung 
der Arbeiterclaffe zu hemmen beftimmt war; es bleibt nur noch übrig zu 
unterſuchen, was durch die Paßabgabe erreicht werden fol. 

In Efland wird das Paßgeld in die Gemeindecaffe eingezahlt und 

ten und Selten enthalte, von denen wenigftens 26% zu berjenigen Schichte der Mer 
dölferumg gehßren follen, bie noch nicht ober nicht mehr bie arbeitsfähige genannt wirb. 
Der Reft von 35 % zählt vorzugsweiſe Weiber. 

*) Zengoboref 1. c. T. 1, ©. 180: Ruflands ländliche Beuölferung wie 1 zu 1,6 
Defl. Aeter. — Uezkül, Ver, ©. 68, 85: Efland 294,000 Ginmohner, 266,000 Ländliche 
Vewohner 267,439 Def. Ader. Hehn; Intenf. &. 75: Liolanb 801,000 Ginwohner, 
711,000 ländliche Bewohner, 727,000 Deff. Acker. Tengoborsty L c, ©. 184: Kurlanb 

530,000 Ginmohner, 466,000 länbliche Bewohner, 496,000 Deff. Ader. Kur-, Efl- und 

®ioland zufammen 1,443,000 landiche Bewohnen 1,490,439 Deff. Meter, alfo 1:1. 
>") Durcfenitliche Dichtigteit ber Weoölferung Kußlands nad) Tengoborsty 1. c. 

©. 122, 644 Einwohner. — Livland 1075, Eftland-817, Kurland 1069, Mittel: 987. 
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von dieſer ‚beliebig zu Gemeindezweden verausgabt ). Mithin kann diefe 

Abgabe als eine Gemeindefteuer für -das Recht auswärts zu arbeiten -- 
oder noch richtiger für eine Arbeitöfteuer angefehen werden. Es iſt dies 

ein prägnantes Beilpiel von Connexität der Pflichten und Rechte. Das 

Geſetz macht unter Androhung von Strafe die Arbeit zur Pflicht und con. 

cedirt fie gegen Zahlung als Recht. 

Die livländiſche ältere Gefepgebung ordnet au, daß das Paßgeld in 

eine bejondere „Dienftbotencaffe” eingezahlt und ausſchließlich zum Beften 
der Gontribuirenden verwendet werden ſolle. Auch die der Hofswirthſchaft 

dienenden Arbeiter mußten durch Vermittelung des Gutsheren zu. diefer 
Caſſe beiftenern. Es ift ſchwer zu beftimmen, in welche Kategorie von In—⸗ 

ftituten ähnlicher Art diefe Caſſe zu ftellen fei. Wil man fie als eine 

Verſicherungscaſſe der Gemeinde betrachten, fo fehlt im Statut gerade das 
wichtigſte Moment, daß die Gemeinde felbft die Einzahlungen made. Soll 
die Cafe nad) dem Wortlaut des $ 404 der L. N. u. B.⸗V. v. 1850 

eine Depofitencaffe für die von den Dienftboten deponixten Gautionen 
fein, fo müßte die Caution, falls der Dienftbote über die gefürchteten Even» 
tualitäten hinausgefommen war, diefem zurüderftattet werden. Goll fie 

eine auf Gegenfeitigfeit gegründete Unterftügungscaffe der Dienftboten fein, 
fo fepft das Moment ununterbrochener Auwartſchaſt der Contribuirenden, 

die mit dem Austritt aus der Gemeinde ſchon alle Auſprüche verlieren. 
Soviel aber befannt geworden, hat die Dienftbotencafje wenig oder gar 
feine ftatutenmäßige Verwendung gehabt. Ob nun die Einficht in ihre 
mangelhafte, zwedverfehlende Organifation oder andere Gründe Veran— 

Laffung zu ihrer Aufhebung gegeben haben — in der B.V. von 1862 ift 
die Benennung „Dienftbotencafje” ganz vermieden worden. 

Die nicht unbedeutenden Summen, die fi) im Verlauf von 12 Jahren 

in diefer Caſſe angehäuft haben und möglicherweife nicht viel weniger. als 
eine Million Rubel betragen könnten, werden nunmehr durch die neue Ver- 

ordnung ein bonum vacans, da über die fernere Verwendung der Calle 
im neuen Geſetz von 1862 feine Beftimmungen getroffen worden find. 

Nach 8 358 der BD. v. 1862 hat nunmehr der Arbeiter, wenn er einen 
Paß verlangt, eine Steuer zu entrichten, und nad) $ 366 follen die ein» 

fließenden Paßgelder „vorzugsweife” zur Bezahlung von Cur- und 
BVerpflegungsfoften verwendet werben. Es ift alfo anzunehmen, daß die 

nicht zu dieſem Bwede verwendeten, deumach übrig gebliebenen Summen 
")EBM. v. 1867, $ 501,2. $ 592, 6. 
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-Eigenthum der Gemeindecaffe verbleiben. Ebeuſo ift vorauszufeßen, 
daß die Gemeinde jenes bonum vacans, wenn aud; wicht als gejeplicher 
Inteſtaterbe doc) als felix possessor in Auſpruch nehmen wird. Es hat 

femit eine Claſſe von Arbeitern, von der die Gemeinde und das Geſetz 
die ſchlimmſten Vorftellungen von Gemeinſchädlichkeit id gebildet hatten, 

im Gegentheil ein nicht unbedeutendes Vermögen den Gemeinden erworben. 

Obwohl mın vorauszuſetzen geweien wäre, daß dieſe Erfahrung das 
Vorurtheil gegen die außerhalb der Gemeinde dienenden Leute gemildert 

hätte, fo iſt doch im Gegentheil eine erhöhte Steuer denjelben aufgelegt 

worden. Auch ſcheint mir nod immer das Motiv fid geltend machen zu 
wollen, daß ſolche Arbeiter ipren Gemeinden gelegentlich unverhältnigmäßige 

Unfoften verurfachen Fönnten, — ein Motiv, das um fo weniger zureichend 
ift, als der ſolchermaßen befteuerte Arbeiter noch an zwei andere Inftitute 

rechtliche Unterftügungsanfprüche aufzumeien hat, bevor er in die Ausnahms- 

ftellung geräth, der extraordinären Hülfe der Gemeinde zu bedürfen. Erſtens 
nämlich verpflichtet die ältere, wie die neuere Gejepgebung die Gemeinde 
zur Verpflegung Wahnſinniger und mit anftedenden Krankheiten Behafteter. 
In folchen Fällen werden die Verpflegungsfoften pro rata auf jedes Ger 
meindeglied tepartirt”). Es ift in vorliegendem Fall dies ein auf Gegen 

feitigfeit gegründeter Unterftügungsvertrag, aus dem jeder Theilnehmer 

eventuell das Recht erwirbt fid unterftügen zu laſſen, alfo auch wenn 

er nihtin der Gemeinde dient. Zweitens aber ift in der neuen 

Gefeggebung die Bildung von ArmenFonds angeordnet”). Auch die 
Dienfiboten contribuiren zu diefen. Unabhängig von ihrem Aufenthaltsort 
und von ihrem Beruf bleibt den Contribuirenden auch hier zu jeder Zeit das 
durch Einzahlung det Rate wohlerworbene Recht auf eventuelle Unterftügung. 
In Krankeitsfälen hat der Arbeiter feine Verpflegungskoſten felbft zu 

tragen, was dem in Stadte oder Fabrikdienft Arbeitenden um ſoviel leichter 
fallen muß, als er, wie vorausgefegt wird, beſſeren Verdienft hat als der 

in der Gemeinde Dienende; aber wenn einmal bei langwieriger Kranfheit 
Armuth und endlich Ermerbsunfähigfeit eintritt, fo haben beide gleiche 
Unterftügungsanfpräche an die Armenfonds. 

Es fann nun freilich vorfommen, daß ein außerhalb der Gemeinde 
lebender. Dienftbote in ſehr ſchweren Kranfpeitsfällen der Hospitalpflege 

TRALUD.D.0.1850 550 — RD.D.n. 1802 556. — CAD.®. 
v. 1857 $ 624-626. ° 

")%B.D. 1862 $ 541. — Gl. 8. D. 1857 9 614 12. 
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übergeben wird, ohne die Mittel zu beſihzen, die Koften zu erſetzen. In 
ſolchem Falle hätte er vor dem in der Heimath unter ähnlichen Verhält- 

niffen Ereranften den Vortheil beſſerer Verpflegung voraus. Sollte nun 
diefer in’ fo feltenen Hällen vorkommende Vorzug, durch welchen der aus» 

wärtige Arbeiter der Gemeinde, immer nur mit einem aliquoten Theil der 

aus der heimathlichen Unterftüungscaffe angeſprochenen Hülfe, zur Saft fällt, 
der Factor fein, der die’ Beftenerung des Arbeiter überhaupt oder die 

Höhe der Steuer heworruft? — Wenn dem fo wäre, fe müßte, falls die 

"Kranfenverpflegung für entſprechende Zälle innerhalb der Gemeinde der 

Hospitalpflege analog eingerichtet werden follte, von ſämmtlichen arbeits 

fähigen Mitgliedern zu diefem Zweck der gleiche Beitrag von 4 Rub. per 

Kopf erhoben werden. Dieſe Armen Kranfenpflege betüge demnach in 
einer Gemeinde von 1000 männlichen und 1000 weiblichen Einwohnern, 

von welchen man überhaupt 1000 für arbeitsfähig anzunehnten hat, 4000 R. 
in jedem Jahr! 

Nad) angeftellten ftatiftijhen Ermittehungen*) fommen auf jeden Arbeiter 

bei ſchwerer Arbeit in jedem Jahr 7 Krankpeitstage, bis zum 44. Lebens» 

jahr, oder überhaupt während 29 Jahren 6 Monate. Die Ausnahmsfälle, 

in denen unfere außerhalb der Gemeinde dienenden Arbeiter, nad Er— 

ſchöpfung der ihnen zu Gebote ftehenden eigenen Mittel und der Unterftügung 

ans der Armencaffe, der Gemeinde ſchwerer zur Laſt fielen als die zu 

Haufe febenden Arbeiter dürften auf etwa 10 9%, zu veranſchlagen fein, 
alfe auf 18 Tage für 29 Lebensjahre jedes auswärtigen Arbeiter. Im 

Dorpatſchen Krankenhaufe werden die täglichen Eur» und Verpflegungskoſten 

durchfepnittlich auf 35 Kop. angefchlagen. Der Arbeiter hätte fomit die 

befere Qualität der Verpflegung in. 29 Jahren mit 6 Rbl. 36 Kop. oder 
jaͤhrlich mit 22 Kop. der Gemeinde zu bezuhlen “). 

Nach diefer Betrachtung müffen wir den $ 358 der B. V. v. 1862 

wörtfidy nehmen und die. Paßabgabe als eine „Arbeitöftener” claffificiren. 

Benn diefe Steuer in gleichmaͤßiger Weiſe in Liv- und Eftland erhoben 
wird, fo werden die Fabriken und Städte in diefen Provinzen mit nicht 

weniger als 120,000 Rub. jährlich zum Beſten der Landgemeinden befteuert, 
während umgefehrt die vollswirthſchaftliche Aufgabe bei uns gerade wäre, 

*) Aus den betreffenberi Arbeiten ler. Glen Binfaifons mitgeteilt in Rolb's Gtatifit 
©. a7. 

**) In den tuffifchen Garbe-egimentern fol jährlich für "Verpflegung der Kranten 
25 Kop. per Kopf gerechnet werben. 
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Zabrifen und Städte in ihrem Gedeihen zu unterſtützen ). Die Gegen- 
wart wird nad) Inventirung der überfommenen Paßgefepe mit vollbegrüns 
detem Recht gegen den Antritt der Erbſchaft vielfaches Bedenken tragen. 
Die Paßgefege werden unausbleiblich ein Factor werden, der mit fermen⸗ 

tirender Eigenſchaft nur ſchlimme Zerfegungsprodufte in der bäuerlichen 
Bevölkerung erzeugen fann. Vorläufig handelt es fih nur um die Zahl 

von etwa 32,000 Arbeitern in den beiden Provinzen. Wenn aber dur 
die Nothwendigkeit größerer Ausgleihung der ungleich vertheilten Bevöltes 

rung und durch vorausfichtlid größere Ausdehnung gewerblicher Thärigfeit 

die Fälle fi mehren müfjen, daß Arbeiter von ihren Gemeinden, fo zu 
fagen, ausgebeutet werden, ſo muß das Gefühl der Unbehaglichleit und 

Unzufriedenheit nicht blos in gleichem, fondern gefteigertem Maße bei dem 
Arbeiterftande wachſen. Und fol der Arbeiter ſich etwa entichließen, den 
Gemeindeverband, die Heimath bei jedesmaligem Wedjfel der Arbeit aufe 

"zugeben, fo verliert er den einzigen Boden, auf dem er fid eins weiß mit 
der Gefelfchaft, in der er lebt. Das Bewußtfein der Intereffen-Affociation, 

das für den Arbeiter mit der nefpränglicpften Sorm deſelben, dem Heimaths 
verbande, zu beginnen und zu höheren Begriffen fi) zu entwiceln beftimmt 
ift, wird dann bei ihm vernichtet; der Arbeiter wird ein fremder, alſo 

feindlicher Beſtandtheil der Geſellſchaft. 

Die Annahme, daß unfer Aderbau Feine zureichenden Kräfte in der 

ländlichen Bevölkerung finde, um zu beftehen oder ſich weiter zu entwideln, 
und demgemäß die Paßgeſetze ein nothwendiger Schuß fein, fleht in fo 

grellem Widerſpruche mit Rejultaten ſtatiſtiſcher Ermittelung in den uns 
- benachbarten ruſſtſchen Gouvernements, ſowie in den nächftgelegenen preußi⸗ 

ſchen Landestpeilen, daß ich mir (immer mit Beſchraͤnkung auf Liv- und 

Eftland) die Aufgabe ftellen muß, aus den, wenn auch därftigen, ftntiftie 

ſchen Nachrichten ein Bild zu entwerfen von dem Zuftande unferes Acker⸗ 

. bes und die.diefelben ſtützenden Arbeitskräfte. 

Für Eſtland befigen wir die [Hägenswerthe ftatiftifhe Zufammenftellung 
„des Herm Barons v. Uexkühl in feinem „Verzeichniß der Nittergüter in 
Cſtland.“ Für Livland dagegen ift das Material zur ſtatiſtiſchen Zuſam ⸗ 

) Wie groß bie Befteuerung landwitthſchaftlichet Meliorations Arbeiten. ih Heraus: 
ſtellt, iſt mie nicht möglich gewefen zu berechnen, ba bie Zahl der in fremden Landgemeinden, 
dienenden Arbeiter nicht zu ermitteln if. hi 
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menſtellung für vorliegenden Zweck nur zerftreut und nicht in wünſchens- 
wertber Menge, vorhanden. Der Herr Gecretär der livl. ökonomiſchen 
Eocietät C. Hehn hat in feiner Abhandlung über die Intenſität der livl. 

Landwirthſchaft aus den ihm befannt gewordenen Areal-Berpältniffen von 

14 livländiſchen Gütern ermittelt, daß von tem Culturboden Livlands 
12 % als Garten» und Aderfand, 15 % als Buſchland und 12 % als 
Wieſe bemupt wird. Durch die Gefälligfeit der Dorpatſchen Domainens 
Bezirfsverwaltung ift e8 mir möglich geworden, die Verhäaͤltniſſe der ger 
nannten Theile des Eufturbodens auf 60 Krongütern des Dörpt-Bernäus 

ſchen Bezirks fennen zu lernen. Nach den reviforifchen Bermeflungen diefer 
Güter, beftehen fie aus 30,822 Deſſ. Ader, 21,106 Deſſ. Buſchland, 
42,961 Deſſ. Wiefen, 47,286 Defj. Weiden, oder, die Deffätine zu 2,94 
Rofftellen berechnet, aus 90,616 Lift. Ader, 62,015 Lift. Bufchland, 

126,205 Lift. Wieſen, 139,920 Lift. Weiden. Auf der Gefammtfläde”) 
Livlands vertheilt ſich hienach bei Annahme von 49 %, Wald und Imper 
dimente (Hehn 1. c. ©. 32), der Acker mit 14 %, Buſchland mit 7,5 Yo, 
Wieſe mit 15,5 %, Weide mit 17 %, Wald und Impedimente 49 %. 
Vereinigen wir aber die Angaben über die 14 Privatgüter und die 60 

Rrongüter,.fo verändern ſich die Verhäftniffe und das Mittel ſtellt fich fo 
heraus: Aderlaud 11,5 %, Buſchland 9,5 %, Wieſe 14,5 %, Weiden 

15,5 %: Das fänmtliche Areal des Eulturbodens Liblands wird danach 

beftehen aus: 1,259,693 Lift. Ader, 1,040,616 Lfft. Buſchland, 1,588,309 

ER. Wieſe, 1,697,847 Lift. Weide, 

Obgleich von dem Buſchlaud nach gefeglicher Anordnung jährlich nur 
Ya de8 Areals genußt werden darf, fo glaube ich doch, daß man mit vielem 
Recht eine ausgedehntere Benderung defjelben annehmen kann. Es wird, 

meiner Anfiht nad, fid rechtfertigen fafjen, wenn man "/, davon in die 
Kategorie des Brufloders ſetzt und alfo das ſämmtliche Acker-Areal auf 

1,606,565 Zoffiellen veranſchlagt. 
Nehmen wir mun die Hälfte aller Ginwohner des Landes, aljo die 

zwiſchen dem 18. und 50. Lebensjahre ftehende Bevöfferung als die arbeite 

Tähige au, fo wird die Zahl der auf jeden Arbeiter fallenden Lofſtellen 

Aıler das Maß der aderbauenden Thätigfeit anzeigen, wenn von diefer 

Bevölferung fein namhaft großer Theil bei der Sabrifarbeit oder in ädtir 

ſchem Dienft beſchaͤſtigt fein ſollte, wie es bei uns und im allgemeinen _ 
auch In Rußland der Fall iſt. J 

*) Das Gefammt-Hreal Liplands beträgt nach Hehn 1. c. 16,958,858 Lofftellen. 
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Wenn eine Wirthfchaft eitte beſtimmte Zahl von Arbeitern Das Jahr 

hindurch gleichmäßig und unausgeſetzt befhäftigen fol, fo ift e8 nothwendig, 

Daß auch die Ausdehnung der Wieſen, die durch dieſe Arbeiter genupt 
werden fan, in einem beftimmten Berhältniße zum Ackerbau ſtebe. Jede 
größere Ausdehnung derfelben üher ein gewiſſes Maximum wird einen 

befondern Theil Arbeiter in Anſpruch nehmen, Die außer der. Henernte, 

genau genommen, in der Wirthſchaſt durch Aderbau nicht befchäftigt werden 
können, Es wird auch, Schwierigkeit machen, für diefen Theil der Bevöl—⸗ 
fering den langen Winter hindurch genägende Bejhäftigung zu finden. 

Man kann im allgemeinen vorandfegen, daß in ſolchen Fällen nothwendiger 
Weiſe ein nicht unbedeutendes Arbeitöfapital ungenutzt bleibt, wenn ‚Bes 

triebsmittel und Intelligenz fehlen, um die Wieſen in Adler zu verwandeln. 
Endlich fönnen wir noch fagen, daß je ‘mehr Wiefen und je,mehr Ader 
von der Bevölferung einer Gegend genugt werden, defto größer ihre Arbeits» 

thätigkeit fein müffe. 
Die nacjftehende Zabelle*) belehrt ung nunmehr, daß von den ange 

führten Ländern die Bevöfferungen unferer drei Provinzen den Ackerbau im 
geringften Umfange betreiben. Unter Dielen fteht wieder Livland den beiden 
andern nad), obgleich doch in allen dreien die Art des Aderbaus und die 

befannten Zeiftungen der einzelnen arbeitenden Individuen nicht weſentlich 
von einander abweichen. Ya wir finden- ſogar noch größere betreffende 

) 

Bahl,ben | Mrsal.des.,.|.. per per. | Dishtigteit 
erbeitsfähigen | - ‚bebauten .] Arbeiter | Arbeiter) ber Ber 
Bevölkerung. |. ‚Aeters. „ [Bft ‚Meter.|ef. Wiefe, völterung. 

Provinz Befen 954,358 6480,006 | 67 16 2000 
Bitebet . . 329,000 |: 4700000 | "142 11 05 
Blestum . . - 315,400 4,116,000 18 71,8 832 

Rußland im met |"29;103;000 | 36,650,00 | "# 59 — 
Sow. Petersburg · 276,500 | 4,619,000 19" 6 28 1180 
Rulad.... 232,900 1459,26 %.06 Sx 1069 
land . ... BBL,744 786,280) un 58 88 ei 
Slam .... 850,000 x© 1,606,566 46 45 2075 

Zu Parken und zu bes Souvernement Retersburg At zu bemerfen, daß bie ihre 
Mechanlelftungmusbeneinben Bahlen nur deshalb Fo nichtig erfheinen, weil ein vergfeichks 
wife gläee Tg dee Bendicumg wor: Seit und Abe nf in fun 
weascenen nah. 
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Unterfiede, wenn wir einzelne Bezirke der Provinzen unter ſich und mit 

den Provinzen im Ganzen vergleichen”) - 

Die geringen Keiftungen im Aderbau unſerer Provinzen im Vergleich 

zu den angeführten ruſſiſchen Gouvernements find um fo unerflärficher, als 
wir doch mit Recht annehmen können, daß die Wirthſchaſt in den Oſtſee⸗ 
ländern fid einer größeren Ordnung rühmen darf als die der übrigen 

Theile des Reiche. Um über diefen Umftand einigermaßen Aufklärung: zu 
erhalten, müfjen wir mit den aus unferen Frohnwirthſchaften uns befannten 
Maßen des Arbeitsaufmandes die für die — de Aecker 
und Wieſen einer ganzen Provinz erforderliche imme von Arbeitöfcäften 

feftzuftellen fuchen. 
In dem mir belannteſten Tbeile unſeres Landes, dem nordöͤſtlichſten 

Kreife Eſtlands, Wierland, hielt man es fürleine genügende Arbeitskraft, 
wenn eine ftarfen Kartoffelbau treibende Wirthſchaft für jede Tonne Rog- 

genaußfant zu verfügen hatte über .einen Arbeitstag mit Gefpann und einen 

Handarbeitertag in der Woche, nebſt dem dort üblichen Hülfsgehorch“). 

*) In den effänbifejen reifen Jerwen und Wierland kommen bei einem Yefer-Lreal 
don 425,688 ft, unb einer Aeheiterbevölferung von 58,546 Individuen auf, 1 Webeiter 
7,2 Sf. Ader und 6,5 ft Wieſe. 

“) Dispofition einer Wirthſchaft von 100 Tonnen Roggenausfant in 
8 Belbern. — Yeerareal: 400 Tonnfelen — 200 ruſſ Deff. = 588 Iiol. fl. — 
150 öfon. Defl. — Wieſen: 240 Tonnſtellen — 120 zufl. Defl. = 857 til. Ef. — 
90.dton. Defl.— Größe ber Lotte: 18%, ölon. Def. — Bruchtfolge: 1) Brade, 2) Rog- 
gen, 3) ee, 4) Rartoffein, 5) Gerfle, 6) Brache, 7) Roggen, 8) Hafer. — Disponible 
wegelmäfige Urbeit in’ ber Woche: 100 Inge mit Gefpann, 100 Tage Handarbeit. 

Dom 28. April Bis 14. Mai find zu bearbeiten: 18%, fon. Deff. Hafer, zu pflügen, 
zu eggen, 81 Geſp. T — 18%, Öfon. Deif. Gerfte, zweimal zu pflügen und zu eggen, 
147 Gefp. X. — 18%, Öfon. ‚Defl. Kartoffeln, zu pflügen, zu eggen, Burchen aufgufte- 
Sen und zugupflügen, bie Kartoffeln zu führen und. zu fleden, 120 Gefp. X. und 100 
$.%. X — Summa 348 Gefp. T, 100 H. U. T — Disponibel in drei Wochen vegu- 
lärer Gehorch 300 Geſp. T und 800,5. MT, 50 Geſp. Hülfstage. — Disponibler 
Urberfuß: 2 Gefp. T und 200 HAT. 
Vonm 15. Mei bis 18. Juni zu bearbeiten: 37%, Defl. Roggen, Blieche zu pflügen 
und zu walgen, 162%, Gefp. T — auf 37%, Deff. je 150 Fuder Dünger zu fahren umb 
auszubreiten, 400 Gefp. X, 238 9. 4. &. — einmal die Kartoffeln zu beeggen, burchzu- 

r —— 37%, Geſp. T. — Summa 600 Geſp. T, 288 8. U. T — Disponibel in 5 

Boden reguläter Geherch 500. Geſp X. und 500 5... C, Hüffsgehorh 100. Cefp. X 
— Userfeuß: 287 5. U. — In vielen Wirtöfcheften wurben zur Befleihung anı 
derer virthfehaftlichen Webeiten. nach Hofsyferbe gehalten, mit benen bie überfhfffigen-Hanbe 
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Diefe Arbeitskraft muß um fo mehr in Lioland als eine hinreichende an- 

genommen werden, da hier die DVerfegung der Arbeitsleiſtung aus einer 
Woche und aus einer Wirthfchaftsperiode in die andere ganz herfönmlic) iſt. 
Eine Wirthſchaft von 600 livl. Lofftellen (faft gleich 200 Defjätinen oder 

400 Zonnftelen) bedürfte alſo 33 regelmäßiger Arbeiter und außerdem 
eines Zuſchlags von 8-9 Arbeitern, die den Hülfsgehorch zu beftreiten 
hätten, — im Ganzen 42 Arbeiter, von denen die Hälfte Männer, die 

Hälfte Mägde und Weiber fein können. Bei einem Wieſenareal von 60 

arbeiter das Ggen und einige Suhrarbeiten beforglen. uf biefem Wege wurden wenig- 
ſtens 200 Gefpanntage gewonnen. 

Vom 20. Juni bis 23, Juli: 90 Def. Wiefe-und 17 Defj. Alee abzueruten, a 7 Tage 
der Deff, 749 Bubtage. — 37% Deff, Drachfeld zu Torben und zu eggen, 162 Gefp. T. 
— 18%, Def. Kartoffeln zweimal burchzupflügen, 371 Geſp. I. — Summa 199 Gefp. 
X. und-749 H. 4. 7. — Dieponibel in 5 Wochen 500 Gefp. T und 500 5.4. T, 
Veberfhjuß: S1Y, Tage. 

Dom 24. Juli bis 7. Auguft: 37% Deſſ. Roggen abzuernten, & 12 Tage per Deſſ, 
450 9.4. 3. — 15 Deſſ. Roggen zu fäen, 50 Gefp. %. — Disponibel in 2 Wochen 
200 Gefp, X und 200 H. U. T, Hülfsgehorh 100 5. U. T. — Kein Ueberfehuß. 

Dom 8. Yuguft bis Ende des Monats: 37% Defl. Sommerkorn zu ernten, & 12 
Tage per Deſſ. 450 HAT. — 2274 Def. Roggen zu fen, 77 Gefp.E. — 18%, Deſſ 
Roggenftoppel zu fürgen, 70 Geſp. T. — 18% Deff. einjährigen Klee zu flürgen, 140 
Sep. I — Summa 287 Gefp. T, 450 9. T. — Disponibel in 8 Wochen 300 
Sep. T. und 300 9. U. T, Hüffsgehord 50 Geſp. T. und 200 5. A. T. — Ueber- 
ſchuß 68 Gefp. T. und 50.9. 4. T. 

Dom 7. bis 24. September: 181%; Deff. Kartoffeln zu bergen, bei einer Gmte von 
180-200 Tonnen, & 49 Menſchen per Deff, 795 X. — Disponibel in 2% Wochen 
250 Geſp X. und 250 9. A, T, Hüffsgehord 100 5. A. T, zufammen nur 600 T. 
Bu biefer Arbeit find aus ber Zahl ber nicht als arbeitsfähig gerechneten Bevölkerung, na- 
mentlich ber unter dem 16. und über dem 50. Lebensjahr ſehenden, 8 bis 10 Inbi- 
viduen hinzugugiehen. - 

Der weitere Verlauf der Withſchaft bedarf feiner näheren Wusenanderfeung. I 
der Erntezeit vom 24. Juli bis den 7. Auguft Hat dieſe Wirthſchaft die größte auferor- 
dentliche Unterflügung und zwar von 100 Tagen in 12 Arbeitstagen in Anfpruch ge 
nommen. Bur Herfielung unbehinberter, felbfländiger Operation ber Witthſchaft müffen 
wir 8 6iß 9 volle Arbeiter (obwohl auch hier äftere Leute und noch nicht in das arbeitd- 
fähige Alter getretene Jugend eine große Summe von Arbeit fördern Fönnen) zu ber ve 
gelmäfigen Srohnfeiftung Hingurechnen. Diefe, nebft ben gugerechneten 8-9 Arbeitern bil. + 
den eine Gefommttraft von 248 Tagesfeiftungen in ber Woche ober bie Yrbeit von 42 
Menſchen. Es ift noch zu erwähnen, daß mit biefer Ftohne viel gröfere Wicthſchaften ge- 
führt worden finb, als bie oben angenommene, Der Hülfsgehorch it in biefer Wirthſcheft 
micht etſchdpft. Wenn Diefer vollfommen ausgemupt toürbe, Könnte eine geöfere Heu- und 
Kornernte bewältigt werben. Bu ben Ycherarbeiten wurde ftärferes Geſponn angefhafft: 

Baltiſche Vonatöfhrift. 3, Jahrg. Vd. VL. Dit. 5. 26 
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Loſſtellen auf 100 Rofftellen Ader könnte alfo jeder Arbeiter 14,4 Kofftellen 

Adler und 8,5 Kofftellen Wieſe mit Bequemlichkeit bearbeiten und neben, 
bei die gewöhnlichen Wirthſchaftsbedürfniſſe beftreiten. 

Vergfeihen wir diefes Arbeitsmaß mit den Leiftungen unferer reinen 
Knechtswirthſchaften, fo ift e8 in der That fein hohes, da bei der bier 
nächft angegebenen Arbeitsveranſchlagung derfelben, Viehhüter, Schmiede, 
Böttiper m. v. a. Arbeiter mit eingerechnet nd, während fie bei Berechnung 
der Zroßmarbeit ausgelaffen waren. Nach dem Durchſchnitt mehrerer 
Knechtswirthſchaften ſtellt ſich heraus, dag man für je 18 Lofftellen Ader 

und 9 Lofftellen Wiefe 1 Arbeiter halten mıß?). 
Wonden wir mm — abfehend von den durch Knechtswirthſchaft zu 

gewinnenden, faſt 30%, betrageuden Arbeitserfparniffen — den der Frohu- 

wirthſchaſt entnommenen Mapftab and auf die Bauernwirthſchaft an, jer 

*) Nach Livl. Jahrbücher der Landw. 1862 &, 17, hat das Gut Jenſel 730 Lift. 
Witer, 400 Et. Wiefe und gebietet über eine Arbeitstraft von 21 Häuslern (— 10%, Jah: 
zeslöhnern), 4 verheiratheten Knechten, 10 unverheirafgeten Knechten, 2191 Brohntagen 

umd 300 Arbeltstagen ber ‚Weiber der veiheiratfeten Mnechte. Won biefen Irbeitstagen 
muß man Die Geite 16 angegebenen Hitfsgehordistage, fowie bie 300 Weibertage —- 
Bie, wie es ſcheint. blos für bie Fentenrbeiten verwandt worben find — auf bie 4 Heu, 
4 Ron. und 2 Rartoffeferntewochen, nicht aber auf alle 52. Wochen bes Jahres vertheilen. 
Yene Zahl von 963 Hürfstagen durch 60 Arbeitstage divibirt giebt 16 beflänbige Arbeiter; 
ber iReft ber Ftohne von 1528 Tagen — 51, befläudigen Arbeitern; Summe’ ber beftän- 
bigen Arbeiter 46, von denen.mithin jeber 16 &fl. Wer und 9 Lfft. Wiefe beforgen Lan. 

Auf dem Gute Koit in Efland (1. c, &. 27) werden 1756 fiol. Ef. Ader beftellt 
mit 35 Kuechten und 18 Meinen Arbeitern in Jahresfohn. dut ben in Koit von ber 
Bauerfchaft gefeifteten Hülfegehorch it, wenn bie Komernte mit ber grofen Senſe gemacht 
wird, an beländigen, theils aus Mägden, theils aus Knechten befichenden, Arbeitern zuzu- 
rechnen 10; bei einer Heerde von 1880 Schafen, Bedienung mit 7; für bie Schmiede, Stel- „ 
macherei, Biehwärter 5. Gumma ber: Ürbeitsfraft — 75 beftändigen Arbeitern, ſo baf 
bie Koitſche Wirthſchaftoleiung auf das Derhältnif von 1 Arbeiter auf 23,4 2. her 
abfinft. 

Ich erlaube mit noch das Yrbeitsverhäftniß meiner eigenen Wirthfehaft in CHoubleigh 
in Eflland mitzutfeifen: Auf 1000 Ef. Meter in wei getrerinien Wachſcheften mit gerfireut 
Hrgenben Wiefen, die an 600 ff. betragen, werden im Durchfehnikt ailkäglich gegen 67 

- Wnbeiter beffjäftigt. Der Rörnerbau nimmt 50% bes ganzen Feldereuls, ber Kleebau 25%, 
Der ‚Rärtoffelbau 10% ein. Es Lommen alfo auf jeden Arbeiter 15 Ef. Yeer und um- 
aefaht 9 ER Wiefe, das Mittel der Leiung fielit fich alſo fo Heras: In Zenfel werben 
Mit 1 Webeiter bebant 16 Mfft. Mater, © Lf. -Miefe; in Edit werden mit 1 Webeiter be: 
baut 23,4 ER. der; in Ghonbleigh werben mit 1 Mrbeller bebaut 15 Lff. Meter; im 
Oveilat werben wit 1 Mebeiter Sebaut 18,2 Li. Mder. Mittel: 18,15, 
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doch fo, daß wir hei den einzelnen Heinen Wirthſchaften für den Bruchtheit 
der Arbeitskraft einen vollen Arbeiter rechnen; fliegen wir ferner von der 
Arbeiterbevölferung noch die für Zabrifen und ftädtifhen Dienft erinittelte 
Meuge Arbeiter aus, fowie für jedes Gut ein Hofsdienftperfonal von 20 

Arbeitern, fo bleibt ein Ueberſchuß von 37,000 Arbeitern bei einer Ar— 
beiterbevölferung von 140,000 Menfchen*). 

Raffen wir von diefen 37,000 arbeitsfähigen Bewohnern die Hätte, 

alſo ungefähr den weiblichen Theil diefer Arbeiterclaffe, als Unterftügung 

Berechnung über die befhäftigten Arbeiter Eſtlands. Das Hofsader- 
areal beträgt 111,950 Defj. oder 329,188 fol. Lofftelen. Wenn nun mit einem Brohn- 
arbeiter 14,4 ft: Yeter und 8,5 ft, Wiefe befielt werben Lönnen, fo erfordem fämmt- 
che Gutswirihfchaften Gfilands 28,000 Arbeiter. Da dieſe Arbeiter aber mır 195,500 fi, 
Biefe abzuernten im Stande find, fo müffen wir für ben Meberfehuß von 134,500 Ef. 
mit Berlcfichtigung deffen, daf die Heuernte in Efland in manchen Gegenden fehr lange 
dauert, noch hinzufügen: 5000 rbeiter. Bür jebes ber 560 Güter & 20 häusliche Ar- 
eiter, Müller, Krüger: 11,200 Individuen. Das fämmtliche Culturland der Güter beträgt 
alſo 829,133 2. der und 330,144 ft. Miefe, zufammen 659,247 Lofftellen. Davon 
fommen auf einen Arbeiler im Ganzen 24,4 Eff. unb war-ungefähr 12 ff. Acet und 
12 ff. Wieſe. 16,881 Bauerngefinde verfchiedener Oröfe betragen 21,761 Dreitagsge 
finde, auf deren jebes 22 fi. ter und 36,8 Si. Wiefe fommen. Im Ganzen beträgt 
das Bauerpachtlanb 457,187 efſt. Acer und 756,817 if. Wiefe. Bür jedes ſolche Ge. 
finde genügen aufer ben, nicht zur arbeitsfähigen Wevölferung gerechneten, in ber Bamilie 
befinbfichen und fie unterflügenden Individuen 2 volle Arbeiter; macht 48,522. Wegen 
477,484 Zoffelen Heuſchlag. bie bas angenommene Werhäftnip überflegen, ſind, in ve. 
tüefihtigung deffen, daß ein großer Theil derfelben zu Koppein und. Biehteeiben benupt 
wird und da bei ben Bauerwirtffchaften bie Kleeernte wegfält, nur veranſchlagt 14,000 
Arbeiter. In ben Bauerwiethichaften beträgt alfo bie Arbeitsleiftung eines rbeiters kaum 
8 Loffellen Aterarbeit. — Die Zabriten Gflands befhäftigen 1690 Individuen. Nach 
einer von mic für bie Stabt Dorpat angefelten ungefähren Gemittelung, daß bie in der 
Stabt arbeitenden unb,bort lebenden Landleute ungefähr Y, ber ftäbtifchen Bevölkerung 
ausmachen, fommen auf bie Gtäble Efffande 4500 Inbivibuen. — Summa 102,912 oder 
in runder Zahl 103,000. 

Nach Baron Uerfüll 1. c. zählte Efland im Jahre 1850 266,204 Länbliche Einwohner. 
Mit dem 11jährigen Zuwachs zu 0,884%/ jährlicher Durdhfehnittsvermehrung iſt biefe Ber 
volterung jet auf 292,000 Cinwohner anzufchlagen. Nach Fr. v. Reden, Deuiſchland und 
das übrige Guropa ©. 28, ergiebt ſich nach einer Zählung von 1858 im Königreich Han- 
nover, daß 60,990 der Vevöfferung als zwiſchen bem 14. und 60. Lebensjahre ftehend er- 
mitteft wurben. ür ben Zollverein it-conftatirt, daß bie über 14 Jahre alte Bevölferung 
van 67%, behrägt. Nach Boubin, Trail geogr. T. n S. 8, beträgt die Vevölkerung zwiſchen 
“sum 15. uhb 50. Jahre über 51%, Nehmen wir dbher für unfere Verhältniffe bie Hälfte 
iber Qeoölferung ais orbelttfähige vom 17.52, Jahre, fo erfalten wir 146,000 Arbeiter 
Die ich auf 140,000 herabſebend, dennoch bie angegebene Differenz von 87,000 exhalte. 

26* 
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in den Häuslichen Arbeiten der Gefindewirthe gauz weg uud weifen wir 
von ‘den übrig bleibenden 18,500 männlichen Arbeitern noch durchſchnittlich 

für jedes Gut 10 Meliorations-Arbeiter an, fo bleibt immer noch die für 

Eſtland nicht unbedeutende Menge von 13,000 männlichen Arbeitern nach, 

wobei noch die, blos der Heuernte wegen verrechneten 19,000 Arbeiter, als 

eine nicht unbedeutende Summe von Kraft, zu bedenken bleiben, deren 

regelmäßige Ausnutzung nicht wohl vorauszufegen ift, da gerade in den 
Gegenden, wo die maßlos überſchießenden Wiefen ihrer temporären Hülfe 

bedürfen, der Aderbau am wenigften ertendirt worden ift, ohne deshalb 

durch intenflve Bearbeitung ſich auszuzeichnen. 

Zur Prüfung der livländiſchen Wirthſchaftsverhältuiſſe müffen wir 
zuerft das Hofs- und Bauerland trennen. Nach dem, von Hehn, Intenſ. 

- 2.8. ©. 32 bemußten Material haben die Höfe 29 % des ganzen Ader- 
Areals inne; demnad) kommen auf diefelben 365,310 Lift. Sie haben 

ferner 4,9 % Buſchland = 50,989 Lift. und 20 % Wiefe = 317,600 Rift. 

Dagegen hat die Bauerſchaft 894,000 Lift. Acer, 989,600 Buſchland und 
1,270,600 Wiefe. Yon dem Buſchlande habe id) nur Y/, dem Ader zu— 
geſchlagen ftatt des gewöhnlichen Y4. Auf jedes der 40,000 livl. Geflnde 

fämen demnach 30 Lift. Ader. Für jedes Gefinde Habe id) in Rechnung 
gebracht 3 Arbeiter und für die über das Verhältnig von 100 Ader zu 

60 Wieſe mehr vorhandenen Heuſchläge noch einen Zufchlag von 26,000 
Arbeitern. Nach reichlicher Verrechnung aller fonft hejchäftigten Arbeiter 
bleibt, wenn man die Bevölkerung des flachen Landes nach der Ermittelung 

von 1858 mit 700,000 Einwohnern und demnach 350,000 arbeitsfähige 
Zudividuen annimmt, ein Ueberſchuß von 127,000 Arbeitern”). Rechnet 
man auf die ganze Bevölkerung Livlands 146,000 Familien uud davon 
100,000 auf den arheitsfähigen Theil, fo'ergiebt fih, wenn man die 

427,000 überſchüſſigen Arbeiter als verheirathet aunimmt, dag in der aufr 

*) Berechnung über bie beſchaͤftigten Arbeiter Livlands — Zur Be 
witthſchaftung der 365,000 Lt. Acer, 60,000 Lt. Vuſchland und ben entfprechenben 
228,900 Wiefe auf ben Höfen, indem 1 Arbeiter auf 14,4 fit. Acher und 8,5 Lit. Wieſe 
gerechnet wirb: 27,000; Zuſchuß für 109,000 ft. Wiefe: 5000; für Dienftboten am Hofe, 
Hüter, Echmiebe, Krüger a 20 Indioibuen für 955 Güter: 19,100; für 40,000 Bauerge- 
finde & 3 Arbeiter: 120,000; für 587,000 Lijt. Wieſe: 26,000; für bie Babrifen: 11,000, 
für bie Städte: 15,000. Summa: 223,100. — Auf den Gütern werben demnach von 

1 Mrbeiter 12 Sf. ter und 9,9 Sl. Miefe bearbeitet. Auf dem Bauerlande fomunt auf 
4 Arbeiter eine Leitung von 8,4 Li. Uter und 8,7 Lit. Wirfe. 
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gezähften landwirthſchaftlichen Arbeit nur 37,000 verheirathete Weiber 
eingerechnet find (alfo ungefähr die Zahl der Gefindeswirthinnen). 

Auf einem andern als dem hier eingefchlagenen Wege ift Herr C. Hehn 

in feiner Abhandlung über die Zntenfität dev livl. Laudwirthſchaft S. 93 
zu einem auffallend übereinſtimmenden Reſultate gelangt, dem man um fo 
weniger einen Einwand entgegenftellen kann, als es die logiſche Folgerung 

ans wackenbuchmäßigen und Inndesüblihen Einrichtungen ift. 
-Demnad) bedürfte Livland nicht mehr als 200,000 arbeitsfähiger 

Menſchen, und 150,000 Arbeiter fänden feine Befhäftigung im Ackerbau 
Livlands. Zieht man ven diefer Summe, die von mir für Fabrifen und 
Städte ermittelte Acheiterzahl ab, fo bleiben immer nod 124,000 lediglich 

- feiernde Arbeiter nad). 
Leider fehlt jedes brauchbare ftaftiftifhe Material um feftzuftellen, 

wieviel Tage im Jahr ein livländiſcher Arbeiter arbeitet und wieviel er 
fich erwirbt. Letzteres fönnen wir nur annähernd ermitteln. Es wird 
mänfich vielleicht wicht zu hoch umd nicht zu niedrig gegriffen fein, „wenn 
wir für die livländiſche Bauerwirthfehaft das Ste Korn als mittleren Ertrag 

der Emte annehmen. Der Brutto-Grtrag, nad gegemwärtigen theuren 
Marktpreifen berechnet, gäbe 304 Rub. für.jedes der 40,000 Gefiude*). 
Geſtatten wir dem Wirth von dieſer Einnahme für baare Wirthſchaſts- 
ausgaben, Abgaben an die Kirche, Poft, den Hof und die Gemeinde, fowie 
für die, ihn allein treffenden Wirthſchafts-Fatalitäten 45 Rub. vorabzus 

nehmen, fo blieben zur gleichen Vertheilung 259 Rub. nad; alſo für 

40,000 Gefinde 10,360,000 Rub. Ziehen wir num zyr Theilnahme an 
diefem Zotals Erwerbe blos den Theil der Bevölkerung heran, den wir 
oben als das Mazimum des Bedarfs unferes Aderbaues an Arbeitern bes 

fimmt haben, und das wären 178,000 Individuen, fo hätte jedes von 

ihnen 55 Rub. zu beanſpruchen“ ). Bedenfen wir, daß von diefem Erwerb 
auf die Kinder und Greife ein Antheil kommt, und vergleichen wir damit 

*) Auf 10 Sf. Roggen 18%, Sof Yusfant 531/, Lof Ernte fiber die Sant S 188 R. 
Dane era 1. u Ze EEE Zr er Zr ze “#, 
. Sep 715 Bee Be ee | ee “, 
ei A A Bacher, a —— 30, 
«4. Gartenland zum Gemüſebau und für vertauftes Vieh 40, 

3049. 
**) Deputat, wie es in Lioland auf einen Mebeiter gerechnet wird: 6 Lof Roggen 

(15 R. 60%), 4 Lof Gerſte (BR), 1 Sof Malz, 1 Lof Gebfen, 1 Lof Salz (6 R.), 
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die Befoldung eines Hofestagelöhners, der auch nur ebenfoviel erwirbt als 

er verzehrt, fo können wir höchftens jagen, daß der Erwerb aus dem. 

Aderbau auf dem Bauerlande nur die Exiſtenz der Bearbeiter friftet. Die 

local vorfommenden Gelegenheiten des Verdienftes durch Fuhren kommen 

dem Gefindeswirthe allein zu gut, und der höhere Wohlftand dieſet Claſſe 
fann nur Teßtgenannter Erwerbsquelle zugefährieben werden. 

Aber noch Haben wir zu unterſuchen, wo die 127,000 Arbeiter, die 
in dem Landbau Peine Befhäftigung haben onnten, ihren, Unterhalt er- 
werben. Allerdings finden wir einen Theil derfelben bei wirthfchaftlichen 

Meliorationsarbeiten bejhäftigt, aber unmöglich ale; fonft müßten fie Durch 

ſolche Arbeit allein eine jährliche Auslage von nahe 9 Millionen Rubel 
veranlaffen, wobei mit Einfluß der Domainen, die gar feine Meliorationen 

machen, auf jedes der 955 Güter durchſchnittlich M000 Rub. oder per Lofr 

ftelle Hofsader 23 Rub. Meliorationd-Auslagen zu berechnen wären. Eine 
nicht unbedeutende Zahl fädtifcher Einwohner, die auf dem flachen Lande 
feben, und nicht wenige Arbeiter aus ruſſiſchen Gouvernements laſſen ſich 

außerdem in diefem Fache verwenden und find vorzugsweile gefucht. Auch 
haben wir noch eine Bevölferung von 10,000 Menfchen, die auf dem Lande 
ieben und notoriſch nicht mit dem Ackerbau beſchaͤſtigt find (Hehn, I. c. ©. 75). 

Man hat mir eingewandt, daß ein großer Theil der Landbewohner aus» 

ſchließlich mit Heinen Gewerben beſchäftigt fei und einen ſicheren Unterhalt 
finde durch Herftellung von Gegenftänden,, die den Volksbebürfniffen ent 

(prägen. Nehmen wir das als wahr.an, fo müßten im Lauſe der Zeiten 
dieſe Erwerbszweige bei fleigender Population und größerer Wohlhabenheit 
der Nation in fihtbarer Progreffion fteigen und die Zahl der dabei befchäfs 
tigten Arbeiter zunehmen. Bir wünſchen, e8 wäre fo und es könnte unfer 

Land den gewerblich entwidelten Staaten Europas an die Seite geftellt 

werden. 
Bir haben ein Minimum ftatiftiiher Nachrichten älterer Zeit, die uns 

zwar feine genauen Zahlenverhäftniffe aber doch werthvolle Fingerzeige 
geben. Hagemeifter (Materialien zur Gütergefhichte, Theil I., ©. 23) 
giebt uns, wie es ſcheint, aus nicht zu verwerfenden Quellen eine Ueberſicht 
der landwirthſchaftlichen Production in zwei fern von einander liegenden 

BZeitmomenten. 1688 fäten die Höfe 53,400 Lof Roggen. Das giebt ung 

Bleifd) und deit & R), Schuhe (3 R), Steuern (1 M), 2 8.Pfund Blade & R) — 
Summa 39 R. Die Natural-Eintünfte der Viehheerde und bes Gartens wurben oben 
nicht in Anſchlag gebracht und bleiben aus dem Deputat weg. 
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die Größe des Hofs⸗Ackerareals, das 120,000 Lofftellen haben mußte. 

Wenn wir wohl annehmen können, daß damals das fegenannte Buſchland 
im Verhältniß zum Bruſtacker noch viel ausgedehnter war als jet, fo 
werden wir das Bauerland, auf das Doppelte des Hofslandes verauſchlagt, 

mit 240,000 Lofftellen beredjuen fönnen. Die arbeiteude Bevölkerung, ift 
damals auf 62,000 Männer angegeben, das giebt eine Gejanmt-Benölferung 
von 250,000 Menſchen. Auf jeden Einwohner kam blos 4,4 Lofftelle bes 

bauten Ackers. 1829 fäten die Höfe 87,750 Lof Roggen; alfo betrug der 

Gefanmt-Ader 871,750 Lift. Die arbeitende Bevölferung zählte 123,000 

Männer, alfo die ganze 488,000 Individuen wenigftens. Auf jeden 

Einwohner kam 1,8 Lift. Ader. 1855 betrug das Gefammt-Aderareal 

1,606,565 &ift., die Bevölferung 700,000 Menden. Auf jeden Kopf 
kamen 2,4 ft. Nehmen wir wm an, daß der Ackerbau Livfands nie mehr 

oder weniger Arbeiter, als gerade nöthig waren, in Anfprud genommen 

bat und es fei von einem Arbeiter cine 8 Lofftellen Ader große Wirthſchaft 
beforgt worden, fo ergiebt fih, daß mit dem Aderbau beſchäftigt waren . 

1688: 45,000 Arbeiter, 1829: 109,000 Arbeiter, 1855: 200,000 Arbeiter 
und wmuthmaßlich gewerblich befchjäftigt 1688: 80,000 Arbeiter, 1829: 
135,000 Arbeiter, 1855: 127,000 Arbeiter. Ferner wurden im Ackerbau 
erzielt — 1688 auf jeden Einwohner 3,6 Lof Körner, 1829: 5,3 Lof, 

1855: 7 Lof (flatt des Gten nur das Ste Korn auf Bauerland gerechneth. 
Folgendes Verhältuiß fteitt ‚fi alſo heraus: 1680 fam auf 1 Kopf 

1,4 Uder, 3,6 Lof Korn, waren 64 % Arbeiter im Gewerbe; 1829 fan 
auf 1 Kopf 1,8 Adler, 5,3 Lof Korn, waren 55%, Arbeiter im Gewerbe; 
1855 kam auf 1 Kopf 2,2 Ader, 7 Ruf Kon, waren 36 %, Arbeit im 

Gewerbe. z 
Ju den legten Jahren hat eine größere Zahl Arbeiter nod) dazu Ber 

ſchäftigung in Sabrifen und. Städten gefunden, alfo hat ein Gewerbe, das 

nationale Bedürfnife befriedigen follte, ftatt zuzunehmen, abgenommen, 
Es ift aber eine falſche Vorausfegung, daß ſolche befondere, einen Theil 
der Bevölkerung exeluſiw beſchäftigende Gewerbe egiftiren. Wir müffen 

immer wieder darauf zurückkommen, daß die geſammte Bevölkerung von 

den Producten des Aders zehrt. Laſſen wir daher alle diejenigen Arbeiter, 

die notoriſch nicht im Bereiche des Bauerlandes ihr Brod verdienen, von 
der Maffe ausſcheiden und vertheifen wir dann auf den Reſt die aufgegebene 

Production Des Gehorchslaudes. Es gehen alfo ab: die auf den Höfen 
dienenden mit circa 20,000, die in Fabrifen und Städten dienenden 26,000, 
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fügen wir noch Meliorations-Arheiter hinzu: 20,000. Summa 66,000. 
So bfeiben von 350,000 Arbeitern noch 284,000 nach, die vom Ertrage 
des Aderbaus zu leben angewiefen find. Die Production war veranfchlagt 
auf 10,360,000 Rub., davon gehen 284,000 Rub. Kopfftener ab und von 

dem Reft wird fi für jeden Arbeiter cin Antbeil von nur 35 Rub. herauss 

ftellen. Weiterhin werden wir fehen, daß bei den jeht geltenden hohen 
Fruchtpreiſen der Tagelohn mindeftens ‘30, Kop. fein muß, um den Arbeis 
tern nebft ihren Familien ein Minimum genügender Koft und Lebensbequem- 

lichkeiten verihaffen zu Lönnen. Wir können demnach faft mit Recht aus 

jenem Einzelerwerb rüdwärts ſchließen, daß alfo das einzelne Individuum 

in den Bauerwirthſchaften nur 116—117 volle Tagewerfe leiſtet, Die übrige 

Zeit des Jahres aber unthätig hinlebt und ſich daher in Dürftigkeit 

befindet. 
Ich fee voraus, daß man mir den Irrthum nicht zumuthen werde, 

in den bisher ermittelten Verhaͤltnißzahlen ganz genaue ſtatiſtiſche Reſultate 
finden zu wollen; auch mit andern Kräften wird man aus den gegebenen 
Daten das nicht erlangen können: aber dennoch glaube ich, daB die dunkle 

Vorftellung von der Verkommenheit der wirthſchaftlichen Verhäftniffe un. 
ferer laͤndlichen Bevölkerung durch ſolche Beftimmungsverfuche zu einer 

geordnetern Anſchauung gelangen muß. 

Betrachten wir mun die urſprüngliche, noch jegt im Großen und Allge⸗ 

meinen geltende Rage der Dinge, fo finden wir, daß die Aufgabe agrariſch 
organifirender Thätigkeit in unferen Provinzen vorzüglich die war, dem Gute 

eine Summe von Arbeitöffäfte zu ſchaffen. Es wurde alfo ein entſprechendes 
Kandgebiet abgeſchieden, das die Beftimmung hatte dem andern Theile durch 
Frohuleiſtung dienftbar zu fein. Die Wirthfepaft anf jenem Theile hat 
daher den unverfennbaren Ausdrud beibehalten, daß fie nicht ſich felbft, 
fondern einem Andern dient und mur da ift, um Arbeitskräfte dem Hofe zu 

produeiren. Durch die verhäftnigmäßig große Ausdehnung diefes Areals 

ift aber auch der Sitz der Gutsarbeitäfraft in eine der Sache nicht 
entſprechende Entfernung verlegt worden. In andern Verhältniſſen finden 
wir die Arbeitskraft mit dem Geſchäſt in engfter Verbindung ; der Arbeiter 
wohnt am Orte feiner Thätigfeit und verwendet alle Zeit und Kraft auf 

die vorgenommene oder horgemefjene Arbeit. In unferem Falle muß der 
Arbeiter eine Summe von Kraft vorab verwenden, um erft den Ort der 

Arbeit zu erreichen; nach Erfühung feiner Aufgabe ergiebt er ſich nicht der 
ihm gebührenden Ruhe, jondern muß noch erft zum heimiſchen Heerde 
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zurüdwandern. Zür dieſen Theil feiner Arbeitsthätigkeit findet der Arbeiter 

feinen Erfag. Wenn ferner der Srohnarbeiter gar feine Directe Beziehung 

-zu dem Dienfte am Hofe erfenuen fann, fo wird ihm felbftverftäudfic die 

Arbeit als eine Aufgabe, der feine freie Seldftbeftimmung fehlt, eine 

drückende werden müfjen. Das dienftbare Land ift in Meine Parcefleh 
getheilt,, deren jede einen fleineren oder größeren Bruchtheil wöchentlicher 

Arbeitskraft dem Hofe zu fehaffen hat. Um dem drüdenden Berhältnig 
perfönlichen Frohndienſtes zu entgehen, fuchte jeder Bauer, ob er nun 
Mittel und Intelligenz dazu befaß oder nicht, die Bewirthfchaftung einer 
ſolchen Parcelle zu erlangen, und hielt fih, obwohl er in den meiften 
Fäden feine eigene, der Wirthſchaft erübrigte Arbeitskraft durch Frohndienft 
hätte verwerten können, doch einen Arbeiter, der diefe Laft übernehmen 

follte. Zür größere Parcellen aber fonnte der Wirth nicht Frohnknechte 

auftreiben, welche die ganze Woche durch am Hofe froßndeten; um feine 

übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen mußte er mehrere in feinen Dienft 

nehmen, zumal er ja auch zwei verſchiedene Arbeiter (einen mit Geſpann 

und einen zu Zuß) gleichzeitig ftellen ſollte. So drängten die Verhältniffe 
dahin, daß in einer Bauerwirtbichaft 3 und A mal mehr Arbeitöfräfte 
gebunden wurden, als in der That zu einer beftimmten Summe von 

Reiftungen nöthig war. Da nur Naturallöhnung ftattfand und namentlich 
für den gefeifteten Srohndienft von dem Gefinde Land zur Nupung dem 
Frohnknechte abgetheilt wurde, fo verringerte ſich auch die Beſchäftigung 
des Wirthes, während die freie Zeit des Frohnknechts wieder in einer 
Weiſe durch feine Heine Wirthſchaft in Anſpruch genommen wurde, daß fie 

fi) vollfommen zerfplittern mußte. Wenn Generationen hindurch ein ſolches 
Reben die Regel war — die Hauptbefchäftigung des Arbeiters eine drückende 

Laſt, feine Nebenbefhäftigung eine feinen Kräften nicht im entfernteften 

entfprechende, der Lohn ein der Zufälligfeit preisgegebener und im beften 
Fall kaum die primitivften Bedürfniffe befriedigender — welches andere 
ſittliche Moment fonnte ſich im weitverbreitenden Arbeiterſtande entwickeln 
als Höchftens der Wunſch nach Unabhängigkeit auf dem Wege der Uns 

thätigfeit? Bieten jept die. Gutswirthſchaften dem Arbeiter eine Unabs 

bhängigfeit durch Tätigkeit, ſo iſt es natürlich, daß der Arbeiterftand diefes 

Anerbieten nicht verfteht, ja im Gegentheil das gebotene Verhättniß flieht, 
weit die Beziehungen zum Hof’in feiner Erinnerung nichts als der Zuftand 
des Zwanges, der harten und unfreundfichen Behandlung find. Der Um- 
fand, daß, der gefammte Arbeiterftand aud) räumlich vom Gut getrennt ift, 
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erſchwert den Eutſchluß, den Dienft auf dem Gute zu ſuchen. Da der 
Arbeiter durch Dienftverhälniffe, Durch eine Wirthſchaft an den entfernten 
Bobnort gefeffelt ift, hat er feine Dispofition über die freie Zeit, und 

was ihn vor allen Dingen abſchreckt, ift die unmittelbare Berührung mit 
der Gewalt, die er nur als die firafende fennt. Daher finden wir auf dem 

Wirthſchaftsgebiet eines jeden der 40,000 livländiſchen Gefinde nicht blos 
die Wirthsfamilie, fonderu auch außerdem mehre Familien der Arbeiterclaffe 
dur räumlige und fociale Verhältniſſe behindert, Das Kapital ihrer 

Kräfte auszunugen, fo daB das oben gefundene Refultat, daß jeder Arbeiter 

nicht die Hälfte der Arbeitözeit productiv thätig if, der Wahrheit fehr 

nahe fommen möchte. 

Das Handwerk it auf dem Lande nur durch den Schmied repräs 
fentirt; der Schneider von Profeffton findet nicht überall Beſchäftigung; 

fonft giebt es feinen Fachmaun in der kindlichen Bevölkerung. Ein jedes 
Zudividunm ift Dann in allen Fächern. Das maja kohhendamine (Nuss 

befferungen im Haufe) des eſtniſchen Gefindewirthes ift eine Pfufcherei in 

allen Handwerfen. Es it dies zugleid) fein Privilegium; daffır entzieht 
ex ſaſt alle feine Tpätigfeit dem Aderbau. Arbeiten, die für die Bedürf- 
niffe von 100 Gefinden von 2 geſchickten Meiſterleuten beforgt werden 

Eönnten, bilden in unferen Verhäftniffen die Aufgabe von 100 Menſchen. 

Durch die Verpflichtung der Natural-Präftanden fürs öffentliche Wohl 

wird eine fehr theure umd ſchlechte Arbeit geliefert, während durch die 
Banderungen der Arbeiter an die entfernten Orte der Arbeit mehrere 
taufend Jahresarbeiter im ganzen Lande der landwirthſchaftlichen oder übers 
haupt productiven Thätigkeit entzogen werden. 

Es ift nicht die Aufgabe des Menſchen die Natur mit feinen körper- 

lichen Kräften allein zu bewältigen, fondern durch Dienſtbarmachung der 
Naturfräfte eine viel größere Summe arbeitender Mittel zu ſchaffen, als 
die ganze Menſchheit befigt. Das Thier vor allen Dingen ift befühigt 
ein ſolches Mittel zu fein. Je ſtaͤrker es ift, deſto mehr bringt der lei⸗ 

tende Menſch mit ihm hervor. Wie wenig ſcheint diefer Grundfag in 

unfern. Wirthfehaften überhaupt, aber namentlich) in denen des Bauern ges 
fannt und befolgt zu werden! Zu jeder Zeit, am jedem Orte fehen wir, 

namentlid, unter der Claſſe der Dienftboten und Lostreiber Gejpaune, mit 

denen der Arbeiter feine Loftbare Zeit vergendet, während er in vielfach 

fürzerer Zeit mit einem fräftigen Thier fein Werk hätte beenden können. 
Wie vft.fehen wir bei der Frohnfuhre die geringfägigften Laften von einem 
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farfen Arbeiter tagelang begleitet, während derfelbe bei verdoppeltem und 
ftärferem Gefpann die vierfache Laft an den Ort der Beftimmung ſchaffen 
könnte! Und wigderum ift die Unterlafung einer fahgemäßen Arbeits» 
und Berufstheifung, der Mangel an tüchtigem Werkzeng und Gefpaun die 
Veranlaſſung, daB felbft-die befehränfte Thätigfeit der Arbeiter nur geringe 
Refultate liefert, 

Endlich muß ich noch einen Umftand erwähnen, der in unferen Pro« 

vinzen feine geringe Veranlaſſung zur Bildung eines unproductiven Ar 
beiterftandes giebt. Dies ift das Mißverhältuiß zwiſchen Wiefe und Ader”). 
Die Werbung der Wiefen dauert vielleicht 6 Wochen; in Der übrigen Zeit 

find die damit befchäftigt geweſenen Lente, wenn fie feinen Aderbau treiben, 
ohne Arbeit. Wir wiſſen, welcher Sorgfalt in der Vertheilung der Arbeit 

es in eiter wohlorganifieten Wirthſchalt bedarf, um zu jeder Zeit deu Are 

beitslenten genägende und vortheilhaſte Beichäftigung zu ſchaffen. Darnach 
fann man fid) vorftellen, wie wenig der in meinen Berechnungen über die 
Arbeitskräfte Liv» und Eftlands angenommene Zufhuß von bloßen Wieſen- 
werberit im Bereich der Bauernwirthſchaft ordunngsmäßig angewandt wird, 
wo überhaupt nur dam gearbeitet wird, wenn die gewohnheitsmäßige Ar- 
beit drängı umd gefeiert wird, fo oft dieſes nicht der Fall if. Im einen - 
wie im Großen hat das Maß der Wiefen auf die Menge des bearbeiteten 

Aders einen auffalenden Einfluß gezeigt. In Eſtland finden wir in einem 
heil des Landes, in Harrien und in der Wiel, daß auf einen arbeite» 
fähigen Menſchen 4,8 Lift. Ader und 9,5 Lift. Wiefe kommen. In Bier 
fand und. Zerwen 6,8 Lift. Ader und 6,1 Lift. Wiefen. In Livland rech-⸗ 

net man auf 1 Arbeiter 4,8 Lift. Ader und 4,5 Lift. Wiefe. In Ruß 

land im Mittel auf einen Arbeiter 9 2fft. Ader und 5,9 Lift Wiefe. In 
Witebst auf 1 Arbeiter 14 Lift, Ader und 1,1 Lift. Wiefe. Die einzelne 
Wirthſchaft, die nur fo viel Arbeiter hat, als Bei einem richtigen Verhält- 
niß von Wiefe und Adler geboten wird, faun freilich für die überfehäffigen 

Wieſen Tngelöhner annehmen und ſich dabei ganz wohl ftehen, aber das 
gefammte Land leidet durch ein ſolches Wirthfhaftsfgftem, indem unum⸗ 

gaͤnglich ein Theil der Bevöllerung den größten Theil des Jahres ohne 
Beichäftigung bfeiben muß. 

*) In Livland ift das Verhältniß der Wiefe zum Acker: in ben Hofswirthfdaften 
wie 1:11 in der Dorfwitthſchaſt wiel:l. In Efland, Hattien und Wiek: in ber 
Hofsroicthfjaft wie 1:0,66 in ber Dorfwirthſchoft wie 1:0,44. In Efttand, Wierland 
und Jerwen: in ber Hofswitthſchaft wie 1;1,6 in ber Dorfwirthſchaft wie 1:0,9, 
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Wenn ‚der Aderbau unſerer Provinzen den Mangel an arbeitenden 
Kräften immer mehr zu fühlen beginnt, fo liegt der Grund nicht darin, 
daß die Mrbeiter fehlen, fondern daß diefe, durch alle oben angegebenen 

Verhaͤltniſſe behindert, zur Arbeit nicht concurriren können. Die Folge 
der mangelhaften Beſchaͤftigung ift, wie wir oben gefehn haben, eine durch⸗ 

ſchnittliche Dürftigkeit der ganzen Bevölferung. Die Ungleichheit der Ver 

hätmiffe aber muß bei fo bewandten Umftänden partiellen Mangel hervor 

ruſen, und zwar um fo mehr, als die Cultur an einen Orte fanglamer 
als an dem andern fortjchreitet. . Die Adminiſtration des Landes hat vor 

längerer Zeit einen folhen Zuftand des Mangels conſtatirt, als fie eine 
namhafte Zahl unbefchäftigter eftwifcher Snmilien in andere Gouvernements 

anterzubringen beabfichtigte. Auch die Gejeggebung von 1850 hat in den 
Geſetzen über das Lostreiberweien das Mangelhafte in der Organifation 

der Arbeiterelaffe anerkannt. Aber weder auf adminiftrativem, noch auf 
legislativem Wege wird den augedeuteten Webelftänden abgeholfen werden 
fönnen, wenn die benfelben zu Grunde fiegenden Urſachen nicht bejeitigt 
werden. . 

In erfter Linie fteht in dieſer Beziehung die Frohne. Solange diefe 

nicht im ganzen Lande — und es müßte ſelbſt mit augenblidlicher Einbuße 
geſchehen — aufgehoben fein wird, Fann an feine entfchiedene Veränderung 

in den Gewohnheiten des Arbeiterftandes gedacht werden. Die. verfüms 
merten Borftellungen von Unabhängigkeit bei diefem Stande, der bisher, 
ftatt eine Stüge der bäuerlichen Wirthſchaft zu fein, in der That der Pas 

vafit derfelben geweſen ift, hängen fo ſehr mit den Einrichtungen der Frohne 

zufanmen, daß, folange dieſe nod) das vorherrſchende Element unferer 

Wirthſchaft fein wird, der Arbeiter Gelegenheit findet, entweder in den 

Brohngemeinden ein Unterfommen zu finden (nicht als Frohnknecht, wohl 
aber als Afterpächter Eleiner Parcellen) oder auch bei den Geldpächtern 

auf den früheren Modus der Köhnung zu beftehen: Ob daher die Geld» 

pacht allein im Stande fein follte, die mit der Zeit.und durch die Vers 

haͤltniſſe genährten Gewohnheiten zu zerftören, ift fraglich. Viele Geld» 

pächter ſetzen aus Mangel an Betriebsmitteln die alte ſchlechte Wirthſchaft 
fort, Löhnen ihre Knechte mit Land und erhalten anf dieſe Weife eine 

andere, in ihren Nadwirfungen nicht minder ſchädliche Frohne. Erſt der 
Kapital und Intelligenz befigende Eigenthümer eines Gefindes wird es 
durchweg vorziehen, fein feines Beſitzthum ungetheilt zu benutzen. Erft 
ein folder wird im Stande fein, dem Boden. eine höhere Leiſtung abzu— 

= 
N 
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gewinnen, als bisher zu erreichen war. Gr wird ſowohl ſich bereichern, 

als aud den Arbeiter beſſer falariren fönnen, ohne ihm den Dienft mit 
Landnutzung zu vergelten. > 

Ein zweiter Beruf der Gefeßgebung ift: volftändige Herftellung der 
Breizügigfeit der Arbeiterclaffe und Aufhebung der die Ortsveräu-⸗ 

derung des Arbeiters erfchwerenden Umſtände, wie Paßbeſchräukungen und 
Papabgaben. Abgeſehen von den algemeineren Rückſichten der Vollswirth⸗ 

ſchaft, muß e8 für ums namentlich) Aufgabe fein, den Arbeiter durch die 

Ausfiht, dem beften Erwerbe unbehindert nachgehen zu fönnen, dazu zu 

"vermögen, daß er den alten Modus des Dienftes und der Naturallöpnung 

aufgebe. 
Der in den Iwkändifchen Hofewirthfebaften jept häufig anzutrefiende 

Modus der Kuechtslöhnung mit Land ift in der That Bejorgniß erregend, 

infofern er ung mit einer zweiten, vielleicht noch ſchlimmeren Auflage der 
Frohne beichenfen könnte. Diefe Landlöhnungen beftchen gewöhnlich in 

9 gift. Ader und entſprechender Wieſe. Wir haben oben vielfady das Maß 

des Ackers kennen gelernt, das der Arbeitöfraft eines Individunms ent⸗ 
ſpricht; darnach ift diefe Landftelle zu ein, um einen Menſchen nebft feiner 
Familie hinreichend und ununterbrochen zu beſchäftigen. Daß die freie 

Beit des Knechts nicht nach Möglichfeit durch Tagelohnarbeit genutzt wer⸗ 

den wird, ift ebenfo gewiß, wie bei den in gleicher Weiſe gelohnten Bauer 

knechten. Dagegen findet man ſchon jetzt, daB diefe mit Land gelohnten 

Knechte für ihre Meinen Wirthſchaften noch Hülfsarbeiter annehmen, um 

ungeſtöͤrter der angewoͤhnten Trägheit zu fröhnen. Es iſt freilich auch die 
Folge dieſer Maßregel wieder: Vergeudung von Arbeitskräften, ſchlechte 
Bodenausnutzung und endlich Manget und Elend in dieſer Dienſtboten- 

claſſe. Daß unſere Arbeiter vorzugeweife ſolche Stellen ſuchen, iſt feine 
neue Erſcheinung; ſie iſt ſo alt wie die Frohne, eine der Frohne allein 

eigenthümliche Form des Dienſtweſens und unverträglich mit dem Modus 

der neuen Organiſation der Arbeiterclaſſe. Und wir möchten fagen: ges 

rade weil unfere Arbeiter diefen Modus der Dienſtlöhnung ſuchen, ift fein 
Grund vorhanden, dem nachzugeben. 

Wenn die Gefepgebung-durch das ausdrüdliche Verbot neuer Frohn⸗ 
pachten (8 179 der A. u. B.-V. von 1850 und $ 154 der BB. von 1860) 
die allendliche Abolition derfelben angeſtrebt hat, fo hät fie auf der andern 
Seite durch die im $ 177 reſp. 151 gemachten Goncefflonen den Weg zur 
Eiurichtung einer ſpecifiſch drüdenderen Frohne gebahnt. Es iſt dies ger 
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rade die Form der Frohne, die im ruſſiſchen Reid) durch das Emancipn- 

tionsgefeß aufgehoben werden foll und auch bei uns ſchon integrirender 
Theil des Frohnpagptverhäftniffes auf Bauerpachtland war. Solange 8 177 
tefp. 151 deftehen, {ft in dem ganzen, durch das Geſetz als der gedeih- 

lichen Entwidelung hinderlich bezeichneten Frohnweſen“) nur eine unwer 
fentliche Aenderung möglich. Während nämlich früher der Frohnpächter 
die Frohne einrichtete, wird fie jegt von dem Gute felbft conftituirt. Die 
ältere Frohne war eine indirecte, die neuere eine directe. Der Unterſchied 

der beiden Syſteme läßt ſich vergleichen mit dem Unterſchied zwifchen 

Acciſe⸗Verpachtung ımd der directen Einziehung dieſer Gefälle. Bis der 
Stand der fogenannten Halbfnedte zum Befig von Betriebsmitteln und 
Intelligenz gelangt fein wird, Durch welche allein feine feine Wirthſchaft 
fo weit prosperiren fann, daß er auch denjenigen Theil: feines Erwerbes, 

der „Lohn“ im eigentlichen Sinne des Wortes genannt wird,-finden kann, 
wird ein Theil des Bauernſtandes auf derfelben Kippe agrariſcher Vers 

bäftniffe zum zweiten Dal geftrandet fein, von der man ihn jetzt fo eifrig 

bemüht it foszubringen. Er wird uns wieder erſcheinen nicht als ein 

felpftändiger Lebenstrieb, nur als ein kärglich erhaltenes Kraftmonıent, deſſen 
Eriftenz gefriftet wird um davon die Hälfte zu nußen. Das Wieder- 
auffommen folder Verhaͤltniſſe zu verhüten wäre eine ernſte und neue 
Aufgabe der Gefeßgebung. 

Gegenüber einem vorausgeſetzten Mangel an Arbeitern ift die Anſied- 
lung folcher Knechte, wie mir ſcheint, noch dazu ein ganz unzweckmäßiges 
Verfahren. Auf dieſem Wege hat das Gut zu 10 Knechtsleiſtungen 20 Fa⸗ 
miilien nöthig, während durch Jahresdienſt dieſer verheiratheten Knechte 

20 mãnnliche Arbeiter und vielleicht noch 10 weibliche Arbeiter disponibel 
gemacht würden. Und auch theurer iſt die Landlöhnung. Solche Anfiede- 

lungen ſind in der Regel 6 Thalerwerth groß. In den rationellſten Fällen 

werden 6 ſolcher Knechte zu einem Hoſſyſtem, mit einem Haufe für 4 Ba 

milien und einem Haufe für 2 Familien nebſt der Riege, vereinigt: Der 

Ertrag diejes Landes beftände alfo in 3 erfparten Jahreslöhnungen, die 
nach dem angegebenen Durchſchnittsverdienſt in Geld ausgedrüdt, 315 Rub. 

betragen. Diefer 36 Thalerwerth große Complex, der gewiß 40 Steuer- 

thalern gleichzurechnen iſt, fönnte nad) gegemwärtigen Kanfpreifen, in Ber 

rücſichtigung deſſen, daß er fleuerfrei ift, gewiß für 6000 Rub. verkauft 

werden. Mechnet iman das Fir 4 Familien darauf ſteheude Wohnhaus mit 
EU BR. 1850 34 
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1000 Rub. (nach Herrn v. Sivers zu Heimthal Angaben) noch dazu, da 
dieſes von dem Käufer nicht in Anſpruch genommen werden würde, fo er⸗ 

giebt fich, daß eine ſolche Eofonie für 6 Knechte einem Kapital. von 7000 Rub. 

gleichkommt und auf diefem Wege 350 Rub. Nente abwerfen würde. Auf , 

der andern Geite müßte aber jeder Halbknecht von feinem Antheit (nach 

dem gegenwärtigen Maße der Anechtsföhnung) 52 Rub. 50 Kop. erwerben. 

Diefee Erwerb aus ‚dem Aferdan käme alſo einer Pat von 8 Auf. 
75 Kop. per Thaler gleid) — während gegenwärtig das Mittel der Paqht 
taum über 5 Rubel angeſchlagen werden kann. 

Das Verhältniß zwiſchen Herrn und Diener ift in den, bei weitem 

nieiften Fällen fein erquickliches. Selbſt wenn eingefianden wird, daß die 

Eorgen des Einen und die Arbeit des Andern gleich ſchwer zu tragende 

Raften find, fo bleibt mindeftens-der gegenfeitige Zweifel beſtehen, ob Lohn 

md Leiftung in vichtigem Verhäftniß ftehen. Wie mag nun die Rage fein, 

wenn dem Einen oder Andern durch das Geſetz felbft ein überwiegendes 
Recht eingeräumt wird? Der Arbeiter wird immer eine Etellung vorzichen, 

wo rechtliche und gefellige Beziehung zwifchen ihm und feinem Arbeitgeber 
am meiften ausgeglichen fein werden. Nächſtdem wird ihn der eutſchiedene 

materielle Vortheil dazu bewegen fönnen, in einen Dienft zu treten, mo 

bei, gleichen bürgerlichen Rechtsverhältniſſe feine gefellige Ctellung eine 

untergeordnete ift. Erſt die äußerſte Noth fann ihn dazu beſtimmen, einem 

Herrn zu dienen, in deſſen Bereich er feiner niedrigen focinlen Stellung 
ſich am meiften bewußt wird und der zugfeich mit-einer fo großen Summe 

bürgerficher und politifcher Rechte beſcheukt ift, daß die perſönlichſten Rechte 
des Nrbeiters gefährdet werden. Ich mag e8 bier weiter nicht unterſuchen, 

durch welche Mittel das’ fittlihe Gefühl unferer hocheultivirten Aera ſich 

über eine Inftitntion, wie die gutsherrliche Hauszucht zu rechtfertigen vers 

mag und inwiefern durch die 88 695—97 der A. u. BB. von 1850 
md durch den $ 639 der B.-B. von 1860 die Fälle präcifirt find, wo 

dieſe Strafgewalt anwendbar fein darf; — fo viel iſt ganz gewiß, daß 
unſer freier Arbeiterftand durch ganz befondere Vortheile in den gutsherr⸗ 

lichen Dienft gelodt werden muß und daß er nur durch beſonders drängende 
Berhättriffe ſich veraulaßt fehen wird, auf eine Rage einzugehen, die ihn 

danz der Diseretin Feines Herrn anheiniſtellt. Wenn die mangelhafte, 
ſpaͤrliche Conrurrenz der Arbeiter zu den Gutswirthſchaften hauptſächlich 

Ad unſtreltig eine Wirkung des Hauszuchtrechts Des Cutsfecki-ift, fo find 
die Folgen der Patrimonialberechtigungen Im allgemeinen nicht geringer. 
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Der wirthſchaftliche Vortheil der Gutsbefiger ift aljo weſentlich befugt, an 
die Gefeßgebung die Zumuthung zu ftellen, wenigftens das Hauszuchtrecht 
aufzuheben, wenn das Patrimonialrecht beftehen bleiben fol. 

Wenn einft Durch die angeführten Geſetzgebungs-Acte die drückendſten 
Schranken einer naturgemäßen Entfaltung der Arbeitöfräfte unferer zahle 
teichften Gefelfchaftschaffe weggeräumt fein werden, dann erft wird es die 
nãchſte Aufgabe auf dem landwirthſchaftlichen Gebiete fein, die Organifation 
der frei und iſolirt daftehenden Arbeit-Atome in folder Weile zu voll- 
ziehen, daß diefe fi in der Geſellſchaft das moͤglichſt erreichbare Maß indie 

viduelen Wohlbehagens in materieller und intellectueller Beziehung erwerben 
Fönnen, während auf der andern Geite die Wirfjamfeit ihrer Kräfte auf 
hoöͤchſte gefteigert wird, damit · den berechtigten Auſprüchen des Kapitals 
und der allgemeinen Wohlfahrt genägende Rechnung getragen werde, Die 
Jutereſſen des Individuums ftehen nicht fo ifolirt da, wie ſcheinbar dieſes 

ſelbſt. Zur Erreichung feiner berechtigten Wünfche bedarf der Menſch der 
mannichfaltigten Mitwirkung anderer Jutereſſen, ſo daß die Intereſſen 
Aller zu einem wohlgegliederten Syſtem vereinigt find, das felbft wieder 
ein allgemeiner objectiver Culturzweck ift. Auf die Erfenntniß der geſetz⸗ 

lichen Ordnung diefes Syſtems fommt es einerfeit3 an; andrerfeits aber 
auf die praktiſche Einreihung in dafjelbe — auf die Affociation der 

Intereffen. Es mag in dem Folgenden verfucht werden, die Interefjen- 

Affoeiation auf dem Gebiete des Aderbaues nach ihren allgemeinen Um— 
tiffen zu bezeichnen. 

Die fpärlihen freiwilligen Gaben der Natur reichen nicht aus, ein 

Eulturleben zu ſchaffen. Erft die Arbeit des Menſchen zwingt fic, ihren 

reichen Schoß zu Öffnen und die Gulturbedingungen herzugeben. Es ift 
nicht genügend daß die bloße, dur ein Minimum der Mittel zu ‚riftende 

Exiſtenz des arbeitenden Menfchen erhalten werde, fondern es muß eine 
Summe von Ueberſchüſſen über diefes Minimum erzielt werden, die erſt 

das Material der Eultur werden fönnen. €8 ift alfo daran gelegen, dab 

die Enfturarbeiter mit möglichft großen Effect operiven und daß zu biefem 

Behuf ihre materiellen Kräfte in genügender Weile genährt werden. 
Diefe Bedingung in möglichſt reichem Maße zu erfüllen, ift die erfte Aufs 
gabe der landwirthſchaftlichen Afociation und berührt am offenkundigften 

die individuellen und allgemeinen Interefjen, bedingt das Wohlergehen des 
Arbeiters wie des Arbeitgebers, des Kapitaliften und Grundbeſitzers. Es 

iſt allgemein befamt, wie die reichlichſte und angemefjenfte Nahrung das 
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"arbeitstüchtigfte Volk gebildet hat. Auf dieſem Felde haben wir eine große 
Aufgabe. Unfer Arbeiterftand hat fih, durch feine Verhaͤltniſſe beftimmt, 

an eine Nahrungsweile gewöhnt, die, abgefehen von unzureichendem Quan— 

tum, eine unzweckmaͤßige genannt werden kann. Es iſt ganz umbeftreitbar, 
daß in den meiften Fällen die Wirkung der gebotenen Nahrungsmittel zu 

der Menge nicht im Verhaͤltniß fteht. Die gemöhnlichfte Weife, wie wir 

unferem Arbeiter in Bezug auf die Nahrung gerecht werben, ift die Verab- 
reichung eines Deputats an Naturalien. Wir fehen dann, daß die Ar 
beiter bei der alten Gewohnheit der Beföftigung bleiben. Selbſt die häu— 
fige Erfahrung der Unzulänglichfeit der disponihlen Naturalien hat fie nicht 
bewegen Funen, eine rationellere Weile der Epeifebereitung zu wählen, 
denn der Mangel ſelbſt war ihnen zur Gewohnheit geworden. Ich glaube 
daher, daß es im Intereſſe des Gutöheren ebenfo, wie des Arbeiters fein 
wird, wenn die Gutswirthſchaſt in der Beföftigung ihrer Directen Koſt- 

gänger eine ganz bejondere Sorgfalt daran wendet, durch die Bereitung 
der Speije dem Arbeiterftande ein in die Augen fallendes Beifpiel zu geben. 

Die Wirthſchaltseinrichtungen müſſen der Art fein, daß der Arbeiter, 
der von feinem Deputate ſich beföftigt, ohne Verkürzung der Ruhezeit zu 

feiner Nahrung gelange. Große Entfernung vom Orte der Arbeit, die 

den Arbeiter nöthigt, feine Koft in mangelhafter Zubereitung tagtäglich 
mit ſich zu tragen, verleidet ihm die Arbeit und fann der Gejundheit und 

Kräftigung nicht zuträglic fein. In ſolchem Falle find alle unfere, aus 

den mehr oder weniger entfernten Dörfern bezogenen Arbeiter; desgleichen 

die Tagelöhner oder Knechtsfamilien, denen die Gutswirthſchaſt aus Scheu 
vor ummittelbarer Berührung mit dem Leben ber Arbeiter an den entfern- 
teften Enden des Hofsgebietes Wohnung anweiftz endlich die natürlicher- 
weiße, immer außerhalb der Hofswirthſchaft domicifirenden Anfiedfer. 

Benn, wie wir oben angegeben haben, der Menfch durch Bewältigung 
der Natur, der Eultur dient, fo kann das überhaupt mur dadurch geſchehen, 
daß jeine Eziftenz vorab gefichert ift. Der. Anſpruch des Arbeiters auf 

Befriedigung feiner Exiſtenzmittel ift ein Anſpruch, dem volle Rechnung 
getragen werden muß, umd zwar nicht nur Dir die Perfon des Arbeiters, 
fondern auch für feine Familie‘). Wir fönnen annehmen, daß die oben an— 

) Wenn es gewiß nicht abzuleugnen it, dab der Wohlſtand des Landes von der 
Dichtigkeit der Vevölferung abhängt, fo iſt gerabe bie Menge umb Güte ber Nahrung ber 
Haupthebel, ber Zunahme ber Vevölterung. Der Mangel an gefunber Nahrung unb damit 
verbundene algemmeine Dürftigkeit verurfachen eine bedeutend große Sterblichteit in den. 

Baltiſche Wenateſchrift. 3. Saprg. Bd. VI. Git 8. 27 
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‘gegebenen Deputate -praeter (propter die Lebensbedürfniſſe einer Arbeiter- 
famitie, die wir auf 4 Köpfe anſchlagen müffen, befriedigen. Wir dffen 
dahingeſtellt ein, tm wie viel größer der Nahrungseffeet detſelben mid wie 
groß etwa sein möglicher Uebetſchuß "bei rationellerer Welſe der Eonſumtion 
fein könnte; fürs etſte iſt in dieſem Deputat Der Auſpruth des Arbeiters 

befriedigt, den ’er als Bedingung feiner Etiſtenz an die der Natur abge⸗ 
rungene Production ſtellt und fein Intereſſe am Culturleben witdſich nieſſen 
laſſen ar dem Uebetſchuſſe ſeines Erwerbs Über den Vetbrauch / oder · an dem 
eigentbichen Lochne. 

Abgefehen sun von ‚größerer Thellnahnme m den!Genüſfen des Lebens, 
wid das Intereſſe am Cultutleben Tem Arkelter in einfachſter Form bes 
greiflich werden iin der Sicherung feimer Eyiftenz im arbeits« 

unfähigen Alter. Die Sorge ber die drohende Ungewißbeit feiner 
ſpãteren ‚Tage muß das Culturleben Ihm abnehmen. Es ift aber kaum 

möglich-, "Daß Die Etwerbs⸗ Etſparniſſe hinreichend fein dürften, “ein jedes 
ZYırdioidınm in dieſer Beziehumg füher zu ſtellen; wir wiſſen daB die 
Onfirmitãt für die verſchiedenen Individnen ‘ald fäwerer bald leichter, 

idaß fle bald früher/ bald ſpaͤter eintritt, laͤngere ‚der kürztre Heit dauert, 
Die Se der Infirmitdtsfaͤlle auf die Individuen vertheilt, ‚giebt ein 
mittleres Maß von Arbeits amd Erwetbsunfähigkeit für den Einzelnen. 
Auf die Ermittelung dieſes Maßes geſtutzt, ft jedem die Möglichkeit gegeben, 

serflen Jahren · des Lebens¶ Mach Casbers Unterſuchung (fiehe Kolbs Handbuch iber wer. 
‚gleichenden Statifit, S.400) leben von 1000 zu gleicher ‚eitıgebornen Menfhen: 

nach 5, Jahren noch 948 Wohlhabende, 655 Arme 
Pr er "}' P ss, 
Or, 
a, 
II De: Te 396 ., 

50 557 28. = 
Die mittfere Iebeusbauer wechſelt noch dem Wohlflande von 44 bis 22 Jahren. Durch 
ie im Saufe der Beit ühmer beffer werbenbe Beföfigung und überhaupt mehr um fidh 
greifenbe"Woßtfäbigfeit fteit ich dis mittlere Alter nmer beſſet. 
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ſich für das Alter ein forgefllofes Leben zu Schaffen, wenn er die freiwillige 
oder gebotene Verpflichtung eingeht, während feiner Arbeitsfähigleit vom 
Erwerbe foviel abzugeben, als zur Dedung des mittleren Maßes der 
Arbeits und Erwerbsunfähigfeit gefordert wird. Je größer‘ der Kreis 

der fo zu einem Zweck vereinten Mitglieder ift, defto richtiger wird ſich 
jenes Maß feftftellen, und defto größer ift die Gicjerheit, mit der der 

Betheiligte auf Die eventuelle Unterftügung rechnen, kann. Die Affociation 

der ‚Dienftboten eines Gutes, einer ‚Gemeinde entfpricht daher in ihrem 
Umfange nicht dem Bedürfniß und ift auch infofern unzwedmäßig, als beim 
Wechſel des Dienftes oder hei Veränderung der Heimath die Beziehung 
zu dem Unterftägungsverein aufgegeben werden müßte. Unabhängig alfo 
von den Grenzen des Gutes, der Gemeinde müfjen ſolche Vereine gebildet 
fein. Der Beitritt zu ihnen wird für den Arbeiter aber bedingt fein durch 
den Theil feines Erwerbes, den man Lohn im- engeren Sinne nennt, und 

der daher wenigftens fo groß fein müßte, daß der Arbeiter im Stande ift 

das Beitrittsgeld miſſen zu fönnen. Wie viel nun aber in der That dem 
Arbeiter von den durch feine Thätigkeit dem Boden abgerungenen Früchten 
abzutheifen fein wird, wird fürs erfte noch von den GoncurrenzeBerhältniffen 

abhängig bleiben; noch ift man nicht ernftlich genug daran gegangen, dieſe 
Abtheilung nad) jeftftehenden.Gejegen zu beftimmen. Je größer der Antheil 

fein wird, defto mehr Ausſicht ift geboten, Daß jenem wüſten und ungeres 
gelten Treiben unferer Arbeiterbebölkerung ein Ende gemacht werde, 

Nächft der Nahrung nimmt die Kleidung unferer Arbeiter ihren 

Erwerb in bedeutendem ‚Grade in Anſpruch. Die Unfauberkeit vieler 

unferer landwirthſchaftlichen Einrichtungen ,. der Brennereien, Viehſtälle 
u. ſ. w. veranlaffen seinen ſo flarfen Verbrauch der Kleidung, daß die 
Ausgabe für. Diefe nicht in richtigem Verhaͤltniß zu dem Erwerbe ſteht. 
Es :find Dies daher auch ‘Arbeiten, die bei uns nur ‚durch halben Zwang 
und allenfalls dann ‚übernommen werben, wenn der Arbeiter fie nur perior 
diſch zu Teiften hat. Eine natürliche Erſcheinung unſerer bisherigen 
Natural ⸗Wirthſchaft war, daß ein Jeder, ‚alles was er fürd Leben brauchte, 

ſelbſt machte und ſchaffte. Der Mangel an Kleiderhändlern und in befrie- 
digender Weile arbeitenden ländlichen Schuhmachern ift bei unfern Hofs— 

Meipten. fühlbar, da ihnen die Beit nicht gegönnt werden kann, felbft für 
fich Schneider, Schuhmacher u. |. w. zw fein. Die Beförderung ſolcher 
Handwerle jſt durch Das neu entftandene Bedürfniß geboten. 

Ein beſonders michtiger Gegenſtand unſerer Fürſorge find ferner die 
277. 
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Wohnungen, namentlich die der verheirasdeten Knechte. Wir haben - 
die verſchiedenſten zwesftmäßigen Vorbilder dazu bereits in mehrern Knechts—⸗ 

wirthſchaften. Es ift in dieſer Beziehung vieljad) discutirt worden, ob 
diefe oder jene Einrichtung zu luxuriös jei, oder aud) darüber, daß eine 
rauchfreie Stube unferen Volfe nicht anftehe. So viele namhafte Männer 

haben die Rauchſtuben vertheidigt, daß ich es kaum wage ein Wort dar 
gegen zu erheben. In Eftfand und dem eſtniſchen Theil Livlands iſt es 
noch allgemeine Sitte, daß die Menſchen gemeinſchaftlich mit dem Getreide 

ich dörren laſſen; aber es giebt auch ganze Gegenden, namentlich Eftlands, 

wo die Leute in neuefter Zeit es vorgezogen haben, in rauchfreien Woh— 

mungen, zu feben und fi dabei wohl befinden. Sellte es in der That 

nöthig fein, daß unſere Arbeiter zur Zerftörung der ihnen gefährlich werden 

fönnenden Pilzſporen in. einer Kreofot-Atmofpbäre feben, fo ift diefe Vor- 

ſtellung von ununterbrochen · zu ſchluckenden Präfervativen jedenfalls eine 

ſchreckliche. Was den geringeren oder größeren Luxus anbelangt, jo möchte 
ich doch glauben, daß er nicht principiell vermieden werden müßte, wenn 

auch unfere Mittel es rechtfertigen, daß wir ibu bei dem Bau der Arbeiters 

wohnung nicht ſuchen. Ein größerer Luxus aber in den Wohnungen, den 

wirthſchaftlichen Ginrichtungen, den Geräthen, dem Geſpaun, wirkt ganz 
entſchieden Darauf, daß der Arbeiter denfelben nachahmt und auf diefem 
Bege felbft zu einer ordentficheren reinlicheren Lebensweiſe geführt wird”). 

Daß die Famitienwohnungen, wenn aud) unter einem Dache, getrennt von 

einander werden, verfteht fid wohl von ſelbſt und ift meiftens beobachtet 
worden; Dagegen müßte das Beheizen, Brodbaden, Reinigen des Hauſes in 
Gemeinfchaft geübt werden. Statt der plagraubenden falten Heerdſchoru— 

fteine wäre es vielleicht nicht unzweckmaͤßig, überall Meine engliſche Küchen 
mit. eiſernen Platten (Pfieten) einzurichten. Ih Habe es erfahren, daß 

dadurch nicht nur die Erwärmung der Zimmer bedeutend erleichtert; ſondern 

auch die Reinfichfeit im Hauſe und in den Zimmern befördert wird. Eine 

gewöhnliche Erfahrung ift «8, daß die Weiber der Arbeiter durch die Aufficht 
Über ihre Kinder an der Arbeit gehindert werden; ſowohl um diefe Aufficht 
zu vereinfachen, indem Kinder mehrerer Zamilien einer einzigen anvertraut 

*) Statiftifche Borfehungen belehten und, einen wie wefentlichen Cinfluß bie Wohnung 
des Menfehen auf Sterblicheit und mittlere Lebensbaner habe. Nach Liltermö (f. Kolbs 
Handbuch ©. 401) kam in Paris in den Jahren 1822-26 ein Todesfall: im Il, Yrron- 
different (mittlerer Miethpreis 605 fr.) auf 71 Lebende, im 1. Arc. (m. M. 498 fr.) auf 66; 
im IX. Yrr (m. M. 172 Ir) auf 50, im AN. Yer (m M. 184 fr) auf 44. 
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werden fönnten, als auch um den im befchränften Räumen lebenden Fa— 
milien die Möglichfeit zu gewähren, wirthfcpaftliche Arbeiten, die den Wohn 
raum beengen und oft verunreinigen, unbehindert zu verrichten, wäre es 
nicht unzweckmäßig, in jedem Haufe ein gemeinfchaftliches Zimmer zu ſolchem 

Zwede anzuweiſen. 
Zu ſpeeiellſter Weife ift Die Wirthſchaft intereffirt, daß der Kunechts— 

wechſel fe felten als möglich ftattfindet, Geſetzliche Anordnung fann in 

diefer Angelegenheit unter feiner Bedingung zur Anwendung kommen; nur 
ein Mittel, das auf Die freie Selbſtbeſtimmung einwirkt, kann hier helfen, 

das ift: eine Prämie höherer Löhnung, wenn der Arbeiter ununterbrodyen‘“ 
eine beftimmte Reihe von Zahren der Wirthſchaſt gedient hat. Diefe 
Prämie müßte nach den erften 5 Dienftjahren beginnen uud dann in In— 
tervaffen von 3 zu 3 Jahren vergrößert werden. R 

Daß ferner der Wirfungsfreis der Humanität überhaupt ein vielum— 
faffender fein kann, um das herabgedrüdte Geſchlecht unferer Arbeiter in 

den Kreis der Eultur zu ziehen, die demfelben bis jegt nur drückend und 

abſchreckend gewefen, mag hier nur noch berührt werben. 

Wenn es num auch meine Anficht ift, daß alle jene Mittel, die bier 
erwähnt worden find; nicht im Stande wären, mit- einem Schlage den 
Zuftand fo zu verändern, daß uns plötzlich die ganze Menge bis jetzt 
unterdrüchter Arbeit angeboten würde, fo hege ich doch Die fefte Ueberzeugung, 
daß fie den einzigen Weg bilden, um dauernd vor Arbeitsmangel zu [aigen. 
Ob die deutfche Einwanderung diefem abhelfen wird oder fan, iſt eine 
noch nicht zu entſcheidende Frage; aber wenn dabei unfere agrariſchen Zur 

fände unverändert erhalten werden follten, fo. wird durch fie gerade das 
in einem deutſchen Culturlande auf feine Weife zu rechtjertigende Mißver- 
haͤltniß zwifchen Population und Ackerbau uoch verſchlimmert und die 

Statiftit wird mit jeden Gimvanderer mehr einen Rückſchritt unferer agra— 

riſchen Verhäfhiffe conftatiren müſſen. Noch ift die deutſche Einwanderung 
ein zu neues Greiguiß, um auch ihren Werth für die landwirthſchaftliche 
Entwickelung zu beurtheilen; aber das kaun wohl im vorans behauptet 

werden, daß fie, beſonders wenn fie-fid maſſenhaft concentrirt, eine Schule 
der Civilifation für unferen Arbeiterftand werden könnte. Ordnung, Spars 

famkeit, fauberere Lebensweije wird der Efte und Lette von ihnen fernen 

fönnen. Auf der andern Seite werden die Dienftherren durch fie veranlaßt 

werden in dem Arbeiter und Bauern einen vollberechtigten Staatsbürger 
anzuerfennen; Liegt es auch in den Grenzen der Moͤglichkeit und Wahr⸗ 
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ſcheinlichleit — wünfchenswerth ift e8 wenigſteus — daß die deutſche 
Einwanderung ein entſcheidendes Moment volftändiger Germanifirung des 

Landes werde, fo wird der glüdliche Erfolg derfelben doch nur davon ab» 
hängen, inwieweit der an Umfang geringe Kern deutſcher Bevölkerung mit 

den gegenwärtigen (nit blos den altererbten und wbgenupfen) 

Cultur/Errungenſchaften der germanifchen Welt zu fympathifiren und die, 

felben ſich anzueignen im Stande fein wird. 

— N. Bilden. 
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Iwan Poſſoſchkow 
Vierter Artikel. 

Seine Wirtbfchaftlichkeit. 

Da Erfolg der wirthſchaftlichen Thätigkeit eines Volles ift won der 
Bildmgöftufe abhängig, auf welcher ſich daſſelbe befindet. Nicht nur, daß 
für eine gefteigerte Production, für die verfhiedenen Arten des Erwerbs 
jedesmal ein gewiſſes Maß Jutelligenz erfordert wird: es ift auch für die 

Anordnung des Verhäftniffes zwiſchen Production und Gonfumtion, für 
"die Regelung der Eonfumtion insbefondere ein wirthſchaftlicher Sinn nöthig, 

der auf den niederften Culturſtufen niemals angetroffen wird und der die 
erfte Bedingung für das Wachsthum des Wohlftandes if. Es ift die 

Einficht, daß es über den gegenwärtigen Augenblick hinaus eine - Zukunft 
gebe, welche wirthſchaftlich geſichert fein will; der fefte Wille einem augen» 
blicklichen Genuß zu entfagen, um. ihn für die Zufunft aufzuheben; es iſt 
die Möglichkeit einen Theil des Verbrauches für fernere Production zu bes 
ſtimmen. So entfteht das Gapital als ein Vermögenstheil, der ftatt in 

der Gegenwart als Genußmittel verzehrt zu werden für die Zufnnft aufges 
fpart wird zu fernerer Production. Dieſer wirthſchaftliche Sinn bei Re 
gelung der Conſumtion ift durchaus verhänguißvel für den Wohlſtand der 

Völter, wie der Individuen. Bei dieſen wie bei jenen ift derſelbe aller» 
dings wie taufenderlei Anderes unter die Bedingungen des Temperament 

geftellt, aber vor allem von der Bildungsftufe abhängig, welche Völler wie 
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Individuen einnehmen. Aus dem Umſtande, daß in Deutſchland die Pferde 

in der Regel länger brauchbar bleiben als in Frankreich, weil der deutſche 

Fuhrmann oder Bauer mehr Sinn für fein Pferd hat als der franzöſiſche, 
fügt ſich allerdings noch nicht der Schluß ziehen, Daß der Deutfche über 

haupt eine höhere Eufturflufe einnimmt als der Franzoſe; ‘aber wenn der 

‚Holläuder feine Bauwerke und Geräthſchaften länger in Stand hält als 

manche andere Völker, jo ift die Sauberkeit und Ordnungstiebe, die Spars 

famfeit und die Einfiht in die Bedeutung des Capitals im Ganzen und 
Großen ein untrügliches Zeugniß für die hohe Bildung dieſes Volkes. Ein 

amerikaniſcher Wilder, welcher beim Schlafengehen feine Dede für keinen 

Preis verkaufen will, ift morgens beim Aufftehen bereit fie um einen 

Trunk Branntwein fortzugeben, während die Holländer, wie der berühmte 
Diplomat im fiebenzebuten Jahrhundert berichtet, das Jahr, wo ſie nichts 

zurücklegen fonnten, als umfonft gelebt betrachten. So charakteriſtreu ſich 

die verfehiedenen Wirthſchaftsſtuſen. 
Es mag ebeuſo Ichrreich als anziehend fein die in diefe Gedanfene 

reihe einſchlagenden Anfichten Poſſoſchkow's zu betrachten. Der wirthſchaft- 

liche Sinn, welcher in vielen Stellen feiner Schriften ſich fund thut, ift 
vielleicht das Hervorragendfte an dem ganzen Manne. Die Stellung, 
welche er mit folgen Anſichten, wie diejenigen, welche den Gegenftand der 
folgenden Betrachtungen bilden follen, feinem Volke, feiner Zeit gegenüber 

einnimmt, erhöht das Intereſſe an diefer Erſcheinung. Während er in 
vielen Dingen gewiffermaßen als Drgan für die in der Maffe des ruſſi— 
ſchen Volkes hertſchenden Auſichten aufzutreten ſcheint, fühlt er ſich mit 

ſeinem bedeutend ausgebildeten wirthſchaftlichen Sinn wie im Gegenſatz zur 
Maſſe, die weit unter feiner Höhe bleibt. Seine Betrachtungen über Pruuk 
und Luxus, über Sparjamfeit und productive und unproductive Conjumtion 
find in einem Zone gehalten, der um fo energiſcher ift, als er fid darin 

an den Geift feines Volfes wendet und defjen hartuädigfte Fehler rügt. 

Sie mußten in einem wm fo dringenderen Tone gehalten fein, als es das 

Gefühl der Verantwortlichfeit war, welches er in dem Volke und in jedem 
Einzelnen wach zu xufen wünſchte. Von diefem Gefühl der Verautwort- 

lichkeit bei der wirthiehaftligen Thätigkeit eines Zeden und Aller ift Uns 
ermeßliches abhängig. CS ift die große Bedeutung Poſſoſchkow's, daß ein 
großer Theil feiner Mahnungen auch Heute noch gerechtfertigt erſcheint und 
vielleicht heute gerechtfertigter als je, weil Millionen durd) die Reformen 
der letzten Jahre in eine Stellung verfegt werden, welche ein ungleich grös 
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Bere Maß, von diefen Gefühl der Verantwortlicpfeit vorausſetzt, als ihr 

bisheriges. Es wird für den Gegen der Bauernemancipation maßgebend 

fein; ob und wie weit ſolche Ueberzengungen, wie diejenigen, ‚deren Ver— 

treten Iwan Poſſoſchkow ift, im ruſſiſchen Volt Plap greifen werden. 

Poſſoſchkow eröffnet fein Vuch „über Armuth und Reichthum“ mit 
ſehr flrengen Warnungen vor Luxus. Er fagt: 

„Man muß ohne Aufhören dafür Sorge tragen und das Vollsver— 

indgen namentlich dadurch mehren, daß die Leute nicht ummigermeife viel 
verſchwenden, und daß Jeder Maß halte in dem Gebrauch beranfchender 
Getränfe und nieht hoffärtig fei in feiner Kleidung, fondern die richtige 
Mitte Halte; durd) übermäßigen Putz und Zand bringen die Leute oft 
ihre Frauen und Kinder an den Bettelſtab, durch Mäßigfeit und Einfach- 

heit würden ale an chrbarem Wohlſtaude zunehmen. 
„So befteht auch der Reichtum des Zaren nicht darin, daß in feinem 

Schatze viel Geld liegt, noch auch darin, daß die Leute am Hofe in geld» 
geftidten Kleidern einhergehen, fondern darin, daß das ganze Wolf durch 

" feine Einfachheit und Mäßigung, Jeder in feinen häuslichen Bedürfniſſen 

reich fei und nicht mit ſchönen Kleidern prunfe, mit. Troddeln und Fran⸗ 

gen verziert.“ 
Aus unfrer legten Abhandlung wird man fih des Unwillens erinnern, 

mit welchem Poſſoſchlow gegen die- Einfuhr von Luxuswaaren eifert. Gr 
meint, daß der Reichthum fo wenig in ſchoͤnen Kleidern beftehe, als diefe 

vielmehr im Gegentheil nur diejenigen Völker reich machen, welche die 
teuren Stoffe und foftbaren Kleider anfertigen und ausführen. Seine 
luxuspolizeilichen Vorſchlaͤge haben allerdings hauprfählid mercantiliftiiche 
Anfichten zum Ausgangspunfte, aber neben diefen auch den Begriff der 
Sparfamfeit in der Privatwirthſchaft. In dent Zeitalter des aufgeflärten 

Abſolutismus darf es nicht befremden, wenn cin Mann wie Poſſoſchkow 
der Regierung das Recht zuerfeunt, ja es ihr zur Pflicht macht, fih um 
die Art der Gonfumtion der Unterthanen zu fünmern, dunch Luzuspotizei 
au entſcheiden, wie Jeder fid) Heiden folle, wie viel jeder Stand an geir 

ftigen Getränfen verbrauchen dürfe, damit niemand Durch übergroße” Aus · 
gaben feine wirthſchaftliche Exiſtenz zerrütte. 

Bei Gelegenheit feiner Mahnungen von den Ausländern ja’nichts Un- 

zweckmaͤhiges, Undauerhaftes zu nehmen (j. d. dritten Artikel), läßt ſich 

Poſſoſchkow ausführlich über Luxuspolizei aus und fommt dabei zu recht 

ſchroffen Anfihten. Er fagt: 
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„Es iſt nicht recht, daß. viele der vornehmen Kaufleute ſich und ihre 
Kinder und Frauen zu ſtattlich ſchmücken und ſich dadurch wirthfehaftlich 
zu Grunde richten. Ich meine, es wäre nicht übel gethait, wenn für jeden 

Stand eine befondere Beftimmung,. getroffen würde. So müßten z. B. die 
vornehmen Kaufleute eigens jür fie angeordnete Kleider tragen, Damit mar 
fie weder mit den Militairs noch mit den Beamten verwecjfeln könnte. 
Aber jept. ann man Niemandes Stand an feinen Kleidern erfennen, ob er 
ein Kaufmann fei oder ein Beamter, oder ein Edelmann, oder irgend Je— 

mandes Reideigener; und nicht nur die Militaics, ſondern auch die. Hofbe- 

amten kann man ven andern gar nicht unterſcheiden.“ 

„Die höchſten Kaufleute, deren Habfeligfeiten. einen Werth von 1000 
bis 10,000 Rubel darftellen, follten Carmoiſinröcke tagen, zu welchen das 
Tuch über zwei Rubel foftet, uud fonftige ſchöne Stoffe aber ohne Gold» 
ſtickerei. Bunte GSeidenftoffe follen die Kaufleute und ihre Kinder nicht 
tragen dürfen; dagegen follen fie filberne vergoldete Knöpfe tragen, aber 

+ goldene und filberne Schnüre umd Troddeln und mit Zeug überzogene 

Knöpfe follen ihnen und ſogar auch ihren kleinen Kindern verboten fein. 
Die Kleider der Kaufleute follen länger fein als die der Beamten und fürs 
zer als die der Geiftlihen; die Beinkleider dürfen von Tuch fein, aber 
feinenfalls von Seide; Stiefel follen fie tragen aber feinenfalls Schuhe, 
Im Sommer follen fie Hüte tragen, aber die Krämpen nicht aufgeſchlagen, 
im Winter Mügen, aber nur von Zuchsfell und feinenfalld ven Zobel. 
Zobelmüßen folen nur die Gofti tragen (die Gommerzienräthe des Zaren 
nad) Kilburgers Ausdruch, deren Habfeligfeiten einen Werth: von mehr als 

10,000.Rubel darftellen. Die mittleren Kaufleute, welche nur. für 100— 

1000 Rubel Habfeligfeiten befigen, die mögen englifhes Tuch zu 1 Rubel 
die Arſchin tragen, filberne, weiße und melfingene uud verfilberte Knöpfe, " 

im Sommer einfachere Hüte, im Winter Fuchs- und Biberjell an den 
Mügen und von anderem Schnitt als bei den Kaufleuten. erfter Gilde. 

Die niederften Kaufleute mit Habfeligkeiten von 10—100-Rubel follen russ 

ſiſches Tuch tragen, gleichviel ob gewalftes oder ungewalftes, weun ed. nur 

gefärbt ift, aber gefärbt muß es fein, da nur den Arbeitern und Bauern 

ungefärbtes Tuch zu tragen gebührt.” 
„Manchem ſcheint dieſe Kleiderangelegenheit fehr geringfügig zu fein: 

ich, aber halte fie für ſehr wichtig. Erſtens wird dadurd der Standesutis 

terſchied Deutlich; zweitens wird niemand über feine Mittel hinaus Auss 

gaben Haben und drittens wird das ganze Land dadurch reicher. Freilich 
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werden die Ausländer nicht zufrieden damit fein, weil fo weniger auslän- 
diſche Stoffe verbraucht werden. Aber man muß jedenfalls alles in Betreff 
der Stoffe und auch des Schnittes nach dem Willen Seiner Kaiſerlichen 

Majeftät feftfegen, und zwar gegen Webertreter recht firenge Strafen beftim- 

men, damit niemand eigenmächtigerweife von dev Regel abzuweichen wage.” 
„Aber jetzt kommt e8 häufig vor, daß manche jweis oder dreitaufend 

Rubel haben und in einem ſchlichten grauen Kittel einhergehen; während 

ein Anderer, welcher über feine hundert Rubel verfügt, in einem Seide 
einherſtolzirt, das für einen Reichen paffen würde. Es iſt billig, daß nie» 
mand prunfe, der in befcheidenen Berhältniſſen lebt und daß Jeder fein 
Maß fenne. Und wiederum ift es billig, daß der Reiche ſich nicht durch 

geringe Kleider beſchimpſe, fondern nad) feinem Stande auch die Kleider 

wähle. Wer reich ift und geringe Kleider trägt, den.muß. man verflagen 
und ihm von feinem Vermögen nur fo viel laſſen, als feinem ſchlechten 

Kittel entfprüht, Er hat es ja nicht anders gewollt. Den Ueberſchuß 
muß man confisciren und dem Angeber davon den zehnten Theil geben. 

Wenn aber durch einen Angeber in Erfahrung gebracht wird, daß jemand 
ein für feine Berhältniffe zu reiches Kleid trägt, fo muß man es ihm 
nehmen und ihn flrafen, Damit folches Allen zus Warnung gereiche und 
niemand ſich zu Grunde richte durch Verſchwendung. Das ſchöne Kleid 
aber erhält der Angeber.“ 

„Und wenn dies and feine große Sache zu fein ſcheint, fo wird es 
doch wefentlich zur Bereicherung des Landes beitragen, weil niemand für 
feine Kleidung zu viel ausgeben wird.” 

„Ran muß fehr ſtreng fein und nicht blos für den Aufenthalt in ben 

Stäbten, fondern aud für Reifende die Kleidung: genau vorfchreiben. Denn 

wenn z. B. ein Bauer ſich ſchmückt wie ein Edelmann, oder ſich als Soldat 
verkleidet, fo if doch offenbar, daß er auf ſchlechten Wegen geht: zur 
leichten Arbeit d. h. zu rauben und zu plündern.” ve 

„Man müßte es mit den Kleidervorſchriſten ſo genau nehmen, daß man 

nicht blos aus den Oberkleidern auf den Stand eines Jeden ſchließen 
kann, ſondern ſogar aus dem Hemde, das ein Jeder an hat, wie aus 

aller Waͤſche.“ 
Dies alles bildet eine feltfame Miſchung von einer echt mittelaltere 

lichen Schwaͤrmerei für Standesunterſchiede und von einer auffallenden Hit 
gebung an die anmaßende und pedantiſche Staatsmaſchinerie, welche ſelbſt 

die Ueberwachung des Privatlebens auf fid) nimmt und aud) das Detail 
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des Lebens mit chineſiſchen Polizeikünſten zu regeln ſich berufen hält, Pos— 
fofchfon’s Anſichten über die Kleiderorduung und Kleiderluruspolizei wür— 
den bis zum Uebermaß lächerlich erſcheinen, wenn wir dieſelben aus dem 
Zufammenhange mit den geſchichtlichen Gegebenheiten- herausgeriſſen ber 
trachten wollten. Um fo weniger darf man unterlafen auf einige Züge 

in der geiftigen Atmoſphäre jener Zeiten überhaupt aufmerfjam zu machen. 
Boffofchfon’3 Zanatismus in Bezug auf Unterfeheidung der Stände durch 
Schnin und Stoff der Kleider hat einige Familienähnlichfeit mit mans 
herlei derartigen Erſcheinungen im Werten. 

Erinnern wir uns zu allernächft, daß Rußland in der Zeit Peters 

des Großen noch überaus viel Mittelalterliches in feinem Weſen Haben 
mußte. Die ſchroffen Standesunterſchiede, welche die Völker nicht als ein 
Ganzes, fordern als eine Neihe ftreng von einander abgeprägter, übereins 
ander aufgelagerter Schichten focinler Kreife erſcheinen laſſen, bilden einen 

hervorragend carafteriftifchen Zug mittelalterlichen Lebeus. Es war na— 

türlich, wenn diefe Unterfcjiede auch in der Aleidung und der damit vers 

bundenen Gonfuntion einen Ausdrud fanden. Die Stände felbft mochten 
oft ein Iutereffe haben au ſolchen Abzeichen feſtzuhalten, wozu noch 

durch die allmälige Erftarfung der centralen Gewalt, melde alle Arten 

von Polizei zu üben begann, noch Iuguöpofizeiliche Motive kamen. So 
verbot eine Föniglihe Drdonnanz vom Jahre 1294 in Franfreih allen 
denen, welche ein Einfommen von weniger als 6000 Livres Rente hatten 

den Gebraud) von Silbers und Goldgeſchirr. Kein Bürger durfte einen 

Wagen haben, Nur Herzoge, Grafen und Barone von 6000 Livres Eins 

fünften und darüber durften fi) vier Kleidungen jährlich onſchaffen, aber 
auch nicht mehr; die andern Stände weniger. Ebenſo war die Zahl der 

Gerichte für den Mittagatifcy feftgejegt u. |. 1.*). Im fpätern "Mittelalter 
pflegten die Ritter Gold, die Knappen nur Eifer tragen zu Dürfen, jene 
Damaft, diefe Atlas oder Taft; oder es war and, wenn die Kuappen Da— 

maft gebrauchten, den Rittern allein der Sanmet vorbehalten. Auf dem 
Reichstage zu Freiburg 1498 erlaubte man denen von Adel, die Ritter 
oder Doctoren waren, nur zwei Unzer Goldes an ihren Hüten zu tragen 
und nicht darüber ; denen die nicht Ritter oder Doctoren waren, nur zwei 

Ungen Silber und nicht darüber. Die Reichspolizeiorduung von 1577 
motivirt ihre Kleiderluxusbeſchränkungen damit, Daß die Unterfciede der 

Stände unfenntlih gemacht würden. Mancherlei Beiſpiele zeigen wie ſelbſt 

*) Blanqui, histoire de lẽconomie polilique, 1. 226. 
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die Aufflärung jpäterer Jahrhunderte mit ſolchen Reſten mittelalterlicher 

Anfihten ſich wohl vereinen ließ. So wurden in Deutſchland noch im 

Jahre 1699 Dienftboten „ welche gegen das Verbot, Spipen, Treffen, 

Schleppen u. ſ. w. zu. tragen, verftoßen hatten, aufs Rathhaus eitirt, wo 

der Rathsvogt ihnen den „Plunder abtrennen“ mußte. An der Schwelle 
der Revofutiongzeit, im Jahre 1799, verbot die fürftbiihäflic) + Hüdeshei- 
mifche Kleiderordnung den „gemeinen Bürgers und Bauersleuten“ das 
Tragen von Gold und Silber, Sammet, Seide, brabanter Spigen, Kams 

mertuch und — Zi bei fünf Thaler Strafe. Die Kaufleute durften ihnen 
ſolche Stoffe gar nicht anbieten. In Kurſachſen follte fein Knecht und 

feine Magd andere als im Lande fabricirte Tuche und Zeuge tragen und 

dgl. u. Freilich Hat die meuefte Zeit aud in diefer Beziehung manche 

Gegenfäge ausgeglichen. - Die Kleidung der höhern Stände ift einfacher , 
und wohlfeiler geworden; die untern Stände können diefelbe leichter nad) 

ahmen. Ja es ift dahin gefommen, daß die gegenwärtige höfiſche Tracht 
eine Steigerung der bürgerlichen ift, während die frühere bürgerliche Tracht 

eine Abfhwächung der höfiſchen war (Riehl). Die franzöfihe Revolution > 

kann als die Tragödie der feudalen Standesunterfchiede, welche vor allem 

das fogenannte ancien regime dharafterifiren, bezeichnet werden. Im erften 

Auftritt diefer Tragödie erfcheinen die handelnden Perfonen in Gruppen, 

die ſich durch pedantiſch vorgefhriebene Kleidung auszeichneten: der Adel 
und die Geiftlichteit in fehweren Seidenftoffen und Sammet und mit Feder- 
hüten; der dritte Stand in befcpeidenen- ſchwarzen Mäntelden. 

Der Kaftengeift ift mittelalterfih, die Vielregiererei der centralen Ger 

walt, welche ſich um die Stiefel und Müpen und Roͤcke ihrer Unterthanen 
fünmert, if eim Erzeugniß der letzten Jahrhunderte, Iwan Poſſoſchlow 

war in der Lage den Kaftengeift aus dem Mittelalter mit der Bielregier 
verei Peters in feinen Begriffen zu vereinigen. Wie in dem alten Bas 
bylon die Länge eines Stodes, den ohne Ausnahme Jeder trug, einem 
keftimmten Stande entſprach, fo gab es auch vor Peter in Rußland Uns 
terſcheidung der Stände durch äußere Abzeichen, und wenn heutzutage die 
Kaufleute. erfter Gilde das Recht haben ‚mit ihren Frauen und Kindern 

vierfpännig zu fahren, während, Diefes Recht den Kaufleuten zweiter Gilde 

nicht zufteht, wenn ja nad) der Raugclaſſe eines Todten die Zahl der bei 
dem Leichenwagen zu verwendenden Pferde ſich beftimmt, fo. können wir 
daraus eutnehmen, daß wir, wenigftens dem Buchſtaben nad, feit Pos« 

ſoſchlow nicht allzu große Fortſchritte gemacht Haben. Erinnern wir ing 
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nun, welch eine Fluth von Gefegen über die Kleidungen feiner Unter⸗ 
thanen Peter Der Große erließ”), wie er ‚gerade darauf ein fo großes Bes 

wicht legte, an den Thoren der Städte Mufterffeidungen aufhängen ließ, 
nad) denen ein Jeder fid zu richten haben follte, wie eben in allen dieſen 
Verordnungen die genauefte Trennung der Stände beobachtet wird, fo wer 

den wir aud an dieſer Stelle unfre Anfict beftätigt finden, daß Poſſoſch⸗ 
kow ein gelehriger Schäfer Peters war. 

Die Reihe von Beftimmungen, welche Poſſoſchkow in Betreff der 

Kleidung der verſchiedenen Reichthumsſchichten des Kaufmannöftaudes vor⸗ 

feplägt, äft eine Miſchung von Kaſtengeiſt, Luzuspoligei und Mercantilismus. 
Er will die conventionellen Unterftjeidungszeichen hervorgohoben willen, er 
will, daß der Einzelne feinen Mitteln gemäß und nicht darüber hinaus 
ih leide, er will, daß die Conſumtion ausländifcher Stoffe beſchränkt 
werde. Allerdings ift «8 originell, daß er von den Reichen auch einen 

beftimmten Verbrauch an Toftbaren Stoffen u. ſ. ſ. verlangt. Es ift dies 
der diamietrale Gegenfaß zu jenem Wipwort Heinrichs IV., welder über 
diejenigen fpottete, qui ‚portaient leurs ‚moulins et leurs bois de haute- 

futaie' sur leurs dos. Poffofcfow will Alles von Stantswegen regulirt 

wiflen. Der Staat aber traute fil) damals zu nicht blos die Production 
leiten zu fönnen, Die in großen ‚Gruppen von Erſcheinungen auftritt und " 

daher leichter zu Überwachen. ift, ;fondern auch die Verzehrung der Güter, 
welche indem Dunkel der einzelnen Haushaltungen vertheilt auch a 
ſchärſſten Argusaugen !der Polizei zu entgehen weiß. 

Bon allgemeinerem Werthe find andere Betrachtungen Poſſoſchkows 
über Verſchwendung und Sparfamfeit. Er verräth in denſelben sebenfoviel 

wirthſchaftlichen Stun als Menſchenkenntniß überhaupt und Einfiht in die 
Schwächen feiner Landsleute insbeſondere. Wie er an feinen «Sohn die 
dringende Bitte tichtet, ſich vor allen unnüßen Ausgaben zu hüten, damit 
ex für feinen fpätern Hausftand wirthſchaften lerne, wie er ihm vorftelt, 
daß jedesmal ein Ueberſchuß der Einnahmen über die Ausgaben fein müſſe, 

fo mahnt -er an vielen Stellen feiner Schriften zur ‘Sparjanifeit. 

Das Schonen ift ein treuer Gefährte des Sammeln. Man muß 

das Gefammelte getteulich ſchonen, daß nichts ammüß umlomme. Die 
Biene iſt ein ſehr kleines Thier und ſammelt den "Honig nicht iin ‚großen 

Haufen, ‘fordern in-ganz Heinen Thellchen; und dennoch) fanmeln ibie:vielen 

1% 8. We. 1508, 1741, 1897, 1999, 2015, 2075, 2974,'2929, (8127 u. [. m. 
In ‘ber 'Hoamoe Co6pauie Baxonosz. 
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Bienen zufammen Zaufende von Pud. Darin ift ‚ein Gleichniß für den 

Volksreichthum. Wenn alle Lente fparfam ‘leben ſollten und nichts unnützer⸗ 

weife ausgeben, fondern alte ihre. Güter ſchonen, Da würde das Wolf an 

Reichtum zunehmen.“ 

„Beim Schreiben muß man darauf ſehen, dab fünfzig Zeilen oder 
mehr. auf einer Seite ausfommen. Iſt es nicht wunderlich, daß in der 

ganzen Welt die Leute ſehr ſporſam mit feiner Schrift ſchreiben, während 
wir fo viel Papier verfhwenden, daß die Nachbarländer Mühe haben uns 

damit zu verfehen. Manchen ſcheint es eine Kleinigfeit und der Beachtung 
nicht werth, aber ic bin ganz anderer Meinung, weil durch unfte große 

Schrift und Verſchwendung vieleicht zebntaufend Rubel ganz unmüg für 
Papier aus dem Lande gehen. Die Deutſchen, welche reicher ſind als wir 

und Die das Papier ſelbſt verfertigen, find fehr fparfam im Verbraud) von 

Papier ; aber fle ſchouen eben nicht blos das Papier, ſondern alle Dinge. 
Und daher find ſie reich, weil fie ſpatſam zu Teben willen.” 

Die ſchönſten Bemerkungen finden fi in dem Abſchnitt über :den 

Bauernftard, wo allerdings die Mahnungen und Vorwürfe am dringendften 
find. Unter die Haupturjachen der Armuth des Bauernftandes rechnet er 

den Mangel:an Sparfamfeit und an wirthiehaftlihen Sinne”). Er ſchreibt: 

„Man muß den Bauern durch ein Geſetz vom Kaiſer Befehlen, daß 
fie unter einander friedlich leben, einander nicht beleidigen follen, dag fie 

den Bald ſchonen, welcher Bauholz produeirt und in keinem Falle eigens 
mächtig ‘Brennholz fällen. 'Die Bauern ſollen namentlih in Steppenge- 

genden «des junge Holz nicht fällen dürfen, fondern nur die Altern Bäume 
und Dasjenige, welches als Bauholz doc might ‘verwendet werben kaun, 

amd die gefallenen Bäume, die mögen fle nehmen , ‚aber: das junge Holz 
ſoll nicht gefüllt werden, ſo Tange es nicht ‚eine beſtimmte ‚Stärke erreicht 

hat. Ferner müffen in den ‘Steppengegenden a den Stellen, wo junger 

Wald wächſt, die Bauorn im-Herbft ringe umher in fünf bis ſechs Baden 

Entfernung alles Gras abmaͤhen, Damit im Fruͤhling der Steppenbraud 
das Holz nicht gefahrde. Ich Habe In den Steppen viele ſolche Baum⸗- 
ftünpfe geſehen, einige von Mannshöhe, andere zwei Faden hoch, alle die 
Bäume ‚verbrannt-und verdorben. Ohne den Eteppenbrand wülrde 108 in 
diefen Gegenden große ‚Wälder geben.” 

„Ich habe auf meinen Reiſen geſehen, daß man zu Brennholz gauz 
unge. Bäume fällt, micht dicker als eine Bohnenſtange, und da ladet man 

*) Mr. braucht das ſchwer zu fberfepende Wort zueöpemenie.“ 
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auf einen Wagen vielleicht hundert ſolche Stämmchen oder mehr; und zu 
gleicher Zeit lag in demſelben Walde viel Windbruch und es ſtanden dort 

Stämme fo die, daß man zehn Wagen mit dem Holz von einem Stamme 

hätte beladen fünmen. Wollte man zuerft ſolches fortnehmen und ver- 
wenden, fo hätte das junge Holz mittlerweile Zeit zu wachſen und würde 

fpäter ſehr nützlich fein.“ 
„Ein ähnliches Gebet müßte man in Betreff der Nüffe erlaffen, daß 

niemand vor dem Gimonstage Nüffe pflüden dürfe, damit fie Zeit haben 
völlig reif zu werden. Man fell die Nüffe erſt dan pflüden dürfen, wenn 

fie herabjufallen beginnen und mit dem Pflücen erft mit Genehmigung des 
Dorfäteften den Anfang machen. Ein Tſchetwerik ſolcher reiſer Nüſſe ift 

beſſer als ein Tſchetwert unreiſer. Jetzt geſchieht es wohl, daB die Nüffe 

ganz unachtſam noch grün herabgeriffen werden. Solche Menſchen, die das 
thun, haben für ſich daven feinen Nutzen und entziehen auch ihren Nachbarn 

dadurch die Nahrung, und das Jutereffe des Zaren wird auch dadurch ger 

fhmäfert. dar einen Zfepetwerif reifer Nüffe bezapft man gern vierzig Kop. 
und darüber, während man für einen ganzen Tſchetwert unreifer Nüſſe 

nicht fo viel geben würde. Und wenn die Zolleinküufte von reifen Nüffen 

z. B. einen Rubel befragen, fo betragen fie bei unreifen noch feine zehn 
Kopefen. Und wenn auch jemand die unreifen Nüſſe fauft, jo hat er doc) 
feinen Nußen davon, dem man fann fe nicht effen, noch aud Del ans 
ihnen gewinnen. Aber die Nußverfäufer faufen allerdings die unreiſen 

Nüfe, milden diefelben mit den reifen umd betrügen fo die Menſchen; 
indem fie die reifen nad) oben legen, thun fie große Sünde. Dagegen 

bringen die reifen Nüffe großen Gewinn auch dem Zaren. Gie- werden in 
_ andere Länder gebracht, nach Perfien und zu den Schweden und in andere 

Gegenden, während die unreiſen ganz ohne Zweck verfaulen. Wer alfo 
- vor dem Simondtage aud) nur ganz wenig Nüffe pflüct, der mag zur 

Strafe fünf Rubel zahfen und mit Ruthen gezüchtigt werden. Zu Marfte 
gebrachte ſchlechte Nüffe müffen confiseirt werden. Sind ſie ganz grün 
und unteif, fo muß eine fehr ſtrenge Strafe darauf folgen. Die confis« 
eirten Nüffe müffen im Sommer in den Schmuß, im Winter in die Eis— 
löcher auf den Flüſſen geworfen werden.“ 

„Aehnlich muß man die Fifcherei überwachen, damit die Bauern. in 
ihrem Unverftande dem Zariſchen Intereſſe feinen Schaden zufügen. Zu 
den Zlüffen und Seen, wo es feine Stiute giebt, muß man die andern 

fleinen Fiſche nicht fangen. Die Bauern aber verftehen das nicht und 
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fangen flatt der Stinte, die fie von dem andern Meinen Fiſchen nicht zu 

unterfeheiben wifjen, eben die Fleinen jungen Fiſche weg: Feine Hechte und 
andere Fiſche, beſonders aber Eleine Barſche. Und fle fangen nicht bios 
die Meinen Fiſche, die bisweilen noch fein Jahr alt find, jondern auch den - 

Fiſchlaich, Meiner als ein Haferforn. Mit folhem Fang aber in Seen und 
Flüſſen rotten fie die Fiſche aus. 

„Ich habe einmal in einen Löffel eine Menge folcher Heiner diſche 
geſchöpft und zählte fie und brachte heraus, daß es 88 waren; wenn. 

id) aber am einer noch günftigern Stelle gefehönft hätte, fo. wären Teicht 
weis bis dreihundert Fiſche in dem Köffel geweſen.“ 

„Wenn diefe winzigen Fiſchlein aber auch nur ein Jahr weiter leben, 
fo kann man aus dem einen Löffel zwanzig Suppen gewiunen. Dargüs 

tann man entnehmen, weld ein Gewinn aus zweijährigen Fiſchen erwachſen 
würde! Wenn man die ganz Heinen Fiſche fängt und dörrt, fo kann man 
zwanzig Kopefen für den Tſchetwerik erhalten; wenn man aber dieſen Fiſch- 
feimen fi) auszubilden zwei Jahre Zeit liege, fo wirden aus jenem Tjehet- 

werif leicht zehn volle Wagen oder mehr entftehen, und ſtatt der zwanzig 
Kopefen würde man viel mehr gewinnen und and die Abgaben davon 
wären beträchtlich. Aber durch ſolchen Unverſtand der Bauern leidet das 

Iuterefje der Krone und die Fiſcher ſelbſt fepen fih außer Brod.“ 

‚Und da lagen noch Einige und fagen: „Der Fiſchfang ift nicht 
mehr fo ergiebig,” aber woher der Fiſchfang nicht mehr fo ergiebig ift, das 
verftehen die Leute nicht: er ift aus keiner andern Urſache fo wenig er— 
giebig, als deshalb, weil man die Meinen Fiſche wegfängt und alſo auch 

„ feine großen meht vorhanden fein können.“ 

„Wollte man bei dem Vieh alle die Kälber jung aufzehren, fo giebt 
es ſehr bald “Feine Ochſen und Kühe mehr; ebenſo wird es ſehr bald feine 
Hüßner mehr geben, will man zwei oder drei Jahre hindurd) alle die 
Kücjlein verzehren. Nun, die Fiſche unterjcheiden fi von Hühnern und 
von dem Rindvieh in diefem Punfte durchaus nicht, aus den Meinen Fiſchen 
werden jedesmal große. Zängt man die Fleinen weg, fo giebt «8 ſehr bald 
feine großen mehr. Daher muß ‚man nad; meiner Meinung fogar dert, 
wo es Stinte giebt, ſtreng verbieten die ganz Heinen Fiſche wegznfangen, 
damit nicht aus folder Unbeſonnenheit dem Kaiſer großer Verluft erwachſe, 
und ud) die Fiſcher ſelbſt mit ihrem dummen Fang nicht fi und die 
Andern der Gefahr des Verhungerns ausfegen. Dann werden die Fiſche 

in den Flüſſen und Seen ſich beträdptlich vermehren. Die zu Markte 
Baltiſche Monatsfgrift. 3. Iahrg. Bd. VL, oft. &, 3 
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gebrachten nngebührlich Kleinen Fiſche müſſen durchaus confiscirt werden, 
und dann mag man fie den Soldaten oder den Bettlern oder in die Armens 

haͤuſer geben. Außerdem muß von denjenigen, die foldhe Fiſche feil bieten, 

Strafgeld erhoben werden,.. dann wird das Unweſen aufhören. Wenn 

ſolche Verordnungen, Die man in allen Städten und Dörfern bekannt⸗ 
machen muß, eine Zeitlang beobachtet werden, fo wird es in zwei bis 

drei Jahren ſehr viele Fiſche geben amd diefe werden im Verhältniß zu 
dem heutigen Preife viel wohlfeiler fein, die Abgaben aber werden ſich 
verzehnfachen, weil überhaupt viel mehr Fiſche verkauft werden.“ 

So weit Pofjofhfom, der hier, wie uns feinen will, eine der 

brennendften Fragen berührt, die das Wohl und Wehe Rußlands betreffen. 

In Rußland, wo Arbeit und Kapital, wie in den Zeiten Peters fo auch 

heute noch im Verhältniß zu andern Ländern nur wenig entwicelt find, 

wo dagegen bei der Production eine große Ergiebigfeit des Naturfactors 
flattfindet, ift die Einficht in ein richtiges Verhältniß zur Natur von der 

größten Wichtigfeit. Man muß wifjen in welchem Maße fle zur Production 

beiträgt, nm darnach die Conſumtion zu regeln. - Wie die Gteuerfähigfeit 
eines Volkes an ihrer Wurzel auf den Tod getroffen ift, fobald der Stant 
bei der Steuererhebung das Stammfapital im Volfsvermögen angreift uud 
nicht fi) mit einem Theil der-Zinfen beguügt, fo dürfen auch mancherlei 
Naturkräfte nur bis zu einer gewiſſen Gränze ausgebeutet werden, wenn anders 
ihre Reichthumsquellen nicht verfiegen ſollen. Poſſoſchlow hat für dieſe 
beiden Verhäftniffe, die einander analog find, ein richtiges Verftändniß. 
Wiederholt bemerkt er bei Gelegenheit des Staatshaushaltes, man dürfe 
Abgaben nur mit der größten Worficht erheben, um nicht durch zu große 

Forderungen den Wohlſtand zu gefährden und dadurd) die Steuerfraft zu 
vermindern, und in obigen Ausführungen ift mit andern Worten in Bezug 
auf den Antheil des Naturfactors bei der Production dieſelbe Wahrheit 

ausgeſprochen. 
Die Zahl der ſogenannten freien Güter, die nicht taufhfähig und in 

unerſchöpflicher Fülle vorhanden find, ift auf niedern Culturſtufen größer 

als auf höhern, Erſt fpäter werden Güter, wie 3. B. Waller, Eis, Holz 
tauſchfaͤhig, und es tritt namentlich bei dem Holze die Einfiht ein, daß 
die Ergiebigkeit des Naturfactors bei der Production eine Grenze habe, 
Nicht immer find die Berpältniffe fo geeignet, auf dieſen Umſtand aufmerkſam 

zu madhen, wie etwa bei der Abnahme der Ergiebigfeit des Wallfiſchfanges 
oder bei der Holzabnahme in einigen Gegenden. Mag man mm den 
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Inhalt der gegenwärtig befannten Steinfohlenlager als für den Bedarf von 
500 oder 2000 Jahren ausreichend halten, jo ift doch eine Grenze für 

"die Conſumtion denfhar, imd die Steinkohlenlager haben fomit weniger 

den Charakter von Kapitaltheilen im Volfsvermögen, als etwa die Torflager, 

welche fih in dem Zeitraum von 100 bis 200 Jahren ergänzen fellen, ' 
oder gar die Wälder, welche mit ihrem jährlichen Juwachs wohl am Beften 

mit einem Zinfen tragenden Kapital zu vergleichen fein dürften. Es ift 

natürlich, wenn der. Staat mit feinem Befjerwiffenwollen und oft genug 
auch mit feiner thatſächlich höhern Einficht Forftpolizei übt d. h. vor allem 

dafür- forgt, daß das Stammkapital der Wälder nicht angegriffen werde, 
dag man gleichſam mit_den regelmäßig von der Henne gelegten Eiern ſich 
begnüge, ftatt die Henne felbft zu ſchlachten. Die öffentliche Meinung, na— 

mentlic) das Bewußtfein in den niedern Maſſen ift nicht immer in der 
Lage: gewejen den Combinationen des Staates bei defjen Ausübung der 

Borftpoligei folgen zu ?önnen. Die Anficht, daß Holz ein freies Gut fe, 
d. h. daß der Wald Allen gehöre weil Niemandem, daß die Menge des 
Brenus und Bauholzes nicht verfiege, ift von einer Zähigkeit geweſen, 
welche ſehr häufig alle Anftrengungen der Forſtpolizei erfolglos macht. Die 

° Erinnerung an die Zeit, wo das- Holz umfonft zu haben war, „von felber 

wuchs,“ ift im Volke an vielen Orten heute noch fo lebendig, Daß Mancher, der 
um feinen Preis ein Dieb fein möchte, Durch einen groben volfswirthihaft- 

lichen Auachronismus die Waldfrevel nicht für Diebftähle anfieht. So 
werden denn die, Holzdefrandationen gleich 10 bis 20 Procent des recht⸗ 
mäßigen Verbrauches und der jährlich in Preußen dadurch verurfahte 
Schaden auf 2 Millionen Thaler gefhäßt; ſo zählt man in Rheinbaiern 
allein jährlich 120,000 Waldfrevel, während in Würtemberg jährlich 

70,000 foldjer Fälle abgerügt werden. 

Das Holzbedürfnig eines Landes hängt nicht allein von defjen Klima 
und Volkszahl, fowie von der Menge der Holzfurrogate ab, fondern wer 
ſentlich auch von der Gonfumtionsfitte. Namentlich in Rußland mußten 

die ungeheuern Holgvorräthe zu verſchwenderiſchem Verbrauch auffordern. 

Vielfache Nachrichten von Reifenden, ſtatiſtiſche Daten und eigene Exjahr 

rung eines Jeden liefern Zeuguiffe dafür in hinreichender Zahl. Pallas 
Herzaͤhlt, wie die krimſchen Tataren die fhönften Baͤume zu fällen pflegten, 

um fi) eine Radnabe, Radfelge u. dgl. m. zu verſchaffen, wie oft auf 
diefe ‚Weile der größte Theil-der Bäume unbenupt verdarb, wie diefe Tas 
taren im_Spätwinter aus Bequemlichkeit ihre Zaͤnne gu verbrennen pflegten, 

R 28" 
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die fie danıı ans jungen Bäumdn ernenerten, während Schnee und Wind» 

Bruch zur Geige todtes Holz geliefert hätten.. Eine ähnliche Verſchwen- 
dung ftellen die aus maffiven Stämmen gehauenen Badtröge, Särge und 

Kühne und die mit der Art abgehauenen Stämme oder mit der Axt geeb⸗ 

neten Bretter dar. Alle diefe Beifpiele, fowie ferner die Schindeldächer, 

Spanlichter und ſchlechten Defen füllen nicht einmal fo fehr ins Gewicht, 
als die Baſtſchuhe der rufflihen Bauern (anra). Man jagt, der ruffliche 

Bauer trage- ein Paar ſolcher Baſtſchuhe 10—14 Tage, im Jahre aljo 
26 bis 38 Paar. Für jedes Paar müſſen zwei junge Bäume von 1 bis 
12 Werſchock im Durchmeſſer geichäft werden”). Demnad) koftet die Fuß— 

bekleidung jedes Bauern jährlich 52—76 Bäume, was mit der Zahl der 
Bauern multiplieirt natürlich eine mährchenhafte Menge darftellt**). Dazu 

erinnere man fid) des Verhältniſſes der höfzernen Häufer zu den fleinernen, < 

der unzähligen Verheerungen von Wäldern und Städten durch Feuerd- 

brünfte””). und vor allem des eingewurzelten. Zerftörungstriebes beim 
Heizen, fo wird man fich nicht darüber wundern dürfen, wenn Forſtwirthe 

und Nationalöfonomen mit großen Beforgniffen in die Zufunft bliden+).. - 

*) Gin Hannövrifches Gefep von 1720 bebrofet das Köpfen ber Wäume. mit Ent- 
Hauptung, das Schälen mit Wuffchneiben des Bauche, fo daß bie Gebärme bes Breviers — 
bie entblöfte Stelle wieber bewinden, f. Rofcher, Spftem der Volkswitthſchaft II, 538. 

*) f. Tupsops, Kosnkersennan Crarnernka Pocein &. 114. 
H Ueber bie ungefeuren Seutrebränfte in früherer Zeit ſ. Herrmann, Geſchichte des 

ruſfiſchen Staats II 51, 70, 405 420, 594. So war. 1508 eine Feuersbrunft in Row- 
aorod, bei welcher 5000 Menfcen verbranyten; 1700 Männer, Srauen und Kinder unge: 
technel, kamen bei einer Beuersbrumft in Mosfau [1547 um. Dlearius fehreibt, es vergehe 
in Mostau kaum eine Woche, wo nicht ganze Strafen in Rauch aufgingen, was bei ben 
Höfgernen mit Schinden gebeetten und mit Birfeneinde beffeideten Häufern nicht Wunder 
nehmen kann. Schon ber Umftanb, doß man fertige höfgerne Häufer auf dem Markte 
faufen Tonnte, beutet auf häufige Beuersbrünfte Hin. Die Statifit der Beuersbränfte ii 
meuefter Zeit weißt feine günfligere Refultate auf. Co fanden 1849 7226 Bränbe ftatt, 
fodaß auf 967 Häufer eine Beuerebrunft kam. Es verbrannten in biefem Jahre 2000 Def. - 
fätinen Wald, für 100,000 Rub. Getreibe, für 50,000 Rub, Heu und Stroh, 157 Pferde, 
885 Stüct Sorndieh, 14875 Schafe; -f. Statifit der Beuersbränfte in Ruffand aus dem 
Journal des Minifteriums des Innen in Ermam's Urhiv Bo. X, ©. 21. 

4) Wlerbings flingt es ein wenig zu fchauerlich, wenn in neuefter Zeit jemand be- 
technet, daß, wenn mon ben jährlichen Zumachs an Halg in Rußland gleich 100 feht, bie 
Gonfumtion gleich 137 if, und daraus ben Schluß zieft, nach 25—80 Jahren fehon müffe 
eine futchtbate Krifis ausbredhen, vgl. Jourdier, des forces produclives, destruclives et 
improduclives de la Russie. &. 70 
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Wie ſehr wiederum Peters des Großen und Poſſoſchkows Geiftesvers 

wandtſchaft bei diefer Gelegenheit hervortritt, ift aus den Gefepen zu er 
fehen, welche Peter in Bezug auf das Schonen des Holzes erließ. Bald 

verordnet er, Alle Sollten Holz fägen lernen, bald verbietet er die Ans 
wendung von Eichenholzſärgen, was hefanntlich fpäter Joſeph IL. ebenfalls 

aus forftpofigeifichen Motiven dahin ausdehnte, daß er Beftattungen in 

Sãcken durchſetzen wollte. _ Sehr energiich wurde ferner von Peter empfohlen, 

die Badftuben nicht öfter als einmal wöchentlich zu heizen. Ingenieur» 

beamte feßten den Bauern officielle Birken vor die Häufer. Zahlreiche 

Verbote, namentlih an den Flüſſen Wolga, Ofa, Don, Dujepr, Düna 

und an den Seen Ladoga und Onega Holz zu fällen, folgten mit Androhung 
ſchwerer Strafen: Eihenftämme durfte niemand, auch nicht auf feinem eigenen. 

Grundſtück, in feinem eigenen Garten, fällen. Anfänglich war auf Ueber 

tretung diefes letztern Geſetzes die Todeöftrafe gefeht, Später Zwangsarbeit, 
zufegt nur eine Geldftrafe. Genaue Beſtimmungen wurden erfaffen in 
Betreff der Fälle, in welden man beim Brechen von Reifewagen die am 

Wege wachlenden Bäume zur Ausbefferung verwenden könne u. dgl. m.*). 
Auch der durd den Unverftand der Bauern gefährdeten Fiſche nahm ſich 
Peter an, indem er den Gebrauch ſolcher Netze verbot, bei welchen die- 

ganz Kleinen Fiſche umfonft umkommen. Auf ſolche unproductive Gonfumtion 

machten er und Poſſoſchlow oft genug energifch aufmerffam, und in der 
That, wenn man fi der großen Menge von Gütern erinnert, welche ohne 
eigentlich conſumirt zu werden, verderben und-verfommen, fo kann man 

wohl die Einſicht gewinnen, daß allein die Verhütung ſolchen Schadens zur 
Steigerung des Wohlſtandes beitragen wüfe: Poffofcfom ſchreibt- 

„Man muß das Gefammelte [honen, und ſowohl auf das Gefammelte 

als auch das noch nicht Gefammelte jehen, da nichts irgendwo ohne Nußen 

liege und gar verderbe. Ebenſo muß man darauf fehen, daß niemand fein 
Brod umfonft ißt, fondern daß Jeder arbeite.” 

„Wenn man das Gejammelte nicht ſchont, fo ift e8 als ſchöpfte man 
in ein durchloͤchertes Gefäß; man ſammelt ohne Erfolg.“ 

„Ich war im Jahre 1710 in Nowgorod, dort war ich im Goſtinoi Dwor 
(Kaufhof) und ſah daſelbſt zwei ganze Padhänfer vol mit Pferdegeſchirr 
und Kriegsvorräthen, und alles was da war, iſt verfault und verdorben 

geweſen, und man hat alle die Sachen aus den Packhäuſern mit Schaufeln 

DED.ILC.3. Ar. 1888, 2014, 2017, 2607, 3895 u f. m. 
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weggeräumt. Gott weiß für wie viele Hunderte von Rubeln dort Waaren 

gelegen haben mögen.“ 

‚Und daraus kann man fhliegen daß in allen Städten und bei allen 

Heerabtheilungen, durd die Bahrläffigfeit der Commiffarien ſehr viele 

Kriegevorräthe und Lebensmittel verderben und verfanfen mögen.” 

„Noch näher und ſchrecklicher ift der folgende Fall, welcher ganz nahe 

von Petersburg fid) zugetragen bat und aus welchem hervorgeht, daB auch 

mit den Eicyenftämmen, welche zum Schiffbau hergerichtet werden, fo 

großer Unfug getrieben wird. Als ich im Jahre 1717 am Ladoga-Sce 

zeifte, ſah ich am den Ufern und auf den Juſeln eine Menge Eichenholz 

liegen und darunter fo gewaltige Stämme, daß einzelne vielleicht 100 Rub. 

fofteten. Diefes Holz war nun ganz mit Sand überfpült, fo Daß mande 

Balken kaum noch zu fehen waren. Mau kann wohl denken, daB es an 

den übrigen Uferftellen und auf andern Juſeln nicht anders hergehe. Aber 

auf diefe Weife verdirbt viel Holz. Der Himmel mag wiffen, wie ungeheuer 

groß der Verluſt fein mag, den die Krone diitc) ſolche Bahrläffigteit erfeidet.“ 

„Über fo groß auch der durch ſolche Fahrläffigfeit angerichtete Schar 

den erſcheinen mag, er ift doch nicht fo groß als derjenige, den die Holz⸗ 

tieferanten, welche das Material für den Schiffbau ftellen, der Krone zus 

fügen. Sie bereiten den Schiffen einen unvermeidlihen Untergang, änden 

fie ſchlechte Balken Tiefern. Denn das ift offenbar, daß wenn an einem 

Schiffe auch nur eim Balken ſchlecht ift, derfelbe das ganze Schiff ins 

Berderben bringen fann, und wenn in einem Schiffe zehn oder zwanzig 

ſolche Balken vorkommen, fo fan man ein folhes Schiff gar nicht mehr 

—— für ein Schiff. anſehen. Ein gutes und flarfes Schiff ift mit einer Stadt 

zu vergleichen: ein aus ſchlechtem Holze gezimmertes ift ſchlimmer als bloßes 

Weidengeflechte oder Faſchinen. Wenn Faſchinen auch nicht ſehr ſtark find, 

ſo hat der Feind, wenn Soldaten darin figen, dod) Mühe fie zu nehmen, 

aber ein aus ſaulem Eichenholz gebautes Schiff geht aud) blos von dem 

Sianfeln des Waſſers unter und verdirbt feine Infaffen ‚ohne alles Zn: 
thun von Geiten des Feindes.“ 

„gu einem fo großen und wichtigen Werfe, wie der Schiffsbau, muß 

man daß fhönfte und kräftigſte Holz nehmen. Holz, welches allem An— 

fein noch ganz gut und. ftarf ift, aber vom After ein wenig geröthet, 

darf man feinenfalls zum Schiffsbau verwenden, weil es nicht zweckmaͤßig 

iſt; und wenn nun gar das Holz etwas faul zu werden begonnen hat, dann 

darf man es gar nicht anders verwenden als. zu Brennholz.” Aber ich. 
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ſah in Petersburg folche Balfen zum Schiffsban beftimmt, daß fie ſich gar 
nicht mehr gerade fvalten ließen, fondern quer durchbrachen, daß wenn, 

man fle zu hoben anfing, man feinen Span abhobelte, ohne daß er gleich 

in zwei oder drei Theile zerfprungen wäre. Solches Holz muß man lieber 

gar nicht in Die Nähe von Sciffswerften bringen. Schlechtes Holz muß 
man beim Schiffsbau mehr fürchten als das Feuer, weil ein Schiff mit 

allen Zubehör doc) vielleicht Hunderttaufend Rubel Eoftet und wenn fantes 

Holz darin ſteckt gar nichts werth ift, fo daß der ganze Aufwand bein 

Schiffe umfonft gewefen. Und dazu geſchieht es noch, daß eine Meuge 
Menſchen auf folhen Schiffen leicht untergehen fönnen. Ein Schiff von 
gutem Eichenholz ift fo gut als wäre es von Eifen, eine Flintenfugel ſchlägt 
nicht durch. Wenn das Eichenholz troden ift, fo wird eine Flintenkugel 

nicht einen halben Werſchok tief ‚eindringen. Ein gutes Schiff ift beffer 
als zwanzig Schiffe von faulem Holge: erftens braucht e8 feine” Kugeln zu 
fürchten, zweitens ſchadet ihm das Schaufeln im Waſſer nichts, drittens 
jault es nicht, fondern wird vom Waffer immer nur noch ftärfer und fann 
fünfzig Jahre und darüber Halten. Dan baue lieber Sqhiffe aus gutem 
Fichtenholz als aus faulen Eichenholz. Schlechtes Eichenholz kann ai 
einem feuchten Ort feine fünf Jahre überdauern, ſondern vermodert volls 
fändig. Ms ich für den Münzhof Prägftöce lieſerte, welche in großen 
Gerüften von Eichenholz bejeftigt werden, da waren dieſe Gerüfte nur zur 
Hälfte in die Erde gegraben und fie verfaulten in drei Jahren gänzlich. 
Da ftellte ich ſtarke Gerüfte von gutem Eichenholz, woran die Prägföde 
befeftigt wurden und fie halten noch heute.“ 

„Aber der obenerwähnte Unfug (naxoers) mit den Ballen geſchieht 

aus Unwerſtand von Seiten der Forftmeifter. Die Ausländer fehen wohl, 

daß das Holz fapfecht ift, fümmern fid) aber gar nicht datum, um nur ihren 
Arbeitslohn einſtecken zu können. Gin anftändiger Menſch würde ſich gar 
nicht damit befallen irgend etwas aus ſchlechtem Holze zu zimmern. Die 
Ausländer alle: Induftrielle, Beante ind Kaufleute, wünfhen nichts au— 
deres als reich zu werden und uns nicht auffommen zu laſſen.“ 

„Ich glaube wohl, daß man über diefe meine Aeußerungen wüthend 

auf mich fein wird, und wenn man herausbringt daß ich es war, der fo 
wenig lobte, fo wird man auf alle Weiſe mid) zu verderben trachten u. ſ. f.“ 

In einem Lande mit geringen Gommunicationsmitteln, mit dünner 
Bevölferung, in einem Lande, wo die Wirthfpnftlichfeit ſehr unausgebildet 
fein mußte, fichen viele Anflhten wie diejenigen, welche Poſſoſchlow in 
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ſeinen Schriften und Peter der Große in feinen Briefen, Geſetzen u. ſ. w. 

ausfprecyen, fo ziemlich allein. . Das Bolt lernt fehr langſam haushaften 
und fommt exft fehr fpät dazu alles verwenden zu wollen, damit nichts ums 

fonft umkomme. Eine gefteigerte Ausbeute der Naturfräfte in Rußland 

mußte damals wie heute der lebhafte Wunſch der Reorganifatoren fein, aber 

nieht ‚minder das Verhindern unproductiver Eonfumtion, Wie Peter die 
Metallſchaͤtze im Schoße der Exde zu heben bemüht war, „damit Gottes 

Segen unter der Erde nicht unnütz verbleibe,“ ſo wollte er andererfeits 
der unfinnigen Holzverwüſtung Einhalt thun und ferner allem, das. fonft 
vielfach verfam und verdarb, eine productive Wirfung abgewinnen. So 

ließ ex wohl aus dem Holgabfall beim Schiffsbau Achſen verfertigen, Kohlen 
und Pottafche aus ſolchem Holze brennen, welches zu feiner anderen Ber 
fimmung taugte ). In einem Erlaß, einen Fabrikationszweig betreffend, 
ſchtrieb Peter an den Rand: „man muß aus Holland Meiſter kommen 
laſſen, welche aus alten Zäffern Pottafche zu bereiten verftehen. Sparjam!"*") 
In einem Briefe an den Kaſanſchen Gouverneur Saltyfow befiehlt Peter, 
den Abfall vom Schiffsbau zu ſammeln um Bite und Schaluppen daraus 

zu machen; was an kleinern Stüden noch ferner nachbleibe, folle man wie⸗ 
derum ſammeln, um Zäffer für die Admiralität daraus zu machen, „damit 

ſolche Ueberbleibſel, wie jegt ſo auch künftig, nicht umfonft verloren gehen.“ 
In einem Erlaß an den Minifter Golowin heißt es: „die Späne follen in 

einen Schuppen gefammelt werden zum Heizen und Brühen der Bretter"). 

Derfelbe fparfame Sinn läßt den Poſſoſchlow inner und immer wies 
der darauf zurüdkommen, „daß. nur ja nichts verloren gehe,“ aber viel bes 

deutender an ihm ift, daß er, dabei nicht ſtehen bleibend, feine Achtung vor 
dem ftehenden Kapital gewiſſermaßen in ein Syſtem zu bringen bemüht ift. 
Gegenüber. der Fahrläffigkeit und Nichtachtung in Betreff der verfhiedenen 

‚ Kapitalarten auf niedern Gulturftufen, find Poſſoſchlow's Mahnungen das 

Erſparte zu ſchonen, die natürlichen Eiwerböquellen nicht zu zerftöen, bei der 
Production möglichft productiv zu confumiven, außerordentlich merlkwürdig. 

Dfearius theilt und die interefjante Notiz mit, daß „in der Wolga 
fo viele Anker lägen als ein Fürftenthun werth wäre.“ Das ‚ift eine 

*) vgl. Asanacsens, TocyAaperneunoe xoaniierno pn Ilerps Beinxonz im Co- 
apenenums 1847 &b. III, 2. 78. 

*) Stähfin, Ancedoles S. 278. 
“vgl. Sadlet, Geiflige Hinterlaffenfehaft Peters S 106. 
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ſchlagende Egemplification für die Nichtachtung des flehenden Kapitals; 
fte ift analog jenem von Montesquien angeführten Falle von den Wilden, 

melde, um die Frucht eines -Baumes zu genießen, den Baum fällen; fie 

ift andererfeits analog jener von Poſſoſchlkow gerügten Leichtfertigfeit beim 

Schiffobau, wo das ſchlechte Material mit dem guten vermifht die pros 

ductive Wirfung des lehtern vernichtet und eine durchaus unpro- 
ductive Gonfumtion zur Folge hat. Poffofpfow vermeilt gerne recht 
lange bei diefem Gegenftande und dies ift natürlich. Er, der das Eriparte 

zu [hägen wußte, der den Werth des Kapitals in allen Formen und Arten 

hatte kennen fernen, der bei wirthſchaftlicher Thätigfeit immer in die Zur 

kunft zu bliden gewöhnt warz.er mußte fi wohl berufen haften zum Prer 

diger über die Nußbarkeit ftehender Kapitalien, über die Haltbarkeit des 

bei der Production verwendeten Materials, über die Verantwortlichfeit der 

Producenten in Bezug auf die verwendeten Stoffe. Aus den Beifpielen, 
welche er anführt, geht hervor, wie häufig gegen die von ihm aufgeftellten 
Regeln der Solidität von feinen Randslenten wie von ausländifchen Ins 

duftriellen war gefündigt worden. Poſſoſchkow's Geſchäftstüchtigleit und 
Erfahrung gaben ihm die Möglichkeit den daraus erwachſenden Schaden 

beffer zu überfehen, als Andere dies Fonnten. Daher die dringenden Mah— 
nungen an feine Baterlandsgenoffen den Ausländern nur die haftbarfien 

und zwedmäßigften Waaren abzufaufen, daher die ausführlihen die Forft- 
polizei betreffenden Vorſchriften, wie peinlich und forgfäftig man jeden 

Baum, den man fällen wolle, um ihn zum Schiffsbau zu verwenden, bes 

figtigen und prüfen, wie vorfihtig man ihn behandeln und wie unerbittlich 
fireng man das ſchlechtere Holz ausſchießen müſſe. Auch hier wie überall 

bei ähnlichen Zählen dringt er auf die ſtrengſte Beftrafung der Leichtfertigen 
und Zaprläffigen. "Die Hingebung, mit welder er diefen Gegenftand bes 
handelt ift charakteriſtiſch, ſowohl für die Anfichten, welche er. vertritt, als 

aud deshalb, weil diefelbe eine Kritik it der häufig vorfommenden Fälle 
von Unwirthichaftlichteit, Betrug und Leichtfiun. Wir verfolgen daher die 
Betrachtungen Poſſoſchkow's weiter: 

„Wenn e8 nicht genug Eichenholz giebt, jo meine id) braucht die Krone 
nicht allzugroße Anftrengungen zu machen um welches herbeizufchaffen, weil 
eine ſchlechte Eiche um nichts beſſer ift als eine Fichte, während erftere doch 
viel tHeurer zu ſtehen fommt. . Ich halte es wohl für möglich, daß ein 
Schiff von Eichenholz drei» oder viermal theurer zu ftehen kommt als eines 
von Fichtenholz. Wenn aber fehlechtes Eichenholz Waffer zieht, dann ift 
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es wie Lehm und fehr ſchwerfällig; Fichte und Kiefer find viel feiter und 
fönnen das Stürmen der Wogen viel leichter ertragen.“ 

J „Ich glaube es wohl, daß Manche Dagegen ſtreiten werden N fagen: 
Bie fol eine Fichte fo ſtark fein wie Eichenholz? Und ic) will ja auch 

gern,zugeben, daß ſchönes und ftarkes Eichenholz fünf und zehnmal beſſer 

ift als Fichte, aber röthliches Eichenholz wird kaum beffer fein, und ſchlechtes 
Eichenholz ift gar ſchlimmer als Tannenholz.“ 

„Berner babe ich, als ic) im Jahre 1710 in Nowgorod war, Dort 

gejehen wie man Sciffstaue dreht. Aber? man dreht dort die Schiffstaue 
aus fo nichtswürdigem Hanf, daß derfelbe wirklich zu gar nichts taugt, und 

wenn das Zau fertig ift, dann theert man ed und bringt es nad) St. Pes 

-  teröburg, wo man es auf Schiffen verwendet. Solche Schiffstaue find 

reines Berderben und man kann auch nicht im mindeften denfelben Halt 

barkeit zutrauen.“ 
„Mir ſcheint, daß man in Anbetracht ſolchen Unfügs (maxocrs), in der 

Admiralität lieber nur ungetheerte Taue aunchmen müßte, weil man dies 

felben genau prüfen und unterſuchen fan, welcher Gattung der dazu vers 
wendete Hanf, ob er gut oder faul fei. Aber bei getheerten Stricken if 

nichts deutlich zu unterfcheiden. Man muß die Taue erft danu theeren, 

wenn man fie zuvor ‚geprüft, dan kann man ſich darauf verfaffen, daß fie 

haltbar feien.“ 
„Schiffstaue find eine große und ſchwer⸗ernſte Suche; man muß fie 

aus dem allerfhönften Hanf verfertigen, weil von ‘der Zuverläffigfeit des 

Tauwerks das Heil des Schiffes abhängt. Bei ſchlechtem Tauwerk find 
Schiff und Mannſchaft als verloren zu betrachten.” 

Einer der heworragendſten Züge des. modernen Staatsweſens in das 
faminenmäßige Anfchwellen der Budgets, ganz befonders aber der Pofition 
für das Militair im Budget. Wie in vielen Dingen, fo and) in biefem 

Punkte fündigte ſich Peters des Großen Rußland als ein moderner Staat 

an, indem er die Staatseinnahmen im Laufe feiner Regierung verfünffachte. 

Von diefen Einnahmen wurden ?/, für Heer und Flotte verwendet. Es 
iſt begreiflich, wenn Poſſoſchlow bei den fabelhaften Dimenfionen diefer 
Poften an Erfparniffe denft umd dem ungeheuren Umſatz wenigftens eine 

moͤglichſt productive Wirkung abgewinnen will. Die großen von Seiten 

der Gefellfhaft gebrachten Opfer follen wenigftens möglichft großen Erfolg 

’ 

haben. Die Gefahr der Unwirthſchaftlichteit andererjeits pflegt gerade bei _ 

dieſer Gelegenheit möglihft groß zu fein. Da find taufenderlei Fragen 



Iwan Poſſoſchkow. 4371 

über Zwedmäßigfeit der Bewaffnung, Sparſamkeit durch Vermeidung un 
productiver Confumtion, über Verhütung des Unterfchleifs bei Lieferung - 

von Kriegsbedürfnifien zu erörtern. Poſſoſchkow ergeht ſich ausführlich 
in ſolchen Betrachtungen, hebt nad) feiner Weife den wirthſchaftlichen Stand⸗ 

punft recht ausdrudsvoll hervor, und wenn er auch Bei diefer Gelegenheit 
mehr als Kaufmann wie als Mikitärpolitifer auftritt, To fann man ihm 
dies um fo eher zu gute haften, als ex hier feinen wirthſchaſtlichen Sinn 
bewährt und im Wefentlichen durchaus begründete Principien der Sofidität 

zu vertreten bemüht if. Er ſchreibt: 

„Die Zlinten müffen durchaus im beften Siande und zuverläſſig fein 

und dazu muß man gut daraus ſchießen lernen,“ nicht wie früher in die 
Luft fhießen, fondern ein Ziel haben, Damit Pulver und Blei nicht uns 

fonft verloren gehen. Ebenfo ift es vortheilhaſter, möglichft ſchöne Hiebs 

und Stichwaffen zu haben, weil man mit zuverläffigen, fcharfen Waffen 
eine viel größere- Wirkung erzielen kann als mit ſchlechten. Guten Schügen, 
weiche in 20 Faden Entfernung ins Ziel ſchießen one zu fehlen, muß 

man höhern Sold geben als den andern Soldaten, weil ein guter Schütze 

mehr ausrichtet als zwei oder drei Stümper.“ 
„Ich begreife gar nicht, wie man nur dem alten ſoldatiſchen Gebrauche 

beiftimmen kann, daß Alle zugleich wie aus einer Flinte losbrennen ürüſſen. 

Das mag zum, Vergnügen oder beim heitern Gelage gut fein, aber bei 
der blutigen Schlachimahlzeit taugt diefer Artikel gar wicht. Da gilt es 
nicht ein Spiel, fondern ein ernſtes Ding; da gilt es nicht unnüg Pulver 
zu verbligen md Blei zu verſchleudern, fondern den Vorrat zwedinägig 
zu verwenden, Man muß vor allen Dingen gut ins Ziel fdießen, danıı 
wird man weniger. Pulver und Blei verbrauchen. Die Büchſen müſſen 

gut fein, fonft ift die Kugel dem-Willen des Schützen nicht gehorfam und 
“geht verloren. Das Pulver und die ſcharfen Waffen müſſen von befter 
Güte fein. Den Waffenſchmieden muß man fireng hefehlen die Waffen 
nut aus dem allerfhönften Eifen zu ſchmieden und die Spigen und Schnei- 

den zu ftählen, und jeder Meifter ſoll feinen Stempel auf die Waffe 
"drüden, damit, wenn irgend ein Zehler an einer Waffe ift, eine Flinte 

zerfpringt oder -Drol., man den Meifter nach dem Stempel erkennen und 

beftrafen fönne, Die Meifter, welche ſchlechte Waffen liefern, müſſen fehr 

fireng beftraft werben, denn fie find Mörder. “Ale Waffenſchmiede müffen 

für das verwendete Eifen, den Stahl, die Griffe der Waffen durchaus vers 
antwortfih fein. Man muß die Waffen’ nur nach forgfältiger vorherges 
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gangener Prüfung annehmen und diejenigen, welche mit Präfung der 
Waffen beauftragt find, müfjen ebenfalls die von ihnen geprüften Stüde 

ftempeln, damit die etwa Schuldigen jedesmal zur Verantwortung gezogen 
werden können. Bei der Berfertigung von Bomben muß man diefelben 
nad) meiner Meinung mit dem beftei Pulver anfüllen. Iſt das Pulver 

ſchlecht und feucht, fo plagen fie nicht und man mag fie lieber wegwerfen, 
als im Dienft verwenden u. |. w., u. ſ. m”). 

"Alezander v. Humboldt fagt bei Gelegenheit der Stenographie: Zeit 

fei ein Kapital, welches mit ‚der Völkereultur an Werth anwachſe. Die 

- Einfiht in die wirthſchaftliche Bedeutung der Zeit ift ein Kennzeichen hör 

herer Eulturftufen. Ein englifches Sprichwort nennt die Zeit den Stoff 

woraus das menſchliche Leben gemacht” ift und ein Ztafiener bemerkt, die 
Sparfamfeit mit der Zeit fei einer Verlängerung des Lebens gleich zu 
achten. Niedere Cultweftufen haben feine Ahnung won dem englifchen 

„üme is money,“ 'fo daß 3. B. die indiſchen und buchariſchen Handelds 
feute ganz zufrieden find, wenn fe nad) endlofem Warten einen etwos. hö- 

hen Preis erlangen, ohne nur irgend den Zeit- oder Zinsverluſt anzus- 

ſchlagen. Während die Neger nicht einmal die Zahl ihrer Lebensjahre 
fennen, während man in der Zürfei feine Uhren ſchlagen hören will, um 
nicht daran erinnert zu werden, daß die Zeit verrinne, gehört es in Enge 

land bis in ſehr niedrige Stände und fehr junge Lebensalter hinab 
faft zur nothwendigen Kleidung eine Taſchenuhr zu befipen. 

Sehen wir zu, wie auch in dieſer Beziehung Poſſoſchkow mit feinen. 
Anfichten feiner Zeit und feiner ‚Umgebung voranseilt und den Werth des 
Zeit und Menfchenfapitals zu ſchätzen weiß. In feinen ausführlichen Bes 
trachtungen über Die im Gerichtsweſen vorzunehmenden Reformen kommt er 
auf den großen durch unzweckmäßige Verwaltungsformen verurfachten 

Zeitverluft zu reden und beklagt denfelben folgendermaßen: 
„Manchen ſcheint es nichts Schlimmes zu fein, daB man Soldaten _ 

-in Gerihtsfahen aus den Kreisftädten auf das Land zu den Edelleuten 
und andern Ständen weit umberfchide wegen ganz geringfügiger Angeles 

genheiten, - Daraus entfteht ein Verluſt von mehreren Rubeln. Wer zu« 
mat hundert oder zweihundert Werft entfernt wohnt, muß durch das Schiden 
in die Stadt großen Verluft erleiden, aber das bedenken die Beamten nie⸗ 

*) Da wir fpäter einmal bie Betrachtungen Poſſoſchtow's, welche bie Heeresorgani- 

fation betreffen ansführlich zu befprechen Gelegenheit haben werben, fo befchränfen wir uns 

auf Mittheitung biefer hierher einfejlogenben Anbeutungen Poffofctorse. 
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mals, ftatt. die Menſchen zu ſchonen und fie vor Verluften zu bewahren, 

Wer aber des Kaifers Wohl fördern will, der muß zunächft deſſen Unter 
thanen ſchonen, daß fie nicht in Armuth gerathen und ihnen nicht den ger 
ringſten Schaden zufügen; aber daran denfen dieſe Leute auch gar nicht. 

Iſt es nun irgend vernünftig, daß die Nomgorodjhen Kaufleute, welche 

als Bürgermeifter oder beim Branntweingregal dienen, mehrere Jahre hinter 

einander nad) Peteröburg reifen mußten, um dort Rechenſchaſt abzulegen? 
Sie_find drei oder vier Jahre hintereinander oder aud) mehr dahin ger 

fahren. Dort angefommen, bleiben fie zehn Wochen etwa, geben viel Geld 
aus, fehren dann wieder zurück ). Und wenn fie fünf, ſechs Jahre ges 

fahren find, fo haben fie doch gewiß hundert Rubel ausgegeben ohne die 
Geſchenke. Die Geſchenke aber dürften vielleicht noch ein zweites Hundert 

betragen. Dadurch entjteht den Leuten ein großer Schaden und fo leidet 

der ganze Vollswohlſtand. Man muß die Sachen nicht [o von einem 

Jahre auf das andere auſſchieben. Es wäre aber in jedem Falle viel 
beffer die Rechenſchaft in der Stadt, wo man dient abzulegen, als fo weit 

zu fahren, fo viel Zeit verftreichen zu laſſen. Keiner würde viel Zeit ver- 
lieren und namentlich die Kaufleute würden von ſolchem Aufenthalt nicht 

zu leiden haben. In Deutſchland ſchont man die Menſchen und befonderg 
die Kaufleute und daher find dort die Kaufleute reich und Alle. Unfere 

Richter aber [onen die Keute gar nicht und flürzen dadurch das ganze 
Reich in Armuth u. |. w.“ 

Sehr energiſch proteſtirt poſſoſchton gegen unnützen Aufenthalt bei 
Handelsangelegenheiten durch weitläufige Formen: 

„Durch allzu lange Quittungen geſchieht große Verzögerung. Nicht 
blos bei den Ausländern, welche chriſtlicher Religion find, ſondern auch bei 
den Ungläubigen in den türkiſchen Landen ſchreibt man nie jo fange Quit— 
tungen in ganzen Bogen. Selbſt wenn man nicht Hunderte, fondern Tau⸗ 

fende von Rubeln empfängt, fo beſcheinigt man dies mit zwei oder drei 
Zeilen und Häft diefes für zuverläffig genug. Bei uns aber ift großer Aufs 
enthalt, was dem Handel, beträchtlich ſchadet und großen Verluſt zur 

Folge hat.” 

, Seit den Zeiten Poſſoſchlow's und Peters des Großen ift man in 

) Die Stele iR nitht / deulllch, aber ed ſcheint dateus hewonugehen, deß dieſe Ge. 
-fhäftsfeufe wegen Verſchleppung ber Angelegenheit in ber Hauptflabt unverrichteter Sache 
Hätten heimtehten möffen. 
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diefem Punkte noch viel anſpruchsvoller geworden. Namentlich in Han« 
delsangelegenheiten jeden irgend unnöthigen Aufenthalt zu vermeiden ift Das 

Streben der heutiger Kaufleute, welche ihre Waaren auf Eifenbahnen ber 
fördern und miteinander durch Telegraphen correfpondiren, noch viel mehr 

als früher. Manche Zollplackereien und Förnilichfeiten werden fid) um fo 
unhaltbarer erweifen, als das Zeitfapital an Werth zunimmt. Peter der 

Große verftand dies wohl ald er in einer Reihe von Erlaſſen ftreng anbes 
fabl, die Behörden follten namentlich den ausländifchen Kaufleuten jeden 

unnöthigen Zeitverluft wenn moͤglich erfparen. Strenge Strafen follten die 
Zuwiderhandelnden treffen. Aber die complicirte Staatsmaſchine mit ihrem 
Heere von Beamten, mit dem endlofen Gerichtsgang durch taufenderfei 

Kompetenzen und Inſtanzen hat in Bezug auf Zeitverluft den wirthſchaft⸗ 
lichen Intereſſen der Geſellſchaſt Wunden geſchlagen, welche. ebenfo ſeht den 

Unwillen Peters des Großen erregten, als er im Auslande veifte und über 

den fehleppenden Gang der Gerichte erftaunt war, wie and den Zorn 

Poſſoſchlow's, welcher äͤhnliche Fälle in genügender Zahl in feinem Vater⸗ 
lande zu beobachten hatte. Allerdings war Deutfchland im fiebenzehnten und - 
achtzehnten Jahrhundert das gelobte Rand des büreaukratiſchen Formalis- 
mus und des Schnedenganges in der Gerihtöpflege. Dort gab es zwifchen 
Straßburg und der holländiſchen Grenze nicht weniger als dreißig Zoll- 
ftätten, dort fam z. B. in Mainz auf je 250 Menſchen ein Beamter, dort 

geſchah es wohl, daß über einige im Schloßdache zerbrochene Sihieferfteine 
von der Hoffammer eines Duodezländchens nicht weniger als fünf Decrete 

erlaſſen wurden, daß Eingaben an die k. k. Hoflammer zu. Wien durch 
85—100 Hände gingen ehe fe endlich ihr Ziel erreichten. Da mochte 
wohl um die Mitte des febenzehnten Jahrhunderts Moſcheroſch ſchelten 

über „die vielen taufend Rechtsbücher und die Diftinctionen, Diviſionen, 
Gonciliationen, Exteavagantien, Seditionen, Ränfe, Aufzüge, Umtriebe, Auss 

fegungen und Dentelungen der Zuriften, daß Gott möchte dreinfchlagen.“ 

Da fonnte es nicht Wunder nehmen, 'wenn im Jahre 1772 bei den Reiches 

gerichten des heiligen römiſchen Reichs 61,233 unerledigte Proceffe im 

Sande verliefen, oder wenn ein Proceß erft nach 188 Jahren entr 
ſchieden ward. x 

Ausfändifche Reiſende berichten, Peter habe auf feinen Reifen in Deutſch⸗ 

and ſich über nichts fo gewundert als über die langen Proceffe und Toben 
die Schnelligkeit, mit welcher in Rußland Criminalſachen entfgieden zu 
werben pflegten, fo daß fein Menſch fi über Verzögerung zu bellagen 
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habe und „nicht viel ſchreibens“ feir). Hören’ wir Pofjeicyfow über diefe 
Verhãltniſſe von feinen: Sfonomifhen Standpunkte aus urtheilen: 

„Die Gefängniffe find angefüllt mit Menfben, welche dort nichts thum, 
fondern nur figen und auf der faulen Bank fiegen nnd Brod eſſen wie 

Kormmwürmer. Man muß den Richtern und allen Gerichtsperfonen aber 
anbefehlen darauf zu fehen, daß diefe Verhafteten ihre Zeit nicht numötbis 
gerweife verlieren und nicht umfonft ihr Brod eſſen. Gott hat uns nicht 
darum das Brod gegeben, es zu efjen als wären wir Ungeziefer, ohne zu 

arbeiten und einigen Nutzen zu ftiften. Wir follen es effen, indem wir ars 
beiten und Gott, dem Zären und unfern Nebenmenſchen nützlich find. 

„Ich meine daß in Rußland, in allen Städten, Pfarrdörfern und 

Flecken vielleicht zwanzig bis dreißigtaufend Bettler und Gefangene ſich zur 
ſammenzählen ließen. Diefe werden, ſchlecht gerechnet, doch wohl jährlich 

fünfzig bis fechzigtaufend Tſchetwert Korn verzehren. Und wenn man die 
Koften für den_Unterhaft eines Jeden an Efjen und Kleidung, ganz wenig 
gerechnet, zu ſechs Rubel jaͤhrlich annimmt, fo kommen alſo diefe Schma— 

rofer jährlich bis gegen zweihunderttaufend Mubel zu ftehen, die durchaus 
verloren gehen. Und ein fo ungeheurer Verluſt ift lediglich der Traͤgheit 

und Gfleichgültigfeit der Richter zuzuſchreiben.“ 

"Wenn man Steuern erhebt, fo ift man bereit den Gteuerpflichtigen 
um weniger Kopefen willen die Geele aus dem Leibe herauszuprefjen; wo 
aber viele Tauſende ohne Zwed und Ziel verloren gehen, da achtet man 
deffen nicht und bedenkt nicht wie man den Reichthum der Krone mehren 
könne. Man rechnet nur das baare Geld, welches man den Leuten abs 
nimmt für einen Zuwachs am Staatsbermögen. Aber dag man durch ſolch 
ruůckſichtsloſes Steuereinnehmen den Leuten ein Leid anthut und in Folge 
deffen aud dem Kaifer felbft einen Verluſt bereitet, daS ahnen dieſe Mens 

ſchen nicht. Das ift die Grundfage bei jedem, Exheben von Steuern, daß 
man ſammele, ohne die Leute zu Grunde zu richten. Und vor allem follen 
die Steuereinnehmer darauf ſehen, DaB nichts unndthigerweife verderbe und 
daß niemand fein Brod umfonft eſſe, fondern daß Alle arbeiten und Jeg« 
licher Fracht trage." 

„Alle diefe Menfchen und Beamten nennen ſich eiftige und getreue 
Diener_ Seiner Majeftät und wenn man fie genan darauf anſieht, ſo ift 

*) Marperger, Moscowitiſchet Kaufınann S. 300: und 301 unb Weber, das verän- 
berte Rufflanb 1. 158. : 
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al ihr Eifer, durchaus verkehrt. Dan muß nicht blos das Gefammelte 
ſchonen, fondern, auch das noch Ungefammelte im Auge baben, damit nichts 
zwecklos verbraucht werde und niemand feine Tage mit Nichtsthun ver- 

geude. Nur diejenigen, welche dies berüdfichtigen und datnach thun, find 
wahrhaft treue Diener der Krone.” A 

., „Man muß den Beamten wohl einfhärfen, daß wer dem Kailer recht 

dienen wolle, nicht viel teinfen und ſchlemmen dürfe und nicht in den 
Wald auf die Hafenjagd gehen folle, fondern ohne Unterlaß darauf finne, 
wie er feine Geſchäfte in Fürzefter Zeit erledigen möge; namentlich müſſen 
in den Gefängniffen und in der Polizei die Gefangenen nicht Tänger ſitzen 
als nöihig iſt und ohne Arbeit ihr Brod verzehren; jeder ſoll feine Arbeit 
thun. Diejenigen, welche des Todes ſchuldig find, muß man nicht uns 

"nügerweife länger im Kerfer [machten laſſen und viel Nahrung an ihnen 
verwenden, fondern fie alsbald Hinrichten.“ 

„Auch in den Trinfftuben muß man darauf achten, daß dort nicht 

Tagediebe ohne alle Arbeit herumlungern. Wer arbeiten ann fol arbeiten.” 

„Und wer eine Strafe erfeiden foll, den muß man nicht einen Tag im 

Gefängniß oder in der Polizei Tänger halten, damit er nicht Zeit verliere. 
Ber zur Zwangsarbeit in den Bergwerfen oder zu fonftiger ſchwerer Strafr 

arbeit verurtheift ift, den fol man nicht aufpalten, fondern ihn ſtempein 
und ihn ſogleich an feinen Beftimmungsort befördern, damit ſolche Zůcht ⸗ 
linge ihr Brod nicht umſonſt eſſen.“ 

„Die Beamten ſollen überhaupt und nicht blos in Bezug auf die Ver— 
hafteten in der Polizei, jeder in feinem Umfreife darauf fehen, daß es 

überhaupt gar feine Tagediebe gebe. Selbſt die Kinder follen an Wocen- 
tagen feinerlei Epiele anf den Straßen treiben. Und die Gutöherren 
follen ein Auge Haben auf ihre Bauern und ihren Auffehern und Dorfes 

amten ſtrengen Befehl ertheifen, durchaus feine Tagedieberei bei den Bauern 
zu dulden, weder im Sommer nod im Winter. Nicht blos die großen, 
fondern auch die Heinen Kinder ſollen nicht müßig umberlaufen, fondern 

das Leſen und Schreiben Iernen und verſchiedene Handarbeit, wie ſolche 

hei den Bauern vorkommt, üben. Wer nod) nicht mit dem Beil arbeiten 

fann, der mag fpinnen Ternen und in die Zabrifen gehen und dort im 

Winter um Tagelohn arbeiten, im Sommer aber auf dem Felde. "Wer in 

der Jugend zu arbeiten gelernt hat, der wird im Alter Fein Tagedieb fein.“ 

„Sehr unrecht ift es aber, daß man wegen ganz geringfügiger Ber . 
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gehen die Leute ins Gefängniß ſteckt oder gar dag man völlig Unſchuldige 
verhaftet. Mancher wird für eine Stunde eingefperrt und dann vergefien 

und weil man ihn vergeſſen hat, figt er vielleicht ein ganzes Jahr. Dar 

mit aber folche Verfehen nicht vorfommen, fol man den Richtern einſchärfen, 
daß jeder von ihnen Tag für Tag alle feine Gefangenen perſönlich beſich- 
tige, die Nenhinzugefommenen. verhöre und die Kleinen Vergehen ſogleich 
beftrafe. Das follen die Richter tun und nicht ganze Tage lang in den 

” Behörden müßig figen. Und wenn alle Richter die Gefangenen täglich 
muftern und die Sachen raſch erledigen werden, fo werden manche Ges 
fängniffe ganz unnöthig fein. Diefe Trägheit und Gleichgültigkeit der 

Nichter ift die Urſache vielen Unfugs und vielen Elends, (nakocrei u pa- 

3openia) und Viele kommen in Folge defjen ins Verderben, weil Munde 
im Gefängniffe figend ver Hunger und in fonftiger Entbehrung umkom⸗ 
men und vor der Zeit eine Beute des Todes werden.” 

„Man muß über die Haft der Gefangenen folgende Beranftaltung 

treffen, daß man die Zahl der Tage beftimmt, innerhalb deren eine Sache 
eutſchieden fein fol. Für jeden Tag über die feftgefeßte Anzahl Tage hin« 

aus muß der Richter den Gefangenen auf feine (des Richters) Koften uns 

terhalten. Und wenn das fo eingerichtet wird, fo wird man die Gefan— 
genen nicht in übermäßig langer Haft halten.“ 

„In den früheren Gefepen (Aloſchenije) ift für einige Vergehen eine 
Gefängnißftrafe von drei oder vier Jahren feftgefegt "Dies ſcheint mir 

ſehr unziemlich. Statt die Menſchen fo viele Fahre im Gefängniß ſchmach- 

ten zu laffen, müßte mau irgend eine andere Strafe über fie verhängen, 
weil fie fonft einen Theil ihres Lebens ganz verlieren. Wenn ein Menſch 

frei ift, fo kann er ſich und noch fünf, ſechs andere ernähren, aber im Ges 

fängniß fann er nicht einmal ſich felbft erhalten und ißt fein Brod wie 

ein Wurm. Er verzehrt nur und bringt nichts hervor.“ 

„Im Zahre 1718 wurde in Nowgorod Iwan Semenow, ein Lehrling 
einer Glasfabrik verhaftet, weil er für fid) felbft eigenhändig einen Pag 
geſchtieben hatte. Nun hat man zweimal die Sache peinlich unterfucht, 
ob er nicht auch Andern Päffe oder andere Urkunden ausgeftellt hätte. 

Es ergab fih nichts weiter und obgleich) man fah, daß er feiner andern 
Schuld überführt werden founte, warf man ihn in den Kerker. Und der 

” Richter war Iwan Miakinin und diefer ließ ihn drei Jahre figen ohne ihn 
zu verurtheifen. Mjakinin liebte das Geld und that nichts umfonft; und 

Baltiſche Ronatefärft. 3. Jahrg. Ub. VL Hft. 5 
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wer mehr Geld brachte, der war hei ihm im Rechte: er, der Richter, füb 

nicht auf Das Recht, fondern auf Das Geld. Und in Folge dieſer fanleu 
Wirthſchaft faß der Semenew fünf volle Jahre weniger einen Monat in 

Gefängnig und diefe fünf Jahre find, als verloren zu betrachten. Wenn 

Miafinin nicht fo geldgierig gewefen wäre und ibn ſchnell verurteilt hätte, 
fo Hätte er dem Reiche einen Gewinn von hundert bis zweihumdert Rubel 
zugewendet, aber fo faß jener im Gefänguiß, aß fein Brod umjonft und 

dieſes Brod ift völlig verloren,” 

Poſſoſchlow will aljo eine Art HabenssEorpus-Acte auf öfononifder 

Gruudlage. Seine Adhtung vor dem Menſchenkapital, Arbeitskapital und 

Zeitlapital läßt ihn jede müßige Etunde um des Volkswohlſtandes willen 

beffagen. Er ift darin ein frenger Syſtematiker und- kommt in feinen Ber 
trachtungen über die verfehiedenften Gegenftände auf dieſen Punft mit bes 
fonderer Vorliebe zurüd. Die größtmögliche produetive Wirkung, die Steir 

gerung des Wohlftandes, ein günftiges Verhältniß zwiſchen Production 
und Eonfuntion — das find die hervorragendften Biele feiner Wünſche, 

das ſcheinen ihm die Bedingungen der Volkswohlfahrt überhaupt zu fein 

Auch Peter der Große wünfchte das Menſchenkapital auszubenten und er: 

richtete wohl Arbeitspäufer für Müßiggänger”); auch er- befahl die Ber 
ſchieumigung des Gerichtöganges”'), aber feine Motive mochten vielfeitiger 
fein ats bei Poſſoſchtow, der bei jeder Gelegenheit gen die verlorene Zeit 

berechnet, fe in einer Geldfunme ansdrüdt, um den ökonomiſchen Stande 

punft mögfichft hervortreten zu laſſen. Die Beftechfichkeit des Richters 
Miafinin empört ihn nicht fo ſehr als Rechtsverletzung, Nechtsverdrehung, 
wie als Urſache für den Verluſt an Menſchenkapital. Man hat ſich wohl 

bisweilen darüber gewundert, daß er fein bedentendftes Werk „das Bud) 
von Armuth und Reihthnm” gemamıt habe, während es doch neben man“ 
chen öfonomifhen Fragen viele andere Gebiete behandle: der Schlüſſel zu 

diefem Raͤthſel liegt eben in feiner Gedankenrichtung, die vorzüglich auf 
das wirthfcpaftliche Moment gerichtet war; dieſe Kategorie hat bei ihm den 

Borrang vor vielen andern. 

Aber eben Diefe Richtung anf das Kiethſchaſtlche Moment verleiht 
dem Poſſoſchtow Bedeutung, nicht blos in Bezug auf die Kritik der befte- 

) 634. B. Asanacvenz, Tocyzapersennoe xoaniierso npu Herps Beameonr, im 
Conpewenmms vom Jahre 1847 Mb. II, 2. 182. 

")65 8.1 C 3. Rr. 3560 und 3608. 
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henden Verhäftniffe in Rußland, ſendern auch in der Geſchichte der nas 
tionalsöfonomifcen Wahrheiten. Das achtzehnte Jahrhundert ift fruchtbar 
für die wirthſchaftlichen Theorien. Laugſam aber fiher brachen ſich wiffen- 
ſchaftliche Wahrheiten auf diefem Gebiete Bahn und die Aufklaͤrungolite- 
ratur in Fraukreich, die Steigerung des wirthſchaftlichen Lebens in Engs 
land tragen bei zu ſolchen Fortſchritten. Männer wie Turgot in Frank 

reich, wie Adam Smith in England haben durch Formulirung wirthſchaft⸗ 
licher Principien auf die Praxis eine Einwirkung geübt, wie dieſelbe in 
ihrem ganzen Umfange nicht immer gehörig gewürdigt wird. Gie fanden 
ein worbereitetes Feld für ihre Gedanfen, für ihre Svſteme; der Werten 
hatte ſich bereits daran gewöhnt ökonomiſche. Fragen zu behandeln, die 

Theorie mit der Praxis zu verbinden und mit großem Erfolge auf Prins 
eipien geftügt im wirthſchaftlichen Leben fortzufchreiten. Adam Smith’s 
Bud) „über die Urſachen des Vollswohlſtandes- fand fogleid) nach feinem 
Erſcheinen den Weg ind Unterhaus, wo es bei Erörterung der wichtigften 
Fragen über Bankwefen und Creditanſtalten, über die allgemeine Steuer» 

Pflicht, über das Verhalten der Regierung gegenüber der wirthfcpaftlichen 
Thätigkeit in der Gejellichaft von den leitenden parlamentariihen Größen 

ſehr Häufig als Autorität angeführt wurde, jo daß man die Behauptung 
gewagt bat, e8 habe fein Buch fo unmittelbaren, allgemeinen und anhals 

tenden Einfluß auf die Reformen In der Gejckgebung aller Länder geübt, 
als das Bud) Adanı Smith’s. Turgot war zugleid Anbänger der phy— 
flofratijhen Schule und  Minifter, Syftematifer und Staatsmann. Er 

- konnte feine Theorien an der Wirklichkeit egemplificiven, fein Minifterium 
ift gewifjermaßen eine Neihe von politiſch⸗ͤlonomiſchen Experimenten. Er 
hatte die Einſicht in die Unwirthſchaftlichkeit mittelalterlicpefeudaler Laſten 

und die Macht fie abzuſchaffen. Er war befähigt zu berechnen, dag die 
Frohnarbeit, welche in Frankreich gefeiftet wurde einen jährlichen Zeitver- 

luſt darfielle, der,ficd) in der Summe von 40 Millionen Franken ausdrücken 
läßt, und er war zugleich berechtigt gerade nad) dieſer Richtung praktiſch⸗ 

veformivend thätig zu fein. und fo durch Theorie und Polizei das ancien 
rögime winftürzen zu helfen. Ganz anders Poſſoſchkow. 

Weder Poſſoſchkow's Bildung nod feine Äußere Stellung gaben ihm 

die Möglichkeit: feine politiich-öfenomifcen Weberzeugungen- ins Praftiige 

umgufegen. Gr hatte night den Einfluß, welchen Turgot auf die ganze Ren 

Gierungsmafchinerie zu üben vermochte, ex entbehrte ein Auditorium, wie, 

es Mom Smith zu Gebote ſtaud. Gr konnte ſich nicht der. grandioſen 
H 29° 
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Belejenbeit und des ungewöhnlich umfafienden eucyelopädifchen Wiſſens 

rühmen, welche Adam Smith auszeichneten, er hätte in amtlicher Stellung 
und mit großen adminiftrativen Befugniſſen ſchwerlich durch den ſtaats ⸗ 

männifehen Blick fi hervorgethan, welcher Turgot’s Thaͤtigkeit als fo ver- 
haͤnguißvoll erfcheinen fäßt. Ex ift weder Volitifer noch Gelehrter, weder 

Burenufrat noch geiftiger Ariftofrat. Er wußte nichts von einer Geſchichte 
der Nationalökonomie wie Adam Smith, er war nicht der Mittelpunft ads 

minifteativer Gefchäfte geweſen wie Turgot. Gleichwohl wiegen manche 
von Poſſoſchlow ausgeſprochene Wahrheiten jo ſchwer, als mande von 
Adam Smith ſchärfer formulicte politiſch-dkonomiſche Princivien; gleich 
wohf hätte die Ausführung mander feiner Vorſchläge ebenfo reformirend 

gewirkt als Die gewaltigen Streiche, welche Turgot gegen das vorrevolutionaire 
Frankreich führte. Er Hat gezeigt, welche geiftige Arbeit der gefunde Kopf 

eines Difettanten, der tüchtige wirthſchaſtliche Sinn eines Autodidakten zu 

thun vermag. Knapp logiſch denfen hatte er nicht gelernt, aber er wußte 
doch oft genug den Nagel auf den Kopf zu treffen; feine Argumentationen 
entbehren der Symmetrie und der Methode, aber man hört es ihnen an, 

daß fie ebenſo gut gemeint find, als fie im Wefentlichen das wirklich 

Schadhafte angreifen und auf die geeigneten Mittel binweilen, wie man 
veformiren müſſe. Es ift etwas, mehrere Jahrzehnte vor Adam Smith 
und Turgot die Vorzüge des Stücklohns vor dem Tagelohn hervorgehoben, 

und auf die ungeheuren Verluſte an Zeit und Kapital aufmerkfam- gemacht 

zu baden, welche durch Frohnarbeiten veranfaßt werden. Bei diefen Be— 

trachtungen bewährt ſich fein wirthſchaftlicher Sinn am befriedigeudften. 
Bir fliegen gerne mit Hinweiſung auf diefen Ideengang Poſſoſchlkow's. 

Ex ſchreibt in dem Kapitel über das „Zutereffe des Zaren“ über Staats- 
fropnen und die Vorzüge des Stücklohns vor dem Zeitlohn folgender- 
maßen: - 

„Ich muß noch über die Frohnarbeit berichten und meine Meinung 
fügen. Diejenigen Leute, welde ans den Städten nad) Petersburg ger 

ſchickt werden, um dort drei Monate lang zu arbeiten, fommen und at 

beiten drei Monate fang, aber von ihrer Arbeit ift nichts wahrzunehmen, 

und es iſt wirklich ärgerlich zu fehen, wie fie blos die Zeit hinbringen, 
ohne ſich irgend mit der Arbeit zu beeilen. Dieß muß man in folgender 
Beife ändern. Man muß zur Beauffihtigung diefer Arbeiter rehtichaffene 

Männer ernennen und diefe müffen genau beobachten, wie viel Arbeit in 
drei Monaten von ſolchen Arbeitern gethan ift und dann den meueintrer 
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tenden Arbeitern diefelbe Arbeitöquote zu arbeiten aufgeben und nicht mehr, 
umd zu ihuen ſprechen: Wenn ihr diefe Arbeit auch bereits im Laufe eines 
Monats vollbracht habt, fo werdet ihr ſogleich entlafen werden als hättet 

ihr drei Monate gearbeitet. Und wenn diefe die Arbeit vollbracht haben, 
fo mögen fie fih, wenn fie wollen, als Arbeiter verdingen, entweder für 

die Krone oder auch für Privatleute gegen Lohn arbeiten und wenn fie 
das nicht wollen, fo mögen- fie nach Haufe gehen. Aber man muß diefen 

Auffehern vatürlich auf das ſtrengſte einſchärſen, daß fie die Arbeiter, [or 

bald diefe mit ihrer Arbeit jertig find, nicht einen Tag aufhalten. Und 

wenn diefes fo eingerichtet wird, jo kann man fiher darauf rechnen, daß 

"Viele die Arbeit dreier Monate im Laufe eines Monats abarbeiten werden, 

Ja felbft wenn die Arbeiter mit ihrer Arbeitöquote auch in weniger als 

einem Monate fertig find, fo ſoll man fie entfaffen, als hätten fie drei Mos 
mate gearbeitet. Wer auf ein ſolches Anerbieten nicht eingehen: will, der. 
mag drei Monate arbeiten. Aber bei diefer Einrichtung wird alle Arbeit 
viel ſchneller gethan fein; Die Arbeiter werden mit Luſt an die Arbeit ge⸗ 

ben, weil jeder, der mit der beſtimmten Frohnarbeit fertig if, die übrige 
Zeit um Lohn arbeiten kann.“ 

„Und ſolche Einrichtung braucht fid) nicht auf Die gemeine Arbeit zu 

bejehränfen, fondern kann auch auf die Gewerke, und ſowohl in Bezug auf 

Ruſſen als auch auf Ausländer Amvendung finden. Dan muß die Arbeit 

in beftimmte Quoten am Die Arbeiter vertheilen. Den Monatslohn aber 

muß man ganz abſchaffen und der Lohn muß don der gethanen Arbeit abe 
hängen, dann wird alles ſchneller zu Stande gebracht werden”). 

„Ich ſah eines Tages wie ein Ausländer dem Alegei Alezandrowitſch 
Kurbatow eine Flinte brachte, zu welcher er einen hölzernen Schaft ges 

macht hatte. Obgleich weder Schnigwerf noch eingelegte Arbeit daran war, 
hatte ex doch daran vier Monate genvheitet und jeden Monat, wenn ic) 
nicht ivre, über zehn Rubel erhalten. Hätte man aber mit ihm eine ans 

dere Ucbereinfunft getroffen, fo hätte man ihm anderthalb Rubel oder vierzig 

*) Unter den Gründen, welche England zum witthſchaftlich erflen Lande ber Exbe er- 
hoben, wirb von ben bortigen Nationaföfonomen bas allgemeine Vothertſchen des Stüd- 
fohns für einen ber wichigfien gehalten. Nach Homlelt, The insuffeieney of the cau- 
ses, to which Ihe inerease of our poor ele. have been aseribed (1788) wäre ber 
Stilohn in England a few ycars ago üblich geworden. f. Roſchet, Snfiem ber Volks: 

wirthſchaft, dritte Auflage, Ob, I, ©. 64. 
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Altyn (1 Rub. 20 Kop.) gegeben und er hätte dieſelbe Arbeit dafür in zwei 
ober drei Tagen gemacht, nicht aber in vier Monaten; und Alexei Alezaitse 
drowitſch Kurbatow ſchimpfte ihn arg und jagte: der Schaft ift nicht mehr 
werth als zwei Rubel und ift nun gegen fechzig Rubel zu ftehen ges 
kommen.“ 

A. Brüdner. 
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Ein Wort über das Ehegeſetz. 

WVoͤrbemerkung. Piefe Arbeit war urfprünglid zu einem Synedat- 
vortrage beſtimmt. Da es aber auf 2 Synoden am Zeit zum Vortrage 

derſelben gebrach, entſchloß ſich der Verfaffer zum Abdruck derſelben, um 

die Sache nicht zu alt werden zu laſſen. Zum Verſtändniß der Verau— 

Kafftnng diefer Arbeit möchte Folgendes zu bemerken nöthig fein. 
Die Beftrebungen der Stahl-Hengftenbergiehen Partei, das. preußiſche 

Ehegeſetz zu verfchärfen, fanden auch in unſeren baltiſchen Landen, bejone 
ders unter den Predigern, Anklang. In Preußen fam es bis zu den 
befannten Verweigerungen vieler Prediger, geſetzlich Geſchiedene wieder zu 
trauen, ja der Oberkirchenrath ging fo weit, von fi aus ein neues Geſetz 

über Wiedertrauung Gefchiedener, das einem Verbote faft gleichfam, zu 
oetroyiren, ohne Die Factoren der Gefehgebung zu befragen. Mit der 
preußifchen „neuen Aera” hat der Oberfirchenrath in Preußen diefes fein 
Geſetz wieder gemildert, aber doch noch feine klare und loyale Stellung 

zum Sandesgefeß eingenommen, fondern fih die Erlaubniß zur Wieder: 
trauung Geſchiedener in jedem einzelnen Falle vorbehalten — und damit 

die Hengſtenberg⸗ Stahlſche Partei unzufrieden gemacht, ohne der. liberalen 
Partei zu genügen. Die Chegefepgebung in Preußen iſt — Dank dem 
Herrenhauſe — noch immer nicht geordnet und veranlaßt viele Landesfinder 

ſich außer Landes trauen zu laſſen. 

So weit kam es bei uns zunächſt nicht, obgleich viele Prediger in 
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Spmodalvorträgen und Abhandlungen ein ftrengeres Ehegefeg. befürworteten. 
Das General-Eonfiftorium, gab den Synoden auf, das Ehegeſetz einer 
Berathung zu unterziehen, was auch vielfach geſchah. Endlich wurde vom 
General-Eonfiftorium vor ein Paar Jahren befannt gemacht, unfer Eher 

geſetz habe die Verfhärfung erhalten, daß die für ſchuldig erflätten Ges 
ſchiedenen nur nach Verlauf einer Friſt von drei Jahren wieder getraut 
werden dürfen. Diefe geſetzliche Maßregel ift befremdlich, da der faiferliche 

Ufas, weldyer die Kirchenordnung von 1832 einführte, beftimmt, daß nur 

eine Generalfgnode Aenderungen des Kirchengefeßes und der Agende verans 
laſſen fann. 

Bei den Berathungen über das Ehegeſetz vertrat Verf. dieſes Aufſatzes 
unfer gegenwärtig beſtehendes mildes Ehegeſetz in einer Abhandlung, die in 

ten „Mittheifungen für die evang. Geiftlichfeit Rußlands“ abgedruckt iſt, 
— aus Firhenhiftorifpen ‚dogmatifchen und eyegetifchen Gründen — aus 
erfteren: weil das gegenwärtige milde Ehegeſetz folgerecht fid aus dem 
Weſen des Proteſtantismus entwideln mußte; aus dogmatiſchen: weil gemäß 
der Hauptlehre des Proteftantismus nicht das Geleg, fondern nur der 
Glaube ſittlich, gerecht und felig macht, alfo fittliche Ehen durch das kürs 

gerlich⸗kirchliche Geſetz nicht erzwungen werden können; endlich aus exege- 

tiſchen: weil nad) einer eindringenden Exegeſe des bekannten Theologen 
Alex. Schweiger, Chriſtus mit den betreffenden Ausfprüchen niemals ein 
fertiges Ehegeſetz aufgeftellt hat, fondern die ewigen Grundzüge des Ideals 
der Ghe, wonad die Ehriften zu ftreben haben, das fie aber nicht per 
Kirchengefeß erzwingen können. 

Kurze aber ſcharfe Entgegnungen, die Verf. befonders von Paftor 

Rnüpfer in Eftfand erfuhr, wurden in einer trefflihen, in der Dorpater 

„zeitfchrift für Theologen und Kirche” abgedrudten Arbeit des jepigen 

Dber-Eonfiftorialraths Paftor Carlblom zu Koddafer abgewiefen, in welcher 
derfelbe hauptſächlich fein Bedenken und Bedauern nur darüber ausſprach, 

Daß die Ehefheidungen gegenwärtig zu wenig geiftlich, zu fehr in weltlicher 
prozeſſualiſcher Rechtsform betrieben würden. 

Dibei blieben die Verhandlungen ftehen, bis endlich, 1861 derfelbe 
Here Ober · Conſiſtorialrath Carlblom eine Schrift von Harleß: „die Eher 

ſcheidungsfrage“, „in der Zeitſchrift für Theofogie und Kirche anzeigte und 
bei dieſer Gelegenheit, obgleich er mit Harleß wieder auf ein mildes 
Ehegeſehz als Refultat Herausfommt, dennoch ein kurzes verwerfendes Urtheil 

über die in den „Mittheilungen“ abgedruckte Arbeit des Verfaſſers dieſes 
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Auffapes fällt und damit Unklarheit in die Sache bringt. Diefe Unklarheit 
aufzuhellen, ift der Vorwurf, den ſich gegenwärtige Arbeit geftellt hat. 

Bedaͤchtiges Abwägen aller Gründe und Gegengründe, geduldiges Abs 

warten des Stabiums der Reife bei wichtigen Fragen, che man Beichlüffe 
faßt und handelt, ift eine ſchöne Tugend und wohl werth daß wir danoch 

fireten. Darum ermahnt die Schrift, Ebr. 10, 36: Geduld ift euch noth, 
auf daß ihr den Willen Gottes thut und die Verheißung empfahet; Ebr. 

12, 1: Laſſet uns lauſen durch Geduld in den Kampf, der uns verordnet iſt; 

Roͤm. 2,7: Preis und Ehre denen, die mit Geduld in guten Werfen trachten 
nad) dem ewigen Leben u. ſ. w. Doppelt aber thut ſolches Streben noth in 

‚Zeiten wie die unfrige, wo auf dem Gebiete ber Airche eine allgemeine Gaͤhruug 
herrſcht, die allerlei Neubildungen nothwendig zur Folge haben muß. Ic 

meine: daran die Synode zu mahnen, thut gegenwärtig ganz bejonders 
noth, weil auch unfere Synode ganz das allgemeine Bild der Zeit an ſich 

trägt, vieles gleichzeitig in Anregung bringt und vieles mit Haft und Eile 

feftfegen. möchte, che noch der Kampf des Geiftes um breunende Fragen 
entſchieden ift, ehe noch die trübe Gährung ſich abgeflärt hat. Ic) könnte 

viele dergleichen Beifpiele aus der Geſchichte unferes kirchlichen und Syno— 
dallebens anführen, will mich aber heute an einer Arbeit der Synode 
halten und daran zeigen, wie wir wohlthun, wenn wir. nicht gleich haſtig 
zufahren, wo eine brennende Frage entfteht, fondern die Entſcheidung des 
Streites erft- abwarten in Geduld, che wir gefeliche Beftimmungen befür, 

" worten und unfere Berathungen abſchließen. Diejenige Arbeit der Synode, 
die ich meine, ift die das Chegefeß betreffende. 

Nachdem unfere Synode viefe Arbeiten Darüber gebracht oder doch 
angeregt hat, meift ſolche von einer Parteirichtung, die gewiß wohlmeinend 
eifert um das Gefeg, aber — ich muß mit dem Apoftel Hinzufügen: 
manchmal mir Unverftand, weil in zu großer Haft, ift eine Pauſe in diefem 

Felde eingetreten, man weiß nicht recht ob aus dem Grunde, weil die Synode 
ſchon mit ſich im Reinen wäre in ihrem Urtheil über das Ehegeſetz, oder 

ob Barum, weil andere brennende Fragen die Aufmerfjamfeit von Ehegejepe 
ab und auf ſich gezogen haben. Unterdeß haben wir auch ſchon eine neue 
gefegliche Beftimmung erhalten über Wiederverehelihung Geſchiedener, die 
erwirlt wurde ohne daß eine Geueralſynode ſolche befürwortet hätte, ja 
ehe noch ein Abſchluß der Synodalverhandlungen vorlag, Da nun wird 
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die Sache des Ehegeſetzes wieder einmal in heilſame Anregung gebracht in 
der Dorpater Zeitfehrift für Theologie und Kirche; näntic vom Ober ' 
Eonfifterinlrath Paftor Carlblom in Koddafer, indem er im erften Hefte 

des II. Zahrg. über Harleß's „Eheſcheidungöfrage“ teferirt und daran die 
Aufmunterung kuüpft, weiter Über dies Thema zu arbeiten und zu denfen, 

nachdem ein Mamı wie Harleß fein Ontachten über diefe Frage abgegeben. 
Ich nme darin Paſtor Carlblom vollfommen bei, daß diefes Gutachten 
von Harleß aller Berückfichtigung werth zu erachten ift; ja ich fehe in der 
Harleß ſchen Schrift ein Ereignik für die vroteftantiihe Ehegeſetzgebung, 
weil der Verfaffer einer der hervorragendflen Führer der rechten Flante 
der gegenwärtigen Theologen ift, der nun, obgleich zögernd, dennoch nicht 
umbin kann ein mildes vernünftiges Ehegeſetz als vor dem Evangelio ber 

rechtigt anzuerfennen. Damit aber erhebt ſich Harle über feine Partei 
und ihr Streben und läutert dafjelbe. Ich danfe es darum Paſtor Carl 

blom, daß er ung auf dieſe Harleß'ſche Schrift aufmerffam gemacht, und, . 

ich halte dafür, daß auch Carlblom's Relation einer weiteren Beſprechung 
werth iſt. 

Paſtor Carlblom ſchließt feine Anzeige mit dem Wunſche: „möge jeder 

nach Beruf und Kräften das Seinige dazu thun, daß ein kirchlicher Cou— 

fenfus und eudlich die Zeit herbeigefühet werden, da fein Grund mehr ift, 
dem Proteftantismus zu fagen, Daß es wohl Anfſichten . proteftantifcher 
Theologen über Eherecht, wicht aber ein proteftantifehes Eherecht gebe.“ 
Wer noch ein Herz bat für den Proteftantisnus, wird ſolchem Wunſche 
gewiß beipflichten und zwar nicht blos in Bezug auf die Ehegeichgebung, 

ſondern auch in Bezug auf alle übrigen Spaltungen, Dem Proteftäntismus 
wird die Erreichung der Einheit und Ginigfeit, feiner inneren Natur nad, 
ſchwerer als es hei anderen Kirchen der Fall iſt, welche das gute Recht 
der Subjectivitit und des damit verbundenen freien wiſſenſchaftlichen 

Forſchens nicht anerfennen. Zwar meine ich darum, wir hätten alle Ur— 
ſache, uns dieſes Nichtfertigfeins al$’eines Vorzugs unferer Kirche zu freuen; 
aber nichts defto weniger werden wir Die Cinbeit im Geifte mit Geduld, 

aber aud mit Eruft erftreben, erarbeiten, erfämpfen und darum aud) er— 

wünſchen und erbitten müſſen. In ſolchem Sinne theile ih niht bios 
Carlbloms Sehnfucht nach einem einheitlichen Ehegeſehz, fondern erſttebe 
und erſehne noch mehr, naͤmlich eine wahre evangelifche Einheit im Geiſte 
in jeder Beziehung, d. h. Union im vollen Sinne des Worte. 

Dan leſe nun aber Carlbloms Einleitnug zu dem erwähnten Aufſatz 
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und frage ſich, ob fie wirklich herägewinnend und von Sehnſucht nach der 

Einheit im Geifte befeelt iſt. Ich meine fie ift es nicht, fondern von einem 

noch dazu unklaren Parteiftandpunfte ausgehend, werde fie ungerecht gegen 

die andere Ceite. Darum die offenbar üble Laune und der Sarkasmus, 

der dem dhndedew &v Ayain fehr fern ſteht! Gleich zum Beginn wird 
nämlich der $ 51 des livländiſchen Synodalprotocolls vom Jahre 1860 in 

einem ſchiefen Lichte Dargeftellt und darin unfere Synode übel mitgenommen. 
Carlblom fagt: „Die Tivl. Synode hat in den beiden feßten Jahren einen. 

großen Gedaufen in ſich bemegt: die Umarbeitung unferer ganzen Kirchens 

ordnung als Vorlage für eine fünftige Generalſynode. Und zwar ift diefe_ 

Umarbeitung nicht etwa blos als ein pium desiderium, jondern als eine 

Lebensaufgabe ausgeſprochen, die die Synode fofort zu löfen hat. E8’ift 

and) im Synodalprotocoll von 1860 $ 51 bereits der Weg gewielen, auf 
welchem in Bälde und mit Sicherheit eine ganz nene Ordnung der Dinge 

zum Vorſchlag gelangen foll: „Die Synode faßt den Beſchluß, .... daß 
jeder Sprengel aus feiner Mitte ein Comit& zur Umarbeitung der ganzen 

Kirhenordnung wählen folle; Die fo entftandenen Arbeiten follen alsdann 
einem niederzufeßenden Haupteomité zur ſchließlichen Nedaction übergeben 

werden. Heil und Segen den Sprengels-Comité's, die bereits and Werk 

gegangen find! Mögen fie auf der nächſten Synode das Hauptcomité 

mit ihren Arbeiten befaden, damit diefes felig fein könue in feiner Arbeit 

für die Neugeftaltung der Kirche!“ Alſo Carlblom. 

34 frage, ob ſolche Sprache der Synode gegenüber angemefjen ift? 
Id) frage weiter, ob es gerecht ift, wenn Carlblom wohl den in der Eife 

der Verhandlung ohne Wahl und Kritik gebrauchten Protecolausdrud 
„Umarbeitung der ganzen Kircpenordnung“ anführt, aber das diefem Paſſus 
vorausgehende Protocolwert „Revifion des Kircheugeſehes“ das 
dem bona fide gebrauchten Ausdruck „Umarbeitung der ganzen Kirchen-⸗ 
ordnung“ den rechten Sinn verleiht — ausläßt? Wir nehmen nichts 

defto weniger die Züchtigung au und wollen in Zufunft jedes Wort des 

Protocolls forgfältig abwägen, um dergleichen Ins-Lächerliche-giehen abs 
zuſchneiden. Ich frage ferner: ift es recht, den Text des Synodalprotocolls 
zu verändern? Im betr. $ 51 heißt e8: „Die Synode ſaßte den Beſchluß, 

daß es jedem Sprengel überlaffen werden folfe fid ein Comité zur 
Umarbeitung der ganzen Kirchenordnung zu wählen. Daraus macht Carl» 
blom: „die Synode füßte den Beſchluß, daß jeder Sprengel aus feiner 
Mitte ein Eomite zur Umarbeitung der ganzen Kirchenordnung wählen ſolle.“ 



454 Ein Wort über das Ehegeſeh. 

Darnach feufzt Referent nach Kirchenzucht und meint, „ehe wir über 
fie ins Reine gekommen“ die Eheideidungsfrage nicht erfedigen zu können. 
Er übergeht aber dabei ganz, was er unter Kirchenzucht verfteht und das 

ift befanntlich ein ſehr vieldeutiger Ausdruck, unter welchen derweilen ein 

Klimax von Begriffen verftanden wird, von geiftig und geiſtlich feelforger- 
licher, fiebender Behandlung des Sünders an bis zu allerlei Gefepes- und 

Zwangsmaßregeln als vermeintlichen Stügen der Kirche, des Glaubens und 
der Sittlichkeit, wie neufich noch ein Theologe der Erlanger Schule gegen 
mid) äußerte: „in dem cogite intrare (sc. durch zwangsgefepliche Zuchte 
maßregeln) Tiege der Hauptſegen der Kirchenzucht.“ Nach ſolchen Ans 

ſchauungen wäre alfo der berüchtigte Mortara-Fall ganz gerechtfertigt. Ic) 

aber möchte im Namen der proteftantifchen Kirche gegen ſolches cogere 
proteftiren, das wohl zum Weſen des Katholieismus paffen ag, aber 
wahrfich nicht "zum wohlverſtandenen Proteftantiämus. 

Weiter wird von Paſtor Carlblom jener unbelannte weil unge 
nanute Bender gezüdhtigt, der 1857 das Synodalthema geftellt: „Die 

Kirchenzucht gehört micht zu den brennenden Fragen.“ Carlblom macht 
nämlich dazu Die verurtheilende Bemerkung: „wen nicht in die Seele brennt 

der Schmerz um die Verunreinigung der Heiligthümer Chriſti, der mags 
und wirds wohl auch anftehen laſſen, hier mitzuſprechen.“ Ich bedaure 

ehrlich und offen, diefes wahrhaft zeitgemäße und zutzeffende Thema nicht 
geftellt zu haben. Denn, wenn man, wie heutzutage oft üblich, unter 

Kirchenzucht ein Mehreres verfteht als die geiftige Einwirfung voll Liebe, 

Wahrheit, Demuth und heifigem Ernft auf den Sünder, ausgehend ſowohl 
vom Pafter als vom lebendigen Gemeindegliede, möchte der Gap feine voll» 

Bommene Berechtigung haben und einer unbewußt Fathofifivenden Partei- 

ſtrömung in unferer Kirche ſeht zu tieferem Nachdenken zu empfehlen fein. 
Endlich ſchwingt Paftor Carlblom die Geißel der Satire über die 

„Linke,“ um fie mit wenigen derben Hieben abzufertigen. Er jagt: „Die 

Linke freut ſich an unferem milden evangelifch-proteftantifchen Kirchengeſetz, 

das die „proteftantifche Freiheit“ reſp. Ehefreiheit ungehenmt walten laͤßt“ 

— und abermals „Was follen wir der Linken noch fagen, die ſich nach 

feiner Neugeftaltung ſehnt?“ — Das find aber eitel Luftftreiche, weil bei 

imſeren Synodalverhandlungen im allgemeinen und bei unferen Ehegeſetz⸗ 
verhandfungen insbefondere eine Linke ſich niemals gezeigt hat. Ich mei - 

nerfeits, rede für das zu Recht beftchende Ehegejeg, bin alfo — wenn eins 

mal dieje politife Terminologie angewandt werden foll — über dus li— 
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berafe Centrum nicht hinausgefchritten, während Referent von dem 
Ceuttum aus, der er doch — nach feiner früheren Abhandlung über das 

Chegefe zu uͤrtheilen — einft näher ftand, mehr auf die rechte Flanke ger 
rathen ift. Aber Rechts und Links berühren ſich oft in ihrem Kampfe 

gegen das beftehende Gute; wenn auf unferen Synoden fubverfive Ten— 

denzen ſich geäußert haben, fo ift es geſchehen von der äußerſten Rechten, 

nicht von einer gar nicht vorhandenen Linken, Indem unferem Ehegeſetz 
und meiner Anficht über Eherecht durch die Gloſſe: „refp. Ehefreiheit” nicht 
undeutlich Srivolität ſchuldgegeben wird, foll ich als „Linke,“ durch Beis 

fegung diefes mißfiebigen Namens allein, abgethan werden. Solche bar 

male Phrafen, gut gemig um der Partei Sand in die Augen zu werfen, 
folten nachgerade aufhören unter ung faut zu werden, damit der Sache 

und ihrer Motivirung befferes Recht geſchehe. 
Die Rechte wird nun von Herrn Paftor Carlblom zu dem geehrten 

Harleß in die Schule geführt, und dag mit guten Grunde, denn fein Gute 
achten verdient allerdings grade von der Rechten beachtet zu werden. Wenn 
wir mm aber der Harleßſchen Unterſuchung mit Carlblom folgen, was ift 
das Ergebniß derfelben ? Nichts anders als daß außer der Verlegung 

der ehelichen Trene auch bösfiche Verlaſſung als Scheidegrund nad) der. 
heitigen Schrift anzuerkennen ſei, ja weiter: daß man „ſich der Erwägung 
nicht entziehen könne, ob eine Rückſichtnahme auf die Herzenshärtigfeit, 

aus welcher der Herr das bürgerliche Geſetz Mofis erflärt, in Betracht 
komme.“ „Die neuere Gefeßgebung bedarf, meint Harleß, einer princie 

piellen Remedur, obwohl fie (wohl zu merken!) nicht fofort in allen Theilen 

auf das Maß zurückgeführt werden kaun, welches den höchften Anforde 
ruugen (se. der Sittlichkeit) entfpricht, one dieſem Gefeße eine Aufgabe 
und eine Macht des Erfolges unterzulegen, welche es feiner 

Natur nad nit hat noch haben kann.“ Ganz recht! Diefe 

Macht beſitzt nur der freie perſönliche Glaube, 
Endlich macht Harleß das Zugeftändniß: „wo es fi um Neuige und 

Bußfertige handelt, welche etwa unter Zulaſſung des bürgerlichen Gefeges 

die Ehe geloͤſt Haben, die begangene Schuld durch Wiederausföhnung nicht 
tigen fönnen und Gewiffensgründe haben, eine neue Ehe zu begehren, da 
hat die Kirche zu ihrer Baſis die Barmherzigkeit Chriſti; unbedingte 
Verſagung der Wiederverehelichung erſcheint bedenflic, 
Das iſt ein Punkt der weiteren Erörterung wohl würdig md fähig.” So 
Harleg und mit ihm Carlblom. j 
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Damit aber ift von Harfe und feinem Jünger Carlblom die Haupte 
ſache zugegeben von dem, was die vermeintliche Linke mit unferem gegen 

waͤrtigen Ehegeſetze als mit dem Evangelio und feinem Geifte überein« 

ſtimmend anerkennt uud vertritt. 
Wenn dennoch. Harleß der Meinung. ift: die neuere Gefepgebung be- 

dürfe einer principiellen Remedur, fo befindet Harleß ſich eben noch 

im Widerfpruche mit fich felbft, nachdem er in der Hauptſache dem neuen 

milden Ghegefeß beigepflichtet. Harleß fteht vieleicht andy noch nicht am 

Ziele aller Eutwickelung und wird ſich allmälig entſchließen müſſen, con 
jequentere Schlͤſſe zu ziehen; id) ber Halte ſolche Ausfpräche über mör . 
thige prineipiefle Remedur des Chegefeßes in Bezug auf unfere jpes 
cieflen Verhäftniffe für noch zu beweiiende, fo lauge auf meine Arbeit 
feine Erwiederung erfolgt, die meine Gründe für das beftehende Ehegeſetz 

entwaffnet, — und das ift bis jegt noch nicht geſchehen, denn die furze 
meiner Arbeit von Carlblom widerfahrene Abfertigung bedeutet grade fo 
viel als nichts. Darum brauche ich aber aud meine Gründe nicht noch- 

inals weitfäufig zu entwideln, ſondern kann einfach auf meine, ja fogar 
and auf Carlbloms eigene frühere Arbeit über das Ehegefeg (Dorpater 
Zeiſſchrift I, A) verweilen. 

Weun Harleß weiter meint: „Die Kirche habe als Ziel im Ange zu 

behalten, eiue Ausgleichung zwiſchen der bürgerlichen Gefeggebung und den. 
was fie (die Kirche) feſtzuhalten hat,“ fo ift Harleß eben immer noch in 
jener heilloſen Vermengung von Staat und Kirche befangen, aus der fid) 

zu erheben grade Die Aufgabe der Kirche der Gegenwart ift. Denn Eprifti 
Neid) ift nun einmal nicht von dieſer Welt und die Kirche darf darum 

auch, wie überhaupf. Fein theoftntifhebürgerliches Geſetz, welches zum Heile 

wangsmaßregelt,"fo auch fein theofratijchrbürgerliches Chegejeß erftreben. 
Der Staat ift und bleibt die von Gott geſchaffene Ephäre des Rechts 
und der bürgerlichen Sitte, die Kirche hingegen die des Glaubens und 
der daraus vefültivenden höheren Gittlicpfeit oder Gerechtigleit, die vor 
Gott gilt, — und weil die Ehe eine zeitlich bürgerliche und eine andere 
veligiögefttliche Seite hat, wird in wohlorgauifirten Staaten und Kirchen ° 
ein doppeltes Ehegeſetz, ein bürgerlihes und ein kirchliches, zur Nothwen⸗ 
digkeit, d. dr Civilehe mit lirchlicher Einſegnung. Wir in unſeren Ber« 

Hältwiffen find indeffen noch nicht jo weit in der Entwidelung vorgeſchritten 
und wird darum eine billige Rückſichtnahme des kirchlichen Ehegeſehes auf 
die bürgerlichen Bedürfniſſe bei uns nicht umgangen werden können. 
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Endlich, wenn Harleß meint, dag „die neuere. bürgerliche Geſetzge- 

bung nicht ſofort in allen Theilen auf das Mag zurüdgeführt werden 
kann, welches den höchſten Anforderungen (sc. der Kirche und des aller 

zeit freien Glaubens) entfpricht, ohne dieſe m Gefege cine Aufgabe 

und Macht des Erfolges unterzulegen, welde es feiner 

Natur nad nicht Hat nod haben fan,“ fo ſtimme ich diefem echt 
evaugeliſchen und lutheriſchen Sage vollfommen bei, wie id ja auch in 

meiner Arbeit dieſe evaugeliſche Grundanſchauuug vom Weſen des Gefepes 

und des Glaubens weiter ausgeführt habe auf Grundlage von Gal. 2, 16. 

3, 11.5, 4 und es thut merkwärdiger Weife heutzutage noth, die Glaͤu— 

bigen oder gar Nechtgläubigen auf diefen oberften Grundfag des Goan⸗ 

geliums und des Proteſtantismus hinzuweiſen, der ihnen im Gefepescifer 

abhanden gefommen zu fein ſcheint, ſodaß auch Harleh und mit ihm Garle 
olom fie daran erinnern muß. Aber aus eben dieſem Sape erhellt auch aufs 
tlarſte, welch ein ſchwer zu reimender Dualisnius bis jet mod) in Harleh 
Anſichten über das Ehegeſetz waltet und wie diefelben noch im Stadium 

der Gährung ſich befinden, das erſt der Abklärung harrt. Der treffliche 
Mann muß aber noch einen Echritt weiter thun und von dem ſchon von 

ihm erfannten Principe aus die Chegefeg-Sache confequent geftalten lernen. 

Der Hauptnugen der Harleß'ſchen Schrift und der Carlblouſchen Res 

fation ift der, daß fie der Nechten gegenüber, welche Matth. 5 uud 19 

aufſchlägt und dort, gegenüber dem Moſaiſchen Gejege, das nene Geſetz 

Chriſti lieſt, au welches ſich die Kirche zu binden habe und nady welchem 
auch die bürgerliche Chegefepgebung für Ehriften nur einen Scpeidegrund 
ſtamiren dürfe, — daß_ fie, fage ich, diefer Rechten gegenüber den Beweis 

führen, man dürfe hier nicht jo ſummariſch, nicht. fo ſchnell und Haftig ver« 
fahren, wie die Stahl-Heugſtenbergſche Partei will, fondern es gebe viel- 
mehr vieles noch zu bedenken, ſowohl der heiligen Schrift als auch der 

ter Gottes Leitung ftehenden Geſchichte der Entwickelung des Ehegefcpes 
gegenüber. Die ſogenannte Linke Hat freilich längft ſchon Diefen Beweis 

in bündiger Zorm geführt, aber eine Yenderung in den Anfichten der Rechten 

nod wicht zu bewirken vermocht, aus dem einfachen Grunde, weil die 
Rechte, was einmal als links geftempelt ift, nicht mehr der Mühe werth 
Hält zu beachten. Möge es nun Harleß und mit ihm Carlblom beifer ger 
lingen mit diefer erneuten Anregung zu fernerem Denken, Forſchen und 

Arbeiten in. Geduld und Hingebung an die erkaunte Wahrheit. Und es 
thut um jo mehr uoth, ſolches dem peißblütigen Geſchlechte unferer neu—⸗ 
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lutheriſchen Theologen und Paftoren in Erinnerung zu bringen, wenn felbft 
vielerfahrenen, ehrwürdigen feitenden Gliedern unferer Kirche das geduls 

dige Abwarten Bis zur AbRlärung diefer geiftigen Gährung abging und fie 
fich berufen. fühlten, pofitive Aenderungen an dem beftehenden Ehegefeß zu 

erwirfen. Und damit haben fie nicht blos in das bezügliche Ehegeſetz 

und feine theoretiſche Entwidelung eingegriffen, ſondern auch durd einen 
‚erften Präcedenzfal in dem ganzen rechtlichen und ſolidariſchen Beftande 
unferes Kirchengeſetzes ein Rod) eingeriffen, durch welches auch andere, dem 

Geift und Wefen unferer Kirche ganz fremde Maßnahmen in ſie eindringen 
fönnen. Gott wolle davor .unfere Kirche fügen und die hochgeehrten 

Männer vor jeder derartigen Veranlaſſung zur Neue über ihren Schritt 
bewahren. Hätten fie doch in Geduld die Entwidelung des brennenden 

Streites abgewartet! — etwa bis die Schrift von Harleß erſchien, der 

ihnen gegenüber, auch als ein vielerfahrener und hochgeftellter Kirchenleiter, 
ſo fonnenflar den Sap ausführt, daß die Kirche in mehreren Fällen von 

Wiederverehelihung Gefchiedener die Barmberzigfeit Ehrifti zu ihrer 

Bafis habe und unbedingte Verfagung der Wiederverehelihung bedenllich 
erfcheine und mehtſach zu der Einſicht gelangt und führt, daß bei’ dem 
Ehegejege allerlei der weiteren Erwägung wohl würdig und fähig fei. Und 
was ift mit dieſer neuen, von der Kirche nicht hervorgerufenen Aenderung 
des Ehegefeßes gewonnen? Was anders als Vorenthaltung der Barm— 

herzigfeit Chrifti von Seiten der Kirche und dreijähriger Zwangsedfibat 

für arıme Gemeindeglieder, verbunden mit allen Gefahren und Verſuchun— 

gen zu Unzucht und Ehebruch, — während, reiche Gemeindeglieder Hinaus- 
reifen, fich in andern Ländern trauen laſſen, wo die Kirche der. Barmherzigkeit 
Chriſti mehr eingedenE ift, in der neuen, bei uns verbotenenen Ehe unange⸗ 

ſochten feben und nad Verlauf der erforderlichen drei Jahre heimlehren. 

Ich meine diefer peciele Ehegejegabänderungsfall, wie das von Harleß 
und Carlblom bereit erreichte Stadium in der Anficht vom Ehegefep, follte 
uns vorfichtig machen und geduldig, daß wir weder in diefer noch in an» 

deren brennenden Fragen haftig zufahren und Beſchlüſſe faſſen, fondern 
erſt — und follten auch viele Jahre darüber vergehen — die Entwides 

lung des Streites und die Abflärung der geiftigen Gährung, alfo das 

rechte Stadium der Reife zu Befchlüffen in Weisheit und Geduld abwarten, 
Das walte Gott! M. Kauzmann, 

> - Paſtor zu Obenpä. 
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Noch ein Beitrag zum Chemo: 
endemifche Angenkraukheiten Finlands. 

An Schluſſe einer Anmerkung zu S. 82 meiner Geölogie von Liv und 
Kurland, Dorpat 1861, heißt e8: „Wie augenfällig tritt beim erſten Ver⸗ 
gleich der Karte des Herrn Weiß (. deſſen Diſſertation zur Statiſtik und 
etiologie des Trahoms, Dorpat 4861) über- Verbreitung des Trachoms 
und unferer geologiichen, die Thatſache hervor, daß diefe Kraukheit ihren 

Hauptheerd im devoniſchen Sandfteingebiete hat und hier, wo ein wenig 
durchlaſſender, thonigfandiger Untergrumd. vorherrjcht, im Mayimum des 

Areals 1—3,36 % am Trachom Leidender vorfommen, während das füds 
licher gelegene dolomitifche, wie ein ſchlecht gefugtes Parquet dem’ Waſſer 
leicht · Durchgang verftattende Terrain in feinem größten Tpeile nur 0,1— 
1% Kranke aufweift und nirgends 2 %, erreicht.” 

Dagegen bemerft Profefjor ©. v. Dettingen auf ©. 124 feines Auf 
ſatzes: die endemifchen Augeukrankheiten Livlands (Balt. Monatsichr. 1862, 
Auguftgeft), wie er mir nicht beiftimmen Fönne, wenn ich es als That- 

ſache hinſtelle, daß diefe Krankheiten im devonifchen Sandfteingebiete häus 
figer vorfommen als im dolomitiſchen, da die Mangelhaftigfeit der gewon- 
nenen flatiftifchen Zahlenangaben eine ſolche Anwendung der Weißſchen 
Karte nicht geftatte, 

Solange die Unguverläffigeit oder die Unmöglichkeit einer Verwer⸗ 

thung jener Zahlenangaben nicht in der Weife ausgefprothen wurde, wie 
Baltife Monatefgrift. 3. Jahrg. Bo. VL, Hft, 5 30 
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es in dem vorliegenden Aufſatze v. Dettingens geſchieht, oder folange es 
zwedmäßig erſchien, die erhaftenen Zahlenwerthe zur Grundlage einer ver 

oͤffeutlichten Karte zu machen, konnte ich das Refultat eines fehr nüchternen 
Vergleichs meiner geognoſtiſchen Karte mit der über Verbreitung des Tras 
choms nur als Thatfache Hinftellen. Diefes Verfahren bezeichnet v. Det 

tingen (S. 128) als „wohlflingende Deductionen aus geognoſtiſchen Wer 
häftniffen,“ deren Beziehung zu dem ihn ‚befepäftigenden Gegenftande den 
Bereich vager Hypoteſen nicht verlaffen habe. Insbeſondere müſſe er an 
feiner Anficht Daß die Lebensweife des Volkes innerhalb des Haufes die 

wefentlichfte Quelle der endemiſchen Augenkrankheiten fei) ſeſthalten für die 
Abkömmlinge finnifhen Stammes, die unter den Nachtheilen einer gleichen 

Rebensweije verheerenden Augenfranfpeiten ausgefept find, mögen fie auf 
dem devoniſchen Sandfteingebiete Livlands oder auf dem Granitboden ins 

lands oder auf den mannichfaltigen Ablagerungen des permiſchen Syftems 
in den Ländern der mittlern Wolga und des Urals ihre Hütten aufge 

ſchlagen haben. y 
Diefe mir, nad längerer Urlaubsreife, erſt im Dctober zu Augen ger 

ommenen Ausfpräche meines Eollegen will. ich, foweit fie wiſſenſchaftlichen 
Gehalt Haben, erörtern und auch andere, bei diefer Gelegenheit ſich aufe 
drängende Bemerkungen über daffelbe Thema nicht unterdrücken. 

Bor allem fragt es ſich, ob die ‚Unmögligjfeit der in Rede fichenden 
DVerwerthung der vorgelegten Zahlenangaben bewiefen worden iſt. Ich 
glaube nit. Denn wenn auch v. Dettingen (S. 120) darthut, daß in 
einigen Fällen die Zahlenwerthe um das Doppelte, Dreifahe und mehr 

zu Hein ausgefallen find und wenn er (S. 116) fagt, daß das Fehlermaß 
derſelben Fam möglich zu berechnen ift, fo fann man ſich mit diefen Ber 

ſuchen einer Eontrofe der Zehler noch nicht zufrieden geben. Soll die fla- 
tiftifhe Arbeit nicht zum großen Tpeil verloren gehen, fo muß entweder 

eine erſchoͤpſendere Controle aus dem vorliegenden Materiale verſucht wer⸗ 
den, oder es find neue Unterfuchungen betvefis einer Nupbarmahung der 

alten Daten anzuftellen. Iſt folches gefchehen, dann erft werden wir fehen, 
ob die Zahfen, fei e8 mum im Großen oder im Steinen, nicht doch noch 

verwendbarer find als v. Dettingen annimmt, Jedenfalls läßt fid vor 

ansfegen, daß dort, mo größere Gebiete von deufelben Perfönlicpfeiten' unter 
analogen Verhaͤltniſſen und felbft in gleich mangelhafter Weiſe unterſucht 

wurden, die Grenzen der relativen Zehler in diefen Gebieten genauer feſt⸗ 
zuftellen find als mit den allgemeinen Ausdrücken zweir dreir und mehr 
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mal zu Mein. Endlich ſcheint mir gerade mit den aufgefundenen, fpäter etwas 
näher beleuchteten Relationen des geofogifchen Baues und ber Frequenz bes 
Trachoms, ein Fingerzeig gegeben zu fein, wie die Verwerthung der ftatis 
ftifyen Zahlen, ungeachtet obiger Einwürfe doch noch möglich oder wenige 
ftens nicht Teichthin abzuweiſen if. Je ſummariſcher man Zahlen in dem 

bier angedeuteten Sinne behandelt, defto Meiner werben Die Fehler. Webris 

gend ſcheint auch v. Dettingen nicht fo ganz von der Unzuläffigfeit einer 
hierher: gehörigen Verwertung der, was die Zuverläffigfeit betrifft, nach 
Weiß (S. 22) in zweiter Reihe ftehenden Zahlenangaben überzeugt zu 

fein, da fie dort mo v. Dettingen (S. 126) den Flachsbau als eine der 
Urſachen der endemiſchen Augenfraufpeiten aufführt und auch fonft nod zur 

Geltung gebracht werden. Ob nun der geologifhe Ban tn dieſer Bezie- 
hung nicht diefelbe Berechtigung hat wie tee Flachsbau, mag, der Lefer in 
der Folge felbft beurtheiten. 

Jedenfalls müßte ich, wenn Profeffor v. Dettingens Behauptung richtig 

ift, den in meiner Anmerkung auf die Differtation des Dr. Weiß bezogenen 
und aus der Application feiner Zahlenangaben am geologiſche Momente, 

für den Geologen rejultirenden Ausdruck „werthvoll“ zurüdzichen, fo wie 
ich andererfeit® gern zugebe, daß in den von mir ebendajelbft gebrauchten 

Ausdrüden „an der-Unzeinigfeit kleben“ und „in der- Luft ſchweben“ andere 
Zeitwörter beſſer am Platz geweſen wären. Der weientliche Inhalt diefer 
legten Ausdrüde führt mic indefjen zu einer Beleuchtung der Art und _ 
Weiſe wie die topographifch-phyflfalifcden Bactoren ausgebeutet worden find, 
um aus ihnen die Beziehungen zur Frequenz der Augenfraufpeiten nach-⸗ 
zuweiſen. 

Eine lurze topographiſche Ueberſicht des livlãndiſchen Feſtlandes (Weiß 

©. 10—15) konnte ſelbſwerſtändlich im ätiologiſchen Theile nur äußerſt 

wenig verwerthet werden. Im letztern Theile wurde (Weiß S. 39—45) 
die Verſchiedenheit des ganzen Areals nad) geographiſcher Laͤnge und Breite 

erörtert. Zn Betreff der hypſometriſchen Verhältniffe und Unterſchiede 
des Landes wird als augenfällig bemerkt, daß auf dem „Heinen Odenpähr 

Plateau mit hügeligem und unebenem Charakter, mit 500°—600° mittlerer , 
Höhe und ftelhweije 200° daffelbe überragenden Höhen” die Frequenz des 

Trahoms größer ift als in benachbarten tiefer gelegenen Diftricten. Als 
Grumdfage für den Factor Temperatur oder zur Bezeichnung der Tempe 

raturunterſchiede finden wir drei Angaben der mittlern Zahreswärme (Dorpat, 
Fellin, Riga). Bon den Winden wird mitgetheitt, daß im Juni und Juli 

30* 
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feuchte und vanhe NW.- und kalte N.-Winde, im April und Rai kalte 
Winde wehen. Wenn auf ſolcher Grundlage für die Aetiologie wenig re 

ſultirte, fo wird andererfeits den häufigen Seewinden in der Nachbarſchaft 
des Meeres, welche die Luft von fremden Beimengungen frei halten ein 
heilfamer Einfluß zuerkannt, Der Einfluß ber Sumpfluft fölt mit dem 
Factor Feuchtigkeits zuſtand zufammen‘ Bei Behandlung des letztern hören 

wir; daß Livfand 6000 TI Werft Sumpfland beſitzt. Fügt man zu diefer 
Angabe auch noch die Notizen in der töpographifchen Ueberſicht und die 
NRubrik-Bemerkungen in den Weißichen Tafeln, fowie daß bei Weiß (S. 23 
und 43) ganz allgemein von einer beftimmten (feuchten) oder günftigern 

Urockenern) Beichaffenheit des Bodens geſprochen wird, fo ift damit der 
Artilel Bodenbefhaffenheit erihöpft. " 

Obgleich ſchon feit 1845 der Einfluß, den fumpfige und feuchte Ge 
genden auf die Frequenz des Trachoms ausüben, bemerkt: worden war, fo 
fieferte das ganze Material der neuen Unterfuchungen nur in dem einen- 

Kirchſpiel Rappin die auf etwas genmiern Angaben beruhende Beftätigung 

jener Anſchauung. Durch die Karte über Verbreitung des Trachoms wurde 
in Diefer Beziehung wenig gewonnen. Und es fonnte auch nicht anders 
fein, da für den einzelnen Factor Beuchtigfeitszuftand die nad) der ganzen 
Einwohnerzahl bereijneten procentiſchen Angaben über Trachomleidende 
nur dann einen Werth hätten, wenn einzelne Kirchfpiele ansfchlieglih Sumpf 

oder trodene Gebiete repräfentiven würden. Mit andern Worten, ein 
Kirchfpiel mit geringer Procentzahl Trachomfranfer kann in diefen Zahlen, 
fobald fie wie in Rappin zerlegt werden, viel anffälligere Beweife des 

Beuchtigfeitseinfluffes bergen, als ein vorherrſchend fumpfiges Terrain. Das 
Duantum des Sumpflandes einer Gegend kommt hier viel weniger in Ber 
tracht als die Quantität der Menſchen und insbefondere der Trachomlei— 
denden, die auf feuchten Boden wohnt und baut. Denn wenn fih auch 

annehmen läßt, daß dort, wo mehr Sumpfland vorhanden, auch mehr Leute 

auf feuchten Boden wohnen und von ihm umgeben find, fo war doch, um 

zuverlaͤſſige Reſultate zu erholten, die genauere Berüdfichtigung der Natur 
der Wohnpläge, Aecker und Weiden nicht zu umgehen. Won dem Augen, 
blicke an, wo mehrere Factoren, 3. B. abſolute und relative Höhe und Tiefe, 

Feuchtigkeit und Trockenheit, Sumpf, Wald und Wiefenbeden, trockenes 
Terrain u. ſ. w. combinirt und ganz allgemein, ‚ohne Angabe der Quanta, 
verwertet wurden, wie dieſes in den Kirchſpielen Range, Pölme und Kods 
Sdafer mit Erfolg geſchehen ift, von dieſem Augenblicke verließ man da 
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Gebiet einer genaueren Analyfe. Co wünfgenswerth ed nun gemejen wäre, 

wenigftens in dieſer Weile mehrere, wenn auch. kleinere Areale durchmu- 

ftert zu finden, fo lieferten die Unterſuchungen hierzu die nöthigen Grund» 

fagen nicht. 
Dbige Data geben ein Bild der aus den citirten Schriften entnoms 

menen Hauptergebniffe eines Vergleiches phyfiklaliſch-topographiſcher Merk» 
male und der flatiftijchen Zahlenangaben. Wenn aber in der Balt. Mor 

natsſchriſt S. 123 gejagt wird: „den Urſachen der endemiſchen Augenkrank- 
heiten ift in allen Theilen Livfands forgfältig nachgeſorſcht worden; 
die ans Erfahrungen gewonnenen Refultate Dürfen nicht als lediglich will 

türliche Gombinationen angefehen und geringer angeſchlagen werden als 
die aus beftimmten Zahlenverhäftniffen gewonnenen“ fo fegt diefer Aus» 

ſpruch den Refer in einige Verlegenheit, da er nach demfelbeu glauben 
müßte, daß bei gewiffen Unterfuchungen der Urſachen des Trachoms die 
Verwerthung beſtimmter Zahlenverhäftniffe ganz ausgeſchloſſen worden fei, 

und andererfeits. c8 zu einer forgfältigen Nachforſchung wenig paßt, wenn 

die daraus gewonnenen Reſultate nicht geringer anzuſchlagen find, als die 
(ad) S. 118) dürftig ausgefallenen und den gehegten Erwartungen nicht 
nachtommenden zuverläffigen ſtatiſtiſchen Folgerungen. | 

Beim oben angedeuteten Standpunkte einer Behandlung des Gegen 

ſtandes auf topographiſch-⸗phyſikaliſch-ſtatiſtiſcher Grundlage, konnte ich mich 
nicht erwehren, in diefe Behandlung das Wort Geologie zum erften Male - 
einzuführen und dem geologiihen Bau unferer Provinz Rechnung zu tragen. 

Es geſchah beiläufig, in einer Anmerkung und in der Voransfegung, daß 

der Refer mit den Schriften über Einfluß des Bodeubaus auf das Leben 

des Menſchen (vgl. Gotta, Deutſchlands Boden Bd. II 1858 und die Liter 
raturangaben dafelbft) bekannt fei und auch einen Blick in meine Geologie 

ven Liv⸗ und Kurland werfen würde. Für diejenigen, die diefer Voraus— 

- fegung nicht entfprechen, will ich aus meiner Erörterung des Unterſchiedes 
im geologiſchen Bau des devoniſchen Sandftein- und Dofomitgebietes 

nur hervorheben, wie erſteres ſowohl durch große flache Landſee-Becken (Peir 

pus, Wirzjaͤrw, Burtnech, als zahlreichere Quellbildung und eigenthüme 
liche Bodenform gekennzeichnet wird und wie man die Lagerungsart, die 
abſolute Höhe des auftehenden Ältern Gefteins und die Mächtigfeit des 
Schwenmlandes, ſowohl in jenen zwei Gebieten als in jedem einzelnen 
etwas genauer zu erörtern im Stande wäre. Ferner bemerfe ich, daß mit 
der verſchiedenen Natur der ältern anftehenden Gefteine aufs engfte vere 
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bunden. ift: ein Unterſchied im Feuchtigfeitszuftande des Bodens und der 

Luft, dann in der Zufammenfeung gewiſſer in verſchiedener Weile zerſetzter 
und gelöfter oder ungerfeßt gelöfter oder exhalirter Beftandtheile des Bodens, 
des Waſſers und der Luft, ſowie in der Wärme als Folge verfcjiedener 
Wärmecapacität. Auch hier fönnte man der Zufammenfegung des Schwemm⸗ 
landes gegenüber den ältern Bildungen Rechnung tragen. 

Ohne leugnen zu wollen, daß. die bisherige Kenntniß dieſer Verſchie⸗ 
denheiten noch Äußerft mangelhaft ift und ſich an diejelbe fehr ſchwierige 
und umfafjende Arbeiten zu ſchließen haben, fo muß ich andererfeits her- 
vorheben, daß mit den Worten „geologiſcher Bau“ offenbar mehrere phy-— 
flfalifche Factoren gleichzeitig zum Ansdrud gefangen, deren verſchiedene 

Duontität und Qualität einen unverfennbaren Einfluß auf den Gefund« 
heitözuftand des Menſchen ausübt. 

Daß nicht einzelne phyſikaliſch⸗topographiſche Factoren allein, fondern 
mehrere zufammengenommmen, auf die Frequenz der Augenleiden einwirken 

und daß der Einfluß mehrerer Momente deutlicyer in die Augen falen muß 
als der einzelner, Tiegt auf der Hand. Sollte nun nicht mit der Berüd- 
ſichtigung des geologifhen Baues im obigen Sinne, der erfte Weg gefun« 
den fein, den Einfluß zahlreicher Momente zur Anſchauung zu bringen? 
Sollte es wirllich bloßer Zufall fein, daß die Verſchiedenheit gewiſſer ſtati⸗ 

ſtiſcher Ausweiſe fo leicht in Einflang zu bringen ift mit der Verſchieden- 

heit des geologiſchen Baues? Es fei mir geſtattet nur einige hierher ges 
börige Betrachtungen aufzuführen. 

Zuerft ift jene, beinahe in der Mitte des devoniſchen Sandfteingebietes 

gelegene Zone hervorzuheben, die durch den großen Embach, den Wirz⸗ 

järw, das Gebiet der Demel und Ruje, den obern und mittlern Lauf der 
Salis mit dem Burtnedjee, den Meinen Embach, das Woogebiet und 

einen Theil des Peipusrandes leider lange nicht hinreichend genau bezeichnet 
wird amd für 20 Kirchfpiele zufammengenommen 2%, der Bevölkerung als 
Trachomleidende ausweiſt. Es iſt zum Theil derfelbe Gürtel von dem 

Weiß (©. 42) bemerkt, daß er die größte Frequenz des Trachoms aufmeift 

und daß diefe Frequenz wohl nicht mit dem Breitengrade im caufalen Zu 

fammenhange fteht. In derfelden Zone fiegen auch Diejenigen Areale der 

TrahonsKarte von welchen Weiß (S. 22) fagt, daß die tiefern Schraffs 

rungen der Karte conflant mit einer beftimmten (d. h. feuchten) Bodenbe⸗ 
ſchaffenheit zufammenfalen. 
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Dann erinnere ich an den, in meiner Anmerkung bezeichneten, pro» 

centiſchen Unterfhteb der Trahomkranfen im Sandftein- und, Dolomitger 

biete. Nimmt man das Mittel aller nad) der Einwohnerzahl berechneten 

Procentzahlen Trachomleidender im Sandfteingebiete und vergleicht diefes 
mit demfelben Mittel im Dolomitterrain (nad der auf meiner geogu. Karte 
angegebenen Grenze und nad; der Bevölkerungszahl 435000:221000) fo 

ergiebt ſich ein Verhältniß von 1,5%:0,76%. Das heißt es giebt in 
erſterem Gebiete gewiß noch einmal foviel Trachomleidende als in letzterem, 

weil die kleine Differenz für das Berhäftnig 2:1, fih daraus leicht er 
Märt, daß die Kirchfpiele Neuhauſen und Rauge, nicht im Intereſſe meiner 
Anſicht, als mit der einen Häffte im Sandſtein- mit der andern im Do- 
Iomitgebiete liegend berechnet wurden. 

Berner wäre zu der Behanptung, daß die Zurichtungsweife des Flachſes 
befonders verhängnißvoll für das Sehvermögen fei (wie daraus herr 

vorgehen fol; daß nad) den ſtatiſtiſchen Angaben die höchfte Zahl der Augen» 

franfen dort gefunden wurde, wo der Flachsbau am ftärkften betrieben 

wird) zu bemerfen, daß die Natur des zum Flachsbau befonders geeigneten 
und mit Vorliebe Dazu erwäplten, feuchten humofen Bodens eine einſachere 
Erklärung der hier mehr ald an andern Punkten herrſchenden Augenlrank- 
heiten abgiebt. Die Kirchſpiele Dideln, St. Matthiä, Safisburg, Rujen 
und Burtneck befinden fi) außerdem in einem, aus dem Köppoſchen bie 
ins Dickelnſche reichenden Landſtreifen, wo ein fetter devoniſcher Thon oder 
thonreicher Sand fehr nahe der Oberfläche Liegt und eim in der jüngern 

Quartairzeit trockengelegtes, flaches Landſeeterrain (vgl. ©. 165 meiner 

Geologie) eine, 150° über dem Meere mefjende Niederung erzeugte. Bei 
einem Vergleich der hier ſehr behäbigen und gut wohnenden, Flachsbau 
treibenden Letten, diefer Abfömmlinge eines nicht finniſchen Stammes, mit 
den in erfterer Beziehung ihnen weit nachflehenden, in’der andern aber auf 
dem ſpärlicher bevöfferten nördliden Theile des oben bezeichneten Land⸗ 

ſtriches derſelben Beſchaͤſtigung mit Vorliebe nachgehenden Eſten, iſt es 
auffallend, daß Hier nicht die Lebensweiſe im Haufe als angebliche Haupt 
urſache des Trachoms in die Erſcheinung tritt, da die Eſten dort weniger 
am Trachom leiden. Wenn nun. au die ftatiftiihen Ausweife in jenem 

eſtniſchen Theile beſonders ungenau ausgefallen fein önnen und der ganze 

oben bezeichnete Landſtrich vieleicht einft zu den Arenlen der größten Trar 
chomſtequenz gezählt werben wird, jo ift bei Erörterung des Einflufjes den 

die Flachs zubereitung ausüben foll, das Quantum des produeisten Flachſes 
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ſowohl überhaupt als in Beziehung auf die Anzahl der Eften und u. 
feftzuftellen. 

Das Kirchſpiel Lubahn mag eine mittlere Höhe von 300° befien und 
ſtellt zumeift eine fumpfige Ebene dar, die ſich, nach Jor' Nivellement, in 
dem außerordentlich geringen Falle der Ewſt vom Lubahnſee bis Lubahn, 
am deutlichſten ausfpricht. Haben hier, wie anzunehmen ift, die ftatiftie 
ſchen Angaben denfelben Werth wie in den andern foeben genannten Flachs⸗ 

bau treibenden Kicchfpielen, fo muß insbefondere der innere Bodenbau diefer 

Gegend den Einfluß des Beuchtigfeitszuftandes und des Flachsbaus para- 
Iyfiren, da nach den obigen Anfhauungen fonft die Frequenz des Trar 
choms in Lubahn größer ausfallen mußte als im Salisburgſchen eto., was 

nicht der Fall ift. 
Im Kirchſpiele Koddafer erflären nicht allein die ſehr wenig betra—⸗ 

gende höhere Lage, fondern auch die Natur der-dafelbft mergel- und thons 

-  ärmern devonifchen Sandfteine und der fandige, gejchiebereiche Peipusſttand 

fowie die mit dem äußern Bodenbau zufammenhängenden hydrographiſchen 
Verpäftniffe und aud) noch andere bei Weiß erſichtliche Umflände die ger 
ringere Frequenz des Trachoms. 

Zu der Weiß'ſchen Bemerkung, daß die Seewinde einen dem Tras 

chom entgegenwirkenden Einfluß in unferer Meeresküften- Zone ausüben, 
fommt och hinzu, daß in derſelben eine vorherrſchende Flugſandregion 
deutlich vertreten iſt. 

Es wäre nicht [wer eine ganze Reihe hierher gehöriger, doch für 
die Balt, Monatsfärift wenig geeigneter Erörterungen aufzuführen, Exdr- 
terungen, die man dort ald vage Hypothefen bezeichnen mag, wo eine 
Selbſtkritik von den eigenen gründlichen und forgfältigen Nach— 
forfhungen ſpricht, — die dort als geognoſtiſche kurz abgewiefen wurden, 

wo man die Behandlung gewiffer topographiſch⸗phyſilaliſcher Merkmale und 

ihre Application an ſtatiſtiſche Zahlenaugaben, nicht zu rügen für gut fand. 

Im Intereſſe der Sache bleibt e8 immerhin wünſchens- und der Mühe 
wert, daß jemand obige geologifcheftatiftiche Betrachtungen fortfeßt, ers 
weitert und beffer begründet als Schreiber diefes, der eine ſolche Arbeit 
weder zu feiner. fpeciellen Aufgabe gemacht Hat, noch machen will, 

Bas aber den Schlußſatz des auf S. 460 angeführten Ausſpruches 

v. Dettingen’s betrifft, fo Tiegt demfelben ein Irrthum zu Grunde. Denn 

ich habe in meiner Anmerfung nur von der verfjiedenen Frequenz und 

von einem Hauptheerde als Eoncentrationspunfte der Trachomleidenden 
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in ſolchen Arealen geſprochen, wo das Trahem überhaupt vorkommt und 
wo die Zahl der Kranken eine gegebene ift. Gewiß märe es anziehend 

die Verhättuißzablen Trachomleidender finniſchen Stammes auf dem Gras 

nitboden Finnlands, auf den fllurifhen und devoniſchen Dolomiten unferer 

Provinzen, oder auf den triafflihen, permifchen und devoniſchen Sands 

feinen, Mergeln oder Gppfen der Wolga, Kama, des Ural und Liv» oder 
Kurlands kennen zu lernen. Daß aber der geologiihe Bau den Urquell 
gewiſſer endemifcher Augenfranfpeiten abgiebt, fonnte mir wobl ebenfowenig 
in den Sinn fommen zu behaupten, als mic auch nicht die Frage beichäfe 

tigte,. wie die Beuchtigfeit des Bodens nnd der Luft auf das Sehorgan 
‚ wirft, ob man Diefen Einfluß einen prädisponirenden zu nennen hat oder 

niet, oder wie das Trachom bedingt. anftefend iſt und ob es Eentra oder 
Heerde geben ann, von denen aus fi) das Trachom ausgebreitet hat. 

Phoflologiſche und anatomiſche Arbeiten wird gewiß fein Geofog dem 
Medieiner ftreitig machen, Dagegen giebt e8 Dinge, über Die ber 
Phoffer, Chemiker und Geolog erwarten fann vom Mediciner um Rath 
gefragt zu werden, fowie endlich andere Gegenftände da find, wo eine 

Kritit, ohne fpeciellen wiſſenſchaſtlichen Apparat, Jedwedem geftattet ift. 
Zu letztetn Gegenftäuden gehört z. B. die Erörterung der Frage, ob 

für die aufgeftellte Behauptung : daß die Lebensweiſe des Volks innerhalb 

des Haufes die weſentlichſte Quelle der endemiſchen Augenkraufpeiten 

iſt, die Art der Beweisführung fo angethan erſcheint, daß fie diefen Sag 
wirklich beweift. Jeder Unbefangene wird hierauf mit Weiß (©. 50) ante 

worten, daß die Mangelhaftigkeit der Protocolle eine ſtrenge Beweisführung 
unmoͤglich machte, fowie man ſich auch vergebens nad) einem Citat der 

jenigen Schriften umfleht, wo die denfelben Satz beweiſenden, hei v. Oete 

tingen erwähnten „Ergebniffe ärztlicher und kliniſcher Erfahrungen“ nieder« 

gelegt find. 

Eine andere ebenfalls bieher gehörige Frage würde diejenige fein, ob 

die im großen Maßftabe bei der Unterfuchung über die Urſachen der endes 
miſchen Augenkrankheiten verwendeten Arbeitöfräite auch gehörig verwerthet 

wurden! - 
Wenn e8 auf ©. 116 der Baltiſchen Monatsfchrift heißt, daß die 

Refultate der Arbeiten nicht ebenfo reich und inhaltsſchwer als voluminds 
find, daß aber ein Vorwurf gegen das Unternehmen und gegen dieje- 

nigen, die e8 ausführten, nicht erhoben werden fann, fo wird es jeden» 
fals erlaubt fein zu fragen, warum nit? Wir hören freifich bei Weiß 



468 Noch ein Beitrag zum Thema: eudemiſche 

und v. Dettingen, Daß es nicht möglich war jedes einzelne Individuum 
der Bevöfferung zu befihtigen, daß ed Der Kürze Der Zeit; die die 
Neifenden auf die Unterſuchungen der ihnen zugewiefenen Bezirke verwenden 
konnten, zuzuſchreiben ift, daß nur felten alle, im Schema angedeuteten 
Punkte berüdfichtigt wurden. Auch wird von der Unmöglicfeit einer 
genauen Ermittelung der Krankenzahl geſprochen, weil viele Bauern, in 
Folge von Indolenz oder von Arbeiten oder Förperlichen Leiden, der Aufe 
forderung, ſich zur Unterfuchung an gewiſſen Punften einzufiuden, nicht Folge 
leiſteten. Endlich mußte man die Beobachtung in Bezug auf die in topos 
graphiich-phofifatifcher , ſocialet und ſtatiſtiſcher Hinſicht zu ſammelnden 
Notizen (mit Ausnahme der Bemerkungen über geographiſche Rage und 
Erhebung/über den Meereeſpiegel, die aus andern Quellen geſchöpft werden 
fonnten) auf Outsbeiger und Prediger ammweifen, ſowie dem auch nur 
durch ihre Vermittefung ein Verzeichuiß aller Augenkranfpeiten des betref— 

fenden Gutes geſchafft werden konnte. Bei dem Namen“ des Patienten 
wurde leider nicht die Lage feines Wohnortes nugegeben ꝛc, ” 

Nun ich denfe, es handelt ſich bier um eine wiſſenſchaftliche Arbeit, 
deren Baſis Gruͤndlichkeit jein fellte, nicht multa fondern multum. Welches 
die zwingenden Gründe waren, Die Unterſuchung Livlands in 4 Sommer 

ferien zu Ende zu führen, wird nicht mitgetheilt. 

Zedenfalls wäre eine den Arbeiten im großen Mußftabe vorauszu— 

ſchickende, möglichft genau ausgeführte Unterfuhung und Beſchreibung eines 

oder einiger Kleinen Gebiete Livlands Däsjenige gewejen, was man vom 

wiſſenſcheftlichen Standpunkte ein Recht zu verlangen Datte. Aber freilich 
"nicht ohne ſich die gehörige Zeit zu nehmen; nicht allein nach Mittheilungen 

von Gutsbefigern und Paſtoren; nicht auf Grundlage von Ginladungen, 
die man an Kranfe ergehen ließ; nicht ohne felbft die Kranken aufzuſuchen 
und die Cage ihres Wodnorts 2. anzugeben. Auch iſt es fraglich, ob night 
einzelne, recht gut vermefjene, nivellirte uud für den vorliegenden Zweck 
hinreichend bonitirte und überhaupt brauchbare Güter ausfündig zu machen 
geweſen wären, wenn man einmal die politiſchen Grenzen nicht umgehen 

fonnte oder wollte, 
Daß aber in den Protocellen Die Anzahl der Patienten, von 3 Kirch⸗ 

foielen „So genau als möglich” angegeben werden kounten und die Angaben 
für ein Gut „von der Wahrheit nur ſehr wenig abweichen“ und in einem 
Kirchſpiel die Zahl der trocken und feucht liegenden Gefinde angezeigt wurde 
— dieſe Refultate können doc weder in ftatiftifher noch in phyſikaliſch⸗ 
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topographifcher Hinficht befriedigen und die Baſis einer gründlichen und 

forgfältigen Erforſchung ganz Liolands fein. 

Gewiffe Vergleiche hinfen immer. Aber wenn ich mir eine für ganz 
Kioland oder einen Kreis angeordnete Unterfuchung des Vegetationsbodens 

denke, ohne daß vorher durch recht fpecielle Erforſchung Meiner Areale, die 
zu beftimmenden Bodenclaffen, der Modus ihrer Unterfuchung, der Werth— 
ſchaäͤtzung des Bodens u. ſ. w. genau feftgeftellt wäre, fo müßte ich das 
Unternehmen für ‚verfehlt halten. Ebenſo würde die geognoftifche Unters 

fuchung eines Landes, in welchem der Bearbeiter lebt, nach eingefandten 

Gefteinproben, ohne Beobachtung des anftehenden Gefteins und der Lager 
rungsverhäftniffe durch kundige Augen, nicht zu billigen fein. War es 
früher erlaubt ſich auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete in wenig präciſer 

"Weile zu ergeben, fo find, die Anſprüche der Gegenwart andere geworden. 
Daß aber die mediciniſche Wiſſenſchaft zur Naturwiſſenſchaft gehört, wird 
wohl niemand mehr bezweifeln. 

Dorpat, den 30. October 1862. £ 
— C. Grewingk. 

Nebarteure: 

IH, Böttihen A. Baltin G, Bertholz 
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Auflands naturwißenfhaftliche Aufgabe. 

Wefenſchaſt iR Macht" fagt ein eugliſches Sprichwort; und wenn es 
früber noch bezweifelt oder mindeftens nicht allgemeine Ueberzeugung wer» 
den kounte, in unfern Zagen wird niemand, der um fid blickt, die tiefe 
ernſte Wahrheit leugnen fönnen, die in jenen Worten liegt. Kein Jahr ⸗ 
hundert hat fo zahlreiche, jo überzeugende Thatſachen zu der- Behauptung 
geliefert, daß dem Geifte die Herrſchaft der Welt gebühre, ja daß er fle 
and behaupte. Mit jeder Generation fehen wir den Werth und die Gel 

"hg der rohen, blos mafjenhaften Kraft tiefer finfen; mit jeder Die Bedeu 
tung der Erzeugniffe des forſcheuden Geiftes in erhöhtem Maße hervor 
treten. Was die früheren Jahrhunderte, was ſelbſt noch großentheils dag 
achtzehnte ung an Erfindungen überliefert hat, es finft, verglichen mit dem; 
was in ununterbrocjener Folge jept zu Tage und in Birfamfeit tritt, faft 
zu Kinderſpielen herab. Mit der Schuelle des Gedankens durchfliegt un- 
fer geſchriebenes Wort die Weiten der Exde; mit einer Treue, die dem 
geſchickteſten Künſtler unerreichbat blieb, zaubern wir im Augenblick Bilder 
hervor, die ſich vom Gegenftande jelbft in gar nichts mehr unterſcheiden. 
Und die Kriegskunſt? Kein kundiger Militär wird’ verfeunen, wie viel fle 
gewonnen habe durch Wiſſenſchaft. Zerzes ungeheure Heere, Julius Eix 

fars disciplinirte Armee — fie würden heute ihre Kraft vergebens zer« 
fplittern gegen ein europaͤiſches Bataillon, das mit den Mitteln der Ge⸗ 
genwart geräftet, ihnen gegenüber fände. Wiſſenſchaft iſt Fr 

Baluiſche Vionatoſchriſt. 3. Jahrg. Bd. VL, Hft. 6: 
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Wenn es fi aber fo verhält, fo ift Pflege der Wilfenfchaft eine Auf- 
gabe, die au Wichtigkeit, oder um ein neueres Wort zu gebranden, an. " 
Dringligpfeit feiner andern ftaatlichen Aufgabe nachſteht, die in jeder Weile 
zu befördern und zu begünftigen Pflicht der Regierungen wie privater Ge⸗ 
noſſenſchaften iſt; und das alte videant consules wird heute heißen müffen: 

Sehet zu, dab ihr binter feinem andern Volfe zurückbleibt. 
Doch vor diefem Zurückbleiben zu warnen, ift glüclicherweife jegt bei 

uns nicht mehr nöthig. Wenn nod vor wenigen Decennien die Anregung 
zu wiſſenſchaftlichen Arbeiten faſt ausſchließlich von der Staatsregierung 
ausging, fo feben wir jept Commumen und begiterte Private fu regſten 

BWetteifer felbftändig Theil nehmen am Diefen Beftrebungen, und wir dürfen 

nicht zweiſeln, daß dies in wachſender Progreffien ſich and) in Zufunft ber 
thätigen werde. Wohl aber wird eine Hindeutung auf das, was namente 

lich auf praftifch wiſſenſchaftlichem Gebiete noch zu thun bleibt, am Orte fein 

und dies vorzugsweife in fpecieller Beziehung auf Nußlands eigenthümliche 
Beltftelung und feine befonderen Verhältniſſe. ‘ 

Zu zwei-frühern Artiteln hat der Verf. die ruſſiſchen Steruwarten 
und die von ihuen ausgegangenen Arbeiten beſprochen, insbeſondere derer, 

„welde fid auf Gradmefjungen und Ortsbeſtimmungen beziehen. An dieſe 

Artifel möge hier zunächfkt augeknüpft werden. 

Das gefammte ruſſiſche Reid) ift nicht allein nad) Klima und Bodene 
befchaffenpeit, fendern auch nach der Bevöfterungsdictigfeit und den davon 
abhängenden fociafen Berhättniffen fo vericiedenartig, wie fein andrer 
Staat der gefammten Erde, und diefe Verſchiedenheit ift von weſentlichem 

Einfluſſe auf die Natur der hier in Rede flehenden Arbeiten. In einem 
Theile des Reichs, und zwar dem nach feinem Flächeninhalt bedentendften, 

find ſpecielle trigonometrifdye und topographiſche Arbeiten nicht allein fo 
gut wie unansführbar, fondern auch für jept ohne weſentlichen Nutzen. 

Das ganze ruſſiſche Afien, die Gouvernements Wjätka und Wologda, 
bie nördlichen Tundren an der Perfhora, die Küften und Juſeln des Eis— 
meers, ber größte Theil yon Aſtrachan und Orenburg find jo ſchwach, zum 
Theil andy gar wicht bevölfert, Daß es geradezu an Objecten fehlen würde, 

welde dem Trigonometer wie dem Topographen Ju Dreickspunften dienen 
föunten. Hier genügt es, wenn eine nicht zu Feine Anzahl von Punkten 
aſtronomiſch beftimmt und vom übrigen Detait fo viel gegeben wird, daß 
ein zuberläffiges allgemeines Kartenbild zufanmengeftellt werden kann. 
Und ſchon dies wird in den bezeichneten Gegenden Mühe und Arbeit ger 
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mug darbieten nnd eine fange Meihe von Jahren in Auſpruch nebuen. 
Dem abgejehen davon, Daß ‘es vielen Gegenden, wie z. B. dem ruſſiſchen 
Anerifa und den neuen Ermwerbungen au Gibiriens Südgrenze an folden 

Beſtimmumgen noch ganz und gar fehlt, fo ſind ſie da, wo fie noch vors 

gefunden werden, meiſtens weder zahlreich noch zuwerläffig genug, um jegt 

noch genügen zu Fönnen. R . 

, Allerdings mögen jeßt, wenn ran Die ned) wicht veröffentlichten, jes 
doch nächftens zu erwartenden Reſultate der zweiten Schwarzſchen Reife 
binzugähft, gegen 600 Punkte in Sibirien und Ruſſiſch Amerika mehr oder 

weniger gut beſtimmt ſein. Aber mas ift dies anf einem Gebiete von 
mindeftens 270,000 Quadratmeilen? Wenn in den brittüchen Juſeln nur 

12 oder im ganz Deutſchland nur 24 Puufte beſtimmt wären, fo flände 
das Verhaͤltniß gleich. Und die Verteilung diejer Punkte — wie wenig 
conform zeigt fie fid) bei näherer Unterſuchung! Grade die unferm Eur 

ropa näher liegenden Theile find erheblich ſparſamer mit aſtronomiſch 
beftimmten Punkten verfehen als der ferne Often. Auf der ganzen Zone 
von 61° His 649 Breite, reichlich 40,000 Quadratmeilen, ind ur 13 Punkte 

beſtimmt und noch dazu meifteng ſehr unvollkommen. Höher hinauf gegen 

Norden werden fie allerdings wieder häufiger, aber keineswegs zuverläſſiger. 

Es ift ſicher wicht zu viel gefordert, wenn man einen gut beſtimmten 

Punkt auf je 100 Quadratmeilen nimmt und nad) diefem Maßſtabe muß 
die Anzahl mindeftens auf- die fünffache der gegenwärtigen gebracht werden. 

Unerläßlid) erſcheint, wenn dieſes Ziel erreicht werden fol, die Errichtung 
wenigftens zweier feften Stermwarten. Für Oftfibirien känn die Wahl 

nicht zweifelhaft fein: It kuzk vereinigt alle hier in Betracht zu ziehenden 
Bedingungen; wie fein andrer Ort in jenen weiten Gebieten e8 auch nur 
‚Kutfernt vermöchte. Ob aber Tobolsk für Weftfibirien den Vorzug ver 

diene, möchten wir bezweifeln: Omsf oder ein andrer der Südgrenze när 
herer Punkt dürfte viel mehr geeignet. fein. Hierzu würde noch Kafan’s 
gut dotirte uud Sibiriens Grenze nahe liegende Warte fommen. Von diefen 

Punkten aus müßten von Zeit zu Beit Ehromometerreifen an andre, mit 

transportabeln Inſtrumenten zeitweilig verfchenen Punkte gemacht werden. 

Noch beſſer freilich find telegraphiſche Signale, fo weit der eleftrifhe Draht 
reiht. Durch fie kann mit Leichtigfeit und ohne allen Zeifverfuft die Zeit, 
Bis auf Zehntheile der Sekunde genau, übermittelt werden, was auf be⸗ 

deutende Entfernungen hin auch der befte Chronometer nicht leiſtet. 

“31° 
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Das gilt vom ruſſiſchen Amerika, dem Amurgebiet, fo wie den oben 
bezeichneten Theilen des europäiſchen Rußlands. 

Auf einzelnen Punkten, wie in der nähern Umgebung bevöllerter Städte, 
bei ſchwierigen Wegeübergängen oder wo Uferbauten, Flußregulirungen, 
Kaualarbeiten auszuführen find, würde num allerdings ein topographiſches 
Detail binzukommen müffen, was der Zeit überlaffen werden fann, wo das 
praftifhe Bedürfniß eintritt. 

Als fehr wünſchenswerth, aber freilich in nächfter Zukunft kaum zu 

Hoffen, muß eine Gradmeffung in Oftfibirien bezeichnet werden. Das Befte 
wäre allerdings, wenn fie in Canton begonnen und bis ans Eismeer fort» 
geführt werden fönnte. Aber felbft wenn dieſe beiden Endpunfte aufge 

geben ‘werden müßten, fo würde ſchon eine Kinie von der Nordgrenze 

Ehina’s bis Jakuzk ſich den längften bis jetzt gemeffenen Meridinnbögen 
an die Geite ftellen können. Nur auf diefem Wege ſcheint es, daß die 
interefjante Frage, ob unfre Erde ein zweis oder dreiagiger Ellipſoid fei, 
prattiſch gelöft werden könne. Mit Ausnahme der oftindifchen und der 

Heinen pernanifhen Mefjung liegen alle übrigen, die bei diefer Frage in 
Betracht kommen können, zwißchen 15° und 48° öftficher Länge, was nur 

dem elften Theile des Erdumfangs gleich fommt. Kann daraus etwas 
Sicheres und Genaues über die Geftalt der Erdfugel in allen ihren Dis 

menfionen ermittelt werden ? 

Doth fo dringend auch das wiſſenſchaftliche Intereſſe zur Ausführung 
mahnen möge — das kann nicht verfannt werden: der nächſten Zukunft 

iſt le nicht zuzuweiſen. Dem zwanzigften Jahrhundert muß auch etwas 
übrig bleiben, was denen zu einigem Troſte gereichen möge, die alles 
Ernftes fürchten, es werde eine Zeit fommen, wo die Naturforſcher nichts 

mehr zu thun finden. Erſt wenn Sibirien in feinen der Cultur fähigen 
heilen (und deren find nicht wenige) weit flärfer als jegt befledelt, weit 
rationeller bewirthſchaftet wird, wenn die Hochſchule Irkuzk ins Leben ger 

rufen ift und eine Reihe blühender Ortfchaften längs der Angara und 

Xena fi hinzieht — 100 Sriedensjahre Könnten dies wohl bewirlen — 
erſt dann wird die Zeit gefommen fein, wo von einer oftaflatiihen Grad» 

mieſſung die Rede fein kann. 

Aber wenn wir in jenen Gebieten, die zwar */, des Flächeninhalts 
vom gefommten Reiche’ einnehmen, in denen höchftens "2 der Bewohner 

deſſelben ſich niedergelafien hat, den mefjenden Geographen nur ein bes 

Sehränftes Biel vor Augen ftelen können, fo tritt un ein andrer Gebiets 
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theil entgegen, der ſtets als Hauptland galt und dies auch. wohl ſtets blei⸗ 
ben wird. Bon den nralifchen Bergwerfsdiftticten bis an die Weſtgrente, 
von Archangel bis Tiflis Anden wir gegen 70,000 Quadratmeilen mit einer 
verhältnigmäßig dichten“ Bevölkerung, mindeftend überall Dicht genug um 
trigonometriſche und topographifde Aufnahmen ohne allzugroge Echwierige 

feit ausführen zu fönnen. Hier haben Grund und Boden einen reellen 
Werth erlangt und erfordern genaue Abgrenzung, Eintheilung und Katar 

ſtrirung; hier ift der Quadratfaden wichtiger. und werthvoller als au der 
Kolyma die Quadratwerft; bier find Ehauffeen und Eifenbahnen zu tras 
eiren, Gewaͤſſer abzuleiten und zu reguliren, Kanaͤle zu ziehen und zahle 
loſe Arbeiten ‚aller Art auszuführen, die ſämmtlich mehr oder minder des 
genaneften topographifchen Details bedürfen, um nicht Millionen nußlos 
zu vergenden. Ein Anfang, und ein tüchtiger, ift mit allen dieſem ge- 

macht: wir find mitten in der Arbeit begriffen und werden die Hand nicht 
vom Pfluge ziehen. 

Etwa die Hälfte des oben bezeichneten Areals ift jetzt mit Dreieden 

bedeckt; etwa 12,000 Punkte find hier theils aſtronomiſch, theils geodätifch, 
oder auch unabhängig nad) beiden Methoden beftimmt ; für Das Uebrige 
liegen mehrere Ältere, hin und wieder auch einige neuere Beftinmungen 

vor; doch find fie noch nicht mit den genauen vermeffenei Gegenden“ tri⸗ 

gonometriſch verbunden, während für andere Bezirke, namentlich die nörds - 
lichſten uud füdtichften, ned) wenig oder nichts vorliegt, woran mit Sicher⸗ 

heit angefnüpft werden fönnte, 

Wir entnehmen dem vortrefflichen Berfe des Herrn v. Sduberi: 

Exposé des travaux astronomiques et geodösiques execuios en Rus- 

sie ete. (Petersb, 1858) die nachfolgende detaillixte Ueberſicht derjenigen . 

Gegenden, auf welche zunaͤchſt die Aufmerffamfeit zu richten ift. Datei ift 
von allen ſpeciell topographiſchen Aufnahmen fürs erfte Abſtand genommen, 

denn nicht allein daß fie die trigonometriſchen vorausfeßen, fo ift es auch 
gewiß, Daß fie, wenige Punkte im Innern und in der Nähe der größten 
Städte ausgenommen, für jet nicht als definitiv, fondern nur als provis 

ſoriſche Beftimmungen ausgeführt werden Fönnen. Nach Regulirung der 
bäuerlichen Verhättniffe muß die Bodencultur riefenhafte Fortfehritte machen, 
und nach 30-40 Jahren werden da, 'mwo ſich jegt leere Stellen finden, 

viele taufende von topographiſch zu ſixirenden Objecten vorhanden fein und 
die Arbeit von neuem beginnen müſſen. 
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Alſo nur von den aſtronomiſchen und den an dieſe ſich unmittelbar 
anfepließenden trigenometrifchen Arbeiten ift hier die Rede, 

Zunächft ſchlägt Schubert zwei größere chronometriſche Expeditionen 
vor: eine von Pulfowa und Mosfau aus nad) Archangel. Bon erfterem 
Orte würde der Weg über Ladeinoje-Pole, Wytegra uud Kargopol zu ueh⸗ 

men fein, während die Verbindung mit Moskau über Schenfursf, Wologda 
und Jaroslaw ftatt finden würde Da Pulkowa's und Mosfan’s Längen 

wohl als gleich gut beftimmt angejehen werden können, fo würden beide 
Linien ſich gegenfeitig controliven und dies alles im fo hefer, wenn erſt 
ein Telegraphendraht Archangel mit dieſen beiden Sternwarten verbindet, 

Archangel fönnte fodann als Ausgangspuuft für alle Beftimmungen dienen, 

die in den Gouvernements Archangel und Dlonez, dem weißen Deere, 

dem ruſſiſchen Lappland und an allen Küftenpunften bis Nowaja-Senilja 

hin, auszuführen find. — Die zweite, größtentheils maritime Eypedition 
ginge von Nifolajew aus; das die Ehronometer mit fid) führende Dampf- 

ſchiff würde in Poti oder Redut-Kale fanden und die Aſtronomen ſich von 
da zu Lande nach Tiflis begeben. So würden zwei Grundpunkte, einer 

am Meere und der andre im Innern, gewonnen werden und alle dort ber 
reits. beftimmten oder noch zu Sefimmenben Längen einen abfoluten Werth 
erhalten. 

Demnächſt, und bevor neue Triangulatiouen unternommen würden, 

bätle man Die Lücken auszuſüllen, welde ſich in den bereits vermeſſenen 

Gegenden noch finden: 

1) Für die transkaukaſiſche Meſſung: Beſtimmung der Breite B 

„von Tiflis; ein Dreiecksnetz wilder Wladikawkas und Neu-Tſcherkabk; 

ſowie, wenn die noch auszuführende Vornnterſuchung die Möglichfeit_dars 

thun folte, ein Neg von Kisljar u Derbent lings der Hüfte des Kas— 

piſchen Meeres; 

2) für die Meſſung, in Polen: das in der Gegend von Ma— 

riampol endende polniſche Dreiedsueg ift mit den lithauiſchen bei Wilna 

zu verbinden ; N 

3) für das Twerfche Gouveruement: die Triangulatien bei 

Oſtaſchkow mit denen bei Cholm und Staraja Muffa zu verbinden; 

4) für Petersburg: die Anomalie, welche ſich für Nowaja Lar 

doga gezeigt hat, aufzuflären und in dieſer Abſicht Die Dreiecke zwiſchen 

Petersburg und Nowaja Ladoga wiederholt zu. meſſen; 
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5) für Eſtlaud: das gange Innere, vom Finnlaͤndiſchen Golf bie 
Hapfal und Pernan hin, mit einem Dreiedsneg zu bededen, das ſich Habe 
lich an das livländiſche, nördlich an das finniſche anſchlietzt; N 

6) für Finnland: die Punfte, welche bei der Gradmeſſung gedient 
haben und folglich als gut beftimmte gelten können, zu Grumdpunkten einet 
möglichſt umfaffenden finnläudiſchen Triangulation zu benugen. Die ſchroffen 
Felſen und das Netz der großen Landſeen mit ihren faſt ſenlrechten Gteit- 
füßten dürften einer trigonemetriiien Bermeffung des ganzen Finnlauds 

große, theilweis wohl unüberfteiglihe Schwierigfeiten bereiten; mwährend 

andrerjeits die hohe Wichtigkeit diefes rafdy aufblühenden Landes, das / die 

nördlichfte aller Komfammern bildet und ohne welches Peteroburg aufe 

hören müßte zu exiftiren, eine möglichft genaue Bermefjung zur dringenden 

Nothwendigfeit machen. Schubert ſchlaͤgt als nächfliegende Arbeit vor: 
eine Triangulation von Waſa nad Kuopio und von da nad Serdobol 

oder Keyholm; eine zweite von Wafa über Aha nach Wiborg, eine dritte 
von Wiborg nad) Kegbolm, eine vierte von Waſa nad Uleaborg md ende 

lich eine von Waſa weſtlich über Walgrund und die Quarfen-Straße nach 

Umer zur Verbindung mit den ſchwediſchen Dreiecken. 

Nach Erledigung dieſer ſechs Punkte, die in einer mäßigen Reihe 

von Sommern beendet werden könnten, würden neue Triangulationen ause 
zuführen feine 

7) im Gouvernement Jaroslaw, die ſich wehtlih an die Mefjung von 

Twer, ſüdlich und öſtlich an Wladimir und Koftcoma. anfeplicht ; 

8) im Gouv. Koſtroma, anfnüpfend an Jaroslaw und bis am die 
Grenzen von Wladimir und Nifpui-Nowgorod fortgeführt ; 

9) im Gouv. Wladimir, das mit der bereits ausgeführten Mosfaus 

ſchen Zriangulation zu verbinden ift, fo wie nördlich mit Jaroblaw uud 
Koſtroma; 

10) im Gouv. Niſhni-Nowgorod, zufammenhängend mit Wladimir 
im Weſten; 

11) im Eouv. Kaſan, deſſen Sternwarte die Arbeit weſenllich z zu foͤr⸗ 
dern geeiguet iſt; 

12) im Gonv, Rjäfan, mit Anſchluß an Wladimir, Moskau und Tula; 
13) im Gow. Tambow, das wieder an Riaͤſan, fo mie noͤrdlich an 

Niſhni · Nowgorod auſchließt; 

14) im Gouv. Penſa, an Nowgered und Tambow anfchliegend ; 

15) im Goub. Simbirsk, an Penſa und Kafan ſich anſchlietend; 
\ 
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16) im Gouv. Woroneſch, das an die bereits vermeſſenen Charkow 
und Drel grenzt, ſowie nördlich an Tambow; 

47) ein Dreiedeneg längs der Wolga von Syſran im Simbirsliſchen 
bis Zarizyn, wo die von Herrn Waſſiliew ausgeführte und bis Aſtrachan 
fich erftredende Triangulation beginnt; 

18) ein von Zarizyn nad) Bogutſchar ſich ausdehnendes Dreiedöneh 
zur Verbindung der Wolgalinie mit dem Gouv. Woroneſch. 

Unfer Gewährsmann hält 15 bis 20. Jahre zur Ausführung erfor 
derlich; wir glauben daß leicht 30 daraus werden können, felbft wein die 

jegt thätigen Kräfte im Laufe der Arbeit eine allerdings zu hoffende Ver⸗ 

mehrung erfahren, und man wird zufrieden fein mäffen, wenn am Schluſſe 
des Jahrhunderts die ſaͤmmtlichen Refultate. in Katalogen und Kartenbildern 

vorliegen. werden. Denn, wie v. Schubert richtig bemerkt, es kann fid) 
fortan nur um ganz genaue und zuverläjfige, mit aller Sorgfalt und ohne- 
Uebereilung ausgeführte Arbeiten handeln. Haftige Aufnahmen, wie fie 
beifpielöweife während der Zürfens und Perferkriege von Militärs und 
zumächſt nur für militäͤriſche Zwecke ausgeführt worden find, mögen für 

diefe genügen: es ift durchaus nicht zu tadeln, unter ſolchen Umftänden 

zu than mas möglich ift, und fo ſchuell dies möglich iſt; aber wenn man 

ſolche Beftimmungen mit trigonometrifchen Aufnahmen zufammenftellen, oder 
gar diefe Punkte zur Grundlage weiterer Triangulationen. erheben wollte, 

fo.müßte dies als ein verfehrtes Beginnen bezeichnet werden. 

Stellt man die aſttonomiſchen und geodätifchen Angaben einander 

gegenüber für diejenigen Punkte, welche durch beide Metheden und mmabs 
hängig von einander beftimmt find, jo finden ſich nicht felten Unterſchiede 

die nicht als unerheblich gelten können. Wir wollen hier einige Proben 

aufführen: £ 

Breite Länge 
Nowo Xfcherfast, aflton. 470 24 45%, 570 46° 0%. Echidloffetn 

geobät. 470 24° 39°, 570 45 48%, Brontfchento 
Pultaroa, aftron. 49° 34° 59“, 520 14° 14%. D. Struve 

geobät. 490 34° 56%, 520 19° 59%, Dberg 
Riem, aſtton 500 27° 12°, 48° 10° 9%, D.-Struve 

geobät. 50° 27° 9%as 480 9° A744, Dierg, 
Mostau, Stern. aftton 55% 45 18*yo 55% 14° 4“, Erhmeiger und D. Gtrune 

geobät. 550 45° 27456 550 14 44 Schubert i 
Warſchau, Siernw. aftton. 52° 13° 5%6 38° Al’ 41%," Prazmonsty und D. Struve 

Net geobät. 38° 41° 29%, Xenmer 
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Bir haben die Beifpiele nicht fernen und unwirthlichen Orten, nicht 

entlegenen Zeiten entnommen; wir haben Vie, wo ein Fehler oder Verſehen 
offen vorzuliegen feyeint, nicht mit aufgeführt, fondern nur Punfte gemähft, 

‚ welche von beiden Seiten die hefte Gewähr bieten, wo bemährte und zur 

verläffige Beobachter wiederholt thätig waren und die Zahlen innerfid fo 

‚gut verbürgt werden fönnen wie irgendwo. Einige Bogenſekunden, Fehler 

in den Längen -(nur freilich nicht 10—12 oder gar 15—22) Finnen aſtro⸗ 
nomiſch zugegeben werden; in den’ Breiten aber fann jegt wohl nur noch 
der Bruchtheil einer Sehunde, nicht mehr die ganzen, zweifelhaft jein. 

Sofl man uun den Geodäten anflagen? Wir thun es nicht; wir glauben, 
daß abgejehen von Meinen, nie ganz zu vermeidenden Unficherheiten, beide 
Theile Recht haben, nnd daß die geodätifchen Pofitionen ſich wirffih und 

nicht blos in Folge von Meffungsfehlern, von den aſtronomiſchen unter- 
ſcheiden, oder mit. andern Worten: Daß die Vorausfegungen, unter denen 

beide Methoden das gleiche Reſultat geben müßten, nicht in aller Strenge 

ſtattfinden. Entweder find der Aequator und feine Parallelen wirklich) 

Ellipſen und feine Kreife, unfre Erde ein dreiaxiger ımd fein Rotations- 
förper im ſtreugen Sinne, oder es haben-ocafattractionen, ihr Urſprung 

liege num über oder unter der mittleren Erdoberfläche, ihre Wirkung 
neäugert. Die Entfcheidung wird ned vertagt werden müffen, allein um 

fo mehr tritt Die Aufgabe in den Vordergrund, mit allen und zu Gebot 
ftehenden Mitten dieſe Entfepeidung herbeizuführen. Und hierin erbliden 

wir fo recht eigentlich eine ſpecifiſch ruffliche Aufgabe. In Ländern von 
geringerer Ausdehnung Fönnen ſolche Unterſchiede ſich viel weniger geltend 

machen, da eine fo Lange Kette von Dreieden ſich gar nicht bildet. Ruß⸗ 

fand iſt der einzige europäiſche Staat von foldyer Ausdehnung; hier werden 
die Abweichungen nicht blos am Urſprungborte ſich zeigen, fondern auf 

weite Fernen hin ſich fortpflanzen und mit andern-Ungfeichpeiten funnnicen, 
und es wird noch vieler praktiſchen Arbeiten, fo wie einer ins Einzelfte 
eingehenden ſcharfen Kritik bedürfen, wenn hier-eine Entſcheidung gewonnen 

werden fol. Möchten die, welchen die oben bezeichneten Arbeiten übers 

tragen werden, diefen wichtigen Punkt nie aus den Augen verlieren. 

Wenn wir bier der eigentlichen Himmelskunde nicht fpeciel Erwähnung 

gethan haben, fo wird Dies hoffentlich niemand fo verftehen wollen, ats 
jofte fie von Rußlands wiſſenſchaftlichen Aufgaben ausgefplofien fein. Wie 

fönnte auch das Land eine Tpätigfeit von ſich weifen wollen, die von feinen 

Monarchen in fo glänzender Weile gepflegt, geehrt, befördert und belohnt, 
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worden iſt und worin grade unfer Jahrhundert hier fo Großes geleiftet ? 
Sie. it: und bleibt Rußlands Aufgabe, aber nicht Rurßlauds allein. Eons 

dern weil jedes. civilifiete Wolf Theil nimmt und Theil uehmen muß an 

allem, was dem gebildeten Theile des Meuſcheugeſchlechto zu feiften obliegt, 

> weil, ein Zurüdbfeiben hierin wie in allem Uebrigen, mas. unfer. Geflecht 

als ſolches zu leiften bat, fid früher oder fyäter an dem Bolfe rächt, 

welches diefe Schuld auf fi geladen, deshalb ift die Aſtronomie als eigent- 
liche Wiffenfchaft, and) abgefehen von afler praftifhen Anwendung, zu den 

Aufgaben Rußlands zu rechnen. Aber es kam ung an diefer Stelle nicht 

darauf au, den Nutzen und die Nothwendigfeit der Wilfenfchaften im alla 
gemeinen nachzuweiſen, fondern fpeciell diejenigen befonderen Punkte herr 
vorzuheben, welche recht eigentlich, und wenn nicht ausſchließlich, doch nur« 
zugöweile grade Ruhlauds Aufgaben bilden. Daß fie wicht gelöft werden 
Können ohne fortgeſetzte eifrige Pflege der Wiſſenſchaft im eigentfihen Siune 

— dies verſteht ſich ja wohl für jeden Einſichtigen von ſelbſt und wird 

eines beſondern Nachweiſes an dieſer Stelle nicht bedürfen. 
Soll indeß ein vollſtändiges Terrainbild gegeben werden, jo köunen 

die beiden horizontalen Gomponenten allein nicht genügen, auch Die vertikale 
Dimenfion gehört dazu. Wenn wir hier der Höhenverhältnifie gedenken, 

fo meinen wir nicht die hervorragenden Gipfel allein, ja nicht einmal vor 

zugsweiſe. Wichtiger noch als die genaue Höhe der Ararat- uud der 

Elburs⸗Spitze ind für ung die Paß- und durchſchnittlichen Kammhöhen, 
und noch bedeutungsvoller die Hochebenen, fo wie die Stufen und Tiefe 

länder; das Gefälle der Flüſſe, das Nivenı der großen Seeflächen, das, 

wie wir jeßt wiffen, von dem Meeresuiveau nicht nur im pofitiven, jendern 

auch nicht felten im’Megativen Sinne abweicht. Bon einem der wichtigiten 

ruſſiſchen Binnenjeen, dem Kaspiſchen, ift die Frage jept nach lauger Une 

gewißeit erledigt, aber -eine zweite nicht minder wichtige Frage ſcheint fir) 
daran zu knüpfen: bleibt dies Niveau ſich glei? und zeigt es nicht außer 

den Heinen periodiſchen Schwanfungen auch eine Aenderung, die man Die 

ſeculãre nennen fönnte? Man wird. alfo das Nivellement nad) längeren 

Zeithäumen wiederholen müfjen und zwar genau nach derfelben bewäßrten 

Methode, welche wir Strune verdanken. Denn findet wirklich ein fort 

währendes, der Zeit preportionirtes Siufen feines Waſſerſpiegels ftatt, fo 

muß Dies den wefeutfichften Einfluß auf alle Uferlaudſchaften, auf den 
Verkehr der Handelsorte an feiner Küfe — mit einem Wort auf alle 

Berhältniffe der dortigen Gegenden haben. "Aber die ganz gleichen Fragen 

v 
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ſtellen ſich bei allen großen’ Seeflächen, dem Aral, Baifal m. ſ. w., wo ihre 
Loͤſung noch gar nicht begonnen hat, denn mur etwa für die Geen ber 
DOftfeeprovinzen, den Ladoga, Onega und die finnifchen Sen dürften Die 

Hauptthatfahhen für erledigt gelten fönnen. 
Aber die Frage nach dem Niveau der Seen tann nicht getrennt werden 

von dem des gefammten Feſtlandes, am wenigften bei ſolcheu, die wic die 

obengenannten, im tiefen Innern der Gontinente gelegen , ein. Verfahren, 

wie das beim Kaspiſchen See angewandt worden, fo gut als unausführkar 

machen. Ale dieſe Fragen involviren mindeftens eben fo wichtige praftifche, 

als rein wiſſenſchaftliche Intereſſen. Wie bei Bewäffern der Seehandel in 

den Vordergrund tritt, fo bei den Höhenverhältniffen des Landes das Alina, 
die Bodenkultur, die zweckmähigſte Beſiedelung, die Anlage der Gommunie 
eationsftraßen, ja beinahe alles was in die Rubrik der materiellen Jutereſſen 
zu fegen ift. Nur dag man fid) durch Diefe Beziehungen nicht verleiten 

laſſe, alles nur vom Stanbpunfte diefes materiellen Intereſſes anfzufafien 
und zu behandeln. Das rein materielle Intereſſe, wie es im Laufe der 
Zeit ſich bildet, iſt zunächft immer nur ein locales, partielles. Es will 

eine Frage, eine beſchränkte Reihe von Beſtimmungen gelöft fehen, ſich 

begnügen mit den Daten, Die es zunächſt au Ort und Stelle praktiſch 
verwenden kann. Das foll ihm aud alles geboten werden, aber die Wiſſen⸗ 

ſchaft, ohne deren fortwährende Wirffamfeit alles dies unbeantwortet bleiben 
müßte, fie will nicht leer ausgehen. Sie kann und will ſich nicht bequügen 
mit Zragmenten ohne inneren ſyſtematiſchen guſammenhang, ja ihr wahres 
Dbject ift nicht einmal das einzelne Land, wie groß auch immer feine 
Ausdehnung, wie’wichtig feine Weltftellung fein möge, fondern die Erdfugel. 

In wiffenfhaftlihen, nicht in mercantilem Geifte muß der Plan entworfen, 

die Arbeiten ausgeführt werden- Damit ſoll feinesweges gefagt fein, daß 
gleich anfangs überall mit der Arbeit begonnen, alles von cinem Ende des 
Reiche bis zum andern gleichzeitig durchgeführt werden müffe. Dem ſtehen 

die Verpättuifje Rußlands zu gebieterifd) entgegen. Auch hier ‚wird. man 
im europãiſchen Rußland beginnen müſſen und uur in dem Mae, wie 
Kräfte und Mittel disponibel find, gegen Oſten forticpreiten. 

Bekanntlich ſind es zwei Methoden, durch welche man im aflgemeinen 

tie abfolute oder reintive Höhe eines beftimmten Punktes erhält, die baros 

metrifche und Die geonletriſche. Denn alle andern Vorfchläge (Temperatur 
des kochenden Waſſers, Schattenerſtreckung, Pendelbeobachtuugen u. ſ. w.) 

ſiud theils nicht genan genug, theils in ihrer Auwendung zu ſehr beſchränkt 
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oder doch zu umftändfich. Auch die beiden Hauptmethoden erleiden locale 

Befchränfungen : Die erfte ift nur anwendbar bei Punften, die man perfönlich 
erreichen und zwar mit Inftrumenten erreichen fan, und wo es möglich ift 

hinreichend lange zu verweilen; die zweite Bann nie Die abſolute Höhe eines 
ifofirten Punktes im Innern der Eontinente felbftändig ermitteln, fondern 
muß ihn vom Meere aus ftationsweile, alfo Punft für Punkt fort 

ſchreitend, zu beftimmen ſuchen. Struve hat bei feiner livländiſchen Grads 
mefjung ſtets and) die Höhe feiner natürlichen oder Fünftlichen Signalpunfte 
durch Beſtimmung der Zenithdiftangen ermittelt: in einem faſt ebenne 

Küftenlande von mäßiger Ansdehnung gewiß die richtigfte Methode, die 
aber in andern Localitäten nicht diefe Vortheile darbieten, ja häufig ganz 
unanwendbar fein dürfte, Bei der fo großen Verſchiedenheit der Terrain | 

geftaltung wie der Bebauung, mit der wir hier zu thuu haben, wird man 

am befte beide Methoden je nach der befondern Localität anwenden Fönnen, 

ja anwenden müſſen. Nun ift belauntlich die Beobachtung des Barometers 

anf einem Punkte, wenn gleich längere Zeit fortgefept, zur Ermittelung 
der Höhe ungenügend, weil die Frage, welcher Barometerftand für die Höhe 
Null anzunehmen fei, weder eine allgemeine Beantwortung zuläßt noch ein 

Geſeß befannt ift, nach welchem fie für jede befondere Localität entſchieden 
werden fönnte. Deshalb wird einerfeits die Mithülfe-der bereits fundirten 

meteorologiſchen Stationen zur Ermittelung der Höhendifferenzen in Ans 
ſpruch genommen, andrerfeits neue Stationen, wenn auch vielleicht nur 

temporär, gegründet werden müffen. Denn nur bei mäßigen Entfernungen 

der Stationen ift anf brauchbare Reſultate zu rechnen. 
Seit 20 Jahren erſcheinen in Petersburg die vom Afademifer Kupffer 

redigirten regelmäßigen meteorologiſchen Beobachtungen von 30—40 Sta- 
tionen, unter ihnen 5 ſibiriſche und 4 trauskaukaſiſche, 2 im Ausland, die 
übrigen im europäifchen Rußland. Ein zweiter Gentralpunft diejer Publis 

cationen ift das feit 1852 erſcheinende meteorologifche Journal von Kämtz 

in Dorpat. Tiflis befigt ein meteorologiſches Obſervatorium unter feinem 
thätigen Director Morig, doch ſind von den zabfreihen Stationen, die 
um 1850 in den transfaufaftichen Provinzen ins Leben traten, jetzt mur 

wenige noch thätig, wie Das unter dem Namen „Lebenslinien der metcoro- 

logiſchen Stationen“ von Morig publicirte Ueberfichtsblatt nachweiſt. Dies 

alles iſt noch zu wenig und die geographiſche Vertheiluug, wie faft immer 

in ſolchen Fällen, ſehr ungleichmäßig; fol Fein zu vergleichender Punkt von 

der naͤchſten feften Station-weiter als höchſtens 100 Werft entfernt fein, fo 
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werden für die europätichen Provinzen etwa 300 erforderlich fein, freilich 

die meiften nur für einen oder einige Sommer. 
Unbedingt nothwendig find häufig wiederholte Vergleichungen der auf 

feften Stationen befindlichen Inſtrumente unter fd) ind mit den Reife 
barometern, fo wie anf jedem gut zu beftimmenden Punkte entweder ein 
längerer Aufenthalt oder eine mehrmalige Rückkehr. Eine einheitliche 

” Leitung muß das Ganze umfaffen; die Anordnung und Vertheifung nach 
einent feften Plane geordnet fein, die Meductionen und weiteren Berech _ 

nungen nach übereinftimmenden Formeln und Tabellen ausgeführt werden 
— die neueren Metalle und Aneroidbarometer find noch nicht hinreichend 
geprüft und noch weniger theoretiſch bearbeitet un un“ fe jest ſchon zum alle 

* gemeinen Gebraud; empfehlen zu fönnen. 
Es bedarf zu allem dieſen weder befonders. koſtſpieliger Inſtrumente 

noch erheblicher‘ Geldopfer überhaupt. Die Inftrumente fönnen ſämmtlich 

aus einer Werkffatt entnommen werden, was gleichzeitig die urſpruͤngliche 
Uebereinftimmung und Gonformität am beften ſichert; ihre Erhaltung, reſp. 
Grfegung ift nicht befonders ſchwierig und in jeder Gouvernements- und 
Kreisftadt ift auf Beobachter zu rechnen, deren amtliche oder anderweitige 
Berufsthätigfeit ihnen die Mitarbeit am Unternehmen geftattet, und welche 
gleichzeitig die mäßige Summe von Keuntniſſen befigen, welche zur fihern 
Anftellung folder Beobachtungen erforderlich ift. Bei allen ähnlichen Vers 
anftaltungen hat es erfahrungsgemäß mehr Mühe gemacht, unfähige und 
unzuverlaͤſſige Theilnehmer fern zu haften und abzuwehren, als natise zu 

gewinnen. 
Eben fo wird es feine Schwierigkeit machen den Berbaditungen eine 

ſolche VBollftändigkeit zu geben, daß fie nicht der Hypſometrie allein, fondern 
‚eben fo fehr der Meteorologie zu ftatten Tommen. Beides fteht ja auch 
überhaupt in einer fo tinhen inneren Verbindung, daB das Eine fortwährend 

das Andere bedingt und feiner bedarf. Alle erhaltenen Zahlen öffentfich 

zu publichren ift überhaupt micht erforderlich, wenn auch wünfchenswerth: 

wohl aber dafür Sorge zu tragen, daß alles an einem fihern Orte bleibend 

bewahrt umd gleichzeitig der Benutzung des Fachgelehrten jetzt und in 
Zufunft zugaͤnglich ſei. 

Da jedoch, wie oben bemerkt, weder die barometriſche noch die geo- 

metriſche Methode für ſich allein überall ausreicht, fo find beide zu vers 
- Binden. Bon der Seefüfte unmittelbar, oder doch ven folgen Punkten 

aus, die mr in geringer und bereits anderweitig genau ermittelter Höhe 
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über dem Meeresnivean liegen, ſchreite man mit geometriſchen Meſſungen 
‚und Nivellirungen gegen das Inuere vor auf beftimmten, in angemefjener 

„ Entfernung von einander insgewähften Linien. Daß feines-diefer Meere 
Ebbe und Fluth zeigt, iſt ein günftiger Umſtand; die fonftigen, meift von 
der Jabreszeit abhängenden Aenderungen fommen wenig in Betracht, weun 
man zus proftifchen Ausführung eine Zeit wählt, wo feine heftigen Winde 
das Meer beunruhigen. Eine Gleichzeitigfeit der geometrifchen Meſſung 
mit der barometriſchen Beobachtung iſt nicht erforderlich, wohl aber muß 
von beiden Seiten genau uud unzweidentig beftinmt werden, welcher Puult 
gemeint fei. Sind fir nicht von felbft identiich, fo müffen fie auf einander 
redueirt werden. Hat beiſpielsweiſe der Meteorolog am Fuße eines 

Turmes fein Baronıcter abgelefen, der Geometer aber auf defen Spitze 
poiutirt, fo muß die Höhe des Thurmes hefonders gemefien werden. Doch 

es wird hier der fpeciellen Ausführungen wicht bedürfen, denn, nicht auf 

ausführlichen Inſtructionen und praktiſchen Verfahrungsregeln, fondern auf 
eine allgemeine Ueberſchau des zu Leiftenden kommt es uns hier an. Nur 
die Bemerkung möge hier noch Pla finden, daB es -fid) hier um Ermitte⸗ 
tung bleibender DVerhäftuiffe handelt, die Zeit der Ausführung alfo will« 

führlich amd jedenfalls ſo gewählt werden fann, daß jede nachtheilige 
Colliſton mit andern Arbeiten vermieden wird. © 

Die Oberflähengeftaltung des Landes, die uns hier als Ziel vor 
ſchwebte, führt naturgemäß über zu den Arbeiten des Geognoften und 

Mineralogen. Ihre‘ hohe Wichtigkeit grade für Rußland ift fo eident 

und allgemein anerfannt, daß es Hier. feiner darauf bezüglichen Deduction 
bedarf. Wohl aber fei hier bemerft, daß nahezu alles, was wir von der 

geologiſchen Configuration wie von den in der Tiefe verborgenen mineralis 
ſchen Schägen wifen, fo wie nicht minder alles die ruſſiſche Pafäontofogie 
Betreffende, ein Ergebniß der legten 100 Jahre iſt, die von Decennium zu 
Decennium in fleigender Progreffion wie in immer weiterer Ausdehnung 

die fo wichtigen Refultate zum Frommen der Wiffenfchaft, wie nicht minder 
dem der öffentlihen Wohlfahrt und des ſortſchreitenden Gedeihens ans 

Tageslicht gefördert Haben. Denn auch hier gilt es nicht, etwas ganz 

Neues von vorn an anzufangen, fondern nur an dem, was fo ſchön und mit ſo 

großem Erfolge begonnen ward, rüftig fortzuarbeiten. Es ift oft hervor⸗ 
gehoben worden, daß die geologifche Geſtaltung Rußlands eine merklich , 

einfadpere fei, als die des übrigen Europa, und die Richtigkeit dieſer Ber 
merfung muß im allgemeinen zugegeben werden. In großartigen Dimen- 
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fionen verbreiten fich Die Maſſen, welche bier die Erdrinde Hilden und Die 
geologiſche Karte Rußlauds wird auch wohl in Zufunft, wenn alles genauet 

erforfcpt iſt, nicht das fo überans manmnichfaltige, man möchte fagen bunte 

ſchedige Aufehen bekommen als die weftficher gelegener Linder. Daraus 

‚aber folgt feinesweges, daß hier der Boden ärmer an mineraliſchen Schägen, 

an Petrefacten und andern Reften der Vorwelt fei, daß das Studium der 

dahin gehörenden Wiſſenſchaften hier weniger Tohnend umd inſtructiv fei 

als auf andern Punkten der Erde. Nur weniger befannt, nicht felten auch 
weniger zugänglich als in ‚den bewohnteren Gegenden unſeres Erdtheils, 
dürfte dies alles zur Zeit noch fein. Nicht weniger reich, wohl aber 

weniger unterwüblt ift unfer Bodelt, als der Boden Englands, Frankreichs 

und Deutſchlands. Die, Arbeit des Geognoften, -oder allgemein des Er. 
forſchers der Tiefen, ift dort leichter, gefahr» und mühelofer, raſcher zum 
Biele führend als bei uns. Schwierigkeiten aber find für den, der es mit 
der Wiffenfhaft redlich meint, fein Hinderniß , fondern ein Sporn. Und 

find die Hindernifje befiegt, die Schwierigkeiten hinweggeräumt, fo wird 
die Ansbente gewiß lohuender fein als anderwärts. Das Arbeitsfeld ift 
ansgedehnter, der Boden felbft vielſach jungfräuficher, das Innere weniger 

ausgebeutet. 

Wem wären die Forſchungen eines Pallas und Ginetin im acht ⸗ 

zehnten, eines Murchiſon iu neunzehnten Jahrhundert, ſowie andrer auf 

gleichem Felde thätiger Gelehrten unbekaunt? Und um von der näher ⸗ 

liegenden Heimath zu ſprechen, wie viel verdankt die Kunde unfres livfän« 

diſchen, kurländiſchen, eſtniſchen Bodens den Forſchungen der Dorpater 
Gelehrten bis zu unferm Grewingk und feinen Schülern! Seit kurzem 

befinden wir uns im Befiß feiner im den letzten Jahren entjtandenen gev« . 
anoſtiſchen Karte Der. Oftjeeprovingen, über deren Eutftehung, wie über die 

Geſichtspunkte, welche dabei ins Auge zu fallen waren , !er ſich in einem 
beredtei und lichtvollen Vortrage in einer Sitzung der Dorpater Naturs 

forſchenden Geſellſchaft ausgeſprochen hat. Wer wüßte es nicht, daß Abich 

im Kaukaſus durch Auffindung eines reichen Steinkohlenlagers einen unbe⸗ 

wohnbaren Diſtrift in einen. bewohnbaren unzgeſchaffen hat! Doch was 

bedarf es dieſer Aufzaͤhlnugen? Rußland unter Eliſabeth, und Rußland 

unter Alegander dem Zweiten! — mit dieſer Vergleihung ift alles. gefagt. 

Auch hier find das wiſſeuſchaftliche und das materielle Intereſſe auf 
das gleiche Ziel gerichtet, wie an die gleichen Mittel gewiefen. Auch hier 
ift jeder Gewinn des ſibiriſchen Goldgräbers, des uraliſchen Diamanten 
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ſuchers, des doniſchen Steinkohleuſchärfers zugleich ein Gewinn des willen» 

ſchaftlichen Forſchers, ein neuer Beitrag zur Kunde unſres Erdkörpers. 
Der Bergmann ſucht Rath bei dem ſtillwirkenden Gelehrten, damit er ihn 
feite bei feinen Nachſuchungen, und von dem was er erbeutet, theilt er 

daufbar feinem Lehrer die Probeftüde mit, die diefer bedarf um weiter zu 
foren. Die Geldopfer die der Staat, wie die, welche Communen und 

Privatperfonen darbringen — fie tragen die reichlichſten Zinfen, und nicht 

den Geber allein, nein dem großen Ganzen im umfaſſendſten Sinne fonmen 
dieje Zinfen zu Gute, 

So haben wir nicht zu beforgen, daß man auf diefem Gebiete ille 
ftehen und mit dem was man erlangt hat fortan ſich begnügen werde. 

Auch die Furcht foll uns nicht befehleichen, daß. das materielle Intereſſe, 

das bier fo mächtig betheitigt ift, das wiſſenſchaftliche überwuchern und es 

in den Hintergrund drängen werde. Das wäre ein Rüchchritt und Rüde 

ſchritte wird Rußland nicht machen, aud) ſchon aus rein politiſchen Gründen 

nicht. Bon unfern Kathedern wird niemals eine „Umfehr der Wiſſen— 

ſchaft“ gefordert werben: biefer traurige Ruhm wird der Stadt der In⸗ 

telligenz“ verbleiben "und feine unfrer Hochfehulen danad) verlangen einen 

ſolchen zu theifen. Paläontologen, Geognoften und Mineralogen werden 

unbeirrt von ſolchen Eypectorationen der Fiuſterlinge ihre Forſchungen im 

Eiſe Sibiriens, in den großen Stromgebieten des Nordens und Südens, 

in den Bergen des Altai, des Ural und Kaufafus fortfegen. Kein Jahr - 

wird vergehen, wo fie ung nicht mit neuen Gaben beſchenken, fein Luſtrum 

verſtteichen das und nicht neue, tiefere Blide eröffnen wird in die geheims 

nißvolle Werfftätte des Erdinnern wie in die Runenſchrift, in der die Jahr- 

miflionen der geologiſchen Vorzeit ihre Geſchichte für ung niedergelegt haben. 

Die ſpecielle Ausführung üiberlaffen wir billig Männern vom Fade, 

nur einen hierhergehörenden Gegenftand wollen wir noch näher ind Auge 

faſſen — die Steinfople. Cs ift vielleicht nicht zu viel behauptet wenn 

wir es ausfprechen, daß von ihr die Zukunft Rußlands, und nicht Ruß⸗ 

lands alein, abhängt. Nicht das vothe, fondern das ſchwarze Gold ift 

e8, dem Britannien Macht, Reichthum und Größe verdankt, Aus den 

dunklen Tiefen feines heimiſchen Bodens zieht e8-größere Schäpe als alle 

auſtraliſchen und californifcen Goldjelder jemals darbieten werden. Es 

zieht ſie ſeit Jahrhunderten und wird ſie noch Jahrhunderte, ja Jahrtau⸗ 

fende hindurch zu gewinnen wiſſen. Wenn Gold allein es vernöchte, müßte 

dann nicht Spanien das reichſte Land der Exde fein? 
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Aber noch mehr. Nicht die Erhaltung feiner Größe allein, feine 

ganze Exiſtenz iſt gefmipft an das Material, das in ungezähften Myria— 
den von Jahren, als noch fein Auge gen Himmel blickte, für uns geſchaffen 

und niedergelegt ward in verborgene Tiefen. Wo es noch gefunden wor« 

den ift, da hat es Segen und Wohlſtand verbreitet, da bat eine intellis 

gente, raſtlos thätige Bevölkerung fid) niedergelaffen die es wohl weiß, daß 
die Früchte ihres Feldes für fie nicht ausreichen auch bei der reichlichften 

Erute, aber ſich gefichert fühlt durch die Schätze, die es. aus tiefer Nacht 

enporzugiehen verftauden hat. Es gab eine Zeit, wo Rußland mit Stolz 
binwies auf die umerſchöpflichen Wälder, die feine weiten Flächen in un—⸗ 

abſehbarer Ausdehnung bedeckten; eine Zeit, wo die Bewohner der Städte 
für den Faden Holz etwa fo viele Kopefen zahlten als fie jegt bald genug 
werden Rubel zahlen müſſen. Wo” find fie geblieben dieſe herrlichen 
Borften? Wo ftehen fie noch dieſe ſtarken Waldesriefen, für die einft 

. England ſelbſt die höchften geforderten Preife gern zahlte, denn es ſchuf 

aus ihmen die ſchoͤnſten Maftbänme für feine Dceanfahrer? Wo find jet _ 

noch die ftarfen und Fräftigen Balken zu finden, aus denen unfre Urgroß— 
väter jene Häufer zimmerten, die in, Starelen und Ingermannland noch 

heut ftehen und in denen noch die Enfel wohnen und fi) verwundert fragen 

werden, woher Dies gefommen? Rechten wir nicht mit der Vergangenheit, 

denn es wird leider noch Heut genug gefündigt. Was durd) Unvorfih« 
tigkeit eingeäfchert, durch Nachläffigkeit zu Grunde gegangen, von der. 
Kurzſichtigleit ſchonungslos niedergehanen ift, können im glücklichſten Falle 

erft Jahrhunderte wieder herftellen. Man rette und erhalte was noch übrig 

ift, aber ausreichen für das Bedürfniß der Gegenwart wird es nicht. 

Man wert: und auf die Torfmoore hin,und gewiß mit Recht. Ein 

"gut getrockneter fefter Preßtorf wird dem Heerde und dem Zimmerofen ein 

willfommenes Surrogat bieten und man wird nicht fragen dürfen ob Holz 

oder Torf beffer heize, denn man wird nehmen müſſen, was man hat: ” 

Aber der Fabrifbetrieb, die Eifenbahninduftrie und Hundert andere Thätige 
feiten die nicht ruhen dürfen, die im Gegentheil noch bedeutend gefteigert 

» und erweitert werden müͤſſen, werden im Torfe Fein genügendes Erſatz ⸗ 

mittel erbliden. Nur in der Steinfohle, fo wie einigermaßen noch in der 
verwandten Braunfohfe Tiegt die Gewähr ihres Aufblühens und Gedeihens. 
Der Kleinmuth der ſich überredete, dab Rußland feine Steinfohlen befipe, 
iſt laͤngſt durch die Thatſachen ‚widerlegt. Schon find in verfhiedenen 
Gegenden Lager, zum Theil von bedeutender Mächtigfeit, aufgefunden wor 

Zattfe Ronatsffrit. 3. Jahrg. Vo. VL, Of. 6. 32. 
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den; wird erſt die Eiſenſchiene dieſe Punkte erreichen, fo wird auch ihre - 

Ausbeute ſchwunghafter werden. Aber dies ift erft ein Meiner Anfang. 

Wiſſenſchaft und Technik müſſen vereint dahin fireben, die noch verborgenen 

Schäge zu entbeden; ihre Verwerthung wird dann nicht auf ich warten 

laſſen. Suchet, fo werdet ihr finden — das ift auch hier Die Loſung. 

Dan verweile uns nicht auf das Ausland. Wir find ihm ohnehin 

ſchon tributbar genug; follen wir ihm auch noch für die Kohle. tributbar 

werden? Zm Gegentheil, wir müfen durd die Steinfohle auch die Eifen« 

indufteie heben und felbft die Schienen erzeügen, die einft die weiten Flächen 

des, Südens und Oſtens zu durchziehen beſtimmt ind. Für jet fönnen 

freilich die englifchen noch nicht eutbehrt werden. 

Genug von dieſem Gegenftande, wenn die hier gegebenen Andeutungen 

Beachtung finden: mehr ald genug wenn fie umfonft verhalten. Doc das 

Teßtere”beforgen wir nicht. Wir hoffen vielmehr daß Naturforſcher von 

Fady, wie nicht minder erfahrene und umfichtige Techniler, das ausführen, 

was der Verf. von feinem Standpunkte aus näher auszuführen ſich nicht 

für competent erachtet. Das aber wird nad) dem Gefngten feines Ber 

weifes bedürfen, dab das Studium der Wiſſenſchaften, die dieſes Gebiet 

berühren, unſrer aufftrebenden Jugend nicht genug empfohlen werden kann 

und daß für Riga's Polytechnikum hier eine Aufgabe vorliegt, die zu den 

Topnendften zähft, welche ihr geftellt werden können. . 

Die der Mineralogie verſchwiſterte Botanik wollen wir gleichfalls 

nicht übergehen, da ihre forgfältige Pflege ein zu wichtiger Gegenftand ift 

- amd einen zu wefentfichen Theil der Aufgabe bildet, die unfer Thema 

behandelt. Neben ihrem Hauptzwedi, der Förderung der Wiſſenſchaft, dies 

> nen botaniſche Gärten gleichzeitig zur Bierde der Städte, die fi eines 

ſolchen erfrenen, wie zur Foͤrderung des Siunes für die Schönheit der 

Natur. Noch) nad) einer andern Geite hin fönnen fie wefentfich Nutzen 

fliften: ‚Nie fönmen gleichzeitig Aeclimatifationsgärten fein oder mit ſolchen 

verbundeh werden. Die fo zahlreichen und raſtlos thätigen Gartenbau 

Vereine des Auslandes — die Berliner Gartenbau⸗Geſellſchaft unterhält 

Eorrefpondenz und Austanſch mit mehr als 60 ähnlichen Gefellfchaften in 

allen Gegenden bis nad) Amerifa hin — mögen Zeugniß geben was auf 

diefem Felde erreicht werden fann und thatfächlid erreicht worden iſt. Aber 

and die heimifche Flora ſelbſt iſt noch nicht fe durchforſcht, daß, mit ihr 

wie etwa mit der frangöflichen vofiftändig abgeſchloſſen werden Tönnte, 

Hier gilt es noch manche Pflange zu entdeifen, zumal in den neu erwot ⸗ 
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benen Gebieten, die man allem zuvor genau fennen fernen muß, bevor in 

Beziehung auf fle weitere Pläne gemacht werden können. 
Ungeachtet der großen Mimatifchen Verſchiedenheit zeigt ſich im Anbau 

des Bodens bei ung eine größere Gleidhförmigfeit als im Weſten Europa’s. 
Man folte meinen, für jede Gulturart fei hier eine geeignete Stelle zu 

finden, da die natürlichen Bedingungen jo außerordentlich verfhieden find. 
Wenn man nur gleich bei näherer Betrachtung fi) überzeugen muß, daß 

febr viele Producte des europäifchen Südens für Rußlands unter gleicher 
Breite gelegenen Ränder ſich nicht eignen und niemals eignen werden, fo 
bleibt doch eine große Zahl von’ Eulturpflanzen übrig, die hier gut gedeihen 

fönnten, aber noch nicht angebaut werden. Bisher konnte allerdings nicht 

viel gethan werden. Was fonute der leibeigne Bauer für ein Intereſſe 

haben, von feinen- alten Gewohnheiten zu laſſen und neue, ihm noch nicht. 
geläufige Arbeiten vorzunehmen? Anders der freigewordene, felhftändige 
Randmann. Er felbft vielleicht noch nicht, aber feine ſchon freigeborenen 
Söhne werden zugänglicher fein den Belehrungen, die der Kımdige ihm 
bietet. Er wird die Vortheile bald begreifen, die eine rationellere Ber 

wilrthſchaftung einerfeits und der Anbau neuer und für fein Befigthum ger 

eigneter Culturen andererfeits ihm gewähren fann und gewähren muß. Er 
wird Objecte verwerthen können, nad; denen bisher feine Nachfrage war, 

denn Die Eifenbahnen werden den Transport in die Ferne geftatten, wo 
er willige Käufer finden wird für Producte die in feiner Heimath werthe 

108 waren. u 
Das alles wird Hand in Hand gehen mit der wiſſenſchaftlichen Bo- 

tanit, denn feine Wiffenihaft, alfo auch diefe nicht, foll fi) vom Leben 
abſchließen. Das Laboratorium, der Hörſaal und das Studirzimmer find 

ihre eigentliche Heimath, aber fle kann und darf ſich nicht auf diefe ber 

ſchränken und es nicht unter ihrer Würde achten, auch in die Werkftätte 

des Bürgers wie in die Hütte des Landmauns hinein ihre Wirffamfeit zu 
bethätigen. Immer aber muß das wahre und eigentliche Willen, die ges 
lehrte Forſchung, die Grundlage bilden, und fo find botaniſche Gärten, 
mit allem was fih naturgemäß an fie anknüpfen läͤßt, mit Sorgfalt zu 
pflegen, gu erhalten, zu erweitern und zu vermehren. -Das Ausland hat 
fich ſchon längſt nicht mit denen begnügt, die ſich an den Univerfitätsorten 

befinden. Berlin befaß einen botaniſchen Garten, lange bevor. e8 eine 
Univerfität befaß. Das weltberühmte Kew, die bedeutenden Gärten von 

Anfesdom, Frankfurt, Montpellier und wie viele andere beftehen felbftändig 
32* 
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ohne eine Hochſchule und iohnen reichlich die Summen, die ihre Ciurich- 

tung gefordert Hat und Die ihre Unterhaltung fortwährend “fordert. daſt 

alles hier Geſagte gift auch von der Zoologie. Auch fie hat ſich nicht 

- anf die Mufeen zu beichränfen, fo wenig als die Botauik auf das Here 

barium. Die Zoe, don der fie den Namen trägt, „bedeutet Leben, und 

als eine Sebendige Wiſſenſchaſt fol fie erforſchen das Lebendige und wirfen 

für das Reben. Zoofogifhe Gärten find nicht minder wichtig für die Lan— 

descultur als botaniſche; ja felhft wanderude Menagerien Fönnten größeren 

Nupen ftiften wenn fie von der Wiſſenſchaſt und nicht vom bloßen Speen⸗ 

latiousgeiſte ausgingen, mehr der Wißbegier als der bloßen Schauluſt und 

Neugierde dienten. So wie fie jetzt fat ausnahmslos beftehen, ift freilich 

"wenig von ihnen zu erwarten. — 

Die zoologiſchen Gärten, deren Zahl iu fortwäßrendem Zunehmen 

begriffen ift, haben ſich von diefen Geifte frei zu erhalten gewußt. . Sie 

dienen der Focſchung des Gelehrten, wie der Belehrung des Publikums; 
in ihnen erwartet man nicht jene haarſträubenden und oft einen fo ent 

ſehzlichen Ausgang nehmenden Bravourftüdg, deren Anblid uns das Blut 

in deu Adern erftarren macht. 

Es ift erfreulich daß die · wiſſenſchaflichen Reifen, die bei una in fo 

bedeutender Zahl, in fo raſcher Folge flattgefunden haben und ftattfinden, 

die Zoologie feineswegs leer ausgegangen iſt. Möchte dies fünftig noch 

mehr als bisher gef pehen. Denn noch iſt ihr bei und die wiſſenſchaſt- 
liche Pflege nicht in dem Maße zu Theil geworden, wie fie es verdient. 

Dorpat’s Hochſchule beſtand 42 Jahre ohne eine Profefur der Zoologie. Geit 

1844 befteht fie und erfreute ſich würdiger Vertreter. Die Namen Grube " 

amd Asımuß, wen wären fle unbefannt? Hat uns der eine nad). zwölfe 

jähriger ruͤhmlicher Wirkſamkeit verlaffen, hat ein früher Tod uns den ans 

dern geraubt — wir hoffen, daß der Geift, den fie ins Leben gerufen, uns 

nicht verfaffen-und nicht abfterben werde. 2 

Wir haben den Kreis der Naturwiſſenſchaften noch nicht durchlaufen, 

wir Fönnten noch Phyfit, Ehemie und mandes andere als hieher gehörig 

betrachten. Aber wir fürdhten im Bißherigen und auf Gebiete gewagt zu 

haben, in denen Andre beffer zu Haufe find und Mauches nur in.allger 

meinerer Ausführung gegeben zu haben, das einer fpecielleren bedurft hätte, 

Die jedoch mr won dem eigentlichen Fachgelehrten “erwartet werden fan. 

Auch fam es uns nit darauf an nur Neues, noch nie Gehörtes dem 
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Leſer darzubieten, find im Gegentheile überzeugt, daß nicht wenige unter - 
ihnen fich Aehnliches ſelbſt ſchon gefagt haben. Allein es giebt Wahr⸗ 
beiten, die nicht oft, nicht. eindringlich gemug gefagt und wieder gefant 
werden fönnen, und. es giebt Zeiten, die gebieterifc dazu auffordern und 

gleichzeitig hoffen laſſen, dab das Gefagte einen empfänglicen Boden 
finden wird. In einem ſolchen Stadium nun befindet. fid) Rußland. Was 
der eine Theil eifrig wünfcht und der audere ängftlic fürchtet, deſſen Her» 
annahen aber feiner von beiden Zheilen ſich verhehlt — die neue Zeit, die 
Nußblands zweites Jahrtauſend beginnt, fie bedarf auch neuer Thaten. Sie 
bedarf der Männer im vollen und ganzen Sinne des Worts; fie bedarf 
der offenen und ernften Mahnung, rüftig and Werk zu gehen. Den Bort- 
ſchritt, der ſchon fo rühmlich begonnen hat, darf fein Stiflftand untere 
brechen. Das. bereitö erworbene Verdienft berechtigt und nicht vom alten 

Auhmme zu zehren, fondern es muß und cin Sporn fein und neue Ver⸗ 
dienfte zu erwerben. Nur fo kann Rußland gedeihen, nur fo fi erhalten 

auf der Höhe die es erreicht hat, nur jo fortf—reiten im Jahrhundert des 
‚allgemeinen Fortſchritts, wo fein Stillſtand erlaubt iſt. 

Ziehen wir ſchließlich die Summe. Stellen wir in furzen Worten 

zuͤſauumen, was, wir wollen, was wir erfireben. Wir wollen, daß die 

Schranken, die Wiſſenſchaft und Leben ſchon zu lange getrennt Haben und 

von denen ſchon manches gefallen ift, vollends- niederftürzen. Wir wollen, 

daß die Forſchungen des Gelehrten nicht einem engen Kreife der Einge- 
weihten allein, ſondern der Geſammtheit der Staatsangehörigen zu Gute 
fomme, und zum Heile gereiche. Wir wollen, daß die Opfer, die von den 
Mäcptigen wie von den mit Gütern Gefegneten dargebracht werden, ihre 
Früchte tragen umd der Erfolge nicht entbehren, die jene Mäcenaten zu er⸗ 
warten und zu fordern berechtigt find. Wir wollen, daß die Wifjenfhaft , 
ein Wiffen fei, was ſchafft, und damit es ſchaffen könne, fo fol Wiſſen und 

Können, fo ſoll Theorie und Pragis nicht als feindlicher Gegenfag, ſondern 

„als nothwendige gegenfeitige Ergänzung betrachtet werden; denn Wiſſen 

ohne Können ift genau eben fo werthlos und eitel als Können ohne Wiſſen. 
Wir wollen, daß dem gelehrten Forſcher alle Muße vergönnt, wie alle 
Mittel gemährt werden, die er bedarf um die Wiffenfchaft zu fördern und 
ans Licht zu ziehen, was im Dunkel verborgen lag, aber erwarten and) ven 

ihm, daß er fih als Glied des Ganzen betrachte und in und für das 
Gange wirfe; wir wollen das Reſultat feiner Forſchungen nicht blos in 
feinen gelehrten Schriften bewundern, fondern es im Leben erbliden, in 
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der wachſenden Intelligenz des Volles, mit einem: Worte: in der Förde» 

zung des öffentlichen Wohle. J 

«+ Und wenn wir bei allem, was wir in ben Kreis unfrer Betrachtung ger 

zogen haben, vorzugsweiſe Rußland im Auge hatten, fo wünſchen wir nicht 
fo verftanden zu ‚werden, als folle und dürfe Rußland von dem, was aus. .- 

lãndiſche Forſcher gewirkt, nichts für ſich verwerten, oder andererfeits dem 
Auslande nit auch zu Gute fommen fafjen, was auf feinem Gebiete in 

der Wiſſenſchaft erlangt wird. Im Reiche des Geiftes bilden alle gebil⸗ 

deten Völker eigentlich nur ein Volt, und die politiſchen Grenzen follen 

nie zu Grenzen der Intelligenz werben. Aber wie der am beften für alle 
Zeiten wirkt, der feiner Zeit wahrhaft genug thut, fo werden wir auch 
von dem wahren Patrioten jagen dürfen, daß er der beſte Kosmopolit fei. 

Engherzigleit und zelotifcher Eifer find freilih dem wahren Patriotismus 

eben fo fremd als Haß und Verachtung des Auslandes: aber ein beftimmtes 

Ziel, dad: fi) nicht ins Unbegrenzte verliert und verflüchtigt, muß jeder 
ſich ſetzen, einen beftimmten Kreis feiner Thaͤtigkeit ſich vorzeichnen und 
Diejenigen, auf Die er zunächft feine Wirkfamfeit erſtreden fann, aud) immer 

zunächſt ins Auge faſſen. e 

3 Mädter. 
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- Weber die Steigerung 
der bäuerlichen Yachten in Kurland. 

Di: Rigaſche Zeitung hat uns vor einigen Monaten fowohl von dem 

Angriff des Herrn Afademifers Kunik auf die Mondangenfhe Gutsvers 

waltung, wegen ihres Verfahrens gegen die Liven, als auch von der Vers 
theidigung genannter Gutöverwaltung durch den Herm Oberhofgerichts⸗ 

advocaten Neumann Nachricht gegeben”). Yon welcher Art aber auch die 

VBerhältniffe der Liven der Dondangenſchen Gutöverwaltung gegenüber fein 
mögen, — über welche ich für meinen Theil durchaus fein Urtheil auszur 

ſprechen wage, da fie mir gänzlich fremd find, — Eines ergieht ſich dennoch 

ans der Bertheidigungsfchrift des Heren Oberhofgerichtsadvocaten Neumann 

ſelbſt, daß nämlich der Widerftand der Liven durch eine Gehorchserhöhung 
hervorgerufen worden iſt. Und diefe gänzlich) der Willfür der Guteherrſchaft 

- überfaffene, durch fein Beleg, - weder auf eine beftimmte Zeit noch auf ein 

höchſtes Maß beichräntte Steigerung der Verpflichtungen ber Bauerſchaft 

*) &. auf Ball Wonataäſcht, Juni 1862. — Bon feht glaubrücbiger Geite wurde 
ung über die begügliche Angelegenheit noch Bolgendes geferieben: „Gier in Kurland weiß 
Jeder, welche Bervanbniß e8 mit ben Donbangenfren Vorgängen Fat und doß ber Beflper 
von Donbangen nicht nur im formellen Meehte mar, fonbern fid; auch nicht bie aflerge- 
eingfte Härte Hat zu Schulden tommen foffen. Mur in Bolge von Fefereien waren bie 
Liven fo albern eigenfinnig gemorben, baß bem Qutsheren abfohut nicits übrig blieb, als 
du handeln wie er gehanbelt hat“ D. Red. 
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ihren Gutsherren gegenüber — ob nun in Geld oder Arbeitsleiftung — 

fie droht früh oder fpät den Wohfftand der jetzt fo reich aufblühenden 

Provinz zu untergraben. Es liegt in ihr eine unverfiegliche Quelle der 
Unzufriedenheit der Bauern mit ihrer Lage, der Abneigung oder des Hafies 

derfelben "gegen ihre Gutsherrſchaft, der Aufregung und möglicher Weiſe 

"fogar des Widerſtandes gegen die Anordnungen der Regierung. In 
Betracht der Wichtigkeit der Sache mag es mir erlaubt fein, meine Anſicht 

davon öffentlich auszuſprechen. 

AS die Pachten in Kurland begannen, ging man von dem Grundfaße 

aus, daß die jedesmalige Größe derjelben entſprechend den Frohnen fein 

müffe, welche die Bauerſchaft eines Gutes bis dahin geleiftet hatte. Man 

wollte durch Die Pacht den Bauern keine neue Laft auferlegen, vielmehr 

denjelben die Möglichkeit gewähren, durch freie Benugung ihrer Zeit und 

Kraft ihre vielfach fo fehr gedrücte Lage zu verbeffern. Man ſchlug alfo 

den Werth der bisher gefeifteten Frohnen in baarem Gelde an, und das 

Ergebniß dieſer Anſchläge war, daB fi durchſchnittlich ungefähr 7 bis 
8 Rubel für die Lofftelle von dem Drittel des Ackerareals der Bauerhöfe 
‚als Pachtſumme ergaben, wenn man die Banern jeder Frohne entband. 

War hei diefer Art und Weile die Pachten zu beftimmen auch nicht” 

daranf Rüdficht genommen, daß die Ertragsfähigfeit des Bodens bei dem 

einen Gefinde größer, bei dem andern geringer war, ja differicten die eins " 

zelnen Gefinde unter einander ſelbſt um eine Mehr oder Minder in der 
Ausſaat, fo hatten doch bis dahin die Gefinde eines Gutes eine und 

diefelbe Frohne geleiftet. Zahlten nun auch die ſchlechter dotirten Wirthe 
mit den beſt⸗dotirten gleiche Pachten, man legte erſteren wenigſtens feine 

Laſt auf, die fie bisher nicht getragen hatten; eine Ungerechtigkeit ergab 
fi für ſie auch aus diefer Vertheilung der Pachtbeträge nicht. 

Die Bauern gingen, der Frohne ledig, Herren ihrer Zeit und fie 
frei für ſich felbft ausuupend, freudig ans Werk zu ihrem und der Ihrigen 
Wohle, und bald fah man bei ihnen eine Umficht und Thätigkeit ſich ent 
falten, die man den Letten früher nie zugetraut hatte, In wenigen Jahren 
heben ſich ihre Bauerhöfe, ihr Wohlftand wuchs und mit dem Wohlftande . 
trat auch die Sorge für die höhern, geiftigen Bedürfniffe ein, fowie lang 
gewohnte Untugenden und Lafter zu ſchwinden begannen, 

Den Herren aber, die ihre Gefinde auf Pacht vergeben hatten, waren 

die Fermen ihrer Güter mit jenem großen, unbenupten Areale verblieben, 

das fie bisher aus Mangel an Arbeitöfenft nicht hatten ausbeuten fönnen. 
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Und jegt war e8 in ihre eigene Hand gegeben, wieviel Knechte fie fir 

fich annehmen und zu ihren eigenen Arbeiten vermenden wollten. In den 
großen unbenupten Streden Landes lag auch das Mittel dieje Knechte leicht 
und wohlfeil auszuftatten. Man fituirte alfo Arbeiter auf Land oper 

auch, je nad) der Oertlichfeit, ohne Land. Dan legte neue Fermen an, 
man verbefferte mit der gewonnenen, größern Arbeitskraft Wiefen und 

Aeder, Feld und Wald; genug, in Kurzem blühten wunderbar auch die 
Güter ſelbſt, welche ihre Bauern anf Pacht gefegt, vor denjenigen anf, 
welche noch die Frohne heibehalten hatten und — mas hefonders in die 

Augen fiel — jene von der Frohne befreiten Güter gaben, ſtets fleigend, 
einen fo hohen Ertrag, wie man bei denfelben nie für möglich gehalten Hatte. 

Sole Erfolge reizten zur Nahahmung. Aber nicht die Fermen Der 

Güter allein hatten einen bei weitem höhern Ertrag, als früher, gewährt; 
nein aud die Bauern, die Pächter der Gefinde, waren ans Armen, ja 

vielfach beinahe Bettlern, rei) geworden, Go hatte man denn — ſchloß 

man num — anfänglich zu wohlfeil verpachtet; fo fonnte man alfo die 
Pachten noch ſteigern, obme Furcht, daß die Bauern überlaftet würden. 

Man fing alfo an zu fteigern. Die Größe des bisherigen Gehorchs blieb 
für die ſpäter in Pacht Vergebenden nicht mehr die Norm, nad) der fie 

die Pachtbeträge beftimmten; man forderte diefe auch nicht mehr von allen 
Birthen glei); man ſah vielmehr auf die Größe des Ackerareals und 

bemaß darnach die Pachten. Sieben bis acht Rubel aber hatten die Herren 

anfänglich für die Lofftelle des Drittels des Ackerareals genommen; man 

nahm jeßt 9, auch 10 Rub. dafür und feptere Sümme ward mehrere Jahre 
hindurch, fo zu fagen, als Normalpreis für die Kofftele -angefehn. 

Doch fiehe, die Bauern blieben wohlhabend oder wurden es, auch wo 

man JO Rub. für die Lofftelle erhob. Hat Kurland, wenigftens im Untere 

lande, ſich doch feit 16 Jahren, beinahe ausnahmslos günftiger Jahre bei 

hohen Preifen erfreut! Genug aber, der fteigende Wohlſtand der Bauer 

ſchaft, fo ſprach man, wies flar darauf hin, daß auch -10 Rub. für die - 
Kofftelle des Drittels des Ackerareals noch ein zu geringer Preis für dieſelbe 
als Arrende feien. Man fteigerte. alfo weiter, nahm 14, 12,13 u. f. m, 

Rub. für Die Lofftelle, ja ich fann Güter nennen, wo man bereits über 

16 Rub., vieleicht gar 20 nimmt, wenigftens 100 Rub. für einen Bauern 

bof, der nur 6’ Lof Roggen ausfüetz alfo wahrſcheinlich nur 5 Kofftellen 

Aderareal hat. 
Andere Güter forderten nicht. fomohl einen Zuſchlag an Geld, fondern- 
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begannen, wiederum neben ‚der, Geldpacht eine neue Frohne zu begründen. 
So tonnte man. ja bequemer. nd ſchneller ftets zur. günftigften Jahreszeit 
die, Feldarbeiten des Hofes beftellen ; ſo auch viel weniger. Knechte halten. 
die. denn. doch, immer, ‚rechnet man noch dazu das nothwendige Hofesins 

ventat au Arbeitöpferden, Wagen, Ackergeräth u. f. w., ‚größere Koſten 

verurfachen. Man forderte alſo von, den Pächtern, die ſchon längere oder 

‚kürzere. Zeit zu gar feiner Frohne verpflichtet geweſen, zuerft, daß. ſie neben 

der Geldpacht eine halbe Reeſche), daun eine ganze im Hofe mit Dünger 
beführen ſollten, dann, daß fie eine halbe und bald eine ganze Reeſche Heu 
mähen, dann auf. gleiche Art das Aderareal pflügen und beften, dann abs 
ernten, dann Holz anführen, dann das, Getreide zur Stadt fahren follten : 
genug, auch hier laſſen fi Güter nennen, wo wiederum ſchon bis auf ein 

Kleines die ganze Frohnleiftung der Bauerſchaft wiederhergeftellt worden iſt, 

während die Pachten nebenbei, fortgezahlt werden müfjen, wie zu der Zeit, 
mo die Frohne ganz befeitigt war. Noch andere Güter nehmen. weniger, 
nehmen Anderes, Tafjen ſich auf Rechnung des Gefindepächters Mägde 
ftellen, oder Drejcher oder Hüter: genug, man vereiniget alles, gefteigerte 

Zahlung mit mannichfachem Gehorche, größerem oder Hleinerem, ja nachdem 

manes für, nöthig erachtet, und es giebt Güter, wo felten ein Jahr ver⸗ 

geht, in welchem nicht eine weitere Steigerung der Verpflichtungen der 
Bauerſchaft in der einen oder andern Weiſe eintritt. 

„Wie aber ift ſolchee möglich — wird man fragen — da ja die abs 
geſchloſſenen Contracte, wenigftens für die Zeit ihrer Dauer feine Steiger 
zung der Verpflichtungen der Bauerſchaft in irgend einem Punkte zulaffen?“ 
— Man fliegt die Contracte auf fehr kurze Zeit ab, auf 3 Jahre höch⸗ 

ftens, aber auch auch. auf 2 Jahre, auf ein Jahr. Läuft dann die Frift 
ab, fo kann man neue Bedingungen ftellen. Will dann der alte Pächter 
fie nicht eingehn, fo findet man ja einen andern, der ſich in fie fügt. 

*) Unter einer Meefehe verfieht man eine Pareelle bes Hoflanbes, welche ber Brohn. 
bater in Anrechnung fit eine gewiſſe Anzahl von Urbeitstagen zu beſtelen Hat. Das 

-  Auffommen ber „Reefchen@itthfhaft* bezeichnete. ben Borffepritt von ber "Zeitarbeit: zur 
Stüetarbeit. In Kutland it bie Yeer-Meefche, je nach loceler Gewohnheit und nach.ber 
Befehaffenheit bes Bobens, ein Belbflüct von 5—8 Lofftellen; bie Heu-eefche von unge 
fähr gleicher Cröße, Bei ber Ginführung ber Gelbpacht in Rucland ſoll es nicht felten 
gefehehen fein, daß bie HeufReefchen ganz ober zum hell beibehaften wurden, weil bie 
Sutsherren fr bie Zeit ber-Heuernte fich bas größte Maß von bisponibeln Arbeitsträften 
fichern wollten; — ein Vortheil, ber natürlich bei ungänftiger Witterung mit einem ent- 
ſptechenden Nacitheil auf Seiten ber Bauern verbunden iſt D. Red. 
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Ber kann alfo gegen die Steigerung der Verpflichtungen ehvas gefeplich 
einwenden? in noch viel probateres Mittel aber ift: Man fehließt ganz 
und gar feine Gontracte, wenigfiens gerichtlich nicht, geftattet auch nicht 
die verabredeten Bedingungen fehriftlid oder gar gerichtlich aufnehmen zu 

laſſen. „Mein Wort ift mein. Contract. Will der Bauer ihm nicht alſo 

eingehn , fo finde id einen andern Pächter. Ich werde mir doch auf 
meinem Gute nicht die Hände- binden laſſen.“ Aber nun finden fih Ger 
Tegeneiten, wo man fi) denn doch nicht ſtricte an dem Verabredeten halten 

fan. Unvorhergeſehene Erfordemiffe treten ein; der Bauer muß billig 

dem Heren zu feinem Vortheile heifen. Man ſiellt alfo Zorderungen, fore 
dert dieſen, fordert jenen Gehorch. Die Einſprache der Bauern herüd, 

fichtigt man nicht, man verführt mit den Pächtern, als ob fie durchaus 

nicht ſolche wären. Man feßt fle endlich aus den Befinden, wenn fle pro 

tefticen; man thut es auch ſonſt bei irgend welchen Veranfaffungen, oft 

den_geringfügigften, ohne daß irgend eine begründete Urſache vorläge, ganz 
nad) Willfür und Laune, wie man es eben will. " 

„Wenn aber der Pächter den Druck nicht dulden will, wie kann wohl 
etwas Derartige geſchehn? Wird er nicht Beſchwerde bei der compe⸗ 

tenten Behörde führen und in feinem Recıte erhalten werden?“ — Aus 

* welchem Zitel aber führt der klagende Bauer feine Beſchwerde? Die Ber 
hoͤrde fordert als Nachweis für das ihm widerfahrene Unrecht den Contract. 

Der aber exiſtirt nicht ſchriftlich, ſo daß ex vorgemiefen werben fönnte, und 

der Klagende wird abgewielen. 

Man wird einwenden: „Aber der Bauer fann- mit gleichen Waffen 
feinem Herrn entgegentreten, nicht zahfen und ihn fo um die ganze Pacht« 
fümme betrügen.“ — Aber dagegen hat der Kerr mod) gar zu große Ges 

walt in Kurland, durch das ibm untergebene Gemeindegericht, To daß, wenn 

der Paͤchter nur eine Miene machen wollte, die Iuterefjen des. Herrn zu 
‚gefährden, derfelbe ſich ſchnell in die Lage fepen fann, daß nicht er der 

Kläger, fondern der Bauer es werden muß. 
So geht denn fo mander Bauer von Haus und Hof, der feinen Ver- 

pflichtuugen und oft mehr als diefen, aufs treuefte nachgefowmen iſt. Gr 

fieht ſich oft um einen großen Theil feines Vermögens gebracht ; fein. Haß 

gegen den. Hern, den Deutichen, wächft; fein Vertrauen gegen die Be 
hörde, überhaupt gegen die Obrigfeit ſchwindet. Wenn er nun im ge’ 
rechten Bewußtſein des Unrechts, dat ı er erduldet, noch weiter seht, wer 
irägt davon die Schuld? 
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Daß id) mit Diefer, auf den fitengften Wahrheit für die einzelnen 
Bälle begründeten Darſtellung nicht alle Gutsherren Kurlands meine, bes. 
darf feiner ausdrücklichen Verfiberung. Nein, Gott. fei Lob, wir haben 

noch der Ehrenmänner fe mandye, die mit dem reinen Sinne für Gerech- 
"tigfeit die Liebe zu ihrer Bauerſchaft verbinden, die unabläſſig darnach 
fireben, deren phyſiſches fo wie geiftiges Wohl allſeitig und bei jedem Eins 

. zelnen zu fördern und. dürfte ih Namen nennen, fo wäre ich wahrlich nicht 
in Verlegenheit. Diefe da, fie mögen ſchriftliche Eontracte geſchloſſen haben 

oder nicht, weichen nie ein Haarbreit von dem einmal mit ihren Bauern 
Verabredeten ab. Diele kennen feine Steigerung des Gehorchs. Sie 
haben einft, als fle ihre Geflude in Part vergahen, billig abgewogen, mas 

der Bauer Teiften könne, fle für fid fordern dürfen, fich ſelbſt, wie fie fagen, 
nicht vergefjend, aber andy des Bauern gedenfend, daß er mit den Seinigen 
ungedrüdt im Wohlftande feben könne. Diefe Herren ennen feine Aus— 

feßungen, ja felbft feine Kündigungen ihrer Pächter, außer wo ein Wirth 
Kräflich fein Gefinde vernadyläffigt oder jeine eingegangenen Verpflichtungen 
verlegt. Aber auch bier ordnet und entſcheidet alles die competente Bes 
Hörde. Sonft folgt der Sohn ohne Weiteres dem Later in der Artende, 
obgleich fein Vertrag auf Erbpacht abgefchloffen ift, und Knaben von 16, 

47. Jahren übernehmen und verwalten nad) dem Tode der Väter deren 
Gefinde, falls fie ſich nur irgend als tüchtig und von gutem Willen erweifen. 
Auf diefen Gütern Hört man aud) feine Klagen, weder von den Wirthen 

noch von den Knechten. Da weiß man von feiner Abneigung, feinem Wider - 
ſtande gegen den Herrn. In wahrer Liche vielmehr hangen bie Bauer 

an ihm,’wie Kinder an dem Vater und des Herrn Wort ift ihnen Orakel, 
wenn nicht bei ihnen Mißtranen geſäet wird durch die ſchlimmeren Zuftände 

benachbarter Gutögemeinten. Denn an diefen fehn auch die glücklichern 

-Banern, was der Herr, wenn er will, ihnen bieten könne. Gie fürchten 

auch für ſich. Sie möchten ſelbſt ihrem fonft-fo hoch verehrten Herrn 

nicht Glauben ſchenlen. Und was gar, wenn deſſen Gut in fremde Hände 
faͤllt? Wer’ fiyert ihmen ihre Zukunft? "Und wie wird es gar einft mit 

ihren Kindern fein? So fehnen fie fi ans Zuftänden hinaus — und 
wenn diefelben aud für den Augenblick glücklich wären — die ihnen 

jedenfalls feine Garantie für die Zukunft geben. Sie öffnen ihr Ohr 

den Einftüfterungen, die man ihnen über eine unmöglice Freiheit, über 

ein erttäumtes Glück und Wohlergehen macht, und mähnen ſich felbft von 

den beften ihrer Herrn dennoch mannichſach hintergangen. So weit ift es 
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bereits gekommen, daß nicht allein das Vertrauen auf die Behörden ges 
ſunken ift, ja daß die Betten ihren Predigern, denen fie einfk mit voller 
Seele anhingen, nicht mehr Glauben ſchenken wollen, indem fie vermeinen, 
auch diefe hielten es mit Jenen, ihren Herren, die nur auf Ungerechtigfeit 

und ihre Unterdrücung ausgehn. 
„Aber; wird man fagen, follen darım die Gutsherren ihr Beſitzthum 

nicht fo vortheilhaft ausbeuten, als fie nur irgend fönnen? Soll nicht in 

Anſchlag gebracht werden, daß die Extragsfähigfeit der Geflude mit den 
Zahren wählt und daber and) die Bauern leicht mehr zahlen fönuen, als 

fie einft gezahlt Haben? Soll es für immer und allenthafben bei 7, 
8 Rubeln für die Lofftelle des Drittels des Ackerareals bleiben 2" 

Das nicht! die Herrn mögen ihr Befipthum ausbeuten; fie mögen 
billige Forderungen auf den fteigenden Werth ihrer Gefinde gründen, nur 

geſchehe es auch mit Rücficht auf die pachtenden Bauern, nur geſchehe es 

mit Gerechtigleit und Billigkeit. Auch die Krone ſtellt bei ihren Fermen, 
die fie jetzt in Arrende vergiebt, nach abgelaufener Pachtungsfriſt höhere 

Forderungen an die Arrendatoren, fie ſtellt aber dieſe Forderungen nad) 
einem Cyclus von Jahren, den der Arrendator kennt und der die Ver 

beſſerung eines vernachlaͤſſigten Grundftücts and möglich macht; fie giebt 
dem Arrendator endlich eine feft angewiefene Fläche zu feiner Benupung, 
die er nun ausbeuten kann nach feinem Wohlgefallen, fo vortheilhaft als 
es ihm möglich wird. Wenn man aber überhaupt Feine Eontracte macht 
oder doch nicht auf eine vorausbeftimmte Reihe von Jahren; wie lange 

dauern fie? Giebt man aber auch den Bauern einen Ader auf 1, 2, 3 

und ſei es auf 6 Jahre, fo kann er ihm in diefer zu kurzen Zeit nicht in 
der Weife cultiviren, daß er einen entſprechenden Lohn für feine Mühen 
erwarten dürfte; er kann nod) weniger für den möglichen, in ungewiſſe 
Ausficht ftehenden Gewinn fofort unverhäftuigmäßige Meliorationstoften 
tragen. Wenn man ihm feinen Zufchlag von uncultivirtem Areal macht, 

ans dem nad) -Jahren ein höherer Gewinn zu erzielen wäre, oder wenn 

man ihm auch ein ſolches überſchüſſiges Areal anmeifet, dieſes aber auch, 
" fogfeich als verwerthet in Rechnung bringt, fo kann er in dem erften Zall, 

wenn fein Gefinde auch ſchon früher gut bewirthichaftet wurde, feinen Er» 
trag erzielen, der die gefteigerte Pacht rechtfertigt; in dem zweiten Fall 
aber ergiebt ſich für ihn nichts als eine Doppelte Kaft, nämlich zuerft Die 

gefteigerte Pacht, danıı die Koften und Mühen bei der Eultivirung bes 

neuen Areals. Erſcheint es z. B. billig, wenn man in unfern Tagen 
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ſpricht: „Ih fepe meine -Banern auf Zehnfelderwirthfchaft. Sie hatten 

bisher in 3 Feldern je 10 Lofftellen umd zahlten 10 Rub. per Loffielle 

fr das Drittel des Areals, alfo-100 Rubel für ihr Gefinde. Da fie 

aber von num an in jedem Jahre 10 Lofftellen gewinnen, die ih ihnen 

urbar zu machen gegeben, fo haben fie mic fortan fteigend 133", 16624 

u. ſ. w. Rubel zu zahlen, bis fie nad 7 Jahren für 100 Lofftellen Ader- 

areals, die fie dann haben werden, 3331, Rubel zu zahlen verpflichtet fein 

werden." — Erſcheint diefe Rechnung billig, felbft wenn nran den Bauern ” 

einige Freijahre, etwa 2 bis 3, geftattet, ehe fie die Zahlung für das neu 

aufgeriffjene Sand beginnen? Der Baner hat, wenigftens in den meiften 

Fällen, allein mit eigenem Schweiß und auf eigene Koften die ihm zuge- 

wiefenen 10 Lofftellen jährlich „zugeriffen“ ; in manchen Jahren iſt es ihm 

ſelbſt nicht möglich geworden, dieſe jährlich hinzukommende Ackerquote voll- 

ſtãndig aufzureißen, oder wenigſtens derartig zu bearbeiten, daß er ſie mit 

Hoffwing auf günſtigen Erfolg befüen kann; bei der Zahlung feiner Pacht 

wird fie aber als ſolche betrachtet, die ſchon vollftändig ihre Früchte 

trägt. Ihm wird ferner die Pachtleiſtung inmer fo berechnet, daß er von 
dem Drittel des von ihm beaderten Areals in jedem Jahre 10 Rub. für 

die’ Lofftelle zahlt, in der Morausfegung, daß er nun auch, wie einft bei 

der‘ Dreifelderwirthſchaſt, zwei Drittel diefes Areals jährlich mit Früͤchten 

beſtellt. Wie felten aber wird ihm ſolches in den "Vorbereitungsjahren 

Möglich fein! Und wenn nun endlich auch biefe vorüber find und der 

Baner bei feinem Gefinde 100 Lofftellen unter Cultur Hat, And dann das 

don auch wirklich je 66%, Kofitellen mit Fruͤchten beftelt? Vielmehr, wie 

man auch die Fruchtfolge ordnen wolle, fol außer dem Kleeſchlage zweir 

jährige Kleeweide erzielt werden, fo beträgt nad) Abzug der zwei Brachen 

die mit Früchten zu beftellende Aderflähe uur die, Hälfte und nicht 7% 

des gangen Aderlandes. „Aber, heißt es, dafür hat der Bauer die Klee 

weide.“ — Eine Kleeweide hat er gewiß, wenigftens nad) einigen Jahren, 

wenn die erften Jahre der Einrichtuug vorüber find; aber wird es auch 

nach menſchlichem Ermefien eine gute fein, da er dann doch wohl, wenig« 

flens mehrere Jahre hindurch, auf das nen aufgeriſſene Roggenland feinen 

Mee wird fäen muͤſſen, will er ſonſt nicht einen gar zu großen Ausfall an 

feinem eingearbeiteten Aderlande erleiden? Seine einftigen Weiden aber 

hat er nicht; wenn der Klee ſqhlecht gerathen, etwa ausgefroren iſt, wird 

ihm feine Mögliäteit eines Erfapes dafür zu Theil; feine Strohmenge iſt 

Geringer, weil er verhältnigmäßig jept weniger Früchte baut, Was erfept 
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ihm nm das fehlende Sechstel feines mit Früchten zu beftellenden Aders, 
das ihm bei feiner neuen Feldeinrichtung fehlt? Und trägt aud neu aufs 
geriffenes Land gleich ſolchem, das lange ſchon gedüngt und durchgear⸗ 
beitet iſt? Auch bei jeder Bodenart? Auch bei jeglichen Witterungevers 
haͤltniſſen? Und, was, erfept dem Bauern endlich feine Mühe und feine 
Koften beim Aufreigen von 70 Lofftellen? 

Zwei Ehrenmänner in unferem Kreiſe, die in Diefem Augenblicke mit 
der Zehnfelderwirthſchaft vorgehn, haben eine andere Anficht über die Ein⸗ 
führung derjelben. Sie ſprechen: „Wir haben ünfre Gefinde mit Dreiſel-⸗ 

derwirthſchaft verpachtet. Unſere Gefinde haben wir den Bauer ver- 
pachtet, nicht das Ackerareal derfelben allein, die Gefinde mit allen zu den⸗ 

ſelben gehörigen Wiefen und Weiden. Diele Wiefen aber der Gefinde find 
fäpfecht, die Weiden geben ein fümmerliches Futter den Herden. Wir 
Haben die Bayern daher überredet, ja verpflichten fie dazu, dag fie ihre 
ſchlechten Wiefen und ihre Weiden aufreigen und Zehnfelderwirthſchaſt zu 

ihrem Bortheile einführen, "Bei diefem Verfahren haben unfere Wirthe 
die Mühe, wir aber verlieren nichts,- fondern gewinnen. Denn nachdem 
fie ihre 10 Felder begründet‘ haben, bfeibt uns von ihren überflüffigen 
Beiden und ſchlechten Wiefen noch ein gutes Stüd Land übrig, das wir 
zu unfern Zwecken anderweitig benußen können. Die Wirthe bedürfen zum 
größten Theile deffen nicht, denn fie Haben ihren Erfolg im Klee und der 

Nleeweide. Wie aber follten wir ihnen die Pacht fteigern? Auch wenn 
fle ihre 10 Felder endlich vollftändig haben, fo haben fie doch nur, was fie 

einft hatten, ihre Gefinde mit deren Zubehör, und auch dieſes nicht einmal 
ganz. Unfere Einnahmen aber bleiben unverfürzt dieſelben, ja mehren ſich 
noch, wenn wir das überflüffig gebliebene Gefindesland benupen. Zahlten 

uns alfo einft die Leute für 30 Kofftellen Aderlandes 100 Rub,, fo zahlen 
fie uns dieſelbe Summe aud) jept für die 100 Lofftellen. Nach Jahren, 

wenn fle einft vollfommen ihr neues Areal eingewirthſchaftet, den Lohn 
ihrer Mühen beransgezogen haben werden, dann, aber auch nicht eher, mag 

eine billige Steigerung ihrer Pachten eintreten.“ — Alfo ſpricht die Gerech⸗ 
tigfeit und die wahre Ginficht in das eigene Intereſſe. Wäre es nicht ge» 

rathen, ſolchem Beifpiel überall zu folgen?” 

„So können reiche Leute thun, fagt man dagegen, nicht aber wir, die 
wir unfre Güter teuer gefauft haben.“ — Aber Kurland if noch nicht 
fo dicht bevölfert, daß nicht beinahe ausnahmslos jeder Befiger eines Gutes 

ein gleiches Verfahren einſchlagen Fönntez und hat der Schwindelgeiſt 
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zu Känfen geführt, die ſchon jept beim Steigen des Zinsfußes von 4 auf 
6 Procent*) ein Drittel des Verluftes mit ſich bringen, fo wird jene maß ⸗ 
loſe Steigerung der bäuerlichen Pachten das Uebel nicht gut machen und 
billig büßet denn doch ein Jeder für feine Schuld, nicht aber der Uns - 

ſchuldige für den Schuldigen. Und tft dann endlich auch die höhere Ein» 

nahme ficher geftellt, wenn fie mit übermäßigem Drud der Bauerſchaft ver- 
bunden it? Wie, wenn nun Jahre des Mißwachſes oder auch des Ueher- 

fluſſes für ganz Europa mit ſtarkem Sinfen der Preife eintreten, woher 
int dann der. Gutsherr den größten Theil feiner Einnahmen, id meine 
die Pachtzahlung feiner Bauern? Wird aud dann noch der Bauer feine 

12 bis 20 Rubel für. die Lofftele, ob baar oder mit Frohne gemifcht, 

tragen fönnen? Hat der Bauer 10 Loiftellen in jedem feiner 3 Felder, 

fe genügen ohne Gehorch ihm vieleicht als Dienftboten 2 männliche und 
2 weibliche Perſonen; er hat aber außer diefen noch 2 Hüter nöthig. 

Bwei Jungen foften mm wenigſtens 120 Rub. jährlich, 2 Mägde dazu 

80 Rub., oder will er verheirathete Knechte nehmen, fo foften fle ihm nicht 
viel weniger, leiften ihm aber, was zunal das. Weib anbetrifft, lange nicht 

die nöthige Arbeit; ferner 2 Hüter zu 30 Rub. gerechnet, macht zuſammen 

260 Rubel. Der Pächter muß alfo aus feinem Gefinde wenigftens 

120 Rub. Pacht und 260 Rub. für dei Lohn der, Leute machen. Dazu 
konnen Koften für das Juventarium, für Bauten, es kommen unvorher- 
geichene Ungtüdsfälle oder Verlufte, fo daß wohl 400 Rub. nicht zu wenig 
an Ausgaben für den Pächter. gerechnet find. Hat derfelbe nun aber 

40 Lofftelen Winter» und 10 Lofftellen Sommerfaat, wieviel Korn muß 

ex ernten und wie hoch müſſen die Preiſe fehn, damit er für fid), fein 
Weib und jeine Kinder auch nur nicht s habe! Wieviel glüdlicher müffen . 
die Verhältniſſe ſich geftalten, damit er mit den Geinigen ungedrüdt lebe 
und für feine‘ Mühen und Arbeiten felbft genug habe! "Man könnte mir 
mod einwenden: „Der Wirth bedarf aber bei 10 Lufftellen. weder ‚zweier - 
männlichen, noch zweier weiblichen Dienftboten, damit er feine Arbeiten 
beftreite. Auch der Wirth ſeſpſt, und die Wirthin können arbeiten und fo 

hat er 100 Rub. weniger ‚*. znpen für fein Gefinde.” — Wieviel Koru 

über die Saat muß aber a. -;;; diefer Vorausfegung der Wirth erſchwin- 

>) 4% finb in Kurlanb für Priatöppotfefen nie Dagewsfen; dies wat.nur ber Bint- 
fuß der Mfandbriefe. Privathpothefen erhielten, feit ber Greichtung ber Banf, dur. 
jqhnittuich 5%. Seitdem biefel 94% nimmt, find 6% bei Prwathypothelen nicht 

feiten geworben, D. Red. 
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gen md melde Preife müffen auch dann noch fein, damit der Birth feben 

und feine Pacht bezahlen könue? Wenn der Gefindepächter aber nebenbei 
noch Gehorch zu leiſten hat, fei es den geringften, wenn ihm etwa obliegt 

zum Drefhen einen Arbeiter oder alle 2 bis 3 Wochen eine Arbeitsmagd 

zu ‚ftellen, oder eine Heureeſche zu mähen oder bei der Düngerfuhr zu helfen: 

genügt dann and das zuletzt angenommene kleine Gefindesperfonal? Und 
wenn nicht, wie erhäft er fi dann in irgend” ungünftigen Jahren? Man 

ſagt vielleicht zuletzt: „Aber auch weit uͤber 10 Rubel zahlen die Bauern 
für die Lofſtelle und erhalten ſich doch.“ — Ja, fie erhalten ſich, d. h. mit 
Darben und Arbeiten ſrüh und fpät, mit Fuhren für Geld, mit Aufzucht 

- und Berfauf von großem und einem Vieh, mit Bienenzucht, mit Krebſen 

und Fifchen, mit Sammeln von Beeren und Echmwänmen, aber fo wie fih 

ein Ertrinfender an einem ſchwachen Aſte aufrecht erhäft. Aber nur ein 
‚oder gar ein Paar Jahre, ungünſtig in Ernten oder Preifen! und wir 
haben auf allen Gütern, wo die Leiftungen fo ſehr gefteigert worden find, 
nur Bettelfamifien und die Herren gehen ohne ihre Pachten aus, denn 
baare Sicherheit hat faft nirgend ein Pächter Teiften können, Dann were 
den die guten Herren die Früchte ihrer Menſchenliebe jehen; ihre reichen 
Bauerſchaften werden die Jahre des Mißwachſes oder der. niedrigen Preife 

leicht überdauern, denn fie haben im guten Jahren gefammelt, um den 

Ausfall der ſchlechten deden zu können, während anderwärts der Here mit 
dem Bauern zu leiden haben wird.- 

Wenn alfo einzelne Herren geltend machen: „Die Rage unter Banere 

wirthe muß denn doch nicht jo ſchlecht fein, da fie beſtehen und bleiben, 
oder, wenn fie die Geſinde aufgeben, wir fofort andere Pächter finden,” — 

fo bedenkt man nicht, welche Anhänglicjfeit der Kette für die Stätte feiner 
BVoräftern hat und wie er ausharrt auch unter der größten Entfagung, 

folange es nur irgend möglich ift. Wohin fol ex auch, wenn er feinen 

Geburtsort‘ aufgiebt? Und wo und wie ſchafft er fih in der Fremde eine 

beſſere, gluͤcklichere Exiſtenz? Die beſſern Hetrn nehmen ihm nicht; Die 

bedürfen feiner fremden Leute, deum die Hrigen werlaffen fie nicht; mit | 

‚ einem neuen, gleich ſchlechten Herrn a“ »5 iſt ihm gedient? Neue 

Pächter aber Haben ſich immer gefunden ..., ‚erden-fich finden aus gleichen 

Gründen, wie jegt fein Kauf und feine S,.cende eines Gutes fo hoch abs 

geſchloſſen wird, daß fi nicht noch ein Mäufer oder Arrendator fände, 

der über den zuleßt bezahlten Preis Hin.“ ge. Aber. man will auch 

ſchon wiffen, Daß Mancher mit unendlich; neringem, ja gar feinem Ver⸗ 

Baltifhe Monatsfrift. 8. Jahrg. Bd. VL Hft. 6. 33 2 
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mögen, Güter kaufe oder arrendire, darum, weil er im unglücklichen Falle 
Nichts oder nur Wenig zu verlieren habe. Sollten fo nicht aud unter 
den Pächtern der Bauergeſinde manche fein, die eben fo demfen, indem fic 
falls fie verlieren, nur auf Koften derjenigen verlieren Lönnen, die ihnen 

die nöthigen Summen zum erften Einzahlen ihrer Pachten vorgeftredt haben? 

Daher, glaube ih, werden nicht Schranken ermittelt, die einer maß⸗ 

Iofen Steigerung ber bäuerlichen Pachten wirffam entgegentreten; werben 
nit längere Termine feſtgeſetzt, auf welche allein diefe Pachten ver» 
geben werden dürfen; werden endlich nicht alle Gutsbeſitzer geſetzlich ange» 
halten Eontracte in gerichtlicher Form abzufchließen, fo geht Kurland 

feiner glucklichen Zufunft entgegen. 
. 3. Goldmann, 

Bemerkung von Seiten der Redaction. — Diefed Wort 
über ein Thema, das zuerft in einem befannten Paſſus der Vorrede v. Ruten» 
dergs zum zweiten Bande feines Gefdichtswerts berührt wurde und das 
auch in der Balt. Mouatsſchr. ſchon vorgefomuten iſt (Bd. IE S. 567 ff., 
Bd. II ©. 176 fi. amd 329 ff.) — dürfte das legte darüber fein; denn 
mad) ſicherem Vernehmen find eben jegt bei der furländifchen Ritterſchaft 
Geſetzvorſchlaͤge beabfichtigt, welde den in vorftehendem Auſſatz hervorges 

hobenen Uebelftänden ein Ende machen follen. Es handelt fi) um die 
Siyattenfeite der fonft vergleichsweiſe fo befriedigenden urländifhen Bauern- 

zuſtände. Obligatorifche Pachttermine von mindeftens 12jähriger Dauer 
und Meliorationsentfhädigungen nad Verhältniß der eintretenden Pacht 
fteigerung werden gewiß als genügende Garantien zu erachten fein. Ob 
übrigens das von Herrn Goldmann entworfene Bild der kurländiſchen 
Pachtverhaͤltniſſe ein im allgemeinen. zutveffendes ift oder nur für eine ge- 
wife Zocalität im Bereich feiner nächften Erfahrung Gültigkeit hat, darüber 
wären. genauere Aufflärungen noch zu wünfchen. 
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Unfere materielle Arbeit. 

©; ift eine einfache Wahrheit: „arbeite, fo wird es dir wohlgehen,“ 

aber es ift eine ſolche, die unferer gebildeten baltischen Bevöfferung immer 

aufs Neue zugerufen werden muß. Arbeit fol uns Genuß fein. Wir 
follen uns nicht damit beruhigen, daß der Arbeiter für ung arbeitet und 

wir die Motoren feiner Arbeit find, wir follen felbft arbeiten und zwar 

nicht blos in unferem Berufe, fondern and) an unferen gemeinfchaftlichen 
Intereſſen, damit nicht auch für dieſe nur Andere die. Arbeit verrichten. 

Wie weit wären wir, wenn wir nicht, wenngleich) Nordländer, das dolce 
far niente fo fehr gepflegt und das laisser faire- zu unſerem Wahlſpruch 
erhoben hätten! Wie weit wären wir, wenn wir nicht gewähnt hätten, 
genug gethan zu haben, ſobald wir mit leichter Mühe unferen Sädel ger 
füllt, um uns nac) feichter Arbeit ein leichtes Leben zu fihern! Ja, das ift 
8: wir verftehen nit zu arbeiten im Schweiße unferes 
Angefihts. Unferer Arbeit, der geiftigen wie der materiellen, mangelt 
es volftändig an der Intenfität, die Großes ſchafft und die in Zeiten wo 
Mehrarbeit gefordertwird, der Nachfrage genügt. Wir leben jept in einer 
folchen Zeit: wir jollen nachholen was wir Tange verfäumt, aber die Arbeit 
dünft uns fo groß, daß wir nicht Hand anzulegen wagen. Träumend 
bliden wir in die Gegenwart hinein und es iſt und ſchon ein Troft, wenn 

wenigſtens in der Preffe etwas Hin und her geplänfelt wird und ein viel 

größerer, wern nach zu weit gehenden Angriffen uns ſchwarz auf weiß, 
33* - 
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verfichert wird, daß es gar nicht fo ſchlinmm mit ung ſtehe. Wie ftehtes 
denn mit uns? Das it die Frage, deren Beantwortung wir jet ver- 
ſuchen wollen und wer es weiß, wie ſchwierig die Aufnahme eines Juwen— 

tars unferer Zuftände ift, der wird unferen Verſuch mit Nachfiht betrachten. 
Unfere Mühe wird aber belohnt fein, wenn der Leſer aus der Schilderung 

der Zuftände entnimmt, an welchen Punkten das dringendfte Reformbe⸗ 

dürfniß iſt und welche Aufgaben wir zunächſt zu erfüllen haben. 

Wir leben in weit ausgedehnten Landſtrichen. Live, Eſt- und Kur— 
fand umfaffen 1695,15, Meilen (Eſtland 369,16, Livland 834,s, Kurz 
fand 493,75). Auf diefeom weiten Gebiete find, aber nur 1,804,436 Indiz 

viduen angeficdelt (Livland 917,300 Einw., Kurland 574,425 Einw., Ejt- 
fand 312,711 Einw.). Die Bevölferungsdihtigfeit nimmt don Süden 
nad Norden ab. - Es Ichen auf jeder geographifchen D Meile in Kurs 

fand 1163 Einw., in Livland 1102 Einw., in Eſtland 845, Einw., in 

allen drei Provinzen durchſchnittlich nur 1064 Einwohner. Cs überwiegt die 
weibliche die männtiche Bevölkerung uud zwor in fteigenden Verhältniß von 
Norden nach Süden, denn es befinden fid) unter 10,000 Perfonen in Efte 
land 4841 männfiche und 5159 weibliche, in Livland 4808 männl. und 
5192 weibl., in Kurland 4455 männl. uud 5545 weibl. Individuen. Ber 

traͤchtlich bedeutender ft die Bevölkerung des flachen Landes als die der, 

Städte. Es verhält ſich die Stadtbevölferung zu der des flachen Landes 
in Kurfand wie 1:7, in Livfaud wie 1:8, in Eftland wie 1:9. 

Die weiten Streden und die geringe, insbefondere die geringe männe 
liche Bevöfferung bedingen die angeftrengtefte Arbeit. Prüfen wir die Zur 
ftände der Arbeit der einzelnen Berufsarten, prüfen wir: ob Die Bewohner 

ſich der Arbeit des Landes mit der erforderlichen Anftrengung ihrer Kräfte 
gewidmet, ob insbefondere die Deutſchen gewiffenhaft der Aufgabe nachge⸗ 

fommen, treue Hüter der von den Vorfahren augelegten Colonie zu fein 
zum Beften der allgemeinen Wohlfahrt, ob fe gewidpert mit dem ihnen 

anvertrauten Pfunde, fo daß fie die Rechenſchaft nicht zu fürchten brauchen. 

1. Laudwirthlchaft. 
Das betraͤchtlice Ueberwiegen der Kandbevölferung hat den Ackerbau 

zur wefentfichften Beſchaͤftiguug des Landes erhoben und in der That find 

durchfehnittlih der Gefammtbevöfferung demſelben zugewandt, während 
Y/s den übrigen Berufsftänden verbleibt. Der Boden fann im Ganzen 
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als ein fruchtbarer bezeichnet werden. Das Klima der Oflfeeprovinzen 
ſchwankt zwiſchen dem fruchtbringenden gemäßigten Norddeutſchlands und 

den echt nordiſchen des mittleren und nördlichen Nußlands. Die Lage 
zwiſchen 550 40° und 590 30° N. B. und die Falten Oſt- und Nordweſt⸗ 

winde fafjen die Strenge des nordijchen Winters fühlen. Doch das die 
Küften umfpülende Meer mit feinen Weft- und Südweſtwinden, ſowie die 

den Oftwind auffangenden Wälder und Höhen, mildern diefe nordiſche 

Härte. Durch diefen Kampf der falten und warmen Luftſtrömungen wird 

eine. große Veränderlichkeit der Witterung bedingt. Daher die Unbe— 

ſtimmtheit, mit welcher der Winter oder der Sommer und die Witterung 
der einzelnen Monate überall eintritt, daher auch die Verfdiedenartigfeit, 
welche die Witterung gleichzeitig in den verſchiedenen Theilen der Provinz 
einhaͤlt. Die Hanptjahreszeiten find: der Winter und Herbft; der Frübs 

ling ift kurz, kalt und Dürr, der Sommer mehr fühl und naß als troden 

oder heiß. Bei einem meift weißlichen Himmel ift die Luft im Ganzen 

feucht, der Regen jedoch felten heftig. Dennoch ift dieſe Witterung dem 
Aderbau förderlih. Bei der ziemlichen Webereinftimmung des Klima's in 

den verfchiedenen Theilen der Oftfeeprovingen, bei ungleihem Boden und - 
einem veränderlichen Himmel überwiegen die Baumvegetation, der Wald⸗ 
wuchs, das Wieſengras. Das Land ift ein Waldland, aber der Wald ift 

jegt ſchon vielſach gelichtet und zum Theil in Ackerland verwandelt. Nur 
in dem weftfihen. Tieflande des lettiſchen Liv» und Kurlands. kann man 

eine Vegetationsperiode von Mitte April bis Mitte October annehmen; 

ganz Eſtland, mit Ausnahme der Wiek, ganz Oſtlivland, mit Ausnahme 
der Embadjniederung, und die Wafferfcheide zwiſchen Aa und Oger haben 
eine Vegetationsperiode von nut 22—23 Wochen. - Ungeachtet Diefer Eurzen 

. Dauer der Vegetationsperiode ift das Land dennoch dem Pflauzenwuchſe 
Schr günftig. Angebaut werden hauptſächlich Roggen, Gerfte, Hafer, Weizen, 

Erbſen, Lein, Kartoffeln und Zutterkräuter, im geringeren Maß Hanf und 
Buchweizen. 

Die Bewirthſchaftungsmethode iſt bald Drei⸗, bald Mehrfelderwirth⸗ 

ſchaft. Letztere iſt auch ſchon vielſach auf Bauergrundſtücken eingeführt. 

In Kurlaud befolgen die Dreiſelderwirthſchaft von den Höfen 206 “70, 

von den Geſinden 645%. Wo die Gutswirthſchaften rationelleren Bes 

trieb aufweilen, haben auch vielfad) die Bauern fid) ihn angeeignet, jo daß 

fie night blos zur Mehrfelderwirthſchaft übergegangen find, jondern hie und 
da, wie z. B. im nördlichen Livland, ihr Land zu drainiren und auch ſchon 
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der Mafchinen, namentlich der Flachsbrechmaſchine, ſich zu bedienen bes 
gonnen haben, 

Die Verhältniffe des Bauern zum Grunde und Boden find’ in der 
Beſſerung begriffen. In Livland iſt bäuerliches Eigenthum mit Hülfe der 
Bauerrentenbank für mehr als 300,000 Rubel erworben worden, ohne die» 
felbe mindeftens für 7 bis 800,000 Rubel. Im Eigenthum von Bauern 
befanden ſtch zu St. Georg 1862: 667 Grundſtücke oder 10,043 Thle. - 
41 Gr. oder 2%. Wenn man durchſchnittlich das einzelne. Grundftück 
auf 1500 Rubel abſchätzt, To ift der Gefammtwerth 1,000,500 Rubel. 
In Kurland giebt es 63 von Bauern befeffenen Höfe; von diefen befinden 
ſich 42, die der ſ. g. kuriſchen "Könige, und noch zwei ähnliche ſchon feit 
heermeifterliher Zeit im Eigentum von Bauern; 19 Bauerhöfe, früher 
Kronbanergefinde, find erſt in meuefter Zeit von dev Staatsregierung an 
Bauern verkauft worden. In Eftland beträgt dein Vernehmen nad) das 
an Bauern verkaufte Bauerpachtland ein wicht nenmenswerthes Minimum. 

Stärker verbreitet ift die Verpachtung des Banerlandes, insbefondere 
in Kurs und Livfand. Verpachtet waren 1861 in Kurland von 20,438 
Banergefinden 16,776 (hierzu müſſen noch gerechuet werden 730 zu Knechts⸗ 
etabliffements eingerichtete, welche nur auf den Gütern, wo Geldpacht eins 
geführt ift, vorfommen), in Livlaud befanden fi) zu St. Georg 1862 in 
gemifchter Pacht 101,236 Thlr. 58 Gr., 6742 Grundftüde oder 19%, 
in Geldpacht 123,468 Thlr., 8231 Gruudſtücke oder 23%, %. Die Ber- 
pachtung war aber auch in Kurland bald Geld-, bald gemifchte Pacht. 
Denn we, wie e8 vielfach der Fall iſt, der Pächter bei Abſchluß der Pacht⸗ 
verträge ſich nicht blos zur Geld», fondern. auch zur Arbeitöleiftung vers 
pfligptet Hat, wird eine folhe Pacht wohl nur euphemiſtiſch 'oder als pars 
pro toto Geldpacht genannt. Es wäre zu wünfchen, dag in den Angaben 
dieſe Verhältniſſe forgfältiger geſchieden würden, weil ſonſt fein Einblick 
in bie wahre Sachlage gewonnen werden kann. AL Uebergangsftadium 
von der Frohupacht zur Geldpacht erſcheint eine gemifchte Pacht zwar ganz 
"zwefmäßig, aber dan muß auch der Webergang als folder bezeichnet 
werden und nicht ald der Ausgang; es muß das minder vollfommene Vers 
haͤltniß nicht. als ein vollfommenes gelten dürfen. “In dem genannten 
Jahre waren in Kurland in Frohnpacht nur noch 2869 Gefinde oder 14 Yon 
in Livland noch 295,513 Thlr. 76 Gr., d. h. 19,700 Grundſtücke oder 
55% %N Die Zahl der Grundftide allein iſt natürlich fein Maßſtab 

*) In Loland waren (nad; ben Angaben ber Norbifhen Po, Rr. 261) im Jahre 
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zur Beurtheilung weder ihrer Größe noch ihres Werthes und es wäre 

daher fehr wünfchenswerth, daß ſowohl für Livland (vom der Einführungss 

commiffton) wie auch für Kurland regelmäßig (alljährlich) über das Areal 

und den Werth der verpachteten Grundſtüde und die verſchiedene Art ber 

Verpachtung öffentliche Berichte gegeben würden. Nur mit folhen Angaben 

Fann den vielfad) verbreiteten falfchen Nachrichten über den Zuftand unferer 

bäuerlihen Verhaͤltniſſe entgegengetreten werden. Es ift eine falſche und 

unvorteilgafte Politit auch auf diefem Gebiete, Geheimthuerei zu treiben; 

der Zuſtand des Verheimlichten wird von der Mehrzahl immer für einen 

ſchlechten gehalten werden aus dem ganz natürlichen Grunde, daß in der 
Regel doch nur Schlimmes verheimlicht wird. Daß wir die Angaben über 
Rivland der in’ Et. Petersburg erſcheinenden Nordiſchen Poft haben ent— 
‚nehmen müſſen und diefelben nicht ſchon früher in einem unferer provin- 
ziellen Blätter publicirt ſind, erweiſt abermals: wie weiig man in unferen 
Provinzen darauf bedacht ift, Nachrichten über die wichfigften Zuftinde 

einem größern Publifum zugänglic) zu machen. In Eſtland ſohl (cs fehlen 
uns darüber alle genaueren Angaben) in den legten Jahren vielſach an die 

Stelle der Frohnpacht Geldpacht getreten fein, es wird fogar behauptet, 

daß bald die Hälfte des Bauerpachtlandes verpachtet ſei. Auf Defel aber 

befteht auf Privatgütern die ſ. g. Frohnpacht faft ausſchließlich und das 

Beifpiel der Krongüter, auf welchen durchweg Geldpacht eingeführt fein 
ſoll, ift leider fein wirlſames geweſen. 

> Zu Bezug. auf den Beſitzſtand der größeren Güter, Nittergüter oder 
auch Landgüter im engern Sinne genannt, liegen entweder nur theilweile, 

oder veraltete oder gar Feine Angapen vor. „Die Annahme, daß in Livland 
die Krongüter (132) 40 ded Landes, in Kurland (178) %ıo betragen, 

auf Defel (54) die Hälfte, — beruht wahrſcheinlich nur auf einer unges 

führen Schätzung. Auch für dieſe Verhältniſſe wäre das Areal, Beſchaffen-⸗ 
heit und Werth des von der Krone bejeffenen Gebietes genau anzugeben. 

In Eftland beſitzt Die Krone noch) 2 Tafelgüter für die Commandanten von 

Reval und Nawa, nachdem fieben in dieſer Provinz belegene Krongüter 

1851 in Frohnpacht 428,977 Thlt. 19 Or. d.h. 82%, in gemifchter Pacht 21,987 Thlt 
86 Gr. oder 31%, %, in Gelbpacht 72,765 Thit. 28 Or. ober faft 14%, im Eigenthum 
der Bauen nur 415 Thle. 68 Gr oder Yıa%o. Vergleicht man biefe Verhältniffe mit 
den für 1862 angegebenen, fo if} eine entfchiebene Beflerung unperfennbar und es ift nicht 
abpıfehn, wefhalß dieſe eiſſeulihe und Mebegefinne ————— Nachricht nicht früher 

„ peröffenticht if. 
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1859 an die eftländifche Nitterfchaft verkauft worden. Der Beſtand der 
Nittergüter wird in Livfand mit 804 angegeben (davon auf Oeſel 68), in 
Kurland gehören zur Adelsfahne 452, ‚find bürgerliche Lehne 26, frühere 

Kronfarmen 11, für Eſtland wird die Zahl der Rittergüter veranfhlägt 

auf 521. Die Zahl der Ritterſchaftsgüter beträgt in Livfand 7, in Kur— 

land 6”), in Eſtland 3, auf Dejel 5. Die Zahl der mit Land fundirten 
Paſtorate beträgt in Lioland 104, in Kurland (Paftoratswidmen ges 

nannt) 95, in Eſtland 44, in Defel 14. Die Zahl der Stadigüter 
beträgt ir Livfand 22 (Miga 11, Pernau A, Dorpat_3, Wenden, Walk, 
Fellin, Arensburg je eins, die übrigen Beftpfichfeiten der Städte, na— 
mentlich Wolmar's, Wenden’s Pernan’s, find nicht als „Güter“ bezeichnet), 

- in Kuriand 2, in Gftland 8. : 
Daß im Ganzen der größte Theil des Grundbeſitzes in allen drei. 

Provinzen in den Händen des immatriculirten Adels, ift, daß demmädhft 

die-Krone den größten Antheil an demfelben hat, hierauf die Pafterate, 

fodann die Städte und endlich die Ritterihaft als Eonporation, wird- im 

allgemeinen als der thatſächliche Zuftand bezeichnet werden können. Auch 

daß der Grundbefip der Buͤrgeruͤchen in allen drei Provinzen größer und 
wertvoller fei als der der Bauern, — welche ſich deffelben in größerem - 
Unmfange nut in Livland, in. geringerem in Kurland, am geringften in 
Eſtland erfreuen, — wird nicht in Abrede genommen werden können. 

- Was folgt aber daraus? Etwa nur, daß es Zeit ſei, auch dem bürgerlichen 

oder überhaupt dem Grundbefig Nichtindigener und zwar auch dem der 
Bauern eine politifche Vertretung ihrer materiellen Jutereffen auf dem 
Landtage zu gewähren? Das wäre nur eine politifche und noch dazu feine 

richtige Conſequenz, denn die Vertretung des Bürgerftandes darf nicht durch 
den von ihm befeffenen Grundbefig motivirt werden, der Bürgerftand hat 
als folcher ein Anrecht auf politiſche Vertretung. Die Vertretung nicht: 
indigener Adliger wäre aber allerdings auf ihren Grundbefig zurüczuführen. 
Die Vertretung der Bauern ſcheint in Berückſichtigung des verhäftnigmäßig 

geringen Umfanges ihres Grundbefiges und ihrer Bildung noch unzeitig. 

Bir wollen zunächſt die politiichzöfonomifche Confequenz in- Betracht 

ziehen. Von dieſem Geſichtspunlt aus ſcheiut und zu folgen, dag bie 

Veräußerung des Grundbeſitzes au Nichtindigene eine vorteilhafte oder 
nothwendige gewefen ſei, entweder aus Gründen der Verfguldung des 

*) Der Brobiniolfiwob giebt 10 an, &. Hehting (fat. Stud) 6; ich bin auch hierin 
wie überall in Bezug auf Kurland v. Hepfing gefolgt. 
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“ Grundbefiges ober wegen Mangels an ausreichenden Mitteln zur Bewirths 

ſchaftung des Grundes und Bodens. Ja wir könuen nicht umhin, den 

letzten Grund vorzüglich hervorzuheben, in Rückſicht auf die Steigerung 
der intenfiven Bewirthſchaftung der Güter; in dem Maße als die Einfiht 

wächſt, daß die. inteufivere Bewirthſchaftung die vortheilhaftere fei, wird 

der Grundbefig in immer mehr Hände übergehen oder immer mehr parcellirt 
werden muͤſſen. Wir wifen wohl, daß das ariſtokratiſche Princip gegen 
die übertriebene Parcellirung ſich erhebt und find weit davon entfernt, . 
demfelben folhen Widerftand zu verdenfen; wir erfeunen vielmehr das 

Principielle und Hiſtoriſche dieſes Strebens an. Aber die Grenze alles 

Strebens ift Das Mögliche, und nur aus der Unmöglichkeit, weite 

Streden mit ungenügendem Betriebsfapital und ungenügender Arbeitskraft 
zu bewirthſchaften, ift weſentlich Die Parcellirung "überall hervorgegangen 

und alles Anfämpfen gegen diefelbe in unferen Provinzen für die Dauer 
ein vergebliches, Keine Theorien für und wider, fondern die thatfädr 

lichen Umftände tragen den Streit über Gejchloffenheit oder Parcellivung 
des Grumdes und Bodens aus. Gegen die Macht der Tharfachen Fämpft 
der Meufch vergebens und keine Theorie, fein menfcpliches” Geſetz vermag 
die fortfchreitende Entwickelung der Parcellirung abzuwenden, Im Intereffe 

der ganzen Provinz ift fie nm nnd wird fie fid) vollziehen, ja ihr Voll⸗ 

zug hat ſchon begonnen. 
Der Bürger hat nicht zum Nachtheil des Grundes und Bodens feine 

Kapitalien der Bewirthſchaftung deffelben, direct oder indixeet, durch Er— 

werbung von Orundbefig oder Hypothecirung feiner Kapitalien - auf’ dem— 
felben, zugewandt. Auch die Verpachtung an Bauern hat die Bewirth- 

ſchaftung des Bodens beträchtlich gehoben, und in noch höherem Maße ift 

es da geſchehen, wo die Bauern Eigenthümer geworden find. Man Hat 

namentlich vom Bürgerlichen behauptet, daß er Fein Jutereffe an der Er- 

haltung des rundes, und Bodens habe, aber gewiß mit Unrecht. Ex hat 

ihn meift in feiner Hand erhalten, trotz einer großen Kauffumme, trotz 
auf ihn verwandter gioßer_Betrieböfapitalien; er hat zur Bewahrung des» 

felßen in feiner Hand fein Opfer gef—heut. Die Güterfpecufation hat bisher 
wenige Bürgerliche verlockt, fie freuen ſich vielmehr des erworbenen unbes 

weglichen Befipes viel zu fehr, als daß fie ihn wieder veräußgrn’ ſollten. 

IR aber chva die Mitbetheifigung nichtindigener Adligen, der Bürgerlichen 
und Bauern, am der Erwerbung des Grumdbefiges dem Indigenatsadel 

verderblic geworden? Wir glauben nicht; dem fe ſtcher wie ein. Grund⸗ 
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befig mit entſprechendem Betriebskapital die ſicherſte Verwerthung des 
Vermögens ermöglicht, fo gewiß ift ein Gut ohne eutſprechendes Betriebs- 

kapital ein todtes Kapital. Der dem Adel verbleibende Grundbefig kann 
von demfelben intenfiver und vortheilhafter bewirthſchaſtet werden, nachdem J 

er durch Verlauf eines Theiles deſſelben in den Beſitz größerer Betriebs- 

Fapitalien gelangt iſt. Zur Zeit der Ucberfülle der Kapitalien konnte auch 

der Adel durd) Aufnahmen von ſolchen auf feine Güter von Privaten gegen 

verhaͤltnißmaͤßig geringe Procente ſich Betrichskapitnl ſchaffen, ſowie feine 

Ereditanftalten ihm ein ſolches jegt darleihen. Aber gegenwärtig, wo die ' 
Kapitalien in unferen Provinzen cher ab» als zunehmen uud ein geringer 

Procentiag dem größeren Unternehmungsgeift der Kapitaliften nicht mehr 

genügt, will der Einzefne, der doch nur immer mit feinen Kapitalforderungen 

hinter das Ereditfyften locirt wird, feine Kapitalien eutweder ſicherer im 
eigenen Grundbeſitz anlegen oder fie renfabler induftrielen Unternehmungen 

zuwenden, Die in der legten Zeit ftattgehabten vielſachen Kündigungen 

von Privatkapitalien, welche bisher auf Gütern rüpten, weifen.nm zu fehr 
darauf hin, Daß der grumdbefigende, Adel auf Kapitalanleipen von Prir 

vatperſonen wenig mehr ſich Rechuung machen kaun. Diefe Kündigungen " 
haben durch den Geldmangel für die commerzielen Beziehungen nur ber 
deutender werden können und find es geworden, nachdem befonders in 

unſeret erſten Handelsftadt fünf augejehene Handlungshäuſer im Verlauf 

von wicht zwei Jahren ihre Zahlungen einftellen mußten. i 
Die baltifgen Landgüter Haben an Därlehn bei den provinziellen Eredits 

Banfen bis zum 4. Januar 1862 aufgenommen: in Libland 16,468,440 Rub., 
in Eſtland 9,761,980 Rub., in Kurland 8,633,500 Rub. Diefe Zahlen 

allein beweiſen wenig. - Zur Verwerthung ihrer Beweisfraft müßte eine 
Frage nothwendig zuvor beantwortet werden: wie viel beträgt der Gefammts 

werth der- Güter? Diefer ift aber, wie vieles in unferen Zuftänden, eine 

unbefannte Größe. Es liege fi) jedoch einigermaßen und wohl auch für 

den größten Theil der Güter, durch die vermittelt der Creditſyſteme vor 
genommenen Abſchätzungen feftftellen, welche der Vergebung einer Anleihe 
vorangehen, und für die nicht abgeſchätzten Güter auf Grund des Kaufe 

preifes, mit Berückſichtigung des feit dem Verkauf gefteigerten Werthes der " 

Güter überhaupt und insbefondere je nad) ihrer Lage, z. B. in der Nähe 

von Städten oder der. Eiſenbahn u. ſ. w. Darüber aber, ob dieſe aufger 

nommenen Kapitalien als Vetriebsfapital venvandt feien, wird fih fein 

Beweis führen laſſen, indem diefer. mır ans der Einfiht in die“ Wirthr 
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ſchaſtsbücher ſich ergeben könnte. Dieſe aber find, gleich den Handels⸗ 
buͤchern, bis zum Concurſe ein ſtreng bewahrtes Geheimniß. Wir glauben 
indeß feine unbegründete Hypotheſe zu wagen, wenn wir aunehmen, daß 

2/, diefer zuſammen an 35 Mill. betragenden Darlehns-Kapitalien in der 

That als landwirthſchaftliches Betriebsfapital verwandt worden find, müſſen 

aber freilich diefe Summe im Vergleich zum Geſammtareal der Provinzen 

von 1695, 4 D Meilen für eine fehr geringe halten. Sollten wir etwa 

berechtigt fein, aus der Geringfügigfeit derfelben auf bedeutende anders 
weitige Geldmittel in den Händen der Gutsbefiger zu ſchließen? Unzweifel- 

haft find fie vorhanden, aber nicht minder ift ed gewiß, daß zur inten- 
fiveren Bewirthſchaftung der Landgüter noch weit größere Summen vor 
theilhaft verwandt werden Fönnten. Die Zunahme der Anfeihen bei den 

Ereditanftaften, fowie der weſentlich veränderte Zuftand der Güter und die 
beträchtliche Steigerung des Werthes derfelben, insbejondere in den letzteu 

Zahrzehnten, weifen darauf hin, daß das Streben nad Zutenfität der 

Bewirthſchaftung von Jahr zu Fahr ein allgemeineres wird. Ebenſo un—⸗ 
‚ zweifelhaft ift, daß der Wohfftand der Gutsbefiger im Ganzen eher zu⸗ 

als abgenommen hat, was unter anderem auch der Umftand erweift, daß 

me in ſehr jeltenen Fällen die Güter wegen Unzapfungsjähigfeit ihrer 

Eigenthümer, entweder auf Autrag des Greditjyftems oder privater Gläus 

biger zum Öffentlichen Verkauf gebracht find. , Ebenſo unbeftritten ift, daß 
die Parcellirung jowie die Verpachtung (Geldpacht) des Grundbefiges, die 

Intenfität der Bewirthſchaftung und den Wohfftand der Parcellirenden 

fowie der. Erwerber der Parcellen befördert haben und daß die Frohne 

(euppemiftifc) Arbeitspacht genannt) al Arbeitsverfcpwendung die Entivide- 
tung des Wohlſtandes, ſowohl der ſich derjelben bedienenden Gutsbefiger 

als der ihr dienenden Bauern behindert hat. Daß Kurland die verhält 

nißmäßig am beſten bewirthſchaftete und verhältnißmäßig durch die wohl 

habeudſten Gutsbeſitzer und Bauern auögezeichnete Prpvinz ift, haben 

wir doc) vorzugäweile dem Umſtaude zuzuſchreiben, daß die Pacht (Geld 

pacht) dort am ftärkften verbreitet ift, Dieſer Umftand wird wol auch 

erklären, dag Kurland troß feiner rationellen Bewirthſchaftung, welche der 
der Nachbarprovinzen wol nicht nachſteht, doch eine geringere Summe 

vom Creditſyſtem anzuleihen genöthigt geweſen ift als das nicht unbedeutend 

Heinere Eſtland und nur etwa die Hälfte der Summe Livfande. Daß 

jedoch Kurland, nad) Freigebung des Grundbefiges, noch eine weit gedeih⸗ 

lichere Entwickelung feiner landwirthſchaftlichen Verhältniſſe erleben wird, 
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läßt ſich, ohne der Schwärmerei zu verfallen, mit Sicherheit vorausbes 

ſtunmen. — Als Reſultat unſerer Betrachtung glauben wir aufftellen zu 
dürfen: die Intenfität der landwirthſchaftlichen Arbeit ift im Wachſen ber 
griffen und wird ſich ſteigern, je mehr die Frohne abgeſchafft wird und 
Pacht und bäuerliches Eigenthum ſich ausbreiten, ihre vollftändigfte Ent- 

. widelung aber erft durch Freigebung des Grumdbefiges erreichen, momit 
übrigens eine Fixirung des Umfanges eines Nittergutes, fowie der Forts 

beftand von Majoraten und Zideicommiffen ganz wohl verträglich und 

ebenfowenig als eine Beeinträchtigung des freien Erwerbsrechts an Grund 

und Boden erfheint, als die Stiftung von Fämilienlegaten. 

Das ablaufende Jahr hat im Februar Monat, wenn aud nicht die 
Breigebung des Grundbefiges, fo doch die Wiederkehr der alten fangen 

Pfandjahre für Livland in Ausſicht geftellt, in Kurlaud ſoll fogar von 
Freigebung des Grundbefiges gehandelt worden Tein, aber noch ift alles im 
Stande bloßer Hoffnung und dunkler Verheihung. Es ift wicht unſere 
Tendenz, einen Stand als ſolchen anzugreifen und zu ſchmähen, ebenfowenig 
aber Halten wir und zur Vertheidigung der Rechte blos eines. Standes 

berufen. Es giebt einen Gefichtspunft, der den ſtändiſchen überragt, den 

ftnatsbürgerlichen, der Die Wohlfahrt der Geſammtheit, nicht blos Einzelner 

oder eines einzelnen Standes im Auge hat, und zu dieſem befennen wir 
ung, ja diefer erſcheint ung als der allein zuläffige, wenn für das Wohl 

des Ganzen gewirkt werden fol, Die Entwidelung der Wohlfahrt 

des ganzen Landes ift bedingt dur die Freigebung des 
Grundbejiges, Wir verſprechen uns von der Durchführung einer ſolchen 

Breigebung als patriotiſcher That nicht 6108 die Gewähruug laͤngſt von den 
Mitftänden in den Provinzen gehegter Wünſche, ſondern auch eine Ver— 

werthung des Grundes und Bodens, welche zum Nachtheil des Gelammts 

vermögens unferer Provinzen nur zu fange durch die Feftbannung der Güter 

in wenigen Händen verzögert worden ift. 

2. Das Handwerk, 

Das Handwerk hat in den Oftfeeprovinzen feine zeitgemäße Entwicke⸗ 

lung aufzuweiſen. Nur Riga's Handwerkerſtand hat in neuerer Zeit, aber 
auch nur im wenigen Zweigen, einen Aufſchwung genommen. Bis vor 

wenigen Jahren konnten als Urſachen der mangelhaften Fortbildung des 

baltiſchen Handwerks das Verbot der Herbeiziehung ausländiſcher Geſellen 
und das Verbot des Wanderns der inländiſchen in das Ausland gelten, 
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Aber gegenwärtig find beide Verbote gehoben und dennoch ift das Hands 

werf, befonders in den Fleineren Städten, in wenigen Branchen und meift 
mangelhaft vertreten. 1861 betrug die Zahl der Handwerker in Livland und 

zwar der felbftändig arbeitenden, zünftigen und unzänftigen Meifter: 1874, 
davon waren etwa 1200 zünftige. Bon diefer Geſammtzahl fommen auf 
Niga 1040, auf Dorpat 245, auf Pernau 153. Die Gefammtzaht der 
Gefellen betrug: 3728, wovon 2818 auf Riga, 419 auf Dorpat, 117 auf 

Pernan famen. . Die Geſammtzahl der Burſchen betrug 2547, wovon 1521 

auf Riga, 351 auf Dorpat, 167 auf Pernau famen. Auf jede der anderen 

-Heineren livländiſchen Städte famen durchſchnittlich 50 Meifter, 46 Gefellen 
und 63 Burſchen. Es kamen in ganz Livland auf einen zünftigen Meifter 

ungefähr 2 Geſellen and 1—2 Burſchen, in Riga und Dorpat 3 Gefellen 
und 2—3 Burfchen, während in den fleineren Städten die Zahl der Meifter 

die der Gefellen üherfleigt, die der Burſchen aber eine unbedeutend größere 
als die der Meifter iſt. Für Kurland ift im Vergleich zu Livland die mit 

2407 angegebene Zahl der felbftändig arbeitenden Handwerker (zünftigen 
und. unzünftigen Meifter) wohl auffällig, wenn wicht in diefelbe auch alle, 

nicht bei Meiſtern, fondern felbftändig, für eigene Rechnung arbeitende 

Geſellen einbegriffen, in Livfand aber diefe zur Gefammtzahl der Gefellen 

geftelt find, wodurch dann freilich wieder für Livland die Zahl der bei 
Meiftern arbeitenden Gefellen eine noch geringere würde, Auch find wahr 
ſcheinlich für Kurland in die Gefammtzapl die fe g. Mitmeifter hineinge- 
rechnet, welche zwar zu ſtädtiſchen Zünften angefprieben, aber nur berechtigt 

find auf dem Lande ihr Gewerbe zu üben, Dagegen aber auch geringere 

Abgaben zahlen. Die Zahl dei zünftigen Meiſter betrug in Kurland: 918, 
die der unzünftigen (Mitmeiſter?): 1489, der Gejellen: 1124, der Lehr- 
linge: 1824. Es famen jomit durchſchnittlich auf einen zünftigen Meiſter 

ein Gefelle und nahezu zwei Burſchen. Es entſprachen dieſe -Verhältniſſe 
wohl im allgemeinen auch den thatſächlichen Zuftänden EfYands, für welches 

feine Zahlenangaben vorliegen, in den officiellen Berichten aber nur im " 
allgemeinen über den Verfall, des Handwerks gellagt wird. — 

Die im Ganzen geringe Zahl von Geſellen und Burſchen, namentlich 
aber der erfteren, weift auf den wenig forgfältigen und beſchränkten Betrieb 

- des Handwerks hin. Wenn aber in den officiellen Berichten als Haupt 
urſache der mangelhaften Entwidelung des Handwerks das Fortbeftehen 

der flarren Zunſtordnung angeführt wird, welde ja nur in Riga einer 
zeitgemäßeren Geſtaltung gewichen ift, fo können wir dem nur beiftinmen, 
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And) in Bezug auf das Handwerk müffen wir das Jaht 1862 im allge- 

“ meinen wegen der unterlaffenen Reformen als ein thatenloſes bezeichnen. 
Denn die dringend gebotenen Reformen find zwar in einigen Städten ber 
gennen, aber fie befinden fi nod) im Stabium lang ausgebehnter Erwä— 

gung. andere Städte (die große Mehrzahl) haben die wichtige Angelegenheit 
nicht einmal in Angriff genommen. In Riga aber’ hat auch das Aſſociations— 

wefen auf das Handwerk Anwending gefunden, und fo ift denn ein Anfang 

gemacht, das Handwerk durch die Aſſociation hindurch vom Zunftwefen 
gänzlich zu erlöfen. Bon der Zunft zur Affociation und mit 
diefer zur Gewerbefreiheit, das ift der Weg, den wir zu gehen haben. 

3. Das Fabrikweſen. 

1861 hatte Rivfand 152 Zabrifen, in welchen 10,521 Arbeiter be- 

Ichäftigt waren und an Erzengniffen erarbeitet wurde für 7,266,870 Rub., 

- Kurland 28 Fabrifen mit Fabrikat für 263,180 Rub., Eſtland 19 Fabriken 
mit 2533 Arbeitern umd Fabrikat für 2,737,713 Rub. Der Arbeitsertrag 

der Fabrikation Rivlands verhielt fid) zu dem Eftlands wie 2,5 : 1, und 

zu dem Kurlands wie 27, : 4, der Eftlands aber zu dem Kurlande 
wie 10,:1. — 

Die Fabriken find meiſt in den Städten oder wenigſtens in ihrer im⸗ 
mittelbarften Nähe, zu einem geringen Theil auf dem flachen ande ber 
fegen. In Livland kommen’ von 152 Fabrifen 112 mit 6814 Arbeitern 

und Zabrifat für 5,293,319 Rub. auf Riga und feine nächfte Umgebung ; 

denmächft betheifigte fih am’ ftärkften der Pernauſche Kreis mit 14 Far 

brifen, 2958 Arbeitern und Fabrikat für 1,663,914 Rubel. Die Haupt⸗ 

branchen der Tivfändifhen Zabrifinduftrie find Tuch für über 1’, Mile 
lionen Rub., Tabak und igarren für gegen 900,000 Rub., Wollenzeuge 

“und Del für reſp. gegen eine Halbe Million Rub., Papier für gegen 
350,000 Rub., Seife und Lichte für über 250,000 Rub., Leber für über 
und Kammgarngelpinft für gegen 200,000 Rub., Baumwollenzeuge, Thon- 
waaren, fowie Geidenwaaren für refp. über 150,000 Rub., Korfen für 

> über 120,000 Rub. und Glas für über 110,000 Rub., Spiegel für über 
80,000 Rub. und Flachsgeſpinſt für über 70,000 Rubel. Dampfſäge- 

mühlen erarbeiteten für 750,500 Rubel. Vergleicht man diefen Zuftand 
mit dem des Jahres 1836, wo in 56 Zabrifen gegen 3500 Arbeiter bes 

‚Späftigt waren, fo hat die Zahl der Fabriken und Babrifarbeiter in 25 
Jahren uin das Dreifahe zugenommen. £ 
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Eſtlands bemerfenswertheftes Fabrifetabliffenent, ja das bedeutendfte 
der Oftfeeprovinzen überhaupt ift die f. g. Kränholmer Mannfactur, welche 

1861 in ihrer Spinnerei mit.1100 Arbeitern feine baumwollene Garne 

producirte für 1,288,188 Rub. und in ihrer Weberei mit 800 Arbeitern 

einfahe Baummolenzeuge für 630,000 Rubel. Eine Tuchfabrik erar- 

beitete mit 550 Arbeitern Wanren für 375,000 Rubel. Die ftärkfte Pro— 

duction fällt demnächſt auf eine Gifige, Bleizucker- und Farbenfabrik mit 

Fabrikat für 96,472 Rub. und eine Dampfjägemühle für 93,750 Rubel. 

Die übrigen bedeutenderen Induftriezweige find meift Bleizucker- und Effig- 

fabrifen mit Exrzengniffen für zufammen 69,295 Rubel, Nawa oder. feine 

nächfte Umgebung nimmt den bedeutendften Antheil an der Fabrikation 

Eſtlands, demmächft die Inſel Dags und erſt in dritter Reihe Reval. 
Am niedrigften ſteht Kurlands Fabrikinduſtrie. Von feinen 28 Far 

brifen famen 1861: 14 auf Mitau, 4 auf Libau, 1 auf Bausfe, 1 auf 

Hafenpoth, welche 20 zufammen produeirten für 175,880 Rub., davon 

kamen auf Mitau Babrifate für 127,709 Rub., auf Libau für 42,351. Rubel. 
Für die höchſte Summe produeirte eine Licht- und Seifenfabrif, nämlich) 

für 35,520. Rub., augerdem nur 5 Fabriken dis 27,000 Rubel. Ferner 
wurde erzengt: Leber in 6 Fabrilen für gegen 50,000 Rub., Licht und 

Seife in 6 Fabriken für über 55,000 Rub. und Tabak und Eigarren in 
6 Zabrifen für gegen 50,000 Rubel. Eine Eifengießerei und Maſchinen- 

fabrik erarbeitete für über 25,000 Rub., eine Glashütte für 24,000 Rub. 
und eine chemiſche Fabrik für 21,000 Rubel: 

In allen drei Oftfeeprovinzen beftanden fomit 1861: 199 Fabrilen, 
welde zufammen nur für 10,267,763 Rub. Fabrikat lieferten. Berück— 
fichtigt man auch zweierlei, einmal: daß der Betrag des Fabrikats, viel- 
fach «verbreiteter Annahme gemäß, von den Fabrilauten, namentlich bei-den 

größeren Fabrifen zu niedrig aufgegeben ift, in Rückſicht auf eine nad) der 
Quantität. der Erzengniffe oder deren Werth erwartete Beftenerung und 
zweitens: die zeitweilig ungünftigen Baumwollenconjuncturen, welche gerade 
die in diefer Branche großartigeren Etabliſſements zur Verminderung ihrer 

Arbeit genöthigt haben, fo bleibt auch noch dann, falls man etwa höchſtens 

2—3 Millionen diefen Umſtänden zurechnen fvollte, eine Zabrifation für 
den Werth von 12—13 Mil. Rub. für die drei Oftfeeprovingen in ihrer 
Gefammtheit eine fehr geringe, 

Zur Erflärung der geringfügigen Entwickelung des Fabrikweſens dient . 
vor allem die geringe Verbreitung techniſcher Bildung, fowie der Mangel. 
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größerer auf die Fabrikation zu verwendender Kapitalien, fomit der Mangel 
hinreichender geiftiger und materieller Betriebsmittel. Die auch die Pros 

vinzen in ihrer materiellen Zortentwidelung behindernde ruſſiſche Finanz⸗ 
feifis Hat den letzteren Mangel nur erhöhen fönnen, während dem erfleren 
durch den Beſuch auslaͤndiſcher polptechniſcher Anftalten nur in neuefter 
Zeit einige, jedoch feineswegs für das heimifche Fabrikweſen befonders bes 

merfbare Abhülfe geworden ift, weiche erft von dem in den letzten Wochen 

in Riga eröffneten Polptehnifum, nad) volftändiger Einrichtung und mehr- 
jährigen: Wirfen deffelben zu erwarten ſteht. Freilich müßte auch ander» 
weitig, nicht blos von Riga aus, das fi für das allen drei Provinzen zu 
gut kommende Inſtitut wahrhaft geopfert hat, in höherem Mae die Wich⸗ 

tigfeit dieſes Inſtituts erfannt und demgemäß-mehr für feine ausreichende 
Ausftattung gethan werden. * 

Unter den angedeuteten ungänftigen Verhältniffen, fowie in Folge der 
mangelpaften inneren Communicationsmittel und der diefe Provinzen de— 
rade nicht bevorzugenden Zollgefeßgebung, welche namentlich die Zuerraffie 
nerien vollſtäudig unmöglich machte, — hat unfer Fabrikweſen nicht den 

erwünfchten. Fortgang genommen und fi in der That mühevoll hindurch⸗ 

gerungen und muß der dennoch) erzielte Erfolg als ein nicht geringer bes 

zeichnet werden, wie denn auch verſchiedene Fabrikate, wie z. B. Tuch, 

Wollen- und Baumwollenwaaren wiederholt die größte Anerkeunung gefun— 
den haben. Der Entwickelung der Fabrikation zu voller Selbſtändigkeit 
ift aber ferner auch hinderlich geweſen, daß größere- Unternehmungen von 

Gutsbeſitzern ſowohl als Handeltreibenden betrieben wurden und daß im 

erfteren Falle die für die Güterbewirthiehaftung, im letzteren die für den 

Handel erforderlichen Betrieböfapitalien einen nicht unbedentenden Theil 

derfelben beanfpruchten und fomit zum Nachteil der Fabrilation concur⸗ 

rirten. Die Leitung der eigentlichen Babrifarbeit mußte aber nicht felten 
«wegen techniſcher Unkenntniß der Zabrifunternehmer anderen, ‚gewöhnlich 
auslãndiſchen Dirigenten übertragen werden, welche entweder felbft der er⸗ 

forderlichen Tüchtigfeit oder auch der erforderlichen Uneigennügigfeit oder 

auch der Kenntniß der localen Fabrifationsbedingungen entbehrten, währ 
vend der Unternehmer häufig nicht einmal den muthmaßfichen Abfag richtig 
ſchaͤtzte. Nicht wenige Sabrifunternehmungen find and daher ins Stoden 
gerathen oder zu Grunde gegangen oder fie arbeiten mit ſchwacher Kraft. 
Sole Erfolge fonnten dem Unternehmungsgeift zur Ermunterung nicht 
dienen. Als Bedingung der gedeihlichen Entwicelung der Fabrikation er⸗ 
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ſcheint uns: Ermittelung der wirflichen Hiuderniffe und Beſeitigung der⸗ 

fetben namentlich auch durch Anbahnung einer dem provinziellen Betriebe 

günftigen Gefepgebung, Beſchaffung größerer Kapitalien durch geſicherte 

Verwerthung des ſtädtiſchen Hypothekar-Credits und Anlage ſtadtiſcher 

Banken, Beförderung aller Communicationsmittel und der Auſtalten zur 
techniſchen Entwickelung des Fabrikweſens, aber auch Erwerbung ſtatiſtiſcher 

und politiſch⸗olonomiſcher Bildung zur richtigen Erkenntniß des von der Er—⸗ 

richtung einer Fabrik an einem beſtimmten Orte zu erwartenden Gewinnes, 

zu deſſen 'richtiger Feſtſtellung der ſ. g. geſunde Menſchenverſtand allein 

keineswegs genügt und ebenſowenig eine allgemeine praftifche Anſchauung 
oder Routine. Daß nach allen dieſen Richtungen durchaus nur ungenügend 

gewirkt fei, huben wir als Mangel an Thatkraft auch auf diefem 

Gebiete zu bezeichnen. Auch) die Sabrifanten haben zu wenig erfannt, daß 

- die vortheilhafte Verwendung der Kapiralien nicht bios durch die Anlage 

derſelben in Fabriken bedingt ift, fondern auch durch ein beftimmtes Wiſſen, 
und in Rüdfiht auf ihre Verhaͤltniſſe zu einander, da fie nicht bios Kon- 

eurrenten find, fondern auch zur Erlangung der’ gemeinſchaftlichen Vorbe- 

dingungen der Fabrifation gemeinfhaftlich handen müſſen. 

4 Handel. — 

Die Lage der drei Provinzen am Meere, in nächſter Nähe der weſt ⸗ 
lichen Staaten mit ihrem beträchtlichen Bedürſniß an Roherzeugniſſen, Das 

ganze enropälfhe Rußland mit feinem Reichtum an Roherzeugniſſen als 
Hinterland, Hat fie naturgemäß beftimmt, Rußlands Erzeugniffe insbefon« 
dere Getreide, Flachs, Hanf, dem Werften zuzuführen und von diefem Ruße 

lands Bedarf an Colonialwaaren, Salz; Häringen, Induſtrieerzeugniſſen 
u. ſ. w. einzuführen. Freilich ift die Beſchaffenheit des Stüftenmeeres und- 

der Meeresufer meift feine für die Schifffahrt ‚günftige, aber die ſich ent 

gegenftellenden Schwierigkeiten find nicht zu den unüberwindlichen zu rechnen 
und find zum Theil überwunden. So wie der Boden und-das Klima der 

Dftfeeprovinzen dem Ackerbau förderlich find, fo können der Wafjerfahrweg 

und die Häfen, wo fie nicht von Natur der Schifffahrt günftig find, durch 
ausdauernde Arbeit für diefelbe günftig. gefaltet werden. Der Boden ift 
aber zur Anlage von hauffirten Wegen und Eiſenbahnen entſchieden günftig, 

denn die zu überwindenden Zerrainfchwierigfeiten find im Vergleich zu ans 
deren Ländern unbedeutende. Eine überfichtliche Darſtellung der Naturbes 

Baltifhe Monatsſchrift. 3. Jahrg. Bd. VL, ft. 6. 34 
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ſchaffenheit der Provinzen in Rüͤckſicht anf das Meer, die Flüſſe und die 
Erhebung des Bodens, wird diefe Ausfprüche belegen. 

Live, Eſt⸗ und Kurland werden im Weften und Norden von der Oftfee 
und dem finnifhen Meerbufen beſpült und gehen im Oſten mid Süden in 

die große ruſſiſche Ebene über. Die Südfüfte des finniſchen Meerbufens 
Gugleich Eſtlands Nordfüfte) ift meiſt ſteil, durch viele Heine Bufen zer 
ſchnitten, mit hervorragenden Halbinfeln, von Meinen Inſeln umgeben, mit 

vortrefflihen Häfen: mie Reval, Baltiſchpott, Kunda. Die Oftfüfte der 
Dftfee, zugleich die Weſtküſte Eftlands und Kurlands und der zwiſchen 

beiden ſich hinfagernden Infelgruppen, ift fach und theils fandig, wie an 
Kurlands Wertfüfte, theils aus flachen Kafkfteinpfatten beftehend, wie an 

den Weftfüften Eftlands, den Inſeln Dagö und Defel. Endlich find alle 

Küften- Livlands und Kurlands rings um den Rigaſchen Meerbufen, der 
zwiſchen der Nordfpige Kurlands umd der ſüdlichen Halbinfel‘ Defels tief 

"ins and hineindringt, meift flach und fandig. Entſprechend diefer Küften- 
bildung geftaltet ſich auch meiſt der angrenzende Meeresboden und defjen 

für die Schifffahrt fo wichtige Tiefe. Am raſcheſten von der Hüfte zu einer 
für die größten Schiffe genügenden Tiefe faͤllt er im finniſchen Meerbufen 
ab (Mitte eirca 60 Faden), fo daB ſich auch große Schiffe meift der Küfte 

nahen können. Nicht fo fteil zwar, dod) auch nod) ziemlich raſch fenft der 
Meeresboden am der kuriſchen Küfte der Dftfee zur fehiffbaren Tiefe hinab 

ieffte Senkung der Oftfee 178 Faden). Viel ungünftiger geftaltet ſich 
dieſes Verhältnis im flachen Rigaſchen Meerbufen (höchfte Tiefe circa 

30 Faden) und feinem nördlichen Nebenbufen, dem Pernaufhen; am 
angünftigften an der Rordipige Kurlands mit feiner berüchtigten, von Do- 

mesnees aus weit nad) Norden. fih erftredenden Sandbank und an der‘ 
Weſtküſte Defels, wo auf viele Werfte die Tiefe des Waſſers nur wenige 

Fuß beträgt. Daher find mit Ausnahme der eſtländiſchen Küfte alle Küften 

diefer Provinzen von Natur für große Schiffe ziemlich, [hwer nahbar und 
ſelbſt die wenigen befferen Häfen: Riga, Libau, Pernau, Windau, nicht zu 

den guten zu zählen. Jedoch bemüht man ſich überall und hat-fid) bemüht, 
namentlich in den drei erfigenannten Häfen diefe Nachtheile durch Hafen« 

und Dammdauten, Baggermaſchinen u. ſ. w. zu mindern oder zu befeitigen 

und mit Ausnahme von Areusburg und Hapfal läßt ſich überall wenigftens 
ein theilweiſe giinftiger Erfolg hoffen, wie er für Riga durch die beendigteit 
Hafenbanten ſchou eingetreten iſt. . 

Die Erhebung der Oftfeeprovinzen über den Meereöfpiegel ift im 
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Vergleich zu vielen andern Ländern nur eine mäßige, doch erſcheinen fie 

nur zum fleinften Theile, im unteren und mittleren’ Flußgebiet der kuriſchen 

An, dan an der ganzen Weſtküſte Liv- und Eſtlands als ein völliges Tiefe - 
land von einer Erhebung von kaum 50—60 Zuß (Par), das zufammen 

“kaum Yo des ganzen Landes einnimmt. Die häufig vorfommende Angabe, 

Ya diefer Provinzen und mehr fei Tiefland, ftügt ſich, was Livland betrifft, 

meift auf Struve's harte, inden man die auf derielben angegebene nied⸗ 

vigfte Höhenftufe von 0—200 Fuß Erhebung ſämmtlich dem Tieflande zu- 

rechnet, wobei denn nicht nur die relativ niedrigen und weit ausgedehnten 

Umgebingen des Peipus, Wirzjerw und Burtnedfees, ſondern aud) faft 
die ganze weftliche Halbinſel Kurlands und ein großer Theil des weſtlichen 

Livlands mit hineingerechnet werde muß, was bei dem dort meift herr 

ſchenden Eharakter einer Hügellandſchaft offenbar nicht angemeffen erſcheinen 
kann. Ans diefem ſ. g. Tiefland ſteigt das Land meit ziemlich ſteil zu 

einer erften Stufe oder Zerraffe von etwa 200—400' auf. Aus der erften 

Terraſſe erhebt fh im geringem Umfange eine zweite 400-600’, welche 

an mehreren Stellen zu einer noch höheren dritten von etwa 600—-800' 
auffteigt, die nur Feine Areale einnimmt. Letztere überragt endlich eite 
Anzahl höherer Gipfel, bis nahe an 1000° ſich erhebend. Das am höchſten 

liegende Gebiet der Provinzen findet ſich im S.-Oſten Livlands. Eftland 

bildet mehr einen zufanmenhängenden Landrüden, eine das ganze Land 

von Weften nad Oſten durchziehende Waſſerſcheide. In Livlands Often 

ſteigt der Boden im mehreren Terraſſen an, auf welchen ſich mehr oder 

minder beträchtliche Hügellandichaften ausbreiten, die zugleich meift auch 
Quellgebiete und Waſſerſcheiden der livlaäͤndiſchen Flüſſe find. In Kurland 

dagegen haben die Waſſerſcheiden zwilhen der Düna md, den öſtlichen 
Quellflüſſen der An, zwiſchen Aa und Windan und zwilhen der Windau 
amd den Küftenflüffen Weftfurlands fehr -geringe Erhebung und nur zu 
beiden Seiten der mittleren Windan und an den Quellen der Suſſei (öfte " 

lichſtem Zufluß der An) findet ſich eine Hügellandfhaft von refatio „größerer 

Bedeutung nach Erhebung und landſchaftlichem Reize. “ 

Diefen orographiſchen Verhäftniffen und Verſchiedenheiten entfpredjen 
auch die hydrographiſchen. Eftland entfendet eine Anzahl größerer und Mei- 

nerer Flüſſe und Baͤche tbeils nach Norden zum finniſchen Meerbuſen, theils 
ſüdlich nach Livland. Livlands vorherrſchendem Terraſſencharakter entſpricht 

88, daß die in ihm entſpringenden bedeutenden Flüſſe faſt ſämmtlich ent— 
weder dem Meere zuflicgen oder, nachdem fie ſich zuvor in größere oder 

34" e 
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Heinere Seebecken (dem Burtuelſee, dem Wirzjerw uud, dem Peipus) ger 

ſammelt oder fid) mit der Düna vereinigt haben. Kurlands obengenannte 

Hauptfläfe erſcheinen verhäftnigmäßig am wenigften von den eigenen Höhen 

genäht. Die Aa — mit ihren beiden Hauptarmen, dem öftlichen oder 
der fleinen Memel und dem weftfichen, entipringt ebenfo wie die Mehrzahl 

ihrer zahlreichen Meinen Zuflüffe auf dem litthauiſchen Platean; eben dort 

entfpringt auch die weftlihe Windau. Die Düna als Grenzfluß zwiſchen 
Live und Kurland erhält aus Kurland feinen Zufluß, der den bedeutend 
wafjerreicheren Zuflüffen von dem livländiſchen Plateau (Ewſt, Oger, Zügel) 
nur irgend an die Seite zu fegen wäre, Nur die öſtlich von der Windau 
gelegene Hügellandſchaft entfendet zu der Windau und Aa einige neunens- 

werthe Zuflüſſe. ö 

Die vorftehende Schilderung fann nur eine ungenägende Grundlage 

zu eingehenderen Schlußfolgerungen bieten; wir müfen ung hier auf das 
Algemeinfte befchränfen. 

Die Häfen find alfo durchſchnittlich von Natur nicht günftig, nur Eft- = 
fand ift bevorzugt, dennoch hat diefes den geringften Handel. Die Pros 

vinzen find nicht arm an Flüffen, noch ift die Erhebung des Bodens eine” 

bedeutende, noch eine ungleichmäßige, dennoch hat der innere Verfchr weder 

Kanäle noch Eiſenbahnen ſich geſchaffen, mit Ausnahme der kurzen Strede 

der Riga-Dünaburger Bahn, welche durch einen geringen Theil Livlands 
binzieht. Die Hafenbauten find fpät begonnen und gehen in Pernau und 

Kiban langſam vorwärts; Niga allein hat, wenn aud erft in der fegten - 
Stunde vor der drohenden Berfaudung des Hafens, aus eigener Kraft ſich 
geholfen. Libau Hat in guten Tagen, als feinen Kapitatiften noch Reich» 

thümer zu Gebote ftanden, für die böjen (wenigftens in Bezug auf feinen 
Hafen) zu fürgen unterlaffen und hat es mur dem nie ermädenden Eifer 
feines hochverdienten Aeltermanns Uhlich zu verdanken, daB das Project 

« des. Hafenbaues immer wieder dem Archivſtaube entriffen worden ift. Aber 
felbft mit guten Häfen ift es allein nicht gethan; fehlen die vortheilhaiten 
Communicatiouswege zu ihnen hin, welcher Antrieb ift daun geboten, ihnen 
Waaren aus dem Hinterlande zuzuführen und Importwaaren zur Weiter- 
verfendung zu beziehen? Welchen Zuzug ind Abzug dürfen die eftländis 
ſchen Häfen erwarten? Gewiß iur fehr geringe. Es verdient Daher das 
Project, Reval mit Pleskau durch eine Eiſenbahn über Dorpat zu vers 
binden, alle Beachtung und ift es zu bedauern, daß über die Ausführung 

deſſelben weiter nichts verlautet. Eſtlands Handel kann bei dem Mangel 
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aller für den inneren Verkehr erforderlichen Waſſerſtraßen und der den 

Import vollſtändig abforbirenden Nähe Peteröburgs nur allenfalls im 
Frühjahr, wo feine Häfen früher zugänglich find, noch einen lebhafteren 
Verkehr aufweifen und wird in Zufunft auch diefen Baltiſchport ausſchließlich 
abtreten müfjen; der fonftige Verkehr ift entſchieden dürftig zu neniten. Die 

- Berbindung Baltiſchports mit Petersburg durch eine Eiſenbahn wird we— 
ſentlich dem Handel der Iepteren Stadt nügen, den Handel der eftländifchen 
Städte aber nur noch mehr herabdrüden; auch Baltiſchport würde nur eine 

Gommandite Petersburgs werden. Die Anlage einer anderen Eiſenbahn 
iſt daher für Eſtlands Handel eine Lebensfrage. Eftlands Häfen müſſen 

mit ihrem Hinterlande durch eine Eifenbahn in Verbindung gelegt werden, 
fie müffen einen, Aetivhandel, nicht blos einen Paſſivhandel erwerben und 

würden durch die Ausführung der Bahn nad) Pleskau Erporthäfen für 
einige ruſſiſche Gouvernements werden, wenn ihnen aud) ein größerer Im— 

port bei der Concurrenz Petersburgs nicht zugewandt werden könnte. Per 

nau's Handel bezieht feine Zuzüge aus dem Innern des Landes nur durch 

den gewöhnlichen Landtrunsport keuchender Zugthiere. Riga hat erft im 

legten Jahre cine Eiſenbahn erhalten, deren Einwirfung auf die Belebung 

des Im- und Exports einer eingehenderen Darftellung wohl verlohnen 

würde, jobald die dazu erforderlichen Data in genügendem Maße vorlägen. 
Für den Waſſertransport auf der Düna aus dem Innern des Reichs iſt 

durch Befeitigung der Hemmniſſe des Fahrweges nichts Weientliches ger 

ſchehen, wenn auch viel darüber geſprechen worden, daß man die Düna 

bergauf und bergab für die ganze Dauer der Schifffahrt und für tiefer geheude 
Fahrzeuge ſchiffbar machen müſſe. Es fehlt die Realiſirung der projec- 

tirten Sprengungen des Rummels und überhaupt die Gorrection des Fahr 
waſſers. Wird die Dina immer nur die Frühjahrsglanzperiode der unges 
ftalteten Struſen erleben, von welchen nicht wenige am Rummel zu zer— 

ſchellen beſtiumt find? Oder follte die Ausfiht auf die Verlängerung 
der Riga-Dünaburger Bahn jede weitere Zürforge für den alten Dünas 

from, der Riga’s Handel feit Jahrhunderten verforgt, als eine unnüge er- 

ſcheinen laſſen? Wir maßen ıms fein Urtheif darüber an, denn erſt müßte 
erwieſen werden: ob alle von der Düna herabgefommenen Waaren ebeufo 
gut und namentlich auch ebenfo wohlfeil per Eiſenbahn transportirt werden - 

fönnten. Diefe Voransfegung fieße ſich aber erft nad) mehrjähriger Con— 
currenz und nach Verlängerung der Eiſenbahn genügend erledigen, denn daun 
würde ſich herausgeftellt haben, welchen Weges als des vortheilhafteren 
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ſich die Lieferanten bedient hätten. Einen freilich nur ungenügenden Anhalts- 
punkt zur Beurtheifung deffen würde der Vergleich des diesjährigen Eifen-. 

bahn⸗ und Dünatransportes mit dem früheren Dünatransport ergeben. 

Und was ift für Libau's Handel gefhehen? Man hat projectirt, ift 

auch bier die Antwort, Wie viel Jahre find feit der Projectirung der 
Libau-Zurburger und der Liban-Mitauer Eifenbahn vergangen? Dean ent 

ſchuldigt die Nichtausführung diefer und der RevalPlesfauer Bahnen mit 

Mangel. an erforderlichen Kapitalien. Wir erlauben ung ‚die Richtigkeit 
diefes Grundes zu bezweifeln und feßen ſtatt deſſen einen anderen: cs ift 
der Mangel des guſammenwirkens von Stadt und Land. Von vornherein 
erſcheint es zwar unglaublich, aber es iſt dennoch erfahrungsmäßig wahr, 
daß das Land fi um die Hebung feiner Städte zu fümmern nicht für 
verpflichtet erachtet und daß der Vortheil, welchen das Land von einem 
blühenderen Handel ſeiner Städte haben müßte, faft unbeachtet bleibt. Den 

vereinten Beftrebungen beider Factoren des Landes zur Hebung des Handels" 

der Städte hätte die Wegräumung der Hinderniffe gelingen. müffen und 
namentlic) wäre, aud) ihren vereinten materiellen Kräften die Anlegung der 
erforderlichen Eifenbahnen gelungen. Denn daß es den Geldfräften der 

einen und anderen Provinz nicht gelänge, die Garantie zu übernehmen für. 

eine Bahn von Reval nad) Pleskau, fowie für eine Bahn von Libau nach 
einem zum Anſchluß an die große Bahn geeigneten Punkte, etwa Kowno, das 

ſcheint uns unwahrſcheinlich. Aber man wartet lieber auf die Beipülfe der 

Staatsregierung und vergißt darüber ganz, daß es zunädhft jeder einzelnen 
Provinz Selbftverpflichtung ift, ſich zu helſen. So fieht man es gleiche 

gültig herankommen, daß der Handel der eſtländiſchen ſowohl als kurländi— 

ſchen Städte von der Zukunft mit gänzlichem Verfall bedropt ift, und ver- 
gibt ganz des guten alten Spruchs: „Hilf Die jelber, fo wird Dir Gott 

helfen“ und der alten aber immer neuen Weisheit: „Nur Einigkeit macht . 

ſtark.“ Aus gleichem Grunde ift auch in allen drei Provinzen wenig oder 

nicht zur Ausmitzung der Waſſerſtraßen gefchehen, man wartet gläubig 
auf die Hülfe von oben, Jahre find vorüber gegangen, den Klagen der 

Städter ift fein Gehör gegeben worden und auch jept, wo bie Noth am 
hoͤchſten, ift die Hüffe nicht am nächſten. Wieder ein nur gar zu enidenter 

Beleg baltiſcher Thatenloſigkeit. 
Reicht begreiflich muß es daher erſcheinen, daß nur die livläändiſchen Häfen 

und. unter ihnen insbefondere Riga, welches ſich ſelbſt zu helfen verftand 
und ſich felbft helfen konnte, einen blühenderen Handel aufzuweifen haben, 
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während der auswärtige Handel der Mehrzahl der Städte Eſt- und Kurs 

lands entweder ſich jo unbedeutend gehoben hat, daß diefe Hebung fast 

einem-Stillftande nahe fommt, oder derfelbe auch wirflidy zurückgegangen iſt. 

Die nachſolgenden Zahlen werden ſolches belegen. Ung Tiegen zum Vers 

gleich zwei im allgemeinen normale Handelsjahre vor. 

Ausfuhr Einfuhr 

1838, "1860. 1838. 1860. 

Sivfand 13,789,418 Rub. 31,622:085 Mub. .Livland 3,540,100 Rub. 6003,21 Rub, 
Kurland 1,186,675 „  2,829,528 „ Rurland1,253,596 „ 771094 5 
Gfland 725,606 „ 845,199 „ fand 568,892 „ 816,569 „ 

Können überhaupt zwei Handelsjahre, deren Import und Export ja 

vielfach auch durch zeitweilige Gonjuneturen bedingt find, einen Maßſtab 
zur Beurtheilung der Zur oder Abnahme des auswärtigen, Handels abgeben, 
fo ift nach Ausweis diefer 2 Jahre innerhalb 22 Jahre in den livländi— 

ſchen Häfen die Ausfuhr auf mehr als das Doppelte, die Einfuhr auf 

ehvas weniger als das Doppelte geftiegen, während in Kurland die Aus— 

fuhr noch nicht um das Zwiefache äugenommen , die Einfuhr aber fat. um 

die Hälfte zurückgewichen ift und in Eſtland die Zunahme der Ausfuhr 

wenig über 100,000 Rub., die der Einfuhr wenig über 200,000 R. beträgt. 

Es verhielt ſich aber im Jahre 1860*) die Aus: und Einfuhr Liv 

lands zu der Kurlands wie 12, : 1 und zu der Eftlands wie 22,5 : 1, 
die Kurlands aber zu der Eftlands wie 1,, : 1. Der auswärtige Handel 

Livlands betrug alfo ungefähr das 12fache des furländifhen und 22fache 
des eftländifchen, der kürländiſche aber faft das Zwiefache des eſtländiſchen. 

Es verhielt fi) aber ferner 1860 die Ausfuhr Livfands zur, Einfuhe wie 

52:4, in Kurland wie 3 41; während der Unterſchied in Eftland ein 

unbedeutender war. Die Ausfuhr Livfands betrug deninad ungefähr das 

Sfache der Einfuhr und die Kurlands das Zſache. Die geringe Einfuhr hat 
einerfeits ihren Grund in den befferen Communicationsmitteln St. Peters- 

burgs nach dem Innern des Reichs, andererfeits in den Differentiafzöllen 
und anderen Verhäftniffen, welche die Waareneinfuhr über, die preußiſche 

Grenze begünſtigen. 

*) Fur das Jahr 1861 lagen für Eftland keine volftändigen Angaben über die Aus- 

und Ginfuhr vor und desholb mußte zur Ermöglihung einer Vergfeichung ber drei Pro- 
vinzen auf das Jaht 1860 zurüdtgegangen werben, 
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Die Gefammtjumme des auswärtigen Handels von Liv und Kurland 
vertheilte ſich 1860 dergeftalt, daß auf Riga gegen 35 Mill. Rub. famen, 

auf Bernau gegen 2, Mill. Rub., auf Arensburg gegen 350,000 Rub., 
auf Libau über 2 Mill. Rub., auf Windau 600,000 Rub., auf Polangen 

über 400,000 Rub. Die Bertheilung auf die einzelnen Häfen fehlt für 

Eftland, wie überhaupt die Berichte über. diefe Provinz unvollſtändig find. 

Die Hauptausfuhrartifel der livländiſchen Häfen waren 1860 in runden 

Summen: Flachs für 11 Mil. Rub., Getreide für 6 Mill. Rub., Hanf 

für 5 Mi. Nub., Leinfaat für 37, Mil. Rub., Holz für 17, Mill. Rub.; 

die Haupteinfuhrartifel: Salz und Häringe, jeder gegen 1 MIN. Rub. Für 

die größten Beträge wurde verfehifit : nach Großbritannien für 16 Mid. Rub., 
Holland für 5 Mil. Rub., Frankreich gegen 3 Mil. Nub., Belgien gegen 
2 Mill. Rub., für über eine halbe Mill. Rub. nad) Lübeck, Dänemark, 
Preußen, Schweden und Norwegen. Aus kurländiſchen Häfen betrug die 

‚ Ausfuhr von Getreide über 1Y, Mil. Rub., die von Leinfaat über 

300,000 Rub., von Flachs 200,000 Rub., von Holz über 100,000 Rub. 
Die Einfuhr von Häringen betrug zwiſchen 150 und 200,000 Rub., von 

Baumwollenwanten gegen 90,000 Rub., von Colonialwaaren über 50,000 
Rub,, von Salz gegen 40,000 Rub. Bon eftländifchen Häfen wurde haupt⸗ 

ſächlich ausgeführt Getreide, Brandwein, Flachs nnd Leinfaat, eingeführt 

Salz, Häringe und Früchte. 

Ob der Binnenhandel der Provinzen im Vergleich zum auswärtigen, 
wie in jeder größeren volfswirthichaftlihen Gemeinſchaft, fo auch in diefen 

Provinzen viel bedeutender fei als der auswärtige Handel, ift fraglich. 
Die Angaben über denfelben find rein willfügrlihe oder fehlen gänzlid). 

Niga bat durch feine ſtarken Waflertrausporte auf der Düna aus dem 

Inneren des Reiches und über die furifhe An aus und nad Mitau und 

ſeit Eröffnung der Riga-Dünaburger Bahn den ftärfften Verkehr aufzu— 

weiſen. Auf der kuriſchen Aa exportirte Mitau 1860 nad Riga Waaren 
für 1,797,421 Rub. und importirte von Riga für 673,895 Rub. Im 

Inneren der Provinzen werden ſowohl in den Binnenftädten als auf dem. 
flachen’ Lande Rocalmärkte zu beftimmten Terminen, insbefondere zum Ver— 

auf landwirthſchaftlicher Erzeugniffe, aber auch zum Vertrieb von Manu 
facturwaaren abgehalten, deren Berfehrsangaben jedoch volftändig unzus 

verläffige find. Der Handel der Landftädte beſchränkt fih, mit Ausnahme 
Mitau’s, Dorpat’s, Fellin's meift auf die Befriedigung der Bedärniffe der 
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Bewohner derfelben umd der ihnen angrenzenden Landſtriche. Die größten 

Quantitäten der landwirthſchaftlichen Erzeugnifle werden den Seeftüdten . 
direct zugeführt, während, Diefe aud) wiederum die Bewohner des Landes 

direct mit eingeführten Waaren verforgen oder durch Vermittelung der 

Landſtãdte. 
Wenn unter den Seeſtädten der Oſtſeeprovinzen ſich wiederholt über 

die Nothwendigfeit der Begünftigung der einen wor der anderen durch 
Anlagen neuer Eifenbahnen zu ihnen ein Streit erhoben, fo erfcheint ders 

ſelbe in Rücficht auf den umbedeutenden auswärtigen Handel Rußlands im 

Vergleich mit anderen Staaten als ein fehr müßiger. 
Aus und Einfuhr der hauptſächlichen Staaten betrug Mad Kolb's 

vergl. Statiftif) um die Mitte des Jahrzehents 1850/60: Großbritannien 

6800 Mil. Fr., Frankreich 4000 Mil. Fr., Zollverein und Hanfeftädte 

3500 Mill, Fr., Deſterreich 1000 Mil. Fr., Verein, Staaten 2800 Mill. Fr., 

Belgien 1350 Mil. Fr., Holland 1300 Mill. Fr., China und Anftralien 

. 1200 Mill. Fr., Italien 1000 Mil. Ft., Rußland 850 Mill, Fr., Schweiz 

750 Mill. Fr., Türkei und Aegypten 550 Mil. Fr, Engliſch Oſtindien 

500 Mill. Fr., Engliſch Nordamerika 400 Mil. Fr., Spanien und, Por 

tugal 400 Dil. Fr., Antillen 320 Mil. Fr., Scandinavien 200 Mil. Fr., 

Chile 150 Mil. Fr., Griechenland 80 Mill. Fr. 

Rußland nimmt darnad) (wir glauben jedoch), daß der Betrag zu niedrig 

angegeben iſt) erſt die zehnte Stelle-ein, mobei die drei Oſtſeeprovinzeu 

‚mit ungefähr 150 Mil. Fr., alſo mit noch nicht einem Fünflel des ruſſi⸗ 
ſchen Ein- und Ausfuhrhandels betheiligt find, fo daß eine flärfere Betheili— 

gung aller einzelnen Häfen unferer Provinzen feinem derjelben eine gefährliche 
Concurrenz bereiten könnte. Diefe Verhältniffe aber weifen recht ewident 

nad), wie wenig intenſiv der Handel bisher betrieben worden ift und daß 

auch in Bezug auf ihn die baltifge-Tpatenfofigfeit ih bewährt. 

Unbefriedigend alfo iſt Art und Erfolg der materiellen Arbeit unferer 
Provinzen in jeder einzelnen Branche. Bei fruchtbarem Boden und gün— 

ſtiger Lage ift die Arbeit der Provinzen ohne die erforderliche Euergie 
betrieben worden und deshalb haben diejelben ſich auch nur zu einer ſehr 

beſcheidenen Höhe des Geſamuitwohlſtandes erheben fönmen. Bei weiten 

Streden, ſchwacher Bevölkerung, mangelhafter Auſpannung der Arbeitskraft 

find die Provinzen ſtark zurücgeblieben und wir-glauben nicht mit Unrecht 
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in diefem Zuftande die Folgen einer privilegirten Arbeit zu erbliden, welche 

des ftärfften Hebels der Arbeitskraft, der Concurrenz, entbehrte — auf 

dem Lande wegen der Geſchloſſenheit des Grumdbefiges , in den Städten 

wegen Zunft und Handelsbefchränfungen. Unfere nächften Aufgaben, wenn 

wir unfere Provinzen nicht in der Mittelmäßigkeit, wenn aud) einer priviles 

girten, ſtecken laſſen wollen, find daher: Die Arbeit von den Feſſeln 

zu befreien, welche ihre freie Bewegung hemmen. „Rührt 

Eu" fei der Mahnruf an die baltiſchen Arbeitskräfte! 

A. Bulmerincg. 
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in den Offeeproningen. 

Wir feit geftern erſt oder heute ift das Bedürfniß nad) Aenderung der 

- Zuftigverfaflung, nad) einer der vorgefchrittenen Wiſſenſchaft entfprechenden 

Nechtöpflege in den Oftfeeprovinzen Iebendig geworden. Schon feit längerer 
Zeit haben denfende Männer diefer Lande die Mängel des Beftehenden 
erlannt und die Neformarbeit. wiffenfchaftlid. vorbereitet. Wenn aber 
bisher die Ungunft der Verhäftniffe es nicht geftattete, dem was in der 

Theorie den Meiften zum Bewußtſein gekommen war,. den entiprechenden 

Ausdruck zu geben, fo ift jegt, nachdem die Regierung des Reiches, dem 
die ehemaligen Herzogthümer Livs, Eſt- und Kurland angehören, die Geifter 
von dem Drude befreit hat, unter dem fie gefangen lagen, auch bei uns 

die Stimme nad) Reformen laut geworden, und.nicht in der Preſſe allein, 
auch im Schoße der Stände hat man die vorhandenen Mängel zur Sprache 

gebracht und deren Abhülfe in Berathung gezogen. Die Neorganifation 

des Gerichtöwejens im ruſſiſchen Reiche legt jetzt auch ung die Frage nad) 

ähnlichen Reformen nahe; was bisher als Wunſch empfunden wurde, zeigt 

ſich jegt nicht blos als möglich, fondern Darf als unabweisbare Nothwens 
digfeit angefehen werden ; was bisher Vorbereitung gewefen, darf jegt zur 
That werden. 

Die Betrachtungen, welche wir in dem Folgenden den denfenden 

Patrioten unferer Heimat übergeben, bezwecken eben nur, eine erſte Grund⸗ 
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Tage für Das Werk, das zu ſchaffen ift, Hinzuftellen, Anfnüpfungspunfte für 

die Arbeit, die unferer harrt, zu bieten, Material, deffen nicht- genug bes 

Ihafft werden kaun, heranzuzichn, Nicht abgeſchloſſen fol die Berathung 

mit dieſer Arbeit werden, vielmehr eröffnet und angeregt. Es hat auch 
nicht die Abficht fein können, alle die vielfachen hier einfchlagenden Fragen 
zu beantworten. Wir haben uns nur die Aufgabe geſtellt, die Discuffion 

von der Zorm auf das Weſen hinüberzuführen, allgemeine Geſichtspunkte 

feftzuftellen und den Umfang fowie die muthmaßlichen Grenzen des Res 

® * formwektes zu bezeichnen. 

Das allerhöchſt beftätigte Reichsraths-Gutachten vom 29. Sept. d. J., 

welches die Grundzüge zur Reorganifation der Nechispflege in Rußland 

enthält, beauftragt im Punkt 8 den Reichsſecretair: „Diefe Grundzüge 

„den oberſten Autoritäten der wicht nach den allgemeinen Reichsgeſetzen 
„venwalteten Gouvernements und Gebiete mitzutheilen und die Gutachten 

dderſelben darüber einzuholen, welche Abinderungen und Ergänzungen des 

„allgemeinen Sundamental-Reglements des Reiches bei Anpaffung deffelben 

„an die unter ihnen ftebenden Gerichtsbehörden vorzunehmen feien.“ 

Es ift fomit zu erwarten (ud die unlängst in der Rigafchen Zeitung 
enthaltene officiöfe Mittheilung beftätigt dies), daß den leitenden Drganen 

der Oftfeeprovinzen die Gelegenheit gegeben werden wird, ſich über das 
Reformwerk und deffen Anwendung in ihrem Gebiete maßgebend zu äußern. 

Allein wenn ſolches auch, nicht der Fall fein follte, fo würden ſich die Ein— 

geleflenen diefer Provinzen dem faum entziehn dürfen, das dem Reiche 
verfiehene Geſetz und deffen Anwendbarkeit in den eigenen Grenzen in - 

ernfte Erwägung zu nehmen. “Haben in ihm doch dem Weſen nad) diejer 
nigen Grundfäge einen Ausdruck gefunden, welche als das Nejultat der 

Rechtsentwickelung Eutopas'in faſt allen Staaten der Eufturwelt Geltung 

gewonnen und die den Gebildeten diefes Landes theils duch Studium, 
theils durch eigene Auſchauuug geläufig, ja zum großen Theil ein Gegen— 
fand frommer Wünſche für die Heimath gewejen find. 

Gleichwohl werden, wenn auch die „Grundzüge“ nah Punkt 6 des 

Reichsraths-⸗Gutachtens für diejenigen Theile des Reiches, welche den alls 
gemeinen Reichsgeſehen unterliegen, unbedingt maßgebend- find und einer 

weiteren Abänderung nicht unterliegen, diefelben in den nad) befonderen 

Sefegen verwalteten Provinzen nur infoweit zur Anwendung kommen Dürfen, 
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als die eigenthümliche Geftaltung der Rechts und Verfaffuugsverhäftuiffe 
in denfelben, wie ſolche vor allen in den Dftjeeprovinzen zu Tage tritt, 

nicht Modificationen in ‘der Sam der Realiſtrung jener leitenden Ideen 

bedingen muß. 

Um nun den Umfang zu ermeſſen, in welchem die „Grundzüge“ und 
in der Folge die aus denſelben eutwickelten Specialgeſetze auf die mit 
eigenem Rechte privilegirten Oſtſeeprovinzen unter dem ebenerwaͤhnten Vor⸗ 

behalte ausgedehnt werden können, erſcheint es geboten, zunächft den Werth 
und die Bedeutung diefer Grundzüge an ſich in Betracht zu ziehn und 
fodann zu erwägen, in weldem Maße das Gerichtswejen in diefen Pros 

vinzen, insbejondere in Livland, zu reorganifiren fei, fowie inwieweit über 

haupt Abänderungen des Beftehenden mit Rückſicht auf die „Grundzüge 
erforderlich erſcheinen. # 

Die „Grundzüge zerfallen in drei Theife: die Gerichtsverfaffung, 
den Criminal- und den Civilproteß. Das ruſſiſche Strafe und 
Privatrecht wird durch diefe Verordnung nicht direct berührt. Das erftere 
gift faft in feinem ganzen Umfange in den Oftjeeprovinzen‘, das lehtere 

findet nur in vereingelten Beftimmungen Anwendung. Wir werden übrigens 

Gelegenheit haben zu bemerken, daß die Durchführung der in den „Grund— 

zügen“ aufgefteflten Principien nicht’ ohne gleichzeitige Abänderung verfchier 
dener wejentlicher Beftimmungen des gegenwärtig beftchenden Steafrests 

möglid) fein wird. 

In dem erften Theile = der Gerchdenſaſung — find folgende 

Grundfäge enthalten und in den beiden andern Theilen näher entwidelt: 
Trennung der richterlichen Gewalt von der. Verwaltung, der Execu⸗ 

tive und der Geſetzgebung (I. $ 1); ; 
Einführung von Geſchworenengerichten in gewiſſen Strafſachen (I. 

$ 8, 27-38); 
Deffentlicjfeit im Civil und Criminalproceh V. 8 60) und Mũnd⸗ 

lichleit des Verſahrens vor den Friedensrichtern (I. $ 27, I. 8 5), vor 
den Geſchworenengerichten (II. $ 65,69 und ff.), vor den Bezirfsgexichten 
au. $ 8); " 

Uebertragung der richterlichen Gewalt an die Friedensrichter und deren 
Verſammlungen, an die Bezirkögerichte, Die Obergerichte und den Dirigt- - 
venden Senat ala afjationshof (1. $ 2); 

das Erſorderniß juriſtiſcher Vorbildung für die Richter, Staatsan⸗ 

wälte und Gecretäre (1. 8 66); 
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Ernennung der Richter, außer den Friedensrichtern, durch den Staat 

1823, 39); 5 
Uriabfepbarfeit und Unverſetzbarkeit der Richter (I, $ 67); 

Aufhebung des privilegirten Gerichtsftandes (I. $ 22, 11. $ 17, 111.8 25) ;- 
Einführung des Inftints der Staatsanwälte und deren Gehülfen für 

Civil und Criminalſachen (L. $ 9, 47—52); 

der Unterſuchungsrichter in Criminaffaden (1. $ N; 

der Advofaten- (I. $ 9, 73—87) ; 

der Eandidaten zu Zuftizämtern (1. $ 9, 8890); 
der Notare (1. $ 9, 91) und 

der Gerichts⸗Executoren (L. 8 9). 

Trennung. der richterlihen Gewalt von der Qerwaltung ift nach 
der dermaligen Entwidelung des Staatslebens ein Poſtulat der Gegenwart. 
Bei der Verwaltung herrſcht die Rüdficht auf das Allgemeine, die Beachtung” 

des Einfluffes des einzelnen Falles auf weitere Kreife amd Beziehungen vor; 
der Richter hat vor allem den einzelnen Fall als ſolchen in feiner 
ganzen individuellen Schärfe ſich Mar zu machen und nach diefer feiner 

” Imdividunfitit ohne alle Rückſicht auf feine Folgen zu entfheiden. Der 
Nichter wird die Angelegenheiten der Verwaltung zu beſchränkt, der Vers 
waltungsbeamte die Rechtsſachen aus einen zu weiten Gefihtöfreife "ber 
trachten ;. der Richter wird als Organ der Verwaltung zu unbeugfam, der 
Verwaltungsbeamte als Richter zu Tenkfam -fein. Juſtiz und Verwaltung 

werden gewingen, wenn ihre widernatürfiche Verbindung gelöft wird. Diefe 

Erwägungen find es, die dahin geführt haben, dag im Laufe diefes Jahr⸗ 
hunderts in den übrigen Staaten Europas die Trennung jener Zunctionen 
mehr und mehr durchgeführt worden iſt. Die Oftfeeprovinzen werden jept 
nicht mehr zurädftehn dürfen. Ob es aber möglich oder nothwendig ift; 

diefe Trennung bier überall eintreten zu laſſen, wird weiter unten betrachtet 
werden, J 

Bon nicht geringerer Bedeutung iſt die Trennung der richterlichen Ges 
walt von der. gefeggebenden. Sie ift gegenüber dem bisherigen Zuftande 
des Necuröverfahreng bei uns als eine befondere Wohlthat zu. erkennen. 

Allerdings geht alle Rechtspflege vom Staate aus und wird im Namen 

des oberften Inhabers der Gtantögewalt geübt. Allein rückſichtlich der 

eigentlichen Gerichtsbarfeit gefchieht dies durch nothwendige, von feiner uns 
mittelbaren Einwirkung unabhängige Vertreter — die Gerichte. Im dem 

modernen Staate ift die Sonderung des Gerichts von dem Regiment alle 
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gemein,anerfannt und ftreng durchgeführt. Alle eigentliche richterfiche Fume- 
tion {ft der perfönfichen Thätigfeit und felbft dem Einfluß’ des Inhabers 

der Staatsgewalt entzogen. So verlangt es die Neinheit des Rechts und 
die Freiheit der Bürger, fo erheifcht es felbft die Macht der Regierung, 

welche nicht verlieren, fondern nur gewinnen kann, wenn fie vor Miße 
brauch und Uebergriffen in die Sphäre der Rechtsordnung bewahrt wird; 

eine unabhaͤngige Stellung der Gerichte verfähnt mit manden- anderwei« 
tigen Gebrechen im öffentlichen Leben. : 

Die Einführung von Geſchworenen in ſchwereren Straffällen, melde, 

aus den verfranenswärdigften Claſſen der Bevölkerung gewählt, mit den 
Rechtskundigen — den Richtern, dem Staatsanwalt und dem Vertheidiger 
— zur Findung eines Strafurtheiles zuſammenwirken, indem fle nad) voll- 

ſtändiger öffentlicher und mündlicher Verhandlung über. die Thatfrage eute 
ſcheiden — wird ihre fegensreichen Einwirkungen auf das fociafe wie das 

Rechtsleben Hier fo wenig verfehfen, wie überall, wo das großartige In— 
ſtitut Wurzel geſchlagen. Wiewohl die in formelle Beziehung von dem 

ſchriſtlichen und heimlichen inquiftterifchen Procefje unzertrennlichen Miß- 

fände des Verſchleppens der Unterfuchungen, der fangen Unterfuhungss 

baft, der Richterwillkür u. f. w. bei uns nicht in dem Maße ſich fühlbar 

gemacht haben, wie in Deutfchland nod) während der exften Decennien 

diefes Jahrhunderts, indem die durd) die Katharineiſche Geſetzgebung ein— 

geführte Controle des Criminalverfahrens durch die Gouverneure, Pros 

cureure und Fiskale unftreitig dahin gewirkt hat, den änßerften Ausmüchfen 

des Inquifitionsproceffes zu feuern; fo wird doch auch bei uns eine Bes 
ſchleunigung des Verfahrens, wie fie durch die Vornahme der Hauptver— 

handlung vor den Geſchworenen und das alsdamı folort erfofgende 

Urtheil bewirkt werden wird, unbedingt Auerkennung finden müſſen. Nicht 
allein die Unterfuchungshaft wird weſentlich abgefürzt werden — was bei 

dem traurigen Zuftande unferes Gefängnißwefens und bei dem demoralifis 

renden Einfluffe deſſelben auf die Inquiſiten nicht hoch gemug angefchlagen 

werden kaun — fondern es hört auch jede fernere Controle der Criminals 

jüftiz durch die bisher mit derfelben betrauten Antsperfonen auf und nur 

ausnahmsweiſe (IM. 8 112) werden Criminalurtheile hinfort durch das 

Geſehz zur höheren Beſtätigung zu bringen fein. Die eigentliche Bedeus 
tung des Gefhworenengerichts Tiegt aber in feiner Beziehung zum Beweile. 
Kein praktiſcher Juriſt kann es ſich verhehlen, wie wenig ausreichend unfer 

gegemwärtiges Syſtem des Beweiſes in Strafſachen ift, wie es weder ger 
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nügende Garantien für die richterfiche Weberzeugung noch für den Anger 
ſchuldigten bietet. Das Syſtem der |. g. legalen Beweismittel ift eben fo 

unzureichend, ald das der Indicien ſchwankend. Unſere Richter urtheilen 
nad) den todten Acten — Acten, denen alle Mängel der Schriftlichkeit an⸗ 

Heben; denn das Leben läßt ſich eben nicht auf dem Papier fiziren, felbft 

wenn unferen Unterſuchungsbehörden Geſchick und Zeit im ausreichendften 

Maße zugemefjen wäre. Die einzige wirkſame Probe der Unterſuchung ift 
aber die öffentlibe mündliche Recapitulation des ganzen Berfahrens vor 
den Mitbürgern des Angefhuldigten ; und unter diefen find die Geſchwo⸗ 

venen, zwölf der achtbarſten und vertranenswürdigften Männer aus vers 

ſchiedenen Ständen und Lebensoerhäftniffen, mit gefundem praftijchem Sinn 
und Verſtand und vielfeitiger Erfahrung über die‘ Rebenöverhältniffe und 

Bedürfniffe, über die Neigungen, Beftrebungen und, Handlungsweiſen ihrer 

Mitbürger zu einem Urtheil über eine ihnen vollftändig dargelegte That 
ſache des Lebens vollfommen ‚befähigt, da die Thatſache der Schuld fo 

unzweifelhaft ein Gegenftand der allgemeinen, menfhlichen und bürgerlichen 

‚Ertenntmiß ift, daß Jeder ohne alle juriſtiſche Bildung wirklich täglih mit 
Ueberzeugung darüber urtheilt. Es handelt ſich aber nur um ein praftis 

ſches Fürwahrhalten, um die auf der moralifchen Weberzeugung beruhende 

Annahme der Wahrheit, Dieſe Ueberzeugung von der Wahrheit beftimmter 

hiſtoriſcher Thatſachen befteht. aus vielen einzelnen Elementen, die einer⸗ 

ſeits auf. einer unerſchöpflichen Reihe einzelner befonderer Erſcheinungen des 

beftimmten, Zalles, andererjeits auf der eben fo unerfhöpflichen Reihe von 

Xebenserfahrungen und Verfnüpfungen beruhen, nad) welchen diejenigen, 
welche die hiſtoriſche Wahrheit des Falles beurtheifen, feine Erſcheinungen 

auffaffen und fie unter ſich und mit dem Endrefultate verfnüpfen. Dieſe 

Annahme der Wahrheit geht jedesmal von allen befonderen Umftänden 

des individuellen Falles aus und gilt nur für ihn; und für die hiſtoriſche 
Gewißpeit der einzelnen freien hiftorifchen Thatſachen, für ihre Scheidung 

von bloßer Wahrſcheinlichkeit giebt es durchaus feine wiſſenſchaftlichen all- 

gemeinen Geſetze. Jene in jedem individuellen Falle verſchiedene und uns 

endliche Reihe der Erſcheinungen und der allen Kebenserfahrungen entſpre⸗ 

enden möglichen Verknüpfungen fönnen nicht in allgemein entſcheidenden 

Beweisregeln zum voraus zufammengefaßt, noch für jeden Fall die Kraft 

beftimmt werden, welche fie für den Verftand des Richters haben follen. 

Solche Gefepe fagen immer zu wenig und zu viel, fie find entweder zu 
eng oder zu weit und darum eben fo begünftigend für die Schuld als für 
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die Unſchuld gefährlich. Es Bilder ſich vielmehr jene praftifche Uehers 

zeugung von der Wahrheit der individuellen änßerlichen und innerlichen 
Thatſachen in jedem Falle frei nach den allgemeinen menſchlichen und bür— 

gerlichen Auffafungen, Erfenntniffen, Begriffen und Schlüſſen; und ein 
Eollegium von zwölf irgend gut ausgewaͤhlten Geſchworenen ift hei foldyer 
Beurtheilung unzweifelhaft im Vortheil vor einem Collegium ftändiger ges 

Tehrter Zuriften. Jene gehen größtentheils unmittelbar aus dem praktiſchen 
Keben hervor, aus allen Ständen und Rebensverhälniffen, fie ſtehen meift 
dem Angefshuldigten und den Zeugen näher, verftehn und durchſchauen fie 

beffer, ſie vereinigen in ſich vieljeitigere und praftifchere Standpunfte und 

Anfihten zur Beurtheilung der Thatfahen, der Ausfagen, der Mienen und 
Geberden; fie haben auch zur Uebung in diefer Beurtheifung täglich) beſſere 

Veranlaſſung. Sie find weniger in Gefahr, durch Mißverftändniffe und 

durch. Einmiſchung vorgefaßter Theorien, durd) vielleicht irrige Specula- 
tionen über die entfernten wiſſenſchaftlichen Gründe der praftifhen Regeln 

fi von diefen ſelbſt abführen zu laſſen und es fommt durd) fie ein volls⸗ 
thümliches Element in die Rechtöpflege, welches den guſammenhang zwifchen 
der Wiſſenſchaft und dem Leben zu vermitteln und vor Abftractionen, die von 

der Anſchauungsweiſe des Volkes ſich allzuweit entfernen, die Rechtsbildung 

wie die Rechtſprechung zu bewahren geeignet iſt. Die ſittliche Einwirkung 

auf das Volk durch ſolche Theilnahme an der Rechtöpflege ift es vor allem, 
was die Geſchworenengerichte empfiehlt; es gewöhnt fih an geſetzlichen 

Sinn; die Kenutniß des Rechts wie die Achtung deſſelben vermehrt ſich. 
In der vereinten Thätigkeit beider Factoren nun: der Gefdworenen 

als der „Richter der That,“ über welche diefe am unbefangenften und 

ſicherſten zu urtheilen befähigt erſcheinen, und der Juriften, denen nicht 

blos alles weſentlich Juriſtiſche, Einleitung, Richtung und Reitung des 
Procefjes, Auslegung und Handhabung der Gejege und gefeplichen Formen, 
Fragefelungen, Strafausmeſſung und Endurtheil, fondern auch ſolcherge⸗ 
flalt eine controficende und mitwirfende Unterſtützung bei dem Thaturtheil 

der Geſchworenen zugewieſen ift — in den Garantien, die durch die Art 

der Zufammenfegung des Geſchworenengerichts, durch die öffentliche Ver⸗ 
handlung. der Sache, durch das unbedingte Veto der Richter, wenn fie ein⸗ 

ſtimmig find, gegen einen Spruch der Geſchworenen (II $ 94), durch das 
Rechtsmittel der Eaffation (1 $ 95 fi) u. a. m. geboten find — charak- 
teriftet ſich diefe Inftitution, welche den edefften Gütern jedes Einzelnen, 
der Zreiheit und der Ehre, den ſicherſten Schuß bietet, 

Valtiſche Monatöfrift. 3. Jahrg. Bd. VL, vft. 6. 35 
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Es fei geftattet, gegenüber den Vorurtheilen, denen das Gefchworenens 

gericht zumal bei und begegnet, auf das berühmte Gutachten der königl. 
preußiſchen Immediat-Juſtizcommiſſion Bezug. zu nehmen, welches dieſelbe 

im Jahre 1819 über dieſes Inſtitut abgab. Dieſe Commiſſion wurde 
bald nach der Verbindung der Rheinlande mit Preußen von, der Staats— 

regierung in die neuerworbenen Provinzen delegirt, ‚um die Güte oder 
Mangelpaftigkeit der rheiniſchen Inftitutionen an Ort und Stelle zu prüfen. 
Der Fortbeſtaud oder die Aufhebung der Geſchworenengerichte in den 

Aheinlauden war von den Gutachten der Commiſſion abhängig, die aus 

nur zwei Rheinpreußen und aus drei Mitgliedern der hödhften altpreußifchen 

Gerichtshöͤſe zufammengefegt war. Diefe Tegteren waren begreiflicher 

Weiſe gegen das angeblich franzöſiſche (und doch urſprünglich deutiche) und 
für das preußifche Gerichtsverfahren eingenommen, fo daß die Majorität der 

Commiſſion gegen das Schwurgericht ſchon zum voraus verbürgt (dien. 
Und dennoch — nachdem jene fünf Männer jahrelang an. Ort und Stelle 

durch eigene Auſchauung und Gefcpäftsführung und die genauefte Erfor- 

[bung der Griahrungen und der Wünſche aller Elaffen des Landes die 
rheiniſchen Einrichtungen geprüft und fie mit den deutſchen und preußiſchen 

verglichen Hatten, entſchieden -fie fi) einſtimmig in abgefonderten gedructen 
gründlichen gutachtlichen Berichten für das Schwurgericht, für Die Deffent- 

ir Tichfeit.und Miündlichleit des Verfahrens und für feine acenſatoriſche Ge» 

ſtalt. Abſichtlich Übergiugen fie die politiſchen Vorzüge diefer Einrichtungen 

und befepränften ſich nur auf ihre juriftiihen Vorzüge. Und die Schwur- 

gericpte wurden den Rheinfanden erhalten und find von ihnen mit eifer- 
füchtiger Liebe bewacht worden, bis auch die übrigen Theile des preußiſchen 

Stantes in unſeren Tagen zu diefem Inſtitute gelangten. 

„Seitdem die längſt als dringend nothwendig anerkannte, in den Beiten 

der Ruhe allzulange verfhobene, zeitgemäße Umgeſtaltung des deutſchen 
_ Strafverfahren in den Tagen des Sturmes zum Durchbruch gelommen ift 

— fo äußert fich ein ruhiger Beobachter der Schwurgerichte) -— hat für 

die deutſche Etrafrechtöpflege ein neuer bedeutſamer Abſchnitt begonnen. 
Es Tieß ſich wohl vorherfehn, daß ſpäter, wenn die flärfften Wetter aus- 
getobt oder ſich verzogen haben-wärden, jo mande todtgeborene Frucht 
eines maßlojen Freiheitsdranges, fo mandes Mißgebilde einer ſich über 

*) Hofgerichtrath) &. Braiier in Bruchfal: bie deutſchen Gehmurgerichtögefepe inihren 
Hauptbeftimmungen. Grlangen 1856, 
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flürzenden Eile gar bald. wieder ganz oder theilmeife verſchwinden und daß, 

nad) einen natürlichen Geſetz, auch der durch Ueberſtürzungen ſtets hervor—⸗ 

gerufene Rückdraug nicht überall Maß und Ziel einhalten werde. Das 
Schwurgericht, nad Kern und Keim eine ächt deutfche Nechtsanftalt 

und lange vor jenen Tagen des Sturmes und Dranges von tiefen Deu— 

Fern, hochſinnigen Staatemännern und, berühmten Rechtöfennern empfohlen”), 

gehört nicht zu dieſen ſchnell ſchwindenden Schöpfungen, wie die Erfahrung 
gezeigt hat. Es Hat ſich, zum Theil unter nicht fehr günftigen Verhält- 
niſſen im Ganzen als lebenskräftig und tüchtig bewährt und ungeachtet 
der damit verfmüpften Laften, ungeachtet mander Gebrechen unferer Schwur⸗ 

gerichtsgeſetze und ungeachtet fertgefegter Anfeindung und Anfechtung im 
allgemeinen, Achtung und- fteigende Anerkennung in weiteren Kreiſen et⸗ 

worben. Dagegen kann es auch nicht in Abrede geftellt werden, daß die 
Stimmen der Rechtskundigen nicht bloß in Bezug auf Maß und Umfang 
des ſchwurgerichtlichen Strafverfahrens, jondern auch in Bezug auf Werth 
und Nugen deffelben noch immer getheift find, und in einzelnen deutſchen 

Staaten hat man ſich, unter dem Einfluß befonderer Verhältniſſe, nicht 

nur für wefentliche Beichränkung, fondern felbft für Abſchaffung des Schwurs 
gerichts und für Herftellung eines mündlichen und öffentlichen Strafver- 
fahrens ohne Geſchworene entjehieden, während in andern Staaten noch 

das alte geheime Strafverfahren ohne wejentliche Umgeſtaltung fortdauert, 
Die Folgezeit wird zeigen, welches Syſtem den Sieg davontragen foll; 

indeg darf doch, geftüßt auf die Natur der Dinge und den Gang der ger 

ſchichtlichen Rechtsentwidelung, die Ücberzeugung ſchon jetzt ausgeſprochen 
werden, daß das Schwurgericht in Deutſchland, weun auch vielleicht da 
und dort verdrängt und vorübergehend gehemmt, vom heimiſchen Boden 
nicht völlig wieder verſchwinden, fondern im deutſchen Geifte fortentwickelt 
zu einer höheren Stufe der Ausbildung gelangen wird.“ 

Das öffentliche umd-mändfiche Strafverfahren mit Staatsanwaltſchaft 

ohne Geſchworene (das f. ghollãndiſche Syftem) ift gegenwärtig in Oeſterreich 

und dem Koͤnigreich Sachfen recipirt, nachdem diefe Staaten vorübergehend das 

*) Kant (melnphnffche Anfangsgrände der Mechtsiehre $ 49), Möfer (patrio- 
ffche Phantafien L ©. 308), Mlüber (öffentliches Mecit bes deutſchen Bunbes $ 373), 

Aleinſchtod (fftemat. Entwickelung der Grunbbegriffe des peinlichen Mechts IL ©. 35), 

8. ©. Zacjariae (vierzig Bücher vom Staat, Vu XV Hpift. 15); Grolmann (Eximinal: 
tet $ 316), Mittermaier (Lehre vom Beweife L 6. 94) u. U. m. Die Germaniftenver- 
fesnmlung vom Jahre 1846 und 1847 eitlärte fid gleichfalls für das Schwurgericht. 

j 35* 
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ſchwurgerichtliche Verfahren bei fi) eingeführt hatten; im übrigen Deutfch« 

land find die Schwurgerichte aufrecht erhalten worden; mur in den meet 

lenburgiſchen Herzogthümern hat ſich daß hergebrachte geheime Unterfuchungs⸗ 
verfahren. ohne weſentliche Umgeftaltung erhalten. Wer ſich über den Zur 
fand der Criminaljuſtiz in Mecklenburg inftruiren will, der werfe einen 
Blick in die „Vier und vierzig Monate Unterſuchungehaft von J. Wiggers. 

Die Drffentficfeit und Mündficyfeit des Arafgerichtüichen Verfahrens 

ift mit dem Inſtitut der Schwurgerichte eng verbunden ; von der Bedeu— 
tung jener Requiſite des neuern Proceſſes in Civilſachen "nich weiter unten 
die Rede fein. 2 

Die Rechtspflege im Reiche fol jortan geübt werden durd) die Fries 
r densrichtet umd deren Verſammlungen, durd) die Bezirks- und die Obere 

gerichte. Der Senat foll in Civil⸗ wie in Criminalſachen nur die Function 
einer Caffationsinftanz haben. Wir fehen hier das Syften der zwei Ins 

fanzen, aber in eigenthümficher Weife, recipirt. Je nach dem Gegenftande 

amd dem Betrage der Rechtöfkreitigfeiten, find Diefelben zweien parallel 
lauſenden Zuftanzen zugewiefen; ebenſo die Verlegung der Strafgefege je 

nad). der Schwere der Uebertretung. Die Friedensrichter und deren Vers 

fanımungen entſcheiden inappellabel in Civil- und Criminalſachen; nicht 

einmal das Rechtsmittel der Caſſation ift gegen ihre Entſcheidungen zuläffig. 

Gegen die Vereinigung der Civil und Criminal Jurisdiction, wie fle bei 

allen diefen richterlichen Autoritäten flattfinden ſoll, dürften — zumal bei» 

Einzeltichtern — nicht unwefentlihe Bedenfen zu erheben fein. Sie be- 

ruhen in der weſentlich verſchiedenen Natur des Eivil- und des Criminal 
procefies. Während im Civilproceß nur über das Dafein und den Um— 

fang von Rechten auf Eigentyum oder perjönliche Rechte, die damit zu. 

. famnienhängen, geftritten wird, alfo über Rechte, welche dem freien Vers 
zichte der Parteien unterworfen find, iſt es im Strafproceſſe ein dem Vers 

“ zichte der Parteien nicht — oder nur ausnahnıöweile — unterworfenes In⸗ 
‚tereffe, welches den Proceß veranlagt: das Intereſſe der bürgerlichen Gb 
ſellſchaft, daß die Strafe den ſchuldigen Uebertreter des Geſetzes treffe. 
Iſt daher im jenem die durch den Rechtsſpruch zum Ausdrud gelangende 
Wahrheit oft, genug nur eine comventionelle, fictive, mit einem Wort eine 

formelle, fo exftrebt der Criminalproceß höhere Zwede, die höchfte dem 
Menſchen erreichbare "Wahrheit, die materielle. Diefe charalteriſuiſche Ver⸗ 

ſchiedenheit wirft mit Nothwendigteit auf die Stellung des Richters ein, 
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inden fie ihn dort zu einer mehr paffiven -Molle während des Verfahrens 
beftimmt, hier dagegen ein felbftthätiges Eingreifen von ihn fordert. Es 

erſcheint daher nicht unbedenklich, die Handhabung der Juſtiz nad) beiden 
Richtungen einer und derfelben Perfon’zu übertragen, wollte man fogar 

davon abfehen, daß die ganze Krajt eines Mannes dazu gehört, um bei 
der gegenwärtigen Entwidehmg der Eebiete des Rechtes fid) Das Maß des 
Wiſſens anzueignen, welches zur erfolgreichen Wahrnehmung des Richters 

amtes aud) nur in einem diefer Zweige der praktiſchen Jurisprudenz erfors 

derlich iſt. In der praftifhen Ausübung des Richteramtes können fomit 
leicht Iuconvenienzen zu Tage treten. Es iſt namentlich zu befürchten, 

daß der Richter, wenn ihn Neigung und Rechtsbildung mehr zur Eivil« 
praxis hinführen, auch im Criminalprozeß das Weſen der Form zum Opfer 
bringen, im umgekehrten Falle aber von der Form zu Teicht abjehn und fo 

nad) einer oder gar nad) beiden Seiten fehlgreifen würde, Werden beide 
Zunetionen einem Collegio übertragen, fo werden dieſe Bedenken weſentlich 
gemindert; es findet thatfächlih eine Theilung der Arbeit flatt, die durch 
die Individunlität der Richter bedingt wird; die Rechtsanſchauungen des 
Einzelnen furden ihr Maß in der Eontrole der übrigen.  " 

Anders beim Einzelrichter. Es ift an fid) mißlich, einem einzelnen 

Beamten richterliche Functionen von größerer Tragweite zu überweiſen. 

Daß ein Einzelrichter, er mag nod) fo kenntnißreich und unbefangen fein,“ 
nicht die Garantie bietet wie ein Richter-Collegium, wo Berathung ger 

pflogen und Kritif geübt wird, fiegt auf der Hand. Werden ihm aber 

gleichzeitig die Zunctionen eines Civil und eines Criminaltichters übers 
tragen, ſo ift um fo weniger zu erwarten, daß er den an ihn nad) beiden. 

Richtungen zu ftellenden Anforderungen werde entiprechen können. Die 

Friedensrichter follen nun aber" nicht allein Givil- und Criminalſachen vers 

handeln und entfcpeiden, ſondern auch gewiffe admiuiſtrative Befugniſſe 
ausüben, 3. B. Maßregeln in Erbfepafts- "und Vormundſchaftsſachen er⸗ 
greifen und die Pflichten der Notare, wo ſolche nicht vorhanden, übers 

nehmen ($ 10 und 11). Die Friedensrichter find Die einzigen Juſtizbe⸗ 
amten, welche nicht vom Staate ernannt werden, auch wird eine juridifche x 

Bildung bei ihnen nicht gefordert ($ 14). Sie werden von allen Ständen 

gemeinfchaftlich gewählt ($ 13) und müſſen ein beftimmtes Grundvermögen 

befigen (8.14). Sie find die einzigen Richter, die nicht auf Lebenszeit ber 
ſtellt werden ($ 13). Ihre Competenz ift eine außerordentlich weite. In 

Strafſachen dürfen fie nicht- allein Eorrectionsftrafen bis zu Geldbußen 
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von 300 Rub. and 3 Monaten Gefängniß, fondern auch bei Verbrechen, 
die nad dem Strafgeſetzbuch mit dein- Verlufte von Standesrechten bedroht 
find, wie Diebftahl und Betrug, gegen.nicht egimirte Perfonen auf Arbeits 

hausftrafe erfennen (8 19 Th. IM). -Die Friedensrichter erkennen inappel⸗ 

label auf Geldbußen bis 15 Rub. und Arreft bis zu 3 Tagen (8 30 Th. ID; 

bei der Arbeitshausſtraſe dürfen fie indeſſen nicht auf den Verluſt von 
Standesrechten und Vorzügen erkennen — was eine Aenderung der betrefr 
fenden Gefeggebung vorausſetzt. In Civilſachen entſcheiden fie bei Klagen 
aus perjönfichen Leiftungen und Derträgen, fowie auf Schadenserfag. bis 

. zum Betrage von 500 Rub., desgleichen in allen Injurienſachen und bei 
Klagen auf Wiedereinfegung in den geftörten Befig ($ 1 Th. IN); inap⸗ 
pellabel bis 30 Rub. ($ 3 Th. II); einzige Appellationsinftanz in Eivil« 
und Criminalſachen if die Verſammlung der Friedensrichter- ($ 30 ind 3 

Th. 1, 8 4 Th. 11). 

» Die Bedenken, die gegen das Zuftitut der Friedengrichter im Ein» 
zelnen zu erheben find, gelten auch mehr oder minder von der DVerfamns 

lung der Friedensrichter als Appellations-Fuftanz. Es kommt aber nod) 

hinzu, daß Diefe Verſammlungen der Richter mit geld» und zeitraubenden 
Reifen derfelben verbunden find und dab die Richter dadurch von ihren 

Berufsgefchäften. zeitweilig abgezogen und von ihrem ZJurisdictionsbezice 
ferngehalten werden. 

"Von einem beeidigten Protocollführer findet fich weder bei den Frie— 

densrichtern noch bei den Verſammlungen derjelben eine Spur; ja diefe 

wichtige, die Sicherheit der. gerichtlichen Handlungen garantirende und Die 

Handlungen des Richters controlirende Amtöperfon fheint (nad) $ 27 
Th. II geradezu. ausgefeploffen zu fein, indem- darnad) der Friedensrichter 
ſelbſt feine Urtheile (in Criminalſachen) in ein dazu beftimmtes Bud) ein— 

tragen fol. 

Die Bezirkögerichte follen in Eivif- und Criminalſachen für alle Stände 

am die Stelle ſämmtlicher bisherigen Gerichte erfter Inftanz treten, die 

Obergerichte an die der gegenwärtigen Civil und Criminal-Palaten, welche 
fortan aber nur als Appellationss und Revifions-Anftanz zu fungiren haben 
und in feinem Falle, weder in Civil- noch in Criminalſachen, als erſte 

Inſtanz competent fein werden. Auf diefe zwei Inftangen befchränft ſich 

der Zuftiggang ; der dirigirende Sewat ift nur Caſſationshof. Es ift dies 
- das- gegenüber dem bis auf die neuefte Zeit in Deutſchland (wenigftens für 
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Civilſachen) hertſcheuden Syſteme der drei Inſtanzen recipirte franzöſiſche 
Spftem. Bei den Reformen der deutſchen Rechtspflege Hat man ſich mehr» 

fach deutfelben angefchloffen, und zwar aus folgenden Ermägungen, Das 

Rebtsmüttel der Gafjation kann nur ergriffen werden wegen. Incompetenz , 

des Gerichts und Weberfchreitung feiner Amtsgewalt, wegen Verlegung 

ſolcher Formen, die bei Strafe der Nichtigfeit vorgefehrieben find, und wegen 
unzichtiger Behandlung der Rechtöfrage, weil der Unterrichter entweder 

einen falſchen Rechtoſatz oder einen Rechtsſatz Falfch angewendet hat. In 
teßter Beziehung liegt daher außer der Sphäre der Anfechtung die that- 

ſachtiche d- h. die Frage, ob und in wie weit die den Rechtöfull bildenden 
Thatſachen bewiefen fein; fie hat es vielmehr nur mit der Rechtes d. h. 
mit der Frage zu thun, welcher Rechtsregel die Thatſachen, wie fie das 
Untergericht auf unanfechtbare und als feftftchend anzunehmende Weife 
feftgeftelt hat, zu unterftellen find. Den oberften Gerichtshofe wird auf 

diefe Weife die zeiteaubende Prüfung der thatſächlichen Frage gänzlich er» 

fpart, und grade diefe iſt für die meiften oberften Gerichtshöfe die Quelle 

wicht zu bewältigender Rückſtände geworden. So ſchwierig au an ſich 
die Trennung der That- und der Rechtsfrage, insbefondere in Civilrechts- 

ſachen, ſich Häufig darſtellt, fo ift fie doc) in dent Caffations-Stadium wohl 
möglich. Durch) diefe Trennung tritt dann die Rechtsregel, welche anf die 
einmal feſtgeſtellte Thatſache anzuwenden ift, ihärfer hervor, was die Anwen- 

„dung, erleichtert. — Ueber die Organifation der Bezirks und Obergerichte, 
wie fie in den „Örundzügen“ gegeben, ift nichts zu bemerken, fie entfpricht 

der leitenden Idee. Nur die Frage könnte aufgeworfen werden, ob es 

zweckmaͤßig fei, ‚die Unterfuchungsrichter unter Umftänden (I. $ 26) als 
Glieder der Bezirlsgerichte eintreten zu laſſen, da ihre Functionen von 
denen denen dev Gerichte ſich weſentlich unterſcheiden. In Civilſachen zumal 
wird ihnen jede Erfahrung mangeln; zudem werden fie durch die Berufung 
in die Bezirksgerichte ihrer eigentlichen Wirkungsfphäre entzogen. Es 

drängt ſich ferner die Frage auf, ob es augemefjen ift, die Anftellung der 
Secretäre und deren Gehäfjen lediglich” von.den Präfidenten abhängig zu 

Machen. Geeigueter erſchiene es, dieſe wichtigen Aenter von den Eollegien 
und nicht von einem einzelnen Gliede derfelben beſetzen zu laſſen. 

Daß der Staat forthin die Befleidung von Richterämtern von einer 

wiſſenſchaſtlichen oder praftifchen Vorbildung abhängig machen will, wird 

nicht exft der Rechtfertigung bedürfen. Ju demfelben Maße wie die Geift- 
lichen, die Aerzte, die Lehrer 2c. durch eine lange Vorſchule gehn müffen, 
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um fih zu ihrem Berufe vorzubereiten, werden auch die Richter, welche 
über Eigentum, Freiheit und Ehre ihrer Mitbürger zu entſcheiden berufen 
find, eine entſprechende Fachbildung ſich anzueignen haben. Der beklagens- 

werthe Zuftand der Juſtiz im Reiche, welden durch die gegenwärtige 

Reform abgeholfen werden foll, hat einen feiner wefentlichften Gründe in 

dem unheilvollen Irrthum gehabt, daß es zur Handhabung der Juſtiz 
einer fachwiſſenſchaftlichen Vorbildung nicht eben nothwendig bedürfe. Die 

Garantie für die Zuftiz, welche man feit den Reformverfuchen Katharina’s II, 

in dem Grundfage zu finden glaubte, daß Jeder nur von feinen Standes» 

genoſſen gerichtet werden folle, hat ſich als völlig illuſoriſch erwieſen. Eine 
reellere Garantie bietet nur die Wiſſenſchaft; die Kenntnis des Rechts 

gewährt wenn nicht die Gewißheit, fo doch wenigftens die Möglichfeit eines 
gerechten Gerichts. . 

Ueber die Ernennung der Richter durch den Staat, über den Grundfag, 
daß fe unabfepbar und unverfegbar fein ſollen, werden wir Gelegenheit 
haben uns weiter unten, wo die Application der Reformen’ an unfere 

ProvinzialsBerhäftuiffe in Rede fommt, eingehender zu äußern. Im Zur 
fanimenhange damit wird von der Aufhebung des privilegixten Gerichtöftandes 
in Eivil- wie in Criminalſachen gehandelt werden, die eine nothwendige 
Gonfequenz des neuen Syſtems iſt. “ 

Während bisher für jedes Gouvernement ein Procureur mit feinen 

Gehäffen, den Ziscalen, zur Ueberwachung der Rechtspflege und der. Bär 

waltung beſtellt war, follen in Zukunft bei jedem Ober» und Bezirlsgerichte 
Staatsanwälte mit Gehülfen angeftellt werden. Die Aufgabe. derſelben iſt 

weſentlich von der der bisherigen Procureure und Fiscale verſchieden uud 
befehränft ſich einerfeits anf die betreffende Gerichtsbehörde, andrerſeits 

erweitert ſich diefelbe innerhalb diefer Schranke ſowohl in Anfehung des 

Eriminalverfahrens ald der Civilrechtspflege. Hervorzuheben ift, dag man 

es vermieden hat, dem Staatsanwalt in Beziehung auf die Verfolgung 
. von Griminalverbredjen .eine fo bevorrechtigte Stellung einzuräumen, wie 

in einem Nachbarſtaate, wo dies zu vielfachen Inconvenienzen geführt hat. 

Die Einführung von Unterſuchungsrichtern, welde in Eriminalfaden _ 
den Proceß zu inftrniven und ihn zur weiteren Verhandlung vor den Ger 

richteu vorzubereiten haben, ift durch die nene Ordnung des Criminalver⸗ 

fahrens eben fo nothwendig geworden, wie die der Creirung eines eigenen 
Advofatenftandes durch die-Umgeftaftung des Eivilprocefjes. Auch für den 

Eriminalproceg mit feinem contradictorifhen Verfahren gewinnen die Advor 
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faten als die regelmäßigen Bertheidiger der Augeſchuldigten eine neue Bes 
deutung. Mag man num die Advofaten als die „Gehülſen des Richters“ 
betrachten oder ihre Aufgabe darin erbfiden, denfelben zu controliten — 

immer ift ein geordnetes Juftizwefen ohne dieſes Inftitut undenkbar, umd . 
daß die Zuftiz im Reiche bisher im Argen gelegen, ift unbedenklich zum 
großen Theil dem Umftande zuzufchreiben, daß es in ihn feinen gefehloffenen 

Advofatenftand gegeben hat, jondern die Vertretung von Rechtofachen jeder 

unbernfenen und zweidentigen Perfon unverwehrt war. Die Errichtung 

eines Ehreuraths aus der Mitte der Advofaten, dem gewifie discipfinäre 

Befugniffe zugetheift werden, ift gewiß im hohen Grabe geeignet, auf den 

Geift des Advofatencorps wohlthätig einzuwirfen und deſſen Ehrenhaftigkeit 
zu gewährfeiften. 

Sehr zweckmaͤßig erſcheint es ferner, daß eine Vorſchule für Zuftize 

Ämter Inden „Candidaten“ geichaffen werden fol, die nach abſolvirtem 
juriſtiſchem Curſus den Juſtizbehörden und den Stintsanmälten zur pral· 

tiſchen Beſchaͤftigumg zugewieſen werden. 
Das Juſtitut der Notare ſoll deunächſt für gewiſſe Acte der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit eingeführt werden. Ans den in den „Grundzügen“ gege⸗ 

denen Andeutungen läßt fidh wicht mit Betimintpeit abnehmen, ob. ihnen 
alle Acte der nichtftreitigen Rechtspflege übertragen werden follen, wie in 
Fraukreich, oder ob ihre Gompetenz eine beſchränktere fein foll, wie in dem 

größten Theil von Dentfepland. Cine. befondere Verordnung wird hierüber 

erlaffen werden. 

Die Einführuig von Gerichts-Executoren ſteht zu dent an die Spike” 

geftellten Grundfage der Trennung der Juſtiz von der Executive in Bes 
ziehung. Die Gerichte follen fortan ihre Urtheile jelbft in Bollziehung - 

fegen, zu welchem Behufe jene Beamten fungiren werden (IT. 110 fi), 

- während-fie in Criminalſachen bei Hausſuchungen, Verhaftungen und Con— 
fiscationen hinzugefogen werden (IT. 43). 

Der zweite Theil des Reorganiſations-Geſetzes handelt von dem 

Eriminalverfahren; die im erften Theile feftgeftellten Grundſaͤtze erhalten 

hier eine weitere Ausführung. ‚Niemand fann ohne Urtheil des competenten 
Gerichts geftraft werden ($ 1); Anfläger und Richter. find von einander 

getrennt (3); die Staatsanwälte find die öffentlichen Anfläger (55, 68, 69); 
die Polizei hat es nur mit der Ermittelung des objectiven Thatbeftandes 

zu thun (33); die weitere Unterfuchung competirt dem Unterfuchungsrichter, 
deſſen Handlungen von dem Staatsanwalt überwacht werden (37, 4); 
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jeder Angeflagte muß 24 Stunden nad) feiner Verhaftung verhört werden, 

Die Verhaftung darf mur in den durch das Geſeh beftimmten Fällen eins 
treten und iſt über jede Verhaftung fofort dem Unterfuchungsrichter und 
dem Staatsanwalt Anzeige zu machen (35 und 45); Beeidigung-der Zeugen 

und Sacverftändigen darf der. Unterfuchungsrichter nicht vornehmen (46); 
der Staatsanwalt kann die Entlaſſung Verhafteter fordern und umgelehrt 

Verhaftung eines Verdächtigen beantragen (51 und 52); das Unterfuchungs- 
- verfahren kann vom Gerichte nur auf Klage von Privatperfonen, auf Ans 
ſuchen des Inſtruetions-Richters oder auf Antrag des Staatsanwalts ges 

vrüft werden (48); der Staatsanwalt kann die Niederfchlagung - einer 

Unterfuchung beantragen und entſcheidet hierüber entweder das Bezirfsgericht 
ober der Gerichtshof (54, 58); findet die Gerichtsübergabe ftatt, fo hat 

der Staatsanwalt die Anklageaete aufzufegen (55, 56); leßtere wird dem 
Obergericht in allen Fällen zur Entſcheidung vorgelegt, wo es fi um, 
Mitwirkung der Geſchworenen handelt (58); die Bezirksgerichte entfcheiden 
alle Griminalfachen, mit Ausnahme von Disciplinarvergeen, Staats nnd 

Aumisverbrechen, welche dem Obergericht, und mit Ausnahme gewiffer ger 

ringer Vergehen, welche dem Friedensrichter competicen (19—23); Ber 

brechen, welche mit dem Berlufte aller, oder der beſonderen Standesrechte 
verbunden find, werden mit Zuziehung von Gefchworenen, geringere Ver— 
brechen aber ohne Geſchworene bei’den Bezirksgerichten abgeurtheilt (64 

und 78); die Verhandlungen find öffentlich und mündlich (7, 69, 87, 92). 
Die Richter entfcheiden ebenfo, wie die Gefhworenen, nad) bloßer 

. moralifher Ueberzeugung (8); es darf nur auf DVerurtheilung' oder Frei- 

ſprechung erkannt werden (9); das Gericht kann nach Umftänden die Strafe 

-um 2 Grade. mildern und in befonderen Fällen den Verbrecher der 

Gnade Kaiſerlicher Mojeftät empfehlen -(75 und 93); die Schwurgerichtss 

Sipungen finden vier mal im Jahre, nad) Erforderniß aud) häufiger ftatt (78) ; 

die allgemeinen Gejchworenenliften werden vom Gouverneur geprüft und 

beftätigt, die für eine beftimmte Periode geltenden befonderen Gefdworenen- 

fiften von ' Localcommiffionen angefertigt (32, 35, Thl. 1; Geſchworene 

fönnen fein: Edefleute, Ehrenbürger, Kaufleute, Künſtler, Handwerker, wie 
überhaupt alle Stodtbewohner und von den Bauern Gewifjensrichter, Dorfe 
richter, Amtsbezirksrichter, ſo wie diejenigen, welche eine beftimmte- Zeit 
hindurch tadellos als Gemeinde- oder Kirchenälteſte gedient haben (34, 

Thl. D; die weiteren Erforderniffe der Geſchworenen follen durch ein ſpe⸗ 
eielles Geſetz beftimmt werden (28, Thl. N; es dürfen nicht weniger als 
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30 Geſchworene in der Schwurgerichtsfigung anweſend fein. Bon diefen 

darf der Staatsanwalt 6, der Angeflagte aber nur fo viel Geſchworene 

zurückweiſen, daß mindeftens 18 übrig bleiben (80, 83, 84, Thl. IL); von 

den übrig’ geblichenen werden 12 Geſchworene durchs Loos beftimmt (85); 
Erkennt das Gericht durch einftimmigen Beſchluß an, daß ein Unſchuldiger 

verurteilt worden, fo haben audere Geſchworene ein Verdiet zu füllen, 
welches aber unter allen Umftänden definitiv ift (94). Die Friedensrichter, 

deren Gompetenz bereits oben bezeichuet ift, entſcheiden allendlich über Ber- 
sehen, welche Verweile, Geldſtrafen bis 15 Rub. und Arreft bis 3 Tagen 

nach fich ziehen; in allen übrigen Fällen findet Appelation an Die Ver 

ſammlung der Friedensrichter ſtatt (30 und 31); die von den Gefhworenen 

gefüllten Verdicte find inappellabel, von den’ Erkenutniſſen der Bezirksge⸗ 
richte ohne Zuziehung von. Geſchworenen it Berufung an den Gerichtshof 
ſtatthaft. Diefer entſcheidet definitiv (95—97)5 am den dirigirenden Senat, 
als oberften Gafjationshof kann, eine Berufung nur ſtattfinden wegen Ver— 

tegung der Formen des Procefies, wegen falſcher Auslegung des Geſetzes 
und wegen neuentdedter, die Unſchuld beweifender Umftinde (104); hebt 

„der Senat. das Urtheil auf, fo ordnet er die. Entfcheidung des Falles durch 

» eine andere Gerichtsbehörde an, von welcher feine Berufung zufäffig iſt (109); 

der allerhöchſten Beftätigung unterliegen Urtheile, wenn Edelleute, Beamte 
oder Geiftliche zum Verluſte aller oder der befouderen Standesrechte, oder 

wenn Perfonen zum Verluſte von Orden oder Ehrenzeichen condenmirt 
worden (142); bei Verbrechen gegen den Glauben follen die Gefhworenen, 

ſobald es ſich um die griechiſch-orthodoxe Coufeſſton Handelt, diefer Kirche 

angehören (120); bei Staatsverbrechen ift der Gerichtshof. exfte Iuftanz, 
welcher flatt der Geſchworenen den Bonvernements + Adelsmmrihall, deu 

Kreismarfhall, das Stadthaupt und ein bäuerliches Bezirkshaupt hinzue 
zieht und mit diefen gemeinſchaftlich das. Urteil fällt (121—128); Berufung 

von dem Erkenntniſſe an den Senat ift geftattet (129); dafjelbe Verfahren 
findet ftatt bei Preßvergehen, im denen es fid) um Verbrechen gegen die 

allẽrhöchſte Stantsgewalt und die beftehende gefegliche Ordnung handelt 

(130); Dienftvernachläffiguugen beamteter Berfonen können auf adminie 
-ftrativem Wege gemäß der Anmerkung nad) Art. 73 des Strafcoder ges 
ahndet werden. Richter können nur nad) ftattgehabten Disciplinar- Ber- 

fahren für Dienftvergehen beftraft werden (131); von den Bezirksgerichten 

werden. entfchieden Amtsverbrechen der Bezirk, Gemeinde und Polizei 

Beamten; von dem Dbergerichte Dienfverbrechen aller übrigen Beamten 
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der Gouvernements⸗ und Reichsbehörden und der Geſchworenen, yon dem 
dirigirenden Senate alle- Amtsverbrechen der Benmten der vier erften 

Rangelaffen, der Glieder dev Obergerihte, der Staatsanwälte und deren 
Gehülſen; von dem höchſten Criminalgerichtshofe werden endlich Minifter, 

amd Chefs der Oberverwaltungen für Amtsverbrechen gerichtet (142 —145) ; 

die Proceßkoften in Straffahjen werden vom Staate getragen und nur zum 

Theil von den Schuldigen beigetrieben. Bei den Verhandlungen in Strafe 

fachen wird fein Stempelpapier gebraucht (154— 157). 

Diefe Genndzüge entiprechen im weſentlichen allen- Anforderungen, 
welche in der Gegenwart an die Organiſation der Criminal-Juſtiz geftellt 
werben fönnen. Die Sicjerheit der perfönlichen Freiheit ift möglichft ge- 

wahrt und dem Augeklagten find die ausgedehuteften Mittel der Verthei⸗ 
digung geboten. Nur in befonderen Fällen iſt eine Verhaftung geſtattet 

und in Fürzefter.Frift fol der Verhaftete verbört werden. Die Staatsan-⸗ 
mälte. haben die hefondere Pflicht, die Handlungen der Polizei und der 
Unterfurhungsrichter zu überwachen. . Die Thätigfeit der Polizei beſchränkt 
fich auf Ermittelung des objectiven Thatbeftandes; alle richterliche Gewalt 

iſt ihr entzogen. ' Ankläger und Nichter find getrennt. "Der Beklagte hat 
das Recht der Vertheidigung durch einen Sachwalter. Nicht nad) einer 

beftimmten Beweistheorie, fondern nach moralifcher Ueberzeugung ' haben 

Richtet und Geſchworene über die Frage der That und der Schuld zu ur” 
theilen. Die Abſolution von der Juſtanz ift aufgehoben. Kine befondere 

Garantie für den Angeflagten liegt in der Deffentlickeit des Verfahrens. 

Die Wahl der Geſchworenen ift an beſtimmte Bedingungen geknüpft. 

Durch einftimmigen Beſchluß des Gerichts kann das auf Schuldig lautende 

BVerdict der Geſchworenen annullirt und die Sache anderen Geſchworenen 
zur Urtheilsſindung überwieſen werden u. ſ. w. 

Eigenthümlich iſt das Verfahren bei Staats- und gewiſſen Prehber⸗ 
gehen. Dieſelben find den Geſchworeuengerichten entzogen; an ihre Stelle 

treten aber gewiffe ſtaͤndiſche Repräjentanten. Da es unthunlich erfehienen, 
dieſe Verbrechen den Geſchworenen zu überweifen, fo hat der Gefeßgeber 
es offenbar für angemefen eradjtet, dem Beflagten hiermit ein Schugmittel 

anderer Art zu gemähren. 
In Betreff der Gompetenz dürfte zu bemerken fein, daß es oft ſchwierig 

„Sein wird zu beftimmen, ob ein Vergehen der Cognition und Entjeheidung - 
des Friedensrichters -oder aber des Bezirlsgerichts unterfiege und ob letz⸗ 

teres die Sache von ſich aus oder mit Zuziehung von Geſchworenen zu 
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erledigen habe, weil in vielen Fällen der Griminalcodez für daffelbe Ver- 

brechen verſchiedene Strafen feftftellt und dem Richter die Wahl zwiſchen 
der leichteren und der fehwereren Strafe nad) Maßgabe der coucurrireuden 

Unnftände anheimftellt und weil bei Vergehen die Zumeflung der Strafe 
infofern oft zweifelhaft ift, als. der betreffende Fall unter verſchiedene 

Strafgejege fubjumirt werden kaun. Es darf erwartet werden, daß die 

Spreinfgefege dieſe Zweifel loͤſen werden. 

Der dritte Theil der Grundzüge, welher nom Eivilverfahren 

Handelt, zerfällt in drei Abtheilungen: das Verfahren vor dem Friedens- 

richter, in den allgemeinen Gerichten und in Sachen der Adminiſtrativ— 

Zuftiz. Die erfte Abtheilung beftimmt nur die Competenz der Friedens, 

richter. Dieſelbe erſtreckt fi) auf Klagen aus perfönfichen Reiftungen und 

Verträgen und anf Schadenftandsffagen bis zum Werthe von 500 Rub., 
Auf Injurieuklagen, auf Klagen auf Wiedereinfegung in den geftörten 

Beſitz, inſoſern es hierbei ſich nicht um einen Streit über das durch eine 

formelle Urkunde gefehüßte Veflgrecht handelt. Der Eognition der Frie⸗ 
deusrichter entzogen. find alle Beſitz⸗ und Cigenthunsftreitigfeiten über 

Immobilien. Die Friedensrichter entſcheiden definitiv in Sachen bis zum 

Werthe von 30 Rubel; in Sachen über diefen Werth hinaus findet Appels 

lation an die Verſammlung der Friedensrichter ftatt. Die Entfcjeidung 
‚der fegteren iſt inappellabel (1—6). , 

Diefe Competenz des Einzelrichters erfcheint als eine fehr ausgedehnte. 

Wenn man berücfichtigt, daß die meiften Klagefachen den Werth von 

500 Rubel nicht überfteigen und Daß der bei weiten größere Theil aller 

Klagen ans perfönlihen Leitungen und Verträgen ſich herſchreibt, fo darf. 
wohl angenommen werden, daß den Friedensrichtern die Entfcheidung der 

“großen Mehrzahl aller Eivifftreitigkeiten zufallen wird. Wenn nod) die 
" Verhandlung aller Znjuzienflagen, fowie die Unterſuchung und Entfheidung , 

der Eriminalfälle Hinzutritt, fo iſt kaum anzunehmen, daß ein Eingelrichter 
diefes außerordentlihe Maß von Geſchaͤſten werde bewältigen können; es 

ſei denn, daß der Bezirk des, Friedensrichters uf einen aa geringen Um⸗ 
fang befehränft werde. = 

Die dritte Abtheilung: das Verfahren in Saden ber Aminitrativs 

juſtiz bezieht ſich auf das Cörroborations- und Hypothelenweſen, die vers 

ſchiedenen Proclamfälle in Erbſchafts- und ähnlichen Sachen, das Bor 
mundſchaftsweſen u, drgl. m. Für diefes Verfahren follen befondere Regeln 
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feftgeftelt werden. Zur Zeit kann daher ein Uxtheif über diefe Materie 
nicht gefält werden. 

Die zweite Abtheilung: von dem Berfahre in den allgemeinen Ges 
richten, enthält zumächft allgemeine -Beftimmungen, fodann aber Verord⸗ 
mungen über den Gerichtöftand, über das Verfahren vor dem Erfenntnifje, 
über den Bortrag und das Erkenntniß, über die Rechtsmittel, über den 
ſummariſchen Proceß, über die Ausnahmen von der allgemeinen Proceß⸗ 
ordnung, über „den ſchiedsrichterlichen Proceß, über die Vollftredung der 
Urtheile und über die Gerichtsfoften, 

Hier, find diejenigen Beſtimmungen zu unterſcheiden, welche ſich auf 
das eigentliche proceſſualiſche Verfahren, auf die innere Proceßentwickelung 

beziehn, und diejenigen, welche die allgemeine Gerichtsorganifation betreffen. 

Bir enthalten uus an diefer Stelle des näheren Eingehens auf die erfteren, 
ſowie auf die Beftimmungen über den ſummariſchen Proceß, indem wir 
darüber bei der Erörterung der Anwendbarkeit derfelben auf anfern Proceß 

handeln wollen. 

Was aber die letzteren anbetrifft, fo iſt zunächſt unter den allge— 
meinen Beftimmungen hervorzuheben, daß es für Civilſachen ur zwei Ins 
fangen giebt: das Bezirksgericht und den Gerichtshof (11) ; daß von den 

Ertenntniffen der zweiten Juſtanz eine Berufung an die Gaflations-Depar- 

tements des dirigirenden Senats nur dan zuläffig ift, wenn eine offen- 
bare Verlegung des klaren Sinnes des Geſetzes oder weſentlicher Prorepe 
formen ftattgefunden, wenn neue Unſtände eingetreten oder eine Fälſchung 

entdeckt worden und wenn dritte Perfonen, ohne an dem. Proceffe Theil 
genommen zu haben, durch ein Urtheil verlegt find und dag in allen diefen 
Fällen der Senat die Urtheile aufpeben und die Sache einem anderen Ger 
richtshofe zur allendlichen Entſcheidung überweifen kann (13, 74, 78); daß 

alle Geldftrafen wegen unrechtfertiger Appellation und wegen Erhebung 

"" einer bereits abſchlägig beſchiedenen Stage aufgehgben werden fellen (24). . 

In Betreff des Gerichtsftandes ift als oberfter Grundſatz hingeſtellt, 

daß in perſönlichen Klageſachen, ſowie in Klageſachen über bewegliches Vers 

mögen der Gerichtsſtand ſich mad) dem beſtändigen Domicil oder dem zeit» 

weiligen Aufenthaltsorte ‘des Beflagten, hei Streitigkeiten über unbeweg- 

liches Vermögen aber nad) dem- Orte, wo dieſes belegen, richtet (25) und 

daß alle, von der Competenz der Friedensrichter eximirten Streitſachen vor 

den Bezitlsrichter in erſter Inſtanz zur Verhandlung fommen (31). Die 

Gerichtshegung ift in allen Juſtizbehoͤrden öffentlich (55 und 58). 



Die Reform der Reiptspfiege in den Dftieepropingen.  - 559 

; Die Rechtsmittel der Appelltion an den dirigirenden Senat, an die 

allgemeine Verſammlung des Senats und den Reichsrath find aufgehoben (69). 
Dagegen find -außer der Appellation von den Entjcheidungen der. erften. 
Inſtanz an die zweite und den Nullitätsbeſchwerden an den oberften Caſſa⸗ 

tionshof Neftitutionsgefuche gegen Contumacialurtheile geftattet, welche bei 
demfelben Gerichte, weldyes diefe Urtheile gefällt, in Form einer Supplik 

eingebracht und von demſelben erfedigt werden (70-73). Beſchwerden über 
ungerechte und parteiifche Handlungen der Richter, Staatsanwälte und au—⸗ 
derer Beamten der Gerichte bei Verhandhungen oder bei Fällung von Er— 

fenntniffen find geftattet und entweder bei den Gerichtspöfen oder bei den 
Caſſationsdepartements des Senats einzureichen (79). Appellationse und 

Gaffationsgefuche müſſen binnen vier Monaten eingebracht werden (80). 

Befondere Beſtimmungen gelten in Sachen, welche das Intereſſe der 
- Krone, des Apanager und Hofrefforts und anderer Kronsverwaltungen oder 

geiftlicher Stiftungen befreffen. Diefe Sachen find der Competenz der 

Friedensrichter entzogen; fie werden von den offciellen Sachwaltern oder 

von Advofaten vertreten; die Verhandlung und der Inſtanzeugang ift ders 
felbe, wie bei allen übrigen Civilftreitigfeiten, mit dem Unterfchiede, daß 

bei jenen Sachen nur das Rechtsmittel der Appellation ftatthaft ift, dag 

diefelben nicht ſummariſch verhandelt auch nicht durch Eid oder Vergleich 

entſchieden werden Fönnen, daß die Staatsanwälte vor Fällung des Urtheils 

ein Gutachten abzugeben haben und auf Eaffation des Erkenntniffes beim 

dirigivenden Senate antragen können, daß die Krone wohl von der Zah— 

fung der ichtöfoften, nicht aber von der Entfhädigung der Zeugen und 

Sadjverftändigen und von Zahlung der Proceßfoften an den gewinnenden 
Theil befreit ift (92—102). 

Das Verfahren bei Ehe- und Legitimationsproceſſen ſoll nach Möge 
lichkeit mit den allgemeinen Grundregeln der Verhandlungsmaxime in Ueber⸗ 
einftimmung gebracht werden (103). 

Die geſetzlichen Schiedsgerichte find aufgehoben; es bleiben nur die 
freiwilligen Schiedögerichte beſtehen, welche feiner Beſtätigung, fondern 
nur der Anzeige vor Gericht bedürfen. Die Parteien haben die Schieds- 

richter in ungerader Zahl zu erwählen, können fid) aber auch auf einen 
Richter beſchränken. Alle Zwangsmittel zur Ernennung_eines Schiedsge- 
richts find aufgehoben. Die Schiedsrichter entſcheiden nad) ihrem Gewiſſen 
und eine Gaffation des Urtheils ift nur moͤglich bei Verlegung weſentlicher 
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Formalien und Regeln dieſes Gerichts; ſowie hei ueberſchreitung der Com⸗ 

petenz (104—-109). 

Die Vollſtreckung der unheile erfolgt durch die Gerichts⸗Executoren 
aüf den Grund eines Executions⸗Scheines. Das Verfahren dieſes Beamten 

if ein eigenthümliches und felbftändiges. Der Perfonalarreft iſt ftatthaft, 
_ wenn die Schuld meht als 100 Rub. beträgt. Die Dauer der Haft darf, 

nicht 5 Jahre überfteigen. Befreit von Perfonafarrefte find: Unmündige 
und Minderjährige, Perfonen, die über 70 Jahr alt find, ſchwangere Frauen 
und in befondern Fällen Eltern „ unter deren Obhut Beine Kinder ſtehen. 

Die Verfügung des Gerichts über Perfonnlarreft verliert ihre Wirkung, 
wenn diefelbe nicht innerhalb 6 Monaten ausgeführt worden (110-120). 

Die Gerichtsfoften endlich zerfallen in drei Kategorien: in ſolche, 

welche dem Stante zufliegen, dahin gehören Stempelgefder, Klage, Supplif- 
und Appellationsſchilling; in Ganzelleigebühren und in Gelder zum Beften 
beftimmter Perfonen. Zu den Tegtern gehören’ die tarmäßigen Honorare 

der Advofaten, die Koften für Infertionen, Fahrgelder und Diäten für 
Glieder und Beamte des Gerichts, Honorare für Sadjverftändige und 

Tagatoren, endlich Entfhädigung an die Zeugen. Au Stelle des Stempel 
papier bei der Proceßführung wird bei Einreihung der lage eine dem ” 
Objecte entſprechende Kiagefteuer erhoben. Der verlierende Theil hat dem 
gewinnenden alle Procefoften zu erftatten. Nur diejenigen Perjoneu, 
welche Armuthszeugniffe erhalten, find von der Zahlung der Gerichtsloſten 
befreit. Das Armenrecht "gilt jedod) nur für den. einzelnen Fall. Die 

Krone hat in ſolchem Falle diejenigen Summen, welche fofort entrichtet 
werden müffen, für den das Armenrecht genichenden Theil vorzuſchießen, 
mit dem Rechte, den Vorſchuß aus dem urtheilsmaͤßig Zuerlannten bei⸗ 
heißen zu-Taffen 121—134”). 

Indem wir ung zum zweiten Theile unferer Aufgabe wenden, zu der 
Betrachtung, in welchen Maße das Gerichtswefen in den Oſtſeeprobinzen, 
ſpeciell in Livland, abzuändern fei und in wie weit überhaupt Abänderungen 
des Beftehenden mit Rüuͤckſicht auf die” „Orundzüge” geboten erſcheinen, 

*) Ueber die allgemeinen Begrändungen an einigen Stellen bes vorftehenben Abfchnitts, 
vgl. das „Stantelerifon“ von Rotteet und Welcer und das „deutfeie Staatervörterbuch“ 
von Bhuntfeli unter den betr, Urt, aus denen Gier nur Autgüge gegeben find. 
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halten wir es für angemeſſen, diejenigen Geſichtspunkte vorauszuſchicken, welche 
uns bei dieſer Betrachtung leiten werden. Es iſt zunächft anzuerkennen, 
daß in den Ofifeeprovinzen die Verfaſſung, welche die Organifation der 
Gerichte, das Recht und die Handhabung deſſelben umfaßt, ſich durch Jahr⸗ 
Hunderte als das Refultat eines geſchichtlich⸗ organiſchen Procefjes entwidelt. 
bat. Wir meinen daher, nur mit Beräcfichtigung des auf diefem Wege 
Gewordenen dürfe die Fortentwickelung angebahnt werden und das Veraltete 
umd Abgeftorbene fei nur durch Neues, das dem Ganzen adäquat, zu er⸗ 

fegen. Uns ſcheint, wenn irgend möglich, der Bruch mit der Vergangenheit 

vermieden werden zu müſſen — führt er doch in der Regel zur Reaction. 
Andererfeits darf aber nicht verfannt werden, daß ein harmäckiges Beharren 

in veralteten und nbgeftorbenen oder dem Zeitbewußtfein entfremdeten Zur 

fländen verderblich werden muß. Die Erfenntniß , daß gewiſſe Formen 
den Berhältniffen und Bedürfniffen nicht mehr genügen, ergiebt ſich aus 
dem Widerſpruche, in welchem jene zu diefen ftehen. Für uns tritt aber 

die Rothwendigfeit der Reform überzeugend auch bei denen hervor, welche 
jenen. Widerſpruch nicht zu empfinden vermeinen, wenn die in der Heimath 
beftehenden Rechts⸗Inſtitutionen mit denen ſolcher Staaten verglichen werden, 
welche einen ähnlichen Eutwickelungsgang genommen, und, wie fie mit der 

Eofonifation unfer- „angeftammtes" Recht hierher verpflanzt, von jeher uns 

Vorbild gewefen find. 2 
Wenn wir und dem Reorganiſationswerke anſchließen, das fih im 

Reiche vollzieht ; fo kann dies nur in der Weiſe geſchehen, daß wir ung 
auf die Reception folder Grundfäge beſchränken, welche als allgemein 
gültige von der Gegenwart gefordert werden und daher auch bei ung Eins 
gang finden müſſen, daß wir dagegen dasjenige, was nur Zufälliges ift 
und daher hier fo -und dort anders fein kann, entweder ganz bei Geite 

laſſen oder nur nebenher berüdfichtigen, Daß wir endlich ſolche Einrichtungen 
uns gefallen laſſen müſſen, welche die Zufannmengehörigfeit mit dem Reiche 
erfordert. Aus dieſen Gründen bietet es eigenthümliche Schwierigkeiten 
der im Bunft 8 des Reichsrathsgutachtens ausgeſprochenen Forderung für 
unferen Zweck nachzukommen und eine Anficht darüber aufzuftellen, welche 

Abänderungen und Ergänzungen in dem Fundamental-Reglement des Reiches 

bei Anpaffung deſſelben an das Zuftizwefen unferer nad) befonderen Ges 

feßen verwalteten Provinzen vorzunehmen fein, Für die Oſtſeeprovinzen 

"wird nicht ſowohl das Reglement abzuändern und anzupaſſen, ſondern es 
wird vielmehr hier eine Reform der beſtehenden Rechtspflege in die Wege 

Baltiſche Monataſchrift. 3. Jahrg. Bd. VL, Sf. 6.  . 36 
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zu leiten fein mit Rückſicht auf die als allgemein gültig anzuerfennenden 
Principien, wie fie in den vorliegenden Gruudzügen für das Reich ent« 
halten find. ; 

Als folche heben wir hervor: 

4) Trennung der Juſtiz von der Adminiftration; 

2) Oeffentlichteit und erweitertes muͤndliches Verfahren im Eivilproceffe; 
Deffentlichfeit und Mündfichfeit im Steafprocefie mit contradictoriſchem 
Verfahren, bei [hwereren Delicten Beiorduung von Geſchworenen; 

3) Rechtsbildung der Richter, Staatsanwälte und Secretäre; 

a Aufbebung des privilegirten Gerichtsſtandes. 

Diefe Grundgefege für das Rechtsweſen Haben in allen abendländiſchen 

Staaten faft durchweg Eingang gefunden; fle Haben fih wohl bewährt und 
gehören zu den Bedingungen guter Juſtizpflege, wie fie das" Bewußtſein 
der Zeit fordert. Diefelben und anzueignen kann nicht weiter eine offene 
Brage fein. Nur darum fann es fih handeln, welche Reformen zu ber 

werfftelligen feien, um dieſe Grundfige zur Geltung zu bringen und in 
welchem Maße die eigenthümliche Geftaltung der localen Inſtitutionen 

” Einfpränfungen oder Vorbehalte erforderlich. machen werde. Wo legtere 
nicht geboten find, werden auch alle Eonfequenzen mit gleicher Nothwens 

. Digfeit anerfannt werden müffen. E 

Die Trennung der Verwaltung von der Rechtspflege ift. von befonderer 
Bedentung für die Städte uud nicht unbeachtet zu laſſen in Betreff der 
für den Bauernftand befonders conftitwirten Behörden. In den Landes« 
Juſtizbehoöͤrden ift bereits die Rechtspflege ihre faſt ausſchließliche Thätige 

keit und dürfte kaum ein begründeter Einwand dagegen zu erheben ſein, 
daß die Verwaltung von Vormundſchaftsſachen nad) wie vor dieſen Behörden 
gelaſſen werde. Im den Städten dagegen find Adminiftration und Juſtiz 
eug verbunden. Beide werden von denfelben Collegien gleichzeitig gehand⸗ 
habt und wenn in den größeren Städten, wie Riga, Reval, Dörpat, Pernau, 
Mitan und Narva, die Zuftiz und Verwaltung in den Niedergerichten gauz 
oder zum Theil getreunt gehandhabt wird, ſo find die Glieder des Magi» 
ſtrats doch genöthigt, ebenfo an der Verwaltung, wie an der Juſtiz Theil 
zu nehmen. Um die Trennung zu bewerfftelligen, werden weſentliche Aende⸗ 

zungen in der Behörbei-Berfaffung der Städte fih als nothwendig ergeben. 

Su Zufammenpange biemit ſteht die Fordezung, daß die Juſtiz ame von 
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vehtöfundigen Richtern geübt und daß der befondere Gerichtöftand aufger 

hoben werde. B 

x Ehe wir zur Beiprechung der Reformen fehreiten, welche hiernach ſich 
als unerläßlich erweifen werden, haben wir noch einer anderen Frage zu 
gedenfen. Die auch tm Reiche üblich gewelene Wahl der Richter durch 

die Eorporationen des Adels und der Bürger ift aufgehoben und vom 

Staate, mit alleiniger Ausnahme der Friedensrichter, in Anfpruc) genommen 

worden. Soll aud in den Oſtſeeprovinzen diefes ſtaͤndiſche Vorrecht auf 
den Staat übergehen oder laſſen deren eigenthümliche Verhälthiffe die Bei— 

behaltung diefes Rechtes als wũnſchenswerth erſcheinen? Allerdings Hat man 

es in vielen Staaten für confequent gehalten, die Richter, die im Namen 
der oberften Staatsgewalt judiciren, auch von ihr ernennen zu laſſen; es 
ift indeffen feinesweges ohne Vorgang, daB die Löſung der Aufgabe: 
wie am zwedentfprehendften die Richterftühle zu befegen? auch auf anderem 

Wege verſucht und mit Erfolg durchgeführt worden if. Wir denfen hier 

nicht ſowohl an die bis in die neuere Zeit unter Vetheifigung der Stände 
befegten adeligen Richterbänfe in Sachſen und Hannover; es ift vielmehr 
Belgien, das hier mit glücklichem Beifpiel vorgegangen. Daſelbſt werden 
die Räthe der Appellationspöfe, die Präfidenten und Vicepräfdenten der 
Tribunale erfter Inftanz von dem Könige nad) zwei doppelten Kiften er- 

nannt, von denen die eine won dieſen Gerichtshöfen, die andere von den 
Provinziafrathöverfammfungen eingereicht wird, Ebenſo ernennt der König 
die Näthe des Eafjationshofes nach zwei doppelten Kiften, von denen die . 
eine vom Senat, die andere vom Gafjationshef eingereicht wird. Die 
Eigenartigfeit der ruſſiſchen Oftfeeprovingen in Recht und Sprache recht⸗ 
fertigt ee num gewiß ausreichend, daß den Ständen derſelben dies alther⸗ 
gebrachte Recht gewahrt bleibe. Es darf angenommen werden, daß die 
Stände, welche dieſes Recht beſitzen, den ihrer Pflicht entfprechenden Ger 

brauch davon machen werden, je mehr es in ihrem eigenen Jntereſſe liegt, 
die möglichft befte Juftigpflege zu haben. Werden daher die Schranken 
befeitigt, welche nach vorhandenen Beftimmungen die Berechtigten behindern, 
von ihrem Rechte in demfelben Umfange Gebrauch zu machen, in welchem 

der Staat felbft dieſes Recht üben würde, fo wäre, wofern nur das Hoheits⸗ 
recht der Nichterbeftätigung der Krone gewahrt bleibt, weiter fein Grund 
vorhanden, dieſes durch die Sonderftellung der Provinzen bedingte Bors 
recht den Ständen derjelben zu entziehen. Im Reiche ſoll in Zukunft bei 
Belegung der Richtecämter fein Standesvorrecht gelten; einzige Bedingung 

36* 
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ift nur, daß der Richter die nöthige Rechtsbildung beſitze. Wollen die 

Stände in den Oftfeeprovinzen das.Recht der Aemterbefegung ſich erhalten, 
fo werden fle zunächſt den Grundfaß, daß nur rechtsgelehrte Richter beſtellt 
werden dürfen, unbedingt adoptiren. müffen. Hieraus folgt aber mit Noth⸗ 

wendigfeit, daß einerſeits der Adel auf das Recht, die Nichterämter in 

den Landes-Juftigbehörden auch mit ſolchen feiner Mitglieder zu beſetzen, 
die feine oder feine ausreichende Rechtsbildung befigen, verzichte und daß 
das paffive Wahlrecht auf alle quafificirten Perfonen ausgedehnt werde, 

da andererjeits die Städte fidh des Rechtes begeben, zu Richtern Glieder der 
ftädtifchen Gorporationen als folhe zu berufen. Es mag an diefer Stelle 
darauf hingewiefen werden, nicht ſowohl, daß ſchon gegenwärtig gewiſſe 

Nichterämter, die durch Wahl des Adels befegt werden (wie Die der Kirche 

fpiefsrichter in Livfand) allen Perfonen „eyimirten Standes” zugänglich 
find, fordern vielmehr, dag wir nicht gar weit in die Behördenverfaffungss 
geſchichte unferer Provinzen zurüczugreifen brauchen, um uns davon zu 
überzeugen, daß das hier Vorgeſchlagene nicht eine Neuerung, jondern in 
gewiffen Sinne eine Repriftination des alten’ Rechtes ift. Die Aſſeſſorate 

in den Landgerichten, die Bank der vier nicjtindigenatsadeligen gelehrten 
Richter im livläudiſchen Hofgerichte, die heiden „bürgerlichen Räthe“ im 

kurländiſchen Oberhofgerichte — Dies alles waren bis vor wenigen Decennien 

Aemter, welche jedem Rechtsfundigen offen ſtanden, jegt aber Refervate 

des Imdigenatsadels geworden find. Nicht in Beziehung auf die Juftize 
Ämter allein, auch in anderen tiefeingreifenden Fragen des provinzlellen 
öffentlichen Lebens, wie namentlid dem Güterbeſitz, braucht man in der 
That nur auf wenig über ein Menſchenalter zurädzugebn, um überall auf 

das Billigere und Vernänftigere zu ftoßen. 
Fällt nun jene Schranfe und werden fortan nur rechtskundige Richter 

in Stadt und Land beſtellt, fo werden damit zugleich die Bedenfen bejeitigt, 

welche der Aufhebung des privifegirten Gerichtsftandes etwa enfgegenftehen 

könnten. So fange im ganzen Reiche der Grundfag galt, daß Jedermann 

nur ven Seiuesgleichen gerichtet werden dürfe, hatte das Standesforun 

auch in den Oftfeeprovingen eine Berechtigung. Fortan foll aber im Reiche 

für alle Stände ohne Unterſchied diefelbe Gerichtspflege und daſſelbe Pros 

eeßverfahren im Civil- wie im Griminafproceß,' in perföhlicher wie in 

dinglicher Beziehung fattfinden. Nicht bios der Edelmann, fondern jeder 

unterthan hat im Etrafverfahren das Recht auf Anklage und Vertheidigung, 

fowie auf Urtheil durch denfelben Richter. Nimmt man’ an, wie wir fos 
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gleich nachweilen werden, daß die Strafrechtspflege unter den obwaltenden 
Umſtänden dem Zundamentalreglement des Reiches gemäß umgeſtaltet 

werden muß und daß hiemit zugleich das bisherige privilegirte Standes» 

forum aufgehoben wäre; erwägt man ferner, daß in gemiffen Fällen der 
Edelmann hen jet der Jurisdiction der ftädtifchen „Gerichte unterworfen 

iſt, fo verliert in der That das Vorrecht feine Bedeutung, zumal wenn die 
Richterftellen nicht mehr aus ſtaͤndiſchen Kreifen, fondern mmabhängig von - 

der Etandesfategorie mit Rectögelehrten, und zwar durch gemeinfame 

Wahl von Stadt und Land, wie dies weiter unten näher entwidelt werden 
ſoll, befegt würden. 

Der vierte Grundfag, der als ein allgemein güftiger ——— werden 
muß, iſt Deffenrlichfeit des Verfahrens überhaupt und Deffentlichkeit und 

Muündlichkeit in Strafſſachen, mit contradicterifhem Verfahren, fowie die 
Beiordnung von Geſchworenen bei ſchwereren Verbrechen. Beſchaͤftigen 

wir und zunächſt mit dem Strafverfahren. Hier drängt ſich jedem Unbe— 

fangenen Die Weberzeugung auf, daß auf Diefem Gebiete eine Reform 
unabweisbar iſt. 

Das Strafverfahren in den Oſtſeeprovinzen iſt nicht durchweg gleiche 
artig. Bei der Mangeldaftigkeit der einheimiſchen Rechtsquellen auf dieſem 
Gebiete des Rechtes hat zwar das rufüihe Recht in Diefer Beziehung einen 
überwiegenden Einfluß gewonnen, wie died denn auch durch die Natur der 

Sache bedingt wird. JIndeſſen bietet das provinzielle Rechtsverfahren 
mehrfache Abweichungen vom Reichsrecht, andrerfeits hat die Gerichtspraxis 
nicht jelten in der Anwendung reichsrechtlicher Beſtimmungen gejchmanft. 
In erfterer Hinſicht ift beifpielsweife anf die vom Reichsrechte abweichende 

Geſtaltung der Special-Juquiſition binzuweiſen, ſowie auf den bier unter 
Umftänden vorkommenden accuſatoriſchen Proceß, welcher indefjen in der 

Form, wie er fid) in der Pragis geftalter bat, feiner urſprünglichen Idee 
nicht entfernt mehr entſpricht. In letzterer Hinficht wäre zu erwähnen, 
dag in manden Gerichten die noch auf Die Carolina bafirte f. g. legale 

Beweistheorie bis auf Die neucfte Zeit mit dem ven anderen biefinen Ges 
richlsbehörden anerkannten Indicienbemeife im Kampfe gelegen und letztere 
fi in der Anwendung defielben den Geſchworenengerichten genähert baben, 
wenn auch ohne manche weſentliche Garantien diefer Tepteren. And) dus 
ruſſiſchrechtliche Juſtitut der Umfrage, welches in lehter Inſtanz zu ſchweren 

Verdachtoſtrafen führen konnte, hat ſich hier eine Zeit lang Eingang zu 
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ſchaffen gewußt und ift erſt ganz neuerdings für nicht anwendbar auf Die 
Oſtſeeprovinzen erklärt worden. 

Benn es hiernach ſchon geboten erſcheint, Diefe Verfchiedenartigfeit in 
der Handhabung des Strafverfahrens, welche zum Theil ihren Grund in 

dem Mangel allgemein gültiger Normen bat, zu bejeitigen und die Gerichte 
von einer Beweistheorie zu befreien, welde die Verurtheilung Schuldiger 
pt unmöglid) macht, fo ift andererfeits die Neception der Grundzüge über 

das Strafverfahren aus dem Grunde geboten, weil die Aufhebung der auf 

den Strafproceß bezüglicpen allgemeinen, aud) in den Oſtſeeprovinzen bisher 
güftig gewefenen Ginrichtungen und Gejege ein Zortbeftehen derfelben in 

diefen Provinzen nicht geftattet. Die gefeglicen Beſtimmungen -über die 
Borunterfuhung , über die Special-Inquiſition, über die Competenz der 

Polizeibehörden und der Gerichtöhöfe erfter und zweiter Inftanz, die Regeln 
in Betrefi der Ueberwachung der Criminalrechtspflege durch Die Procureure 

und Fiscale, die Rechte der Procureure und Gouverneure in Strafrechts- 
ſachen, namentlich das Bifiren und Beftätigen der Urtheile von Geiten, der 

Tegteren, endlich die Eompetenz des dirig. Senats in Straffahen beruhen 

auf reichsgeſetzlichen Vorſchriften und find in ‚den Reichsgeſetzen enthalten. 
Berden diefe aufgehoben und treten an deren Stelle andere Grundregeln, 

fo ift es ſelbſtverſtaͤndlich, daß Diefelben auch in den Oftfeeprovinzen als 
aufgehoben betrachtet werden müffen. Hieraus folgt aber nicht nothwendig, 

daß das an deren Stelle Getretene aud in diefen Provinzen unbedingt 
maßgebend fein fo. Da den nad) befonderen Gejegen verwalteteu Pros 

vinzen das Recht zugeftanden worden, die Grundregeln den Iocalen Eins 
richtungen gemäß zu modificiren, ſo wird es den Oftfeeprovinzen auch geftattet 
fein, von dieſem Rechte, bei der Umgeftaltung des Strafverfahrens Gebrauch 
zu maden. In wie weit dies werde geſchehen dürfen, wird weiter unten 

gezeigt werden. 

J Nachdem wir die Nothwendigfeit anerlannt haben, daß die Gegeicieten 
vier allgemein gültigen Grundfäge in den Oftfeeprovinzen werden Anwen, 
dung finden müffen, wollen wir unterſuchen, welche Reformen zunächſt in 

” Livland fi hieraus ald erforderlich ergeben. Zu den Juſtizbehörden des 

* flachen Landes rechnen wir zuerft die bäuerlichen, Es find dies die Ges 
meindegerichte, die, Kirchſpielsgerichte und die Kreisgerichte, zu denen als 
oberfte Inſtanz das Departement des Hofgerichts in Bauerſachen Hinzutritt. 
Die Gemeindegerichte find Adminiftrativs und Juſtizbehoͤrden zugleich; fie 
bilden die erſte Juſtanz in Civil und Polizeiſachen und beftehen aus. drei 
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Richtern, dem Aelteften und zwei Beifigern, welche auf drei Jahre von 

der Gemeinde gewählt werden. In Etrafiahen erkennt das Gemeindes 
gericht auf Verweis, Abbitte, auf Gemeindearbeit oder Arreſt bis zu drei 
Tagen und auf förperlihe Züchtigung bis zu 30 Authenftreihen. In 
Civilſtreitigleiten erfennt daffelbe-definitiv in allen Sachen bis zum Werte 
von 5 Rub. 

Sol der Grumdfag der Trennung der Juſtiz von der Verwaltung 
bei den bäuerlichen Juftizbehörden- erſter Inftanz zur Anwendung fommen, 

fo wird eine Umgeftaltung der Bauerbehörden ſich als nothwendig ergeben. 
Die Gemeindegerichte würden dann nur die Adminiftration und die niedere 

Polizei behalten, die Juſtizgewalt in ſtrafrechtlicher und civilrechtlicher Bes 
ziehung müßte aber auf ein anderes, neuzufchaffendes Bauergericht übergehen. 
Daſſelbe Lönnte mehrere Gemeinden, etwa’ die Hälfte eines Kirchſpiels um⸗ 
faffen, aus drei dem Bauernftande angehörigen Gliedern, welche ebeufo 
wie die Beifiger der gegenwärtig beſtehenden Kirchfpielsgerichte zu erwählen 
wären ($ 653 der BB.) zu bilden fein und in Civilſachen höchſtens bis 
zum Werthe von 10 Rub. inappeflabel, in Straſſachen aber auf Arreft 

oder Gemeindearbeit bis zu 7 Tagen, auf Geldbußen bis 12 Rub. und 
auf Lörperlihe Züchtigung bis 20 Ruthenſtreichen zu erfennen haben. 
Außerdem würde dieſe Behörde als Vormundſchaftsamt fungiren und die 

Landeejuſtizbehoͤrde erfter Inſtanz als ihre Oberhehörde anzuerkennen haben. 

Die Kirchſpielsgerichte als ſolche würden hiernach nicht, weiter erforderlich 

fein, weil deren Thätigfeit in judiciärer Beziehung zum größten Theil auf 
jene Bauergerichte überginge. An Stelle der Kirchſpielsgerichte fönnten aber 

Einzelrichter, etwa unter dem Namen Kirchſpielsrichter, treten, welche, wie 
bisher von den Gutsbefipern des Kirchſpiels ($ 652), jedoh von allen, 
ohne Unterichied des Standes und ohne Beſchränkuug der paſſtven Wähle 
barfeit, zu ernennen wären. Die Juriediction diefes Einzefrichters hätte 
fich anf alle Eingefeffenen des Kirchſpiels opne Rückſicht auf den Stand 
zu erfireden, außer auf Bauern als Beklagte, für welche das coordinixte 

Banergericht das Forum wäre, und würden diefelben in Civilftreitigfeiten, 

etwa nur ſ. g. Bagatellſachen, vielleicht bis zum Werthe von 50 Rub. und 
bei einem Werthe von 20 oder 25 Rub. inappellabel, in Strafſachen aber fo 
wie bei Injurienflagen auf Bemerkungen, Verweiſe, Beldftrafen bis 30 Rub, 
und auf Arreft bis zu drei Monaten, ober dem entſprechende Strafen zu 
erkennen und fonac nur die Befugniß fogenannter Potizeirichter haben”). 

*) Im Kieſchen Sanbvogteigerihte find 1862 in ben ern. 6 Monaten überhaupt: 
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Die Landesjuftigbehörden erfter Inftanz würden nad wie vor die 
Landgerichte fein und wiirde deren Gompetenz im allgemeinen den rufflihen 

Bezirksgerichten entſprechen, d. h. vor denfelben würden alle Givil- und 

Eriminalfahen zur Verhandlung und Entfcheidung kommen, welche nicht 

vor die Bauergerichte, die Kirchſpielsrichter oder die Eingelrichter in den 

Heinen Städten gehören. Die Kreisgerichte aber könnten mit den Land» 

geriöhten vereinigt werden, weil einerſeits Die Aufhebung der befonderen 
bäuerlichen ZJuftigpflege den Bortbeftand dieſer Gerichte unnöthig macht 
und weil andererfeits durch eine ſolche Vereinigung die. Einbeit des Ber» 

fahrens ermöglicht und die Koftenerfparniß eine beffere Salarirung aller 

Richter geftatten wird. Durch diefe Vereinigung der Kreisgerichte mit den 
Landgerichten -und durch die Befeitigung des befonderen Verfahrens in 

bäuerlichen und agrarifcen Angelegenheiten würde die Sorteziftenz bes 
Hofgerichtsdepartements in Bauerſachen überflüffig, daſſelbe Daher aufzu- 
heben fein. "Die Zunetionen rein polizeifiher Natur, welche bisher die 

Kirchſpielsgerichte und SKreisgerichte gehabt, müßten auf Die Ordnungsge ⸗ 
richte als Poligeibebörden übergehen ; Dabingegen würde den Landgerichten 

die Verwaltung der Bormundichaftsfachen und der freiwilligen Gerichts, 

barkeit in dem Umfange verbleiben, in welchem diefe Verwaltung den Lands 

und Kreisgerichten bisher obgelegen. 

Endlich würden die Landgerihte die Appellationsinftanz für die 

Eingelrichter (Kirchſpielsrichter, Geriähtspögte) und die Bauergerichte bilden. 
Bei den vorftehenden Propofitionen ift die Anficht worwaltend, daß 

die gänzlicye Umgeftaftung der bäuerlichen Gerichtspflege nicht bloß in 
Anlaß der allgemeinen Zuftizreform, ſondern auch an und für fid geboten fet. 

716 Gtoilfachen zut Verhandlung gekommen. Der Merth bes Gkreitobjecis betrug bel 
852 Sachen weniger als 50 Ruß, bei 189 Sachen zwiſhen 50 und 100 Muß, bei 174 
Sachen zwiſchen 100 und 500 Rub. und nur bei 41 Sachen mehr als 500. Rub. Die 

Hälfte aller Sachen Hatte alfo einen Werth unter 50 Muß. unb nur. ber adhtgehnte Theil 
ober Kaum 6 Procent Hatte ein Dbject von mehr als 500 Rub.’ Da angenommen werben 
darf, daß ein ähnliches Verhältniß auch in anderen Jufigbehörben, ſowohl ber Oftfeepro: 
vingen, als bes duſſiſchen Reiches überhaupt Mattfinbet, fo ergiebt fid) Hieraus, bap eiwa 
94 Procent aller Streitfachen vor bie Friedenstichter und kaum 6 Procent vor bie Bezirfs- 

gerichte tommen werbe, wenm bie Friebensrichter die in Den Grunbregefn Begeichnete Guri« 
peenz wirtfich echaften foflten. Cs bedarf wohl feines Rachweifes, doß ed Höchft bebenflich 
iR, den Schwerpunkt der Zuftigpflege in bie Hand eines Ginzefrichters zu legen; hieraus 
rechtfertigt ſich aber die Propofition, das Map der Gompetenz des Einzeltichters in ‚Gibil- 

fachen auf 50 Ruß. zu befehränten. 
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. Daß die erſte Inftanz ausſchließzlich mit baͤuerlichen nicht rechts⸗ 

gelehrten Richtern beſetzt werde, wird durch die Erwägung gerechtfertigt,” 

daß von derſelben vorzugsweiſe auf Billigkeit und das unmittelbare Rechts⸗ 

bemußtfein des Volkes geftügte arbiträre Entſcheidungen gefordert und er⸗ 

wartet werden. Die Beibehaltung der Kirchfpielögerichte mit ihrer com⸗ 

plicitten polizeilichen , ſtrafrechtlichen, civilrechtlichen und adminiftrativen 

Competenz erfheint dagegen in Rückſicht auf die anzuftebende Trennung 

der beregten Funetionen gänzlich uuftatthaft, Ueberweift man daher die 
Straſgewalt derſelben den vorgefählagenen Einzefrichtern, überträgt man 
die ihnen zuftändige Gompetenz in Civilſachen nad) gewiſſen Kategorien 

auf die erfte Inſtanz und die Einzelrichter, fo könnte die Handhabung der 
polizeilichen Functionen, ſofern fle nicht den Gemeindegerichten competirt, 

fo wie die Ausübung der adminiftrativen Obliegenheiten der Kirchipiels 
gerichte auf die Orbnungsgerichte übertragen werden. Im übrigen bürfte 

die Gleichſtellung des Bauernftandes mit den andern Bewohnern des 
Landes in judieiärer Beziehung” in feiner Art als eine Verfehlimmerung 

feiner Rechtslage erſcheinen. Allerdings wird damit zugleich die Beſeiti— 

gung des egceptionellen bäuerlichen Proceßverfahrens verbunden fein, allein 
auch das wäre nur wünfchenswerth. Das inquifltorifche Verfahren ift an 

ſich fon eine Anomalie im Civilproceß und wird es vollends, wenn 
auch für Das Strafverfahren neue Grundfüge Play greifen; außerdem ift 
es ausgeſchloſſen in allen Proceffen der Bauern bei den livländiſchen 

Stabtgerichten, und wir meinen: nicht zu ihrem Schaden, zumal fie hier 
auch der Wohfthat eines rechtskundigen Beiftandes theilhaftig werden. 

Das abfonderlihe Gefeß aber, nach welchem bei den Bauergerichten den 
Advocaten der Zutritt verfagt und nur rehtsfundige Vertreter der Parten 
zugelafien werden, exflärt ſich nme durch Das feinerzeit verbreitete und 

> allerdings in manchen Rechtögebieten begründete Vorurteil gegen jene 
Berufselaffe, das nunmehr einer befferen Ueberzengung, wie bei uns vor« 
fängft, fo jet auch in weiteren Streifen gewichen ift und daher die Aufs 

hebung jener Beſchraͤnkung für den Bauernftand zur Folge haben müßte, 
Ohne Einfepränkung erklären wir uns alfo für Die Anwendung des all 

gemein beftehenden, immerhin jedoch bei uns noch durch Einführung der 
Offentlichkeit, eines erweiterten mündlichen Verfahrens und -in anderen 

Beziehungen zu emenbivenden . contrabictorifhen Proceſſes in bäuerlichen 

Rechtöftreitigkeiten, mit Aufhebung des nur die Procepfucht begünftigenden 

Rechtes der Koftenfreiheit wenigftens für die Eigenthümer und Pacht- 
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befiger von Grundftücen und für die von bürgerlichen Bewerben ſich näh- 
enden Bauern, wobei den Arbeitern und Tagelöhnern diefes Standes 

gleich anderen Armen nicht bloß Koftenfreiheit, jondern auch die Wohlthat 

der offletöfen Vertretung durch Advocaten zu Theil werden koͤnnte. 

Anlangend die Rechtöpflege in den Städten, fo ift nicht zu verfen> 

nen, daß nicht alle Städte vermöge ihrer Finanzlage im Stande fein 
werden, mehrere gelehrte Richter zu beftellen, auch der Umfang vieler ders 

felben nicht dem Wirkungskeiſe entfprehen würde, welcher den Juſtiz⸗ 

eollegien erfter Inſtanz zugewiefen werden müßte. Es möchte daher die 

Trennung der Zuftiz von der Adminiftration in der Art zu bewerfftelligen 
fein, daß die DVerwaltungsgefäfte nad) wie vor den Magiftraten aller 

Städte verbfeibe, die Juſtizpflege aber in ben verfchiedenen Städten vers 
ſchieden geftaltet werde. Die Städte Riga, Dorpat und Pernau, welche 

für Juſtiz und Verwaltung bisher außer den ſtändiſchen aud) rechtögelehrte- 
Richter gehabt, werden in beſondern Stadtgerichten die Juſtizpflege in 
dem Umfange, wie bisher, behalten können, nur daß die Zuftiz von der 
Verwaltung volftändig zu trennen ift und die Richterſtellen ebenfo wie bei 

den Landgerichten nur mit rechtsgelehrten Perfonen zu befegen fein werden. 
Zudem dieſe Gerichte eine gleiche Competenz wie die Landgerichte haben 
werden, ift im Weichbilde der Stadt ihre Jurisdiction auf alle Bewohner 
ohne Unterſchied des Standes auszudehuen. Ju Riga wird das Gtadts 
gericht in verfchiedene Abtheilungen zerfallen, müllen , indem einerfeits 

die Criminalgerichtsbarkeit von der Civilrechtopflege zu treunen iſt, anderer» 
ſeits letztere wiederum in Abteilungen für Handelöfahen, DBormunds 
ſchaftsſachen, für Amts und Känmereiſachen und für die gewöhnlicen 

Eivilreptöftreitigkeiten zu fpeiden fein wird. Zudem erfordern in Riga die 

obwaltenden Verhaͤltniſſe eine förmlie Trennung der Civil und Straf- 

gerichtsbarkeit, weil der Umfang der ſtädtiſchen Jurisdiction in beiderlei 

Beziehung fo groß ift, daß Criminalgericht und Civilgericht wie bisher, 
fo auch in Zukunft nebeneinander befteben müffen. Außerdem würden in 
Riga Einzelrichter für geringfügige Strafrechtsfälle und für Bagatellſachen 
zu befteflen fein. Auch bei Diefen Richtern wäre in Riga die Trennung der 

Civiljuſtiz von der Griminatjuftiz erforderlich, und wird demnach. ein Theil 
der Richter nur geringfügige Criminalſachen, der andere Theii geringfügige 
Clvilſachen mit der oben für die Eingeleichter (Kirchſpielsrichter xc.) proponirten 
Eompetenz zu entiheiden und das Stadigericht als“ Appellationsinftanz 

anguerfennen haben. Dieſe Einzelrichtet unter dem Namen Gerichtovoͤgte 
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würden in Dorpat und Pernau neben den Gtadtgerichten die niedere Civil 
uud Criminaljuſtiz, jedod) vereinigt, in allen übrigen Städten Livlands 

aber nur dieſe Gerichtövögte die Juftizpflege in eben diefem Umfange aus- 
üben. Die übrige Gerichtsbarkeit, welche dieſe Städte bisher gehabt, mit 

etwaiger Ausnahme der Verwaltung der Vormundſchaftsſachen und der 
anderweitigen Zweige der freiwilligen Gerichtsbarkeit, welche den Magiſtra— 

ten neben der Adminiftration verbleiben Fünnten, würde auf die Landgerichte 
übergehen. Deshalb’ wird es aber gerechtfertigt jein, daß die Wahl der 

Glieder der Landgerichte nad) einer zwiſchen Stadt und Land zu treffenden 

Vereinbarung bewerfftelligt werde. 
In Betracht, daß der Polizei die bisherige Thätigfeit im Strafvers 

fahren zu entziehen wäre, würden für jeden Landgerichtsbezirk, ſowie für 
die Städte Riga, Dorpat und Pernau Unterfuchungsrichter mit der in den 
Grundgefegen beftimmten Competenz zu beſtellen fein. Diefe Richter 

müßten diefelben Requiſite wie die der erſten Inſtanz haben und würden 

in derjelben Weiſe wie diefe zu erwählen fein. Sie könnten jedoch nit 
Glieder der Land» oder Stadtgerichte fein umd daher aud) nicht ftellver- 
tretend in denſelben fungiven. 

Das livländiſche Hofgeriht, welches weſentlich dem Inſtitute der 
Gerichtöhöfe entſpricht, wird die zweite Inſtanz verbleiben und den diri— 

girenden Senat nur als oberften Eaffationshof anzuerkennen haben; es fei 

denn, daß für die Oſtſeeprovinzen ein befonderes, mit den Zunctionen - 
eines Enfjationshofes betrautes Obertribunal erbeten und genehmigt -werden 

follte. Bas die Organifation des Hofgerichts betrifft, fo wird Die paſſive 
Waͤhlbarkeit nicht durch den Stand beſchränkt, fondern gefordert werden müſſen, 

daß nur Rechtögelehtte in dieſem Tribunale fipen dürfen; und da das Hof 

gericht die zweite Inftanz nicht nur für die Landgerichte, fondern aud für 
die Stadtgerichte ift, fo würde auch hier die Wahl der Richter nad) einer 

zwiſchen den Ständen zu treffenden Vereinbarung flattzufinden haben. 
Die Aufhebung des privifegirten Gerichtsftandes, fowie. die Unters 

ordnung der Mehrzahl der Städte unter die Landes-Juſtizbehörden recht⸗ 
fertigt von Seiten beider Stände den gegenfeitigen Anſpruch auf Theils 

nahme an den Wahlen. Wie es eine gerechte Forderung der Städte iſt, - 

bei der Wahl der Richter für die Landes-Juſtizbehörden mitzuwirken, fo 
dürfte der Adel ein gleiches Recht bei Belegung der Nichterftellen, in den 
Städten für fi in Auſpruch nehmen. Dieſes wechſelſeitige Intereſſe legt 

den Gedanken nahe, daß die Wahl aller Richter in Land und Stadt ger 
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meinfchaftlih vollzogen werde, etwa in der Weile, daß einerfeits der 
Adel andrerfeits die Städte ihr Recht der Richtermahl auf ein vereinigtes 
Eollegium von Deputirten übertrünen und dieſes alle. Richterämter ſowohl 
für Die Landes» wie für die ſtädtiſchen Juftizbebörden der Provinz ohne 
Ausnahme zu befegen hätte, - Diefe Wahl-Commiſſion, deren Glieder für 
eine beftimmte Zeit au ernennen und nad Ablauf derfelben durch andere 
zu erfegen wären, könnte permanent fein und von Zeit zu Zeit zufammens 
treten, um die erforderlichen Wahlen zu vollziehen. 

Für die Stadt Riga glauben wir der Beibehaftung eines hefonderen 
Gerichtes zweiter Zuftanz das Wort reden zu können. Nicht blos Die 
prineipielle Beruͤckſichtigung des Beftebenden, nicht blos die Tbatfade, Daß 

dieſe Inſtanz unter Verbaͤltuiſſen beftanden, welche die oberrichterliche 

Thätigfeit nur in geringem Maße in Anfpruch nabmen, fondern vielmehr 
der zur Zeit ſchon ungemein gefteigerte Verkehr und die für die Folge zu 

erwartende nicht zu bemefiende Zunabme der Bevölkerung und des Vers 
kehrslebens, die dadurch bedingte Nothwendigfeit beſchleunigter Juſtizpflege 

bei unzweifelhaft vermehrten Rechtsſtreitigkeiten und überhaupt der Um— 

fang der Stadt und ihres weiten Landgebieted mit befouderen eigenartigen 
Rechtöverhältniffen laſſen kaum den eigenen Gerichtshof zweiter Inſtanz 
für Riga entbehren. Dabei muß nad) dem Vorausgeſchickten unbedingt 

angenommen werden, daß dieſe Oberinftanz nicht mit dem Rathe in feiner 

Eigenfehaft als obere Adminiftratinbebörde der Stadt vereinigt bleiben 

önnte und ausſchließlich mit vehtsgelehrten- Richtern zu befegen wäre. 

Daß es möglich fein werde nad) den angedeuteten Grundzügen die 

Landes Zuftizbehörden Eſtlands — Manngerichte, Nieder- und Oberlands 

gericht — umzugeftalten und theilweife mit der bäuerlichen Rechtopflege 

zu betrauen, auch daſelbſt das Inftitut der Unterfuhungse und Einzel- 

tichter einzuführen, ſcheint uns unter der Vorausfegung, daß einiger Wille 

dazu vorbanden, unzweifelhaft. Unter derſelben Worausfegung werden auch 
die Schwierigfeiten, die fid der Trennung der Juſtiz von den adminiſtra— 

tiven und politifchen Zunctionen des Ober'andgerichts als Laudrathscolles 
gium entgegenftellen follten, au befeitigen fein. " ” 

Für die Gerichte des flachen Landes in Kurland — Gemeinde, Kreide, 

Dberhauptmannsgerichte und Oberhofgericht — möchte die Ausführung 

der auf die ihnen enffpiechenden livländiſchen Gerichte bezüglichen Vor— 

ſchläge zur Reorgänifation faum irgend eine andere Schwierigkeit haben 
als in Livland, und daffelbe dürfte auch für Defel gelten. In Anfehung 
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der Städte diefer Provinzen ſcheint e8 angemeflen, die Beſtimmungen für 
Dorpat und Pernau auf Arensburg, Rarva, Ditau und Libau anzuwenden, 
für Reval ehva eine der für Riga proponirten ähnliche Drganifation vor⸗ 

zuſchlagen und den übrigen Städten die Stellung der Heinen livländiſchen 
Städte zu vindieiren. 

ALS unerläßliches Nequifit jedes Richters glauben wir hinftellen zu 

müuͤſſen: juridiſche Umiverfitätsbildung und ſonach den Nachweis eines ge— 

hörig abſolvirten Curſus, ſowie für diejenigen, welche nicht auf der Lan— 
desuniverfität ſtudirt oder daſelbſt eine gelehrte Würde erlangt, den Nadıe 

weis genügender Keuntnig des proninziellen Rechtes. Der Staat verlangt 

von allen, die fid hier zur Advocatur melden, den Nachweis juriſtiſcher 
Vorbildung; um fo notwendiger wird diefe Vorbedingung für die Richter 

fein. Nur für die erfte auf eine beftimmte Zahl Jahre zu erſtreckende 

Zeit wäre eine Ausnahme hiervon zu Gunften derer zu machen, die ein 

Richteramt oder ein Seeretariat in einer Juſtizbehörde befleidet haben, und 
außerdem wäre zu geftatten, zu Einzelrichtern ausnahmsweiſe auch ſolche 
Perſonen zu wählen, Die keine vollftändige juridiſche Bildung erlangt haben, 

ſobald es an gelehrten Richtern in einem Kirchſpiele fehlt. Da auch der 

Einzelrichter in der Ausübung feines Amtes eines rechtskundigen Secretairs 

oder Protofolführers nicht wird entbehren können, ſo wird es angemeſſen 

ein, diefen Beamten ein wenigftens confultatives Votum einzuräumen”) 
Daß jämmtlice Richter lebenslaͤnglich beftellt, nur auf ihre Bitte 

verabſchiedet, mur mit ihrer Zuſtimmung aus einem Wirkungskreiſe „in 

den andern verfept und nur durch Urtheil und Recht vom NAnıte: ente 

jernt werden dürfen, muß als felbftverftändfich angefehen werden. Ohne 
unabhängige Richter Fein unabhängiges Urtheil. Soll der Richter Organ 

des Gefeges fein, fo darf man ihn auch nur dem Gefege unterwerfei. 

*) Sür Liland beftimmt ber $ 1 ber Michter- Regeln: „Mein nun ber Richter 
Gottes Befehl hat recht zu richten, als muß berfelbe ſich auch alle Kräften nach möglichft 
befleiffigen, baß er bas Mecht verftehen möge. Denn gfeich wie ein ſolchet Mann, der bie 
Heilige Schriſt nicht weiß noch berfelben Grund und Meinung verfteht, zum Prebigt-Ampt 
untüchtig ift, eben fo’ ſchicket ſich auch derjenige nicht zum Richter, ber feine Wiſſenſchaft 
Hat, "was bie Gefege in ſich haften ober wie felbige zu verftehn und zu gebrauchen find; 
dahero auch diejenigen, welche dergleichen Perfonen, fo die Mechte nicht verflehn, zum 
Nichter-Ampt beftellen, große Gefahr auf fh laden und öffenbares Unrecht begehen. 
Denn wie follen biefelbige vecht ſprechen, bie ba nicht wiflen, was recht if? Und können 
alfo Diejenigen, welche dergleichen unverftänbige Richter verorbnen und einfegen, fih nur 

ficherlich vorftellen, daß fle der daher erfolgenden unrechten unb ungegrünbeten Urtheile fich 
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-Der Grundfaß der Unabjegbarfeit fließt natürlich wicht aus, daß bei 
" Unfähigkeit. zur Verwaltung des Amtes die Verfegung der Richter in Ruhe _ 

ſtand durch die Staatsregierung, reſp. auf Antrag der Präfidenten der 
Gerichtöbehörden erfolge. ALS eine wahre Galamität für die Juſtiz ift 
aber die Wahl der Richter auf befchränfte Friften, wie fie in unferen Pros 

vinzen vielfach vorfommt, zu bezeichnen, Die Richter follen nicht „auf 
Kündigung” angeftellt werden; fie follen Diener der Gerechtigkeit fein, 

nicht ihrer Wähler; fie jollen ebenfowenig willfürlich verfegt werden dürfen. 

Gegen diefe Garantien, melde im Interefje einer unabhängigen Rechter 
pflege und zur Erhaltung und Verftärfung des Vertrauens auf die Zuftiz 

geboten erſcheinen, hat man fi häufig nicht nur von Geiten des monar— 

chiſchen Abfolutismus, fondern aud) von Seiten der abſoluten Demokratie 

gefträubt; fo. Hat im Jahre 1848 ein Decret der franzöfigen Republit 
die Permanenz der Richter als wuverträglid mit republifanifhen Inſtitu- 

- tionen aufgehoben und dem Zuftizminifter die Macht gelaffen, jeden Richter 
nad) Wilfür abzufegen; derfelbe verhängnißvolle Irrthum hat fih hie und 

da in den vereinigten Staaten Nordamerifas geltend gemacht, nur daß 

man hier die Ernennung der Richter nicht der Willlür eines Minifters, 
fondern der Wahl überlieg. — Sänmtliche Richter find der Staatsregierung 
zur Beftätigung vorzuftellen und erfolgt diefelbe theils durch den Generals 
Gouverneur, theils durch den Juftigminifter, theils durch Kaiferliche Majeſtät. 
Die Theilnahme an der zu gründenden Emeritalpenſtonslaſſe wird aüch 
für die Richter der Oftfeeprovinzen zu beanſpruchen fein und werden die _ 
‚Gehalte derſelben nicht geringer fein dürfen, als die der Richter im Reiche, 
Die Befoldung der Richter in den baltiſchen Provinzen wird theils vom 
Staate theils von den Communen und Ständen, theils von beiden beftritten, 

bei Zefiftellung der neuen Etats aber als Grundfag hinzuſtellen und die 

Genehmigung der Staatsregierung zu erwirfen fein, daß in allen Sällen, wo 
die Eommunen und Stände den vollen Betrag der Gehalte aus eigenen 

Mitteln nicht beſchaffen können, das Fehlende vom Staate zugeſchoſſen 

hernach zugfeid) mit thellheftig machen, gleich zoie auch nicht weniger ſelbſt diejenigen, fo 
das Michter-Umpt auf fih nehmen und doch demſelben (nicht) gebührend vorzufichen wif- 
fen, fid in gar große Gefahr und. Ungelegenheit fepen.* 
"Gin Kaiferlicher Befehl vom 9. Januat 1732 verlangt ebenfalls den Nachweis ber 

Mechtebilbung für bie in Libland zu beftelenden Richter, und eine gleichlautende aller- 
Höchfte Beftimmung if} im &. U. vom 19, Yuguft 1818 für bie Oftfeeprovingen überhaupt 
eedhalten. , i 
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werde. Die Prärogative, welche im allgemeinen den Richtern. vom Staate 
werden zugeftanden werden, find auch‘ den Richtern diefer Prupinzen zu 
verleihen. 

Aus den bereitd früher angeführten Gründen fann die Neception des 
Inſtituts der Friedensrichter im ganzen Umfange nicht empfohlen werden. 

Nicht nur dag das außerordentliche Maß der Civil- und Strafgewalt. in 

der Hand eines Einzelrichters bedenklich ift, auch die eigenthümlichen Rechte» 

" verhältniffe in den Oſtſeeprovinzen laſſen es unthunfich erſcheinen, den pro— 
ponirten Kirchſpielsrichtern und Gerichtsvögten eine größere Competenz, 

als vorgefchlagen ift, zuzuweifen. Das Juſtitut der Ehrenfriedensrichter 

wird ebenfalls in diefen Provinzen ſich nicht als erſprießlich erweifen. 
Nicht minder dürften die Friedensrichter-Berfammfungen ſich als ungeeige 

net darftellen, weil die Gerichtshegungen diefer Verſammlungen mit Opfern 
verbunden fein und die Richter von ihren laufenden Geſchäften abziehen 

. würden, 

Die Staatsanwälte und deren Gebülfen werden auch bei den Gerichts- 
höfen der Oftfeeprovingen zu inftalliren fein. Sie treten nicht blos an die 

Stelle der Frocureure und Fiscale, fondern flud insbefondere bei der Um 
“geftaltung der Criminaljuſtiz unentbehrlich. Gegen die Ernennung und 

Beloldung:derfelben vom Staate wird nichts einzumenden fein. Dagegen 

dürfte es fraglich erſcheinen, ob diefen Staatsbeamten in ihrer Eigenfchaft 

Öffentlicher Ankläger die Einwirkung zugeftanden werden dürfe, welche 
ihmen die Grundgefege bei der Erhebung des Thatbeftandes durch die Untere 
ſuchungsrichter zuweiſen. Es fcheint, daß diefe Thätigfeit fie in einen 

Biderfprud mit ihrem Amte als öffentliche Ankläger fegt und dürfte es 
daher nicht ungeeignet fein, denfelben wenigftens jede directe Einwirkung 
auf die Unterfuchung, namentlich das Inhaftiren oder die Entlafung ins 

criminirter Perfonen, zu entziehen. (51 und 52-Thl. II der Grundgeſetze). 
Ob es beſſer fei, für die Vollſtreckung der Urtheile das bisherige Ver⸗ 

fahren in unferen Gerichten beizubehalten oder die im vorliegenden Ge 

fege enthaltenen Beftimmungen binfichtlih der Executoren (Priftave) zu 
recipiren , laffen wir dahingeftellt fein — die Sache ift nit von befon« 

derer Bedeutung und nur darauf wäre Bedacht zu nehmen, Daß die Mit- 
wirkung der Gonvernementss Regierung bei Gyecution von Urtheilen und 

Beitreibung von ‘Forderungen, wie fle zum großen Nachtheil für Die Juſtiz 

ia gewiſſen Faͤllen dei uns gebräuchlich, möglich bald befeitigt werde.” 
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Eine Reception der Vorjchriften über die Neubildung- des Inſtituts 

« ber fogen. beeibigten Bevollmächtigten bedarf es Bei uns nicht, weil wir 
von jeher einen Advocatenftand haben und über die Qualification zur 
Advocatur und die Stellung der Anwälte zu den Richtern und’ dem Pur 
blikum geſetzliche Beftimmungen vorhanden find. Ob nicht aber unfere 
Advocaten ſich im Sinne ber vorliegenden Negeln corporativ zu organifis 
en hätten, darüber möchten wir ung der Entfheidung aus dem Grunde 
enthalten, weil es fi für unfern Zweck zunächft nur darum handelt, Bes- 

ſeres an die Stelle des. Ungenügenden in Vorſchlag zu bringen, uns aber 
nicht befannt ift, daß ein Bedürfniß nad) Abänderung in der für die Ads 
vocaten beftehenden Verordnung vorhanden wäre. 

Das Lepte gilt auch für die und längft befannte Auscultatur junger 

Nechtsgelehrter und Hinfichtlic der Beſetzung der Engeleifellen, worin es 

demnach beim Alten bleiben könnte. 

Die Geſchäftsordnung in den Gerichtsbehörden, enthalten in den 
Pftn. 57 bis 63 Thl. T der Grundgeſetze, Fönnte infofern zu recipiren fein, 
als auch in den Gerichten dieſer Provinzen die Oeffentlichleit des Ver— 

fahrens nicht nur in Criminal-, fondern auch in Civilſachen, fowie die 
Befugniß, die publicirten Urtheile veröffentlichen und Fritifiren zu dürfen, 
nüßfih fein wird. Auch mag hier den Richtern die Wohlthat, dag 

ihnen jährlich Ferien geftattet werden, zugute kommen. 
In Betreff des Strafverfahrens ift oben gezeigt worden, daß daſſelbe 

in den Oftfeeprovinzen vor allem einer gründlichen Meform bedarf und 
daB die Zufammengehörigkeit derjelben mit dem Reiche die Meception des 
neuen Strafproceſſes wenigftens in den Hauptgrundſätzen erfordert. Diele 
Grundfäge entſprechen vollfommen den Anforderungen der Gegenwart und 

find als allgemein gültige anerfannt worden. Es waltet daher auch nach 
dieſer Seite hin kein Bedenken dagegen ob, daß die Oſtſeeprovinzen ſich 
dieſelben aneignen. Nur folgende Modificationen dürften wunſchenswerth fein. 

Ueber die Nothwendigfeit, die Competenz der Einzeltichter in Straf 
ſachen zu befchränfen, ift bereits gehandelt worden. Es Kat ferner als 
zweckmaͤßig bezeichnet werden müffen, daß den Staatsanwälten jede birecte 
Einwirfung auf die Unterfuhung entzogen werde. Es ift endlich darauf 

hingewiefen worden, daß durd) ein beionderes Geſeh die Zweifel gehoben 
werden mögen, welche mit Rückſicht auf den Gtrafeodez die Zuftändigkeit 

der Einzefrichter, der Gerichte erfter Inftanz und der Geſchworenen zweifels 

haft maden. Es ift-aber weiter zu bemerfen, daß die Geſchworenen aus 
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dem“ Banernftande zum Theil andere Requifite werden haben müſſen, weil 
in den Oſtſeeprovinzen die bäuerlichen Aemter andere find als im Reiche, 

Die Gewiſſensrichter und Dorſrichter find hier umbefannt und werden daher 

an deren Stelle die Gemeinderichter und andere treten müflen. Hier jet 
die Bemerkung geftattet, daB Das Bedenken, welches Die nationale Ders 

ſchiedenheit unter den Bevoͤllerungsklaſſen der Dfffeeprobingen in Betreff 
der Geſchworenengerichte etwa wadhrufen könnte, durch die Erwägung 
befeitigt wird, daß einerfeits ſchon nad) den Grundgefegen den intelligen— 

teren Claſſen das Uebergewicht gefichert ift, und daß andererfeits dem Ane 

geflagten durch das Recht der Recufation das Mittel geboten ift, von feir 

nen Stammesgenofen gerichtet zu werden. Als ein allgemeines Requiflt 
für die Geſchworenen in den Oftjerprovinzen wäre jedoch hinzuſtellen, daß 

fie der deutſchen Sprache mächtig fein müffen, da die Gerichtöverhands 

ungen nad der bier Anopenben Ordnung in diefer Sprache gepflogen 
werden můſſen. 

Bei Gaffationen wird bie Beftimmung gerechtfertigt fein, daß bie 
2 Uebergabe der Sache zur nochmaligen Entſcheidung an ein Tribunal der 

Dftfeeprovinzen erfolgen müfje, wenn die erfte Enticheidung von einem Trir 
bunale diefer Provinzen gefällt worden ift. Diefe Beftimmung wird for 
wohl für Criminalſachen als für Civilſachen gelten und dadurch motivirt, 
daß die Verhandfungen hierin deutſcher Sprache ftattfinden, eine Weber“ 
feßung der Acten alſo vermieden werden würde und daß dieſe Provinzen 
ein’ eigenthümliches Privatrecht und einen befonderen Civilproceß haben, 
ruſfiſche Gerichtöhöfe daher ein Urtheil zu fällen nicht im Stande wären. 

In Proceffen bei Staatsverbrechen und Preßvergehen würden in Liv⸗ 
fand zue Theilnahme an den Verhandlungen in den Gerichtshöfen die 

entſprechenden Repräfentanten der Gtäude hinzuziehen fein, alſo flatt des 
Adelsmarſchaus ein Kreisdeputirter, ſtatt des Stadthauptes ein Bürgers 

meifter U und ſtatt des Bezirkshauptes oder Aelteften ein Gemeinderichter. 
Diefe Modiftcationen abgerechnet, werden die in den Grundgeſetzen 

enthaltenen Regeln über das Strafverfahren auf die Oftfeeprovinzen aus— 

zudehnen und ſomit auch die Beftimmungen über das Verfohren bei Dienſt⸗ 

vergehen und der gemiſchten Competenz, ſowie die Regeln über die Ge 
richtskoſten im Strafproceffe zu recipiren fein. 

MWendet man ſich zu dem Civilproceß, wie ihn das Fundamentregle— 

ment aufftellt, fo zeigt ſich die uͤberraſchende Erſcheinung, daß er im We— 

ſentlichen auf denjenigen Principien beruht, welche unſerem Proceßverfahren 
Baltiſche Armenien: 3. Jahrg, 8b. VL Hft. 6 37 
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eigen find, daneben aber wefentlihe Verbeſſerumgen auch für die Anwen 

dung in dem provinziellen Rechtsgebiete enthält. 
Nicht neu für den baltiſchen Juriſten find namentlich die Grundjäpe 

über das contradictorifche Verfahren (8 7 Thl. IM, den Unterfchied des 

” ordentlichen und ſummariſchen Procefies ($ 14), das perfönfiche Erſcheinen 

der Parten oder die Vertretung durch Ndvocaten ($ 15), das Verfahren 

bei Beitreibung und Gicherftellung unftreitiger Forderungen ($ 19), über 

Intervention ($ 44 u. 45), die Beihaffung und Prüfung der Beweife, 
Wahl und Recufation der Experten, gewifje Arten von proceßhindernden 

Einreden u. |. w. 

Als in unferen Zuftigbehörden nicht allgemein gebräuchlich, aber 
empfehlenswerth find hervorzuheben, daß der Proceß. in der. Regel münd— 

lich zu führen fei ($ 8), die Richter den Nortrag -der Acten haben ſollen 

Gum 
Ganz nen für unfere Proceßform ift die Vernehmung der’ Zeugen in 

Gegenwart der Parten mit dem Rechte der Trageftellung abfeiten der Lir 
tiganten ($ 51) und die mündliche Echlußdiscuffion der Parten ih öffent» 

licher Gerihtsfigung — wenn nicht aus befonderen Gründen die Publici- 

tät ausgeſchloſſen wird ($ 57 u. 58). 
Dan wird durch dieſe Icpteren Beftimmuugen auf. ein ganz gleiches 

Verſahren in manchen Gerichten des Auslandes ınıd namentlich im Hams 
burger. Handelsgericht erinnert, und wer den dortigen Verhandlungen beie 

zuwohnen Gelegenheit gehabt, wird befenngn müffen, daß gerade: dieſes 
Verfahren. mit Recht weſentlich zu der Gunft beigetragen hat, deren ſich 
der Proceß und die Entfeeidungen jener Gerichte erfreuen. 

Es kann hier nicht die Abficht fein, am dieſe Notizen Borfchläge für 

die Läuterung unferes Proceßweiens zu knüpfen; unbeachtet follten die ers 
wähnten Vorzüge aber aud) um deöwillen nicht bleiben; weil fie zeigen, 

daß mir auch aus den Civilproceßregeln des Reglements für una Nupen 

ziehen £önnen. 
‚ Ein Gleiches gilt denn auch von dem ſummariſchen Proceß (8 81 seqg.), 

der im Einzelnen beachtenöwerthe Bingerzeige für ein beſchleunigtes ver · 
einfachtes Verfahren enthält, im Durchſchnitt aber. allerdings auch nur 
Andeutungen. 2 

\ Wenn endlich nad 8 104 2c. das geleplidhe Schiedsgericht abgeſchafft 
und nur das freiwillige in Privatſtteitigleiten beibehalten werden ſoll, fo 
werden die Provinzen ſolches nur gern annehmen koͤnnen. 
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Als ungeeignet für die Reception in den Oſtſeeprovinzen wäre ſchließ⸗ 

lich aus den Procegregeln noch anzuführen die Beſchränkung auf gewiffe 
Einreden, das Verbot der richterlichen Eidesauflage und die Befchrän- 
kung des, ſummariſchen Procefies auf gewiſſe Kategorien von Rechts- 

ſtreitiglei (8 40, 53 und 82.) 

Was die weiteren in das Proceßrecht einfchlagenden Beftimmungen 
-des Fundamentalgefeges betrifft, fo ift über die nothwendige' Beihränfung 

der Competenz der Eingelrichter (Kirchfpielsrichter und Gerichtsvöͤgte) 

bereit8 gehandelt und zugleich die Unzweckmäßigkeit der Verſammlung 
diefer Richter als Appellationsinftanz nachgewiefen worden. Es dürfte 
daher hier nur noch zu erwähnen fein, daß diefe Richter alle Civilftreitige 
feiten ohne Unterfchied bis zum Werthe von 50 Rub. S. mit Einſchluß 

der Injurienſachen zu entjeheiden hätten, daß das Derfahren öffentlich und 
mündlich fein müffe, daß bei ihren Verhandlungen der Gebrauch des 
Stempelpapiers auszuſchließen fei und daß die Berufung an die ordent- 

‚lichen Gerichte erfter Juſtanz ftattzufinden habe. 

Es dürfte ferner anzuerfennen fein, daß nur zwei Zuſtanzen be⸗ 
ſtehen ſollen, daher teine Revifton von den Urtheilen der Tribunale ſtatt⸗ 

finden, ſondern nur in den geſetzlich beſtimmten Fällen die Aufhebung 
eines Urtheils und Ueberweiſung der Sache an ein anderes Tribunal der 

Oſtſeeprovinzen vom Gafjationshofe decretirt werden dürfe; Daß die Geld— 
firafen für wiederholte unrechtiertige Klagen und für unrechtfertige- Appels 

lation aufgehoben und daß die Regeln über den Gerichtsftand im allge 
meinen ebenfo wie die näheren Beftimmungen über Appellation und Cafr 

fation Anwendung finden müßten. 

In den Fällen, wo das Jutereffe der Krone und der mit derſelben 

gleiche Rechte genießenden Nefferts und „Verwaltungen in einem Proceffe 

zu vertyeten ift, werden Die Ausnahmebeftimmungen auch bier in Kraft- 
treten müffen. Diefe Saden werden daher der Competenz des Einzel 

richters entzogen bleiben müffen; fie werden nur durch Appellation an die 
höhere Inſtanz zu dringen, nicht ſummariſch zu verhandeln, auch nicht 

durch Eid oder Vergleich zu entfceiden fein. Die Staatsanwälte werden 

vor Füllung des Urtheild ein Gutachten abzugeben haben, mit dem Recht 

auf Gaffation anzutragen. Endlich werden die Beftimmungen über die 
Gerichtsloſten in diefen Proceffen anerfannt werden müfjen. 

Ebenſo unbedenklich werben die in den Pktn. 121 bis 134 Thl. m 

‚enthaltenen Regeln über ie Gerichtöfoften, welche theils die der Krone 
37° 
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zu entrichtenden Steuern, theild die Kanzelleigebühren, theils die Ent- 

ſchaͤdigungen und Honorare betreffen, auf Die Gerichte der Oſtſee⸗ 
provinzen auszubehnen fein, wobei aber die beflehenden Taxen für Kan— 
zelleigebüßten, fo wie die übfihen Honorare der Sachwalter, wenigftens 

einftweilen, unverändert beizubehalten fein dürften. 

® Bedenken muß es dagegen erregen, wenn verordnet wird ($ 119),-daß 

der Perfonalarreft als Executionsmaßregel nur für Forderungen im Ber 

trage von 100 und mehr Rub, ©. eintreten darf; denn hiernach werben 
” die rechtöfräftigen Forderungen der großen Zahl weniger bemittelter Pers 
fonen in meift geringerem Betrage in allen den Fällen, wo die Schuldner 
fein nachweisbares Vermögen befigen und daher nur durch den Arreſt 
zur Zahfung veranfaßt werden können, kaum beizutreiben fein”). 

Schließlich fönnen wir nicht umhin zu bemerken, daß wir eine Be- 
ſtimmung über, die 'summa appellabilis in dem Reglement vermifen. 
Sollte es die Abſicht fein, daß jeder mod) fo geringfügige Rechtsſtreit an 
die zweite Inſtanz devofoirt werden dürfe, fo würden wir die provinziale 
rechtlichen Beftimmungen über die Grenzen, innerhalb deren jedes Gericht 

erfter Inftanz allendfich eutfcheiden darf, aufrecht‘ erhalten wünſchen. Zweds 
mäßiger ſcheint es uns allerdings, daB auch diefe Grenzen weiter geſtedt 
werden, als es gegenwärtig der Fall iſt. 

Indem wir an das Ende unſerer Betrachtungen gelangt ſind, halten wir 
uns im Hinblick auf die Unvollſtändigkeit und die Mängel derſelben, deren 
wir uns wohl bewußt find, für verpflichtet, auf die in der Einleitung aus» 
geiprochene Abficht zurüczumeifen, nach welcher nichts mehr als Material 
zu weiterer Discuffion nach gewiffen Geſichtspunkten vorbereitet, keineswegs 

aber die Sache nad) allen Seiten auch nur theoretiſch zum Abſchluß ges 
bracht werden ſollte. 

Wenn uns aber namentlich der Mangel conſequenter Durchführung 
gewiſſer Prineipien im Einzelnen — nicht ohne Grund — zum Vorwurf 
gemacht werden follte, fo ineinen wir dafür eine Rechtfertigung zu finden 

in dem Bemühen, das Neuzugeſtaltende an Gegebenes anzuſchließen und 
im Gtreite einander widerftrebender Richtungen vermittelnd einzutreten. 

Die Schwierigkeit gerade diefer Aufgabe haben wir uns nicht verhehltz 

) Bon ben beim Bigafisen Landbogteigerihte im Laufe von ſechs Monaten zur 
Zerhanblung gefommenen 715 Choilſachen Hatten 541 weniger old 100 Ruß. zu ihrem 
Döjeete. Es würben fonach drei Wierlel aller Borberungaberectigten bes wirffamflen 
Siwangsmittels gegen ihte Schuldner beraubt werben. 
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wenn wir ihre Löſung troß dem verfucht, fo geſchah es, weil wir den 
Glauben an die Mögficzkeit einer Verftändigung innerhalb der politiſchen 

Kreife unferer Provinzen nod) ‚nicht aufgeben. 

Die Entjheidung in den vorliegenden Fragen wird Factoren zuftehen, 
welche an der provinziellen Gefeggebung Theil zu nehmen berufen find. 
Wie diefe Factoren zur Mitwirkung aufgefordert und welche Vorarbeilen 
ihrer Entfheidung vorangehen werden, wollen wir dahingeftellt fein laſſen. 
Nur die Bemerkung fei uns noch geftattet: Sollen gewifje Principien 
allgemeine Geltung erhalten und follen diefe gleihmäßig in allen Pros 

vinzen, in Stadt und Land Anerkennung finden, fo wird ſchließlich 

die Vollendung des Werkes einer Berfammlung von Des 
Tegirten der Stände aller Provinzen zu übertragen fein. 

Die Erfahrung Hat gelehrt, daß allgemeine Angelegenheiten, welche die 
geſammten Oſtſeeprovinzen betreffen, nur auf ‚Be Wege zu gedeihlichem 

Ende geführt werden. 
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x Kioländifche Correfponden, 

Ende December 1862. 

Dis Jahr eilt feinem Ende entgegen und wir werden ihm das Zeugniß 
geben müffen, daß es für uns inhaltsvoller gewefen ift, als fonft wohl ein 
ganzes Decennium zu fein pflegte. Wenigftens an Anregungen, Berheis 

Bungen und Einfeitungen hat es nicht gefehlt. Wenn mu mande Hoff» 

nungsfterne ſich bereits auch wieder verdumfelt Haben und wenn neben dem 

guten and) böfe Zeichen am Himmel ftehen, fo wäre es nützlich, aus allem 
dieſem die Summe zu ziehen, um uns für den weiteren Lebensweg — 
foviel bewußter Menſchenwille über ihn vermag — möglichſt gut zu oriene 
tiven. Und wer weiß es, ob wir nicht gerade in diefer Stunde an einer 

Schickſalswende ftehen, wo noch mehr, wo eine ind Marf dringende Pros 
phetenftimme vonnöthen wäre! Bis eine ſolche unter. uns erfteht, wird es 

dem provinzialpolitifchen Rundſchauer erlaubt fein, nur in der anfpruchstofen 
Rubrik der „Eorrefpondenzen“ auftreten zu'wollen. 

Zu den bald wieder verdunkelten Hoffnungslichtern gehören vor allem 

die vier berühmten Punkte des livländiſchen Februar - Landtags. Es iſt 
Thatfache, daß der Glaube, ja das Intereffe daran geſchwunden ift — 
extra und wohl aud intra muros. Die Ereigniffe drängen umd- eilen, 
und einer der vier Punfte hat offenbar ſchon in der Aufgabe einer allge 

meinen Juſtizteform, Die inzwiſchen von auderer Seite her geſtellt wurde, 

anfgehen müſſen; man fragt fi, ob bis zum nächften Landtag (Rovember 
1869). nicht noch Anderes antiquirt fein kann, was im Februar 1862 als 
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Eommiffionsthema beliebt wurde, und vielfach wird jept behauptet, daß 
weniger ‚unter Umfländen mehr gemefen wäre — wenn nämlich der 
Landtag nur die eine „völlig reife” Trage des herzuftellenden Pfandrechts 
fofert und ohne das Zwiſchenſpiel eirer zwanzigmonatlihen Commiſſtons⸗ 
Befinnung beſchloſſen und bei der. Sfaatsregierung in Antrag gebracht 

hätte. — Verlangen wir nicht zu Ungewöhnliches! Der 21. Zebr. 1862 
hat immerhin einen höchſt bedeutfamen Vorderfag anfgefteflt und erft, wenn 
der November 1863 den Nachſatz gegeben, wird man zur Schlußziehung 

berechtigt fein. 

Ganz anders ſteht es freilich mit andern Dingen, Die hochwichtige 
Pafeage iſt im Laufe dieſes Jahres in Angriff genommen und fo gut wie 

. zum Abſchluß gebracht; die kurlaͤndiſche Zäpigfeit in Sachen des bäuerlichen 

Grundeigenthums ift volftändig gebrocheu; das veraltete Privilegium des 
Zwiſchenhaudels für Riga ift aufgehoben; niemand zweifelt an der Realität 

der angefündigten Juſtizreform und wenigftens Die überwiegende Majoritãt 

im Lande hofft von ihr Gutes. 

Woher nun hier die Sicherheit des Vollzuges und dort das Gegentheil 
davon? Es iſt fein Geheimniß, wenn auch ſchmerzlich genug auszuſprechen: 

unſere ſtändiſche Jnitiative iſt ohnmächtig. Zwar pflegen unſere 
provinziellen Gefepgebungsinftanzen nicht ohne Einfluß zu fein auf die Art, 
wie etwas geliebt, aber Daß etwas geſchehe, ſcheint ihnen nur in unwich - 
tigeren Fällen gegeben zu fein. Der Grund davon liegt in unferer zerflüfteten, 
zerjplitterten Verfaſſung. Weiß man doc von unferen ſtändiſchen Organen 

kaum, wieviel es ihrer eigentlich find. Es lohnt fi, den Provinzial 
codez zur Hand zu nehmen und das Gyempel auszurechnen. _ 

Geſchrieben ſteht: „Jusbeſondere gehören zu den Berathungögegens 
fänden des livländiſchen Landtages Anträge der Provinzial und 
Staatsregierung über öffentliche Angelegenheiten des Landes, nicht minder 

Petitionen und anderweitige Anträge, welche die ganze Provinz betreffen.“ 
Ebenfo in Eftland, Kurland, Defel, Ferner: „Die Faſtnachtöver⸗ 
ſammlung der Rigaſchen Bürgerfchaft beräth insbefondere Angeles 

genheiten, welche die Hebung des Haudels, die Mittel zur Vefeitigung von 
Mißbraͤuchen in der Stadtverwaltung betreffen und überhaupt alles das— 
jenige, was unmittelbar das Wohl der Stadt angeht. Der übereinſtimmende 
Beſchluß beider Gilden, dem der Magiftrat zuftimmt, hat Geſetzeskraft.“ 
Weſentlich daffelbe gilt für Dorpat, Bernau, Wenden, Wolmar, 

Berro,Zellin, Lemfal, Walk, Arensburg und Reval. - Macht 



384 Liolandiſche Eorrefpondenz. 

im Ganzen fünfzehn, wenn nicht durchaus felbftändig beſchließende, ſo 

doch mit wohlbegründeten Anſpruch auf Berückſichtigung autragende oder 

begutachtende yolitiihsautonomifhe Organe — Organe, denen die Ber- . 
faffung nicht allein die Prüfung der Regierungspropofitionen, fondern aus- 
drücklich auch die Juitiative überläßt.  Leptere ift au in allen furläns 

diſchen und in den kleineren eſtländiſchen Städten dem Bera— 

thungslreiſe der Bürger⸗Corporationen keineswegs entzogen, wenn auch 

autonomiſche Beſchlußnahme und unbedingte Ausdehnung der Berathung 
auf alle ftädtifchen Angelegenheiten ihnen verfagt if. Wenn man nun 
auch diefe Städte hinzurechnet, wozu.man troß ihrer beſchränkten Berech- 

tigung durch die Natur der feßteren vollfommen befugt fein dürfte, To 
fleigt die. gefuchte Zahl auf Drei und dreißig”). "Was kann bei diefer 

Zerſplitterung die Initiative unferer Stände, felbft der mächtigeren unter 

ihmen, zu bedeuten haben? 
In Berückſichtigung diefer Sachlage kann von ‚der vielbeſprochenen 

Mitaufhen Petition gefagt werden, daß ihr allerdings ein richtiger 
Gedanke zu Grunde Tiegt: — der Gedanfe nämlich, daß der Entwurf zur 
Juſtizreform nicht dem widerfpruchövollen Schuedengange unferer ſtändiſchen 

Beratung zu überlaſſen, fondern dafür ein außerordentliches Organ her- 
zuſtellen fei. Aber das iſt auch alles, was wir in Bezug auf diefe Petition 

gugugeben vermögen. "Warum foll die betreffende Commiſſion — verfteht 
fich aus lauter wirklichen Juriften ‚zufammengefegt und ohne Recurs an 
die Stände verfahrend — micht von diefen gewählt werden? oder auch 

warum nicht zum Theil von den Ständen gewählt, zum Theil vom Gener 
ralgouverneur ernannt werden? Jede diefer beiden Modalitäten wäre tras 

ditioneller und auch rationeller als der vorgefchlagene Wahlact von Seiten 
der Zuriftenschaft felbft. Und diefen vorausgeſetzt, wozu die Scheidung in 
die zwei Wahlkörper der adligen und nichtadligen (indigenen und nichtins 
Digenen) Zuriften? Unter, Umftänden, wie die unfrigen, kann es einen 
Sinn haben, daß man in irgend einer Commiſſion die verfhiedenen Stanz 

deöfategorien in angemefjenem Verhältniß vertreten fehen will; aber daß 
bei den wählenden Fachmännern wieder etwas anderes’ in Betracht fommen 
follte als ihre juriftifche Qualification, iſt befremdlich und vielleicht nur 

aus ſpecifiſch Eurländifchen, in Liv- md“ Eftland weniger verftändlichen - 

*) & fommen zu ben fünfzehn Hinzu: Reval (Domgilbe), Narva, Hapfal, Wefenberg, 
Weihenſtein, Baltifehport, Mitau, Libau, Golbingen, Windau, Bauste, Zakobftabt, Sriebric- 
fabt, Haſenpoth, Pilten, Grobin, Tuckum. 
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Verhältniffen zu erklären. Yon dem naiven Staatsbegriff, der darin liegt, 
unter”den möglichen hohen’ Würdenträgern ſich am denjenigen zu wenden, 
den man zufällig kennt, if gar nicht zu reden. Da in Punkt 8 des 
einführenden Reichsrathsgutachtens der Weg durch den Generalgouverneur 

"vorgezeichnet ift, fo kounte auch, unferes Dafürhaltens, nur an diefe oberfte 

Zuftanz im Lande petitionirt werden. Wie man aber aud).über alles dieſes 

urtheile, jedenfalls wird man in. der Mitauſcheu Petition den Ansdrud 

einer entſchiedenen Luft zur Sache und des Willens zur Arbeit nicht vers 
fennen dürfen, und fo ift von den Unterzeichnern zu erwarten, daß fie, fei 

es officiell beauftragt oder nur privntim, Hand ans Werk legen werden, 

um wenigftens durch die Autorität der wiſſeuſchaftlichen Leiftung auf die 
weitere Entwickelung eiuzuwirken. 

Zu den hoffnungsvollſten Anregungen dieſes Jahres uud zu denjenigen 
Dingen, die wir allerdings aus eigener Kraft zu vollbringen befähigt fu, 
gehört der bevorftehende Land wirthfchaftlihe Congreß. Landwirth-— 
ſchaft und was damit zufammenhängt ift verhältnigmäßig unfere flärkfte 
Seite, und wir köunen zufrieden fein, daß dem fo ift» Es Tiegt etwas ' 
Gefundes darin, daß die Entwidelung mit dem Allerrealften, mit dem 

Grund und Boden ſelbſt, auf dem man fteht, beginne. Schön wäre es 

freilich, denjenigen von unferen Neichögenoffen, die nnfere Freunde nicht 
find (ige Name ift Legion), micht nur fügen zu fönnen: wenn ihr. die 

neueſten landwirthſchaftlichen Maſchinen und Methoden, wenn ihr ein ges 

ordnetes Hypothekenweſen und wohlverwaltete Bodencreditanftalten fehen 

wollt, fo bemüht euch nur freumdlihft zu uns! — ihnen nicht nur diefes 

fagen zu können, fondern auch: wenn ihr die modernften und  vorzügs 
lichſten Formen der Rechtspflege und Adminiftration und eine harmoniſch 

ausgebildete Provinzialverfafjung fehen wollt, fo ſuchet nicht in der Ferne! 
kommt nur zu uns! In welcher unangreifbaren Pofttion ftünden wir dann 

da! Wir Haben aber in dieſer Hinfiht feit einem Jahrhundert nicht ges 
wonnen, fondern verloren. Bei den Reorganifationen Katharina’s dienten 

unfere Juſtitutionen vielſach als Vorbild; bei denen Alexanders U. — 

was hat man von und lernen können und mögen? Kaum daß bei der 

erften In-Angriffnahme ‚der Bauern-Emaneipation ein Blick auf unfere 

Agrargefeggebung geworfen wide. Die Schuld Liegt freilich nicht an ung 
allein; das große Neid), zu dem wir gehören, hat eine natürliche Tendenz 
zur Ausgleichung des Niveaus in allen feinen Theilen, wenn nicht zur 
volftändigen Affimilation;. die Staatsregierung hat nicht um unfern dort⸗ 
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ſchritt vorzugsweiſe forgen können, und fo find wir denn in mancher Hinficht, 

wo wir frühe voraus waren, allmälig nivellirt ‚worden. Und wenn, wir 
erſt überholt find, fo tritt die — dann auch nicht einmal mehr zu bedan- r 
ende Nothwendigfeit der alten ein. So ift das Gefeg der Welt 

geigiähte. 
Was die Jahrhunderte PR HG holt ſich fobald nicht wieder ein. 

Wieviel Arbeit und Kampf hat z. B. das große Thema des Bauernwohls 
und Banernrechts gefoftet, ſeitdem man — gerade vor hundert Zahren — 

zuerſt fein Augenmerk darauf richtete! Jetzt freilich, dünft uns, wird dafür 

bald eine Art von Abſchluß erreicht fein, und zwar vermittelft zweier Ges 

fepgebungsacte, die ſich im Laufe dieſes Jahres vollzogen Haben und 
fon oben erwähnt wurden: des neuen Paßgefeges für die Mitglieder 

der ‚Bauergemeinden und des nun auch den furländifyen Bauern zuge- 
ftandenen Rechtes der Eigenthumserwerbung. 

Bas diefes letztere betrifft, To iſt es ſaſt unglaublich, daß ein folder 
Gefeges- Paragraph, nad) welchem dem gefammten Bauernfande einer Pros 

vinz verwehrt gewefen fein, foll, die kleinſte Parcelle Landes fäufli an fich 
zu bringen, überhaupt hat geſchrieben oder daß er fo fange hat aufrecht 

erhalten werden Finnen, Gleichſam ein böjer Traum hat die kurländiſche 
Ritterfchaft ‘gefangen gehalten; daraus gewedt, bewährt fie jept ihren ger 

funden und Fräjtigen Sinn durch den wahrhaft politiſchen Gedanken, den ' 

Grundbefig mehr oder weniger überhaupt freizugeben, ftatt nur dem Baueru— 

ſtaude die bezügliche Eonceffion zu machen”). 
Ueber die Paßs oder Freizügigkeitsfcage ift fein Wort mehr zu ver 

tieren, nachdem fie in zwei fo gediegenen Auffägen der Balt. Monatsſcht. ”), 

von den Herren H. dv. Samfon und N. v. Wilden, beleuchtet worden iſt. 

Bir wiederholen nur. in Kürze das bemerfenswerthe Reſultat der Tegtereit 
Abhandlung: die Furcht vor Arbeitermangel, der die leidigen Paßbeſchraͤu⸗ 
füngen entjprungen, fei fo wenig begründet, daß vielmehr nach genauer. 

ftatiftifcher Berechnung in Liofand die Kraft von 127,000 Arbeitern, in 

Efitand die von 37,000 überſchüſſig iſt; dieſe Kraftvergeudung habe aber 
ihren wejentlichften Grund gerade in den Paßgejegen felbft, welche die freie 

Bewegung des Arbeiterftandes verhinderten. Wer noch in Sachen der 
Sreigügigfeit: Gründe brauchte, dem hat Herr v. Wilden ſie reichlich ge⸗ 

*) Vergleiche den uffap „But Grundöefigfrage in Kuttland, ati Monatefchrift 
September d. J. 

) März und November d. J 
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liefert. Die guten Früchte der neuen liberalen Paßgefeßgebung werben 

das Ihrige thun, fo daß man nad) einiger Zeit alle bezüglichen Vorurtheile 
Tosgeworben fein und vielleicht ein noch liberaferes Geſeh wünſchen wird, 
als gegenwärtig, mit Beziehung auf die Kopffteners und“ Reteutenpfiht, 

möglich geworden fein dürfte. 
Zn diefen beiden Gefepgebungsacten aber, dem Recht des Grunder- 

werbes für Die Wirthe und dem Rechte der möglichft vollen Freizügigleit 
für die Knechte, Liegt erft die Vollendung und Krönung unfres Princips 

der freien Vereinbarung im Gegenfag zu dem der Normirung, 
welches anderwärts beliebt worden ift. Und erft wenn wir unſere letzten 

Conſequenzen gezogen, wird-e8 in diefem Gebiete feine eigentlichen Prins 

eipienfragen mehr geben. Dann — aber auch erft dann — wird der 
Kraft des wirthſchaftlichen Lebens felbft, mit nur geringer Nachhülfe von 

Seiten der Gefeßgebung, die weitere Bewegung zu überlafjen fein, und 

Aufgaben einer andern Ordnung, die immer dringender an uns herantreten, 
werden behandelt werden können ohne Gompfication mit der. bieder pers. 

manenten Agrare und Bauernfache. 

Zu den -Gebieten, auf denen im Laufe des Jahres etwas geleiſtet 

und erreicht iſt, reinen wir auch unſere Publiciſtik. Zwar ſoll eine 

verfrühte und nicht ganz richtige Mittheilung der Revalſchen Zeitung wer 
ſentlichen Schaden verurſacht Haben, und in andern Zeitungen wurde nicht 

immer der richtige Ton getroffen; aber Die ſich fleigernde Rührigfeit und 

Lebendigkeit ift unverkennbar. Wie follen wir zu einer öffentlichen Mei— 

nung fommen, wenn nicht zunächſt vermittelft der. Zeitungsdebatte? und 

wie follen unfere verfafjungsmäßigen Organe in der rechten Weife wirken, 
wenn fie von feiner öffentlichen Meinung getragen ind? . Daß in unferen 

gemiffermaßen jugendlichen Preßzuftinden noch vieles zu wachfen und zu 

zeifen Hat, daran wird fein Verftändiger zweifeln, ohne darum unbillige 

Anforderungen zu ftellen. Und nicht die Journaliſten allein, auch das 
Publilum hat noch zu fernen: naͤmlich abzulegen die philiſterhafte Scheu 

vor der Deffentfichfeit und jenes unendliche Autoritätsbewußtfein, welches 

der journaliſtiſchen Kritit gegenüber entweder in erhabenes Schweigen ſich 
hüft oder damit anfängt, das Net der Kritit überhaupt zu verneinen. 
Bir find auch in dieſer Hiuſicht in ſichtlichem Fortſchritt begriffen. 

Etwas Neues war es, unfere Theologie in den Strudel publicie 
ſtiſchet Debatte hineingerathen zu feben — diefe Theologie, die ſich in 

den Tegten Jahrzehnten gleichfam Hinter Wal und Graben abgefchloffen 
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Hatte. Zwei Prediger felbft waren es, denen es „zu eng im Schloſſe“ 
wurde und die, jeder in feiner. Art, ſich freiere Nusficht zu verſchaffen 
ſuchten. Entſchiedenen Beifall fand vielfach das „Wo hinaus?“ des Herrn 

Guleke, freilich) aber nicht innerhalb der Predigerfynode, die jährlid in 
Wolmar zu_tagen pflegt. Dort wurde eine Entgegnung von Herrn Paftor 

Sotolowöly zu Ronneburg verfefen und „die Synodalen danften dem Amts 
bruder für feine gründliche und höchſt anregende, von Bruderliebe getra, 

gene Arbeit... . . indem die bei weiten größte Mehrzahl in derfelben im 
Weſentlichen den Ausdrud ihrer Meinung der Arbeit: Wo hinans? gegen, 
über fanden“, (Spnodalprotocol). Diefe Enrgegnung ift nun auch in den 

“ „Mittheilungen für die evang: Geiftlichkeit in Rußland“ gedruckt erſchienen 
und Referent kann, wenigſtens nach feiner Subjectivität, nur urtheilen, 

daß das Yntereffe der „Synodalen“ an der Reprobation des „Wo hinaus?" 

ſeht entichieden geweſen fein muß, um diefen drei Druckbogen ftarfen Vor— 

trag („Bo hinaus?" war halb fo fang) mit ſo greßer Dankbarkeit anzu— 

hören. Wenigftens was die Form betrifft (und über mehr erlaubt fich 

Referent fein Urtheil auszufpreggen) war doch die einfache und fachliche 

Nedeweile des „Wo hinaus?“ anfpredender für uns vom Publikum. 

Bir fagen diefes in Peziehung auf eine befondere Diftinction, die von 
Herrn Gofolowsty (S. 515) aufgeteilt wird. „Die Menſchheit, Heißt es 
bier, ift entweder Publikum, fofern fie von den verjchiedenen Zeitftrös 

mungen in ihren Anſchauungen beftimmt wird und diefe zu öffentlicher 
Geltung bringen will, oder hriftlide Gemeinde, fofern fie aus Waſſer 

und Geift wiedergeboren iſt zu dem mit Chriſto verborgenen Leben in Gott 
(Eot. 3, 3" Wie ift das in Bezug auf die einzelnen Menſchen zu ver⸗ 
ftehen? Doc wohl fo, daß einige blos Publikum find (als ſolche wären 
wenigftens Juden und Heiden anzunehmen) — andere blos und rein Ger 
meinde (oder giebt es dergleichen nicht?) — nod andere Publifum und 
Gemeinde zugleich, beide Momente in ſich vereinigend, vielleicht in vers 

ſchiedenen Miſchungsverhältniſſen. Wie dem num aber auch fein mag, ung 

" Tommt diefe Unterſcheidung gelegen, um daran den Wunſch auzufnüpfen, 
der Here Verſaſſer hätte feinen mehr oder weniger paftoralen Vortrag vor 
dem Abdrud in eine Abhandlung umgearbeitet, mit Nücficht auf den- - 
jenigen menſchlichen Theil, der ſich als Publikum qualificirt. Das eben 
gefällt und gewinnt bei Guleke, daß er die Kluft zu überbrücken ſtrebt, 

die Sofolowöty moͤglichſt breit und tief haben möchte. Dürfte Referent 

noch einen andern und größeren Wunſch ausſprechen, fo wäre es der, die 
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Synoden ſelbſt möchten, wie nach Herrn Sokolowsky die Menſchheit, eine 

Publikums-Seite, d. h. eine Betheiligung von Laien, haben. Die Form 
der daſelbſt gehaltenen Vorträge würden dann von ſelbſt eine andere wer⸗ 
den, und doch wäre das nur der geringfte Vortheil davon. 

Eine auffallende und faſt alarmirende Erſcheinung war die jeit Mitte 
des Jahres in Petersburg Berausgegebene Tettifhe Zeitung. Warum 

in Petersburg? Der Grumd war feinen Augenblick zweifelhaft. Warum 
erihienen zur Beit Ludwigs XIV. und XV. franzöſiſche Zeitungen in Hols 

and? «warum erſcheinen feit einigen Jahren ruſſiſche in London, Berlin, 

Brüffel? Ich will damit feine verdaͤchtigende Analogie aufftellen ; aber 
“infofern ift die Parallele richtig, als auch die Herren Jungletten⸗ der 
Cenſur aus dem Wege gehen wollten. Freilich gift daſſelbe Cenſurgeſetz 

in Petersburg, wie in Riga oder Mitau; aber wer kennt dort die lettiſche 
Sprache und die provinziellen Verhältniffe gut genug, um das feinfühlige 

Geſchäft eines Eenfors in Bezug auf diefe Zeitung fo zu verrichten, wie «8 

dod gemeint fein fol? Schon dur einen folhen Verſuch kennzeichnet 
fich die fogenannte „junglettiſche“ Fraction als dem Provinzialintereffe feind- 
felig. Sie will nicht mit uns Uebrigen durch Dit und Dünn (die wir 

doch unfere Sache von der der Ketten und Eften nicht trennen); fie will 
nicht, wie wir, von innen bilden und dulden und kämpfen; fie fucht ſich 

eine ezceptionelle Rage, eine gefahrloſe Höhe, von der fie ihre Batterien - 

eröffnen könne. Es iſt ein frivoles Treiben, das aber feine fehr ernfte 
Seite hat und auf dem eine große Verantwortlichkeit laſtet. Jetzt hat 

die Sache ſcheinbar eine befänftigende Wendung genommen, indem die 

Genfur der Petersburgas Awises nad) Riga verlegt wurde, ° Aber was 
wird damit auf die Länge geholfen fein? Wo irgend es geſchieht, daß 
ein Geift in’die Welt hineingeboren wird, fei er gut oder böfe, da hat 
er feine natürliche Periode und Lebensdauer. Nun giebt es in ruſſiſchen 

Zeitungen fulminante Artifel über die Bedrückung der Eften und Letten 
durch die Deutſchen und über das Unrecht insbeſondere, das der Peters— 
burger Tettifchen Zeitung geſchehen fein fol”). Es thut uns aber nicht 

) S. Nt. 50 des einflufreichen Stavophilen-Organs Aeus. Da keine unferer Zei- 
tungen biefen Artikel überfept hat, fo mwirb,hier ein Auszug beffelben nicht am unrechten 
Orte fein. Man muß doch wiffen, was bie Anbern von ung benfen und fagen. — „Zu 
Mio, Cf- und Kurland, heißt es, kennt bis jept feine einzige‘ Sandgemeinbe bie Deutfche 
Sprache genug, um bie in biefer Sprache gefchriebenen Geſebe zu verftehen; in Kurlanb 
werben fogat die Berhanblungen ber Gemeinbegerichte in beutſchet Sprache geführt, ob 



590 Livländifche Gorrefpondeiz. 

gut, die oͤffentliche Meinung unferer Reichsgenoffen noch mehr gegen und 
zu haben, als es ſchon bisher der Fall war. Man muß es willen, mit 

wie willigem Ohr dort jede Anklage der baltiſchen Deutfchen, ob wahr 
oder erlogen, aufgenommen wird! Der Rufe hat gegen den Deutſchen 

diejenige Antipathie gefaßt, die einem jungen Menſchen gegen feinen alten, 

Täftig gewordenen Lehrmeiſter eigen zu fein pflegt, und wer nun einmal fo 

etwas im Leibe hat, den find natürlich alle Argumente willfommen, welde 
feinem Gefühl zur nachträglichen Rechtfertigung gereihen könnten. Doch 

das gehört in ein anderes, wenn auch mit der lettiſchen Agitation ver« 

wandtes Kapitel. Von dieſer Ießteren aber läßt fih mit Beſtimmtheit 
vorausfagen, daß fie nicht in dem verfloffenen Jahre ſich ausgelebt habe, 
fondern noch wachſen und um ſich greifen werde. Das Junglettenthum 
ift eine Entwidelungsfranfpeit. der zunehmenden Volksbildung, umd es 
fragt fi nur, ob unfer Organismus kräftig genug ift, die ſich entfrem⸗ 
denden Säfte. wieder in den Kreislauf des Lebens aurüdzufenfen oder ob 

ein unbeilbares Geſchwür daraus wird. Wenn einft Bildung und. wirthe _ 

gleich biefelbe ben lettiſchen Richtern größtentheils fremd ift. Nur ber vom Gulshern be · 
zahlte Gemeinbefchreiber Tann Deutfch, bafür aber oft fehlecht genug Lettifch. Der Lefer 
lann ſich darnach einen Begriff von bem Recht machen, das in jenen Gerichten ben Bauern 
gefprogien wird. In Sioland find diefe Verhäftniffe nicht befler. Es unterliegt feinem 
Biweifel, daß eine derartige Willie in Rußland nick “fo ſchädlich wäre, wie fie e6 in ben 
Dftfeeprovingen it, wo ber Unterfehleb in Sprache, Site, das Worurtheil u. f. w. bie Lage 
der Bauern ſchon ſchwer gemug macht.” — Nach einem Gpeurs über bie fprachliche Ver- 
wandiſchaft ber Letien und Litiauet heißt es weiter: „Den Volksleftern find jept Männer 
zu Hätfe gefommen, welche den ‚Univerfitätsrurfus abfofvirt haben; biefen Tiegt die Hoch- 
wichtige Aufgabe ob, die Heimathliche Sprache nach allen Richtungen des menfchlichen 
Wiffens hin zu bearbeiten mub zu bereichern. Sept, wo wir und einer humanen Regierung 
erfreuen, Haben einige gebilbete Leiten eine Lettifge Gt. Petersb. Zeitung begründet, um 
ihren Sandsfeuten bie Wohlthaten ber erhabenen bfichten ber Regierung mitzutheifen, 
In ihren friebfichen und tein belehrenben, Zwecken Hat Die Rebaction, da es ihr nur um 

- bie Aufklärung bes Voltes zu thun war, ſchon in ihrem Programm ausgefprothen, fie 
werde bie Nationalitätefrage und nationafe Händel nicht berühren. Xrop ber gemiffen- 
haften Grfüllung ihrer Aufgabe ift bie Rebaction ihrer Unabhängigkeit und befonders ihrer 
antigermanifchen Richtung wegen Beinbfejaften und Webrüchungen nicht enigangen.“ Im 
weiteren Verlaufe wird erzählt, bie beutfc-balüifhen Blätter Hätten die „Unifes“ flavo- 
philet Ideen beſchuldigt u. f. w. und es bahin gebracht, daß fle zu ihrer großen Veſchwerde 
nicht ber St. Petersburger, fonbern ber baltifhen Genfut unterworfen worben, was große 
Koften, Zeitvetluſt u. dgl. m. verurfacht habe. Es Heift weiter: „Die lettiſche St. Peters 
Burger Big. Hat in Ausficht auf Berbefferung der Mechtspflege eine Vervoltommmung ber 
Tettifen Sprache im Auge; fo lange bie Nationalfprache fich nicht entwickelt und bie bem 
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ſchaftliche Wohlfahrt und politiſche Berechtigung unferes Banernftandes for 

weit entwidelt fein „werden, daß er ſich einer Solidarität der Jutereſſen 
mit den übrigen Ständen und mit den provinziellen Infitutionen über 

haupt bewußt wird, dann iſt jede Agitation im Namen des Racenprincips 
von. felbft todt. Es kommt aber darauf an, wer den Vorfprung gewinnen 
wird: die Einigung vermittelft des politiſchen Fortſchritts oder die Verfein- 

dung vermittelt der nationalen Mühferei. Und fo fönnen wir auch hier 

nur wieder eine Mahnung zum Liberalismus finden, obgleich uns im 

Laufe diefes Jahres vom einer Seite her, die wir noch geftern als Autos 

vität anerkannten, zugerufen wurde: die Wiffenfhaft Habe den Liberalismus 

gewogen und zu leicht befunden. Das fagte ein Zeitgenoffe von Macaulay, 

Gervinus, Spbel, Häuffer, — Einer, der unter günftigern Umftänden, als 

> die unfrigen, wohl auch vermocht hätte, der Genannten Ruhmesgenoſſe zu 
fein! Wenn die Geichichtsweispeit fo. tieffinnig wird, daß fie das Recht 

‚und die Noth der Gegenwart verfennt, fo gehe man unfrer Jugend lieber 

den Rotted wieder in die Hand, fo-Iege man Garlieb Merfeis 

Schriften von neuem auf! „Fiesko ift todt, ich gehe zum Andreas.“ 

fremde deuiſche Sprache nicht aus ben Gerichtshöfen vetſchwindet, if eine 
verbefferte Mechtspflege unmöglich.” Die Letten find in einer Fülflofen Lage; in ihrem ei- 
genen Sande. find fie ber geiftigen Unterftügung und materiellen Hülfe beraubt; die Gin- 
zelnen, welche die Untverfität durchgemacht Haben, mit Kraft ufb Energie ausgeflattet find 
unb fich nicht beffen fchämen, mit ihren Brübern Mitleid zu Haben, Fönnen für biefe nichts 
thun, fo fange ber große und mächtige Slabenfiamm ber Ruffen ihnen nicht, fo weit mög- 
ich, Yufmertfamfeit und moralifce Unterftügung zuwendet. Gehlieplich heißt eb, bie Leten 
felöft hätten zu entfcheiben, ob fie Ruffen ober Deutſche werben wollten. Bei den Ber 
brüchungen, welche bie gebifbeten unb bewuften Seiten erführen, fei es für biefe eine -Ber- 
ſuchung auf die deutſche Geite zu treten, fo wie viele innen zu Schweden, viele Ruffen 
in Littauen, Kiew u f. w. Polen geworden fein: bie fettifchen. Pokrioten, welche ſich er- 
tahnlen, Anhänglichteit für Ruffand auszufpredjen, würben als Ungehorfame und als gt. 
tatoren befiraft. Ginem ſolchen Zuflanbe müffe ein Ende gemacht werben u. ſ. w. Die 
Medaction verfpricht ihrerfeits ihre Mitwirkung für die ‘gute Sache der „Befreiung der 
2etten vom beutfchen Geiftesjoch." In derfelben Nummer fieht ein anderer Yırffap, über- 
ſchrieben: ber Ge und fein Herr (Beronenz m ero Gapuns), welcher Auszüge aus dem 
ebenfo betitelten Buche und aus ber darüber in der Revalfchen Zeitung geführten Gontto- 
verſe mittheilt und mit folgenden Worten fließt: „Die Zeit der Germanifitung ber Gfien 
iſt vorüber; fie werben bald mit bem Pfluge zurücerobern, was ihnen einft mit dem 
Schwerte entriffen wurde.” Das Journal de St. Pötersbourg hat biefe beiden Artikel 
auszüglich reprobueirt, ohne irgend eine“ begleitende Anmerkung Die Tragweite biefer Pur 
Blicationen, welche von amferer Seite nicht ohne Erwiderung gelaſſen werben follten, kann 
unbeiechenbat groß fein. ä F 
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Soviel von den Ereigniſſen des Jahres 1862, welches außerdem eine 

fäculare Bedentung hat und fo die Betrachtung über weitere Zeiträume zu 
tüdgugreifen veranlaffen mag. Denn am 5. März 1562 war es, wo der 
Tegte Herrmeifter auf dem Schloffe zu Riga feinen Ordensmantel ablegte 
und die Benennung Livland aufhörte einen Staat zu bedeuten‘). Faſt 
möchten wir fagen:was find alle Ereigniffe der ſeitdem verfloffenen Jahr⸗ 

hunderte gegen den einen Moment! Nur die Totaljumme diefer.drei 
Jahrhunderte — daß wir fie nämlich überhaupt überdauert haben — läßt 
ſich ihm entgegenftellen. Wenn es dabei nicht ohne mannichfache Einbuße 
bat abgehen koöͤnnen, fo wäre eine vergleichende Einſicht in den Beſtand 
unferes überfommenen Exbtheils vorzugsweiſe lehrreich· Die wichtigſten 

verlorenen Stücke find aber folgende: 
1) Unfere Einheit und Gleichartigkeit. Zwar war der livlãndiſche 

Staat vor 1562 auch Fein Einheitsſtaat in moderner Weile, ſondern — 
wenn die heutige Terminologie auf ein mittelalterliches Staatsweſen an- 
gewandt werden kann — cher eine Föderation. Aber die noch ungebros 

chene Gleichartigkeit der Inftitutionen ging duch das Ganze und die por 
litiſche Einheit manifeftirte fih auf den Landtageũ, wo die ſechs Landes— 
herren er Erzbiſchof von Riga, die Bifhöfe von Dorpat, Reval, Defel, 
Kurland und der Drdensmeifter) mit ihren Landftänden berathend und 

beſchließend zufammentraten. Nach der Kataftrophe von 1562 ergab ſich 
— von fleineren Splitterungen abgefehen — unfere noch beftehende Dreis 

theilung. Erſt 1795 wurden die drei „Provinzen wieder unter ein 
Scepter vereinigt und feitdem ift ein Zug zur Ausgleichung der Differens 
zen hervorgefreten. Die erſte gemeinfame und zufammenfaffende Inftitution 

war das General» Gouvernement, die zweite unfere Landes + Univerfltät, 
Mandjes, wie namentlich die Agrar- und Bauern»Gefeggebung, hat ſich, 
wenn auch gefondert, doch in analoger Weile entwidelt, und in neuefter 

Zeit wird die Gfeihförmigfeit oder Einigung mit mehr oder weniger Ber 
wußtfein angeftrebt. Wie, weit wir damit kommen, das ift eben Die Frage! 

2) Der Titel eines Herzogthums für jede der drei Provinzen, den 

*) Barum fieht biefe wichtigte aller Jahrzahlen aus ber Klänbifehen ober, wie man 
jest fagt, ber Baftifchen Gefchichte nicht in ber „Zeitrechnung“ unferer Rafender? „Bon 
Srfhaffung der Welt" — „von der Sundfluth · — „von Erbauung der Stabt Modtau“ 
— „von Grbauung ber Gtabt Kiew“ — auch biefe lehte mythiſche Bafl findet ſich in den 
beiben Rigaſchen Kalendern. Nur im Häcerfchen iufrirten Amanach auf 1863 ft unter 
Anderem zu Iefen: „Won der Aufhebung des Ordens und Unterwerfung Livlande unter 
Polen: 301.” . 
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fie von 1562 bis 1844 geführt haben. Seitdem find wir nur „Gouver⸗ 
nements”, wenn auch „privilegirte“ oder „nicht nad)» den allgemeinen 
Gefegen verwaltete. Nun! an einem -Namen ift wenig gelegen, und 
wenigftens in diefer Hinficht ind wir nicht titelfüchtig. 

3) Ein Theil unferes ehemaligen " Gebiet, das fogenannt polniſche 

Livland. — Als Guftav Adolph Livland eroberte, verblieb dieſer Landſtrich, 
mit den Burgeninen von Dünaburg, Marienhaufen, Lutzen und Rofitten, 

bei Polen. Daher-ift die Baſis Livlands an der Düna fo ſchmal gewors 
den (auf ‘der Eifenbahn von Riga aus in A Stunden zu durchfehneiden) 

und daher ragt das ftliche Ende Kurlands wie ein flatterndes Band fo 
weit hinüber. Jenes polniſche Libland aber (von den Polen Inflanty 
geheißen) .ift wirklich und nicht blos dem Namen nach polniſch geworden: 
die Bauern (lettiſcher Nationalität) katholiſch, die.Bewohner der Städte 
und Sleden Zuden, die Gutsbeflger (darunter dic herrmeifterlihen Ger 

ſchlechter der Plater, Bor, Syberg) Polen. Nur der weftlichfte Zipfel 

dieſes Gebietes, welcher die Kreuzburgſchen Güter bildet, hat entſchiedene 
Verwandtſchaft mit dem umfchließenden Kur und Rivfand bewahrt, indem- 

die Bauerſchaft (gegen 13,000 Köpfe) zum größten Theil lutheriſch und 

die Gutsherrſchaft deutſch if. Vor einigen Jahren war es im Plan, 
diefen Kreuzburgſchen Complex von dem Witebskifhen Gouvernement ab- 

zuttennen und entweder zu Kurland oder Livland herüberzunehmen — ein 

Project; das auch in rein adminiſtrativer Hinficht um fo begründeter ſchien, 
als gegenwärtig die Gouvernementöftadt Riga von Kreuzburg aus in ſechs⸗ 
mal kürzeret Zeit erreicht werden kann als die Gouvernementsftadt Mir 

teböf. Es wurde nichts daraus — die Geſchichte dieſes geſcheiterten Unter⸗ 

nehmens zu erzählen, wäre hier zu weitläufig - - und die Befreiung aus 
der Leibeigenſchaft fam den: Kreuzburgichen Bauern nicht vermittelft der 

livlaͤndiſchen oder furländifchen Bauernverordnung, ſondern durch das große 
ruſſiſche Emancipationswerl, welches fi) die Mühe geben mußte, für diefe 

Heine Fläche des polniſchen Livlands, die umernurerie ysazsı, wie es 
dort heißt, Specialbeftimmungen aufzuftellen, weil nämlich die daſelbſt 

aus altslivländifcher Zeit überlommenen Agrarverhältniffe als weſentlich 
abweichend von den groß« und klein⸗ und weißrufflichen nicht verfannt wer» 
den fonnten. — Die Arrondirung vermittelft des Kreuzburgichen Gebietes . 
wäre wünfgenswerth, gewefen; von dem Reſt lohnt es gar nicht zu reden. 
Bir find ‚nicht wie gewiffe andere Nationen und Natiönchen, welche das 
Dogma von ber Wieberbringung aller Dinge in’s Politifche — wollen, 

Baltiſche Monataſchtift. 3. Jahrg. Bd. VL, Sf.6.  - 
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4) Die Kraft und Bedeutung unſeres Bürgerſtandes. — Der mosko- 
witiſche Krieg (1558—1582) zerftörte die hanſeatiſche Blüthe der Tivländi- 

ſchen Städte und fpätere Kriegsgeichide gingen aud) nicht ohne Schaden 
vorüber”). Der Bürgerftand als folcher aber ift unter den verfchiedenen 

Herrſchaften am Rechten und Ehren immer mehr herabgedrüdt worden, 

flatt, wie in andern Ländern in denfelben Zeitraum, die eigentliche Sub“ 

flanz des Staates zu werden. Keden wit nicht von der alten katholiſchen 

und Ordenszeit, wo z. B. der Fall durchaus nicht felten war, daß ein 
inländifches Bürgerfind Biſchof oder Erzbiſchof, alſo Landesherr, wurde, 

dem die ſtiftiſche Ritterſchaft huldigte! aber was ift feit 1562 geſchehen? — 

Die Beteiligung der Städte an den Landtagen hat, bis auf Die zwei 
Rigaſchen Deputirten, aufgehört. Der Bürgerftand hat das Büterbefigrecht 
in Kurland feit. 1617, in Eftland feit 1662, in Livland feit 1789, teip. 

4845, eingebüßt. Das Surrogat des Eigenthums an Landgütern, das 
Tangjährige Pfandbeſitzrecht, iſt ihm in Liv- uıld Eftland feit 1802, in 

Kurland feit 1844 auf das Aeußerſte befcpränft worden. Das echt ber 
Eigenthumserwerbung an ſolchen Grundftüden, die feine Rittergüter ftid, 

iſt in Riofand den Bürgerlichen erft durch die liberale A. u. B. V. von 

1849 verfürzt worden. Diejenigen Richterämter in den Bundesbehörden, 
die dem Bürgerftande nach altem Rechte zugänglich waren, „find ihm jet 
faft bis auf das letzte verfhloffen: fo die Richterämter in den Landgerichten 
feit der Eodification des Provinzialrechts, 1845°); die mit 4 nichtindige⸗ 
natsadeligen Richtern beſetzte „Gelehrtenbank“ im Hofgerichte ſeit 1834; 
die Siellen der beiden jüngeren Raͤthe im- Oberhofgerichte feit 1832. 
Der Bürgerftand ift endlih, mit Exemtion nur feiner oberften Schichten 

*) Noch Peter d. ©. Ueß bie gefammte Eimvohnerfhaft von Natva und Dorpat in 
eine babyloniſche Gefangenfhaft, nach Wologda, Kafan und anberwärts, abführen und 
Dorpat in Slommen aufgehen (urgl. Bıyrell, Lebensgefd. Karls XH., HL ü. &, 76; 
Hanf, Gef. ber Gtabl Naroe, &. 261 f}. Wieviel Riga 1110 Bund) Kelageruig und 
Veſt zu Leiben hatte, iſt auch befannt. 

**) Noch 1844, alfo gerabe vor Thoresfihfuf, wurbe von competenter Hand als Et ⸗ 
gebniß einet eingehenden Unterfuchung folgender Saf gefärieben: „Bis auf dieſe Stunde 
alfo Reht ber Ermählung eines nicht zur Kivlänbifcen Abelomatritel Cehörigen zum Land · 
vichter ‘ober Ranbgerichtenffeffot — fobald er nur ein eingeborener Deutfcher if, bie Volts . 
ſprache feines Rreifes fpricht und im bielem Kreife wohnt — verfaffungsmäfig nicht. mır 
nichts Gefehliches im Wege, ſondern nach der Strenge be Gapitulation von 1710 ift foger 
bie iolänbifeje Mitterfigaft verpflichtet, das ihe feit 1675 eingerdumte Recht, bie Sandge- 
vichtegfieber In Votſchlag zu Bringen, dergeftalt auszuüben, baf jederzeit jebes Lanbgericht 
wenigftens ein unabeliges Glied gähle.". (Inland 1844, Ep. 772). 
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— ber f. g. Literaten, der Gildenkaufmannſchaft, der Ehrenbürger — 

glei) dem Bauernſtande der Kopfſteuer und der Rektutirung unterworfen 
worden. Die Höhere militärifche Laufbahn ift ihm im Laufe diefes Jahr⸗ 

hunderts fo gut wie verſchloſſen worden. — Die ruffiihe Herrfhaft ift bei 
uns bauernfreundlich geweſen. Sie hat feit Katharina und dem Generals 

- gouverneur Browne ihrerfeits das Meifte Dazu gethan, um unferen Bauern 
aus dem Stande einer unfäglihen Erniedrigung heraufzuhelfen. Wir fagen: 
das Meifte — obgleich wir den Antheil unferer, Adelscorporationen und 

den eines Literaten wie ©. Merkel Teineswegs verkürzen mögen, und fein 
Unparteiiſcher wird anders urtheilen können. Aber in bürgerfreunds 
lich em Siune hat diefe Herrfhaft bisher nicht gewirkt, und man fann 

ſich erklären: "warum? Es ift fo geſchehen gewiffermaßen abfichtslos und 
one Bewußtſein. Indem nämlich im übrigen Reich eigentlich nur zwei 

Stände egiftirten: der Edelmann und der Bauer, fo haben Minifter und 

Departementschefs fein Verſtändniß gehabt für das weſteuropäiſche Weſen 

eines wirklichen Mittelftandes, wie er bei ung althergebracht war. Es ift 

das ſchlagendſte Beifpiel für jene unwillkürliche Tendenz zur Ausgieichung 
des Niveaus im Reiche, wovon oben die Rede war, Mehr als die russ 
ſiſche Büreanfentie ift unfer Adel anzüflagen, wenn er zu diefem Erfolge 

die Hand geboten oder ſich deffen gefreut hat. Sollen wir etwa mit dem 
Fortſchritt der Zeiten auch auf das ſocialiſtiſch-ſlavophiliſche Ideal-Niveau 

eines Volles von lauter grundbeſitzenden Bauern ohne Adel und ohne 
Städte”) — follen wir aud) dahin, wenigftens in der Theorie — nachfolgen? 

5) Die kirchliche Gleichberechtigung. — Nur der Webertritt aus unferer 

Landesfiche zur Staatölicche, nicht der umgefehrte, ift geftattet; bei ges 
miſchten Ehen, wenn ein Theil der Staatskirche angehört, ift diefe in Ber 

zug auf die Kinder allein berechtigt: bei der Converfion eines Juden zum 
Proteſtantismus bedarf es minifterieller Genehmigung, bei der zur Staats- 
firhe nicht u. ſ. w. Die Imparität bei Miſchehen flammt erſt aus den 

90er Jahren des vorigen Jahrhunders und bis dahin haben wir überhaupt 
des guten Glaubens einer völligen Toleranz und Gfeichftellung in kirch- 
lichen Dingen innerhalb unferer Provinzen gelebt. — Hieran aber knüpft 

ſich endlich 
6) die in kirchlicher Hinſicht exlittene Einbuße eines. Siebenteld der 

Landesbevölferung von Livfand nebft Defel, fehr erinnerlihen Datums. 

9) Sngl. einen Muffäh, des Srofefors Koflemarom, deſen eberfpung bie Revalfhe 
Zeitung in biefem Srühjaht- uns brachte. 

38* 
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Die Geſchichte macht feinen Schritt zueüd. Die Reftitution des ein-. 

mal Dagewefenen, blos weil es dageweſen, wird ihr nimmer zuzumuthen 
fein. Aber ein Anderes ift e8, wenn mit dem Recht der alten Zeit die - 
Bernunft der neuen im Bunde ſteht, wie es 3. B. in-der kirchlichen Stage 

und bei dem Verlangen nach Wiederherftelung eines wahrhaft bereihtigten 

Mittelftandes der Fall if. Hier freitet für uns der ſiegesgewiſſe Geift 
der Zeiten felbft. Auf folhe Punkte alfo wäre ale Kraft unferes Wüns- 
ſchens und Strebens zu concentriren, während andere, wo. wir Die ganze 
Macht der Weltgeſchichte gegen uns haben, mit verftändiger Taktik, lieber 
zu früh als zu fpät und wahrlich ohne das Gefühl einer Niederlage auf- 

gegeben werden mögen. Der hiſtoriſche Rechtsanfpruch, wo er gegeben ift, 
kaun und fol uns dazu dienen, früher und als Erbtheil zu reclamiren, 

was ung fpäter und als Geſchenk doch zufallen muß. Es iſt trühfelig 

und vergebens zugleich, dem nothwendigen Gange der allgemeinen Staats- 
entwidelung ſich entgegenzufegen; ihm zu anticipiren, müßte und immer 
gelingen, - 

„Drudfepler in diefem Heft: 
Nach S. 486 find 10 Seiten in der Paginirung überfprungen. 

-Redacteure: 

zH. Böttihen A. Baltin G. Bettholz 
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Die ‚Baltifhe Monatsfchrift“ erſcheint jeden Monat in 

einem Hefte von ſechs Bogen. 

Der Abimmements + Preis beträgt für den Jahrgang 
in Riga und innen deutſchen Buchhandlungen Rußlands 
6 R. 50 8., bei Beftellung durch die Poftämter 8 R. S. 

Im Auslande ift die Monatsſchrift durch alle Buchhand⸗ 

lungen für den Preis von 8 Thalern zu beziehen. 

Zuſendungen für die Zeitſchrift werden unter der Adreſſe 
der „Reduction der Baltiſchen Monatsſchrift in Riga“ erbeten. 
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